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MB-Einl-Text 1: Untersuchungsfelder der Halbzeitbewertung (EU-KOM, 2002a) 

Untersuchungsfeld 1 - Einrichtung eines Bewertungssystems 

– Sind die gemeinsamen Bewertungsfragen, Kriterien und Indikatoren geeignet? 

– Welche programmspezifischen Änderungen und Ergänzungen sind erforderlich? 

– Welche zusätzlichen Bestandteile sind erforderlich, damit das System auf Programm-
ebene funktionieren kann (Zielvorgaben, Ausgangssituationen, Kontextinformatio-
nen, Systeme für die Datenerhebung usw.)? 

Untersuchungsfeld 2 - Eignung der Programmstrategie 

– Ist die Untersuchung der Disparitäten, Mängel und Möglichkeiten, auf die das Pro-
gramm eingehen soll, weiterhin gültig? 

– Entsprechen die Ziele weiterhin dem Bedarf und besteht die externe Kohärenz zwi-
schen den Interventionszielen und den Zielen anderer öffentlicher Maßnahmen, die 
beispielsweise nach der Planungsphase getroffen wurden und das Programm beein-
flussen, weiter fort? 

– Ist die (interne) Relevanz der Programmziele (Ausgewogenheit der finanzierten Maß-
nahmen/Strategien und Tätigkeiten sowie deren Beitrag zu den Gesamtzielen, Pro-
grammlogik usw.) weiter gegeben? 

– Welche neuen Faktoren oder Veränderungen beeinflussen die Durchführung oder die 
Wirksamkeit und Effizienz der Durchführungsinstrumente? 

Untersuchungsfeld 3 - Vollzugskontrolle 

– Welche Vorschriften und Mechanismen, die möglicherweise für die ordnungsgemäße 
Programmdurchführung erforderlich sind, sind anwendbar bzw. müssen eingeführt 
werden? 

– Sind die Durchführungsaufgaben (Verwaltung, Beratung, Kontrolle, anschließende 
Bewertung usw.) klar und in geeigneter Weise aufgeteilt und ist das Begleitsystem 
dem Durchführungs- und Bewertungsbedarf angemessen? 

– Sind das Verfahren und die Kriterien für die Projektauswahl in Verbindung mit der 
Wirksamkeit und Effizienz des Programms transparent und angemessen? 

– Entspricht die Ausschöpfung der Finanzmittel dem erwarteten Durchführungsrhyth-
mus und der für die einzelnen Programmteile vorgesehenen Mittelzuweisung? 
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Untersuchungsfeld 4 - Zielerreichungs- und Wirksamkeitskontrolle 

– Sind die wichtigsten Programmbestandteile wirksam und effizient? 

– Welche Änderungen sind zur Halbzeit erforderlich, um die Wirksamkeit und Effi-
zienz des Programms zu verbessern? 
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MB-Einl-Abb. 1: Binnenstrukturen der Arbeitsgruppen der Halbzeitbewertung des  
hessischen EPLR 
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Quelle: Eigene Darstellung. 
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MB-Einl-Tab.1: Überblick über die (teil-)maßnahmenbezogenen Zuständigkeiten bei 
der Halbzeitbewertung des hessischen EPLR 

Maßnahme Kürzel Institut BearbeiterIn 

Kapitel III - Berufsbildung c BAL Winfried Eberhardt 

Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen f BAL Karin Reiter 

Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HE-
KUL) 

f1 Bal Karin Reiter 

Extensive Grünlandnutzung f1-a BAL Andrea Pufahl 

Pilotprojekt Vogelsberg f1-a (V) BAL Andreas Preising 

Ökologische Anbauverfahren f1-b BAL Andreas Preising 

Förderung alter, vom Aussterben bedrohter 
Haustierrassen 

f1-d ARUM Heike Brenken 

Hessisches Landschaftspflegeprogramm 
(HELP) 

f2 ARUM Achim Sander 

Einmalige naturschutzgerechte Grünlandnutzung f2-LP 1 ARUM Achim Sander 

Mehrmalige naturschutzgerechte Grünlandnut-
zung 

f2-LP 2 ARUM Achim Sander 

Extensive Bewirtschaftung von durch Nut-
zungsaufgabe gefährdeten Flächen in Schutz-
gebieten 

f2-LP 3 ARUM Achim Sander 

Ackerschonflächen/Ackerschonstreifen f2-LP 4 ARUM Achim Sander 

Besondere Lebensräume f2-LP 5 ARUM Achim Sander 

Altverpflichtungen nach der VO (EG) Nr. 
2078/1999 

f-alt ARUM Achim Sander 

Kapitel VIII    

„Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen“ 
gemäß Art. 30 der VO (EG) Nr. 1257/99 

i BFH Sabine Bresemann 

Kapitel IX   Birgit Koch 

Flurbereinigung k BAL Andreas Tietz,  
Irene Wollenweber 

Vermarktung von landwirtschaftlichen Quali-
tätserzeugnissen aus Wasservorranggebieten 

m BAL Andreas Preising 

Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversor-
gung für die ländliche Wirtschaft und Bevölke-
rung 

n BAL Simone Hartthaler 

Dorferneuerung  o BAL Simone Hartthaler 

Förderung  von Fremdenverkehrstätigkeiten s BAL Birgit Koch 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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MB-Einl-Text 2: Auszug aus dem wissenschaftlichen Arbeitskonzept dargelegt in den 
Bewerbungsunterlagen im Ausschreibungsverfahren (BAL, 2001) 

(Auszug aus den Bewerbungsunterlagen) 

3.1 Zweck der Halbzeitbewertung 

Aufgabe der Bewertung ist es, die wesentlichen Aspekte der Förderung im Hinblick auf 
Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz, Nutzen und Nachhaltigkeit der geförderten Maßnahmen 
in Abhängigkeit vom Stand der Programmdurchführung zu beurteilen. Dies gilt sowohl in 
Bezug auf die allgemeinen Ziele der Politik zur ländlichen Entwicklung auf Gemein-
schaftsebene als auch im Hinblick auf den besonderen Bedarf und die Prioritäten, die in 
den EPLR der beteiligten Länder festgelegt sind. 

Die Halbzeitbewertung beurteilt unter Berücksichtigung der Bewertungsfragen insbeson-
dere die ersten Ergebnisse, ihre Relevanz und Kohärenz mit dem Programmplanungsdo-
kument und die Verwirklichung der angestrebten Ziele. Sie beurteilt außerdem die Wirt-
schaftlichkeit der Haushaltsführung sowie die Qualität der Begleitung und Durchführung. 
(Artikel 44 Absatz 2 der Durchführungsverordnung). 

In Abhängigkeit von den Ergebnissen und ersten Wirkungen der Programme kann es zu 
Mittelumschichtungen oder zu strategischen Neuorientierungen kommen. Von der Halb-
zeitbewertung werden daher generelle Schlussfolgerungen zu möglichen erforderlichen 
Anpassungen der Programme erwartet. 

Außerdem werden die wesentlichen Grundlagen für die spätere ex-post Bewertung erar-
beitet. 

3.1.1 Geltungsbereich (Maßnahmen) 

Die Bewertung erstreckt sich auf die Programme zur Förderung des ländlichen Raums 
gemäß VO (EG) Nr. 1257/99 der Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Hessen und Schleswig-Holstein und der Stadtstaaten Bremen und Hamburg in den jeweils 
genehmigten und geänderten Fassungen. Ausgeklammert werden dabei die Kapitel bzw. 
Maßnahmen der VO (EG) Nr. 1257/99, die einer zentralen Bewertung unterliegen. Dies 
betrifft die Kapitel I, II, V (mit Ausnahme der Ausgleichszulage für Gebiete mit umwelt-
spezifischen Einschränkungen), VII, VIII (nur Erstaufforstung) und IX (Art. 33, Spiegel-
strich 4, soweit GAK-finanziert). Die länderspezifischen Ergebnisse der zentralen Bewer-
tung werden bis zum 01.04.2003 zur Verfügung gestellt und entsprechend in die Pro-
grammbewertungen eingebaut. 
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3.1.2 Zeitraum 

Die Bewertung erstreckt sich auf den Programmplanungszeitraum 2000 bis 2003, d. h. in 
die Bewertung einbezogen werden die Förderdaten bis zum 31.12.2002. 

3.1.3 Geographischer Geltungsbereich 

Die Bewertung gilt zunächst für den gesamten geographischen Geltungsbereich des Pro-
gramms. Allerdings werden einige Maßnahmen nur in bestimmten Gebietskulissen ange-
boten. Für diese Maßnahmen richtet sich die Bewertung an der vorgenommenen geogra-
phischen Differenzierung aus.  

3.2 Bewertungsfragen, Kriterien und Indikatoren 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Leitfadens der Europäischen Kommission 
(Dok. VI/8865/99 Rev.) und der im Bewertungsrahmen der Kommission (Dok. VI/12004/00 
FINAL) niedergelegten Fragen, die als zentrale Bewertungsfragen im Rahmen der Bewer-
tung der EPLR zu beantworten sind. Darüber hinaus sind die den einzelnen Fragen zuge-
ordneten Kriterien und Indikatoren für die Bewertung heranzuziehen.  

Damit unterliegt die Evaluation der durch den EAGFL kofinanzierten Programme einheit-
lichen Standards, die ein verbindliches (Mindest)-Konzept zur Bewertung darstellen.  

Bestandteile, die allen Bewertungen zugrunde gelegt werden müssen, sind folgende: 

– gemeinsame Fragen mit Kriterien und Indikatoren, wie sie in dem Dokument 
VI/12004/00 Endg. enthalten sind; 

– programmspezifische ergänzende Fragen mit Kriterien und Indikatoren, die sich aus 
den speziellen Zielsetzungen der einzelnen Länderprogramme ergeben. 

Gemeinsame Bestandteile 

Der Katalog der common evaluation questions setzt sich aus kapitelspezifischen Fragen 
und allgemeinen, übergeordneten Bewertungsfragen, den sogenannten cross cutting 
Questions zusammen. Allen Fragen sind Kriterien und Indikatoren zugeordnet. Fragen, 
Kriterien und Indikatoren sind prinzipiell zu bearbeiten. Werden Fragen als nicht relevant 
angesehen, muss dies begründet werden. In Kasten 2.2 des Dokuments VI/12004/00 
Endg. sind fünf Fälle beschrieben, in denen von der Beantwortung bestimmter Fragen 
abgesehen werden kann. Ebenso wie einzelne Fragen können auch Kriterien und Indikato-
ren außer Acht gelassen werden. Dies ist ebenfalls im einzelnen zu begründen. Auch kön-
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nen einzelne Indikatoren, wenn sie als nicht geeignet angesehen werden, durch andere 
ersetzt werden. Bezüglich der Indikatoren gesteht die Kommission den BewerterInnen 
eine wesentlich größere Flexibilität als bei den Kriterien und Fragen zu. Diese Flexibilität 
sollte im erforderlichen Umfang genutzt werden. 

Auf der Programmebene muss der Kombination aus Kriterium und Indikator zumeist ein 
präziser Zielwert hinzugefügt werden. Z. T. können diese Angaben den Entwicklungs-
plänen der Länder entnommen werden; z. T. müssen Zielwerte – soweit diese festgelegt 
werden können - im Rahmen der Halbzeitbewertung ergänzt werden. 

Programmspezifische Bestandteile 

Mit den gemeinsamen Bewertungsfragen werden alle Aspekte der Länderprogramme ab-
gedeckt. Programmspezifische Bewertungsangelegenheiten berücksichtigen die in den 
Programmen dargelegten Strategien und Ziele, soweit sich diese nicht mit den o. g. ge-
meinsamen Bestandteilen decken. Von den BewerterInnen wird erwartet, dass sie die 
Länderprogramme auch anhand ihrer quantifizierten Ziele auf der operationellen Ebene 
(Leistungen), der spezifischen Ebene (Ergebnisse) und der globalen Ebene (Wirkungen) 
beurteilen. Soweit diese Quantifizierung noch nicht in der Planungs- und ex-ante Phase 
erfolgt ist, muss sie zu Beginn der Halbzeitbewertung erfolgen. 

3.3 Bewertungsprozess 

Folgende Phasen des Bewertungsprozesses lassen sich unterscheiden: 

Phase Arbeitsschritte 
Strukturieren Welche Wirkungen/Fragen sollen evaluiert werden? 

Welches sind die relevanten Kriterien/Indikatoren für den Erfolg des Programms und 
wie können diese gemessen werden? 

Erheben Festlegung des erforderlichen Untersuchungsumfangs, 
Ermittlung der Indikatoren. 

Analysieren Auswertung der Daten und Interpretation, 
Abschätzung der Ergebnisse und Wirkungen, 
Beantwortung der kapitelbezogenen und programmbezogenen Fragen – soweit möglich.

Bewerten Empfehlungen und Schlussfolgerungen für eventuelle erforderliche Programmanpas-
sungen. 
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3.3.1 Strukturieren 

Arbeitsphase 1, wie sie in den besonderen Vertragsbedingungen beschrieben ist, ist we-
sentlicher Bestandteil der Strukturierungsphase. 

Überprüfung des Bewertungsschemas der Kommission und Herausarbeitung der pro-
grammspezifischen Bestandteile 

Wie schon oben beschrieben, handelt es sich bei den Fragen, Kriterien und Indikatoren 
um einen Mindestkatalog, der abzuarbeiten ist. Das Ausmaß, in dem die allgemeinen Be-
wertungsfragen für die EPLR maßgeblich sind, ist zu überprüfen. Falls Fragen als nicht 
relevant erachtet werden, ist dies zu begründen. Die gilt ebenso für Kriterien und Indika-
toren. Allerdings wird die Überprüfung der Kriterien und Indikatoren nicht in der Phase 1 
abgeschlossen werden können. 

Bei der Bewertung sollte das Gleichgewicht der einzelnen Maßnahmen (auch bezüglich 
des Finanzvolumens), das bei der Planung gewählt wurde, berücksichtigt werden. Das 
heißt, in – begründeten – Ausnahmefällen kann sich die Bewertung auf diejenigen Fragen 
konzentrieren, die sich auf die zentralen Punkte des Programms beziehen. 

Daneben müssen auch die programmspezifischen Bestandteile (Strategie/Ziele, Grad der 
Präzisierung) systematisch herausgearbeitet werden und in Relation zu den bestehenden 
gemeinsamen Fragen gesetzt werden. Dabei ist auch die Frage nach der Zielharmonie zu 
prüfen. 

Wahl eines geeigneten Untersuchungsdesigns 

Das Untersuchungsdesign ist von vornherein so anzulegen, dass auf die Erhebung der 
Wirkungen abgezielt wird, die im Rahmen der Bewertung am Ende des Programmspla-
nungszeitraums zu erfassen sind. Aus diesem Grund erstreckt sich das zur Beantwortung 
der kapitelbezogenen und kapitelübergreifenden Fragen in dem vorliegenden Angebot 
skizzierte Untersuchungsdesign auf den gesamten Zeitraum der Bewertung und nicht nur 
auf die Phase bis 2003. Das Untersuchungsdesign muss des weiteren die kontextuellen 
und exogenen Faktoren, die für die Umsetzung, Wirkung und Effizienz des Programms 
relevant sind, mit berücksichtigen. Diese Faktoren beinhalten den politischen und institu-
tionellen Kontext sowie die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen. 

Die Kommission gibt keine Vorgaben für aus ihrer Sicht geeignete Untersuchungsde-
signs. Die Methoden und Instrumente, die in diesem Angebot vorgeschlagen werden, 
knüpfen an die Erfahrungen in anderen Forschungsvorhaben an und berücksichtigen die in 
den MEANS-Dokumenten diskutierten Methoden und Instrumente. In Abhängigkeit vom 
Fragenkatalog und von der Bewertungsebene (Kapitel/Programm) kommt dabei ein adä-
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quater Methodenmix zum Einsatz, der auf das zur Verfügung stehende Datenmaterial an-
zupassen ist. 

Beim Entwurf eines geeigneten Untersuchungsdesigns werden Kosten-Nutzen-Aspekte 
berücksichtigt. Zunächst ist auf die im Rahmen der Begleitung zu erfassenden finanziel-
len und materiellen Indikatoren zurückzugreifen, da dies im Gegensatz zu eigenen Pri-
märerhebungen mit geringeren Kosten (der Datenaufbereitung für Evaluierungszwecke) 
verbunden ist. Art. 42 der VO (EG) Nr. 1750/99 führt aus, dass „die für die Verwaltung der 
Programmplanungsdokumente für die Entwicklung des ländlichen Raums verantwortliche 
Behörde [...] für die Bewertung geeignete Hilfsmittel heran[zieht] und [...] sich dabei auf 
die im Rahmen der Begleitung ermittelten Ergebnisse [stützt], die erforderlichenfalls 
durch zusätzlich erfasste Informationen ergänzt werden“. 

Aus den Ausführungen der Kommission folgt, dass die Beziehung zwischen Monitoring 
und Evaluation verbessert werden muss. Dies zeigen auch Erfahrungen vorhergehender 
Evaluationen. Es muss gewährleistet sein, dass die Programmevaluation auf den Monito-
ringdaten aufbauen kann. Dabei sollte sichergestellt sein, dass der finanzielle Verlauf und 
der materielle Verlauf der Förderung möglichst differenziert erfasst werden, damit aus 
den im Rahmen des Monitoring erfassten Daten geeignete Indikatoren abgeleitet werden 
können.  

Vor allen muss die Erreichbarkeit der Adressaten der Förderung zur Durchführung vertie-
fender Erhebungen gewährleistet sein (siehe unten). 

Bei Primärerhebungen kann nach Auffassung der Kommission ein bestimmtes Maß an 
Verhältnismäßigkeit (Größe der Stichprobe, Fallstudien, Anwendung von Koeffizienten 
aus der Literatur) angebracht sein. So können Ergebnisse einzelner Bundesländer, soweit 
sie vergleichbare Maßnahmen betreffen, auf andere Bundesländer übertragen werden (ana-
log der Anwendung von Koeffizienten aus der Literatur) oder es kann der Stichprobenum-
fang bei länderübergreifenden Befragungen entsprechend reduziert werden (im Vergleich 
zu Einzelbefragungen in allen Ländern). Für die in den EPLR zur Durchführung der Pläne 
aufgenommenen Maßnahmen wird daher zunächst ein Bewertungskonzept erarbeitet, das 
die „gleichartigen“ und die „individuellen“ Fördermaßnahmen in den EPLR identifiziert. 
„Gleichartige“ Maßnahmen ähneln sich bezüglich Förderinhalten, Verpflichtungen und 
Datenverfügbarkeit, diese Maßnahmen sind daher in gleicher bzw. ähnlicher Form evalu-
ierbar. Die Ergebnisse können zwischen den Ländern übertragen werden. „Individuelle“ 
Maßnahmen müssen landesspezifisch bewertet werden.  

Ausarbeitung von Vergleichen: Ausgangsdaten/Zielwerten 

Die gemeinsamen Beurteilungskriterien sind nicht einsetzbar, wenn Ausgangsdaten nicht 
quantifiziert werden bzw. im Untersuchungsdesign keine Vergleiche vorgesehen werden. 
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Die Erarbeitung von Ausgangsdaten und Zielwerten sowie die Wahl geeigneter Verglei-
che muss zu Beginn der Halbzeitbewertung für die Entwicklungspläne der Länder vorge-
nommen werden, soweit dies nicht schon aus den Programmplanungsdokumenten und 
den darin enthaltenen ex-ante Bewertungen hervorgeht. 

Mögliche Bewertungsmethoden sind ein mit-ohne-Vergleich, also ein Vergleich von Be-
günstigten mit einer ausgesuchten Referenzgruppe von Nichtteilnehmern oder ein vorher-
nachher-Vergleich, bei dem die Entwicklung von Begünstigten vor und nach der Förde-
rung nach ausgewählten Kennziffern dargestellt wird. Weiterhin ist es für einige Bereiche 
wie beispielsweise zur Abschätzung der Umweltwirkung der Agrarumweltmaßnahmen 
sinnvoll, das Umweltverhalten der teilnehmenden Betriebe mit den gesetzlichen Auflagen 
abzugleichen. Dabei handelt es sich um einen normativen Vergleich (Maßstäbe, best prac-
tice). Für diese Art von Vergleichen sind Informationen über Maßstäbe oder die beste 
Praxis erforderlich, die zuvor oder in anderen Regionen usw. gegeben waren. 

3.3.2 Durchführung der Untersuchung 

Ein Schwerpunkt der Bewertungsaktivitäten im Laufe der Zwischenbewertung wird dar-
auf liegen, die Qualität der Datengrundlage zu überprüfen, Vorschläge für die Ergänzung 
der bestehenden Datensätze zu erarbeiten, das Untersuchungsdesign zu spezifizieren, den 
Umfang der Untersuchungen festzulegen und – soweit erforderlich - erste eigene Erhe-
bungen durchzuführen. 

Neben eigenen Primärerhebungen werden die durch das Monitoring gelieferten Daten und 
andere Datenquellen kontinuierlich und systematisch aufbereitet und mit anderen Daten 
verschnitten.  

Die Halbzeitbewertung berücksichtigt zwar die Bewertungsfragen, ist jedoch stärker auf 
die Messung der ersten Ergebnisse ausgerichtet als die ex-post Bewertung, bei der es ins-
besondere um die Wirkungen geht. Damit hebt die Zwischenbewertung stärker als die ex-
post Bewertung auf die Beurteilung der einzelnen Maßnahmen ab, während die ex-post 
Bewertung die Wirkung des gesamten Programms unter Berücksichtigung von Synergien, 
aber auch Verdrängungseffekten in den Vordergrund stellt.  

Zur Bewertung der Entwicklungspläne für den ländlichen Raum ist daher auch der Ge-
samtkontext des Programms und dessen Entwicklung, wie 

– politische und institutionelle Rahmenbedingungen, 

– sektorale und regionale Rahmenbedingungen, 

– Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen des ländlichen Raums 

zu erfassen. 
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3.3.2.1 Sekundärdaten 

Bei der Bewertung ist zunächst auf sogenannte Sekundärdaten zurückzugreifen. Wesent-
liche Sekundärdaten kann das Begleitsystem liefern. In einigen Fällen können diese Daten 
bereits ausreichen, um eine Frage ganz oder teilweise zu beantworten. Da diese Daten 
bereits vorhanden sind, entstehen keine hohen Erhebungskosten. Ein Minimum an input- 
und output- Daten, das durch den mit der Kommission abgestimmten nationalen Tabel-
lenrahmen vorgegeben ist, wird durch das Begleitsystem erfasst. Diese Standarddaten 
umfassen die finanziellen Verlaufsdaten für alle Maßnahmen sowie zumeist in aggregier-
ter Form materielle Ergebnisse.  

Aus unserer Sicht muss das Monitoring hinsichtlich seiner Eignung, Basisdaten für die 
Evaluation bereitzustellen, überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Es muss sicher-
gestellt sein, dass die Programmevaluation auf den Monitoringdaten aufbauen kann. Dazu 
muss das Monitoring gewährleisten, dass sowohl Informationen über die Zuwendungs-
empfänger (Basisinformationen wie beispielsweise Status1, Region, Geschlecht, Alter) 
sowie über die geförderten Projekte (nach Fördergegenständen) einzelfallbezogen verfüg-
bar gemacht und durch die BewerterInnen ausgewertet werden können. Über diese Auf-
gaben hinausgehend muss das Monitoring vor allem die Erreichbarkeit der Zuwendungs-
empfänger bzw. der Zielgruppen zur Durchführung vertiefender Erhebungen durch die 
Evaluation gewährleisten. 

Soweit neben den Angaben über geförderte Einheiten auch Angaben zu nicht geförderten Ein-
heiten vorliegen (wie beispielsweise im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen, die häufig im 
Rahmen des InVeKoS abgewickelt werden), sind diese ebenfalls der Bewertung zugänglich 
zu machen, da so eine Grundlage besteht, einen mit-ohne-Vergleich durchzuführen. 

Weitere Quellen für Sekundärdaten können aus früheren Erhebungen und Bewertungen 
sowie Programmplanungsunterlagen gewonnen werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich u. a. 
vorher-nachher-Vergleiche und Übertragbarkeitsanalysen durchführen. So ist auch vorge-
sehen, Auswertungen - soweit räumliche Bezüge von besonderer Bedeutung gegeben sind 
- mit Hilfe der besonderen methodischen Möglichkeiten von Geoinformationssystemen 
(GIS) vorzunehmen. Darüber hinaus werden Analyseergebnisse - soweit sinnvoll - mit 
Hilfe von GIS grafisch aufbereitet und Wirkungen von Programmen und Maßnahmen so 
in einfacher bzw. komprimierter Form visualisiert. 

Die statistischen Ämter der beteiligten Länder können Daten über den Kontext oder exo-
gene Faktoren auf verschiedenen Gebietsebenen oder für ausgewählte landwirtschaftliche 

                                                 
1
 Landwirt, natürliche Person, juristische Person, Gebietskörperschaft etc. 
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Betriebe liefern. Hier sind v. a. die Daten der Landwirtschaftszählung 1999 aus der Ag-
rarberichterstattung wichtig. 

Weitere Sekundärdaten werden in Kapitel 4 für die einzelnen zu bewertenden Kapitel der 
VO (EG) Nr. 1257/99 beschrieben. 

3.3.2.2 Primärdaten 

Primärdaten sind Daten, die ad hoc für die Bewertung erhoben werden, meist bei den di-
rekt oder indirekt Begünstigten aber auch bei Referenzgruppen. 

Es gibt zahlreiche Instrumente, um Informationen zu gewinnen. Eine Auswahl möglicher 
Instrumente ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Abbildung 1: Mögliche Instrumente zur Gewinnung von Primärdaten 

Instrument Bewertung der 
Implementation 

Bewertung von Wirkung 
und Effizienz 

Repräsentativität 

Fragebogengestützte 
Erhebungen 

+ ++ 
(ergänzende Literatur-

recherche) 

Repräsentativität abhängig 
vom Auswahlverfahren 

der Stichprobe 
Expertenbefragungen + ++ tlw. Repräsentativ 
Leitfadengestützte Be-
fragungen von Zuwen-
dungsempfängern 

+ + Einzelfallbezogen 

Workshops + ++ tlw. Repräsentativ 
Begehungen einzelner 
Projekte 

o + Einzelfallbezogen 

+ = geeignet  ++ = sehr geeignet  o = keine Eignung 
Quelle: Eigene Darstellung. 

3.3.3 Analyse der relevanten Informationen 

Welche Analysemethoden gewählt werden, hat die Kommission den BewerterInnen frei-
gestellt. Zwingend erfüllt sein muss die allgemeine Qualitätsanforderung der VO (EG) 
Nr. 1750/99. 

Analysiert werden die Sekundär- und Primärdaten vor allem hinsichtlich der Programm-
wirkungen. Dies beinhaltet die Beantwortung der (gemeinsamen und programmspezifi-
schen) Bewertungsfragen sowie weitere Bewertungsaspekte wie die Wirksamkeit und 
Effizienz. Die Halbzeitbewertung konzentriert sich auf die Analyse der Ergebnisse, da 
Wirkungen meist erst mit einiger Verzögerung eintreten. Im Vordergrund steht die Dar-
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stellung des Beitrags der Maßnahmen zu den operationellen Zielen und zu den spezifi-
schen Zielen. Zur Ableitung der Zielformulierungen sind soweit möglich die Entwick-
lungspläne heranzuziehen. Die Analyse erfolgt kapitelbezogen und, soweit zum Zeitpunkt 
der Halbzeitbewertung möglich, programmbezogen. Dabei werden die zentral gelieferten 
Analyseergebnisse einbezogen. 

In der Analyse ist der Kontext zu berücksichtigen, da die Kommissionsleitlinien eine Un-
terscheidung zwischen Brutto- und Nettowirkungen vorsehen. Hierfür hat die Kommissi-
on keine gemeinsamen Fragen formuliert, da der Kontext sich abhängig von den nationa-
len und regionalen Gegebenheiten stark unterscheiden kann.  

Für die Wirksamkeitsanalyse sind die mit Hilfe der Sekundär- und Primärdaten ermittel-
ten Indikatoren ein Hilfsinstrument. Sie können keine vollständigen Antworten liefern, da 
sie im gewissen Maße der Auswertung und Interpretation unterliegen. Die Ergebnisse 
müssen durch frühere Bewertungen, Untersuchungen oder Forschungsarbeiten, durch die 
Einbeziehung von Expertenwissen, durch Diskussionen mit fachspezifischen Begleitaus-
schüssen u. a. abgesichert werden. Nur so lassen sich umfassende und zuverlässige Er-
gebnisse gewinnen, die eine geeignete Grundlage für Schlussfolgerungen und Beurteilun-
gen bilden. 

3.3.4 Bewertung 

Die Bewertung der Analyseergebnisse muss zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung vor 
allem mögliche Anpassungen des Programms zur Halbzeit im Blickfeld haben und damit 
die Bearbeitung des Punktes 11 „Anpassung des Programms zu Halbzeit“ der gemeinsa-
men Bewertungsfragen. Beantwortet wird die Frage, inwieweit Programmkorrekturen 
notwendig werden, da sich bspw. Rahmenbedingungen änderten oder Ziele und Prioritä-
tenänderungen neu zu definieren sind. Daraus könnten Anpassungen bezüglich der Pro-
grammstruktur oder der finanziellen Ausstattung einzelner Maßnahmen resultieren. An-
passungserfordernisse könnten sich aber auch aus nicht (mehr) sachgerechten Durchfüh-
rungsbestimmungen ergeben. 

Das Aufzeigen von den o. g. Defiziten erfolgt sowohl für die jeweiligen Kapitel als auch 
übergreifend für das Gesamtprogramm. Empfehlungen und Schlussfolgerungen auf Län-
derebene müssen gemeinsam mit den zentralen Evaluatoren entwickelt werden. Hierfür 
sind geeignete Schnittstellen vorzusehen.  

Die kapitelbezogenen Analyseergebnisse sollen den fachspezifischen Arbeitsgruppen – 
soweit diese eingerichtet wurden - zur Diskussion gestellt werden. 



Kapitel 2 Materialband – Einleitung 14 

Länderspezifische Schlussfolgerungen und Empfehlungen sollen auf einem Workshop mit 
dem jeweiligen Programmkoordinator und den zuständigen FachreferentInnen abschlie-
ßend diskutiert werden. 

MB-Einl-Tab.2: Überblick über die Historie der im Rahmen des hessischen EPLR an-
gebotenen Maßnahmen 

Vor 2000 mit EAGFL-Kofinanzierung Vor 2000 rein national finanziert Neue Aspekte seit 2000

a1 Ziel-5a-Programm GAK
a2 Ziel-5b-Programm 
b Ziel-5a-Programm GAK
c im Rahmen der VO (EG) Nr. 950/1997 Ausweitung der Träger und

umweltbezogene Themen im Rahmen Themen
der VO (EWG) Nr. 2078/1992

e Ziel-5a-Programm 
f HEKUL im Rahmen der VO (EWG) Nr. 2078/1992 f1 a, Pilotprojekt Vogelsberg

HELP im Rahmen der VO (EWG) Nr. 2078/1992 f2-LP5, Besondere Lebensräume
g1 Ziel-5a-Programm 

Schlachtvieh und Fleisch, Obst und Gemüse, Geflügel,
Erzeugnisse aus ökologischen Anbau, Blumen und 
Zierpflanzen, Kartoffel, Arznei- und Gewürzpflanzen
Teile im Rahmen des Ziel-5b-Programm

g2
h VO (EWG) Nr. 2080/1992 GAK
i z. T. im Rahmen der VO (EG) Nr. 2080/1992 überwiegend GAK und Landesmaßnahmen einzelne Fördergegenstände

siehe Kapitel 8, Tabelle 8.1
k Ziel-5b-Programm GAK, Landesprogramm

m
n
o Ziel-5b-Programm GAK, Landesprogramm

s

Grau hinterlegt sind die komplett neuen Maßnahmen.  
Quelle: HMULF, 2000, eigene Darstellung. 
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MB-Einl-Karte 1: Gebietskulissen verschiedener EU-Förderprogramme in Hessen 
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MB-Einl-Karte 2: Ländliche Regionen im Sinne der Richtlinien zur Förderung der regi-
onalen Entwicklung in Hessen 
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MB-Einl-Text 3: Ziele und Leitlinien aus Flächen- und Fachplanungen mit Bezug zu 
Förderinhalten des hessischen EPLR 

Landesentwicklungsplan (LEP) Hessen 2000 (HMWVL, 2000) 

Im LEP sind die gesetzlich festgelegten Grundsätze der Raumordnung im Sinne einer 
nachhaltigen und ausgewogenen Entwicklung konkretisiert. Im LEP wird die großräumige 
Ordnung und Entwicklung des Landes festgelegt, die durch die Regionalpläne (auf der 
Ebene der Regierungspräsidien) zu konkretisieren sind. 

Grundsätze und Ziele die mit den Förderinhalten des EPLR in Verbindung stehen, werden 
im folgenden kurz aufgeführt. 

Ländliche Räume (S. 10): 

Ziel: Die ländlichen Räume sollen als Standorte für vielfältige und zukunftssichere wohn-
stättennahe Erwerbsmöglichkeiten – vor allem auch für Frauen – gesichert und ausgebaut 
werden. Ihre wirtschaftliche Kompetenz soll gestärkt werden. (S. 11) 

Landwirtschaft – Grundsätze 

– Der Agrarstandort Hessen ist im Hinblick auf seine gesellschaftspolitischen Aufga-
ben zu sichern. 

– Die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln - vorzugsweise 
aus der jeweiligen Region - ist sicherzustellen. 

– Für die Landwirtschaft besonders geeignete Fläche sind in ausreichendem Umfang zu 
erhalten und durch die Regionalplanung zu sichern. 

– Eine gleichrangige Teilnahme der in der Landwirtschaft Tätigen an der allgemeinen 
Wohlstands- und Einkommensentwicklung soll ermöglicht und angestrebt werden. 

– Grundsätzlich von Sukzession und Wald freizuhalten sind Flächen mit nicht nur er-
heblicher Bedeutung für ressourcenschonender Nahrungsmittelproduktion, den Erho-
lungswert sowie den Biotop- und Artenschutz. 

– Zur Wiederherstellung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen werden 
Betriebe mit extensiven Landbewirtschaftungsformen und der ökologische Landbau 
besonders gefördert. 

– Kulturhistorisch wertvolle Landnutzungsformen sind zu erhalten, insbesondere wenn 
sie für die Naherholung sowie den Arten- und Biotopschutz bedeutsam sind. 

– Die landwirtschaftliche Wirtschaftsweise hat umweltschonend und standortangepasst 
zu erfolgen. Erosions- und verdichtungsempfindliche Böden sollen schonend und 
standortangepasst bewirtschaftet werden. 
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– Die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von nachwachsenden Rohstoffen soll 
gefördert werden. 

Alle Maßnahmen sollen gefördert werden, die der Wertschöpfung und der Sicherung bzw. 
Steigerung des Einkommens auf den landwirtschaftlichen Höfen und der Schaffung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen dienen. Die Initiativen der Landwirtschaft bei der Erschlie-
ßung von Produktions- und Vermarktungsalternativen und der Verbesserung des Agrar-
marketings sollen durch den gezielten Einsatz von öffentlichen Mitteln unterstützt wer-
den. 

Forstwirtschaft - Grundsätze 

– Der Wald ist in seinem Bestand zu erhalten und an geeigneter Stelle zu mehren. Seine 
Bewirtschaftung soll einen möglichst hohen Beitrag zu den Umwelt-, Lebens- und 
Wirtschaftsverhältnissen leisten. 

– Die Bildung und Erhaltung eines möglichst bereit gestreuten Waldeigentums wird 
unterstützt. Kommunale private Waldbesitzer sollen finanziell unterstützt werden. 

– Die Schutz- und Erholungsfunktion der Wälder ist zu sichern. 

– In waldarmen Gebieten wird die Neuanlage von Wald in angemessenem Umfang ge-
fördert. Dies gilt insbesondere für die Naturräume der Waldanteil unter 20 % liegt 
(Rheinuferlandschaft in den potenziellen Überschwemmungsgebieten). 

Natur und Landschaft 

Neben den Wiederholungen der Ziele und Grundsätze gemäß BNatSchG sind folgende 
Grundsätze maßgeblich: 

– Eine ungestörte natürliche Entwicklung ist zu fördern (Prozessschutz). 

– Flächen, die auf Grund ihrer Lage oder Entwicklungsmöglichkeiten für künftige 
Maßnahmen der Lebensraumgestaltung, -entwicklung oder –vernetzung besonders 
geeignet sind, sollen großräumig verbunden werden (Biotopverbund). Staatliche För-
derprogramme sollen auf dieses Ziel eingestellt und die verfügbaren Instrumente für 
die Realisierung, wie z.B. Flurbereinigung, hierfür gestärkt eingesetzt werden. Der 
Biotopverbund ist durch die Integration der Aussagen der LRP in die Regionalpläne 
zu sichern. 

– Eine Zersiedlung der Landschaft ist zu verhindern. 

– Isoliert im Außenbereich liegende größere bauliche Anlage, die nicht mehr benötigt 
werden, sollen im rechtlich zulässigen Rahmen beseitigt und die Flächen der Ent-
wicklung naturnaher Lebensgemeinschaften zugeführt werden 
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Landschaftsrahmenpläne (LRP) 

Auf der Ebene der Regierungspräsidien gibt es in Hessen drei Landschaftsrahmenpläne 
im Sinne einer eigenständigen regionalen Landschaftsplanung (RP Darmstadt, 2000; RP 
Gießen, 1998; RP Kassel, 2000). Deren Bedeutung im Zusammenhang mit dem hessi-
schen EPLR wird bereits im Vorwort zum Landschaftsrahmenplan Mittelhessen deutlich: 
„Sie sind die Grundlage zur Bildung von Gebietskulissen für die Umsetzung der Agenda 
2000 Neuerungen, um hierbei Besonderheiten der unterschiedlichen Kulturlandschaften 
und naturraumtypischen Leitbildern Rechnung tragen zu können“ (RP Gießen, 1998). 

Im Folgenden werden die Planungskategorien der LRP aufgeführt, die im Zusammenhang 
zu Förderinstrumenten des EPLR stehen und entweder durch Maßnahmen des EPLR un-
terstützt werden bzw. beim Fördergeschäft zu berücksichtigen sind: 

– Gebiete mit besonderer Eignung für künftige Maßnahen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 
• Biotopverbund  
• überregionale Verbesserungsmaßnahmen 

– Beeinträchtigungen, die zu beseitigen oder zu vermindern sind 
• Erosionsgefährdung durch Ackerbau 
• Beeinträchtigung von Fließgewässern 

– Gebiete, die eine besondere Bewirtschaftung oder Pflege erfordern 
• Bereiche zur Sicherung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit 
• Bereiche mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit für Grundwasser 
• Gebiete zur Erhaltung historischer Kulturlandschaften 
• Gebiete mit Vorrang für natürliche Entwicklung 

– Gebiete für die Erholung und landschaftsbezogene Freizeitnutzung 

– Von baulichen Anlagen oder Wald freizuhaltende Gebiete 

Als Beiträge der Landwirtschaft und Forstwirtschaft zur Umsetzung der LRP werden u.a. 
genannt: 

– Durchführung von § 86 Flurbereinigungsverfahren zur Realisierung des Biotopver-
bundes sowie zur Anreicherung von Ackerbaugebieten mit Kleinstrukturen. 

– Berücksichtigung des regionalen Biotopverbundes sowie der historischen Kulturland-
schaften bei der Erstellung der landschaftspflegerischen Konzepte und der Vergabe 
von Fördermitteln. 

– Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Planungen und Aussagen bei Flurneu-
ordnungsverfahren und der Dorferneuerung. 

– Erhaltung und Entwicklung der bäuerlichen Landwirtschaft. 
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– Weiterentwicklung einer flächendeckenden standortangepassten, umweltschonenden 
Landwirtschaft. 

– Berücksichtigung des regionalen Biotopverbundes bei der Bewirtschaftung der Wäl-
der. 

– Freihalten der von Waldvermehrung freizuhaltender offener Flächen. 

– Berücksichtigung des Waldvermehrungskonzeptes des LRP bei der Planung der 
Waldvermehrungsflächen. 

– Erhöhung des Laubholzanteils in den ausgewählten Gebieten. 

– Erhalt und Förderung des Alt- und Totholzanteils. 

Diese Vorgaben sind bei der Erstellung der örtlichen Landschaftsplane zu beachten und 
bei der Erstellung der Regionalpläne zu berücksichtigen und ggf. zu integrieren.  

Forstfachliche Vorgaben 

Das Landeswaldprogramm von 1982 enthält als landesweiter Fachplan Vorgaben zu funk-
tionsgerechten Walderhaltung. Spezifiziert wird er durch die auf der Ebene der Planungs-
regionen (Regierungspräsidien) 1997 erstellten Forstlichen Rahmenpläne, in denen der 
Waldzustand, Rahmenbedingungen für die Forstpolitik und die Waldbewirtschaftung nie-
dergelegt sind (HMULF, 2001). In wie weit die Inhalte mit den forstwirtschaftlichen 
Maßnahmen des EPLR in Zusammenhang stehen, wird in Kapitel VIII diskutiert. 
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MB-Einl-Text 4: Anforderungen an Bewilligungsverfahren und Kontrollen gemäß der 
Dienstanweisung und Leitlinien  

Allgemeines 

Die allgemeine Dienstanweisung (HMULF, 2002a) beinhaltet die Spezifizierung der 
Durchführungsbestimmungen der VO (EG) Nr. 1663/1995 und regelt die Wahrnehmung 
von Funktionen der Zahlstelle für den EAGFL-Garantie in den Geschäftsbereichen des 
HMULF und des HMWVL. Die dort enthaltenden Vorschriften gelten für sämtliche Maß-
nahmen, die durch den hessischen EPLR gefördert werden. 

Die zentralen Aufgaben der Zahlstellenverwaltung sind: 

– Bewilligung,  

– Ausführung und 

– Verbuchung der Zahlungen. 

Die Bewilligung ist an verschiedene Stellen delegiert. Ausführung und Verbuchung der 
Zahlungen obliegt dem Dezernat 51.6 beim RP Gießen. Die Zahlstellenkoordination im 
Referat VIII 8 (seit 01.07.2003 Ref. VIII 6) des HMULF erlässt Regelungen zum einheit-
lichen Vollzug dieser Aufgaben. Die jeweiligen Fachverantwortlichen stellen durch 
spezifische Dienstanweisungen und Ausübung der Fachaufsicht sicher, dass die ihnen 
nachgeordneten Dienststellen rechtskonform agieren. 

Andere Einrichtungen zur Garantie eines rechtmäßigen Fördergeschäfts sind die Beschei-
nigende Stelle, der Interne Revisionsdienst und die EDV-Prüfstelle. 

Die Bescheinigende Stelle ist der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
zugeordnet. Sie überprüft, ob Anträge mit dem Gemeinschaftsrecht übereinstimmen, Be-
willigungen richtig erfolgt sind, Zahlungen und Verbuchungen korrekt ausgeführt wur-
den. Darüber hinaus kontrolliert sie die Qualität der in der Zahlstelle vorhandenen Ver-
waltungs- und Kontrollsysteme. Die Ergebnisse fasst die Bescheinigende Stelle in einem 
Jahresbericht (gem. Art. 6, 1b der VO (EG) Nr. 1258/1999 in Verbindung mit VO (EG) 
Nr. 1663/1995) zusammen und legt sie der KOM vor (siehe MB-Einl-Text 6). 

Der Interne Revisionsdienst ist der Leitung der Zahlstelle zugeordnet. Er stellt sicher, 
dass das interne Kontrollsystem der Zahlstelle richtig funktioniert und überwacht die ord-
nungsgemäße Durchführung der Bewilligung, Anordnung und Verbindung der Zahlungen. 
Die Prüfungen dienen dazu, die Qualität der Zahlstelle insgesamt zu verbessern. 

Die EDV-Prüfstelle arbeitet nach den von der KOM 1998 erlassenen Orientierungen zur 
Datensicherheit (VI/661/97Rev. 2c -DE). Die Prüfungen im EDV-Bereich erstrecken sich 
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darauf, dass angemessene Verfahren eingerichtet sind, um die Vertraulichkeit, Vollstän-
digkeit und Verfügbarkeit aller Daten zu gewährleisten. 

Das Bewilligungsverfahren 

Die Bewilligungsverfahren für die flächenbezogenen Förderungen und die Investitions-
förderungen verlaufen unterschiedlich. Im folgenden werden die grundsätzlichen Meilen-
steine eines solchen Verfahrens geschildert. Besonderheiten befinden sich in den Materi-
albänden zu den jeweiligen Förderkapiteln.  

Für die verschiedenen Maßnahmen sind verschiedene Behörden zuständig, an die sich der 
Antragsteller wenden muss. Zum überwiegenden Teil stellt er seinen Antrag auf Förde-
rung bei derjenigen Dienststelle, die die entsprechende Förderung auch bewilligt. Zum 
Teil (z.B. bei der Dorferneuerung) sind aber auch antragsannehmende Stellen vorgeschal-
tet. 

Antragsunterlagen und Verfahren 

– Abgabe der Antragsformulare und bestimmter Erklärungen (Anerkennung der Rechts-
lage, Verpflichtungen über Mitteilungspflichten, Einwilligungen zu Datenlieferungen 
etc.). 

– Eingangsregistrierung durch Eingangsstempel  

– Im nächsten Schritt erfolgt die Datenermittlung und –erfassung und die Überprüfung 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit nach Maßgabe der jeweiligen Förderbestimmun-
gen, ggf. Rücksprachen mit dem Antragsteller. Unschlüssige Anträge sind zu doku-
mentieren. Alle Anträge werden dieser Verwaltungskontrolle unterzogen (s.u.). 

– Erst nach Abschluss aller erforderlichen Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen er-
folgt die Bewilligung über die Zahlung einer bestimmten Fördersumme in Form eines 
Bescheides.  

– Zwischen 5 und 100 % der Förderfälle werden einer zusätzlichen Vor-Ort-Kontrolle 
unterzogen. Diese muss vor der Auszahlung von Fördermitteln erfolgen. 

Bei investiven Maßnahmen darf erst nach der Bewilligung mit der Durchführung der 
Maßnahme begonnen werden. Nach Abschluss der Maßnahme oder nach Abschluss ein-
zelner Gewerke, stellt der Begünstigte mit allen erforderlichen Rechnungsbelegen und 
Verwendungsnachweisen einen Antrag auf Auszahlung der Fördermittel (Dieser Vorgang 
wird genauer in MB-Einl-Text 5 beschrieben). D.h., es gilt für alle Maßnahmen nunmehr 
das Erstattungsprinzip und nicht mehr, wie im zurückliegenden Förderzeitraum (vor 
2000), für die Maßnahmen des EAGFL-Ausrichtung das Vorschussprinzip (entsprechend 
der Vorgaben der LHO). 
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Der gesamte ordnungsgemäße Ablauf, von der Eingangsregistrierung, der Datenerfassung 
über die Verwaltungskontrolle und die Bewilligung ist von mindestens zwei Personen 
vorzunehmen und zu dokumentieren (Vier-Augen-Prinzip). 

Kontrollen 

Antragsannehmende Stellen und die Bewilligungsstellen stellen sicher, dass die Maß-
nahmen zulässig und begründet sind sowie tatsächlich und ordnungsgemäß durchgeführt 
wurden. Hierfür sind verschiedene Kontrollen erforderlich: 

Die Verwaltungskontrolle ist die Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit der Antrags-
unterlagen und Konformität der enthaltenen Angaben mit Förderbestimmungen, Landes-, 
Bundes und Gemeinschaftsrecht. Die Durchführung dieser Kontrollen sind durch be-
stimmte Verwaltungskontrollbögen zu dokumentieren (Muster je zuständiger Verwal-
tungseinheit). Zuständig für die Durchführung der Verwaltungskontrolle sind in der Regel 
die antragsannehmenden Stellen. Z. T. wird diese Kontrolle, auch aufgrund von Proble-
men der verschiedenen DV-Erfassungssysteme, von den Bewilligungsstellen wiederholt 
(siehe hierzu auch Kapitel 9). Die Verwaltungskontrolle ist im Rahmen des Vier-Augen-
Prinzips stets unabhängig von zwei Personen durchzuführen.  

Ein bestimmter Prozentsatz (mindestens 5 %) der Förderfälle einer Maßnahme sind einer 
Vor-Ort-Kontrolle zu unterziehen. Diese werden anhand einer Risikoanalyse (Risikofak-
toren und Zufallsauswahl) ermittelt. Diese Kontrolle ist vor der Auszahlung von Förder-
mitteln abzuschließen. Hierfür sind in Hessen für die einzelnen Förderbereiche verschie-
dene zentrale technische Prüforgane eingerichtet worden (z.B. Prüfteams der oberen Flur-
bereinigungsbehörde, Innenrevision der IBH, Prüfteams des HMULF).  

Die Kontrolle erfolgt grundsätzlich unangekündigt und umfasst die folgenden Arbeits-
schritte: 

– Überprüfung der Vor-Ort vorzuhaltenden aussagekräftigen Unterlagen und Belege, 

– Überprüfung der tatsächlichen Gegebenheiten, auf die sich der Antrag bezieht und 
eine 

– Wiederholung der Verwaltungskontrolle. 

Bei Bedarf (Mängel, Verdachtsmomente) sind eine Folgekontrolle und gegebenenfalls 
auch Kontrollen anderer Förderfälle durchzuführen. 

Durchführung und Ergebnis der Kontrolle sind anhand von Prüfprotokollen zu dokumen-
tieren. Diese ist im Sinne des Vier-Augen-Prinzips von zwei Prüfpersonen zu unterzeich-
nen.  
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MB-Einl-Text 5: Auszahlungen der Fördermittel an den Antragsteller/Letztempfänger 
(HMULF, 2002a) 

Nach Abschluss einer Maßnahmen (oder Teilabschlüssen) stellt der Zuwendungsempfän-
ger einen Auszahlungsantrag mit den entsprechenden Verwendungsnachweisen. 

Nach Abschluss der erforderlichen Kontrollen übermitteln die Bewilligungsstellen die 
zahlungsrelevanten Daten (maschinell erstellte Zahlungsanordnungen, Zahlungsdatenträ-
ger etc.) an die auszahlende Stelle beim RP Gießen.  

Nach „technischer“ Prüfung der Zahlungsanordnungen erfolgt die Kassenanweisung an 
die Landeskasse. 

Die Landeskasse zahlt 100 % der öffentlichen Kofinanzierungsmittel aus: 

– den Landesanteil aus den entsprechenden Haushaltstiteln der Landesförderprogram-
me, 

– den EU-Anteil aus dem sogenannten EU-Verrechnungskapitel. 

Es finden somit zwei Verbuchungen, aber nur ein Auszahlungsvorgang statt und der 
Letztempfänger erhält auch nur einen Betrag. 

Gemäß der jeweiligen Banklaufzeit erhält der Letztempfänger den angewiesenen Betrag 
nach 3 bis 4 Tagen nach Erlass der Zahlungsanordnung.  

Zur Erleichterung des Zahlungsgeschäftes, tritt das Land Hessen für die Auszahlung der 
EU-Mittel in Vorleistung. Diese Auslagen fordert das Land jedoch kontinuierlich und 
zeitgleich via Erstattungsverfahren über die Bundeskasse Trier. 

Der Vorleistungszeitraum in Hessen ist gering, da mit der Auszahlungsanordnung an die 
Landeskasse (Fördermittel an Letztempfänger) auch gleichzeitig eine Annahmeanordnung 
und eine Auszahlungsanordnung für die EU-Mittel an die Bundeskasse (Rückerstattung 
an die hessische Landeskasse der EU-Mittel) erstellt werden. 

Sind Kommunen Fördergeldempfänger, dann treten sie wie private Personen in Vorleis-
tung für 100 % der Kosten und erhalten anschließend die anteiligen Fördermittel nach 
Abzug der zu erbringenden Eigenleistungen. 



Kapitel 2 Materialband – Einleitung 25 

MB-Einl-Abb.2: Mittelfluss bei Investitionsförderungen 

Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde und Erstellen der 
zahlungsrelevanten Unterlagen

Überstellung der Zahlungsanordnung an die Zahlstelle beim RP Gießen

Technische Prüfung der eingereichten Unterlagen durch die Zahlstelle

Gleichzeitige Auszahlungsanordnung an die Bundeskasse zur Rückerstattung der 
EU-Mittel

3-4 Tage nach Kassenanweisung Erhalt der Mittel durch den Zuwendungsempfänger

Zeitnahe Kassenanweisung an die Landeskasse 
(Auszahlungungs- und Annahmeanordnung)

Antrag auf Auszahlung des Zuwendungsempfängers an die Bewilligungsstellen

Rechnungsbegleichung des Zuwendungsempfängers an die beauftragten Firmen

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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MB-Einl-Tab. 3: Synopse zum Änderungsantrag 2002 des Landes Hessen 

Maßnahme nach 
VO 445/02 oder 

Maßnahme im Lan-
desprogramm 

Änderung Ziel/Begründung Auswirkun-
gen auf den 
Finanzplan 

(Plus/Minus) 
a  1. Aufnahme der Förderung 

von Investitionen zur Ver-
arbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse über die Rege-
lungen der GAK hinaus 
gehend 

 
 
2. Herausnahme der Maß-

nahme „Übergangsmaß-
nahme“ (Altfälle) aus dem 
EPLR 

 
 
 
 
3. Anhebung des Satzes der 

Gemeinschaftsbeteiligung 
von 25 % auf 50 5  

zu 1: Auch Investitionen im 
Bereich der Verarbeitung und 
Vermarktung mit einem gerin-
geren Investitionsvolumen 
sollen gefördert werden, um 
den kleinbetrieblichen Struktu-
ren in Hessen gerecht zu wer-
den 
 
zu 2: die weniger als erwartet 
verbliebenen Altfälle werden 
rein national finanziert, frei 
werdende Gemeinschaftsmittel 
fließen in das AFP,  
Erhöhung der nationalen Mit-
telaufwendungen 
 
zu 3: zur optimalen Mittelver-
wendung erforderlich 

insgesamt 
Minderbedarf 
aufgrund Un-
terauss-
chöpfung in 
2000 
 
 
 
Erhöhung des 
Gesamtpla-
fonds der 
Maßnahme für 
2002 und 2003
 
 

c Herausnahme der Maßnahme 
aus dem EPLR  
Beibehaltung als nationale 
Maßnahme (staatliche Beihilfe)

Aufgrund der Änderungen 
durch die Verwaltungsreform 
ist administrativer Aufwand für 
eine zahlstellenkonforme Ab-
wicklung nicht vertretbar 

Minderbedarf, 
Mittelum-
schichtung 
nach e 

e  1. Anhebung des Satzes der 
Gemeinschaftsbeteiligung 
von 25 5 auf 50 % 

 
2. finanzielle Änderung 

zu 1: zur optimalen Mittelver-
wendung erforderlich 
 
 
zu 2: Anpassung an tatsächli-
che/erwartete Inanspruchnahme 

Mehrbedarf  
 
 
 
Mittelum-
schichtung aus 
c und s (2002) 
 
Erhöhung des 
Gesamtpla-
fonds für die 
Artikel 52 
Maßnahme 

f – HEKUL 
Förderung des Steil-
lagenweinbaus 

Herausnahme der Teilmaßnah-
me aus dem EPLR Beibehal-
tung als nationale Maßnahme 
(staatlichen Beihilfe) 

Aufgrund der Änderungen 
durch die Verwaltungsreform 
ist administrativer Aufwand für 
eine zahlstellenkonforme Ab-
wicklung nicht vertretbar 

Umschichtung 
zugunsten 
anderer Teil-
maßnahmen 
von f 

f – HEKUL  
Förderung alter, vom 
Aussterben bedrohter 
Nutztierrassen 

Herausnahme der Teilmaßnah-
me aus dem EPLR 
Beibehaltung als nationale 
Maßnahme (staatlichen Beihil-
fe) 

Aufgrund der Änderungen 
durch die Verwaltungsreform 
ist administrativer Aufwand für 
eine zahlstellenkonforme Ab-
wicklung nicht vertretbar 

Umschichtung 
zugunsten 
anderer Teil-
maßnahmen 
von f 
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weiter MB-Einl-Tabelle 3 

f – HELP 
Förderung des öko-
logischen Landbaus 

 
Anpassung an die Fördergrund-
sätze der GAK 
Angleichung des Kontrollkos-
tenzuschusses 
Erhöhung der Beihilfenfinan-
zielle Änderung 

Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

keine (Um-
schichtung 
innerhalb von 
f) 

f –HELP 
Förderung der exten-
siven Grünlandnut-
zung  

Anpassung an die Fördergrund-
sätze der GAK 
Einsatz von PSM auf Dauer-
grünland nach Genehmigung 
möglich 

Reduzierung der Hemmschwel-
le zur Teilnahme der Zielgrup-
pe konventionell wirtschaften-
der Landwirte 

--- 

g Aufnahme zusätzlicher über die 
GAK hinausgehender Förder-
tatbestände: 
Förderung von Erzeugerzu-
sammenschlüssen mit weniger 
als fünf Erzeugern ökologischer 
Produkte 

Berücksichtigung der überwie-
gend kleinbetrieblichen Struk-
turen in Hessen 

Mehrbedarf 

h  - Aufforstung nicht 
landwirtschaftlicher 
Flächen  

Herausnahme der Teilmaßnah-
me aus dem EPLR  

Anpassung an mangelndes 
Flächenangebot im waldreichs-
ten Bundesland  

keine – Um-
schichtung 
innerhalb von 
h 

m Aufnahme zusätzlicher über die 
GAK hinausgehender Förder-
tatbestände 
Förderung von Qualitätskon-
trollen  
Aufbau von Qualitätsmanage-
mentsystemen und Marketing-
aktivitäten 

Befriedigung des Informations-
bedürfnisse der Verbraucher 
und Stärkung des Verbraucher-
vertrauens 

----- 

s finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

Quelle: HMULF, 2002b. 



Kapitel 2 Materialband – Einleitung 28 

MB-Einl-Tab. 4: Synopse zum Änderungsantrag 2003 des Landes Hessen 

Maßnahme 
nach VO 445/02 
oder Maßnahme 
im Landespro-

gramm 

Änderung Ziel/Begründung Auswirkun-
gen auf den 
Finanzplan 

(Plus/Minus) 

a  Aufnahme der Förderung von Er-
weiterungsinvestitionen in den 
Bereichen Rindfleischerzeugung 
und Geflügelmast. 
 

Investitionen möglich, da aus-
reichende Absatzmöglichkeiten 
bestehen. 
Rindfleisch: Unterstützung der 
Grünlanderhaltung, Investitio-
nen werden max. den derzeiti-
gen Produktionsrückgang aus-
gleichen. 
Geflügelmast: Bedienen des 
stark gestiegenen Verbrauchs, 
Auslastung der Hähnchen-
schlachterei. 

keine 
 
 
Erhöhung des 
Gesamtpla-
fonds durch 
Änderung von 
b 

b Umschichtung der Mittel der 
Junglandwirteförderung in die 
Maßnahme a 

aufgrund der geänderten Rah-
menregelungen erfolgt integ-
rierte Abwicklung der beiden 
Maßnahmen. 

Umschichtung 
nach a 

e  Wegfall der bisherigen Prosperi-
tätsgrenzen 

kontraproduktive Auflage für 
die Zielerreichung 
Erhöhung des Kreises der po-
tentiellen Zuwendungsempfän-
ger. 

keine,  
Mehrbedarf 
wird über 
Artikel 52 
gedeckt 

f – HEKUL 
 

Umstellung des Verpflichtungszeit-
raums im HEKUL vom Wirtschafts-
jahr auf das Kalenderjahr, d.h. 
Zahlungszeitpunkt ab 2005 am 
Ende des Kalenderjahres und Ver-
längerung der Verpflichtungszeit-
räume auf 5,5 Jahre 

Synchronisierung der Verwal-
tungsabläufe mit dem HELP. 

vermutete 
Änderungen 
werden erst 
2004 wirksam 
und dann be-
antragt 

f  - Modulati-
onsmaßnahmen 

Aufnahme folgender Teilmaßnah-
men gemäß GAK: 
(1) Förderung der Fruchtartendif-

ferenzierung 
(2) Anbau von Zwischenfrüchten 

oder Untersaaten im Ackerbau 
(3) Förderung extensiver Nutzung 

einzelner Grünlandflächen 
(mit FFH-
Gebietsanreizkomponente) 

(4) Förderung mehrjähriger Stille-
gung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen 

(5) Förderung von Mulchsaat-, 
Mulchpflanz- oder Direktsaat-
verfahren 

(6) Förderung umweltfreundlicher 
Ausbringungsverfahren für 
Wirtschaftsdünger 

Umsetzung des Gesetzes zur 
Modulation von Direktzahlun-
gen. 
Komplettierung des Instrumen-
tariums für den abiotischen und 
biotischen Ressourcenschutz: 
- Reduzierung PSM und 

Düngereinsatz (1, 2, 4, 6) 
- Erosionsschutz (4, 5) 
- Komplettierung des För-

derinstrumentariums zum 
Grünlanderhalt (3) 

- Erhöhung der biologischen 
Vielfalt und Verbesserung 
des Lebensraums für Wild-
tiere (4) 

- Verminderung von Emissi-
onen (6) 

keine 
 
 
Realisierung 
der Maßnah-
men mit den 
Mitteln aus der 
Differenzie-
rung  

Quelle: HMULF, 2003. 
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MB-Einl-Text 6: Rechtsgrundlagen 

– Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates über die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums durch den EAGFL; diese Verordnung enthält die Ziele und mögli-
chen Förderbereiche (Kapitel I bis IX) sowie grundlegende Bestimmungen über die 
Aufstellung der Entwicklungspläne. 

– Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. Hierin sind spezifische Bestimmungen für die 
Ausgestaltung der Fördermaßnahmen, die verwaltungs- und finanztechnische Ab-
wicklung der ländlichen Entwicklungspläne enthalten. Diese Verordnung ist nach 
zahlreichen Änderungen neugefasst und durch die Verordnung (EG) Nr. 445/2002 
der Kommission ersetzt worden. Diese wurde inzwischen ersetzt durch die VO (EG) 
Nr. 963/2003 der Kommission vom 4. Juni 2003. 

– Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpo-
litik. Diese Verordnung ersetzt die alte 729/70 und gilt als die Rahmenverordnung 
über die Finanzbestimmungen. Hierin enthalten sind die Aufteilungen der Aufgaben 
der beiden Abteilungen des EAGFL sowie die Mittelzuteilungen, Vorschüsse, Vor-
ausschauen , Anlastungsverfahren etc. Die dort eingeführten Bestimmungen und In-
strumente gelten jedoch nur für die Abteilung Garantie. Die Ausgaben der Abteilung 
Ausrichtung gehören zu den Strukturfondsausgaben und werden durch die Regelun-
gen der VO (EG) Nr. 1260/1999 geregelt. 

– Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 des Rates zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln 
für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik. Hierin werden (fa-
kultative) Instrumente zur Auszahlungspraxis der Mittel aus der ersten Säule (v.a. di-
rekte Beihilfen in Form der flächen- und tierbezogenen Prämien) eingeführt. Im We-
sentlichen sind dies die Cross-Compliance-Regelung und die Modulation der Zahlun-
gen nach betrieblichen Kenngrößen. 

– Verordnung (EG) Nr. 1663/1996 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen 
zu der Verordnung 729/70 bezüglich des Rechnungsabschlussverfahrens des EAGFL, 
Abteilung Garantie. Hier werden sowohl die Anforderungen an eine leistungsfähige 
Zahlstellenverwaltung als auch das Prozedere des Zahlstellen- und des Rechnungsab-
schlussverfahrens geregelt. 

– Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates mit Allgemeinen Bestimmungen über 
die Strukturfonds. Enthalten sind Aufgaben der Strukturfonds, Ziele und Prinzipien 
der Strukturpolitik (Zielgebiete und Gemeinschaftsinitiativen) sowie grundsätzliche 
Regelungen zur Programmplanung und Abwicklung. Die Bestimmungen über Beglei-
tung und Bewertung gelten auch für die EPLR. 
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– Verordnung (EWG) Nr. 3508/1992 des Rates zur Einführung eines integrierten 
Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelun-
gen sowie die Verordnung (EWG) Nr. 3887/1992 der Kommission mit Durchfüh-
rungsbestimmungen hierzu. Hierdurch werden die sogenannten flankierenden Maß-
nahmen, die im Zuge der ersten GAP Reform eingeführt wurden, (flächen- und tier-
bezogene Preisausgleichszahlungen, Agrarumweltmaßnahmen auf der Grundlage der 
VO (EWG) Nr. 2078/1992, Erstaufforstungen landwirtschaftlicher Flächen auf der 
Grundlage der VO (EWG) Nr. 2080/1992) und die Ausgleichszahlungen in benachtei-
ligten Gebieten erfasst. Diese Grundverordnungen des InVeKoS wurden zahlreich 
geändert. Die aktuell gültige Neufassung der Durchführungsbestimmungen ist die VO 
(EG) Nr. 2491/2001. Die Regelungen sind deshalb von Interesse, da ihre Anwendung 
immer weiter ausgedehnt werden soll. 

– Verordnung (EG) Nr. 438/2001 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zur 
VO (EG) Nr. 1260/1999 in Bezug auf die Verwaltungs- und Kontrollsysteme bei 
Strukturfondsinitiativen 

– Verordnung (EG) Nr. 1884/2002 der Kommission über Form und Inhalt der vorzu-
legenden Buchführungsdaten. Festlegung der Kreuzchentabellen und Variablen für 
die einzelnen Haushaltslinien. 

– Der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor (2000/C 
28/02) findet auf alle staatlichen Beihilfen Anwendung, einschließlich der durch pa-
rafiskalische Abgaben finanzierten Beihilfemaßnahmen, die im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten zur Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse gewährt werden und in den Geltungsbereich von Anhang I des EG-Vertrags 
fallen.  

– Leitlinien für die Durchführung der Verwaltungs-, Kontroll- und 
Sanktionsregelungen bei den Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates - aus dem EAGFL-Garantie 
finanzierte Maßnahmen - (VI/10535/99) -  
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MB-Einl-Text 7: Das Rechnungsabschlussverfahren und die Anlastung von Ausgaben 
(Stock et al., 2003) 

Das Rechnungsabschlussverfahren dient zur Durchsetzung der für das „Fördergeschäft“ 
von der EU vorgeschriebenen Verwaltungs- und Kontrollmechanismen. Dieses Verfahren 
ermöglicht der KOM, Mängel in Verwaltungs- und Kontrollsystemen, die zu fehlerhaften 
Ausgaben und damit zu Nachteilen für den Gemeinschaftshaushalt führen könnten, zu 
sanktionieren. Zu diesem Zweck sind die Mittel, die dem Mitgliedstaat im Rahmen der 
Programmumsetzung zur Verfügung gestellt werden, solange reine Vorschüsse, bis sie 
nach den entsprechenden Verfahrensschritten verbindlich zugeteilt werden. Ergeben Kon-
trollen, dass Ausgaben nicht konform zu den einschlägigen Regelungen getätigt wurden, 
können diese den Mitgliedstaaten angelastet werden.  

Am Ende des EAGFL-Haushaltsjahres bis spätestens zum 10. Februar des Folgejahres 
übermitteln die Mitgliedstaaten der EU-Kommission ihre Jahresrechnungen, die mit ei-
nem Prüfbericht der Bescheinigenden Stelle versehen sind. Daraufhin leitet die EU-
Kommission das Rechnungsabschlussverfahren ein. 

Zu unterscheiden sind zwei mit diesem Verfahren verbundene Entscheidungen: 

1. Die Rechungsabschlussentscheidung 

Kommt die EU-Kommission nach der Prüfung der Unterlagen zu dem Schluss, dass  

– die Jahresrechnungen richtig sind,  

– das Verfahren der Zahlstellen als zuverlässig eingestuft werden kann,  

– und alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten beim Letztempfänger zurückgeforderten 
Beträge auch tatsächlich wiedereingezogen worden sind,  

erlässt sie ihre Entscheidung über den Rechnungsabschluss. Diese hat bis zum 30.04. des 
folgenden Jahres nach einem festen Zeitplan zu erfolgen. Der Vorbehalt, dass bei einer 
späteren Prüfung durch die KOM festgestellt wird, dass einzelne Ausgaben in Nichtüber-
einstimung mit Gemeinschaftsrecht getätigt wurden, bleibt jedoch bestehen und kann spä-
ter zu einer Anlastung führen. 

2. Der Konformitätsabschluss 

In Form von Ad-hoc-Entscheidungen, die bis zu 24 Monaten nach der Tätigung einer 
Ausgabe getroffen werden können, prüft die EU-Kommission stichprobenhaft einzelne 
Förderfälle und die hiermit verbundenen Verwaltungs- und Kontrollvorgänge in den Mit-
gliedstaaten. 



Kapitel 2 Materialband – Einleitung 32 

Werden Mängel in der Effizienz des Verwaltungs- und Kontrollsystems oder Unregelmä-
ßigkeiten bei einzelnen Zahlungsvorgängen oder Letztempfängern festgestellt, schließt 
die EU-Kommission die Ausgaben von der Gemeinschaftsfinanzierung aus. 

Die Konformitätsprüfung umfasst die folgenden Phasen: 

(1) Risikoanalyse der EU-Kommission zur Auswahl von zu kontrollierenden Fällen und 
Regelungen, 

(2) Vor-Ort-Kontrollen und Prüfungsbericht mit Feststellung, ggfs. auch erforderlichen 
Abhilfemaßnahmen und finanziellen Konsequenzen, 

(3) Konsultationsverfahren mit dem Mitgliedstaat, 

(4) Mitteilung der geplanten finanziellen Berichtigungen, 

(5) Eventuelles Schlichtungsverfahren, 

(6) Abschließende Rechnungsabschlussentscheidung der EU-Kommission. 

Sollte eine finanzielle Berichtigung nötig sein, kann die Bemessung in zwei Formen er-
folgen: 

– Bemessung einer Berichtigung aufgrund von Fehlern in einzelnen Vorgängen: 

Stellt die EU-Kommission bei einem bestimmten Vorgang dessen Rechtswidrigkeit 
fest, lehnt sie die Finanzierung ab. Ergibt die Überprüfung darüber hinaus, dass ein 
mangelhaftes Kontrollsystem des Mitgliedstaates ursächlich für Unregelmäßigkeiten 
ist und stützt sich diese Feststellung auf eine statistisch repräsentative Stichprobe, 
kann die EU-Kommission einen Gesamtbetrag für diese Haushaltslinie via Extrapola-
tion ermitteln. 

– Bemessung einer Berichtigung aufgrund des Risikos von finanziellen Verlusten: 

Eine genaue Ermittlung des tatsächlichen Wertes aller unkorrekten Beihilfeanträge, 
die zur Auszahlung gelangt sind, ist nicht möglich. Der mögliche Verlust zum Scha-
den des EU-Haushaltes muss daher durch eine Bewertung des Risikos geschätzt wer-
den, dass auf unzureichend eingestufte Kontrollen zurückzuführen ist. Zur Ermittlung 
der Beträge wendet die EU-Kommission Leitlinien an, die ähnlich einem Bußgeldka-
talog bestimmte Versäumnisse in verschiedenen Bereichen der Kontrollen verschie-
denen Berichtigungssätzen zuordnet. Die Berichtigungssätze liegen zwischen 2 bis zu 
100 %, häufig liegt jedoch eine Obergrenze bei 25 % der bewilligten EU Mittel. 
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MB-Einl-Text 8: Vorrangige Ziele der Agrarwende (Grimm, 2002) 

Neue Landwirtschaft 

– Verstärkte Bindung der Investitionsförderung an eine artgerechte und flächengebun-
dene Tierhaltung, 

– Verstärkte Honorierung besonders umweltverträglicher, nachhaltiger und standortan-
gepasster Wirtschaftsweisen (Schwerpunkt ökologischer Landbau in Produktion und 
Vermarktung), 

– Modulation der Direktzahlungen als Einstieg in den Ausstieg von flächen- und Tier-
bezogenen Zahlungen, 

– Verstärkte Unterstützung von Einkommensalternativen. 

Intensivierter Verbraucherschutz 

– Einführung von Qualitätssiegeln für den ökologischen und konventionellen Landbau, 

– Verschärfte Vorschriften in den Bereichen Rückstände  und Tierarzneimittel, 

– Einrichtung eines Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 

– Verbesserung der Lebensmittelüberwachung. 

Tierschutz 

– Drastische Verkürzungen der Tiertransportzeiten, 

– Abschaffung der Legebatterien, 

– Erlass einer Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. 
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MB-Einl-Text 9: Horizontale top-ups 

Gemäß Art. 52 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 sind im Programmplanungsdokument 
die Maßnahmen zu beschreiben, für die durch staatliche Beihilfen zusätzliche Mittel be-
reitgestellt werden. Es ist eine indikative Tabelle über den zusätzlichen Beihilfebetrag zu 
erstellen, der für die jeweilige Maßnahme in jedem Programmjahr auszuweisen ist.  

In Hessen wurden im Rahmen der Programmgenehmigung horizontale top-ups für die 
Agrarumweltmaßnahmen (HEKUL-Förderung des Steillagenweinbaus und HELP-
Förderung besonderer Lebensräume - Maßnahmenpaket 5) von rund 2 Mio. Euro ausge-
wiesen. Verglichen mit dem gesamten Programmplanungsansatz handelt es sich um einen 
marginalen Betrag. U.E. handelt es sich bezogen auf die HELP-Förderung um ein soge-
nanntes vertikales top-up gemäß Art. 51(4) der VO (EG) Nr. 1257/1999. Für die Flurbe-
reinigung werden keine top-ups ausgewiesen, obgleich noch zusätzliche GAK-Mittel oh-
ne EU-Kofinanzierung zum Einsatz kommen (siehe Kapitel 9). 

MB-Einl-Tab. 5: Mittelansätze für horizontale top-ups in Hessen 

Horizontal Programmgenehmigung Programmänderung 2003

a 73,18
e 64,06
f 2,30 0,70
o 158,58

Insgesamt 2,30 296,52

Öffentliche Mittel

 
Quelle: HMULF, 2000; HMULF, 2003. 

Mit der Programmänderung 2002 wurden Mittel für „Investitionen in landwirtschaftlichen 
Betrieben“ in den Bereich der Artikel-52-Maßnahmen transferiert. Diese Mittelverschie-
bung ging einher mit einer Anhebung des Kofinanzierungssatzes der Haushaltslinie a, der 
Umschichtung von Mitteln der Übergangsmaßnahmen in die Haushaltslinie a und eine 
geringfügige Absenkung des EU-Gesamtplafonds (u.a. aufgrund der Unterausschöpfun-
gen in 2000 und 2001). Auch Mittel der Haushaltslinie e wurden, nachdem eine Erhöhung 
des EU-Kofinanzierungssatzes vorgenommen wurde, in die Artikel-52-Maßnahmen 
transferiert (HMULF, 2002b).  

Mit der Programmänderung 2002 wurden auch die zusätzlichen Mittel, die für Dorferneu-
erungsmaßnahmen ohne EU-Kofinanzierung zum Einsatz kommen, in den Finanzplan 
eingestellt. 
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Die Aussagekraft der Tabelle über die top-ups ist begrenzt, da die finanziellen Informati-
onen über Artikel-52-Maßnahmen nicht aktualisiert werden. Es handelt sich jeweils nur 
um indikative Ansätze. Es findet keine ex-post Anpassung an die tatsächlich getätigten 
Ausgaben statt. Eine Mitteilung, in welchen Haushaltslinien zusätzliche Projekte ohne 
EU-Kofinanzierung durchgeführt werden, ist ausreichend. 

Informationen über Art. 52-Maßnahmen liegen nur im Rahmen des EU-Monitorings vor, 
nachdem die EU-Kommission in der Überarbeitung der Erläuterungen zum Ausfüllen des 
Tabellensatzes klargestellt hat, dass sich das Monitoring auf alle auf Grundlage der VO 
(EG) Nr. 1257/1999 durchgeführten Maßnahmen bezieht (EU-KOM, 2002b). Die einge-
schränkte Aussagekraft der Monitoringtabellen wurde schon an anderer Stelle diskutiert 
(siehe MB-Einl-Text 11). 

Fazit ist, dass es keine belastbaren Statistiken auf Programmebene über die Anwendung 
von Artikel-52-Maßnahmen gibt. Für die Halbzeitbewertung heißt dies, dass diese sich 
auf die mit EAGFL-Mitteln kofinanzierten Maßnahmen konzentriert, wie es die Auftrag-
geber auch deutlich auf der ersten Lenkungsauschusssitzung herausgestellt haben. Dies 
bringt in der Wirkungsanalyse allerdings das methodische Problem mit sich, dass Wir-
kungen der EAGFL-kofinanzierten Maßnahmen manchmal nur schwer von den Wirkun-
gen anderer, ohne EAGFL-Kofinanzierung durchgeführten Maßnahmen zu trennen sind 
(Mehl et al., 2002). Soweit möglich, wird daher maßnahmebezogen der Förderkontext 
dargestellt. Die Datenlage ist aber je nach Maßnahme sehr unterschiedlich. 
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MB-Einl-Text 10: Veränderung der Gesamtplanung und Stand der Programmumsetzung 
2000 bis 2002 gemessen an den gesamten Mittelansätzen  

Datengrundlagen 

MB-Einl-Tabelle 6 stellt die Gesamtplanungsansätze den tatsächlich getätigten Ausgaben 
gegenüber. Dabei wird auf folgende Datenquellen zurückgegriffen: 

– Genehmigter indikativer Finanzplan 2000; 

– Indikativer Finanzplan der Planänderung 2002; 

– Indikativer Finanzplan der beantragten Planänderung 2003; 

– Rechnungsabschluss (Tabelle 104) der EU-Haushaltsjahre 2000, 2001 und 2002. 

Der Rechnungsabschluss erfasst nur die aus dem EAGFL getätigten Auszahlungen. Die 
Auszahlungen liefern z.T. keine aussagekräftigen Aussagen bezüglich der tatsächlichen 
Inanspruchnahme, weil in einigen Maßnahmenbereichen (z.B. Agrarumweltmaßnahmen - 
AUM) Auszahlungen erst mit einem erheblichen Zeitverzug getätigt werden und zudem 
im Bereich der AUM und der Ausgleichszahlung für benachteiligte Gebiete (AZ) in ein-
zelnen EU-Haushaltsjahren nur Teilauszahlungen geleistet wurden (siehe Kapitel 5  
und 6). 

Da Hessen im Jahr 2000 einen Vorschuss gezogen hat und diese Auszahlungen in den 
jeweiligen Haushaltslinien gebucht wurde, ohne dass hier konkrete Projekte zugrunde 
liegen, wurde dieser Vorschuss herausgerechnet. 

Veränderung der Planungsansätze in den einzelnen Haushaltslinien 

Die Planungsansätze der verschiedenen Haushaltslinien sind sukzessive der tatsächlichen 
Inanspruchnahme angepasst worden. Die größten absoluten negativen Veränderungen 
sind in den Haushaltslinien n und g zu verzeichnen, während es nur in den Haushaltsli-
nien e und h eine Anhebung des Mittelansatzes gab. Eine deutliche relative Steigerung 
ihres Gesamtplanungsansatzes haben die Maßnahmen e, u r und s sowie die flankierenden 
Maßnahmen erfahren. Der relative Bedeutungsverlust war bei der Maßnahme m am größ-
ten gefolgt von h und n. 

Aufgrund der Änderung der Kofinanzierungssätze bei a und e ist auch die Veränderung 
der Gesamtplanungsansätze bezogen auf die öffentlichen Mittel zu vergleichen. Hier ist 
insgesamt eine Steigerung des öffentlichen Mittelansatzes zu verzeichnen. 

Insgesamt ist der Planungsansatz um über 20 Mio. Euro gesunken, da Hessen zu den ab-
gebenden Bundesländern gehört, die EU-Mittel an andere Bundesländer abgegeben haben.  
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Mittelabfluss in den einzelnen Haushaltslinien 

Der Ausgabenstand bezogen auf die ursprüngliche Plangenehmigung ist je nach Haus-
haltslinie unterschiedlich. Er schwankt zwischen 2,5 % bei der Haushaltslinie s und 66 % 
bei den früheren flankierenden Maßnahmen. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der sich 
hinter den Haushaltslinien verbergenden Maßnahmen spiegelt der Ausgabenstand nur z.T. 
die Inanspruchnahme wieder, die sich bei investiven Maßnahmen, die über mehrere Jahre 
laufen, und den Agrarumweltmaßnahmen mit ihrem 5-jährigen-Verpflichtungszeitraum 
auch im Umfang der Bewilligungen ausdrückt.  

Allerdings zeigt die Tabelle deutlich, dass die Maßnahmen, in denen ein hoher Auszah-
lungsstand vorherrscht, eine Mittelaufstockung erfahren haben, während Maßnahmen mit 
einem geringen Mittelabfluss in den ersten Jahren tendenziell auf den Gesamtplanungs-
zeitraum betrachtet, weniger Mittel zur Verfügung haben. 

Ob die Mittelverschiebungen zwischen den Haushaltslinien reversibel sind, d.h. ob abge-
bende Haushaltslinien bei steigender Nachfrage auch wieder Mittel aus den aufnehmen-
den Haushaltslinien zurückerhalten, hängt von den gegebenenfalls zukünftig noch frei 
verfügbaren Mitteln ab.  
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MB-Einl-Text 11: Umsetzung des hessischen EPLR 

Datengrundlagen 

MB-Einl-Tabelle 7 stellt die Entwicklung der Planansätze, Bewilligungen und den tat-
sächlichen Mittelabfluss in den EU-Haushaltsjahren 2000 bis 2002 dar. Folgende Daten-
quellen wurden genutzt: 

– Indikative Finanzpläne; 

– EU-Monitoringtabellen; 

– Rechnungsabschluss (zusätzliche Angaben der EU-Zahlstelle des Landes Hessen auch 
über die nationale öffentliche Kofinanzierung). 

Anmerkungen zu den indikativen Finanzplänen und dem Rechnungsabschluss können 
weitgehend MB-Einl-Text 9 entnommen werden.  

An dieser Stelle wird eine kurze Einschätzung der Aussagefähigkeit der finanziellen Indi-
katoren des EU-Monitorings vorgenommen werden. Die Aussagefähigkeit der physischen 
Indikatoren wird z.T. förderkapitelbezogen abgehandelt; eine Gesamteinschätzung wird in 
Kapitel 10 vorgenommen. 

Die Angaben aus dem EU-Monitoring beziehen sich im Gegensatz zu den beiden anderen 
Datenquellen auf Kalenderjahre und nicht auf EU-Haushaltsjahre, so dass eine einge-
schränkte Vergleichbarkeit gegeben ist. Das EU-Monitoring stellt ab auf Bewilligungen 
und gibt daher einen Überblick über die geplanten öffentlichen Mittelaufwendungen be-
zogen auf die einzelnen Haushaltslinien. Der Umfang der Bewilligungen wird jährlich 
erfasst und nicht aktualisiert. D.h., in allen Haushaltslinien gibt es einen Anteil von Pro-
jekten, die nicht oder in einem von dem ursprünglichen Bewilligungsumfang abweichen-
den Maß realisiert werden. Diese Mittel stehen für Neubewilligungen zur Verfügung und 
blähen entsprechend die EU-Monitoring-Tabellen auf, indem es zu Doppelzählungen 
kommt. Da in verschiedenen Haushaltslinien mehrjährige Verpflichtungszeiträume vor-
kommen, die z.T. schon über den derzeitigen Programmplanungszeitraum hinausgehen, 
ist zusätzlich eine eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Auszahlungsdaten gegeben. 
Es wird so nicht möglich sein, die aggregierten Daten der Monitoring-Tabellen 2000 bis 
2006 den Auszahlungen gegenüberzustellen. 

Des Weiteren müssen seit der Anpassung der Monitoring-Tabellen für das Berichtsjahr 
2001 die Artikel-52-Maßnahmen zusätzlich miterfasst werden. Das Land Hessen erfasst 
die Artikel-52-Maßnahmen nicht getrennt von den EAGFL-kofinanzierten Maßnahmen, 
so dass die öffentlichen Aufwendungen aus den bewilligten EAGFL-Mitteln mit Hilfe des 
jeweils geltenden Kofinanzierungssatzes berechnet werden müssen. 
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Planansätze, Bewilligung und Mittelabfluss nach Haushaltslinien 

Hessen hat umfangreiche Mittel an andere Bundesländern abgegeben. Davon sind die 
Haushaltslinien in unterschiedlicher Weise betroffen. Ausschließlich die Ausgleichszula-
ge für benachteiligte Gebiete (AZ) hat mehr Mittel als eingeplant verausgabt; während 
alle anderen Haushaltslinien geplante Mittel nicht verausgaben konnten. 

 
Haushaltslinie  Vollzug 

a Mittelabfluss nicht wie geplant, Erhöhung des Kofinanzierungssatzes von 25 auf 
50 %; VEs vorhanden 

b umgebucht in Haushaltslinie a 

c Maßnahme wurde aus dem Programm herausgenommen 

e Mittelabfluss höher als geplant (durch Änderungen in den zugrundeliegenden Richtli-
nien) 

f Mittelabfluss niedriger als geplant 

g Mittelabfluss geringer als geplant, keine umfangreichen mehrjährigen Verpflichtungen 
eingegangen. 

h Mittelabfluss geringer als geplant 

i Mittelabfluss geringer als geplant, keine VEs 

k Mittelabfluss geringfügig niedriger als geplant, keine VEs 

m bisher sind keine Mittel abgeflossen. 

n Mittelabfluss deutlich geringer als geplant, VEs vorhanden 

o Mittelabfluss geringer, kaum VEs 

s kaum Mittel bislang abgeflossen, Startschwierigkeiten, Bewilligungsstand lässt zu-
künftig bessere Umsetzung erwarten. 

Altverpflichtungen Auszahlungen geringer als geplant 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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MB-Einl-Text 12: Datenschutz im Bereich der 6-Länder-Evaluation 

In verschiedenen Kapiteln der Evaluation wird auf Sekundärdaten des Landes zurück ge-
griffen, die in vielen Fällen als personenbezogene Daten datenschutzrechtlich relevant 
sind und einer entsprechenden Behandlung bei der Verwendung für Evaluierungsfragen 
bedürfen. Bei der Auftragsvergabe wurde diese Bedürftigkeit erkannt und von Seiten des 
Landes eine gesonderte Regelung eingefordert. Über eine zusätzliche Vereinbarung zwi-
schen dem Land und dem Auftragnehmer wurde die Verwendung und Verarbeitung aller 
personenbezogenen Daten beim Auftragnehmer für die Halbzeitbewertung als 
Auftragsdatenverarbeitung im Auftrag des Landes geregelt. Mit dieser Regelung 
unterliegt der Auftragnehmer automatisch den Datenschutzregelungen und der 
Datenschutzaufsicht des Landes. 

Zur Gewährleistung der erforderlichen datenschutzrechtlicher Vorkehrungen hat der Auf-
tragnehmer ein spezifisches Datenschutz- und Datensicherungskonzept vorgelegt.  

Besonderheiten des Konzeptes sind: 

– Ausschließliche Verwendung anonymisierter Daten, 

– restriktive Zugangsbeschränkungen zu den personenbezogenen Datensätzen, 

– Dokumentationspflichten über Zugang, Zugriff, Verarbeitung und Speicherung der 
Daten, 

– besondere Dienstverpflichtung aller Mitarbeiter, die Zugang zu den Daten erhalten. 

Diese Regelungen sind sinngemäß auch auf die im Zuge der Evaluation selbst erhobenen 
Primärdatensätze übertragen worden.  

Dieses aus Sicht des Datenschutz sicher notwendige Verfahren behindert aus Sicht der 
Evaluatoren die Durchführung einer Halbzeitbewertung in nicht unbeträchtlichem Maße. 
Erschwerend für die Bearbeitung sind neben den sicherlich aufwendigen DV-Prozeduren 
und Verfahrensregelungen besonders die Zugangsbeschränkung auf anonymisierte Daten-
sätze. Des Weiteren waren erhebliche Hindernisse auf Seiten der datenführenden Stellen 
zu überwinden, um überhaupt die erforderliche Datenbasis in der entsprechend aufbereite-
ten Form zu erhalten.  
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Anhang A1, MB-I-3.1: Niederschrift zum Fachgespräch 

Niederschrift zur begleitenden Arbeitssitzung der Evaluation des AFP 
Hessen am 08.05.2002 bei der EU-Zahlstelle des MULF in Kassel 

Teilnehmer: Herr Dippel (MULF), Herr Diesner (MULF), Herr Unterkircher (EU-Z), 
Herr Stahl (EU-Z), Herr Grenzebach (HDGLN), Herr Quink (HDGLN), 
Herr Schlosser (HDGLN), Herr Kroll (LFN), Herr Schepp (LFN), Herr Klockenbring 
(FAL), Herr Sterner (FAL). 

Einleitend wurden die Fragen der EU KOM mit ihrer Relevanz in den Bereichen AFP und 
Junglandwirteförderung von der FAL dargestellt. Der Auftragszweck und das Auftrags-
ziel der Evaluation (ZEVAL) wurden erläutert (siehe ppt-Präsentation). Im besonderen 
wurde auf die geänderte Relevanz der Fragenkomplexe Ressourcenschonung, Qualitäts-
verbesserung und Arbeitserleichterung im Hinblick auf die Investitionsförderung einge-
gangen. 

Datenbereitstellung/Materialanforderung 

Daten der großen Investition liegen bei der Bewilligungsstelle und zentral bei der EU-
Zahlstelle in Kassel auf Datenträger vor. Es wird festgelegt, dass die Daten der IK und die 
digitalisierten Informationen aus den Betriebsüberschlägen bis Ende Mai 02 an die FAL 
in CD-ROM-Form auf Basis Excel 5.0 geliefert werden. Die Dateistruktur wird bei der 
EU-Zahlstelle in Kassel festgelegt. Aufgrund von Änderungen der Förderrichtlinie wei-
chen die Konzepte aus dem Jahr 2000 in ihrer Struktur voneinander ab. In der Zeit von 
01.01.2000 bis 15.10.00 wurde eine überarbeitete Form des BVP genannt Investitions-
konzept verwendet. Ab 16.10.2000 ergaben sich Abweichungen beim Umfang der Kofi-
nanzierung. Die geänderten Bereiche des IK werden in einer Beschreibung kenntlich ge-
macht. In diesem Zusammenhang sollen die trotz Schreibschutz unterschiedlich interpre-
tierbaren Datenfelder der IK von sachkundigen Mitarbeitern der hess. Agrarverwaltung 
auf Plausibilität und Vergleichbarkeit geprüft werden, um eine belastbare Auswertungs-
möglichkeit zu gewährleisten. Herr Dippel sichert zu, dass geprüft wird, ob eine derartige 
Plausibilitätskontrolle seitens der hess. Agrarverwaltung geleistet werden kann.  

Die IK der Garten- und Weinbaubetriebe besitzen erheblich unterschiedliche Strukturen 
und sind nicht schreibgeschützt.  

Die Variationen der Betriebsüberschläge sind für das Jahr 2000 analog dem der IK. Ab 
2001 gab es eine BÜ-Version, die in ihrem Aufbau landeseinheitlich ist. Für das Jahr 
2002 existiert eine ganz neue Version. Im Bereich der kleinen Investitionen sind Aussa-
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gen zu den Zielen von besonderer Relevanz. Für die kleinen Investitionen findet im Zu-
sammenhang mit der ZEVAL keine Nacherhebung von Informationen über die 
Antragsteller statt. 

Daten aus einer Excelgrunddatenbank der EU-Zahlstelle werden der FAL aus dem För-
derzeitraum 2000 – 2002, soweit vorhanden, auf CD-ROM bereitgestellt. 

Die Regionalpläne Nordhessen, Mittelhessen und Südhessen werden als Hardcopy der 
FAL zugesandt. 

Als Ansprechpartner für die FAL fungieren Herr Unterkircher und Herr Stahl. 

Information AFP + Junglandwirteförderung aktuell 

Es findet im Bereich Junglandwirteförderung keine Förderung über die GAK-Richtlinie 
hinaus statt. Die Anzahl der Förderfalle ist gering (2001 = 5 Stück), gemäß der Rahmen-
plansetzung wird ab 2002 nur noch in Kombination mit einer großen Investition die JL-
Prämie gezahlt. Hieraus wird aber keine Nachfrageänderung dieser Förderung erwartet. 
Es ist keine Landesmaßnahme zur Förderung der Hofübergabe geplant. Die Junglandwir-
teförderung wird von den anwesenden Vertretern der hess. Agrarverwaltung als eine reine 
Mitnahmeeffektförderung beurteilt. Der agrarstrukturelle Wandel zu deutlich weniger 
landw. Betrieben wird durch diese Förderung nicht beeinflusst. Die Sicherung von Ar-
beitsplätzen im ländlichen Raum durch AFP und JLP findet nicht statt, da es in Hessen 
ausreichend andere attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. 

Durch die verspätete Genehmigung des EPLR Hessen am 29.09.2000 wird eine Einschät-
zung der Wirkung der Investitionsförderung innerhalb der Zwischenevaluierung schwer 
möglich sein, da ein messbarer Effekt erst zeitverzögert eintritt. Eine wichtige Aufgabe 
der Ex-Postevaluierung ab 2006 wird eine Wirkungsanalyse dieser Maßnahmen sein. 

Um vorhandene Datenlücken für die Zwischenevaluierung zu schließen, wird über das 
Ministerium ein Fragebogen gestreut. Termin und Umfang werden zu einem späteren 
Zeitpunkt zwischen FAL und MULF festgelegt.  

In Hessen bestehen z.Z. keine Sonderkontingente für das AFP. Der RL-Entwurf ist derzeit 
noch nicht genehmigt und die Änderungen beziehen sich auf die Bundesvorgaben. 

Investitionsförderung außerhalb der GAK war bis 2001 das hess. Lagerstättenprogramm.  

Das Verwaltungsverfahren verläuft gemäß Richtlinie und dem Ermessen der bewilligen-
den Behörde. Der hess. Grundsatzerlass für die Schweineförderung fördert die Aufsto-
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ckung von Schweinebeständen. Gemäß dem Referenzzeitraum 97-99 können für 2001 im 
Umfang von 35000 und 2002 24000 Plätze gefördert werden. Die hess Agrarverwaltung 
möchte sich wegbewegen von der Steuerung auf dem Erlassweg und hin zu Empfehlun-
gen. Im Zeitraum vom 05.09.2001 bis 11.03.2002 gab es einen Antragsstopp bei der 
Schweineförderung für Aufstockungen. Seit dem 12.03.2002 können entsprechende 
Investitionen wieder beantragt werden. 35 Fälle konnten in 2001 nicht mehr 
berücksichtigt werden und müssen 2002 erneut einen Antrag stellen. Bei der Rinder-
/Milchvieh-förderung wird nur bis zu einer bestimmten Höhe die Platzzahl und 
Melktechnik gefördert, darüber hinaus kann der Landwirt aus Eigenfinanzierung aber 
größere Kapazitäten erstellen.  

In Hessen herrscht keine Mittelknappheit und kein Förderstau aufgrund von Finanzmit-
teln. Eine Ausschöpfung der EAGFL-Mittel findet i.d.R. zu 70% und der GA-Mittel zu 
90% statt. Vorhandene Mittel aus dem AFP werden bei Mittelüberschuss vorwiegend in 
die Ausgleichszulage, Wasser(GA), Deichbau und Flurbereinigung transferiert. Der Op-
timierung der Finanzplanung steht die Abweichung von EU- und Landeshaushaltsjahr 
entgegen und wird als problematisch angesehen. Aus der jährlichen Mittelzuweisung ste-
hen 20–30 % für die Neubewilligungen zur Verfügung, der Rest verteilt sich auf Ver-
pflichtungsermächtigungen durch Vorbelegungen. 

Kontrollen werden gemäß besonderer Dienstanweisung mithilfe dreier Prüfteams durch-
geführt. Die Teams setzen sich aus Sachverstand der Bereiche Verwaltung, Technik, Be-
ratung zusammen. Es hat bisher noch keine Rückforderungen gegeben. Eine Risikoanaly-
se findet in Anlehnung an die InVeKoS-Kriterien statt. Ein Gutachterausschuss besteht 
seit 1995 nicht mehr. 

Unter Vorliegen sämtlicher Antragsunterlagen dauert die Bewilligung bei kleinen Maß-
nahmen eine Woche und für große Investitionen durchschnittlich drei Wochen. Es gibt 
ein Stosszeitgeschäft der Förderantragsstellung zum Beginn des Jahres. Hauptverzöge-
rungsgrund für die Bewilligungsreife ist die Erteilung der Baugenehmigung. 

Die Konsistenz/Kohärenz der Förderung AFP+JL wird grundsätzlich als gegeben erachtet. 
Eine gewisse Konkurrenz zwischen AFP und der Landesförderung Produktinnovation und 
Vermarktungsalternativen wird gesehen. Zu diesem Themenkomplex der Kohärenz von 
Fördermaßnahmen existiert eine Synopse, die zur Information der FAL zugeleitet wird. 

Eine gebietsbezogene Planung besteht derzeit in Hessen nicht, wird aber bei Mittelknapp-
heit nicht ausgeschlossen. 

Eine Abstimmung der Fördermaßnahmen ist durch die Installation einer Projektgruppe in 
1999 zur Programmplanung der Entwicklung ländlicher Raum mit regelmäßigen Sitzun-
gen gegeben. Sie findet ressortübergreifend statt.  
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Die hessischen Kriterien zur Förderung einer artgerechten Tierhaltung, die vor allem eine 
Beratungsgrundlage, aber auch schon vor dem Jahr 2000 eine zu beachtende Förderungs-
bedingung im Rahmen des AFP darstellten sind für 2002 abgeschafft, da dieser Standard 
jetzt durch die Bundesrichtlinien gegeben ist. Eine Auswirkung der Bundesrichtlinien auf 
die Nachrage der AFP-Förderung wird nicht gesehen, da der hohe Standard auch bisher 
schon Bewilligungsauflage war. Die hess Kriterien zur Tierhaltung mit den dazugehöri-
gen Erlassen werden der FAL bereitgestellt. 

Änderungsantrag Hessens ist die Anhebung des Kofinanzierungsanteils im AFP von der-
zeit 25 auf 50%. Ein Auszug aus dem Änderungsantrag wird der FAL ebenfalls zuge-
sandt. 

Zukünftige Datenerfassung 

Die anwesenden Vertreter der hess. Agrarverwaltung signalisieren eine grundsätzliche 
Bereitschaft eine einheitliche Variabelenliste als Datengrundlage für zukünftige Evaluati-
onen anzuwenden und einzuführen.  

Die Variablen der Liste wurden diskutiert, und es erfolgten Anregungen zu den folgenden 
Parametern: In Hessen wird die LVZ, nicht die EMZ verwendet; eine Entscheidung über 
brutto/netto Verbuchung wird häufig erst kurz vor Baubeginn getroffen; eine Einschät-
zung der Flächen zu Schutzgebietskategorien wir als schwierig erachtet, da z.B. FFH-
Gebiete nicht flurstücksgenau festgelegt wurden; eine digitalisierte Liegenschaftskarte 
(ALK) ist in Hessen in Vorbereitung (95% der Landesfläche erfasst); es muss eine Defini-
tion über die Einteilung Haupt-/Nebenerwerbsbetrieb in d. Var-liste hinterlegt werden, da 
oftmals in Abhängigkeit der Akh eine Zuordnung kurzfristig getroffen wird; aus der Vor-
abbuchführung sollten nur ausgewählte Positionen edv-technisch erfasst werden; eine 
zentrale Erfassung der Ist-Daten wird für notwendig gehalten (geschieht bisher nicht); das 
ordentliche Ergebnis soll aufgenommen werden (bisher Gewinn); bei den Investitions-
schwerpunkten sollte die baugebundene Technik (Melkstand) als Unterpunkt bei den Ge-
bäuden aufgenommen werden; Futterwagen und Stallschlepper gelten als sonstige Ma-
schinen; der Punkt Umweltschutz im Abschnitt Hauptziele d. Investition sollte um die 
Unterpunkte Düngung und PSM erweitert werden; der Bereich Tierhaltung sollte um die 
Variable Teilspalten/Planbefestigt für Mastschweine und die Mutterkuhhaltung ergänzt 
werden; der Teilbereich Ressourcenschutz sollte bei der Gülleausbringungstechnik um die 
Variable Festmistausbringung (Exaktstreuer) ergänzt werden, ebenso wird eine Erfassung 
der Energieformen (fossil, regenerativ etc.) angeregt; der Bereich Struktur der Maßnahme 
sollte um die Variablen Betreuungsgebühr und Zuschuss für Energie erweitert werden. 

Das Layout der Liste wird als nicht optimal angesehen, teilweise ist die gewählte Einheit 
und Eintragbarkeit der Variable missverständlich. 
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Anhang A2, MB-I-3.2: Protokoll zum Workshop zur Zwischenbewertung AFP 

 
Ergebnisprotokoll zum Workshop  
zur Zwischenevaluierung des AFP 

in Hessen 
im Zeitraum 2000 bis 2002  

am 04.12.2002 

 
Teilnehmer: Frau Sham Sher   HMULF VIII 8 

Herr Dippel    HMULF VIII 9 
Herr Unterkircher   EU-Zahlstelle Kassel 

  Herr Stahl    EU-Zahlstelle Kassel 
  Herr Kroll    HA LFN Hofgeismar 
  Herr Neubauer    HA LFN Marburg 
  Herr Scherp    HA LFN Werra-Meißner-Kreis 
  Herr Schlosser    HDLGN Fulda 
  Herr Kromhout   HDLGN Wetzlar 
  Herr Bott    Landwirt 
  Herr Hellmuth    Landwirt 
  Herr Heymell    Landwirt 
  Herr Pohlmann   Landwirt 
  Herr Sterner    FAL Braunschweig 
  Herr Klockenbring   FAL Braunschweig 

Allgemeine Themeneinführung Agrarinvestitionsförderung (AFP) 

Herr Dippel eröffnet die Veranstaltung gegen 9:30 Uhr und begrüßt die Anwesenden. 
Nach kurzer Vorstellungsrunde stellt Herr Sterner den Untersuchungsauftrag, -rahmen 
und -methodik sowie den Stand der Untersuchung vor∗ . Anschließend folgt ein Überblick 
über die Datengrundlage anhand der Förder- und Bewilligungsfälle. Das Untersuchungs-
feld wird mittels der obligatorisch zu beantwortenden Fragen der EU-Kommission skiz-
ziert; zudem wird auf die Problematiken hingewiesen, die sich durch die Vorgaben des 
Fragenkataloges der Kommission ergeben.  
Mit diesem Workshop wird das Ziel verfolgt, einerseits die bisherigen Ergebnisse der 

                                                 
∗
 Der Workshop wurde mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation strukturiert. Ein Ausdruck der präsentier-

ten Darstellungen ist dem Protokoll beigefügt. 
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Auswertung vorzustellen und zu diskutieren, andererseits die vorhandenen Informations-
lücken zu identifizieren und mit Hilfe der Teilnehmer zu füllen. 

Herr Sterner stellt aufgrund der Kürze der Zeit nur ausgewählte Ergebnisse vor. Differen-
zierungen (z.B. nach Betriebsform, -größe, Gebiet, Investitionsbereich) werden jedoch in 
den Bewertungsbericht aufgenommen. Er betont, dass die nun vorliegenden, auf die In-
vestitionskonzepte gestützten Ergebnisse lediglich auf Ist- und Plan-Daten beruhen und 
somit keineswegs die Wirkungen des AFP widergeben. Hinsichtlich einer Wirkungsana-
lyse ist der Zeitpunkt der jetzt durchzuführenden Zwischenbewertung ohnehin viel zu 
früh, da noch keine Jahresabschlussdaten der Auflagenbuchführung verfügbar sind. Ein 
die Datenauswertung erschwerender Sachverhalt liegt in den während des Untersu-
chungszeitraumes verschiedentlich geänderten Investitionskonzepten . 

AFP & Verbesserung des Einkommens der geförderten Landwirte 

Als Kenngröße zur Ableitung von Aussagen zur Einkommensverbesserung der geförder-
ten Landwirte wird das Bruttoeinkommen und der Gewinn der geförderten Betriebe unter 
Berücksichtigung des Subventionswertes der Förderung bei der Ermittlung des Ziel-
Wertes herangezogen. In der Darstellung werden für den Agrarkredit, die Kombinierte 
Förderung und für die Summe der Förderfälle die Ist-Werte den Ziel-Werten (t+x) gegen-
übergestellt.  

Bei der Darstellung des Gewinns der geförderten Unternehmen wird Bezug auf die Be-
triebsverbesserungspläne (BVP) und Betriebsüberschläge (BÜ) von 159 geförderten Un-
ternehmen genommen, bei der Ermittlung des Bruttobetriebseinkommens bei der Kombi-
nierten Förderung sind 135 BVP in die Berechnung einbezogen. 

In der Diskussion wird die geringe Steigerung des Gewinnes zwischen den Ist- und den 
Ziel-Werten auf die investitionsbedingte Steigerung der Kosten und gleichzeitiger Be-
grenzung der Produktionskapazitäten zurückgeführt. Erst eine Ausdehnung der Produkti-
onskapazitäten kann eine Gewinnsteigerung zur Folge haben. Zudem erschweren die 
Preisschwankungen besonders im Schweinebereich eine Prognose der Zielwerte.  
Beim Agrarkredit ist der Rückgang des Gewinnes dadurch erklärbar, dass durch den Bau 
von Maschinenhallen oder die Anschaffung von Maschinen vorrangig eine Reduzierung 
der Arbeitsbelastung erreicht werden kann; auch hier stellt sich eine Gewinnsteigerung 
erst mit einer Ausdehnung der Produktionskapazitäten ein. Zudem handelt es sich bei ¾ 
der durch einen Agrarkredit geförderten Betriebe um Nebenerwerbslandwirte; mit Hilfe 
dieses Kredites wird die Zeit bis zur Betriebsaufgabe überbrückt. 
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Im Zusammenhang mit dem Agrarkredit bestehen Überlegungen, die Mindestfördersum-
me anzuheben, um Steuerungsmöglichkeiten bei der Investitionstätigkeit besser zu nut-
zen. 

AFP & Rationellerer Einsatz der Produktionsmittel in landwirtschaftli-
chen Betrieben 

Um Aussagen über den rationelleren Einsatz der Produktionsmittel in landwirtschaftli-
chen Betrieben zu treffen, wird der Betriebsertrag je Betrieb und je VAK sowie der Be-
triebsaufwand je 1000 € Betriebsertrag als Indikator verwendet. Zudem wird die struktu-
relle Entwicklung in den geförderten Betrieben betrachtet.  

Zur Ermittlung wird Bezug auf die 135 BVP und BÜ genommen. Auch hier werden die 
Kennwerte der Ist-Werte den Ziel-Werten gegenübergestellt. 

In der Auswertung steigt der Betriebsertrag zwischen dem Zeitpunkt des Ist-Jahres und 
dem Ziel-Jahr um ca. 30 % an. Bei der Betrachtung des Betriebsertrages pro AK fällt die 
Steigerung geringer aus. 

Das Verhältnis von Betriebsaufwand je 1000 € Betriebsertrag steigt von 1020 € zum Zeit-
punkt des Ist-Jahres auf ca. 1050 € im Ziel-Jahr.  

Zur Einschätzung der Rationalisierungseffekte wird die strukturelle Entwicklung bei der 
Kombiförderung dargestellt. 

In der Diskussion wird deutlich, dass sich beim Milchvieh die Investitionen vorrangig auf 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Tiergesundheit auswirken. Im Sauenbe-
reich werden die Rationalisierungseffekte in der Verbesserung der Funktionalität auf-
grund neuer Räumlichkeiten mit einem Einsparungspotential von durchschnittlich 
ca. 10 Akh/Zuchtsau beziffert. Bei den Mastschweinen besteht teilweise ein höherer Zeit-
aufwand für Hygiene, Kontrolle und Aufzeichnung. Im Geflügelsektor lässt sich bei der 
Umstellung von Käfig- auf Bodenhaltung nicht automatisch eine Einsparung von Arbeits-
zeit verzeichnen, da der Kontrollaufwand mehr Zeit einnimmt. Für die Garten- und Wein-
baubetriebe geht mit jeder Investition eine Rationalisierung einher, hier läuft der Struk-
turwandel langsamer als in den typischen landwirtschaftlichen Betrieben. 

Das HMULF meldet das Interesse an einer tierartspezifischen Auswertung der Förderda-
ten an. In diesem Zusammenhang sollten beispielsweise auch die Veränderungen bei 
Tierzahlen und GV pro ha ausgewertet werden. 
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AFP & Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

Zur Bewertung, inwieweit die AFP-Förderung dazu beigetragen hat, die landwirtschaftli-
che Tätigkeit neu auszurichten, wird die Verlagerung der bestehenden landwirtschaftli-
chen Produktion zum Anbau von Produkten mit besseren Marktchancen betrachtet. Als 
weiterer Punkt wird die Diversifizierung in alternative Tätigkeiten herangezogen. Die 
Auswertungen nehmen Bezug auf die Antworten aus der durchgeführten Beraterbefra-
gung.  

In der Diskussion wird dargestellt, dass sich im allgemeinen die dargestellten Ergebnisse 
mit der Einschätzung der anwesenden Berater deckt. Es wird angeregt, die grosse Bedeu-
tung der Rationalisierung mit in die Kernaussagen aufzunehmen. 

AFP & Verbesserung der Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 

Anhand der Ergebnisse der Beraterbefragung werden die Bedeutung der Qualitätsverbes-
serung dargestellt.  

Während bei den Auswertungen vorrangig auf die Produktqualität und die Erfüllung von 
Qualitätsnormen abgestellt wird, zeigt sich in der Diskussion deutlich, dass bei einem 
Großteil der Investitionen eine Verbesserung der Prozessqualität angestrebt wird. Bei In-
vestitionen im Milchviehbereich und im Weinbau steht die Qualitätsverbesserung bei 
100 % der Förderfälle im Vordergrund. Bei Investitionen im Geflügel- (Hühner: Hess. 
Löwenei) und Schweinebereich spielt die Qualitätsverbesserung – entgegen der Darstel-
lung – fast immer eine übergeordnete Rolle. Dennoch besteht bei Legehennen die Umstel-
lung von Käfig- auf Bodenhaltung der Tierschutz im Widerspruch zur Qualitätsverbesse-
rung (Keimbelastung d. Eier). 

Seitens des HMULF bestehen Überlegungen, ab 2004 die Einführung eines QS-Systems 
als Fördertatbestand im AFP aufzunehmen. 

AFP & Einführung umweltfreundlicher landwirtschaftlicher Produkti-
onsverfahren 

Anhand der Ergebnisse der Beraterbefragung werden die Bereiche dargestellt, in denen 
umweltfreundliche Produktionsverfahren von Bedeutung sind.  

In diesem Zusammenhang spielt die Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
eine herausragende Rolle, die Energieeinsparung nimmt einen geringen Stellenwert ein. 
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Im Gartenbau ist die geringe Inanspruchnahme der Fördergelder für Energieeinsparungen 
in der geringen Betriebsgröße mit entsprechend extensivem Energieeinsatz und in der 
geringen Ausstattung der Fördertöpfe begründet. Im Allgemeinen werden die dargestell-
ten Aussagen bestätigt. 

AFP & Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Tierschutzes 

Um die Auswirkungen der Investitionsförderung auf die Arbeitsbedingungen und den 
Tierschutz beurteilen zu können, werden die Ergebnisse der Beraterbefragung dargestellt. 

Zu Berücksichtigen ist, dass sich die Arbeitskräftesituation im Zuge einer Investition im 
Regelfall verändert. Entweder werden die Altenteiler entlastet oder Nachwuchskräfte 
werden stärker in den Betriebsalltag eingebunden, unter diesen Umständen sind die Aus-
sagen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu relativieren.  

Bezüglich der Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird das Ergebnis, dass in 100 % 
der Förderfälle die ungünstigen und/oder überlangen Arbeitszeiten verbessert werden sol-
len, mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Von Seiten der Berater wird dieser Aspekt 
als herausragend eingestuft, dennoch wird ein Anteil von 50 % als realistisch angesehen. 
Für Garten- und Weinbaubetriebe trifft diese Aussage nicht zu. 

Die Aspekte des Tierschutzes im Zuge der Erfüllung von Tierschutznormen finden bei 
jedem Stallneubau Berücksichtigung. Dennoch wird in der Schweinemast und Geflügel-
produktion in ca. 95 % der Förderfälle auf die verbesserte Förderung verzichtet. 

Die Tierschutzauflagen werden für die Schweinehaltung als problematisch, in der Rind-
viehhaltung als gut tragfähig erachtet.  
Um die besonderen Tierschutzauflagen zu erfüllen, wird die Baukostensteigerung in der 
Schweinehaltung auf 20-25 % geschätzt. Der Baukostenzuschuss wird diesbezüglich als 
nicht ausreichend erachtet, um diese besonderen Auflagen zu erfüllen. 

Kommissionsfragen zur Junglandwirteförderung 

In Anschluss an die Erörterung der Fragen der EU-Kommission zur Agrarinvestitionsför-
derung werden die Fragen zur Junglandwirteförderung behandelt. Im Gegensatz zu dem 
Verfahren in anderen europäischen Mitgliedstaaten wird in Hessen die Junglandwirteför-
derung nur in Zusammenhang mit einer Investitionsförderung gewährt. Daher kann das 
Junglandwirteförderprogramm nicht als ein eigenständiges Instrument angesehen werden. 
Aufgrund dieser Förderausgestaltung können die von der Kommission gestellten und auf 
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eine eigenständige Fördermaßnahme zugeschnittenen Fragen nur zu einem geringen Teil 
im Zusammenhang mit der Agrarinvestitionsförderung gestellt und beantwortet werden. 

In dem betrachteten Zeitraum wurde in 69 Fällen die Junglandwirteförderung bewilligt. 
Derzeit wird eine Niederlassungsprämie in Höhe von 10.000 € gewährt. Bei der Inan-
spruchnahme der Förderung zeichnet sich kein Anreiz zur Hofübernahme ab, es lässt sich 
das Vorliegen eines Mitnahmeeffektes feststellen. Bei der Förderausgestaltung und -
umsetzung sind möglicherweise Änderungen von Seiten des Landes Hessen beabsichtigt: 
Durch eine Orientierung an die Fördermodalitäten in der gewerblichen Wirtschaft wird 
über eine Aufwertung der Junglandwirteförderung nachgedacht.  

Da die Gewährung der Junglandwirteförderung nicht an den Zeitpunkt des Besitzüber-
ganges, sondern an den Zeitpunkt der erstmaligen Niederlassung als Allein- oder Mitun-
ternehmer geknüpft ist, können die mit der Betriebsübernahme verbundenen Kosten nicht 
klar abgegrenzt und eindeutig quantifiziert werden.  

Von Seiten der Berater wird bestätigt, dass mit Inanspruchnahme der Junglandwirteförde-
rung eine frühzeitigere Verpachtung bzw. Gründung einer GbR stattfindet. Dennoch ist 
die Junglandwirteförderung im Allgemeinen nicht der Beweggrund für die Entscheidung 
zur Weiterführung des Betriebes. Dazu sind im Vorfeld bereits die Entscheidungen mit 
der Berufswahl, die familiäre Situation sowie die Perspektive, ein Einkommen aus den 
Betrieb zu bestreiten, ausschlaggebend.  

Bei der Gewährung der Junglandwirteförderung handelt es sich um einen geschlecht-
sunspezifischen Fördertatbestand. 

Ausgestaltung und Umsetzung des AFP 

Aufgrund der inzwischen in den Fördergrundsätzen der GAK festgelegten Vorgabe, zu-
sätzliche Daten für die Evaluierung zu erheben, wird die Variablenliste als Verknüpfung 
mit dem IK zum Jahr 2003 eingesetzt. Alternativ besteht die Überlegung, die Variablen-
liste in Zusammenhang mit dem Buchführungsprogramm Agricon einzuführen.  

Die Vorgabe, die Buchführungsabschlüsse als csv-Format vorzulegen, ist bereits im Be-
willigungsbescheid festgelegt.  

Im Zuge der Beurteilung der wesentlichen Änderungen der Richtlinie wird die Einhaltung 
von Mindeststandards, die Bindung der Tierproduktion an die Fläche sowie die durch den 
Übergang der Fördermodalitäten von EAGFL-Ausrichtung zu EAGFL-Garantie bedingten 
Prüfbedingungen (InVeKoS) genannt. Damit geht eine Steigerung an den Arbeitsbedarf 
aufgrund der Erfüllung von Vorgaben bei den Kontrollmaßnahmen einher.  
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Als positiv wird die Gleichstellung bei den Förderbedingungen von Haupterwerb- und 
Nebenerwerbsbetrieben harausgestellt.  

Bisher wurde die Dokumentation der Inaugenscheinnahme (bei 100 % der bewilligten 
Förderfälle) bzw. bei den 5 % der Fälle der VOK formlos geführt, ab dem Jahr 2003 soll 
dies anhand von Formblättern abgewickelt werden. Dies soll auch der Datenentnahme zur 
Überprüfung der Einhaltung der Zweckbindungsfrist dienen. Diese Daten liegen aber 
nicht in digitaler Form vor.  

Eingetretene Änderungen in der Bauphase müssen genehmigt werden. Diese angezeigten 
Änderungen werden aber nur bei der Genehmigung bzw. Bewilligung in das IK eingege-
ben.  

Von seiten der Berater wird angeregt, die Anforderungen an das Antrags- und Kontroll-
verfahren bei den kleinen Investitionen zu reduzieren. Aufgrund der Vorgaben durch die 
EU-Kommission wird hier aber kein Spielraum gesehen. 

Weiterhin ist eine frühzeitigere Veröffentlichung der Förderrichtlinien anzustreben, um 
eine verbindlichere Beratung sicherzustellen.  

Die Bedeutung der Betreuer wird hervorgehoben, die kompetente und umfassende 
Betreuung der Bauvorhaben hat sich in der bisherigen Förderperiode bewährt.  

Um die Möglichkeit zu schaffen, die verschiedenen Datensätze (Vorabbuchführung, IK, 
Variablenliste zum IK, Bewilligungsdaten, Auszahlungsdaten und Auflagenbuchführung) 
zusammenzuführen, ist die Schaffung einer datensatzübergreifenden Identifikationsnum-
mer – wie z.B. die EU-Fördernummer – notwendig. In diesem Zusammenhang ist die Zu-
ständigkeit bei der Vergabe dieser Nummer bei den Obst- und Gartenbaubetrieben zu re-
geln, da diese Betriebe im Allgemeinen nicht in das landwirtschaftliche Förderverfahren 
durch die Preisausgleichszahlungen eingebunden sind. Zudem ist die Erfassung der Iden-
tifikationsnummer bei den Buchführungsstellen und das Verfahren zur Bereitstellung der 
Buchführungsabschlüsse im csv-Format zu klären. 

Abschließend wird das weitere Vorgehen dargestellt: Die Fertigstellung des Landesbe-
richtes ist für Mitte März 2003 vorgesehen. Vor Abgabe des Landesberichtes an die Län-
derevaluatoren Ende März 2003 wird der Bericht dem HMULF für eine Woche zum Ge-
genlesen zur Verfügung gestellt; zum Einarbeiten der Anmerkungen, Hinweise und Ver-
besserungsvorschläge ist – je nach Umfang – eine weitere Woche vorgesehen.  

Für den länderübergreifenden GAK-Bericht werden zusätzlich die Förderdaten aus dem 
Jahr 2002 einfließen. Zudem sollen die getroffenen Aussagen mithilfe von Fallstudien 
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und Experteninterviews ergänzt werden. Die Abgabe des Berichtes erfolgt im Septem-
ber 2003 

Um die Förderdaten für das Jahr 2002 zügig einarbeiten zu können, wird um die zeitnahe 
Bereitstellung der IKe sowie der Bewilligungs- und Auszahlungsdaten gebeten. Zur Beur-
teilung des administrativen Verfahrens bei der Kontrolle wird um die Bereitsellung einer 
Auswahl von Abnahmeprotokollen gebeten, hier geht der EU-Zahlstelle in Kassel eine 
gesonderte Aufforderung zu.  

 

Die Veranstaltung endet gegen 14.15 Uhr 
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Anhang A3, MB-I-3.3: Fragebogen zur Beraterbefragung 

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: 
Bernhard Forstner
Tel.: 0531/ 596 - 5233
E-Mail: bernhard.forstner@fal.de

 - Verbesserung des Einkommens
 - Neuausrichtung der Produktion
 - Verbesserung der   - Faktorproduktivität

 - Arbeitsbedingungen
 - Produktqualität
 - Tierschutz und Tierhygiene
 - und des Umweltschutzes

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Der Fragebogen richtet sich an Berater und Betreuer, die im Bereich 
der Investitionsförderung tätig sind.

Expertenbefragung zur Analyse der Wirksamkeit 
der “Investitionsförderung (AFP)” 

nach GAK in Deutschland für den Förderzeitraum 2000-2002

Die auszufüllenden Datenfelder sind gelblich markiert. Text- und Kommentarfelder sind hell-
grün markiert. Bei problematischen Fragen bitten wir Sie, eine Einschätzung abzugeben; sollte
dies nicht möglich sein, lassen Sie bitte die betreffenden Felder frei.

Wir versichern ausdrücklich, daß Ihre Angaben unter Einhaltung der Datenschutzgesetze
vertraulich behandelt werden und in zusammengefasster Form lediglich so ausgewertet
werden, dass ein Rückschluss auf den einzelnen Befragten nicht möglich ist.

Die FAL wurde von Bund und Ländern beauftragt, eine Zwischenbewertung zum AFP
durchzuführen. Der seitens der EU-Komission vorgegebene Fragenkatalog macht eine
Expertenbefragung notwendig. Im Interesse statistisch abgesicherter und aussagekräftiger
Befragungsergebnisse bitten wir Sie, den uns erteilten Auftrag mit Ihrem Fachwissen zu
unterstützen.

Mit der Investitionsförderung werden u.a. folgende Ziele verfolgt:

Bitte berücksichtigen Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erfahrungen, die Sie im
Rahmen Ihrer eigenen Beratungstätigkeit seit Beginn 2000 mit dem AFP gesammelt haben.
Die gestellten Fragen beziehen sich ausschließlich auf die durch Sie beratenen Betriebe!

Die folgenden Fragen beziehen sich auf diese verschiedenen Aspekte.

Wir bitten Sie, den über das Ministerium erhaltenen Fragebogen ausgefüllt via Ministerium
oder direkt an die FAL spätestens bis zum 25.10.2002 zurückzuleiten.

!! Wichtig: Bitte tragen Sie eine Null ein, falls einer Zelle kein Förderfall etc. zugeordnet
werden kann. Lassen Sie die Zelle nur dann leer (=unbeantwortet), wenn Sie keine Auskunft
geben können. 
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Bundesland, in dem Sie tätig sind:

Anzahl der von Ihnen seit 2000 im Rahmen des AFP beratenen/betreuten Förderfälle:

Investitionsschwerpunkt 
im Bereich

Milchvieh-/Rinderställe

Schweineställe

Lager- und Maschinenhallen

Gewächshäuser

Energieeinsparung

Außentechnik

Sonstiges (z.B. Diversifizierg.)

Fragen zur Investitionsförderung (AFP)

1)
(Zahl der von Ihnen beratenen Förderfälle; Mehrfachnennungen sind möglich)

Hauptziel Nebenziel

a) Verbesserung oder Sicherung des Einkommens durch

 - Rationalisierung und Kostensenkung Zahl Zahl
 - Aufstockung Zahl Zahl
 - Diversifizierung Zahl Zahl
 - Qualitätssteigerung der Produkte Zahl Zahl

b) Verbesserung der Arbeitsbedingungen Zahl Zahl

c) Verbesserung des Umweltschutzes Zahl Zahl

d) Verbesserung des Tierschutzes Zahl Zahl

e) Verbesserung der Tierhygiene/des Seuchenschutzes Zahl Zahl

2) 

Produkt

Getreide Zahl Zahl Zahl

Rindfleisch Zahl Zahl Zahl

Milch Zahl Zahl Zahl

Wein / Trauben Zahl Zahl Zahl

* Die Veränderung ist im Vergleich zur Situation vor der Förderung zu beurteilen.

AFP & Ziele : Nennen Sie bitte die Ziele der geförderten Investitionen :

Kombi-Förderg. Agrarkredit

AFP & Reduzierung der Überschussprodukte: 

der Produktion
(< 10 %)

Wie hoch schätzen Sie die Zahl der seit 2000 geförderten Betriebe, in denen das AFP zu einer 
Veränderung der Erzeugung der folgenden Produkte beigetragen hat?*

Nebenerwerb Haupterwerb

Allgemeine Angaben

Große Invest./ Kleine Invest./

Zahl der geförderten Betriebe
mit Ausweitung
der Produktion

(> 10 %)

ohne Änderung
der Produktion

(+/-10%)

mit Verminderg. 
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3)

a) Welche Qualitäts-/Gütesiegel sind bei den geförderten Betrieben von Bedeutung?

b) Wie hoch liegt der Anteil der Betriebe mit 

 - Biosiegel Zahl der Förderfälle
 - sonstigen Qualitäts-/Gütesiegeln Zahl der Förderfälle

c)

% des Gesamtumsatzes

4) 

Tourismus Zahl der Förderfälle
Sonstige Freizeitaktivitäten Zahl der Förderfälle
Direktvermarktung Zahl der Förderfälle
Verarbeitung von ldw. Produkten Zahl der Förderfälle
Landschaftspflege Zahl der Förderfälle
Handwerk Zahl der Förderfälle
Erneuerbare Energien Zahl der Förderfälle
Aquakultur Zahl der Förderfälle
Sonstiges Zahl der Förderfälle

Erhaltung von Arbeitsplätzen* Zahl VAK
Neuschaffung von Arbeitsplätzen Zahl VAK

davon: Fremd-AK Zahl VAK

Frauen Zahl VAK
* Nur Arbeitsplätze, die ohne AFP-Förderung weggefallen wären.

Zahl der Förderfälle

Wie hoch ist der durchschnittliche Anteil der Qualitäts-/Gütesiegel-Produkte am 
Gesamtumsatz der geförderten Betriebe?

Wie viele Arbeitsplätze konnten durch die Aufnahme alternativer Tätigkeiten geschaffen 
bzw. erhalten werden?

In welchen der folgenden Bereichen hat das AFP zu einer Ausweitung des Umsatzes aus 
alternativen Tätigkeiten beigetragen?

AFP & Neuausrichtung der Produktion: 

Arbeitsplätze 
(Voll-AK)

Zahl der 
Betriebe

AFP & Qualitätsverbesserung: Die Produktqualität kann u.a. anhand von Güte- oder
Qualitätssiegeln (z.B. Biosiegel, DLG-prämiert) bewertet werden.

Wie oft kam es durch die Neuausrichtung zu einer 
Umnutzung von landw. Bausubstanz?
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5)

Verbesserungsbereiche:

a) Energieverbrauch (Öl, Gas, elektr. Energie) Zahl der Förderfälle
b) Wasserverbrauch Zahl der Förderfälle
c) (Wirtschafts-) Dünger und Abfälle 

 - verbesserte Lagerung und Ausbringung Zahl der Förderfälle
 - nur verbesserte Lagerung Zahl der Förderfälle
 - nur verbesserte Ausbringung Zahl der Förderfälle

d) Lärmbelästigung Zahl der Förderfälle
e) Geruchs- und Staubemissionen Zahl der Förderfälle
f) Sonstiges Zahl der Förderfälle

a) Förderfälle mit einer Förderung baulicher Anlagen Zahl der Förderfälle

davon: 
einer wesentlichen Vergrößerung vorhandener Bauten
verbunden sind Zahl der Förderfälle

davon: Förderfälle in Natura-2000-Gebieten Zahl der Förderfälle

b)

qm

c)

Zahl der Förderfälle

davon:  - Entsiegelung Zahl der Förderfälle
 - Extensivierung von Flächennutzungen Zahl der Förderfälle
 - Anlage von Kleingewässern Zahl der Förderfälle
 - Pflanzungen Zahl der Förderfälle
 - Sonstige Zahl der Förderfälle

Wie hoch sind die dadurch entstandenen Ø Kosten % der Gesamt-Baukosten

d)

Zahl der Förderfälle

 - Ausformung des Baukörpers (Größe, Höhe) Zahl der Förderfälle
 - Baumaterial Zahl der Förderfälle
 - Farbliche Gestaltung Zahl der Förderfälle
 - Eingrünung, Fassadenbegrünung Zahl der Förderfälle

Ø Baukostensteigerung aufgrund dieser Auflagen % der Gesamt-Baukosten

AFP & Umweltschutz: 

In welchen Bereichen haben die geförderten Betriebe mit Hilfe des AFP 
Umweltverbesserungen eingeführt? (Mehrfachnennungen sind möglich)

davon 
bezüglich:

Fälle, die mit dem Neubau von Gebäuden oder 

Wie groß ist der durchschnittliche Umfang der zusätzlich versiegelten Fläche 
(netto, d.h. abzgl. Rekultivierung)?

Wie oft wurden zum Schutz des Landschaftsbildes besondere Anforderungen an die 
Ausgestaltung von Neubauten gestellt? (Mehrfachnennungen sind möglich)

Förderung von baulichen Anlagen und Umweltschutz:

Wie oft waren aufgrund naturschutzrechtlicher Bestimmungen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen für die Baumaßnahme durchzuführen? (Mehrfachnennungen sind möglich)
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6)

% der Nutztiere

davon durch Investitionen,

a) die den Tierschutz als Haupt- oder Nebenziel hatten % der Nutztiere
b) bei denen der Tierschutz als Nebenbestimmung des AFP 

in Kauf genommen wurde % der Nutztiere
c) bei denen sich der Tierschutz als unbeabsichtigte  

Nebenwirkung ergeben hat % der Nutztiere

- Überwiegend sinnvoll
- Überwiegend unsinnig
- Teilweise sinnvoll

7)

 - Schädliche Stoffe Zahl der Förderfälle
 - Gerüche Zahl der Förderfälle
 - Stäube Zahl der Förderfälle
 - Lärm Zahl der Förderfälle
 - Heben schwerer Lasten Zahl der Förderfälle
 - Ungünstige/überlange Arbeitszeiten Zahl der Förderfälle

Zahl der Förderfälle

8) AFP & Sonstiges :

Zahl der Förderfälle

davon bei:  - großen Investitionen/Kombi-Förderung Zahl der Förderfälle
 - kleinen Investitionen/Agrarkredit Zahl der Förderfälle

% der Betriebe mit grundsätzlich förderbaren Investitionen

Gründe für die Nichtinanspruchnahme der Förderung:
 - zu hoher bürokratischer Aufwand % dieser Betriebe
 - zu hohe Förderauflagen (Tierschutz etc.) % dieser Betriebe
 - Unkenntnis der Fördermöglichkeiten % dieser Betriebe
 - Offenlegung der finanziellen Verhältnisse % dieser Betriebe

 - Extreme klimatische Bedingungen
    im Freien/in Räumen

Wie beurteilen Sie die Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung 
(Anlage 2 des AFP)? (Zutreffendes = 1):

AFP & Arbeitsbedingungen : 

AFP & Tierschutz:

Wie viele der AFP-geförderten Investitionen wären nach Ihrer Meinung auch ohne 
Förderung durchgeführt worden?

Wie hoch ist der Anteil der Betriebe mit grundsätzlich förderbaren Investitionen, die auf 
eine Investitionsförderung nach dem AFP verzichtet haben?

Wie hoch schätzen Sie bei Investitionen in die Tierhaltung den Anteil der Nutztiere, für 
die mit Hilfe des AFP ein verbesserter Tierschutz geschaffen wurde?

In welchen der folgenden Bereiche hat die geförderte Investition zu einer deutlichen 
Verbesserung der Arbeitsqualität beigetragen? (Mehrfachnennungen sind möglich)
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 - Agrarumweltmaßnahmen Ja=1/Nein=0
 - Qualifizierungsmaßnahmen Ja=1/Nein=0
 - Dorferneuerung Ja=1/Nein=0

 Ja=1/Nein=0

In welchen Bereichen gibt es aus Ihrer Sicht Verbesserungsmöglichkeiten? (Zutreffendes=1)

 - Zentrale Informationsveranstaltungen
 - Frühzeitigere Informationen
 - Benennung von zentralen Ansprechpartnern
 - Durchforstung des Förder-"Dschungels"
 - Bereitstellung von Info-Material für den Landwirt

 - Sonstiges

Wie beurteilen Sie das gegenwärtig praktizierte Förderverfahren des AFP?

Bereiche des Förderverfahrens:

 - Antragsverfahren Sachgerecht = 1/ nicht sachgerecht = 0
 - Kontrollverfahren Sachgerecht = 1/ nicht sachgerecht = 0
 - Auszahlungsverfahren Sachgerecht = 1/ nicht sachgerecht = 0

Änderungsvorschläge:

 - Antragsverfahren
 - Kontrollverfahren
 - Auszahlungsverfahre

Welche Ziele sollte das AFP zukünftig in erster Linie verfolgen? (Zutreffendes = 1)

a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Konzentration auf - Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

- Verbesserung von Umwelt- und Tierschutz
- Diversifizierung landw. Einkommensquellen

c) Sonstiges

Wer sollte mit dem AFP gefördert werden? (Zutreffendes = 1)

a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Stärkere Konzentration der Förderung

- große Investitionen
- kleine Investitionen

c) Sonstiges

b)
c)

a)
b)
c)

Sehen Sie sich durch die Agrarverwaltung (Ministerium etc.) ausreichend über die 
möglichen Fördermaßnahmen, das Förderverfahren etc. informiert?

Kennen Sie über die Investitionsförderung hinaus auch die Fördermöglichkeiten 
landwirtschaftlicher/gartenbaulicher Betriebe in folgenden Bereichen?

a)

a)
b)
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Wie sollte mit dem AFP gefördert werden? (Zutreffendes = 1)

a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Verringerung des Subventionswertes
c) Erhöhung des Subventionswertes
d) Keine Darlehensbindung der Förderung

e) Sonstiges

Was sollte mit dem AFP gefördert werden? (Zutreffendes = 1)
a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Sämtliche Investitionen (Gebäude, Maschinen, Boden, Vieh, Quote)

c) Sonstiges

Fragen zur Junglandwirteförderung (JLF):
1) Anzahl der seit 2000 geförderten Junglandwirte Zahl der Betriebe

- davon Haupterwerbslandwirte Zahl der Betriebe
- davon Frauen Zahl der Betriebe

2) Was wäre mit den geförderten Betrieben ohne JLF geschehen? 

a) keine Änderung Zahl der Betriebe
b) Wechsel vom Haupt- zum Nebenerwerb Zahl der Betriebe
c) Aufgabe des Betriebes Zahl der Betriebe

d) Sonstiges Zahl

3)

a) Haupterwerbsbetriebe % der Betriebe
b) Nebenerwerbsbetriebe % der Betriebe

Gründe für die Nichtinanspruchnahme:

- zu hohe Investitionsanforderung (>= 50.000 EURO) % der Betriebe
- Prosperitätsgrenze % der Betriebe

- Sonstiges %

4) Aufgrund der JLF seit 2000

a) erhaltene Arbeitsplätze (Voll-AK)* Voll-AK
b) neu geschaffene Arbeitsplätze (Voll-AK) Voll-AK
* Nur Arbeitsplätze, die ohne AFP-Förderung weggefallen wären.

b)
a)

a)
b)
c)
d)

Anteil der potenziellen Junglandwirte, die keine JLF beantragen 
(mittelfristige Betrachtung in %):

b)
a)

e)

Welche wesentlichen Änderungen schlagen Sie zur Verbesserung der Wirksamkeit 
des AFP vor?

a)
b)
c)

a)
b)
c)
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Anlage 4 Ergebnisse aus der Auswertung der Teilnehmererfassungslisten 
2002 

Hessen: Berufsbildung  

Ergebnisse aus der Auswertung der Teilnehmererfassungslisten zu Veranstaltungen im Jahr 2002

Grundgesamtheit: Erfassungslisten Typ A (bei Kursen von 1 bis 2 Tagen Dauer) und 
Erfassungslisten Typ B (bei Kursen ab 3 Tage Dauer) zu Berufsbildungskursen aus dem Erhebungsjahr 2002.

Insgesamt  11 Teilnehmerlisten (Typ A) mit 164 TeilnehmerInnen zu kurzen Kursen. 
Insgesamt 3 Teilnehmerlisten (Typ B) mit 64 TeilnehmerInnen zu längeren Kursen. 
Damit lagen zu ungefähr 74 % der insgesamt durchgeführten Kurse in 2002 (14 von 19) die Teilnehmerdaten vor. 

Hinweis: In den Erfassungslisten fehlten teilweise Angaben oder sie waren unlogisch. Dargestellt sind in der 
Regel vollständige Datensätze ohne Leerfelder. Bei den Angaben zu "Summe" bzw. "Insgesamt" 
gibt zwischen den Tabellen dadurch leichte Unterschiede.

Tabelle He-01: KursteilnehmerInnen 2002 nach Altersklassen und Geschlecht 
(Hessen und andere Länder)

Altersklasse (in 
Jahren) Männer Frauen

Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt 
(in %)

1 - unter 20 J. 0 1 1 0,5
2 - 20 bis 29 J. 20 12 32 15,5
3 - 30 bis 39 J. 35 30 65 31,4
4 - 40 bis 50 J. 42 33 75 36,2
5 - über 50 J. 22 12 34 16,4
Summe (Anzahl): 119 88 207 100,0
Summe (in %): 57,5 42,5 100,0

KursteilnehmerInnen 2002 nach Altersklassen und Geschlecht 
(nur Teilnehmer aus Hessen)

Altersklasse (in 
Jahren) Männer Frauen

Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt 
(in %)

1 - unter 20 J. 0 1 1 0,7
2 - 20 bis 29 J. 15 9 24 15,8
3 - 30 bis 39 J. 24 21 45 29,6
4 - 40 bis 50 J. 31 30 61 40,1
5 - über 50 J. 12 9 21 13,8
Summe (Anzahl): 82 70 152 100,0
Summe (in %): 53,9 46,1 100,0

Tabelle He-02: KursteilnehmerInnen 2002 nach beruflicher Position und Betriebsart
(Hessen und andere Länder)

Betriebsart Arbeitnehmer
Betriebs-
inhaber

Mithelf. 
Familienange

hörige
Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt 
(in %)

1 - Landwirtschaftbetr. 26 63 39 128 69,2
2 - Forstbetrieb 1 0 0 1 0,5
3 - Gartenbaubetrieb 12 9 1 22 11,9
4 - Betr-HD / Lohnunte 3 0 1 4 2,2
5 - Sonstige 7 3 0 10 5,4
Keine Angabe 9 6 5 20 10,8
Insgesamt 58 81 46 185 100,0

31,4 43,8 24,9 100,0

KursteilnehmerInnen 2002 nach beruflicher Position und Betriebsart
(nur Teilnehmer aus Hessen)

Betriebsart Arbeitnehmer
Betriebs-
inhaber

Mithelf. 
Familienange

hörige
Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt 
(in %)

1 - Landwirtschaftbetr. 19 51 37 107 76,4
2 - Forstbetrieb 1 0 0 1 0,7
3 - Gartenbaubetrieb 8 3 1 12 8,6
4 - Betr-HD / Lohnunte 1 0 1 2 1,4
5 - Sonstige 3 2 0 5 3,6
Keine Angabe 6 3 4 13 9,3
Insgesamt 38 59 43 140 100,0

27,1 42,1 30,7 100,0  
Fortsetzung nächste Seite 
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Tabelle He-03: KursteilnehmerInnen 2002 nach regionaler Herkunft und Geschlecht

Kreise mit Kennziffer Männer Frauen
Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt (in 
%)

SK Darmstadt 2 1 3 2,0
SK Wiesbaden 2 0 2 1,3
SK Frankfurt am Main 1 0 1 0,7
SK Offenbach 0 0 0 0,0
LK Wetteraukreis 25 12 37 24,3
LK Darmstadt-Dieburg 12 12 24 15,8
LK Groß-Gerau 6 15 21 13,8
LK Main-Kinzig-Kreis 6 7 13 8,6
LK Rheingau-Taunus-Kr 4 3 7 4,6
LK Gießen 3 4 7 4,6
LK / SK Kassel 5 2 7 4,6
LK Bergstraße 2 4 6 3,9
LK Lahn-Dill-Kreis 2 2 4 2,6
LK Waldeck-Frankenber 1 3 4 2,6
LK Marburg-Biedenkopf 0 3 3 2,0
LK Fulda 3 0 3 2,0
LK Offenbach 1 1 2 1,3
LK Vogelsbergkreis 1 1 2 1,3
LK Hersfeld-Rotenburg 2 0 2 1,3
LK Hochtaunuskreis 1 0 1 0,7
LK Odenwaldkreis 1 0 1 0,7
LK Limburg-Weilburg 1 0 1 0,7
LK Schwalm-Eder-Kreis 1 0 1 0,7
LK Main-Taunus-Kreis 0 0 0 0,0
LK Werra-Meißner-Kreis 0 0 0 0,0

82 70 152 100
53,9 46,1 100

Hessen 82 70 152 73,1
Bayern 12 3 15 7,2
NRW 5 2 7 3,4
restl. Bundesländer 14 9 23 11,1
Ausland 7 4 11 5,3

120 88 208 100
57,7 42,3 100

Tabelle He-04: Betriebe nach Betriebs- und Erwerbsart
(alle Bundesländer)

Ausrichtung des 
Betriebs Haupterwerb Nebenerwerb

Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt (in 
%)

1 - Landwirtschaft 100 10 110 80,9
2 - Forstbetrieb 1 0 1 0,7
3 - Gartenbaubetrieb 10 4 14 10,3
4 - BHD / Lohnuntern. 1 0 1 0,7
5 - Sonstige 1 0 1 0,7
keine Angabe 8 1 9 6,6
Insgesamt 121 15 136 100

89,0 11,0 100

Betriebe nach Betriebs- und Erwerbsart
(nur Hessen)

Ausrichtung des 
Betriebs Haupterwerb Nebenerwerb

Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt (in 
%)

1 - Landwirtschaft 85 9 94 89,5
2 - Forstbetrieb 1 0 1 1,0
3 - Gartenbaubetrieb 6 0 6 5,7
4 - BHD / Lohnuntern. 0 0 0 0,0
5 - Sonstige 1 0 1 1,0
keine Angabe 2 1 3 2,9
Insgesamt 95 10 105 100,0

90,5 9,5 100

Anmerkung: 
Auf die Darstellung weiterer Auswertungsergebnisse zu anderen erfassten Kriterien in den Erfassungslisten 
wurde aufgrund der geringen Personenzahlen, insbesondere in längeren Kursen, verzichtet.
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Winfried Eberhardt - Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)  
- Bundesallee 50 - 38116 Braunschweig - Tel: 0531 / 596-5161 - Fax: 0531 / 596-5199 - Email: winfried.eberhardt@fal.de  

Anlage 5 Fragebogen zur Trägerbefragung 2003 

Fragebogen zur Trägerbefragung zur Fördermaßnahme Berufsbildung 

1. Trägerspezifische Fragen 

1.1) Bitte genauen Namen des Bildungsträgers angeben:  ............................................................ 

1.2) Welchem nachfolgend aufgeführten Bereich ordnen Sie sich zu? (Bitte ankreuzen) 

...... Privater Bildungsträger 

...... Gemeinnütziger Träger / Verein e.V. 

...... Schule / Hochschule  

...... Wirtschaftsverbandsnaher Bildungsträger 

...... Kammernaher Bildungsträger 

...... Sonstiges (Bitte nennen): .................................................................................................. 
 

1.3) Zuständige Bewilligungsstelle für Ihre Berufsbildungkurse:   .................................................. 

1.4) Seit welchem Jahr führt Ihre Einrichtung Kurse zur Berufsbildung für Erwerbs-
personen in der Land- und Forstwirtschaft / Gartenbau durch? (Bitte Jahr angeben) 

Seit ...........  

1.5) Frage zu ihrer Person: In welcher Funktion sind Sie selbst beim Träger beschäftigt 
(z.B. Geschäftsführerin; Sachbearbeiter; Büroangestellte; Lehrpersonal; Weiterbildungsberater)?  

(Bitte nennen): ............................................................................................................................ 

2.   Fragen zur Durchführung der Maßnahme und zum Förderverfahren 
2.1) Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten der Verwaltung / des Antrags-

verfahrens? (Bitte pro Zeile ein Kreuz)  

 
Sehr 

zufrieden 
zufrieden Teils / 

teils 
Unzu-
frieden 

Sehr unzu-
frieden 

• M - Fachlich-inhaltliche Beratung durch das 
Fachreferat im Ministerium   ....... ....... ....... ....... ....... 

• B 1 - Fachlich-inhaltliche Beratung durch die 
zuständige Bewilligungsstelle  ....... ....... ....... ....... ....... 

• B 2 - Hilfe bei der Antragstellung ....... ....... ....... ....... ....... 

• B 3 - Erreichbarkeit des Ansprechpartners ....... ....... ....... ....... ....... 

• B 4 - Umfang der erforderl. Antr.-Unterlagen ....... ....... ....... ....... ....... 

• B 5 - Auflagen für die Förderung ....... ....... ....... ....... ....... 

• B 6 - Zeitdauer zw. Antrag und Bewilligung ....... ....... ....... ....... ....... 

• B 7 - Mit dem Verwaltungsablauf insgesamt ....... ....... ....... ....... ....... 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Winfried Eberhardt - Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)  
- Bundesallee 50 - 38116 Braunschweig - Tel: 0531 / 596-5161 - Fax: 0531 / 596-5199 - Email: winfried.eberhardt@fal.de  

2.2) Wenn Sie zuvor zu einem der Aspekte (M oder B1 – B7) “Unzufrieden“ oder „Sehr 
unzufrieden“ angekreuzt haben, notieren Sie bitte was Sie in diesem Bereich für 
verbesserungsfähig halten:  

Nr. .....   .......................................................................................................................................... 

Nr. .....   .......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

2.3) Welche der folgenden Erfahrungen treffen auf die Durchführung Ihrer Kurse / 
Lehrgänge zu? (Bitte ankreuzen) 

Trifft: Voll zu  Teils / teils Nicht zu  

• Kurse / Lehrgänge sind schwer vorzufinanzieren ....... ....... ....... 

• Kurse sind unterfinanziert ....... ....... ....... 

• Höhe der Förderung zu gering ....... ....... ....... 

• Schwer, gute Dozenten für die Themen zu finden ....... ....... ....... 

• Gute Lern- u. Lehrmaterialien können nicht mitfinanziert werden ....... ....... ....... 

• Kurze Kursdauer in einigen unserer Kurse widerspricht 
pädagogisch-didaktischen Anforderungen  

....... ....... ....... 

• Wenig Erfahrungen mit Qualitätskontrollen in den Kursen ....... ....... ....... 

• Entwicklung einer eigenen Qualitätssicherung für Ihre 
Berufsbildungskurse steht noch bevor 

....... ....... ....... 

Sonstiges (Bitte nennen): ........................................................................................................... 
 

2.4) Wenn Sie bereits ein eigenes Qualitätssicherungssystem zu ihren Berufsbildungskursen 
einsetzen, beschreiben Sie es bitte kurz?  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
Verwaltungsaufwand beim Träger 

2.5) Setzen Sie EDV / PC für die Antragstellung der Kurse ein? (Bitte ankreuzen) 

...... Ja  ...... Nein  
 
2.6) Halten Sie eine (stärkere) Abwicklung über EDV / PC für sinnvoll? - Im Sinne ...:  

(Bitte ankreuzen) 

a)   einer verbesserten Zeit- / Kosteneffizienz:   ..... Ja  ...... Nein  

b)   der Vereinfachung für die Bewilligungsstelle:  ..... Ja  ...... Nein 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Winfried Eberhardt - Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)  
- Bundesallee 50 - 38116 Braunschweig - Tel: 0531 / 596-5161 - Fax: 0531 / 596-5199 - Email: winfried.eberhardt@fal.de  

3. Verteilung tatsächlich durchgeführte bzw. geplante Kurse  

3.1) Wie viel Kurse zur Qualifizierung (Berufsbildung für Landwirte) haben Sie insgesamt 
in den vergangenen Kalenderjahren als Bildungsträger tatsächlich durchgeführt?  
(Wenn Sie die Anzahl nicht genau wissen, bitte Schätzwerte angeben)  

(Hinweis: Wenn Sie als Träger in einem Bundesland über mehrere regionale Stellen verfügen (z.B. 
LWK oder LEB), geben Sie hier bitte nur die Anzahl der Kurse an, die sie als lokaler Träger (z.B. 
Kreisstelle der Kammer, Kreisverband, regionale LEB-Stelle) durchgeführt haben, NICHT die 
Anzahl des Landesverbandes oder der gesamten LWK)  

 1999 2000 2001 2002 2003 geplant

Anzahl der tatsächl. durchgeführten 
Kurse im jeweiligen Kalenderjahr: 

...... ...... ...... ...... ...... 

 

3.2) Wie verteilt sich die Gesamtanzahl der tatsächlich durchgeführten Kurse / Lehrgänge 
(Berufsbildung für Land- und Forstwirtschaft und Gartenbau) auf die jeweiligen 
Förder- / Finanzierungsbereiche in den Jahren?    
(Bitte jeweilige Anzahl eintragen, evtl. schätzen) 

 

Mögliche Förder- /Finanz.-Bereiche 1999 2000 2001 2002 2003 geplant
• Nur Landesmittel      

• ESF (Europ. Sozialfond) ...... ...... ...... ...... ...... 
• EAGFL (Europ. Ausgleichs- und 

Garantie-Fond Landwirtschaft) 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

• Ohne EU oder Landesmittel ...... ...... ...... ...... ...... 

• Sonstige ...... ...... ...... ...... ...... 

Gesamtanzahl:  ...... ...... ...... ...... ...... 
 

3.3) Wurden eingereichte Anträge (nicht Anfragen) zu Ihren Kursen / Lehrgängen zur 
Fördermaßnahme Berufsbildung im Zeitraum 2000 bis heute von der zuständigen 
Bewilligungsstelle abgelehnt? 

...... Nein (keine Ablehnungen von beantragten Kursen) 

...... Ja 

• Wenn JA, bitte Anzahl der abgelehnten Anträge eintragen:  insgesamt ca. ....... Anträge 

• Wenn möglich auch jeweilige Anzahl der abgelehnten Anträge eintragen:  

 2000: ca. ....... Anträge;   2001: ca. ....... Anträge;  2002: ca. ....... Anträge 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Winfried Eberhardt - Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)  
- Bundesallee 50 - 38116 Braunschweig - Tel: 0531 / 596-5161 - Fax: 0531 / 596-5199 - Email: winfried.eberhardt@fal.de  

3.4) Welche vorrangigen Gründe gab es für die Ablehnung? (Mehrfachnennungen möglich) 
...... Fördermittel reichen nicht aus 

...... Landeshaushalt war bei Antragstellung noch nicht verabschiedet (haushaltsrechtliche Aspekte) 

...... formelle Ausschlusskriterien – welche:  ............................................................................. 

...... inhaltliche Ausschlusskriterien – welche  ............................................................................. 

Sonstige (Bitte nennen): ...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

4.) Kursangebote und Nachfrage zur Berufsbildung  
 

4.1) Entspricht das bisherige Interesse an Ihrem Kursangebot zum Themenbereich 
Landwirtschaft / Gartenbau in den jeweiligen Kursthemen zum hessischen 
Entwicklungsplan für den ländlichen Raum Ihren Erwartungen? (Bitte Ihre 
wichtigsten Themenbereiche eintragen und ankreuzen) 

Kurs- und Lehrgangsthemen Übertrifft 
Erwartungen 

Entspricht den 
Erwartungen 

Geringer als 
erwartet 

1) ............................................................................    

2) ............................................................................    

3) .............................................................................    

4) .............................................................................    

5) .............................................................................    
 

 

4.2) Mussten Sie 2002 Kurse wegen zu geringer Teilnehmerzahlen absetzen? (Bitte ankreuzen) 

...... Nein 

...... Ja, und zwar etwa   ......  Kurse.   (Bitte auch Anzahl nennen) 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Winfried Eberhardt - Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)  
- Bundesallee 50 - 38116 Braunschweig - Tel: 0531 / 596-5161 - Fax: 0531 / 596-5199 - Email: winfried.eberhardt@fal.de  

4.3) Geben Sie bitte bezogen auf die tatsächlich durchgeführten und mit Landesmitteln 
geförderten Kurse die jeweilige Anzahl pro Jahr an: (Bitte Anzahl eintragen) 

 Kursanzahl / Jahr 

• Zahl ihrer durchgeführten Kurse mit längerer Dauer (ab 6 Tage)   

• Anzahl der Kurse in denen bei ihnen ein anerkannter Abschluss (z.B. 
Kammerabschluss) erworben werden kann  

 

• Kurse in denen bei ihnen ein Trägereigenes Zertifikat erworben werden kann  

• Anzahl der Kurse die als Bildungsurlaub anerkannt werden können  

 

4.4) Sind Sie in Ihrem Bundesland als Bildungsträger anerkannt, der Kurse / Lehrgänge als 
Bildungsurlaub im Sinne des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes durchführen kann?  

...... Ja 

...... Nein 

...... Weiß nicht 
 
 
4.5) Gibt es Ihrer Meinung nach interessante und richtungsweisende Kursthemen zur 

Berufsbildung für Land- und Forstwirtschaft und Gartenbau, die Sie als 
Bildungsträger durchführen möchten, die jedoch über die Fördermaßnahme 
„Berufsbildung“ im Entwicklungsplan f.d. ländl. Raum in Hessen bisher nicht 
abgedeckt sind und damit nicht gefördert werden? (Bitte ankreuzen) 

...... Ja 

...... Nein 

...... Weiß nicht 
Wenn Ja, zu welchen Themen:  ................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

 
4.6) Beabsichtigen Sie in 2003 Kurse mit neuen Themen und Inhalten anzubieten, die es 

zuvor nicht in Ihrem Weiterbildungsangebot gab? (Bitte ankreuzen) 

...... Ja 

...... Nein  

...... Weiß ich nicht 
Wenn Ja, welche Kurse haben Sie zuvor noch nicht durchgeführt? 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Winfried Eberhardt - Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)  
- Bundesallee 50 - 38116 Braunschweig - Tel: 0531 / 596-5161 - Fax: 0531 / 596-5199 - Email: winfried.eberhardt@fal.de  

4.7) Sind einer oder mehrere Ihrer durchgeführten Kurse zur Maßnahme Berufsbildung 
aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft und Gartenbau konkret  

- a) mit Projekten in anderen Fördermaßnahmen verbunden,  
- b) flankierend in anderen Maßnahmen drin oder  
- c) in ein regionales Gesamtkonzept eingebunden? (Bitte ankreuzen) 

...... Ja 

...... Nein  

...... Weiß ich nicht 

Wenn Ja, bei welchen Kursen bestehen konkret Verbindungen? (Dazu bitte a, b,oder c und Kurs sowie 
andere Maßnahme / Konzept benennen): 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 
4.8) Wie wurden die Zielgruppen / Öffentlichkeit über Ihr Kursangebot zur Berufsbildung 

informiert? (Mehrere Kreuze möglich) 

....... Eigene Broschüren / Prospekte / Flyer u.ä. 

....... Über gemeinsame Broschüren / Prospekte mit anderen Bildungsträgern. 

....... Hinweise und Informationen in Fachzeitschriften  

....... Hinweise und Informationen in Lokalzeitungen  

....... Informationen im Internet  

....... fachliche Beratung, z.B. der Landwirtschaftskammer 

Sonstige (bitte nennen):  .........................................................................................................................
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Winfried Eberhardt - Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)  
- Bundesallee 50 - 38116 Braunschweig - Tel: 0531 / 596-5161 - Fax: 0531 / 596-5199 - Email: winfried.eberhardt@fal.de  

5. Kooperation mit anderen Bildungsträgern und Akteuren 
5.1) Arbeiten Sie bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Kurse mit anderen 

Bildungsträgern zusammen oder stimmen sich ab? (Bitte ankreuzen) 
....... Nein  
....... Ja, Zusammenarbeit gibt es mit:  ...................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
5.2) In welcher Form bzw. Bereichen findet die Zusammenarbeit / Abstimmung statt?  

(Mehrere Kreuze möglich) 

...... Regelmäßige Besprechungen / Arbeitstreffen; mit ca. ......... Arbeitstreffen im Jahr  

...... Weiterleitung von Kursvorhaben oder -inhalten 

...... von Fall zu Fall 

...... Abstimmung von Bedarf und Angebot 

...... Abstimmung von Inhalten / Qualität der Kurse  

...... Austausch über Fördermöglichkeiten  

...... Sonstiges (bitte nennen):  .................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

 
5.3) Arbeiten Sie bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Kurse mit weiteren 

Akteuren zusammen oder stimmen sich ab? (Bitte ankreuzen und Akteur nennen) 

....... Nein  

....... Ja, Zusammenarbeit gibt es insbesondere mit  

 ...... Hoch- und Fachhochschulen   ........................................................... 
...... Kammern     ........................................................... 
...... Landwirtschaftsverbänden, Verbänden  ........................................................... 
...... gewerblicher Wirtschaft    ........................................................... 
...... Sonstige:      ........................................................... 

 
• Geben Sie abschließend bitte für eventuelle Nachfragen Ihren Namen, Ihre Telefonnummer 

und Emailadresse an:  

............................................................................................................................................................. 

 

VIELEN DANK FÜR IHRE MÜHE UND MITARBEIT!!! 
Bitte senden Sie den Fragenbogen in dem frankierten Rückumschlag zurück. 
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Anlage 7 Fragen und Ergebnisse zur Teilnehmerbefragung – Panel 1 

Teilnehmerbefragung der FAL in längeren Kursen zur Berufsbildung (Fragebogen 1)

Dargestellt sind die Fragen aus dem Fragebogen der 1. Panelbefragung mit den Auswertungsergebnissen.
Das Gesamtergebnis zu den insgesamt zehn befragten Kursen in drei Bundesländern enthält Spalte 3.

Befragungsumfang und Rücklaufquote

�Grundgesamtheit (längere Kurse) Anzahl 10
�Rücklauf (Teilnehmer) Anzahl 174
�Rücklaufquote % > 98

1. Informationen zum Betrieb

1.1 Ihr Betrieb, in dem Sie zur Zeit tätig sind ist ein ... (Bitte ankreuzen)

Betriebsart Einheit

�Landwirtschaftsbetrieb % 73,0
�Landwirtschaftsbetrieb + 1 weitere Betriebsart % 4,0
�Forstbetrieb % 0,0
�Gartenbau-/Obstbetrieb % 8,6
� % 0,0

�Sonstiges/anderer Wirtschaftsbereich % 14,4
�keine Angabe % 0,0

1.2 Dieser Betrieb wird bewirtschaftet im ... (Bitte ankreuzen)

Bewirtschaftungsart Einheit

�Haupterwerb % 75,9
�Nebenerwerb % 15,5
�keine Angabe % 8,6

Fortsetzung nächste Seiten

Landwirtschaftl. Betriebshelferdienst/Lohnunter-
nehmer

10 Kurse

samt

10 Kurse

insge-Einheit
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1.3 Bitte nennen Sie die Anzahl der in Ihrem Betrieb durchschnittlich in den letzten 12 Monaten
mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Familien-Arbeitskräfte (Familien-AK) (inkl. Be-
triebsinhaber) und die der Fremd-Arbeitskräfte (Fremd-AK) (inkl. Saisonarbeitskräfte, Auszu-
bildende und Praktikanten)

Arbeitskräfte Einheit

�Familien-AK
– Vollbeschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 274

(40 und mehr Std./Woche und über 240 volle
Arbeitstage/Jahr)

– Überwiegend beschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 40
(25 bis unter 40 Std./Woche und 160-240
Arbeitstage/Jahr)

– Teilweise/gering beschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 88
(unter 25 Std./Woche und unter 160 Arbeits-
tage/Jahr)

�Fremd-AK
– Vollbeschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 489

(40 und mehr Std./Woche und über 240 volle
Arbeitstage/Jahr)

– Überwiegend beschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 105
(25 bis unter 40 Std./Woche und 160-240
Arbeitstage/Jahr)

– Teilweise/gering beschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 273
(unter 25 Std./Woche und unter 160 Arbeits-
tage/Jahr)

�keine Angabe % 9

1.4 Diese Frage betrifft nur land- und forstwirtschaftl. Betriebe
Schwerpunkt Ihres landwirtschaftl. Betriebs:

Schwerpunkt Einheit

�Veredlung % 29,9
�Futterbau % 14,2
�Marktfrucht % 8,2
�Gemischt (inkl. 3er Kombinationen) % 20,1
�Gartenbau % 3,7
�Forst % 0,7
�Kombination aus 2 der o. g. Bereiche % 20,1
�keine Angabe % 3,0

10 Kurse

10 Kurse

 



MB-Kapitel 4 Kapitel III - Berufsbildung  18 

 

1.5 Handelt es sich bei Ihrem Betrieb um einen Ökolandbaubetrieb (nach VO EWG 2092/91?
(Bitte ankreuzen)

Ökolandbaubetrieb Einheit

�ja % 10,3
�nein % 82,8
�keine Angabe % 6,9

1.6 Geben Sie bitte die folgenden Flächengrößen Ihres Betriebes an

Flächengrößen (Summe) Einheit

�Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 9107,0
�Forstwirtschaftlich genutzte Fläche ha 499,0
�keine Angabe % 15,5

1.7 Gehören zu Ihrem Betrieb weitere Betriebsteile aus den Bereichen Handel, Dienst-
leistungen, Nebenbetriebe? (Bitte ankreuzen)

weitere Betriebsteile Einheit

�ja % 36,2
davon:
– Hofladen % 33,3
– Fremdenverkehr % 17,5
– Landschaftspflege % 12,7
– Brennerei/Vermostung % 1,6
– Produkte eigener Herstellung % 33,3
– Sonstiges % 34,9

�nein % 55,7
�keine Angabe % 8,0

10 Kurse

10 Kurse

10 Kurse
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2. Motivation zur Lehrgangsteilnahme und Weiterbildungsaktivität

2.1 Welche der folgenden Gründe haben Sie hauptsächlich bewogen an diesem Kurs/Lehrgang
teilzunehmen? (Mehrere Kreuze möglich)

Gründe der Teilnahme Einheit

�Zusätzliches know-how für den Betrieb erhalten % 58,6
�Interesse einen neuen Produktionszweig % 18,4

aufzubauen
�Neuer Themenbereich, über den ich bislang kaum % 40,8

Kentnisse hatte
�Bisheriges Wissen auffrischen/erweitern % 69,0
�Eigene berufliche Qualifikation verbessern % 63,8
�Anerkannten Abschluss erwerben (z. B. Kammer- % 38,5

abschluss)
�Trägereigenes Zertifikat erwerben % 16,7
�Sonstiges % 13,8
�keine Angabe % 0,6

2.2 Wie sind sie auf diesen Kurs aufmerksam geworden? (Mehrere Kreuze möglich)

auf den Kurs aufmerksam geworden durch ... Einheit

�Prospekt/Werbung des Bildungsträgers % 37,9
�Hinweise und Informationen in einer Fachzeit- % 19,0

schrift
�Rat/Hinweis im Rahmen einer fachlichen Be- % 29,3

ratung, z. B. der Landwirtschaftskammer
�Sonstiges % 43,7
�keine Angabe % 0,6

10 Kurse

10 Kurse
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2.3 Haben Sie in den vergangenen 2 Jahren - abgesehen von diesem  Kurs - noch weitere Angabote
oder Medien zur beruflichen Fortbildung genutzt? (Mehrere Kreuze möglich)

weitere Angebote oder Medien Einheit

�ja % 79,3
davon:
– Teilnahme an Fachtagungen, Messen etc. % 60,1
– Seminarveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge) % 62,3
– Herstellerschulungen % 5,8
– Arbeitskreise % 29,0
– Studienreisen, Exkursionen % 29,7
– Fachzeitschriften und Fachliteratur % 81,2
– Computergestützte Selbstlernprogramme % 7,2
– Selbstgesteuertes Lernen mit anderen Medien % 15,9

(Lehrbuch, Ton-, Videokassetten)
– Sonstiges % 12,3

�nein % 20,7
�keine Angabe % 0,0

2.4 Haben Sie vor, in näherer Zukunft (nächsten 2 Jahren) an einer weiteren Fortbildung
(Lehrgang, Kurs) teilzunehmen? (Bitte ankreuzen)

weitere Fortbildung Einheit

�ja % 50,6
�vielleicht % 32,8
�nein % 7,5
�weiß noch nicht % 9,2
�keine Angabe % 0,0

2.5 Welche Voraussetzungen würden Ihre Bereitschaft fördern, eine weitere Fortbildung zu
besuchen? (Bitte ankreuzen)

bereitschaftsfördernde Voraussetzungen Einheit

�Anerkennung als Bildungsurlaub % 21,8
�Geringere finanzielle Eigenbeteiligung % 64,9
�Andere zeitliche und terminliche Strukturierung % 22,4

der Kurse
�Gute Erreichbarkeit vom Wohnort % 66,1
�Sonstige % 14,4
�keine Angabe % 5,2

10 Kurse

10 Kurse

10 Kurse
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3. Bewertung des Kurses

3.1 Wurden die Erwartungen, die Sie mit der Teilnahme an diesem Kurs verbunden haben,
im Hinblick auf die genannten Bereiche erfüllt? (Bitte ankreuzen)

Teil 1: Kursinhalte Einheit

K1 Veranstaltungsinhalte (Auswahl und
Gewichtung)

Erwartungen wurden übertroffen % 25,9
Erwartungen wurden erfüllt % 64,9
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 8,6
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0
keine Angabe % 0,6

K2 Gute praxisnahe Vermittlung der Inhalte
Erwartungen wurden übertroffen % 30,5
Erwartungen wurden erfüllt % 57,5
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 11,5
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0
keine Angabe % 0,6

K3 Eingehen auf Fragen und Probleme der
Teilnehmer

Erwartungen wurden übertroffen % 40,8
Erwartungen wurden erfüllt % 52,3
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 4,6
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0
keine Angabe % 2,3

Teil 2: Rahmenbedingungen Einheit

R1 Zeitliche Struktur (ausreichend Zeit für
Inhalte)

Erwartungen wurden übertroffen % 19,0
Erwartungen wurden erfüllt % 56,9
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 22,4
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 1,1
keine Angabe % 0,6

R2 Spätere Nützlichkeit der Informations-
materialien

Erwartungen wurden übertroffen % 32,2
Erwartungen wurden erfüllt % 56,9
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 8,0
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0
keine Angabe % 2,9

R3 Arbeitsklima (Seminaratmosphäre, Teil-
nehmerzusammensetzung)

Erwartungen wurden übertroffen % 59,8
Erwartungen wurden erfüllt % 36,8
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 3,4
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0
keine Angabe % 0,0

10 Kurse

10 Kurse
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3.1   (Fortsetzung): Wurden die Erwartungen, die Sie mit der Teilnahme an diesem Kurs verbunden
haben, im Hinblick auf die genannten Bereiche erfüllt? (Bitte ankreuzen)

Teil 3: Nutzen Einheit

N1 Persönlicher Nutzen (Erweiterung fachlicher,
methodischer und sozialer Kompetenz)

Erwartungen wurden übertroffen % 33,3
Erwartungen wurden erfüllt % 57,5
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 8,0
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0
keine Angabe % 1,1

N2 Bearbeitung konkreter Fragestellungen/
Problemlösungen für Ihren Betrieb

Erwartungen wurden übertroffen % 17,8
Erwartungen wurden erfüllt % 55,2
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 24,7
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,6
keine Angabe % 1,7

Teil 4: Gesamtbewertung des Kurses Einheit

Erwartungen wurden übertroffen % 28,7
Erwartungen wurden erfüllt % 62,6
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 5,7
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0
keine Angabe % 2,9

3.2 Wenn Sie bei der Gesamtbewertung des Kurses die 3 (= teilweise erfüllt) oder 4 (= gar nicht
erfüllt) angekreuzt haben, weil Ihre Erwartungen nur begrenzt erfüllt wurden, notieren Sie 
bitte, was Ihrer Meinung nach im Kurs hätte besser laufen können

Hinweis:
Die stark auf den jeweiligen Kurs bezogenen, sehr unterschiedlichen Antworten der Teilnehmer/innen zu dieser
Frage lassen keine allgemeinere Darstellung zu.

10 Kurse

10 Kurse
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4. Allgemeine Effekte und erste Umsetzungsansätze

4.1 Gehen Sie davon aus, dass der Kurs Ihre berufliche Zukunft oder ihre Betriebssituation
in folgenden Aspekten verändern wird? (Bitte zu jedem Aspekt ein Kreuz)

Teil 1: Persönliche Aspekte Einheit

P1 Verbesserung der fachlichen Kompetenz
(neue Kenntnisse und Fähigkeiten)

ja % 92,0
nein % 4,0
weiß nicht % 4,0
keine Angabe % 0,0

P2 Verbesserung der beruflichen Qualifikation
ja % 77,6
nein % 13,8
weiß nicht % 7,5
keine Angabe % 1,1

P3 Höheres Einkommen/Vergütung
ja % 15,5
nein % 43,1
weiß nicht % 39,1
keine Angabe % 2,3

P4 Mehr Überblick über betriebliche Abläufe
ja % 63,8
nein % 20,1
weiß nicht % 14,9
keine Angabe % 1,1

P5 Übernahme neuer Aufgaben
ja % 67,2
nein % 18,4
weiß nicht % 13,2
keine Angabe % 1,1

P6 Interessanteren Arbeitsplatz
ja % 40,2
nein % 35,6
weiß nicht % 21,8
keine Angabe % 2,3

P7 Verantwortungsvolleren Arbeitsplatz
ja % 45,4
nein % 33,9
weiß nicht % 19,5
keine Angabe % 1,1

P8 Verbesserung der Motivation
ja % 72,4
nein % 18,4
weiß nicht % 9,2
keine Angabe % 0,0

P9 Bessere Beschäftigungschancen auf dem
Arbeitsmarkt (z. B. bei Wechsel des Arbeitgebers)

ja % 42,0
nein % 34,5
weiß nicht % 21,3
keine Angabe % 2,3

10 Kurse
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4.1    (1. Fortsetzung): Gehen Sie davon aus, dass der Kurs Ihre berufliche Zukunft oder ihre Be-
triebssituation in folgenden Aspekten verändern wird? (Bitte zu jedem Aspekt ein Kreuz)

Teil 2: Betriebliche Aspekte Einheit

B1 Verbesserung der Kooperationsmöglichkeit
außerhalb des Betriebs

ja % 44,3
nein % 24,7
weiß nicht % 23,6
keine Angabe % 7,5

B2 Umstrukturierung von Arbeitsbereichen
ja % 38,5
nein % 32,8
weiß nicht % 23,6
keine Angabe % 5,2

B3 Veränderung im betrieblichen Management
ja % 50,0
nein % 26,4
weiß nicht % 19,5
keine Angabe % 4,0

B4 Verbesserung der Produktqualität
ja % 32,8
nein % 43,7
weiß nicht % 19,0
keine Angabe % 4,6

B5 Erweiterung des Produktangebots
ja % 20,7
nein % 51,1
weiß nicht % 24,7
keine Angabe % 3,4

B6 Änderungen im Produktbereich
ja % 18,4
nein % 54,6
weiß nicht % 23,0
keine Angabe % 4,0

B7 Vermehrte Aufnahme ökologischer Aspekte
in der Produktion

ja % 19,0
nein % 56,9
weiß nicht % 20,1
keine Angabe % 4,0

B8 Umstellung des Betriebes auf Ökolandbau
ja % 6,3
nein % 73,6
weiß nicht % 14,9
keine Angabe % 5,2

B9 Verbesserung des Dienstleistungsangebots
ja % 28,7
nein % 48,3
weiß nicht % 18,4
keine Angabe % 4,6

10 Kurse

 



MB-Kapitel 4 Kapitel III - Berufsbildung  25 

 

5 Abschließend bitten wir sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person:

5a) Ihr Geburtsjahr

Altersgruppe (in Jahren) Einheit

�unter 30 % 39,7
�30 bis 39 % 31,6
�40 bis 50 % 20,7
�über 50 % 8,0
�keine Angabe % 0,0

5b) Ihr Geschlecht

Geschlecht Einheit

�weiblich % 38,5
�männlich % 61,5
�keine Angabe % 0,0

5c) Ihr beruflicher Abschluss (Eingangsqualifikation) vor diesem Lehrgang

beruflicher Abschluss Einheit

�Keine abgeschlossene Berufsausbildung % 1,7
�Angelernt % 3,4
�Auszubildende/r % 2,9
�Berufsausbildung/qualifizierter Berufsabschluss % 41,4
�Meister/Fachschulabschluss % 35,6
�FH-/Universitätsabschluss % 14,9
�keine Angabe % 0,0

5d) Ihre augenblickliche berufliche Position im land-/forstwirtschaftlichen Betrieb

berufliche Position Einheit

�Betriebsinhaber/Geschäftsinhaber/Unternehmer % 28,2
�Arbeitnehmer % 25,3
�Arbeitnehmer in ABM, Beschäftigungsgesell- % 0,6

schaft oder ähnliche Maßnahme
�Auszubildender % 3,4
�Mithelfende/r Familienangehörige/r % 32,2
�Zur Zeit nicht erwerbstätig % 2,3
�Sonstige Funktion % 8,0
�keine Angabe % 0,0

10 Kurse

10 Kurse

10 Kurse

10 Kurse
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5e) Dauer der Berufstätigkeit

Betriebs-/Geschäftsinhaber Einheit

�Berufstätig sind Sie seit ...
– 1-5 Jahren Anzahl 12
– 6-10 Jahren Anzahl 11
– 11-19 Jahren Anzahl 9
– 20 Jahren und mehr Anzahl 21

davon:
�Selbständig im eigenen Betrieb seit ...

– 1-5 Jahren Anzahl 22
– 6-10 Jahren Anzahl 11
– 11-19 Jahren Anzahl 4
– 20 Jahren und mehr Anzahl 10

Andere zur Zeit Erwerbstätige (Arbeitnehmer/ Einheit
mithelfende Familienangehörige)

�Berufstätig sind Sie seit ...
– 1-3 Jahren Anzahl 9
– 4-8 Jahren Anzahl 39
– 10-19 Jahren Anzahl 19
– 20 Jahren und mehr Anzahl 27

davon:
�Im derzeitigen Betrieb seit ...

– 1-3 Jahren Anzahl 35
– 4-8 Jahren Anzahl 23
– 10-19 Jahren Anzahl 13
– 20 Jahren und mehr Anzahl 13

10 Kurse

10 Kurse
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Anlage 8 Fragen und Ergebnisse zur Teilnehmerbefragung – Panel 2 

Teilnehmerbefragung der FAL in längeren Kursen zur Berufsbildung (Fragebogen 2)
Fragebogen mit Ergebnissen aus der 2. Panelbefragung

Befragungsumfang und Rücklaufquote

�Grundgesamtheit (längere Kurse) Anzahl 10
�Rücklauf (Teilnehmer) Anzahl 128
�Rücklaufquote % 73,5

A Kursnachbetrachtung und Fortbildungsaktivitäten

A.1 Würden Sie aus heutiger Sicht den absolvierten Kurs mit seinen Inhalten und den Kursträger
anderen Personen weiterempfehlen?   (Bitte ankreuzen)

Weiterempfehlung von Kursthema / Träger Einheit

� % 97,7

� % 0,8

� % 0,8

� % 0,0

�keine Angabe % 0,8

100,0

A.2 Welche Aspekte hat der Kurs behandelt, die Sie "besonders gut" und "eher nicht"  in
Ihrem beruflichen Arbeitsleben / Ihrem Betrieb anwenden konnten?

... anwendbare Aspekte des Kurses Einheit

�Besonders gut

�Eher nicht

�keine Angabe

10 Kurse

Hinweis:
Die stark auf den jeweiligen Kurs bezogenen 
Antworten und auch die Antwortfülle der 
TeilnehmerInnen zu dieser Frage lassen keine 
allgemeine Darstellung zu.

Nein, ich würde beides - Kursthema und Träger - 
nicht weiterempfehlen.

insge-Einheit

Ja, ich würde beides - Kursthema und Träger - 
weiterempfehlen.
Ja, ich würde das Kursthema empfehlen, aber bei 
einem anderen Träger.
Ja, ich würde den Träger empfehlen, aber zu 
anderen Kursthemen.

10 Kurse

samt
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A.3 Haben Sie nach Ende dieses Kurses bereits an weiteren Fortbildungen (Seminar / Lehrgang)
teilgenommen?   (Bitte ankreuzen)

weitere erfolgte Teilnahme an Fortbildungen Einheit

�Nein % 72,7

�Ja, und zwar zu den folgenden Themen % 26,6

�keine Angabe % 0,8

A.4 Haben Sie vor, in den nächsten 2 Jahren erneut an landwirtschaftsbezogenen Fortbildungen /
Lehrgängen teilzunehmen? (Bitte ankreuzen)

weitere zukünftigte Fortbildung Einheit

�Ja % 57,8
�Nein % 5,5
�Weiß noch nicht /vielleicht % 35,9
�keine Angabe % 0,8

100,0

10 Kurse

Hinweis:
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Antworten und 
Themen der TeilnehmerInnen wird auf eine 
detailliertere Darstellung verzichtet.

10 Kurse
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B Wissensweitergabe und Abläufe

B.1 Wie schätzen Sie für die nächsten 2 Jahre die Möglichkeit ein, die erworbenen Kenntnisse
aus Ihrem Berufsbildungsseminar
a) innerbetrieblich an andere Beschäftigte / Kollegen und
b) außerbetrieblich an andere Land- / Forstwirte oder Gärtner weiter zu geben?
(Bitte ankreuzen)

Möglichkeit, Kurs-Kenntnisse weiter zu geben Einheit

�innerbetrieblich
– sehr gut % 15,6
– gut % 57,0
– mittel % 9,4
– schlecht % 0,8
– sehr schlecht % 1,6
– nicht abzuschätzen % 7,0
– keine Angabe % 8,6

�außerbetrieblich
– sehr gut % 11,7
– gut % 23,4
– mittel % 23,4
– schlecht % 10,2
– sehr schlecht % 2,3
– nicht abzuschätzen % 19,5
– keine Angabe % 9,4

Frage B.2 und B.3 sind für Arbeitnehmer / Auszubildende

B.2 Hat Ihr Betrieb / Arbeitgeber Ihre Kursteilnahme positiv unterstützt?   (Bitte ankreuzen)

positive Unterstützung Einheit

�Ja, ideell % 37,5
�Ja, finanziell % 16,4
�Nein % 4,7
�Weiß ich nicht % 2,3
�keine Angabe % 39,1

100,0

10 Kurse

10 Kurse
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B.3 Uns würde auch die Meinung Ihres land- / forstwirtschaftlichen Arbeitgebers zur Weiter-
bildung interessieren. Wären Sie damit einverstanden, wenn wir Ihren Arbeitgeber über
den betrieblichen Nutzen von Weiterbildungskursen befragen?

Befragung des Arbeitgebers Einheit

�Ja % 12,5
�Nein % 35,9
�keine Angabe % 51,6

100,0

C Bewertung Ihrer ersten Erfahrungen und Efekte nach dem Kurs

C.1 Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Entwicklung" und an-
schließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von Ihnen wissen, ob
und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte positiv beein-
lusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T1.1 Verbesserte betriebliche Büroabläufe
(z. B. Buchhaltung)

groß % 7,0
mittel % 27,3
gering % 18,8
kein Einfluss % 37,5
weiß nicht % 0,8
keine Angabe % 8,6

T1.2 Veränderungen im betrieblichen
Management

groß % 10,9
mittel % 27,3
gering % 28,1
kein Einfluss % 18,8
weiß nicht % 5,5
keine Angabe % 9,4

T1.3 Verbesserte gesundheitliche Bedingungen am
Arbeitsplatz (z. B. geringere Gefährdung
durch schädliche Stoffe)

groß % 3,1
mittel % 14,1
gering % 28,1
kein Einfluss % 44,5
weiß nicht % 1,6
keine Angabe % 8,6

Teil 1: Einfluss des Kurses auf
            Entwicklung des Betriebes

10 Kurse

Einheit 10 Kurse
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C.1 (1. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T1.4 Umstrukturierung von Arbeitsbereichen
groß % 10,9
mittel % 18,8
gering % 29,7
kein Einfluss % 28,9
weiß nicht % 1,6
keine Angabe % 10,2

T1.5 Verbesserung der Kooperationsmöglichkeit
außerhalb des Betriebes

groß % 16,4
mittel % 25,0
gering % 21,1
kein Einfluss % 25,8
weiß nicht % 2,3
keine Angabe % 9,4

T1.6 Verbesserung der Produktqualität
groß % 10,2
mittel % 21,1
gering % 14,1
kein Einfluss % 40,6
weiß nicht % 4,7
keine Angabe % 9,4

T1.7 Erweiterung des Produktangebotes
groß % 7,0
mittel % 17,2
gering % 15,6
kein Einfluss % 46,1
weiß nicht % 5,5
keine Angabe % 8,6

T1.8 Änderungen im Produktbereich
groß % 3,1
mittel % 10,2
gering % 19,5
kein Einfluss % 49,2
weiß nicht % 6,3
keine Angabe % 11,7

T1.9 Vermehrt umweltfreundliche Methoden /
Praktiken

groß % 11,7
mittel % 17,2
gering % 17,2
kein Einfluss % 39,1
weiß nicht % 4,7
keine Angabe % 10,2

10 KurseTeil 1: Einfluss des Kurses auf
            Entwicklung des Betriebes (1. Fortsetzung)

Einheit
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C.1 (2. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T1.10 Vermehrte Aufnahme ökologischer Aspekte
in der Produktion

groß % 9,4
mittel % 14,1
gering % 13,3
kein Einfluss % 47,7
weiß nicht % 6,3
keine Angabe % 9,4

T1.11 Umstellung des Betriebes auf Ökolandbau
groß % 3,9
mittel % 4,7
gering % 2,3
kein Einfluss % 74,2
weiß nicht % 3,9
keine Angabe % 10,9

T1.12 Verbesserung des Dienstleistungsangebotes
groß % 6,3
mittel % 12,5
gering % 18,8
kein Einfluss % 43,8
weiß nicht % 7,8
keine Angabe % 10,9

T1.13 Ausweitung des bestehenden Dienstleistungs-
angebotes

groß % 3,1
mittel % 14,8
gering % 15,6
kein Einfluss % 50,8
weiß nicht % 4,7
keine Angabe % 10,9

T1.14 Änderungen im Dienstleistungsbereich
groß % 2,3
mittel % 14,1
gering % 13,3
kein Einfluss % 54,7
weiß nicht % 4,7
keine Angabe % 10,9

T1.15 Verbesserung der Zufriedenheit der Kunden
groß % 10,2
mittel % 22,7
gering % 12,5
kein Einfluss % 39,8
weiß nicht % 4,7
keine Angabe % 10,2

Teil 1: Einfluss des Kurses auf
            Entwicklung des Betriebes (2. Fortsetzung)

Einheit 10 Kurse
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C.1 (3. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T1.16 Verbesserung des Umsatzes / der Einkünfte
groß % 6,3
mittel % 20,3
gering % 19,5
kein Einfluss % 36,7
weiß nicht % 8,6
keine Angabe % 8,6

T1.17 Stärkung der Stellung am Markt / Markt-
position

groß % 4,7
mittel % 21,9
gering % 19,5
kein Einfluss % 38,3
weiß nicht % 6,3
keine Angabe % 9,4

T1.18 Wechsel der Bewirtschaftung vom Haupt- in
Nebenerwerb

groß % 1,6
mittel % 3,1
gering % 5,5
kein Einfluss % 71,1
weiß nicht % 7,0
keine Angabe % 11,7

T2.1 Verbesserung der fachlichen Kompetenz
(neue Kenntnisee und Fähigkeiten)

groß % 39,8
mittel % 37,5
gering % 12,5
kein Einfluss % 3,1
weiß nicht % 0,0
keine Angabe % 7,0

T2.2 Verbesserte berufliche Qualifikation
groß % 27,3
mittel % 37,5
gering % 14,8
kein Einfluss % 10,2
weiß nicht % 0,0
keine Angabe % 10,2

Teil 2: Einfluss des Kurses auf
            Ihre persönliche berufliche Entwickung Einheit 10 Kurse

Teil 1: Einfluss des Kurses auf
            Entwicklung des Betriebes (3. Fortsetzung)

Einheit 10 Kurse
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C.1 (4. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T2.3 Höheres Einkommen / bessere Vergütung
groß % 1,6
mittel % 11,7
gering % 23,4
kein Einfluss % 47,7
weiß nicht % 5,5
keine Angabe % 10,2

T2.4 Mehr Überblick über betriebliche Abläufe
groß % 21,9
mittel % 32,0
gering % 15,6
kein Einfluss % 20,3
weiß nicht % 0,8
keine Angabe % 9,4

T2.5 Übernahme neuer Aufgaben
groß % 14,1
mittel % 35,2
gering % 17,2
kein Einfluss % 21,1
weiß nicht % 3,1
keine Angabe % 9,4

T2.6 Verantwortungsvollerer Arbeitsplatz
groß % 14,1
mittel % 21,1
gering % 14,8
kein Einfluss % 33,6
weiß nicht % 4,7
keine Angabe % 11,7

T2.7 Verbesserte Motivation
groß % 28,1
mittel % 39,1
gering % 12,5
kein Einfluss % 11,7
weiß nicht % 0,8
keine Angabe % 7,8

T2.8 Größere Zufriedenheit durch abwechslungs-
reichere bereicherndere Tätigkeiten

groß % 16,4
mittel % 26,6
gering % 10,9
kein Einfluss % 30,5
weiß nicht % 6,3
keine Angabe % 9,4

Teil 2: Einfluss des Kurses auf
            Ihre persönliche berufliche Entwickung
            (1. Fortsetzung)

Einheit 10 Kurse
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C.1 (5. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T2.9 Bessere Beschäftigungschancen auf dem
Arbeitsmarkt (z. B. bei Wechsel des Arbeit-
gebers)

groß % 14,1
mittel % 14,1
gering % 14,1
kein Einfluss % 40,6
weiß nicht % 7,8
keine Angabe % 9,4

T2.10 Höhere Arbeitsplatzsicherheit (weniger
saisonabhängig, längerfristige Beschäfti-
gungsperspektive im Betrieb)

groß % 4,7
mittel % 12,5
gering % 9,4
kein Einfluss % 55,5
weiß nicht % 7,8
keine Angabe % 10,2

D Folgeaktivitäten und finanzieller Aufwand

D.1 Gab es bereits infolge des Kurses in Ihrem Betrieb besondere Folgeaktivitäten?

Folgeaktivitäten Einheit

�Ja, Folgeaktivitäten mit Investitionen (weiter mit D.2) % 28,1
�Ja, Folgeaktivitäten ohne Investitionen (weiter mit D.4) % 16,4
�Nein, es gab keine Folgeaktivitäten (weiter mit E.1) % 44,5
�Weiß nicht (weiter mit Frage E.1) % 7,0
�keine Angabe % 3,9

100,0

Teil 2: Einfluss des Kurses auf
            Ihre persönliche berufliche Entwickung
            (2. Fortsetzung)

Einheit 10 Kurse

10 Kurse
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D.2 In welchem der folgenden Bereiche sind diese Investitionen erfolgt oder in den nächsten
2 Jahren noch beabsichtigt?   (Bitte ankreuzen)

Ausgabenbereiche Einheit

�Investition ist bereits erfolgt
– Zusätzliche Maschinen / Geräte % 15,6
– Büroausstattung % 13,3
– Werbematerial % 7,0
– Bauliche Anlagen % 9,4
– Sonstiges % 2,3

47,7
�Investition wird noch beabsichtigt

– Zusätzliche Maschinen / Geräte % 10,2
– Büroausstattung % 8,6
– Werbematerial % 8,6
– Bauliche Anlagen % 20,3
– Sonstiges % 3,1

50,8

D.3 Wenn bereits Investitionen erfolgt sind, wie hoch waren diese in etwa?

bereits erfolgte Investitionen (in Euro) Einheit

�bis 1.000 % 7,8
�über 1.000 und bis 5.000 % 4,7
�über 5.000 und bis 10.000 % 1,6
�über 10.000 und bis 35.000 % 7,0
�mehr als 100.000 % 3,1
�keine Angabe % 75,8

100,0

D.4 Welcher Art sind Ihre Folgeaktivitäten ohne Investitionen?   (Bitte kurz beschreiben)

Hinweis:

10 Kurse

10 Kurse

Die auf den jeweiligen Kurs zurückgehenden Antworten sind sehr unterschiedlich und nur kursspezifisch nutzbar. 
Auf eine allgemeine Darstellung wird hier verzichtet.
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D.5 Hätten Sie diese Folgeaktivitäten im Betrieb auch ohne Ihre Teilnahme am Berufsbildungs-
kurs ergriffen?   (Bitte ankreuzen)

Folgeaktivitäten auch ohne Teilnahme am Kurs Einheit

�Ja % 18,0
�Nein % 16,4
�Weiß nicht % 21,1
�keine Angabe % 44,5

100,0

E Beschäftigungs- und Arbeitsplatzeffekte

E.1 Welche Veränderungen haben sich infolge der Teilnahme an diesem Berufsbildungskurs oder
sich daraus ergebender Folgeaktivitäten in Ihrem Arbeitsleben ergeben?   (Mehrfachnennungen
möglich)

Veränderungen im Arbeitsleben Einheit

�Ich arbeite eine höhere Stundenzahl ... % 5,5
�Ich arbeite weniger Stunden ... und habe mehr % 6,3

Freizeit.
�Ich arbeite eine gleichbleibende Stundenzahl, aber % 26,6

mit anderen Schwerpunkten.
�Ich habe den Arbeitgeber (im landwirtsch. / gartenbaul. % 4,7

Tätigkeitsbereich) gewechselt
�Ich gehe jetzt einer sozialversicherungspflichtigen % 3,9

Beschäftigung nach.
�Ich habe mich selbständig gemacht. % 4,7
�Ich habe meine Tätigkeit im landwirtschaftlichen % 7,0

Betrieb ausgeweitet und dafür meine außerland-
wirtschaftliche Tätigkeit reduziert.

�Ich konnte meine Arbeitstätigkeit im landwirt- % 6,3
schaftlichen Betrieb senken und dadurch meine
außerlandwirtschaftliche Tätigkeit ausweiten.

�Es gab bislang keine Veränderungen. % 40,6
�Sonstige Veränderungen % 14,1

119,5

10 Kurse

10 Kurse
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Frage E.2 und E.3 sind für Betriebsinhaber und mithelf. Familienangehörige

E.2 Konnten infolge der Teilnahme an diesem Berufsbildungskurs oder sich daraus ergebender 
Folgeaktivitäten in Ihrem Betrieb bereits neue Arbeitsplätze geschaffen oder bestehende
Arbeitsplätze gesichert  werden?   (Bitte ankreuzen)

( Hinweis :
Neu geschaffene  Arbeitsplätze sind solche, die vorher nicht bestanden.
Gesicherte  Arbeitsplätze, die ohne die Anregungen aus dem Kurs oder darauf basierenden
Folgeaktivitäten abgebaut worden wären.)

Arbeitsplatzeffekte Einheit

�Ja, es gab bereits Arbeitsplatzeffekte und zwar ... % 7,0
davon:
– ... konnte mein Arbeitsplatz gesichert werden. Anzahl 8
– ... wurden bereits neue Arbeitsplätze ge- Anzahl 2

schaffen.
�Nein, es ergaben sich bislang keinerlei Arbeits- % 50,0

platzeffekte.
�Nein, es konnten Arbeitsplätze abgebaut werden. % 4,7
�Ich erwarte in den nächsten 2 Jahren Arbeitsplatz- % 14,8

effekte
�keine Angabe % 23,4

100,0

E.3 Falls es bereits Arbeitsplatzeffekte gab , tragen Sie bitte die Anzahl der geschaffenen oder
gesicherten Arbeitsplätze in die folgende Tabelle ein.

Geschaffene Arbeitsplätze Einheit

�Vollzeit
– Männer Anzahl 2
– Frauen Anzahl 1

�Teilzeit
– Männer Anzahl 0
– Frauen Anzahl 1

Gesicherte Arbeitsplätze Einheit

�Vollzeit
– Männer Anzahl 3
– Frauen Anzahl 2

�Teilzeit
– Männer Anzahl 0
– Frauen Anzahl 0

10 Kurse

10 Kurse

10 Kurse
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F Einkommenseffekte

F.1 Hat sich Ihr Haushaltseinkommen infolge der Teilnahme an diesem Berufsbildungskurs
oder sich daraus ergebender Folgeaktivitäten verändert?   (Bitte ankreuzen)

( Hinweis :
Das Haushaltseinkommen ist das Einkommen aller im Haushalt lebenden Familienmitgliedern)

Veränderung des Haushaltseinkommens Einheit

�Ja, es hat abgenommen % 3,1
�Nein, es ist gleichgeblieben % 49,2
�Nein, die Teilnahme hat das derzeitige Einkommen % 13,3

aber sicherer gemacht
�Ja, es hat geringfügig zugenommen % 8,6
�Ja, es hat deutlich zugenommen % 2,3
�Weiß nicht % 3,1
�Keine Angabe % 20,3

100,0

F.2 Worauf ist der Einkommensrückgang zurückzuführen?   (Bitte kurz in Stichworten)

je 1x genannt wurde in ...

... Hessen

�Wechsel vom öffentlichen Dienst zu privatem Arbeitgeber führte zu geringerem Gehalt

... Nordrhein-Westfalen

�Marktsituation, Erntequalität
�

... Niedersachsen

�Verlust des Arbeitsplatzes eines Familienmitgliedes

Ferkelpreis, Schweinemastpreis und Umstellung auf Euro mit den Erhöhungen der Kosten für
Betriebsmittel, Versicherungen und Abgaben

10 Kurse
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F.3 Schätzen Sie bitte in welcher Größenordnung sich diese zukünftige Netto-Veränderung Ihres
Haushaltseinkommens pro Jahr im Vergleich zum derzeitigen Jahreseinkommen bewegt.
(Bitte ankreuzen)

( Hinweis :
Netto bedeutet nach Abzug von Steuern und Sozialversicherung)

zukünftige Netto-Veränderung Einheit

�mehr als +10.000 Euro % 1,6
�+5.000 bis unter +10.000 Euro % 0,8
�+2.500 bis unter +5.000 Euro % 2,3
�+1.000 bis +2.500 Euro % 3,9
�bis +1.000 Euro % 1,6
�+/- Euro % 1,6
�bis -1.000 Euro % 0,0
�-1.000 bis -2.500 Euro % 0,0
�mehr als -2.500 Euro % 2,3
�ich weiß nicht % 2,3
�keine Angabe % 6,3

22,7

F.4 Worauf ist die Einkommenszunahme zurückzuführen?   (Bitte ankreuzen)

Einkommenszunahme zurückzuführen auf ... Einheit

�höherer Lohn bei gleicher Stundenzahl % 3,1
(bei Arbeitnehmern / Azubi)

�zusätzliche / mehr bezahlte Stunden % 0,0
(bei Arbeitnehmern / Azubi)

�Rationalisierung % 3,9
�Kostensenkungen % 3,1
�höhere Preise für bessere Qualitäten % 3,9
�neue Produkte % 1,6
�neue Dienstleisutngen % 3,9
�mehr Kooperation mit anderen Anbietern % 4,7
�Ausweitung des Angebots % 2,3
�neue Erwerbsmöglichkeiten % 0,8
�verbesserte Vermarktung % 2,3
�sonstige Gründe % 2,3

32,0

10 Kurse

10 Kurse
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G Umweltverbesserungen und betriebliche Anpassungen

G.1 Im folgenden nennen wir Ihnen Beispiele zu möglichen Umweltverbesserungen. Bitte kreuzen
Sie an, ob die im Kurs vermittelten Inhalte bereits zu Umweltverbesserungen in Ihrem Betrieb
geführt haben oder sie in den nächsten 2 Jahren angestrebt werden?   (Bitte ankreuzen)

mögliche Umweltverbesserungen Einheit

U.1 Einführung der Nutzung von Biomasse / re-
generativen Energien

Ja, wurde bereits umgesetzt % 7,8
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 7,0
Nein, nicht beabsichtigt % 55,5
keine Angabe % 29,7

U.2 Geringerer Energieverbrauch
Ja, wurde bereits umgesetzt % 19,5
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 21,1
Nein, nicht beabsichtigt % 30,5
keine Angabe % 28,9

U.3 Geringerer Wasserverbrauch
Ja, wurde bereits umgesetzt % 13,3
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 17,2
Nein, nicht beabsichtigt % 37,5
keine Angabe % 32,0

U.4 Geringere Gefährdung durch schädliche
Stoffe

Ja, wurde bereits umgesetzt % 24,2
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 14,1
Nein, nicht beabsichtigt % 31,3
keine Angabe % 30,5

U.5 Verminderte Geruchsemission
Ja, wurde bereits umgesetzt % 12,5
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 9,4
Nein, nicht beabsichtigt % 46,1
keine Angabe % 32,0

U.6 Verminderte Staubemission
Ja, wurde bereits umgesetzt % 15,6
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 9,4
Nein, nicht beabsichtigt % 43,0
keine Angabe % 32,0

U.7 Verbesserte Erfassung / Sammlung / Be-
handlung von Abwässern

Ja, wurde bereits umgesetzt % 15,6
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 10,9
Nein, nicht beabsichtigt % 42,2
keine Angabe % 31,3

10 Kurse
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G.1 (1. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen Beispiele zu möglichen Umweltverbesse-
rungen. Bitte kreuzen Sie an, ob die im Kurs vermittelten Inhalte bereits zu Umweltverbesse-
rungen in Ihrem Betrieb geführt haben oder sie in den nächsten 2 Jahren angestrebt werden?
(Bitte ankreuzen)

mögliche Umweltverbesserungen (1. Fortsetzung) Einheit

U.8 Positive Auswirkungen auf das Grundwasser
Ja, wurde bereits umgesetzt % 24,2
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 13,3
Nein, nicht beabsichtigt % 32,0
keine Angabe % 30,5

U.9 Reduzierter / verbesserter Einsatz von Dünge-
mitteln / Mineraldünger

Ja, wurde bereits umgesetzt % 34,4
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 11,7
Nein, nicht beabsichtigt % 25,8
keine Angabe % 28,1

U.10 Förderung biologischer Schädlingsbe-
kämpfung

Ja, wurde bereits umgesetzt % 10,2
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 11,7
Nein, nicht beabsichtigt % 46,9
keine Angabe % 31,3

U.11 Reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
Ja, wurde bereits umgesetzt % 30,5
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 10,2
Nein, nicht beabsichtigt % 30,5
keine Angabe % 28,9

U.12 Verringerung der Bodenerosion durch ge-
änderte Bewirtschaftung

Ja, wurde bereits umgesetzt % 31,3
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 6,3
Nein, nicht beabsichtigt % 33,6
keine Angabe % 28,9

U.13 Extensivierung von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen

Ja, wurde bereits umgesetzt % 16,4
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 5,5
Nein, nicht beabsichtigt % 47,7
keine Angabe % 30,5

U.14 Verbesserter Tierschutz
Ja, wurde bereits umgesetzt % 35,2
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 12,5
Nein, nicht beabsichtigt % 25,0
keine Angabe % 27,3

10 Kurse
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G.1 (2. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen Beispiele zu möglichen Umweltverbesse-
rungen. Bitte kreuzen Sie an, ob die im Kurs vermittelten Inhalte bereits zu Umweltverbesse-
rungen in Ihrem Betrieb geführt haben oder sie in den nächsten 2 Jahren angestrebt werden?
(Bitte ankreuzen)

mögliche Umweltverbesserungen (2. Fortsetzung) Einheit

U.15 Verbesserte Tierhygiene
Ja, wurde bereits umgesetzt % 34,4
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 10,2
Nein, nicht beabsichtigt % 26,6
keine Angabe % 28,9

U.16 Reduzierter Medikamenteneinsatz in der
Tierhaltung

Ja, wurde bereits umgesetzt % 31,3
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 10,2
Nein, nicht beabsichtigt % 28,1
keine Angabe % 30,5

U.17 Betriebliches Öko-Audit
Ja, wurde bereits umgesetzt % 3,9
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 4,7
Nein, nicht beabsichtigt % 51,6
keine Angabe % 39,8

H Weitere Förderbereiche

Frage H.1 ist für Betriebsinhaber und mithelf. Familienangehörige

H.1 Hat Ihr Betrieb in den letzten 2 Jahren auch an anderen Fördermaßnahmen teilgenommen?
(Bitte ankreuzen)

Fördermaßnahmen Einheit

�Ja, und zwar an ... (Mehrfachnennungen möglich) % 32,0
– Dorferneuerung und -entwicklung % 12,2
– Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) % 36,6
– Grünlandextensivierung % 41,5
– Ökologischer Landbau % 17,1
– Vertragsnaturschutz, Landschaftspflegemaß- % 34,1

nahmen
– Sonstiges % 6,4

�Ja, aber ich weiß nicht an welcher Fördermaß- % 7,8
nahme.

�Nein % 43,0
�keine Angabe % 17,2

100,0

10 Kurse

10 Kurse
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I Abschließend bitte einige Angaben zu Ihrer Person

I.a Ist Ihr landwirtschaftlicher Betrieb, in dem Sie zur Zeit tätig sind ein ...?

Betriebsart Einheit

�Landwirtschaftsbetrieb % 75,8
�Forstbetrieb % 4,7
�Gartenbaubetrieb und zwar % 14,8

– Garten- und Landschaftsbau % 47,4
– Obstbau % 31,6

�Landwirtschaftl. Betriebshelferdienst / Lohn- % 0,8
unternehmer

�Sonstiges / anderer Wirtschaftsbereich % 10,9

107,0

I.b Dieser Betrieb wird bewirtschaftet im ...   (Bitte ankreuzen)

Bewirtschaftungsart Einheit

�Haupterwerb % 77,3
�Nebenerwerb % 16,4
�keine Angabe % 6,3

100,0

I.c Ihre derzeitige berufliche Position im landwirtschaftlichen Betrieb ist ...?   (Bitte ankreuzen)

berufliche Position Einheit

�Betriebsinhaber / Geschäftsinhaber / Unternehmer % 26,6
�Arbeitnehmer % 19,5
�Arbeitnehmer in ABM, Beschäftigungsgesell- % 0,0

schaft oder ähnliche Maßnahme
�Auszubildender % 0,8
�Student % 0,8
�Mithelfende/r Familienangehörige/r % 46,1
�Zur Zeit nicht erwerbstätig % 0,8
�Sonstige Funktion % 2,3
�keine Angabe % 3,1

100,0

10 Kurse

10 Kurse

10 Kurse
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Frage I.d ist für Arbeitnehmer / Auszubildende und mithelfende Familienangehörige

I.d Ist Ihr Verhätnis zur / zum Betriebsinhaber/In ein ...?   (Bitte ankreuzen)

Verhätnis zur / zum Betriebsinhaber/In Einheit

�verwandtschaftlisches Verhältnis (Eltern / Ehe- % 50,8
partner ...)

�kein verwandtschaftliches Verhältnis % 17,2
�keine Angabe % 32,0

100,0

I.e Ihre derzeitige berufliche Tätigkeit im land- / forstwirtschaft- / gartenbaul. Betrieb ist ...?
(Bitte ankreuzen und Stundenzahl angeben)

derzeitige berufliche Tätigkeit Einheit

�Vollzeitbeschäftigung % 48,4
�Teilzeitbeschäftigung % 7,8
�ohne fest vereinbarte Arbeitszeit % 28,9
�Sonstiges % 3,9
�keine Angabe % 10,9

100,0

I.f Ihr Geschlecht   (Bitte ankreuzen)

Geschlecht Einheit

�weiblich % 42,2
�männlich % 56,3
�keine Angabe % 1,6

100,0

10 Kurse

10 Kurse

10 Kurse
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5 Kapitel V - Benachteiligte Gebiete (a) und Gebiete mit umweltspezi-
fischen Einschränkungen (b) 

(a) Benachteiligte Gebiete 

Erläuterung zu den verwendeten Statistiken und zur methodischen Vor-
gehensweise 

Der Materialband mit seinen Anhängen beschreibt die einzelnen Datenquellen, erläutert 
in ausführlicher und nachvollziehbarer Form die Aufbereitungsmethode der jeweiligen 
Daten, dient der Dokumentation der Vorgehensweise und stellt die Ergebnisse in ausführ-
licher Form dar. Dies geschieht soweit möglich und sinnvoll nach den einzelnen Ab-
schnitten des Kapitels V. Lücken in der Darstellung der Daten und insbesondere in der 
methodischen Aufbereitung, wie sie in der verkürzten Textversion zwingend verbleiben, 
werden geschlossen, sodass sich ein komplettes Bild der Datenerfassung und 
-aufbereitung für die Zwischenbewertung der Ausgleichszulage ergibt und zugleich die 
Grundlage für die Ex-post Bewertung geschaffen wird. Die Ausführungen gelten für alle 
Länderberichte. Länderspezifische Abweichungen bei den Daten und in der Methodik 
werden explizit beschrieben. 

Alle in der Zwischenbewertung verwendeten Daten wurden anhand einer Datenbedarfs-
analyse dem Evaluator auf dessen ausdrücklichen Wunsch zur Verfügung gestellt. Über-
wiegend konnten die Daten in digitalisierter Form übergeben werden. Für die Überfüh-
rung der Daten in verarbeitbare Datenformate war ein erheblicher Aufbereitungsaufwand 
erforderlich. Positive Synergieeffekte, wie sie bei einer länderübergreifenden Analyse 
zunächst erwartet wurden, konnten wegen nicht unerheblicher Unterschiede in Qualität, 
Vollständigkeit, Form und Inhalt der Daten nur partiell genutzt werden. 

Zu Textband Kapitel 5.1 Ausgestaltung der Ausgleichszulage 

Datenquellen und Methodik 

Die Beschreibung der Ausgestaltung der Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebie-
ten basiert auf verschiedenen Dokumenten, die vor dem Hintergrund des EU-Rechtsrah-
mens gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999, den nationalen GAK-Fördergrundsätzen und regio-
nalen Rechtsrahmen (Förderrichtlinien und Durchführungsverordnungen der Länder) die 
Förderausgestaltung abbilden. Eine vom BMVEL erstellte tabellarische Übersicht bildet 
die Grundlage. Als Darstellungsform wird zur besseren Übersichtlichkeit eine Synopse 
gewählt. Die Synopse zu den GAK-Fördergrundsätzen der Ausgleichszulage (vgl. MB-V-
Tabelle 5.1) bildet den Referenzrahmen für die Synopsen der Länderrichtlinien. In der 
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GAK-Synopse wird für das letzte Jahr der alten Förderperiode (Rahmenplan 1999 bis 
2002) und für das Ausgangsjahr der neuen Förderperiode (Rahmenplan 2000 bis 2003) 
der Volltext erfasst. Die grundlegenden Änderungen zwischen den folgenden Rahmenplä-
nen der neuen Förderperiode (Rahmenpläne 2001 bis 2004 und 2002 bis 2005) werden 
durch ‚Streichung‘ bzw. ‚Fettschrift‘ hervorgehoben. Die Synopsen zu den Förderrichtli-
nien der Länder (vgl. die entsprechenden Tabellen im Textband) beschreiben die Aus-
gestaltung der Förderung beginnend mit dem Jahr 1999. Um die Situation in der neuen 
Förderperiode 2000 bis 2006 mit den früheren Rahmenbedingungen vergleichen zu kön-
nen, diente die Synopse der Ex-post Evaluation gemäß VO (EG) Nr. 950/1997 als Refe-
renzsystem. Zu Vergleichszwecken wurde die Förderpraxis 1999 in die synoptische Dar-
stellung übernommen. Um Fehlerquellen in der Dokumentenanalyse gering zu halten und 
den aktuellen Stand zu beschreiben, wurden die Synopsen durch die zuständigen Fachre-
ferate in den Länderministerien einer Überprüfung unterzogen. Als letzter Vergleichszeit-
raum im Rahmen der Zwischenbewertung wurde das Jahr 2002 ausgewertet. 

Für die Prüfung der externen Kohäsion der Ausgleichszulage mit anderen Fördermaß-
nahmen wurden die Kombinationsmöglichkeiten der Ausgleichszulage mit der Flächen-
stilllegung und Förderung von Agrarumweltmaßnahmen bei den zuständigen Ländermi-
nisterien abgefragt und tabellarisch dargestellt. Gleichzeitig war dieser Schritt für die Be-
rechnung der ausgleichszulagenberechtigten Fläche bei der Auswertung der Buchfüh-
rungsdaten der Testbetriebe notwendig (vgl. MB-V-Tabellen). 

Zu Textband Kapitel 5.3 + 5.4 Finanzielle Ausgestaltung und Vollzugskon-
trolle/ Darstellung und Analyse des bisher 
erzielten Outputs 

Datenquellen und Methodik 

Für die Überprüfung der finanziellen Ausgestaltung der Ausgleichszulage wurden neben 
den Daten des indikativen Finanzplans des EPLR, die Informationen aus dem Monitoring 
und ggf. den Änderungsanträgen sowie die Daten aus der GAK-Berichterstattung verwen-
det. Darüber hinaus stellten die Länder differenzierte Auswertungen der Förderdaten nach 
Betriebsgruppen für das Jahr 1999 sowie die ersten beiden Förderjahre 2000 und 2001 
(teils auch 2002) auf Veranlassung und nach Vorgaben des Evaluators zur Verfügung 
(vgl. MB-V-Tabellen 5.14 bis 5.17). Für die alten Bundesländer konnten ferner Förder-
daten zurückliegender Jahre (Ex-post Evaluationsbericht gemäß VO (EG) Nr. 950/1997) 
verwendet werden. Für eine aktuelle Darstellung der Ausgleichszulage im Rahmen der 
Zwischenbewertung wurden im Zeitraum Februar/März 2003von den Ländern nochmals 
die Monitoringdaten für das Förderjahr 2002 abgefragt und ausgewertet. Informationen 
für das Jahr 2003 liegen zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht vor. Insgesamt war mit 
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Hilfe dieser Daten – von einigen Ausnahmen abgesehen - eine quantitative Analyse des 
Finanzmitteleinsatzes (Vergleich tatsächliche zu geplanten Finanzmitteln, Finanzmit-
teleinsatz im Vergleich zu materiellen Outputs, Verteilung der Finanzmittel auf die Fi-
nanzierungsträger) sowie eine Analyse der Inanspruchnahme teilweise bis auf die Ebene 
der Gebietskategorien benachteiligter Gebiete und unterschiedlicher Betriebsgruppen 
möglich.  

Zur Abschätzung der geförderten Fläche (Betriebe) im Vergleich zur potenziell förderfä-
higen Fläche (Betriebe) wurden die Daten der Förderstatistik (2000) mit Informationen 
aus einer BMVEL-Sonderauswertung der Agrarstatistik (LZ 1999) verschnitten (vgl. MB-
V-Tabelle 5.7). Hierdurch konnte das Potenzial an geförderten Betrieben und geförderter 
Fläche, wiederum differenziert nach den benachteiligten Gebietskategorien, annähernd 
abgeschätzt werden. Bei der Ermittlung der anspruchsberechtigten Fläche waren auch hier 
länderspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der Abschätzung 
spiegeln den Stand im Ausgangsjahr der Förderung wider. 

Zu Textband Kapitel 5.5 Analyse und Bewertung der administrativen Um-
setzung vor dem Hintergrund der Inanspruch-
nahme 

Datenquellen und Methodik 

Bei der Beurteilung der Ausgleichszulage ist auch eine Effizienzanalyse des Verwal-
tungssystems vorzunehmen. Der unterschiedliche Verwaltungsaufbau machte eine länder-
spezifische Vorgehensweise erforderlich. Auf Anforderung des Evaluators wurden durch 
das jeweilige Land verschiedene Dokumente für die Analyse der administrativen Umset-
zung zur Verfügung gestellt. Da sich das Datenmaterial nach einer ersten inhaltlichen 
Prüfung teilweise als unzureichend erwies, mussten weitere Informationen nachgefordert 
werden. Soweit dann noch Informations- oder Verständnislücken für die Beurteilung der 
administrativen Umsetzung verblieben, wurden weitere Informationen mit Hilfe von fra-
gebogenunterstützten Telefoninterviews auf der Ebene der Fachreferenten der Länder ein-
geholt. Ergebnisse aus einer Befragung von landwirtschaftlichen Beratern im Zusammen-
hang mit der Beurteilung der Ausgleichszulage (Ex-post Evaluationsbericht gemäß  
VO (EG) Nr. 950/1997) wurden in Ergänzung zur Einschätzung der verwaltungsmäßigen 
Effizienz herangezogen. 
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Zu Textband Kapitel 5.6.1 Zielanalyse und Ableitung landesspezifischer 
Bewertungsfragen 

Datenquellen und Methodik 

Der Zwischenbewertung kommt u.a. die Aufgabe zu, den Grad der mutmaßlichen Ver-
wirklichung der angestrebten Ziele auszuloten. Dies wiederum verlangt die Ableitung und 
Überprüfung des Zielsystems. Hierzu ist zunächst zu prüfen, welche Ziele durch die Aus-
gleichszulage in benachteiligten Gebieten verfolgt werden, ob die Ziele in einer hierarchi-
schen Ordnung stehen, welche Interventionslogik besteht, ob die Ziele hinreichend ver-
ständlich und überprüfbar spezifiziert, operationalisiert und quantifiziert sind und ob die 
Ziele in Abstimmung mit den kapitelspezifischen und kapitelübergreifenden Bewertungs-
fragen stehen. Auch Unterschiede in der Zielsetzung und –gewichtung in den verschiede-
nen benachteiligten Gebietskategorien sind Gegenstand der Zielanalyse. Beispielsweise 
sollte mit Hilfe der Zielanalyse bei der Überprüfung der Bewertungsfrage V.1 herausge-
arbeitet werden, um welche Art der Standortnachteile es sich handelt. Sind es die Stand-
ortnachteile im Vergleich zu Betrieben gleicher Produktionsrichtung oder sind es die 
Nachteile aufgrund mangelnder Produktionsalternativen? Ähnliche Präzisierungen sind 
auch bei den anderen Bewertungsfragen vorzunehmen. Ferner sollten mit Hilfe der Ziel-
analyse regionale/landesspezifische Ziele identifiziert werden, um die regionalen Ein-
flüsse der Ausgleichszulage ableiten, überprüfen und bewerten zu können. 

Die Analyse des Zielsystems wurde in einem zweistufigen Verfahren vorgenommen. Zu-
nächst erfolgte durch den Evaluator im Kontext mit den kapitelspezifischen und kapitel-
übergreifenden Bewertungsfragen unter zur Hilfenahme der Länderdokumente (EPLR, 
Ex-ante Analyse, Lageberichte, Agrarberichte und Förderrichtlinien) eine Überprüfung 
der Spezifizierung und Quantifizierung der Ziele. In einer zweiten Stufe sollten die Län-
der die genannten Ziele und das Zielsystem überprüfen und vervollständigen. Dabei soll-
ten die Ziele entsprechend ihrer Relevanz einer dreistufigen Skala zugeordnet, die ge-
bietsspezifische Bedeutung der Ziele vermerkt sowie „weiche" Indikatoren für eine mög-
liche Quantifizierung der Ziele benannt werden. Für die Bestimmung der Indikatoren 
wurden den Fachreferenten der Länder Beispiele zur Hand gegeben. Die methodische 
Vorgehensweise wurde bereits auf der ersten Begleitausschusssitzung mit den Ländern 
diskutiert und abgesprochen. 

Durch die Nacherhebung des Zielsystems konnten Lücken in den Zielen und speziell in 
der Prioritätensetzung geschlossen werden. Ferner ermöglicht die Quantifizierung der 
Ziele unter der Option der verfügbaren Daten die Ableitung handhabbarer Zielindikatoren 
für die relevanten Betriebsgruppen. Die Ergebnisse sind in der MB-V-Tabelle 5.3 in aus-
führlicher Form dargestellt. Im Textteil des Berichts wird das vollständige landesspezifi-
sche Zielsystem mit seiner Kongruenz zu den EU-Zielen und den verschiedenen Inter-



Kapitel 5 Materialband V – Benachteiligte Gebiete (a) 5 

ventionsbeziehungen in Abbildung 5.1 für das jeweilige Bundesland dargestellt. Dem 
Materialband beigefügt ist ferner eine für alle Länder zusammengefasste vollständige Ab-
bildung des Zielsystems (vgl. MB-V-Abbildung 5.2). Hierin werden, ausgehend von den 
vorgegebenen Interventionsbeziehungen der EU, weitere Beziehungen zwischen den Zie-
len beschrieben und alle in Deutschland speziell genannten regionalen Ziele aufgelistet. 
Die landesspezifischen Zielsysteme weichen von diesem bundesländerübergreifenden 
Referenzsystem mehr oder weniger stark ab. Bei der Überprüfung der landesspezifischen 
Ziele wurden einige Ziele zusammengefasst. Der in der Zwischenbewertung noch zu 
erstellende länderübergreifende Evaluationsbericht beschreibt die Unterschiede ausführ-
lich.  

Zu Textband Kapitel 5.6.2 Bewertungsfragen 

Datenquellen und Methodik 

Für die Beantwortung der Bewertungsfragen werden teilweise die bereits beschriebenen 
sowie weitere Datenquellen verwendet und Informationen zumeist in Form von monetä-
ren und physischen Indikatoren miteinander verschnitten. Ein vollständiger Überblick zu 
den verwendeten Primär- und Sekundärdaten findet sich im Textteil (vgl. Tabelle 5.2). 
Um mit Hilfe der verschiedenen Daten die Bewertungen vornehmen zu können, waren die 
Daten methodisch unterschiedlich aufzubereiten. Neben einzelbetrieblichen Daten einer 
Stichprobe buchführender Betriebe handelt es sich um Landkreisdaten der amtlichen 
Agrar- und Regionalstatistik sowie um Förderdaten. Die Daten stammen von verschiede-
nen Quellen. Insbesondere Qualität, Vollständigkeit und Umfang sowie Verzögerungen 
erschwerten die vergleichende Analyse und Bewertung.  

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die Datenquellen und Methodik gegeben. 
Durch die im Textband verkürzte Form der Beschreibung der Datenquellen kann es in der 
Langfassung zu unvermeidlichen Wiederholungen kommen. 

Beschreibung der verwendeten Daten 

Buchführungsergebnisse des BMVEL-Testbetriebsnetzes 

Bei den Daten der Testbetriebe handelt es sich um eine Stichprobe landwirtschaftlicher 
Betriebe auf der Basis eines geschichteten Stichprobenplans. Die Daten bilden in 
Deutschland die Grundlage für den jährlichen Agrarbericht der Bundesregierung. Durch 
die freiwillige aber zwischen Betriebsgruppen offensichtlich unterschiedliche Bereitschaft 
zur Teilnahme am Testbetriebsnetz ist eine reine Zufallsauswahl nicht möglich, insbeson-
dere die kleineren und einkommensschwachen landwirtschaftlichen Betriebe sind unter-
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repräsentiert, demzufolge die Verteilungen verzerrt sind und die Abbildungsgüte beein-
trächtigt wird. Der einzelbetriebliche Kenngrößenkatalog entspricht durch die Codierung 
nach dem „Stuttgarter Programm“ jenem der INLB-Datenbasis; der Stichprobenumfang 
des BMVEL-Testbetriebsnetzes ist jedoch größer und ermöglicht eine differenziertere und 
zeitnähere Auswertungen. 

Der Betriebsbereich Landwirtschaft ist im Testbetriebsnetz für das als Ausgangsjahr ver-
wendete Wirtschaftsjahr 2000/01 mit rd. 10.500 Betrieben erfasst. Die Daten standen En-
de des ersten Quartals 2002 der FAL (BAL) zur Verfügung. Für die Stadtstaaten Bremen 
und Berlin sind keine Testbetriebsdaten verfügbar und für Schleswig-Holstein sind die 
mit Ausgleichszulage geförderten Testbetriebe nicht gesondert erfasst. Bei den ein-
zelbetrieblichen Daten handelt es sich um Buchführungsergebnisse auf der Grundlage des 
BMVEL-Jahresabschlusses. Aus den erhobenen Informationen sind rd. 10 000 einzelbe-
triebliche (physische und monetäre) Kenngrößen, einschließlich der vom BMVEL errech-
neten so genannten komplexen Variablen abgeleitet. Die monetären Größen mussten von 
DM- in Eurobeträge umgerechnet werden. Ferner wurden die Daten einer Plausibilitäts-
prüfung unterzogen. Für die Bewertung der Ausgleichszulage wurden rd. 120 Bewer-
tungsindikatoren und Kenngrößen ermittelt (vgl. MB-V-Tabelle 5.4 und 5.5). Sie dienen 
soweit möglich unmittelbar der Abbildung der von der EU geforderten Programmindika-
toren für die Bewertungsfragen sowie der Abbildung relevanter Kontextinformationen. 
Konnten die EU-Bewertungsindikatoren nicht hinreichend abgeleitet werden oder ist de-
ren Aussagegehalt begrenzt, sind die Kenngrößen als Ergänzungs- und Hilfsindikatoren 
zu verstehen. Für die Darstellung der Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Be-
triebe sind die Testbetriebe die wesentliche Datenquelle. Die Daten stehen der FAL 
zweckgebunden bei Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Verfügung. 

Verschneidung einzelbetrieblicher Daten 

Eine statistische Verschneidung der Daten auflagenbuchführender Testbetriebe mit den 
InVeKoS-Betriebsdaten und den Förderdaten über die Betriebsnummern war für alle Län-
der in einer vergleichbaren Form nicht möglich. Auf diese zunächst im ursprünglichen 
Konzept als aussagekräftig vorgeschlagene Auswertungsmethode musste in der Zwi-
schenbewertung verzichtet werden. Von einigen Ländern wurden datenschutzrechtliche 
Einwände gegen diesen methodischen Ansatz geltend gemacht. Gegebenenfalls ist eine 
Umsetzbarkeit im Rahmen der Ex-post Bewertung erneut zu prüfen. 

Daten der Landwirtschaftszählung (LZ) und der Agrarberichterstattung (AB) 

Die Daten der LZ bilden für die Untersuchung der Ausgleichszulage eine weitere wichtige 
Datenquelle. Sie liegen als Hardcopy, digitalisiert sowie in unterschiedlichen Sekundär-
quellen (EuroFarm, RegioStat) vor und unterscheiden sich im Umfang der betrieblich 
erfassten Informationen und in Hinblick auf die Abbildungsqualität und räumliche Diffe-
renzierung. Bei den ohne hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand vorliegenden Daten 
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handelt es sich vorwiegend um Informationen auf Landkreisebene (NUTS 3). Auf Ge-
meindeebene dünnt teilweise der Umfang an Kenngrößen stark aus. Zudem ist speziell in 
den neuen Bundesländern aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Gemeindereformen 
und daraus resultierend sich ständig ändernden Gemeindekennziffern die Verwendung 
von Daten auf Gemeindeebene problematisch bzw. unmöglich. Auswertungen der Daten 
der LZ und der AB nach benachteiligten Gebieten und deren Gebietskategorien sowie 
nach nicht benachteiligten Gebieten wurden in Deutschland letztmals 1987 auf der 
Grundlage der amtlichen AB veröffentlicht. 

Für die Zwischenbewertung sind die Daten der LZ 1999 und soweit bereits in digitali-
sierter Form vorliegend, die Daten der AB 2001 von Interesse. Für beide Datenquellen 
fehlt eine nach Gebietskategorien differenzierte Auswertung. Die im Datensatz von Euro-
Stat abgelegten Informationen würden eine derartige Differenzierung ermöglichen; für 
Deutschland und seine Bundesländer basieren die Informationen jedoch auf den Daten der 
AB 1997, sind damit nicht zeitnah und erlauben nicht jede wünschenswerte Betriebsgrup-
pendifferenzierung. Eine vom BMVEL zur Verfügung gestellte Sonderauswertung der LZ 
1999 (vgl. MB-V-Tabelle 5.7) für die Anzahl der Betriebe und deren bewirtschaftete Flä-
che nach benachteiligten Gebieten und Gebietskategorien sowie nach nicht benachteilig-
ten Gebieten reicht für eine nach Betriebsgruppen differenzierte Analyse nicht aus. Für 
die Identifizierung benachteiligter und nicht benachteiligter Landkreise sowie zur Poten-
zialabschätzung ist diese Datenquelle jedoch eine hilfreiche Informationsquelle. Wichtige 
in der AB erhobene Informationen stehen jedoch in dieser Sonderauswertung nicht zur 
Verfügung. Um diese Informationen für die Beantwortung der Bewertungsfragen und für 
die Ermittlung von Bewertungsindikatoren gezielt einsetzen zu können, war bereits nach 
Gesprächen hinsichtlich der Machbarkeit im Frühstadium der Zwischenbewertung ein mit 
den Ländern abgestimmtes Auswertungskonzept für die LZ 1999 und die im zwei- bzw. 
vierjährigen Turnus stattfindenden AB auf der Basis einer Sonderauswertung von Stan-
dardtabellen zur Bodennutzung und Viehhaltung sowie zum Arbeitskräfteeinsatz in der 
Landwirtschaft in einer gebietsdifferenzierten und für alle Bundesländer vergleichbaren 
Form erarbeitet worden. Durch administrative und finanzielle Probleme kam es zu zeitli-
chen Verzögerungen in der Umsetzung, sodass in der Zwischenbewertung auf diese Son-
derauswertung verzichtet werden musste. Als second best Alternative wurde auf der Basis 
der in RegioStat erfassten Landwirtschaftsdaten ein modifiziertes Auswertungsschema 
zur Erfassung der Ausgangssituation der Betriebe in benachteiligten und nicht benachtei-
ligten Landkreisen entwickelt. Die Ergebnisse sind dargestellt in MB-V-Tabelle 5.8 und 
5.9. In der Ex-post Bewertung wird zu prüfen sein, ob das Konzept der ursprünglichen 
Sonderauswertung umgesetzt werden kann. Für die Analyse zeitlicher Veränderungen 
sind inzwischen die im Zuge der EU-Vereinheitlichung der Statistik erfolgten Umstellung 
in der Abgrenzung der Betriebsformen zu berücksichtigen. In den Ergebnissen der Zwi-
schenbewertung sind diese Umstellungen noch nicht berücksichtigt. 
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InVeKoS-Daten 

Die Informationen aus dem Basis- und Flächennutzungsbogen des InVeKoS-Datensatzes 
bilden eine weitere weitgehend repräsentative Sekundärdatenbasis für die Bewertung der 
Ausgleichszulage. Wenngleich wichtige Informationen zum Einkommen, zum Arbeits-
kräftebesatz fehlen und eine differenzierte Darstellung nach Betriebstypen, insbesondere 
nach Betriebsformen nur begrenzt bzw. nur mit relativ hohem Arbeitsaufwand möglich 
sind, bilden die InVeKoS-Daten eine der wenigen Informationsquellen als Grundlage für 
die Beantwortung der Bewertungsfrage V.4. Ferner ergänzen und unterlegen die InVe-
KoS-Daten die Aussagen auf der Basis der übrigen Datenquellen und eignen sich insbe-
sondere für die Beurteilung von Veränderungen. Für Flächen und ggf. für Betriebe mit 
und ohne Ausgleichszulage in benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten lassen 
sich unter gewissen Abgrenzungsvorgaben hilfreiche Informationen ableiten. 

Bei der Bereitstellung der InVeKoS-Daten kam es in einigen Ländern zu erheblichen zeit-
lichen Verzögerungen. Vielfach waren für die Umsetzung eines vom Evaluator für die 
Zwischen- und Ex-post Bewertung konzipierten und für alle Länder gleichermaßen an-
wendbares Auswertungsschema mehrere Vorgespräche zu führen, um die Ergebnisse in 
einer vergleichbaren und den landesspezifischen Besonderheiten entsprechenden Form zu 
bekommen. Ferner waren teils Kompetenzfragen zu entscheiden, wer für die Auswertung 
der InVeKoS-Daten zuständig ist. Durch die Auswertungsvorgaben des Evaluators und 
die Einbindung der für die Bearbeitung der Agrarumweltprogramme zuständigen Bewer-
ter ist es gelungen, den EU-Konventionen folgende vergleichbare Bewertungsindikatoren 
abzuleiten.  

Die ursprünglich im Forschungskonzept vorgesehene Verschneidung der Datenquellen 
Testbetriebsnetz, Förderstatistik und InVeKoS-Daten musste wie bereits erwähnt fallen 
gelassen werden, da die aus unterschiedlichen Gründen eingeschränkte Bereitstellung der 
Daten ein für alle Länder gleichermaßen zu realisierendes Vorgehen verhinderte.  

Daten aus RegioStat ergänzt um Kaufwerte, Pachtpreise, Tourismusinformationen und 
siedlungsstrukturelle Kreistypen 

Die RegioStat-Daten umfassen wichtige sektorale und gesamtwirtschaftliche, arbeits-
marktpolitische, infrastrukturelle sowie geografische Informationen auf der Darstellungs-
ebene der Landkreise. Die Daten sind damit eine hinreichend brauchbare Sekundärstatis-
tik, mit deren Hilfe wichtige Hilfsindikatoren zur Beantwortung der Bewertungsfragen 
sowie Indikatoren zur Erfassung der allgemeinen Rahmenbedingungen (exogene Ein-
flussgrößen) abgebildet werden können. Ferner liefern sie wichtige Informationen zur 
Abschätzung der Opportunitätskosten. Die Daten stehen jährlich in digitalisierter Form 
zur Verfügung. Bei den in der Zwischenbewertung verwendeten RegioStat-Daten handelt 
es sich um Daten der Jahre 1996 bis 2000. Für die Zwischenbewertung werden mit Hilfe 
der in RegioStat enthaltenen Basiskennzahlen Bewertungsindikatoren zur Beschreibung 
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der Ausgangslage in den vorher selektierten benachteiligten und nicht benachteiligten 
Landkreisen ermittelt und die Voraussetzungen für den Vorher-Nachher-Vergleich gelegt. 
Da es sich um Landkreisdaten handelt, waren für eine Analyse nach den benachteiligten 
Gebietskategorien Konventionen für die räumliche Zuordnung zu berücksichtigen. 

Verzeichnis der benachteiligten Gebiete, Kerngebiete und Wirtschaftsgebiete 

Um Unterschiede zwischen verschiedenen Gebietskategorien erfassen zu können, werden 
die einzelbetrieblichen Daten der Testbetriebe und die auflagenbuchführenden Betriebe 
den benachteiligten Gebieten und Gebietskategorien Berggebiet, benachteiligte Agrar-
zone, Kleines Gebiet und Kerngebiete der benachteiligten Agrarzone zugeordnet. Die 
Testbetriebsdaten selbst enthalten keinen Code für die benachteiligten Gebietskategorien. 
Die Zuordnung der Testbetriebe zu den benachteiligten Gebietskategorien erfolgte viel-
mehr über die Betriebsnummer und das Gemeindeverzeichnis der benachteiligten Ge-
biete. Letzteres wurde dem Evaluator durch das BMVEL zur Verfügung gestellt. Die Zu-
ordnung der Betriebe zu den Kerngebieten der benachteiligten Gebiete basiert anderer-
seits auf Gebietsverzeichnissen der Länder. 

Um standortspezifische Unterschiede darstellen zu können, wurden für die Auswertungen 
der Testbetriebe die geförderten Betriebe zusätzlich den so genannten Wirtschaftsgebieten 
zugeordnet. Hierfür steht für die Betriebe in den alten Bundesländern ein entsprechender 
Code im Kennziffernkatalog der Testbetriebe zur Verfügung.  

Relevante methodische Aufbereitungsschritte der Daten 

Buchführungsergebnisse der Testbetriebe 

Die einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes wurden mit Hilfe eines speziell hier-
für entwickelten FORTRAN-Programms ausgewertet. Sowohl die geförderten als auch 
die nicht ausgleichszulagengeförderten Betriebe wurden nach „harten“ Abgrenzungskrite-
rien selektiert. Hierfür wurde auf der ersten Begleitausschusssitzung Konsens mit den 
Ländern erzielt. Für die Zuordnung der Betriebe mit und ohne Ausgleichszulage wird der 
Code 0021 mit seinen Schlüsselzahlen verwendet (vgl. MB-V-Tabelle 5.10). Als geför-
derte Betriebe wurden Betriebe eingestuft, die gemäß ihrer Gebietszugehörigkeit 100 % 
der LF im benachteiligten Gebiet haben und die in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung 
einen Erlös aus Ausgleichszulage ausweisen (Code 0021, Schlüsselnummer 3). Zu den 
nicht benachteiligten Betrieben wurden hingegen Betriebe gezählt, die keine LF im be-
nachteiligten Gebiet haben (Schlüsselnummer 0). Alle anderen Betriebe, deren Flächen 
nur zum Teil in der Fördergebietskulisse liegen (Schlüsselnummern 1 und 2) bleiben bei 
dieser harten Abgrenzung unberücksichtigt.  
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Die Gruppe der ausgleichszulagengeförderten Betriebe des Betriebsbereichs Landwirt-
schaft umfasst 3304 Testbetriebe. Bei einer Eingrenzung der landwirtschaftlichen Be-
triebe auf die erweiterten Futterbaubetriebe (F-Betriebe) liegt der Stichprobenumfang bei 
2403 Betrieben. 4711 Betriebe gelten als nicht ausgleichszulagengefördert. Die Stich-
probe erlaubt eine hinreichend tiefe Unterteilung nach Betriebsgruppen, allerdings war in 
einigen Bundesländern der Stichprobenumfang so gering, dass auf einige betriebsgrup-
pendifferenzierte Auswertungen verzichtet werden musste. Die von Seiten der Europäi-
schen Kommission geforderte Tiefe der Auswertung nach Gebietskategorien und Be-
triebstypen war nur mit den nationalen Testbetriebsdaten sicher zu stellen. Die Ausdeh-
nung der F-Betriebe auf die erweiterten F-Betriebe (d.h. neben den Futterbaubetrieben im 
engeren Sinne werden auch Marktfrucht-Futterbaubetriebe, Veredlungs-Futterbaube-
triebe, Dauerkultur-Futterbaubetriebe und landwirtschaftliche Gemischtbetriebe mit Fut-
terbau einbezogen) dient der Sicherstellung eines ausreichenden Stichprobenumfangs und 
ermöglicht eine hinreichende Differenzierung der Betriebe nach weiteren Betriebsmerk-
malen sowie einen homogenen interregionalen Vergleich zwischen den Bundesländern. 

Die Zuordnung der geförderten Betriebe zu den benachteiligten Gebietskategorien erfolgt 
über das vom BMVEL bereitgestellte Gebietsverzeichnis der benachteiligten Gebiete. 
Hiernach ist eine Zuordnung nach Berggebieten, benachteiligten Agrarzonen und kleinen 
Gebieten möglich. Die Zuordnung ist synonym zu den Gebieten entsprechend Artikel 18, 
19 und 20 der VO (EG) Nr. 1257/1999. Für die Länder Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen 
und Nordrhein-Westfalen wurden die Betriebe ferner nach den Kerngebieten der benach-
teiligten Agrarzonen ausgewertet. Bei der Zuordnung der Betriebe zu den geförderten 
bzw. nicht geförderten Betrieben kann es in bestimmten Fällen, wenn Betriebssitz und 
Lage der Flächen nicht übereinstimmen, zu Verzerrungen kommen. Um Unterschiede in 
den natürlichen Standortvoraussetzungen erfassen zu können, sind die ausgleichszulagen-
geförderten Betriebe den verschiedenen Wirtschaftsgebieten zugeordnet worden. Die ge-
förderten, respektive die nicht geförderten Betriebe wurden darüber hinaus in mehrere 
Betriebsgruppen gegliedert: in landwirtschaftliche Betriebe insgesamt, erweiterte Futter-
baubetriebe, Marktfruchtbetriebe, Betriebe nach Betriebsgrößenklassen, Betriebe nach 
LVZ-Klassen und nach Unternehmensformen. In Rheinland-Pfalz wurden als zusätzliche 
Referenzgruppe Dauerkulturbetriebe und Weinbaubetriebe gebildet. In den Ländern Ba-
den-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, in denen die Aus-
gleichszulage von einer einkommensbezogenen Prosperitätsschwelle abhängt, wurde nach 
diesen Betrieben differenziert. Um eine weit gehende Homogenität zwischen geförderten 
und nicht geförderten Betrieben erreichen zu können, werden in die Referenzgruppe der 
nicht ausgleichszulagengeförderten Betriebe ferner ausschließlich Betriebe mit einer 
landwirtschaftlich genutzten Fläche größer gleich 3 ha berücksichtigt, da auch die mit 
Ausgleichszulage geförderten Betriebe mehr als 3 ha aufweisen müssen. Der Vergleich 
erfolgt mit Betrieben vergleichbarer Betriebsformen. Teilweise wurden in die Referenz-
gruppe nur Betriebe mit einer LVZ kleiner gleich 35 einbezogen. Die ausgewählten Refe-
renzgruppen beschränken sich jedoch nicht ausschließlich auf die erweiterten Futterbau-
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betriebe, sondern zusätzlich auf regional relevante Referenzgruppen, wie sie teilweise aus 
der Zielanalyse abgeleitet werden konnten. Bei der Festlegung und Abgrenzung der Be-
triebsgruppen war den Ansprüchen eines intraregionalen Vergleichs (Länderberichte) so-
wie denen eines interregionalen Vergleichs (Länderübergreifender Bericht) hinreichend 
Rechnung zu tragen. In Fällen, in denen die Gruppe der erweiterten F-Betriebe nur mit 
wenigen Betrieben besetzt war, wurden betriebsgruppendifferenzierte Auswertungen mit 
den landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt vorgenommen. Zu den Ergebnissen der Ex-
post Bewertung gemäß VO (EG) Nr. 950/1997 besteht ein gewisser Grad an Vergleich-
barkeit. 

Auf ein statistisches Hochrechnungsverfahren und eine Gewichtung der Buchführungser-
gebnisse wurde verzichtet, da die Gruppierung nach den Auswahlschichten für das freie 
Hochrechnungsverfahren nicht die erforderliche Korrelation zu den Gruppierungskriterien 
aufweist und für einen Vergleich der Indikatoren vielfach die entsprechenden Werte der 
Grundgesamtheit für die ausgewählten Betriebsgruppen fehlen. Ferner hätten auf der Ba-
sis hochgerechneter Werte für die Abbildung der EU-Programmindikatoren insbesondere 
der Indikatoren V.1-1.2 keine verbesserten Ergebnisse erzielt werden können. Für die 
Beurteilung der Stichprobenqualität werden einige Kenngrößen der ausgewerteten Test-
betriebe mit den entsprechenden Größen der Förderstatistik bzw. der Landwirtschaftsta-
tistik verglichen (vgl. MB-V-Tabelle 5.6). Auf diesem Wege werden die Ergebnisse auf 
Plausibilität überprüft und hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit indirekt relativiert. 

Der betriebliche Kennzahlenkatalog der Testbetriebe erlaubt die Ableitung einer Vielzahl 
materieller (physischer und monetärer) Indikatoren, mit deren Hilfe die Bewertungsindi-
katoren der kapitelspezifischen Bewertungsfragen, Indikatoren zur Beantwortung landes-
spezifischer Bewertungsfragen sowie Kontextindikatoren und weitere Hilfsindikatoren 
abgeleitet werden können. Für einige Bewertungsfragen sind die Testbetriebe die einzige 
verfügbare und hinreichend statistisch zuverlässige Datenbasis. Im Fall der Bewertung 
der Ausgleichszulage wurden zunächst rd. 220 Indikatoren gebildet (vgl. MB-V-Ta-
belle 5.5). Teils war der Berechnungsalgorithmus den landesspezifischen Ausgestaltungs-
besonderheiten anzupassen. Dies war speziell für die Ermittlung der ausgleichszulagen-
berechtigten Fläche und weiterer hierauf Bezug nehmender Indikatoren sowie für die re-
levanten Einkommensgrößen notwendig. Letztere mussten insbesondere den Ansprüchen 
eines Einkommensvergleichs zwischen verschiedenen Rechtsformen genügen. Die letzt-
endlich verwendeten Indikatoren sind den Ergebnistabellen MB-V-Tabelle 5.18 bis 5.25 
zu entnehmen. In MB-V-Tabelle 5.12 werden für den Teil der Indikatoren, die sich nicht 
selbst erklären, Erläuterungen gegeben. Alle für die Ermittlung der Indikatoren verwende-
ten Kenngrößen wurden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. 

Neben der nach verschiedenen Regions- und Betriebsgruppen differenzierten Analyse 
liegen die Vorzüge der Testbetriebsdaten in der Erfassung relevanter, von der Rechtsform 
unabhängiger Einkommensgrößen, sowie der Abbildung der verschiedenen staatlichen 
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Transferzahlungen, der Erfassung komplexer Indikatoren, wie den Vieheinheiten, dem 
StBE und dem Vergleichslohn. Wie bereits erwähnt, schränkt der teilweise zu geringe 
Stichprobenumfang jedoch die Auswertungsmöglichkeiten in einigen Bundesländern stark 
ein und erschwert einen interregionalen Vergleich zwischen den Bundesländern. Für den 
länderübergreifenden Evaluationsbericht wurden deshalb weitere möglichst vergleichbare 
Gruppen gebildet. 

TB-Daten für den Mit-Ohne-Vergleich 

Die Testbetriebsdaten eignen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließlich für den 
Querschnittsvergleich von geförderten und nicht geförderten Betrieben (Mit-Ohne-Ver-
gleich). Mit den Daten des Wirtschaftsjahres 2000/01 wird die Ausgangssituation zu Be-
ginn des neuen Förderzeitraums abgebildet. Ein Vergleich mit der Situation der vorange-
gangenen Förderausgestaltung kann in eingeschränktem Maße für die alten Bundesländer 
mit Hilfe der Ergebnisse der Ex-post Evaluation gemäß VO (EG) Nr. 950/1997 vorge-
nommen werden. Im Rahmen der Zwischenbewertung konnte die Ausgangssituation nur 
auf der Basis eines Wirtschaftsjahres durchgeführt werden, sodass saisonale Schwankun-
gen in den Erfolgs- und Einkommensgrößen nicht ausgeglichen werden. Ferner erschien 
ein Vergleich mit Hilfe der Dreijahresdurchschnittswerte der identischen Testbetriebe der 
Wirtschaftsjahre 1998/99, 1999/00 und 2000/01 durch den Strukturbruch in der Aus-
gleichszulage (Umstellung von einer tier- und flächenbezogenen auf eine rein flächenbe-
zogene Förderung) als nicht zweckmäßig und hätte durch Verwendung identischer Be-
triebe zu einer weiteren Ausdünnung der Stichprobe geführt. Sollte in einer späteren 
Ex-post Bewertung der Mit-Ohne-Vergleich wiederholt werden, lässt sich bei Verwen-
dung von Einjahresdurchschnittswerten ein hinreichend langer Beobachtungszeitraum 
analysieren. Bei einem Vergleich der Ausgangs- und Endsituation auf der Basis von Drei-
jahresdurchschnittswerten würde sich der Beobachtungszeitraum um bis zu drei Jahre 
verkürzen. 

TB-Daten für den Vorher-Nachher-Vergleich 

Die Aufbereitung der Testbetriebsdaten im Rahmen der Zwischenbewertung wurde so 
vorgenommen, dass in der Ex-post Bewertung der Vorher-Nachher-Vergleich durchge-
führt werden kann. Methodik und Indikatorensatz sollten möglichst dem der Zwischen-
bewertung entsprechen, wobei Erfahrungen, insbesondere bei der Auswahl der Indikato-
ren, der Eignung der verschiedenen Betriebsgruppen und  die Besonderheiten der aufla-
genbuchführenden Betriebe (in SN) im Vergleich zu den Testbetrieben, zu berücksichti-
gen sind. 

Beim Vorher-Nachher-Vergleich wird die Entwicklung von geförderten und nicht geför-
derten Betrieben am Anfang und am Ende des Untersuchungszeitraums mit Hilfe der aus-
gewählten Indikatoren und Kennziffern nach den Gebiets- und Betriebsgruppen darge-
stellt. Um Einflüsse aus der unterschiedlichen Zusammensetzung der Stichprobe auszu-
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schließen, erscheint es aus methodischer Sicht sinnvoll, den zeitlichen Vergleich auf der 
Grundlage der identischen Betriebe durchzuführen. Da jedoch über einen längeren Beob-
achtungszeitraum sich der Stichprobenumfang reduziert, grenzt ein solches Vorgehen die 
Tiefe der Auswertung ein. 

Daten der Landwirtschaftszählung und der Agrarberichterstattung 

Für die fördergebietsdifferenzierte Auswertung der Kreisdaten der LZ 1999 ist eine Zu-
ordnung der Kreise zu den benachteiligten bzw. nicht benachteiligten Gebieten notwen-
dig. Hierbei sind bestimmte Abgrenzungskriterien festzulegen. Den benachteiligten Ge-
bieten werden nur solche Landkreise zugeordnet, die einen Anteil an der benachteiligten 
LF von mindestens 75 % aufweisen. Die Referenzgruppe der nicht benachteiligten Ge-
biete bilden Landkreise mit einer benachteiligten LF von weniger als 25 %. Da die be-
nachteiligten Gebiete in Deutschland nicht kreisscharf abgegrenzt sind und teilweise nur 
Gemeinden oder Gemeindeteile in benachteiligten Gebieten liegen, kann es bei diesem 
Vorgehen zu Verzerrungen kommen. Ferner kommt es in einigen Bundesländern vor, dass 
es durch die Festsetzung des Anteils von 25 % keine Landkreise für die Referenzgruppe 
gibt. Im Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen Sonderaufbereitung der LZ-Daten 1999 
und der Folgejahre durch das Statistische Bundesamt und die statistischen Landesämter 
hat diese Vorgehensweise erhebliche Nachteile bei einer regionalen und betrieblichen 
Differenzierung. Unter Berücksichtigung der Auswertungskosten ist die in der Zwischen-
bewertung gewählte Auswertungsalternative jedoch eine sinnvolle second-best-Lösung. 
Die Methode lieferte bereits in der Ex-post Evaluation gemäß VO (EG) Nr. 950/1997 für 
die alten Bundesländer für den Vergleich der Situation 1991 und 1999 relativ zuverlässige 
Ergebnisse. 

Für die Typisierung nach Berggebieten, benachteiligten Agrarzonen oder Kleinen Gebie-
ten wurde in der Gruppe der benachteiligten Landkreise der Anteil der Fläche auf min-
destens 75 % festgelegt. Infolge dieser Abgrenzung waren in einigen Bundesländern dif-
ferenzierte Analysen nach Berggebieten und Kleinen Gebieten nicht möglich.  

In der Zwischenbewertung wurden die in der RegioStat-Datenbank enthalten landwirt-
schaftlichen Kenngrößen der LZ-Daten 1999 verwendet. Der ausgewertete Kenngrößen-
satz umfasst rund 30 Indikatoren. Mit den Indikatoren lassen sich einerseits im Rahmen 
des Mit-Ohne-Vergleichs strukturelle Unterschiede zwischen Betrieben in benachteiligten 
Landkreisen zu Betrieben in Landkreisen außerhalb benachteiligter Gebiete beschreiben 
(vgl. MB-V-Tabelle 5.9). Andererseits handelt es sich um Kenngrößen, die für die Bil-
dung von Indikatoren für den Vorher-Nachher-Vergleich zunächst vorgehalten werden. 
Mit ihnen lassen sich zeitliche Veränderungen analysieren (vgl. MB-V-Tabelle 5.8). 
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InVeKoS-Daten für die Zwischenbewertung 

Die InVeKoS-Daten sind zur Beantwortung der Bewertungsfrage V.4 eine wichtige In-
formationsquelle. Die Informationen sind jedoch aufgrund bestehender Unterschiede in 
den einzelnen Bundesländern unterschiedlich abgelegt und stehen nicht in einheitlicher 
Form zur Verfügung. Zur Nutzung der Informationen aus dem Flächenerhebungsbogen 
für die Bewertung der Ausgleichszulage mussten die Daten zudem mit Informationen der 
Zahlstellenstatistik verknüpft werden. Ferner mussten zur Ermittlung der EU-Bewer-
tungsindikatoren die im jeweiligen Land angebotenen Agrarumweltmaßnahmen speziellen 
Wirkungskriterien zugeordnet werden. Hierfür sollte aus Sicht des Evaluators externer 
Sachverstand durch die Länder bzw. durch die Bewerter der Agrarumweltmaßnahmen 
eingebunden werden. Aufgrund des engen zeitlichen Rahmens war eine für alle Länder 
eigenständige Auswertung der einzelbetrieblichen InVeKoS-Daten nicht möglich. Von 
Seiten der FAL wurde ein Auswertungskonzept erarbeitet und mit den Ländern abgespro-
chen. Dieses sah neben einem Vorschlag für einen Variablenkatalog, eine Abgrenzung der 
Betriebe und Flurstücke mit und ohne Ausgleichszulage in den verschiedenen benachtei-
ligten Gebietskategorien vor. Hierfür wurden für verschiedene Betriebsgruppen (Betriebe 
insgesamt, NE- und HE-Betriebe, Betriebe in Form juristischer Personen, Betriebe nach 
Betriebsgrößenklasse) Leertabellen erstellt und die Länder gebeten, diese zu einer vorge-
gebenen Frist auszufüllen und der FAL zur Verfügung zu stellen. Um die landesspezifi-
schen Aspekte hinreichend zu berücksichtigen, konnten die Länder Anpassungen und Er-
gänzungen am methodischen FAL-Konzept vornehmen. Insbesondere die Abgrenzung 
und Zuordnung der im jeweiligen Land angebotenen Agrarumweltmaßnahmen zu den von 
der EU erfragten Wirkungen war von den Ländern vorzunehmen und nachvollziehbar zu 
dokumentieren. In einigen Ländern ist diese Zuordnung im Dialog mit den Programm-
Evaluatoren erfolgt. Ausgewertet wurden für die Zwischenbewertung je nach Bundesland 
die Daten des Berichtsjahres 2000 und/oder 2001 für verschiedene Betriebsgruppen (vgl. 
MB-V-Tabelle 5.26 bis 5.28).  

InVeKoS-Daten für die Ex-post Bewertung 

Die Auswertungen der InVeKoS-Daten im Rahmen der Zwischenbewertung sollen zur 
Verbesserung der Abschätzung des Beitrags der Ausgleichszulage zur Verbesserung der 
Umwelt durch eine weitere InVeKoS-Auswertung im Rahmen der Ex-post Evaluation 
ergänzt werden. So sieht es das methodische Konzept des Evaluators vor. Hierfür wurde 
ein entsprechendes Auswertungskonzept für die Ermittlung weiterer Indikatoren entwi-
ckelt. In der Zwischenbewertung hatten die Länder zunächst die Machbarkeit zu prüfen. 
Einige Länder führten bereits Auswertungen in der Zwischenbewertung durch. Soweit 
dies geschah, wurden die Ergebnisse in die Zwischenbewertung mit einbezogen. 
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RegioStat ergänzt um Kaufwerte, Pachtpreise, Tourismusinformationen und Informa-
tionen zu siedlungsstrukturellen Kreistypen 

Neben den landwirtschaftlichen Kenngrößen aus der RegioStat-Datenbank werden wei-
tere sektoral und gesamtwirtschaftlich relevante Kenngrößen aus RegioStat den benach-
teiligten und nicht benachteiligten Landkreisgruppen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt 
dem gemäß für die LZ-Daten beschriebenen methodischen Vorgehen. Um Verzerrungen 
infolge struktureller Unterschiede zwischen den Landkreisen aufgrund der Bevölkerungs-
dichte zu minimieren, beschränkt sich die Untersuchung überwiegend auf ländliche Land-
kreise (unter 150 Einwohner je km²) i.S. der siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bun-
desamts für Bauwesen und Raumordnung. Dabei wird je nach Zugehörigkeit zu Regions-
typen zwischen ländlichen Landkreisen in Agglomerations-, verstädterten und ländlichen 
Räumen unterschieden. Bei den ländlichen Landkreisen ländlicher Räume wird nach 
Landkreisen mit höherer und geringerer Dichte differenziert. Eine solch scharfe Abgren-
zung zwischen Kreisen der Gruppe der benachteiligten Gebiete und der Referenzgruppe 
ist nötig, um Rückschlüsse auf Ausprägungsunterschiede zu ermöglichen. Ferner werden 
hierdurch elementare Informationen für die Beantwortung der Bewertungsfragen geliefert. 
Bislang lassen sich mit Hilfe der Indikatoren strukturelle Unterschiede zwischen den 
Landkreisgruppen analysieren. Für die Ex-post Evaluation ist ein vergleichbarer Indikato-
rensatz zu ermitteln und um Indikatoren, die Hinweise auf Veränderungen ermöglichen, 
zu ergänzen. Die Ergebnisse sind in MB-V-Tabelle 5.8 dargestellt. 

Verzeichnis der benachteiligten Gebiete, Kerngebiete und Wirtschaftsgebiete 

Eine nach benachteiligten Gebietskategorien und nach Wirtschaftsgebieten differenzierte 
Auswertung der Testbetriebsdaten war nicht automatisch möglich, sondern erforderte eine 
Verschneidung mit den Verzeichnissen der benachteiligten Gebiete sowie der Wirt-
schaftsgebiete. Speziell die Zuordnung der Betriebe zu den Wirtschaftsgebieten in den 
neuen Bundesländern war durch mehrstufige Gebietsreformen nur mit viel Aufwand lös-
bar.  

Verwendung der Daten für die Beantwortung der Bewertungsfragen 

Frage - V.1 

Buchführungsdaten der Testbetriebe 

Für die Beantwortung der Bewertungsfrage V.1 und die Ermittlung der Programmindika-
toren V.1-1.1 und V.1-1-2 sind die Testbetriebsdaten die einzige verfügbare und hinrei-
chend statistisch zuverlässige Datenbasis. Für die Abbildung des sich durch natürliche 
Nachteile ergebenden Einkommensdefizits wird der Gewinn (beim Vergleich der Einzel-
unternehmen in Form von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben) und/oder das ordentliche 
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Ergebnis plus Personalaufwendungen (speziell im Fall von juristischen Personen) ver-
wendet. Als Bezugsgröße wird alternativ der Betrieb, die landwirtschaftlich genutzte Flä-
che und die Anzahl Arbeitskräfte verwendet. Speziell in Ländern, in denen der Stichpro-
benumfang nicht ausreicht, um nach Betrieben gleicher Betriebsgrößenklasse gruppieren 
zu können, wird durch die Verwendung der Bezugsgröße ha LF eine bessere Vergleich-
barkeit erzielt. Um eine Beantwortung der Bewertungsfrage hinreichend zu ermöglichen, 
wurden weitere, die Einkommenslage beschreibende Indikatoren sowie Indikatoren zur 
Messung von Unterschieden in den Produktionskosten und des Werts der landwirtschaft-
lichen Produktion herangezogen. Ferner können durch die breite Palette an Indikatoren 
verschiedene exogene Faktoren besser abgebildet werden. Darüber hinaus wird die Be-
deutung der Ausgleichszulage durch weitere Indikatoren ( z.B. die relative Bedeutung im 
Verhältnis zum Einkommen, zu den Agrarumweltzahlungen sowie zu allen produkt-, 
aufwands- und betriebsbezogenen Ausgleichszahlungen, Zulagen und Zuschüssen) unter-
strichen. Für die Abbildung der Situation von Betrieben, in denen die Einkommenslage 
mit Ausgleichszulage günstiger ist als jene der nicht geförderten Betriebe außerhalb der 
benachteiligten Gebiete, wurde für die Prüfung der Effizienz und Wirksamkeit der Aus-
gleichszulage ein weiterer Anteilswert beim Programmindikator V.1-1.2. errechnet. Eben-
so wurde eine weitere Gruppe von geförderten Betrieben ermittelt, deren Einkom-
menslage bereits ohne Ausgleichszulage besser ist, als die der nicht geförderten Betriebe. 

Für eine Validitätsprüfung wurden einige Kenngrößen der Auswertung der Testbetriebe 
mit Kenngrößen der Agrarstatistik und der Förderstatistik verglichen. Die Abbildung der 
Einkommenslage mit Hilfe der InVeKoS-Daten und KTBL-Standardbetriebseinkommens-
ermittlungen wurde verworfen. Auch eine Gegenüberstellung des in benachteiligten und 
nicht benachteiligten Gebieten abgeleiteten StBE auf der Basis der ursprünglich geplanten 
Sonderauswertung unterblieb im Rahmen der Zwischenbewertung. 

Frage - V.2 

Der Beitrag der Testbetriebe zur Beantwortung aller weiteren Bewertungsfragen ist gerin-
ger als im Fall der Bewertungsfrage V.1. Für die Überprüfung des kausalen Zusammen-
hangs von Ausgleichszulage und Verhinderung der Einstellung der Nutzung landwirt-
schaftlicher Flächen wegen zu niedrigen Einkommens sind neben der Testbetriebsdaten-
grundlage primär Informationen aus der allgemeinen Flächenstatistik (erfasst in Regio-
Stat), aus der landwirtschaftlichen Bodennutzungsstatistik und der Flächenerhebung des 
InVeKoS-Datennetzes heranzuziehen. Letztere Statistiken haben im Vergleich zu den 
Daten der Testbetriebe den Vorteil, die Grundgesamtheit besser abzubilden, verbunden 
mit dem Nachteil, dass die Flächenaufgabe infolge eines zu geringen Einkommens nicht 
untersucht werden kann. Ohne die ursprünglich vorgesehenen Sonderauswertungen der 
amtlichen Agrarstatistik nach benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten und Ge-
bietskategorien ist jedoch die Veränderung der landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht 
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differenziert nach Betriebs- und Erwerbsformen landwirtschaftlicher Betriebe darstellbar 
und durch die Auswertung aggregierter Landkreisdaten sind Schätzfehler nicht auszu-
schließen. 

Die in der Zwischenbewertung dargestellten Ergebnisse aus der LZ-Kreisstatistik 1999 
sind nicht frei von statistischen Verzerrungen und beschreiben zunächst nur die Aus-
gangssituation. Zur Abbildung zeitlicher Veränderungen ist der gegenwärtige Zeitpunkt 
zu früh. Es wird jedoch das methodische Gerüst für die Beantwortung der Frage in der 
späteren Ex-post Bewertung gelegt. 

Hinsichtlich der Abschätzung von Veränderungen der landwirtschaftlich genutzten Flä-
che, die ausschließlich auf zu geringe Einkommen zurückzuführenden sind, stößt man mit 
den zugänglichen Sekundärstatistiken der amtlichen Agrarstatistik an analytische Gren-
zen. Ohne entsprechende Sonderauswertungen der amtlichen Agrarstatistik dürften auch 
Nutzungsänderungen für Ackerland und Grünland nur partiell abzubilden sein. Auswer-
tungen der Testbetriebe sowie die Verschneidung von Informationen aus mehreren quanti-
tativen und qualitativen Datenquellen können zur Erreichung zuverlässiger Aussagen bei-
tragen. Die Befragungsergebnisse aus der Ex-post Bewertung gemäß VO (EG)  
Nr. 950/1997 können zur Unterlegung der indikatorengestützten Aussagen beitragen. 
Auch die Kenngrößen und Indikatoren aus der RegioStat-Auswertung stellen eine hilfrei-
che Ergänzung für die Abbildung exogener Einflussfaktoren dar. In der Ex-post Evaluati-
on ist letztendlich das adäquate methodische Vorgehen festzulegen. 

Frage - V.3 

Der Beitrag der Testbetriebsdaten zur Beantwortung der Bewertungsfrage V.3 ist unter-
schiedlich. Hinsichtlich der Beurteilung des Beitrags der Ausgleichszulage zur dauerhaf-
ten Nutzung landwirtschaftlicher Flächen (V.3-1) ist die Testbetriebsdatenbasis i.V. zu 
anderen Datenquellen (Flächenstatistik und Flächennutzungsstatistik) wenig geeignet 
(vgl. die vorher genannten Ausführungen). Die Aussagen haben nur einen eingeschränk-
ten Repräsentativitätsgrad und eine Untergliederung nach den benachteiligten Gebietska-
tegorien ist nur begrenzt möglich. Andererseits ist in den Daten zur Flächennutzung der 
Testbetriebe die Brachfläche, definiert als Schwarzbrache, erfasst. Damit ließen sich in 
Ergänzung zu den Auswertungen der amtlichen Agrarstatistik (LZ und AB) und der Flä-
chenstatistik (RegioStat) auf der Basis der Daten identischer Testbetriebe wichtige Hin-
weise auf nicht rentable Flächennutzungen und entsprechende Veränderungen ableiten. 
Gegenwärtig ist der Beobachtungszeitraum zur Darstellung von Veränderungen noch zu 
kurz. 
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Wichtige Kontextindikatoren leiten sich aus den Auswertungen der RegioStat-Daten ab. 
Insbesondere lassen sich hierdurch Einkommensunterschiede zu Einkommensbeziehern 
außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors messen. 

Für die Beantwortung der Bewertungsfrage V.3-2 können die Informationen aus den 
Testbetrieben in Kombination mit weiteren Datenquellen wichtige Informationen zur Be-
urteilung eines angemessenen Lebensstandards liefern. Die Testbetriebsdaten weisen ne-
ben dem Gesamteinkommen des Betriebsinhabers und seines Ehegatten auch das verfüg-
bare Einkommen aus und quantifizieren in der Vergleichsrechnung nach § 4 des LwG für 
die landwirtschaftlichen HE-Betriebe den Einkommensunterschied zwischen Vergleichs-
gewinn und gewerblichem Vergleichslohn. Um der unterschiedlichen Einkommenslage in 
Abhängigkeit von der Rechtsform gerecht werden zu können, wird bei der Darstellung der 
Gesamteinkommenslage das betriebliche Einkommen anhand des Gewinns bzw. des or-
dentlichen Ergebnisses einbezogen. Das so genannte Vergleichseinkommen ist definiert 
als durchschnittlicher Bruttolohn je abhängig beschäftigten Arbeitnehmer, ohne Arbeitge-
beranteil zur Sozialversicherung. Zur Abbildung des durchschnittlichen Einkommens von 
Familien in verwandten Sektoren und zur Ableitung des Programmindikators V.3-2.1 
werden Informationen aus der RegioStat-Statistik zugespielt. Diese betreffen den ge-
werblichen Vergleichslohn und das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte. Da 
keine der verfügbaren Einkommensgrößen einen optimalen intersektoralen Einkommens-
vergleich ermöglicht, wird eine Aussage anhand mehrerer Indikatoren vorgenommen. 
Keine der verwendeten Einkommensdifferenzen bildet einen ausreichenden Indikator zur 
Messung des Lebensstandards für Landwirte. Für Länder in denen das Ziel „Erhaltung 
einer lebensfähigen Gesellschaftsstruktur im ländlichen Raum“ modifiziert wurde oder 
entsprechend der Interventionslogik Ziele auf einem niedrigeren Zielniveau spezifiziert 
wurden, wurden auf der Basis der verschiedenen Datenquellen insbesondere mit Regio-
Stat Hilfsindikatoren ermittelt (vgl. MB-V-Tabelle 5 11 bis 5.13). Bei allen diesen meso- 
und makroökonomischen Indikatoren werden die von der Ausgleichszulage ausgehenden 
Nettoeffekte nicht separiert.  

Frage - V.4 

Die Beantwortung der Bewertungsfrage V.4 stützt sich im Wesentlichen auf die Auswer-
tungen der InVeKoS-Daten. Indikatoren auf der Basis der Testbetriebsdaten liefern auf 
regionaler und betriebsgruppendifferenzierter Ebene wichtige Kontextinformationen. Er-
gänzt werden die Informationen durch LZ-Auswertungen für ökologisch wirtschaftende 
Betriebe und Indikatoren aus RegioStat. 
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Querschnittsfragen XI.1 – 6 

Die verschiedenen Bewertungsindikatoren und Kenngrößen der Sekundärstatistiken, ins-
besondere der Testbetriebsdaten, liefern auch für einige kapitelübergreifende Bewertungs-
fragen wesentliche Informationen. So kann ein Vergleich des durchschnittlichen Alters 
der Betriebsleiter in HE- und NE-Betrieben in geförderten und nicht geförderten Betrie-
ben vorgenommen werden und ein Beitrag für die Beantwortung der Q 1-1.1 geleistet 
werden. Eine alters- und geschlechtsspezifische Differenzierung der Betriebsleiter wird 
jedoch aufgrund einer vergleichbaren Differenzierung in der Förderausgestaltung als nicht 
relevant angesehen. Für Q 1 „Beitrag, die Bevölkerung auf dem Land zu halten“ und Q 2 
„die Beschäftigungslage in den landwirtschaftlichen Betrieben und außerhalb zu sichern“ 
kann die Untersuchung anhand eines Vorher-Nachher-Vergleichs gestützt auf die Ent-
wicklung landwirtschaftlicher Betriebe und Arbeitskräfte in benachteiligten und nicht 
benachteiligten Gebieten einen Erklärungsbeitrag liefern. Für die Querschnittsfragen Q 3 
und Q 5 liefern die Ergebnisse aus den kapitelspezifischen Fragen V.1 und V.4, insbeson-
dere die über die engen Bewertungsindikatoren hinausgehenden Kenngrößen, Zusatzin-
formationen.  
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MB-V-Tabelle 5.2: Kombinierbarkeit von AZ-, Agrarumwelt- und Flächenstillle-
gungsprämie in Hessen  

 Ausgleichszulage in 
benachteiligten Gebie-

ten mit natürlichen 
Standortnachteilen 

Ausgleichszulage in 
Gebieten mit umwelt-

spezifischen Ein-
schränkungen 

Ausgleichszulage in Gebieten mit 
umweltspezifischen Einschränkungen 
(Natura 2000) 

  

a) FFH-Gebiete 5 - 
b) Vogelschutzrichtlinie 5 - 

Flächenstilllegung obligatorisch   
a) mit NR, Energiepflanzen 5 - 
b) ohne NR 5 - 

Flächenstilllegung freiwillig   
a) mit NR, Energiepflanzen 5 - 
b) ohne NR 5 - 

Agrarumweltmaßnahmen - 
a)   
b)   
c)   
d)  

5 
(gilt insgesamt für alle 
Maßnahmen von HE-

KUL und HELP) 
 

1 = nicht kombinierbar 
2 = kombinierbar und Zahlung der höchsten Einzelpreise 
3 = kombinierbar mit max. Fördersumme je ha 
4 = kombinierbar mit max. Fördersumme je Betrieb 
5 = kombinierbar mit vollständiger Kumulation der Prämie 

Quelle: Eigene Erhebung beim Hessischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten 
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MB-V-Tabelle 5.4: Indikatorenkatalog anhand der Daten der Testbetriebsstatistik zur 
Bewertung der Ausgleichszulage 

lfd. Nr. Indikator 
1 Anzahl der Betriebe 
2 LF insgesamt 
3 Ackerfläche insgesamt 
4 Getreidefläche insgesamt (ohne Körner- und Silomais)  
5 Mais insgesamt 
6 Silomais 
7 Futterhackfrüchte (SN) 
8 Ackerfutter 
9 HFF insgesamt 

10 intensiv bewirtschaftete Fläche insgesamt 
11 AZ berechtigte LF (GAK) 
12 AZ berechtigte LF (HB, NRW) 
13 AZ berechtigte LF (ST-2000/01) 
14 AZ berechtigte AF (SN insgesamt)  
15 AZ berechtigte AF (GAK) 
16 AZ berechtigte AF (Ergänz-SN) (identisch Ackerfutter) 
17 AZ berechtigte LF (SN insgesamt) 
18 um stillgel. Flächen korrig. AZ berecht. LF (GAK) abz. konj. still. Flächen insg. (BW, BY, TH) 
19 um freiwillig stillgel. Flächen korrig. AZ berecht. LF (GAK) (RP, BB) 
20 um stillgel. Flächen korrig. AZ berecht. LF (ST-2000/01) abz. konj. still. Flächen insg. (ST) 
21 um stillgel. Flächen korrig. AZ berecht. LF (SN insgesamt) 
22 DGL-Fläche insgesamt 
23 darunter zugepachtete DGF 
24 stillgelegte Fläche + Brachfläche insgesamt 
25 stillgelegte Fläche insgesamt 
26 sonst. stillgelegte Fläche 
27 Brachfläche insgesamt 
28 LF je Betrieb 
29 AF je Betrieb 
30 Getreidefläche (ohne Körnermais und Silomais ) je Betrieb 
31 Futterhackfrüchte (Sn) je Betrieb 
32 Ackerfutter je Betrieb 
33 HFF je Betrieb 
34 Maisfläche insgesamt je Betrieb 
35 DGL-Fläche je Betrieb 
36 Silomaisfläche je Betrieb 
37 Körnermais je Betrieb 
38 CCM-Mais je Betrieb 
39 intensiv bewirtschaftete Flächen je Betrieb 
40 stillgel. Fläche + Brachfläche je Betrieb  
41 stillgel. Fläche insgesamt je Betrieb 
42 konj. stillgel. Fläche insgesamt je Betrieb 
43 konj. stillgel. Fläche ohne Energiepflanzen+NR je Betrieb 
44 konj. stillgel. Flächen mit Energiepfanzen+NR je Betrieb 
45 sonst. stillgel. Fläche je Betrieb 
46 Brachfläche je Betrieb 
47 AZ berechtigte LF (GAK) je Betrieb 
48 AZ berechtigte LF (GAK-ST - 2000/01) je Betrieb 
49 AZ berechtigte LF (SN insgesamt) je Betrieb 
50 AZ berechtigte AF (GAK) (in HB und NRW =0) je Betrieb 
51 AZ berechtigte AF (Ergänz-SN) je Betrieb 
52 AZ berechtigte AF (SN insgesamt) je Betrieb 
53 um still. Flächen korr. AZ berecht. LF (GAK) abz. konj. still. Flächen insg. (BW, BY, TH) je Betrieb 
54 um freiwillig stillgel. Flächen korrig. AZ berecht. LF (GAK) (RP, BB) je Betrieb 
55 um stillgel. Flächen korrig. AZ berecht. LF (ST-2000/01) abz. konj. still. Flächen insg. (ST) je Betrieb 
56 Anteil mit AZ geförderter Mais an AZ berecht. AF (SN insg.) 
57 Anteil Eiweiß- und Ackerfutterpflanzen an der AF (BY 01/02) 
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Fortsetzung 1 – MB-V-Tabelle 5.4 

lfd. Nr. Indikator 
58 Anteil Hackfrüchte an der AF (MV) 
59 Anteil stillgelegte Flächen insgesamt+ Brachflächen an AF 
60 Anteil stillgelegte Fläche insgesamt an AF 
61 Anteil konj. stillgelegte Fläche an AF  
62 Anteil Brachflächen an AF 
63 Anteil AZ berecht. LF (GAK) an Gesamt LF  
64 Anteil AZ berecht. LF (HB, NRW) an Gesamt LF 
65 Anteil AZ berecht. LF (GAK-ST-2000/01) an Gesamt LF 
66 Anteil AZ berecht. LF (SN insgesamt) an Gesamt LF  
67 Anteil AF an LF 
68 Anteil um stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (GAK) abz. konj. still. Flächen insg. (BW, BY, TH) 

an Gesamt LF  
69 Anteil der die um freiwillig stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (GAK) (RP, BB) an Gesamt LF  
70 Anteil um stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (HB, NRW) an Gesamt LF  
71 Anteil um stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (ST-2000/01) abz. konj. still. Flächen insgesamt 

(ST) an Gesamt LF  
72 Anteil um stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (SN insgesamt) an Gesamt LF  
73 Anteil Flächen mit Bewirtschaftungsauflagen an LF 
74 Anteil Getreidefläche (ohne Körner- und Silomais) an AF 
75 Anteil intensiv bewirtschafteter Fläche an bereinigter AF 4) 
76 Anteil F-Betriebe 
77 Anteil M-Betriebe 
78 Anteil D-Betriebe (Weinbau) 
79 Anteil Betriebe mit Zahlungen an Agrarumweltmaßnahmen (einschließlich Ökolandbau) 
80 Anteil ökologisch wirtschaftender Betriebe 
81 Anteil Betriebe mit Zahlungen für andere Agrarumweltmaßnahmen 
82 Anteil Betriebe mit Zahlungen für AZ mit umweltspez. Beschränkung 
83 Anteil Betriebe mit Extensivierungsprämie 
84 Anteil Betriebe mit Zahlungen für oblig. und freiw. stillgelegte Flächen 
85 Anteil Betriebe mit GL-Anteil >=40% an der LF und Viehbesatz 0,5 bis 2,0 GV / HFF (TH) 
86 Anteil Betriebe mit AZ am ordentl. Ergebnis >= 30 % (evt. modifizieren) 
87 Anteil Betriebe mit einem Viebesatz >= 140 VE je 100 ha LF an den viehhaltenden Betrieben 
88 Anteil Betriebe der Betriebsgrößenklasse  3 bis unter 10 ha LF 
89 Anteil Betriebe der Betriebsgrößenklasse 10 - 30 ha LF 
90 Anteil Betriebe der Betriebsgrößenklasse  30 - 50 ha LF 
91 Anteil Betriebe der Betriebsgrößenklasse  50 u. m. ha LF 
92 durchschnittlicher Viehbesatz (VE je 100 ha LF) 
93 durchschnittlicher RGV-Besatz (VE Raufutterfresser je 100 ha HFF) 
94 durchschnittlicher Milchkuhbesatz  (VE Milchkühe je 100 ha HFF) 
95 RGV je HFF 
96 AK insgesamt 
97 AK insgesamt  

98 Familien-AK 
99 AK je Betrieb 

100 AK je Betrieb 3) 
101 Familien-AK je Betrieb 
102 Anteil Familien-AK an AK 
103 AK-besatz je 100 ha LF 
104 AK-besatz je 100 ha LF 
105 durchschnittliches Alter des Betriebsleiters 
106 Ausgleichszulage je Betrieb 
107 Ausgleichszulage je ha LF 
108 Ausgleichszulage je ha AZ berecht. LF (GAK) 
109 Ausgleichszulage je ha AZ berecht. LF (HB, NRW) 
110 Ausgleichszulage je ha AZ berecht. LF (ST-2000/01) 
111 Ausgleichszulage je ha AZ berecht. LF (SN insgesamt) 
112 Ausgleichszulage je ha um stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (GAK) abz. konj. still. Flächen 

insg. (BW, BY, TH) 
113 Ausgleichszulage je ha um stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (GAK) abz. konj. still. Flächen 

insgesamt - (0,1 x LF) (BB,RP) 
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Fortsetzung 2 – MB-V-Tabelle 5.4 

lfd. Nr. Indikator 
114 Ausgleichszulage je ha um stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (HB, NRW) 
115 Ausgleichszulage je ha um stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (ST-2000/01) abz. konj. still. Flä-

chen insgesamt (ST) 
116 Ausgleichszulage je ha um stillgelegte Flächen korr. AZ berecht. LF (SN insgesamt) 
117 Anteil der Betriebe mit Gesamteink. >= 80.000 DM (EUR) 
118 Prämien für ökologischen Landbau je Betrieb 
119 Prämien für ökologischen Landbau je geförderten Betrieb 
120 Prämien für Agrarumweltmaßnahmen je Betrieb 
121 Prämien für Agrarumweltmaßnahmen je geförderten Betrieb 
122 Extensivierungsprämie je Betrieb 
123 Extensivierungsprämie je geförderten Betrieb 
124 Zahlungen für Flächen mit Umweltauflagen je geförderten Betrieb 
125 Zahlungen für Flächen mit Umweltauflagen je ha LF der geförderten Betriebe 
126 durchschnittlicher Gewinn je Betrieb 
127 Gewinn je ha LF 
128 um die AZ bereinigter Gewinn je Betrieb 
129 um die AZ bereinigter Gewinn je ha LF 
130 durchschnittl. ordentliches Ergebnis 
131 ordentliches Ergebnis je ha LF 
132 ordentliches Ergebnis je AK 
133 ordentliches Ergebnis je AK 

134 um die AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis 
135 um die AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis je ha LF 
136 um die AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis je AK 
137 um die AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis je AK 

138 um die AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis+Personalaufwand  
139 um die AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis +Personalaufwand je ha LF 
140 um die AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis +Personalaufwand je AK 
141 um die AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis +Personalaufwand je AK 
142 Gesamteinkommen des Betriebsinhaberehepaares 
143 außerlandwirtschaftliches Einkommen des Betriebsinhaberehepaares 
144 Verfügbares Einkommen der landwirtschaftlichen Unternehmerfamilie 
145 Verfügbares Einkommen der landwirtschaftlichen Unternehmerfamilie je FAK 

146 Vergleichsgewinn 
147 Vergleichslohn 
148 Vergleichslohn - Vergleichsgewinn 
149 Ordentliche Eigenkapitalveränderung beim Unternehmen 
150 Ordentliche Eigenkapitalveränderung beim Unternehmer 
151 Summe der Einkünfte aus Einkommensarten 
152 Summe der positiven Einkünfte  
153 Anteil Ausgleichszulage am Gewinn 
154 Anteil Ausgleichszulage am ordentlichen Ergebnis 
155 Anteil Ausgleichszulage am ordentlichen Ergebnis + Personalaufwand 
156 Anteil Ausgleichszulage am Gesamteinkommen 
157 Anteil Ausgleichszulage am verfügbaren Einkommen 
158 Anteil Ausgleichszulage an produkt-, aufwandts- und betriebsbezogenen Ausgleichszahlungen  
159 Anteil Ausgleichszulage an betriebsbezogenen Ausgleichszahlungen, Zulagen und Zuschüssen 
160 Anteil Ausgleichszulage an Zahlungen für oblig.+freiw. Flächenstilllegung 
161 Anteil Ausgleichszulage an Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen (einschl. Ökolandbau) 
162 Anteil AZbG an Zahlungen für AzuB + Extensivierungsprämie + Prämie ökol. Landbau + Zahlungen für 

andere Agrarumweltmaßnahmen 
163 Personalaufwand insgesamt (ohne betriebliche Unfallversicherung) je ha LF 
164 Aufwand für Saat- und Pflanzgut je ha LF 
165 StBE je ha LF 
166 StBE je Betrieb 
167 Aufwand für Pflanzenschutzmittel je Betrieb 
168 Aufwand für Düngemittel je Betrieb 
169 Aufwand f. Düngemittel je ha berein. LF 
170 Aufwand f. Düngemittel je ha berein.AF 
171 Aufwand für Pflanzenschutzmittel je ha  LF 
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Fortsetzung 3 – MB-V-Tabelle 5.4 

lfd. Nr. Indikator 
172 Aufwand für Pflanzenschutzmittel je ha berein. AF 
173 Milchkuhleistung je Kuh 
174 Milchproduktion in kg/ha HFF 
175 durchschnittl. Getreideertrag (ohne Körnermais) 
176 Ertragsmesszahl 
177 LVZ 
178 Höhenlage 
179 Anteil bewässerte LF an LF 
180 Pachtwert/ha Eigentumsfläche 
181 Pachtpreis /ha zugepachtete LF 
182 Umsatzerlös aus Fremdenverkehr 
183 Kartoffelfläche je Betrieb 
184 Zuckerrübenfläche je Betrieb 
185 Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft (Kalenderjahr) 
186 Alternatives Gesamteinkommen des Betriebsinhaberehepaares 
187 Alternatives verfügbares Einkommen der landwirtschaftlichen Unternehmerfamilie 
188 Alternativer Anteil Ausgleichszulage am Gesamteinkommen 
189 Alternativer Anteil Ausgleichszulage am verfügbaren Einkommen 
190 Anteil juristische Personen an allen Betrieben 
191 Anteil Personengesellschaft an allen Betrieben 
192 Anteil Gartenbaufläche an LF 
193 Anteil Ölsaaten an AF 
194 Anteil Weinbaufläche an LF 
195 Anteil Obstbaufläche an LF 
196 Anteil Weizenfläche an AF 
197 Anteil Roggenfläche an AF 
198 AZ/ bereinigter Gewinn/ha LF 
199 AZ kor.ord Ergebnis+ Personalaufwand/LF 
200 Gruppen NR 
201 Einkommensdiff. [Gewinn | Ord. Erg +Pers.Aufw] 
202 % AZ zu Einkommensdiff. V.1-1.1 
203 Indik. V.1-1.2  > 100% 
204  >  90% 
205   50 - 90%  
206  >  50% 
207  0- 50% 
208  <   0% 
209 Einkommensdiff. [Gewinn | Ord. Erg +Pers.Aufw/AK] 
210 % AZ zu Einkommensdiff. V.1-1.1 
211 Indik. V.1-1.2  > 100% 
212  >  90% 
213  50 - 90%  
214  >  50% 
215  0- 50% 
216  <   0% 
217 AZ je AK 
218 Gewinn je FAM-AK 
219 Personalaufwand je AK 
220 Ordentliches Ergebnis je Familien-AK 
221 Ordentliches Ergebnis je Familien-AK plus 50% der ausserldw. Einkommens des Betriebsleiterehepaares
222 Ordentliches Ergebnis plus ausserldw. Einkommen plus Personalaufwand je AK 
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MB-V-Tabelle 5.5: Definition ausgewählter Testbetriebskenngrößen und –indikatoren  

Nr. Kenngröße / Indikator Erläuterung

32 Ackerfutter/Betrieb                    =Silomais, Futterhackfrüchte, Klee, Ackerwiesen, Getreidegrünfutter und sonstige Futterpflanzen

33 HFF/Betrieb                            =Silomais, Futterhackfrüchte, Klee, Ackerwiesen, Dauerwiesen und Weiden, Almen und Hutungen, 
Getreidegrünfutter, sonstige Futterpflanzen

39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      =Winterweizen und Dinkel, Wintergerste, Körnermais, Winterraps, Kartoffeln, Zuckerrüben, Gemüse im 
Feldbau, Silomais

44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  Energiepflanzen und sonstige nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen

47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         Bewirtschafte Fläche des Betriebs abzüglich der von der Ausgleichszulage im Rahmen der GAK 
ausgeschlossenen Früchte

49 AZ berecht. LF (SN) wie Indikator 47, aber zuzüglich der Flächen für Silomais

53 korr.AZ berecht.LF/Betrieb(TH, BW, BY)  wie Indikator 47, aber abzüglich stillgelegter Flächen

54 korr.AZ berecht.LF/Betrieb(BB)         wie Indikator 47, aber abzüglich der obligatorisch stillgelegten Flächen

55 korr.AZ berecht.LF/Betrieb(ST)         wie Indikator 53, aber abzüglich Eiweiß und Ölfrüchte (TB-Codes 4020 bis 4029)

73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    Bewirtschaftungsauflagen nach Testbetriebscode (TB-Code 8016)

79 Anteil Betr. mit Agrarumweltzahlungen   Agrarumweltzahlungen nach TB-Code 2444 einschließlich Zahlungen für Ökolandbau TB-Code 2443

80 Anteil ökologisch wirtschaft.Betriebe abgegrenzt nach TB-Code 0023 Schlüssel 2 und 3 (ökologisch wirtschaftende Betriebe und in Umstellung)

82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltspez. 
Beschr.

abgegrenzt nach TB-Code 2445

118 Prämie Öko-Landbau/Betrieb           abgegrenzt nach TB-Code  2443

120 Prämie Agrarumweltmaßnahmen/Betrieb  Agrarumweltmaßnahmen (TB-Code 2444) einschließlich Ökolandbau (TB-Code 2443) 

122 Extensivierungsprämie/Betrieb         abgegrenzt nach TB-Code 2418

124 Zahlung f.Flächen mit 
Umweltauflagen/gefördertem Betrieb

abgegrenzt nach TB-Code 2445

138 AZ korr.ord.Erg+ Pers.Aufwand/Betrieb   =Gewinn (TB-Code 2959)
-Ausgleichszulage (TB-Code 2440)
-Personalaufwendungen (TB-Code 2799)1

-Summe der zeitraumfremden Erträge (TB-Code 2497)
-Summe der zeitraumfremden Aufwendungen (TB-Code 2896)
-Erträge aus Investitionszuschüssen/-zulagen (TB-Code 2351-2357)
-Außerplanmäßige Abschreibungen für Vermögensgegenstände (TB-Code 2802)
-Außerplanmäßige Abschreibungen für Sachanlagen (TB-Code 2803)
-Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (TB-Code 
2910)
-Abschreibungen auf Tiere in unüblicher Höhe (TB-Code 2804)
-Abschreibungen auf Umlaufvermögen in unüblicher Höhe (TB-Code 2805)
-Außerordentliches Ergebnis (TB-Code 2929)
-Berücksichtigung von Steuern von Einkommen und Ertrag (TB-Code 2939)
-Nicht regelmäßige Bereiche des Finanzergebnisses (Aufwendungen aus Verlustübernhame) (TB-Code 
2912)
-Nicht regelmäßige Bereiche des Finanzergebnisses (Erträge aus Gewinngemeinschaften) (TB-Code 2906)

143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    =Einkünfte aus Gewerbebetrieben (TB-Code 8211)
+ Einkünfte aus selbständiger und nicht selbständiger Arbeit (TB-Code 8212+8213)
+ Einkünfte aus Kapitalvermögen  (TB-Code 8214)
+ Einkünft aus Vermietung und Verpachtung (TB-Code 8215)
+ sonstige Einkünfte (TB-Code 8216)
+ erhaltene Einkommens- und Vermögensübertragungen (TB-Code 8229) 
-  geleisteter Einkommens- und Vermögensübertragungen (TB-Code 8239)

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Gewinn + außerlandwirtschaftliches Einkommen (Indikator 143)

187 Verf.Einkom. d.ldw.Unternehmerfamilie  Gesamteinkommen (Indikator 186) - private Steuern- Krankenversicherung und Rentenversicherung

147 Verleichslohn/Betrieb                  gebildet nach TB-Code 9210 und dient dem intersektoralen Einkommensvergleich  
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Nr. Kenngröße / Indikator Erläuterung

149 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmen/Betrieb =Gewinn (TB-Code 2959)
-Summe der zeitraumfremden Erträge (TB-Code 2497)
-Summe der zeitraumfremden Aufwendungen (TB-Code 2896)
-Erträge aus Investitionszuschüssen/-zulagen (TB-Code 2351-2357)
-Außerplanmäßige Abschreibungen für Vermögensgegenstände (TB-Code 2802)
-Außerplanmäßige Abschreibungen für Sachanlagen (TB-Code 2803)
-Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (TB-Code 
2910)
-Abschreibungen auf Tiere in unüblicher Höhe (TB-Code 2804)
-Abschreibungen auf Umlaufvermögen in unüblicher Höhe (TB-Code 2805)
-Außerordentliches Ergebnis (TB-Code 2929)
-Berücksichtigung von Steuern von Einkommen und Ertrag (TB-Code 2939)
-Nicht regelmäßige Bereiche des Finanzergebnisses (Aufwendungen aus Verlustübernahme) (TB-Code 
2912)
-Nicht regelmäßige Bereiche des Finanzergebnisses (Erträge aus Gewinngemeinschaften) (TB-Code 2906)
+ Halbe Veränderung des Sonderposten mit Rücklageanteil (TB-Code 1529)
-Entnahmen (TB-Code 1469)
+Einlagen (TB-Code 1459)

150 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmer /Betr. =Eigenkapitalveränderung beim Unternehmen
+Entnahmen zur privaten Vermögensbildung (TB-Code 1576)
- Einlagen aus Privatvermögen (TB-Code 1582)

158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  Anteil der Ausgleichszulage an produkt-, aufwands- und betriebsbezogenen Ausgleichszahlungen

159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  Anteil der Ausgleichszulage an betriebsbezogenen Ausgleichszahlungen, Zulagen und Zuschüssen

161 Anteil AZ an Präm.für Agrumweltmassn. Agrarumweltmaßnahmen (TB-Code 2444) einschließlich Ökolandbau (TB-Code 2443) 

162 Anteil AZbG an 
Prä.f.AUM+uwAZ+Extens. 

Anteil der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten an Zahlungen für Umweltauflagen (2445), 
Extensivierungsprämie (2418), ökologischer Landbau (2443) und andere Agrarumweltmaßnahmen (2444)

178 Höhenlage/Betrieb                     nach TB-Code 8010 (1= Betriebsfläche < 300m; 2=Betriebsfläche zw. 300-600m; 3=Betriebsfläche >600m

182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Umsatzerlöse aus Fremdenverkehr nach TB-Code 2333

190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     Abgegrenzt nach TB-Code 0020 Schlüssel 11,13,14,15,16,17

191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   Abgegrenzt nach TB-Code 0020 Schlüssel 61,62,63,64,66

201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] 1.Spalte: Differenz des Indikators 129 (um AZ bereinigter Gewinn/ha) zwischen Betriebsgruppe ohne 
Ausgleichszulage im nicht benachteiligten Gebiete und Betriebsgruppe mit Ausgleichszulage gefördert
2.Spalte: Differenz des Indikators 139 (um AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis + Personalaufwand je ha 
LF) zwischen Betriebsgruppe ohne Ausgleichszulage im nicht benachteiligten Gebiete und Betriebsgruppe 
mit Ausgleichszulage gefördert  

202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   1. Spalte: Ausgleichszulage je ha LF / Gewinndifferenz je ha von Indikator 201 Spalte 1
2. Spalte: Ausgleichszulage je ha LF / Einkommensdifferenz beim ordentlichen Ergebnis je ha LF + 
Personalaufwendungen je ha von Indikator 201 Spalte 2
dient als Indikator für die Kompensationswirkung der Ausgleichszulage 

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        2.Spalte: Differenz des Indikators 140 (um AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis je AK + Personalaufwand 
je AK) zwischen Betriebsgruppe ohne Ausgleichszulage im nicht benachteiligten Gebiete und  mit 
Ausgleichszulage geförderter Betriebsgruppe  

210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   2. Spalte: Ausgleichszulage je AK / Einkommensdifferenz beim ordentlichen Ergebnis je ha LF + 
Personalaufwendungen je ha von Indikator 209 Spalte 2

1 bei den arithmetischen Zeichen wurden die Vorzeichen in der Datenquellen berücksichtigt

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Ausführungsanweisung zum BMVEL Jahresabschluss 

Fortsetzung  MB-V-Tabelle 5.5
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MB-V-Tabelle 5.6: Abbildungsqualität der Testbetriebe im Vergleich mit Indikatoren 
der Grundgesamtheit – Hessen 

% 33,3 29,3 - 9,8 12,7

Geförd. LF je Betrieb ha 46,7 - 24,8 - -

Geförd. AF je Betrieb ha 22,4 - 8,4 - -

AZ je Betrieb Euro 2.605,4 - 1.281,0 - -

AZ je geförd. LF Euro 55,8 4) - 51,6 - -

Anteil DGL an LF % 42,6 16,6 - 47,5 30,0

LF je Betrieb ha 57,1 53,2 - 24,4 27,5

GV/100 ha LF Anz. 136,9 103,7 - 89,3 70,3

Pachtpreis Euro 125,5 176,1 - 93,2 169,3

Anteil jurist. Personen mit AZ % 0,0 0,0 . - -

1) Alle ldw. Betriebe (Betriebsbereich L).
2) Jahr 2000.
3) Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch nicht geförderte Betriebe enthalten sind.
4) Je ausgleichszulagenberechtigter LF.
Quelle: Eigene Ermittlung anhand von Testbetriebs-, Förder- und Landwirtschaftszählungsdaten (siehe MB-Tabellen).
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MB-V-Tabelle 5.8: Ausgangsindikatoren für den Querschnitts- und Zeitreihenvergleich 
von Landkreisen innerhalb und außerhalb des benachteiligten Ge-
bietes anhand von Daten der Landwirtschaftszählung 1999 – Hes-
sen  

1 Landkreise Anzahl 5 13
2 Betriebe insgesamt Anzahl 9.098 19.462
3 davon: HE-Betriebe Anzahl 2.553 6.388
4 NE-Betriebe Anzahl 6.375 12.451
5 F-Betriebe Anzahl 4.060 6.531
6 M-Betriebe Anzahl 2.664 8.844
7 ökol. wirtsch. Betriebe Anzahl 524 706
8 Betriebe 30-50 ha LF Anzahl 893 2.471
9 Betriebe 100 u. m. ha LF Anzahl 238 806

10 Betriebe unter 5 000 DM StBE Anzahl 4.046 7.573
11 Betriebe 5 000-20 000 DM StBE Anzahl 2.092 4.270
12 Betriebe 20 000-50 000 DM StBE Anzahl 1.383 3.071
13 Betriebe 50 000-100 000 DM StBE Anzahl 945 2.419
14 Betriebe 100 000 u. m. DM StBE Anzahl 632 2.126
15 rindviehhaltende Betriebe Anzahl 5.784 9.658
16 schweinehaltende Betriebe Anzahl 5.537 10.875
17 LF der Betriebe insgesamt ha 221.665 534.890
18 davon: AF ha 115.822 371.751
19 DGL ha 105.344 160.563
20 HFF (DGL + Futterpf.) ha 118.207 187.119
21 Wiesen- u. Mähweiden ha 93.377 37.928
22 Weiden u. Almen o. Hutungen ha 7.733 3.418
23 Brache, stillgelegte Fl. mit Beihilfe ha 9.124 11.750
24 LF der HE-Betriebe ha 130.548 328.466
25 LF der NE-Betriebe ha 77.318 165.032
26 LF der F-Betriebe ha 116.830 205.421
27 LF der M-Betriebe ha 59.676 262.490
28 LF der ökol. wirtsch. Betriebe ha 17.152 23.845
29 GV Anzahl 197.893 375.935
30 Rinder Anzahl 214.573 354.442
31 Milchkühe Anzahl 69.979 108.931
32 Schweine Anzahl 269.047 733.386

1) Kreise mit einem Anteil benachteiligter Fläche an der LF > 75 %.
2) Kreise mit einem Anteil benachteiligter Fläche an der LF < 25 %.
Quelle:  EASYSTAT.

nicht
benachteiligte
Landkreise2)

benachteiligte
Landkreise1)Indikator Ein-

heit
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MB-V-Tabelle 5.9: Indikatorenvergleich von Landkreisen innerhalb und außerhalb des 
benachteiligten Gebietes anhand von Daten der Landwirtschafts-
zählung 1999 - Hessen  

Anteil HE Betriebe an Betrieben insges. % 28,1 32,8
Anteil NE-Betriebe % 70,1 64,0
Anteil F-Betriebe % 44,6 33,6
Anteil M-Betriebe % 29,3 45,4
Anteil ökol. wirtsch. Betriebe % 5,8 3,6
Anteil Betriebe 30-50 ha LF % 9,8 12,7
Anteil Betriebe 100 u. m. ha LF % 2,6 4,1
Anteil Betriebe unter 5 000 DM StBE % 44,5 38,9
Anteil Betriebe 5 000-20 000 DM StBE % 23,0 21,9
Anteil Betriebe 20 000-50 000 DM StBE % 15,2 15,8
Anteil Betriebe 50 000-100 000 DM StBE % 10,4 12,4
Anteil Betriebe 100 000 u. m. DM StBE % 6,9 10,9
Anteil rindviehhaltende Betriebe % 63,6 49,6
Anteil schweinehaltende Betriebe % 60,9 55,9
Anteil DGL - Fläche an LF % 47,5 30,0
Anteil HFF an LF % 53,3 35,0
Anteil Wiesen, Mähweiden an GL % 88,6 23,6
Anteil Weiden, Almen o. Hutungen an GL % 7,3 1,8
Anteil Brache, stillgelegte Fl. an AF % 7,9 3,2
LF/Betrieb ha 24,4 27,5
LF/HE-Betrieb ha 51,1 51,4
LF/NE-Betrieb ha 12,1 13,3
LF/F-Betrieb ha 28,8 31,5
LF/M-Betrieb ha 22,4 29,7
LF/ökologisch wirtschaft. Betrieb ha 32,7 33,8
GV/100 ha LF Anzahl 89,3 70,3
Rinder/100 ha LF Anzahl 96,8 66,3
Milchkühe/100 ha LF Anzahl 31,6 29,3
Schweine/100 ha LF Anzahl 121,4 137,1
Rinder/Betrieb Anzahl 23,6 18,2
Milchkühe/Betrieb Anzahl 7,7 5,6
Schweine/Betrieb Anzahl 29,6 37,7
Anteil Milchkühe an Rindern % 32,6 30,7
Kaufpreis Euro/ha 12.398,0 17.789,0
Pachtpreis Euro/ha 93,2 169,3

1) Kreise mit einem Anteil benachteiligter Fläche an der LF > 75 %.
2) Kreise mit einem Anteil benachteiligter Fläche an der LF < 25 %.
Quelle: Eigene Berechnungen anhand von Daten aus EASYSTAT ergänzt um Daten der Pachtpreise und Kaufwerte 
ldw. Grundbesitz.

Indikator Ein-
heit

benachteiligte
Landkreise1)

nicht
benachteiligte
Landkreise2)
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MB-V-Tabelle 5.10: Zuordnung der benachteiligten und nicht benachteiligten Betriebe 
zu den Auswahlgruppen der Testbetriebe 

Betriebe in benachteiligten Gebieten insgesamt: 
Kennziffer 0021, Code 3 (Betrieb, dessen benacht. Fläche zu 100 % im benacht. Ge-

biet liegt und dafür AZ erhält) 
plus 
Gemeindecode, Spalte 4 (Code 1, 2 oder 3) 

Betriebe in Berggebieten: 
Kennziffer 0021, Code 3 (Betrieb, dessen benacht. Fläche zu 100 % im benacht. Ge-

biet liegt und dafür AZ erhält) 
plus 
Gemeindecode, Spalte 4 (Code 1) 

Betriebe in benachteiligten Agrarzonen: 
Kennziffer 0021, Code 3 (Betrieb, dessen benacht. Fläche zu 100 % im benacht. Ge-

biet liegt und dafür AZ erhält) 
plus 
Gemeindecode, Spalte 4 (Code 2) 

Betriebe in kleinen Gebieten: 
Kennziffer 0021, Code 3 (Betrieb, dessen benacht. Fläche zu 100 % im benacht. Ge-

biet liegt und dafür AZ erhält) 
plus 
Gemeindecode, Spalte 4 (Code 3) 

Betriebe in Kerngebieten der benachteiligren Agrarzonen: 
Kennziffer 0021, Code 3 (Betrieb, dessen benacht. Fläche zu 100 % im benacht. Ge-

biet liegt und dafür AZ erhält) 
plus 
Gemeindecode, Spalte 4 (Code 2) 
plus Spalte 5 (Code 1 oder 2) 

Betriebe in nicht benachteiligten Gebieten: 
Kennziffer 0021, Code 0 (Betrieb, die keine LF im benacht. Gebiet haben und in der 

GuV auch keine AZ ausweisen) 
plus 
Gemeindecode, Spalte 4 (Code 0) 
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MB-V-Tabelle 5.11: Indikatorenvergleich von ausgewählten Landkreisen innerhalb und 
außerhalb benachteiligter Gebiete anhand von allgemeinstatisti-
schen Daten - Hessen  

                                  

ländl. LK
in verstädt.

Räumen

ländl. LK
in ländl.
Räumen

insges.
verdichtete LK 

in verstädt. 
Räumen

insges.

Landkreise . Anzahl 2 2 4 1 1 26
Bevölkerung
Bevölkerungsindex 1999 1995=100 99,0 101,3 100,4 101,7 101,7 100,8
Anteil der 18 - 65 J. 1999 % 61,5 61,8 61,7 64,1 64,1 65,2
Wanderungen über die
   Kreisgrenze1)

1999 EW 285 -96 189 1419 1419 18.887

Bevölkerungsdichte 1999 EW/km2 92,10 116,46 105,27 149,01 149,01 286,22
Flächen
Anteil Siedlungs- und
   Verkehrsfläche

1996 % 9,7 12,1 11,1 12,7 12,7 14,5

Anteil Fläche für
   Landwirtschaft

1996 % 50,1 46,5 47,0 46,3 46,3 43,4

Anteil Waldfläche 1996 % 38,5 39,5 39,9 39,0 39,0 39,9
Anteil Unland 1996 % 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4
Beschäftigung
Anteil  I. Sektor 1998 % 1,7 0,8 1,1 1,4 1,4 0,7
Anteil  II. Sektor 1998 % 37,5 30,7 33,1 44,0 44,0 28,5
Anteil  III. Sektor 1998 % 24,6 23,6 24,0 20,3 20,3 27,4
Beschäftigtendichte
   am Arbeitsort

1998 Be/EW 0,28 0,30 0,29 0,24 0,24 0,35

Beschäftigtendichte
   am Wohnort

1998 Be/EW 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33

Pendlerbilanz2) 1998 abs. -6.867 -4.772 -11.639 -19.148 -19.148 98.606
Arbeitslose

Arbeitslosenquote3) 2001 % 10,3 8,0 8,9 9,1 9,1 7,4
Arbeitslose u. 25 J. 2001 % 12,3 12,6 12,5 10,2 10,2 11,0
Langzeitarbeitlose 2001 % 33,7 29,3 31,3 35,4 35,4 32,8
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung
BWS je EW 1996 Euro 16.772 20.663 19.100 17.285 17.285 27.237
Anteil I. Sektor 1996 % 2,3 1,2 1,6 1,2 1,2 0,5
Anteil II. Sektor 1996 % 29,4 31,2 30,6 36,7 36,7 25,1
Anteil III. Sektor 1996 % 31,2 38,0 38,0 36,1 36,1 47,6
verfgb. Eink. priv. HH 1995 Euro 12.539 13.140 12.899 12.926 12.926 14.587
Lohn im II. Sektor4) 1999 Euro 19.096 18.058 20.511 28.861 28.861 26.054
Fremdenverkehr
Gästebetten 1999 n/EW 0,04 0,05 0,05 0,01 0,01 0,03
Auslastung 1999 ÜN/Bett 125,0 112,0 117,0 105,6 105,6 137,0
Landschaft
LK mit hoher
   landschaftl. Attrakt.5)

2000 Anzahl 1 1 2 - - 4

Attrakt.index6) 2000 116 121 119 - - 134

1) Zuzüge - Fortzüge.
2) Beschäftigte am Wohnort - Beschäftigte am Arbeitsort.
3) bezogen auf alle abhängigen Erwerbspersonen.
4) Bruttolohn- u. Gehaltssumme je Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Er
5) Attraktivitärsindex über 115 (nach BBR-Berechungen - LK mit höchster Attraktivität).
6) je attraktiven LK.
7) Landkreise mit mehr als 75 % benachteiligter LF.
8) Landkreise mit weniger als 25 % benachteiligter LF.
Quelle: Eigene Berechnungen anhand von Daten aus EASYSTAT ergänzt um Arbeitsmarktdaten und Berechungen des BBR.

HessenIndikator Zeit Ein-
heit

nicht benachteiligte 
Landkreise8)benachteiligte Landkreise7)
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MB-V-Tabelle 5.12: Erläuterungen zu den RegioStat-Indikatoren  

Indikator Erläuterung

Landkreise

Bevölkerungsindex Bevölkerungsentwicklung von 1995 bis 1999 (1995 = 100)
Anteil der 18 - 65 J. Anteil der 18-65 Jährigen an den Einwohnern insgesamt
Kreisgrenze Zuzüge über die Kreisgrenze minus Fortzüge über die Kreisgrenze
Bevölkerungsdichte Einwohner je km²

Flächen

Anteil Siedlungs- und 
Verkehrsfläche

Summenposition der Nutzungsarten Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen 
ohne Abbauland, Erholungsflächen, Verkehrflächen sowie Friedhofsflächen

Anteil Fläche für Landwirtschaft Flächen, die dem Ackerbau, der Wiesen- und Weidewirtschaft, dem Gartenbau oder 
dem Weinbau dienen sowie Moor- und Heideflächen, Brachland und unbebaute 
landwirtschaftliche Betriebsflächen

Anteil Waldfläche Waldflächen: unbebaute Flächen, die mit Bäumen und Sträuchern bewachsen sind, 
u.a. auch Waldblößen, Pflanzschulen und Wildäsungsflächen

Anteil Unland Unland: unbebaute Flächen, die nicht geordnet genutzt werden können (Felsen, 
Steinriegel, Dünen usw.)

Beschäftigung

Anteil  I. Sektor I. Sektor: hier: Land- und Fortswirtschaft, Tierhaltung und Fischerei
Anteil  II. Sektor II. Sektor: hier: verarbeitendes Gewerbe ohne Baugewerbe
Anteil  III. Sektor III. Sektor:  hier: Dienstleistungen ohne Handel, Verkehr- und 

Nachrichtenübermittelung, Kredit- und Versicherungsgewerbe
Beschäftigtendichte am Arbeitsort Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort je Einwohner 
Beschäftigtendichte am Wohnort Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort je Einwohner 
Pendlerbilanz Beschäftigte am Wohnort minus Beschäftigte am Arbeitsort

Arbeitslose

Arbeitslosenquote bezogen auf alle abhängigen Erwerbspersonen
Arbeitslose u. 25 J. Arbeitslose, die jünger als 25 Jahre sind
Langzeitarbeitlose Arbeitslose länger als ein Jahr arbeitslos

Gesamtrechnung

BWS je EW Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (unbereinigt) je Einwohner
Anteil I. Sektor und Fischerei
Anteil II. Sektor Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (unbereinigt) im verarbeitenden Gewerbe
Anteil III. Sektor Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (unbereinigt) der Dienstleistungen
verfgb. Eink. priv. HH verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner
Lohn im II. Sektor Bruttolohn- u. Gehaltssumme je Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes sowie 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

Fremdenverkehr

Gästebetten
Auslastung Übernachtungen je Gästebett

Landschaft

LK mit hoher landschaftl. Attrakt.  Attraktivitärsindex*) über 115 (nach BBR-Berechungen - LK mit höchster 
Attrakt.index  Attraktivitätsindex je attraktivem Landkreis

Quelle: Eigene Berechnungen anhand von Daten aus EASYSTAT ergänzt um Arbeitsmarktdaten und Berechungen des BBR.

*) Der Attraktivitätsindex stellt eine additive Verknüpfung folgender Bundeswert normierter, gleichgerichteter 
Indikatoren dar: Zerschneidungsgrad, Übernachtungen im Fremdenverkehr, Beurteilung des Bewaldungsgrades, 
Reliefenergie, Wasserfläche und Küsten, erholungsrelevante Flächen und Kältereiz.
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MB-V-Tabelle 5.13: Indikatoren zur Messung des intersektoralen Einkommensabstands 
für die Beantwortung der Bewertungsfrage V.3.2 – Hessen  

Kern-
gebiet insges.

* Betriebe insges. Euro - -12.317,0 -6.549,0
* F-Betriebe Euro -13.615,0 -14.769,0 -4.829,0
* M-Betriebe Euro - -11.612,0 -8.487,0

* Betriebe insges. Euro - -3.412,3 -10.848,7
* F-Betriebe Euro -4.936,9 -5.403,4 -10.663,6
* M-Betriebe Euro - -7.512,9 -11.658,7

Ordentl. Ergebnis ... je Fam-AK 

Faktor 2 minus Lohn im II. Sektor1)

* Betriebe insges. Euro - 1.976,7 -5.855,7
* F-Betriebe Euro 523,1 -374,9 -7.209,1
* M-Betriebe Euro - 150,8 -6.260,7

* Betriebe insges. Euro - 11.370,4 12.856,9
* F-Betriebe Euro 9.615,4 10.283,5 18.056,5
* M-Betriebe Euro - 6.586,5 10.567,5

1) Bruttolohn- und Gehaltssumme je Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe.

Indikator Ein-
heit

benachteiligte Gebiete nicht 
benach-
teiligte 
Gebiete

Verfügb. Eink. d. ldw. Unterneh-
merfamilie minus Verfügb. Eink. der 
privaten Haushalte

Ordentl. Ergebnis der ... je Fam-AK 
minus Lohn im II. Sektor1)

Vergleichsgewinn der ... minus 
Vergleichslohn

+ außerldw. Eink. divid. durch

 
Quelle: Eigene Ermittlung anhand von Testbetriebs- und RegioStat-Daten (siehe MB-Tabellen).
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MB-V-Tabelle 5.18: Indikatorenvergleich mit Ausgleichszulage geförderter und nicht 
geförderter Testbetriebe (verschiedene Betriebsgruppen = Touples) 
des WJ 2000/01 – Hessen 

Nr. Indikator Einheit  L  F 

nein ja nein ja nein ja nein ja

200 Gruppen-Nummer                         Code 6026 2054 6022 2048 6000 2001 6002 2002
1 Betriebe insgesamt                     Anzahl 15 20 32 7 188 102 64 71

28 LF/Betrieb                             ha    38,3 39,8 38,5 38,1 53,2 57,1 62,2 56,2
29 AF/Betrieb                             ha    26,1 15,3 35 30,6 44,4 32,8 42,9 24,9
35 Dauergrünland/Betrieb                 ha    12,2 24,5 3,4 7,5 8,7 24,3 19,3 31,4
32 Ackerfutter/Betrieb                    ha    6,6 3,1 0,9 0 3,1 3 7,5 3,9
33 HFF/Betrieb                            ha    14 26,4 4 7,5 9,4 25,4 20,8 32,8
36 Silomais/Betrieb                       ha    5 1,9 0,3 0 2,5 2 6,3 2,7
37 Körnermais/Betrieb                    ha    0,5 0 0,9 0 1,4 0,3 1,1 0
38 CCM-Mais/Betrieb                       ha    0 0 0 0 0 0 0 0
39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      ha    20,5 6,9 24,7 19,4 32,9 21,9 30,7 15,2
44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  ha    0,3 0,2 0,7 0,8 1,2 0,7 1 0,4
46 Brache/Betrieb                         ha    0 0 0 0 0 0 0 0
47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         ha    21,9 35,6 21,8 28,9 30,2 46,7 37,9 48,9
50 AZ berechtigte AF/Betrieb(GAK)         ha    9,7 11,1 18,4 21,4 21,5 22,4 18,7 17,5
56 Anteil Mais an AZ berecht.AF           %     34 14,6 1,8 0 10,5 8,4 25,1 13,3
57 Anteil Eiweiss+Ackerfutter an AF       %     7,3 9,3 3,2 1 2,7 4,6 3,8 6,5
58 Anteil Hackfutter an AF                %     7,3 0,5 8,7 0,8 7,9 0,4 6,3 0,2
60 Anteil stillgelegte AF an AF           %     3,9 1 9,6 18,2 9,2 9,7 7,9 7,9
63 Anteil AZ berecht.LF an LF(GAK)        %     57,1 89,4 56,7 75,9 56,7 81,9 60,9 86,9
67 Anteil AF an LF                        %     68,2 38,5 91 80,3 83,4 57,4 69 44,2
68 Anteil korr.AZ berecht.LF an LF(GAK)   %     54,4 89 48,1 63 49 76,4 55,5 83,4
73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    %     0 0 0 0 0,1 0 0 0,1
74 Anteil Getreidefläche an AF           %     58,8 74,9 64,3 62,2 62,6 64,4 58,3 64,1
75 Anteil intensiv bewirtschaft.AF an AF  %     80,4 45 76,2 73 79,5 72,1 75,7 65,4

194 Anteil Weinbaufläche an LF            %     0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0
195 Anteil Obstbaufläche an LF            %     0 0 0 0 0,1 0 0 0
196 Anteil Weizenfläche an AF             %     35,2 15,2 35,8 30 35,2 24 33,1 18,8

79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   %     0 25 6,3 14,3 7,4 14,7 7,8 14,1
80 Anteil ökologisch wirtschaft.Betriebe %     0 20 3,1 14,3 1,6 6,9 1,6 7
82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltsp.Beschr. %     0 20 3,1 0 3,2 16,7 4,7 22,5
84 Anteil Betr.mit Stilllegungsprämie    %     33,3 5 81,3 85,7 80,3 54,9 67,2 39,4
85 Anteil Betr.GL>40 und < 2GV/HFF        %     13,3 50 3,1 14,3 6,9 35,3 18,8 49,3
87 Anteil Betr.VE>140/100ha an viehh.Betr. %     40 40 9,4 14,3 27,7 43,1 31,3 32,4
92 VE/100 ha LF                           VE    155,7 128 60,2 88 103,7 136,9 111,3 116,1
93 VE Milchkühe/Betrieb                  VE    14,3 20,6 0,4 0 7,8 18,6 22 26
94 VE Milchkühe/100 ha HFF               VE    102,4 78,2 9,7 0 83,2 73,3 106 79,2
95 RGV/100 ha HFF                         RGV   397,9 178,2 138,4 139,7 267,6 164,9 307,6 174,1

173 Milchkuhleistung/Betrieb               kg    5508 5829,1 5338,1 0 6191,9 6100 6206,7 6096
174 Milchleistung kg/HFF                   kg    7602 4763,4 561,2 0 6492,2 4806,1 8497,8 5195,1
175 Getreideertrag/ha                      dt    69,3 50,5 65,3 67,7 66,9 62,1 64 57

99 AK insgesamt/Betrieb                   AK    1,6 1,4 1,2 1 1,5 1,5 1,7 1,5
101 Familien-AK /Betrieb                   AK    1,6 1,4 1,2 0,9 1,4 1,4 1,6 1,5
102 Anteil Fam-AK an AK insgesamt          %     95,9 99,7 95,9 91,4 92,3 95,9 92,1 97,5
103 AK insgesamt/100 ha                    AK    4,3 3,6 3,2 2,6 2,8 2,6 2,8 2,7
105 Alter Betriebsleiter                   Jahre 51,7 50,3 48,5 43,9 48,5 46,6 50,9 47
106 AZ/Betrieb                             Euro - 2557,7 - 1077,4 - 2605,4 - 3112,2
107 AZ/LF                                  Euro - 64,3 - 28,2 - 45,7 - 55,3
217 AZ/AK                                  Euro - 1776,2 - 1077,4 - 1750,7 - 2040,3
108 AZ/berecht.LF (GAK)                    Euro - 71,9 - 37,2 - 55,8 - 63,7
112 AZ/ korr.berecht.LF (GAK)              Euro - 72,2 - 44,8 - 59,7 - 66,3
118 Prämie öko-Landbau/Betrieb           Euro - 591,8 203,4 0 49,4 140,7 - 166,7
120 Prämie Agrarumweltmassnahmen/Betrieb  Euro 0 1556,2 205,6 672,7 97,2 666,9 48,1 748,1
122 Extensivierungsprämie/Betrieb         Euro 0 662,1 33,2 34,1 92 325,3 253,7 463,9
124 Zahlung f.Flächen mit Umweltauflagen/gefördertem Betrieb Euro 0 1232,3 3862,7 0 3721,1 2595,9 5871,9 2709,9
126 Gewinn/Betrieb                         Euro 24089 18826 17346 3905 27897 23688 35761 23069
127 Gewinn/LF                              Euro 629 473 451 102 524 415 575 410
218 Gewinn/Familien-AK                     Euro 15055,4 13447,2 14454,9 4338,8 19926,3 16920,2 22350,8 15379,5
128 AZ bereinigter Gewinn/Betrieb          Euro 24089 16268 17346 2828 27897 21083 35761 19957
129 AZ bereinigter Gewinn/LF               Euro 629 409 451 74 524 370 575 355
138 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/Betrieb   Euro 26880 16695 15961 3792 27633 23359 32802 21516
139 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/LF        Euro 701 420 415 99 520 409 527 383
140 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/AK        Euro 16457 11594 13063 3792 18836 15696 18947 14106
143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    Euro 4550 6585 8685 13920 9986 10778 6909 10057

           F-HE-30-50 

Betrieb gefördert

           M-30-50 

Betrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert
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Fortsetzung 1 - MB-V-Tabelle 5.18

Nr. Indikator Einheit  L F 

nein ja nein ja nein ja nein ja

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Euro 28639 25411 26031 17825 37883 34466 42670 33126
187 Verf.Einkommen.ldw.Unternehmerfamilie  Euro 20453,9 17373,5 14090,4 4893,4 25782,9 24269,4 30982,9 23182,5
147 Verleichslohn/Betrieb                  Euro 40265 36861 30024 23408 34446 36005 40590 37838
148 Diff.Vergleichslohn-gewinn/Betrieb     Euro 16177 18035 12678 19503 6549 12317 4829 14769
149 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmen/Betr. Euro 759 -1260 -704 -4453 1307 3043 -833 1610
150 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmer/Betr. Euro 13771 8385 20104 9503 20532 16294 9943 10273
153 Anteil AZ am Gewinn                    %     - 13,6 - 27,6 - 11 - 13,5
188 Anteil AZ am Gesamteinkommen           %     - 10,065326 - 6,04431978 - 7,55933384 - 9,39503713
189 Anteil AZ am Verfügbaren Einkommen    %     - 14,7 - 22 - 10,7 - 13,4
155 Anteil AZ am ord.Erg+Pers.Aufwand      %     - 13,3 - 22,1 - 10 - 12,6
158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  %     - 22 - 7,4 - 14,4 - 18,5
159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  %     - 53,3 - 28 - 50,4 - 55,1
161 Anteil AZ an Präm.für Agrumweltmassn. %     - 164,4 - 160,2 - 390,7 - 416
162 Anteil AZbG an Prä.f.AUM+uwAZ+Extens. %     - 103,8 - 152,4 - 182,9 - 170,7
163 Personalaufwand/LF                     Euro -51,4 -22,5 -39,8 -62,9 -55,8 -38,8 -50,6 -28,2
219 Personalaufwand/AK                     Euro -1206,8 -623 -1252,8 -2400,7 -2024,5 -1487,9 -1820 -1038,7
164 Saat-+Pflanzgut Aufwand/LF             Euro -47,2 -25,3 -68,6 -43,3 -58,6 -30,5 -47,8 -23,7
165 StBE/LF                                Euro 729,3 642,2 433,8 363,5 630 650,7 707,2 652,1
166 StBE/Betrieb                           Euro 27945,8 25554,1 16693,3 13864,2 33510,2 37129,1 44018,2 36675,5
177 LVZ/Betrieb                            LVZ   53,1 26,6 53,8 25,7 49,2 26,7 48,6 25,9
178 Höhenlage/Betrieb                     Code  1,1 1,9 1 1,4 1,1 1,8 1,1 1,8
167 PSM Aufwand/Betrieb                    Euro -2702,4 -756 -3556,3 -4128,4 -4925,1 -3357 -4324,6 -2087,6
168 Düngemittelaufwand/Betrieb            Euro -3011,2 -1966,4 -3968 -3453,5 -5032 -4400,9 -5109,7 -3999,4
169 Düngemittelaufwand/bereinigte LF      Euro -80 -49,4 -110,7 -101,4 -100,1 -80,5 -85,3 -73,1
170 Düngemittelaufwand/bereinigte AF      Euro -118,2 -128,4 -122,5 -130,2 -121,4 -144,9 -125,9 -171,6
171 PSM Aufwand/LF                         Euro -70,5 -19 -92,4 -108,2 -92,6 -58,8 -69,5 -37,1
172 PSM Aufwand/bereinigte AF              Euro -106,1 -49,3 -109,8 -155,6 -118,8 -110,5 -106,6 -89,6
181 Pachtpreis/ha gepachtete LF            Euro 146,8 108,9 205,6 163,5 176,1 125,5 164,6 95
182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Euro 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     %     0 0 0 0 0 0 0 0
191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   %     0 0 3,1 14,3 9,6 4,9 15,6 4,2

201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] Euro 219,8 281,8 376,6 315,4 154,9 110,1 219,7 144,4
202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     29,2 22,8 7,5 8,9 29,5 41,5 25,2 38,3
208 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     30 25 14,3 28,6 31,4 33,3 18,3 29,6
203                           >   100 %    %     0 0 0 0 3,9 6,9 8,5 7
204                           >    90 %    %     0 5 0 0 3,9 7,8 9,9 8,5
205                       50  -    90 %    %     20 5 0 0 6,9 5,9 5,6 9,9
207                        0  -    50 %    %     50 65 85,7 71,4 57,8 52,9 66,2 52,1

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        Euro - 4863,2 - 9271,2 - 3140,9 - 4841
210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     - 36,5 - 11,6 - 55,7 - 42,1
216 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     - 40 - 28,6 - 35,3 - 28,2
211                           >   100 %    %     - 10 - 0 - 6,9 - 8,5
212                           >    90 %    %     - 10 - 0 - 7,8 - 8,5
213                       50  -    90 %    %     - 0 - 0 - 5,9 - 8,5
215                        0  -    50 %    %     - 50 - 71,4 - 51 - 54,9
220 Ord.Erg.je Fam-AK Euro 15250,2 12747,2 11810,2 2743,0 18012,3 17098,7 18197,4 15107,6
221 Ord.Erg.je Fam-AK+50% des ausserldw.Eink. Euro 17525,2 16039,7 16152,7 9703,0 23005,3 22487,7 21651,9 20136,1
222 (Ord.Erg.+ausserldw.Eink+PA) je AK Euro 19300,8 18073,8 20300,5 18789,4 25493,3 24632,0 23011,1 22851,0

Quelle: Eigene Ermittlung anhand der einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes.

           F-HE-30-50            M-30-50 

Betrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert

 

Erläuterungen zu den Abkürzungen in den Tabellen 5.18 bis 5.25 
F-10-30 erweiterter Futterbau 10 bis 30 ha LF 
F-100-200 erweiterter Futterbau 100 bis 200 ha LF 
F-HE-30-50 erweiterter Futterbau Haupterwerb 30 bis 50 ha LF 
M-30-50  Marktfruchtbau 30 bis 50 ha LF 
M-100-200 Marktfruchtbau 100 bis 200 ha LF 
L Betriebsbereich Landwirtschaft 
F erweiterter Futterbau 
KeG Kerngebiet der benachteiligten Gebiete 
WG16 Wirtschaftsgebiet Nord- und Osthessen 
WG17 Wirtschaftsgebiet Mittelhessen 
WG18 Wirtschaftsgebiet Südhessen 
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MB-V-Tabelle 5.19: Indikatorenvergleich mit Ausgleichszulage geförderte und nicht 
geförderte Testbetriebe (verschiedene Betriebsgruppen = Touples) 
des WJ 2000/01 – Hessen 

Nr. Indikator Einheit                       M 

          Betrieb gefördert
nein ja

200 Gruppen-Nummer                         Code 6018 2038
1 Betriebe insgesamt                     Anzahl 120 17

28 LF/Betrieb                             ha    53,6 70,9
29 AF/Betrieb                             ha    49 57,3
35 Dauergrünland/Betrieb                 ha    4,5 13,6
32 Ackerfutter/Betrieb                    ha    1,2 1,7
33 HFF/Betrieb                            ha    4,9 14,3
36 Silomais/Betrieb                       ha    0,8 0,9
37 Körnermais/Betrieb                    ha    1,7 0,2
38 CCM-Mais/Betrieb                       ha    0 0
39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      ha    36,8 41,7
44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  ha    1,3 1,2
46 Brache/Betrieb                         ha    0 0
47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         ha    28,3 51,4
50 AZ berechtigte AF/Betrieb(GAK)         ha    23,7 37,8
56 Anteil Mais an AZ berecht.AF           %     3,3 2,4
57 Anteil Eiweiss+Ackerfutter an AF       %     2,1 3,3
58 Anteil Hackfutter an AF                %     9,6 0,7
60 Anteil stillgelegte AF an AF           %     9,5 11,8
63 Anteil AZ berecht.LF an LF(GAK)        %     52,7 72,4
67 Anteil AF an LF                        %     91,4 80,9
68 Anteil korr.AZ berecht.LF an LF(GAK)   %     44 63,3
73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    %     0,2 0
74 Anteil Getreidefläche an AF           %     63,3 62,8
75 Anteil intensiv bewirtschaft.AF an AF  %     80,7 80,2

194 Anteil Weinbaufläche an LF            %     0 0
195 Anteil Obstbaufläche an LF            %     0,1 0
196 Anteil Weizenfläche an AF             %     36,9 31,2
79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   %     6,7 17,6
80 Anteil ökologisch wirtschaft.Betriebe %     1,7 11,8
82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltsp.Beschr. %     3,3 0
84 Anteil Betr.mit Stilllegungsprämie    %     85 94,1
85 Anteil Betr.GL>40 und < 2GV/HFF        %     2,5 11,8
87 Anteil Betr.VE>140/100ha an viehh.Betr. %     13,3 17,6
92 VE/100 ha LF                           VE    71,1 79,7
93 VE Milchkühe/Betrieb                  VE    2 1,2
94 VE Milchkühe/100 ha HFF               VE    41 8,1
95 RGV/100 ha HFF                         RGV   186,8 102

173 Milchkuhleistung/Betrieb               kg    6205,7 3762,1
174 Milchleistung kg/HFF                   kg    2959 324,6
175 Getreideertrag/ha                      dt    68 66,5
99 AK insgesamt/Betrieb                   AK    1,4 1,4

101 Familien-AK /Betrieb                   AK    1,3 1,2
102 Anteil Fam-AK an AK insgesamt          %     91,7 90,2
103 AK insgesamt/100 ha                    AK    2,6 1,9
105 Alter Betriebsleiter                   Jahre 48 49,4
106 AZ/Betrieb                             Euro - 1958,4
107 AZ/LF                                  Euro - 27,6
217 AZ/AK                                  Euro - 1422,7
108 AZ/berecht.LF (GAK)                    Euro - 38,1
112 AZ/ korr.berecht.LF (GAK)              Euro - 43,6
118 Prämie öko-Landbau/Betrieb           Euro 77,4 148,1
120 Prämie Agrarumweltmassnahmen/Betrieb  Euro 121,5 849,7
122 Extensivierungsprämie/Betrieb         Euro 8,8 14
124 Zahlung f.Flächen mit Umweltauflagen/gefördertem Betrieb Euro 3652,3 0
126 Gewinn/Betrieb                         Euro 24230 17530
127 Gewinn/LF                              Euro 452 247
218 Gewinn/Familien-AK                     Euro 18638,7 14608,7
128 AZ bereinigter Gewinn/Betrieb          Euro 24230 15572
129 AZ bereinigter Gewinn/LF               Euro 452 220
138 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/Betrieb   Euro 25315 17822
139 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/LF        Euro 472 251
140 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/AK        Euro 18039 12947
143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    Euro 10796 15327
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Fortsetzung 1 - MB-V-Tabelle 5.19

Nr. Indikator Einheit                       M 

          Betrieb gefördert

nein ja

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Euro 35026 32857
187 Verf.Einkommen.ldw.Unternehmerfamilie  Euro 23493,5 19485,5
147 Verleichslohn/Betrieb                  Euro 32718 29143
148 Diff.Vergleichslohn-gewinn/Betrieb     Euro 8487 11612
149 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmen/Betr. Euro 2955 -2757
150 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmer/Betr. Euro 22455 14954
153 Anteil AZ am Gewinn                    %     - 11,2
188 Anteil AZ am Gesamteinkommen           %     - 5,960373741
189 Anteil AZ am Verfügbaren Einkommen    %     - 10,1
155 Anteil AZ am ord.Erg+Pers.Aufwand      %     - 9,9
158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  %     - 7,9
159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  %     - 37,7
161 Anteil AZ an Präm.für Agrumweltmassn. %     - 230,5
162 Anteil AZbG an Prä.f.AUM+uwAZ+Extens. %     - 226,8
163 Personalaufwand/LF                     Euro -54 -62,7
219 Personalaufwand/AK                     Euro -2065,4 -3228,5
164 Saat-+Pflanzgut Aufwand/LF             Euro -67,3 -33,2
165 StBE/LF                                Euro 570,9 460,4
166 StBE/Betrieb                           Euro 30616,7 32636,8
177 LVZ/Betrieb                            LVZ   52,1 29
178 Höhenlage/Betrieb                     Code  1 1,5
167 PSM Aufwand/Betrieb                    Euro -5813,1 -6241,1
168 Düngemittelaufwand/Betrieb            Euro -5651,1 -6475,7
169 Düngemittelaufwand/bereinigte LF      Euro -112,4 -98,7
170 Düngemittelaufwand/bereinigte AF      Euro -123,8 -124,4
171 PSM Aufwand/LF                         Euro -108,4 -88
172 PSM Aufwand/bereinigte AF              Euro -127,4 -119,9
181 Pachtpreis/ha gepachtete LF            Euro 177,1 129,1
182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Euro 0 0
190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     %     0 0
191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   %     7,5 5,9

201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] Euro 232,1 220,6
202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     11,9 12,5
208 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     5,9 11,8
203                           >   100 %    %     5,9 5,9
204                           >    90 %    %     5,9 5,9
205                       50  -    90 %    %     5,9 5,9
207                        0  -    50 %    %     82,4 76,5

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        Euro - 5091,9
210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     - 27,9
216 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     - 35,3
211                           >   100 %    %     - 5,9
212                           >    90 %    %     - 5,9
213                       50  -    90 %    %     - 5,9
215                        0  -    50 %    %     - 52,9
220 Ord.Erg.je Fam-AK Euro 17202,3 12998,1
221 Ord.Erg.je Fam-AK+50% des ausserldw.Eink. Euro 22600,3 20661,6
222 (Ord.Erg.+ausserldw.Eink+PA) je AK Euro 25750,4 25317,6

Quelle: Eigene Ermittlung anhand der einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes.  
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MB-V-Tabelle 5.20: Indikatorenvergleich mit Ausgleichszulage geförderte und nicht 
geförderte Testbetriebe (verschiedene Betriebsgruppen = Touples) 
des WJ 2000/01 – Hessen 

Nr. Indikator Einheit                       F
KeG

          Betrieb gefördert
nein ja

200 Gruppen-Nummer                         Code 6002 2024
1 Betriebe insgesamt                     Anzahl 64 46

28 LF/Betrieb                             ha    62,2 52,2
29 AF/Betrieb                             ha    42,9 19,9
35 Dauergruenland/Betrieb                 ha    19,3 32,3
32 Ackerfutter/Betrieb                    ha    7,5 3,3
33 HFF/Betrieb                            ha    20,8 33,6
36 Silomais/Betrieb                       ha    6,3 2,4
37 Koernermais/Betrieb                    ha    1,1 0
38 CCM-Mais/Betrieb                       ha    0 0
39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      ha    30,7 11,2
44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  ha    1 0,2
46 Brache/Betrieb                         ha    0 0
47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         ha    37,9 46,3
50 AZ berechtigte AF/Betrieb(GAK)         ha    18,7 14
56 Anteil Mais an AZ berecht.AF           %     25,1 14,8
57 Anteil Eiweiss+Ackerfutter an AF       %     3,8 6,4
58 Anteil Hackfutter an AF                %     6,3 0,2
60 Anteil stillgelegte AF an AF           %     7,9 6,4
63 Anteil AZ berecht.LF an LF(GAK)        %     60,9 88,6
67 Anteil AF an LF                        %     69 38,1
68 Anteil korr.AZ berecht.LF an LF(GAK)   %     55,5 86,3
73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    %     0 0,1
74 Anteil Getreideflaeche an AF           %     58,3 67,1
75 Anteil intensiv bewirtschaft.AF an AF  %     75,7 59,6

194 Anteil Weinbauflaeche an LF            %     0,1 0
195 Anteil Obstbauflaeche an LF            %     0 0
196 Anteil Weizenflaeche an AF             %     33,1 17,5

79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   %     7,8 17,4
80 Anteil oekologisch wirtschaft.Betriebe %     1,6 10,9
82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltsp.Beschr. %     4,7 15,2
84 Anteil Betr.mit Stilllegungspraemie    %     67,2 30,4
85 Anteil Betr.GL>40 und < 2GV/HFF        %     18,8 54,3
87 Anteil Betr.VE>140/100ha an viehh.Betr. %     31,3 32,6
92 VE/100 ha LF                           VE    111,3 124,3
93 VE Milchkuehe/Betrieb                  VE    22 25,6
94 VE Milchkuehe/100 ha HFF               VE    106 76,2
95 RGV/100 ha HFF                         RGV   307,6 173,6

173 Milchkuhleistung/Betrieb               kg    6206,7 6219,1
174 Milchleistung kg/HFF                   kg    8497,8 5039,8
175 Getreideertrag/ha                      dt    64 54,7

99 AK insgesamt/Betrieb                   AK    1,7 1,4
101 Familien-AK /Betrieb                   AK    1,6 1,4
102 Anteil Fam-AK an AK insgesamt          %     92,1 97,6
103 AK insgesamt/100 ha                    AK    2,8 2,7
105 Alter Betriebsleiter                   Jahre 50,9 47
106 AZ/Betrieb                             Euro 0 3517,2
107 AZ/LF                                  Euro 0 67,3
217 AZ/AK                                  Euro 0 2458,9
108 AZ/berecht.LF (GAK)                    Euro 0 75,9
112 AZ/ korr.berecht.LF (GAK)              Euro 0 78
118 Praemie Oeko-Landbau/Betrieb           Euro 0 257,3
120 Praemie Agrarumweltmassnahmen/Betrieb  Euro 48,1 1125,3
122 Extensivierungspraemie/Betrieb         Euro 253,7 674,5
124 Zahlung f.Flächen mit Umweltauflagen/gefördertem Betrieb Euro 5871,9 3107,2
126 Gewinn/Betrieb                         Euro 35761 22078
127 Gewinn/LF                              Euro 575 423
218 Gewinn/Familien-AK                     Euro 22350,8 15769,9
128 AZ bereinigter Gewinn/Betrieb          Euro 35761 18561
129 AZ bereinigter Gewinn/LF               Euro 575 355
138 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/Betrieb   Euro 32802 20237
139 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/LF        Euro 527 387
140 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/AK        Euro 18947 14148
143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    Euro 6909 10920
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Fortsetzung 1 - MB-V-Tabelle 5.20

Nr. Indikator Einheit                       F
KeG

          Betrieb gefördert

nein ja

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Euro 39755,8 29199,6
187 Verf.Einkommen.ldw.Unternehmerfamilie  Euro 30982,9 22514,4
147 Verleichslohn/Betrieb                  Euro 40590 35693
148 Diff.Vergleichslohn-gewinn/Betrieb     Euro 4829 13615
149 Ord.Eigenkap.veraend.Unternehmen/Betr. Euro -833 3024
150 Ord.Eigenkap.veraend.Unternehmer/Betr. Euro 9943 13606
153 Anteil AZ am Gewinn                    %     0 15,9
188 Anteil AZ am Gesamteinkommen           %     0 12
189 Anteil AZ am Verfuegbaren Einkommen    %     0 15,6
155 Anteil AZ am ord.Erg+Pers.Aufwand      %     0 14,8
158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  %     0 23,5
159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  %     0 57,8
161 Anteil AZ an Praem.fuer Agrumweltmassn. %     0 312,6
162 Anteil AZbG an Prae.f.AUM+uwAZ+Extens. %     0 154,8
163 Personalaufwand/LF                     Euro -50,6 -28,3
219 Personalaufwand/AK                     Euro -1820 -1032,8
164 Saat-+Pflanzgut Aufwand/LF             Euro -47,8 -23
165 StBE/LF                                Euro 707,2 645,5
166 StBE/Betrieb                           Euro 44018,2 33727,8
177 LVZ/Betrieb                            Euro 48,6 22,5
178 Hoehenlage/Betrieb                     Euro 1,1 1,8
167 PSM Aufwand/Betrieb                    Euro -4324,6 -1710,5
168 Duengemittelaufwand/Betrieb            Euro -5109,7 -3467,7
169 Duengemittelaufwand/bereinigte LF      Euro -85,3 -67,7
170 Duengemittelaufwand/bereinigte AF      Euro -125,9 -184
171 PSM Aufwand/LF                         Euro -69,5 -32,7
172 PSM Aufwand/bereinigte AF              Euro -106,6 -90,8
181 Pachtpreis/ha gepachtete LF            Euro 164,6 90,6
182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Euro 0 0
190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     %     0 0
191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   %     15,6 0
201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] Euro 219,3 139,7
202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     30,7 48,2
208 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     21,7 34,8
203                           >   100 %    %     10,9 8,7
204                           >    90 %    %     13 8,7
205                       50  -    90 %    %     8,7 10,9
207                        0  -    50 %    %     56,5 45,7
209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        Euro 0 4799,2
210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     0 51,2
216 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     0 32,6
211                           >   100 %    %     0 8,7
212                           >    90 %    %     0 8,7
213                       50  -    90 %    %     0 10,9
215                        0  -    50 %    %     0 47,8
220 Ord.Erg.je Fam-AK Euro 18197,4 15574,1
221 Ord.Erg.je Fam-AK+50% des ausserldw.Eink. Euro 21651,9 21034,1
222 (Ord.Erg.+ausserldw.Eink+PA) je AK Euro 23011,1 24406,9

Quelle: Eigene Ermittlung anhand der einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes.  
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MB-V-Tabelle 5.21: Indikatorenvergleich mit Ausgleichszulage geförderte und nicht 
geförderte Testbetriebe (verschiedene Betriebsgruppen = Touples) 
des WJ 2000/01 – Hessen 

Nr. Indikator Einheit     F     F      F 

WG16 WG17 WG18

nein ja nein ja nein ja

200 Gruppen-Nummer                         Code 6002 2004 6002 2006 6002 2008
1 Betriebe insgesamt                     Anzahl 64 51 64 13 64 7

28 LF/Betrieb                             ha    62,2 52 62,2 71,2 62,2 59,2
29 AF/Betrieb                             ha    42,9 26,5 42,9 23,2 42,9 15,9
35 Dauergrünland/Betrieb                 ha    19,3 25,5 19,3 48 19,3 43,3
32 Ackerfutter/Betrieb                    ha    7,5 3,6 7,5 4,2 7,5 6
33 HFF/Betrieb                            ha    20,8 27,2 20,8 48,6 20,8 44,8
36 Silomais/Betrieb                       ha    6,3 2,2 6,3 3,6 6,3 4,5
37 Körnermais/Betrieb                    ha    1,1 0 1,1 0,1 1,1 0
38 CCM-Mais/Betrieb                       ha    0 0 0 0 0 0
39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      ha    30,7 16,7 30,7 13 30,7 8,7
44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  ha    1 0,4 1 0,5 1 0
46 Brache/Betrieb                         ha    0 0 0 0 0 0
47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         ha    37,9 44,7 37,9 62,7 37,9 53
50 AZ berechtigte AF/Betrieb(GAK)         ha    18,7 19,2 18,7 14,7 18,7 9,8
56 Anteil Mais an AZ berecht.AF           %     25,1 10,2 25,1 19,8 25,1 31,7
57 Anteil Eiweiss+Ackerfutter an AF       %     3,8 7 3,8 2,9 3,8 9,4
58 Anteil Hackfutter an AF                %     6,3 0,2 6,3 0 6,3 0
60 Anteil stillgelegte AF an AF           %     7,9 8,3 7,9 6,8 7,9 6,6
63 Anteil AZ berecht.LF an LF(GAK)        %     60,9 86 60,9 88,1 60,9 89,6
67 Anteil AF an LF                        %     69 51 69 32,5 69 26,9
68 Anteil korr.AZ berecht.LF an LF(GAK)   %     55,5 81,9 55,5 85,9 55,5 87,8
73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    %     0 0 0 0,3 0 0
74 Anteil Getreidefläche an AF           %     58,3 64,1 58,3 68,8 58,3 51,3
75 Anteil intensiv bewirtschaft.AF an AF  %     75,7 67,4 75,7 58,9 75,7 58,7

194 Anteil Weinbaufläche an LF            %     0,1 0 0,1 0 0,1 0
195 Anteil Obstbaufläche an LF            %     0 0 0 0 0 0
196 Anteil Weizenfläche an AF             %     33,1 19,2 33,1 20,2 33,1 10,5
79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   %     7,8 13,7 7,8 15,4 7,8 14,3
80 Anteil ökologisch wirtschaft.Betriebe %     1,6 7,8 1,6 0 1,6 14,3
82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltsp.Beschr. %     4,7 13,7 4,7 30,8 4,7 71,4
84 Anteil Betr.mit Stilllegungsprämie    %     67,2 41,2 67,2 38,5 67,2 28,6
85 Anteil Betr.GL>40 und < 2GV/HFF        %     18,8 37,3 18,8 76,9 18,8 85,7
87 Anteil Betr.VE>140/100ha an viehh.Betr. %     31,3 41,2 31,3 7,7 31,3 14,3
92 VE/100 ha LF                           VE    111,3 115,6 111,3 115,5 111,3 120,8
93 VE Milchkühe/Betrieb                  VE    22 24,9 22 33,2 22 21,6
94 VE Milchkühe/100 ha HFF               VE    106 91,4 106 68,4 106 48,2
95 RGV/100 ha HFF                         RGV   307,6 191,6 307,6 145,2 307,6 154,7

173 Milchkuhleistung/Betrieb               kg    6206,7 6150,7 6206,7 6240,9 6206,7 5246,3
174 Milchleistung kg/HFF                   kg    8497,8 6017,2 8497,8 4586,6 8497,8 2785,5
175 Getreideertrag/ha                      dt    64 58,3 64 53,2 64 51,6
99 AK insgesamt/Betrieb                   AK    1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,5

101 Familien-AK /Betrieb                   AK    1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5
102 Anteil Fam-AK an AK insgesamt          %     92,1 96,5 92,1 100 92,1 100
103 AK insgesamt/100 ha                    AK    2,8 2,9 2,8 2,3 2,8 2,5
105 Alter Betriebsleiter                   Jahre 50,9 47,2 50,9 46,5 50,9 47
106 AZ/Betrieb                             Euro - 2697,7 - 4326 - 3878,4
107 AZ/LF                                  Euro - 51,8 - 60,8 - 65,5
217 AZ/AK                                  Euro - 1784,5 - 2678 - 2661,7
108 AZ/berecht.LF (GAK)                    Euro - 60,3 - 69 - 73,1
112 AZ/ korr.berecht.LF (GAK)              Euro - 63,3 - 70,7 - 74,6
118 Prämie öko-Landbau/Betrieb           Euro - 0 - 0 - 1690,8
120 Prämie Agrarumweltmassnahmen/Betrieb  Euro 48,1 506,6 48,1 1188,2 48,1 1690,8
122 Extensivierungsprämie/Betrieb         Euro 253,7 152,6 253,7 1935,2 253,7 0
124 Zahlung f.Flächen mit Umweltauflagen/gefördertem Betrieb Euro 5871,9 1557,4 5871,9 2637,9 5871,9 4380,9
126 Gewinn/Betrieb                         Euro 35761 24725 35761 20851 35761 15123
127 Gewinn/LF                              Euro 575 475 575 293 575 255
218 Gewinn/Familien-AK                     Euro 22350,8 16483,4 22350,8 13031,9 22350,8 10082,2
128 AZ bereinigter Gewinn/Betrieb          Euro 35761 22028 35761 16525 35761 11245
129 AZ bereinigter Gewinn/LF               Euro 575 424 575 232 575 190
138 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/Betrieb   Euro 32802 23713 32802 18351 32802 11392
139 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/LF        Euro 527 456 527 258 527 192
140 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/AK        Euro 18947 15686 18947 11360 18947 7818
143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    Euro 6909 9888 6909 8664 6909 13110

Betrieb gefördertBetrieb gefördert Betrieb gefördert
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Fortsetzung 1 - MB-V-Tabelle 5.21

Nr. Indikator Einheit     F     F      F 

WG16 WG17 WG18

nein ja nein ja nein ja

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Euro 42670 34613 42670 29515 42670 28233
187 Verf.Einkommen.ldw.Unternehmerfamilie  Euro 30982,9 24387,3 30982,9 20635,2 30982,9 19135,2
147 Verleichslohn/Betrieb                  Euro 40590 36940 40590 41553 40590 37482
148 Diff.Vergleichslohn-gewinn/Betrieb     Euro 4829 12215 4829 20702 4829 22359
149 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmen/Betr. Euro -833 1557 -833 37 -833 4915
150 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmer/Betr. Euro 9943 10778 9943 10069 9943 6979
153 Anteil AZ am Gewinn                    %     - 10,9 - 20,7 - 25,6
188 Anteil AZ am Gesamteinkommen           %     - 7,793892468 - 14,65695409 - 13,73711614
189 Anteil AZ am Verfügbaren Einkommen    %     - 11,1 - 21 - 20,3
155 Anteil AZ am ord.Erg+Pers.Aufwand      %     - 10,2 - 19,1 - 25,4
158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  %     - 16,6 - 23,7 - 21,6
159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  %     - 55,3 - 62,9 - 42,9
161 Anteil AZ an Präm.für Agrumweltmassn. %     - 532,5 - 364,1 - 229,4
162 Anteil AZbG an Prä.f.AUM+uwAZ+Extens. %     - 309 - 109,9 - 80,5
163 Personalaufwand/LF                     Euro -50,6 -33,1 -50,6 -17,8 -50,6 -19,8
219 Personalaufwand/AK                     Euro -1820 -1138,3 -1820 -786,3 -1820 -804,3
164 Saat-+Pflanzgut Aufwand/LF             Euro -47,8 -26,5 -47,8 -17,5 -47,8 -19,6
165 StBE/LF                                Euro 707,2 692,5 707,2 602,9 707,2 503,6
166 StBE/Betrieb                           Euro 44018,2 36024,7 44018,2 42916,6 44018,2 29827
177 LVZ/Betrieb                            LVZ   48,6 26,2 48,6 22,8 48,6 28,7
178 Höhenlage/Betrieb                     Code  1,1 1,8 1,1 1,8 1,1 1,3
167 PSM Aufwand/Betrieb                    Euro -4324,6 -2248,2 -4324,6 -2248,3 -4324,6 -619
168 Düngemittelaufwand/Betrieb            Euro -5109,7 -4425,4 -5109,7 -3550,9 -5109,7 -1728,1
169 Düngemittelaufwand/bereinigte LF      Euro -85,3 -88 -85,3 -50,6 -85,3 -29,7
170 Düngemittelaufwand/bereinigte AF      Euro -125,9 -178,7 -125,9 -160,3 -125,9 -116,2
171 PSM Aufwand/LF                         Euro -69,5 -43,2 -69,5 -31,6 -69,5 -10,4
172 PSM Aufwand/bereinigte AF              Euro -106,6 -90,8 -106,6 -101,5 -106,6 -41,6
181 Pachtpreis/ha gepachtete LF            Euro 164,6 123,2 164,6 36,2 164,6 56,5
182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Euro 0 0 0 0 0 0
190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     %     0 0 0 0 0 0
191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   %     15,6 3,9 15,6 7,7 15,6 0

201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] Euro 151,1 71,2 342,4 269,2 384,7 334,6
202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     34,3 72,8 17,8 22,6 17 19,6
208 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     25,5 35,3 0 15,4 0 14,3
203                           >   100 %    %     7,8 7,8 15,4 0 0 14,3
204                           >    90 %    %     9,8 9,8 15,4 0 0 14,3
205                       50  -    90 %    %     3,9 11,8 7,7 7,7 14,3 0
207                        0  -    50 %    %     60,8 43,1 76,9 76,9 85,7 71,4

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        Euro - 3261,3 - 7586,6 - 11128,7
210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     - 54,7 - 35,3 - 23,9
216 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     - 31,4 - 23,1 - 14,3
211                           >   100 %    %     - 7,8 - 7,7 - 14,3
212                           >    90 %    %     - 7,8 - 7,7 - 14,3
213                       50  -    90 %    %     - 7,8 - 15,4 - 0
215                        0  -    50 %    %     - 52,9 - 53,8 - 71,4

Quelle: Eigene Ermittlung anhand der einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes.

Betrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert
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MB-V-Tabelle 5.22: Indikatorenvergleich mit Ausgleichszulage geförderte und nicht 
geförderte Testbetriebe (verschiedene Betriebsgruppen = Touples) 
des WJ 2000/01 – Hessen 

Nr. Indikator Einheit     F     F      F     F 

LVZ <16 LVZ16-21 LVZ21-26 LVZ >26

nein ja nein ja nein ja nein ja

200 Gruppen-Nummer                         Code 6002 2026 6002 2028 6002 2030 6002 2032
1 Betriebe insgesamt                     Anzahl 64 7 64 16 64 15 64 33

28 LF/Betrieb                             ha    62,2 51,2 62,2 56 62,2 65,8 62,2 53
29 AF/Betrieb                             ha    42,9 10,6 42,9 17,4 42,9 28,4 42,9 29,9
35 Dauergrünland/Betrieb                 ha    19,3 40,6 19,3 38,6 19,3 37,4 19,3 23,2
32 Ackerfutter/Betrieb                    ha    7,5 2,3 7,5 2,8 7,5 5,1 7,5 4,3
33 HFF/Betrieb                            ha    20,8 41,3 20,8 39,1 20,8 40,3 20,8 24,6
36 Silomais/Betrieb                       ha    6,3 1,6 6,3 2,4 6,3 2,6 6,3 3,1
37 Körnermais/Betrieb                    ha    1,1 0 1,1 0 1,1 0,1 1,1 0
38 CCM-Mais/Betrieb                       ha    0 0 0 0 0 0 0 0
39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      ha    30,7 4,6 30,7 9,3 30,7 16,7 30,7 19,7
44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  ha    1 0 1 0,3 1 0,7 1 0,4
46 Brache/Betrieb                         ha    0 0 0 0 0 0 0 0
47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         ha    37,9 48,7 37,9 51 37,9 57,4 37,9 44
50 AZ berechtigte AF/Betrieb(GAK)         ha    18,7 8,1 18,7 12,4 18,7 19,9 18,7 20,8
56 Anteil Mais an AZ berecht.AF           %     25,1 16,6 25,1 16,3 25,1 11,4 25,1 12,9
57 Anteil Eiweiss+Ackerfutter an AF       %     3,8 6,8 3,8 5,5 3,8 9,9 3,8 5,2
58 Anteil Hackfutter an AF                %     6,3 0,7 6,3 0,1 6,3 0,1 6,3 0,2
60 Anteil stillgelegte AF an AF           %     7,9 3,8 7,9 5,7 7,9 7,4 7,9 9,1
63 Anteil AZ berecht.LF an LF(GAK)        %     60,9 95,2 60,9 91,1 60,9 87,2 60,9 82,8
67 Anteil AF an LF                        %     69 20,7 69 31,1 69 43,1 69 56,3
68 Anteil korr.AZ berecht.LF an LF(GAK)   %     55,5 94,4 55,5 89,5 55,5 84 55,5 77,7
73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    %     0 0 0 0,3 0 0 0 0
74 Anteil Getreidefläche an AF           %     58,3 66,9 58,3 68,8 58,3 64,8 58,3 62,3
75 Anteil intensiv bewirtschaft.AF an AF  %     75,7 45,6 75,7 55,2 75,7 61,7 75,7 71,6

194 Anteil Weinbaufläche an LF            %     0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0
195 Anteil Obstbaufläche an LF            %     0 0 0 0 0 0 0 0
196 Anteil Weizenfläche an AF             %     33,1 8,1 33,1 14,8 33,1 20,3 33,1 20,1
79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   %     7,8 28,6 7,8 25 7,8 6,7 7,8 9,1
80 Anteil ökologisch wirtschaft.Betriebe %     1,6 28,6 1,6 6,3 1,6 6,7 1,6 3
82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltsp.Beschr. %     4,7 42,9 4,7 12,5 4,7 20 4,7 24,2
84 Anteil Betr.mit Stilllegungsprämie    %     67,2 14,3 67,2 31,3 67,2 46,7 67,2 45,5
85 Anteil Betr.GL>40 und < 2GV/HFF        %     18,8 42,9 18,8 75 18,8 46,7 18,8 39,4
87 Anteil Betr.VE>140/100ha an viehh.Betr. %     31,3 28,6 31,3 18,8 31,3 26,7 31,3 42,4
92 VE/100 ha LF                           VE    111,3 133 111,3 119,2 111,3 108,4 111,3 115,5
93 VE Milchkühe/Betrieb                  VE    22 20 22 27,6 22 31,5 22 23,7
94 VE Milchkühe/100 ha HFF               VE    106 48,5 106 70,7 106 78,1 106 96,5
95 RGV/100 ha HFF                         RGV   307,6 155,2 307,6 163,4 307,6 163,7 307,6 196,8

173 Milchkuhleistung/Betrieb               kg    6206,7 5996,5 6206,7 6327,2 6206,7 5952,3 6206,7 6070,5
174 Milchleistung kg/HFF                   kg    8497,8 3025,1 8497,8 4749,1 8497,8 4914,2 8497,8 6518,5
175 Getreideertrag/ha                      dt    64 45,4 64 55,8 64 57,4 64 58,1
99 AK insgesamt/Betrieb                   AK    1,7 1,4 1,7 1,5 1,7 1,8 1,7 1,5

101 Familien-AK /Betrieb                   AK    1,6 1,4 1,6 1,5 1,6 1,8 1,6 1,4
102 Anteil Fam-AK an AK insgesamt          %     92,1 100 92,1 100 92,1 99,6 92,1 94,6
103 AK insgesamt/100 ha                    AK    2,8 2,7 2,8 2,6 2,8 2,7 2,8 2,8
105 Alter Betriebsleiter                   Jahre 50,9 47,3 50,9 46,1 50,9 43,9 50,9 48,9
106 AZ/Betrieb                             Euro - 4207,3 - 4507,2 - 3566,3 - 1997,2
107 AZ/LF                                  Euro - 82,2 - 80,4 - 54,1 - 37,6
217 AZ/AK                                  Euro - 3036,2 - 3042,9 - 2026,3 - 1358,9
108 AZ/berecht.LF (GAK)                    Euro - 86,4 - 88,3 - 62,1 - 45,5
112 AZ/ korr.berecht.LF (GAK)              Euro - 87,1 - 89,9 - 64,5 - 48,4
118 Prämie öko-Landbau/Betrieb           Euro - 0 - 739,7 - 0 - 0
120 Prämie Agrarumweltmassnahmen/Betrieb  Euro 48,1 1731 48,1 1691,9 48,1 374,9 48,1 251,7
122 Extensivierungsprämie/Betrieb         Euro 253,7 0 253,7 889,3 253,7 465,6 253,7 355,3
124 Zahlung f.Flächen mit Umweltauflagen/gefördertem Betrieb Euro 5871,9 6155,5 5871,9 380,8 5871,9 3428,1 5871,9 1730,7
126 Gewinn/Betrieb                         Euro 35761 16525 35761 21907 35761 27258 35761 23117
127 Gewinn/LF                              Euro 575 323 575 391 575 414 575 436
218 Gewinn/Familien-AK                     Euro 22350,8 11803,3 22350,8 14605 22350,8 15143,4 22350,8 16511,8
128 AZ bereinigter Gewinn/Betrieb          Euro 35761 12317 35761 17400 35761 23692 35761 21119
129 AZ bereinigter Gewinn/LF               Euro 575 241 575 311 575 360 575 398
138 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/Betrieb   Euro 32802 10029 32802 19410 32802 27653 32802 22186
139 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/LF        Euro 527 196 527 346 527 420 527 418
140 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/AK        Euro 18947 7237 18947 13104 18947 15712 18947 15095
143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    Euro 6909 16973 6909 11288 6909 9674 6909 7865

Betrieb gefördertBetrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert
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Fortsetzung 1 - MB-V-Tabelle 5.22

Nr. Indikator Einheit     F     F      F     F 

LVZ <16 LVZ16-21 LVZ21-26 LVZ >26

nein ja nein ja nein ja nein ja

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Euro 42670 33498 42670 33195 42670 36932 42670 30982
187 Verf.Einkommen.ldw.Unternehmerfamilie  Euro 30982,9 25727,6 30982,9 22083 30982,9 26869 30982,9 21500
147 Verleichslohn/Betrieb                  Euro 40590 34943 40590 38102 40590 43729 40590 35646
148 Diff.Vergleichslohn-gewinn/Betrieb     Euro 4829 18419 4829 16195 4829 16471 4829 12529
149 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmen/Betr. Euro -833 3854 -833 3548 -833 7235 -833 -2363
150 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmer/Betr. Euro 9943 15294 9943 14377 9943 17534 9943 3919
153 Anteil AZ am Gewinn                    %     - 25,5 - 20,6 - 13,1 - 8,6
188 Anteil AZ am Gesamteinkommen           %     - 12,5598543 - 13,5779485 - 9,65639554 - 6,44632367
189 Anteil AZ am Verfügbaren Einkommen    %     - 16,4 - 20,4 - 13,3 - 9,3
155 Anteil AZ am ord.Erg+Pers.Aufwand      %     - 29,6 - 18,8 - 11,4 - 8,3
158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  %     - 26,6 - 28,5 - 20,4 - 11,6
159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  %     - 48,1 - 58,8 - 61,7 - 50,4
161 Anteil AZ an Präm.für Agrumweltmassn. %     - 243,1 - 266,4 - 951,1 - 793,5
162 Anteil AZbG an Prä.f.AUM+uwAZ+Extens. %     - 96,3 - 171,5 - 233,7 - 194,5
163 Personalaufwand/LF                     Euro -50,6 -27 -50,6 -18,7 -50,6 -22,5 -50,6 -36,4
219 Personalaufwand/AK                     Euro -1820 -997,7 -1820 -707,9 -1820 -843,5 -1820 -1314
164 Saat-+Pflanzgut Aufwand/LF             Euro -47,8 -14,8 -47,8 -19,8 -47,8 -25,6 -47,8 -26,4
165 StBE/LF                                Euro 707,2 517,2 707,2 630,4 707,2 646,3 707,2 694,1
166 StBE/Betrieb                           Euro 44018,2 26485 44018,2 35320,1 44018,2 42552 44018,2 36823,2
177 LVZ/Betrieb                            LVZ   48,6 13,5 48,6 18,7 48,6 23,3 48,6 33,1
178 Höhenlage/Betrieb                     Code  1,1 1,6 1,1 1,9 1,1 1,9 1,1 1,7
167 PSM Aufwand/Betrieb                    Euro -4324,6 -405,8 -4324,6 -1543,3 -4324,6 -2491,9 -4324,6 -2524,4
168 Düngemittelaufwand/Betrieb            Euro -5109,7 -2005,7 -5109,7 -3287 -5109,7 -5161,5 -5109,7 -4239,4
169 Düngemittelaufwand/bereinigte LF      Euro -85,3 -39,5 -85,3 -59,3 -85,3 -80,1 -85,3 -83,6
170 Düngemittelaufwand/bereinigte AF      Euro -125,9 -196,8 -125,9 -195,4 -125,9 -191,3 -125,9 -153,8
171 PSM Aufwand/LF                         Euro -69,5 -7,9 -69,5 -27,6 -69,5 -37,8 -69,5 -47,6
172 PSM Aufwand/bereinigte AF              Euro -106,6 -39,8 -106,6 -91,7 -106,6 -92,3 -106,6 -91,6
181 Pachtpreis/ha gepachtete LF            Euro 164,6 64,7 164,6 72,8 164,6 79,6 164,6 120,6
182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Euro 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     %     0 0 0 0 0 0 0 0
191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   %     15,6 0 15,6 0 15,6 20 15,6 0

201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] Euro 334 331,2 264 180,6 214,7 107 176,4 108,8
202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     24,6 24,8 30,5 44,5 25,2 50,6 21,3 34,6
208 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     14,3 14,3 12,5 25 13,3 26,7 24,2 36,4
203                           >   100 %    %     0 14,3 12,5 12,5 6,7 6,7 9,1 3
204                           >    90 %    %     0 14,3 12,5 12,5 6,7 13,3 12,1 3
205                       50  -    90 %    %     14,3 0 18,8 6,3 0 13,3 0 12,1
207                        0  -    50 %    %     71,4 71,4 56,3 56,3 80 46,7 63,6 48,5

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        Euro - 11709,7 - 5843,4 - 3235,2 - 3851,4
210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     - 25,9 - 52,1 - 62,6 - 35,3
216 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     - 28,6 - 25 - 33,3 - 27,3
211                           >   100 %    %     - 0 - 6,3 - 6,7 - 12,1
212                           >    90 %    %     - 0 - 6,3 - 6,7 - 12,1
213                       50  -    90 %    %     - 0 - 18,8 - 13,3 - 3
215                        0  -    50 %    %     - 71,4 - 50 - 46,7 - 57,6

Quelle: Eigene Ermittlung anhand der einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes.

Betrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert
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MB-V-Tabelle 5.23: Indikatorenvergleich mit Ausgleichszulage geförderte und nicht 
geförderte Testbetriebe (verschiedene Betriebsgruppen = Touples) 
des WJ 2000/01 – Hessen 

Nr. Indikator Einheit

nein ja nein ja

200 Gruppen-Nummer                         Code 6006 2012 6010 2016
1 Betriebe insgesamt                     Anzahl 9 13 7 9

28 LF/Betrieb                             ha    23,2 22,2 134,2 119,3
29 AF/Betrieb                             ha    16,9 8,7 99,8 67,8
35 Dauergrünland/Betrieb                 ha    6,3 13,6 34,4 51,5
32 Ackerfutter/Betrieb                    ha    1,5 1,2 7,8 6,9
33 HFF/Betrieb                            ha    7 13,9 35,1 52,7
36 Silomais/Betrieb                       ha    0,9 0,9 7,1 5,8
37 Körnermais/Betrieb                    ha    0,3 0 2,9 0,2
38 CCM-Mais/Betrieb                       ha    0 0 0 0
39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      ha    9,2 4,8 73 48,2
44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  ha    0 0,1 5 1,2
46 Brache/Betrieb                         ha    0 0 0 0
47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         ha    16,3 20,6 81,1 96,7
50 AZ berechtigte AF/Betrieb(GAK)         ha    10 7 46,7 45,2
56 Anteil Mais an AZ berecht.AF           %     8 11,2 13,2 11,3
57 Anteil Eiweiss+Ackerfutter an AF       %     4 4,9 1 2,1
58 Anteil Hackfutter an AF                %     4,4 0,4 3,3 0
60 Anteil stillgelegte AF an AF           %     6 4,5 11,1 10,3
63 Anteil AZ berecht.LF an LF(GAK)        %     70,1 92,5 60,4 81,1
67 Anteil AF an LF                        %     72,9 39 74,4 56,8
68 Anteil korr.AZ berecht.LF an LF(GAK)   %     65,7 91,2 52,2 75,2
73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    %     0 0 0 0
74 Anteil Getreidefläche an AF           %     75,8 72,1 62,7 62,9
75 Anteil intensiv bewirtschaft.AF an AF  %     57,8 56,1 77,8 77,7

194 Anteil Weinbaufläche an LF            %     0 0 0 0
195 Anteil Obstbaufläche an LF            %     0 0 0 0
196 Anteil Weizenfläche an AF             %     30,1 9,1 40,1 24,5
79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   %     0 15,4 0 33,3
80 Anteil ökologisch wirtschaft.Betriebe %     0 7,7 0 0
82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltsp.Beschr. %     0 0 28,6 11,1
84 Anteil Betr.mit Stilllegungsprämie    %     44,4 23,1 100 77,8
85 Anteil Betr.GL>40 und < 2GV/HFF        %     11,1 30,8 28,6 55,6
87 Anteil Betr.VE>140/100ha an viehh.Betr. %     33,3 46,2 0 11,1
92 VE/100 ha LF                           VE    122,4 154 56,4 81,2
93 VE Milchkühe/Betrieb                  VE    9 14,5 34,2 42,4
94 VE Milchkühe/100 ha HFF               VE    128,4 104,2 97,4 80,4
95 RGV/100 ha HFF                         RGV   380,4 216,8 202,6 147,4

173 Milchkuhleistung/Betrieb               kg    4605,7 5402,8 7366 6294
174 Milchleistung kg/HFF                   kg    6642,4 5990,5 8626,1 5617,9
175 Getreideertrag/ha                      dt    59,9 55,2 66 61,4
99 AK insgesamt/Betrieb                   AK    1 1,1 2,2 2,4

101 Familien-AK /Betrieb                   AK    1 1,1 1,9 2,1
102 Anteil Fam-AK an AK insgesamt          %     100 100 87,5 88,4
103 AK insgesamt/100 ha                    AK    4,2 4,9 1,6 2
105 Alter Betriebsleiter                   Jahre 51,8 48 48,7 42,7
106 AZ/Betrieb                             Euro - 1397,3 - 4285,9
107 AZ/LF                                  Euro - 62,9 - 35,9
217 AZ/AK                                  Euro - 1279,2 - 1794,1
108 AZ/berecht.LF (GAK)                    Euro - 68 - 44,3
112 AZ/ korr.berecht.LF (GAK)              Euro - 68,9 - 47,8
118 Prämie öko-Landbau/Betrieb           Euro - 0 - 0
120 Prämie Agrarumweltmassnahmen/Betrieb  Euro 0 416,9 0 1841,5
122 Extensivierungsprämie/Betrieb         Euro 0 147 0 0
124 Zahlung f.Flächen mit Umweltauflagen/gefördertem Betrieb Euro 0 0 6979,1 236,9
126 Gewinn/Betrieb                         Euro 6970 8594 51916 43658
127 Gewinn/LF                              Euro 300 387 387 366
218 Gewinn/Familien-AK                     Euro 6970,1 7812,3 27324,3 20789,6
128 AZ bereinigter Gewinn/Betrieb          Euro 6970 7196 51916 39372
129 AZ bereinigter Gewinn/LF               Euro 300 324 387 330
138 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/Betrieb   Euro 6283 7965 48834 42496
139 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/LF        Euro 271 358 364 356
140 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/AK        Euro 6426 7292 22490 17789
143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    Euro 18981 14958 303 4094

                        F-10-30 

                        Betrieb gefördert

                    F-100-200 

                        Betrieb gefördert
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Fortsetzung 1 - MB-V-Tabelle 5.23

Nr. Indikator Einheit

nein ja nein ja

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Euro 25951 23552 52219 47752
187 Verf.Einkommen.ldw.Unternehmerfamilie  Euro 12431,8 13740,8 37438 38339,4
147 Verleichslohn/Betrieb                  Euro 25152 28177 47220 52018
148 Diff.Vergleichslohn-gewinn/Betrieb     Euro 18181 19583 -4696 8360
149 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmen/Betr. Euro 3378 1084 5645 11364
150 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmer/Betr. Euro 5921 4762 26483 16382
153 Anteil AZ am Gewinn                    %     - 16,3 - 9,8
188 Anteil AZ am Gesamteinkommen           %     - 5,932829484 - 8,975330876
189 Anteil AZ am Verfügbaren Einkommen    %     - 10,2 - 11,2
155 Anteil AZ am ord.Erg+Pers.Aufwand      %     - 14,9 - 9,2
158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  %     - 25 - 10,4
159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  %     - 72,4 - 43,3
161 Anteil AZ an Präm.für Agrumweltmassn. %     - 335,2 - 232,7
162 Anteil AZbG an Prä.f.AUM+uwAZ+Extens. %     - 247,8 - 229,5
163 Personalaufwand/LF                     Euro -27,8 -26,3 -46 -41
219 Personalaufwand/AK                     Euro -660,9 -534,7 -2841,1 -2044,7
164 Saat-+Pflanzgut Aufwand/LF             Euro -35,9 -20 -37,1 -27,5
165 StBE/LF                                Euro 605 754,3 578,3 614,6
166 StBE/Betrieb                           Euro 14053,8 16765 77621,5 73294,5
177 LVZ/Betrieb                            LVZ   42,5 25 52,5 31,8
178 Höhenlage/Betrieb                     Code  1,2 1,8 1,1 1,7
167 PSM Aufwand/Betrieb                    Euro -1795 -723,6 -9391,9 -7059,3
168 Düngemittelaufwand/Betrieb            Euro -2024,1 -1565,4 -12007,4 -10664,6
169 Düngemittelaufwand/bereinigte LF      Euro -91,1 -71 -93,6 -94
170 Düngemittelaufwand/bereinigte AF      Euro -127,2 -184,3 -128 -171,9
171 PSM Aufwand/LF                         Euro -77,3 -32,6 -70 -59,2
172 PSM Aufwand/bereinigte AF              Euro -112,8 -85,2 -100,1 -113,8
181 Pachtpreis/ha gepachtete LF            Euro 194,9 261,8 177,1 81,1
182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Euro 0 0 0 0
190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     %     0 0 0 0
191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   %     0 0 0 0

201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] Euro -23,8 -87,9 56,7 7,5
202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     -264,5 -71,6 63,4 478,2
208 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     53,8 53,8 33,3 44,4
203                           >   100 %    %     0 7,7 11,1 11,1
204                           >    90 %    %     0 7,7 11,1 11,1
205                       50  -    90 %    %     0 0 0 0
207                        0  -    50 %    %     46,2 38,5 55,6 44,4

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        Euro - -865,9 - 4700,4
210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     - -147,7 - 38,2
216 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     - 53,8 - 33,3
211                           >   100 %    %     - 7,7 - 0
212                           >    90 %    %     - 7,7 - 0
213                       50  -    90 %    %     - 0 - 11,1
215                        0  -    50 %    %     - 38,5 - 55,6

Quelle: Eigene Ermittlung anhand der einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes.

                        F-10-30                     F-100-200 

                        Betrieb gefördert                         Betrieb gefördert
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MB-V-Tabelle 5.24: Indikatorenvergleich mit Ausgleichszulage geförderte und nicht 
geförderte Testbetriebe (verschiedene Betriebsgruppen = Touples) 
des WJ 2000/01 – Hessen 

Nr. Indikator Einheit

nein ja nein ja nein ja

200 Gruppen-Nummer                         Code 6012 2018 6014 2020 6016 2022
1 Betriebe insgesamt                     Anzahl 5 10 49 58 18 5

28 LF/Betrieb                             ha    33,2 28,6 60,3 60,7 76,5 55
29 AF/Betrieb                             ha    21,6 9,8 42,1 28 60,3 25,7
35 Dauergrünland/Betrieb                 ha    11,5 18,8 18,1 32,7 16,1 29,3
32 Ackerfutter/Betrieb                    ha    3,6 1,2 6,4 4,5 8,5 0,7
33 HFF/Betrieb                            ha    12,7 19,1 19,4 34,4 17,7 29,5
36 Silomais/Betrieb                       ha    2,8 0,9 5,3 3,1 6,9 0,5
37 Körnermais/Betrieb                    ha    0 0 1,2 0 2,5 0
38 CCM-Mais/Betrieb                       ha    0 0 0 0 0 0
39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      ha    15,9 5,8 30,8 17,2 41,4 19
44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  ha    0,4 0,1 1,1 0,4 0,6 0,9
46 Brache/Betrieb                         ha    0 0 0 0 0 0
47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         ha    23,5 26,1 35,5 52,2 43,6 49,2
50 AZ berechtigte AF/Betrieb(GAK)         ha    12 7,3 17,4 19,5 27,5 19,9
56 Anteil Mais an AZ berecht.AF           %     19 11,3 23,5 13,6 20,1 2,7
57 Anteil Eiweiss+Ackerfutter an AF       %     4,8 3,1 3,1 6,7 3,9 2,7
58 Anteil Hackfutter an AF                %     3,2 0,8 6,6 0,1 11,6 0,2
60 Anteil stillgelegte AF an AF           %     6,3 6,7 8,1 7,9 7,5 10,1
63 Anteil AZ berecht.LF an LF(GAK)        %     70,9 91,2 59 86 57 89,4
67 Anteil AF an LF                        %     65,2 34,4 69,8 46,1 78,9 46,7
68 Anteil korr.AZ berecht.LF an LF(GAK)   %     66,7 88,9 53,3 82,4 51,2 84,7
73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    %     0 0 0 0,1 0 0
74 Anteil Getreidefläche an AF           %     66,1 73,2 60,8 63,5 51,3 67,1
75 Anteil intensiv bewirtschaft.AF an AF  %     76,9 61,8 77,4 65,7 73,4 79,2

194 Anteil Weinbaufläche an LF            %     0 0 0,1 0 0 0
195 Anteil Obstbaufläche an LF            %     0 0 0 0 0 0
196 Anteil Weizenfläche an AF             %     28,5 16,1 36,6 19,2 25,4 20,5
79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   %     20 10 6,1 15,5 5,6 0
80 Anteil ökologisch wirtschaft.Betriebe %     0 0 2 8,6 0 0
82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltsp.Beschr. %     0 10 6,1 24,1 0 20
84 Anteil Betr.mit Stilllegungsprämie    %     80 40 61,2 39,7 88,9 60
85 Anteil Betr.GL>40 und < 2GV/HFF        %     20 50 22,4 51,7 0 0
87 Anteil Betr.VE>140/100ha an viehh.Betr. %     40 40 26,5 29,3 44,4 80
92 VE/100 ha LF                           VE    119,6 133 105,6 113,3 125,9 168,2
93 VE Milchkühe/Betrieb                  VE    10 14,6 18,8 27,6 23,8 19,8
94 VE Milchkühe/100 ha HFF               VE    78,4 76,3 97 80,2 134,6 67,2
95 RGV/100 ha HFF                         RGV   279,5 183,4 297,5 174,3 340,4 161,5

173 Milchkuhleistung/Betrieb               kg    5496,7 6525,2 6042,1 6044,2 6598,9 6334,9
174 Milchleistung kg/HFF                   kg    5161,2 5224,3 7403,3 5245,1 12357,2 4338,7
175 Getreideertrag/ha                      dt    72,3 63,4 63,8 56,5 65,8 71
99 AK insgesamt/Betrieb                   AK    1 0,8 1,7 1,6 2,5 1,7

101 Familien-AK /Betrieb                   AK    1 0,8 1,5 1,6 2,1 1,7
102 Anteil Fam-AK an AK insgesamt          %     100 100 91,5 97,1 86 100
103 AK insgesamt/100 ha                    AK    3,1 2,9 2,8 2,7 3,2 3,1
105 Alter Betriebsleiter                   Jahre 50 47 49,8 47,6 55,7 40,8
106 AZ/Betrieb                             Euro - 2219 - 3187,1 - 3164,4
107 AZ/LF                                  Euro - 77,5 - 52,5 - 57,5
217 AZ/AK                                  Euro - 2641,7 - 1952 - 1883,6
108 AZ/berecht.LF (GAK)                    Euro - 84,9 - 61 - 64,3
112 AZ/ korr.berecht.LF (GAK)              Euro - 87,1 - 63,7 - 67,9
118 Prämie öko-Landbau/Betrieb           Euro - 0 - 204,1 - 0
120 Prämie Agrarumweltmassnahmen/Betrieb  Euro 37,2 132,3 20,5 893 105 0
122 Extensivierungsprämie/Betrieb         Euro 0 191,2 290,2 535 111,9 0
124 Zahlung f.Flächen mit Umweltauflagen/gefördertem Betrieb Euro 0 4221,1 5871,9 2241,1 0 7761,8
126 Gewinn/Betrieb                         Euro 1114 7250 36143 25932 56121 2784
127 Gewinn/LF                              Euro 34 253 600 427 734 51
218 Gewinn/Familien-AK                     Euro 1113,7 9061,9 24095,3 16207,5 26724,5 1637,7
128 AZ bereinigter Gewinn/Betrieb          Euro 1114 5031 36143 22745 56121 -380
129 AZ bereinigter Gewinn/LF               Euro 34 176 600 375 734 -7
138 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/Betrieb   Euro 2613 3811 30861 24771 62390 782
139 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/LF        Euro 79 133 512 408 816 14
140 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/AK        Euro 2562 4536 18441 15171 25351 466
143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    Euro 17597 27351 6153 5716 5482 12967

          F-NE 

Betrieb gefördert

         F-HE 

Betrieb gefördert

         F-PG 

Betrieb gefördert
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Fortsetzung 1 - MB-V-Tabelle 5.24

Nr. Indikator Einheit

nein ja nein ja nein ja

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Euro 18711 34601 42296 31648 61603 15751
187 Verf.Einkommen.ldw.Unternehmerfamilie  Euro 9336,8 24276,8 30934,2 22908,5 46956,6 3807,4
147 Verleichslohn/Betrieb                  Euro 25980 21479 38842 40265 54490 43215
148 Diff.Vergleichslohn-gewinn/Betrieb     Euro 24867 14229 2699 14333 -1631 40431
149 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmen/Betr. Euro -3224 3653 -4521 1369 15987 -20261
150 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmer/Betr. Euro 7015 12074 5898 10401 65118 -15835
153 Anteil AZ am Gewinn                    %     - 30,6 - 12,3 - 113,7
188 Anteil AZ am Gesamteinkommen           %     - 6,413109448 - 10,07046259 - 20,09015301
189 Anteil AZ am Verfügbaren Einkommen    %     - 9,1 - 13,9 - 83,1
155 Anteil AZ am ord.Erg+Pers.Aufwand      %     - 36,8 - 11,4 - 80,2
158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  %     - 28,3 - 17,4 - 17,6
159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  %     - 69,6 - 53,3 - 56,7
161 Anteil AZ an Präm.für Agrumweltmassn. %     - 1677,5 - 356,9 - ********
162 Anteil AZbG an Prä.f.AUM+uwAZ+Extens. %     - 297,6 - 161,9 - 203,8
163 Personalaufwand/LF                     Euro -23,7 -21,9 -56,5 -29,7 -64,2 -14,1
219 Personalaufwand/AK                     Euro -769,6 -747,9 -2036,4 -1102,3 -1993,5 -461,8
164 Saat-+Pflanzgut Aufwand/LF             Euro -26,2 -20,3 -48,4 -24,3 -94,5 -30,8
165 StBE/LF                                Euro 538,3 618,2 672,2 652,2 950,3 744,9
166 StBE/Betrieb                           Euro 17846,1 17707,5 40510,4 39582,2 72660,4 40961,9
177 LVZ/Betrieb                            LVZ   44,2 22,3 49,8 26,6 45,4 25,8
178 Höhenlage/Betrieb                     Code  1 1,8 1,1 1,8 1 1,6
167 PSM Aufwand/Betrieb                    Euro -2044,9 -1030 -4328,3 -2266 -6853,8 -4695,6
168 Düngemittelaufwand/Betrieb            Euro -2861,2 -2207,4 -4821,8 -4242,1 -7246,7 -5405,9
169 Düngemittelaufwand/bereinigte LF      Euro -88,8 -78,5 -83,2 -72 -99,9 -101,4
170 Düngemittelaufwand/bereinigte AF      Euro -138,4 -236,7 -121,2 -161,9 -128,5 -225,3
171 PSM Aufwand/LF                         Euro -61,7 -35,9 -71,8 -37,3 -89,6 -85,4
172 PSM Aufwand/bereinigte AF              Euro -98,9 -110,5 -108,8 -86,5 -121,6 -195,7
181 Pachtpreis/ha gepachtete LF            Euro 128,7 89,9 170,5 99,1 162,8 54,9
182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Euro 0 0 0 0 0 0
190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     %     0 0 0 0 0 0
191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   %     0 0 0 0 100 100

201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] Euro -142 -54,2 225 104 740,9 801,8
202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     -54,5 -142,9 23,3 50,5 7,8 7,2
208 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     40 50 20,7 31 0 0
203                           >   100 %    %     20 20 5,2 13,8 0 0
204                           >    90 %    %     20 20 8,6 15,5 0 0
205                       50  -    90 %    %     10 0 3,4 6,9 0 0
207                        0  -    50 %    %     30 30 67,2 46,6 100 100

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        Euro - -1974,4 - 3270,1 - 24884,9
210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     - -133,8 - 59,7 - 7,6
216 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     - 60 - 36,2 - 0
211                           >   100 %    %     - 10 - 6,9 - 0
212                           >    90 %    %     - 10 - 8,6 - 0
213                       50  -    90 %    %     - 0 - 6,9 - 0
215                        0  -    50 %    %     - 30 - 48,3 - 100

Quelle: Eigene Ermittlung anhand der einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes.

Betrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert

          F-NE          F-HE          F-PG 
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MB-V-Tabelle 5.25: Indikatorenvergleich mit Ausgleichszulage geförderte und nicht 
geförderte Testbetriebe (verschiedene Betriebsgruppen = Touples) 
des WJ 2000/01 – Hessen 

Nr. Indikator Einheit    M    M 

WG16 LVZ <16

nein ja nein ja nein ja nein ja

200 Gruppen-Nummer                         Code 6018 2040 6018 2052 6022 2048 6024 2050
1 Betriebe insgesamt                     Anzahl 120 15 120 11 32 7 14 6

28 LF/Betrieb                             ha    53,6 61,8 53,6 68 38,5 38,1 120,3 120,7
29 AF/Betrieb                             ha    49 51,2 49 60,1 35 30,6 109,6 96,9
35 Dauergrünland/Betrieb                 ha    4,5 10,6 4,5 7,9 3,4 7,5 10,6 23,7
32 Ackerfutter/Betrieb                    ha    1,2 1,6 1,2 1,5 0,9 0 1,9 2,9
33 HFF/Betrieb                            ha    4,9 11,3 4,9 8,2 4 7,5 10,9 25,8
36 Silomais/Betrieb                       ha    0,8 0,9 0,8 1,2 0,3 0 1,6 0,8
37 Körnermais/Betrieb                    ha    1,7 0 1,7 0 0,9 0 5,2 0,4
38 CCM-Mais/Betrieb                       ha    0 0 0 0 0 0 0 0
39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      ha    36,8 36 36,8 46,4 24,7 19,4 80,9 76,4
44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  ha    1,3 1,3 1,3 1,5 0,7 0,8 4,2 1,6
46 Brache/Betrieb                         ha    0 0 0 0 0 0 0 0
47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         ha    28,3 45,2 28,3 47,5 21,8 28,9 60,8 88,1
50 AZ berechtigte AF/Betrieb(GAK)         ha    23,7 34,6 23,7 39,6 18,4 21,4 50,2 64,3
56 Anteil Mais an AZ berecht.AF           %     3,3 2,5 3,3 3 1,8 0 3,1 1,2
57 Anteil Eiweiss+Ackerfutter an AF       %     2,1 3 2,1 1,3 3,2 1 2,3 3,6
58 Anteil Hackfutter an AF                %     9,6 0,9 9,6 1 8,7 0,8 9,2 0,8
60 Anteil stillgelegte AF an AF           %     9,5 12,9 9,5 10,8 9,6 18,2 10,7 9,3
63 Anteil AZ berecht.LF an LF(GAK)        %     52,7 73,1 52,7 69,8 56,7 75,9 50,6 73
67 Anteil AF an LF                        %     91,4 82,9 91,4 88,4 91 80,3 91,2 80,3
68 Anteil korr.AZ berecht.LF an LF(GAK)   %     44 62,9 44 60,5 48,1 63 40,8 65,5
73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    %     0,2 0 0,2 0 0 0 0 0
74 Anteil Getreidefläche an AF           %     63,3 62,8 63,3 63,3 64,3 62,2 61,4 62,9
75 Anteil intensiv bewirtschaft.AF an AF  %     80,7 77,8 80,7 84 76,2 73 79,3 85,3

194 Anteil Weinbaufläche an LF            %     0 0 0 0 0,1 0 0 0
195 Anteil Obstbaufläche an LF            %     0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
196 Anteil Weizenfläche an AF             %     36,9 29,4 36,9 30,6 35,8 30 37,9 30,7

79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   %     6,7 13,3 6,7 9,1 6,3 14,3 0 16,7
80 Anteil ökologisch wirtschaft.Betriebe %     1,7 13,3 1,7 9,1 3,1 14,3 0 0
82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltsp.Beschr. %     3,3 0 3,3 0 3,1 0 7,1 0
84 Anteil Betr.mit Stilllegungsprämie    %     85 93,3 85 100 81,3 85,7 100 100
85 Anteil Betr.GL>40 und < 2GV/HFF        %     2,5 13,3 2,5 9,1 3,1 14,3 0 0
87 Anteil Betr.VE>140/100ha an viehh.Betr. %     13,3 20 13,3 27,3 9,4 14,3 14,3 33,3
92 VE/100 ha LF                           VE    71,1 93,4 71,1 99,6 60,2 88 62,6 89,1
93 VE Milchkühe/Betrieb                  VE    2 1,3 2 1,7 0,4 0 7,2 3,4
94 VE Milchkühe/100 ha HFF               VE    41 11,5 41 20,3 9,7 0 66,3 13,2
95 RGV/100 ha HFF                         RGV   186,8 126,3 186,8 145,3 138,4 139,7 172,6 76,9

173 Milchkuhleistung/Betrieb               kg    6205,7 3762,1 6205,7 3762,1 5338,1 0 6817,4 3762,1
174 Milchleistung kg/HFF                   kg    2959 468,1 2959 879,2 561,2 0 5189,3 509,5
175 Getreideertrag/ha                      dt    68 67,6 68 65,9 65,3 67,7 71,5 68,7

99 AK insgesamt/Betrieb                   AK    1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 1 2,1 2,1
101 Familien-AK /Betrieb                   AK    1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 0,9 1,8 1,8
102 Anteil Fam-AK an AK insgesamt          %     91,7 91,8 91,7 89,1 95,9 91,4 86,2 86,4
103 AK insgesamt/100 ha                    AK    2,6 2,1 2,6 1,8 3,2 2,6 1,8 1,7
105 Alter Betriebsleiter                   Jahre 48 45,1 48 51,2 48,5 43,9 49,4 57,2
106 AZ/Betrieb                             Euro - 1684,1 - 1610,6 - 1077,4 - 3093,2
107 AZ/LF                                  Euro - 27,3 - 23,7 - 28,2 - 25,6
217 AZ/AK                                  Euro - 1302,2 - 1293,2 - 1077,4 - 1484,7
108 AZ/berecht.LF (GAK)                    Euro - 37,3 - 33,9 - 37,2 - 35,1
112 AZ/ korr.berecht.LF (GAK)              Euro - 43,4 - 39,1 - 44,8 - 39,1
118 Prämie öko-Landbau/Betrieb           Euro 77,4 167,8 77,4 0 203,4 0 - 0
120 Prämie Agrarumweltmassnahmen/Betrieb  Euro 121,5 481,7 121,5 428,1 205,6 672,7 0 1203
122 Extensivierungsprämie/Betrieb         Euro 8,8 15,9 8,8 0 33,2 34,1 0 0
124 Zahlung f.Flächen mit Umweltauflagen/gefördertem Betrieb Euro 3652,3 0 3652,3 0 3862,7 0 9898,4 0
126 Gewinn/Betrieb                         Euro 24230 14108 24230 14399 17346 3905 49313 32918
127 Gewinn/LF                              Euro 452 228 452 212 451 102 410 273
218 Gewinn/Familien-AK                     Euro 18638,7 11756,6 18638,7 13089,8 14454,9 4338,8 27396,3 18287,9
128 AZ bereinigter Gewinn/Betrieb          Euro 24230 12424 24230 12788 17346 2828 49313 29825
129 AZ bereinigter Gewinn/LF               Euro 452 201 452 188 451 74 410 247
138 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/Betrieb   Euro 25315 13413 25315 14907 15961 3792 53316 35464
139 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/LF        Euro 472 217 472 219 415 99 443 294
140 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/AK        Euro 18039 10371 18039 11969 13063 3792 25048 17023
143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    Euro 10796 16831 10796 20895 8685 13920 633 8613

     M-100-200 

Betrieb gefördert

     M-30-50 

Betrieb gefördertBetrieb gefördert Betrieb gefördert
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Fortsetzung 1 - MB-V-Tabelle 5.25

Nr. Indikator Einheit    M    M 

WG16 LVZ <16

nein ja nein ja nein ja nein ja

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Euro 35026 30939 35026 35294 26031 17825 49946 41531
187 Verf.Einkommen.ldw.Unternehmerfamilie  Euro 23493,5 17358,1 23493,5 17752,4 14090,4 4893,4 37661,9 29447,7
147 Verleichslohn/Betrieb                  Euro 32718 29084 32718 28436 30024 23408 47147 38585
148 Diff.Vergleichslohn-gewinn/Betrieb     Euro 8487 14976 8487 14037 12678 19503 -2167 5666
149 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmen/Betr. Euro 2955 -4877 2955 -11220 -704 -4453 5630 -2088
150 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmer/Betr. Euro 22455 14997 22455 7732 20104 9503 56488 18663
153 Anteil AZ am Gewinn                    %     - 11,9 - 11,2 - 27,6 - 9,4
188 Anteil AZ am Gesamteinkommen           %     - 5,44329164 - 4,56338188 - 6,04431978 - 7,44793046
189 Anteil AZ am Verfügbaren Einkommen    %     - 9,7 - 9,1 - 22 - 10,5
155 Anteil AZ am ord.Erg+Pers.Aufwand      %     - 11,2 - 9,8 - 22,1 - 8
158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  %     - 7,7 - 6,5 - 7,4 - 7,8
159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  %     - 37,1 - 38,3 - 28 - 42,3
161 Anteil AZ an Präm.für Agrumweltmassn. %     - 349,6 - 376,3 - 160,2 - 257,1
162 Anteil AZbG an Prä.f.AUM+uwAZ+Extens. %     - 338,4 - 376,3 - 152,4 - 257,1
163 Personalaufwand/LF                     Euro -54 -46,4 -54 -44,4 -39,8 -62,9 -48,2 -75,4
219 Personalaufwand/AK                     Euro -2065,4 -2215 -2065,4 -2424,4 -1252,8 -2400,7 -2721,7 -4366,3
164 Saat-+Pflanzgut Aufwand/LF             Euro -67,3 -32,6 -67,3 -40,5 -68,6 -43,3 -71,7 -34,2
165 StBE/LF                                Euro 570,9 474,7 570,9 547,6 433,8 363,5 653,2 537
166 StBE/Betrieb                           Euro 30616,7 29325,6 30616,7 37260,1 16693,3 13864,2 78568,9 64813,4
177 LVZ/Betrieb                            LVZ   52,1 29,2 52,1 32,6 53,8 25,7 55,5 33,6
178 Höhenlage/Betrieb                     Code  1 1,5 1 1,5 1 1,4 1,1 1,7
167 PSM Aufwand/Betrieb                    Euro -5813,1 -5766,2 -5813,1 -7212,6 -3556,3 -4128,4 -13632,1 -10641,4
168 Düngemittelaufwand/Betrieb            Euro -5651,1 -5659,2 -5651,1 -7402,5 -3968 -3453,5 -13010,2 -11972,7
169 Düngemittelaufwand/bereinigte LF      Euro -112,4 -99,7 -112,4 -117,1 -110,7 -101,4 -115,4 -105,7
170 Düngemittelaufwand/bereinigte AF      Euro -123,8 -122,5 -123,8 -133,9 -122,5 -130,2 -127,4 -133,8
171 PSM Aufwand/LF                         Euro -108,4 -93,4 -108,4 -106 -92,4 -108,2 -113,4 -88,1
172 PSM Aufwand/bereinigte AF              Euro -127,4 -124,8 -127,4 -130,5 -109,8 -155,6 -133,5 -118,9
181 Pachtpreis/ha gepachtete LF            Euro 177,1 146,2 177,1 144,6 205,6 163,5 159 128,4
182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Euro 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     %     0 0 0 0 0 0 0 0
191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   %     7,5 6,7 7,5 9,1 3,1 14,3 7,1 0

201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] Euro 250,6 254,9 263,8 252,9 376,6 315,4 162,8 149,4
202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     10,9 10,7 9 9,4 7,5 8,9 15,7 17,1
208 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     6,7 13,3 9,1 9,1 14,3 28,6 16,7 16,7
203                           >   100 %    %     6,7 6,7 9,1 9,1 0 0 0 16,7
204                           >    90 %    %     6,7 6,7 9,1 9,1 0 0 0 16,7
205                       50  -    90 %    %     6,7 0 0 0 0 0 0 0
207                        0  -    50 %    %     80 80 81,8 81,8 85,7 71,4 83,3 66,7

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        Euro - 7668,5 - 6070,5 - 9271,2 - 8025,5
210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     - 17 - 21,3 - 11,6 - 18,5
216 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     - 26,7 - 36,4 - 28,6 - 16,7
211                           >   100 %    %     - 6,7 - 0 - 0 - 16,7
212                           >    90 %    %     - 6,7 - 0 - 0 - 16,7
213                       50  -    90 %    %     - 6,7 - 0 - 0 - 0
215                        0  -    50 %    %     - 60 - 63,6 - 71,4 - 66,7

Quelle: Eigene Ermittlung anhand der einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes.

     M-30-50      M-100-200 

Betrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert Betrieb gefördert
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MB-V-Tabelle 5.26: Kenngrößen und Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungsfra-
ge V.4 für die landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt mit  
InVeKoS-Förderantrag - Hessen 2001 

Kenngröße/Indikator Ein-

Flurstücke 
der Betriebe

ohne AZ 
heit

LF ha 316.583,0 316.583,0 365.131,0
LF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 58.443,0 58.443,0 67.680,0
LF für Flächen mit integr. Pflanzenbau oder ha
-schutz
LF für Flächen mit ökologischem Landbau ha 23.129,0 23.129,0 19.173,0
GL ha 182.451,0 182.451,0 97.070,0
GL für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 45.709,0 45.709,0 38.123,0
GL für Weideflächen mit < 2 RGV/ha ha
AF ha 169.891,0 169.891,0 157.142,0
AF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 18.559,0 18.559,0 19.737,0
AF für Flächen mit <= 170 kg/ha Wirtschafts- ha 10.607,0 10.607,0 9.819,0
und Mineraldünger
AF für Flächen mit PS-Schwellenwert ha
Anteil umweltfr. bewirtsch. LF an LF % 18,5 18,5 18,5
Anteil ökolog. bewirtsch. LF an umweltfr. % 39,6 39,6 28,3
 bewirtsch. LF
Anteil LF mit integr. Pflanzenbau an umweltfr.
 bewirtsch. LF % - - -
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % - - -
 bewirtsch. LF
Anteil AF <= 170 kg/ha N an AF % 6,2 6,2 6,2
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an AF % - - -
Anteil umweltfr. bewirtsch. GL an GL % 25,1 25,1 39,3
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % - - -
 bewirtsch. GL
Anteil umweltfr. bewirtsch. AF an AF % 10,9 10,9 12,6
Anteil AF <= 170 kg/ha N an umweltfr. % 57,2 57,2 49,7
 bewirtsch. AF
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an umweltfr. % - - -
 bewirtsch. AF

1)   Abgrenzung und Zuordnung der agrarumweltpolitischen Maßnahmen wurde nach Vorgaben des Evaluators vom Land
selbst vorgenommen.
Quelle: Eigene Berechnungen und Berechnungen der Länder anhand der InVeKoS-Förderantragsdaten
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MB-V-Tabelle 5.27: Kenngrößen und Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungsfra-
ge V.4 für die landwirtschaftlichen HE-Betriebe mit InVeKoS-
Förderantrag - Hessen 2001 

Kenngröße/Indikator Ein-

Flurstücke 
der Betriebe

ohne AZ 
heit

LF ha 192.782,0 192.782,0 266.524,0
LF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 110.862,0 110.862,0 32.111,0
LF für Flächen mit integr. Pflanzenbau oder ha
-schutz
LF für Flächen mit ökologischem Landbau ha 12.817,0 12.817,0 10.410,0
GL ha 84.970,0 84.970,0 49.071,0
GL für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 23.720,0 23.720,0 16.974,0
GL für Weideflächen mit < 2 RGV/ha ha
AF ha 106.194,0 106.194,0 131.212,0
AF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 3.549,0 3.549,0 4.521,0
AF für Flächen mit <= 170 kg/ha Wirtschafts- ha 6.442,0 6.442,0 4.830,0
und Mineraldünger
AF für Flächen mit PS-Schwellenwert ha
Anteil umweltfr. bewirtsch. LF an LF % 57,5 57,5 12,0
Anteil ökolog. bewirtsch. LF an umweltfr. % 11,6 11,6 32,4
 bewirtsch. LF
Anteil LF mit integr. Pflanzenbau an umweltfr.
 bewirtsch. LF % - - -
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % - - -
 bewirtsch. LF
Anteil AF <= 170 kg/ha N an AF % 6,1 6,1 3,7
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an AF % - - -
Anteil umweltfr. bewirtsch. GL an GL % 27,9 27,9 34,6
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % - - -
 bewirtsch. GL
Anteil umweltfr. bewirtsch. AF an AF % 3,3 3,3 3,4
Anteil AF <= 170 kg/ha N an umweltfr. % 181,5 181,5 106,8
 bewirtsch. AF
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an umweltfr. - - -
 bewirtsch. AF % - - -

1)   Abgrenzung und Zuordnung der agrarumweltpolitischen Maßnahmen wurde nach Vorgaben des Evaluators vom Land
selbst vorgenommen.
Quelle: Eigene Berechnungen und Berechnungen der Länder anhand der InVeKoS-Förderantragsdaten
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MB-V-Tabelle 5.28: Kenngrößen und Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungsfra-
ge V.4 für die für die landwirtschaftlichen NE-Betriebe mit InVe-
KoS-Förderantrag - Hessen 2001 

Kenngröße/Indikator Ein-

Flurstücke 
der Betriebe

ohne AZ 
heit

LF ha 93.670,0 93.670,0 119.769,0
LF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 11.226,8 11.226,8 11.212,0
LF für Flächen mit integr. Pflanzenbau oder ha
-schutz
LF für Flächen mit ökologischem Landbau ha 9.814,0 9.814,0 4.060,0
GL ha 82.997,0 82.997,0 28.212,0
GL für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 21.240,0 21.240,0 7.490,0
GL für Weideflächen mit < 2 RGV/ha ha
AF ha 55.623,0 55.623,0 27.426,0
AF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 3.416,0 3.416,0 990,0
AF für Flächen mit <= 170 kg/ha Wirtschafts- ha 2.858,0 2.858,0 1.257,0
und Mineraldünger
AF für Flächen mit PS-Schwellenwert ha
Anteil umweltfr. bewirtsch. LF an LF % 12,0 12,0 9,4
Anteil ökolog. bewirtsch. LF an umweltfr. % 87,4 87,4 36,2
 bewirtsch. LF
Anteil LF mit integr. Pflanzenbau an umweltfr.
 bewirtsch. LF % - - -
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % - - -
 bewirtsch. LF
Anteil AF <= 170 kg/ha N an AF % 5,1 5,1 4,6
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an AF % - - -
Anteil umweltfr. bewirtsch. GL an GL % 25,6 25,6 26,5
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % - - -
 bewirtsch. GL
Anteil umweltfr. bewirtsch. AF an AF % 6,1 6,1 3,6
Anteil AF <= 170 kg/ha N an umweltfr. % 83,7 83,7 127,0
 bewirtsch. AF
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an umweltfr. - - -
 bewirtsch. AF %

1)   Abgrenzung und Zuordnung der agrarumweltpolitischen Maßnahmen wurde nach Vorgaben des Evaluators vom 
Land selbst vorgenommen.
Quelle: Eigene Berechnungen und Berechnungen der Länder anhand der InVeKoS-Förderantragsdaten
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MB-V-Abbildung  5.1: Benachteiligte Gebiete in Hessen (RL 75/268/EWG) 
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VI.1 Datenquellen  

In die Evaluierung sind – ausgehend von den gewählten Methoden und davon abgeleiteten 
Arbeitsschritten – ein breites Bündeln unterschiedlichster Datenquellen eingeflossen. Die 
einzelnen Datenquellen und ihre Bedeutung werden im Folgenden erläutert. Die Da-
tenquellen sind nach der Terminologie der Kommission unterteilt in Primärdaten und Se-
kundärdaten. Primärdaten umfassen die Datenquellen die erhoben wurden, da vergleich-
bare Quellen nicht vorlagen. Sekundärdaten sind die bereits in der 
Landwirtschaftsverwaltung oder an anderer Stelle geführten Daten, welche im Rahmen 
dieses Gutachtens Verwendung gefunden haben. 

VI.1.1 Primärdaten 

Landwirte-Befragung 

In Hessen wurde eine repräsentative, schriftliche Befragung zu den Teilmaßnahmen f1 
und f2 durchgeführt. Die Fragebögen befinden sich im Anhang zum Materialband. Das 
Auswahlverfahren bei der Stichprobenziehung wurde wahrscheinlichkeitsbestimmt in 
Form einer ungeschichteten Zufallstichprobe durchgeführt. Die Berechnung des erforder-
lichen Stichprobenumfangs orientierte sich dabei an Friedrichs (1999). Die Grundgesamt-
heit bildet das Förderjahr 2000/2001 (Auszahlung 2001), aktuellere Förderdaten lagen 
den Evaluatoren zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung nicht vor. Wegen der geringeren 
Teilnehmerzahl fand zu den Fördertatbeständen LP4 und LP5 eine Vollerhebung statt. 

Nachfolgende Tabelle bildet für jeden erhobenen Fördertatbestand die Grundgesamtheit, 
den Stichprobenumfang sowie die Anzahl der zurückgesendeten Fragebögen ab. Mit rund 
64% zurückgesandter Fragebögen konnte eine sehr gute Rücklaufquote erreicht werden, 
die belastbare statistische Auswertungen erlaubt.  

Die Befragung wurde zum Jahreswechsel 2002/2003 durchgeführt. Der Stichtag für die 
Rückantwort war der 20. Januar 2003. Die Antworten der Landwirte beziehen sich somit 
in den Regel auf das Jahr 2002. An den Antworten der Teilnehmer zeigte sich, dass ein 
nicht unwesentlicher Teil der Befragten zum Zeitpunkt der Befragung nicht mehr gewirt-
schaftet hat. 

Die Ergebnisse der Befragung werden in den Einzelkapitel jeweils unter den unterschied-
lichen fachbezogenen Themen dargestellt. 



2 Kapitel 6        MB VI - Agrarumweltmaßnahmen 

MB-VI-Tab. 1: Landwirtebefragung – Umfang der Befragung und Rücklauf 

Fördertatbestand

f1 Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL)

f1-A Ökologischer Landbau 1.354 350 184 13,6

f1-B1 Extensive Grünlandnutzung 5.011 438 329 6,6

f1-B2 Extensive Grünlandnutzung 109 67 41 37,6
zum Schutz des Grundwassers

f2 Hessisches Landschaftspflegeprogramm (HELP)

f2-LP1 Einmalige naturschutzgerechte Grünlandnutzung 344 81 48 14,0

f2-LP2 Mehrmalige naturschutzgerechte Grünlandnutzung 2.239 108 72 3,2

f2-LP3 Extensive Bewirtschaftung in Gebieten mit 
hoheitlichen Beschränkungen der 
Bewirtschaftungsintensität 

868 80 50 5,8

f2-LP4 Ackerschonflächen/ -streifen 22 22 11 50,0

f2-LP5 Besondere Lebensräume/ Besondere 
Bewirtschaftungsformen

36 36 19 52,8

N = Anzahl der
Teilnehmer 2001

Stichproben-
größe

n = Zur Auswertung
erfaßte Fragebögen

Anteil von n an der
Grundgesamtheit

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Die schriftliche Befragung aller Bewilligungsstellen stellt eine der zentralen Datenquelle 
zur Bewertung der administrative Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen dar. Die Vor-
gehensweise sowie Umfang und Rücklauf der Befragung sind in Kapitel MB-VI-2 in die-
sem Band ausführlich erläutert. 

Leitfadengestützte Befragungen von Experten und Multiplikatoren 

Die Befragung konzentrierte sich auf Personen, die als Fachberater den Landwirten bei 
der Einführung und Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen Unterstützung bieten. 
Zum einen dient die Befragung der Ergänzung der Ergebnisse der Landwirtebefragung. 
Zum anderen war das Ziel der Gespräche, aus unabhängiger Sicht Dritter eine Beurteilung 
über Erfolge und Hemmnisse sowie zur Wirksamkeit der Maßnahmen zu erhalten. 

Leitfadengestützte Befragungen der zuständigen ReferentInnen / Ministerien 

Im Hessischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten wurden mit den zu-
ständigen FachreferentInnen längere Gespräche anhand von Interviewleitfäden geführt. 
Damit sollten aus der Sicht der jeweils für die Konzeption und Umsetzung der verschie-
denen Maßnahmen Zuständigen aus übergeordneten Sicht Einschätzungen zur Akzeptanz 
und Inanspruchnahme, zur Implementierung und Umsetzung in der Fachverwaltung, aber 
auch zu den vermuteten Umweltwirkungen und ggf. zu auftretenden Problemlagen ge-
wonnen werden. 
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VI.1.2 Sekundärdaten 

Förderdaten  

Wesentliche Teile diese Berichtes basieren auf Daten zu den über AUM geförderten Flä-
chen in Hessen. Sämtliche Flächenberechnungen in Bezug auf die Inanspruchnahme der 
Maßnahmen (vgl. Textband Kap. 6.4), aber auch zu den wirkungsbezogenen Fragen (vgl. 
Textband Kap. 6.6) entstanden auf Basis dieser Datenquelle.  

Die Daten stammen aus den Angaben der Betriebe zu den Förderflächen im Rahmen des 
Antragsverfahrens, welche dann in einer Datenbanken der hessischen EU-Zahlstelle ge-
speichert werden. Die Daten sind für die Antragsjahre 2000 bis 2002 auszugsweise zur 
Verfügung gestellt worden. Die gelieferten Datentabellen enthalten nach Fördertatbestän-
den differenzierte, aufsummierte Flächenangaben je geförderten Betrieb. Die Fördertatbe-
stände und entsprechende Altverpflichtungen aus der vorangegangenen Förderperiode 
sind über eine entsprechende Codierung unterscheidbar. Die Flächenangaben korrespon-
dieren mit einzelflächenbezogenen Eintragungen der Landwirte in den Flächen- und Nut-
zungsnachweisen nach InVeKoS (s.u.).  

Die Flächendaten stellen die zur Auszahlung festgestellte Flächen des jeweiligen Förder-
jahres dar. Der Flächenumfang 2002 entspricht mit Ausnahme von Sanktionsfällen, die 
nicht berücksichtigt werden konnten, der Fläche, die der Auszahlung im Oktober 2002 zu 
Grunde liegt. Für die MSL-Maßnahmen ist gemäß der Richtlinien der korrespondierende 
Verpflichtungszeitraum das zurückliegende Wirtschaftsjahr. Bei den Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen entsprechen die Flächenangaben der Verpflichtung im laufenden Ka-
lenderjahr. 

Alle durch das Land Hessen geförderten Flächen wurden in die Berechnungen einbezo-
gen. Damit sind unter Umständen auch jene Flächen aufgerechnet worden, die in Nach-
barländern liegen. Von einem Flächenabgleich mit den Nachbarländern für die Zwecke 
der Evaluierung wurde wegen des enormen Aufwands abgesehen.  

Betont werden muss, dass Flächenberechnungen ausschließlich auf den geförderten Flä-
chen basieren. Gerade bei den beiden großen Fördertatbeständen der MSL sind die geför-
derten Flächen häufig nicht identisch mit den tatsächlich unter Auflagen bewirtschafteten 
Flächen. Bewirtschaftete Flächen weichen aus verschiedenen Gründen in z.T. erhebli-
chem Umfang von der geförderten Flächen ab, sind jedoch von uns kaum exakt zu ermit-
teln ist. Zum einen können die Betriebe zusätzliche Fläche bewirtschaften, für die sie kei-
nen neuen Antrag stellten, zum anderen wird im ökologischen Landbau für Stilllegungs-
flächen keine Prämie gezahlt, die Flächen sind jedoch nach den Kriterien des ökologi-
schen Landbaus zu bewirtschaften. 
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Flächen- und Nutzungsnachweise (FNN) nach InVeKoS 

Für eine Reihe weiterer Untersuchungsaspekte haben wir einzelflächenbezogene Daten 
ausgewertet. Diese entstammen den Angaben, die landwirtschaftliche Betriebe in den Flä-
chen- und Nutzungsnachweisen im Rahmen der Beantragung von EU-Förderprämien 
(Flächen- oder Tierprämien) machen müssen. Diese im Zuge der Umsetzung von InVe-
KoS erhobenen Daten werden ebenfalls in der Datenbank der hessischen EU-Zahlstelle 
erfasst und den Evaluatoren für die Antragsjahre 2000 bis 2002 unter der Gewährleistung 
umfassender und komplexer Datenschutzvereinbarungen zur Verfügung gestellt. Die Da-
tentabellen enthalten auf Ebene der Flurstücke Informationen zu den angebauten Kulturen 
und dem Anbauumfang. Eine Zuordnung zu den entsprechenden landwirtschaftlichen Be-
trieben ist gegeben. 

Die Einträge in den Flächen- und Nutzungsnachweisen wurde für die Berechnung der re-
gionalen Verteilung der einzelnen Fördertatbestände sowie für den Einzelflächen-
bezogenen Vergleich zwischen geförderten Flächen und Daten zur Umweltsituation in der 
Wirkungsanalyse benutzt. Da Korrekturen auf Grund der Verwaltungs- und Vor-Ort-
Kontrolle in den Einträgen der FNN-Tabellen nicht nachgeführt werden, ist zwangsläufig 
zwischen den beiden genutzten Datenbeständen mit Unstimmigkeiten zu rechnen, die sich 
in unterschiedlichen Hektarangaben ausdrücken. 

In den Maßnahmen- und wirkungsbezogenen Analysen werden Teilnehmer-/ Nichtteil-
nehmervergleiche vorgenommen. Die Vergleiche basieren auf den FNN aller landwirt-
schaftlichen Betriebe in Hessen, die einen Antrag von EU-Förderprämien stellen.  

Der in der Tabelle MB-VI-Tab.2 dargestellte Vergleich von Berechnungen auf Grundlage 
des FNN des InVeKoS mit der Landwirtschaftstatistik macht deutlich, dass mit dem In-
VeKoS annähernd die gesamte LF Hessens abgebildet wird und somit Rückschlüsse ba-
sierend auf den InVeKoS-Daten für die Gesamt-Hessen zulässig sind. 
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MB-VI-Tab.2: Abbildung statistischer Kennwerte im InVeKoS im Vergleich zur Agrar-
statistik 

Kennziffer Statistisches InVeKoS Prozentuale Abbildung durch
Bundesamt (2001) (2001) die InVeKoS Daten (in %)

Fläche in ha:

766.310 759.853 99,16
486.000 490.956 101,02
274.277 269.419 98,23
398.977 286.931 71,92

Betriebe (Anzahl)
9.691 7.595 78,37
5.460 5.358 98,13
2.681 2.589 96,57
3.295 3.273 99,33
3.403 3.362 98,80

1.199
1.340 157 102,09

12
0

Insgesamt 25.870 23.545

Zw. 50 und 100 ha

Zw. 2 und 10 ha
Zw. 10 und 20 ha
Zw. 20 und 30 ha
Zw. 30 und50 ha

LF 
AF 
Grünland 
HFF

Zw. 100 und 200 ha
Zw. 200 und 500 ha
Zw. 500 und 1000 ha
Über 1000 ha

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten 2001 sowie Statistisches Bundesamt 2001, Fachserie 3 
/Reihe 2.1.1 und Reihe 3.1.2. 

Daten der Agrarstatistik  

Veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamtes und des Statistischen Landesamtes 
werden neben der Tabelle an mehreren Stellen bei der Analyse der Betriebsstrukturen der 
Teilnehmer sowie in der Wirkungsanalyse meist als Vergleichswerte herangezogen. Basis 
dieser Quellen ist die Agrarstrukturerhebung 2001. Für einzelne Parameter wurde auf 
Auswertungen der Landwirtschaftszählung 1999 zurückgegriffen. 

Umweltdaten aus den Fachverwaltungen des Landes 

Zur Abschätzung der Umweltwirkungen und zur Analyse der Treffsicherheit der angebo-
tenen Maßnahmen wurden Daten aus verschiedenen Fachverwaltungen des Landes für 
Evaluierungszwecke zur Verfügung gestellt. Zu bodenbezogenen Themen finden digitale 
Daten aus der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung Verwendung (erarbeitet durch 
das HELELL), zum Gewässerschutz wurden digitale Daten des Hessischen Landesamtes 
für Umwelt und Geologie eingesetzt und zum biotischen Ressourcenschutz arbeiten wir 
mit Fachdaten des Hessischen Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau, 
Naturschutz, (HDLGN) Abt. Biotopkartierung. Genaue Datensatzbeschreibungen finden 
sich unter den einzelnen Wirkungsfragen in Kapitel MB-VI-3. 
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VI.2 Verwaltungsanalyse 

In den Analysen zur Politikgestaltung von Agrarumweltmaßnahmen wird neben der Prä-
miengestaltung der administrativen Umsetzung eine zentrale Lenkungsfunktion beige-
messen (Isermeyer et al., 1996). Einerseits verringern komplizierte, zeitaufwändige An-
trags- und Verwaltungsabläufe  aus Sicht des Endbegünstigten die Attraktivität der Ag-
rarumweltmaßnahmen, andrerseits sind formal-administrative Vorgaben, wie bspw. das 
InVeKoS-Verfahren einzuhalten, um ein hohes Maß an Transparenz über den Verbleib 
der öffentlichen Gelder zu gewährleisten. Zum Dritten sollten die Verwaltungsaufwen-
dungen als Kostenkomponente in die Gesamtbewertung der Politikbewertung einfließen. 

Datenquellen zur Bewertung des Verwaltungsverfahrens 

Zur Bewertung der administrativen Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen wurden Un-
terlagen zum Verwaltungsablauf systematisiert, eine schriftliche Vollerhebung der betei-
ligten Bewilligungsstellen/HA-LFN durchgeführt, Expertengespräche mit Fachreferenten 
der obersten Behörden geführt und die Einschätzung der Endbegünstigten zum Verwal-
tungsverfahren innerhalb der Landwirtbefragung eingeholt. Wesentliche Aspekte der Be-
fragung zu der Verwaltungsumsetzung beruhen auf dem methodischen Prinzip der Trian-
gulation, d.h. der gleiche Aspekt wird mehreren Beteiligten (hier Endbegünstigte, Bewil-
ligungsstellen, Vertretern der obersten Behörde) zur Einschätzung vorgelegt. 

Stichprobenumfang und Rücklauf der Landwirtebefragung ist der Tabelle 6.4 des Text-
bandes zu entnehmen, der der Bewilligungsstellen der Tabelle MB-VI-Tab.3 Die Erhe-
bung der Bewilligungsstellen (Fragebogen s. Anhang 4) erfolgte im Februar 2003, alle 
zuständigen Behörden erhielten Fragebögen (Vollerhebung). Der Befragungszeitpunkt 
wurde mit der Intension möglichst etablierte Verwaltungsabläufe abzubilden, innerhalb 
des Evaluierungszeitraums soweit wie möglich nach hinten verlagert. Jede Bewilligungs-
stelle erhielt drei Fragebögen, mit der Bitte, diese den folgenden Personen zuzuleiten: 
dem Leiter der Hauptabteilung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz der staatlichen 
Landräte (HA-LFN) sowie einem Sachbearbeiter, dessen Aufgabe die Verwaltungskon-
trolle ist. Weiterhin sollte ein Fragebogen einem für den Amtsbereich zuständigen Vor-
Ort-Kontrolleur des zentralen technischen Prüfdienstes zugeleitet werden. Dies Vorgehen 
sollte primär gewährleisten, dass alle Fragen beantwortet werden, die bei unterschiedli-
chen Zuständigkeiten ansetzen.  
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MB-VI-Tab.3: Anzahl Fragebögen Bewilligungsstellen 

Versendung Rücklauf
Erhebungsbögen Bewilligungsstellen Erhebungsbögen Bewilligungsstellen

(Anz.) (Anz.) (Anz.) (Anz.)

HEKUL 54 18 13 12
HELP 54 18 15 14  

Quelle: Eigene Darstellung. 

Aus der oben stehenden Tabelle ist abzulesen, dass der Rücklauf auf Ebene der Behörden 
für das HEKUL mit 66 % respektive das HELP mit 77 % hoch ist und die aus der Erhe-
bung abzuleitenden Aussagen repräsentativ sind. Die Anzahl der zurückgeschickten Fra-
gebögen fällt mit knapp 25  % bzw. 27 % deutlich geringer aus. Der geringere Rücklauf 
der Fragebögen begründet sich darin, dass a) die Weiterleitung der Fragebögen an die 
Vor-Ort-Kontrolleure nicht immer stattfand und b) ein Teil der Verwaltungseinheiten nur 
einen Bogen zurückschickten, jedoch darauf verwies, dass die Beantwortung im Team 
erfolgte und somit die Meinung der entsprechenden Abteilung repräsentiert. Dies wird bei 
der Auswertung entsprechend berücksichtigt.  

Mit den für die Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen zuständigen FachreferentInnen 
und in einigen Fällen mit deren SachbearbeiterInnen (f1 - Dr. Stern, Herr Fuchs 
17.02.2003, f2 - Herr Bornemann Herr Schmülling, Herr Gerhardt-Thies 19.03.2003) 
wurden im ersten Quartal des Jahres 2003 Leitfadengestützte Interviews geführt. Folgen-
de Themenfelder flossen in die Gespräche ein: 

– organisatorische und institutionelle Umsetzung (Strategie, Publizität, Informations-
fluss;  

– Verwaltung:  
• Darstellung und Beurteilung des Verwaltungsablaufs,  
• Darstellung und Beurteilung der Regularien nach InVeKoS; 

– Planung, Anpassung und Abwicklung der finanziellen Ausgestaltung. 

VI.2.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Die organisatorische und institutionelle Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen Hessens 
obliegt als oberster Behörde dem HMULF. Die administrative Umsetzung des HEKUL ist 
in der zentralen Dienstanweisung zur Wahrnehmung der Funktion der Zahlstelle 
(HMULF, 2002) geregelt. Diese wird vertieft durch spezifischen HEKUL Anweisungen, 
den so genannten HEKUL Informationen, die fortlaufend ergänzt werden. Für das HELP 
liegen vertiefende Regelungen zum Verfahrensablauf vor, dies sind die „Jahresrunderlas-
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se“. Die in den Jahresrunderlassen getroffenen Regelungen dienen als klärende Hinweise 
für die nachgeordneten Behörden. Förderinhalte legen die HEKUL und HELP Richtlinien 
fest: Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht für die Agrarumweltmaßnahmen nicht.  

Die Agrarumweltmaßnahmen sind organisatorisch dem HMULF (f1 – Referat VIII 8 Ag-
rarumweltmaßnahmen, f2 – Abteilung VI Naturschutz, Referat VI 7 Landschaftspflege/ 
Landschaftsplanung) zugeordnet. Die strategisch-inhaltliche Ausrichtung der HEKUL- 
(f1) und HELP- (f2) Maßnahmen fand letztlich auf Ebene des Ministeriums statt, da hier 
die Entscheidungsbefugnis liegt. Großer Wert wurde und wird seitens des für das HEKUL 
zuständigen Referates auf Kooperation gelegt, so dass die Organisation der Verwaltungs-
abläufe sowohl mit dem zentralen technischen Prüfdienst, der Zahlstelle und den Bewilli-
gungsstellen abgestimmt wurde. Hierzu installierte das HMULF eigens eine Projektgrup-
pe. Weiterhin wurden die verwaltungstechnische Abläufe zwischen den beiden Zustän-
digkeitsbereichen für das HEKUL und HELP aufeinander abgestimmt. Dies auf Koopera-
tion setzende Modell spiegelt sich im Werturteil aller beteiligten Verwaltungseinheiten 
wider, übereinstimmend wird die Zusammenarbeit als gut bis sehr gut beurteilt.  

Exkurs -  Regionale Landschaftspflegekonzept als Instrument zur Operationalisierung 
der regionalen Prioritätensetzung im HELP  

Laut den Richtlinien für die Durchführung des HELP sollen zur zeitlichen und räumlichen 
Ziel- und Prioritätensetzung "Regionale Landschaftspflegekonzepte“ (RLK) fortgeschrie-
ben bzw. erarbeitet werden. Dies geschieht für jeden Dienstbezirk der HALFN (früher 
ARLL). Als Grundlagen hierfür dienen die von den drei RPs aufgestellten LRPs sowie die 
LPs der Kommunen und weitere geeignete Grundlagendaten (Hessische Biotopkartierung, 
örtliche Untersuchungen, Gutachten). I.d.R. werden die RLK auf Kreisebene (ggf. ge-
meindeweise) erarbeitet. Kassel bildet eine Ausnahme, da hier auf Ebene des Regierungs-
präsidiums eine GIS–gestützte Vorarbeit zur Unterstützung der HALFN erfolgt. Die Erar-
beitung des RLK kann nach Vorgaben der Beteiligten von einem vorhandenen Land-
schaftspflegeverband übernommen werden. Das HALFN prüft die Übereinstimmung mit 
den Vorgaben und leitet den Entwurf des Rahmenkonzeptes sowie die Entwürfe für Teil-
bereiche an die ONB weiter. Die RLK gelten durch die Zustimmung der ONB nach Anhö-
rung ihres Naturschutzbeirates als verbindliche Entscheidungsgrundlage.  

Durch die Erarbeitung des regionalen Landschaftspflegekonzeptes sollen der regionale 
Konsens über die Notwendigkeit und die Setzung der Prioritäten für die Durchführung der 
Maßnahmen nach dem Hessischen Landschaftspflegeprogramm erreicht und die konzep-
tionellen Voraussetzungen für  

– den effektiven Einsatz des Hess. Landschaftspflegeprogramms erarbeitet, 

– den Einsatz der mit landschaftspflegerischen Zielsetzungen korrespondierenden 
Maßnahmen aus anderen Programmen und Verpflichtungen vorbereitet, 

– die Erhöhung des Anteils an naturnahen Flächen verfolgt, 
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– die gesicherte Vorausschätzung des Mittelbedarfs und des -einsatzes verbessert, 

– die Erleichterung der bei der Durchführung des Hessischen Landschaftspflegepro-
gramms erforderlichen Abstimmungsprozesse geschaffen werden. 

Die Bearbeitungs- und Aussagetiefe des regionalen Landschaftspflegekonzeptes orientiert 
sich an diesen Funktionen. Die projektgerichtete Erarbeitung des regionalen Landschafts-
pflegekonzepts erfolgt deshalb nicht flächendeckend im Sinne einer integrativen Gesamt-
planung. Die möglichen Maßnahmen ergeben sich aus den Richtlinien für die Durchfüh-
rung des Hessischen Landschaftspflegeprogramms (HMULF 2001). Die Vorgaben zur 
RLK-Erstellung werden ab 2003 zur weiteren Priorisierung von Flächen innerhalb der 
FFH- und Vogelschutzgebietskulisse sowie FFH-Anhang-Arten fortgeschrieben.  

Partnerschaft 

Eine über die Verfahren im Kap. 2.1.6.2 hinausgehende Einbindung der Umwelt- und 
Interessenverbände fand wegen des hohen Zeitdrucks bei der Programmerstellung für die 
Abstimmung des HEKUL durch das Fachreferat nicht statt. Im Gegensatz dazu erfolgte 
bei der Programmkonzeption des HELP eine intensive Beteiligung der für die Abwick-
lung zuständigen HA-LFN, der Regierungspräsidien als Obere Naturschutzbehörden so-
wie der Fachbehörde (Eichhof, HDLGN) in Form von Arbeitsgruppen. Zusätzlich wurden 
ausgewählte Gesprächspartner aus den Arbeitskreisen zur Erstellung der Regionalen 
Landschaftspflegekonzepte (RLK) hinzugezogen.  

Die RLK sind integraler Bestandteil zur Umsetzung des HELP. In den Arbeitskreisen sind 
vertreten: Gemeinden, Forstämter, UNB, Staatliche Umweltämter (StUA, Wasserwirt-
schaft), Naturschutzverbände, Landschaftspflegeverbände, regionale Entwicklungsgrup-
pen sowie Vertretungen der Land- und Forstwirte. Hiermit soll ein regionaler Konsens 
über die Notwendigkeit und Festsetzung der Ziel- und Prioritätenliste Gewähr leistet wer-
den. Der Koordinationsaufwand war laut Aussagen des Ministeriums erheblich, nach Ein-
schätzung der Evaluatoren jedoch ein wichtiger Beitrag zur hohen Akzeptanz von HELP.  

Publizität  

Über die Verfahren hinausgehend, die wie in Kap. 2.1.6.2 dargestellt zur Publizität des 
EPLR genutzt werden, erfolgt die Bekanntmachung der Agrarumweltmaßnahmen im We-
sentlichen dadurch, dass 

– alle Landwirte Informationsmaterial zum HEKUL und HELP erhalten, welches mit 
dem Grundantrag auf Tier- und Flächenausgleichszahlungen verschickt wird (vgl. 
Anhang 1 Tabelle A33 und A34), 

– die Teilnehmer des HEKUL und des HELP von den Bewilligungsstellen über För-
dermöglichkeiten und Verwaltungsablauf auf unterschiedlichen Informationsveran-
staltungen informiert werden, 
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– in den landwirtschaftlichen Wochenblättern wie bspw. dem Hessenbauer Artikel über 
das HEKUL und HELP erscheinen,  

– Multiplikatoren frühzeitig Informationsschreiben erhalten, 

– Versammlungen der Landwirte als Plattform zur Information über die AUM genutzt 
werden, 

– ein Internetauftritt des HMULF zum HELP vorliegt, der sich derzeit im Umbau be-
findet. Hervorzuheben ist, dass sich Aufmachung und Inhalte nicht vorrangig an inte-
ressierte Landwirte richten, sondern auch an eine breite Fachöffentlichkeit.  

Bei der Häufigkeit der Nennungen der Informationsquellen zum HEKUL kristallisiert sich 
keine Informationsquelle eindeutig heraus (vgl. Anhang 1 Tabelle A 35). Im Gegensatz 
dazu nennen die Landwirte, die am HELP teilnehmen, mit 42 % der Nennungen die Be-
hörden als prioritäre Informationsquelle gefolgt von der Fachpresse (20 %). Eine Ursache 
für dieses Ergebnis könnte in der aktiven Akquirierung der Behörden von HELP-
Vertragsflächen liegen. Für alle Förderaspekte gilt, dass das Internet als 
Informationsquelle eine sehr geringe Wertigkeit erfährt. Als Ursache hierfür kann 
angenommen werden, dass die Mehrzahl der an der Befragung teilnehmenden Landwirte 
über keinen Internetanschluss verfügt. Diese These wird aus der Tatsache abgeleitet, dass 
bei der Beurteilung der unterschiedlichen Informationsquellen (vgl. MB-VI-Anhang 1 
Tabelle A35) die Beurteilungszahlen für das Internet deutlich hinter den anderen 
Informationsquellen zurück bleiben. 

Aus dem Gesagten lässt sich ableiten, dass für die (Erst)-Information über die AUM un-
terschiedlichste Informationsquellen von den Landwirten genutzt werden. Entscheidend 
für die Informationsstand ist jedoch auch, dass es sich bei HEKUL und HELP um lang-
jährig eingeführte Maßnahmen handelt, die einen hohen Bekanntheitsgrad genießen. Die 
im Vergleich zu anderen Untersuchungen vergleichsweise geringe Bedeutung der Print-
medien kann im hohen Anteil der Nebenerwerbslandwirte in Hessen begründet sein. Die 
(außerberufliche) Freizeit der Nebenerwerblandwirte wird i.d.R zu einem hohen Anteil 
für die Bewirtschaftung der Betriebe benötigt, so dass für das Studium von Fachzeit-
schriften kaum oder keine Zeit zur Verfügung steht. Für die Entscheidungsfindung einer 
Teilnahme an den Maßnahmen sind offensichtlich genauere und betriebsindividuelle In-
formationen und Beratungen notwendig. Diese holen die Landwirte in persönlichen Ge-
sprächen bei unterschiedlichen Gesprächspartnern ein. Es ist darauf zu achten, dass die 
identifizierten Informationsquellen von öffentlicher Seite im ausreichenden Maße mit 
Informationen bedient werden, so dass sie ihre Multiplikatoren- und Beratungsfunktion 
ausfüllen können. 

Bei der Frage nach der wichtigsten Informationsquelle für das HEKUL, die im Fragebo-
gen offen formuliert ist, ergibt sich gegenüber der Informationsquelle durch die die 
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Landwirte erstmalig von den AUM hörten, ein anderes Bild (vgl. MB-VI-Anhang 1 
Tabelle A35). Mehr als die Hälfte der Befragten geben an, dass für sie die 
Behördeninformation die wichtigste Quelle gewesen sei. Für das Pilotprojekt nennen 
annähernd zwei Drittel der Landwirte die Behörden und immerhin ein Viertel 
Zeitungsartikel. Offensichtlich ist es gelungen, das Pilotprojekt mit seiner spezifischen 
Gebietskulisse durch Printmedien publik zu machen. Die Beurteilung der Landwirte, die 
am HEKUL teilnehmen , deckt sich mit den Einschätzungen der HA-LFN. Hiernach 
informieren alle HA-LFN den Endbegünstigten im persönlichen Gespräch über bspw. 
Fördermodalitäten wie Antragswesen und Fördervoraussetzungen, das Gleiche gilt für das 
HELP. Die Ämter stufen das bisherige Informationsangebot zum HEKUL als 
ausreichend/angemessen ein. Abweichungen zeigen sich zum Informationsangebot des 
HELP: Die Mehrheit (60 %) der Bewilligungsstellen hält die bisherige Information der 
Zuwendungsempfänger für nicht ausreichend. Die Dienststellen, die noch Defizite sehen, 
nennen „besseres Informationsmaterial“ als Hauptansatzpunkt für Verbesserungen. Auch 
mehr Informationsveranstaltungen und Informationen durch das Ministerium könnten 
dazu beitragen.  
Um die Informationsqualität der Behörden, landwirtschaftlichen Verbände, Fachpresse 
und des Internets bewerten zu können, wurden die Begünstigten um eine Einschätzung 
der Kriterien Informationsgehalt, Verständlichkeit, Umfang und Zugänglichkeit der In-
formation mittels Schulnoten gebeten (vgl. MB-VI-Anhang 1 Tabellen A36 bis A38). Die 
Tabellen, die die Ergebnisse zusammenfassen, zeigen ein überwiegend positives Bild. 
Unabhängig von der Maßnahme wird die Informationsqualität der Behörden am besten 
bewertet. Besonders überzeugte 67 % der HELP-Befragten der Informationsgehalt. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass alle vorliegenden Informationen nach Ansicht der Evalua-
toren auf einen guten Informationstand der Landwirte hindeuten. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit und Transparenz sollte jedoch dennoch eine kostenlose Informationsbro-
schüre, die die Fördermodalitäten, Ansprechpartner und Bewilligungsstellen aller Agrar-
umweltmaßnahmen im Überblick darstellt, zusammengestellt werden. Idealerweise wären 
hierin auch die wesentlichen (reinen) Landesmaßnahmen beschrieben.  

Interne Koordinations- und Informationsstrukturen 

Neben der Publizität im engeren Sinne sind die Informationsstrukturen auf den unter-
schiedlichen Verwaltungsebenen nach Ansicht der Evaluatoren von zentraler Bedeutung 
für die Implementierung und Umsetzung der Agrarumweltprogramme. Bestenfalls ver-
läuft der Informationsfluss wechselseitig, d.h. die Oberste Ebene gibt Förderinhalte und 
Anweisungen zur verwaltungsmäßigen Umsetzung vor. Die Aufgabe der antraganneh-
menden/vertragsschließenden und bewilligenden Stellen besteht darin, diese Informatio-
nen (im Zuge des Kundenkontaktes) an (potenzielle) Endbegünstigte und ggf. an Multi-
plikatoren weiter zu leiten. Zugleich ist dem Ministerium zu melden, wenn Hemmnisse 
entstehen. Die beschriebenen Informationsstrukturen wurden innerhalb der Landwirte-
befragung und der Erhebung der Bewilligungsstellen untersucht.  
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Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass die Informationsweitergabe primär entspre-
chend der administrativen Abläufe von HELP und HEKUL vertikal über die Verwal-
tungsebenen verläuft. Der Informationsfluss wird sowohl vom HMULF als auch von den 
Bewilligungsstellen überwiegend als umfassend, zeitnah und partnerschaftlich bezeichnet. 
Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten die HEKUL Informationen und die Projektgruppe 
„HEKUL“. Die Qualität der Informationen zu HEKUL, welche die Mitarbeiter in den 
HA-LFN erhalten, werden mit sehr großer Mehrheit als gut bis befriedigend eingestuft. In 
Bezug auf die Zeitnähe fällt die Beurteilung etwas schlechter aus. Im Gegensatz dazu 
werden Defizite im Informationsfluss zum HELP von den HA-LFN gesehen, die sich 
hierzu eine stärkere Unterstützung durch das Ministerium wünschen. So bemängeln unge-
fähr die Hälfte der Befragten der vertragsschließenden Stellen, dass sie erst einige Zeit 
nach der Programmgenehmigung ausführlich durch das Ministerium informiert wurden. 
Als wichtigste Unterstützung bei Unsicherheiten nannten die Befragten daher die Hilfe-
stellung durch interne Fortbildungsveranstaltungen (80 % sehr wichtig/eher wichtig), an-
schließend die Hilfestellung durch Kollegen/Vorgesetzte innerhalb des eigenen Amtes 
sowie die Anweisungen der Zahlstelle.  

Zwischen den Abteilungen des HMULF, die für die inhaltliche und organisatorische Um-
setzung des HELP respektive HEKUL zuständig sind, besteht ein guter fachlicher Aus-
tausch. Damit findet der horizontale Austausch bereits auf Lenkungsebene statt, was sich 
wiederum positiv auf den Kenntnisstand über die AUM in ihrer Gesamtheit und auf die 
Verwaltungsumsetzung der dem Ministerium nachgelagerten Verwaltungseinheiten aus-
wirkt. So zeigt sich, dass 60 % der Mitarbeiter in den Bewilligungsstellen über Förder-
möglichkeiten informieren1, die über die reine Flächenprämierung der AUM hinausge-
hen, jedoch in einem unmittelbaren Zusammenhang zu ihnen stehen (wie z.B. Umweltbil-
dung für Landwirte, Vermarktungsförderung für ökologisch erzeugte Produkte). Die 
verbleibenden Mitarbeiter der HA-LFN sehen hierin nicht ihre Aufgabe oder es fehlt ih-
nen das notwendige Informationsmaterial. Die Frage nach einer sinnvollen Kombination 
des HEKUL bzw. HELP mit anderen Maßnahmen des hessischen Entwicklungsplanes 
beantworten 75 % bzw. 67 % der Befragten bejahend, 15 % bzw. 33 % sehen keine sinn-
vollen Kombinationsmöglichkeiten. Die Maßnahmennennungen auf die offen formulierte 
Frage nach sinnvollen Kombinationen lassen den Schluss zu, dass die MitarbeiterInnen 
über einen guten Kenntnisstand des hessische EPLR verfügen. Dieser ist die Vorausset-
zung um Synergien durch Förderkombinationen zu initiieren.  

Aus dem oben Gesagten ist abzuleiten, dass die Informationsstruktur derer man sich in 
Hessen bedient klar definiert ist und ausreichende Elemente enthält, um Vernetzungen zu 
erzielen. Der relativ hohe Kenntnisstand der in der Verwaltung angestellten Mitarbeiter 

                                                 
1
 Eine Beratung im Sinne der Beihilfemaximierung wird ausgeschlossen. 
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stellt nach Einschätzung der Evaluatoren eine gute Basis dar, um die im EPLR angelegten 
Möglichkeiten der Synergie von Förderaspekten auch zu realisieren.  

VI.2.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Die MB-VI-Abb.1 zeigt im Überblick den Verwaltungsablauf des HELP und des HEKUL 
Die Beantragung bzw. das Vertragsangebot der HEKUL und HELP Maßnahmen erfolgt 
seit 2002 in Form eines Sammelantrages "Agrarförderung", der alle Flächen- und Tierför-
derungen inklusive der Flächenausgleichsprämien umfasst. Damit sind alle Anträge zeit-
gleich abzugeben, doppelte Angaben werden infolge des Sammelantrages vollständig 
vermieden. Jeder Landwirt erhält unabhängig von einer Teilnahme am HEKUL oder 
HELP Merkblätter zu den AUM sowie die HEKUL-Richtlinien. In den Merkblättern wird 
explizit darauf hingewiesen, dass die Grundsätze der guten landwirtschaftlichen Praxis 
einzuhalten sind, Verstöße sowohl als Ordnungswidrigkeit nach dem Fachrecht geahndet 
werden als auch der Sanktionsmechanismus nach InVeKoS greift. Sowohl die Gestaltung 
als auch der Informationsgehalt der Antragsunterlagen wird von den Evaluatoren als vor-
bildlich beurteilt.  

MB-VI-Abb.1: Verwaltungsablauf der Agrarumweltmaßnahmen Hessens 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Daten zum HELP und HEKUL werden seit dem Jahr 2003 ausschließlich in der Da-
tenbank "SESTERZ" gehalten. Der Datensatz erlaubt sowohl einen landesweiten Ab-
gleich auf Doppelbeantragungen von AUM-Flächen, als auch Flächenkontrollen eines 
Antragstellers im Hinblick auf Einhaltung des fünfjährigen Verpflichtungszeitraums, Flä-
chenab- und -zugänge. Auf Basis der Daten werden die Zahlungsanweisungen (s. Text-
band Kap. 2) erstellt.  
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Das HELP und das HEKUL werden hinsichtlich Antragstellung/Vertragsangebot und Be-
willigung/Vertragsabschluss ausschließlich über die HA-LFN abgewickelt. Vor-Ort-
Kontrollen führt der zentrale technische Prüfdienst aus, der zentral für Hessen beim Re-
gierungspräsidium Gießen, Dez. 51.5 angesiedelt ist. Damit besteht im Hessen eine insti-
tutionelle Funktionstrennung zwischen Bewilligung und Kontrolle. Die Zahlbarmachung 
der Beihilfen obliegt der zentralen Zahlstelle beim HMULF. 

Im Jahr 2000 erfolgte im Rahmen der Verwaltungsreform die Auflösung der Ämter für 
Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft (ARLL), mit Auflösung der 
Fachbehörde gingen sämtliche Verwaltungsabläufe auf die HA-LFN über. Die für die 
Abwicklung der Agrarumweltmaßnahmen zuständigen Verwaltungsbediensteten der 
ARLL sind z.T. an die HA-LFN übergewechselt, insofern ergaben sich aus Sicht der An-
tragsteller keine Probleme, da die Ansprechpartner gleich geblieben sind. Neu eingerich-
tet wurde bei der Zahlstelle der zentrale technische Prüfdienst zur Durchführung der 
VOK. Dieser Aufgabenbereich lag zuvor dezentral beim HA-LFN, wurde demnach in 16 
Zuständigkeitsbereichen gehandhabt. Nach Aussage der Fachreferenten und der Bewilli-
gungsstellen führt die Zentralisierung zwar grundsätzlich zur Erhöhung der Verwaltungs-
effizienz, dieser Tendenz steht allerdings gegenüber, dass der persönliche Informations-
austausch zwischen Kontrolleuren und Bewilligungsstellen abnimmt. 

Bewertung des Verwaltungsablaufs durch die Landwirte 

Mit Ausnahme von zwei Kriterien (Lesbarkeit/Verständlichkeit und Umfang der Verwal-
tungsunterlagen) werden die abgefragten Aspekte zum Verwaltungsablauf von mindestens 
zwei Drittel der an den AUM teilnehmenden Landwirte als sehr zufriedenstellend oder 
zufrieden stellend bezeichnet (vgl. MB-VI-Anhang 1 Tabellen A39 und A40). Wesentli-
che Unterschiede der Verwaltungseinschätzung zwischen den Teilmaßnahmen sind nicht 
erkennbar. Die schlechtere Beurteilung der Lesbarkeit/Verständlichkeit der Verwaltungs-
unterlagen wird jedoch z.T. dadurch kompensiert, dass die Mehrheit der Landwirte Hilfe 
und Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen als sehr zufriedenstellend bzw. zu-
friedenstellend beurteilen. Dies Ergebnis zeigt, dass trotz objektiv gut gestalteter und um-
fassender Antragsunterlagen seitens der Antragsteller eine gewisse Antrag- und Bürokra-
tieaversion vorliegt. Diese kann durch persönliche Hilfestellungen offensichtlich abge-
baut werden. Insofern ist der Schluss zulässig, dass ein Teil des Erfolgs der AUM darin 
fußt, dass genau diese Dienstleistung unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.  

Der Fragebogen erlaubt für die HEKUL-Maßnahmen eine Abschätzung darüber, inwie-
weit die Unzufriedenheit mit dem Verwaltungsablauf sich auf eine zukünftige (Nicht)-
Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen auswirken könnte. Für diesen Auswertungsschritt 
werden nur die Fragebögen der Landwirte herangezogen, die den Verwaltungsablauf als 
unzufriedenstellend bzw. sehr unzufriedenstellend beurteilen. Dies sind für die Maßnah-
me Grünlandextensivierung 137 und für die Maßnahme Ökologischer Landbau 83 Land-
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wirte. Wegen der geringen Anzahl von sieben Landwirten, die den Verwaltungsablauf des 
Vogelsberg Projekts schlecht einschätzen, unterbleibt für diese Teilgruppe eine weitere 
Untersuchung. Insgesamt werden zwei Landwirte zukünftig nicht mehr am HEKUL teil-
nehmen, da sie den Verwaltungsaufwand als zu hoch einschätzen. Knapp 50 % der Grün-
landextensivierer und 67 % der ökologisch wirtschaftenden Betriebe geben an, dass der 
Verwaltungsaufwand zwar lästig ist, aber für sich genommen kein hinreichender Grund 
ist nicht mehr an den Maßnahmen teilzunehmen. Rund 20 % der HEKUL Teilnehmer sind 
unentschlossen, ob sie zukünftig weiter teilnehmen werden. 

Mit der vergleichsweise schlechten Beurteilung der Lesbarkeit/Verständlichkeit der An-
tragsunterlagen geht die Beurteilung des Zeitaufwandes einher (vgl. MB-VI-Anhang 1 
Tabelle A42), der für das Ausfüllen der Antragsunterlagen benötigt wird. Während gut 
16 % der Ökolandwirte diesen als deutlich zu hoch einschätzen, sind es immerhin knapp 
22 % der Grünlandextensivierer. Rund 40 % aller HEKUL-Landwirte beurteilen den 
Verwaltungsaufwand als zu hoch und 42 % (f1-A) bzw. knapp 32 % (f2-B1) als angemes-
sen. Für 10 % der HELP-Teilnehmer ist der Aufwand zum Ausfüllen der Vertragsunterla-
gen deutlich zu hoch, für 36 % immerhin zu hoch, 46 % empfinden den Zeitaufwand als 
angemessen.  

Aus der Tabelle A43 im MB-VI-Anhang 1 ist der Zeitaufwand zum Ausfüllen eines Erst-
antrages HEKUL entsprechend der eben dargestellten Einteilung zu ersehen. Ausgewie-
sen ist das obere und untere Quartal sowie der Median. Bei den Angaben kann davon aus-
gegangen werden, dass der Zeitbedarf anteilig einfließt, der zum Ausfüllen des FNN be-
nötigt wird. Plausibel erscheint, dass die Teilmaßnahme ökologischer Anbauverfahren 
einen höheren Zeitaufwand hervorrufen, da es sich um gesamtbetriebliche Verpflichtun-
gen handelt. Auch wenn die Werte nur einen Anhaltspunkt geben können, wird ersichtlich 
welch hoher Aufwand allein für das Ausfüllen der Antragsunterlagen notwendig ist. Der 
hiermit verbundene Zeitaufwand darf nach den Vorgaben der EU-Kommission nicht mit 
in die Prämienkalkulation einfließen. Das Ausfüllen der Antragsunterlagen setzt sich aus 
einem vom Flächenumfang unabhängigen Teil, wie z.B. das Lesen der Auflagen und Ver-
tragsbestimmungen und einem vom Flächenumfang abhängigen Teil, wie bspw. das Lis-
ten der einzelnen Flächen zusammen. Damit stellt das Ausfüllen der Antragsunterlagen 
einen bezogen auf die einzelne Agrarumweltfläche relativ höheren Aufwand dar, wenn 
nur wenige und zudem kleinparzellierte Flächen eingebracht werden. Insofern ist es kon-
sequent, dass bei den Grünlandextensivierern, die den Zeitbedarf als deutlich zu hoch 
bzw. als zu hoch einschätzen, der Anteil der kleinen Betriebe deutlich höher ist als in der 
Gruppe der Betriebe, die diesen als angemessen beurteilen. 

Zusammenfassende Bewertung des Verwaltungsablaufs 

Grundsätzlich wird das Verwaltungsverfahrens der Agrarumweltmaßnahmen von den E-
valuatoren positiv bewertet. Die begründet sich u.a. darin, dass beide Programmteile über 
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gleiche Verwaltungswege abgewickelt werden. Dies Urteil gilt einmal hinsichtlich der 
Verwaltungseffizienz und zweitens in Bezug auf die „Kundenfreundlichkeit“. Der Ver-
waltungsablauf erweist sich für Endbegünstigte insofern als „kundennah“, da für die Ge-
samtheit der AUM nur ein Behördenweg zu durchlaufen ist. Es entfallen damit doppelte 
Wege für Antragsteller, die sowohl am HELP als auch am HEKUL teilnehmen wollen. 
Dies ist positiv, da Hemmnisse für Vertragsangebote für die i.d.R. vom Flächenumfang 
kleineren HELP Flächen gar nicht erst entstehen. Weiterhin werden Behördenstrukturen 
genutzt, die dem Gros der Antragssteller im Zuge der allgemeinen Ausgleichszahlungen 
für Tier- und Flächen (Agrarförderung Fläche/Tier) bekannt sind. Damit kann die Struktur 
des Antragsverfahrens der AUM als äußerst kompakt erachtet werden. Die momentan 
bestehenden Irritationen rühren unseres Erachtens aus der wiederholten Verwaltungsre-
form in Hessen sowie der Umstellung der Datenhaltung auf SESTERZ.  

Ein positives Indiz für die Verwaltungskompetenz ist, dass bei keiner der an der Befra-
gung teilnehmenden Bewilligungsstellen (gravierende) Unsicherheiten hinsichtlich der 
Abwicklung der AUM im Rahmen des EAGFL auftraten. Allerdings hat sich der Ar-
beitsaufwand in allen Dienststellen erhöht bzw. deutlich erhöht. Als Gründe werden ge-
nannt: Kontrolle auf Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, die allgemeine 
Erhöhung des Verwaltungsaufwandes durch die Regularien des InVeKoS, wie bspw. Ein-
haltung des Vier-Augen-Prinzips und der erhöhte Kontrollaufwand vor Ort. Der erhöhte 
Arbeitsanfall wird in der Mehrzahl der Ämter durch Umschichtungen der Aufgaben in-
nerhalb der Abteilungen und/oder der Ämter als auch durch Optimierung der Arbeitsab-
läufe sowie durch Überstunden kompensiert. In keiner Dienststelle wurden neue Arbeits-
plätze eingerichtet. Handlungsbedarf ergibt sich aus unserer Sicht jedoch spätestens dann, 
wenn die nationalen Modulationsmaßnahmen eingeführt werden. Die Bewilligungsstellen 
geben an, dass bei gleichen Personalstock der zusätzliche Zeitaufwand für die reine Ab-
wicklung der Maßnahme (dann) nur zu Ungunsten der Beratungs- und Informationsleis-
tung zu erbringen ist.  

Ein Teil der o.g. Arbeitsbelastung resultiert weiterhin aus der EDV-Systemumstellung der 
Förderdaten. Dies Problem ist unserer Ansicht nach als temporär einzustufen. Unsicher-
heiten, aus denen letztlich auch ein erhöhter Arbeitsanfall resultieren kann, bestehen im 
Umgang mit den Sanktionsregelungen laut HELP-Richtlinie und den Kombinationsmög-
lichkeiten von Maßnahmen.  

VI.2.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme 

Die Agrarumweltmaßnahmen unterliegen den strengen Regularien des InVeKoS-
Verfahrens, welche regelkonform zur Anwendung kommen. Die Einhaltung des Vier-
Augen-Prinzips ist für alle Teilmaßnahmen gewährleistet.  
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Sowohl nach Aussagen der Fachreferenten als auch der Bewilligungsstellen führt die Ein-
haltung der EAGFL- insbesondere der InVeKoS-Regularien zu einem hohen, in einigen 
Fällen kaum noch zu rechtfertigen Verwaltungsaufwand. Dies gilt insbesondere für Ver-
träge mit geringen Flächenumfang bzw. Fördervolumen, da ein nicht unerheblicher Teil 
der Verwaltungsaufwendungen unabhängig vom Vertragsumfang anfällt. Die bekannten 
Reaktionen auf diesen Tatbestand sind bzw. können sein: 

– Maßnahmen werden seitens des Landes aus der EAGFL-Förderung herausgenommen 
und besten Falls als reine Landesmaßnahme fortgeführt. Diesen Weg ist Hessen in 
Bezug auf den Schutz alter Haustierrassen gegangen. Aufgrund des überproportional 
hohen Verwaltungsaufwandes in Relation zum Fördervolumen wurde diese Maßnah-
men trotz der Wichtigkeit für den Schutz genetischer Ressourcen, die Landschafts-
pflege und teilweise auch den Tourismus und die Regionalentwicklung aus der E-
AGFL-Kofinanzierung genommen. Die Maßnahmen wird in Hessen als reine Lan-
desmaßnahme fortgeführt. Gleiches gilt für die Förderung des Steillagenweinbaus. 

– Mindestauszahlungsgrenzen werden je Maßnahme bzw. je Fördertatbestand einge-
führt. Dieser aus administrativer Sicht sinnvollen Beschränkung, ist jedoch das ei-
gentliche Ziel der Agrarumweltmaßnahmen, nämlich der Ressourcenschutz entgegen 
zu setzen. So ist die potenzielle Antrags-/ Vertragsfläche je Antragsteller von beson-
ders schutzwürdigen Habitaten wie bspw. Magerrasen, Feuchtstandorten etc. i.d.R. 
sehr klein (durchschnittlich 2 ha). Ähnliches gilt für kleine Betriebe, deren potenziel-
le Antrags-/ Vertragsfläche ebenfalls gering ist. In der Summe kann diese Fläche je-
doch je nach Betriebsgrößenstruktur eines Bundeslandes oder einer Region einen 
größeren Umfang ausmachen. Der letztgenannte Aspekt nimmt in Hessen mit seinem 
hohen Anteil von kleinstrukturierter Nebenerwerbbetrieben eine hohe Relevanz ein.  

Die Herleitung zeigt, dass die genannten Anpassungsstrategien zur Verminderung der 
Verwaltungskosten unter der Restriktion der Einhaltung der EU-Regularien nicht Ziel 
führend sind, da sie dem primären Ziel des Ressourcenschutzes zuwider laufen, insofern 
unterstützen die Evaluator die Forderung des HMULF an die KOM Verwaltungsregula-
rien - insbesondere die des InVeKoS – bei Beihilfebeträgen und/oder Flächenumfängen 
für die flächengebundenen Umweltmaßnahmen unterhalb bestimmter Bagatellegrenzen 
deutlich zu vereinfachen (z.B. durch Aussetzen des Vier-Augen-Prinzips und Senkung der 
Stichprobe für VOK).  

Das InVeKoS zielte ursprünglich auf Abwicklung der Flächen- und Tierprämien der so 
genannten 1. Säule der GAP ab. Ihre Anwendung wurde im vollen Umfang auf die AUM 
nach VO (EG) 1257/1999 übertragen. Nach Ansicht der Ministerien resultieren hieraus 
besondere Härten, die sich darin begründen, dass  

– im Gegensatz zu den jährlichen Angaben für die Flächenausgleichszahlungen gemäß 
1. Säule der GAP, sind die Flächenangaben für die Agrarumweltmaßnahmen auf fünf 
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Jahre verpflichtend. Korrekturen hinsichtlich der Flächengröße, die sich bspw. auch 
in Folge des Wachstums von Strukturelementen ergeben, führen zu einer Beihilfekür-
zung.  

– die Anzahl der zu erfüllenden Auflagen der Agrarumweltmaßnahmen und damit die 
sanktionsrelevanten Tatbestände übersteigt deutlich die Anzahl der sanktionsrelevan-
ten Tatbestände für die Flächenausgleichszahlungen. Das Risiko eines Verstoßes ist 
bei den AUM somit ein wesentlich höheres. Eine Vereinfachung der Auflagen der 
AUM wäre jedoch aus fachlichen Erwägungen nicht sinnvoll. 

Die Überprüfung der guten landwirtschaftlichen Praxis im Sinne von Art. 47 VO (EG) 
Nr. 1750/1999 erfolgt für die hessischen AUM als Fachrechtsprüfung und wird für alle 
Agrarumweltmaßnahmen angewendet. Nach Aussage der Bewilligungsstellen führen mit 
deutlicher Mehrheit die Prüfkriterien „Durchführung von Bodenuntersuchungen“ und 
„Aufzeichnung über Nährstoffvergleiche“ gemäß DüngeVO zu Verstößen. Positiv wird 
von den EvaluatorInnen beurteilt, dass bereits in den Antragsunterlagen für die Teilnahme 
am HEKUL und HELP explizit auf die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis 
hingewiesen wird und bei Teilnahme an den AUM Fachrechtsprüfungen vorgenommen 
werden, ein Verstoß ggf. eine Ordnungswidrigkeit nach dem Fachrecht darstellt und eine 
Prämienkürzung erfolgt.  

Die Überprüfung auf Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis und bei Verstoß 
die Kürzung der Prämienzahlung bewertet ein nicht unerheblicher Teil der Landwirte als 
„doppelte Strafe“, die unmittelbar aus der Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen 
resultiert. Zum einen kann es bei Verstoß gegen die gute landwirtschaftliche Praxis zu 
einem Bußgeldverfahren nach dem Fachrecht kommen, zum anderen wird ein Teil der 
Prämie gekürzt. Ergebnis der Landwirte- und Bewilligungsstellenbefragung ist, dass bei 
den Landwirten Unverständnis vorherrscht, wenn Kriterien der guten landwirtschaftlichen 
Praxis überprüft werden, die über die eigentlichen Auflagen der AUM hinausgehen, wie 
bspw. die Überprüfung der Prüfplakette an der Pflanzenschutzspritze, wenn die Ausbrin-
gung von PSM auf der auf der beihilfeberechtigten Fläche explizit untersagt ist. Unter 
solchen Voraussetzungen verringert die fachrechtliche Prüfung die Akzeptanz der AUM 
deutlich. Der völlige Verzicht auf eine Teilnahme an den AUM stellt sich insbesondere 
dann ein, wenn die Vertragsfläche an der Gesamtbetriebsfläche sehr gering ist. Diese 
Konstellation trifft häufig für Flächen zu, die einen besonders hohen Schutzstatus inne 
haben. 



Kapitel 6 Materialband-VI - Agrarumweltmaßnahmen 19 

VI.2.4 Finanzmanagement 

Generell weisen die Agrarumweltmaßnahmen im Vergleich zu den investiven Maßnah-
men ein hohes Maß an Planungssicherheit hinsichtlich des Mittelabflusses auf. Dies ist 
im Wesentlichen in der konstanten Beihilfehöhe je Fördereinheit (ha Fläche/Tier) und -
tatbestand sowie in dem fünfjährigen Verpflichtungszeitraum der AUM begründet. Mit 
Ausnahme von Neumaßnahmen kann der jährliche Mittelabfluss auf Basis der Auszah-
lungen des Vorjahres minus der auslaufenden Verpflichtungen kalkuliert werden, Unsi-
cherheit besteht lediglich hinsichtlich des Umfangs neuer Verpflichtungen. Weiterhin 
lagen für Maßnahmen, die bereits innerhalb der VO (EWG) Nr. 2078/1992 angeboten 
wurden, Erfahrungswerte für den Teilnahmeumfang vor. Schwieriger ist im Vergleich 
dazu die Schätzung des Mittelbedarfs für Neumaßnahmen. Die vergleichsweise hohe Pla-
nungssicherheit des Finanzabfluss spiegelt sich auch in den Aussagen der Fachreferenten 
wider, nach denen der Finanzabfluss im Großen und Ganzen den Planzahlen entspricht. 
Die gleiche Aussage treffen die Bewilligungsstellen. Allerdings sind die Bewilligungs-
stellen mehrheitlich der Auffassung, dass der Einsatz bzw. das Management der Finanz-
mittel für die AUM in Teilbereichen verbesserungswürdig sei.  

Ein aktives Finanzmanagement in dem Sinne, dass ein schleppender Abfluss von Mitteln 
im Jahresablauf gelenkt werden kann, ist im Gegensatz zu den investiven Maßnahmen aus 
den oben genannten Gründen i.d.R. nicht oder nur in einem sehr beschränkten Umfang 
möglich. Mittel, die aus dem EU-Haushaltstitel der AUM (Haushaltslinie f) nicht veraus-
gabt werden, können entweder über die Haushaltsjahre horizontal oder über die Haus-
haltslinien vertikal verschoben werden. Eine mehrjährige horizontale Umbuchung ohne 
Anpassung der Finanzpläne kann dazu führen, dass die Mittel zum Ende der Förderperio-
de nicht mehr abfließen. Bisher konnten alle beantragten HEKUL Flächen in die Förde-
rung aufgenommen werden, für das HELP könnten nach Angaben des Referates mehr 
Mittel verausgabt werden. Dem wirkte sowohl die späte Freigabe des Landeshaushaltes 
als auch die Haushaltssperre im Jahr 2002 entgegen. In Zeiten in denen entweder der 
Landeshaushalt noch nicht freigegeben ist oder eine Haushaltssperre vorliegt und damit 
die Sicherheit einer Bewilligung/eines Vertragsabschlusses nicht gegeben ist, ist es für 
die Verwaltung unter Wahrung ihrer Glaubwürdigkeit nur sehr bedingt möglich Flächen 
für den Naturschutz zu akquirieren.  

Zur Kofinanzierung der Agrarumweltmaßnahmen werden mit Ausnahme der wasserwirt-
schaftlichen Maßnahmen keine zweckgebundenen Mittel im engeren Sinne eingesetzt. 
Demnach ist die Landesfinanzierung der AUM im hohen Maße von der Ausstattung des 
Landeshaushaltes bestimmt. Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt für die HEKUL-
Maßnahmen i.d.R. im EU-Haushaltsjahr in dem der jährliche Verpflichtungszeitraum 
durchlaufen wurde. Auch wenn die Abwicklung seitens der Verwaltung faktisch nicht 
eher möglich ist, kritisieren einige Landwirte die „späte“ Auszahlung. Im Gegensatz zur 
Verwaltung, für die das Referenzsystem der Zeitraum zwischen Ablauf eingehaltenen 
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Verpflichtungszeitraum bis zur Auszahlung ist, sehen die Landwirte den Zeitraum An-
tragsstellung bis Auszahlung und damit einen Zeitraum von knapp 1,5 Jahren. Das HELP 
wird derzeit noch im laufenden Verpflichtungsjahr ausgezahlt. Es bestehen jedoch Über-
legungen, die Auszahlungen erst im Folgejahr nach Vertragsabschluss vorzunehmen. Die 
Ursache liegt darin, dass der späteste Auszahlungstermin (15. Oktober) für einige Teil-
maßnahmen nicht eingehalten werden kann. Einige Auflagen dieser Teilmaßnahmen sind 
terminlich so gestaltet sind, dass ihre Einhaltung erst im September/Oktober vor Ort ge-
prüft werden kann. Der Zeitraum zwischen Prüfung und Ende des EU-Haushaltsjahres ist 
nicht hinreichend, um die Zahlungen anzuweisen. 

VI.2.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 

Förderdaten in Verbindung mit dem InVeKoS 

Für die Evaluierung wird im Wesentlichen auf die Förderdaten „Agrarumwelt“ und auf 
die InVeKoS Daten zurückgegriffen. Beide Datensätze liegen als Einzeldatensätze je An-
tragsteller vor. Bei beiden Datensätzen handelt es sich nicht um spezifische Begleit- oder 
Bewertungssysteme, ihr Potenzial für die Evaluierung kann durch graduelle Veränderun-
gen noch erhöht werden.  

Naturschutzfachliche Begleitforschung 

Ein naturschutzfachliches Monitoring zur Begleitung des Vertragsnaturschutzes muss 
grundsätzlich langfristig angelegt sein und kann sich zur Gewinnung aussagekräftiger 
Datenstände nicht an 5-jährigen Vertragsperioden orientieren. Ein besonderes Problem ist 
hierbei die Konstanz der Verfügbarkeit von Untersuchungsflächen.  

In Hessen wurden bereits im Laufe der Vorgängerperiode und davor Wirkungskontrollen 
durchgeführt, um Aufschluss über den Erfolg von Naturschutzmaßnahmen zu erhalten. 
Langjährige Untersuchungen wurden insbesondere durch die Regierungspräsidien und das 
HDLGN angelegt. Im RP Kassel wurde seit 2000 eine Datenbank angelegt, die bei konse-
quenter Fortführung langfristig eine schnelle und aussagekräftige Übersicht über die Ent-
wicklung von Vertragsflächen ermöglicht. Des Weiteren liegen Wiesenbrüterkartierungen 
der Vogelschutzwarte vor, sowie eine Vielzahl nicht systematisch ausgewerteter Einzel-
gutachten und ehrenamtlicher Erfassungen. Die Steuerung erfolgt durch das HMULF. 
Besonders zu vermerken ist, dass der Schwerpunkt auf Flächen gelegt wurde, die erstma-
lig an HELP-Verträgen teilnahmen. Somit liegt Datenmaterial vor, das insbesondere Aus-
sagen über einen Vorher-Nachher-Vergleich liefert. Zum Teil erfolgten auch Untersu-
chungen auf Referenzflächen, die nicht mit naturschutzfachlichen Auflagen bewirtschaf-
tet wurden. Seit 2000 liegt ein Untersuchungsschwerpunkt in den FFH-Gebieten, die not-
wendigen Erhebungen sind jedoch erst z.T. angelaufen. 
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Die vielfältigen Einzeluntersuchungen wurden bisher nicht zu einer hessenweiten Ge-
samtschau zusammengestellt, so dass immer nur exemplarisch Einzelaussagen getroffen 
werden können. Analogieschlüsse sind jedoch möglich. Die verfügbaren Ergebnisse wer-
den zur Beantwortung der Gemeinsamen Bewertungsfragen herangezogen. Es sollte ein 
landesweites, abgestimmtes Konzept für das naturschutzfachliche Monitoring erstellt 
werden, das bis zur Ex-post-Bewertung die Zusammenstellung vorhandener Daten ge-
währleistet sowie weitere Untersuchungsschwerpunkte festlegt und zeitliche Vorgaben 
setzt. In dieses Konzept sollten alle erforderlichen Berichtspflichten integriert werden.  

Die zur Halbzeitbewertung zusammengestellten Untersuchungen, mit denen die Wirkun-
gen der Vertragsnaturschutzmaßnahmen beurteilt werden können, basieren hauptsächlich 
auf Erfolgskontrollen der einzelnen Regierungspräsidien, des HDLGN bzw. des HMULF, 
aber auch auf kleineren Einzeluntersuchungen. Es handelt sich fast ausschließlich um 
Untersuchungen vor 2000, deren Ergebnisse jedoch in Form von Analogieschlüssen auf 
die derzeitige Programmlaufzeit übertragen werden können. Die wichtigsten Ergebnisse 
werden im Folgenden in Form von Exzerpten dargestellt. Sie ergänzen die allgemeinen 
Literaturangaben zu den Wirkungsdiagrammen um länder- und maßnahmenspezifische 
Aussagen. 

Umweltdaten zum abiotischen Ressourcenschutz 

Begleituntersuchungen zu Wirkung von Agrarumweltmaßnahmen auf abiotische Ressour-
cen werden derzeit nicht durchgeführt und liegen auch aus der vorherigen Evaluierung 
nach der VO (EWG) Nr. 2078/1999 nicht vor. Eine fachliche Wirkungs- und Erfolgskon-
trolle wird als notwendig angesehen. In Hessen besteht eine regional unterschiedlich aus-
geprägte Grund- und Oberflächenwasserbelastung mit Pflanzenschutzmittel und Nährstof-
fen. Zur Begleitung von Agrarumweltmaßnahmen sollten unterschiedliche Ansätze kom-
biniert werden: a) Erfassung der Emissionsseite (Umweltbeobachtung) b) Erfassung der 
Immissionsseite und c) Fallstudien in Einzelgebieten. 

Zur Erfassung der Immissionsseite (Nitratproblematik) kann auf bestehende Instrumente, 
wie den durchzuführenden Vor-Ort-Kontrollen, zurückgegriffen werden. Der Nährstoff-
nachweis nach Düngeverordnung ist Bestandteil der „Guten fachlichen Praxis“ und von 
allen Betrieben vorzuweisen. Durch dieses Vorgehen ist die stichpunktartige Erhebung 
des Düngemitteleinsatzes auf geförderten und nicht geförderten Flächen möglich. Die 
Emissionsseite wird bereits flächendeckend über das Grundwassermessnetz erfasst. Für 
Regionen mit hohen Teilnahmeraten sind gebietsbezogene Auswertungen und Fallstudien 
zur Prüfung der Umweltwirkungen denkbar, vor allem in Wasserschutzgebieten. 
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Perspektiven 

Durch die Neufassung der InVeKoS-VO (EG) Nr. 1593/2000 ist für die Evaluierung der 
Agrarumweltmaßnahmen eine interessante Perspektive entstanden. Entsprechend der VO, 
wird ab 2005 ein System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen auf Grundlage 
von Katasterplänen und –grundlagen oder anderen Kartenmaterial erstellt. Dazu sollen 
computergestützte geografische Informationssysteme (GIS) verwendet werden. Infolge 
der GIS-Erfassung erhalten die InVeKoS-Daten einen Raum-Lage-Bezug. Somit ergibt 
sich die Möglichkeit der Verschneidung/Überlagerung aller InVeKoS-Flächen mit ande-
ren Sachinhalten, wie bspw. zur Analyse der Umweltwirkungen der landwirtschaftlichen 
Produktion. Auf Basis der GIS-Erfassung der InVeKoS-Daten lässt sich die Treffsicher-
heit genau darstellen. 

VI.3 Wirkungsanalyse 

Die fachlichen Grundlagen für die Wirkungseinschätzung der AUM im Textband, werden 
an dieser Stelle maßnahmenspezifisch dargestellt. Der Beitrag von AUM zum Schutz der 
Artenvielfalt kann auf zwei Ebenen beurteilt werden, a) auf der Ebene einzelner Maß-
nahmen und b) auf der Ebene der regionalen Verteilung von AUM. Die erste Ebene um-
fasst die Beurteilung der Wirkung einer Maßnahme je Flächeneinheit, unabhängig davon, 
in welchem räumlichen Kontext die Maßnahme durchgeführt wird. Hierzu sei auch auf 
die Ziel-Wirkungsdiagramme verwiesen, in denen Wirkungen von AUM schematisch 
dargestellt sind (vgl. Anhang 3). Die Untersuchung der regionalen Verteilung der AUM 
ist für die Aussage wichtig, wie zielgerichtet eine Maßnahme angewendet wird, ob z.B. 
Bereiche mit einer besonderen Schutzwürdigkeit oder Schutzbedürftigkeit durch eine 
Maßnahme erreicht werden. Die gemeinsamen Bewertungsfragen der EU-KOM umfassen 
lediglich die erste Ebene der maßnahmenspezifischen Wirkungseinschätzung. Der Frage 
der Zielgerichtetheit von AUM2 wird in den gemeinsamen Bewertungsfragen nur wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. Nach Ansicht der Evaluatoren ist gerade dieser Aspekt sehr 
wichtig für die Beurteilung der Wirksamkeit von AUM auf der Ebene eines ganzen Bun-
deslandes. 

                                                 
2
  In der englischsprachigen Literatur wird der Aspekt der Zielgerichtetheit von AUM als „regional tar-

geting“ bezeichnet. 
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VI.3.1 Frage VI.1.A - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Bodenqualität 

Der Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Bodenqualität wird im Folgen-
den Kapitel entsprechend der Logik der Kommissionsfragen unterschieden in Wirkungen 
auf physikalische, chemische und biologische Eigenschaften der Böden. Davon abgeleitet 
werden Sekundärwirkungen als Vorteile für die Betriebe und die Gesellschaft im Allge-
meinen. Eine Hauptwirkung für den Erhalt der Bodenqualität weist der Ökologische 
Landbau auf. Fast alle weiteren Fördertatbestände entfalten darüber hinaus Nebenwirkun-
gen im Sinne des Bodenschutzes. 

Indikator VI.1.A-1.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz/zur 
Verringerung von Bodenverlusten unterliegen  

Vermeidung oder Verminderung von Bodenverlusten durch Bodenerosion sind im Ent-
wicklungsplan des Landes Hessen als Ressourcenschutzziel aufgeführt. Spezifische Bo-
denschutzkonzepte im Zusammenhang mit den Agrarumweltmaßnahmen sind hingegen 
nicht entwickelt worden. Dennoch entfalten einige der angebotenen Fördertatbestände 
Wirkungen in Hinblick auf den Erosionsschutz.  

Der Umfang landwirtschaftlicher Flächen, die eine Erosionsschutzwirkung aufweisen, ist 
in MB-VI-Abb.2 dargestellt. Der wesentliche Beitrag zum Erosionsschutz geht von den 
beiden Fördermaßnahmen mit den größten Flächenanteilen aus: Grünlandextensivierung 
und Ökologischer Landbau. Auch die Fördertatbestände des Vertragsnaturschutzes tragen 
in größerem Maße zum Schutzziel bei. Mit insgesamt 16,25 % wird ein außerordentlich 
hoher Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Hessen für das Umweltziel Erosions-
schutz erreicht. 

MB-VI-Abb.2: Indikator VI.1.A-1.1 – Erosionsschutz 
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 
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Bei der Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahmen für den Erosionsschutz werden die 
Maßnahmen anhand ihrer Wirkungsweise und –intensität unterschieden: 

Extensive Grünlandbewirtschaftung:  

Die Fördertatbestände mit den Varianten extensive Grünlandbewirtschaftung einschließ-
lich derjenigen aus den Vertragsnaturschutzmaßnahmen wirken in Hinblick auf das 
Schutzziel in gleicher Weise durch die Erhaltung der erosionshemmenden Wirkung der 
Grünlandnutzung. Die Bewirtschaftungsauflagen schließen einen Umbruch von Grünland-
flächen aus. Flächen, die als Grünland bewirtschaftet werden, weisen im Vergleich zu 
Ackerflächen eine sehr geringe Bodenerosion auf und entfalten damit eine erosionshem-
mende Wirkung (Auerswald & Schmidt, 1986). Auf Weideflächen wird im Vergleich zur 
ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung zusätzlich durch die mit den Bewirtschaftungs-
auflagen verbundene geringere Besatzdichte das Erosionsrisiko abgesenkt. 

Ökologische Anbauverfahren: 

Die ökologisch bewirtschafteten Ackerflächen sind für den Erosionsschutz anzurechnen. 
Die erosionshemmende Wirkung ökologischer Anbaumethoden wird allerdings fachlich 
kontrovers diskutiert (vgl. Prasuhn et al., (2000); Grüning (2000)). Starken Einfluss auf 
die Wirksamkeit ökologischer Anbaumethoden in Hinblick auf den Erosionsschutz hat 
nach Frielinghaus et al. (2000) der Grad der Bodenbedeckung in der Fruchtfolge. Maßge-
bend für den Bodenbedeckungsfaktor einer Anbaumethode ist der Anteil an spätdecken-
den Feldfrüchten, Sommerungen sowie Brache und demgegenüber die Praxis des 
Zwischenfruchtanbaus.  

Daher wurde in Anlehnung an die Methoden von Thiermann et al. (2000) und Hoegen et 
al. (1995), die in ihren Erosionsabschätzungen mit einer abgewandelten Berechnung des 
C-Faktors nach Auerswald et al. (1986) arbeiten, für die Beurteilung der Wirksamkeit des 
Ökologischen Landbaus einen Teilnehmer/Nichtteilnehmer – Vergleich über die Kulturar-
tenverteilung auf Basis der Angaben in den FNN der Betriebe (InVeKoS) durchgeführt. In 
die Berechnungen wurden nur Ackerflächen einbezogen, der Zwischenfruchtanbau ist 
über die Datenbasis nicht abgedeckt. Allerdings kann nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes (1999) für Hessen gezeigt werden, dass im Ökologischen Landbau doppelt 
so viel Flächen mit Zwischenfrüchten bestellt wurden als im konventionellen Anbau. Die 
folgende Tabelle gibt die Fruchtartenverteilung und den davon abgeleiteten C-Faktor für 
den Vergleich wieder.  
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MB-VI-Tab.4: Flächenanteile der Kulturartengruppen an den Ackerflächen der Betriebe 

Kulturartengruppe

Getreide 8.493 49,04 306.915 65,50 0,08
Hackfrüchte inkl. Mais 593 3,42 54.279 11,58 0,40
Hulesenfrüchte 1.705 9,84 9.744 2,08 0,08
Grünbrache 969 5,59 32.591 6,95 0,08
Gemüse 233 1,35 5.129 1,09 0,40
Futterpflanzen 5.138 29,67 16.645 3,55 0,004
Handelsgewächse 188 1,08 43.298 9,24 0,08

Summe 17.317 100,00 468.601 100,00

Errechneter mittlerer C-Faktor

Ökologischer Landbau

0,069 0,103

ha %

Kulturartspez.

et al. (1995)ha %

Alle anderen Betriebe Teil-C-Faktoren 
nach Hoegen

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von einzelbetrieblichen Angaben (FNN) (InVeKoS, 2002). 

Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Unterschied zwischen den Vergleichsgruppen. 
Die Anbaumuster der an den AUM teilnehmenden Ökobetriebe sind über den damit ver-
bundene Bodenbedeckungs- und Bearbeitungsfaktor (C-Faktor) hinsichtlich der erosions-
hemmenden Wirkung deutlich besser einzustufen als die der Vergleichsgruppe. Ursache 
ist vor allem der weitaus geringere Anteil an Hackfrüchten und Mais sowie der weitaus 
höhere Anteil langdeckender Futterpflanzen in den Fruchtfolgen der ökologisch wirt-
schaftenden Betriebe. 

Untermauert wird diese Einschätzung auch durch die Ergebnisse der Teilnehmerbefra-
gung in Hessen. Die Angaben zur Fruchtfolge deuten auf einen hohen Anteil von Acker-
futter-Getreide-Fruchtfolgen mit mehrjährigem Futterpflanzenanbau hin (Klee- oder 
Kleegrasflächen). 

Teilindikator (a) ... davon Flächen, auf denen die Bodenerosion durch Wind, durch 
Wasser oder durch Bodenbearbeitung verursacht wird. 

Unter dem Teilindikator a) erwartet die Kommission eine (flächenscharfe) Differenzie-
rung der mit Erosionsschutzwirkung anrechenbaren Flächen (vgl. b) bis d)) nach Erosi-
onsursachen. Diese Unterscheidung kann auf Grundlage der derzeit in Hessen vorliegen-
den Daten nur bedingt vorgenommen werden. Die Kommissionsfrage legt von ihrem logi-
schen Ansatz her ebenfalls einen Fokus auf die Treffsicherheit von Maßnahmen, wenn die 
potenzielle Wirkung mit den Ursachen von Erosion und damit der tatsächliche Gefähr-
dung von Flächen in Verbindung gebracht wird. 

Erforderlich für diese Betrachtung ist zum Einen eine lagegenaue Zuordnung der Förder-
flächen im Raum. Diese konnte den Gutachtern in Form von Punktkoordinaten aus dem 
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ALK für einen Teil der Flächen vom Hessischen Landesvermessungsamt zur Verfügung 
gestellt werden. 

Ein Differenzierung nach Erosionsursachen kann aber dennoch nicht durchgeführt wer-
den, da zur Wind- und zur Bearbeitungserosion in Hessen keine Angaben vorliegen. Hin-
gegen ist die Erosionsgefährdung durch Wasser sehr differenziert auf Grund der standört-
lichen Voraussetzungen im HELELL ermittelt worden (s.u.). Der digitale Datensatz wur-
de ebenfalls in der Wirkungsanalyse verwendet.  

Am Beispiel der Wassererosion wird im Folgenden exemplarisch der Auswertungsgang 
zur Beantwortung der Frage dargestellt, die vom methodischen Ansatz her in späteren 
Evaluierungsphasen bei Vorliegen aller für die Beantwortung der Frage erforderlichen 
Datenbestände identisch zu verwenden wäre. Auswertungsmethode und Ergebnisse sind 
unter der Überschrift Treffsicherheit zu finden. Zunächst erfolgt eine vertiefte Beschrei-
bung der Erosionsursachen: 

(1) Wassererosion 

Der Gefährdung durch Wassererosion liegt ein Faktorenkomplex zu Grunde (Frielinghaus 
et al., 1999a)), der in Standortfaktoren mit längerfristiger Wirkung und Nutzungsfaktoren 
mit kurzfristiger Wirkung unterschieden werden kann (BMVEL, 2001). Auf Grund der 
gegebenen Standortvoraussetzungen können dabei die Erosionseffekte regional unter-
schiedlich stark ausfallen (Schwertmann et al., 1990), (Blume, 1996).  

Die bereits erwähnte potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser in Hessen ist im 
Rahmen der AVP/AEP-Standortkarten des HMULF als flächendeckendes Kartenwerk im 
Maßstab 1:50.000 erschienen (Richtscheid, 1998). Die Erosionsgefährdung wird hier auf-
grund natürlicher Standortfaktoren mit einer Erweiterung der Gießener Gefahrstufenkar-
tierung nach Kuron/Jung ermittelt. Einbezogen wurden die Reliefsituation, die Erodier-
barkeit des Bodenmaterials sowie die Erosivität der Niederschläge. Die Bewertung erfolgt 
in 6 Gefährdungsstufen. Der Anteil mittel- bis stark erosionsgefährdeter Gebiete in Hes-
sen beläuft sich danach ohne Berücksichtigung der aktuellen Nutzung auf 23% der LF 
(vgl. MB-VI-Anhang2 Karte A25). 

Die in Hinblick auf ihre Erosionsgefährdung aus der Standortkarte von Hessen mit stark 
oder sehr stark erosionsgefährdend eingestuften Flächen sind in den Landschaftsrahmen-
plänen des Landes in die Entwicklungskarten übernommen und teilweise als Bereiche 
zum Schutz erosionsgefährdeter Böden ausgewiesen worden. Vorrangiges Ziel ist die Er-
haltung oder Anlage einer permanenten Vegetationsdecke, z.B. durch langjährigen Feld-
futterbau, Grünlandnutzung, Gehölz- und Waldbestände (z.B. LRP Südhessen 2000). Die 
erosionsgefährdeten Flächen treten kleinräumig verteilt über das ganze Land in den hüge-
ligen Regionen auf, wenn hängige Flächen ackerbaulich genutzt sind. Regionen mit einer 
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besonderen Konzentration der Erosionsgefährdung wurden in Tabelle 6.3 im Textband 
hervorgehoben. Sie befinden sich in Nordhessen im Waldecker Land, im Fulda-Werra-
Bergland, im Oberwälder Land, im Fulda-Hanne-Tafelland, bei Bad Hersfeld, an den 
Hängen der Fuldaer Senke, in der Region Burgwald, an den Hängen des Limburger Be-
ckens, sowie kleinräumig in Tälern und Hanglagen von Taunus, Odenwald, Spessart und 
Vogelsberg. 

Zur tatsächlichen Höhe wasserbedingter Erosion liegen im Nachbarland Niedersachsen 
einzelne, punktuelle Messungen vor, für die Rathe (1998) eine Spannweite der ermittelten 
Abtragswerte zwischen 0,5 – 54,0 t/ha je Niederschlagsereignis angibt und die die hohe 
Variabilität dieser Prozesse ausdrückt. Brunotte (1990) schätzt den durchschnittlichen 
jährlichen Abtrag auf etwa 5 t/ha* a. 

(2) Winderosion 

Für die Winderosion liegen in Hessen keine landesweit verfügbaren Daten vor, jedoch ist 
auf Grund der standörtlichen Voraussetzungen davon auszugehen, dass die Winderosion 
als geringfügig und damit für die Wirkungsanalyse als vernachlässigbar einzustufen ist. 
Für das Nachbarland Niedersachsen ist ebenfalls von Rathe (1998) die Spannweite der 
gemessenen Abtragsmengen von Einzelereignisse mit 0,8 – 172 t/ha* Ereignis angegeben 
worden. Zum Nachweis regionaler Gefährdungsschwerpunkte auf Basis landesweit vor-
handener digitaler Daten liegen dort entsprechende Kartenwerke vor (vgl. Schäfer et al. 
2002, unveröffentlicht), wobei dort vor allem die leichten und trockenen Sandböden und 
ackerbaulich genutzt Niedermoorböden in den Niederungen der Geestlandschaften als 
potenziell hoch gefährdet eingestuft sind. Gebiete mit vergleichbaren 
Standortgegebenheiten sind in Hessen nicht vorhanden. 

(3) Bearbeitungserosion 

Der Umfang der Bearbeitungserosion (tillage erosion) in Hessen kann nicht abgeschätzt 
werden, da keine Daten zum Umfang unterschiedlicher Bodenbearbeitungsverfahren vor-
liegen. Zudem ist eine isolierte Auswertung nach Bearbeitungsformen ohne die Berück-
sichtigung der anderen Faktoren in den dargestellten Wirkungskomplexen wenig sinnvoll, 
integrierte Ansätze wie o.g. nach Thiermann et al. (2001) werden als sachgerechter erach-
tet. 
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Teilindikator (b) ... davon Flächen, auf denen die Bodenverluste durch die Bodennut-
zung, durch Hindernisse bzw. Umleitungen, landwirtschaftliche Bewirtschaftungsme-
thoden oder durch die Besatzdichte des Weideviehs verringert wurden (jeweils in %). 

Zur Anrechnung kommen aus den oben erläuterten Gründen die Ackerflächen der ökolo-
gischen Anbauverfahren. Als Relikt des Programmpaktes der vorangegangenen Förderpe-
riode sind noch 0,96 ha geförderte Uferrandstreifen anzurechnen, die ebenfalls erosions-
schützende Wirkung entfalten. Über die geförderten ca. 14.880 ha Ackerflächen werden 
allerdings nur 3 % der Ackerfläche des gesamten Landes erreicht3. 

Teilindikator (c) ... davon Flächen, auf denen Fördermaßnahmen angewendet wurden, 
die hauptsächlich/ausschließlich zur Bekämpfung der Bodenerosion dienen (in %). 

In Hessen wird keine Maßnahme angeboten, die hauptsächlich/ausschließlich der Be-
kämpfung der Bodenerosion dient. 

Neuer Teilindikator (d): ... davon Flächen, die eine erosionsvermeidende Nutzung 
aufweisen, deren Veränderung durch Fördermaßnahmen verhindert wird (Verbot des 
Grünlandumbruchs, Grünlandrückgang) 

Da auf vielen Förderflächen eine Nutzungsform praktiziert wird, die im Sinne des Erosi-
onsschutzes bereits vorteilhafte Wirkungen entfaltet und eine Erhaltung dieser Effekte 
anzustreben ist, wurde der neue Teilindikator d) eingeführt. Angerechnet werden aus oben 
genannten Gründen die geförderten Grünlandflächen der Fördertatbestände Grünlandex-
tensivierung einschließlich der Variante für den Grundwasserschutz sowie die Leistungs-
pakete 1, 2 und 5 der Vertragsnaturschutzmaßnahmen inklusive der entsprechenden Alt-
verpflichtungen nach VO (EWG) Nr. 2078/1992. 

Treffsicherheit der Maßnahmen mit Erosionsschutzwirkung 

Für die Beurteilung der Wirksamkeit einer Maßnahme ist nicht nur die bislang betrachtete 
potenzielle Wirkung relevant, sondern stellt sich die Frage, inwieweit diese auf gefährde-
te Flächen trifft und damit eine tatsächlich Wirkung überhaupt erst eintreten kann. Wie 
bereits aufgezeigt sind dazu Analysen auf Basis georeferenzierter flächenscharfer Daten 
nötig, die zu rund 92% der in 2001 geförderten Flächen zur Verfügung gestellt wurden.  

Mit Hilfe von Auswertungsoperationen in einem Geoinformationssystem (GIS) wird die 
Lage der Förderflächen im Raum und die Information zur Erosionsgefährdung von Flä-
chen verknüpft, so dass überprüft werden kann, wie viel der Förderflächen mit erosions-

                                                 
3
  Es muss auch beachtetet werden, dass – wie (Feldwisch et al., 2002) jüngst zeigen konnte, der durch-

schnittliche Bodenabtrag unter Umständen bis zu 60 % von wenigen Extremereignissen abhängen 
kann, bei denen die Wirksamkeit solcher Maßnahmen nur noch begrenzt gegeben ist. 



Kapitel 6 Materialband-VI - Agrarumweltmaßnahmen 29 

schützender Wirkung auf die verschiedene Gefährdungsstufen für die Erosion durch Was-
ser treffen. Das Auswertungsergebnis ist in nachfolgender Tabelle dargestellt. 

MB-VI-Tab.5: Ermittlung des Anteils von Agrarumweltmaßnahmen an der gesamten LF 
in Hessen, nach Erosionsgefährdungsklassen differenziert 

Klassifizierung der 
Erosionsgefährdung

Fläche in 
Gitterzellen [10 

m * 10 m]

Anteil an der 
Landesfläche in 

Hessen

Anteil  an der LF Flächen mit 
Erosions-

schutzwirkung

Erosionsschutz-
anteil an der LF

     
ar % % ha %

keine 104887151 49,6 7975
E1 = keine bis beginnend 23050172 10,9 21,6 18957 8,2
E2 = schwach 31491055 14,9 29,6 32167 10,2
E3 = mäßig 27295812 12,9 25,6 43084 15,8
E4 = erhöht 14067597 6,7 13,2 27122 19,3
E5 = stark 7161243 3,4 6,7 16017 22,4
E6 = sehr stark 3406348 1,6 3,2 7507 22,0

Alle (Ganz Hessen) 211359378 100

Anteil LF (E1 - E6) 106472227 50,4 100
 

Quelle: Eigene Berechnungen anhand von InVeKoS-Angaben aus 2001 sowie Auswertung der Gefahrenstufenkarte 
Bodenerosion durch Wasser (BO) durch die Hessische Datenzentrale. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass mit steigendem Grad der Erosionsgefährdung der 
Anteil der Förderflächen zunimmt. Je höher also die Erosionsgefährdung im Lande ist, 
umso höher ist auch die durch die AUM-Förderung erzielte Schutzwirkung. Für den Ero-
sionsschutz konnte eine sehr hohe Treffsicherheit der Maßnahmen feststellt werden. Wie 
bereits dargestellt geht diese Wirkung primär auf den Erhalt der Grünlandwirtschaft zu-
rück, die vermutlich auf hängigen und damit gefährdeten Lagen der Mittelgebirge ihre 
Wirkung entfaltet. Ein Differenzierung zwischen Acker und Grünland in der Berechnung 
wäre aus DV-technischen Gründen nur mit enorm hohem Aufwand realisierbar gewesen 
und wurde im Rahmen dieser Evaluierung nicht weiter verfolgt. 
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Indikator VI.1.A-2.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor 
Bodenverseuchung unterliegen  

MB-VI-Abb.3: Indikator VI.1.A-2.1. – Schutz vor Bodenkontamination 
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen 

Teilindikator (a) ... davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Mengen an Pflanzen-
schutzmittel verringert wurden.  

Alle geförderten Flächen in Hessen mit Ausnahme der Fläche unter Vertragsnaturschutz 
LP3 inklusive entsprechender Altverpflichtung sind entsprechend der Bewirtschaftungs-
auflagen als Flächen anzurechnen, auf denen die ausgebrachten Mengen an Pflanzen-
schutzmittel reduziert wurden. Da in Hessen der Anteil dieser Flächen an der Gesamt-LF 
mit 20,17 % außerordentlich hoch liegt, ist durch die Agrarumweltmaßnahmen in sehr 
umfangreicher Form zum Wirkungsziel beigetragen worden. 

Einschränkend muss darauf hingewiesen werden, dass im ökologische Landbau der Ein-
satz speziell zugelassener Mittel gestattet ist, Aufwandmengen, Wirkungsspektrum und 
Ökotoxizität der ausgebrachten Mittel jedoch im Vergleich zum Referenzsystem als weit-
aus geringer einzustufen sind. Auf allen anderen Flächen ist hingegen der völlige Verzicht 
auf Pflanzenschutzmittel Fördervoraussetzung. 
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Die Wirksamkeit der Fördertatbestände wird anhand der Intensität des Pflan-
zenschutzmitteleinsatzes im Referenzsystem beurteilt. Die maßnahmeninduzierte Redu-
zierung wird also mit den ortsüblichen Aufwandmengen verglichen. Die aktuellste Daten-
grundlage ist eine Studie der Biologischen Bundesanstalt  (BBA) (Roßberg et al., 2002), 
nach der für naturräumlichen Großeinheiten die PSM-Intensität in einzelnen Kulturen 
anhand eines normierten Behandlungsindexes unterschieden wird. 

Die BBA hat dabei die Werte für 10 ausgewählte, bundesweit angebaute Ackerkulturen 
veröffentlicht4. Zur Abschätzung der Wirksamkeit wurde ausgehend von dieser Datenba-
sis die fruchtartspezifischen Behandlungsindices für jeden Naturraum mit den jeweiligen 
Flächenanteilen der einzelnen Kulturarten gewichtet und auf diesem Weg eine aggregierte 
Kennziffer für die PSM-Intensität jedes einzelnen Naturraums berechnet. Fruchtartenver-
teilung, fruchtartenspezifische Behandlungsindex und abgeleitete PSM-Intensität sind in 
MB-VI-Anhang 1 Tab. A31 für die im Land relevanten Boden-Klima-Regionen (BKR) 
gelistet. 

Insgesamt weisen die hessischen Regionen im Vergleich zu anderen Bundesländern ein 
relativ geringes Niveau der PSM-Intensität auf. Einerseits liegt die Ursache in der ohne-
hin vorherrschenden relativ geringen Intensität in der Pflanzenproduktion begründet –
zumindest in Nord- und Mittelhessen-, andererseits haben die traditionell hohen Extensi-
vierungsanteile in diesen Regionen einen vergleichsweise großen Einfluss auf die berech-
neten Werte. 

Treffsicherheit der Maßnahmen zur Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes  

Die auf die Boden-Klima-Regionen bezogene PSM-Intensität wird nun zur vertiefenden 
Beurteilung der Wirksamkeit (Treffsicherheit) der Fördermaßnahmen den Extensivie-
rungsanteilen der Regionen gegenüber gestellt (vgl. MB-VI-Anhang1 Tab. A31). Es zeigt 
sich, dass die auf Grund der Maßnahme erreichte Reduzierung des PSM-Einsatzes am 
erfolgreichsten in der Region Detmold-Waldecker Hügelland einzuschätzen ist, wo im 
Referenzsystem auf Grund des hohen Rapsanteils an den angebauten Kulturarten die 
höchste PSM-Intensität im hessischen Ackerbau zu finden ist und ein Extensivierungsan-
teil von 3,4 % an der gesamten Ackerflächen erreicht wird.  

Abschätzung der reduzierten Aufwandmengen 

Ausgehend von der aktuellen Kulturartenverteilung, von den kulturartenspezifischen Be-
handlungsindices und der empfohlenen Regelaufwandmenge kann für bestimmte Kultur-
artengruppen eine hypothetischer Gesamtaufwand für ausgewählte Wirkstoffe im Bundes-

                                                 
4
  Die Einteilung der Naturräume erfolgte nicht anhand der allgemein verwendeten naturräumlichen 

Gliederung Hessens, sondern nutzt die Boden-Klima-Regionen nach Kaule et al. (1998). 
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land berechnet werden, wenn angenommen wird, dass alle Flächen der Kulturart nur mit 
dem jeweils betrachteten Wirkstoff behandelt werden. Wird diese Größe in Beziehung 
zum Anteil der regionalen Extensivierungsflächen gesetzt, ergibt sich eine hypothetische 
Größe für potenziell eingesparte Mittelaufwandmengen. Berechnet wurden diese Werte 
für drei Pflanzenschutzmittel, die in aktuellen Grundwasseruntersuchungen eine Belas-
tungsquelle darstellen und gleichzeitig eine Bedeutung in der Anwendungspraxis haben. 

Tabelle A32 im MB-VI-Anhang 1 gibt den Berechnungsweg und die Ergebnisse wieder. 
Auf Grund des hohen Extensivierungsanteils in Hessen sowie dem hohen Getreideanteil 
an der Ackerfläche wird hier eine extrem hohe theoretischen Einsparmenge für das domi-
nierende Herbizid in Getreide berechnet.5 Angaben zu Mittelaufwendungen auf Grünland-
flächen fehlen völlig. Eine Abschätzung der erreichten Einsparung bei der PSM-
Ausbringungsmenge durch das Ausbringungsverbot im Rahmen der Fördertatbestände zur 
Grünlandextensivierung und im Vertragsnaturschutz kann hier daher nicht erfolgen. Die 
potenzielle Gefährdung und die vorhandenen Belastungen von Oberflächen – und Grund-
wasser durch den PSM-Austrag aus den Boden wird im Folgenden Kapitel behandelt.  

Teilindikator (b) ... davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Mengen an Pflanzen-
nährstoffen/Dünger verringert wurden. 

Angerechnet werden die Flächen der schon unter (a) gelisteten Fördertatbestände. Zum 
Flächenumfang der für dieses Schutzziel wirksam werdenden Extensivierungsflächen sind 
die Aussagen identisch zu übertragen. Der Umfang der tatsächlich erreichten Einsparung 
an Pflanzennährstoff wird für Stickstoff in der Wirkungsanalyse über N-Salden abge-
schätzt. 

Teilindikator (c)  ...davon Flächen, auf denen Fördermaßnahmen angewendet werden, 
die ausdrücklich der Bekämpfung der Bodenverseuchung dienen. 

In Hessen existieren im aktuellen Entwicklungsprogramm keine Fördertatbestände, die 
ausdrücklich der Bekämpfung der Bodenverseuchung dienen. 

                                                 
5
  Einschränkend muss darauf hingewiesen werden, dass in Hinblick auf die Belastung der Böden durch 

Pflanzenschutzmittel hier keine Differenzierung hinsichtlich der Persistenz einzelner Mitteln sowie 
der Sorptionsfähigkeit der Böden getroffen werden kann. Da diese von Wirkstoff zu Wirkstoff sowie 
von Standort zu Standort unterschiedlich einzuschätzen sind, kann im Rahmen der Evaluierung nur 
eine gesamte Einschätzung über den Indikator ‚Reduktionsumfang der Ausbringungsmenge‘ gegeben 
werden. Wie dieser sich wiederum auf das Ökosystem Boden im konkreten Fall auswirkt, kann auf 
Grund fehlender Daten und Messungen nicht beurteilt werden. 
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Indikator VI.1.A-3.1 Indirekte Auswirkungen der Maßnahmen, die auf Flächen mit 
vertraglichen Auflagen durchgeführt werden, auf landwirtschaftliche Betriebe und 
andere Sektoren 

Indirekte Auswirkungen der durch die Fördertatbestände erreichten Bodenschutzwirkun-
gen sind in der Literatur – auch durch Publikationen des Landes – bis hin zu gesetzlichen 
Regelwerken hinlänglich beschrieben worden6. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wer-
den diese hier lediglich stichwortartig aufgelistet: 

Onsite-Folgewirkungen:  

– Erhaltung der Ertragsfähigkeit der Böden, Reduzierung des ständigen Boden- und 
Humusabtrags.  

– Aufrechterhaltung der ökologischen bedeutsamen Bodenfunktionen wie Speicherung, 
Pufferung, Filterung, als Pflanzenstandort und Lebensraum der Fauna. 

– Verringerung oder Vermeidung von direkten Pflanzenschäden und Ernteausfällen. 

– Erhaltung und Verbesserung der Gefügestabilität des Bodens mit einer breiten Palette 
positiver Folgeeffekte, z.B. Verbesserung der Tragfähigkeit und Bearbeitbarkeit der 
Böden und als Folge eine erhöhte arbeitswirtschaftliche Flexibilität. 

– Höhere Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens mit höheren Versickerungsraten. 

– Vermeidung der Akkumulation persistenter Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln 
oder deren Abbauprodukten mit ihrer ggf. phytotoxischen Wirkung in Fruchtfolgen. 

Offsite-Folgewirkungen: 

– Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) aus dem Boden in Ober-
flächen- und Grundwasser (über Run-Off, Zwischenabfluss, Versickerung). 

– Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) durch Winderosion und 
Denitrifikation über den Austragspfad Luft. 

– Verringerung des Deposition von PSM mit ihren potenziell ökotoxischen Wirkungen 
aus der Luftfracht in angrenzende oder weiter entfernte Ökosysteme. 

– Reduzierung der nährstoffbedingten Eutrophierung von Gewässern, wertvollen 
Feuchtbiotopen oder anderen für die Natur wichtigen Habitaten. 

– Verringerung oder Vermeidung der erosionsbedingten Verschmutzung von Vorflu-
tern, Ablaufgräben, Kanälen, Kläranlagen, Wegen und Straßen inklusive der Verrin-
gerung und Vermeidung der daraus resultierenden Folgekosten. 

                                                 
6
 Vgl. (Blume, 1996), (WBB, 2000), (SRU, 1985), (BMVEL, 2001), (Frielinghaus et al., 1999b), 

(NLÖ, 2001). 
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– Erhöhte Retention von Niederschlägen vor Ort, Verringerung des oberflächlichen 
Wasserabflusses nach Starkregenereignissen, Präventionswirkung in Hinblick auf 
Hochwassergefahren, erhöhte Grundwasserneubildung. 

Indikator VI.1.A (Zusatz) Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum 
Schutz der organischen Substanz im Boden unterliegen  

In der Interventionslogik der Kommission ist als Wirkbereich von Agrarumweltmaß-
nahmen in Hinblick auf den Bodenschutz auch die Verhinderung der biologischen Degra-
dation von Böden enthalten (vgl. Explanatory sheets). Ein entsprechendes Bewertungskri-
terium oder ein –indikator ist von der KOM aber nicht in die kapitelspezifischen Fragen 
aufgenommen worden. In Anpassung der Zielformulierungen und als Konkretisierung des 
abiotischen Schutzzieles ‚Schutz der Bodenqualität’ wurde im Folgenden von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, einen neues Bewertungskriterium einzuführen, da dies zur 
sachgerechten Wirkungsabschätzung der Fördermaßnahmen beiträgt. 

Das Bewertungskriterium ‚Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfruchtbar-
keit und Bodenstruktur‘ ist als komplexe Größe schwer zu fassen. Zur Operationalisie-
rung des Bewertungskriteriums wird daher der Indikator ‚Schutz der Organischen Sub-
stanz im Boden‘ eingeführt. Wir folgen damit auch dem in Deutschland von Expertensei-
ten mehrfach eingeforderten Bodenschutzziel ‚Erhaltung der Organischen Bodensubstanz‘ 
(WBB, 2000)7. 

Es werden die Flächen aufgerechnet, welche unter den Bewirtschaftsauflagen der Förder-
tatbeständen so bewirtschaftet werden, dass die Erhaltung und Mehrung der organischen 
Substanz im Boden über eine ausgeglichene oder positive Humusbilanz, wie sie von 
(Leithold et al., 1997a) definiert wurde, gewährleistet wird8.  

Zu einer umfassenden Humusbilanzierung einzelner Betriebe, wie sie etwa über die aktu-
elle intensiv diskutierten betrieblichen Umweltbilanzen mit abgedeckt werden können 

                                                 
7
  Ob der Abbau der organischen Substanz im Boden durch die momentan übliche Bewirtschaftweise 

(gute fachliche Praxis) tatsächlich ein Problem im Ackerbau darstellt, wird sehr kontrovers gesehen 
(vgl. Frielinghaus et al. (1999b), Leithold et al. (1997b) und kann nicht abschließend geklärt werden. 
Eine Humusmehrung über den standort- und nutzungstypischen Humusspiegel hinaus wird aus ökolo-
gischen und ökonomischen Gründen sogar für bedenklich gehalten (Frielinghaus et al., 1999a). 

8
  Der Humus im Boden unterliegt einer jahreszeitlich schwankenden Umsetzungsdynamik und tatsäch-

liche Veränderungen können erst anhand von Trendmessungen über Jahrzehnte wirklich sicher be-
stimmt werden. Aus diesem Grund ist zur Abschätzung der längerfristigen Entwicklung des Humus-
haushaltes ackerbaulich genutzter Böden die Humusbilanz entwickelt worden (Asmus, 1993), 
(Leithold et al., 1997a). In der Humusbilanzierung wird die Zufuhr organischer Substanz durch Wirt-
schaftsdünger, Zwischenfrüchte, Erntereste von Hauptfrüchten sowie der Anbau humusmehrender 
Kulturen dem Humusabbau durch humuszehrende Kulturen innerhalb einer oder mehrere Fruchtfolgen 
gegenüber gestellt. 
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(vgl. Eckert et al. (1994), Meyer-Aurich, (2003)), sind umfangreiche Datenerhebungen 
notwendig, die im Rahmen der Zwischenbewertung nicht leistbar sind. Es wurde sich hier 
auf einfache Annährungen beschränkt und die Beurteilung der ackerbauliche Praxis an 
den Kennziffern zur Humusbilanzierung nach (Leithold et al., 1997b) sowie den Empfeh-
lungen für eine auch im Sinne der Bodenfruchtbarkeit nachhaltige Fruchtfolgegestaltung 
von (Neuerburg, 1992) genutzt.  

Allgemein wird angeführt, dass der ökologische Anbau besonders auf die Erhaltung und 
Förderung der Bodenfruchtbarkeit angewiesen und über verschiedene Methoden bemüht 
ist, die organische Substanz zu erhalten. Allerdings konnten Leithold et al., (1997b) an-
hand einer für die ökologischen Anbauverfahren modifizierten Humusbilanz aufzeigen, 
dass auch Betriebe dieser Bewirtschaftungsrichtung bei ungeeigneter Fruchtfolgegestal-
tung negative Humusbilanzen aufweisen können.  

Zur Beurteilung werden die Ergebnisse des Teilnehmer-/Nichtteilnehmer-Vergleichs in 
Tabelle A46 im MB-VI-Anhang 1 genutzt. Werden in den berechneten Ergebnissen die 
Teilnehmer der ökologischen Anbauverfahren mit Betrieben die nicht an den Agrarum-
weltmaßnahmen teilnehmen verglichen, lassen sich eindeutige Unterschiede in Bezug auf 
die von den genannten Autoren formulierten Kriterien feststellen. So liegt der Anteil stark 
humuszehrender Kulturen wie Hackfrüchte und Mais bei Ökobetrieben eindeutig niedri-
ger als in der Vergleichsgruppe. Hingegen sind in den Fruchtfolgen der Ökobetriebe Hu-
mus-mehrende Kulturartengruppen (Brache, Futtergras, Leguminosen) weit häufiger zu 
finden. Auch die Befragungsergebnisse (in der Befragung wurden die praktizierten 
Fruchtfolgen der Teilnehmer mit erfasst) zeigen mit einem Anteil eindeutig humusmeh-
render Fruchtfolgeglieder von durchschnittlich 38,6% deutlich deren relative Vorzüglich-
keit im Erhalt der organischen Bodensubstanz. Das Bild vervollständigt sich schließlich 
noch, wenn der höhere Anteil an Zwischenfrüchten mit einbezogen wird, der gerade bei 
ökologische wirtschaftenden Betrieben stets auch ein hohes Maß an Leguminosen enthal-
ten dürfte. 

VI.3.2 Frage VI.1.B. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Qualität des Grund- und des Oberflächenwassers 

Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Qualität von Grund- und Ober-
flächengewässer durch Verringerung des Produktionsmitteleinsatzes 

Alle in Hessen angebotenen Maßnahmen (Ausnahme f2-LP 3) leisten einen Beitrag zum 
Schutz der Wasserqualität, jedoch mit Unterschieden bei Wirkungsintensität und Flä-
chenumfang. 
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Der Großteil der Maßnahmen ist mit Auflagen verbunden, die den Einsatz chemischer 
Düngung völlig unterbinden oder zumindest wesentlich einschränken (vgl. MB-VI-Abb.4 
(a)). Vor allem der Fördertatbestand Ökologischer Landbau mit grundsätzlichem Verzicht 
auf N-Mineraldüngung stellt damit eine erhebliche Veränderung im Vergleich zur ortsüb-
lichen Bewirtschaftung dar. Auch die Fördertatbestände der Maßnahmen des Vertragsna-
turschutzes garantieren überwiegend eine Nutzung ohne chemische Düngung auf den 
betreffenden Flächen. 

Viele Maßnahmen beinhalten Auflagen, die direkt oder indirekt eine Reduzierung oder 
Verzicht von Wirtschaftsdünger auf den Vertrags- und Verpflichtungsflächen (vgl. MB-
VI-Abb.4 (b)) bedeutet: Beschränkung der Wirtschaftsdüngerausbringung, Reduzierung 
des Viehbesatzes und beim Ökologischen Landbau zusätzlich der Zwang mit dem vor-
handenen Wirtschaftsdünger besonders sparsam umzugehen. Ein Ausbringungsverbot von 
chem-synth. PSM gilt prinzipiell für alle Maßnahmen. Im Ökologischen Landbau dürfen 
die im Anhang II der Verordnung für den Ökologischen Landbau (VO (EWG) Nr. 
2092/1991) enthaltenen Pflanzenschutzmittel verwendet werden. 

MB-VI-Abb.4: Indikator VI.1.B-1.1 –  Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes 
von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass der wesentliche, flächenmäßige Beitrag zum 
Schutz von Wasserressourcen von den beiden Fördermaßnahmen mit den größten Flä-
chenanteilen ausgeht: Insbesondere Ökologischer Landbau und Grünlandextensivierung 
sind vom Flächenumfang her stark vertreten, aber auch der Vertragsnaturschutz liefert 
wesentliche Flächenbeiträge. Der gesamte Anteil aller Maßnahmeflächen ist mit ca. 20 % 
an der landwirtschaftlichen Nutzfläche Hessens relativ groß; diese Relation gibt ein Bild 
von der Größenordnung des möglichen Wirkungsumfangs. 

Verringerung des Einsatzes von Produktionsmitteln am Beispiel der Stickstoffdüngung 

Die Reduzierung des Einsatzes von Nährstoffen, insbesondere der Stickstoffdüngung ist 
der wichtigste Ansatzpunkt bezüglich der Nitrat-Problematik bei Oberflächen- und 
Grundwasser. Maßnahmen, deren Fördertatbestände eine reduzierte Düngung umfassen, 
sind daher für eine N-Entlastung der Stoffkreisläufe vor allem auf austragsgefährdeten 
Standorten wirksam. 

Erfolge des Grundwasserschutzes durch reduzierte Nitrateinträge werden sich i.d.R. nicht 
kurzfristig einstellen (Pamperin et al., 2002). Auch bei einer drastischen Reduzierung der 
in den Boden eingebrachten Stickstoffmengen lassen sich verringerte Nitratkonzentratio-
nen im Grundwasser oft erst nach Jahren nachweisen. Maßgebliche Faktoren sind hierfür 
klimatische und pedologische Bedingungen wie Niederschlagshöhen, Sickerwasserstrecke 
und erhöhte N-Vorräte in der Bodenmatrix. Im Normalfall bestimmen die Standortbedin-
gungen des Bodens noch mehrjährig den Stickstoffumsatz stärker als die kurzfristigen 
Bewirtschaftungsänderungen. Bei gleichbleibendem Nährstoffentzug durch die Nutzung 
kann jedoch die Höhe des reduzierten N-Inputs ein erster Indikator für eine langfristige 
Gewässerentlastung sein. 

MB-VI-Abb.5 zeigt Beispielswerte für Verringerung des Nährstoffeinsatzes pro Hektar 
bei den flächenstarken Maßnahmen Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau: 

– Ökologischer Landbau beinhaltet einen grundsätzlichem Verzicht auf N-
Mineraldüngung und stellt damit im Vergleich zur ortsüblichen Düngung eine Ver-
minderung an Reinstickstoff-Einsatz dar, die i.d.R. im Bereich von 90–140 kg/ha ein-
zuschätzen ist; die Besatzstärke in der Tierhaltung ist begrenzt. Beide Faktoren 
schränken das verfügbare Nährstoffpotenzial weiter ein. 

– Auch die Grünlandextensivierung begrenzt den Nährstoffeinsatz. Im Beispiel der Be-
fragung beträgt die Verminderung bei der mineralischen N-Düngung 45 kg und beim 
Wirtschaftsdüngeranfall 32 kg/ha. 

Es kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass eine Verminderung des Nähr-
stoffeintrages generell auf allen Maßnahmeflächen erfolgt. Ein Anteil der Betriebe erfüllt 
die Auflagen auch dann, wenn sie die schon extensive Bewirtschaftung, die vor der Teil-
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nahme bestand, beibehält. Abbildung MB-VI-Abb.6 zeigt als Beispiel die Veränderung 
der Nutzungsintensität bei Grünlandextensivierung im Vergleich zur Situation vor der 
Teilnahme. 

MB-VI-Abb.5: Indikator VI.1.B-1.2 - Verringerung des Einsatzes von Nährstoffen 
pro Hektar 
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Quelle: Landwirtebefragung. 

MB-VI-Abb.6: Veränderung der Nutzungsintensität im Vergleich zu vor der Teil-
nahme 

54%

79%

21%

43%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

weniger RGV /ha HFF weniger min. N weniger RGV & N keine Änderung

%
 b

ef
ra

gt
er

 B
et

rie
be

 (n
=3

01
)

Quelle: Landwirtebefragung. 



Kapitel 6 Materialband-VI - Agrarumweltmaßnahmen 39 

Hiernach haben 54 bzw. 79 % der Betriebe Viehbesatz oder N-Düngung vermindert – 
21 % der Betriebe haben keine Änderung der Nutzungsintensität vorgenommen. Unter der 
Berücksichtigung, dass Befragungsergebnisse erfahrungsgemäß eher zu positiv ausfallen, 
ist der Anteil der Betriebe ohne Veränderung der Nutzungsintensität noch höher einzu-
schätzen: Bei 15 bis 30 % der Teilnehmer erfolgt keine faktische Extensivierung und Ent-
lastung der Umweltressourcen sondern der Erhalt eines bestehenden geringern Niveaus 
der Nutzungsintensität. 

Stickstoffsaldo auf Vertragsflächen - Emissionsseite der Nitratbelastung 

Die N-Betriebsbilanz stellt die Nährstoffimporte den Nährstoffexporten eines Betriebes 
gegenüber. Berücksichtigt werden dabei u.a. der Dünge- und Futtermittelzukauf und auch 
der Verkauf von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen. Der flächenbezogene N-
Bilanz-Saldo kennzeichnet die Nährstoffsituation der Betriebsflächen und stellt die Emis-
sionsseite der Stickstoffbelastung in gewässerschutzbezogenen Wirkungszusammenhang 
dar. Bei ausreichender Datengrundlage und unter Beachtung der Standortfaktoren und 
Wirkungspfade, ermöglicht die N-Bilanz eine Abschätzung der tendenziellen langfristi-
gen Folgen der Bewirtschaftungsweise für die Immissionsseite, die Grundwasserqualität.  

MB-VI-Abb.7 zeigt Beispiele der N-Salden für Grünlandextensivierung und des Ökologi-
schen Landbaus sowie Beispiele aus der konventionellen Landwirtschaft und der Länder-
statistik. Es wird deutlich, dass die Grünlandextensivierung und der Ökologische Landbau 
tendenziell niedrigere Saldo-Werte aufweisen. 

Obwohl größere Betriebe zur Erstellung von Nährstoffbilanzen auf Betriebsebene ver-
pflichtet sind, stehen umfangreichere oder flächendeckende Zusammenstellungen nicht 
zur Verfügung. Die Angaben in MB-VI-Abb.7 sind als Beispiele mit regionaler und be-
triebstypischer Charakterisierung zu sehen, von denen standort- oder bewirtschaftungsbe-
dingte Abweichungen möglich sind. 
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MB-VI-Abb.7: Indikator VI.1.B-3.1 - Stickstoffsaldo auf Vertragsflächen 
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Quelle: Zusammenstellung aus (Anger et al., 1998; Bach et al., 1998; Barunke et al., 2001; Blumendeller, 2002; 
Bundesregierung, 2000; Ernst& Dünnebacke, 2002; Geier et al., 1998; Wetterich et al., 1999). 

N-Austrag ins Grundwasser – die Immissionsseite der Nitratbelastung 

Zwar hat sich als allgemein akzeptierter und vielfach verwendeter Indikator das landwirt-
schaftliche Stickstoffbilanzsaldo derzeit durchgesetzt. Die damit verbundenen Aussage-
möglichkeiten zur potenziellen Nitratanreicherung im Grundwasser sind jedoch letztlich 
stark eingeschränkt. Aufgrund differenzierter räumlicher natürlicher Standortfaktoren, die 
einen erheblichen Einfluss auf die tatsächliche Nitratauswaschung haben, besteht nur ein 
begrenzter Zusammenhang zwischen Stickstoffbilanzsaldo und den zu schützenden 
Grund- und Oberflächengewässern. Daher stellt der Stickstoffbilanzsaldo grundsätzlich 
nur einen Risikofaktor dar. Um die tatsächliche Belastung besser einschätzen zu können, 
ist die Betrachtung der Immissionsseite, die potenzielle Nitratkonzentration im Boden-
wasser und im neu gebildeten Grundwasser notwendig. Die gängigen Parameter sind hier: 
Nitratkonzentration im Sickerwasser und Herbst-Nmin-Wert im Boden. Die wich-
tigsten Faktoren, die Nitratkonzentrationen und Quantität der Auswaschung bestimmen, 
sind die Standortverhältnisse des Bodens, die Art der Landnutzung bzw. der Pflanzenbe-
stand und die Niederschlagsmenge. Allerdings ist die Verfügbarkeit einheitlicher und 
vergleichbarer Daten hier noch sehr gering, so dass eine Quantifizierung der Wirkung von 
Grundwasserschutzmaßnahmen vorerst nur eine sehr grobe Einschätzung darstellt und 
letztlich nur tendenzielle Aussagen möglich sind. 
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Im Folgenden sind die Maßnahmen in ihrer Wirkungsbeurteilung skizziert: 

Ökologischer Landbau (f1-A): durch das Verbot von mineralischer Düngung und der 
Bewirtschaftung in geschlossenen Nährstoffkreisläufen werden Nährstoffüberschüsse 
vermindert und gering gehalten (Geier et al., 1998). Untersuchungen (Lorenz, 1997), 
(Stolze et al., 1999) bestätigen auch die tendenzielle Reduzierung der Herbst-Nmin-
Gehalte und N-Konzentrationen im Sickerwasser. 

Grünlandextensivierung (f1-B1): Dauergrünland, insbesondere extensives Grünland, 
stellt unter Wasserschutzaspekten die günstigste Form der landwirtschaftlichen Flächen-
nutzung dar (NLÖ et al., 2001), (Stadtwerke Hannover AG, 1997). Durch die geschlosse-
ne Grasnarbe ist die N-Fixierung und N-Aufnahme bei Grünland sehr hoch. Auch bei 
steigenden N-Einträgen verhält sich die N-Fixierung bei Grünland sehr elastisch, so dass 
über eine weite Spanne Nährstoffe festgelegt und erst bei sehr hohen Einträgen starke 
Auswaschungen erfolgen. Bedeutende Unterschiede ergeben sich zwischen Schnitt- und 
Weidenutzung: Bei Schnittnutzung ist der Nährstoffexport in Abhängigkeit von der 
Schnittanzahl hoch und sehr hoch, sodass bei allen N-Parametern niedrige Werte erreicht 
oder gehalten werden. Bei Weidenutzung bleiben in Abhängigkeit von Besatzstärke und –
dauer die Nährstoffe auf der Fläche – die Bedeutung der Weidenutzung für den Grund-
wasserschutz ist daher wesentlich geringer. 

Extensive Grünlandnutzung mit Zusatz Grundwasserschutz (f1-B2, Pilotprojekt Vo-
gelsberg): Wirkung wie bei der Grünlandextensivierung f1-B1, tendenziell verstärkt 
durch leicht verschärfte Auflagen (von 60 auf 30 kg/ha reduzierte maximale N-Mineral-
Düngung). Die Maßnahme ist an die Gebietskulisse gebunden. Für die Bewertung, sind 
allerdings einige spezielle regionale Faktoren besonders zu berücksichtigen. 

Die ortsübliche Intensität der Grünlandnutzung ist eher gering. Auf den sommertrockenen 
und flachgründigen Böden des Vogelsbergs sind Pflege und Düngung allgemein reduziert 
und auf nur einen Schnitt abgestellt, der als Qualitätsfutter verwendbar ist, es herrscht 
generell eine eher extensive Grünlandnutzung vor. Die durch die Auflagen weiter redu-
zierte oder gering gehaltene N-Mineral-Düngung stellt zwar auch einen potenziell verrin-
gerten N-Eintrag bzw. –Saldo dar, allerdings sind in Anbetracht 

– der schon geringen Ausgangsmenge, 

– der starken N-Ausnutzung bei Grünland, besonders bei Frühjahrsgaben 

– und der hohen Fixierungselastizität des Grünlands gegenüber N-Einträgen im unteren 
und mittleren Bereich 

relevante Veränderungen der Nitratkonzentrationen in Sickerwasser nicht zu erwarten. 
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Die Maßnahme, die auf eine Nitratentlastung des Grundwassers hin konzipiert worden ist, 
trifft in der Gebietskulisse nicht auf entsprechende Belastungsschwerpunkte. Eine Ver-
minderung des Niveaus der N-Einträge, welches auch in den östlichen Mittelgebirgen 
Hessens nicht niedrig liegt, ist zwar generell zu befürworten, im Bereich Vogelsberg sind 
jedoch eine besondere Nitratproblematik für die Trinkwassergewinnung oder überhöhte 
Nitratkonzentrationen im Grundwasser nicht gegeben. Unter Umweltaspekten erscheinen 
die Fördertatbestände der Maßnahme in der vorliegenden Form nicht hinreichend erfolgs-
orientiert und sachdienlich. Auch ist die Maßnahme vom Finanzvolumen, Fläche und von 
der Teilnahme her von sehr geringer Bedeutung; eine Wirkung hinsichtlich verminderter 
Nitratbelastungen ist tendenziell gegeben, aber als minimal einzustufen und bei der eher 
unterdurchschnittlichen N-Problematik im Vogelsberg unbedeutend. 

Vertragsnaturschutz-(f2) - Grünland mit Auflagen zu Düngung/Besatzdichte: Wir-
kung wie bei der Grünlandextensivierung (f1-B1). Die Vertragsflächenanteile je Betrieb 
sind i.d.R. nur gering, bei konventioneller Nutzung der übrigen Flächen des Betriebes 
werden deutlich reduzierte Hoftorbilanzen nur in Ausnahmefällen auftreten. Die Teil-
maßnahmen des HELP (f2) haben jedoch keine explizite Ausrichtung auf den Gewässer-
schutz. 

Treffsicherheit der flächenstarken Maßnahmen 

Die räumliche Verteilung der Maßnahmeflächen ist für die Beurteilung der Treffsicher-
heit relevant, d.h. wie gut erreicht die Maßnahme die Zielgebiete bzw. Problemgebiete, in 
denen eine entsprechende Wirkung als sinnvoll oder notwendig erachtet wird. Diese Fra-
ge soll hier am Beispiel der räumlichen Unterschiede der landwirtschaftlichbedingten 
Stickstoffüberschüsse behandelt werden. Grundlage ist die Karte „regional differenzierter 
Bilanzierung der Stickstoffüberschüsse in der Landwirtschaft“ {Bach, Frede, et al. 1999 
2084 /id}, die für alle Bundesländer vorliegt und den berechneten durchschnittlichen N-
Saldo/LF auf Kreisebene ausweist.9 

Die Darstellung der Stickstoffüberschüsse der Landwirtschaft in den Kreisen Hessens 
sind in MB-VI-Anhang 2 Karte A24 dargestellt (N-Saldo LF je Kreis). Grundsätzlich ist 
anzumerken, dass in Hessen die durchschnittlichen Stickstoffüberschüsse im Bundesver-
gleich relativ niedrig liegen und extreme Schwerpunkte der Belastung fehlen. Die ermit-
telten N-Salden in den Nordhessischen und den Osthessischen Mittelgebirgslagen sind 
mit Werten von 100 und 90 kg/ha und Jahr hoch. Dies sind Gebiete mit vorherrschender 
Grünlandwirtschaft, bei denen der geringe N-Export die Saldowerte generell auf höherem 

                                                 
9
  Der N-Saldo als Parameter der Emissionsseite kann sicher nur als grober Anhaltspunkt und Gefähr-

dungsrisiko gesehen werden; er muss aber ausreichen, da gesicherte Daten zur aussagekräftigeren 
Immissionsseite derzeit nicht vorliegen. 
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Niveau hält. In den Ackerbaugebieten Hessens (z.B. Ried, Rheingau, Dieburger Senke, 
Bergstrasse) liegen die Werte weitaus geringer. Hier sind es vornehmlich Marktfruchtbe-
triebe, die über den N-Austrag in den Ernteerzeugnissen den N-Saldo geringer halten 
können. 

In MB-VI-Anhang 2 Karte A24 ist die Verteilung der N-Überschüsse in Beziehung ge-
setzt zu der Verteilung der Maßnahmeflächen (Maßnahmefläche in % LF je Kreis) für die 
flächenstarken Maßnahmen Ökologischer Landbau, Grünlandextensivierung und Ver-
tragsnaturschutz. Die Überlagerung beider Aspekte zeigt einen zumeist typisch größeren 
Anteil von Maßnahmeflächen in den Regionen, in denen standortbedingt eine eher exten-
sive Bewirtschaftung vorherrscht, in den westlichen und östlichen Mittelgebirgslagen. Die 
Darstellung zeigt auch einen geringen oder sehr geringen Anteil von Maßnahmeflächen in 
den Regionen intensiver Landwirtschaft. 

Unter dem Aspekt der Treffsicherheit beim abiotischen Ressourcenschutz (hier am Bei-
spiel des Stickstoffeintrages) lassen sich anhand der Kartendarstellung folgende Aussagen 
ableiten: 

– Die durchschnittlichen Stickstoffüberschüsse der Landwirtschaft in Hessen zeigen ein 
eher geringes bis mittleres Niveau und auf dieser Betrachtungsebene keine räumli-
chen Belastungsschwerpunkte, wie sie sich in anderen Bundesländern z.B. in Gebie-
ten intensiver Viehhaltung ergeben. Daher lassen sich in Hessen auch keine herausra-
genden Ungleichverteilungen zwischen Stickstoffsalden und Maßnahmenflächen auf-
zeigen. 

– Die landesweit angebotenen flächenstarken Maßnahmen Ökologischer Landbau, 
Grünlandextensivierung und Vertragsnaturschutz leisten ihren Beitrag vorwiegend in 
den eher extensiv bewirtschafteten Regionen überwiegend durch Erhalt bestehender 
Wirtschaftsweisen. 

– In Regionen intensiver Landwirtschaft greifen die Maßnahmen nicht, da sie unter 
Ertragsgesichtspunkten hier kaum konkurrenzfähig sind.  

Für relevante Änderungen und Verbesserungen von Agrarumweltproblemen vor allem in 
intensiver bewirtschafteten Regionen, sind die o. g. Maßnahmen in der derzeitigen Form 
nicht geeignet. Bei räumlichen und thematischen Konfliktschwerpunkten ist die Entwick-
lung und Ausgestaltung spezieller Maßnahmen erforderlich. 

Nachweisbarkeit von Verbesserungen des Oberflächen und/oder Grundwassers 

Großräumige quantitative Wirkungen der Maßnahmen auf die Qualität von Grund- und 
Oberflächenwasser sind derzeit nicht ermittelbar oder nachweisbar (Bundesregierung, 
2000; Pamperin et al., 2002): langjährige Zeitverzögerung der Wirkungen, regional unter-
schiedliche Standort- und Wirkfaktoren, mangelnde Datenverfügbarkeit sowie die Tatsa-
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che, dass Wirkungszusammenhänge und Vorgänge bisher nicht vollständig, zumindest 
nicht quantitativ beschreibbar sind, lassen hier keine quantitativen Aussagen zu. 

Nitrat in Oberflächengewässern 

Die Betrachtung der Nitrateinträge wurde oben am Beispiel Grundwasser dargestellt, 
nachfolgend wird kurz die Situation im Oberflächen- bzw. Fließgewässerbereich skiz-
ziert. 

Seit Mitte der 80er Jahre hat sich die Nitratbelastung der Fließgewässer – sieht man von 
wenigen Ausnahmen ab – nur geringfügig zum positiven geändert (vgl. Nitratbericht 
(Bundesregierung, 2000)). Während die punktuellen, meist siedlungsbedingten Einträge, 
stark reduziert werden konnten, stellen die diffusen Einträge, meist aus der Landwirt-
schaft, noch immer die Hauptbelastungsfaktoren dar. Die räumliche Belastungssituation 
entspricht, abgesehen von lokalen Ausnahmen, weitgehend den Schwerpunkträumen der 
Grundwasserbelastung – Einzugsgebiete mit hohen N-Salden und intensiver Landwirt-
schaft spiegeln sich auch in der Nitratkonzentration der Fließgewässer wieder. Eine Ver-
ringerung der Einträge auf den landwirtschaftlichen Flächen wird hier auch zu einer ten-
denziellen Senkung der Gewässerbelastung führen. Quantitative Wirkungseinschätzungen 
sind allerdings hierzu derzeit nicht möglich, da die Entwicklung der Nitratkonzentratio-
nen in den Gewässern der Entwicklung auf den Flächen weit hinterher läuft. Bei den dif-
fusen Einträgen können zwischen der Veränderung in der Eintragssituation und der Reak-
tion in den Flussgebieten Zeiträume von mehreren Jahren bis mehreren Jahrzehnten lie-
gen (Modelle zur Erfassung dieser Wirkungszusammenhänge sind derzeit in Entwicklung; 
vgl. Nitratbericht (Bundesregierung, 2000)). Da die Stickstoffeinträge in die Oberflä-
chengewässer vorwiegend über das Grundwasser erfolgen, können sich wegen der langen 
Verweilzeiten des Wassers im ungesättigten und gesättigten Bodenbereich Reduzierungen 
der Stickstoffüberschüsse auf der landwirtschaftlichen Fläche erst in längern Zeiträumen 
in Frachtreduzierungen auswirken.  

VI.3.3 Frage VI.1.C. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen auf den 
Umfang der Wasserressourcen 

Eine Beantwortung dieser Fragestellung entfällt: Keine der Maßnahmen/Teilmaßnahmen 
enthält Hauptziele oder Nebenziele, die auf den Umfang der Wasserressourcen gerichtet 
sind. 
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VI.3.4 Frage VI.2.A. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Er-
halt oder zur Verbesserung der Artenvielfalt in der Normalland-
schaft 

Indikator VI.2.A.-1.3 Hinweise auf den positiven Zusammenhang zwischen der Ver-
ringerung von Produktionsmitteln und der Artenvielfalt 

Die Frage VI.2.A befasst sich mit der Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt auf 
„gewöhnlichen“ landwirtschaftlichen Flächen. Als Synonym für „gewöhnliche“ Flächen 
wird im Folgenden der Begriff „Normallandschaft“ genutzt. Besondere Habitate auf 
landwirtschaftlichen Flächen mit hohem Naturwert werden überwiegend unter VI.2.B 
behandelt (EU-KOM, 2000). Dementsprechend werden HEKUL-Maßnahmen und die 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen Anlage von Ackerschonflächen bzw. –streifen (f2-LP 4) 
unter dieser Frage, die übrigen HELP-Maßnahmen unter VI.2.B betrachtet. 

Im Folgenden werden Wirkungen von AUM auf Arten- und Lebensgemeinschaften darge-
stellt, die sich durch die Verringerung der PSM- und Düngemitteln ergeben. 

Methodik und Datenquellen 

HEKUL-Maßnahmen dienen primär dem abiotischen Ressourcenschutz, wenn gleich für 
einzelne Maßnahmen, wie z.B. den Ökologischen Landbau (f1-A) sehr positive Wirkun-
gen für Arten- und Lebensgemeinschaften belegt sind. Allerdings liegen keine repräsenta-
tiven Daten zur Beurteilung der Wirkung der HEKUL-Maßnahmen auf Arten und Lebens-
räume vor. Die Wirkungseinschätzung wird daher auf Basis von Analogieschlüssen zu 
vorliegender Fachliteratur und Einzelfalluntersuchungen vorgenommen. Auf Basis der 
Landwirtebefragung werden die aktuelle Bewirtschaftungsintensität geförderten Grünlan-
des ermittelt. Die Bewirtschaftungsintensität wird durch Kombination von Indikatoren, 
wie der Höhe der mineralischen Düngung, der Nutzungsfrequenz, sowie der Art der Nut-
zung, abgleitet (vgl. MB-VI-Tab.6). 

Für die Beurteilung der unter VI.2.A. behandelten Artenschutzmaßnahmen auf Ackerflä-
chen (f2-LP4) liegen landeseigene Untersuchungen auf den Maßnahmenflächen vor. Im 
Vergleich zu HEKUL-Maßnahmen ist daher eine Beurteilung der Maßnahmen auf einer 
aussagekräftigen und repräsentativen Datenbasis möglich.  
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MB-VI-Tab.6: Datenquellen zur Beurteilung der Wirkung von AUM in der Normal-
landschaft auf Arten und Lebensgemeinschaften 

Förderbereich Datenquelle Indikatoren 
f1 f2 

Fachliteratur, landesspezifische Untersu-
chungen auf Einzelstandorten X  

Maßnahmenspezifische Erfolgskontrol-
len 

- Artenzahl und Häufigkeit 
  charakteristischer und gefährdeter 
  Tier- und Pflanzenarten 

 X 

Eigene Auswertungen im Rahmen der 
Evaluation auf Basis von InVeKoS und 
der Landwirtebefragung 

- Düngungsintensität 
- Nutzungsfrequenz 
- Art der Nutzung 

X  
(nur Grünland)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Extensive Grünlandnutzung (f1-B1, f1-B2) 

Extensivierung auf Grünland bedeutet nach Dierschke und Briemle (2002): 

– ein verspäteter Schnittzeitpunkt des ersten Aufwuchses bzw. die Verringerung der 
Nutzungshäufigkeit und 

– eine reduzierte oder ganz ausgesetzte Düngung, insbesondere mit Stickstoff, oder 
aber 

– die Nutzungsaufgabe. 

Die Fördervoraussetzung der Extensiven Grünlandnutzung ist eine auf 1,4 RGV/ha HFF 
begrenzten Viehbesatzdichte. Mineralischer Dünger darf bis zu max. 60 kg N/ha, im 
Rahmen des Pilotprojektes Vogelsberg bis 30 kg N/ha ausgebracht werden. Laut der An-
gaben der befragten Teilnehmer verringerte sich der Einsatz mineralischen Stickstoffs 
infolge der Teilnahme im Mittel (Median) um 77 kg/ha (vgl. MB-VI-Abb.5). Rechnerisch 
werden im Mittel aller geförderten Flächen ca. 104 kg/ha organischer und mineralischer 
Stickstoffdünger ausgebracht10, wobei die tatsächliche N-Düngung der geförderten Flä-
chen stark streut. Gemäß der Einschätzung der Nutzungsintensität der Graslandnutzung 
nach Dierschke und Briemle (ebd.) wird eine N-Düngung von 50-150 kg/ha als halbinten-
siv, von 150-300 kg/ha als intensiv klassifiziert. 

Auswirkungen auf die Grünlandflora 

Die Bedeutung extensiv genutzten Grünlandes für den Arten- und Biotopschutz ist u.a. 
von der Bewirtschaftungshistorie abhängig. Die Bedeutung von erst seit kurzem extensiv 
bewirtschafteten Grünland für den Arten- und Biotopschutz ist eher gering. Ergebnisse 

                                                 
10

  88 kg/ha organischer Stickstoff über Wirtschaftsdünger und 16 kg/ha mineralischer Stickstoff. 
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eines bundesweiten Grünland-Extensivierungsversuchs zeigen, das die Reduzierung der 
mineralischen Düngung einen Rückgang des Grasanteils bewirkt, während die Artenzahl, 
sowie der Anteil von Kräutern und Leguminosen zunimmt (vgl. MB-VI-Abb.8.) Beson-
ders seltene und bedrohte Arten fehlen auch im extensiv bewirtschafteten Grünland. Der 
Anteil typischer Arten ist im Vergleich zur intensiven Bewirtschaftung meist höher 
(Elsäßer, 2002; GHK, 2002).  

Unter einer kontinuierlichen extensiven Bewirtschaftung kann sich ein standorttypisches 
Artenspektrum und/bzw. eine entsprechendes Bodensamenpotenzial halten. Im Rahmen 
der Teilnehmerbefragung wurde ermittelt, dass mindestens 17 % der teilnehmenden Be-
triebe die Nutzungsintensität (Viehbesatz, Düngung) seit Beginn der Teilnahme nicht 
bzw. nur minimal verändert haben.  Der Anteil der Grünlandflächen, die schon seit länge-
rer Zeit extensiv bewirtschaftet wird, kann daher auf mindestens 20 % (14.000 ha) der 
Förderfläche geschätzt werden. Diese Flächen befinden sich insbesondere in den Mittel-
gebirgslagen, sowie auf besonders feuchten Standorten. 

Auswirkungen auf die Grünlandfauna 

Durch die Verringerung bzw. den vollständigen Verzicht der mineralischen Dünger wer-
den einige Arten begünstigt, andere benachteiligt. Eine überwiegende Gülledünung be-
wirkt eine: 

– Steigerung der Mikrobentätigkeit, sowie der Artenzahl und Diversität der Mikroben; 

– Zunahme der Regenwurmaktivität; 

– höhere Bestandsdichte von Maulwürfen. 
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MB-VI-Abb.8: Ergebnisse des bundesweiten Extensivierungsversuches 

Im Rahmen des bundesweiten Grünland-Extensivierungsversuches wurden 14 Standorte in fünf Bundes-
ländern (Thüringen, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen) über einen Zeitraum von 
vier Jahren untersucht. Die untersuchten Varianten - konventionell, qualitätsorientiert bis naturschutzori-
entiert sind nicht direkt mit den Auflagen der Grünlandextensivierung nach HEKUL vergleichbar, bilden 
jedoch den Nutzungsgradienten von intensiv bis extensiv ab. 
In der Tendenz aller bundesweit untersuchten Standorte geht der Grasanteil mit zunehmender Extensivie-
rung überwiegend zurück, während die Artenzahl und der Anteil von Kräutern zunimmt. Der Kräuteranteil 
ist aus Sicht des Artenschutzes interessant. Kräuter haben in artenreichen Wiesen den größten Anteil am 
Gesamtartenspektrum und dienen als Bienenweide. Für die einzelnen Varianten ergeben sich im Mittel der 
Jahre kaum Abweichungen. In Folge der Artenzunahme von Kräutern und Leguminosen verringert sich die 
Dominanz der Hauptbestandsbilder (Gräser) bei allen Varianten. Variante 2 zeigt zumindest tendenziell 
den größten Artenreichtum (vgl. Tabelle A). 

Tabelle A: Artenzahl im Mittel der Standorte bei Versuchsbeginn (1994), -ende 
(1998) und im Mittel der Versuchsjahre 
 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Mittel der Varianten 
 94 98 Mittel 

94-98 
94 98 Mittel

94-98
94 98 Mittel

94-98
94 98 Mittel

94-98
Gräser 9.07 9.21 9.03 8.86 9.21 9.01 8.57 8.86 8.67 8.83 9.1 8.91 
Grasartige 0.14 0 0.07 0.21 0.21 0.16 0.14 0.29 0.2 0.17 0.17 0.14 
Leguminosen 1.43 1.21 1.24 1.57 1.71 1.57 1.64 2.0 1.71 1.55 1.64 1.51 
Kräuter 8.86 9.64 9.31 9.21 10.1 9.76 9.14 9.86 9.43 9.07 9.88 9.5 
Gesamt 19.5 20.2 19.7 19.9 21.4 20.51 19.5 21.1 20.0 19.6 20.9 20.1 
Variante 1: konventionell, 4-5 Schnitte, NPK-Düngung, Variante 2: qualitätsorientiert, 4-5 Schnitte, PK-Düngung, 
Variante 3: naturschutzorientiert, 2 Schnitte, 1. Schnitt im Juli, PK-Düngung 
 
Im Mittel aller Standorte und Jahre verfügen die Bestände über 75 % Gräser, ca. 20 % Kräuter und 5 % 
Leguminosen. Die höchsten Anteile an Kräutern und Leguminosen sind in Variante 2 zu finden. Dieser 
Effekt ist bei den Artenzahlen nur andeutungsweise zu erkennen, tritt aber bei den Ertragsanteilen deutlich 
hervor. Den höchsten Grasanteil zeigt die intensivste Variante 1 (vgl. Tabelle B). 
 
Tabelle B:  Ertragsanteile im Mittel der Standorte bei Versuchsbeginn, -ende und im 
Mittel der Versuchsjahre 
 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Mittel der Varianten 

 94 98 Mittel 
94-98 

94 98 Mittel
94-98

94 98 Mittel
94-98

94 98 Mittel
94-98

Gräser 80.7 79.3 79.8 75.7 62.9 69.5 80.2 72.3 76.9 78.9 71.5 75.4 
Grasartige 0.03 0.14 0.04 0.17 1.16 0.14 0.16 0.59 0.26 0.12 0.3 0.15 
Leguminosen 2.2 4.1 2.5 5.6 12.0 8.6 2.4 5.3 3.9 3.4 7.1 5.0 
Kräuter 17.3 16.8 17.9 18.7 25.2 22.1 17.5 22.1 18.9 17.8 21.4 19.6 
Varianten siehe Tabelle A. 
 
Hinsichtlich der botanischen Zusammensetzung der Grünlandbestände folgen die Hessischen Standorte 
der Tendenz aller bundesweit untersuchten Standorte. Im Gegensatz zur vierjährigen bundesweiten Unter-
suchung (1994-98), wird der Versuch in Hessen weiter fortgeführt. Gegenüber 1998 können 2002 schon 
wesentlich deutlichere Entwicklungstrends festgestellt werden. Dies unterstreicht den Wert von Langzeit-
untersuchungen und macht andererseits den zu berücksichtigenden Zeitspanne deutlich, nach der Umwelt-
effekte von Agrarumweltmaßnahme feststellbar sind. 
Quelle: (GHK, 2002). 
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Die Abundanz bzw. Artenzahl von Insekten steigt infolge einer Nutzungsextensivierung 
häufig schneller an, als die von Pflanzen (Bischoff, 1996; Bischoff, 2000; Krüß et al., 
1997). Amphibien profitieren vom Verzicht der mineralischen Düngung, da schon der 
bloße Kontakt zu Hautverätzungen und z.T. zum Totalverlust führen kann (Schneeweiß et 
al., 2000). Infolge der Verringerung des Grünaufwuchses, wird teilweise die Frequenz der 
Schnitt- bzw. Weidenutzung verringert. Dies mindert das Risiko, dass Gelege von Wie-
senbrütern zerstört werden (Geier et al., 1998). 

Naturschutzfachliche Bedeutung von HEKUL-Grünland 

Die Artenzusammensetzung im Grünland wird neben der Menge eingesetzter PSM- und 
Düngemittel von der Nutzungsfrequenz, also dem Zeitpunkt, sowie der Art und Häufig-
keit des Schnittes bzw. der Beweidung beeinflusst. Durch Kombination der aktuellen 
Nutzungsintensität (laut Landwirtebefragung) der unter HEKUL geförderten Grünlandflä-
chen mit dem Flächennutzungsnachweis (InVeKoS), wurde eine Einschätzung der 
Intensitätsstufen der Grünlandnutzung nach Dierschke & Briemle (2002) vorgenommen. 
Die Kriterien für die Einstufung der Nutzungshäufigkeit sind in Tabelle MB-VI-Tab.7 
dargestellt. 

MB-VI-Tab.7: Kriterien zur Einstufung der Intensität der Graslandnutzung und relevan-
te Grünlandgesellschaften 

Intensität Wiese Weide kg N Grünlandgesellschaften 
0 Brache - - -  
1 extensiv unregelmä-

ßiger 
Schnitt,  

Triftweide - 

2 halb 
extensiv 

1 Schnitt im 
Juli 

Stand- oder 
Koppelweide 

0-50 

Produktionsschwache bis mäßig wüchsige Bestän-
de, oft sehr artenreich, Heuwiesen, z.B. Trespen- 
und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, Magerrasen, 
Borstgrasrasen, Heiden, Rotschwingel-Straußgras-
Wiesen, Fuchsschwanz-Auwiesen, Flutrasen, Mä-
desüß-Hochstaudenfluren, Pfeifengraswiesen 

3 halb-
intensiv 

2 Schnitte im 
Juni und 
August/Sept. 

Umtriebsweide 
auf größeren 
Flächen 

50-150 Ertragreiche, hochwüchsige, mäßig artenreiche 
Heuwiesen und Fettweiden, mesophiles Grünland, 
z.B. Sumpfdotterblumen-Feuchtwiesen, Brenndol-
den-Wiesen, Glatthafer-Fettwiesen, Goldhafer-
Bergwiesen, Kammgras-Weiden, Trittrasen, 
Stromtalwiesen 

4 intensiv 3 bis 4 
Schnitte ab 
Ende April 

z.T. portio-
nierte Um-
triebsweide 

150-300

5 sehr  
intensiv 

> 4 Schnitte Portionsweide >300 

Produktive bis hochproduktive dichte artenarme 
Bestände, z.B. Weidelgras-Weisklee-Weiden 

Quelle: (Dierschke et al., 2002), (v. Drachenfels, 1994). 

Werden die Befragungsergebnisse hinsichtlich Beweidungs- und Düngeintensität auf die 
unter f1-B1 bewirtschafteten Flächen übertragen, so sind ca. 14 % (13.100 ha) als exten-
siv und halbextensiv, 35 % (24.500 ha) als halbintensiv und ca. 60 % (56.300 ha) als in-
tensiv genutzt, einzuschätzen. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Untersuchungen von 
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Leiner (2003), der im westlichen Meißner die naturschutzfachliche Relevanz von HEKUL 
und HELP-Flächen untersucht hat (vgl. MB-VI-Abb.9). Für das unter Auflagen des öko-
logischen Landbaus bewirtschaftete Grünland, wurde ebenfalls eine Einschätzung der 
Nutzungsintensität vorgenommen. Eine sehr intensive Nutzung kann aufgrund der För-
derbedingungen ausgeschlossen werden.  

MB-VI-Abb.9: Einschätzung der aktuellen Nutzungsintensität des unter HEKUL-
Auflagen bewirtschafteten Grünlandes (f1-A, f1-B1)  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Extensive Grünlandnutzung
(93.880 ha*)

Ökologischer Landbau
(35.403 ha*)

Gesamt (129.283 ha*)

Anteil unter Auflagen bewirtschaftetem Grünland

extensiv halbextensiv halbintensiv intensiv sehr intensiv
 

* Hektarangaben entsprechen der tatsächlich bewirtschafteten Grünlandfläche und nicht der tatsächlich geförderte 
Fläche. 
Quelle: Einordnung der Intensitätsstufen nach Kriterien von (Dierschke et al., 2002), eigene Berechnung auf Basis 
der Landwirtebefragung und des Flächennutzungsnachweises 2002 (InVeKoS). 

Auf Basis der Grünlandnutzungsintensität kann die aktuelle Bedeutung des geförderten 
Grünlandes für den Arten- und Biotopschutz nicht abgeleitet werden. Abbildung MB-VI-
Abb.10 verdeutlicht jedoch das Potenzial der Maßnahme, langfristig auf die Entwicklung 
extensiven und tlw. schutzwürdigen Grünlandes hinzuwirken. Für den kann das extensiv 
bis halbintensiv genutzte Grünland Artenschutz bedeutsam sein. Dies hat einen Anteil 
von ca. 40 % des unter HEKUL bewirtschafteten Grünlandes. 
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MB-VI-Abb.10: Naturschutzfachliche Bedeutung von HELP und HEKUL-
Maßnahmen, Auszug aus der Dissertation von C. Leiner (2003) 

Ziel der Dissertation ist es, die Wirkung von HELP und HEKUL-Maßnahmen aus naturschutzfachlicher 
Sicht zu bewerten. Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Region des westlichen Meißner und hat 
eine Größe von 1.064 ha, davon 652 ha Grünland. Ungefähr 40 % des Grünlandes im Untersuchungsgebiet 
werden unter HEKUL und 23 % unter HELP bewirtschaftet. Nur 20 % der Flächen stehen in keinem Pro-
grammkontext. Auf Basis von Vegetationsaufnahmen erfolgte eine Typisierung der Grünlandvegetation 
und deren Bewertung aus naturschutzfachlicher Sicht. Die Bewertung erfolgt auf einer vierstufigen Skala 
mit den Einstufungen: 
1) keine naturschutzfachlicher Bedeutung: Grasdominierte blüten- und artenarme Weidelgras und 

Lichgras-Ansaaten, sowie Wiesenfuchschwanz-Intensivgrünland; 
2) grundsätzliche naturschutzfachliche Bedeutung: Nicht sehr arten- und blütenreiche Weidelgras-

Weißklee-Weiden oder Glatthaferbestände; 
3) hohe naturschutzfachliche Bedeutung: Arten- und blütenreiche Bestände, meist bedroht, z.B. mäßig 

artenreiche Frauenmangel-Glatthaferwiesen; 
4) sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung: bedrohte Pflanzengesellschaften, sehr arten- und blütenrei-

che Bestände, z.B. Kalk-Halbtrockenrasen, artenreiche Nasswiesen. 
 
Ungefähr 43 % der untersuchten HEKUL-Flächen weisen eine hohe und sehr hohe naturschutzfachliche 
Bedeutung aufweisen, ca. 60 % haben dagegen keine bzw. nur eine grundsätzliche Bedeutung. 
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Im Rahmen von HELP bewirtschaftete Flächen weisen die höchste mittlere Artenzahl auf, gefolgt von der 
unter HEKUL bewirtschaftetem Grünland. Die gleichzeitig erhobene Bewirtschaftung der Flächen lässt 
klare Bezüge zu den Vegetationstypen zu erkennen. HEKUL-Flächen mit naturschutzfachlicher Bedeutung 
wurden v.a. durch Mutterkuhbetriebe mit großflächiger Weidehaltung und flächenstarken Milchviehbetrie-
be bewirtschaftet. Diese Bestände werden häufig mit Festmist gedüngt. Bei Betrieben, die mit Gülle und 
chem.-synth. N-Dünger wirtschaften, ist der Anteil naturschutzfachlich bedeutsamen Grünlandes dagegen 
gering. 
 
Fazit 
Eine Bewirtschaftung unter HEKUL führt nicht zwangsläufig zu naturschutzfachlich wertvollen Flächen, 
wenngleich der Anteil dieser Fläche unter HEKUL sehr hoch ist. Ohne HEKUL würde in Hessen ein Pro-
gramm fehlen, welches zweischürige Wiesen und extensive Weiden fördert, die schwerpunktmäßig mit 
Mist bzw. geringen Mengen (<30 kg N/ha) chem-synth. N-Dünger wirtschaften. Denkbar wäre es, ein sol-
ches Programm, speziell für die Mittelgebirgsregionen neu zu entwickeln. HEKUL erreicht allerdings kei-
ne Intensivbetriebe. HEKUL ist insofern als Grünlanderhaltungsprogramm nicht zu unterschätzen. Sinnvoll 
wäre eine Differenzierung von HEKUL in Teilprogramme, welche eine stärkere Düngungsbeschränkungen 
oder die Festmistwirtschaft stärker honorieren würden. 
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Ökologischer Landbau (f1-A) 

Auf ökologisch bewirtschafteten Ackerflächen ist die Anzahl und der Deckungsgrad von 
Wildkrautarten i.d.R. höher (Frieben et al., 1994). Der Unterschied zwischen konventio-
nellen und ökologischen Anbausystemen ist im Feldinneren i.d.R. noch deutlicher ausge-
prägt als im Randbereich (v.Elsen, 1990). Durch den ökologischen Landbau können 
standorttypische Ackerwildkräuter erhalten werden, das gesamt Spektrum gefährdeter 
Arten dagegen nicht (Köpke et al., 1998; v.Elsen, 1996). 

Diese Aussage wird durch die Auswertung von 570 Vegetationsaufnahmen auf Ackerflä-
chen in 5 Bundesländern, u.a. in Hessen, bestätigt. Der Anteil charakteristischer Wild-
krautarten auf ökologisch bewirtschafteten Feldern, hier als Kennarten bezeichnet, ist 
zwar deutlich höher als auf konventionellen Äckern. Insgesamt wurden jedoch nur 19 % 
der ökologischen Felder als artenreich eingeschätzt, im Gegensatz zu lediglich 1 % der 
konventionellen Äcker. 

MB-VI-Tab.8: Kennartenreiche Äcker unter ökologischer und konventioneller Be-
wirtschaftung. Ergebnisse der Ackererfassung 2002. 

 Wirtschaftsweise  
 konventionell ökologisch gesamt 
Anzahl untersuchter Ackerflächen, davon: 300 269 569 

artenreiche Äcker 
(mind. 4 Kennarten in allen Transekten) 

 
3 

 
51 

 
54 

Anteil artenreicher Äcker 1 % 19 % 9 % 
    
Anzahl der untersuchten Transekte, davon mit: 467 814 1281 

5 Kennarten oder mehr 10 (2%) 137 (17%) 147 (11%) 
4 Kennarten oder mehr 27 (6%) 280 (34%) 307 (24%) 
3 Kennarten oder mehr 85 (18%) 418 (51%) 503 (40%) 

Quelle: (Braband et al., 2003). 

Im Vergleich zu den eindeutig positiven Wirkungen der ökologischen Bewirtschaftung 
auf Acker, ist der Unterschied in der Artenvielfalt zwischen ökologisch und konventionell 
bewirtschafteten Grünland vergleichsweise gering. Im Gegensatz zur extensiven zeichnet 
sich die ökologische Grünlandnutzung durch einen vollständigen Verzicht der minerali-
schen Düngung aus. Die Nutzungsintensität des ökologisch bewirtschafteten Grünland-
landes ist aber vermutlich etwas höher als die des extensiv genutzten Grünlandes (f1-B). 
Ein Anhaltspunkt hierfür ist die höhere Viehbesatzobergrenze und der höhere Anteil an 
Milchviehbetrieben. Ökologische Grünlandflächen zeichnen sich, wie auch extensiv ge-
nutzte, durch eine eher standorttypische Ausprägung aus (Frieben, 1998; Wachendorf et 
al., 2001). Daher können im Wesentlichen die unter der Extensiven Grünlandnutzung (f1-
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B) dargestellten Wirkungen auf Arten- und Lebensgemeinschaften auch auf das ökolo-
gisch bewirtschaftete Grünland übertragen werden. 

Ackerschonflächen/-streifen (LP4)  

Wesentliche Voraussetzung zum Schutz und zur Entwicklung der Ackerwildkrautflora ist 
der Verzicht auf oder die Reduzierung von Düngemitteln sowie eine vollständiger Ver-
zicht auf chem.-synth. Pflanzenschutzmittel. So konnte vor allem ab den 60-er Jahren 
eine Verarmung der Segetalflora durch eine Intensivierung der ackerbaulichen Produkti-
onsverfahren festgestellt werden. Die Teilmaßnahme LP4 sieht daher grundsätzlich ein 
Verbot von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln vor. Die Wirkungen der Maßnahme wer-
den unter dem Indikator VI.2.A-3.2 dargestellt. 

Indikator VI.2.A-2.3 – Zusammenhang zwischen der Artenvielfalt und Anbaumustern 

Anbaumuster im hier verwendeten Sinne beziehen sich überwiegend auf Ackerflächen, 
z.B. Fruchtfolgen. Zu den unter AUM geförderten Flächen mit umweltfreundlichen An-
bauformen zählen die ökologisch bewirtschafteten Ackerflächen (f1-A), sowie Acker-
schonflächen (f2-LP4, Altmaßnahmen nach VO (EWG) Nr. 2078/1992) (vgl. Abb. 6.10 
im Textband). 

Methodik und Datenquellen 

Die Flächennutzung ökologisch und konventionell bewirtschafteter Flächen wird anhand 
von Indikatoren (vgl. MB-VI-Tab.9, Spalte Zusätzliche Indikatoren) dargestellt und ver-
glichen. Die daraus abzuleitenden Wirkungen für Arten- und Lebensgemeinschaften wur-
den auf Basis der Fachliteratur zusammengestellt. Für die im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes geförderten Ackerschonflächen liegen Untersuchungen vor, die im Rahmen der 
Erfolgskontrolle durchgeführt wurden. 

MB-VI-Tab.9: Datenquellen zur Beurteilung der Wirkung von Anbaumustern in Zu-
sammenhang mit der Artenvielfalt 

Förderbereich Datenquelle Zusätzliche Indikatoren 
f1 f2 

Fachliteratur -Anzahl von Dünge- und Pflegemaß-
nahmen 
-Artenzahl und Abundanz charakteristi-
scher Arten 

X  

Maßnahmenspezifische Erfolgskontrol-
len  

-Nutzungsdichte der Zielarten auf Ver-
tragsflächen  X 

Eigene Auswertungen im Rahmen der 
Evaluation auf Basis von InVeKoS (Flä-
chennutzungsnachweis 

-Bodennutzung 
-Anteile angebauter Kulturarten 
-Anzahl angebauter Kulturen je Betrieb 

X  
(nur Grünland)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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Ökologische Anbauverfahren (f1-A, Acker) 

Ökologisch bewirtschaftete Flächen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Fruchtfolge z.T. 
deutlich von konventionellen Flächen. Die Flächennutzung ökologischer und konventio-
neller Flächen in Hessen und die sich hieraus ergebenen ökologischen Wirkungen sind im 
Folgenden anhand der Indikatoren a) Bodennutzung, b) Flächenanteil ausgewählter Kul-
turarten, c) Anzahl der Kulturarten je Betrieb, sowie die d) Anzahl der Pflege und Dün-
gemaßnahmen dargestellt. 

a) Bodennutzung 

Der Grünlandanteil an der ökologisch bewirtschafteten Fläche in Hessen ist mit 67 % 
deutlich höher als auf der konventionell bewirtschaftete Fläche (25 %) (vgl. MB-VI-
Abb.11). Dies ist auf die überproportional hohe Anzahl von Betrieben mit einer überwie-
genden Grünlandnutzung zurückzuführen. Ein Blick auf die vergleichende Analyse der 
Betriebsstrukturen von Teilnehmern und Nichtteilnehmern zeigt, das der Anteil speziali-
sierter Ackerbaubetriebe bei den Öko-Betrieben mit ca. 13 % aller Öko-Betriebe deutlich 
geringer ist als bei konventionellen Betrieben (54 % aller Betriebe). Diese Ungleichge-
wicht ist mit der Konzentration der ökologisch wirtschaftenden Betrieben in den weniger 
ertragreichen und daher für die Extensivierung prädestinierten Mittelgebirgslagen zu be-
gründen. Der Ökologische Landbau stellt dort v.a. eine Einkommensalternative dar. 

Abzuleitende Wirkungen: Viele typische Arten der Agrarlandschaft, z.B. die Grauammer, 
sind von gemischten Bewirtschaftungssystemen abhängig, wie sie häufiger unter ökologi-
scher Bewirtschaftung anzutreffen sind. Neben positiven Wirkungen im abiotischen Be-
reich, hat Grünland im Vergleich zu Acker, ein höheres Habitatpotenzial für Pflanzen- 
und Tierarten. 
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MB-VI-Abb.11: Bodennutzung auf ökologisch und konventionell bewirtschaften Flä-
chen in Hessen (in ha) 
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Quelle: InVeKoS 2002 und eigene Berechnungen. 

b) Flächenanteil ausgewählter Kulturen 

Auf ökologisch bewirtschafteten Flächen in Hessen scheinen zunächst weniger Haupt-
früchte angebaut zu werden als auf den konventionellen Flächen. Hierbei ist jedoch der 
Anteil „Sonstiger“ Kulturen nach den Angaben des FNN zu berücksichtigen, der auf den 
ökologisch bewirtschafteten Flächen sehr groß ist und eine Vielzahl von Kulturen enthält. 
Der Anteil von Sommergetreide liegt auf ökologischen Flächen bei ca. 30 % gegenüber 
10 % auf den konventionellen Flächen. Der Hackfrucht-, Raps und Maisanteil ist auf den 
konventionellen Flächen deutlich höher (vgl. MB-VI-Abb.12). Die Unterschiede im Kul-
turartenspektrum sind teilweise systembedingt, aber auch ausschlaggebend für die günsti-
gere Beurteilung des Ökologischen Landbaus hinsichtlich seiner Umweltwirkungen. 
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MB-VI-Abb.12: Anteil von Kulturarten auf ökologisch und konventionell bewirtschaf-
tenden Flächen  
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Quelle: InVeKoS 2002 und eigene Berechnungen. 

Abzuleitende Wirkungen: Der kontinuierliche Rückgang des Anbaus von Sommergetreide 
entzieht der damit assoziierten wild wachsenden Begleitflora die Habitatgrundlage und ist 
eine Ursache für deren Rückgang. Sommergetreidebestände weisen z.T. eine höhere An-
zahl bzw. einen höheren Deckungsgrad an Segetalarten auf als Wintergetreidebestände. 
Eine Ursache hierfür liegt in dem sehr dichten Halmabstand des Wintergetreides, wo-
durch der Lichteinfall reduziert und besonders niederwüchsige, lichtbedürftige Segetalar-
ten benachteiligt werden (Hilbig et al., 1992; v. Elsen, 1994). Die Vorzüglichkeit von 
Sommer- gegenüber Wintergetreide wurde für den integrierten Anbau nachgewiesen. Im 
ökologischen Landbau fanden sich in Wintergetreidebeständen mehr Wildkrautarten 
(Gruber et al., 1999). 

Ökologisch bewirtschaftete Flächen werden häufiger als Bruthabitat frequentiert als glei-
che Kulturen unter konventioneller Bewirtschaftung. MB-VI-Tab.10 stellt eine „Hitliste“ 
der am häufigsten als Bruthabitat aufgesuchten Fruchtarten, differenziert nach der Bewirt-
schaftungsform, ökologisch und konventionell, dar. Im Vergleich landwirtschaftlicher 
Kulturen stellen Stilllegungs- und Getreideflächen einen besseren Lebensraum für Vögel 
dar als Leguminosen, Raps und intensiv genutztes Grünland. Der sich schnell entwickeln-
de Winterraps kann für Bodenbrüter, wie den Kiebitz, zur ökologischen Falle („Kiebitz-
falle“) werden. Sommerungen, insbesondere Sommergerste, bieten günstigere Bruthabita-
te als Winterweizen (Brickle et al., 2000; Delgado et al., 2002). Wintergetreidebestände 
sind zum Zeitpunkt der zweiten und dritten Brut schon zu hoch und zu dicht und werden 
daher, z.B. von Feldlerchen gemieden (Chamberlain et al., 1999; Wilson et al., 1997). 
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MB-VI-Tab.10: Mittlere Brutvogeldichte (Brutpaar/ha), differenziert nach Fruchtarten, 
Jahreszeit und Bewirtschaftung 

Fruchtart April Mai Juni 
 ökologisch konventionell ökologisch konventionell ökologisch konventionell
Getreide 0.38*** 0,17 0,26** 0,11 0,16** 0,06 
Wintergetreide 0,36** 0,15 0,30*** 0,09 0,11 0,08 
Grassilage 0,22* 0,08 0,25*** 0,04 024*** 0,03 
Weide 0,05 0,02 0,07*** 0,00 010** 0,01 
Stilllegung 0,56 0,36 0,56 0,30 0,33 0,26 
Raps  0,09  0,07  0,10 
Leguminosen 0,09 0,08 0,01

Signifikanz: ***<0.001, ** <0.01, * <0.05       
Quelle: (Wilson et al., 1997). 

Der Mangel an Nahrungshabitaten im Winter wird als weitere Ursache für die Abnahme 
charakteristischer Vögel in der Agrarlandschaft gesehen. Chamberlain et al. bringen dies 
in Zusammenhang mit der Zunahme von Wintergetreidekulturen und der Abnahme von 
überwinternden Stoppelbrachen (Chamberlain et al., 2000). Diese Nahrungsquelle geht 
durch den vermehrten Anbau von Winterungen verloren und ist eine weitere Ursache für 
den Rückgang von Samenfressern wie Feldlerche, Rebhuhn und Goldammer (Donald et 
al., 2001; Moorcroft et al., 2002). 

c) Anzahl angebauter Kulturen je Betrieb 

Die Fruchtartendiversität in ökologisch bewirtschafteten Betrieben Hessens ist mit 7,5 
angebauten Hauptfrüchten je Wirtschaftsjahr deutlich höher als auf konventionellen Flä-
chen (7,1)11. MB-VI-Abb.13 zeigt, dass der Anteil konventioneller Betriebe mit einer ge-
ringen Kulturartenzahl höher ist als bei den Ökobetrieben. Die Anzahl angebauter Kultu-
ren steigt mit der Betriebsgröße. 

                                                 
11

  Bei der Mittelwertberechnung wurden Betriebe mit einem hohen Grünlandanteil nicht berücksichtigt, 
da diese unter den ökologisch wirtschaftenden Betrieben überproportional häufig vertreten sind. 
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MB-VI-Abb.13: Anzahl angebauter Hauptfrüchte in ökologischen und konventionellen 
Betriebe  
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Signifikanztest für Gruppenunterschied mit Wilcoxon-Rangsummen-Test, T-Test: hoch signifikant p < 0,0001.  
Quelle: InVeKoS 2002 und eigene Berechnungen. 

Abzuleitende Wirkungen: Eine große räumliche Heterogenität kann teilweise mit einer 
hohen Artenzahl in Verbindung gebracht werden (Wascher, 2000). Der positive Einfluss 
einer weiten Fruchtfolge wurde für Insekten belegt (Prescher et al., 2000). Neben direkten 
positiven Wirkungen auf einzelne Arten sind indirekte Wirkungen wie phytosanitäre Ef-
fekte, Unkrautregulation und Vorfruchtleistung zu nennen (Burth et al., 1994). Ein weite-
rer Vorteil einer vielfältigen Flächennutzung für Tierarten liegt im Nebeneinander ver-
schiedener Habitate, hier der Fruchtfolgeglieder. Aus dem Nutzungsmosaik ergibt sich, 
neben einer positiven Wirkung für das Landschaftsbild, ein unterschiedlicher Bewirt-
schaftungsrhythmus der Flächen. Migrationsfähige Arten können im Fall von Störungen, 
z.B. durch Bodenbearbeitung oder Mahd, in benachbarte Flächen wechseln. Diese Option 
ist umso geringer, je größer die zusammenhängend bewirtschaftete Fläche mit einer oder 
in der Bearbeitung ähnlichen Kulturen bestellt ist. 

d) Anzahl von Pflege- und Düngemaßnahmen 

Der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmaßnahmen im ökologischen Landbau wird 
durch angemessene Fruchtfolgegestaltung, thermische, vor allem aber mechanische Un-
krautregulierungsmaßnahmen kompensiert. MB-VI-Abb.14 zeigt, dass die Anzahl mecha-
nischer Pflegemaßnahmen im ökologischen Anbau höher ist als im konventionellen An-
bau. 
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MB-VI-Abb.14: Anzahl von Pflege- und Düngemaßnahmen für ausgewählte Kulturen 
in ökologischen und konventionellen Betrieben 
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*Ernte als Anwelksilage.  

mechanisch: Walzen, Striegeln, Häufeln, Hacken, Eggen (ohne Pflügen, Saatbettvorbereitung, Bestellung und Ernte-
arbeitsgänge), chemisch: Ausbringung von Pflanzenschutzpräparaten, Düngung: Grunddüngung, Stickstoffdüngung, 
Kalken, Flüssigmist- bzw. Festmistausbringung 

Quelle: (Ahlgrimm et al., 2000). 

Ackerschonflächen/-streifen (f2-LP4)  

Die Anlage von Ackerschonstreifen bzw. –flächen leistet einen Beitrag zu umweltfreund-
lichen Anbauformen landwirtschaftlicher Kulturpflanzen auf Ackerflächen. Die Förde-
rung der Ackerrandstreifen sieht den Ausschluss bestimmter Kulturen wie Raps und Mais 
sowie Kleegras und Feldfutterbau vor, die einer optimalen Entwicklung der Ackerbegleit-
flora entgegenstehen. Die Wirkung der Maßnahme entfaltet sich jedoch erst in Kombina-
tion mit einem Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Die Wirkungen der Maß-
nahme werden unter dem Indikator VI.2.A-3.2 dargestellt. 
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Indikator VI.2.A.-3.2: Entwicklung der Population spezifischer Arten 

Ackerschonflächen/-streifen (LP4) 

Unter spezifischen Arten werden hier Zielarten bzw. Zielartengruppen verstanden. Die 
Teilmaßnahme f2-LP4, die auf gewöhnlichen landwirtschaftlichen Flächen gefördert 
wird, liefert mit ihren Verpflichtungen einen Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung 
spezifischer Zielarten/Zielartengruppen im floristischen Bereich. Es werden gezielt A-
ckerwildkrautarten auf Flächen mit hohen Entwicklungspotenzialen (Einzelflächenaus-
wahl) gefördert. 

Untersuchungen zum Ackerschonstreifenprogramm in Hessen von 1986 bis 1990 weisen 
aus naturschutzfachlicher Sicht eine deutlich positive Bilanz auf. Am auffälligsten ist die 
unterschiedliche Dichte des Wildkrautbesatzes auf konventionell bewirtschafteten Flä-
chen im Vergleich zu Ackerschonstreifen. Auf mit Herbiziden behandelten Flächen ka-
men durchschnittlich 5 Arten vor, während auf den unbehandelten Ackerschonstreifen 
durchschnittlich 23 Arten anzutreffen waren. Typisch ausgeprägte Ackerwildkrautgesell-
schaften kamen ausschließlich auf den Vertragsflächen vor. (Hessisches Ministerium für 
Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft und Forsten und Naturschutz, 1992). Unter-
suchungen im Nachbarland Niedersachsen zu dem dort angebotenen Ackerrandstreifen-
programm bestätigen die sehr guten Ergebnisse der Maßnahme (NLÖ, 2003). Entschei-
dend für den Erfolg der Maßnahme ist eine gezielte Auswahl geeigneter Ackerflächen, die 
auf Grund ihrer Standorteigenschaften hohe Entwicklungspotenziale für die Segetalflora 
aufweisen. Diesem Aspekt wurde seit 1997 mit einer gezielten Flächenauswahl Rechnung 
getragen. So wurden wertvolle Pflanzenbestände in Bezug auf ihre Ausprägung und Sel-
tenheit überwiegend auf Ackerflächen nachgewiesen, die von Nebenerwerbslandwirten 
extensiv genutzt werden (Steinrücken & Sauer, 1990). Eine Konzentration der Acker-
schonstreifen bzw. –flächen ist aus Sicht des Naturschutzes sinnvoll, eine Ausweitung der 
Förderflächen vor dem Hintergrund der derzeit geringen Inanspruchnahme der Maßnahme 
jedoch angeraten, um langfristig das Genpotenzial der Segetalflora zu sichern.  

Positive Effekte der Teilmaßnahme auf die Fauna der Feldlandschaft sind nur bei deut-
lich erhöhter Individuen- und Artenzahl der Ackerwildkrautflora feststellbar. Von wesent-
lich höherer Bedeutung für die Feldfauna sind die angrenzenden Struktur- und Land-
schaftselemente (Hessisches Ministerium für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirt-
schaft und Forsten und Naturschutz, 1992). Herbizidfreie und ungedüngte Ackerrandstrei-
fen können nur sehr kleinflächig Lebensräume für Insekten und Käfer schaffen, da sie von 
Kulturart und Ernte abhängig sind. Für Laufkäfer stellen Brachstreifen mit dauerhaften 
Strukturen bevorzugte Habitate dar (Gerowitt & Wildenhayn, 1997). Ergebnisse, die auf 
eine relativ geringe Bedeutung der Ackerrandstreifen auf die Fauna der Feldlandschaften 
hinweisen, erbrachten Untersuchungen im Nachbarland Nordrhein-Westfalen (Raskin, 
1995). 
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Beurteilung der Treffsicherheit der unter VI.2.A behandelten Maßnahmen  

Die Treffsicherheit beschreibt die zielgenaue Anwendung von AUM in besonders schutz-
bedürftigen oder schutzwürdigen Bereichen der Agrarlandschaft. HEKUL-Maßnahmen 
werden landesweit angeboten und kommen in der Normallandschaft zur Anwendung. Die 
unter VI.2.A. aufgeführten Vertragsnaturschutzmaßnahmen auf Ackerflächen (f2-LP4) 
werden nur aufgrund fachlicher Kriterien abgegrenzten Gebieten angeboten und aus-
schließlich auf Flächen mit einem hohen Entwicklungspotenzial (Einzelflächenauswahl) 
gefördert. Dies gewährleistet eine hohe Zielgenauigkeit der Maßnahmen. 

Der Beitrag von HEKUL-Maßnahmen zum Erhalt typischer Arten der Kulturlandschaft 
kann als mittel bis gut bezeichnet werden. Ausschlaggebend hierfür ist der hohe Anteil 
des extensiv genutzten Grünland in Hessen (ca. 35 % des Gesamtgrünlandes) und das 
allgemein geringe Nutzungsniveau, v.a. in den standörtlich benachteiligten Mittelgebirgs-
lagen. Die Schutzbedürftigkeit charakteristischer Arten der Normallandschaft ist prak-
tisch überall gegeben. Unter dem Aspekt des Artenerhaltes, insbesondere die des extensiv 
genutzten Grünlandes, hat die Förderung der ökologischen und der extensiven Grünland-
nutzung unter HEKUL in der gesamten Agrarlandschaft eine hohe Zielgenauigkeit. 

Inwieweit HEKUL-Maßnahmen in schutzwürdigen Bereichen zur Anwendung kommen, 
wurde durch einen Abgleichs geförderter Flächen und Flächen der Biotopkartierung er-
mittelt. 

Datengrundlage und Methodik 

Das schutzwürdige Grünland in Hessen wurde auf Basis der Biotopkartierung bestimmt. 
Diese liegt noch nicht flächendeckend für Hessen vor. Dem zur Folge werden Gebiete mit 
einem hohen Anteil schutzwürdigen Grünlandes wie das Werra-Gebiet nicht berücksich-
tigt werden können. Die Datengrundlage für das unter f1-B1 geförderte Grünland sind 
InVeKoS-Antragsdaten des Jahres 2001, für das HELP-Grünland des Jahres 2002. Um 
einen räumlichen Zusammenhang zwischen gefördertem und schutzwürdigem Grünland 
herzustellen, wurden beide Datensätze gemeinde- bzw. gemarkungsweise aufbereitet und 
miteinander verschnitten. Der räumliche Zusammenhang wurde statistisch, mittels einer 
Korrelationsanalyse überprüft; jeweils auf Ebene der Gemeinde und Gemarkung, sowie 
landesweit und getrennt nach Wirtschaftsgebieten Hessens. 

Methodische Einschränkungen für die Genauigkeit des Ergebnisses ist die Tatsache, das 
die im InVeKoS und der Biotopkartierung abgebildeten Flächen ein unterschiedliches 
Bezugssystem haben. InVeKoS bezieht sich ausschließlich auf landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Die Biotopkartierung enthält für den Naturschutz wertvolle Bereiche, die nur 
teilweise einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Für die hier betrachteten Grün-
landbiotope mit Bedeutung für die landwirtschaftliche Nutzung ist die Wahrscheinlichkeit 
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relativ hoch, dass ein und dieselbe Fläche sowohl in der Biotopkartierung als auch im 
InVeKoS enthalten ist. 

Flächenabgleich zwischen geförderten Grünland (HEKUL) und Flächen der Biotop-
kartierung 

Das für die landwirtschaftliche Nutzung relevante, schutzwürdige Grünland Hessens kann 
in 5 Grünlandtypen untergliedert werden (vgl. MB-VI-Tab.11) Den größten Flächenum-
fang schutzwürdigen Grünlandes hat das extensiv genutzte Grünland frischer Standorte. 
Für dieses Grünland besteht derzeit kein hoheitlicher Schutz.  

Karte A5 im MB-VI-Anhang 2 stellt die Verteilung des in der Biotopkartierung enthal-
tenden Grünlandes, relativ zum Grünland der Gemeinde, dar. Der Flächenanteil des Grün-
landes frischer, feuchter, magerer und wechselfeuchter Standorte am schutzwürdigen 
Grünland ist ebenfalls im Kartenanhang enthalten (vgl. MB-VI-Anhang 2 Karten A7 bis 
A10). Der hohe Flächenanteil von schutzwürdigen Biotopen im Rheingau und Rodgau 
(vgl. MB-VI-Karte A5) kann auch auf den, im Vergleich zu Mittelgebirgslagen, geringen 
Grünlandanteil in der Gemeinden zurückgeführt werden. Weiß dargestellte, großflächige 
Gebiete ohne Biotope, wie z.B. das Werra-Gebiet, Teile des Lahn-Dill-Berglandes, des 
Vogelsberges und der Rhön, sind noch nicht durch die Biotopkartierung erfasst wurden.  

MB-VI-Tab.11: Schutzwürdiges bzw. geschütztes Grünland in Hessen nach Standortty-
pen 

Schutzwürdiges und geschützes Grünland in Hessen nach Standorttypen

Hessen gesamt,* davon 31.668
Grünland frischer Standorte, extensiv genutzt 11.606
Grünland feuchter bis nasser Standorte 2.941
Grünland wechselfeuchter Standorte 486
Magerrasen und Heiden 2.451
Streuobst 14.184

* Biotopkartierung noch unvollständig. Der Umfang nicht aufgenommener Biotope wird auf ca. 11.400 ha geschätz (vgl. EPLR, S. 80).

Fläche in ha

 
Quelle: Biotopkartierung Hessen, Stand 2002. 
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Der räumliche Zusammenhang zwischen schutzwürdigem und unter f1-B1 gefördertem 
Grünland wurde durch die Bildung des Flächenverhältnisses beider Kategorien hergestellt 
(vgl. MB-VI-Anhang 2 Karte A12). Eine nach Standorttypen differenzierte Darstellung 
des Flächenabgleichs für die Maßnahme f1-B1, sowie HELP-Flächen, ist im Kartenhang 
enthalten (vgl. MB-VI-Anhang 2 Karten 13-16). Die höchste Treffsicherheit haben die 
unter f1-B1 geförderten Grünlandflächen in Gebieten mit einer hohen Inanspruchnahme 
und einem hohen Anteil schutzwürdiger Bereiche. Hierzu gehören v.a. die Mittelgebirgs-
lagen. Die in intensiver genutzten landwirtschaftlichen Gebieten befindlichen Grünland-
biotope, z.B. in der Wetterau, werden durch die HEKUL-Grünlandextensivierung nicht 
erreicht. Im Vergleich hierzu weisen HELP-Maßnahmen durchgängig eine bessere Flä-
chendeckung mit schutzwürdigem Grünland als das unter HEKUL geförderte extensive 
Grünland. Aufgrund der festgelegten Kulisse für HELP-Maßnahmen ist die Treffsicher-
heit, im Vergleich zu HEKUL, höher. Dennoch lässt das Ergebnis vermuten, dass auch 
die HEKUL-Grünlandextensivierung schutzwürdiges Grünland, v.a. das frischer Standor-
te erreicht. 

Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis der Korrelationsanalyse zwischen schutzwürdi-
gem und unter f1-B1 gefördertem Grünland auf Gemarkungsebene. Zum Vergleich ist der 
räumliche Zusammenhang zwischen schutzwürdigen Grünland und unter HELP geförder-
ten Grünland bzw. dem Gesamtgrünland der Gemarkung dargestellt. Der statistische Zu-
sammenhang ist auf der Bezugsebene der Gemarkung höher als auf der Bezugsebene der 
Gemeinde12, da eine genauere Differenzierung von Bereichen mit und ohne schutzwürdi-
gem bzw. gefördertem Grünland vorgenommen werden. 

Ein statistisch signifikanter Zusammenhang mit schutzwürdigen Grünland besteht für das 
unter HEKUL geförderte extensiv genutzte Grünland (f1-B1), für HELP-Grünland, aber 
auch für das in der Gemarkung vorhandene Grünland (vgl. MB-VI-Tab.12). Daher kann 
davon ausgegangen werden, dass sich das geförderte und schutzwürdige Grünland zumin-
dest in der gleichen Gemarkung befindet. Inwieweit die Flächen innerhalb der Gemarkung 
tatsächlich deckungsgleich sind, wird in einem folgenden Schritt untersucht. Die im Ver-
gleich zu HELP-Grünland sehr hohen Korrelationskoeffizienten bei extensiv genutzten 
Grünland unter HEKUL (f1-B1) sind teilweise mit dem hohen Flächenumfang der geför-
derten Flächen zu begründen. Nach Standorttypen betrachtet, profitiert insbesondere das 
Grünland feuchter und frischer Standorte von der Förderung. 

                                                 
12

  Bei der Betrachtung auf Gemeindeebene vergrößert sich der Bezugsraum der Auswertung und die 
Zuordnung von geförderten und schutzwürdigen Flächen ist weniger flächenscharf. 
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MB-VI-Tab.12:  Räumlicher Zusammenhang zwischen extensiv genutztem Grünland 
(f1-B1) und schutzwürdigem Grünland in Hessen auf Gemarkungsebe-
ne, im Vergleich zum räumlichen Zusammenhang des Grünlandanteils 
der Gemeinde und des geförderten HELP-Grünlandes (f2) 

Extensiv genutztes Grünland 0,89940 0,78829 0,82200 0,42720 0,68348
(f1-B1) <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 *

HELP-Grünland 0,20593 0,20941 0,22187 0,18224 0,17606
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 *

Grünland der Gemeinde 0,23850 0,22476 0,27335 0,14896 0,24724
<0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 *

* Signifikanzniveau: p < 0,0001 hochsignifikant. Verwendeter Korrelationskoeffizient: Spearman.
Der obere Wert ist der Korrelationskoeffizient "rs", der untere Wert ist der Signifikanzwert "p"

Gesamt

Geschützte Grünlandbiotope

feuchter
Standorte Standorte

frischer wechselfeuchter
Standorte

magerer
Standorte

 
Quelle: Hessische Biotopkartierung (Stand Dezember 2002); Berechnungen auf Basis von InVeKoS (2001, 2002). 

Der Zusammenhang zwischen gefördertem Grünland (f1-B1 und f2) und schutzwürdigem 
Grünland variiert in den einzelner Wirtschaftsgebieten (vgl. MB-VI-Tab.12). Dies ist auf 
die unterschiedliche Verteilung der geförderten Flächen und Grünlandbiotope zurückzu-
führen. Ein signifikanten Zusammenhang zwischen Förderflächen und schutzwürdigem 
Grünland besteht für Mittelgebirgs- und Senkenlagen, ein sehr geringer Zusammenhang 
im Mittel- und Nordhessischen Ackerbaugebieten. 

Der räumliche Zusammenhang zwischen geförderten und schutzwürdigem Grünland wur-
de bisher auf Gemeinde bzw. Gemarkungsebene untersucht. Eine flächenscharfe Überla-
gerung der Flächen kann daraus nicht geschlossen werden, diese ist aber aufgrund der 
hohen Förderumfangs sehr wahrscheinlich. Eine flächenscharfe Verschneidung der geför-
derter und schutzwürdigen Flächen wurde exemplarisch für 12 Gemarkungen durchge-
führt.  

Tabelle MB-VI-Tab.13 zeigt die Flächenüberschneidung zwischen schutzwürdigen Bioto-
pen und geförderten Flächen für die Gemarkungen Lanzenhain, Altenbuseck (Kreis Gies-
sen), Langenthal und Hirschorn (beide Kreis Bergstraße). Der Anteil der durch HEKUL-
Maßnahmen erreichten Biotope liegt zwischen 20 % und 50 % der Gesamtbiotopfläche 
der Gemarkung. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Treffsicherheit und dem 
Verhältnis geförderter Fläche zur Biotopfläche ist nicht erkennbar. Zur genauen Klärung 
ist ein größerer Stichprobenumfang erforderlich. Im MB-VI-Anhang 2 in den Karten A23 
und A24 sind die Flächenverschneidungen für Hirschhorn und Langenthal dargestellt. 
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MB-VI-Tab.13: Geförderte Flächen (HEKUL), schutzwürdige Bereiche und Flächen-
überlagerungen in 4 Gemarkungen  

Gemarkung Geförderte Fläche 
HEKUL 

Schutzwürdige Fläche laut 
Biotopkartierung 

Ver-
hältnis 

Flächen-
überschneidung 

 ha ha ha/ha ha %* 
Lanzenhain 233 70 3,3 14 20 
Altenbuseck 194 38 5,1 14 37 
Langenthal 4 14 0,2 4 30 
Hirschhorn 63 35 1,8 5 56 
Gemarkung Getroffene Biotope bzw. direkt angrenzende Biotope 
Lanzenhain � überwiegend Grünland frischer Standorte extensiv genutzt, Bachauenwälder, Ge-

hölze feuchter bis nasser Standorte, Röhricht 
Altenbuseck � überwiegend Grünland frischer Standorte extensiv genutzt 
Langenthal � überwiegend Grünland frischer Standorte extensiv genutzt, Grünland feuchter bis 

nasser Standorte, Kleinseggensumpf 
Hirschhorn � überwiegend Gehölze feuchte und nasser Standorte, sowie Großseggenried, Grün-

land frischer Standorte extensiv genutzt 

* bezogen auf die schutzwürdige Fläche der Gemarkung.  
Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002, eigene Berechnungen auf Basis von SESTERZ 
2002. 

VI.3.5 Frage VI.2.B – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zur Er-
haltung und Verbesserung der Habitatvielfalt auf Flächen mit 
hohem Naturwert 

An dieser Stelle werden die fachlichen Grundlagen für die im Textband dargestellten 
Wirkungseinschätzungen soweit möglich durch für Hessen spezifische Untersuchungen 
belegt. Wichtigste Grundlage hierzu sind insbesondere langjährige Einzeluntersuchungen, 
die z.T. schon auf dem Vorgängerprogramm des HELP – dem Ökowiesenprogramm - be-
ruhen. Die dort exemplarisch durchgeführten maßnahmespezifischen Untersuchungen 
werden durch allgemeine Literaturangaben zu Wirkungszusammenhängen zwischen 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden bzw. Bewirtschaftungsauflagen des Na-
turschutzes und Effekten für die Diversität und Ausprägung von Lebensräumen und Ar-
tengemeinschaften ergänzt. Sie sind in den Ziel-Wirkungsdiagrammen plakativ veran-
schaulicht und durch Literaturangaben belegt und werden hier nicht erneut aufgeführt.  

Die Teilmaßnahme zur Anlage von Ackerschonstreifen und -flächen (f2-LP 4) wurde be-
reits unter Frage VI.2.A abgehandelt und wird hier nur noch unter Indikator VI.2.B-2.1 
„ökologische Infrastrukturen“ erneut aufgenommen (EU-KOM, 2000).  
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Indikator VI.2.B-1.1 Schutz von naturschutzfachlich hochwertigen Habitaten  

Die Fördertatbestände des HELP zielen überwiegend auf die Erhaltung vorhandener Bio-
tope ab. Entsprechend der Gebietskulisse werden dabei schwerpunktmäßig für den Natur-
schutz besonders wertvolle Flächen erhalten.  

Der Schwerpunkt der Erhaltung vorhandener Grünlandbiotope erfolgt in Hessen über f2-
LP1, f2-LP2 und f2-LP3, wobei f2-LP3 nicht vorrangig der Extensivierung dient, sondern 
die geförderten Flächen vor einer Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung bewahrt 
werden und somit ein Mindestmaß an extensiver Flächenbewirtschaftung gewährleistet 
wird. Arten und Lebensgemeinschaften bestimmter Biotope, die über die Verpflichtungen 
der anderen Leistungspakete des HELP hinausgehende Bewirtschaftungserfordernisse zu 
Schutz und Entwicklung benötigen, werden im Einzelfall festgelegt und im Rahmen von 
f2-LP5 gefördert. Die Teilmaßnahmen des HELP leisten damit einen erheblichen Beitrag 
zur Erhaltung der geförderten Biotope.  

Die überwiegende Anzahl von naturschutzfachlich wertvollen Grünlandbiotopen ist an 
eine spezielle Nutzungsform gebunden, um ihren Artenreichtum und spezielle Vegetati-
onsausprägung zu erhalten. Bei Nutzungsaufgabe entstehen langjährige Brachestadien mit 
Dominanzbeständen einzelner, konkurrenzstarker Arten. Meist ist die Bilanz der Arten-
zahlen auf längere Sicht negativ (Dierschke & Briemle, 2002). Diese Vegetationsverände-
rungen haben auch Konsequenzen auf die Zusammensetzung der Tiergemeinschaften. So 
profitieren zwar zunächst insbesondere wirbellose, hochgradig bedrohte Wiesenvögel 
müssen jedoch auf andere Standorte ausweichen (Briemle et al., 1991, Nitsche, 1994). 
Untersuchungen in Mittelhessen haben ergeben, dass etwa 40 % der in der Hessischen 
Roten Liste Farn- und Blütenpflanzen für Nordwest- und Nordosthessen aufgeführten 
Arten vornehmlich in Wiesen und Weiden vorkommen bzw. dort ihren Verbreitungs-
schwerpunkt haben. (Nowak, 2000). Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung des 
Schutzes dieser Biotoptypen.  

Untersuchungen des Regierungspräsidiums Darmstadt ergaben, dass der Großteil der 
Verpflichtungen gem. alter HELP-Richtlinie (1994) für die Bewirtschaftung der geförder-
ten Flächen geeignet waren oder nur geringfügig geändert werden mussten (RP Darm-
stadt, beispielhaft dargestellt für das Jahr 2000). Zu ähnlichen Ergebnissen führten auch 
Dauerflächenuntersuchungen im Hohen Vogelsberg, die in einem Zeitraum von 1991 bis 
2001 durchgeführt wurden (HDGLN, 2003).  

Andere Studien zeigen auf, wie wichtig langfristige Bewirtschaftungsvereinbarungen für 
eine positive Entwicklung von Grünlandvegetationstypen sind. Untersuchungen auf ver-
gleichsweise bereits hochwertigem Grünland in Nord- und Mittelhessen zwischen 1994 
und 2001 zeigen auf den meisten Flächen eine mehr oder weniger unveränderte Vegetati-
onszusammensetzung und nur auf wenigen eine weitere Zunahme der Artenzahlen 
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(HDLGN, 2003). Die Maßnahmen weisen folglich eine hohe Eignung zur Sicherung 
wertvoller Grünlandbestände auf.  

In MB-VI-Tab.14 sind beispielhaft die Ergebnisse der Untersuchungen verschiedener 
Verpflichtungen der Teilmaßnahme f2-LP 3 in Bezug auf die Eignung der Pflegeverfah-
ren für die Erhaltung und Wiederherstellung von Magerwiesen höherer Mittelgebirgsla-
gen am Beispiel der Hohen Rhön dargestellt. Es zeigt sich, dass die schützenswerten Ve-
getationstypen auf eine angepasste, extensive Nutzungsform angewiesen sind. Brachen 
wirken sich durchgängig negativ aus.  

MB-VI-Tab.14: Eignung der Pflegeverfahren für die Erhaltung und Wiederherstellung 
von Magerwiesen (S = Heuschnitt, M = Mulchen, B = Brache) 

 Borstgrasrasen Goldhaferwiese 

Eignung wechseltrocken wechselfeucht frisch feucht 
sehr gut S, SB S, SB S, MS S, MS, MMS 

gut  MS, MMS MMS, M M 
weniger gut MS, MMS, M M, MB, MBB SB SB 

kaum MB  MB MB, MBB 
nicht MBB, B B MBB, B B 

Quelle: Arens & Neff, 1997. 

Eine hohe Treffsicherheit und Wirkung des HELP wird auch von Kuprian et al. (2000) 
bestätigt. Mehr als 4 von 5 Flächen in Südhessen im Regierungsbezirk Darmstadt sind aus 
Sicht des Naturschutzes in einem erfreulichen Zustand. Auf 80 % der Vertragsflächen 
wurden die Ziele und Erwartungen des Vertragsnaturschutzes erreicht. In MB-VI-Tab.15 
ist die Gesamtbewertung aller bewertbaren Biotoptypen dargestellt. (Kuprian et al., 
2000). Aufgefundene Defizite bei schweren Mängeln des Zustandes der Vertragsflächen 
waren v.a. vorherrschende Randeinflüsse, ungeeignete Bewirtschaftungsformen, zu hoch 
gesteckte Ziele, aber auch Vertragsbrüche. Von den Autoren wird darüber hinaus die Be-
deutung einer exakten Zielformulierung auf den jeweiligen Flächen, als Grundlage für die 
Bewertung von Vertragsnaturschutzmaßnahmen herausgestellt. Hier werden gravierende 
Mängel gesehen.  
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MB-VI-Tab.15:  Zustandsanalyse von Vertragsnaturschutzflächen (HELP) in Südhessen. 
Gesamtbewertung aller bewertbaren Biotoptypen in Prozent 

Zustandsanalyse Prozentangaben 

Ohne Mängel 60,02 

Leichte Mängel 21,47 

Deutliche Mängel 12,24 

Schwere Mängel 6,27 

Summe: 100 

Quelle: Kuprian et al., 2000.  

Streuobstwiesen haben eine besondere kulturhistorische Bedeutung in Hessen und finden 
daher in den Vertragsnaturschutzmaßnahmen besondere Beachtung. Die Förderung von 
Streuobstwiesen wird in Form des Zusatzpaketes d zu den Leistungspaketen 1 bis 3 ange-
boten. Die Obstbäume auf untersuchten Flächen bei Dornheim und Stornfels waren über-
wiegend genutzt und in gutem Zustand. Die Nutzung des Unterwuchses, d.h. des Grün-
landes, war dagegen z.T. defizitär. Insbesondere die Schafbeweidung, welche die her-
kömmliche Schnittnutzung ablöste, hatte negative Folgen in Form von Nährstoffanreiche-
rung und Störung einer geschlossenen Grasnarbe. Das ursprünglich durch die Heuwiesen-
nutzung entstandene Artenspektrum veränderte sich dahingehend, dass Gehölze und Ru-
deralarten mit unterirdischen Ausläufern in der Krautschicht auftraten. Diese Tendenz 
wurde durch die Nutzungsextensivierung und die zunehmende Beschattung verstärkt 
(Otte et al., 1999). Eine Untersuchung verschiedener Förderansätze in Hinblick auf den 
Streuobstwiesenschutz erbrachte, dass insbesondere solche Ansätze von Erfolg gekrönt 
waren, die außer der einmaligen Zahlung von Zuschüssen zu Baumpflanzungen auch 
Pflegemaßnahmen an Bäumen und Grünland (Unternutzung) sowie die Vermarktung von 
Produkten förderten. Für einen nachhaltigen Erfolg sollte die Pflege der Streuobstflächen 
nach Möglichkeit nicht befristet sein (Schaab, 1991). Synergieeffekte in Bezug auf Tou-
rismus und Vermarktung sollten weiterhin genutzt werden. Hierzu laufen bereits ver-
schiedene Initiativen wie z.B. „Hessen. Aus gutem Grund“ und die „Hessische Apfel-
wein- und Obstwiesenroute“.  

Indikator VI.2.B-2.1 Geförderte ökologische Infrastrukturen oder geförderte, nicht 
bewirtschaftete Schläge 

Ökologische Infrastrukturen, d.h. Strukturelemente der Agrarlandschaft wie Hecken, Ge-
büsche, Einzelbäume oder Baumreihen, Raine, Grabenstrukturen und Uferrandstreifen, 
Mauern und Lesesteinhaufen etc, stellen für viele Tierarten Schlüsselfaktoren ihrer Habi-
tatausstattung dar (z.B. Brut- oder Larvalhabitate, Ansitzwarten, Überwinterungshabitate) 
und bieten darüber hinaus von den Wirtschaftsflächen verdrängten Pflanzenarten Rück-
zugsräume (z.B. häufig an Grabenrändern) (vgl. Blab et al., 1989).  
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Geförderte Strukturelemente sind in Hessen Ackerrandstreifen/-schonflächen (f2-LP4), 
Streuobstwiesen und die Uferrandstreifen der Alterverpflichtungen nach VO (EWG) 
Nr. 2078/1992. Streuobstwiesen können entsprechend der HELP-Richtlinie über die Leis-
tungspakete f2-LP1, f2-LP2 und f2-LP3 mit dem Zusatzpaket d „Streuobst“ gefördert 
werden. In 2002 wurden ca. 92 ha Streuobstwiesen gefördert.  

Weitere Strukturelemente linearer oder eher punktueller Ausprägung sind in den Leis-
tungspakete LP1 bis LP3 und LP5 zu vermuten. Ihre tatsächliche räumliche Lage und 
Ausprägung wird durch die Flächenbestimmung der Regionalen Landschaftspflegekon-
zepte (RLK) festgelegt und ist situativ unterschiedlich. Hierzu liegen keine flächenhaft 
aufbereiteten Daten vor.  

VI.3.6 Frage VI.3 – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Ein-
halt oder zum Schutz von Landschaften 

Die Frage wurde abschließend im Textband beantwortet. 

VI.3.7 Sozioökonomische Wirkungen der Agrarumweltmaßnahmen 
(Zusätzliche kapitelspezifische Frage) 

Neben den Auswirkungen auf den Ressourcenschutz können die AUM auch die sozio-
ökonomische Entwicklung der teilnehmenden Betriebe beeinflussen. Diese ist abhängig 
von der einzelbetrieblichen Ausgangssituation, der Anpassungsmöglichkeiten und -
strategien sowie des Umfangs und der Höhe/Stärke der Auflage. Das Kapitel VI.3.7 gibt 
einen Überblick über die verschiedenen Effekte im Bereich der Beschäftigung, des Ein-
kommens und der Vermarktung. Um diese Effekte einschätzen zu können, wurden Lite-
raturquellen, Expertengespräche mit Beratern sowie Befragungsergebnisse einer Intensiv-
befragung teilnehmender Betriebe herangezogen. Im Folgenden werden die Teilmaßnah-
men Ökologischer Landbau, extensive Grünlandnutzung und der Vertragsnaturschutz un-
tersucht. Auf eine ökonomische Analyse der Teilmaßnahme Grundwasserschutz Vogels-
berg wurde verzichtet, da es sich um eine Teilmaßnahme handelt die in Relation zu den 
anderen Teilmaßnahmen einen sehr geringen Flächenumfang hat und deren ökonomischen 
Wirkungen mit denen der Grünlandextensivierung zu vergleichen sind. 

Bevor auf die genannten Einzelaspekte näher eingegangen wird, erfolgt zunächst eine 
Einführung in das Prämiensystem der AUM, sowie eine kurze Erläuterung der Prämien-
kalkulation zu den Teilmaßnahmen. 
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VI.3.7.1 Bewertung der Prämie als Lenkungsinstrument 

Die Teilmaßnahmen f1 und f2 unterliegen einem unterschiedlichen Niveau der Prämien-
differenzierung.13 Für die Fördertatbestände des HEKUL (f1) gelten landesweit einheitli-
che Prämiensätze, wobei allerdings für die Teilmaßnahme f1-B2 besondere Gebietskulis-
sen ausgeschrieben werden. Ihre Kalkulation beruht auf einem durchschnittlichen Er-
tragsniveau. Es zeigt sich, dass auf hochproduktiven Standorten nur in Ausnahmefällen 
eine Akzeptanz erfolgt (vgl. Textband-VI-6.4.3.2). 

Zur Theorie der Prämiegestaltung 

Das Prinzip von Agrarumweltprämien, die nicht individuell bemessen sind, impliziert, 
dass Betriebe deren Gesamtkosten einer Nutzungsänderung unterhalb des Prämienbetra-
ges liegen Produzentenrenten erzielen. Unter der Prämisse rationalen Handelns ist der 
Grenzteilnehmer definiert als derjenige Betrieb dessen Teilnahmekosten genau durch die 
Prämie/Beihilfe gedeckt werden. Betriebe deren Kosten oberhalb der Prämie liegen, wer-
den an einer Agrarumweltmaßnahme nicht teilnehmen. Die einzelbetrieblichen Kosten 
der Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen, also die Gesamtkosten einer Nutzungs-
änderung, setzen sich zusammen aus: 

– dem Einkommensaldo der Agrarumweltmaßnahme14 minus dem entsprechenden Kos-
tensaldo,  

– den Antrags- und Informationskosten,  

– und einem Risikoaufschlag, der z.B. daraus resultiert, dass der Betrieb im Zuge seiner 
5-jährigen Vertragsbindung in seiner Anpassungsflexibilität auf sich ändernde Rah-
menbedingungen gehemmt ist.  

Aus dem Blickwinkel des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln sind die o.g. Ren-
ten zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dies geschieht i.d.R. durch Differenzierung der 
Prämien. Zu berücksichtigen ist, dass diese nicht kostenlos zu erzielen ist. Die (volks-
wirtschaftlichen) Gesamtkosten einer Politikmaßnahme setzen sich zusammen aus Kon-
sensfindungskosten, Kontroll- und Administrationskosten sowie aus den Opportunitäts-
kosten, die durch den Verzicht auf Wertschöpfung in der bisherigen Ressourcenverwen-
dung entstehen. Während die Opportunitätskosten von einer Prämiendifferenzierung un-
berührt bleiben, hat diese Einfluss auf die Konsensfindungs-, Kontroll- und Administrati-
onskosten. Im Extrem müsste versucht werden, für jeden Teilnehmer an den Agrarum-
weltmaßnahmen eine individuelle Vertragslösung zu gestalten, die seinen tatsächlichen 

                                                 
13

  Der Begriff Prämie wird als Synonym für den Begriff Beihilfe verwendet. 
14

 Definiert als Einkommen aus der Agrarumweltmaßnahme minus Einkommen des Produktionsverfah-
rens in der Referenzsituation. 
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Grenzkosten entspräche. Nahe liegend ist, dass ein solches Vorgehen zu sehr hohen Kon-
troll- und Verwaltungskosten führen würde, außerdem kaum gesellschaftlich konsensfä-
hig wäre. Folglich unter der Prämisse des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln 
Prämiendifferenzierungen nur soweit zu betreiben, dass die Reduzierung der o.g. Renten 
durch die im Gegenzug entstehenden zusätzlichen Kontroll-, Administrations- und Kon-
sensfindungskosten kompensiert werden (Reiter, 1994). Als Ergebnis sind folglich Renten 
im Sinne von Überkompensationen im gewissen Maß zu akzeptieren. Diese werden bei 
den Teilnehmern einen positiven Einkommensbeitrag liefern.  

Die methodisch-empirischen Erfassungsgrenzen a) der einzelbetrieblichen und b) der 
volkswirtschaftlichen Kosten zur Beurteilung der Agrarumweltmaßnahmen sind bisher 
nicht überwunden. Bei der Ausgestaltung der Agrarumweltmaßnahmen wurde in der Ver-
gangenheit der Focus auf einen Ertrags- und Kostenstrukturvergleich der Produktionssys-
teme in der Referenzsituation und der der Agrarumweltmaßnahme gelegt. Die Einbezie-
hung der Antrags- und Informationskosten blieb sowohl auf der Ebene des Endbegünstig-
ten aus auch gesamtwirtschaftlich weitestgehend unberücksichtigt. Dies ist insofern miss-
lich, da bei Maßnahmen deren betrieblicher Umfang i.d.R. nur verhältnismäßig klein ist, 
wie dies i.d.R. bei Vertragsnaturschutzmaßnahmen der Fall ist, die Antragskosten je Flä-
cheneinheit relativ höher sind und damit einen relativ höheren Einfluss auf die Entschei-
dungsfindung einer Teilnahme ausüben als bei Maßnahmen, die einen ganzen Betriebsteil 
umfassen.  

Auch hinsichtlich des ökonomisch berechtigten Anspruchs der Prämienstaffelung beste-
hen zum jetzigen Zeitpunkt Operrationalisierungsgrenzen. Die Misere besteht darin, dass 
einerseits eine zukünftige flächenmäßige Ausweitung der AUM wie bspw. Ökologischer 
Landbau und Grünlandextensivierung auf produktivere Standorte nur erreicht werden 
kann, indem die Prämienbeträge erhöht werden, um auch auf diesen Standorten, die De-
ckungsbeitragsverluste zu kompensieren. Eine generelle Erhöhung würde jedoch zu deut-
lichen Überkompensationen bei den jetzigen Teilnehmern führen. Insofern ergibt sich als 
logischen Konsequenz der Ruf nach Prämiendifferenzierungen. Eine sinnvolle Prämien-
staffelung kann erfolgen, wenn betriebliche Merkmale gefunden werden, die a) mit relativ 
geringem administrativen Aufwand b) objektiv nachprüfbar und c) eng mit den betriebli-
chen Grenzkosten korreliert sind. Vorstellbar sind verschiedene Kennziffern wie z.B. die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region (fruchtbarer/ weniger fruchtbarer Standort), 
betriebsstrukturelle Merkmale (Grünland- oder Ackerflächen) oder auch die Art der Pro-
duktionstechnik (Mutterkuh- oder Milchviehhaltung) (Isermeyer et al., 1996). Allerdings 
besteht nach Ansicht der Evaluatoren deutlicher Bedarf darin, die notwendigen Kennzif-
fern weiter an die einzelnen Teilmaßnahmen anzupassen und in ein Praxisstadium zu ü-
berführen.  

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Forderung nach einer Prämiendifferenzierung un-
ter Beachtung der obigen Ableitung ihre grundsätzliche Berechtigung hat, jedoch geson-
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derte Anstrengung der Operationalisierung, bspw. innerhalb von Modellvorhaben, not-
wendig sind. 

Prämienkalkulationen für die Teilmaßnahmen des HELP (f2)  

Die aus den Zusatzpaketen a bis c resultierenden Mindererträge (durch spätere Nutzungs-
zeitpunkte), erhöhten Zeitaufwände und Maschinenanforderungen (z.B. in verbuschten 
Magerrasen oder bei Handarbeit, durch Hindernisse, stark bewegtes Oberflächenrelief) 
werden pauschaliert festgesetzt und zu den Grundprämien der Leistungspakete 1 bis 3 bis 
max. zu Förderhöchstsatz addiert. Berücksichtigt wird außerdem ein organisatorischer 
Mehraufwand, der sich aus veränderten Maschinenvorhaltezeiten ergibt.  

Für die Pflanzung von Streuobstwiesen (Zusatzpaket d) wird in Verbindung mit den LP 1 
bis LP 3 eine 50-prozentige Zusatzvergütung bis max. zum Förderhöchstsatz gewährt. Die 
Kalkulation berücksichtigt Material- und Pflegekosten über einen 5-jährigen Zeitraum. 
Unterschieden wird zwischen Neupflanzung (10,22 Euro/Baum) und Pflege von hoch-
stämmigen Altobstbäumen (7,67 Euro/Baum) bei 5-Jahres Verträgen. In einjährigen Ver-
trägen werden höhere Beihilfen gezahlt.  

Es ergeben sich folgende Prämiensätze pro Jahr: 

Leistungspakete Euro/ha Zusatzpakete Euro/ha 

LP 1 153,39 a) Terminvorgaben 51,13 bis 102,26 

LP 2 230,08 b)Erschwernis 51,13 bis 102,26 

LP 3 102,26 c) Technik 51,13 bis 102,26 

LP 4 409,03 d) Streuobst 7,67 bis 25,56 je Baum 

LP 5   -   Kostenkalkulation im Einzelfall  

Quelle: EPLR Hessen (1999). 

HELP-Verträge über spezielle Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nach LP 5, die vorwiegend dem Schutz oder der Entwicklung bestimmter Arten oder Le-
bensgemeinschaften dienen, können über den für eine Kofinanzierung in Betracht kom-
menden Beihilfebeitrag hinaus abgeschlossen werden. Zur Festsetzung der jeweiligen 
Vergütungshöhe/ha wird eine detaillierte einzelmaßnahmenbezogene Kostenermittlung 
durchgeführt. Die über den kofinanzierungsfähigen Anteil hinausgehende Vergütung wird 
ausschließlich aus nationalen Mitteln finanziert.  

Alle Vergütungen sind Festbeträge pro Hektar bzw. Baum und Jahr. Die Höchstförder-
grenze der Leistungspakete 1 bis 4 wird nach den Vorgaben der VO (EG) Nr. 1257/1999 
auf maximal 450 Euro/ha begrenzt (inkl. der Anreizprämie von max. 20 %, die in Natura-
2000-Gebieten gewährt wird).  
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VI.3.7.2 Beschäftigung 

Die AUM lösen i.d.R. nur vorübergehende bzw. befristete Beschäftigungseffekte aus. 
Dauerhafte Effekte sind nicht oder nur in einem zu vernachlässigendem Ausmaß nachzu-
weisen, da i.d.R. mit Wegfall der Transferzahlungen die extensive Produktionsweise auf-
gegeben würde. Dies kann zunehmend auch für ökologisch wirtschaftende Betriebe unter-
stellt werden, deren Einkommensanteil durch Transfers, mit den zurzeit fallenden Erzeu-
gerpreisen für ökologisch erzeugte Produkte, steigt.  

Ökologischer Landbau 

Der Arbeitszeitbedarf der Betriebe verändert sich durch die Umstellung auf den ökologi-
schen Landbau erheblich. Dies konnte in verschiedenen Studien der letzten Jahre nach-
gewiesen werden. In einer Begleitforschung des Instituts für Betriebswirtschaft der FAL 
wurden bundesweit 107 Betriebe seit 1990/91 unter anderem zu diesem Thema unter-
sucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich im Durchschnitt aller bewerteten Be-
triebe der Arbeitseinsatz während der ersten vier Umstellungsjahre um 11% erhöht hat. In 
Marktfruchtbetrieben erhöht sich der Arbeitseinsatz mit 37% am stärksten. Im Gegensatz 
dazu verringerte sich der Arbeitszeitbedarf in den untersuchten Veredlungsbetrieben, da 
eine Reduzierung der Schweinezucht und -mast erfolgte. Gründe für den insgesamt höhe-
ren Arbeitsbedarf in ökologisch wirtschaftenden Betrieben liegen unter anderem in der 
vielseitigeren Fruchtfolge und im verstärkten Anbau arbeitsintensiver Kulturen. Außer-
dem wird die Arbeitszeit durch den Einsatz mechanischer Unkrautbekämpfung gesteigert. 
Eine weitere Ursache liegt in der Direktvermarktung, die im ökologischen Landbau im 
Vergleich zum konventionellen Landbau einen wichtigeren Vermarktungsweg darstellt 
(Nieberg, 1997). 

Extensive Grünlandnutzung 

Die Beschäftigungswirkung der extensiven Grünlandnutzung kann aufgrund der verschie-
denen Standortvoraussetzungen und Produktionsweisen sehr unterschiedlich ausfallen. 
Mit der Einhaltung der Auflagen der AUM kann durch  Viehbestandabstockung oder 
durch Flächenausdehnung eine Veränderung der Betriebsorganisation einhergehen. Eine 
Viehbestandsabstockung setzt tendenziell Arbeitszeit frei, welche evtl. in anderen Be-
triebszweigen genutzt werden kann. Im Gegensatz dazu wird die Flächenausdehnung eine 
zusätzliche Arbeitsbelastung auslösen. Als dritte Option ergibt sich die der Beibehaltung 
der extensiven Grünlandbewirtschaftung im Vergleich zur Ausgangssituation. Betriebli-
che Anpassungen auch hinsichtlich der Arbeitszeit sind nicht zu erwarten. 

Im Zuge der Landwirtebefragung wurden die Teilnehmer der Grünlandextensivierung zur 
Auswirkung der Maßnahme auf die Beschäftigung befragt. Bei knapp 40% der befragten 
Betriebe hat sich der Arbeitszeitbedarf aufgrund der Teilnahme verändert. Eine Erhöhung 
der Arbeitszeit ergab sich bei 16% und eine Verringerung bei 24%. Die Verringerung der 



74 Kapitel 6        MB VI - Agrarumweltmaßnahmen 

Arbeitszeit schwankt nach Angaben der Landwirte zwischen 5 und 1000 Stunden im Jahr. 
Auch bei den Betrieben, die eine Erhöhung festgestellt haben, besteht eine Spanne zwi-
schen ca. 5 und 500 Stunden im Jahr. Die große Differenz kann verschiedene Ursachen 
haben. Zum einen war in der Befragung nicht eindeutig vorgegeben, welche Arbeitsabläu-
fe in die Einschätzung mit einzubeziehen sind. Zum anderen hängt die Arbeitszeit sehr 
stark von der materiellen Ausstattung  und der Größe der Betriebe ab (vgl. MB-VI-
Anhang 1 Tab. A11 und A12). Die Auswertung der Befragung zeigt, dass die 
Grünlandextensivierung in Hessen tendenziell negative Beschäftigungseffekte auslöst. 

Vertragsnaturschutz  

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden in der Regel auf nur auf kleineren Teilflä-
chen der Betriebe statt, dementsprechend gering ist die Arbeitsveränderung. Die Befra-
gung der Landwirte zeigt, dass 56% keinen Mehraufwand sehen (oder keine Angaben ge-
macht haben) und 32% der Befragten einen zusätzlichen Arbeitsaufwand von 1 bis 50 
Stunden pro Jahr veranschlagen. Einen durch die Vertragsnaturschutzmaßnahmen beding-
ten Mehraufwand von über 100 AKh im Jahr geben 7 % der Befragten an. Die zusätzlich 
anfallende Arbeit wird von den Begünstigten selbst aufgefangen und nur zu einem sehr 
geringen Teil an Fremdarbeitskräfte abgegeben. Der Beschäftigungseffekt ist somit ver-
nachlässigbar gering und auch nur vorrübergehend, d.h. an die 5-jährige Vertragslaufzeit 
gebunden.  

Fazit – Auswirkungen der AUM auf Beschäftigung 

Eine eindeutige Aussage zur Beschäftigungswirkung von AUM ist nicht möglich. Der 
ökologische Landbau löst insgesamt positive Beschäftigungseffekte aus. Diese sind in den 
ersten Jahren nach der Umstellung besonders deutlich erkennbar. Bei der extensiven 
Grünlandnutzung können sowohl positive als auch negative Effekte ausgelöst werden, 
dies ist von der Anpassungsstrategie der Betriebe abhängig. 

VI.3.7.3 Einkommen 

Die Prämienzahlungen haben per Definition keine Einkommenswirkung, sie dienen als 
Kompensation entgangener Gewinne infolge der Extensivierung. Positive Einkommensef-
fekte können sich zum einen durch Überkompensationen einstellen oder - und dieser Ef-
fekt ist volkswirtschaftlich erwünscht – durch höhere Betriebseinkommen auf Grund hö-
herer Preise für extensiv erzeugte landwirtschaftliche Produkte.  

Ökologischer Landbau 

Aus der Literatur lässt sich ableiten dass die Wirtschaftlichkeit der ökologischen Betriebe 
deutlich von der Extensivierungsprämie beeinflusst wird. Mit Hilfe dieser Prämien konnte 
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beim Durchschnitt der Betriebe ein positiver Einkommenseffekt erzielt werden, welcher 
allerdings von der Betriebsform und der Betriebsgröße abhängig ist. Nach den Auswer-
tungen von Schulze Pals und Nieberg profitieren Marktfruchtbetriebe durch die Umstel-
lung des Produktionssystems am meisten. Außerdem spielen die Vermarktungsmöglich-
keiten eine bedeutende Rolle auf die im Anschluss intensiver eingegangen wird (Nieberg, 
1997), (Schulze Pals, 1994) 

Gespräche mit hessischen Beratern für den ökologischen Landbau ergaben ein ähnliches 
Bild. Ein großer Teil der Betriebe, die sich für eine Umstellung zum Ökologischen Land-
bau entscheiden, tut dies aus ökonomischen Gründen. Nach Einschätzung der Berater ha-
ben Marktfruchtbetriebe die größten Chancen auf eine erfolgreiche Umstellung. Die Prä-
mien sollten ihrer Meinung nach nur einen Anreiz darstellen, an der Maßnahme teilzu-
nehmen, langfristig wünschen sie sich Betriebe, die auch ohne Prämie rentabel wirtschaf-
ten (HDLGN, 2003). 

In der Landwirtebefragung sollten die Betriebsinhaber beschreiben, ob und in welche 
Richtung sich das Betriebseinkommen aufgrund der Umstellung auf den ökologischen 
Landbau verändert hat. Knapp 70% der Betriebe konnten durch die Teilnahme am ökolo-
gischen Landbau ihr Betriebseinkommen steigern und bei nur 6% ist das Einkommen ge-
sunken. Diese Antworten sind unabhängig von der Betriebsgröße. Aufgrund unzureichen-
der Beantwortung konnte kein Zusammenhang zwischen der Betriebsform und der Ein-
kommensentwicklung hergestellt werden. Die Prämienzahlungen sind für die meisten Be-
triebe sehr wichtig. Für 84% der Betroffenen geben die Prämien den Ausschlag, dass ihr 
Betrieb langfristig rentabel wirtschaften kann. 45% der befragten Betriebe meinen, dass 
ihr Betrieb aufgrund der Prämienzahlungen zukünftig weiterhin im Haupterwerb geführt 
wird.  

Grünlandextensivierung 

Eine Einkommensänderung der Teilnehmer der extensiven Grünlandnutzung ist von den 
Anpassungsstrategien und den einzelbetrieblichen Standortfaktoren der Betriebe abhän-
gig. Je nachdem wie stark sich die bisherige Betriebsorganisation verändert, bedeutet die 
Prämie einen zusätzlichen Einkommensbeitrag oder aber einen Ausgleich für die entste-
henden Einkommensverluste. Einkommensverluste können u.a. durch Ertragsminderung 
und den Mehraufwand durch Pflegemaßnahmen entstehen. 

Die Gespräche mit Grünlandberatern in Hessen konnten diese Annahmen bestätigen. Eine 
hohe Teilnahme findet in Regionen statt, in denen aufgrund der natürliche Standortver-
hältnisse die Anpassungsreaktionen relativ gering sind (HDLGN, 2002). 

Durch die Befragung der an der extensiven Grünlandnutzung teilnehmenden Landwirte, 
können diese Aussagen abgesichert werden. Fast die Hälfte der befragten Teilnehmer ge-
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ben eine Einkommensänderung an. 35% der Landwirte beschreiben eine geringfügige bis 
deutliche Steigerung des Betriebseinkommens und 20% eine Einkommensminderung. 
Diese Aussagen sind völlig unabhängig von der Größe der Beihilfefläche sowie von der 
Erwerbsform (Haupt-/Nebenerwerbsbetriebe). Auch der Grünlandanteil der Betriebe 
spielt keine Rolle bei der Beantwortung der Frage zum Betriebseinkommen. Die Aussage, 
dass die Prämie einen zusätzlichen Einkommensbeitrag darstellt, halten 60% für zutref-
fend und knapp 40% für tendenziell bzw. nicht zutreffend. 

Vertragsnaturschutz  

Einkommenseffekte durch die Teilnahme am Vertragsnaturschutz sind stark von dem be-
troffenen Flächenumfang, der Ausgangssituation und einzelbetrieblichen Anpassungsstra-
tegien abhängig. Grundsätzlich soll die Prämiengestaltung Über- und Unterkompensatio-
nen vermeiden, ein Einkommenseffekt ist daher theoretisch ausgeschlossen. In Gebieten 
mit großflächigen Standortnachteilen bei bestehenden extensiven Nutzungsformen, d.h. 
keinen oder geringen Anpassungsreaktionen der Betriebe, können Vertragsnaturschutz-
prämien jedoch eine zusätzliche Einkommensquelle bilden, wenn auch meist nur in ge-
ringem Umfang. Immerhin geben knapp zwei Drittel der befragten Landwirte an, dass die 
Prämien des Vertragsnaturschutzes für ihren Betrieb wichtig oder sehr wichtig sind. Fast 
die Hälfte der Befragten können sich sogar vorstellen, dass ihr Betrieb durch die Prä-
mienzahlungen langfristig rentabel bleibt, 35% beantworten diese Frage jedoch mit nein. 

Fazit - Auswirkungen der AUM auf Einkommen: 

Die AUM können positive Einkommenseffekte auslösen. Diese sind u.a. abhängig von 
den standörtlichen Bedingungen und den Fähigkeiten des Betriebsleiters sich auf die ver-
änderte Situation einzustellen. Im Vertragsnaturschutz wird deutlich, dass für einen Teil 
der Betriebe die Einkünfte aus den Prämienzahlungen von Bedeutung sind. Hierbei han-
delt es sich vermutlich um Betriebe, die auf Grund ihrer Standortnachteile bereits zuvor 
eher extensiv gewirtschaftet haben. Zusätzlich wird das Einkommen stark von den Ver-
marktungsmöglichkeiten der extensiv erzeugten Produkte beeinflusst, worauf im Folgen-
den näher eingegangen wird. Bei der Befragung der teilnehmenden Betriebe konnte kein 
Zusammenhang zwischen dem Einkommenseffekt und der Größe der AUM-Fläche, dem 
Grünlandanteil und der Erwerbsform (Haupt-/Nebenerwerb) festgestellt werden. 

VI.3.7.4 Vermarktung 

Die Vermarktungswege für extensiv erzeugte Produkte sind vielfältig. Sie werden durch 
die Produkte selbst und von den Absatzmöglichkeiten die dem Betrieb zur Verfügung 
stehen bestimmt. Die Erzeugnisse können über Genossenschaften, Groß- und Einzelhan-
del, Erzeugergemeinschaften oder die Direktvermarktung abgesetzt werden. Während der 
Expertengespräche mit Fachberatern zu den AUM wurde deutlich, dass die Vermark-
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tungsmöglichkeiten der extensiv erzeugten Produkte eine wesentliche Rolle für die Teil-
nahme der Betriebe an der Maßnahme spielen. Dies ist insbesondere im Ökologischen 
Landbau der Fall, bei der extensiven Grünlandnutzung ist die Bedeutung geringer. 

Ökologischer Landbau 

Die Vermarktungswege für ökologisch erzeugte Produkte haben sich in den letzten Jahren 
stark verändert. Während Anfang der 90er Jahre die Direktvermarktung eine der wichtigs-
ten Wege war, ökologische Erzeugnisse abzusetzen, hat sich in den letzten Jahren auch 
der Lebensmitteleinzelhandel für diese Produktsparte geöffnet. Im Jahr 2001 wurden noch 
ca. die Hälfte der Erzeugnisse über die Direktvermarktung oder den Naturkosthandel 
vermarktet. Diese Entwicklung hatte auch Auswirkungen auf die Preise der Lebensmittel, 
welche für einige Produktgruppen in den vergangenen Jahren gesunken sind (Gruber; Zie-
semer et al., 2001). Verbraucher, die im Lebensmitteleinzelhandel ökologisch erzeugte 
Produkte kaufen, verfügen über eine geringere Mehrzahlungsbereitschaft als Kunden, die 
über die Direktvermarktung ihre Lebensmittel beziehen. Ein weiteres Problem verbirgt 
sich hinter den höheren Distributions- und Erfassungskosten in der Ökovermarktung. Die 
Marktspanne zwischen Erzeugerpreis und Endverbraucherpreis ist wesentlich höher als 
im konventionellen Bereich. Der produzierende Landwirt erhält also nur einen geringen 
Teil des höheren Erlöses (Spiller, 2002).  

In den Expertengesprächen  wurde darauf aufmerksam gemacht, dass erst der Absatz ge-
sichert sein muss, bevor die Ökoflächen weiter ausgedehnt werden, da die Landwirte zu 
den heutigen Preisen nicht mehr rentabel wirtschaften können. Im Rindfleisch- und 
Milchbereich muss nach Einschätzung der hessischen Experten ein großer Teil der Pro-
duktionsmenge über den konventionellen Markt abgesetzt werden. In Hessen besteht das 
zusätzliche Problem, dass das angrenzende Bundesland NRW höhere Prämien für den 
ökologischen Landbau zahlt. Dies hat zur Folge, dass die Produkte aus NRW die hessi-
schen Produkte vom Markt verdrängen, da sie günstiger angeboten werden können 
(HDLGN, 2003). 

In der Befragung der landwirtschaftlichen Betriebe wurde deutlich, dass die Art der Ver-
marktung stark variiert und vom Produkt selbst abhängig ist. Getreide, Milch und Fleisch 
werden häufig über Genossenschaften, Groß- und Einzelhandel oder Erzeugergemein-
schaften abgesetzt, während Kartoffeln, Gemüse, Obst und Eier in vielen Fällen über die 
Direktvermarktung verkauft werden (vgl. MB-VI-Anhang 1 Tab. A18). Fast alle Produkte 
werden aufgrund der veränderten Produktionsweise zu höheren Preisen vermarktet. Nur 
Rindfleisch bildet eine Ausnahme, es werden im Durchschnitt fast 50% zu konventionel-
len Preisen vermarktet. Die befragten Landwirte teilen zurzeit die pessimistischen Zu-
kunftsaussichten der Experten nicht. 40% meinen, dass sich der Absatz für ihre Erzeug-
nisse nicht verschlechtern wird und über 34% sehen für die Zukunft steigende Absatz-
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chancen. Nur 25% glauben das sie ihre Produkte zukünftig nicht mehr so gut vermarkten 
können wie bisher. 

Aus den verschiedenen Quellen ist ableitbar, dass die Vermarktung eine sehr wichtige 
Bedeutung für die Zukunft des ökologischen Landbaus hat. Wenn der Absatz zu angemes-
senen Preisen gesichert ist, wird der ökologische Landbau eine wirtschaftlich interessante 
Alternative zum konventionellen Landbau sein. Um dieses Ziel erreichen zu können, 
müssen die Vermarktungswege weiter ausgebaut und das Interesse der Verbraucher für 
ökologisch erzeugte Lebensmittel stärker geweckt werden. 

Grünlandextensivierung 

Die aus der extensiven Grünlandnutzung stammenden Produkte können nur in geringem 
Umfang zu höheren Preisen vermarktet werden. Unter anderem wird Rindfleisch, welches 
auf diesen Flächen erzeugt wird teilweise über regionale Programme abgesetzt. Viele 
Landwirte verkaufen ihre Erzeugnisse allerdings über die gleichen Wege und zu gleichen 
Preise wie ihre konventionellen Berufskollegen. Expertengespräche bestätigen diese Aus-
sagen. Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits beschrieben müssen auch ökologisch 
erzeugte Rindfleisch- und Milchprodukte teilweise zu konventionellen Preisen vermarktet 
werden. Einige Grünlandextensivierer in Hessen nutzen das Markenfleischprogramm der 
Handelsgruppe Tegut, um ihr Fleisch zu höheren Preisen zu verkaufen. 

Vertragsnaturschutz 

Die Landwirtebefragung zeigte, dass nur knapp 5% der teilnehmenden Betriebe an Agrar-
umweltmaßnahmen ihre Produkte zu höheren Preisen vermarkten können. Diese nutzen 
am häufigsten die Direktvermarktung oder den Groß- und Einzelhandel als Absatzkanal.  

Der Vertragsnaturschutz spielt in diesem Zusammenhang keine oder nur eine marginale 
Rolle, auf Grund seines in der Regel geringen Flächenumfangs, der für eine Produkter-
zeugung zur Verfügung steht. Bei einer Kombination mit der Grünlandextensivierung 
kann der Hinweis auf die Teilnahme an Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes insbeson-
dere bei der Direktvermarktung ggf. verkaufsfördernd eingesetzt werden. 

Fazit – Auswirkungen der AUM auf Vermarktung 

Die Stärkung der Vermarktung mit dem Ziel, Produkte aus den AUM zu höheren Erzeu-
gerpreisen abzusetzen, ist die Voraussetzung für die Nachhaltigkeit der AUM in dem Sin-
ne, dass mit steigenden Erlösen die staatlichen Transfers reduziert werden können. Dieses 
Ziel wurde in der Vergangenheit nur in Ansätzen erreicht. Vor diesem Hintergrund sollten 
weitere Anstrengungen unternommen werden, die Distribution und Vermarktung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse aus Agrarumweltprogrammen weiter zu optimieren. Zurzeit 
ist der Absatz zu angemessenen Preisen nicht in allen Bereichen gesichert. Besondere 
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Schwierigkeiten liegen im Rindfleischbereich vor. Es zeigt sich, dass die Gesellschaft 
zwar eine umweltschonende Landwirtschaft wünscht, die Verbraucher jedoch nicht bereit 
sind, diese über höhere Produktpreise zu finanzieren. Wegen der Disparität zwischen ge-
sellschaftlichem Anspruch der „ressourcenschützenden Landwirtschaft“ und Käuferver-
halten des Einzelnen wird wohl auch langfristig nur durch die finanzielle Unterstützung 
des Staates eine ressourcenschützende Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che garantiert werden können. Der Umwelt- und Naturschutz sowie Lebensmittel beson-
derer Qualität sind nicht zum Nulltarif zu bekommen, der Gesellschaft sollte dies deutlich 
vor Augen geführt werden. 

VI.4 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen 

Die Gesamtbetrachtung bildet die Synthese der bisher getrennt betrachteten Akzeptanz, 
räumlichen Verteilung, Verwaltungsumsetzung und der eingeschätzten Wirkung der Ag-
rarumweltmaßnahmen. Jedem Aspekt wird eine Beurteilung auf einer fünfstufigen Skala 
zugewiesen. Auf eine Gesamtbeurteilung einzelner Maßnahmen wird verzichtet. Stattdes-
sen wird auf besondere Stärken und Schwächen einzelner Maßnahmen hingewiesen 

f1-A Ökologischer Landbau 

Bei der Bewertung des Ökologischen Landbaus als Agrarumweltmaßnahme, muss darauf 
hingewiesen werden, dass bei seiner Etablierung in der Vergangenheit mehrere Ziele be-
stimmend waren. Neben Umweltzielen gehören nicht zuletzt die Erzeugung von Lebens-
mitteln eines anderen Qualitätsstandards gepaart mit einer bestimmten Lebensweise und 
unter Förderaspekten der vergangenen Förderperioden die Marktentlastung zu den Ziel-
setzungen des ökologischen Landbaus. Biotischer und abiotischer Ressourcenschutz sind 
hier als Teile eines Zielbündels und als unterstützende Argumentation zu sehen. 

Die Schwerpunkte positiver Wirkungen auf Umwelt und Ressourcenschutz durch Ökolo-
gische Anbauverfahren liegen vor allem in dem reduzierten Einsatz der landwirtschaftli-
chen Produktionsmittel: 

– dem Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel 

– dem Verzicht auf mineralische Stickstoffdüngung. Dies erfordert in Verbindung mit 
der Begrenzung des Viehbesatzes einen besonders sparsamen Umgang mit Wirt-
schaftsdüngern und bedingt damit einen im Vergleich zum konventionellen Landbau 
geringeren Stickstoffeinsatz. 

Durch ein breiteres Fruchtartenspektrum im Anbau, andere Bewirtschaftungsweisen und 
Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel ergeben sich neben den Vorteilen 
für den abiotischen auch für den biotischen Ressourcenschutz, hier insbesondere beim 
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Ackerbau, Vorteile für Biodiversität, Flora und Fauna auf bewirtschafteten und umliegen-
den Flächen. Sowie ergänzend Vorteile für Tierhaltung und -gesundheit. Die Bewirtschaf-
tungsintensitäten sind hinsichtlich der Parameter „Anzahl der Arbeitsgänge und damit 
Überfahren der Flächen“ und „Anteil der nicht bewirtschafteten Flächen eines Betriebes“ 
etc. nicht durchweg positiver als im konventionellen Landbau einzustufen.  

Die Betriebsstrukturen und Bewirtschaftungsintensitäten im Ökologischen Landbau sind 
sowohl zwischen den einzelnen Betrieben als auch regional sehr heterogen. Detaillierte 
und zugleich allgemein gültige Aussagen sind daher nur eingeschränkt möglich. Erschwe-
rend wirkt weiterhin, dass das Gros der Untersuchungen im Ökologischen Landbau auf 
den Ressourcenschutz auf Betriebs- und/oder Einzelflächenuntersuchen basieren. Groß-
räumige Untersuchen liegen - u.a. begründet in der geringen Verbreitung in Deutschland - 
bisher nicht vor. Die vorliegenden Untersuchungen sind nur bedingt auf die gesamte öko-
logisch bewirtschaftete Fläche hochrechenbar. Bei allen Quantifizierungsproblemen ist 
insgesamt die Maßnahme Ökologischer Landbau in ihren Umweltwirkungen als grund-
sätzlich positiv und tendenziell von erheblicher Bedeutung für abiotische und teilweise 
auch für biotische Ressourcen einzustufen. Die Maßnahme ist landesweit und allgemein 
ausgerichtet; sie eignet sich nicht spezielle, thematische oder räumliche Konfliktschwer-
punkte zu behandeln. Der Anteil der Maßnahmeflächen liegt mit landesweit 5,8 % der LF 
Hessens im Bundesvergleich sehr hoch. Trotzdem können bei diesen Relationen grundle-
gende Verbesserungen in Agrarumweltbereich noch nicht erwartet werden. 

Extensive Grünlandnutzung (f1-B1) 

Mit der flächendeckend angebotenen Maßnahme wird ein sehr breites Zielspektrum ver-
folgt. Hauptziele der extensiven Grünlandnutzung sind a) der Schutz abiotischer Ressour-
cen, b) der Erhalt der extensiven Grünlandnutzung und der Artenvielfalt, sowie c) der 
Erhalt des Landschaftsbildes. 

Im Jahr 2002 wurden 30,5 % (82.407 ha) des Grünlandes in Hessen im Rahmen der HE-
KUL-Grünlandextensivierung gefördert. Das angestrebte operationelle Ziel, die Inan-
spruchnahme der Maßnahme auf dem Niveau des Jahres 1999 (87.600 ha) zu stabilisie-
ren, wurde im Jahr 2002 zu 95 % erreicht. 

Ressourcenschutz 

Infolge der extensiven Grünlandnutzung wird basierend auf der Landwirtebefragung a) 
auf ca. 70 % der geförderten Flächen (ca. 57.000 ha) der Viehbesatz und/oder die minera-
lische Düngung verringert und b) auf ca. 15-30 % der Hälfte der Förderflächen eine be-
reits extensive Nutzungsweise beibehalten und fortgeführt. 

Über die tatsächlich Verminderung des PSM- und Düngemitteleinsatzes, sowie des Vieh-
besatzes können nur Vermutungen angestellt werden, da die Befragungsergebnisse nur 
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bedingt plausibel erscheinen. Der Viehbesatz wurde demnach im Mittel um 0,4 RGV/ha 
HFF reduziert, die mineralische Düngung um 45 kg/ha. Insgesamt führte dies zur Verrin-
gerung eingesetzter organischer und mineralischer Stickstoffdünger von ca. 80 kg/ha. 
Vermutlich bewirkt die extensive Grünlandnutzung nur eine geringe stoffliche Entlastung 
von Grund- und Oberflächengewässer da die Nutzungselastizität von Grünland sehr hoch 
ist und der tatsächliche Austrag von Stickstoff in den Boden bzw. das Grundwasser auch 
vor der Teilnahme, aufgrund der mäßigen Intensität, vermutlich sehr gering war. Die 
Menge ausgebrachter Pflanzenschutzmittel hat sich nur geringfügig vermindert, da bereits 
vor der Teilnahme wenig chem.-synth. PSM zur Teilflächen bzw. Horstbehandlung einge-
setzt wurden. 

Auf ungefähr 15 % bis 30 % der geförderten Flächen wurde die bereits bestehende exten-
sive Nutzungsweise fortgeführt. Für den abiotischen Ressourcenschutz ist dies von gerin-
ger Bedeutung, da sich die Menge ausgebrachter Dünge- und Pflanzenschutzmittel nicht 
verändert hat. Die Fortführung einer extensiven Grünlandnutzung ist jedoch für den Er-
halt des extensiven Grünlandes und damit für den Erhalt von seit den 50er Jahren im 
Rückgang befindlichen Lebensräumen von Bedeutung. Für die Beurteilung der Wirkung 
der extensiven Grünlandnutzung hinsichtlich biotischer Ziele, d.h. der Ausprägung und 
dem Arteninventar extensiver Grünlandgesellschaften in Hessen, liegen nur wenige Un-
tersuchungen vor. 

Die im Kapitel 6.6.1.4 dargestellten Ergebnisse, insbesondere die Arbeit von Leiner 
(2003), legen nahe, dass bis zu 40 % der unter f1-B1 geförderten Flächen eine hohe bis 
sehr hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz haben. Dieser Anteil dürfte in den 
einzelnen Regionen stark variieren und in den besonders benachteiligten Regionen, wie 
z.B. dem Lahn-Dill-Bergland und dem Werra-Gebiet, sehr hoch sein. Ein Flächenabgleich 
zwischen dem unter f1-B1 geförderten Flächen und dem schutzwürdigen Grünland laut 
Biotopkartierung zeigt, dass insbesondere das Grünland frischer und feuchter Standorte 
von der Förderung der extensiven Grünlandnutzung profitiert. Durch den Erhalt der Grün-
landnutzung an sich, kulturhistorisch bedeutsamer Formen der Grünlandnutzung, wie z.B. 
Huteweiden, und von Grünlandgesellschaften mit besonderen Blühaspekten, trägt die 
Förderung zum Erhalt des Landschaftsbildes bei. Darüber hinaus fungiert die HEKUL-
Grünlandextensivierung in einigen Gebieten als eine Basisförderung, auf die Leistungs-
pakete des Vertragsnaturschutzes „aufgesattelt“ werden können. 

Die Bedeutung der HEKUL-Grünlandextensivierung für die Verbesserung abiotischer 
Ressourcen wird als eher gering eingeschätzt, wohingegen der Erhalt des extensiv genutz-
ten Grünlandes für den Arten- und Biotopschutz, sowie für den Erhalt der Kulturland-
schaft bedeutsam ist. Ohne die Förderung würde a) auf ca. 20 bis 40 % der jetzt extensiv 
bewirtschafteten Flächen eine Intensivierung stattfinden b) kurzfristig würde ungefähr ein 
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Drittel der Flächen aus der Nutzung fallen15. Die Extensive Grünlandnutzung trägt somit 
auch zum Fortbestehen teilnehmender Betriebe bei. Die Tatsache, dass momentan ca. 
60 % der Hessischen Grünlandbetriebe16 an der Maßnahme teilnehmen, unterstützt diese 
Aussage. Die „Gewährleistung des Fortbestandes der landwirtschaftlichen Bodennutzung“ 
ist primäres Ziel und damit auch Fördergegenstand der Ausgleichszulage für benachteilig-
te Gebiete nach Artikel 13 VO (EG) Nr. 1257/1999. 

Erreichung von Gruppen und Gebieten 

Die extensive Grünlandnutzung wird in standörtlich benachteiligten Regionen in An-
spruch genommen. Laut den Angaben landwirtschaftlicher Berater, nehmen an der Maß-
nahme auch Betriebe teil, die aus heutiger Sicht nicht als „zukunftsfähig“ anzusehen sind; 
sei es aus alters- oder betriebsbedingten Gründen17. Argumente des Umwelt- und Land-
schaftsschutzes, insbesondere das der Honorierung von Umweltleistung der Landwirt-
schaft etc., mögen zur Rechtfertigung einer solchen breit angelegten Förderung zutreffend 
sein. Vor dem Hintergrund sinkender Beihilfen und der Notwendigkeit der Veränderung 
der Betriebsstrukturen, um die Grünlandwirtschaft auf Grenzertragsstandorten rentabler 
zu gestalten, erscheint eine solche Förderstrategie nicht zielführend.  

Um langfristig Ziele des Umwelt- und Landschaftsschutzes zu realisieren bedarf es öko-
nomischer Perspektiven jenseits von Agrarumweltmaßnahmen. Einige teilnehmende Be-
triebe richten bereits ihre betriebliche Entwicklung gezielt auf die extensive Grünlandnut-
zung aus und sehen in der Förderung eine langfristige ökonomische Perspektive für das 
Forstbestehen des Betriebes. Dies bedeutet v.a. betriebliches Wachstum, Vergrößerung 
der Herden und Verringerung der disproportionalen Spezialkosten, wie Pacht, Gebäude, 
Weideeinrichtung (Buchwald, 1994). In dieser Hinsicht wirkt die Förderung der extensi-
ven Grünlandnutzung teilweise kontraproduktiv. In Gebieten mit hohen Teilnehmerraten, 
ist die mangelnde Flächenverfügbarkeit ein Problem. Infolge der hohen Nachfrage nach 
Grünland ist von höheren Pachtpreisen auszugehen. 

Ausgestaltung der Maßnahme 

Vorraussetzung für die Teilnahme an der extensiven Grünlandnutzung ist ein Mindest-
viehbesatz von 0,3 RGV je Hektar Hauptfutterfläche. Die Forderung des Mindestviehbe-
satzes ist aus Gründen des Ressourcenschutzes nicht nachvollziehbar. So werden bspw. 

                                                 
15

 Schätzung auf Basis der Landwirtebefragung und der Befragung von Multiplikatoren. 
16

  Grünlandanteil an der Betriebsfläche >=70%. 
17

  Immerhin 20 der befragten Betriebsleiter gaben an, dass sie wegen der bevorstehenden Betriebsaufga-
ben zukünftig nicht mehr an der HEKUL-Grünlandextensivierung teilnehmen werden. Ungefähr wei-
tere 15 bis 20 Betriebe, die 2001 noch an der Förderung teilgenommen haben und im Rahmen der Be-
fragung angeschrieben wurden, waren zum Zeitpunkt der Befragung Ende 2002 nicht mehr existent. 
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Betriebe, die das Vieh aufgrund Bewirtschaftungsauflagen seitens des Wasserschutzes 
abgeschafft haben, und das extensive Grünland durch Mahd bewirtschaften, von der För-
derung ausgeschlossen. 

f2- Hessisches Landschaftspflegeprogramm (HELP, f2)  

Das Hessische Landschaftspflegeprogramm umfasst 5 Teilmaßnahmen mit 4 Zusatzpake-
ten, die wie in einem „Baukastensystem“ überwiegend untereinander kombinierbar und 
flexibel einsetzbar sind. Mit dieser Maßnahmenausgestaltung kann bei einer überschauba-
ren Anzahl von Teilmaßnahmen eine größtmögliche Flexibilität vor Ort erreicht werden. 
Voraussetzung dazu ist eine Einzelflächenbegutachtung, die durch die HA-LFN gewähr-
leistet wird.  

Wesentlicher Baustein des HELP sind die Regionalen Landschaftspflegekonzepte (RLK) 
die in einem intensiven Abstimmungsprozess, auf Basis fachlicher Grundlagen durch re-
gionale Arbeitskreise zusammengestellt werden und die Grundlage für die Maßnahmen-
kulisse bilden. Durch dieses Vorgehen wird die Akzeptanz der Maßnahmen gestärkt und 
eine Identifizierung mit den Programmzielen erreicht. Der Erfolg zeigt sich in dem hohen 
Anteil von Landwirten, die über mind. 2 Vertragsperioden am Vertragsnaturschutz teil-
nehmen. Die Treffsicherheit der Maßnahmen ist gewährleistet. Bislang konnte dadurch 
sichergestellt werden, dass ca. ein Viertel der Vertragsabschlüsse in FFH-Gebieten liegt.  

Die Maßnahme insgesamt wird mit guter Akzeptanz, Treffsicherheit und Wirkungsein-
schätzung beurteilt, insbesondere in ihren Zielschwerpunkten des biotischen Ressourcen-
schutzes. Gemessen an den Flächenvorgaben kann bis 2002 ein Zielerreichungsgrad von 
88% vorgewiesen werden.  

Die Förderung von Streuobstwiesen über das Zusatzpaket d fällt mit 92 ha überraschend 
gering aus, denn Hessen ist ein Bundesland, welches besonders reich an Streuobstwiesen. 
Nach Aussage des HMULF ist dies darauf zurück zu führen ist, dass ein Teil der Streu-
obstbestände bzw. des Grünlandes mit Streuobstbeständen über HEKUL gefördert wird 
und Neuanlagen in den letzten Jahren im Wesentlichen über Kompensationsmaßnahmen 
realisiert wurden (inkl. 6-jähriger Fertigstellungspflege). Bei der Pflege von Altbeständen 
erweist sich die Förderobergrenze von 450 Euro/ha als limitierend, da damit nur eine be-
grenzte Anzahl von Bäumen je Flächeneinheit in attraktiver Höhe gefördert werden kann. 
Als Lösungsansätze könnte einerseits überlegt werden auf Stück bezogenen Maßnahmen 
die flächenbezogene Förderobergrenze wegfallen zu lassen (Änderung der VO (EG) 
Nr. 1257/1999) oder höhere Fördersätze über landeseigene Top ups zu realisieren. Das 
Zusatzpaket d sollte in jedem Fall als sinnvolle Ergänzung in diesem Maßnahmen-Mix 
ebenso erhalten werden, wie die Koppelung an die Leistungspakete 1 bis 3, um eine opti-
male naturschutzfachliche Wirkung der Maßnahme zu gewährleisten. 
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f2-LP1 und f2-LP2 - Einmalige und mehrmalige naturschutzgerechte Grünlandnut-
zung 

Die Akzeptanz der Teilmaßnahmen LP1 und LP2 ist mit 6.663 Teilnehmern und fast 
15.500 ha äußerst hoch. Es handelt sich um langjährig eingeführte Maßnahmen, die einen 
hohen Bekanntheitsgrad genießen. Die Bewirtschaftungsauflagen der Maßnahmen sind 
durch die Zusatzpakete mit einer hohen Wirkungsgenauigkeit versehen, wie langjährige 
Erfolgskontrollen insbesondere floristischer Untersuchungen zeigen. Damit wird ein we-
sentlicher Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt des hessischen Grünlandes ge-
leistet und das typische Erscheinungsbild der Landschaft erhalten. Im Bereich des abioti-
schen Ressourcenschutzes werden durch den Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmit-
tel auf 15.500 ha positive Nebenwirkungen erzielt.  

f2-LP3 - Extensive Bewirtschaftung von durch Nutzungsaufgabe gefährdeten Flächen 
in Schutzgebieten 

Das Leistungspaket 3 stellt in Schutzgebieten mit hoheitlichen Bewirtschaftungsauflagen 
eine Mindestnutzung sicher. Die Inanspruchnahme der Maßnahme ist mit über 2.000 
Teilnehmern und 3.300 ha Vertragsflächen sehr gut. Auch diese Maßnahme wurde in ähn-
licher Form bereits seit vielen Jahren angeboten und ist den Landwirten bekannt.  

Zielsetzung und Wirkungen der Maßnahme fokussieren auf die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt durch die Einhaltung von extensiven Bewirtschaftungsformen. Sie erlangt 
in den Hessischen Bergregionen lokal eine hohe Bedeutung zur Offenhaltung der Land-
schaft und der Pflege traditioneller Grünlandgebiete, die auf Grund ihrer Standortnachtei-
le schwer zu bewirtschaften sind, jedoch hohe Bedeutung für den Naturschutz haben. Auf 
Grund der bestehenden Bewirtschaftungsauflagen in Schutzgebieten (insbes. hinsichtlich 
Düngung und PSM-Einsatz) entfaltet die Maßnahme im abiotischen Ressourcenschutz 
keine zusätzlichen Wirkungen.  

f2-LP4 – Ackerschonflächen/Ackerschonstreifen 

Das Leistungspaket 4 zielt auf die Erhaltung von Ackerwildkrautarten. Die Maßnahme 
findet mit 34 Teilnehmern und 76 ha Vertragsflächen vergleichsweise wenig Anklang 
(Neuverträge seit 2000). Hinzu kommen 103 ha aus Verträgen nach VO (EWG) Nr. 
2078/1992. Ursachen sind einerseits in einer begrenzten Gebietskulisse zu sehen, die sich 
auf Standorte mit hohen Entwicklungspotenzialen für schützenswerte Segetalflora kon-
zentriert. Andererseits werden die Prämiensätze von den Evaluatoren als vergleichsweise 
niedrig angesehen; auch erfolgte gegenüber dem vorherigen Förderzeitraum ein Senkung 
der Prämie um ca. 180 Euro/ha, was ehemalige Teilnehmer nicht unbedingt zu einer Ver-
tragsverlängerung motiviert.  
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Auf den Vertragsflächen sind hohe und zielgerichtete Wirkungen zum Schutz der Sege-
talflora belegt. Durch großflächige Förderungen (Ackerschonflächen) sowie schmalere 
Ackerrandstreifen erfolgt eine erhebliche Bereicherung des Landschaftsbildes und der 
Erlebnisqualität der Ackerlandschaften. Positive Nebenwirkungen werden durch eine Re-
duktion des Betriebsmitteleinsatzes im abiotischen Ressourcenschutz erzielt.  

f2-LP 5 – Besondere Lebensräume  

Das Leistungspaket 5 wird ausschließlich eingesetzt, wenn die Leistungspakete 1 bis 3 in 
Kombination mit den Zusatzpaketen keine adäquate Flächenbewirtschaftung oder –pflege 
zulassen (z.B. besonders nasse Standorte: Seggenriede). Seine Inanspruchnahme wird 
restriktiv gehandhabt, nicht zuletzt wegen des erhöhten Verwaltungsaufwandes bei den 
Prämienkalkulationen.  

Vom Grundsatz her werden die gleichen Wirkungen wie in den Leistungspaketen 1 bis 2 
erzielt, jedoch unter besonderen Bewirtschaftungserschwernissen. Neben der Erhaltung 
der biologische Vielfalt wird daher auch ein besonderer Beitrag zu angepassten, traditio-
nellen Nutzungsvielfalt in der Landschaft geleistet.  
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Kapitel VI Anhang 1 - Tabellen 

Tabelle A 1: Frage A1 Welchem Betriebstyp entspricht ihr landwirtschaftlicher Betrieb? 

%

Marktfruchtbetrieb 23 7
Futterbaubetrieb 172 52

         davon Milchproduktion 80
         davon Mutterkühe 115
         davon Rindermast 79

Veredlungsbetrieb 23 7
Gemischtbetrieb 108 33
Dauerkulturbetrieb 10 3

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 329 1)

 

Die Tabellen A1 bis A29 bilden die Ergebnisse der Landwirtebefragung ab. 

 

Tabelle A 2: Frage A2 Welche Rechstform hat ihr landwirtschaftlicher Betrieb?
(n=318) 

%

Einzelunternehmen im Haupterwerb 83 26
Einzelunternehmen im Nebenerwerb 235 74
Juristische Person 6 2
Sonstiges 2 1

AnteilBetriebe
n = 318

 

 

Tabelle A 4: Frage A3,A4 Situation der Hofnachfolge bei Betriebsleitern älter als 45 Jahre 
     (n=119)

%

Gesicherte Hofnachfolge 43 36
Ungesicherte bzw. keine Hofnachfolge 76 64

AnteilBetriebe
n = 119
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Tabelle A 5: Frage A6, A12 Viehbesatzteilnehmender Betrieb

Viehbesatz in Teilnehmerbetrieben (n = 85)

A6 Viehbesatz vor Teilnahme
A12 Viehbesatz 2002
Berechung Änderung Viehbesatz

1,1
0,4

RGV/ha HFF (Median)

1,5

 

 

Tabelle A 6: Frage B2 Welche Probleme treten/ traten infolge der extensiven Bewirtschaftung auf?

%

keine Probleme 155 51
Probleme, durch 149 49

   Unkräuter 128 42
   Verpachtung oder Kollegen auf Nachbarflächen 19 6
   Finanzielle Einbußen 50 16
   Schlechtes Image der Maßnahme 12 4
   Flächenknappheit 44 14
   Entwicklung des Betriebes gehemmt 0 0
   Sonstige 17 6

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 304 1)

 

 

Tabelle A 7: Frage B3 Gibt es einen Grund, nach Vertragsablauf nicht mehr teilzunehmen?

%

keine 220 70
Gründe vorhanden, wegen/ weil 95 30
zu viel Bürokratie 14 4
Betriebsaufgabe 20 6
(Weiter) Absenkung der Prämie, Prämienunsicherheit 21 7
Ertrags- und Qualitätseinbußen 8 3
Sonstige 22 7

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 315 1)
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Tabelle A 8: Frage B17 Was würde die Grünlandbewirtschaftung auf ihrem Betrieb ohne das Förderangebot
       der extensiven Grünlandnutzung aussehen?

%

Keine Veränderung 77 25
Intensiver als heute 75 24
weniger intensiv als heute 15 5
Existenzbedrohend 148 48
Grünl. verpachtet 76 25
Aufforstung, Verbuschung 3 1
Betriebsaufgabe 2 1
Zunehmendes Brachfallen von Flächen 1 0

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 308 1)

 

 

Tabelle A 9: Frage B1 Was war der Grund für die Teilnahme an der Grünlandextensivierung? 

n tri
ff

t z
u

te
nd

en
zi

el
l 

zu
tre

ff
en

d

eh
er

 n
ic

ht
 z

ut
re

ff
en

d

ni
ch

t z
ut

re
ff

en
d

w
ei

ß 
ni

ch
t

Arbeitsbelastung verringern 275 79 43 40 102 11
Betrieb v. Haupterwerb -> Nebenerwerb 262 32 9 10 204 7
passte zur Betriebsorganisation 283 202 62 5 11 3
geringe Anpassungsmaßnahmen 281 187 68 13 10 3
Kostensenken durch weniger Dünger 275 156 63 19 33 4
Prämienzahlung hilft Betrieb weiter zu führen 295 211 50 9 22 3
Erntausfälle ausgleichen mit Prämie 264 72 57 57 70 8
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Tabelle A 10: Frage B5 Welche der folgenden Maßnahmen wurde infolge der Teilnahme an der 
                      Grünlandextensivierung zur Deckung des Futterbedarfs durchgeführt?

n Ja  nein

Intensivierung auf anderen Flächen 220 7 26 187
Ausweitung Maisflächen 215 9 13 193
Abstockung Viehbestand 248 76 43 129
Flächenzupacht 244 99 40 105
Zukauf Rauhfutter 224 23 24 184
Zukauf von mehr Kraftfutter 231 17 10 84
Aufgabe Betriebsteile Intensivzucht 221 35 16 170
Überhang Rauhfutter 219 82 75

teilweise, 
geringer

 

 

Tabelle A 11:    Frage C1 - Hat sich der Arbeitszeitbedarf auf ihrem Betrieb aufgrund der Teilnahme
                        an der Grünlandextensivierung verändert?

n ja, verringert nein ja, erhöht

Angaben in Prozent 318 23,9 60,1 16,0
 

 

TabelleA 12:    Frage C1.1 -  Wenn ja, wie hoch schätzen Sie die Veränderung des Arbeitszeitbedarfs
                        für die Durchführung der Grünlandextensivierung auf ihrem Betrieb ein?

n 0 
- <

10
 h

10
 - 

<2
0 

h

20
 - 

<3
0 

h

30
 - 

<5
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h

50
 - 

<1
00

 h

10
0 

- <
20

0 
h

20
0 

- <
50

0 
h

50
0 

- <
1.

00
0 

h

>1
.0

00
 h

Angaben in Prozent
Arbeitszeiterhöhung 47 10,6 4,3 14,9 12,8 19,2 29,8 8,5 0,0 0,0
Arbeitszeitverringerung 54 11,1 7,4 25,9 13,0 18,5 7,4 9,3 3,7 3,7
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Tabelle A 13:    Frage C2 - Die Prämienzahlungen aus dem ökologischen Landbau/  ihren
                    der extensiven Grünlandnutzung sind für Betrieb ....

n sehr wichtig wichtig erwünscht unbedeutend weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 185 64,9 22,7 10,3 1,6 0,5
Grünlandextensivierung 330 49,1 28,5 20,0 1,8 0,6

 

 

 

Tabelle A 15:    Frage C4.1 - Wenn ja, ist das Betriebseinkommen ...?

n de
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ge
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ge
st
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ge

n

Angaben in Prozent
Ökolandbau 157 0,6 3,7 1,2 22,6 25,6 35,4 6,7
Grünlandextensivierung 255 7,2 9,1 4,4 39,6 26,4 7,6 1,9

 

 

Tabelle A 14:    Frage C4 - Hat sich das Betriebseinkommen aufgrund der Flächenförderung für den
                        ökologischen Landbau/ die extensive Grünlandnutzung verändert?

n ja nein weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 121 100,0 0,0 0,0
Grünlandextensivierung 317 47,3 35,3 17,4
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Tabelle A 16:    Frage C3 - Die Prämienzahlungen geben den Ausschlag, dass der Betrieb 
                        langfristig rentabel bleibt

n ja nein

Angaben in Prozent
Ökolandbau 160 83,8 16,3
Grünlandextensivierung 259 61,8 38,2

 

Tabelle A 17:    Frage B5 - Gründe für die Teilnahme.....zusätzlicher Einkommensbeitrag 

n trifft zu tendenziell 
zutreffend

eher nicht 
zutreffend

nicht 
zutreffend weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 156 62,8 23,7 4,5 8,3 0,6
Grünlandextensivierung 294 61,2 24,2 6,8 6,8 1,0
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Tabelle A 18:    Frage C5 - Welche Vermarktungswege nutzen Sie für ihre ökologisch erzeugten
                        Produkte?

n G
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Angaben in Prozent
Pflanzliche Produkte

Getreide 85 76 61,1 65,1 67,7 45,5 76,8
Kartoffeln 36 0,0 60,0 38,0 38,0 71,0 0,0
Lagergemüse 13 0,0 33,3 60,0 0,0 72,5 0,0
Frischgemüse 12 0,0 53,3 60,0 0,0 84,3 0,0
Obst 11 0,0 100,0 65,0 100,0 81,4 0,0

Tierische Produkte
Milch 35 93,5 66,2 0,0 100,0 29,4 0,0
Fleisch 139 63,3 73,0 65,8 67,5 61,1 55,4
Eier 20 0,0 0,0 80,0 0,0 73,1 35,0

 

 

Tabelle A 19:    Frage C6 - Wie hoch ist der Anteil der Produkte, die Sie aufgrund der veränderten
                        Produktionsweise zu höheren Preisen vermarkten können?
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Anzahl der Nennungen 51 21 8 7 8 25 78 21 12
Prozent 81,4 86,2 96,3 92,9 88,8 75,6 52,9 67,4 81,7
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Tabelle A 20:    Frage C9 - Wie stellen Sie sich die zukünftigen Absatzchancen für ökologisch
                        erzeugte Produkte vor?
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Angaben in Prozent 161 5,6 20,1 39,9 33,9 2,6

 

Tabelle A 21:    Frage C6 - Erhalten Sie für ihre landwirtschaftlichen Produkte, die Sie auf den 
                        Extensivierungsflächen produzieren einen höheren Preis?

n ja nein

Angaben in Prozent 312 4,8 95,2
 

 

 

Tabelle A 22:    Frage C6.1 - Wenn ja, über welche Vermarktungswege setzen Sie diese Produkte ab?

G
en

os
se

ns
ch

af
t

Er
ze

ug
er

ge
m

ei
ns

ch
af

t

G
ro

ß-
/E

in
ze

lh
an

de
l

D
ire

kt
ve

rm
ar

kt
un

g

G
as

tro
no

m
ie

La
nd

w
irt

e

So
ns

tig
e

Anzahl der Nennungen 14 2 19 35 3 2 2
Prozent 18,2 2,6 24,7 45,5 3,9 2,6 2,6
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Tabelle A 23:    Frage 24 - Die Prämienzahlungen aus dem Vertragsnaturschzutz sind für Ihren Betrieb:

sehr wichtig 58 29,6
wichtig 62 31,6
erwünscht 51 26,0
unbedeutend 14 7,1
weiß nicht bzw. keine Angabe 11 5,6

Anzahl der Nennungen
(n = 196)

Angaben in Prozent
der 196 Befragten

 

 

Tabelle A 24:    Frage 25 - Können Sie sich vorstellen, dass die Prämienzahlungen des Vertragsnatur-
                        schutzes bei ihrem Betrieb einmal des Ausschlag geben können, dass:

ja nein ja nein keine Angabe

der Betrieb langfristig rentabel bleibt? 97 69 49,5 35,2 15,3
der Betrieb weiterhin im Haupterwerb geführt wird? 34 87 17,3 44,4 38,3
ein eventueller Hofnachfolger sich entschließt,
den Betrieb weiter zu führen? 56 83 28,6 42,3 29,1

Nennungen der 196 Befragten
Anzahl der Angaben in Prozent

 

 

Tabelle A 25:    Frage 26 - Halten Sie es für sinnvoll, bei Fortbestand der Quotenregelung die 
                        Durchführung von Naturschutzmaßnahmen durch die Vergabe der Milchquoten 
                        zu honorieren?

nein 59 30,1
ja 48 24,5
weiß nicht oder keine Angabe 89 45,4

Anzahl der Nennungen
(n = 196)

Angaben in Prozent
der 196 Befragten
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Tabelle A 26:    Frage 27 - War für die Durchführung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen die An-
                        schaffung bisher auf dem Betrieb nicht vorhandener Maschinen und Geräte notwendig?

nein 144 73,5
ja 45 23
keine Angabe 7 3,6

Wenn ja, wie hoch waren die Investitionen, die in direktem Zusammenhang mit den Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen standen?

<500 2 5,3
500 - 1.000 4 10,5

1.000 - 5.000 19 50,0
5.000 - 10.000 8 21,1

>10.000 5 13,2
keine Angabe 7 15,6

Anzahl der Nennungen
(n = 196)

Angaben in Prozent
der 196 Befragten

Anzahl der Nennungen Angaben in Prozent
(n = 45) der 45 Befragten

 

 

Tabelle A 27:    Frage 28 - Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Durch-
                        führung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen auf Ihrem Betrieb?

Null bzw. keine Angabe 109 55,6
1 - 10 32 16,3

11 - 50 31 15,8
51 - 100 11 5,6

>100 13 6,6

Anzahl der Nennungen
(n = 196)

Angaben in Prozent
der 196 Befragten
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Tabelle A 28:    Frage 29 - Wenn sich ein erhöhter Arbeitsaufwand ergibt, wird dieser überwiegend
                        von Fremdarbeitskräften oder Lohnunternehmern erledigt?

nein 127 64,8
keine Angabe 43 21,9
zu einem geringen Teil 17 8,7
ja 9 4,6

Anzahl der Nennungen
(n = 196)

Angaben in Prozent
der 196 Befragten

 

 

Tabelle A 29:    Frage 30 - Haben die Vertragsnaturschutzmaßnahmen zu Veränderungen bei den
                        Pachtpreisen geführt?

nein, die Pachtpreise sind unverändert 150 76,5
ja, die Pachtpreise sind gestiegen 22 11,2
ja, die Pachtpreise sind gefallen 10 5,1
keine Angabe 14 7,1

Anzahl der Nennungen
(n = 196)

Angaben in Prozent
der 196 Befragten
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Tabelle A 30:   Berechnung der regionalen Pflanzenschutzintesität und der theoretischen Mitteleinsparung

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Winter- Tritical Sommer- Hafer Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste roggen gerste rüben

23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 1,88 1,26 1,67 0,98 0,00 0,87 0,00
25 Sauerland / Bergisches Land 1,47 1,07 0,87 0,80 0,56 0,00 0,62 0,00 10,64
26 Hessisches Hügelland 1,35 0,95 0,68 0,74 0,42 0,00 0,70 0,00 4,00
27 Thüringer Hügelland + Erzgebigsvorland 1,14 0,82 0,87 0,33 0,76 0,00 0,59 0,00 4,26
29 Unterfränkisches Hügelland 1,09 0,55 0,62 0,31 0,61 0,00 0,45 0,00
41 Oberes Rheintal 1,30 1,16 1,08 1,60 0,69 0,00 0,35 0,32 6,12
44 Main-Neckar-Senke 1,56 1,19 0,92 0,75 0,91 0,25 0,57 0,33 3,85

23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 1,21 1,04 0,73 1,05 0,88 1,06 0,70 2,26
25 Sauerland / Bergisches Land 1,33 1,18 0,90 1,13 1,02 0,76 1,09 1,00 2,28 2,17
26 Hessisches Hügelland 1,43 1,14 1,02 1,06 1,03 1,14 1,20 1,10 2,56 1,38
27 Thüringer Hügelland + Erzgebigsvorland 1,34 1,28 1,07 0,94 1,59 1,03 1,54 1,11 2,43 2,44
29 Unterfränkisches Hügelland 1,84 1,20 1,17 1,32 1,25 0,90 1,12 1,37 2,51
41 Oberes Rheintal 1,48 1,39 1,23 1,33 1,39 0,80 0,94 1,11 2,61 1,34
44 Main-Neckar-Senke 1,85 1,30 1,62 0,45 1,30 1,02 1,04 1,34 1,93 1,10

23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 0,99 0,19 0,67 0,55 0,33 1,47 0,00 0,00
25 Sauerland / Bergisches Land 0,25 0,12 0,00 0,29 0,05 0,63 1,09 0,00 0,00 0,00
26 Hessisches Hügelland 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 3,29
27 Thüringer Hügelland + Erzgebigsvorland 0,13 0,03 0,04 0,00 0,09 0,00 1,22 0,00 0,48 1,08
29 Unterfränkisches Hügelland 0,34 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 1,14 0,11 0,00
41 Oberes Rheintal 0,16 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 1,44 0,16 0,15 1,14
44 Main-Neckar-Senke 0,16 0,06 0,00 0,00 0,14 0,14 1,64 0,11 0,01 1,20

23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 0,26 0,69 1,19 1,53 0,75 0,23
25 Sauerland / Bergisches Land 0,72 0,32 0,22 1,74 0,00 0,50 0,07
26 Hessisches Hügelland 0,72 0,47 1,10 1,04 0,00 0,15 0,05
27 Thüringer Hügelland + Erzgebigsvorland 0,78 0,44 0,91 0,70 0,02 0,40 0,06
29 Unterfränkisches Hügelland 0,56 0,21 0,81 0,71 0,08 0,00 0,09
41 Oberes Rheintal 0,34 0,27 0,55 0,50 0,03 0,00 0,09
44 Main-Neckar-Senke 0,31 0,21 0,43 0,91 0,03 0,24 0,01

23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 4,34 3,18 4,26 4,11 0 1,96 3,4 0,7 2,26 0
25 Sauerland / Bergisches Land 3,77 2,69 1,99 3,96 1,63 1,89 2,8 1 2,28 12,81
26 Hessisches Hügelland 3,85 2,56 2,8 2,84 1,45 1,29 3,14 1,1 2,56 8,67
27 Thüringer Hügelland + Erzgebigsvorland 3,39 2,57 2,89 1,97 2,46 1,43 3,35 1,11 2,91 7,78
29 Unterfränkisches Hügelland 3,83 1,96 2,6 2,34 2,04 0,9 2,71 1,48 2,51 0
41 Oberes Rheintal 3,28 2,82 2,86 3,43 2,22 0,8 2,73 1,27 3,08 8,6
44 Main-Neckar-Senke 3,88 2,76 2,97 2,11 2,38 1,65 3,25 1,45 2,27 6,15

Quelle: Roßberg et al. (2002).

Normierter Behandlungsindex für Fungizide

Normierter Behandlungsindex (Summe aller Teilindices)

Normierter Behandlungsindex für Wachstumsregler

Normierter Behandlungsindex für Insektizide

Normierter Behandlungsindex für Herbizide
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Tabelle 31:  Berechnung der regionalen Pflanzenschutzintensität und der theoretischen Mitteleinsparung

  a) Vergleich extensivierter Ackerflächenanteile und PSM-Intensitäten in den Boden-Klima-Regionen Hessens

  Boden-Klima-Region Ackerfläche Ackerfläche in     Anteil der ökologisch  Summe der
Nr. Name   gesamt  ökologischen   bewirtschafteten Fläche PSM-Intensität

Anbauverfahren              an der AF     je Kultur
     ha         ha       %

23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 109.506 3.717 3,39 3,51
25 Sauerland / Bergisches Land 31.555 2.760 8,75 1,39
26 Hessisches Hügelland 356.332 26.860 7,54 1,49
27 Thüringer Hügelland + Erzgebigsvorland 1.454 77 5,29 2,15
29 Unterfränkisches Hügelland 117.214 11.177 9,54 0,84
41 Oberes Rheintal 125.487 3.460 2,76 2,10
44 Main-Neckar-Senke 13.300 4.008 30,14 0,22

  b) Anbauumfang der zur PSM-Intensität berücksichtigten Kulturarten 

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Roggen Triticale Sommer- Hafer Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste gerste rüben

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 29295 17383 2002 1842 482 1842 8866 2785 4027 392
25 Sauerland / Bergisches Land 4351 4116 708 1224 572 1224 1699 902 110 70
26 Hessisches Hügelland 62540 43291 7876 8862 10922 8862 24630 11920 3135 821
27 Thüringer Hügelland + Erzgebigsvorland 463 214 31 5 4 5 153 10 119 2
29 Unterfränkisches Hügelland 12501 5837 691 2525 4220 2525 2600 7140 994 282
41 Oberes Rheintal 37303 9127 3751 1800 8010 1800 4160 6991 10851 3017
44 Main-Neckar-Senke 132 264 38 177 144 177 24 174 0 37

  c) Ackerflächenanteile der in der Intensitätsberechnung berücksichtigten Kulturarten

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Roggen Triticale Sommer- Hafer Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste gerste rüben

% % % % % % % % % %

23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 0,42 0,25 0,03 0,03 0,01 0,03 0,13 0,04 0,06 0,01
25 Sauerland / Bergisches Land 0,14 0,13 0,02 0,04 0,02 0,04 0,05 0,03 0,00 0,00
26 Hessisches Hügelland 0,18 0,12 0,02 0,02 0,03 0,02 0,07 0,03 0,01 0,00
27 Thüringer Hügelland + Erzgebigsvorland 0,32 0,15 0,02 0,00 0,00 0,00 0,11 0,01 0,08 0,00
29 Unterfränkisches Hügelland 0,11 0,05 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,06 0,01 0,00
41 Oberes Rheintal 0,30 0,07 0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,06 0,09 0,02
44 Main-Neckar-Senke 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

  d) Kulturartenspezifischer Intensitätsfaktor (Wirkstoffintensität x Ackerflächenanteil) je BKR

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Roggen Triticale Sommer- Hafer Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste gerste rüben

23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 1,83 0,80 0,12 0,11 0,00 0,05 0,43 0,03 0,13 0,00
25 Sauerland / Bergisches Land 0,52 0,35 0,04 0,15 0,03 0,07 0,15 0,03 0,01 0,03
26 Hessisches Hügelland 0,68 0,31 0,06 0,07 0,04 0,03 0,22 0,04 0,02 0,02
27 Thüringer Hügelland + Erzgebigsvorland 1,08 0,38 0,06 0,01 0,01 0,01 0,35 0,01 0,24 0,01
29 Unterfränkisches Hügelland 0,41 0,10 0,02 0,05 0,07 0,02 0,06 0,09 0,02 0,00
41 Oberes Rheintal 0,98 0,21 0,09 0,05 0,14 0,01 0,09 0,07 0,27 0,21
44 Main-Neckar-Senke 0,04 0,05 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02  
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Tabelle A 32:  Theoretische Mitteleinsparungen durch Extensivierungsmaßnahmen mit
                      PSM-Ausbringungsverbot

  Boden-Klima-Region
Nr. Name

8 Nord- und Ostfriesisches Küstenland 16.341 490 3.620
10 Ostholsteiner-Mecklenburger Küstenland 5.601 309 1.555
11 Lüneburger Heidelandschaft 15.022 7.176 627

Schleswig-Holstein 54.298 15.843 6.227

8 Nord- und Ostfriesisches Küstenland 273.342 453.348 60.547
10 Ostholsteiner-Mecklenburger Küstenland 397.941 1.214.899 110.512
11 Lüneburger Heidelandschaft 421.033 1.264.139 17.582

Schleswig-Holstein 1.719.343 4.343.229 200.196

  Reduktion in % für Gesamt-Schleswig-Holstein 3,2 0,4 3,1

  ** a) Wird berechnet durch Multiplikation des Anbauumfangs der Kulturart mit der normierten Behandlungshäufigkeit für
     Herbizide und der Regelaufwandmenge pro Hektar.

  * b) Wird berechnet wie a) multipliziert mit dem Extensivierungsanteil der BKR.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKos (2002) sowie Rosberg et al. (2002).

Theoretische Mitteleinsparung *

Theoretische Gesamtapplikationsmenge **

Isoproturon Terbuthylazin Chloridazon
kg Wirkstoff kg Wirkstoff kg Wirkstoff

 

Tab. A 33: Wodurch haben Sie von den HEKUL Maßnahmenerfahren? 

Anzahl der Nennungen 371 609 91

Angaben in % der Nennungen
Behörden 29,9 31,5 27,5
Landwirtschaftliche Verbände/Beratung 19,9 18,9 19,8
Fachpresse 19,7 21,7 31,7
Örtliche Presse 5,7 2,0 0,0
Berufskollegen 20,8 23,6 19,8
Andere Personen 3,8 1,1 1,1
Sonstige 0,3 1,1 0,0

1 Mit der Landwirtebefragung werden die Förderaspekte f1-A (ökologische Anbauverfahren) und f1-B (extensive Grünlandnutzung) inklusive
gleichnamiger Altverpflichtungen abgedeckt. 

extensive
Grünlandbewirtschaftung

f1-A (n= 317)f1-B11 (n= 175) f1-B2 (n= 39)
Pilotprojektökologische
VogelsbergAnbauverfahren

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 
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Tab. A 34: Wodurch haben Sie von den HELP Maßnahmen erfahren?  

Anzahl der Nennungen 292

Angaben in % der Nennungen
Behörden 42,5
Fachpresse 20,5
Kollegen und Freunde 17,8
Landwirtschaftskammer/Landvolk 8,6
Örtliche Presse 4,8
Sonstige 5,8

f2 (n= 196) HELP
Vertragsnaturschutz

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 

Tab. A 35: Wichtigste Informationsquelle für die HEKUL-Maßnahmen 

Anzahl der Nennungen 194 127 29

Angaben in % der Nennungen
Behörden 59,8 56,7 65,5
Landwirtschaftliche Verbände/Beratung 13,9 18,0 13,8
Fachpresse 12,9 17,3 24,1
Berufskollegen 7,2 14,2 3,4
Internet 0,0 1,6 3,4

f1-B1 f1-A f1-B2
Pilotprojektextensive ökologische
VogelsbergGrünlandbewirtschaftung Anbauverfahren

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 



16 Kapitel 6        Materialband-VI – Anhang 1 - Tabellen 

 

 

Tab. A 36: Einschätzung der Informationsqualität zum HELP 
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Angaben in Prozent
Behörde 164 67,1 27,4 5,5 154 57,8 29,2 13 149 59,1 30,9 10,1 149 61,7 29,5 8,7
Ldw. Verbände 81 50,6 24,7 24,7 77 44,2 29,9 26,0 69 40,6 36,2 23,2 71 45,1 32,4 22,5
Fachpresse 89 42,7 42,7 14,6 82 39,0 50,0 11,0 78 29,5 52,6 17,9 70 40 45,7 14,3
Internet 9 33,3 33,3 33,3 9 33,3 33,3 33,3 9 33,3 33,3 33,3 9 44,4 44,4 11,1

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 

Tab. A 37: Einschätzung der Informationsqualität zur Teilmaßnahme f1-B 
extensive Grünlandbewirtschaftung 
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Angaben in Prozent
Behörde 225 62,7 28,2 9,1 244 49,6 29,9 20,5 229 52,8 31,0 16,2 227 48,0 33,0 19,0
Ldw. Verbände 160 52,5 31,9 15,6 153 48,4 31,4 20,3 141 39,7 38,3 22,0 137 42,3 34,3 23,3
Fachpresse 158 53,2 33,5 8,2 156 47,4 32,8 14,7 143 42,0 41,3 16,8
Internet 19 36,8 10,5 52,6 18 22,2 27,8 50,0 18 33,3 22,2 44,5

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 
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Tab. A 38 Einschätzung der Informationsqualität zur Teilmaßnahme f1-A 
ökologische Anbauverfahren 
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Angaben in Prozent
Behörde 148 63,5 29,1 7,4 137 48,9 33,6 17,5 131 51,9 29,8 18,3 133 51,1 33,1 15,8
Ldw. Verbände 105 42,8 27,6 29,5 95 44,2 28,4 27,3 90 32,2 27,8 40,0 91 31,9 38,6 39,6
Fachpresse 106 54,7 32,1 13,2 96 51,0 35,4 13,6 92 40,2 38,3 31,5
Internet 21 61,9 23,8 4,8 19 42,1 52,6 5,3 17 52,9 29,4 17,6

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 

Tab. A 39 Einschätzung der Informationsqualität zur Teilmaßnahme f1-B2 
Pilotprojekt Vogelsberg 
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Angaben in Prozent
Behörde 37 59,4 37,8 2,7 35 62,9 25,7 114,0 32 46,9 46,9 6,3 32 65,6 28,1 6,3
Ldw. Verbände 25 48,0 32,0 20,0 23 43,5 39,1 17,4 21 38,1 38,1 23,8 21 42,8 33,3 23,8
Fachpresse 32 65,6 25,0 9,4 28 64,3 25,0 10,7 58 30,8 11,5
Internet 5 5 5

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 
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Tab. A 40 Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten der Verwaltung des 
HEKUL 
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Angaben in Prozent
Kontaktaufnahme  mit den zuständigen Behörden 306 76,5 19,9 3,6 172 79,1 16,3 4,7 40 77,5 20,0 2,5
(gleichbleibender) Ansprechpartner 281 56,2 36,3 7,5 166 64,5 25,3 10,2 38 71,1 21,1 7,9
Erreichbarkeit des Ansprechpartners 292 61,3 32,2 6,5 166 66,3 26,5 7,2 38 71,1 23,7 5,3
Fachlich-inhaltiche Beratung 296 67,9 25,3 6,8 165 72,1 17,6 10,3 40 77,5 12,5 10,0
Umfang der Antragsunterlagen 291 48,1 28,9 23,0 168 50,6 22 27,4 39 38,5 53,9 7,7
Lesbarkeit/ Verständlichkeit der Antratsunterlagen 299 35,5 41,5 23,1 169 37,3 35,5 27,2 39 48,7 33,3 18,0
Hilfe Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen 291 61,2 27,5 11,3 167 68,3 20,4 11,4 39 66,7 20,5 12,8
Zugänglichkeit der Antragsunterlagen 285 62,1 32,8 5,6 167 67,1 28,1 4,8 40 70,0 22,5 7,5
Verwaltungsablauf insgesamt 306 50,3 30,1 19,6 172 47,1 34,3 18,6 40 50,0 40,0 10,0

Grünlandbewirtschaftung Anbauverfahren
Pilotprojekt
Vogelsberg

extensive
f1-A

ökologische
f1-B2f1-B1

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 

Tabelle A 41: Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten derVerwaltung des 
HELP 
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Angaben in Prozent
Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden 77,6 13,8 2,0 6,6
(gleichbleibender) Ansprechpartner 70,9 14,3 3,1 11,7
Erreichbarkeit des Ansprechpartners 69,9 15,8 4,1 10,2
Umfang der Antragsunterlagen 50,5 25,5 10,2 13,8
Lesbarkeit/Verständlichkeit der Antragsunterlagen 46,4 10,2 32,7 10,7
Hilfe/Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen 55,6 24,0 4,1 16,3
Zugänglichkeit der Antragsunterlagen 56,6 22,4 3,6 17,3
Zeitpunkt der Auszahlung der Fördermittel 51,5 18,4 19,4 10,7
Höhe der Förderung 29,1 39,3 21,4 10,2
Flexibilität der Bewirtschaftungsauflagen 27,0 39,8 17,9 15,3
Verwaltungsablauf insgesamt 49,0 27,0 12,2 11,7  

Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 
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Tabelle A 42: Beurteilung des notwendigen Zeitaufwandes zum Ausfüllen der 
Antragsunterlagen 

Angaben in Prozent
deutlich zu hoch 21,6 16,4 12,5
zu hoch 41,3 37,3 45,0
angemessen 31,8 41,8 35,0
weiß nicht 5,1 4,5 7,5

f1-B1 (n= 315) f1-A (n= 177) f1-B2 (n= 40)
Pilotprojektextensive ökologische
VogelsbergGrünlandbewirtschaftung Anbauverfahren

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 

Tab. A 43 Benötigter Zeitbedarf zum Ausfüllen eines Erstantrages nach 
Agrarumweltmaßnahmen und Bewertungskategorien 
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Angaben in Stunden
deutlich zu hoch 46 15 6 3 19 15 7 5 5
zu hoch 86 6 3 2 50 10 5 3 12 4 3 2
angemessen 68 4 2 1 50 6 3 2 11 3 3 2
weiß nicht 6 3 2

extensive
f1-B1

Grünlandbewirtschaftung

f1-B2
Pilotprojekt
VogelsbergAnbauverfahren

ökologische
f1-A

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 
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Tab. A 44 Informationsaspekte zur Teilmaßnahme Vertragsnaturschutz,die 
schwerpunktmäßig verbessert werden sollten 

Anzahl der Nennungen 344

Angaben in % der Nennungen
Information zu Fördermöglichkeit und Prämienhöhe 32,0
Information zu Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Fördermaßnahmen 26,2
Information zu Auflagen und Einschränkungen 14,5
Information über mögliche Sanktionen und evt. Nachteilen in anderen Förderbereichen 15,4
Hilfestellung bei Zusammenstellung der Antragsunterlagen 11,9

f2 (n= 196) HELP
Vertragsnaturschutz

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 

Tab. A 45: Informationsaspekte zur Teilmaßnahme Vertragsnaturschutz,die 
schwerpunktmäßig verbessert werden sollten 

Anzahl der Nennungen 344

Angaben in % der Nennungen
Information zu Fördermöglichkeit und Prämienhöhe 32,0
Information zu Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Fördermaßnahmen 26,2
Information zu Auflagen und Einschränkungen 14,5
Information über mögliche Sanktionen und evt. Nachteilen in anderen Förderbereichen 15,4
Hilfestellung bei Zusammenstellung der Antragsunterlagen 11,9

f2 (n= 196) HELP
Vertragsnaturschutz

 
Quelle: eigene Auswertung, Landwirtebefragung 
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Tabelle A 46: Betriebsstruktur im Vergleich Teilnehmern an HEKUL-Maßnahmen und Nicht-Teilnehmer 

Einheit
Grünland-

extensivierung 0)
Ökologischer 

Landbau
Nicht-

Teilnehmer 1)

Anzahl n 4.412 1.424 19.813
Mittelwert Mittelwert Mittelwert

LF ha 36,7 * 37,6 * 27,5
Acker ha 15,3 * 12,4 * 20,2
Grünland ha 21,3 * 24,9 * 7,2
Hauptfutterfläche ha 21,8 * 27,3 * 7,7
Anteil Grünland an LF % 69,1 * 72,8 * 34,4
Anteil Grünland an HFF % 98,0 87,5 * 74,2
Viehbesatz RGV 23,7 32,8 k.A.

RGV (Median 13,0) (Median 21,0) k.A.
Haupt-/ Nebenerwerbbetriebe 2) % 28 / 72  27 / 73  29 / 71
Landwirtschaftliche Vergleichszahl 2) % 23,6 21,8 26,5
Milchreferenzmenge 2) n 37.617 22.150 29.657
Milchleistung 2) n 5.897 5.840 5.904

Gruppierung der Betriebe nach dem Grünlandanteil

Betriebe mit geringem Grünlandanteil <30% der LF

Anzahl n 387 190 10.604
Mittelwert Mittelwert Mittelwert

Landwirtschaftliche Fläche ha 73,2 43,4 31,4
Anteil Grünland an LF % 19,1 9,3 7,6
Anteil Grünland an HFF % 95,0 46,6 55,0
Viehbesatz RGV 20,1 31,2 k.A.

RGV (Median 8,4) (Median 13,0) k.A.

Betriebe mit mittlerem Grünlandanteil >=30< 70% der LF

Anzahl n 1.701 323 5.584
Mittelwert Mittelwert Mittelwert

Landwirtschaftliche Fläche ha 44,8 55,7 30,4
Anteil Grünland an LF % 52,9 51,1 47,5
Anteil Grünland an HFF % 97,2 84,4 94,6
Viehbesatz RGV 29,3 45,0 k.A.

RGV (Median 14,5) (Median 38,35) k.A.

Betriebe mit hohem Grünlandanteil >=70% der LF

Anzahl n 2.325 911 3.625
Mittelwert Mittelwert Mittelwert

Landwirtschaftliche Fläche ha 24,7 29,9 11,4
Anteil Grünland an LF % 89,3 93,6 92,6
Anteil Grünland an HFF % 99,2 97,2 99,1
Viehbesatz RGV 21,0 28,2 k.A.

RGV (Median 13,9) (Median 20,0) k.A.

0) Ohne Teilnehmer der Umwandlung Acker in Grünland aus VO (EWG) Nr.2078/1999
1) Ohne Teilnehmer Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau. 2) Datengrundlange InVeKoS 2001. 
* Unterschiede zwischen Teilnehmer und Nicht-Teilnehmern hochsignifikant p<0,0001 (Wilcoxon-Rangsummen-Test (2-seitig).
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKoS (2002).  
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Tabelle A 47 (a):  Räumlicher Zusammenhang zwischen extensiv genutzten Grünland (f1-B1) 
und HELP-Grünland auf Gemeindeebene, differenziert nach dem Wirtschaftsgebieten Hessens, 
dargestellt für das Wirtschaftsgebiet „Nordwestliche Mittelgebirgslagen“

Extensiv genutztes Grünlan 0,86519 0,51900 0,80494 0,50655 0,41808
(f1-B1) <0,0001 * 0,0006 * <0,0001 * 0,0009 0,0073
HELP-Grünland 0,52986 0,44287 0,42215 0,12939 0,38299
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) 0,0004 0,0042 0,0067 0,4262 0,0147
Grünland der Gemeinde 0,61668 0,40856 0,46055 0,21573 0,38212

<0,0001 * 0,0089 0,0028 0,1812 0,0150

Extensiv genutztes Grünlan 0,84302 0,65536 0,79401 0,53723 0,72999
(f1-B1) <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 *
HELP-Grünland 0,46940 0,49019 0,32607 0,22985 0,42747
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) 0,0007 0,0003 0,0222 0,1121 0,0022
Grünland der Gemeinde 0,44494 0,41644 0,39682 0,30472 0,47222

0,0014 0,0029 0,0048 0,0333 0,0006

Extensiv genutztes Grünlan 0,85811 0,74109 0,83807 0,49438 0,75508
(f1-B1) <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * 0,0035 <0,0001 *
HELP-Grünland 0,46172 0,41722 0,44865 0,35195 0,44976
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) 0,0068 0,0157 0,0088 0,0446 0,0086
Grünland der Gemeinde 0,64541 0,56771 0,63049 0,20938 0,55127

<0,0001 * 0,0006 * <0,0001 * 0,2422 0,0009

Extensiv genutztes Grünlan 0,64334 0,58976 0,55080 0,61467 0,43649
(f1-B1) <0,0001 * 0,0004 0,0011 0,0002 0,0125
HELP-Grünland 0,46233 0,26942 0,35398 0,28768 0,49415
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) 0,0077 0,1359 0,0468 0,1104 0,0040
Grünland der Gemeinde -0,06317 -0,15304 -0,11562 -0,05852 0,15866

0,7312 0,4030 0,5286 0,7504 0,3858

Extensiv genutztes Grünlan 0,57313 0,52744 0,55557 0,13869 0,49981
(f1-B1) 0,0018 0,0047 0,0026 0,4903 0,0079
HELP-Grünland 0,43047 0,44360 0,39529 0,37128 0,42088
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) 0,0250 0,0205 0,0413 0,0566 0,0288
Grünland der Gemeinde 0,34163 0,42495 0,29593 0,01406 0,33676

0,0811 0,0271 0,1339 0,9445 0,0859

Extensiv genutztes Grünlan 0,84549 0,25315 0,74234 -0,01761 0,70172
(f1-B1) <0,0001 * 0,3269 0,0006 0,9465 0,0017
HELP-Grünland 0,37101 -0,04956 0,24946 -0,04376 0,31571
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) 0,1426 0,8502 0,3342 0,8676 0,2170
Grünland der Gemeinde 0,54791 0,11182 0,49893 0,41571 0,41793

0,0228 0,6692 0,0415 0,0970 0,0951

Extensiv genutztes Grünlan 0,69228 0,75299 0,61387 0,39177 0,46076
(f1-B1) <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * 0,0006 <0,0001 *
HELP-Grünland 0,13065 0,19797 0,08302 0,14139 0,16288
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) 0,2672 0,0909 0,4819 0,2295 0,1656
Grünland der Gemeinde 0,11412 0,25885 0,04307 0,07408 -0,00575

0,3330 0,0260 0,7156 0,5305 0,9612

Werragebiet

Geschützte Grünlandbiotope

feuchter Standorte

Summe
geschützter

Grünlandbiotope

Bergstraße, Dieburger Senke, Ried und Rheingau

Nordhessisches Ackerbaugebiet

Südhessische Mittelgebirgslagen

Rodgau, Limburger Becken

frischer Standorte wechselfeuchter Standorte magerer Standorte

Mittelhessisches Ackerbaugebiet, Fuldaer Becken

Niederhessische Senke, Amöndeburger Becken

keine Biotopkartierung vorhanden

Wetterau, Rhein-Main-Gebiet
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Tabelle A 47 (b)  Räumlicher Zusammenhang zwischen extensiv genutzten Grünland (f1-B1) und HELP-Grünland
Fortsetzung von Tabelle A 47 (a)

Extensiv genutztes Grünlan 0,88648 0,86941 0,85797 0,64216 0,81848
(f1-B1) <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 *
HELP-Grünland 0,14064 0,11341 0,14463 0,15529 0,13585
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) 0,2967 0,4009 0,2831 0,2487 0,3136
Grünland der Gemeinde 0,26331 0,31972 0,23529 -0,00274 0,42555

0,0478 0,0153 0,0781 0,9838 0,0010

Extensiv genutztes Grünlan 0,86199 0,74790 0,83522 0,52207 0,77084
(f1-B1) <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 * <0,0001 *
HELP-Grünland 0,31341 0,31347 0,32204 0,28249 0,20351
f2-(LP1, LP2, LP3, LP5) 0,0025 0,0025 0,0019 0,0067 0,0530
Grünland der Gemeinde 0,40577 0,29600 0,45664 0,26191 0,46677

<0,0001 * 0,0044 <0,0001 * 0,0121 * <0,0001 *

* Signifikanzniveau: p < 0,0001 hochsignifikant. Verwendeter Korrelationskoeffizient: Spearman.
Der obere Wert ist der Korrelationskoeffizient "rs", der untere Wert ist der Signifikanzwert "p"
Quelle: Hessische Biotopkartierung (Stand Dezember 2002); eigene Berechnungen auf Basis von InVeKOS (2001 und 2002).

Osthessische Mittelgebirgslagen

Geschützte Grünlandbiotope

feuchter Standorte frischer Standorte wechselfeuchter Standorte magerer Standorte

Nordwesthessische Mittelgebirgslagen

Summe
geschützter

Grünlandbiotope
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Kapitel VI: Anhang 2 – Karten 

MB-VI- Karte A1:  Gebietskulisse: Pilotprojekt Vogelsberg 
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MB-VI- Karte A2: Flächenanteil des Pilotprojekts Vogelsberg am Dauergrünland 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Hungen (0,07)
Maximum: Hirzenhain (24,24)
Durchschnitt aller teilnehmenden Gemeinden (7,24)

Anteil in %

ohne Maßnahme
<=     3

3   <=     6
6   <=     9
9   <=   12

12   <=   15
>    15

Gebietskulisse Vogelsberg

Lauterbach

Grünberg

Nidda

Büdingen

Birstein

Schotten
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MB-VI- Karte A3: Flächenanteil der Standard-Grünlandextensivierung am 
Dauergrünland in der Gebietskulisse Vogelsberg 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Echzell (6,06)
Maximum: Gedern (75,77)
Durchschnitt aller teilnehmenden Gemeinden (45,37)

Anteil in %

<=   35
35   <=   40
40   <=   45
45   <=   50
50   <=   55

>    55

Gebietskulisse Vogelsberg

Lauterbach

Grünberg

Nidda

Büdingen

Birstein

Schotten
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MB-VI- Karte A4: Flächenanteil Ökologischer Landbau an der LF in der 
Gebietskulisse Vogelsberg 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Büdingen (3,47)
Maximum: Schotten (28,25)
Durchschnitt aller teilnehmenden Gemeinden (10,04)

Anteil in %

ohne Maßnahme
<=     3

3   <=     6
6   <=     9
9   <=   12

12   <=   15
>    15

Gebietskulisse Vogelsberg

Lauterbach

Grünberg

Nidda

Büdingen

Birstein

Schotten

 



Kapitel 6        Materialband VI - Anhang 2 - Karten 29 

MB-VI-Karte A5: Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche nach Wirtschaftsgebieten 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Bergstraße, Dieburger Senke, Ried und Rheingau (1,4)
Maximum: Osthessische Mittelgebirgslagen (10,2)
Wirtschaftsgebiete Durchschnitt (7,0)

Nordhessisches Ackerbaugebiet

Nordwesthessische Mittelgebirgslagen

Werragebiet

Niederhessische Senke,
Amöndeburger Becken

Osthessische
Mittelgebirgslagen

Mittelhessisches Ackerbaugebiet,
Fuldaer Becken

Bergstraße, Dieburger 
Senke, Ried und Rheingau

Rodgau, 
Limburger 
Becken

Wetterau, Rhein-Main-Gebiet

Südhessische
Mittelgebirgslagen

Anteil in %

<=     2,5
2,5   <=     5,0
5,0   <=     7,5
7,5   <=   10,0

>    10,0
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MB-VI-Karte A6: Anteil geschützten Grünlands an der Grünlandfläche der 
Gemeinde 

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002.
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MB-VI-Karte A7: Anteil Grünland feuchter Standorte an der Grünlandfläche der Ge-
meinde 

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002.
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der Gemeine 
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MB-VI-Karte A8: Anteil Grünland frischer Standorte an der Grünlandfläche der Ge-
meinde 

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002.
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MB-VI.-Karte A9: Anteil Grünland wechselfeuchter Standorte an der Grünlandfläche der 
Gemeinde 

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002.
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in % des Dauergrünlandes 
der Gemeine 
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MB-VI-Karte A10: Anteil Grünland magerer Standorte an der Grünlandfläche der Ge-
meinde 

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002.

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

in % der Gemeindefläche

<=   0,1

0,1   <=   0,2

0,2   <=   0,5

0,5   <=   1,0

1,0   <=   2,0

>    2,0

kein Biotop vorhanden
bzw. Kartierung noch
nicht vorliegend

 

in % des Dauergrünlandes 
der Gemeine 



Kapitel 6        Materialband VI - Anhang 2 - Karten 35 

MB-VI-Karte A11: Anteil geschützten Grünlands je Wirtschaftsgebiet 

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002.

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

in % der Gemeindefläche

<=   2,5
2,5 <=   5,0
5,0 <= 10,0

>  10,0

Nordhessisches Ackerbaugebiet

Nordwesthessische Mittelgebirgslagen

Werragebiet

Niederhessische Senke,
Amöndeburger Becken

Osthessische
Mittelgebirgslagen

Mittelhessisches Ackerbaugebiet,
Fuldaer Becken

Bergstraße, Dieburger 
Senke, Ried und Rheingau

Rodgau, 
Limburger 
Becken

Wetterau, Rhein-Main-Gebiet

Südhessische
Mittelgebirgslagen

Flächenanteil

Grünland frischer Standort

Grünland feuchter Standort
Grünland magerer Standort

Grünland wechselfeuchter Standort

 
 

in % des Dauergrünlandes 
der Gemeine 
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MB-VI-Karte A12: Flächenverhältnis HEKUL-Grünland zu geschütztem Grünland je 
 Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=     1

1   <=     2

2   <=     5

5   <=   10

10   <=   25

>  25
Biotop vorhanden aber 
kein HEKUL-Grünland

kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von InVeKOS 2001.
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MB-VI-Karte A13: Flächenverhältnis HEKUL-Grünland zu geschütztem Grünland fri
 scher Standorte je Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=     1

1   <=     2

2   <=     5

5   <=   10

10   <=   25
>  25

Biotop vorhanden aber 
kein HEKUL-Grünland
kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von InVeKOS 2001.
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MB-VI-Karte A14: Flächenverhältnis HEKUL-Grünland zu geschütztem Grünland 
magerer Standorte je Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=     10

10   <=     25

25   <=     50

50   <=   100

100   <=   200

>  200
Biotop vorhanden aber 
kein HEKUL-Grünland
kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von InVeKOS 2001.
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MB-VI-Karte A15: Flächenverhältnis HEKUL-Grünland zu geschütztem Grünland 
feuchter Standorte je Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=     10

10   <=     25

25   <=     50

50   <=   100

100   <=   200
>  200

Biotop vorhanden aber 
kein HEKUL-Grünland
kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von InVeKOS 2001.
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MB-VI-Karte A16: Flächenverhältnis HEKUL-Grünland zu geschütztem Grünland 
wechselfeuchter Standorte je Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=       25

  25   <=       50

   50   <=     100

100   <=     500

500   <=  1000
>    1000

Biotop vorhanden aber 
kein HEKUL-Grünland
kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von InVeKOS 2001.
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MB-VI-Karte A17: Flächenverhältnis HELP-Grünland zu geschütztem Grünland je Ge-
meinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=     1

1   <=     2

2   <=     5

5   <=   10

10   <=   25

>  25
Biotop vorhanden aber 
kein HELP-Grünland

kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von HELPVIS/SESTERZ 2002.
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MB-VI-Karte A18: Flächenverhältnis HELP-Grünland zu geschütztem Grünland 
frischer Standorte je Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=     1

1   <=     2

2   <=     5

5   <=   10

10   <=   25
>  25

Biotop vorhanden aber 
kein HELP-Grünland
kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von HELPVIS/SESTERZ 2002.
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MB-VI-Karte A19: Flächenverhältnis HELP-Grünland zu geschütztem Grünland 
magerer Standorte je Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=     10

10   <=     25

25   <=     50

50   <=   100

100   <=   200

>  200
Biotop vorhanden aber 
kein HELP-Grünland
kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von HELPVIS/SESTERZ 2002.
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MB-VI-Karte A20: Flächenverhältnis HELP-Grünland zu geschütztem Grünland 
feuchter Standorte je Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=     10

10   <=     25

25   <=     50

50   <=   100

100   <=   200
>  200

Biotop vorhanden aber 
kein HELP-Grünland
kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von HELPVIS/SESTERZ 2002.
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MB-VI-Karte A21: Flächenverhältnis HELP-Grünland zu geschütztem Grünland 
wechselfeuchter Standorte je Gemeinde 

kein Biotop vorhanden bzw. 
Kartierung noch nicht vorliegend

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

<=       25

  25   <=       50

   50   <=     100

100   <=     500

500   <=  1000
>    1000

Flächenverhältnis

Flächenverhältnis
<1: Es wurde weniger Grünland gefördert als geschütztes Grünland vorhanden ist.
>1: Es wurde mehr Grünland gefördert als geschützte Bereiche vorhanden sind.

Quelle: Hessische Biotopkartierung, Stand Dezember 2002; eigene Berechnungen auf 
Basis von HELPVIS/SESTERZ 2002.
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MB-VI-Karte A24: Stickstoffüberschüsse der Landwirtschaft in den Kreisen Hessens 
und räumliche Verteilung von Maßnahmeflächen am Beispiel der 
„großen Maßnahmen“ Ökologischer Landbau, Grünandextensivierung 
und Vertragsnaturschutz 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

63

44

60
44

73

63
46

56
81

44

104

60

45

66

64

65

74

79

93

66

101

80

66

81

92
72

Quelle: Bach et al. (1999): Regional differenzierte Bilanzierung der Stickstoffüberschüsse;
eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

N-Saldo LF je Kreis
(kg/ha*a)

<=   50
50 <=   80
80 <= 110

110 <= 150
150 <= 200
200 <= 300

Ø je Kreis65

Maßnahmefläche in % LF je Kreis

Ökologischer Landbau
Grünlandextensivierung
Vertragsnaturschutz

70,9 %

20,0 %
3,5 %

Maßnahmefläche gesamt
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MB-VI-Karte A25: Erosionsgefährdungskarte Hessens 

keine Erosion 
keine bis beginnend 
sehr schwach 
schwach 
mäßig 
stark 
sehr stark 

Quelle:  Darstellung auf Grundlage von Daten der AVP-/AEP-
Standortkarten und mit Erlaubnis des Hessischen 
Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz bzw. des Regierungspräsidiums 
Gießen/Dez. 51.1 
Aktenzeichen V51.1 – 30.1.4.0 –03-03 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
6-Länder-Halbzeitbewertung 
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999 
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Kapitel 6- Anhang 3 – Ziel-Wirkungsdiagramme 

Literaturbelege zu den Wirkungspfaden der Wirkungsdiagramme 

Wirkungs-
ketten 

Wirkfaktor Literatur 

Düngung/PSM Hoffmann 1999, Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes 
Schleswig-Holstein 1999 

Luft/Klima 

Bodenbearbeitungszeit
punkt, -art, -häufigkeit 

Ryszkowski & Kędziora o.J., Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  2000 

Düngung/PSM Ad-Hoc-Arbeitskreis „Prioritätenprogramm“ 1999, Bach et al. 1997, 
Behrendt 1999, Egge 1990, Frede & Dabbert 1998, Haas et al. 1998, UBA 
1999, Waldhardt 1994, Weingarten 1996  

Erosion  Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Egge 1990, Frielinghaus 
1996, Frielinghaus 1997, Ryszkowski & Kędziora o.J., 

Bodenbearbeitungszeit
punkt, -häufigkeit 
(inkl. Brache) 

Anthony et al. 2001, Billen 1996, Billen et al 1994, Billen & Lehmann 
1992, Forche et al. 1990, Haas et al. 1998, , Ryszkowski & Kędziora o.J. 

Wasser 

Uferrandstreifen Bach et al. 1997, DVWK 1990, Kreisel 1989, Landesumweltamt 
Brandenburg 1996,  

Düngung/PSM Billen & Lehmann 1992, Broll & Schreiber 1994, Domnig et al. 1991, 
Elsen 1994, Haas et al. 1998, Rosenthal et al. 1998, Schulte 1989, 
Waldhardt 1994, Waldhardt 1994,  

Erosion Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Elsen 1994, Frielinghaus 
1996, Frielinghaus 1997,  

Bodenbearbeitungszeit
punkt, -häufigkeit, -art 
(inkl. Brache, 
Extensivierung, 
Beweidung, ...) 

Billen & Lehmann 1992, Billen 1996, Billen et al. 1994, Bischhoff 2000, 
Blankenburg 1995, Broll & Schreiber 1994, Diepenbrock & Hülsbergen 
1996, Domnig et al. 1991, Forche et al. 1990, Gerowitt & Wildenhayn 
1997, Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  2000, Waldhardt 1996, 
Wilhelm 1999 

Boden 

Wasserhaushalt Blankenburg 1995, Rosenthal et al. 1998 
Biodiversität Düngung/PSM 

(Aushagerung, 
Ackerrandstreifen, 
Ökolandbau, 
Extensivierung, ...) 

Bosshard 1999, Bräsecke 2002, Diepenbrock & Hülsbergen 1996, Elsen 
1994, Emmerling & Schröder 1996, Evelt-Neite 1992, Frieben 1995, 
Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und 
Naturschutz 1992, Heydemann 1981, Hofmeister 1996, Jaschke 1998, 
Kapfer 1994, Münzel & Schuhmacher 1994, Nitsche & Nitsche 1994, 
Oesau 1998, Rabe 2002b, Raskin 1995, Raskin et al. 1992, Rosenthal et 
al. 1998, Rott 1992, Schumacher 1984, Schwöppe 1992, Steinmann & 
Gerowitt 2000, Strotdrees 1992, Waldhardt 1994, Wicke 1996 
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Bodenbearbeitungszeit
punkt, -häufigkeit, -art 
(incl. Brache, 
Extensivierung, 
Beweidung, 
Entwässerung) 

Arlt & Jüttersonke 2000, Arens & Neff 1997, Berting & Meyer-Vosgerau 
2001, Bischhoff 2000, Bräsecke 2002, Bruns et al. 2001, Dernedde 1997, 
Dierschke 1985, Elsäßer 2000, Elsen 1994, Elsen 1996, Forche et al. 
1990, Frieben 1995, Gerowitt & Wildenhayn 1997, Gerowitt 1996, Glimm 
et al. 2001, Gloe 1998, Hälterlein 2002, Handke 1999, Hozaker & Meyer 
1998, Hülbert und Adam 1994, Jaschke 1998, Kapfer 1994, Kiel 1999, 
Kipp 1999, Klapkarek & Harter 1998, Knauer 1990, Krüß und Tscharntke 
o.J., Kunzmann 1990, Kwak 1998, Labasch & Schneider 2000, Liepelt & 
Suck 1994, Lille 1992, Lütkepohl 1993, Luick 1996, Masch 1994, Michels 
& Raabe 1996, Michels 1999, Möseler 1989, Mückschel & Otte 2001, 
Müller 1995, Münzel & Schuhmacher 1994, Nitsche & Nitsche 1994, 
Oesau 1998, Otte et al. 1999, Papaja & Hülsbergen 1996,  Rabe 2000, 
Rabe 2002a, Rabe 2002b, Radlmair & Donek 2002, Reinke 1990, Riehl 
1992, Rosenthal et al. 1998, Rott 1992, Runge 1985, Schmidt 1996, 
Schmidt 1985, Schöps 1995, Schomaker 1992, Schreiber 1997, Schuboth 
1996, Schumacher et al. 1999, Schulte 1989, Schwabe 2001, Schwartze 
1992, Schwartze 1994, Schwartze 1999, Schwöppe 1992, Spittler 2000, 
Steffan-Dwenter & Tschaantke 1996, Steidel, 2002, Steinmann & Gerowitt  
2000, Steinrücken 1990, Steinrücken & Sauer 1990, Strotdrees 1992, 
Tscharntke 1996, Voigtländer et al. 2001, Vormann & Leisen 1999, 
Waldhardt 1994, Waldhardt 1996, Wehnert 1990, Weis 2001, 
Westernacher-Dotzler 1990, Wilhelm 1999, Zahn et al. 2002, Ziesemer 
1993, Ziesemer o.J., Zimmermann & Woike 1982, Zimmermann & Woike 
1987  

Wasserhaushalt Berting & Meyer-Vosgerau 2001, Bruns et al. 2001, Gloe 1998, Handke 
1999, Kapfer 1994, Klapkarek & Harter 1998, Köhler et al 2000, Liepelt 
& Suck 1994,  Michels 1999, Michels et al. 1996, Rosenthal et al. 1998, 
Rott 1992, Schleef & Walter 2001, Schomaker 1992, Schwartze 1994, 
Woike 1983, Zöckler 1994,  

Standortdiversität 
(ausgeräumte 
Landschaft, Auen, 
Relief)  

Bräsecke 2002, Briemle et al . 1991, Elsen 1996, Köhler et al. 2000, Kwak 
1998, Münzel & Schuhmacher 1994, Rabe 2000, Rosenthal et al. 1998, 
Schleef & Walter 2001 

 

allgemein (z.B. 
Bestandsentwick-
lungen, Erfolgskon-
trollen)  

Bornholdt et al. 2000, Gödde & Schwöppe 1983, Köhler et al. 2000, 
Melter & Welz 2001, Michels & Weiss 1996, Mitschke 2001, Müller & 
Illner 2001, Nehls 2001, Pless 1995, Schwabe 2001, Schwöppe & 
Schwöppe 1992, Stephan & Wittjen 1999, Vest 1989, Weiss et al. 1999, 
Woike 1989  

Bodenbearbeitungszeit
punkt, -art, -häufigkeit 

Forche et al. 1990, Steidel 2002, Landschaft 

Wasserhaushalt Vormann & Leisen 1999  
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Literaturliste 

 
Ad-Hoc-Arbeitskreis Prioritätenprogramm (1999): Effizienzkontrolle der Maßnahmen in 

der Landwirtschaft aus der Wasserentnahmegebühr - Prioritätenprogramm 
Trinkwasserschutz. — Statusbericht und Vorschläge des Ad-Hoc-
Arbeitskreises Prioritätenprogramm, Hannover.  

Anthony, F., von Buttlar, Ch., Fiedler, L., Gödecke, B., Hölscher, Dr. J., Löloff, A., 
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Ziel-Wirkungs-DiagrammeZiel-Wirkungs-Diagramme

für Agrarumweltmaßnahmen

in Hessen



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen 

möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Extensive Grünlandnutzung (f1-B1)
Operationelles Ziel: 87.000 ha (32 % des GL)

• Wasserschutz

Erhalt von 
DauergrünlandErhalt des

Landschaftsbildes

Abundanz und 
Diversität von
Flora / Fauna �

Erhalt der 
bodenschützenden 
Nutzung

Erhalt einer das Grund-
und Oberflächenwasser 
schützenden Nutzungsform

Erhalt von extensiv 
genutztem Grünland

Erhalt/ Entwicklung 
von standort-
typischen Arten- und 
Lebensgemeinschaften

Ausbildung standorttypischer 
Grünlandgesellschaften zur visuellen 
Bereicherung des Landschaftsbildes

• Erhalt des 
Landschaftsbildes

• Erhalt der extensiven
Grünlandnutzung

• Erhalt der Artenvielfalt

• Schutz des Klimas /
der Luft

• Bodenschutz
Erhalt von extensiv 
genutztem Grünland

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen 

möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Ökologische Anbauverfahren (Acker) (f1-A)
Operationelles Ziel: 45.000 ha (6 % der Gesamt LF von Hessen)

He

• Erhalt der 
Artenvielfalt

Blühaspekte �
Fruchtartendiversität �

Vielfalt der Kultur-
landschaft

Nährstoff- und PSM-Eintrag
in Grund- und Oberflächen-
wasser �

Nährstoffbindung
in Bodenbiomasse,
Humusgehalt �

org. Düngung (Gülle, 
Mist, Gründüngung) �

Verbesserung der 
Standortbedingun-
gen / Nahrungsangebot

‚on + off farm‘
Abundanz und 
Diversität von 
Flora / Fauna �

Eutrophierung benach-
barter Habitate �

Verbesserung der
Bodenstruktur �

Aktivität von Boden-
organismen �

CO2-Emissionen bei d.
Produktion von synth.
Betriebsmitteln �

NH3, N2O-Emissionen
aus Pflanzenstreu
und Boden �

Erweiterte Fruchtfolge

• Wasserschutz

• Schutz des Klimas /
der Luft

• Bodenschutz

Nährstoff- und PSM-
Ausbringung �

direkte 
Beeinträchtigung
der Flora / Fauna 
durch PSM, min. 
Düngung �

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen 

möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Ökologische Anbauverfahren (Grünland) (f1-A)
Operationelles Ziel: 45.000 ha (6 % der Gesamt LF von Hessen)

He

Standortbedingungen,
Nahrungsangebot �

‚on + off farm‘
Abundanz und 
Diversität von 
Flora / Fauna �

CH4, NH3, N2O, CO2-
Emissionen �

Eutrophierung benach-
barter Habitate

Nährstoff- und PSM-
Ausbringung �

direkte 
Beeinträchtigung
der Flora / Fauna 
durch PSM, min. 
Düngung �

Nährstoff- und PSM-Eintrag
in Grund- und Oberflächen-
wasser �

• Erhalt der 
Artenvielfalt

• Wasserschutz

• Schutz des Klimas /
der Luft

• Bodenschutz

Erhalt der Kultur-
landschaft

Erhalt der Grünland-
nutzung auf Grenz-
ertragsstandorten

Offenhaltung 
der Landschaft

Eintrag von Schwer-
metallen durch min. 
Dünung �
Erhalt der 
bodenschützenden 
Nutzung

Erhalt von extensiv 
genutztem Grünland �

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen 

möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Einmalige naturschutzgerechte Grünlandnutzung (HELP LP1)
Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Einmalige naturschutzgerechte Grünlandnutzung (HELP LP1)
Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser

Bodenstruktur �

Abundanz und Diver-
sität von Flora und 
Fauna auf Grünland-
flächen �

Erhaltung des
Landschaftsbildes �

Kernflächen und 
Trittsteine des 
Biotopverbundes �

• Einschürige Mahd 
oder einmalige exten-
sive Beweidung/Jahr

• keine PSM
• keine Düngemittel
• keine Meliorations-

maßnahmen oder 
Bodenveränderungen

Zusatzpakete:
• individuelle Festle-

gung von Mahd- / 
Beweidungsterminen

• erschwerte Bedin-
gungen der Bewirt-
schaftung

• Spezialmaschinen, 
Handgeräte, bes. 
Mahd- / Beweidungs-
technik

• Neupflanzung von 
hochstämmigen 
Obstbäumen in der 
freien Landschaft

Stoffeinträge in Grund- u.
Oberflächenwasser �

• Erhaltung der 
natürlichen 
Lebens-
grundlagen

• Schutz und 
Entwicklung 
der biotischen 
Ressourcen

• schrittweiser
Aufbau eines 
landesweiten 
Biotopver-
bundsystems

Maßnahmen

Aktivität von 
Bodenorganismen �

Erosion �
Erhaltung der 
Bodenbedeckung �

CH4, NH3, N2O-Emissionen �

optimierte Standort-
bedingungen�

direkte Beeinträchtigun-
gen der Flora/Fauna �



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen 

möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Mehrmalige naturschutzgerechte Grünlandnutzung (HELP LP2)
Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Mehrmalige naturschutzgerechte Grünlandnutzung (HELP LP2)
Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser

• Erhaltung der 
natürlichen 
Lebens-
grundlagen

• Schutz und 
Entwicklung 
der biotischen 
Ressourcen

• schrittweiser
Aufbau eines 
landesweiten 
Biotopver-
bundsystems

Maßnahmen

• einschürige Mahd 
oder einmalige exten-
sive Beweidung/Jahr

• keine PSM
• keine Düngemittel
• keine Meliorations-

maßnahmen oder 
Bodenveränderungen

Zusatzpakete:
• individuelle Festle-

gung von Mahd- / 
Beweidungsterminen

• erschwerte Bedin-
gungen der Bewirt-
schaftung

• Spezialmaschinen, 
Handgeräte, bes. 
Mahd- / Beweidungs-
technik

• Neupflanzung von 
hochstämmigen 
Obstbäumen in der 
freien Landschaft

Bodenstruktur �

Abundanz und Diver-
sität von Flora und 
Fauna auf Grünland-
flächen �

Erhaltung des
Landschaftsbildes �

Kernflächen und 
Trittsteine des 
Biotopverbundes �

Stoffeinträge in Grund- u.
Oberflächenwasser �

Aktivität von 
Bodenorganismen �

Erosion �
Erhaltung der 
Bodenbedeckung �

CH4, NH3, N2O-Emissionen �

direkte Beeinträchtigun-
gen der Flora/ Fauna �

optimierte Standort-
bedingungen�



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen 

möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Extensive Bewirtschaftung von durch Nutzungsaufgabe 
gefährdeten Flächen in Schutzgebieten (HELP LP3) 

Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Extensive Bewirtschaftung von durch Nutzungsaufgabe 
gefährdeten Flächen in Schutzgebieten (HELP LP3) 

Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser

Abundanz und Diver-
sität von Flora und 
Fauna auf Grünland-
flächen �

Kernflächen und 
Trittsteine des 
Biotopverbundes �

• Erhaltung der 
natürlichen 
Lebens-
grundlagen

• Schutz und 
Entwicklung 
der biotischen 
Ressourcen

• schrittweiser
Aufbau eines 
landesweiten 
Biotopver-
bund-
systems

• Offenhaltung 
der Land-
schaft

Maßnahmen

• mind. einschürige 
Mahd oder einmalige 
extensive Beweidung

• ggf. Abtransport der 
Biomasse oder
Mulchmahd

Zusatzpakete:
• individuelle Fest-

legung von Mahd- / 
Beweidungsterminen

• erschwerte 
Bedingungen der 
Bewirtschaftung

• Spezialmaschinen, 
Handgeräte, bes. 
Mahd- / Beweidungs-
technik

• Neupflanzung von 
hochstämmigen 
Obstbäumen in der 
freien Landschaft

Bereicherung des Land-
schaftsbildes um charakter. 
Biotope u. Arten �

Offenhaltung der 
Landschaft �



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen 

möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Ackerschonflächen / -streifen (HELP LP 4)
Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Ackerschonflächen / -streifen (HELP LP 4)
Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser

• Erhaltung der 
natürlichen 
Lebens-
grundlagen

• Schutz und 
Entwicklung 
der biotischen 
Ressourcen

• schrittweiser
Aufbau eines 
landesweiten 
Biotopver-
bundsystems

Maßnahmen

Aktivität von 
Bodenorganismen �

optimierte Standort-
bedingungen�

direkte Beeinträchtigun-
gen der Flora / Fauna �

• Mindestlänge 100 m, 
Mindestbreite 5 m,
mind. 1000 qm

• keine PSM

• keine Düngemittel

• (kein Vertragsab-
schluss bei Raps-, 
Maiskulturen, 
Kleegras sowie 
Feldfutterbau)

Stoffeinträge in Grund- und
Oberflächenwasser �

Bodenstruktur �

Bereicherung des Land-
schaftsbildes (bes. ausge-
räumter Feldlandschaften)  �

Abundanz und Diver-
sität der Segetalflora 
und der an sie ge-
bundenen Fauna �

temporäre Trittstein- u.
Korridorbiotope des 
Biotopverbundes  �

CH4, NH3, N2O-Emissionen �



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen 

möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Besondere Lebensräume (HELP LP5) 
Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Besondere Lebensräume (HELP LP5) 
Operationelles Ziel HELP insges.: rd. 30.000 ha Vertragsfläche (ca. 13.000 Vertragsnehmer)

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser

Erhaltung oder Entwicklung von 
wertvollen Lebensräumen und der 
darauf angewiesenen Flora und 
Fauna �

Erhaltung des
Landschaftsbildes �

Kernflächen und 
Trittsteine des 
Biotopverbundes �

• Erhaltung der 
natürlichen 
Lebens-
grundlagen

• Schutz und 
Entwicklung 
der 
biotischen 
Ressourcen

• schrittweiser
Aufbau eines 
landesweiten 
Biotopver-
bundsystems

Maßnahmen

optimierte Standort-
bedingungen�

Bewirtschaftungs-
auflagen variabel 
in Abhängigkeit 
der zu fördernden 
Biotoptypen



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen 

möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend
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Kapitel VI Anhang 4 - Fragebögen  

 

Inhaltsverzeichnis 

Fragebogen Landwirte 

Ökologische Anbauverfahren (f1-A)
1
 

Vertragnaturschutzmaßnahmen (f2) 

Fragebogen Bewilligungsstellen 

MSL-Maßnahmen (Landrat)

                                                 
1
 Fragebögen zu den Agrarumweltmaßnahmen Grünlandextensivierung und Grundwasserschutz Vogelsberg 

können bei den Autoren angefordert werden (Internetseite der FAL, Institut BAL: http://www.bal.fal.de/, 
Ansprechpartnerin: Frau Reiter) 
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Ökologische Anbauverfahren (f1-A) 

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus!      
 
Sie nehmen mit Ihren Betriebsflächen an den Agrarumweltmaßnahmen des Landes 
Hessen teil. Der Ihnen vorliegende Fragebogen bezieht sich auf diese Maßnahmen.  
Senden Sie den Fragebogen bitte ohne jegliches Anschreiben im beiliegenden bereits 
frankierten Rückumschlag oder per Fax (Fax-Nr.: 05 31/5 96-51 99)  

bis Montag, den 20. Januar 2003, an uns zurück.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die im Anschreiben genannten 
Ansprechpartner. 

Hinweis zum Ausfüllen des Fragebogens:  
Dieser Fragebogen enthält vier Abschnitte:  
− Im ersten Abschnitt werden allgemeine betriebliche Angaben und allgemeine Angaben zur Person 

des Betriebsleiters abgefragt.  
− Fragen zur jeweiligen Agrarumweltmaßnahme, an der Sie mit Ihrem Betrieb teilnehmen, befinden 

sich im zweiten Abschnitt. 
− Der dritte Abschnitt beinhaltet einen Fragenkomplex zum Bereich Betriebswirtschaft. 
− Im letzten Abschnitt schließen sich Fragen zum Antragsverfahren an.  
 
Bitte tragen Sie hier Ihre Betriebs-, EU-, oder Registriernummer ein:   
___________________________ 

Teil A: Betriebliche Angaben  
1. Welchem Betriebstyp entspricht Ihr landwirtschaftlicher Betrieb? (Bitte ankreuzen) 

� Marktfruchtbetrieb 
� Futterbaubetrieb mit ... 

� Milchproduktion 
� Mutterkühe 
� Rindermast 
� Sonstiges (Bitte benennen)   

____________________________________________________ 
� Veredlungsbetrieb 
� Gemischtbetrieb 
� Dauerkulturbetrieb 
� Sonstiges (Bitte benennen)   

_________________________________________________________ 
2. Welche Rechtsform hat Ihr landwirtschaftlicher Betrieb?  

� Einzelunternehmen im Haupterwerb 
� Einzelunternehmen im Nebenerwerb 
� Juristische Person 
� Sonstiges (Bitte benennen)   

______________________________________________________________ 
3. In welchem Jahr sind Sie geboren? 

19____ 
4. Wenn sie älter als 55 Jahre sind: Haben Sie einen Hofnachfolger? 

� Ja 
� Nein 
� Unsicher 
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5. Wie viele Bodenpunkte haben Sie auf Ihren Ackerflächen? 
Bodenpunkte auf Acker: von_________bis_______ 

6. Welche Bodenart liegt bei Ihren Ackerflächen überwiegend vor? 
� Sand 

� Schluff 

� Ton 

� Weiß nicht 

7. Wie hoch ist die Grünlandzahl Ihrer Betriebsflächen?  
Grünlandzahl: von ______ bis ______ 

8. Welche Wirtschaftsdüngersysteme nutzen Sie auf Ihrem Betrieb?  
(Anmerkung: Angabe bitte in Prozent des anfallenden Wirtschaftsdüngers je System, zusammen 100 %)  
(Bitte Prozentzahlen eintragen) 

 anfallender Wirtschaftsdünger in % 

Güllelagerung (          ) 

Jauchelagerung (          ) 

Festmistsystem (          ) 

Sonstiges (Bitte benennen)_________________________________

________________________________________________________

 

(          ) 

9. Wie wird der Wirtschaftsdünger gelagert?  
 mit Abdeckung ohne Abdeckung

Hoch- oder Rundbehälter �  �  

Stau- oder Treibmistkanal �  �  

Festmistlager auf Bodenplatte �  �  

Festmistlager als Feldmieten �  �  

Lagune �  �  

Sonstiges (Bitte benennen)   _______________________________ 

_______________________________________________________ �  �  

10. Mit welchem System wird der Wirtschaftsdünger ausgebracht? 
Flüssigmist:  

� Schleppschlauch 

� Schleppschuh 

� Gülleschlitztechnik 

� Güllegrubber 

� Breitverteiler mit Prallteller 

� Sonstige Verfahren (Bitte benennen)   
_______________________________________________________ 

Festmist:  

� Breitstreuer 

� Sonstige Verfahren (Bitte benennen)   
_______________________________________________________ 

11. Wie hoch ist der Anteil des Wirtschaftsdüngers der auf Ackerflächen ausgebracht wird? 
Acker : Anteil des Wirtschaftsdüngers  in % _____________ 
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12. Wie hoch ist der durchschnittliche Viehbesatz auf Ihrem Betrieb?  
(Angaben bitte in Anzahl der Tiere) 

 Anzahl der Tiere  Anzahl der Tiere
Milchkühe (          ) Pferde über 6 Monate (          ) 
Mutterkühe (          ) Pferde unter 6 Monate (          ) 
Rinder über 2 Jahre (          ) Ferkel bis 20 kg (          ) 
Rinder (6 Monate bis 2 Jahre) (          ) Läufer (20-50 kg) (          ) 
Kälber und Jungvieh unter  
6 Monate 

(          ) Zucht- und Mastschweine 
über 50 kg 

(          ) 

Mastkälber (          ) Zuchtsauen, Eber  
über 110 kg 

(          ) 

Mutterschafe und Ziegen (          ) Geflügel (          ) 
Schafe über 1 Jahr (          )  (          ) 

13. Wie hoch ist die durchschnittliche Milchleistung je Kuh und Jahr in Ihrem Betrieb?  
� Wir haben keine Milchkühe 

Milchleistung im Herdendurchschnitt 

� Bis 5.000 kg/Jahr 

� 5.001 bis 6.000 kg/Jahr 

� 6.001 bis 7.000 kg/Jahr 

� 7.001 bis 8.000 kg/Jahr 

� Über 8.000 kg/Jahr 

14. Wie viel dt/ha ernten Sie durchschnittlich auf Ihren Flächen? (Angabe bitte in dt/ha) 

Acker: 
Winterweizen (             )   dt/ha 
Wintergerste  (             )   dt/ha 
Winterroggen (             )   dt/ha 
Dinkel (             )   dt/ha 
Sommerweizen (             )   dt/ha 
Sommergerste (             )   dt/ha 
Raps (             )   dt/ha 
Kartoffeln (             )   dt/ha 
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15. Welche Zwischenfrüchte bauen Sie auf Ihren Flächen an und in welchem Umfang? 

Art Durchschnitt 
der letzten zwei 

Jahre (ha) 

Nachfrucht 
(Bitte benennen) 

Nutzung der Zwischenfrucht 
(Bitte ankreuzen) 
Futternutzung          

Begrünung 

Weidegras (             ) ha ______________________ �  �  

Raps (             ) ha ______________________ �  �  

Ölrettich, Senf (             ) ha ______________________ �  �  

Phacelia (             ) ha ______________________ �  �  

Klee (             ) ha ______________________ �  �  

Lupine (             ) ha ______________________ �  �  

Sonstige  
(Bitte benennen): 

(             ) ha ______________________ �  �  

____________________ (             ) ha ______________________ �  �  

____________________ (             ) ha ______________________ �  �  

16. Wie viele Fruchtfolgeglieder hat eine typische Fruchtfolge auf Ihrem Betrieb? (Bitte Anzahl 
nennen) 
________ 

17. Aus welchen Fruchtfolgegliedern besteht eine typische Fruchtfolge? 
 (Bitte Fruchtfolgeglieder auflisten) 
_______________________________________________________________________________________
___ 

_______________________________________________________________________________________
___ 

 

Teil B: Sie nehmen an der Maßnahme „Ökologischer Landbau“ teil. Die 
folgenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf die Wirkungen der 
Agrarumweltmaßnahme „Ökologischer Landbau“. 

1. Seit wann ist Ihr Betrieb anerkannter ökologisch wirtschaftender Betrieb? 
Ökologisch wirtschaftender Betrieb seit: 19___ 

2. Befindet Ihr Betrieb sich gerade in der Umstellung? 
� Ja 

� Nein 

3. Seit wann erhalten Sie die Flächenförderung für den ökologischen Landbau? 
(Anmerkung: Bitte beziehen Sie das alte Extensivierungsprogramm nach der VO (EG) 4115/88 sowie die 
flankierende Maßnahmen seit 1992 nach VO (EG) 2078/92 mit ein) 
Flächenförderung seit: 19___ 

4. Sind Sie Neueinsteiger bei der Maßnahme ökologischer Landbau? 
� Ja 

� Nein 

Wenn nein, bitte weiter mit Frage 7. 
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5. Wie war der durchschnittliche Viehbesatz und die Flächengrößen Ihres Betriebes vor 
Umstellung auf die ökologische Wirtschaftsweise? (Angaben bitte in Großvieheinheiten (GV) und in 
rauhfutterfressen-den Großvieheinheiten (RGV) des gesamten Betriebes. Flächenangaben bitte in Hektar) 

Großvieheinheiten  
 

(GV) 

Raufutterfressende 
Großvieheinheiten  

(RGV) 

Landwirtschaftlic
he Nutzfläche 

(ha) 

Grünland 
 

(ha) 

Hauptfutterfl
äche 

(ha) 

Jahr _____ vor 
der Teilnahme 

(Bitte 
Bezugsjahr 
eintragen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bitte geben Sie an, wie hoch der Einsatz mineralischen Stickstoffs pro Jahr auf Acker und 
Grünland vor Umstellung auf die ökologische Wirtschaftsweise?  
(Angaben bitte in kg/ha Stickstoff pro Jahr) 

 Acker (mineralisch N in kg/ha) Grünland (mineralisch N in kg/ha) 

Vor der Teilnahme (             )   kg/ha (             )   kg/ha 

7. Warum stellen Sie bzw. haben Sie Ihren Betrieb auf ökologischen Landbau umgestellt?  
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 

 trifft zu tendenziell 
zutreffend 

eher nicht 
zutreffend 

nicht  
zutreffend 

weiß nicht

Ich sehe im Ökolandbau eine neue 
wirtschaftliche Perspektive für meinen 
Betrieb  

�  �  �  �  �  

Ich wollte die Arbeitsbelastung auf 
unserem Betrieb verringern. 

�  �  �  �  �  

Ich wurde von öffentlichen Stellen zur 
Teilnahme ermutigt. 

�  �  �  �  �  

Ich wollte etwas für die Umwelt tun. �  �  �  �  �  

Ich wollte neue Vermarktungschancen 
nutzen 

�  �  �  �  �  

Es waren keine oder nur geringe 
Anpassungsmaßnahmen erforderlich. 

�  �  �  �  �  

Ich wollte/ will meinen Betrieb vom 
Haupterwerb in den Nebenerwerb 
überführen. 

�  �  �  �  �  

Die Prämie stellt einen zusätzlichen 
Einkommensbeitrag für mich dar. 

�  �  �  �  �  

Sonstiges (Bitte benennen_________ 

______________________________ 

�  �  �  �  �  

8. Hat sich seit Beginn der extensiven Bewirtschaftung der Nährstoffsaldo (Überhang/Defizit) 
des Betriebes verändert? 
� Nicht untersucht  

� Keine Veränderung  

� Ja, Bilanzüberschüsse wurden abgebaut 

� Ja, Bilanzüberschüsse sind größer geworden 
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9. Wann wird das Grünland im Mittel der Jahre zum ersten mal genutzt? 
 Wiesen Mähweiden Weide 

vor dem 15. Mai �  �  �  

15. Mai bis 31. Mai �  �  �  

1. Juni bis 15. Juni �  �  �  

nach dem 15. Juni �  �  �  

10. Die mittlere Schnitthäufigkeit von Wiesen und Weiden beträgt derzeit:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)  

Anzahl der Schnitte pro Jahr 1-2 3 4-5 

Wiese �  �  �  

Mähweide �  �  �  

11. Welche Bekämpfungsstrategien gegen Unkraut und/oder Schaderreger wenden Sie auf den 
ökologisch bewirtschafteten Ackerflächen an?  
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich.) 

� Verstärkte Bodenbearbeitung (Striegel) 

� Zwischen- und Untersaaten 

� Umstellung der Fruchtfolge 

� mechanische Teilflächen- und Einzelpflanzenbehandlung 

� Sonstige (Bitte 
benennen):_______________________________________________________________ 

12. Weil lange dauert im Durchschnitt die Stoppelbrache (vor Pflug) nach Raps, Wintergetreide 
und Sommergetreide? (Angabe bitte in Tagen) 
Tage:_______ 

13. Bei welchen Fruchtarten findet eine Abfuhr von Ernteresten statt (Rübenblatt, Stroh etc.)? 
(Angaben in Prozent der jeweiligen Anbaufläche) 

Fruchtarten Flächenanteile, auf denen 
Erntereste abgefahren werden, in 
%, 

Getreide (          ) 

Sonstiges (Bitte benennen)_________________________________

________________________________________________________

 

(          ) 

14. Auf welcher Grundlage wurden die Angaben zu Erträgen gemacht? 
� Buchführung 

� Verkaufsmengen 

� Erfahrung 

� Keine Angabe 

15. Auf welcher Grundlage wurden die Angaben zum Einsatz mineralischen Düngers gemacht? 
� Buchführung 

� Schlagkarteien 

� Schätzung 

� Keine Angabe 
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Teil C: Betriebswirtschaft  

1. Die Prämienzahlungen aus dem ökologischen Landbau sind für Ihren Betrieb ... 
� sehr wichtig 

� wichtig 

� erwünscht 

� unbedeutend 

� weiß nicht 

2. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Prämienzahlungen des ökologischen Landbaus bei 
Ihrem Betrieb einmal den Ausschlag geben können, dass ... 

  ja
 nein 

der Betrieb langfristig rentabel bleibt?  � � 

der Betrieb weiterhin im Haupterwerb geführt wird? � � 

ein eventueller Hofnachfolger sich entschließt, den Betrieb weiterzuführen? � � 

3. Hat sich das Betriebseinkommen aufgrund Flächenförderung für den ökologischen Landbau 
verändert?  
� Ja 

� Nein 

� Weiß nicht 

Wenn ja, ist das Betriebseinkommen ...?  

� deutlich gestiegen 

� gestiegen 

� geringfügig gestiegen 

� geringfügig gesunken 

� gesunken 

� deutlich gesunken 

4. Sind sie Mitglied in einem ökologischen Anbauverband? 

� Ja 

� Nein 

Wenn nein, warum sind Sie kein Mitglied eines Verbandes? 

Bitte Grund 
nennen:___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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5. Welche Vermarktungswege nutzen Sie für Ihre ökologisch erzeugten Produkte? (Bitte geben 
Sie die Verkaufsanteile in % an.) 
 Verkaufsanteil in % 

 Genossensc
haften 

Großhandel Einzelhandel Erzeugerge
meinschafte

n 

Direktverm
arktung 

Sonstiges
: 

Pflanzliche Produkte: 
Getreide 

 
(          ) 

 
(          ) 

 
(          ) 

 
(          ) 

 
(          ) 

 
(          ) 

Kartoffeln (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 
Lagergemüse (z. B. 
Zwiebeln, Möhren) 

(          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Frischgemüse (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 
Obst (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 
Sonstiges (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Tierische Produkte: 
Milch 

 
(          ) 

 
(          ) 

 
(          ) 

 
(          ) 

 
(          ) 

 
(          ) 

Fleisch (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 
Eier (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 
Sonstiges (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

6. Wie hoch ist der Anteil der Produkte, die Sie aufgrund der veränderten Produktionsweise zu 
höheren Preise vermarkten können? (Angabe in %) 
Getreide   (          ) 

Kartoffeln   (          ) 

Frischgemüse  (          ) 

Lagergemüse  (          ) 

Obst   (          ) 

Milch/ Milchprodukte (          ) 

Rindfleisch   (          ) 

Schweinefleisch  (          ) 

Eier   (          ) 

7. Das Ziel der derzeitigen Politik ist es, die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland 
von 3,7% auf 20% auszudehnen. Wie beurteilen Sie dieses Vorhaben...? 
� Sehr positiv 

� Positiv 

� Neutral  

� Negativ 

� Sehr negativ 

Bitte begründen Sie Ihre 
Aussage:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

8. Die Prämienhöhe wurde in der neuen Förderperiode für den ökologischen Landbau 
aufgestockt. Halten Sie diese Erhöhung für sinnvoll? 
� Ja 

� Nein 

� Weiß nicht 

Bitte begründen Sie Ihre Aussage: 
______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

9. Wie stellen Sie sich die zukünftige Entwicklung der Absatzchancen für ökologisch erzeugte 
Produkte vor? 
Die Absatzchancen werden.... 

� deutlich sinken 

� sinken 

� gleich bleiben 

� steigen 

� deutlich steigen 

10. Welche der folgenden Aussagen halten Sie persönlich für zutreffend? 
 trifft zu tendenziell 

zutreffend
eher nicht 
zutreffend 

nicht  
zutreffen

d 

weiß 
nicht 

Das Angebot von ökologisch erzeugten 
Produkten ist größer als die Nachfrage. 

�  �  �  �  �  

Die Preise für ökologisch erzeugte Produkte 
werden zukünftig sinken. 

�  �  �  �  �  

Die ökologisch wirtschaftenden Betreibe 
können auch ohne Prämie rentabel 
wirtschaften. 

�  �  �  �  �  

Die ökologisch wirtschaftenden Betriebe 
müssen schneller wachsen (z.B. Flächen 
ausdehnen usw.) als Betriebe im 
konventionellen Landbau. 

�  �  �  �  �  

Die Produktionskosten können im 
ökologischen Landbau noch weiter gesenkt 
werden. 

�  �  �  �  �  

Anstatt die Prämien zu erhöhen, müssen die 
Vermarktung und der Absatz gefördert 
werden. 

�  �  �  �  �  

Die Werbung für Produkte aus dem 
ökologischen Landbau muss intensiviert 
werden. 

�  �  �  �  �  

Die Erhöhung der Förderprämie wird durch 
den Rückgang der Erzeugerpreise wieder 
kompensiert. 

�  �  �  �  �  

Sonstiges (Bitte benennen)______________ 

____________________________________

�  �  �  �  �  

Landschaftsbild      

Seit Beginn der Teilnahme am Ökolandbau 
sind die bewirtschafteten Flächen vielfältiger 
und strukturreicher geworden. 

�  �  �  �  �  

Die Anzahl der Arten von Ackerunkräutern 
auf den bewirtschafteten Flächen hat 
zugenommen.  

�  �  �  �  �  

Die Anzahl von Wiesenvögeln und 
Kleintieren auf den extensiv genutzten 
Flächen hat zugenommen. 

�  �  �  �  �  
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Teil D: Verwaltung/Informationsbeschaffung 

1. Wodurch haben Sie von den Agrarumweltmaßnahmen erfahren? (Mehrfachnennung möglich) 
Ich wurde informiert von/durch: 

� Behörden (Landkreis., BR, RP, AfA, ALR o. ä.) 

� Landwirtschaftliche Verbände (Bauernverband, AGÖL) 

� Fachpresse 

� Örtliche Presse 

� Berufskollegen 

� Andere Personen 

� Sonstige (Bitte benennen)   
_______________________________________________________________ 

Ich habe mich selber erkundigt durch: 

� Nachfrage bei Behörden 

� Nachfrage bei landwirtschaftlichen Verbänden/ Berufsvertretern 

� Internet 

� Berufskollegen 

� Sonstige  

Welches war für Sie die wichtigste Informationsquelle? 

Infoquelle (Bitte benennen)   
____________________________________________________________________ 

Begründung   
________________________________________________________________________________ 

2. Wie beurteilen Sie die Informationen, die Sie zu den Agrarumweltmaßnahmen erhalten 
haben? (Anmerkung: Bitte vergeben Sie „Schulnoten“. Beurteilen Sie nur die Informationsquellen, die für 
Sie auch tatsächlich von Bedeutung waren) 
1 = sehr gut 2 = gut  3 = befriedigend  4 = ausreichend   5 = mangelhaft 

 Beurteilung der Information zu Agrarumweltmaßnahmen 
hinsichtlich:      

 Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

Behörde (        ) (        ) (        ) (        ) 

Landwirtschaftliche Verbände (        ) (        ) (        ) (        ) 

Fachpresse (        ) (        ) (        ) (        ) 

Internet (        ) (        ) (        ) (        ) 
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3. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten der Verwaltung? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 sehr  
zufrieden 

zufrieden teils/ 
teils 

unzufrieden sehr  
unzufriede

n 

Kontaktaufnahme mit den zuständigen 
Behörden 

�  �  �  �  �  

(gleichbleibender) Ansprechpartner �  �  �  �  �  

Erreichbarkeit des Ansprechpartners �  �  �  �  �  

Fachlich-inhaltliche Beratung zur  
Extensivierung 

�  �  �  �  �  

Umfang der Antragsunterlagen �  �  �  �  �  

Lesbarkeit/Verständlichkeit der  
Antragsunterlagen 

�  �  �  �  �  

Hilfe/Beratung beim Ausfüllen der 
Antragsunterlagen 

�  �  �  �  �  

Zugänglichkeit der Antragsunterlage �  �  �  �  �  

Mit dem Verwaltungsablauf insgesamt �  �  �  �  �  

4. Sofern Sie mit dem Verwaltungsablauf unzufrieden sind, wäre dies allein für Sie ein 
hinreichender Grund, um an den Agrarumweltmaßnahmen zukünftig nicht mehr 
teilzunehmen? 
� Ich werde aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands zukünftig nicht mehr teilnehmen 

� Der Verwaltungsaufwand ist für sich allein genommen zwar lästig, aber kein Hinderungsgrund für die Teilnahme 

� Ich werde wieder teilnehmen 

� Ich weiß es noch nicht 

5. Wie beurteilen Sie den Zeitaufwand, den Sie zum Ausfüllen und Zusammentragen der 
Antrags-unterlagen zum Agrarumweltprogramm benötigt haben. 
� Deutlich zu hoch 

� Zu hoch  

� Angemessen 

� Weiß nicht  

6. Wie hoch schätzen Sie den Zeitaufwand ein? 
Für einen Erstantrag _______ Stunden _______ Minuten 

Für einen Folgeantrag _______ Stunden _______ Minuten 

7. Wie häufig haben Sie Kontakt mit der Behörde aufgenommen, bis Sie Ihren Antrag für die 
Agrarumweltmaßnahmen abgegeben hatten? (Bitte tragen Sie die Anzahl der Kontaktaufnahmen 
ein.) 
 Kontaktaufnahme telefonisch Kontaktaufnahme persönlich 

Erstantrag (        ) (        ) 

Folgeantrag (        ) (        ) 

8. Könnte aus Ihrer Sicht das Verwaltungsverfahren für die Agrarumweltmaßnahmen 
vereinfacht werden? 
� Ja  

� Nein 

Wenn ja, wie   
_______________________________________________________________________________ 
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Vertragnaturschutzmaßnahmen (f2) 
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus!                                         ���� 
 

Bitte senden Sie den Fragebogen anschließend ohne jegliches Anschreiben im 
beiliegenden bereits frankierten Rückumschlag oder per Fax (Fax-Nr.:0511/75 70 
56) bis Freitag, den 10. Januar an uns zurück. Bei Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an die in der Fußzeile genannten Ansprechpartner.  
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens: 
Dieser Fragebogen enthält fünf Abschnitte:   
-   Im ersten Abschnitt erfragen wir einige Betriebskenndaten. 
-   Im zweiten Abschnitt schließen sich allgemeine Fragen zu Ihrer Teilnahme an den Vertragsnatur- 
    schutzmaßnahmen an. 
-   Die folgenden beiden Abschnitte beinhalten Fragenkomplexe zu den Themen Information und  
    Beratung sowie Einkommen und Investition. 
-   Da in vielen Betrieben verschiedene Vertragsnaturschutzmaßnahmen durchgeführt werden, folgen    
    im fünften und letzten Abschnitt einige Fragen, die sich speziell auf die Einzelmaßnahmen beziehen.   
  

Abschnitt 1: Betriebliche Angaben  

 

 

Welchem Betriebstyp entspricht ihr 
landwirtschaftlicher Betrieb? (Bitte ankreuzen) 
 

Marktfruchtbetrieb  .......................................❒ 

Futterbaubetrieb .................................... ......❒ 

   mit:  Milchproduktion............ .....................❒ 

           Mutterkuhhaltung............................. .❒ 

           Rindermast.............. ..........................❒ 

Veredlungsbetrieb.........................................❒ 

Gemischtbetrieb ...........................................❒ 

Dauerkulturbetrieb ...................................... .❒ 

Sonstiges (bitte benennen) ...................... .......❒ 

____________________________________ 

 

Welche Rechtsform hat ihr 
landwirtschaftlicher Betrieb? 

Einzelunternehmen im Haupterwerb. ..........❒ 

Einzelunternehmen im Nebenerwerb .........❒ 

Juristische Person .................. .....................❒ 

Sonstiges (bitte benennen)...............................❒ 

____________________________________ 
  
  

 

Wenn sie älter als 55 Jahre sind, haben Sie 
einen Hofnachfolger? 
 

ja......................................... .......................... ❒ 

nein ....................... ....................................... ❒ 

unsicher......................................... ............... ❒ 

 

Wie hoch ist die mittlere Bodenpunktzahl  
Ihrer Flächen ?  
 
Grünland: von _____ bis _____ Bodenpunkte 

Ø _____ Bodenpunkte  

Acker:       von _____ bis _____ Bodenpunkte 

Ø _____ Bodenpunkte  
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Abschnitt 2: Allgemeine Fragen zur Teilnahme  

 

Seit wann nehmen Sie an den jetzigen 
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes 
bzw. an Vorläuferprogrammen teil ?  

Grünland, seit        ................ 

Acker, seit              ................ 
 
 
Werden Sie langfristig teilnehmen, sofern 
diese weiterhin in der jetzigen Form 
angeboten werden ? 

ja.....................................................................❒ 
nein.................................................................❒ 
weiß nicht........................................................❒ 
 

 

 

 

Auf wieviel % Ihrer Grünlandfläche führen 
Sie Maßnahmen des Vertragsnatur-
schutzes durch ? 

< 5 %........ ...................................................... ❒ 
5-10 %. ........................................................... ❒ 

10-30 %.................. ........................................ ❒ 

30-60 %........ .................................................. ❒ 
> 60 %.................. .......................................... ❒ 
 

Der Anteil des Dauergrünlandes an der 
Hauptfutterfläche beträgt auf Ihrem Betrieb 
ca:  

                                     ------------------------ %
 
 
Was war der Grund für Ihre bisherige Teilnahme an den Vertragsnaturschutzmaßnahmen ? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
 
 

 

 

zutreffend tendenziel
l 

zutreffend

eher nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffen

d  

weiß 
nicht 

Ich strebe an, den Betriebszweig „Landschaftspflege“ 
stärker in meinen Betrieb zu integrieren. 

     

Ich wollte die Arbeitsbelastung auf unserem Betrieb 
verringern. 

     

Ich wurde von öffentlichen Stellen zur Teilnahme 
ermutigt. 

     

Ich wollte etwas für die Umwelt tun.      

Die Maßnahmen passten gut mit meiner 
Betriebsorganisation zusammen. 

     

Es waren keine oder nur geringe 
Anpassungsmaßnahmen erforderlich.      

Ich konnte die Fläche nicht anders nutzen.      

Finanzielle Gründe.      

Sonstiges: (bitte benennen)       
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Achim Sander, Manfred Bathke- Arbeitsgemeinschaft Umwelt- und Stadtplanung,  
Alte Herrenhäuser Straße 32, 30419 Hannover, Tel.: 0511/757054, Fax: 0511/757056, Email: Bathke@arum.de 

 

Treten durch die extensive Bewirtschaftung der Vertragsflächen besondere 
Bewirtschaftungserschwernisse oder sonstige Probleme auf ?  
 
 

ja 

in 
geringem 
Umfang, 
teilweise 

 

nein 

Ausbreitung von Unkräutern    

Stärkere Vernässung    

Probleme mit dem Verpächter und/oder mit Kollegen, die Nachbarflächen 
bewirtschaften. 

   

Finanzielle Einbußen trotz Prämienzahlung    

Sonstiges (bitte benennen):     

    

    

    

 
Ist eines der genannten Probleme für Sie 
ein Grund, einzelne Flächen nach Vertrags-
ablauf nicht mehr für ein Folgeprogramm 
anzumelden ?   
 

ja.....................................................................❒ 
nein... ..............................................................❒ 

wichtigster Grund für evt. Nicht-Verlängerung der 
Verträge:  

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

                        

 

Sind infolge der Programmteilnahme die 
Erträge im Futterbaubereich zurück-
gegangen ? 

ja, sehr deutlich........ .......................................❒ 
ja, aber gering. ................................................❒ 

nein, eher nicht................... ............................❒ 

 
 
Wenn ja, was ist Ihrer Meinung nach die 
Hauptursache ? 
 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 

Sind Sie der Meinung, durch die Teilnahme 
an den Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
einen positiven Beitrag zum Naturschutz zu 
leisten ? 

 

ja.....................................................................❒ 
ja, einen geringen Beitrag................................❒ 

nein, eher nicht........ .......................................❒ 
  



92 Kapitel 6        Materialband VI - Anhang 4 - Fragebögen 

 

 

 
 
Sofern die Erträge infolge der Teilnahme an den Vertragsnaturschutzmaßnahmen zurück-
gegangen sind, welche Maßnahmen zur Deckung des Futterbedarfs wurden durchgeführt ? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
 
 

ja 
in 

geringem 
Umfang 

nein 

Intensivierung auf anderen Grünlandflächen    

Intensivierung auf Ackerfutterflächen     

Ausweitung des Maisanbaus    

Grünlandumbruch    

Abstockung des Viehbestandes    

Zukauf von Rauhfutter    

Erhöhung des Kraftfutteranteils    

Verstärkter Einsatz von Zwischenfrüchten in der Fütterung    

Aufnahme neuer Betriebszweige der Extensiv-Tierhaltung  
(Mutterkühe, Schafe) 

   

Aufgabe bisher bestehender Betriebszweige der Intensivtierhaltung    

Es bestand ein Überhang an Rauhfutter. Deshalb waren keine 
Anpassungsmaßnahmen erforderlich. 

   

  

 

Welche Aussage trifft Ihrer Meinung nach zu ? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
 
 
 

zutreffe
nd 

tendenzi
ell 

zutreffe
nd 

eher 
nicht 

zutreffe
nd 

nicht 
zutreffe

nd 

 
weiß 
nicht 

Seit Beginn der Teilnahme an den 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen sind die Vertragsflächen 
vielfältiger und strukturreicher geworden. 

    
 

Die Vertragsflächen machen einen naturnäheren Eindruck 
als andere Flächen.  

     

 

Die Anzahl der Blütenpflanzen hat zugenommen.  

     

Die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes haben sich 
positiv auf die Bestände an Wiesenvögeln ausgewirkt.   

     

Die Wiesenvögelbestände sind generell zurückgegangen, 
unabhängig von Extensivierungsmaßnahmen.  

     

Die Wiesenvögelbestände sind insbesondere in den 
extensiv genutzten Bereichen stark zurückgegangen.  

     

Das Aussehen der Landschaft hat sich seit der Einführung 
der Vertragsnaturschutzmaßnahmen in unserer Gemarkung 
positiv verändert. 

    
 

Das Aussehen der Landschaft hat sich seit der Einführung 
der Vertragsnaturschutzmaßnahmen in unserer Gemarkung 
negativ verändert. 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Achim Sander, Manfred Bathke- Arbeitsgemeinschaft Umwelt- und Stadtplanung,  
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Abschnitt 3: Beratung, Information  

Wie haben Sie von den Vertrags-
naturschutzmaßnahmen  
erfahren ?   
 
Ich wurde informiert von/durch: 
 

Behörden (Ldkrs., BR, RP, AfA, ALR o.ä.) ...... ❒ 

Landwirtschaftskammer / Landvolk.................. ❒ 

Fachpresse.................................................... ❒ 

Örtliche Presse............................................... ❒ 

Information durch Kollegen oder Freunde....... ❒ 
Sonstige (bitte benennen):............................... ❒ 

.......................................................................  

 

Ich habe mich selber erkundigt über:  
 
Anrufe bei Behörden....................................... ❒ 

Berater / Landvolk........................................... ❒ 

Internet........................................................... ❒ 

Sonstige: ........................................................ ❒ 

....................................................................... ❒ 

 

Wie beurteilen Sie die Informationen, die Sie zu den Vertragsnaturschutzmaßnahmen erhalten 
haben. Bitte vergeben Sie „Schulnoten“. Beurteilen Sie nur die Informationsquellen, die für Sie 
von Bedeutung waren.   

1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft 
 

 Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit 

 
Behörde 

    

Landwirtschaftliche 
Verbände 

    

 
Fachpresse 

    

 
Internet 

    

 

 

Was sollte Ihrer Meinung nach schwer-
punktmäßig verbessert werden (max. 2 
Nennungen): 
 
Informationen zu Fördermöglichkeiten und 
Prämienhöhe...... .............................................❒ 
Informationen zu Auflagen und  
Einschränkungen ............................................❒ 
Hilfestellung bei der Zusammenstellung der  
Antragsunterlagen...... .....................................❒ 
Information über Kombinationsmöglichkeiten  
verschiedener Fördermaßnahmen.................. .❒ 

 
Informationen über mögliche Sanktionen und  
evt.  Nachteile in anderen Förderbereichen..... ❒ 

Sonstiges: ......... ............................................ ❒ 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
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An wen wenden Sie sich bei speziellen 
Fragen zu der Umsetzung der 
Naturschutzmaßnahmen ? 
 

Landwirtschaftskammer / Amt..........................❒ 
Beratungsring / Berater ...................................❒ 
Naturschutzstation...........................................❒ 

Behörde (Landkreis, BR, RP)...........................❒ 
sonstige ..........................................................❒ 
 
Haben Sie bei Fragen bezüglich der 
Umsetzung der Maßnahmen einen festen 
Ansprechpartner bei den Behörden ? 

 
ja, die Person ist mir persönlich bekannt........ .❒ 
ja, es besteht telefonischer Kontakt... ..............❒ 

nein, da muss ich rumtelefonieren, bis ich  
jemanden finde, der zuständig ist................... .❒ 
 
 

 
 
Haben Sie die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen 
in der naturschutzgerechten 
Bewirtschaftung der Flächen mit den 
Behördenvertretern oder anderen 
Beratungseinrichtungen zu diskutieren ?  

 
ja, regelmäßig ................................................ ❒ 
gelegentlich... ................................................. ❒ 

nein................... ............................................. ❒ 
 
In welcher Weise erfolgt dieser 
Informationsaustausch ?  Mit wem ? 
 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

 
Wie zufrieden waren Sie mit folgenden Aspekten der Förderung? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 sehr  
zufriede

n 

zufriede
n 

 
teils/ 
teils 

unzufrie
den 

sehr  
unzufrie

den 

Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden      

(gleichbleibender) Ansprechpartner      

Erreichbarkeit des Ansprechpartners      

Umfang der Antragsunterlagen      

Lesbarkeit/Verständlichkeit der Antragsunterlagen      

Hilfe/Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen      

Zugänglichkeit der Antragsunterlagen      

Zeitpunkt der Auszahlung der Fördermittel      

Höhe der Förderung      

Flexibilität der Bewirtschaftungsauflagen      

Mit dem Verwaltungsablauf insgesamt      
 
 
  
Wie beurteilen Sie den Zeitaufwand, den Sie 
zum Ausfüllen und Zusammentragen der 
Antragsunterlagen für die Teilnahme an den 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen benötigt 
haben ? 

 
 

deutlich zu hoch ............................................. ❒ 
zu hoch.. ........................................................ ❒ 

angemessen................... ................................ ❒ 

weiß nicht ....................................................... ❒ 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Achim Sander, Manfred Bathke- Arbeitsgemeinschaft Umwelt- und Stadtplanung,  
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Abschnitt 4: Auswirkungen auf Einkommen / Investitionen  

Die Prämienzahlungen aus dem Vertrags-
naturschutz sind für Ihren  Betrieb:   
 
sehr wichtig.................................................... ❒ 

wichtig………….............................................. ❒ 

erwünscht……….............................................. ❒ 

unbedeutend      ............................................ ❒ 

weiß nicht....................................................... ❒ 

 

Könnten Sie sich vorstellen, dass die 
Prämienzahlungen des Vertragsnatur-
schutzes bei Ihrem Betrieb einmal den 
Ausschlag geben können, dass:  
   
            ja     nein 
der Betrieb langfristig rentabel  
bleibt ?..................................................❒ ❒ 
der Betrieb weiterhin im Haupterwerb 
geführt wird ?....................................... ❒ ❒ 
ein eventueller Hofnachfolger sich  
entschließt, den Betrieb weiter zu 
führen ?………...................................... ❒ ❒ 

 
Halten Sie es für sinnvoll, bei Fortbestand  
der Quotenregelung die Durchführung von 
Naturschutzmaßnahmen durch die Vergabe 
von Milchquoten zu honorieren ?  
   
Ja ...................................................................❒ 
nein ....................... .........................................❒ 
weiß nicht .......................................................❒ 

 
 
War für die Durchführung der Vertrags-
naturschutzmaßnahmen die Anschaffung 
bisher auf dem Betrieb nicht vorhandener 
Maschinen und Geräte notwendig ?  
   
Ja ...................................................................❒ 

Nein .................................................... .......... ❒ 
 

 
 
Wenn ja, wie hoch waren die Investitionen, 
die in direktem Zusammenhang mit den 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen standen ? 

                               ca.............................. Euro 

wofür: -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

 

Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen 
Arbeitsaufwand für die Durchführung der 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen  auf  Ihrem   
Betrieb ? 

                           ca. ................................. AKh 

 

Wenn sich ein erhöhter Arbeitsaufwand 
ergibt, wird dieser überwiegend von 
Fremdarbeitskräften oder Lohnunter-
nehmern erledigt ?  
  
ja ....................... ............................................ ❒ 

nein .................................................... ........... ❒ 
nur zu einem geringen Teil...... ....................... ❒ 
 

 
Haben die Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
zu Veränderungen bei den Pachtpreisen 
geführt ?  
  
Ja, die Pachtpreise sind gestiegen.................. ❒ 

Ja, die Pachtpreise sind gefallen.................... ❒ 
Nein, die Pachtpreise sind unverändert........... ❒ 
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Abschnitt 5: Einzelmaßnahmen in Hessen 
 

Fragen zu den Einzelmaßnahmen:  
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen für alle auf Ihrem Betrieb durchgeführten Maßnahmen mit 
einer Ziffer von 1 bis 5.  

 
1: Ja, zutreffend 
2: Tendenziell zutreffend 
3: Eher nicht zutreffend 
4: Nein, nicht zutreffend 
5: Weiß nicht 
 
 

 
 
 
 
 

Einzelmaßnahmen 
Hessen 

E
in

m
al

ig
e 

na
tu

rs
ch

ut
zg

er
ec

ht
e 

G
rü

nl
an

dn
ut

zu
ng

 

M
eh

rm
al

ig
e 

na
tu

rs
ch

ut
zg

er
ec

ht
e 

G
rü

nl
an

dn
ut

zu
ng

 

E
xt

en
si

ve
 B

ew
irt

sc
ha

ftu
ng

 / 
P

fle
ge

 a
uf

ge
ge

be
ne

r F
lä

ch
en

  

A
ck

er
sc

ho
ns

tre
ife

n 
/ 

S
ch

on
flä

ch
en

 

B
es

on
de

re
 L

eb
en

sr
äu

m
e 

/ 
be

so
nd

er
e 

B
ew

irt
sc

ha
ftu

ng
sf

or
m

en
 

Die Prämienzahlung ist angemessen und deckt die 
Ertragsausfälle und den Mehraufwand ab. 

     

Für die Durchführung der Maßnahme war eine 
Umstellung der Betriebsorganisation erforderlich. 

     

Ich könnte mir vorstellen, in Zukunft in stärkerem 
Umfang an diesem Programm teilzunehmen.  

     

Die Bewirtschaftungsauflagen sind gut an die 
unterschiedlichen Standortbedingungen angepasst, 
zusätzliche Vertragsvarianten sind nicht erforderlich.  

    
 

Die Bewirtschaftung der Flächen hat sich durch die 
Teilnahme am Programm nicht wesentlich geändert. 

     

Die Vertragsabwicklung und die Betreuung durch die 
Behörden ist reibungslos und effizient.  

     

Die Vertragsflächen sind seit der Teilnahme am 
Programm deutlich blütenreicher geworden.       

Für die Teilnahme an diesem Programm war die 
Anschaffung bisher nicht vorhandener Maschinen und 
Geräte erforderlich.  

    
 

Seit der Teilnahme an dem Programm haben sich 
Unkrautpflanzen (z.B. Binsen, Rasenschmiele) stark 
ausgebreitet.   

    
 

Nach Beendigung der Vertragslaufzeit werde ich die 
Vertragsflächen wieder intensiver nutzen.   

     

Bei Wegfall der Förderung durch dieses Programm 
würde ich die Nutzung der Vertragsflächen aufgeben.  

     

 

 



Kapitel 6 Materialband VI – Anhang 4 - Fragebögen 97 

 

 

Fragebogen für folgende HEKUL-Maßnahmen 
• Förderung des ökologischen Landbaus 
• Bereich Vogelsberg:  Grünlandextensivierung mit Zusatz Vogelsberg, 

 folgend Vogelsbergprojekt 
• Förderung der extensiven Grünlandnutzung 
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Rückumschlag oder – ohne 
Anschreiben – per Fax (Fax-Nr.: 05 31/5 96-52 99)  

bis Montag, den 24. Februar 2003, an uns zurück.  
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  Karin Reiter, Tel.: 05 31/5 96-52 21  
 e-mail: Karin.Reiter@fal.de 

 
An wen können wir uns ggf. bei Rückfragen wenden? 

Ihr Name: __________________________________________________________ 

Ihre Funktion: ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Ihre Telefonnummer: ___________________________________________________________ 

Ihre E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________ 

Behörde: ___________________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________________ 

 

 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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1. In welcher Weise informiert Ihre Dienststelle über die Maßnahmen des HEKUL?   
(Mehrfachnennungen möglich) 
� Eigene Informationsbroschüren 

� Informationsbroschüren der Landesministerien 

� Artikel der Dienststelle in 

� Fachpresse 

� Örtliche Presse/Tageszeitung 

� Informationsveranstaltungen 

� Direkte persönliche Kontakte 

� Sonstiges, und zwar   _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

2. Halten Sie das bisherige Informationsangebot für ausreichend/angemessen?  
� Ja 

� Nein 

� Weiß nicht 

Wenn nein, wo sehen Sie die wesentlichen Ansatzpunkte für Verbesserungen? 

� Sonstiges (Bitte benennen)   ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Bietet Ihre Dienststelle dem Zuwendungsempfänger bei der Umsetzung der Maßnahmen Beratung 
und Hilfe an? (Mehrfachnennungen möglich) 

� Ja, Beratung zu den Fördermodalitäten wie Antragswesen, Fördervoraussetzungen 

� Ja, fachliche (produktionstechnische) Beratung 

� Nein 

4. Welche anderen Institutionen/Behörden informiert Ihre Dienststelle regelmäßig über die 
Maßnahmen des HEKUL? 
� Keine 

� Keine, das ist nicht unsere Aufgabe 

� Bauernverband 

� Landkreise 

� Planungsbüros/Berater 

� Sonstige, und zwar   __________________________________________________________ 

5. Wie beurteilen Sie den Informationsaustausch mit den anderen Institutionen/Behörden? 
� Umfassend und zeitnah 

� Umfassend, aber nicht immer zeitnah 

� Zeitnah, aber nicht immer umfassend 

� Lückenhaft und sporadisch 
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6. Informieren Sie die Zuwendungsempfänger auch über Fördermöglichkeiten, die über die reine 
Flächenförderung der Agrarumweltmaßnahmen hinausgehen, jedoch im unmittelbaren Zusam-
menhang mit diesen stehen (z. B. Umweltbildung für Landwirte, Vermarktungsförderung für 
ökologisch wirtschaftende Betriebe, etc.)? (Mehrfachnennungen möglich) 
� Nein, bzw. wir verfügen nicht über ausreichende Informationen 

� Nein, das ist nicht Aufgabe unserer Dienststelle 

� Ja, mir sind die entsprechenden Förderprogramme bekannt 

� Ja, ich kann (auch) Informationsmaterial zur Verfügung stellen 

� Ja, ich berate (auch) fachlich 

� Sonstiges, und zwar _____________________________________________________________________ 

7. Sehen Sie Ansatzpunkte, die Maßnahmen des HEKUL sinnvoll mit anderen Maßnahmen des 
hessischen Entwicklungsplans nach VO (EG) 1257/99 zu kombinieren? 
� Weiß nicht bzw. ich kenne keine anderen Programme 

� Nein 

� Ja 

� Wenn ja, mit welchen Maßnahmen   _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. Sehen Sie Ansatzpunkte, die HEKUL-Maßnahmen des hessischen Endplans für den ländlichen 
Raum anderer Fördertöpfe zu kombinieren? 

� Weiß nicht bzw. ich kenne keine anderen Programme 

� Nein 

� Ja, und zwar mit   ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

9. Wenn Sie bei den beiden vorhergehenden Fragen „nein“ angekreuzt haben, was erschwert bzw. 
hindert Ihrer Meinung nach den kombinierten Einsatz von Förderprogrammen? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 
� Fehlende Kenntnis über Programme anderer Behörden  

� Mangelnde Information der Landwirte 

� Mangelnde Abstimmung der Fördermodalitäten aufeinander 

� Unsicherheit über möglicherweise auftretende Doppelförderung 

� Sonstiges, und zwar 
______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

 
10. In welcher Weise erhält Ihre Dienststelle die für die Verwaltungsabwicklung der Agrarumwelt-

maßnahmen notwendigen Informationen? (Mehrfachnennungen möglich) 
� Rundschreiben der Landesministerien 

� Dienstanweisungen  

� HEKUL-Informationen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten 

� Informationsveranstaltungen 

� Direkter persönlicher Kontakt zu den Landesministerien 

� Eigeninitiative 

� Andere Quellen, und zwar    _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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11. Wie beurteilen Sie die Qualität dieser Informationen? 
(Füllen Sie bitte die Tabelle mit den vorgegebenen Skalierungen aus) 
Qualität: 

1= gut 
2= mittel 
3= schlecht 

 

Zeitnähe: 

1=  Unterlagen lagen vor Beginn des Antragsverfahrens vor 
2=  Unterlagen lagen mit Beginn des Antragsverfahrens vor 
3=  Unterlagen lagen erst während des Antragsverfahrens vor 
4=  Unterlagen lagen erst deutlich verspätet vor 
5=  Unterlagen sind immer noch nicht vollständig 
 

 Qualität Zeitnähe 

Rundschreiben   

Dienstanweisungen   

HEKUL-Informationen   

Informationsveranstaltungen   

Direkter pers. Kontakt   

Eigeninitiative   

Andere Quellen: 

___________________________________________________________________________________________ 

12. Welches sind ihre wesentlichsten Kritikpunkte hinsichtlich des Informationsaustauschs mit dem 
Hessischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten? 
___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Fragen zur Maßnahmenausgestaltung 

1. War eine Mitarbeit/Einflussnahme Ihrer Dienststelle bei der Auswahl oder Ausgestaltung der 
Agrarumweltmaßnahmen möglich?  
� Ja 

� Nein 
� Nein, wäre aber wünschenswert gewesen 
� Weiß nicht 

2. In welchen Bereichen konnten Sie mitgestalten? (Mehrfachnennungen möglich) 
� Auswahl der Maßnahmen 

� Inhaltliche Gestaltung der Maßnahmen 

� Festlegung der Förderprämien 

� Bedarfsabfrage (Finanzmittel) 

� Administrative Abwicklung 

� Andere Bereiche, und zwar :   _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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3. Die Auflagen der einzelnen HEKUL-Maßnahmen sind vielseitig. Bitte nennen Sie uns die 
Auflage(n) der einzelnen Maßnahmen, die bei den Endbegünstigten am häufigsten auf 
Unsicherheit/Irritation/Unverständnis stößt 

Maßnahme Auflage/Regulierung Begründung 

Beispiel: 20-jährige Stilllegung Vertragszeitraum 20 Jahre Fläche als Banksicherheit nicht 
mehr akzeptiert 

Förderung des ökologischen 
Landbaus 

  

Förderung der extensiven 
Grünlandnutzung 

  

Pilotprojekt Vogelsberg   

4. Welches sind die Gründe/Auflagen, die bei Vor-Ort-Kontrollen am häufigsten zu Verstößen 
führen? (z. B. Flächenabweichung, falsche Flurstücksbezeichnung, Nichteinhaltung der Auflagen, wie Verstoß 
gegen Mindestbesatze 0,3 RGV/ha HFF bei Grünlandextensivierung) 

Maßnahme Verstoß Bemerkung 

Förderung des ökologischen 
Landbaus 

  

Förderung der extensiven 
Grünlandnutzung 

  

Pilotprojekt Vogelsberg   

10-jährige Stilllegung (FM 140)   

5. Welche Prüfkriterien zur Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis (Fachgesetzprüfung) 
führen nach Ihren Erfahrungen am häufigsten zu Verstößen. Welches sind die Ursachen dafür? 

Prüfkriterien gute 
landwirtschaftliche Praxis Verstoß/Ursache 

__________________________ _________________________________________ 

__________________________ _________________________________________ 

__________________________ _________________________________________ 

Fragen zum Mittelabfluss 

1. Wie stark werden die Agrarumweltmaßnahmen, gemessen am geplanten Mittelansatz, 
nachgefragt? 
� Nachfrage übersteigt das Finanzvolumen  

� Nachfrage entspricht dem Finanzvolumen 

� Nachfrage ist geringer als das Finanzvolumen 
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2. Für welche Maßnahmen übersteigt die Nachfrage derzeit die vorhandenen Finanzmittel in Ihrem 
Amtsbereich? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Für welche Maßnahmen konnten die vorhandenen Mittel nicht ausgeschöpft werden? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Wenn die Bereitschaft zur Teilnahme an einzelnen Maßnahmen seitens der Landwirte gering ist, 
was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen hierfür? 

Maßnahme (Bitte nennen) Grund für geringe Teilnahme 

_____________________ ______________________________________ 

_____________________ ______________________________________ 

_____________________ ______________________________________ 

5. Wie wählen Sie Anträge aus bzw. würden Sie auswählen, wenn die für die Agrarumweltmaßnah-
men zur Verfügung stehenden Mittel knapp werden? 

� Umschichtung zu den wichtigen Maßnahmen, Wegfall der weniger wichtigen Maßnahmen 

� Bewilligung nach Antragseingang (Windhundverfahren) 

� Vorrang für Anträge aus BMVEL-Modellregionen 

� Rücksprache mit dem Landesministerium  

� Sonstige Auswahl, und zwar ______________________________________________________________ 

Abwicklung der Agrarumweltmaßnahmen 

1. Gab es Unsicherheiten hinsichtlich der Abwicklungsmodalitäten im Rahmen der EAGFL-Garantie 
bei den HEKUL-Maßnahmen? 

� Nein, EAGFL-Garantieverfahren war bekannt  

� Ja, EAGFL-Garantieverfahren war völlig neu für mich 

� Ja, aber nur hinsichtlich einzelner Aspekte 

2. Falls Unsicherheiten bestanden, auf welche Abwicklungsschritte bezogen sich die Unsicherhei-
ten hauptsächlich? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Gibt es aus Ihrer Sicht finanztechnische Regelungen, die die Umsetzung der Agrarumweltmaß-
nahmen besonders erschweren? 
� Ja 

� Nein 

� Wenn ja, welche:   ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Fragen zur Personalausstattung 

Mit dem Kalenderjahr 2000 werden die Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung des Ländlichen Raums 
abgewickelt. Die Agrarumweltmaßnahmen wurden im Vergleich zu den Maßnahmen der  
VO (EWG) 2078/92 (Basisprogramm) verändert. 

1. Hat sich der Arbeitsaufwand in Ihrer Dienststelle verändert? 
� Ja, der Verwaltungsaufwand hat sich erhöht 

� Ja, der Verwaltungsaufwand hat sich deutlich erhöht 

� Nein, Verwaltungsaufwand ist in etwa unverändert geblieben 

� Ja, der Verwaltungsaufwand hat sich vermindert 

� Ja, der Verwaltungsaufwand hat sich deutlich vermindert 

Nennen Sie bitte die wesentlichsten Gründe für die Änderung  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Wenn sich der Verwaltungsaufwand deutlich erhöht hat, wie wurde der erhöhte Arbeitsanfall in 
Ihrer Dienststelle kompensiert? (Mehrfachnennungen möglich) 

� Bereitstellung zusätzlicher Sachmittel (z. B. PKW, PC-Ausstattung) 

� Zusätzliche befristete Stellen 

� Zusätzliche unbefristete Stellen 

� Vorhandenes Personal reicht aus 

� Interne Umschichtung der Aufgaben innerhalb der Abteilung 

� Interne Umschichtung der Aufgaben innerhalb der Behörde, z. B. indem Kollegen aus anderen Abteilungen 
VOK mit übernehmen 

� Optimierung der Arbeitsabläufe 

� Höhere Arbeitsbelastung des einzelnen Mitarbeiters (Überstunden) 

� Sonstiges, und zwar_____________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 

3. Wie hoch schätzen Sie den Verwaltungsaufwand zur Umsetzung der HEKUL-Maßnahmen inkl. 
Vor-Ort-Kontrollen in Arbeitskräften? (Uns ist bekannt, dass Sie diese Angabe nur unter sehr großen 
Einschränkungen tätigen können, da sich beispielsweise aus der Bearbeitung des Flächennutzungsnachweises 
die reine Bearbeitung für die Agrarumweltmaßnahmen nur schwer isolieren lassen. Gleiches gilt für die VOK der 
AUM. Wir werden diese Unsicherheitsfaktoren bei der Auswertung entsprechend beachten) 

Personen/Stellen ca.   ________________   

Bemerkungen              _________________________________________________________________________ 

4. Sind Ihres Erachtens strukturelle (Zuständigkeiten) oder personelle (Anzahl der Arbeitskräfte) 
Anpassungen zur Abwicklung der Agrarumweltmaßnahmen notwendig, um die Verfahrensab-
wicklung und die Beratung zu verbessern? 
� Ja  

� Nein 

Wenn ja, welche sind dies: 

___________________________________________________________________________________ 
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5. Werden aus Ihrer Sicht die für die Agrarumweltmaßnahmen zur Verfügung stehenden Finanz-
mittel insgesamt optimal eingesetzt? 

� Ja  

� Im Großen und Ganzen ja 

� In Teilbereichen sind Verbesserungen nötig 

� Nein  

6. Falls Sie oben nicht mit “Ja” geantwortet haben: Wo liegen Ihres Erachtens noch besondere 
Probleme und Defizite? 

� Die Maßnahmen decken nicht die Erfordernisse des Ressourcenschutzes ab  

� Die Maßnahmen decken nur einige Erfordernisse des Ressourcenschutzes ab 

� Die Maßnahmen werden oftmals nicht korrekt umgesetzt 

� Die Maßnahmen sind nicht hinreichend aufeinander abgestimmt 

� Agrarumweltmaßnahmen laufen der allgemeinen Agrarpolitik entgegen 

� Die Maßnahmen werden nicht zielgerichtet eingesetzt(mangelnde Förderkulisse) 

� Es besteht zu geringe Flexibilität bei der Umsetzung der Maßnahmen 

� Sonstiges (Bitte nennen)  _______________________________________________________________ 
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Anhang 5 

Kurzübersicht über die länderspezifischen begleitenden naturschutzfachlichen 
Untersuchungen (HELP)  

Studie (Quelle) Hessisches Landschaftspflegeprogramm (HELP) Erfolgsprüfung, Region 
Südhessen, Untersuchungsjahre (1997, 1998, 1999 und 2000), 
Regierungspräsidium Darmstadt  

Maßnahme alle Maßnahmen nach alter HELP-RL (1994) 

Biotoptyp alle nach alter HELP-RL (1994) förderfähigen Biotoptypen 

Inhalt Tabellen zu Vertragsflächen, Regionalverteilung und "vorläufigen Ergebnissen" 
(Lage, Vegetationsbestand, Biotoptyp, HELP-Ziel, RL, Eignung der HELP-
Auflagen, Bewirtschaftungsvorschläge, ökolog. Potenzial, regionaltyp. schutz- und 
entwicklungsbedürftige Biotoptypen, Untersuchungsjahre, Bedeutung und 
Entwicklungstendenz); knappe textliche Darstellung der Bedeutung und 
Entwicklungstendenz als Begründung für weitere Untersuchungen 

Es liegen von den jeweiligen Jahren nur einzelflächenbezogene Aussagen vor, die 
keinen Gesamteindruck der Effizienz der Wirkungskontrollen in Hessen vermitteln. 

Im Anschluss folgt die beispielhafte Darstellung des Jahres 2000. 

Ergebnis Im Untersuchungsjahr 2000 sind über die Hälfte der durchgeführten Maßnahmen 
nach der alten HELP-RL (1994) für die entsprechenden Flächen geeignet, 
ausreichend bzw. werden ggf. mit geringfügigen Änderungen weiter beibehalten. 
Allgemeine Entwicklungstendenzen sind sowohl im faunistischen als auch 
floristischen Bereich nicht festlegbar, sondern nur in Bezug auf Einzelflächen in 
Form der Aussagen positiv/ gleichbleibend/ negativ feststellbar. 

Anmerkung Die Maßnahmen nach alter HELP-RL (1994) sind vergleichbar mit den 
weitergeführten Maßnahmen der neuen RL (2000). Analogieschlüsse sind zulässig.

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

• die Untersuchungsergebnisse von 2000 (untersucht wurden Maßnahmen 
nach HELP-RL 1994) liefern keine unmittelbaren Aussagen zu dem Erfolg 
von der HELP-RL 2000 

• bei Fortsetzung des Untersuchungsprogramms sind Aussagen hinsichtlich 
der Wirkung von HELP-Maßnahmen bis 2006 möglich; notwendig für die 
effektive Erfolgsmessung ist eine präzise Zielformulierung für die 
einzelnen Vertragsflächen 

• aus den Untersuchungsergebnissen 2000 ergibt sich, dass der Großteil der 
durchgeführten Maßnahmen für die unter Vertrag stehenden Flächen 
bisher als geeignet beurteilt und meist ohne gravierende Veränderungen 
für die Folgejahre beibehalten wird; daraus lässt sich schlussfolgern, dass 
die auch zukünftig durchgeführten Maßnahmen i.d.R. einen positiven 
Beitrag zu den Zielen des Naturschutzes leisten bzw. sich der vorhandene 
Zustand der Vertragsnaturschutzflächen i.d.R. nicht verschlechtern wird 
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Studie (Quelle) "Zustandskontrolle auf HELP-Vertragsflächen im Regierungsbezirk 

Darmstadt"; Matthias Kuprian, Wolfgang Mohr, Mathias Ernst, Rosi Glenz, 
Hans Jürgen Klein, Matthias Kisling, in: Jahrbuch Naturschutz in Hessen 5, S. 
121-128, 2000 

Maßnahme alle Maßnahmen nach alter HELP-RL (1994) 

Biotoptyp alle nach alter HELP-RL (1994) förderfähigen Biotoptypen; häufigste 
Biotoptypengruppen südhessischer HELP-Flächen (Zustandskontrolle und 
Bewertung) 

Inhalt Auswertung auf Grund tabellarischer oder textlicher Aussagen von insges. 83 
einzelnen HELP-Erfolgskontrollen (Stichprobe auf zahlreichen kleinflächigen 
Parzellen) im Regierungsbezirk Darmstadt; HELP-Erfassungsbogen als wichtiger 
Bestandteil der Erfolgskontrollen; Klassifizierung des Zustandes der Biotoptypen 
nach den Kategorien "ohne Mängel", "leichte Mängel", "deutliche Mängel", 
"schwere Mängel" und "nicht beurteilbar" nach Schütz & Ochse (1997) 
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Ergebnis Mehr als 4 von 5 Flächen sind aus Sicht des Naturschutzes in einem erfreulichen 
Zustand. Ziele und Erwartungen, die mit dem VNS verbunden sind, wurden auf 
über 80 % der Fläche erreicht. Deutliche Mängel wurden auf über 12 % der 
Fläche gefunden. Schwerwiegende Mängel konnten nur auf 6 % aller bewertbaren 
Flächen festgestellt werden. Schwere Mängel konnten in 3 von 16 Biotoptypen 
nachgewiesen werden, deutliche Mängel in 5 Biotoptypen. Überraschend ist mit 
53 % der Flächenanteil, der auch nach dem recht einfachen Bewertungsschema 
nicht eindeutig einzuordnen war (gravierend waren hier die Defizite bei der 
Zielsetzung und -formulierung von Vertragsnaturschutzmaßnahmen). Die 
Untersuchungen zeigen ein überwiegend positives Ergebnis aus Sicht des 
Vertragsnaturschutzes. Die jeweiligen Entwicklungsziele und/ oder 
Erhaltungsziele wurden überwiegend erreicht. Der VNS ist eine wichtige Säule 
des Naturschutzes. Auf Flächen, auf denen die Wahl besteht, sollte VNS anderen 
und z.T. kostspieligeren Landschaftspflegeformen vorgezogen werden. Die 
gefundenen Defizite (v.a. schwere Mängel) konnten bei näherer Betrachtung auf 
folgende Ursachen zurückgeführt werden: Randeinflüsse, ungeeignete 
Bewirtschaftungsformen, zu hoch gesteckte Ziele bzw. Erwartungen, 
Vertragsbrüche. Es wurde nur ein geringer Anteil an Streuobstwiesen und 
basenarmen Magerrasen untersucht, in einigen Naturräumen Südhessens sind 
diese somit unterrepräsentiert. 

Zustandsanalyse von VNS-Flächen (HELP) in Südhessen. Gesamtbewertung 
aller bewertbaren Biotoptypen als Prozentangabe 

Zustandsanalyse Prozentangaben 

Ohne Mängel 60,02 
Leichte Mängel 21,47 
Deutliche Mängel 12,24 
Schwere Mängel 6,27 

 

Zustandanalyse der drei häufigsten Biotoptypen südhessischer HELP-
Flächen ohne die Kategorie „nicht bewertbar“. Darstellung in 
Prozentangaben. 

Bewertung Grünland frisch Feuchtgrünland Magerrasen 

ohne Mängel 67,05 % 50,82 % 70,25 % 
leichte Mängel 17,36 % 49,18 % 0,00 % 
deutliche Mängel 4,43 % 0,00 % 28,90 % 
schwere Mängel 11,16 % 0,00 % 0,00 % 
 

Anmerkung Die Maßnahmen nach alter HELP-RL (1994) sind vergleichbar mit den 
weitergeführten Maßnahmen der neuen RL. Die bei der Zustandskontrolle 
festgestellte Mängel wurden laut Text in der neuen Richtlinie abgeändert bzw. 
bei allen neuen Zustandskontrollen behoben (z.B. Zielsetzung, Vertragsmuster 
Obstbäume...). Analogieschlüsse sind dennoch zulässig. Es bleibt abzuwarten, ob 
die Änderungen auch den gewünschten Erfolg mit sich bringen.  

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

Vergleich von Vertragsnaturschutzflächen mit konventionell bewirtschafteten 
Flächen (Mit-Ohne-Vergleich) könnte weitere Hinweise auf positive Wirkungen 
des VNS liefern 
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Studie (Quelle) Dauerflächenuntersuchungen im Hohen Vogelsberg von 1991 bis 2001 zur 
fachlichen Begleitung des Ökowiesenprogramms und des nachfolgenden 
Hessischen Landschaftspflegeprogramms (HELP), Teil 1: der nordöstliche 
Vogelsberg, erstellt für das HMELF durch das HDGLN, 2003 

Maßnahme alle Maßnahmen gem. Ökowiesenprogramm und gem. alter HELP-RL (1994) 

Biotoptyp alle gem. Ökowiesenprogramm und gem. alter HELP-RL (1994) förderfähigen 
Biotoptypen 

Inhalt Dokumentation von Vegetationsentwicklungen, Darstellung gesicherter 
Entwicklungstrends verschiedener 10-jähriger Dauerflächenuntersuchungen, 
Vorschläge zu einer rationalen Dauerflächenbeobachtung  

Ergebnis Insgesamt gesehen können in den Untersuchungsflächen im nordöstlichen Teile 
des Vogelsberges nur wenige einzelne Entwicklungstrends festgestellt und 
dokumentiert werden. Ein Grund liegt darin, dass ein großer Teil der untersuchten 
Ökowiesen/ HELP-Flächen bereits langfristig extensiv bewirtschaftet worden ist 
und eine weitere Aushagerung kaum möglich ist. Einige intensivere Dauerflächen 
zeigen einen Extensivierungstrend der weiterhin anhalten kann. 
Naturschutzfachlich sehr hochwertige Vertragsflächen können mit den bisherigen 
HELP-Maßnahmen zur Bewirtschaftung und Pflege gut erhalten werden und 
intensivere Flächen zeigen Extensivierungserfolge.  

Anmerkung Maßnahmen des Ökowiesenprogramms (1986) und nach alter HELP-RL (1994) 
sind vergleichbar mit den weitergeführten Maßnahmen der neuen RL 

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

HELP-Maßnahmen erweisen sich als geeignet zur Erhaltung und Förderung von 
Extensivgrünland. 

 

 
Studie (Quelle) Dauerflächenuntersuchung im hohen Vogelsberg von 1991 bis 2001 zur 

fachlichen Begleitung des Ökowiesenprogramms und des nachfolgenden 
hessischen Landschaftspflegeprogramms (HELP) mittels vegetationskundlich-
naturschutzfachlichem Bewertungsrahmen für Grünland, Teil 2: Der 
südwestliche Vogelsberg, Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, 
Gartenbau und Naturschutz, 2003 

Maßnahme Ökowiesenprogramm 
Biotoptyp Wiesen 
Inhalt Untersuchungsbericht über vegetationskundlich-naturschutzfachliche Bewertung am 

südwestlichen Vogelsberg und Einstufung in eine 5-stufige Bewertung: 1 -
geringwertiges Intensivgrünland 2 - mäßig bis gute Entwicklungsflächen 3 - 
hochwertige Entwicklungsflächen, jeweils mit Zwischenstufen  

Ergebnis Nur wenig eindeutige Entwicklungstrend zeigten sich (zusammenfassendes 
Ergebnis):  
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Anmerkung -- 

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

Aus den vorliegenden Untersuchungen und den bisherigen Erfahrungen in der 
HELP-Erfolgskontrolle/Monitoring werden folgende Vorschläge unterbreitet: 

• Monitoringflächen innerhalb von FFH-Gebieten sollen in das FFH-
Monitoring integriert werden 

• Monitoringflächen außerhalb von FFH-Gebieten: der hier vorgestellte 
Bewertungsrahmen kann da eingesetzt werden, wo auf eine aufwändigere 
Erfassung und Bewertung verzichtet werden kann und/oder wo eine 
vertragswirksame Auswahl von ähnlich erscheinenden Flächen getroffen 
werden muss. 

 

 
Studie (Quelle) Ackerrand als Lebensraum, Das Ackerschonstreifen-Programm, Hessisches 

Ministerium für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und  
Naturschutz, 1992 

Maßnahme Ackerschonstreifenprogramm in Hessen (1986-1990) 

Biotoptyp Ackerrandstreifen 

Inhalt Bedeutung von Ackerwildkräutern (z.T. sehr allgemein), Untersuchungen zum 
Ackerschonstreifenprogramm, Vergleich der Ackerbegleitflora von Schonstreifen 
und konventionell bewirtschafteten Flächen; zoologische Untersuchungen in 
Ackerschonstreifen und Feldern mit erhöhtem Wildkrautbesatz 
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Artenreichere Ackerwildkrautbestände sind bei konventionell bewirtschafteten 
Äckern höchstens entlang schmaler Randbereiche oder entlang von Wegrainen 
ausgebildet, die zufällig vom Herbizideinsatz verschont geblieben sind. In 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten fehlen selbst diese Randbereiche. 
Der auffälligste Unterschied besteht hinsichtlich der Dichte des Wildkrautbesatzes 
auf konventionell bewirtschafteten (mit Herbiziden behandelt) Flächen (5 %) und 
auf Ackerschonstreifen (25%; Werte zwischen 8 und 60%). Auf mit Herbiziden 
behandelten Flächen kamen durchschnittl. 5 Arten (0-20 Arten), auf 
Ackerschonstreifen durchschnittl. 23 Arten (5-43) vor. Typisch ausgeprägte 
Ackerunkrautgesellschaften gab es nur in herbizidfreien Randstreifen. Auf 
konventionell bewirtschafteten Ackerflächen handelte es sich i.d.R. um artenarme 
Unkrautbestände. Positive Effekte auf die Fauna sind nur feststellbar, wenn 
tatsächlich mehr Ackerwildkräuter (Individuen und Arten) auf den Randstreifen 
wachsen als im Rest der Ackerfläche. Die angrenzende Landschaftselemente haben 
hingegen einen entscheidenden Einfluss auf die Fauna der Ackerschonstreifen.  

Bisherige Untersuchungen lassen aus naturschutzfachlicher Sicht eine positive 
Bilanz erkennen. Kritisch anzumerken ist, dass weniger als 0,1 % der Ackerfläche 
Hessens am Programm beteiligt sind. Langfristig gesehen reicht das 
Ackerschonstreifenprogramm nicht zum Schutz des Lebensraumes Acker aus. 
Erfolge zur Erhaltung der typischen Lebensgemeinschaften lassen sich nur durch 
eine Änderung der Agrarpolitik und durch die Umstrukturierung der 
landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erreichen. 

Ergebnis 

Die Tabelle gibt die Untersuchungsergebnisse von Artenzahlen auf konventionell 
und gem. den Vorgaben der Ackerschonstreifen bewirtschafteten Flächen wieder. 

Anzahl der in Ackerschonstreifen und normal bewirtschafteten Ackerrändern 
(Kontrolle) an zwei Standorten in Hessen nachgewiesenen Insektenfamilien. 
Verändert nach Hohmann et al. (1989) ( Abb.3; S.34) 
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Anmerkung Tendenziell sind das alte Ackerrandstreifenprogramm und die Anlage von 

Ackerschonstreifen/ -flächen gem. der neuen Richtlinie vergleichbar. Zu beachten 
ist dabei allerdings, dass die Flächenauswahl entsprechend der neuen Richtlinie 
viel gezielter erfolgt.  

Die Anlage von Ackerschonstreifen/ -flächen ist gegenüber den 
Vorgängermaßnahmen deutlich modifiziert worden. Es sind daher 
Analogieschlüsse möglich aber keine direkte Übertragbarkeit der Ergebnisse.  

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

• Erhöhung des Flächenanteils ist wünschenswert 
• Ackerrandstreifen haben eine deutlich floristische Ausrichtung und zeigen 

in Bezug auf diese auch Erfolge 
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Studie (Quelle) Indikatoren für landwirtschaftliche Extensivierungserscheinungen in Hessen, 
Otte, A., Labasch, M. u. Klingshirn, I., 1999 

Maßnahme Grünlandpflege in Streuobstwiesen 

Biotoptyp Streuobstwiesen 

Inhalt Darstellung der Untersuchungen zur Artenverteilung und Abundanz durch 
Transekte im Streuobstwiesengebiet „Wingert“ von Dornheim und „Nordhang“ von 
Stornfels 

Ergebnis Die Obstbäume sind mehrheitlich genutzt und in gutem Zustand. Defizite bestehen 
bei der Nutzung des Unterwuchses.  
Durch die Schafbeweidung treten offene Stellen in der Grasnarbe auf und fördern 
das Eindringen von Gehölzen und Ansiedlung von Ruderalarten. Auf den von den 
Tieren häufiger aufgesuchten Baumscheiben profitiert Urtica dioica von der 
starken Nährstoffanreicherung.  
Die Aufgabe der ursprünglichen Heuwiesennutzung verändert das Artenspektrum: 
„Gehölze in der Krautschicht“ und „Ruderalarten mit unterirdischen Ausläufern“ 
sind bereits in fast allen Teilflächen des Transektes vorhanden. Auf Teilflächen mit 
frühsommerlicher Mahd und Nachbeweidung durch Schafe hat die Artengruppe 
„Nitrophytische Hochstauden und Ruderalarten“ einen Deckungsgrad von bis zu 
50%. Auf den beschatteten Baumscheiben, wo Schnittgut der Mahd abgelagert 
wird, breiten sich nitrophytische Hochstauden und Ruderalarten aus. Die 
aufkommende Strauchschicht hat einen negativen Einfluss auf den Deckungsgrad 
der Kräuter. Gehölzjungwuchs hat in der Krautschicht eine hohe Stetigkeit erreicht 
und wird von Schafen nicht verbissen.  
Tendenziell werden durch Nutzungsextensivierung und Beschattung Arten 
gefördert, die sich vegetativ ausbreiten (insbes. Gräser). Gehölze sind 
kennzeichnend für die landwirtschaftlichen Extensivierungserscheinungen. 

Anmerkung Analogieschlüsse zum heutigen Zusatzpaket der Streuobstwiesennutzung sind 
möglich. 

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

Bei der Anlage von Streuobstwiesen ist zur Erhaltung der typischen Flora nicht nur 
eine Pflege bzw. Neuanlage der Bäume von Bedeutung, sondern eine dem 
Lebensraum Streuobstwiese angepasste Bewirtschaftung, dazu zählt die 
Fortführung der ursprünglichen Heuwiesennutzung. 
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Studie (Quelle) Salzwiesen von Münzenberg – Naturschutz durch Nutzung, Labasch, M. u. 
Schneider, O. in: Jahrbuch Naturschutz in Hessen 5, S. 186-194, 2000 

Maßnahme Sicherung der Grünlandnutzung, Rinderbeweidung, Schafhutung  

Biotoptyp Grünlandgesellschaften: Feucht- und Nasswiesen, Salzwiesen, Magerrasen 

Inhalt Beschreibung des Gebietes, der wissenschaftlichen Voruntersuchungen 
(Zielartenermittlung, Flächendeckende Kartierung der Ziel- und Problemarten), 
der Maßnahmenplanung (Regulierung des Grundwasserstandes, Optimierung der 
Heumahd, Beweidung mit Extensiv-Rinderrassen) sowie des Beweidungsversuchs 
mit seinen Ergebnissen und einem Ausblick 

Ergebnis Die Salzvegetation (Zielarten) scheint von der Beweidung zu profitieren, 
insbesondere kleinwüchsige Arten und Lückenbüßer. Eine relevante Zunahme bei 
den potentiellen Konkurrenten (Problemarten) ist nicht zu beobachten. Ein 
Diasporentransport zwischen den Weideflächen findet statt. 

Anmerkung Übertragbarkeit auf Einzelmaßnahmen nach LP 5 nicht möglich; hierfür sind 
immer Einzelfalluntersuchungen erforderlich  

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

Weitere Untersuchungen gezielt auf LP5-Flächen nach HELP-Richtlinie von 2000 
lenken.  
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Studie (Quelle) Die Bewertung von genutzten und brachliegenden Ackerflächen für Belange 
des Naturschutzes im Lahn-Dill-Bergland, Steinrücken, U., Sauer, S., in: 
Ökologie-Forum in Hessen S. 61-62, 1990 

Maßnahme Ackerbrache 

Biotoptyp bewirtschaftete und brachliegende Ackerflächen 

Inhalt Bewertung von Flächen mittels einer 9-stufigen Skala nach Kaule 1986, die 
Ausprägung und Seltenheit der Pflanzengesellschaft, das Auftreten seltener Arten 
und die Artenvielfalt der Bestände berücksichtigt. 

Ergebnis Es konnte ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Intensität der 
Vorbewirtschaftung der Flächen und der Höhe ihrer Bewertung (nach Kaule) 
hergestellt werden. Wertvolle Bestände wurden überwiegend auf Ackerflächen 
gefunden, die von Nebenerwerbslandwirten extensiv genutzt werden. 

Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen: 

• Die Rotationsbrache mit Spontanbegrünung ist im Hinblick auf den 
Artenschutz zumindest im intensiven Anbau positiv zu bewerten. 

• Die Auswirkungen auf den Artenschutz von Ackerwildkräutern sind bei 
der Stillegungsform Dauerbrache in extensiv bewirtschafteten Gebieten 
langfristig negativ zu beurteilen. Zum einen werden für den Artenschutz 
wertvolle Flächen aus der Nutzung genommen, zum anderen wird der 
Intensivierungsdruck auf den verbleibenden Flächen größer. 

• Maßnahmen zur finanziellen Stützung der extensiven Landwirtschaft in 
den Mittelgebirgen sind aus Gründen des Artenschutzes für 
Ackerwildkräuter dringend notwendig. 

Anmerkung Ackerbrachen sind im HELP nicht vorgesehen 

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

Ergänzende Aussagen zu den Ackerschonflächen/ -schonstreifen nach LP 4 

 
Studie (Quelle) Streuobstprogramme - wirkungsvolle Instrumente zur Erhaltung des 

ökologisch bedeutsamen Landschaftselements Streuobstwiese?, Schaab, E., in: 
Natur und Landschaft 66, S. 331-334, 1991 

Maßnahme Neupflanzung von hochstämmigen Obstbäumen in der freien Landschaft 
(Zusatzpaket zu HELP LP1, 2 u. 3) 

Biotoptyp Streuobstwiesen 

Inhalt Beschreibung der hessischen Förderprogramme und Initiativen für den 
Streuobstbau hinsichtlich ihrer Förderansätze sowie Beurteilung deren 
Erfolgsaussichten  

Ergebnis A: Die Kosten für Pflanzmaterial bei der Pflanzung von mind. 10 
Hochstammobstbäumen werden ganz oder teilweise übernommen dafür 
Verpflichtung zu einem Mindestmaß an Pflege: Die Zielerreichung ist aus Sicht 
des Naturschutzes und Landschaftspflege unbefriedigend, da eine Nutzung oder 
Pflege nicht ausreichend gesichert ist.  

Förderung von Pflanzungen mit max. 9 Obstbäumen, umfangreiche 
Öffentlichkeitsarbeit und „Baumpatenschaften“(„Rettet die Obstwiesen“): 
Positiver Versuch, die ökologischen Funktionen der Streuobstwiesen durch deren 
Nutzung sicherzustellen. 
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B: Bezuschussung von Pflanzmaterial, Pflege der Bäume und Mahd der Wiesen 
werden unterstützt: Der Baumschnitt und die Mahd ist 6-10 Jahre vertraglich 
gesichert, was für den Kronenaufbau und damit der Ausbildung als Lebensraum für 
eine vielfältige und charakteristische Tierwelt unerlässlich ist. Für nachhaltigen 
Erfolg ist aber auch eine Mindestbetreuung nach Ablauf des Vertrags notwendig, 
d.h. für die gesamte Lebensdauer. 

C: Baumpflanzungen und Pflegemaßnahmen sowie Vermarktungs- und 
Verarbeitungseinrichtungen werden unterstützt: Die Förderung der nötigen 
Infrastruktur wird als wesentliche Voraussetzung für den Erhalt der 
Streuobstwiesen angesehen und muss ausgebaut werden. 

Anmerkung -- 

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

Erfolgreich sind besonders solche Förderansätze, die neben der einmaligen 
Zahlung von Zuschüssen zu Baumpflanzungen auch Pflegemaßnahmen an Bäumen 
und Wiesen sowie die Vermarktung von Produkten fördern.  

Synergieeffekte sollten gezielt gefördert werden. 

 
Studie (Quelle) Versuche zur Erhaltung von Extensivgrünland, Arens, R. u. Neff, R., 

Angewandte Landschaftsökologie Heft 13, Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), 
Bonn-Bad Godesberg, 1997 

Maßnahme Grünlandnutzung: Nutzungsaufgabe, Änderung und Intensivierung der 
Bewirtschaftung, z.B. Mulchen (HELP LP 3) 

Biotoptyp Magerwiesen höherer Mittelgebirgslagen (Bsp.: Hohe Rhön) 

Inhalt Bericht über langjährige Versuchsreihen auf fünf typischen Standorten der Hohen 
Rhön, die Aufschluss darüber geben soll, welche Pflege im Rahmen von 
Naturschutzmaßnahmen geeignet ist, die Silikat- Magerwiesen zu erhalten oder 
wiederherzustellen, wenn eine reguläre Bewirtschaftung der Flächen nicht mehr 
erfolgt. Dabei wurde insbesondere das Mulchen genauer untersucht. 

Ergebnis Die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung von Extensivwiesen führt zur 
Dominanz von wenigen rhizombildenden, konkurrenzstarken Arten, die 
niedrigwüchsige, konkurrenzschwache Pflanzen zurückdrängen. Dabei geht der 
typische, von Magerkeitszeigern bestimmte Bestandscharakter schnell und 
nachhaltig verloren. Zur Vermeidung dessen wird das Mulchen als sehr 
kostengünstiges Pflegeverfahren untersucht und festgestellt, dass die fehlende 
Entsorgung des Schnittguts das Mikroklima und die Nährstoffrücklieferung so 
beeinflusst, dass nachhaltige Veränderungen der Bestandszusammensetzung bes. 
bei Extensivgrünland beobachtet wurden.  

Borstgrasrasen werden durch Brache und Mulchen in kürzerer Frist stärker 
verändert als Goldhaferwiesen, besonders empfindlich sind Nardo-Callunetea- und 
Nardetalia-Arten. Mulchen benachteiligt charakteristische Magerrasenarten, 
wogegen Arten der Klasse Molinio-Arrhenatheretea und der Ordnung 
Arrhenatheretalia ihre Ertragsanteile beim Mulchen erhöhen. Zoologische 
Untersuchungen konnten negative Auswirkungen des Mulchens im Vergleich zum 
Pflegeschnitt auf Populationen ausgewählter Spinnen- und Insektenarten nicht 
nachweisen. Beeinträchtigungen von Amphibien und Säugern können durch 
geeignete Geräteauswahl, -einstellung und Arbeitsweise reduziert werden. 

Die vereinfachte Pflege durch Heuschnitt und Abräumen des Mähguts nur jedes 
zweite Jahr (im Wechsel mit Brache) bewirkt auf wechseltrockenen Standorten nur 
eine geringe Veränderung. Weitere Vereinfachungen auch durch Kombinationen 
mit Mulchen haben langfristig die Entstehung einer Goldhaferwiese oder 
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Trisetion-Gesellschaft zur Folge. Auf basenärmeren, wechselfeuchten Standorten 
mit sehr geringem Aufwuchs kommt es bei der beschriebenen Reduzierung des 
Pflegeaufwandes zu einer Begünstigung von Arrhenatheretalia-Arten, aber mit 
dem Verschwinden des Nardetum ist nicht zu rechnen.  

Aus Sicht des Naturschutzes ist die Pflegekombination „jährlicher Wechsel von 
Heuschnitt und Brache“ langfristig am zweckmäßigsten, wobei größere Flächen in 
Teilflächen jährlich alternierend bearbeitet werden sollten. 

Langjährig brachgefallene Borstgrasrasen können durch regelmäßige Pflege wieder 
zu standorttypischen Magerwiesen zurückentwickelt werden, am schnellsten und 
nachhaltigsten durch jährlichen Schnitt und Entfernung des Schnittguts.  

Auf Goldhaferwiesen hat das Mulchen das Verschwinden konkurrenzschwacher 
Arten, aber nicht der Charakter-Arten zur Folge, d.h. der Vegetationstyp wird 
nicht grundlegend verändert. Durch Düngung aus Borstgrasrasen entstandene 
Goldhaferwiesen entwickeln sich bei fortgesetztem Heuschnitt mit Entfernen des 
Schnittgutes und unterlassener Düngung wieder zum Nardetum zurück. Der 
Versucht zeigt, dass Mulchen im jährlichen Wechsel mit Heuschnitt oder als 
jährliche Pflegemaßname in solchen Fällen gut geeignet ist, einen 
Goldhaferwiesenbestand zu erhalten. Mulchen stellt für die Erhaltung von 
Goldhaferwiesen sehr gut geeignete Pflegeverfahren dar, erst der Einschub von 
Brachejahren hat größere Vegetationsverschiebungen zur Folge. 

Allgemeingültige Aussagen über die Auswirkungen von Pflegemaßnamen auf die 
Entwicklung einzelner Arten sind nur begrenzt möglich. 

Das Vordringen von Lupine (Lupinus polyphyllus) und Weidenröschen (Epilobium 
angustifolium) in Magerrasen der Hohen Rhön stellt ein ernst zu nehmendes 
Problem dar, da ihr massenhaftes Auftreten die typischen Magerkeitszeiger zum 
Teil vollständig verdrängen. Regelmäßige Nutzung oder Pflege kann die 
Ausbreitung des Weidenröschens weitgehend verhindern, das der Lupine allenfalls 
verlangsamen. Erste Versuche lassen hoffen, dass Mulchen die Bestandsanteile der 
Lupine verringern könne. 

Anmerkung -- 

Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

Ist das Ziel die Erhaltung des Landschaftscharakters, können 
Vegetationsveränderungen durch Brache oder Mulchen toleriert werden, steht der 
Artenschutz oder die Erhaltung bestimmter Vegetationstypen im Vordergrund, 
müssen aufwändigere Pflegeverfahren eingesetzt werden. 
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Studie (Quelle) Entwicklungstendenzen von HELP-Erfolgskontrollflächen Nord- und 

Mittelhessens zwischen 1994 und 2001, Hessisches Dienstleistungszentrum für 
Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz, 2003 

Maßnahme HELP auf Grünland 
Biotoptyp Grünland 
Inhalt Auswertung der bisherigen HELP-Untersuchungen (Ø 4-5 Jahre) des HDLGN auf 

75 HELP-Erfolgskontrollflächen auf Grünland mittels einfacher 
naturschutzfachlicher Bewertung und Einstufung in eine 5-stufige Skala: 1 -
geringwertiges Intensivgrünland 2 - mäßig bis gute Entwicklungsflächen 3 - 
hochwertige Entwicklungsflächen, jeweils mit Zwischenstufen  

Ergebnis Insgesamt weist die überwiegende Anzahl der Grünlandflächen innerhalb des 
Untersuchungszeitraumes keine bis eine leicht positive Entwicklung auf. Von 75 
ausgewerteten Vertrags- bzw. HELP-Erfolgskontrollflächen bleibt der Großteil 
mehr oder weniger unverändert (siehe Diagramm).  

 

5%

57%

25%

13%
leicht negativer
Entwicklungstrend

bleiben mehr oder
weniger unverändert

weisen einen leicht
positiven
Entwicklungstrend auf
einen stärker positiven
Entwicklungstrend auf

 
Wertstufe 1: weniger wertvoll: Intensivgrünland, nur in Ausnahmen 
vertragsgeeignet, da Aushagerungs- und Entwicklungserfolge nicht absehbar sind: 
Basalgesellschaften, eutrophe Vielschnittwiesen und Weiden, ruderal-fette 
Glatthaferwiesen 
Zwischenstufe 1-2: mittelmäßig: Grenzbereich zwischen den weniger wertvollen 
Intensivgrünland und den höherwertigen Entwicklungs- und Erhaltungsflächen: 
Bereich der typischen Glatthafer- und fetteren Goldhaferwiesen, mesotrophe 
Weidegesellschaften 
Wertstufe 2: mittelhoch: vorwiegend sich im Rückzug befindliche 
Entwicklungsflächen, die bereits floristisch recht gut charakterisiert sind, aber noch 
ein gutes Entwicklungspotential aufweisen. Sie bilden sich meist bei mäßig 
extensiver Bewirtschaftung: Bereich der meist 2-schürigen mageren Glatt- und 
typischen Goldhaferwiesen, sowie Dotterblumenwiesen-Gesellschaften 
Zwischenstufe 2-3: hoch: gefährdete Erhaltungsflächen extensiver Bewirtschaftung, 
weitere Aushagerung kaum absehbar, da bereits ziemlich ausgehagert: Bereich der 
sehr mageren Ausbildung der Glatthaferwiese und mageren Ausbildung der 
Goldhaferwiese, sowie floristisch sehr gut ausgestattete Gesellschaften der 
Wertstufe 2 
Wertstufe 3: sehr hoch: sehr gefährdete und seltenere Erhaltungsflächen mit bereits 
seit sehr langer Zeit praktizierter extensiven Bewirtschaftung, bzw. Pflege. Meist 
Pflegeflächen mit einem Pflegeschnitt: z.B. Borstgras-Goldhaferwiesen. 
Borstgrasrasen, Seggenwiesen, Braunseggen-Dotterblumenwiesen, 
Halbtrockenrasen 
 

Anmerkung (Studie liegt zum Zeitpunkt der Evaluation ohne Anhang, Tabellen und Abbildungen 
vor) 
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Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

Geeignete Untersuchungsgrundlage für die HELP-Maßnahmen; Untersuchungen 
sollten in Zukunft fortgeführt werden.  

 
Studie (Quelle) Ergebnisse der Erfolgsprüfung 1998 RP Kassel, Fachliche Erfolgsprüfung im 

Rahmen des HELP, Erlass vom 16.12.1997 
Maßnahme HELP-Maßnahmen gem. der alten RL (1994) 
Biotoptyp  
Inhalt grobe Zusammenfassung der Entwicklungstendenzen der einzelnen durchgeführten 

Maßnahmen in sehr positiv, geeignet, bedingt geeignet oder ungeeignet 
Ergebnis Entwicklungstendenz der Maßnahmen in % der 1998 untersuchten Flächen: 

sehr positiv 4 
geeignet 60 
bedingt geeignet 26 
ungeeignet 10 

 
Anmerkung Übertragbarkeit auf Maßnahmen nach neuer HELP-RL (2000) ist möglich 
Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

HELP-Maßnahmen der Vorgängerförderperiode (1994 bis 2000) können als 
überwiegend geeignet zur Umsetzung von Naturschutzzielen im Extensivgrünland 
angesehen werden.  

 
Studie (Quelle) Erfolgsprüfung im Rahmen des HELP, Erfahrungsbericht 1998, RP Gießen, 

1999 
Maßnahme HELP-Maßnahmen gem. der alten RL (1994) 
Biotoptyp  
Inhalt Wiederholungsuntersuchungen von Dauerquadraten mit HELP-Maßnahmen 
Ergebnis Entwicklung von 27 der 58 erneut untersuchten Quadrate wurde positiv bewertet 

(48%), bei 21 Quadraten wurde bisher oder in diesem Jahr keine Veränderung 
festgestellt (36 %), 1 Quadrat wurde indifferent bewertet (2%), 8 Quadrate (14 %) 
wurden negativ bewertet 

Anmerkung Übertragbarkeit auf Maßnahmen nach neuer HELP-RL (2000) ist möglich 
Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

HELP-Maßnahmen der Vorgängerförderperiode (1994 bis 2000) können als 
überwiegend geeignet zur Umsetzung von Naturschutzzielen im Extensivgrünland 
angesehen werden. 

 
Studie (Quelle) Erfolgsprüfung im Rahmen des HELP, Erfahrungsbericht 1999, RP Gießen, 

2000 
Maßnahme HELP-Maßnahmen gem. der alten RL (1994) 
Biotoptyp  
Inhalt Untersuchung von 207 Dauerquadraten botanisch und 17 Flächen zoologisch 

(darunter auch 5 Sonderuntersuchungen) im Zeitraum von 1994 - 1999; 1999 
erfolgten 72 botanische und 4 zoologische Folgeuntersuchungen, erstmals 
begutachtet wurden 14 Dauerquadrate 
 

Ergebnis Die Nachuntersuchung der Wiesenbrüter ergab keine relevanten Veränderungen 
gegenüber dem Jahr 1997. Beim Hasenprojekt zeigten sich erste Ergebnisse in Form 
von Zuwachsraten von 1998 auf 1999 auf einer Teilfläche, deren Brache- und 
Grünlandanteil zunahm. 
Von den 72 im Jahr 1999 wiederholt botanisch untersuchten Dauerquadraten zeigten 
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33 Quadrate (46 %) eine positive Entwicklung, 10 Quadrate (14 %) eine negative 
und 29 Quadrate (40 %) eine gleichbleibende Entwicklung. Die Ergebnisse des 
Jahres 1999 entsprechen weitgehend denen des Vorjahres (1998: positiv: 48 %; 
negativ: 14 %; gleichbleibend 38 %). Dies ist insofern bemerkenswert, da es sich 
bei den 1999 untersuchten Flächen zu 100 % um andere Flächen handelt als 1998, 
da keine der Flächen einen einjährigen Untersuchungsturnus aufweist. Bei vielen 
der bisher dreimalig untersuchten Flächen ist bisher keine eindeutige 
Entwicklungstendenz zu erkennen.  

Anmerkung Übertragbarkeit auf Maßnahmen nach neuer HELP-RL (2000) ist möglich 
Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

HELP-Maßnahmen der Vorgängerförderperiode (1994 bis 2000) können als 
überwiegend geeignet zur Umsetzung von Naturschutzzielen im Extensivgrünland 
angesehen werden. 
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Anhang 1: Fragebogen - Halbzeitbewertung auf der Ebene der Länderministe-
rien 

Gliederung

A Grundlegende Informationen zum Programm/ bzw. Programmbestandteil

B  Partnerschaft und Kooperation (VO, Förderung, Genehmigung, Anpassung, Flexibilität)

C Entscheidungsgrundlagen, Bedarf, Strategie, Auswahlverfahren, rechtl. Umsetzung

D Ziele, Zielvorgaben, Indikatoren (systematisch/ungeplant?:Festlegung, Ermittlung, Rückkopplung--Eignung, Relevanz, Quantifizierbarkeit)

E Organisation und Umsetzung des Programmbestandteiles (Erstellung, Durchführung, Begleitung, Finanzabwicklung)

F Inhaltliche Konzeption und praktische Einführung sowie Umsetzung der Evaluation 

G Sonstige Bemerkungen

Wo

Wann

GesprächspartnerInnen

weitere Ansprechpartner

Anschrift

Tel:

Fax:

e-mail:

Evaluator/en:

23 A Grundlegende Informationen zum Programmbestandteil Verarbeitung und Vermarktung (V&V)
24
25 Programmerstellung : 
26 Zeitraum:
27 Programmantrag: 
28 Datum:
29 Programmgenehmigung: 
30 Datum:
31 Programmbestandteil Verarbeitung und Vermarktung:
32  - Rechtsgrundlagen (allg. und spez. bzgl. Verarb. & Verm. inkl. Richtlinien, Anweisungen etc. für die Administration u. Bewilligung):
33  - Weitere Dokumente (jüngster Jahresbericht):
34  - Welche Mittel für welche Sektoren (detaillierter indikativer Finanzplan):
35  - Förderstruktur Verarb. & Verm.: Gibt es Unterschiede zw. der Förderstruktur im Bereich V&V wie sie im EU-genehmigten Programm
36 beschrieben wird und der konkreten Umsetzung im Bundesland (aufgrund geänderter Vorgaben seitens der EU?
37 Ja/Nein/Erläuterungen
38 Gibt es V&V-Projekte nach Art. 33?
39  - Wenn ja, in welcher(n) Maßnahme(n)?
40  - In welcher Organisation/durch wen/in welchem Umfang werden V&V-Maßnahmen nach Art. 33 gefördert, begleitet und bewertet?
41
42 Programmentwicklung/-änderungen im Bereich V&V:
43  - Bitte benutzen Sie hierzu die als Anlage beigefügte Tabelle '[Bundeslandkürzel]_Verlauf_EPPD_fuer_2000_06.xls ' über die finanzielle 
44  * Korrekturen und/oder Lücken bitte ausbessern/ergänzen Entwicklung des Bereiches V&V Ende 94-99 und derzeitiger Stand
45  - Wie wurden Änderungen bewerkstelligt (über EU, Begleitausschuss, bundeslandesintern):
46 (in 2002 waren Änderungen auf Grund der Trennung Öko/ Regio in GAK notwendig).
47

Fragebogen : Halbzeitbewertung auf der Ebene der Länderministerien
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48 B  Partnerschaft und Kooperation (VO, Förderung, Genehmigung, Anpassung, Flexibilität)
49 Vorarbeiten zur Phase 2000-2006
50 War bei der Ausgestaltung der EU - Förderbedingungen/Durchführungsbestimmungen für den 
51 Förderzeitraum 2000-2006 Mitarbeit möglich ?
52  - direkt durch Bundesland ( ja / nein / nein aber wünschenswert )
53  - Bl. indirekt über Bund
54  - ausschließlich Bund
55
56 Mitarbeitsmöglichkeiten:
57  > Wurde das Bundesland ? |gefragt|  <-->  |nicht gefragt|
58  > Wurden Mitgestaltungsversuche des Bundeslandes ? |eher akzeptiert| <-->  |eher abgeblockt|
59  > Wurde das Bundesland über VO-Verhandlungen in Kenntnis gesetzt? |tendenziell zu spät| <-->  |tendenziell rechtzeitig| 
60
61 Ist nach Ihrer Meinung das Gebot der Partnerschaft auf dieser Rechtssetzungsebene überhaupt angebracht?
62 ( ja / nein )
63
64 Wenn ja, wurde es für diesen Förderzeitraum angemessen berücksichtigt?
65 ( ja / nein )
66
67 Halten Sie die Vorgaben der VO hinsichtlich Form/Inhalt/Ausgestaltung des OP für sinnvoll und ausreichend?
68 ( ja / nein ), Inwiefern?
69 höhere/geringere Flexibilität gegenüber 1994?
70 erschwerte/erleichterte Erstellung gegenüber 1994?
71
72 Wie beurteilen Sie insbesondere vor diesem Hintergrund die Informationspolitik:
73
74 Marktstrukturreferenten bzgl. Bonn unter den Rubriken 
75 Rechtzeitige Information |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
76 Eindeutige Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
77 Lückenlose  Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
78 Ausreichende Unterstützung bei Problemen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
79 Ausreichende kompetente Ansprechpartner |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
80           wer sind die Ansprechpartner:  _______________________________________________________
81 Fachreferenten bzgl. der EU-Komm unter den Rubriken 
82 Rechtzeitige Information |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
83 Eindeutige Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
84 Lückenlose  Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
85 Ausreichende Unterstützung bei Problemen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
86 Ausreichende kompetente Ansprechpartner |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
87           wer sind die Ansprechpartner:  _______________________________________________________
88
89 Wenn diesbezügl. Defizite bestehen, haben sie zu markanter Mehrarbeit geführt? 
90 Beispiele, wenn möglich mit Belegen (etwa: best. Kap. Des Programms mussten neu geschrieben werden usw.)
91
92 Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie?
93
94 Programmvorbereitung/-konzeption
95 Verfahrensablauf zur Genehmigung und Änderung:
96  - Wie gestaltete sich der Verfahrensablauf zur Genehmigung des Bereiches Verarb.& Verm. für 2000-2006
97 (zeitlich, inhaltlich, organisatorisch, Finanzabwicklung, Rolle EU-Komm.)
98  - Und wie beurteilen Sie den Verfahrensablauf im Hinblick auf Programmänderungen (Verarb.&Verm.)
99  - Hat die Flexibilität bzgl. Programmerstellung und -anpassung zu- oder abgenommen (etwa bzgl. Reaktion auf
100 neue Marktentwicklungen)? zugenommen <--> abgenommen , Inwiefern?
101  - Hat sich der Verfahrensablauf gegenüber der Periode 1994-99 verändert?
102 ( ja / nein ), Inwiefern?
103
104 Welche Aspekte bzgl. der Ausgestaltung der EU - Förderbedingungen/Durchführungsbestimmungen im Bereich V&V für den 
105 Förderzeitraum 2000-2006 sind für Ihr Bl. besonders nachteilig, besonders vorteilhaft?
106
107 Fand ein Abstimmungs-/ Abwägungsprozess statt hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen Bereiche, also auch des 
108 Bereiches V&V im Rahmen des Gesamtprogrammes (inhaltlich und finanziell)?
109  - wann und wie häufig
110  - auf welcher Ebene 
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111  - systematisch koordiniert oder eher spontan bei akuter Notwendigkeit
112  - wer entschied und wie wurde letztendlich über das programminterne Finanzmittelverhältnis entschieden
113  - war die Entscheidung für den Bereich V&V o.k.
114  - ist das Entscheidungsverfahren o.k. und wurde V&V ausreichend berücksichtigt/eingebunden?
115
116 War insgesamt die Unterstützung/Zusammenarbeit/Kommunikation im Hinblick auf Erstellung, Genehmigung, 
117 Anpassung des Programms/Programmbestandteiles ...
118
119 a) ... bundeslandesintern: >schlecht< >unbefriedigend< >ausreichend< >gut<
120 b) ... durch BML: >schlecht< >unbefriedigend< >ausreichend< >gut<
121 c) ... durch EU-Behörden: >schlecht< >unbefriedigend< >ausreichend< >gut<
122
123 Welche Veränderungen sind diesbezüglich gegenüber 1994-1999 eingetreten?
124
125 Wo sehen Sie Ansatzpunkte für Verbesserungen?
126  
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127 C Entscheidungsgrundlagen, Bedarf, Strategie, Auswahlverfahren, rechtl. Umsetzung
128
129 Welche Informationsgrundlagen waren relevant und welche Bedeutung hatten sie?
130 externe Quellen: |  kaum relevant  |  bedeutsam  |  sehr wichtig  |
131 bereits gestellte Anfragen von Unternehmen
132 speziell erzeugte/in Auftrag gegebene Gutachten/Studien (benennen)
133    - vom Bundesland
134    - mit anderen Bundesländern gemeinsam
135 vorhandene Gutachten/Studien, die nützlich schienen (benennen)
136 Informationen von Verbänden und sonstigen Gruppierungen (benennen)
137 frühere Evaluationsergebnisse
138 Vorgängerprogramme
139 Fachpresse
140 Programme anderer Bereiche, oder Bundesländer
141 interne Quellen
142 politische Empfehlungen, Strategiepapiere
143 verbindliche Anweisungen der politischen Ebene
144 Berichte über die abgelaufene Förderperiode
145 eigenes Wissen, eigene Erfahrung (Ministerium)
146 Vorschläge/Informationen der Bewilligungsstellen
147 aus direkten Kontakten (Besuche etc.) bei Unternehmen/Verbänden gewonnene Informationen
148
149 Wie gestaltete sich die Beteiligung relevanter Gruppen u. welche wurden beteiligt/zumindest informiert? (Unterlagen bereit halten)
150  - ist die Beteiligung generell sinnvoll und hat sie konkret für 2000-2006 zu Programmverbesserungen geführt?
151
152 Wer hat an der Erstellung des Programmbestandteiles V&V maßgeblich mitgewirkt?
153 | Personenzahl | AK-Aufwand |
154 Ministerium
155 Bewilligungsstellen
156 weitere nachgeordnete Dienststellen:
157 andere Ressorts (Ministerien, Dienststellen)
158 Verbände/Wirtschaft
159 andere
160
161 Wie wurde die Erstellung des Programmbestandteiles organisatorisch abgewickelt?
162  - war für den Bereich V&V eindeutig festgelegt, wer was macht bzgl. Programmerstellung (spez. AG, festgelegter Zeitplan, etc.)?
163  - Gab es diesbezügl. gravierende Änderungen gegenüber 1994-99, wenn ja, warum (z.B. neue Vorgaben EU)?
164
165 Fanden Besprechungen bzgl. der generellen Strategie im Ber Verarb. & Verm. statt (Wann, Wie häufig)?
166 Wie wurde verfahren:
167 wurde keine konkrete strategische Ausrichtung erstellt?
168 wurde inhaltlich die Ausrichtung aus 1994-1999 übernommen?
169 wurden die direkten Vorschläge der einzelnen Referenten/Ref.leiter als Richtschnur genommen?
170 wurden hptsl. politische Vorgaben umgesetzt (welche)?
171 wurde der Rahmen der EU-Komm. umgesetzt (wie, welcher Inhalt)?
172 Sonstiges
173
174 Besteht ein Defizit an geplanter strategischer (mittel- bis langfr.) Ausrichtung?
175 Wenn ja, welche Gründe gibt es dafür:
176  - zu wenig Zeit
177  - zu wechselhafte Entwicklungen im Bereich Agrarwirtschaft
178  - politische Ebene lässt sich nicht auf verbindliche Strategien ein
179  - Sonstiges
180  
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181 Sind 'Strategiegruppen', 'geplante strateg. Ausrichtung', 'systematische Abwägungsprozesse'
182 praktikabel und sinnvoll
183 eher unpraktisch und erfolglos
184
185 Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Erstellung des Programmbestandteiles V&V in Ihrem Bundesland?
186 Bei einer verstärkten Zentralisierung/Dezentralisierung,
187 In einer Verbesserung des Informationsaustausches in qualitativer/zeitlicher Hinsicht 
188 mit anderen Dienststellen/Kammern etc.
189 In einer speziell für das Programm zusammengesetzten dienstlichen Einheit (z.B. Referat)
190
191 In welcher Form (anhand welcher Unterlagen) informierten Sie die nachgeordneten Dienststellen über die entgültige 
192   Fassung des Förderprogrammes und seiner Umsetzung (inhaltlich, zeitliche Abfolge, administrative Anweisungen)
193
194 War der Bedarf an zusätzlichen Inf. der Bewilligungsstellen bzgl. dieses Förderprogrammes gegenüber 1994-99 ...
195 höher  |  gleich  |  geringer
196
197 Welche Aspekte waren Ihrer Meinung nach hinsichtlich der Erstellung und der Einführung des Programmbestandteiles 
198   in die Administration Ihres Bundeslandes besonders negativ/hinderlich/frustrierend?
199 Wir wussten zu spät, wie das Programm erstellt werden muss (Beleg, Zeitpunkt)
200 Wir erhielten immer wieder widersprüchliche Informationen bzgl. des Programmes (Beispiele, Inhalt, Zeitpunkt)
201 Für entscheidende (vor allem neue) Anforderungen fehlte uns kurzfristig Personal zur Umsetzung (Beispiele, Inhalt, Beleg, Zeitpunkt)
202 Das Verhalten der EU Komm hat sich deutlich geändert:
203  - unkalkulierbarer
204  - kleinlicher
205  - Sonstiges
206 Sonstiges
207
208 Woraus leiteten Sie konkret die Sektoren ab, die gefördert werden sollen ? 
209 Aus ...
210 bereits gestellten Anfragen von Unternehmen
211 eigener Beurteilung der Sektoren (Fachabteilung d. Ministeriums)
212 Vorschlägen von Vergabestellen
213 Vorschlägen von Verbänden
214 verfügbarem Finanzrahmen (EU, Bund, Bundesland)
215 gezielten Sektorstudien
216 Empfehlungen von Gutachtern/aus der Wissenschaft
217 zentralen, regionalen oder sektoralen Marktstudien
218 regionalen Aspekten
219 Förderung in der Periode 1994-1999
220 früheren Bewertungsergebnissen, Evaluationen
221 anderen Quellen: 
222
223 Warum wurden andere (bedeutende) Sektoren nicht gefördert?
224  - Bestand in nichtgeförderten Sektoren ein Förderbedarf?
225  - Bestanden/bestehen in nichtgeförderten Sektoren Defizite?
226  - Wie fand diesbezüglich der Entscheidungsprozess statt?
227  - Bitte nennen Sie die Sektoren und die Gründe für die fehlende Berücksichtigung
228  - Konnten aufgrund fehlender Finanzmittel bestimmte Sektoren/Bereiche im OP nicht berücksichtigt werden?
229
230 Ist die im Programm erfolgte Sektorauswahl aktuell noch o.k.?
231 ( ja / nein ) Begründung
232 Sind regelmäßige Prüfungen der Sektorauswahl geplant?
233
234 Wie 'bestimmten' Sie für Ihre Planung die Höhe der insgesamt notwendigen Fördermittel ? Aus
235 verfügbarem Finanzrahmen des Bundeslandes
236 verfügbarem Finanzrahmen des Bundes
237 verfügbarem Finanzrahmen der EU
238 bereits gestellten Anfragen von Unternehmen
239 eigener Beurteilung der Sektoren (Fachabteilung d. Ministeriums)
240 Absprache mit den Vergabestellen
241 Förderung in der Periode 1994-1999
242 anderen Quellen: 
243  
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244 Entspricht der ermittelte Bedarf den aktuellen Notwendigkeiten?
245 ( ja / nein ) Begründung
246
247 Wurde über die Art der Förderung diskutiert (Fördersätze, Zuschuss oder Kredit, etc.)? 
248 Wer legte Förderart fest und wie wurde sie festgelegt?
249 Wer legte die Höhe der Fördersätze fest?
250 Wurden die Fördersätze geändert a) gegenüber 1994-99 b) innerhalb des bisherigen Förderzeitraumes (seit 2000)?
251 Haben sich Zuschüsse bewährt?
252 Wie gelangen Sie zu dieser Einschätzung, wie haben Sie das gemessen?
253
254 Sind Sie mit dem jetzigen Verfahren der Informationsgewinnung und -analyse zur Sektorauswahl zufrieden ?
255 ( ja / nein ) Begründung
256
257 Gab es hinsichtlich der geförderten Sektoren im vergangenen Jahrzehnt gravierende Veränderungen?
258
259 Gab es hinsichtlich der geförderten Unternehmen im vergangenen Jahrzehnt eine hohe Fluktuation, oder überwiegt
260 die wiederholte Förderung von Unternehmen?
261
262 Alternative Förderprogramme
263
264 Bestehen in Ihrem Bundesland alternative Förderprogramme für Unternehmen  im Bereich V&V in 2000-2006?
265 siehe beigefügte Tabelle: 'Alternative_Foerderprogramme_2000_2006.xls '
266 ( ja / nein / unbekannt ), wenn ja: Landesprogramme, VO 2200 (GMO) Betriebsfonds, allgemeine regionale Wirtschaftsförderung,
267 weitere Förderprogramme: ( ... ).
268 für welche Zielgruppen:
269 In welchem Umfang haben Unternehmen des Bereiches der Verarbeitung und Vermarktung landw. Erzeugnisse 
270 diese Fördermöglichkeit genutzt?
271  - Fördervolumen
272  - Anzahl der Fälle
273  - Betroffene Sektoren
274
275 Sind Ihnen realisierte Förderfälle bekannt, die auch im Rahmen der VO 1257/1999 hätten gefördert werden können?
276 ( ja / nein   |  welche?)
277
278 Warum werden (gerade) diese Alternativprogramme genutzt ? Wegen
279  - des Fördersatzes
280  - der Ausschlusskriterien
281  - anderer Gründe Bitte nennen:
282
283 Bestand eine systematische Kooperation/Koordination mit den für diese Förderungen zuständigen Dienststellen?
284
285 Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern
286
287 In welcher Weise und in welchen Sektoren fand eine Zusammenarbeit/Abstimmung mit anderen Bundesländern statt?
288
289 Hat sich das Ausmaß der Zusammenarbeit gegenüber 1994-1999 verändert?
290 ( ja / nein )
291 Wenn ja: In welcher Weise (z.B. nicht nur Zusammenarbeit bzgl. Sektoren sondern auch Förderkriterien etc.)?
292
293 Sehen Sie weiterhin Ansatzpunkte für Verbesserungen bei der Zusammenarbeit zw. Bundesländern?
294
295 D Ziele, Zielvorgaben, Indikatoren 
296

297 Wichtigste Ziele im Programmbestandteil V&V sind nach unserer Recherche folgende: ... 
298
299 Darin spiegeln sich folgende struktur- und wirtschaftspolitischen Schwerpunkte wider: ... 
300
301 Die EU hat ein Schema der Interventionslogik für die Fördermaßnahmen entwickelt. Anhand der uns vorliegenden Programme
302     wwerden wir versuchen, für die in Ihrem Bundesland geförderten Sektoren ein solches Schema zu erstellen. Wir werden bei 
303     uunseren Besuchen eine solche  Übersicht mitbringen und würden sie gerne mit Ihnen diskutieren, verändern und ergänzen.
304 Benutzen Sie dazu die im Anhang mitgelieferte Tabelle 'Ergaenz_Interventionslogik.xls '.
305
306 Wie stehen die Ziele in Beziehung zu Zielen  
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307 des Gesamtprogrammes   ----------->   Benutzen Sie dazu die im Anhang mitgelieferte Tabelle 'Zielbeziehung_Sektor_Plan.xls '.
308 alternativer Programme bzw. Politiken des Bundeslandes im Bereich V&V (bitte Antwort vorbereiten)?
309 anderer Politiken der EU
310
311 Wie sind die Ziele entstanden, wie und durch wen wurden sie festgelegt?
312
313 Wie ist innerhalb des Prorammbestandteiles V&V die EU-Interventionslogik gestaltet?
314 (Benutzen Sie dazu die im Anhang mitgelieferte Tabelle XXX)
315  - Haben Sie spezielle Zielwerte festgelegt?
316  - Wie wurden sie bestimmt?
317  - Welches Niveau streben Sie an?

318  - Ist die Formulierung von Zielwerten sinnvoll?
319  - Welchen Nutzen haben Zielwerte für Sie?

320

321 E
322
323 EINFÜHRUNG
324
325 Welche Möglichkeiten nutzten sie von Ihrer Dienststelle aus, um auf die Fördermöglichkeiten hinzuweisen ? 
326 Informationsbroschüren (liegen vor / sind verfügbar ? Bitte bereithalten.)
327 Fachpresse
328 Rundschreiben an Vergabestellen
329 direkte persönliche Kontakte
330 Internet-Homepage
331 Informationsveranstaltungen
332 Im Rahmen von Besuchen vor Ort
333 Durch andere Ressorts (gegenseitige Information und Informationsweitergabe)
334 weitere wichtige Quellen Bitte nennen:
335 gar nicht
336
337 Welche anderen (externen) Quellen informierten über das Förderprogramm (z.B. Verbände/ Innung)?
338 Quellen nennen
339
340 Gibt es einen zentralen Informationsdienst, der Unternehmen über die verschiedenen Fördermöglichkeiten informiert?
341 ja, auf der Ebene der Bezirksregierungen
342 ja, auf der Ebene der einzelnen Ministerien
343 ja, auf der Ebene der Bundeslandes
344 nein bzw. nicht bekannt
345
346 Informieren Sie Unternehmen auch über andere Fördermöglichkeiten?
347 ja, über die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des 'Landwirtschaftsministeriums'
348 ja, auch über die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des 'anderen Ministerien'
349 ja, auch über die verschiedenen Möglichkeiten auf Bundesebene
350 nein bzw. besitzen darüber keine ausreichenden Informationen
351

352
353 ( ja / nein )
354
355 Halten sie die bisherige Informationspolitik für ausreichend ?
356 ( ja / nein )
357
358 An welchen Stellen sehen Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Informationspolitik?
359 besseres Informationsmaterial
360 zentrale Info-Broschüren
361 mehr Informationsveranstaltungen
362 systematischere Öffentlichkeitsarbeit
363 intensivere persönliche Beratung
364 Mittel für professionelle (auch externe) Öffentlichkeitsarbeit
365 Internet-Homepage

Organisation und Umsetzung des Programmbestandteiles V&V (Einführung, Umsetzung, Begleitung, 
Finanzabwicklung)

Sind nach Ihrer Auffassung alle potenziellen Antragsteller über die Förderungsmöglichkeiten im Bereich Verbesserung der V&V informiert?
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366 Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen: wenn ja, bitte geneuer erläutern.
367 Andere Möglichkeiten. Welche:
368

369 UMSETZUNG/DURCHFÜHRUNG
370
371 Beschreiben Sie an dieser Stelle bitte aus der Sicht des Ministeriums die Organisation und praktische
372 Abwicklung des Programmes im Bereich V&V:
373 Wer übernimmt an welcher Stelle welche Aufgaben (Dienststellen, Aufgabenbereiche, Kontrollen, 
374 Erstellung von Berichten usw.)? Gemeint ist eine strukturierte Darstellung der Vorgänge (wer, wann, wie) und  
375 der zuständigen administrativen Ebenen (Vergabestellen, Landesministerium, Bundesministerium, EU-Kommission).
376  - Beschreiben Sie bitte die zwei Ebenen (A) Programmabwicklung und (B) Projektabwicklung getrennt.
377 Zu (A): Beschreibung:
378 Zu (B):
379  - Für die Beschreibung der Projektbewilligung nutzen Sie bitte die Datei (Ablaufschema_Projektebene_00_06.xls,
380  Arbeitsbl. 'Antrag_Bewilligung_ab_2000_ABL').
381  - Für die Beschr. der Projektbegleitung und -kontrolle  nutzen Sie bitte die Datei (Ablaufschema_Projektebene_00_06.xls, 
382 Arbeitsbl. 'Projektabschluss_ABL').
383       * Zugleich sollten Sie bitte die Ablaufschemata an die Situation in Ihrem Bundesland anpassen.
384
385  - Wenn der Abfluss gebundener Mittel nicht wie geplant verläuft (z.B,. Projektverzögerungen). 
386       Wie verfahren Sie dann und welche Auswirkungen hat dies auf die interne Finanzabwicklung?
387
388 Werden die Begünstigten dazu verpflichtet, über den "tatsächlichen Erfolg" Auskunft zu geben?
389 ("tatsächlich" = inwieweit die geplanten Verbesserungen (hauptsächlich wohl die Wirtschaftlichkeit) auch tatsächlich eingetreten sind)
390 ( ja / nein ), wenn ja, wie häufig,     Begründung
391
392 Hat das Ausmaß des Projekterfolges Auswirkungen für den Begünstigten?
393 Gibt es diesbezüglich formalisierte Verfahren?
394
395 Welches sind die gravierendsten Änderungen bzgl. der administrativen Abwicklung gegenüber 1994-99?
396     (Zur Erinnerung ist die Datei ('[Bundeslandkürzel]_94_99_Ablauf _Projektebene.xls ') mit der Sítuation in der Vorgängerperiode beigefügt)
397  - Bitte in knapper Form Sachverhalte auflisten inkl.: |  positiv  |  negativ  |  Begründung  |
398 Erhielten Sie Unterstützung von Seiten der Bewilligungsstellen (z.B. Verbesserungsvorschläge bzgl. Abwicklung, etc.)?
399
400 Ist der Personalaufwand höher als in der Vorgängerperiode?
401
402 Ist die verfügbare Personalausstattung in Ihrem Bl. nach derzeitigem Kenntnisstand ausreichend?
403
404 In Zeiten knapper werdender Mittel kann eine Auswahl aus allen eingegangenen Anträgen erfolgen müssen. 
405 Ist dieser Fall schon einmal eingetreten?
406 ( ja / nein ), wenn ja, wie häufig
407
408 Wurden Ablehnungen schriftlich festgehalten?
409 ( ja / nein ), Begründung
410
411 Warum wurden Anträge/Anfragen abgelehnt/negativ eingestuft? 
412
413 Welches Auswahlverfahren verwenden Sie (erläutern, ggfs. Unterlagen bereitstellen)?
414
415 Welches Auswahlverfahren würden Sie für sinnvoll erachten / eher verwenden wollen ?
416  - Ranking nach Wertigkeit (durch Bewilligungsstellen)
417  - Ranking nach Wertigkeit (externe Gutachten)
418  - Windhundverfahren
419  - Änderung der Fördersätze
420  - andere Verfahren. Bitte nennen:
421
422 Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Umsetzung des Programmbestandteiles V&V in Ihrem Bundesland?
423  - Zum Beispiel bei einer verstärkten Zentralisierung/Dezentralisierung,
424  - einer Verbesserung des Informationsaustausches in qualitativer/zeitlicher Hinsicht 
425  - mit anderen Dienststellen/Kammern etc.
426
427 Inwieweit flossen Ergebnisse von Evaluationen (etwa der Ex-post-Evaluation) in die Umsetzung ein?
428  
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429 Welche Kriterien spielen für die  Abwicklung des Förderprogrammes im Bereich V&V eine Rolle?
430 | trifft zu  |  | trifft vorwiegend zu  |  | trifft vorwiegend nicht zu  |  | trifft nicht zu  |
431  - Möglichst alle Unternehmen mit formeller Förderwürdigkeit sollten gefördert werden
432  - Die Projekte sollten möglichst schnell umgesetzt werden
433  - Die Förderung soll den Strukturwandel hin zu größeren Unternehmen unterstützen
434  - Die Förderung soll in finanzielle Schwierigkeiten geratene Unternehmen auffangen
435  - Die Fördergelder sollen möglichst komplett eingesetzt werden
436  - Ein fester Mitarbeiterstab und Kontinuität in den politischen Zielsetzungen tragen zur Fördereffizienz bei
437  - Rückforderungen von Fördermitteln und gescheiterte Projekte werden negativ bewertet
438
439 BEGLEITUNG
440
441 Wie ist das 'Begleitsystem' für den Teil V&V gestaltet und welche Personen/Positionen sind darin involviert?
442 a) Anzahl Personen und deren Aufgaben (wenn möglich schematische Darstellung)
443 b) Wie organisieren Sie die Datenerfassung für das 'Monitoring'?
444 c) Laut Art. 53 der VO (EG) Nr. 445/2002 umfasst die Begleitung, dass " ... Vorkehrungen zur Sicherung der Qualität und
445      der Effizienz der Durchführung ... " getroffen werden. Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen?
446
447 Wer hat die im Programm erwähnten Indikatoren erstellt / ausgearbeitet / konzipiert ?
448
449 Es folgen nun einige Fragen zu den innerhalb Ihres Planes erwähnten Indikatoren (Indikatorenliste siehe Anhang Tabelle XXX):
450 1. Ist Ihrer Meinung nach die von uns erstellte Indikatorenliste für Ihr EPPD/ OP vollständig (oder fehlen welche)?
451 2. Werden die Indikatoren auch tatsächlich erhoben und ausgewertet?
452 3. Bitte stellen Sie uns die Ergebnisse dieser Erhebung zur Verfügung.
453
454 Empfinden sie die Belastung durch Meldepflichten (Jahresberichte und sonstige) im Rahmen dieses Förderprogrammes
455 als zu hoch
456 als akzeptabel
457 als keine Belastung
458
459 FINANZABWICKLUNG
460
461 Hat sich der AK-Aufwand für die finanztechnische Bearbeitung der Fördermaßnahmen / des -programmes erhöht?
462 ( ja / nein ) können Sie den ungefähren Umfang AK angeben?
463 Ist die Ak-Ausstattung diesbezüglich  ausreichend ? ( ja / nein ) Wie hoch ist der Fehlbedarf?
464
465 Beschreiben Sie bitte möglichst detailliert (auch zeitl. Abfolge) wie die Finanzmittel zwischen  EU, Bund, Bundesland und 
466  Bewilligungsstelle im Rahmen des Programmes transferiert werden (Gemeint sind nicht die Zahlungen im Rahmen eines Projektes):
467
468 Für die Finanzplanung sowohl des Planes als auch des Landeshaushaltes sind voraussehbare Finanzströme vorteilhaft.
469 Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Planbarkeit der Zahlungsströme im bisherigen Verlauf der Förderperiode?
470  - Findet teilweise eine Auswahl der Projekte nach Ihrer finanztechnischen Vorteilhaftigkeit statt (z.B. schneller Abfluss der Fördermittel möglich)?
471
472 Treten im Rahmen der Abbuchung der Finanzmittel durch die Vergabe-/Bewilligungsstellen finanzielle Engpässe auf?
473 ( ja / nein ) Begründung, Häufigkeit, typische Zeitpunkte
474
475 Bitte stellen Sie uns den bisherigen Abfluss von Fördergeldern des Bereiches V&V in zeitlicher Hinsicht dar.
476 Inwieweit stimmt dieser mit den Planwerten überein?
477 Welche Folgen haben Abweichungen von den Planwerten?
478
479 Hat der Wechsel zur Abt. Garantie und die damit verbundenen Änderungen der Abwicklung und Kontrolle 
480 | trifft zu  |  | trifft vorwiegend zu  |  | trifft vorwiegend nicht zu  |  | trifft nicht zu  |
481  - zu einem deutlichen Mehraufwand geführt?  
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482  - die administrative Abwicklung erleichtert?
483  - die Qualität der Förderung verändert (Planbarkeit, Geschwindigkeit)?
484  - zu einer präziseren Auswahl förderungswürdiger Unternehmen geführt?
485  - den Entscheidungsspielraum der Bewilligungsstellen eingeengt?
486  - den Druck auf die begünstigten Unternehmen, erfolgreich zu sein, erhöht?

487  - insgesamt zu einer effizienteren Förderung geführt?
488
489 An welchen Stellen in der finanziellen Abwicklung des Förderprogramms sehen sie Möglichkeiten der Verbesserung ?
490 Angabe in Prosa wo / wie ?
491
492 F Inhaltliche Konzeption und praktische Einführung sowie Umsetzung der Evaluation 
493
494 Inwieweit wurde der Bereich V&V in die Evaluationskonzeption ausreichend eingebunden?

495
496 Welche Effekte versprechen Sie sich von der Evaluation?
497
498 Wie wurden die Bewilligungsstellen auf die Evaluation vorbereitet (außerhalb der Aktivitäten der Evaluatoren selbst)?
499
500 G Sonstige Bemerkungen
501
502 Welche Folgen hätte ein Wegfall der Förderung im Bereich V&V?
503  - bzgl. der Landwirtschaft in Ihrem Bundesland
504  - bzgl. V & V in Ihrem Bundesland
505  - bzgl. internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen des bereiches V & V in Ihrem Bundesland
506
507 Sehen Sie im Bereich V & V den Charakter einer Anschubfinanzierung zur Förderung einer eigenständigen Entwicklung 
508 der Unternehmen als zweckmäßig an?
509 Ist er bei Ihnen gewährleistet?
510
511 Die größte Kompetenz zur bedarfsgerechten Förderung im Bereich Landwirtschaft und V&V liegt in den Regionen (Bundesländern).
512 Sind diesbzgl. die Einflussmöglichkeiten auf die Förderung zwischen den Partnern ... angemessen verteilt?
513  Bewilligungsstelle, ( ja / nein ), Begründung
514 Bundesland, ( ja / nein ), Begründung
515 Bund, ( ja / nein ), Begründung
516 EU ( ja / nein ), Begründung
517
518 Haben die Regionen diesbezüglich ausreichend Freiräume in der Gestaltung der Förderung?

519 ( ja / nein ), Begründung
520
521 Evaluation ist eine  wichtige Möglichkeit, politische Vorgaben und Ziele zu messen und gegebenenfalls zu korrigieren.
522 | trifft zu  |  | trifft vorwiegend zu  |  | trifft vorwiegend nicht zu  |  | trifft nicht zu  |

Werden die politischen Entscheidungsprozesse den Bedürfnissen des Bereiches V&V gerecht?
Und welche Möglichkeiten der Einflussnahme sehen Sie?

526
527
528
529 Begleitunterlagen zur Unterstützung der Beantwortung des Fragebogens (teilweise vorausgesandt)
530 (im Ordner: Interviewunterlagen\Begleitunterlagen_Besuche):

531 a  ~ für Zeile 43 [Bundeslandkürzel ]_Verlauf_EPPD_fuer_2000_06.xls
532 b  ~ für Zeile 265 Alternative_Foerderprogramme_2000_2006.xls
533 c  ~ für Zeile 307 Zielbeziehung_Sektor_Plan.xls
534 d  ~ für Zeile 304 Ergaenz_Interventionslogik.xls
535 e  ~ für Zeile 379 - 381 Ablaufschema_Projektebene_00_06.xls
536 f  ~ für Zeile 393 [Bundeslandkürzel]_94_99_Ablauf_Projektebene.xls
537
538

Besten Dank für Ihre Unterstützung
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Anhang 2: Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen ... 

Version:
 EB_Aug02_2000-2006

Code gesamt Posteingang

Sektor bewilligt am

Angaben zur Fördermaßnahme

Bezeichnung 
des Vorhabens

Angaben zum Begünstigten (Antragsteller)

Name
Telefon
Telefax
email

Ort, Datum Unterschrift

! Eingabe erfolgt (durch die Bewilligungsstelle) im Hauptbogen !

PLZ und Ort
Name (der Betriebsstätte)
Ansprechpartner vor Ort
Telefon
Telefax
email

Ort der Investition / des Projektes

Name/Unternehmen 
PLZ und Ort
Bundesland, Land
Strasse, Hausnummer oder Postfach
Telefon

Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Förderperiode 2000 - 2006

                             VORBOGEN auszufüllen bei Antragstellung 

Angaben des Antragstellers (weißer Bereich) und Angaben der Bewilligungsstelle (blauer Bereich)
Keine Angaben sind in den dunkelgelben Feldern erforderlich, sie werden aus anderen Eingaben übernommen.

Deutschland

!!! Eingaben in diesem Bereich erfolgen von der Bewilligungstelle im Hauptbogen; werden hier nur angezeigt  !!!

Unterschrift des/der Antragsteller(s)/-in bzw. des/der Vertretungsberechtigten für den Vor- und Hauptbogen

Ansprechpartner bei Rückfragen zum Antrag / Investition
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Name der Behörde
Bundesland
Abteilung / Referat
Adresse (PLZ, Ort)
Strasse, Hausnummer oder Postfach

Ansprechpartner / zuständiger Sachbearbeiter (gegebenenfalls mehrere)

Name
Telefon
Telefax
email

Angaben zur durchführenden Behörde 
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Anhang 3: Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen 

Marktstrukturverbesserung (GAK)

Marktstrukturgesetz (GAK)

Ökologische Herkunft (GAK)

Regionale Herkunft (GAK)

sonstigen landesspezifischen Richtlinien:

EU GAK Bundesland außerh.GAK

A

1 Ja/Nein/NEUgründung Ja / Nein

2
%
%
%
%
%
%
%

    HAUPTBOGEN  zur Antragstellung
Version:

 EB_Aug02_2000-2006

Umsatzes Wert

Vollzeit

im Jahr vor der Antragstellung geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

wenn ja, welchen :

Angaben zur Beziehung Betriebsstätte zum Unternehmen 

Gebietskategorie der Betriebsstätte

sonstiges benachteiligtes Gebiet

Ziel 2 - Gebiet

Sektor

Angaben erfolgen auf Betriebsstättenebene

Förderung nach Grundsätzen / Richtlinien: GAK plus landesspezifische Regelungen

Fördersätze in % laut 1. Bewilligungsbescheid

Code Projekt

Code für Sektor

( 3 Zeichen )

Die Angaben sollten nach Möglichkeit für die Betriebsstätte erfolgen, für die Investitionsförderung  
beantragt wird. Nur im Abschnitt C sind Angaben mit ausschließlichem Bezug zur Investition 

erforderlich. 

Relativer Anteil der Betriebsstätte am Unternehmen (auch Schätzungen zulässig) bezüglich des / der

Code (frei verfügbar) ( 3 Zeichen )

Berggebiet

Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Förderperiode 2000 - 2006

Code gesamt

Hellblauer Bereich wird von der Bewilligungstelle ausgefüllt !

Posteingang

bewilligt  am

Wert

Saison
Beschäftigte

Azubis

Teilzeit

Gebiet mit speziellen Benachteiligungen

Gebiet mit Umwelteinschränkungen / auflagen

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

genehmigt am

Rohwareneinsatzes Menge
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B

1 Wurden bereits Investitionen in dieser Betriebsstätte im Rahmen der Marktstrukturverb. gefördert? Ja / Nein

wenn ja, in Periode: vor 1994 Ja / Nein 1994 - 1999 Ja / Nein Ja / Nein

2

3

4 Rechts-/Betriebsform des Begünstigten

-
-
-
- davon - regional - ökologisch

C

1 entfällt

2

3 Erfolgt die Investition aufgrund einer Verlagerung oder Schließung einer anderen Produktionsstätte Ja / Nein

wenn ja aus dem gleichen / aus einem anderen Bundesland / Sonstiges

4

1 Ausrichtung der Erzeugung an der voraussichtlichen Marktentwicklung
2 Förderung der Entwicklung neuer Absatzmöglichkeiten
3 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Vermarktungswege
4 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Verarbeitungsverfahren
5 Verbesserung der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse
6 Bessere Nutzung bzw. Entsorgung der Nebenprodukte und Abfälle
7 Anwendung neuer Techniken
8 Förderung innovativer Investitionen
9 Verbesserung und Überwachung der Qualität

10 Verbesserung und Überwachung der Hygienebedingungen
11 Umweltschutz (z.B. Ressourcenschonung, Abwasseraufbereitung)
12 Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere (Tiergerechtigkeit, Tierschutz, Tierhygiene)

Hauptinvestitionsziel (Auswahlliste)

5 Anteilige Zuordnung der Investition (einschliesslich Kapazitätserweiterungen) zum Unternehmensbereich 

Produktionsorientiert (Be- und Verarbeitung, Abfüllung, Abpackung)
Lagerungsorientiert (vor oder nach der Verarbeitung, incl. Kühlung etc.) 
Produktionslogistik (Erfassen, Anliefern, Ausliefern)
Vermarktung, Absatz (Vermarktungeinrichtungen, - halle, - raum)
Sonstiges

6

Auswahlliste

Erfassungsdimension "Investitionen"

Gesamtinvestitionskosten (entsprechend Antrag)

Erzeugerzusammenschluss,

Allgemeine Angaben

Datum der Antragstellung

Erzeugerorganisation nach GMO

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

Anteil in % an der Gesamtinvestition mit dem Ziel der

Erzeugergemeinschaft nach Marktstrukturgesetz

Bezeichnung des Vorhabens 
(gegebenenfalls Ergänzungen durch 
die Bewilligungsstelle)

Haupt- und Nebenziele der Investition als Relativangaben in % entsprechend VO (EG) 1257/1999

Unternehmen

2000 - 2006

Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen und des Unfallschutzes  
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D

1 Rohwareneinsatz auf Jahresbasis (Angaben für die bis zu 5 bedeutendsten Rohwaren) der Betriebsstätte

Menge
Wert

Menge
Wert

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Wert

Anzahl

Wert
Menge

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart

Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

im Jahr vor der Antragstellung geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Einheit

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Rohwaren / Abnahme- und Lieferverträge"

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Menge

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Menge
Anzahl

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

% Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

% Anteil mit Aufschlag

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

in Jahrenin Jahren

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis % Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis

% Anteil mit Aufschlag

I

II

Rohwaren 
landwirtschaftlichen Ursprungs
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Menge
Wert

Menge
Wert

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

in Jahren in Jahren

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Auszahlungspreise

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

% Anteil mit fixem Preis

Wert
Menge
Anzahl

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

in JahrenDurchschnittliche Laufzeit der Verträge 

% Anteil mit fixem Preis

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

Wert
Menge

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert

Anzahl
Menge

% Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag

% Anteil mit fixem Preis

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart
Ja / Nein

III

IV

Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein

Ja / Nein Ja / Nein

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag

Ja / Nein
Ja / Nein

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein
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Menge
Wert

2 Gesamtrohwareneinsatz landwirtschaftlichen Ursprungs auf Jahresbasis (der Betriebsstätte)
Menge

Wert

3 Handelswarenbezug (gesamt) Wert

E

1

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

2 Wert

3

Wind, Solar, Wasser, Biogas Menge
Menge

Wärmerückgewinnung Menge

4 Wert

Verbrauch / Einsatz  an Energie 
der Betriebsstätte

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Ressourcen: Energie, Wasser, Verpackung"

Einheit

Vom Gesamtverbrauch an Energie entfällt auf selbsterzeugte Energie aus ...
Energieverbrauch insgesamt

Strom

Gas

Verpackungsmaterial

 Öl

wertmäßiger Anteil Nachw. Rohstoffe

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

mengenmäßiger Anteil aus Ökoproduktio

Wert

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Menge

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl
Menge
Wert

Anzahl

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis % Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

im Jahr vor der Antragstellung geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

nachwachsenden Rohstoffen
Produkt: 

V

Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Rohwareneinsatz gesamt

wertmäßiger Anteil Drittlandsware
davon 
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5 Menge

Menge

6 Menge

Menge

F

1

Menge
Menge

Ja / Nein Ja / Nein
 %

b) Lagerkapazität
Menge

Ja / Nein Ja / Nein

c) Anmerkungen zu den Kapazitätsangaben

2 Produzierte Erzeugnisse der Betriebsstätte (des Unternehmens)     (Daten für bis zu 5 Hauptprodukte)
Menge

Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Jahreskap. (Vollausnutz.)
Tageskap. (Vollausnutz.)

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

a) Produktions- und 
Bearbeitungskapazität

Einheit im Jahr vor der Antragstellung

 stark saisonale Lagerhaltung
Kapazität

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

realisierte Auslastung auf Jahresbasis
 stark saisonale Produktion

Abwasser m3

Erfassungsdimension "Produktion / Absatz / Finanzwirtschaftliche Zahlen"

Entsorgung von Neben-
und Abfallprodukten

t

Wert

Einsatz von Brauchwasser m3

Einsatz von Trinkwasser m3

Durch die Investition beeinflußte Kapazität der Betriebsstätte 

%

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR %

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

%

%

%

Wert

Wert
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3 Anzahl
Menge

Wert i.S.von Umsatz

Menge
Wert

Anzahl neu entwickelter Produkte

4 Umsatz mit Handelswaren Wert

5
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Personalaufwand Kosten

6 Umsatz / Materialaufwand 
Wert
Wert

7

Güte-, Marken-, Herkunftszeichen

%
%
%
%
%
%

8
%
%

9
%
%

Teilzeit - Beschäftigte
Vollzeit - saisonal Beschäftigte
Vollzeit - Beschäftigte

von gesamt neu entwickelt

wertmäßiger Anteil

Ökoprodukte
Nachwachsende Rohstoffe

Endverbraucher

davon geringfügig Beschäftigte

Spezifische Umsatzzahlen mit Ökoprodukten

EU - Gütezeichen Menge
Wert

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Güte- Güte- 

Marken-

dav. Anteil weiblicher Beschäftigter
Kontrolle: Summe Beschäftigte

Materialaufwand

Einheit
Marken- Herkunfts-

unternehmenseigen Menge
Wert

regional / national

Beschäftigte auf Jahresbasis auf Betriebsstättenebene

%
%

Auszubildende

Herkunfts-
und

Spezifische Umsatzzahlen (relative Menge und Umsatz mit Produkten mit ... Güte-, Marken- oder Herkunftszeichen)

im Jahr vor der Antragstellung

Umsatz

zeichenzeichen

Menge
Wert

Menge
Wert

Ökoprodukten

Wert

Spezifische Umsatzzahlen mit Mehrwegsystemen

Mehrwegsystemen

und

zeichenzeichen

%

%

Menge

Erzeugnisse gesamt
Produzierte
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1

ISO 9000 ff Ja / Nein Ja / Nein
TQM (Total Quality Management) Ja / Nein Ja / Nein
GMP (Good Manufacturing Practice) Ja / Nein Ja / Nein
HACCP gemäß EG - Hygienerichtlinie Ja / Nein Ja / Nein
Vertragl. Regelungen mit Qualitätsvorgaben Ja / Nein Ja / Nein

2 Anzahl
Anzahl

3 Menge
Wert

4 Anzahl

5

Bitte tragen Sie hier erläuternde Angaben zum Vorhaben ein, die zur besseren Einordnung und zum 
besseren Verständnis des Vorhabens notwendig sind. Die Anmerkungen können sowohl von den 
Begünstigten erfolgen, aber auch durch die Bewilligungsstelle ergänzt werden.

Anmerkungen zum Vorhaben

Rechtskräftige Urteile wegen Verstoßes gegen 
das Tierschutzgesetz 
(letztes Geschäftsjahr)

Eingabe entfällt

Kontrollen durch Behörden, gesamt

im Jahr vor der Antragstellung

H

Eingabe entfällt

 Meldepflichtige Betriebsunfälle pro Jahr

Qualitätsbedingt verwor-fene 
Produktion pro Jahr 

Eingabe entfällt

Eingabe entfällt

Überwachung / Monitoring des 
Produktionsprozesses nach / durch ...

G Erfassungsdimension "Qualitätssicherungssysteme / Qualitätskontrolle"

Eingabe entfällt

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Eingabe entfällt

Anzahl

dabei Kontrollen mit Beanstandungen
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Anhang 4: Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen ...  

Hellblauer Bereich wird von Bewilligungstelle ausgefüllt !

Code gesamt

Sektor

Marktstrukturverbesserung (GAK)

Marktstrukturgesetz (GAK)

Ökologische Herkunft (GAK)

Regionale Herkunft (GAK)

sonstigen landesspezifischen Richtlinien:

EU GAK Bundesland außerh.GAK

Ziel 2 - Gebiet

A

1 Ja / Nein Ja / Nein

2
Wert %

Menge %
Wert %

%
%
%
%

GAK plus landesspezifische Regelungen

Gebietskategorie der Betriebsstätte

Fördersätze lt. gültigem Bewilligungsbescheid

Angaben zur Beziehung Betriebsstätte zum Unternehmen 

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

wenn ja, welchen :

Förderung nach Grundsätzen / Richtlinien: 

bewilligt  am

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Posteingang  des Abschlussberichtes des Begünstigten am

Die Angaben sollten nach Möglichkeit für die Betriebsstätte erfolgen, für die Investitionsförderung  
beantragt wird. Nur im Abschnitt C sind Angaben mit ausschließlichem Bezug zur Investition 

erforderlich. 

Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Förderperiode 2000 - 2006

HAUPTBOGEN zum Projektabschluss
Version:

 EB_Aug02_2000-2006

Posteingang  des Erfassungsbogen "Projektabschluss" am

Projektabschluss der Behörde am

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Angaben erfolgen auf Betriebsstättenebene

Relativer Anteil der Betriebsstätte am Unternehmen (auch Schätzungen zulässig) bezüglich des / der
Antrag ohne Eingabe
Antrag ohne Eingabe
Antrag ohne Eingabe

Vollzeit Antrag ohne Eingabe
Teilzeit Antrag ohne Eingabe
Saison

Beschäftigte

Umsatzes

Rohwareneinsatzes

Berggebiet

Gebiet mit Umwelteinschränkungen / auflagen

Gebiet mit speziellen Benachteiligungen

sonstiges benachteiligtes Gebiet

Azubis
Antrag ohne Eingabe
Antrag ohne Eingabe
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B

1 Wurden bereits Investitionen in dieser Betriebsstätte im Rahmen der Marktstrukturverb. gefördert?

wenn ja, in Periode: vor 1994 1994 - 1999

2

3

4

davon regional ökologisch

C

1 Ja / Nein

2

3 Erfolgt die Investition aufgrund einer Verlagerung oder Schließung einer anderen Produktionsstätte Ja / Nein

wenn ja aus dem gleichen / aus einem anderen Bundesland / sonstiges

4

1 Ausrichtung der Erzeugung an der voraussichtlichen Marktentwicklung
2 Förderung der Entwicklung neuer Absatzmöglichkeiten
3 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Vermarktungswege
4 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Verarbeitungsverfahren
5 Verbesserung der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse
6 Bessere Nutzung bzw. Entsorgung der Nebenprodukte und Abfälle
7 Anwendung neuer Techniken
8 Förderung innovativer Investitionen
9 Verbesserung und Überwachung der Qualität

10 Verbesserung und Überwachung der Hygienebedingungen
11 Umweltschutz (z.B. Ressourcenschonung, Abwasseraufbereitung)
12 Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere (Tiergerechtigkeit, Tierschutz, Tierhygiene)

Hauptinvestitionsziel (Auswahlliste),

5 Anteilige Zuordnung der Investition (einschliesslich Kapazitätserweiterungen) zum Unternehmensbereich 

Produktionsorientiert (Be- und Verarbeitung, Abfüllung, Abpackung)
Lagerungsorientiert (vor oder nach der Verarbeitung, incl. Kühlung etc.) 
Produktionslogistik (Erfassen, Anliefern, Ausliefern)
Vermarktung, Absatz (Vermarktungeinrichtungen, - halle, - raum)
Sonstiges

6

Allgemeine Angaben

Datum der Antragstellung

Rechts- / Betriebsform des Begünstigten

Unternehmen

Erfassungsdimension "Investitionen"

Erzeugerorganisation nach GMO

Erzeugerzusammenschluss,

Erzeugergemeinschaft nach Marktstrukturgesetz

Erfolgten Änderungen der Zuord. zu Haupt- und Nebenzielen gegenüber dem Antrag (Frage 3ff)

Gesamtinvestitionskosten (nach Projektabschluss)

Haupt- und Nebenziele der Investition als Relativangaben in % entsprechend VO (EG) 1257/1999

Anteil in % an der Gesamtinvestition mit dem Ziel der

Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen und des Unfallschutzes

Auswahlliste

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

Bezeichnung des Vorhabens

2000 - 2006
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Blauer Bereich wird von der Bewilligungstelle ausgefüllt !

7

8

9 Maßnahme gemäß Artikel 52 (top - up) Ja / Nein

D

1 Rohwareneinsatz auf Jahresbasis (Angaben für die bis zu 5 bedeutendsten Rohwaren) der Betriebsstätte

Menge
Wert

Menge
Wert

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Rohwaren / Abnahme- und Lieferverträge"

nach Projektabschluss ermittelte zuwendungsf. Investitionskosten

förderfähige Investitionskosten (nach Projektabschluss)

Einheit geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Rohwaren 
landwirtschaftlichen Ursprungs

Anzahl

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe
Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Menge
Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen Wert
(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Anzahl
Menge
Wert

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis % Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe
Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Anzahl
Menge

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern Wert

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)

I

II
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Menge
Wert

Menge
Wert

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Ja / Nein

Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Menge

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart

Vertragsstrafen vorgesehen

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Menge

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Anzahl

in Jahren

% Anteil mit Aufschlag

Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. PreisAuszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

% Anteil mit Aufschlag

Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

Ja / Nein Ja / Nein

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Anzahl

Wert

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

in Jahren

III

IV

% Anteil mit Aufschlag

Wert

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

% Anteil mit Aufschlag
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Menge
Wert

2 Gesamtrohwareneinsatz landwirtschaftlichen Ursprungs auf Jahresbasis (der Betriebsstätte)
Menge

Wert

3 Handelswarenbezug (gesamt) Wert

E

1

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

2 Wert

3
Wind, Solar, Wasser, Biogas Menge

Menge

Wärmerückgewinnung Menge

4 Verpackungsmaterial Wert

Produkt: 
nachwachsenden Rohstoffen

Menge

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe
Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Wert

Anzahl(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

in Jahren

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Auszahlungspreise

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart

% Anteil mit Aufschlag

mengenmäßiger Anteil aus Ökoproduktio

Strom

Gas

Energieverbrauch insgesamt

 Öl

% Anteil mit Aufschlag

% Anteil mit fixem Preis

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 

wertmäßiger Anteil Nachw. Rohstoffe

Ja / Nein

Rohwareneinsatz gesamt

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis

Ja / Nein

Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen

Ja / Nein
Ja / Nein

wertmäßiger Anteil Drittlandsware

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Ressourcen: Energie, Wasser, Verpackung"

Verbrauch / Einsatz  an Energie 
der Betriebsstätte

Einheit geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

V

Vom Gesamtverbrauch an Energie entfällt auf selbsterzeugte Energie aus ...

davon 
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5 Menge

Menge

6 Menge

Menge

F

1

Menge
Menge

Ja / Nein Ja / Nein
 %

b) Lagerkapazität
Menge

Ja / Nein Ja / Nein

c) Anmerkungen zu den Kapazitätsangaben

2 Produzierte Erzeugnisse der Betriebsstätte (des Unternehmens)     (Daten für bis zu 5 Hauptprodukte)
Menge

Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Einheit

Tageskap. (Vollausnutz.)
Jahreskap. (Vollausnutz.)

%

a) Produktions- und 
Bearbeitungskapazität

Kapazität

%

%

 stark saisonale Produktion
realisierte Auslastung auf Jahresbasis

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR %

Durch die Investition beeinflußte Kapazität der Betriebsstätte 

m3

Erfassungsdimension "Produktion / Absatz / Finanzwirtschaftliche Zahlen"

Entsorgung von Neben-
und Abfallprodukten

Abwasser

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR %

Einsatz von Trinkwasser

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

Einsatz von Brauchwasser

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

Ergänzungen zu Projektabschluss (sofern abweichend zu denen bei Projektantrag)

Bei Antragstellung erfolgten keine Anmerkungen

 stark saisonale Lagerhaltung

m3

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

t
Wert

Wert

Wert

m3
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3 Anzahl
Menge

Wert i.S.von Umsatz

Menge
Wert

Anzahl neu entwickelter Produkte

4 Umsatz mit Handelswaren Wert

5
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Personalaufwand Kosten

6 Umsatz / Materialaufwand 
Wert
Wert

7

Güte-, Marken-, Herkunftszeichen

%
%
%
%
%
%

8
%
%

9
%
%

Kontrolle: Summe Beschäftigte
Auszubildende

Menge

EU - Gütezeichen Menge

Wert

Menge
Wert

und

Wert

Produzierte

Vollzeit - saisonal Beschäftigte

Ökoprodukte %
%

Erzeugnisse gesamt

von gesamt neu entwickelt

Vollzeit - Beschäftigte
Beschäftigte auf Jahresbasis auf Betriebsstättenebene

davon geringfügig Beschäftigte

Teilzeit - Beschäftigte

Materialaufwand
Umsatz

zeichen zeichen
Marken- Herkunfts-

Güte- 
und

Herkunfts-

regional / national
Wert

zeichen
Marken-

zeichen

Spezifische Umsatzzahlen (relative Menge und Umsatz mit Produkten mit ... Güte-, Marken- oder Herkunftszeichen)

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Einheit

Güte- 

Menge

unternehmenseigen

Endverbraucher

Spezifische Umsatzzahlen mit Ökoprodukten

Ökoprodukten

Spezifische Umsatzzahlen mit Mehrwegsystemen

Wert

dav. Anteil weiblicher Beschäftigter %

wertmäßiger Anteil

Nachwachsende Rohstoffe %

Mehrwegsystemen Menge
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1

ISO 9000 ff Ja / Nein Ja / Nein
TQM (Total Quality Management) Ja / Nein Ja / Nein
GMP (Good Manufacturing Practice) Ja / Nein Ja / Nein
HACCP gemäß EG - Hygienerichtlinie Ja / Nein Ja / Nein
Vertragl. Regelungen mit Qualitätsvorgaben Ja / Nein Ja / Nein

2 Anzahl
Anzahl

3 Menge

Wert

4 Anzahl

5

Eingabe entfällt

Eingabe entfällt

Anzahl

dabei Kontrollen mit Beanstandungen

Qualitätsbedingt verworfene 
Produktion
pro Jahr 

H Anmerkungen zum Vorhaben

 Meldepflichtige Betriebsunfälle pro Jahr

Rechtskräftige Urteile wegen Verstoßes gegen 
das Tierschutzgesetz 
(letztes Geschäftsjahr)

Eingabe entfälltKontrollen durch Behörden, gesamt

G Erfassungsdimension "Qualitätssicherungssysteme / Qualitätskontrolle"

Überwachung / Monitoring des 
Produktionsprozesses nach / durch ...

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Bitte tragen Sie hier erläuternde Angaben zum Vorhaben ein, die zur besseren Einordnung und zum 
besseren Verständnis des Vorhabens notwendig sind. Die Anmerkungen können sowohl von den 
Begünstigten erfolgen, aber auch durch die Bewilligungsstelle ergänzt werden.

Bei Antragstellung erfolgten keine Anmerkungen

Eingabe entfällt

Ergänzungen zu Projektabschluss (sofern abweichend zu denen bei Projektantrag)

Eingabe entfällt

Eingabe entfällt
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Anhang 5: Regionale Verteilung der im Rahmen des Programms „Entwicklung 
ländlicher Raum“ geförderten Projekte in Hessen. (Bewilligungs-
stand 31.12.02) 
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Anhang 6: Investitionsumfang nach Sektoren im Rahmen des Programms 
„Entwicklung ländlicher Raum“ geförderten Projekte in Hessen - 
Bewilligungsstand 31.12.02 
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Hinweise: 

Die beiden ersten Kennziffern im Anlagennamen geben das dazugehörige Kapitel im Textband wieder. 

Zu Anlage 2:  Dieser Fragebogen für Zuwendungsempfänger zeigt beispielhaft Struktur und Inhalt auf. 
Darüber hinaus wurden vier weitere maßnahmenspezifische Fragebögen (8.2-3 bis 8.2-6) 
eingesetzt. Bei den Fragen gab es v.a. bei Frage 10 maßnahmenbedingt Unterschiede. 

Zu Anlage 3:  Dieser Fragebogen für betreuende Stellen  zeigt hier beispielhaft Struktur und Inhalt auf. 
Darüber hinaus wurden vier weitere maßnahmenspezifische Fragebögen (8.2-8 bis 8.2-
11) eingesetzt. Bei den Fragen gab es maßnahmenbedingt in der Regel nur Unterschiede 
in der Reihenfolge der Fragenblöcke und im Block zur jeweiligen Maßnahme. 
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Anlage 2: 8.2-2 Fragebogen an die Zuwendungsempfänger: 
Waldbauliche Maßnahmen (GAK) 
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Hinweis:  Dieser Fragebogen für Zuwendungsempfänger zeigt hier beispielhaft 
Struktur und Inhalt auf. Darüber hinaus wurden vier weitere 
maßnahmenspezifische Fragebögen (8.2-3 bis 8.2-6) eingesetzt. Bei den 
Fragen gab es insbesondere bei Frage 10 maßnahmenbedingt 
Unterschiede.  
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Anlage 3: 8.2-7 Fragebogen an die betreuenden Stellen: Wald-
bauliche Maßnahmen (GAK) 
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Hinweis:  Dieser Fragebogen für betreuende Stellen zeigt hier beispielhaft Struktur 
und Inhalt auf. Darüber hinaus wurden vier weitere maßnahmenspezifische 
Fragebögen (8.2-8 bis 8.2-11) eingesetzt. Bei den Fragen gab es 
maßnahmenbedingt in der Regel nur Unterschiede in der Reihenfolge der 
Fragenblöcke und im Block zur jeweiligen Maßnahme.   
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Anlage 4: 8.2-12 Fragebogen an die Bewilligungsbehörde: 
„Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen“ 
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Anlage 5: 8.2-13 Fragebogen Fachreferat: 
“Programmdurchführung” 
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Anlage 6: 8.4 GAK - Berichterstattung  

GAK-Bericht-
erstattung
2000-2002

Flächenanteil der
Teilmaßnahme

Zahlstellendaten
bzw. abgeleitete

Teilmaßnahmenfläche

[ha] [%] [ha]

9%          455               

Wiederaufforstung

Waldbauliche Maßnahmen

Umstellung auf naturnahe 
Waldwirtschaft

Waldbauliche Maßnahmen 
in Jungbeständen

Wertästung

davon

davon

Neuartige Waldschäden

Bodenschutzdüngung

Vor- und Unterbau 664     3%          452               

908     4%          679               

625     9%          455               

25.563     94%          21.265               

27.136     100%          22.622               

Herleitung der benötigten Flächen von Teilmaßnahmen aus der GAK-Berichterstattung

5.775     82%          4.147               

Maßnahme
bzw. Teilmaßnahme

7.041     100%          5.057               

641     
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Anlage 14: 8.6-8 Maßnahmen und Arbeitsstunden 

Zahlstellendaten
[ha]

Überschlägige 
Arbeitsstunden/ha

Kalkulierte 
Arbeitsstunden 

2000-2002

5.057

davon

Umstellung auf naturnahe 
Waldwirtschaft

455 90 40.962

Waldbauliche Maßnahmen in 
Jungbeständen

4.147 8 33.174
Wertästung 455 25 11.378

22.622 0
davon Bodenschutzdüngung 21.265 5 106.323

Vor- und Unterbau 452 80 36.195
Wiederaufforstung 679 80 54.293

41 175m/h 234

426 175m/h 2.434

3 34.3021

17.245 5 86.225
44.924 405.520

Arbeitsstunden/Jahr 
(betriebseigene o. 
externe 
Arbeitskräfte) 135.173

Mann/Jahre (bei 
1.300 produktiven 
Arbeitsstunden/Jahr) 104

Externe 
Arbeitskräfte 
(Wegebau, 
Forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse, 
Forsteinrichtung und 
Standortkartierung) 
Gesamt 123.195

Arbeitsstunden/Jahr 41.065

Mann/Jahre (bei 
1.300 produktiven 
Arbeitsstunden/Jahr) 32

Neuartige Waldschäden

Waldbauliche Maßnahmen

Maßnahme

GESAMT [ha]

1 Die entsprechende Fläche für die Berechnung wurde aus der Anzahl der Projekte "Verwaltung und Beratung" (2 
Projekte) im Berichtszeitraum und der durchschnittlichen Größe einer Forstbetriebsgemeinschaft (5.717 ha) in Hessen 
berechnet.

Wegebau (km)
Wegeinstandsetzung / Landesmaßnahme 
(km)

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Standortkartierung und Forsteinrichtung
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Inhalt und Aufbau von Endbericht und Materialband 

Im Textband des Endberichts erfolgt eine zusammenfassende Darstellung aller Maß-
nahmen des Kapitels IX „Maßnahmen zur Förderung der Anpassung von ländlichen Ge-
bieten“ des hessischen Entwicklungsplans. Im Textband ist es aufgrund des hierfür erfor-
derlichen hohen Aggregationsniveaus nur sehr eingeschränkt möglich, Aussagen und In-
halte zu einzelnen Maßnahmen darzustellen. Der Endbericht gibt somit einen Überblick 
über den Gesamtumsetzungsstand des Kapitels. Um die Besonderheiten von Maßnahmen 
darstellen zu können und die Bewertungsfragen ausführlich beantworten zu können, ha-
ben wir uns daher entschlossen, dem Textband einen umfangreichen Materialband beizu-
fügen. 

Der Materialband enthält: 

– Texte zu jeder Maßnahme und 

– Texte zu jeder EU-Bewertungsfrage mit den Ergebnissen aller Maßnahmen. 

Jeder Text zu einer Maßnahme hat grundsätzlich den gleichen Aufbau. Dabei werden 
nicht bei jeder Maßnahme zu allen Gliederungspunkten Aussagen gemacht; die Numme-
rierung und Struktur ist jedoch in den Texten zu allen Maßnahmen identisch. In den ein-
zelnen Maßnahmentexten ist jeweils das Maßnahmenkürzel den Gliederungspunkten vor-
angestellt, um so eine bessere Unterscheidung der Texte untereinander zu gewährleisten. 
Die Gliederung der Maßnahmentexte sieht folgendermaßen aus:  

9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme 

9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

9.1.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext  

9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

9.3 Vollzugskontrolle 

9.4  Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maßnahme vor dem 
Hintergrund der Inanspruchnahme 

9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahme hinsichtlich Inanspruchnahme 
und erzielten Wirkungen 

9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die Bewertungsfragen werden im Anschluss an die Texte zu den Maßnahmen in der von 
der EU-Kommission vorgegebenen Reihenfolge mit den Ergebnissen der einzelnen Maß-
nahmen dargestellt. Ein Überblick über die Fragen, die Kriterien und die Beiträge der 
einzelnen Maßnahmen findet sich vor der ersten Bewertungsfrage. Analog zu ihrer Num-
merierung im Textband beginnt ihre Nummerierung im Materialband mit MB-IX 9.6. 
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Maßnahme k 

k 9 Flurbereinigung 

k 9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

k 9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme und ihre Förder-
historie 

Förderhistorie 

Das Instrument Flurbereinigung ist so alt wie die staatliche Agrarstrukturpolitik insge-
samt; seine Geschichte lässt sich bis in das 18. Jahrhundert zurück verfolgen. Auch in der 
neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland gehörte die Flurbereinigung zu den ersten 
agrarpolitischen Maßnahmen, die schon 1953 mit der ersten Fassung des Flurbereini-
gungsgesetzes rechtlich neu geordnet wurde. Die Flurbereinigung wurde seitdem immer 
durch Bund und Land gemeinsam finanziert, zunächst im so genannten „Grünen Plan“ der 
Bundesrepublik, und seit 1969 in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ (GAK). 

Zudem wird die Flurbereinigung seit 1994 auch innerhalb der EU-Strukturförderung im 
Rahmen des Ziel-5b-Programms gefördert. Nach Angaben des hessischen Entwicklungs-
plans wurden in der Förderperiode 1994 bis 1999 im hessischen Ziel-5b-Gebiet Maßnah-
men der Flurbereinigung in insgesamt 21 Verfahren mit EU-Mitteln kofinanziert 
(HMULF, 2000). Mit dem hessischen Entwicklungsplan kommt die Maßnahme erstmals 
landesweit in die EU-Strukturförderung.  

Übersicht über die Maßnahme 

Rechtliche Grundlage der Flurbereinigung in Deutschland ist das Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG). Danach umfasst Flurbereinigung eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Grundsätzlich 
fällt das Instrument in den Aufgabenbereich des jeweiligen Landes. Dieses trägt nach 
§ 104 FlurbG die Verfahrenskosten, d.h. die Personal- und Sachkosten der Behördenorga-
nisation. Die zur Ausführung des Verfahrens erforderlichen Kosten (§ 105 FlurbG) trägt 
dagegen die Teilnehmergemeinschaft. Dabei handelt es sich um einen für die Dauer des 
Verfahrens bestehenden Zusammenschluss aller Grundstückseigentümer im Verfahrens-
gebiet.  

Alle Ausführungskosten, die der Zielsetzung des FlurbG dienlich sind, einschließlich der 
Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltig leistungsfähigen Naturhaushalts, werden im 
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Rahmen der GAK mit bis zu 80 % bezuschusst. In den Grundsätzen der GAK für die För-
derung der Flurbereinigung und des ländlichen Wegebaus, Teil A, wird festgelegt, dass 
die Teilnehmergemeinschaft nach Maßgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine 
Eigenleistung von mindestens 20 % der zuwendungsfähigen Ausführungskosten zu 
erbringen hat, in Verfahren mit besonderer ökologischer Zielsetzung mindestens 10 %. 

Maßgebliche Rechtsgrundlage des Landes Hessen sind die „Richtlinien für die Festle-
gung, Förderung und Finanzierung von Ausführungsmaßnahmen in Verfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz“ (Finanzierungsrichtlinien), welche im Jahr 2001 neu aufgestellt 
wurden. Diese nehmen die Fördertatbestände der GAK in vollem Umfang auf und regeln 
die Höhe der Zuwendungen in differenzierter Weise. Die Eigenleistung der Teilnehmer 
darf dabei grundsätzlich nicht unter 20 % der zuwendungsfähigen Ausführungskosten 
liegen und wird in einem Korridor zwischen 20 und 40 % festgelegt. Für die Verfahren 
gilt der jeweils zum Zeitpunkt der Anordnung gültige Zuschusssatz (bis zu 90 % bei älte-
ren Verfahren). 

Für Weinbergsverfahren gilt eine Mindestbeteiligung von 25 %. Maßnahmen der Dorfer-
neuerung in der Flurbereinigung werden mit maximal 50 % bei öffentlichen und 30 % bei 
privaten Maßnahmenträgern bezuschusst.  

Zudem wird in den neuen Richtlinien eine Höchstgrenze je Hektar beitragspflichtiger Flä-
che bestimmt, bis zu der die Ausführungskosten im Regelfall zuwendungsfähig sind. Die-
se liegt bei  

– 2.000 Euro/ha in Verfahren nach § 1 FlurbG 

– 1.250 Euro/ha in Verfahren nach § 86 FlurbG 

– 1.000 Euro/ha in Verfahren nach § 91 FlurbG. 

Die Maßnahme k schafft innerhalb der bestehenden Förderung der Flurbereinigung eine 
Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten, indem sie öffentliche Aufwendungen in den 
Verfahren mit 50 % EAGFL-Anteil kofinanziert. Da jedes einzelne Verfahren einen Fi-
nanzierungsbedarf über mehrere Jahre bis Jahrzehnte hat, fließen die EAGFL-Mittel (fast) 
ausschließlich in Verfahren, die bereits vor Beginn des Hessischen Entwicklungsplans 
eingeleitet wurden. Diese Mittel machen im Vergleich zum Gesamtbudget der einzelnen 
Verfahren daher häufig nur einen geringen Anteil aus. 

k 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

Die Flurbereinigung wird in Hessen heute unter dem Oberbegriff „Flurneuordnung“ ge-
führt. Unter diesem Begriff werden die Verfahren nach dem FlurbG, der freiwillige Nut-
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zungstausch und alle weiteren Aktivitäten der Flurbereinigungsbehörden für die Gestal-
tung und Entwicklung des ländlichen Raums subsumiert. In diesem Bericht wird dennoch
weiterhin der bundesweit gültige Begriff „Flurbereinigung“ verwendet.

Die Ziele der Flurbereinigung, wie sie im hessischen Entwicklungsplan formuliert sind,
werden in Tabelle k 9.1, aufgeteilt auf Hauptziele sowie operationelle Ziele, dargestellt.

Tabelle k 9.1: Ziele der Maßnahme „Flurbereinigung“

Hauptziele Operationelle Ziele

- Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen und Um-
setzung von Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung, der Sied-
lung und der Dorferneuerung

- Verbesserung des Umweltschutzes, d.h. Umsetzung von Maßnah-
men des Ressourcenschutzes, des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege

- Auflösung von Konflikten in Folge widerstreitender Landnutzungs-
ansprüche

- Umfassende Erneuerung
und Entwicklung von 50
Verfahrensgebieten

Quelle: Eigene Darstellung (HMULF, 2000).

Die hier formulierten Ziele entsprechen der Aufgabe der Flurbereinigung laut Gesetz und
geben im Wesentlichen die Fördergrundsätze der Flurbereinigung in der GAK wieder. Sie
bedeuten insofern keine Neuausrichtung der Maßnahme Flurbereinigung, und auch keine
Einschränkung auf bestimmte Teilbereiche. Hingegen wird durch diese Zielformulierun-
gen unterstrichen, dass die Flurbereinigung insgesamt als Instrument der integrierten
Landentwicklung besonders geeignet ist, einen Beitrag zur Zielerreichung des Hessischen
Entwicklungsplans zu leisten.

k 9.1.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext

Die Bandbreite der Flurbereinigung im Land Hessen ist sehr viel größer, als es durch die-
se Evaluation dargestellt werden kann:

– Alle Verfahren, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe förderfähig sind,
sind auch nicht Bestandteil des Hessischen Entwicklungsplans. Dies sind in erster Li-
nie die rein fremd finanzierten Verfahren zur Bereitstellung von Land in größerem
Umfang, sowohl für Unternehmensträger nach § 87 FlurbG als auch für Maßnahmen
des Naturschutzes und der Wasserwirtschaft. Diese Verfahren würden das Spektrum
der Wirkungen in Kapitel 9.6 wesentlich erweitern, sind aber kein Gegenstand dieser
Evaluation.
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– Die GAK-förderfähigen Verfahren werden entsprechend des Hessischen Entwick-
lungsplans gefördert. Die nicht EU-kofinanzierten Maßnahmen sind inhaltlich nicht
anders ausgerichtet als die Artikel-33-Maßnahmen, und auch die Durchführung und
die Finanzierung der Maßnahmen geschehen zu den gleichen Modalitäten. Daher ist
es eine Frage der jeweiligen Haushaltsführung, welche Verfahren im betrachteten
Zeitraum mit EAGFL-Mitteln des hessischen Entwicklungsplans gefördert wurden,
und welche nicht. Der finanzielle Umfang dieser Maßnahmen wird in Hessen nicht
unter den so genannten Artikel-52-Maßnahmen aufgeführt. Nach mündlicher Aus-
kunft werden pro Jahr rund 6,5 Mio. Euro Fördermittel für die Flurbereinigung einge-
setzt. Der Anteil der EU-kofinanzierten Maßnahmen beträgt davon 60 % (4,0 Mio.
Euro) (OFB Wetzlar, 2002).

Im Rahmen der Evaluation wurden die EU-kofinanzierten Verfahren betrachtet.

Vom Finanzvolumen her nimmt die Flurbereinigung innerhalb der Artikel-33-
Maßnahmen einen mittleren Stellenwert ein. Auf die Maßnahme k entfallen im Pro-
grammzeitraum 29,39 Mio. Euro. Das sind rund 18 % der im hessischen Entwicklungs-
plan eingeplanten Mittel des Artikels 33.

k 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

k 9.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns

In Anbetracht der langen Dauer der geförderten Verfahren und des vergleichsweise gerin-
gen Umfangs, den die EU-Förderung im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Verfahrens
ausmacht, stellten sich zwei Grundsatzentscheidungen bei der Auswahl der Untersu-
chungsmethode:

1. Evaluierung des geförderten Projekts oder des gesamten Verfahrens?

Der Vorteil einer Evaluierung nur des jeweils kofinanzierten Projekts wäre die gute Ver-
fügbarkeit von Daten, da alle Projekte zeitnah realisiert und vermutlich gut dokumentiert
wurden. Dagegen spricht jedoch, dass die Wirkungen eines Einzelprojekts nicht losgelöst
vom ganzen Verfahren betrachtet werden können. Flurbereinigung begreift sich explizit
als Bündelung von Maßnahmen zur Erreichung übergeordneter Ziele, daher ist nicht die
Wirkung z.B. eines einzelnen neu gebauten Weges maßgeblich, sondern die Wirkung des
neu geschaffenen Wegenetzes in Verbindung mit der Neuordnung des Grundbesitzes. Um
den vielfältigen Wirkungen der Flurbereinigung gerecht zu werden, entschieden sich die
ProgrammbewerterInnen für die Betrachtung von ganzen Verfahren.
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2. Fallstudien oder breite empirische Erhebung? 

Um ein Flurbereinigungsverfahren mit seinen vielfältigen Abhängigkeiten und Wechsel-
wirkungen zu begreifen, eignen sich nur tief angelegte Fallstudien. Diese haben jedoch 
den Nachteil, dass die Auswahl des Untersuchungsobjekts das Ergebnis weitgehend vor-
herbestimmt. In der Literatur, vor allem auch in den Veröffentlichungen der Flurbereini-
gungsbehörden, gibt es eine Vielzahl von Falldarstellungen, die als Ergebnis jeweils sehr 
spezifische Wirkungen herausstellen, welche mit anderen Verfahren nicht zu vergleichen 
sind. Da die Anlässe der geförderten Verfahren so vielfältig sind, und wir angesichts der 
begrenzten Zeit nur wenige Fallstudien hätten betreiben können, entschieden wir uns da-
zu, eine Erhebung relevanter Daten von möglichst vielen Verfahren durchzuführen.  

Vorgehensweise 

Der Untersuchung liegt ein dreistufiger Aufbau zugrunde. Stufe 1 bildet die Auswertung 
von Projektlisten, die den ProgrambewerterInnen einen Überblick über Umfang und Vari-
ationsbreite der geförderten Verfahren und der darin realisierten Projekte verschafften.  

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der zweiten Stufe, einer Erhebung von Da-
ten bei einer Stichprobe von Verfahren. Unter Berücksichtigung der Evaluationsfragen 
der EU-Kommission wurden die jeweils zuständigen Verfahrensleiter bzw. Sachbearbei-
ter der Flurbereinigungsbehörden (FB) zu Zielen und bestimmten Wirkungen ihres Ver-
fahrens schriftlich befragt.  

Die dritte Stufe sah Fallstudien und Expertengespräche in einzelnen Verfahren vor, die 
aber aus Zeitgründen unterbleiben mussten. Zwecks Einordnung der gefundenen Ergeb-
nisse sowie zur Vertiefung einzelner Aspekte wurden jedoch Gespräche mit den zuständi-
gen Referenten des Ministeriums und der Oberen Flurbereinigungsbehörde (OFB) sowie 
mit Vertretern einzelner FBen geführt. Zudem wurde im Juni 2003 auf der Grundlage ers-
ter Bewertungsergebnisse ein Workshop mit Vertretern der genannten Behörden durchge-
führt, der zur Vervollständigung der Aussagen beigetragen hat. 

k 9.2.2 Datenquellen 

Projektliste 

Als Datengrundlage dient eine Liste aller im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans 
in den Jahren 2000 bis 2002 geförderten Verfahren. Diese wurde nach unseren mit der 
OFB abgestimmten Anforderungen durch die einzelnen Flurbereinigungsbehörden zu-
sammen gestellt und enthält folgende Daten:  

– zur Einordnung des Verfahrens: zuständige FB, Landkreis, Name und Aktenzeichen 
des Verfahrens sowie Name und Anschrift des TG-Vorsitzenden  
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– zur Charakterisierung des Verfahrens: Art, Verfahrensziele und Aufgabenschwer-
punkt, Jahreszahlen der wichtigsten Verfahrensschritte 

– zur Größe des Verfahrens: Gebietsgröße in ha und Zahl der Verfahrensteilnehmer; 
außerdem Größe der LF und Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe (zum aktuellen 
Zeitpunkt). 

– zu den im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geförderten Projekten: Länge 
der gebauten Wege insgesamt und auf neuer Trasse;  

– zu den Finanzdaten der Förderung: Summe der zuwendungsfähigen Kosten und ihre 
Aufteilung auf Mittelgeber (EAGFL-, nationaler und Eigenanteil, private und öffent-
liche Drittmittel) sowie auf die Maßnahmengruppen (gemäß der Einteilung im Aus-
führungsplan/Kostenvoranschlag).  

Die Projektliste umfasst nach der letzten Datenlieferung insgesamt 80 Verfahren. Aus 
diesen wurde eine Stichprobe von 28 Verfahren gezogen, zu denen die Programbewerte-
rInnen weiter gehende Informationen bekommen wollten. Diese Stichprobe wurde dahin 
gehend gelenkt, dass die Verfahren hinreichend gleichmäßig auf alle FBen und ihre Au-
ßenstellen verteilt waren; außerdem wurden vor dem Hintergrund möglichst guter Daten-
verfügbarkeit die ältesten und jüngsten sowie die flächengrößten und –kleinsten Verfah-
ren ausgeschlossen.  

Die im Hessischen Entwicklungsplan geförderten sowie die in der Stichprobe befindli-
chen Verfahren sind in Anhang 1 aufgeführt. 

Befragung der Flurbereinigungsbehörden 

Der zehnseitige Fragebogen zur Wirkungserhebung von Flurbereinigungsverfahren wurde 
Ende Februar 2003 als elektronisches MS-Word-Formular per E-Mail an die Flurbereini-
gungsbehörden geschickt mit der Bitte, diesen an die für die ausgewählten Verfahren zu-
ständigen Bearbeiter zu verteilen und die ausgefüllten Bögen innerhalb von drei Wochen 
per E-Mail zurück zu schicken. Wir unterstützten die Befragung mit telefonischen Nach-
fragen zu möglichen Problembereichen, um die Daten möglichst zeitnah zu erhalten und 
Missverständnissen vorzubeugen. Die zurück kommenden ausgefüllten Fragebögen wur-
den unmittelbar auf Lücken und für die ProgrammbewerterInnen unplausible Angaben 
überprüft und nötigenfalls mit telefonischer Nachfrage ergänzt, so dass Mitte April die 
Fragebögen zu allen Verfahren in ausreichender Beantwortungstiefe vorlagen. 
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Der Fragebogen enthält 35 Fragen zu folgenden Themenbereichen (vgl. Anhang 3):  

– verbale Beschreibung der Verfahrensziele 

– Art der Beteiligten, für die Eigentumsregelungen getroffen wurden, mit Größe der 
zugewiesenen Fläche und einer Einschätzung der Wichtigkeit des Verfahrens für die 
Beteiligten 

– Aufgliederung der Bausummen auf Art der Gewerke und regionale Zugehörigkeit der 
beauftragten Unternehmen 

– zu landwirtschaftlichen Wirkungen: LF in ha, Anzahl der Betriebe, Flurstücks- und 
Schlagabmessungen sowie Hof-Feld-Entfernung vor und nach der vorläufigen Besitz-
einweisung, weitere Wirkungen (verbal) 

– Aufschlüsselung der Wegebaumaßnahmen auf km nach Bauweisen zum Beginn und 
nach Beendigung des Wegebaus, weitere Verbesserungen am Wegenetz, Nutznießer 
des veränderten Wegenetzes 

– Art und Größe von Natur-, Landschafts- und anderen Schutzgebieten sowie die Wir-
kungen des Verfahrens auf solche Gebiete 

– Problemlage und Wirkungen des Verfahrens zum Erosionsschutz 

– Wirkungen des Verfahrens zum Arten- und Biotopschutz (Neuanlage, Erhalt ver-
schiedener Biotoptypen sowie Abgrenzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
von den freiwilligen Biotopschutzmaßnahmen) 

– Wirkungen auf das Landschaftsbild. 

Alle Fragen beziehen sich auf das gesamte Verfahren, d.h. die bereits durchgeführten wie 
auch die noch geplanten Maßnahmen und Wirkungen des Verfahrens, sofern sie absehbar 
sind. Bei den einzelnen Fragen wurden, sofern es möglich erschien, Antwortkategorien 
bzw. Felder zum Eintragen von Zahlenwerten vorgegeben, um eine standardisierte Aus-
wertung zu ermöglichen. Die Bearbeiter wurden von uns ermutigt, eigene Einschätzungen 
zu Größenordnungen zu geben, falls genaue Zahlenwerte (z.B. wegen der langen Verfah-
rensdauer oder wegen der mangelnden Vorausschaubarkeit zukünftiger Ereignisse) nicht 
ermittelbar waren.  

Die befragten Behördenvertreter äußerten zum Teil deutliche Kritik an der Befragung. 
Bemängelt wurde die kurze Bearbeitungsfrist in Anbetracht des Personalmangels und vie-
ler anderer termingebundener Aufgaben. Insbesondere in älteren Verfahren, deren Bear-
beiter gewechselt hatte, hatten die Befragten nicht immer ausreichende Informationen zu 
allen erfragten Werten, und hatten andererseits nicht die Zeit, diese durch umfangreiches 
Akten- oder Kartenstudium zu ermitteln. Diese Feststellung soll die Leistung der befrag-
ten Behörden nicht herabwürdigen, sondern - im Gegenteil - verdeutlichen, dass der ge-
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wählte Untersuchungsansatz an Grenzen stößt, die bei der Interpretation zu berücksichti-
gen sind. 

Nach Rücklauf der Fragebögen bietet sich insgesamt das erwartete breite und heterogene 
Bild der Flurbereinigung, deren unzählige verfahrensspezifische Einzelaspekte durch eine 
summarische Betrachtung nur unzureichend ans Licht gebracht werden können. Es wer-
den jedoch Grundtendenzen und Basisgrößen deutlich, die einen Rückschluss auf einzelne 
Wirkungen dieses Instruments zulassen. 

Auswertung von Flurstücks- und Schlaggrößen aus InVeKoS-Daten 

Für die Verfahren aus der Stichprobe, in denen die (vorläufige) Besitzeinweisung (v.B.) 
in den Jahren 1998, 1999 oder 2000 stattgefunden hat, wurde eine spezielle Auswertung 
der Flurstücks- und Schlaggrößen aus den Antragsdaten auf Agrarförderung (InVeKoS-
Daten) vorgenommen. Die Datensätze enthalten folgende für die Auswertung relevante 
Daten: 

– Betriebsnummer des beantragenden Betriebs 

– Katasterbezeichnungen der bewirtschafteten Flurstücke: Name und Nummer der Ge-
markung, Flurnummer, Flurstückszähler und –nenner 

– Flurstücksgröße in m² laut Liegenschaftskataster 

– Bezeichnung (mit fortlaufenden Buchstaben) der Teilflurstücke, die mit landwirt-
schaftlichen Kulturen bestellt sind, sowie Größe dieser Teilstücke in m² 

– Nummerierung der bewirtschafteten Schläge, d.h. alle (Teil-) Flurstücke, die gemein-
sam als Bewirtschaftungseinheit mit der selben Kultur bestellt werden, erhalten die 
gleiche Nummer 

– Codenummer der auf den Schlägen angebauten Kulturen. 

Diese Datensätze stehen der FAL von ganz Hessen aus den Antragsjahrgängen 1998 und 
2002 zur Verfügung, so dass die Auswertung des Jahrgangs 1998 für die Gruppe der aus-
gewählten Verfahren die Situation vor der v.B. wiedergibt, der Jahrgang 2002 die Situati-
on nach der v.B.. 

Hierzu wurde im Fragebogen gebeten, für die relevanten Verfahren die Bezeichnungen 
der Gemarkungen und die Flurnummern vor und nach der v.B. einzutragen, auf welche 
sich das Verfahrensgebiet hauptsächlich erstreckt (Frage 9). In der Regel umfasst das 
Kerngebiet eines Verfahrens Teile von ein bis maximal drei Gemarkungen, innerhalb de-
rer einzelne Fluren mehr oder weniger vollständig einbezogen sind. Diese Angaben er-
möglichen es uns, aus den InVeKoS-Daten zunächst die relevanten Gemarkungen auszu-
wählen, und die darin befindlichen Flurstücke nach den Flurnummern in solche zu tren-
nen, die innerhalb und außerhalb des Verfahrensgebiets liegen.  
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Einschränkend muss an dieser Stelle bemerkt werden, dass nicht jedes Verfahrensgebiet 
zwingend die Flurgrenzen des Liegenschaftskatasters einhält, und dass häufig zumindest 
einzelne Schläge von „außerhalb“ liegenden Fluren zum Verfahrensgebiet hinzugezogen 
werden. Die Trennung der Flurstücke gelingt damit nicht absolut genau, sie bietet aber 
hinreichende Anhaltspunkte, um die mit der Flurbereinigung verbundene Zusammenle-
gungswirkung darstellen zu können. Folgende Daten konnten mit Hilfe der InVeKoS-
Auswertung jeweils für die Jahre 1998 (vor der v.B.) und 2002 (nach der v.B.) gewonnen 
werden: 

– Zahl der (durch EU-Betriebsnummern unterscheidbaren) Landwirte, die im Gebiet 
Flächen bewirtschaften 

– durchschnittliche Größe der Flurstücke 

– durchschnittliche Größe der bewirtschafteten Schläge. Dabei wurden alle Schläge 
eliminiert, die über Flurgrenzen hinweg gehen (um die Trennschärfe von Schlägen 
„innerhalb“ und „außerhalb“ aufrechtzuerhalten). 

– Anteile von Grünland und Ackerland sowie Anteile der einzelnen Ackerfrüchte. 

Diese Angaben liegen für zwölf Verfahren, die im erwähnten Zeitraum besitzeingewiesen 
wurden, vor. 

k 9.3 Vollzugskontrolle 

In Tabelle k 9.2 sind die im ursprünglichen Programmdokument und im Änderungsantrag 
2003 geplanten sowie die in den EU-Haushaltsjahren 2000 bis 2002 tatsächlich ausge-
zahlten Mittel für die Maßnahme k dargestellt. Danach sind innerhalb des Entwicklungs-
plans in den drei vergangenen Jahren 11,43 Mio. Euro an öffentlichen Mitteln für die 
Maßnahme Flurbereinigung geflossen. Gegenüber dem Planansatz des hessischen Ent-
wicklungsplans (12,03 Mio. Euro) bedeutet dies eine um 5 % geringere Ist-Auszahlung, 
die vor allem auf eine größere Minderausgabe im Jahr 2001 zurückzuführen ist. Für die 
kommenden Jahre wurde der ursprüngliche Finanzplan bislang nicht geändert, so dass die 
Summe über alle sechs Jahre dem anfangs geplanten Mittelvolumen gleichkommt.  
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Tabelle k 9.2: Geplante und tatsächliche Investitionen (öffentliche Ausgaben) und EU-
Beteiligungen der Maßnahme k 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2625 endg. 3,91 4,01 4,11 4,19 4,29 4,39 4,49 29,39
Plan: Änderung 2003 geplant 4,32 3,53 4,11 4,19 4,29 4,39 4,49 29,31
Ist: Auszahlungen (1) 3,79 3,53 4,11

Plan: EPLR K (2000) 2625 endg. 1,96 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,24 14,69
Plan: Änderung 2003 geplant 2,16 1,76 2,05 2,10 2,15 2,20 2,24 14,66
Ist: Auszahlungen (1) 1,90 1,76 2,05

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
(1) Ohne Vorschuss in 2000. 

 Quellen: (HMULF, 2003) (HMULF - EU-Zahlstelle, 2002) (HMULF, 2000). 

k 9.4  Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

k 9.4.1 Output der Maßnahme insgesamt  

Am Jahresende 2001 waren in Hessen 266 Flurbereinigungsverfahren in verschiedenen 
Stadien anhängig (BMVEL, 2002). Knapp ein Drittel davon, nämlich 80 Verfahren, wur-
den in den vergangenen drei Jahren im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geför-
dert. Diese werden in Abbildung k 9.1, aufgeschlüsselt nach Zuständigkeit der Flurberei-
nigungsbehörden und nach Art des Verfahrens, dargestellt.  

In Bezug auf die Verfahrensart sind die Regelflurbereinigungsverfahren nach § 1 FlurbG 
mit 39 Verfahren (49 %) am stärksten vertreten. Es folgen 25 Unternehmensflurbereini-
gungsverfahren nach § 87 (31 %) sowie 16 vereinfachte Verfahren nach § 86 (20 %). Be-
schleunigte Zusammenlegungsverfahren nach § 91 wurden in keinem Fall gefördert. Die 
regionale Verteilung ist dadurch gekennzeichnet, dass §-87-Verfahren stärker in Nordhes-
sen vertreten sind und §-1-Verfahren stärker im mittleren und südlichen Landesteil. Die 
§-86-Verfahren treten in einzelnen Behörden (Reichelsheim, Lauterbach, Wetzlar) stärker 
in Erscheinung, in anderen dagegen (fast) gar nicht. 
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Abbildung k 9.1: Anzahl der im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geförderten 
Verfahren nach Flurbereinigungsbehörde und Verfahrensart  
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Die zu erledigenden Aufgaben wurden in der Projektliste nach Einschätzung der einzel-
nen FBen angegeben (Abbildung k 9.2), dabei sind Mehrfachnennungen möglich. Die am 
meisten genannte Aufgabe liegt mit 98 % aller Verfahren in der Verbesserung der Agrar-
struktur, gefolgt von Naturschutzzwecken mit 85 % und Erholungszwecken mit 53 %. 
Der überörtliche Verkehr wird in 40 % der Verfahren genannt; hierbei handelt es sich 
meistens um §-87-Verfahren, die zwecks Verbesserung der überörtlichen Infrastruktur 
beantragt und eingeleitet werden. Schon am Aufgabenverbund wird die multifunktionale 
Herangehensweise der Flurbereinigung deutlich, denn im Durchschnitt werden 3,4 zu er-
ledigende Aufgaben pro Verfahren genannt. 

Die geförderten Verfahren befinden sich in sehr unterschiedlichen Verfahrensstadien, wie 
aus Abbildung k 9.3 deutlich wird. Auffällig ist einerseits ein relativ kleiner Anteil alter 
Verfahren. 14 % der Verfahren sind vor 1980 angeordnet worden, weitere 48 % zwischen 
1980 und 1990. Das Durchschnittsalter aller Verfahren liegt bei 15 Jahren. Zwischen den 
Verfahrensarten sind deutliche Unterschiede erkennbar, denn die §-1-Verfahren sind im 
Durchschnitt 20 Jahre, die §-87-Verfahren 15 und die §-86-Verfahren nur neun Jahre alt. 
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Abbildung k 9.2: Zu erledigende Aufgaben der im Rahmen des hessischen Entwick-
lungsplans geförderten Verfahren (Nennungen in %, Mehrfachnen-
nungen sind möglich)  
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Auf der anderen Seite gibt es relativ viele junge Verfahren. Zwei Verfahren wurden nach 
1999, d.h. innerhalb der Laufzeit des Entwicklungsplans, eingeleitet. In 13 Verfahren 
wurde bis 2002 noch kein Wege- und Gewässerplan festgestellt oder genehmigt, und in 
58 % der Verfahren ist noch keine vorläufige Besitzeinweisung erfolgt.  
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Abbildung k 9.3: Verfahrensstand und zeitliche Abfolge der im Rahmen des hessischen 
Entwicklungplans geförderten Verfahren  
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Die Flächengröße der Verfahren weist eine sehr hohe Variationsbreite auf (vgl. Abbil-
dung k 9.4), sie reicht von 2.513 ha bis 33 ha, bei einem Mittelwert von 719 ha. Es gibt 
eine auffällig hohe Zahl kleinerer Verfahrensgebiete, denn 41 % der Verfahren umfassen 
weniger als 500 ha, und nur ein Verfahren ist größer als 2.000 ha. Die Verfahren umfas-
sen insgesamt eine Fläche von 57.509 ha. 

Der Anteil landwirtschaftlicher Nutzfläche zum aktuellen Zeitpunkt beträgt nach den Da-
ten der Projektliste im Verfahrensdurchschnitt rund 67 %, in einer Spanne zwischen 19 % 
und 95 % (bei drei Verfahren, zu denen die LF nicht angegeben wurde). Zwischen den 
Verfahren unterschiedlicher Schwerpunktzielsetzungen ist kein systematischer Unter-
schied bezüglich des LF-Anteils erkennbar. Insgesamt sind damit in Hessen rund 38.000 
ha LF von den im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geförderten Flurbereini-
gungsverfahren betroffen. 

Die Zahl der Teilnehmer am Verfahren beträgt im Durchschnitt 360 Teilnehmer, bei 
einer Schwankungsbreite von 30 bis 1.800 (wobei nur ein Verfahren über 1.000 Teilneh-
mer hat). Jeder Teilnehmer bringt rechnerisch im Durchschnitt aller Verfahren 2,0 ha Flä-
che in die Verfahren ein (wobei der Durchschnitt in einzelnen Verfahren zwischen 0,1 
und 9,9 ha pro Teilnehmer liegt).  
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Abbildung k 9.4: Fläche des Verfahrensgebiets und landwirtschaftliche Nutzfläche der 
im Rahmen des hessischen Entwicklungsplans geförderten Verfahren 
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die zum aktuellen Zeitpunkt Flächen im 
Flurbereinigungsgebiet bewirtschaften, wird in der Projektliste im Durchschnitt der Ver-
fahren mit 24 angegeben (bei drei Verfahren ohne Angabe). Auch diese Zahl schwankt 
sehr stark zwischen einem und 133 Betrieben. Landesweit liegen demnach ungefähr 2.000 
Betriebe in den geförderten Verfahrensgebieten. 

Die Summe der zuwendungsfähigen Kosten in allen Verfahren (soweit sie als EAGFL-
kofinanzierte Maßnahmen abgerechnet wurden) beträgt laut Projektliste 17,46 Mio. Euro 
(siehe Tabelle k 9.3). Davon sind 33 % EAGFL-Mittel und 40 % nationale Mittel. Neben 
dem Eigenanteil der Teilnehmergemeinschaften (23 %) wurden in 17 Verfahren auch 
Drittmittel anderer Träger zur Finanzierung eingesetzt.  

Die regionale Verteilung der Gesamtkosten auf Landkreise ist in der nachfolgenden Ab-
bildung k 9.5 dargestellt. Fast die Hälfte aller Mittel flossen im betrachteten Zeitraum in 
die drei Landkreise Rheingau-Taunus, Vogelsberg und Odenwald. Während im Rheingau-
Taunus-Kreis wenige Verfahren jeweils sehr hohe Fördersummen (die höchsten Einzel-
summen: 2,26 Mio. und 0,88 Mio. Euro für zwei Weinbergsverfahren) erhielten, sind es 
im Odenwaldkreis sechs und im Vogelsbergkreis fünf Verfahren, die jeweils über 0,2 
Mio. Euro erhielten. Bei dieser Darstellung ist zu beachten, dass es sich um eine Mo-
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mentaufnahme der Fördersituation von drei Jahren handelt, die nicht auf eine generelle 
Ungleichverteilung der Förderung zwischen den Landkreisen schließen lässt. 

Tabelle k 9.3: Aufteilung der zuwendungsfähigen Kosten auf Mittelgeber 

Mittelgeber

Gesamtsumme der zuwendungsfähigen Kosten 17.463.451 100%

davon EAGFL 5.712.144 33%
National (Bund, Land) 7.027.580 40%
Eigenmittel 4.003.245 23%
Drittmittel, Sonstige 720.482 4%

Zuwendungsfähige 
Kosten (Euro)

Anteil an 
Gesamt

 
Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

Abbildung k 9.5: Aufteilung der zuwendungsfähigen Kosten (nur EAGFL-kofinanziert) 
auf die Landkreise (in Klammern die Zahl der geförderten Verfahren) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Kassel (1)

Main-Kinzig (2)

Werra-Meißner (2)

Waldeck-Frankenberg (3)

Darmstadt-Dieburg (1)

Bergstraße (2)

Lahn-Dill-Kreis (5)

Limburg-Weilburg (2)

Wetteraukreis (7)

Schwalm-Eder (6)

Hersfeld-Rotenburg (3)

Fulda (7)

Gießen (9)

Marburg-Biedenkopf (7)

Odenwaldkreis (9)

Vogelsbergkreis (11)

Rheingau-Taunus (3)

Zuwendungsfähige Kosten (Mio. Euro)

 
Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 
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In Bezug auf die Maßnahmenarten (vgl. die nachfolgende Abbildung k 9.6) ist der weit-
aus größte Teil, nämlich 9,85 Mio. Euro oder 57 % der Mittel, in den Wegebau geflossen. 
Für diese Baumaßnahmen wurden in den drei Jahren in einzelnen Verfahren bis zu 
540.000 Euro verausgabt, und nur in sieben Verfahren wurde in dieser Zeit kein Wegebau 
gefördert. Die zweite bedeutende Rolle spielen Maßnahmen zur Verbesserung der Was-
serrückhaltung und Wasserqualität, die in einzelnen Verfahren große Mittelvolumen (ins-
besondere in den Weinbergsverfahren) gebunden haben. Die übrigen Bereiche sind von 
der Gesamtsumme her eher nachrangig, wobei Maßnahmen der Dorferneuerung nur in 
sechs Verfahren abgerechnet wurden, sonstige Ausbaumaßnahmen in 20 und landeskultu-
relle Maßnahmen in 23 Verfahren.  

Abbildung k 9.6: Aufteilung der zuwendungsfähigen Kosten auf Maßnahmengruppen 
gemäß Ausführungsplan (in % der Gesamtsumme 19,7 Mio. Euro) 
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der FBen. 

An dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass diese Mittelaufteilung keineswegs die ge-
samte Finanzierung der Flurbereinigung in Hessen widerspiegelt. Zum einen handelt es 
sich bei der Darstellung um eine Momentaufnahme der Finanzierung aus drei Jahren, zum 
anderen sind hier lediglich die EU-kofinanzierten Maßnahmen ausgewertet 
(Wirtschaftsministerium Wiesbaden, 2003).  
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k 9.4.2 Outputgrößen der Verfahren 

Der Output eines Flurbereinigungsverfahrens kann grob vereinfachend auf zwei Wir-
kungsbereiche aufgeteilt werden: 

(1) Bodenmanagement für die Landwirtschaft und für außerlandwirtschaftliche Zielset-
zungen; hierzu zählen Planung, Tauschverhandlungen, Neuvermessungen und die 
katastermäßige Abwicklung der Neuverteilung der Flurstücke 

(2) Planung und Bau gemeinschaftlicher Anlagen auf der Basis der neu geordneten Flur; 
hierzu zählen insbesondere der Wegebau und die Durchführung von Maßnahmen für 
Naturschutz und Landschaftsgestaltung, sowie weitere Baumaßnahmen, z.B. an Ge-
wässern, Gemeinschaftsplätzen, -gebäuden und vieles mehr. 

In den folgenden Abschnitten werden wesentliche Outputgrößen der in der Stichprobe 
befindlichen Verfahren dargestellt. Aus den Werten lassen sich generell nur Tendenzen, 
aber keine Kenngrößen für die Flurbereinigung insgesamt ableiten, da alle Zahlenwerte 
eine sehr große Streubreite aufweisen. 

Grunddaten der Stichprobe 

In der Stichprobe, die der Befragung zugrunde liegt, sind 28 Verfahren, ein bis drei aus 
jeder FB (bzw. VwSt.) vertreten. Nach Aufgabenschwerpunkt sind es 16 agrarische Ver-
fahren – davon elf nach § 1 und fünf nach § 86 - und zwölf mit dem Hauptziel Überörtli-
cher Verkehr (§ 87). Eines der agrarischen Verfahren ist ein Weinbergsverfahren. 

Die Verfahren sind durchschnittlich 16 Jahre alt; sie wurden zwischen 1974 und 1993 
angeordnet. Der Wege- und Gewässerplan wurde zwischen 1989 und 1999 aufgestellt, 15 
Verfahren haben die vorläufige Besitzeinweisung durchlaufen, und bei sechs Verfahren 
lag bereits ein Flurbereinigungsplan vor. In den Stichprobenverfahren sind in den drei 
abgelaufenen Jahren 9,4 Mio. Euro investiert worden, das entspricht 54 % der zuwen-
dungsfähigen Gesamtsumme der Maßnahme k. 

Die Flächengröße der Verfahren liegt zwischen 1.774 und 108 Hektar, bei einem Mittel-
wert von rund 900 ha. Davon sind zum aktuellen Zeitpunkt rund 562 ha (63 %) landwirt-
schaftliche Nutzfläche.  

Zahl der betroffenen Betriebe 

Die Zahl der vom Verfahren betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe kann unterschied-
lich definiert werden. Als eine Zielgruppe der Flurbereinigung ist die „Zahl der Betriebe 
(ab 2 ha) mit Grundeigentum im Gebiet, ohne auswärtige Pächter“ relevant. Nach dieser 
Zahl wurde in der Befragung (Frage 5) gefragt, und zwar zum Zeitpunkt der Einleitung 
des Verfahrens und zum aktuellen Zeitpunkt. Danach sind zum aktuellen Zeitpunkt 
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durchschnittlich 18,1 Betriebe im Verfahrensgebiet ansässig, bei einer weiten Spannbreite 
von 2 bis 60. Zum jeweiligen Zeitpunkt der Einleitung waren es 25,6 Betriebe, und die 
Zahl hat pro Verfahrensjahr um durchschnittlich 0,5 Betriebe abgenommen. 

Die Betriebe ohne Grundeigentum im Gebiet, d.h. Pächter einzelner Schläge, die ihren 
Betriebssitz außerhalb der betroffenen Ortschaft haben, gehören der Teilnehmergemein-
schaft nicht an. Sie sind den FBen in Hessen als Nebenbeteiligte des Verfahrens bekannt, 
ihre Zahl wurde in der Untersuchung jedoch nicht abgefragt. Stattdessen wurde sie für 
einzelne Verfahren mit Hilfe der InVeKoS-Auswertung ermittelt (vgl. Tabelle k 9.4). In 
der Auswertung der InVeKoS-Daten sind alle Betriebe enthalten, die für (mindestens) 
einen Schlag im Verfahrensgebiet in den Jahren 1998 und 2002 Agrarförderung beantragt 
haben. Dabei werden allerdings Betriebe doppelt gezählt, die (aus Gründen des Steuer-
rechts oder der Erbfolge) mehr als eine EU-Betriebsnummer haben und in ihrem Selbst-
verständnis eigentlich ein einheitlicher Betrieb sind.  

Tabelle k 9.4: Zahl der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe in ausgewählten Ver-
fahren nach unterschiedlichen Quellen 

Quelle

Verfahren bei Einleitung aktueller Zeitpunkt 1998 2002

Bad Nauheim-Nord 21 18 57 44
Büdingen-Vonhausen (+B457) 24 24 38 32
Großenlüder 66 60 62 55
Laubach-Gonterskirchen 41 25 41 25
Mühltal-Nieder-Ramstadt 12 5 10 11
Sontra-Breitau 19 14 27 23
Hungen-Utphe 18 15 70 64
Mossautal-Hiltersklingen 8 2 16 14
Mossautal-Unter-Mossau 8 5 21 22
Schlüchtern-Hutten 20 10 54 50

Mittelwert 24 18 40 34

Befragung der FB InVeKoS-Auswertung

 
Quelle: Eigene Berechnung nach Befragungsdaten (Frage 5) und Daten des InVeKoS. 

Im Vergleich wird deutlich, dass in einzelnen Verfahren zu den vom Bearbeiter genannten 
Zahlen noch eine erhebliche Anzahl an Betrieben hinzu kommt, die entweder kleiner als 
2 ha sind oder keine Eigentumsflächen im Gebiet haben. Hierbei ist eine breite Streuung 
zwischen dem Siebenfachen und der exakt gleichen Anzahl zu verzeichnen. Aus diesen 
Zahlen kann geschlossen werden, dass die „Zahl betroffener Betriebe“ je nach zu Grunde 
gelegter Definition sehr unterschiedlich hoch ist. Einschließlich der auswärtigen Pächter 
liegt sie häufig um einiges höher als die Zahl der in der TG vertretenen Landwirte. Solche 
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Pächter sind allerdings nur unerheblich „betroffen“, da ihr Bewirtschaftungsschwerpunkt 
außerhalb des Verfahrensgebiets liegt. 

Bodenmanagement für die Landwirtschaft 

Bodenmanagement für die Landwirtschaft verfolgt das Ziel, die landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen in Bezug auf Größe, Form, Lage im Raum und Erreichbarkeit für die Be-
triebe möglichst günstig zu gestalten. Hierfür sind mehrere Parameter bedeutsam, deren 
Gesamtwirkung für jeden einzelnen Betrieb sich nur durch kartografische Auswertungen 
erschließen lässt.  

Die Größe der Flächen kann prinzipiell auf drei Ebenen dargestellt werden: 

– Flurstücke sind die grundbuchmäßigen Einheiten, die einzeln vermessen und mit un-
terscheidbaren Katasterbezeichnungen versehen sind. Ihre Größe ist leicht zu erheben 
(z.B. aus Flurstücksregistern oder auch aus dem InVeKoS), sie hat jedoch primär sta-
tistischen Wert, da Vermessungsgrenzen z.B. auch aus Gründen des Erbrechts oder 
wegen einer grundbuchlichen Kreditabsicherung bestehen.  

– Besitzstücke bestehen aus räumlich zusammenliegenden Flurstücken eines Eigentü-
mers, die nicht durch unüberwindbare Grenzen (Straßen, Wasserläufe) getrennt sind. 
Ihre Größe wurde nicht abgefragt, ist aber in Hessen den Flurbereinigungsunterlagen 
zu entnehmen. Sie ist aber für den Eigentümer von zentraler Bedeutung, da er inner-
halb der Besitzstücke (z.B. in Bezug auf Schlagaufteilung) langfristig unabhängig a-
gieren kann. 

– Schläge sind die Bewirtschaftungseinheiten, d.h. mehrere Flurstücke (oder Teile von 
Flurstücken), auch unterschiedlicher Eigentümer, die ein Landwirt gemeinsam bear-
beitet und mit derselben Kultur bestellt. Damit ist die Schlaggröße maßgeblich für die 
variablen Bewirtschaftungskosten, vornehmlich im Ackerbau. Schlaggrößen können 
aus dem InVeKoS ermittelt werden, sie ändern sich jedoch hin und wieder aufgrund 
betrieblicher Entscheidungen, so dass eine Auswertung der Größen streng genommen 
nur für das jeweilige Jahr Gültigkeit hat. 

Die Flurbereinigung beeinflusst die Größe der Flurstücke und Besitzstücke, indem sie die 
Grenzen neu vermisst und Flurstücke zusammenfasst. Zudem legt sie Flurstücke unter-
schiedlicher Eigentümer nach den Wünschen der Beteiligten räumlich zusammen. Für 
diese Änderungen gibt es einen eindeutigen Zeitpunkt, nämlich die vorläufige Besitzein-
weisung. Dagegen können sich die Schlaggrößen überdies von Jahr zu Jahr aufgrund der 
Anbauentscheidungen der Betriebe ändern. 

Neben der Größe ist auch die Form der Schläge für Bewirtschaftungskosten im Ackerbau 
maßgeblich. Sie wird sowohl durch die Länge der Schläge bestimmt als auch durch den 
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Zuschnitt, d.h. die Abweichung von der Idealform eines Rechtecks. Je kürzer und je we-
niger rechtwinklig ein Schlag ist, umso höher sind die Bewirtschaftungskosten. 

Die Lage im Raum und die Erreichbarkeit der Schläge ist entscheidend für Zeitaufwand 
und Kosten der Fahrten zwischen dem Betriebsstandort und den einzelnen Schlägen sowie 
von einem zum nächsten Schlag. Wichtigste Größe ist die durchschnittliche Hof-Feld-
Entfernung (Wegstrecke in km), während die Feld-Feld-Entfernung (mittlere Entfernung 
der Schläge untereinander) nur bei kleinen Schlägen wichtig ist. Daneben ist aber auch 
die Art der Wege (Bauweise, Steigungen, Anzahl der Kreuzungen, Aufkommen anderer 
Verkehrsteilnehmer) von Bedeutung.  

Die Vielzahl der Parameter lässt erkennen, dass die im Rahmen dieser Evaluation erheb-
baren Daten nur Anhaltspunkte für das landwirtschaftliche Bodenmanagement liefern 
können, womit die Wirkung der Verfahren auf die Betriebe bei weitem nicht erschöpfend 
erfasst ist. 

In der Befragung wurden die Bearbeiter derjenigen Verfahren, deren vorläufige Besitz-
einweisung bereits stattgefunden hat, um die Angabe einiger Kenngrößen zum Bodenma-
nagement gebeten. Die wichtigsten Ergebnisse sind in Tabelle k 9.5 zusammengefasst. 

Tabelle k 9.5: Ergebnisse der Befragung zum landwirtschaftlichen Bodenmanagement; 
nur Verfahren mit vorläufiger Besitzeinweisung 

vor v.B. nach v.B.

Größe der landw. genutzten Flurstücke ha 0 15 0,55 1,04 -

Größe der Schläge ha 12 3 (1,91) (5,21) -

Länge der Schläge m 0 15 121 192 6
Anteil der besser geschnittenen Schläge % 2 13 -
Hof-Feld-Entfernung km 12 3 3

0-10% (7x), 10-25% (6x)

unbe-
kannt/ 
k.Ang.

Ein-
heit

Kenngröße 
(Durchschnittswerte im 
Verfahrensgebiet)

davon
Mittelwert* keine 

Änderung

Anzahl 
verwertbarer 

Antworten

 
Quelle: Auswertung von Befragungsdaten (Fragen 6 – 12), n = 15 (ohne das Verfahren Kiedrich). 
* Mit der jeweiligen LF gewichtete Mittelwerte der Antworten. In Klammern: Mittelwerte aus < 5 Antworten.  

Die 16 Bearbeiter der relevanten Verfahren haben Angaben zu den durchschnittlichen 
Flurstücksgrößen vor und nach der Besitzeinweisung gemacht. Das Weinbergsverfahren 
wird jedoch nicht mit ausgewertet, da die Rebflächen das Bild verzerren würden. Die 
Flurstücksgrößen von 15 Verfahren sind in der nachfolgenden Abbildung k 9.7 darge-
stellt. Danach liegt die Ausgangsgröße der landwirtschaftlich genutzten Flurstücke zwi-
schen 0,18 und 1,4 ha bei einem (mit der LF gewichteten) Mittelwert von 0,55 ha; die 
Endgröße liegt zwischen 0,62 und 2,4 ha bei einem Mittelwert von 1,02 ha. Die Flurstü-
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cke werden im (gewichteten) Durchschnitt aller Verfahren um 89 % vergrößert, also fast 
verdoppelt, bei einer Spanne je nach Verfahren zwischen 14 % und 300 %. 

Abbildung k 9.7: Durchschnittliche Flurstücksgröße vor und nach der vorläufigen Be-
sitzeinweisung nach Angaben der Verfahrensbearbeiter 
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Quelle: Eigene Berechnung nach Befragungsdaten (Frage 7). 

Im Unterschied zur Flurstücksgröße ist die durchschnittliche Schlaggröße in den meisten 
Verfahren nicht bekannt, da sie als Zielgröße des Bodenmanagements eine nachrangige 
Rolle spielt (Wirtschaftsministerium Wiesbaden, 2003). Auch zur Hof-Feld-Entfernung 
wurde überwiegend keine Angabe gemacht. Die Länge der Schläge ist besser ermittelbar, 
da sie aus dem Abstand zwischen den Wegen in der Feldflur hervorgeht. Sie wurde in 
sechs Verfahren nicht verändert. In neun Verfahren wurde sie um 10 bis 100 % erhöht, im 
gewichteten Durchschnitt der neun Verfahren um 59 %. Auch der Zuschnitt der Schläge 
wurde verbessert: In sieben Verfahren geringfügig (0-10 % der Schläge) und in sechs 
Verfahren stärker (10-25 %). Insgesamt lassen die Angaben den Schluss zu, dass die Bo-
denordnung in großem Umfang dazu genutzt wird, die Schlagstrukturen im Sinne einer 
rationelleren Bewirtschaftbarkeit zu verbessern.    

In den Verfahren, deren Besitzeinweisung in den Jahren 1998, 1999 und 2000 lag, wurden 
die durchschnittlichen Flurstücks- und Schlaggrößen auch anhand der InVeKoS-Daten 
ausgewertet. Da der Strukturwandel der Landwirtschaft tendenziell auch außerhalb von 
Flurbereinigungsverfahren zur Vergrößerung von Schlägen führt (indem nämlich wach-
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sende Betriebe die Flurstücke von aufgebenden Betrieben zupachten und mit eigenen 
Flurstücken zusammenfassen), wurden zwecks Schaffung von Referenzgrößen jeweils die 
restlichen Gemarkungsteile außerhalb der Verfahrensgebiete mit ausgewertet. Die Ergeb-
nisse sind aus Tabelle k 9.6 ersichtlich. 

Die Werte des Weinbergsverfahrens sind auch hier nicht mit dargestellt. In Büdingen-
Vonhausen sind die Werte zweier Verfahren zusammengefasst. Ferner sind in drei Ver-
fahren, die im unteren Teil der Tabelle dargestellt sind, jeweils die gesamten Gemarkun-
gen (soweit sie die LF betreffen) flurbereinigt worden, so dass keine Daten für eine Refe-
renzgruppe vorhanden waren.  

Tabelle k 9.6: Flurstücks- und Schlaggrößen 1998 und 2002 in ausgewählten Verfah-
rensgebieten im Vergleich zu benachbarten Fluren 

Verfahren
Fläche 

(ha)
Fläche 

(ha)

Flurstück Schlag Flurstück Schlag Flurstück Schlag

Bad Nauheim-Nord 414 0,58 0,99 409 0,85 2,09 47% 110%

Bad Nauheim außerhalb 1.793 0,61 1,00 1.759 0,60 1,14 -2% 14%

Büdingen-Vonhausen (+B457) 429 0,46 0,91 463 0,82 1,12 77% 23%

Vonhausen außerhalb 480 0,67 1,12 481 0,68 1,18 0% 6%

Großenlüder 391 0,76 1,07 366 1,20 1,27 59% 19%

Großenlüder außerhalb 625 0,78 1,04 626 0,78 1,09 0% 5%

Laubach-Gonterskirchen 276 0,23 0,35 288 0,76 0,75 227% 115%

Gonterskirchen außerhalb 413 1,06 1,30 402 1,08 1,44 2% 10%

Mühltal-Nieder-Ramstadt 196 0,38 1,73 182 0,76 1,84 100% 7%

Nieder-Ramstadt außerhalb 219 0,26 0,86 274 0,24 0,79 -6% -8%

Sontra-Breitau 214 0,81 0,87 255 1,22 1,02 52% 18%

Breitau außerhalb 346 1,04 1,12 306 0,95 1,18 -9% 5%

Hungen-Utphe 898 1,30 1,65 989 2,31 2,58 78% 56%

Utphe außerhalb 815 1,11 1,63 745 1,10 1,70 -1% 4%

Mossautal-Hintersklingen 183 0,74 1,00 199 1,27 1,25 70% 25%

Mossautal-Untermossau 439 1,18 2,27 433 2,07 2,43 76% 7%

Schlüchtern-Hutten 630 1,21 1,09 648 1,55 1,05 28% -4%

Summe / Mittel Verfahren 4.070 0,68 1,02 4.231 1,25 1,41 83% 38%

Summe / Mittel außerhalb 4.692 0,70 1,12 4.592 0,66 1,20 -5% 8%

Vergrößerung 
in % von 1998

durchschnittliche 
Größe (ha)

durchschnittliche 
Größe (ha)

1998 2002

 
Quelle: Eigene Auswertung von InVeKoS-Daten. 
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Generell ist eine Vergrößerung der Flurstücke erkennbar, die in einer ähnlichen Größen-
ordnung wie die Angaben aus der Befragung liegt. Der größte Effekt ist im Verfahren 
Laubach-Gonterskirchen erkennbar, wo die Flurstücksgröße um 227 % (von 0,23 auf 
0,76 ha) ansteigt. In allen anderen Verfahrensgebieten liegt die Vergrößerung zwischen 
47 % und 100 %, bei allerdings sehr unterschiedlichen Ausgangsgrößen der Flurstücke 
zwischen 0,4 und 1,3 ha. Im (mit der Flächensumme gewichteten) Mittel vergrößern sich 
die Flurstücke um 83 % von 0,68 auf 1,25 ha. In der Referenzgruppe „außerhalb“ sind die 
Flurstücksgrößen durchweg praktisch unverändert geblieben. 

Die Entwicklung der Schlaggrößen weicht überraschend stark von diesen Ergebnissen ab. 
Während in der Referenzgruppe „außerhalb“ eine relativ gleichmäßige Vergrößerung der 
Schläge um durchschnittlich 8 % feststellbar ist, vergrößern sich die Schläge „innerhalb“ 
in sehr unterschiedlichem Ausmaß. In Bad Nauheim übersteigt der Vergrößerungseffekt 
mit 110 % sogar den der Flurstücke. Auf der anderen Seite ist die Schlaggröße in den 
Verfahren Schlüchtern-Hutten und Nieder-Ramstadt praktisch gleich geblieben. Im ge-
wichteten Durchschnitt sind die Schläge in den Verfahrensgebieten um 38 % größer ge-
worden. Dieser Effekt ist deutlich geringer als bei den Flurstücken, andererseits aber 
deutlich höher als bei den Schlägen außerhalb der Verfahrensgebiete. 

Die InVeKoS-Auswertung liefert eindeutige Hinweise, die Zahlen geben die Gesamtwir-
kung jedoch nur annähernd wieder. So wird die Aussagekraft dadurch eingeschränkt, dass 
die insgesamt beantragten Flächen (ha) 1998 und 2002 in einzelnen Verfahren deutlich 
voneinander abweichen. Dies kann verfahrensbedingt sein (z.B. Flurstücke wurden wegen 
Baumaßnahmen 1998 vorübergehend nicht genutzt, unwirtschaftlich kleine Flurstücke 
wurden vor der Zusammenlegung nicht beantragt), kann jedoch auch zufällige Ursachen 
haben. 

Zudem wurde von Behördenvertretern gegen diese Ergebnisse eingewandt, dass sich das 
Bodenmanagement auf die größeren, zukunftsfähigen Betriebe konzentriert, und dass eine 
Durchschnittsbetrachtung des gesamten Verfahrensgebiets daher die Wirkung für diese 
Betriebe unterschätzt (Wirtschaftsministerium Wiesbaden, 2003). Daher haben die Pro-
grammbewerterInnen in weiteren, selektiven Auswertungen nur die Schlaggrößen der Be-
triebe ermittelt, die mehr als 5, 10 und 20 ha im Verfahrensgebiet (bzw. außerhalb) ha-
ben. Die Ergebnisse (vgl. Tabelle k 9.7 sowie die Tabellen in Anhang 2) widerlegen je-
doch den genannten Einwand: Sie zeigen zwar einen Anstieg der durchschnittlichen 
Schlaggröße mit zunehmender Betriebsgröße, dieser ist aber sowohl 1998 als auch 2002 
zu verzeichnen und der Vergrößerungseffekt ist sogar geringer als in der Durchschnittsbe-
trachtung. 
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Tabelle k 9.7: Durchschnitt der Schlaggrößen in allen 11 Verfahrensgebieten bei Selek-
tion unterschiedlicher Betriebsgrößen* 

Betriebsgröße* Zahl Betriebe Schlaggröße (ha) Zahl Betriebe Schlaggröße (ha) vergrößerung

alle Betriebe 396 1,02 340 1,41 38%
Betriebe über 5 ha 166 1,12 152 1,51 35%
Betriebe über 10 ha 101 1,17 99 1,54 32%
Betriebe über 20 ha 49 1,27 46 1,61 27%

1998 2002
Schlag-

 
Quelle: Eigene Auswertung von InVeKoS-Daten. 
*Mit „Betriebsgröße“ ist hier die Gesamtfläche der einzelnen Betriebe im Verfahrensgebiet gemeint.  
Vergleiche die detaillierte Darstellung der Auswertung in Anhang 2. 

Daher kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich auch die Schlaggröße als 
Ergebnis der Flurbereinigung erhöht, allerdings in geringerem Maße als die Flurstücks-
größe (und die Größe der Besitzstücke). Kurzfristig ist die Schlaggröße jedoch ein ent-
scheidender Parameter für die Veränderung von Bewirtschaftungskosten bei den Betrie-
ben. Möglicherweise fassen die Landwirte langfristig in der neuen Flächenstruktur wie-
derum verstärkt Flurstücke zu Schlägen zusammen, und kommen so zu weiteren Größen-
effekten. Dieser Nachweis könnte jedoch erst in einer Ex-Post-Evaluation geführt werden. 

Bodenmanagement für außerlandwirtschaftliche Zielsetzungen 

Neben der Zusammenlegung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes ist die zweite 
Grundaufgabe des Bodenmanagements die Lösung von Flächennutzungskonflikten. Zu 
diesem Zweck werden in vielen Verfahren auch Flächen an Beteiligte zugewiesen, die 
außerlandwirtschaftliche Zielsetzungen vertreten. In der Befragung wurde diese Rolle der 
Verfahren mit Frage 2 erhoben, bei der je Zielrichtung bis zu zwei Teilnehmer (oder 
Gruppen von Teilnehmern) benannt werden sollten, für die im Verfahren Eigentumsrege-
lungen getroffen wurden. Dabei sollte die Wichtigkeit des Verfahrens für die Beteiligten 
auf einer dreistufigen Skala eingeschätzt sowie die Größe der zugewiesenen Fläche ange-
geben werden.  

Die Auswertung der Antworten geht aus Abbildung k 9.8 und Tabelle k 9.7 hervor. Von 
zwei Verfahrensbearbeitern wurden hier keine Angaben gemacht, da das Verfahren nach 
ihren Angaben noch nicht in dem Stadium ist, in dem man Flächenzuweisungen vorhersa-
gen könnte. Dagegen wurden in allen anderen Verfahren detaillierte Angaben hierzu ge-
macht, wobei zwischen den Verfahren mit und ohne durchgeführter Besitzeinweisung in 
der Gesamtaussage kein Unterschied erkennbar ist. Daher werden alle 26 Verfahren aus-
gewertet.  
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Abbildung k 9.8: Antworten auf Frage 2: „Für welche Beteiligten wurden im Verfahren 
Eigentumsregelungen getroffen, und wie schätzen Sie jeweils die Rol-
le des Flurbereinigungsverfahrens bei der Lösung von Nutzungskon-
flikten ein?“ 
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Quelle: Eigene Erhebung (n = 26 von 28,  2 Nennungen je Kategorie möglich). 

Im Durchschnitt wurden pro Verfahren 4,9 Beteiligte mit außerlandwirtschaftlichen Ziel-
setzungen genannt. Die Leistung des Verfahrens in Bezug auf Konfliktlösung wird für 
durchschnittlich 2,4 Beteiligte als „unentbehrlich“ eingestuft, für 2,1 als „wichtig“ und 
für 0,4 Beteiligte „weniger wichtig“. Von allen im Fragebogen vorgegebenen Zielrichtun-
gen werden Beteiligte genannt, für die die Rolle des Verfahrens „unentbehrlich“ ist. 

Im Vergleich der Zielrichtungen liegen Naturschutz und Verkehr mit jeweils mehr als 1,0 
Beteiligten je Verfahren vorne. Für 19 Beteiligte der Zielrichtung Verkehr ist das Boden-
management der Flurbereinigung „unentbehrlich“; dies sind neben den Unternehmensträ-
gern der §-87-Verfahren auch Straßenbaulastträger in sechs agrarisch geprägten Verfah-
ren. Auch der Naturschutz profitiert enorm von der Flurbereinigung. Für 17 Beteiligte ist 
die Rolle des Verfahrens „unentbehrlich“ und für weitere 15 „wichtig“. 

Auch kommunaler Gemeinbedarf, Erholung und Wasserwirtschaft werden in mehr als der 
Hälfte aller Verfahren genannt, für die das Verfahren „unentbehrlich“ oder „wichtig“ ist, 
während Vertreter des Städtebaus eine vergleichsweise geringere Rolle spielen. 
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In Tabelle k 9.8 ist die Zahl der Verfahren ausgewiesen, in denen die unterschiedlichen 
Beteiligten Flächenzuweisungen erhalten haben. Die obige Rangfolge der Zielrichtungen 
wird in den Flächensummen eindeutig widergespiegelt. Am meisten profitiert der Natur-
schutz, der in 20 Verfahren durchschnittlich 20 ha zugewiesen bekommt, mit einem Ma-
ximalwert von 100 ha in einem Verfahren. Dem überörtlichen Verkehr wurden in 20 Ver-
fahren durchschnittlich 17,5 ha zugeteilt, maximal 53 ha. Es folgen in weitem Abstand 
mit je 14 Nennungen die Bereiche Wasserwirtschaft und Kommunaler Gemeinbedarf, 
dahinter Erholung und letztlich Städtebau. 

Tabelle k 9.8: In den Verfahren zugewiesene Fläche an Teilnehmer mit außerlandwirt-
schaftlichen Zielrichtungen  

Zielrichtung der Teilnehmer
Anzahl 

Verfahren Summe Mittelwert Minimum Maximum

V = Überörtlicher Verkehr 20 350,12 17,51 0,25 53,00
W = Überörtliche Wasserwirtschaft 14 120,90 8,64 0,40 18,00
S = Städtebau, Gewerbe 5 15,00 3,00 0,50 7,00
G = Kommunaler Gemeinbedarf 14 82,80 5,91 0,72 51,00
L = Naturschutz, Landschaftspflege 20 399,71 19,99 1,85 100,00
E = Erholung 12 25,55 2,13 0,02 6,00

Zugewiesene Fläche (in ha)

 

Quelle: Eigene Erhebung (n = 26 von 28). 

Insgesamt wurden in den 26 Verfahren 994 ha Land an außerlandwirtschaftliche Beteilig-
te zugewiesen, das sind gut 38 ha pro Verfahren und 4,2 % der durchschnittlichen Verfah-
rensfläche. Hierdurch wird die bedeutende Leistung der Flurbereinigung für die Lösung 
von Nutzungskonflikten bestätigt. Insbesondere für Naturschutz und Verkehr, und in ge-
ringerem Ausmaß auch für weitere Zielrichtungen finden Flächenneuzuteilungen in teil-
weise erheblichem Umfang statt.  

Bau gemeinschaftlicher Anlagen 

Die Leistung des Wegebaus in den Stichprobenverfahren wurde mit Hilfe der in Tabelle 
k 9.8 ersichtlichen Matrix abgefragt. Jeweils aufgeschlüsselt nach Bauweisen, sollten die 
Wegelängen vor Beginn des Wegebaus, davon die Längen der im Verfahren erneuerten 
und rekultivierten Wege, sowie die Längen nach Abschluss des Wegebaus, und davon die 
km auf neuer Trasse, dargestellt werden.  

Zu den Antworten ist zu bemerken, dass die Bearbeiter kurzfristig häufig keine Gesamt-
längen aller Wege der älteren Verfahren zusammen stellen konnten, so dass insbesondere 
die Werte der Kategorien „Befestigung ohne Bindemittel“ und „unbefestigter Erdweg“ 
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nicht vollständig erhoben wurden. In der nachfolgenden Tabelle sind daher nur die Werte 
aus 16 Fragebögen abgebildet, die insgesamt plausibel erschienen.  

Tabelle k 9.9: Wegelängen und Wegebau in ausgewählten Verfahren nach Art der 
Bauweise, Angaben in km  

Bauweise
Gesamtlänge 

vor Beginn des 
Wegebaus

davon im 
Verfahren 
erneuert

davon 
rekultiviert

Gesamtlänge 
nach Ende des 

Wegebaus

davon auf 
neuer 
Trasse

Asphaltdecke 115,21 22,33 0,38 143,93 9,89
Betondecke 9,35 0,00 0,00 9,35 0,00
Decke aus Pflaster-/Rasenverbundstein 0,29 0,00 0,07 1,83 0,06
Betonspurbahn 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
Spurbahn aus Pflaster-/Verbundstein 0,00 0,60 0,00 0,83 0,00
Bef. m. hydraulischem Bindemittel 0,00 0,00 0,00 1,35 1,10
Befestigung ohne Bindemittel 207,71 96,76 8,57 220,56 17,88
unbefestigter Erdweg 459,13 104,29 74,44 388,58 30,35

Summe 791,69 223,98 83,46 766,92 59,27
 

Quelle: Eigene Erhebung (n = 16 von 28). 

Insgesamt wurden demnach pro Verfahren rund 14 km Wege erneuert und 3,7 km auf 
neuer Trasse gebaut. Bezogen auf die Gesamtfläche der Stichprobenverfahren, sind dies 
rund 2,2 km Wegebaumaßnahmen pro 100 ha. Zwischen den einzelnen Verfahren tun sich 
erhebliche Unterschiede auf. Das Minimum liegt bei 4,9 km Wegebau in einem Verfahren 
bzw. bei 1,3 km je 100 ha. Das Maximum beträgt 47,8 km in einem Verfahren bzw. bei 
9,8 km je 100 ha Verfahrensfläche.  

Nur drei Bauweisen haben über alle Verfahren eine nennenswerte Bedeutung, wobei eine 
deutliche Verschiebung im Laufe der Verfahren stattfand. Die anteilsmäßig am stärksten 
vertretenen unbefestigten Erdwege wurden in großem Umfang rekultiviert oder durch die 
Befestigung ohne Bindemittel, und insbesondere durch Asphaltdecken ersetzt. Die Ge-
samtlänge der Asphaltwege ist um rund 25 % von 7,2 km auf 9 km pro Verfahrensgebiet 
angestiegen. Bemerkenswert ist zudem, dass von den Wegen auf neuer Trasse weniger als 
17 % in vollversiegelnder Bauweise erstellt wurden. Die allermeisten (81 %) wurden als 
Erdweg oder mit Befestigung ohne Bindemittel angelegt. Dies lässt darauf schließen, dass 
der umweltschonende und Kosten sparende Wegebau in der Flurbereinigung eine hohe 
Priorität hat. 

Die besondere Stärke des Wegebaus in der Flurbereinigung liegt in der Verbindung mit 
dem Bodenmanagement, da durch die Neuausweisung von Trassen oder die Verbreiterung 
vorhandener Trassen weitere qualitative Verbesserungen des Wegenetzes möglich sind. 
Diese Verbesserungen wurden in Frage 15 erfragt, und die Antworten sind im Folgenden 
aufsummiert dargestellt: 
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– 360 km Verbreiterung von Wegen auf Kronenbreiten zwischen 3 und 6 m 
(21 Verfahren) 

– Umfahrung von stark befahrenen Straßen durch 16 km Neubau (13 Verfahren) 

– Umfahrung von Ortslagen durch 10 km Neubau (8 Verfahren) 

– Lückenschluss, Vermeidung von Stichwegen durch 16 km Neubau (14 Verfahren)  

– Anpassung des Wegenetzes an die Bahntrasse (1 Verfahren) 

– Erstmalige Erschließung aller Grundstücke durch neu gebaute Wege (3 Verfahren) 

– Bau oder Erneuerung von Brückenbauwerken (3 Verfahren). 

Insbesondere die Umfahrung von Ortslagen und stark befahrenen Straßen kann Wirkun-
gen entfalten, die weit über die Funktion des Wegenetzes an sich hinaus gehen (vgl. Kap. 
9.6.2).  

Ähnliches bewirken die weiteren gemeinschaftlichen Baumaßnahmen, die in den hessi-
schen Flurbereinigungsverfahren einen großen Stellenwert haben. In insgesamt 16 Ver-
fahren wurden nach den Antworten auf Frage 17 unter anderem folgende Baumaßnahmen 
gefördert: 

– 9 gemeinschaftliche Güllebehälter 

– 7 gemeinschaftliche Maschinen- oder Mehrzweckhallen 

– 3 Wasserzapfstellen und wassersparende Waschplätze 

– 2 gemeinschaftliche Aufstallungsgebäude für Milchvieh 

– 2 gemeinschaftliche Siloanlagen. 

Diese Baumaßnahmen haben deshalb eine besondere Bedeutung, weil die Gebäude außer-
halb der Ortslage errichtet werden und mehreren Landwirten zu Gute kommen. Damit 
werden oft mehrere alte Ställe, Güllebehälter oder Siloanlagen ersetzt, die in der beengten 
Ortslage nicht erweiterbar und schlecht erreichbar sind und zudem durch Geruchs- und 
Lärmemissionen auf die Bevölkerung störend gewirkt haben. Näheres zu den Wirkungen 
wird bei der Beantwortung der Evaluationsfragen  (Kap. 9.6.) ausgeführt. 

k 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Flurbereinigung wird wie keine andere Maßnahme des gesamten hessischen Entwick-
lungsplans durch Behörden geleitet und gesteuert. Jeder einzelne Schritt des Verfahrens 
wird in einem intensiven Austauschprozess zwischen Flurbereinigungsbehörde, Teilneh-
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mergemeinschaft und evtl. mit der Verwaltung der TG-Geschäfte oder der Planung der 
Anlagen beauftragten Dritten herbeigeführt.  

Dies beginnt bei der Einleitung des Verfahrens, die nur aufgrund einer behördlichen An-
ordnung (Flurbereinigungsbeschluss) erfolgen kann. Der Beschluss erfolgt durch die Obe-
re Flurbereinigungsbehörde in Regel- und Unternehmensflurbereinigungsverfahren bzw. 
durch die Flurbereinigungsbehörde in vereinfachten Verfahren und beschleunigten Zu-
sammenlegungen. Bei der Bearbeitung der Verfahren ist die Einstufung nach einer Priori-
tätenliste des Landes zu beachten, die bestimmten Verfahren in bestimmten Stadien 
grundsätzlich Vorrang einräumt. 

Die Durchführung von konkreten Maßnahmen innerhalb laufender Verfahren ist von ei-
nem Ausführungsplan und Kostenvoranschlag abhängig, der durch die Flurbereinigungs-
behörde aufgestellt und durch die OFB geprüft und genehmigt wird. 

Insofern arbeiten die TGen als Zuwendungsempfänger mit den Flurbereinigungsbehörden 
Hand in Hand zusammen, und die (Nicht-) Inanspruchnahme von Fördermitteln wird wei-
testgehend von den Behörden gesteuert. Daher muss die administrative Umsetzung vor 
diesem Hintergrund nicht weiter bewertet werden. 

k 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Wirkungen der Maßnahme werden anhand der kapitelbezogenen Bewertungsfragen 
(MB-IX-Kapitel 9.6) im Einzelnen dargestellt. 

Flurbereinigung ist ein sehr vielfältiges Instrument, sowohl bezüglich seiner Zielsetzun-
gen als auch seiner Wirkungen. Neben der Verbesserung der Agrarstruktur im engeren 
Sinne rückt bei neueren Verfahren mehr und mehr die Harmonisierung unterschiedlicher 
Nutzungsansprüche an den ländlichen Raum in den Mittelpunkt (Bund-Länder-
Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung, o.J.). 

Der Flurbereinigung steht durch die Verbindung einer Vielzahl gesetzlich vorgegebener 
Verfahrensalternativen mit einer integrierenden und koordinierenden Planung ein in sei-
ner Vielfalt und Wirkungstiefe einzigartiges Instrumentarium zur Lösung von Flächen-
nutzungskonflikten zur Verfügung. Für das einzelne bearbeitete Gebiet wird dabei zur 
Lösung der konkreten Problemstellungen jeweils eine spezifische Kombination einzelner 
Instrumente zusammengestellt. 
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Die erreichbaren Wirkungen für die unterschiedlichsten Nutzungen sind abhängig von der 
Zielsetzung und der Vorgehensweise sowie von den jeweiligen topografischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Bedingungen vor Ort. Diese Wirkungen insgesamt quantifizie-
ren zu wollen, wäre nur über einen umfassenderen, den Rahmen dieser Evaluation spren-
genden Untersuchungsansatz möglich. 

Ziel dieser Evaluation war es daher, anhand der kapitelspezifischen Bewertungsfragen 
einen Überblick über mögliche Wirkungsweisen der Flurbereinigung zu geben. So weit 
möglich, werden mit statistischen Methoden und Kennzahlen belegbare Wirkungen auch 
quantifiziert. Die vielfältigen, nur für einzelne Beteiligte entstandenen Wirkungen sowie 
die indirekten und langfristigen Effekte können dagegen nur verbal umrissen werden. Als 
Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Flurbereinigung in jedem der durch die Kommission 
thematisierten Zielbereiche positive Wirkungen auslöst. 

– Wirkungen auf das Einkommen sind nur zu einem Bruchteil der insgesamt entste-
henden Effekte berechenbar. Landwirtschaftliches Einkommen wird durch das Bo-
denmanagement und durch den Bau von Wegen und gemeinschaftlichen Gebäuden 
unmittelbar und mittelbar erhöht, je nach Verfahren und Teilnehmer allerdings in 
sehr unterschiedlichem Ausmaß. Auf nichtlandwirtschaftliches Einkommen wirkt die 
Flurbereinigung indirekt positiv mit ihren Beiträgen zur Erhaltung und Belebung der 
Kulturlandschaft und der Dörfer.  

– Die ländliche Bevölkerung profitiert in vielfacher Hinsicht von der Flurbereinigung. 
Sie nutzt die in der Flurbereinigung geschaffenen Wege für alltägliche Zwecke und 
weitaus mehr noch für lokale und überörtliche Freizeit- und Erholungsaktivitäten. 
Der Wegebau bewirkt aber auch eine Entflechtung von landwirtschaftlichem, PKW- 
und Freizeitverkehr, die sich positiv auf die Verkehrssicherheit und die Wohnqualität 
in den Dörfern auswirkt. Auch die gemeinschaftlich errichteten Gebäude, die land-
wirtschaftliche Aktivitäten aus der beengten Ortslage heraus halten, wirken in diese 
Richtung. Nicht zuletzt schafft die Flurbereinigung auch Freizeit-, Erholungs- und 
kulturelle Einrichtungen in den bearbeiteten Landschaftsräumen. 

– Beschäftigungswirkungen auf die Landwirtschaft sind nicht messbar, doch erhält 
die Flurbereinigung Arbeitsplätze besonders in ertragsschwachen Regionen, die von 
einem Rückzug der landwirtschaftlichen Produktion bedroht sind. Da auf diese Weise 
auch die Kulturlandschaft erhalten bleibt, treten indirekt auch nichtlandwirtschaftli-
che Beschäftigungswirkungen ein. Umfangreiche Wirkungen hat die Flurbereinigung 
darüber hinaus als Arbeitgeber und Auftraggeber für Baumaßnahmen während der 
Projektlaufzeit. 

– Wirkungen auf die regionale Wirtschaftsstruktur sind vielfältig. Neben der Agrar-
struktur, deren Verbesserung in den vorgenannten Indikatoren zum Ausdruck kommt, 
sind die außerlandwirtschaftlichen Wirkungen hier hervorzuheben. Vielen am Ver-
fahren teilnehmenden Akteuren verhilft das Bodenmanagement zu Flächen, die sie 



Kapitel 9 MB-IX - Flurbereinigung 33 

für ihr Vorhaben benötigen. Eine Verbesserung der „harten“ Standortfaktoren wird 
daneben auch durch die Entflechtung und Beschleunigung von Verkehrsströmen mit 
Hilfe des Wegebaus erreicht. Die durch die Grundbucherneuerung bewirkte Rechtssi-
cherheit im Grundstücksverkehr ist ein wichtiger „weicher“ Standortfaktor, ebenso 
die Verbesserung des Wohn- und Freizeitwerts der Region.  

– Den Umweltbelangen wird in allen Verfahren ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. 
Für die Verhinderung der Bodenerosion ist die Flurbereinigung ein besonders geeig-
netes Instrument, da strukturelle Erosionsschutzmaßnahmen zielgerichtet durchge-
führt werden können. Für die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushalts bringt die 
Flurbereinigung vielfältige Verbesserungen, sowohl mit der Neuanlage von Biotopty-
pen wie auch mit der Flächenbereitstellung für Umweltbelange innerhalb und außer-
halb von Schutzgebieten. Der besondere Vorteil der Flurbereinigung liegt in der 
Möglichkeit, Naturschutzmaßnahmen wie auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
der unterschiedlichen Träger sinnvoll in einem raumspezifischen Gesamtkonzept ein-
zubinden. 

Empfehlungen 

Flurbereinigung bietet ein einzigartiges Instrumentarium zur Lösung unterschiedlichster 
Nutzungskonflikte im ländlichen Raum. Insofern ist sie als Bestandteil einer Politik für 
den ländlichen Raum unverzichtbar. Sie sollte daher auch weiterhin gefördert werden.  
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m 9 Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen 

m 9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

m 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre 
Förderhistorie 

Die Maßnahme „Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen“ ist in ih-
rer eigenständigen heutigen Form neu. Allerdings gab es bereits im Rahmen des 
Ziel-5b-Programms die Maßnahme 1.2 Vermarktung mit der Möglichkeit, gemäß der 
„Richtlinie zur Förderung von Marketingprojekten in der Landwirtschaft“ zu fördern. 
Durch das Ziel-5b-Programm wurden rund 30 Projekte im Rahmen dieser Richtlinie mit 
einem EU-Fördermittelvolumen von 0,35 Mio. DM gefördert. 

In der aktuellen Fördermaßnahme ist ein breites Spektrum an förderfähigen Gegenstän-
den vorhanden: 

– Marktforschungstätigkeiten, Produktentwürfe und Produktentwicklungen, Entwick-
lung von Marketingkonzeptionen, Anschub von Vermarktungsprojekten, Marken- 
und Zeichenentwicklung. 

– Vorbereitung der Beantragung der Anerkennung von Ursprungsbezeichnungen oder 
für die Bescheinigungen über besondere Merkmale der Erzeugnisse. 

– Einführung von Qualitätssicherungssystemen oder Verfahren auf der Grundlage der 
Gefahrenanalyse und der Bestimmungen der kritischen Kontrollpunkte oder für Um-
weltverträglichkeitsprüfungen. Erstzertifizierungen im Rahmen von Qualitätssiche-
rungs- und ähnlichen Systemen. Kontrollen, die von oder im Namen von Dritten 
durchgeführt werden oder von unabhängigen Institutionen, die für die Kontrolle und 
Überwachung der Verwendung von Ursprungsbezeichnungen, Kennzeichen des öko-
logischen Landbaus oder Gütezeichen zuständig sind, in den ersten fünf Jahren nach 
Erstzertifizierung. 

– Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Hinblick auf die Anwendung von Quali-
tätssicherungssystemen und HACCP-Verfahren. (Vermarktungsrichtlinie) 

Zuwendungsempfänger können neben landwirtschaftlichen Betrieben und deren Zu-
sammenschlüssen Unternehmen der Ernährungswirtschaft/des Handels sowie Vermark-
tungs- sowie Absatzförderungsorganisationen sein. 

Die Zuwendungen erfolgen in Form von Zuschüssen. Bei den Kontrollen ist eine degres-
siv gestaffelte Förderung über fünf Förderjahre möglich. Bei allen andern Fördergegens-
tänden können bis zu 50 % der förderfähigen Kosten bezuschusst werden. 
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m 9.1.2 Beschreibung der Ziele   

Die Ziele der Maßnahme m sind in der Richtlinie formuliert: „Im Vordergrund steht das 
Ziel, Verbraucherinnen und Verbraucher mit Produkten hoher und definierter Qualität im 
Sinne einer gezielten Nachfragebefriedigung zu versorgen, um damit die wachsende 
Nachfrage nach diesen Produkten zu erfüllen. Um die Transparenz für die Verbraucherin-
nen und Verbraucher zu erhöhen, müssen diese Produkte im Rahmen eines Qualitätssi-
cherungssystems erzeugt, verarbeitet und vermarktet werden. Zusätzlich ist die Angabe 
der Herkunft der Produkte in untergeordneter Form möglich“ (Vermarktungsrichtlinie). 

m 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext  

Die Maßnahme beinhaltet Fördergegenstände, die über die Bestimmungen im Rahmen-
plan der GAK hinausgehen. Durch die Förderung sollen Betriebe der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft sowie des Handels, die Lebensmittel erzeugen, verarbeiten und vermark-
ten, in den Bereichen Qualitätskontrollen, Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen und 
Marketingaktivitäten unterstützt werden. Zusätzlich zur GAK-Förderung ist bei dieser 
Maßnahme die Förderung des einzelnen Landwirts und von Zusammenschlüssen mit we-
niger als fünf Beteiligten möglich. Damit wird der Struktur Hessens mit vielen kleinen 
Betrieben entsprochen, die über die Förderung den Einstieg in die Einführung von Quali-
tätskontrollen finden können.  

m 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

Da die Umsetzung der Maßnahme m gerade erst begonnen hat, war es noch nicht mög-
lich, Bewertungsschritte über die Wirkung der Maßnahme durchzuführen. Dies wird Auf-
gabe der Ex-Post-Bewertung oder möglicherweise eines Up-Dates der Halbzeitbewertung 
sein. 

Zur Erfassung qualitativer Informationen über die Maßnahme (beispielsweise hinsichtlich 
der Zielsetzung und des Umsetzungsstandes) fand ein Expertengespräch mit dem zustän-
digen Fachreferat im HMULV statt.  

m 9.3 Vollzugskontrolle 

Einen Überblick über die ursprünglich im hessischen Entwicklungsplan 2000 und im Än-
derungsantrag 2003 geplanten und die in den Jahren 2000 bis 2002 tatsächlich ausgezahl-
ten öffentlichen und EU-Mittel stellt Tabelle m 9.1 dar.  
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Tabelle m 9.1: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2906 endg. 1,50 1,53 1,57 1,60 1,65 1,68 1,72 11,25
Plan: Änderung 2003 geplant 0,20 0,00 0,00 1,60 3,22 1,68 1,72 8,42
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,00 0,00

Plan: EPLR K (2000) 2906 endg. 0,75 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84 0,86 5,62
Plan: Änderung 2003 geplant 0,10 0,00 0,00 0,80 1,61 0,84 0,86 4,21
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,00 0,00

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
 (1) Ohne Vorschuss in 2000.  
Quelle: (HMULF, 2000).  

Da die Maßnahme erst mit der Genehmigung des Änderungsantrages 2002 im Herbst 
2002 endgültig notifiziert wurde, konnten in den Jahren 2000 bis 2002 keine Projekte 
bewilligt und ausgezahlt werden. Nach in Kraft treten der zugehörigen Richtlinie sollen 
ab 2003 Projekte durchgeführt werden. Nach Aussage des Fachreferates werden vermut-
lich Projekte, die für die Kontrolle und Überwachung der Verwendung von Ursprungsbe-
zeichnungen, Kennzeichen des ökologischen Landbaus oder Gütezeichen durchgeführt 
werden, zu den ersten Bewilligungsfällen gehören. 

m 9.4  Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

Da bisher noch kein Projekt der Maßnahme m abgeschlossen wurde, liegt noch kein Out-
put vor. 

m 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Die administrative Umsetzung erfolgt die Hauptabteilungen „Landwirtschaft, Umwelt und 
Naturschutz“ bei den Landratsämtern. Hier werden die Förderanträge entgegengenommen 
und bewilligt. Da hier auch weitere landwirtschaftsbezogene Maßnahmen des hessischen 
Entwicklungsplans bearbeitet werden (z.B. AUM, Verarbeitung- und Vermarktung), die 
inhaltliche Zusammenhänge zur Maßnahme m aufweisen, sind Synergieeffekte durch die-
se Zuordnung zu erwarten.  

Die Koordination (z.B. der Finanzmittel) der Maßnahme findet über das Regierungspräsi-
dium Gießen als Mittelbehörde statt. 
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Auf Ministeriumsebene ist das HMULV zuständig. Für das zuständige Fachreferat hat die 
Konzeptionierung der Maßnahme aufgrund der Nachfragen der EU-Kommission und der 
Abwicklung über das EAGFL-Garantieverfahrens einen wesentlichen höheren Aufwand 
bedeutet, als dies vorher erwartet wurde.  

m 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Zu der Wirkungen der Maßnahme m können noch keine Aussagen getroffen werden, da 
die Umsetzung gerade erst angelaufen ist. 
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n 9 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländli-
che Wirtschaft und Bevölkerung 

n 9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

n 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre 
Förderhistorie 

Folgende Fördergegenstände können innerhalb der Maßnahme n bezuschusst werden: 

(1) Projektbezogene regionale Entwicklungskonzepte sowie dazu erforderliche Analy-
sen, Gutachten, Informations- und Moderationsverfahren in der Trägerschaft von 
Regionalforen, 

(2) für die Durchführung von Projekten erforderliche Evaluierungen von Projektideen, 
Organisationsentwicklungen, Fortbildungs- und Beratungsleistungen, Ausführungs- 
und Genehmigungsplanungen, 

(3) Einrichtungen zur Sicherung der Grundversorgung für den täglichen Bedarf (ausge-
nommen Einzelhandelsketten als Letztempfänger) oder mit sonstiger überörtlicher 
Bedeutung, 

(4) Einrichtungen für Information, Kommunikation und Wissenstransfer wie z.B. 
Kommunikations- und Informationsstellen, Servicebörsen, Demonstrationseinrich-
tungen für regionale Produkte und Dienstleistungen (ausgenommen Technologie-
transfer, Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus), 

(5) Kleinbetriebe zur Versorgung der regionalen Märkte mit Produkten und Dienstleis-
tungen (ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus), 

(6) Gemeinschaftliche Marketinginvestitionen von Kleinbetrieben in ländlichen Gebie-
ten (ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus). 
(HMULF, 2000, S. 391). 

Aufgrund von Vorgaben der Europäischen Kommission wurden die Fördergegenstände 
(4) bis (6) um den Zusatz „ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tou-
rismus“ ergänzt. Damit sollen Bereiche, für die „eigene“ Fördermaßnahmen existieren, 
nicht über Maßnahme n gefördert werden. Indem die Ernährungswirtschaft explizit bei 
den o.g. Fördergegenständen ausgenommen ist, wird beispielsweise sichergestellt, dass 
Maßnahmen von Einrichtungen bzw. Unternehmen zur Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Produkte zu Ernährungszwecken nicht über Maßnahme n förderfähig sind; der kleine 
„Tante-Emma“-Laden hingegen fällt nicht unter diese Beschränkung. Landwirte bei-
spielsweise können nur in der Weise von Maßnahme n profitieren, als dass sie z.B. einen 
Hofladen gewerblich betreiben. 
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Voraussetzung für Vorhaben gem. Maßnahme n ist, dass das Vorhaben in einer ausge-
wählten Entwicklungsregion liegt. Dabei handelt es sich nicht um die Förderschwerpunk-
te der Dorferneuerung, sondern um größere Regionen, für die Regionale Entwicklungs-
konzepte (REK) aufgestellt worden sind. Das Vorhandensein eines REK, welches von den 
sog. Regionalforen – Zusammenschlüssen gesellschaftlich relevanter Gruppierungen einer 
Region – getragen wird, gehört damit in der Regel auch zu den Fördervoraussetzungen. 

Förderhistorie: Dienstleistungseinrichtungen werden in Hessen seit Anfang der 90er Jahre 
gefördert. Dies erfolgte im Rahmen des Programms zur ländlichen Regionalentwicklung 
in Hessen, welches innerhalb des hessischen Ziel-5b-Programms weiterentwickelt wurde. 
Der Unterschied zwischen der Förderung der Dienstleistungseinrichtungen aus dem vo-
rausgegangenen Ziel-5b-Programm und dem aktuellen hessischen Entwicklungsplan be-
steht im Wesentlichen darin, dass im Entwicklungsplan bei bestimmten Fördergegenstän-
den die Bereiche „Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus“ ausgeschlossen wurden, da 
für diese Zwecke eigene Maßnahmen vorhanden sind. 

n 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

Die Ziele der Maßnahme n lassen sich in Ober-, Unter- und operationelle Ziele aufteilen 
(vgl. Tabelle n 9.1). Sie sind an verschiedenen Stellen im hessischen Entwicklungsplan 
und in der der Förderung zu Grunde liegenden Richtlinie niedergelegt. Außerdem wurden 
sie vom zuständen Fachreferat auf ihre Richtig- und Vollständigkeit sowie Aktualität ü-
berprüft. Änderungen bzw. Ergänzungen wurden nicht vorgenommen. 

Tabelle n 9.1: Ziele der Maßnahme „Dienstleistungseinrichtungen“ 

Oberziele Unterziele Operationelle Ziele 
• Erhalt und Weiterentwicklung 

der Dörfer als Lebensraum 
• Sicherung oder Verbesserung 

der allgemeinen Lebensqualität 
• Stärkung der regionalen Zu-

sammengehörigkeit 
• Unterstützung einer eigenstän-

digen Entwicklung 
• Ausbau der wirtschaftlichen 

Kompetenz 

• Verbesserung der Lebensquali-
tät durch neue Dienstleistungs-
einrichtungen 

• Versorgung der regionalen 
Märkte durch Kleinbetriebe mit 
Produkten und Dienstleistungen 
aus der Region 

• ca. 50 neu geschaffene 
Dienstleistungseinrichtungen 
verschiedener Art  

• neu geschaffenes Einkom-
men in Kleinbetrieben zur 
Versorgung regionaler Märk-
te in einem Äquivalent von 
insg. 70 Vollzeitarbeitsplät-
zen 

Quelle: Eigene Darstellung nach (HMULF, 2000), (RE-Richtlinie). 
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n 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext  

Es bestehen Verbindungen zwischen Maßnahme n und Maßnahme o „Dorferneuerung“. 
Während die Dorferneuerung jedoch im großen Umfang gestalterisch wirkt, liegt der Fo-
kus der Maßnahme n in der Verbesserung örtlicher Versorgungsinfrastrukturen; dabei 
handelt es sich besonders um die Schaffung oder Weiterentwicklung von Infrastrukturen 
der ländlichen Wirtschaft. Durch die Vorbereitung bzw. Schaffung oder Sicherung regio-
naler Arbeitsplätze in den geförderten Unternehmen profitiert die regionale Bevölkerung. 
Maßnahme n ist damit jedoch besser als Maßnahme o geeignet, strukturelle Arbeitsplatz-
effekte hervorzubringen. 

n 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

n 9.2.1  Skizzierung des Untersuchungsdesigns  

Da es sich bei Maßnahme n mit bislang 46 abgeschlossenen Projekten um eine eher „klei-
ne“ Maßnahme innerhalb des Gesamtprogramms handelt, erfolgen die Untersuchungen 
der Zwischenbewertung im Wesentlichen auf Basis der zur Verfügung gestellten Projekt-
daten abgeschlossener Projekte inklusive der dazugehörigen Finanzdaten. Ferner wurden 
Gespräche mit den zuständigen Stellen geführt. Hierzu gehört das Referat für Dorf- und 
Regionalentwicklung beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung sowie die Investitionsbank Hessen mit Sitz in Wetzlar als Bewilligungsbe-
hörde. Ergänzend fließen in die Bewertung von Maßnahme n Erkenntnisse ein, die im 
Rahmen der verschiedenen Untersuchungen zu Maßnahme o (Dorferneuerung) gewonnen 
wurden. 

n 9.2.2 Datenquellen 

Die Grundlage für die inhaltliche Bewertung der Maßnahme n ist eine Projektliste mit den 
im Zeitraum 2000 bis 2002 abgeschlossenen Projekten. Von der Investitionsbank Hessen 
(IBH) wurde eine solche Projektliste mit Informationen zu jedem mit EAGFL-Mitteln 
kofinanzierten und abgeschlossenen Projekt dieser Maßnahme zusammengestellt.  

Diese Projektliste enthält verschiedene Angaben zum Zuwendungsempfänger, zum Pro-
jektinhalt, zu den Projektfinanzen und zum Zeitpunkt des Projektabschlusses. Für die 
Zwischenbewertung sind besonders folgenden Informationen relevant: Angaben zum Sta-
tus des Zuwendungsempfängers (privat oder öffentlich), die Einordnung der Projekte in 
den Förderkatalog gemäß der Ziffer in der zugrunde liegenden Richtlinie, eine stichwort-
artige Projektbeschreibung zum Inhalt der durchgeführten Projekte, die Höhe der förder-
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fähigen Kosten und des EU-Zuschusses sowie das Jahr des Projektabschlusses. Auf Basis 
dieser Angaben lässt sich der gegenwärtige Umsetzungsstand der Maßnahme n hinrei-
chend beschreiben. 

Ergänzend wurden telefonische oder persönliche Gespräche mit den zuständigen Personen 
im Ministerium und bei der Bewilligungsbehörde geführt. 

n 9.3 Vollzugskontrolle 

Tabelle n 9.2 gibt einen Überblick über die verfügbaren und tatsächlich ausgezahlten öf-
fentlichen Mittel. 

Tabelle n 9.2: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2906 endg. 4,16 4,22 4,27 4,32 4,38 4,43 4,48 30,26
Plan: Änderung 2003 geplant 1,03 1,01 0,54 4,32 6,78 4,43 4,48 22,58
Ist: Auszahlungen (1) 0,49 1,01 0,54

Plan: EPLR K (2000) 2906 endg. 2,08 2,11 2,14 2,16 2,19 2,22 2,24 15,13
Plan: Änderung 2003 geplant 0,51 0,50 0,27 2,16 3,39 2,22 2,24 11,29
Ist: Auszahlungen (1) 0,24 0,50 0,27

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
 (1) Ohne Vorschuss in 2000.  
Quellen: (HMULF, 2003), (HMULF, 2000). 

Im hessischen Entwicklungsplan war für Maßnahme n ursprünglich ein EU-Mittel-Budget 
von rund 15 Mio. Euro eingestellt worden; dies entspricht einer Summe von rund 30 Mio. 
Euro an Öffentlichen Mitteln. Aufgrund einer zögerlichen Inanspruchnahme der Maß-
nahme zu Beginn des Programmzeitraums wurde 2003 beantragt, das Mittelbudget um ein 
Viertel zu reduzieren, so dass ein vollständiger Mittelabfluss gewährleistet werden kann.  

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind nur rund 5 % der (nach Änderungsantrag) verfügbaren 
Mittel für Maßnahme n ausgezahlt worden. Der Grund für die zurückhaltende Inan-
spruchnahme der Maßnahme n in den ersten drei Programmjahren ist in vier Faktoren zu 
sehen:  

– Zum einen wurde eine neue Richtlinie aufgestellt, welche nicht unmittelbar zum Pro-
grammbeginn vorlag; bis ins Jahr 2002 hatte so noch die alte Richtlinie von 1993 
Gültigkeit.  
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– Zum anderen wurden im Land die Verwaltungsstrukturen reformiert, was zu einigen 
Unklarheiten führte. Seit der Jahresmitte 2002 sind die Störungen, die aus dieser 
Verwaltungsreform resultieren, jedoch weitestgehend behoben.  

– Der dritte Grund für die zögerliche Inanspruchnahme ist in der kommunalen Haus-
haltssituation zu sehen, welche grundsätzlich die Finanzierung von Projekten er-
schwert.  

– Nicht zuletzt fehlte es zu Programmbeginn an großvolumigen Projekten, was auf 
Schwierigkeiten bei der Projektentwicklung zurückzuführen ist. Besonders im ersten 
Programmjahr war die Nachfrage nach der Maßnahme daher sehr gering. Aber bereits 
im zweiten Programmjahr wurden deutliche Verbesserungen sichtbar. Zwischenzeitig 
ist die Projektentwicklung derart verstärkt worden, dass das Land hofft, alle verfüg-
baren Mittel auch binden zu können. 

Der Mittelabfluss wird sich jedoch in den nächsten Programmjahren, nachdem nun die 
Anlaufschwierigkeiten beseitigt werden konnten, verstetigen. Ob jedoch die gesamten 
11,29 Mio. Euro verfügbare EU-Mittel bzw. 22,58 Mio. Euro Öffentliche Mittel bis zum 
Programmende abfließen werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer voraussagen. 

n 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

In den ersten drei Programmjahren (bis einschließlich 2002) wurden innerhalb Maßnahme 
n 46 Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von 1,53 Mio. Euro durchgeführt und abge-
schlossen. 

Inhaltliche Ausrichtung 

Am häufigsten wurden Projekte gemäß Ziffer 2.1.9 der alten Richtlinie durchgeführt; 
hierbei handelt es sich um „Investitionen zur Erhaltung oder Neueinrichtung von wohn-
stättennahen Arbeitsplätzen in Kleinunternehmen des Handwerks, des Handels sowie des 
Dienstleistungs- und Kleingewerbes zur wirtschaftlichen Nutzung regionaler Ressourcen 
und Potenziale im Zusammenhang mit der Gründung von Unternehmen durch Privatper-
sonen, der Gründung von Zusammenschlüssen und Kooperationen bestehender Kleinun-
ternehmen und der Erweiterung oder Umstrukturierung bestehender Unternehmen, wenn 
sie mit den einer Gründung gleichkommenden Existenzrisiken verbunden sind, soweit sie 
hinsichtlich Produkt, Dienstleistung, Vermarktungsform, Organisation oder regionaler 
Problembewältigung innovative Komponenten aufweisen“. (RE-Programm) 37 % der 
durchgeführten Projekte (17 Stück) fallen unter diese Ziffer und kommen aus den Berei-
chen produzierendes Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistung. Entsprechend groß 
ist die Bandbreite der Projekte; sie reicht von der Anschaffung von Büroausstattung, spe-
zieller Maschinen und Transportgeräte über die Einrichtung einer Keramikwerkstatt und 
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einer Saalgastronomie, die Errichtung von Verkaufs- und Schauräumen für Fliesen und 
Baustoffe und die Übernahme einer Buchhandlung bis zur Einrichtung eines Computer-
Training-Centers und einer Schaubäckerei sowie der Erstellung einer Homepage. 

In etwa der gleichen Größenordnung wurden Projekte durchgeführt, die der Ziffer 2.1.3 
der alten Richtlinie zugeordnet werden, denn 35 % der durchgeführten Projekte (16 
Stück) fallen unter „Informations-, Bildungs- und Beratungsdienstleistungen zur Grün-
dung und Organisationsentwicklung [...] von regionalen Initiativen und zur aktivierenden 
Konzeptentwicklung für Einzelprojekte“. (RE-Programm) Die Informations- und Bera-
tungsleistungen werden dabei in den Bereichen Kulturlandschaftsentwicklung, Naherho-
lung, Nahversorgung, Produktvermarktung, Forstwirtschaft, traditionelles Handwerk so-
wie im kulturellen Bereich nachgefragt. 

13 % der durchgeführten Projekte (6 Stück) kommen aus dem Bereich „Ausgaben zum 
Aufbau von Einrichtungen für Kommunikationsvermittlung und Wissenstransfer im länd-
lichen Raum“ (Ziffer 2.1.8 der alten Richtlinie). Hier kam es zur Errichtung bzw. Erwei-
terung von Ausstellungsflächen, Seminarräumen und Geschäftsstellenräumen sowie zur 
Einrichtung eines europäischen Freiwilligennetzwerkes und zur Errichtung einer Volks-
sternwarte. 

Abbildung n 9.1:  Anzahl der Projekte nach Häufigkeit der in Anspruch genommenen 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Projektdaten. 
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Die Praxis bestätigt, dass innerhalb der Maßnahme n ein großes Spektrum an Fördertatbe-
ständen möglich ist. Abbildung n 9.1 zeigt in einer Übersicht die Häufigkeitsverteilung 
der Projektarten innerhalb der Maßnahme n gemäß den Ziffern des Förderkatalogs in der 
Richtlinie von 1993. 

Die nachfolgende Abbildung n 9.2 stellt dem eine Rangfolge nach der Höhe der förderfä-
higen Kosten gegenüber. Es wird deutlich, dass es sich bei den sechs „Einrichtungen für 
Kommunikationsvermittlung und Wissenstransfer“ um relativ kostenintensive Projekte 
handelt; durchschnittlich liegen diese bei rund 50.000 Euro pro Projekt. Beratungsleis-
tungen gem. Ziffer 2.1.3, der zweithäufigste Fördertatbestand, kosten dagegen durch-
schnittlich nur 6.200 Euro je Projekt. (eigene Berechnungen auf Basis der Projektdaten) 

Abbildung n 9.2:  Projekte nach Höhe des Mittelvolumens (auf der Basis förderfähiger 
Kosten) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Projektdaten. 

Zielerreichung 

Im hessischen Entwicklungsplan wurde festgelegt, dass für den Programmzeitraum 2000 
bis 2006 innerhalb der Maßnahme n insgesamt 50 Dienstleistungseinrichtungen verschie-
dener Art neu geschaffen werden sollen. Außerdem sollen in Kleinbetrieben zur Versor-
gung regionaler Märkte neue Einkommensmöglichkeiten in einem Äquivalent von insge-
samt 70 Vollzeitarbeitsplätzen geschaffen werden (operationelle Ziele). 

Von den 46 abgeschlossenen Projekten handelt es sich bei 25 Projekten um die Schaffung 
oder Sicherung von Dienstleistungseinrichtungen für die ländliche Wirtschaft bzw. Be-
völkerung. Damit ist nach weniger als der halben Programmlaufzeit und bei Berücksichti-
gung der deutlichen Anlaufschwierigkeiten der Maßnahme die Zielerreichung in diesem 
Punkt bereits zur Hälfte erreicht. Es ist daher zu erwarten, dass in den verbleibenden vier 
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Programmjahren und bei erwartetem Abfluss aller bislang noch nicht ausgezahlten aber 
verfügbaren Kofinanzierungsmittel dieses operationelle Ziel um ein vielfaches überschrit-
ten werden kann. 

Des Weiteren wurden in den ersten drei Programmjahren mit Maßnahme n 100 Arbeits-
plätze gesichert bzw. geschaffen (Schätzung der IBH). Die bedeutet, dass das gesteckte 
Ziel bereits nach weniger als der halben Programmzeit erreicht und sogar um 43 % über-
schritten wurde.  

n 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Durch die inhaltliche Nähe zu Maßnahme o ist die verwaltungstechnische Abwicklung 
der Maßnahme n bei den gleichen Stellen angesiedelt, die auch für die Förderung der 
Dorferneuerung zuständig sind. Auch der Verwaltungsablauf ist der Gleiche wie bei der 
Dorferneuerung, weshalb nähere Ausführungen im Materialband-Kapitel o 9.5 nachzule-
sen sind.  

Die Auswahlkriterien für Projekte der Maßnahme n sind jedoch andere. Die Projekte der 
Maßnahme o werden im Rahmen der Dorferneuerungsprozesse in ausgewählten Dörfern 
unter Beteiligung der örtlichen Bevölkerung erarbeitet und in Dorfkonzepten festgehalten. 
Bei der Maßnahme n erfolgt die Umsetzung über regionale Gruppen in bestimmten För-
derregionen. In diesen Regionen existieren Regionale Entwicklungskonzepte und Regio-
nalforen. Als ein Ergebnis der Arbeit der regionalen Akteure gibt es Prioritätenlisten, die 
die umzusetzenden Projekte beinhalten. Die Fördermittelkontingente werden den Region-
gen zugewiesen und diese können dann entsprechend ihrer Prioritätenlisten über die kon-
kreten Projekte mitbestimmen. Bei der Umsetzung der Maßnahme n werden daher Ansät-
ze des LEADER-Umsetzungsgedankens bereits in die Mainstreamförderung integriert. 

n 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Maßnahme n verbessert die Qualität ländlicher Räume in der Weise, dass in den Dörfern 
das Angebot an Waren und Dienstleistungen gesichert bzw. vergrößert wird. Gleichzeitig 
werden durch Existenzgründungen und Betriebserweiterungen zahlreiche Arbeitsplätze 
für die ländliche Bevölkerung geschaffen. Die Standortvorteile ländlicher Räume werden 
dadurch nachhaltig gestärkt. Diese wiederum sind wichtig, damit sich die Dorfbewohner 
in ihrem Dorf wohl fühlen; hier können sie arbeiten, einkaufen und leben. Indem neue 
Einrichtungen in die Dörfer kommen, werden diese spürbar belebt. Dieses subjektive 
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Empfinden kann sich positiv auf die Dorfgemeinschaft auswirken und eine gemeinschaft-
liche Dynamik auslösen. Durch die Förderung zahlreicher Konzeptentwicklungen wurde 
der Grundstein für eine derartige Entwicklung der ländlichen Räume gelegt. Die Förde-
rung von Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft 
und Bevölkerung zielt damit auf die unmittelbare Verbesserung der Lebensqualität vor 
Ort ab. 

n 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Da mit Maßnahme n zahlreiche Arbeitsplätze im ländlichen Raum gesichert bzw. ge-
schaffen werden können und große Synergien zur Dorferneuerung (Maßnahme o) beste-
hen, empfiehlt der Programmbewerter, die Maßnahme auch weiterhin über den hessischen 
Entwicklungsplan zu fördern.  

Um in der verbleibenden Programmlaufzeit alle verfügbaren Mittel zu binden, sollte vor 
Ort die Projektentwicklung weiter intensiviert werden. Außerdem sollte geprüft werden, 
ob die Fördergegenstände aufgeweitet werden können. Um für neue potenzielle Projekt-
träger Investition in Dienstleistungseinrichtungen attraktiver zu gestalten und damit neue 
Projekte anzuschieben, sollte beispielsweise darüber nachgedacht werden, auch solche 
Maßnahmen zu fördern, die für einen begrenzten Zeitraum dazu beitragen, die Wirtschaft-
lichkeit der Projekte zu verbessern. Hierzu wäre beispielsweise eine vorübergehende Be-
triebskostenunterstützung, z. B. gerade in der Anfangsphase von Existenzgründungen, 
hilfreich. 
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o 9 Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung 
des ländlichen Kulturerbes 

o 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme 

o 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre 
Förderhistorie 

In Hessen wird die Dorferneuerung auf zweierlei Grundlage gefördert. Zum einen wird 
nach den nationalen Rahmenregelungen der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) gefördert, zum anderen 
hat das Land Hessen ein eigenes Landesprogramm zur Dorferneuerungsförderung aufge-
stellt. Entsprechend umfangreich ist die Liste der Fördergegenstände. 

Bezüglich der Dorferneuerungsförderung nach GAK gelten die jeweils gültigen Do-
kumente (Rahmenplan und Förderungsgrundsätze). Die Fördergegenstände der Dorfer-
neuerung gem. GAK im Einzelnen sind in den „Grundsätzen für die Förderung der Dorf-
erneuerung und der Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung 
ihrer Bausubstanz“ niedergelegt. Förderfähig sind danach (z.T. gekürzt): 

im Rahmen der Dorferneuerung 

(1) Vorarbeiten (Untersuchungen, Erhebungen), 

(2) die Dorferneuerungsplanung, 

(3) die Betreuung der Zuwendungsempfänger (von anderen als öffentlichen Stellen), 

(4) die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse, 

(5) die Abwehr von Hochwassergefahren für den Ortsbereich und die Sanierung 
innerörtlicher Gewässer, 

(6) kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung des dörf-
lichen Charakters (exklusive Wasserversorgungs- und Kanalisationsarbeiten in neu-
en oder geplanten Siedlungs- und Industriegebieten), 

(7) die Erhaltung und Gestaltung (ehemals) land- und forstwirtschaftlich genutzter Bau-
substanz mit ortsbildprägendem Charakter einschließlich der dazugehörigen Hof-, 
Garten- und Grünflächen, 

(8) Maßnahmen, die geeignet sind, land- und forstwirtschaftliche Bausubstanz ein-
schließlich Hofräume und Nebengebäude (a) an die Erfordernisse zeitgemäßen 
Wohnens und Arbeitens anzupassen, (b) vor Einwirkungen von außen zu schützen 
oder (c) in das Ortsbild oder in die Landschaft einzubinden, 
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(9) der Neu-, Aus- oder Umbau von land- und forstwirtschaftlichen Gemeinschaftsanla-
gen, 

(10) der Erwerb von Grundstücken und Abbruchmaßnahmen sowie 

im Rahmen der Umnutzung 

(11) investive Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer 
Bausubstanz insbesondere für Wohn-, Handels-, Gewerbe-, Dienstleistungs-, kultu-
relle, öffentliche oder gemeinschaftliche Zwecke, die dazu dienen, Arbeitsplätze zu 
sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen oder Zusatzeinkommen zu erschließen,  

(12) Leistungen von Architekten, Ingenieuren und Betreuern in Verbindung mit dem zu-
vor genannten Punkt sowie 

(13) in begründeten Einzelfällen der Landankauf in Verbindung mit Punkt (11). 

(DorfRL, S. 11f) 

Folgende Fördergegenstände können innerhalb des hessischen Landesprogramms be-
zuschusst werden.  

Im Bereich der Dorferneuerung gehören dazu: 

1. Ausarbeitung des Dorfentwicklungskonzeptes und damit einhergehende Moderati-
ons- und Informationsveranstaltungen sowie ergänzende Fachplanungen, 

2. für die Durchführung von Projekten erforderliche Beratungsleistungen, Gutachten, 
Publikationen, Ausführungs- und Genehmigungspläne, 

3. Grünordnungsmaßnahmen mit Freizeit- und Erholungseinrichtungen, 

4. Freiflächengestaltung, 

5. Gewässerneuanlage und –gestaltung, 

6. Sanierung, Erhaltung, Gestaltung oder Wiederherstellung von kulturhistorisch wert-
vollen, ortsbildprägenden Gebäuden, Bauwerken und Anlagen, die zur kulturellen 
Identität des Dorfes beitragen, 

7. Umnutzung leer stehender Gebäude, bauliche Erweiterungen und Neubauten für 
Kommunal- und Gemeinschaftseinrichtungen oder Wohnraum mit sozialen Bindun-
gen, 

8. Erhaltung und Verbesserung der Wohnqualität und Versorgungsfunktion der Orts-
kerne durch (a) ökonomische, soziale und kulturelle Grundversorgung, (b) wohn-
stättennahe Arbeitsplätze in Kleinbetrieben und (c) soziale Selbsthilfeeinrichtungen 
sowie 
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9. Investitionen zur Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energiequellen im 
Zusammenhang mit baulichen Dorferneuerungsmaßnahmen. 

Im Bereich des Schutzes und der Erhaltung des ländlichen Kulturerbes kommen hinzu: 

10. Gebäude, Bauwerke, Anlagen und Informationseinrichtungen mit landschafts- und 
kulturgeschichtlicher Bedeutung sowie 

11. Einrichtungen zur Belebung des ländlichen Kulturerbes oder zur Verbesserung des 
regionalkulturellen Angebots. 

(HMULF, 2000, S. 395, 397) 

Die Dorferneuerung wird in Hessen grundsätzlich nur in ausgewiesenen Orten, den so 
genannten "Förderschwerpunkten", gefördert. Für diese Förderschwerpunkte muss zu-
nächst ein Dorfentwicklungskonzept erstellt werden, welches zwingend zu den Förder-
voraussetzungen gehört. Nur auf der Basis dieses Konzeptes können schließlich Projekte 
gefördert werden. Gefördert wird in Gemeinden und Ortsteilen mit ländlicher Siedlungs-
struktur, in Weilern, in landschaftsbestimmenden Gehöftgruppen sowie auf Einzelhöfen. 
(HMULF, 2000, S. 396). Detailliertere Angaben enthält die zu Grunde liegende Richtlinie 
„Landesprogramm und Richtlinien zur Erneuerung der hessischen Dörfer – Dorferneue-
rungsprogramm“ von 1992. 

Förderhistorie: Die Förderung der Dorferneuerung hat in Hessen eine lange Tradition. 
Erste Ansätze von Dorferneuerung zeigten sich bereits vor 1970; zu dieser Zeit wurden 
punktuell Wegebaumaßnahmen und Ortsauflockerungen durchgeführt, um die landwirt-
schaftliche Erwerbssituation zu verbessern. 1970 wurden dann erste Dorfentwicklungs-
pläne aufgestellt, um klassische Sanierungsmaßnahmen und die Bauleitplanung besser 
durchführen zu können. Die erste Förderung der Dorferneuerung erfolgte dann mit dem 
Zukunftsinvestitionsförderprogramm (ZIP), welches zwischen 1977 und 1980 vom Bund 
aufgelegt worden war, um mittel- bis langfristig das Wirtschaftswachstum anzukurbeln 
und die Umweltbedingungen zu verbessern. Entsprechend wurden die Tätigkeitsfelder der 
Dorferneuerung erweitert. In Hessen gehörten fortan der Straßenbau, die Platz- und Fas-
sadengestaltung sowie städtebauliche Konzepte zur Dorferneuerung. Zu dieser Zeit hielt 
auch die Bürgerbeteiligung Einzug in die Dorferneuerung; sie wurde insbesondere in den 
80er Jahren als kultureller Lernprozess begriffen. Parallel dazu wurden die inhaltlichen 
Tätigkeitsfelder weiter ausgeweitet; aus der Dorferneuerung war die integrierte Dorfent-
wicklungsplanung geworden, die nun auch im Hochbau und in der Grünordnung tätig 
wurde. Seit 1989 wird die Dorferneuerung im Rahmen der Strukturförderprogramme ge-
fördert. Seit 1991 beteiligt sich auch die Europäische Union - im Rahmen des so genann-
ten Ziel-5b-Programms - an der Dorferneuerungsförderung in Hessen. Parallel zu den ad-
ministrativen Veränderungen in der Dorferneuerung in den letzten Jahren hat sich auch 
die inhaltliche Ausrichtung der Dorferneuerung weiter vergrößert. (vgl. Schüttler, 1999) 
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S. 54ff und Schüttler, 1994, S. 250) Die langjährige Entwicklungsgeschichte der Dorfer-
neuerung bzw. Dorfentwicklung in Hessen ist dann auch ein Grund für die Vielzahl der 
hessischen Fördergegenstände und der zahlreichen nachfolgend dargestellten Ziele. 

o 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

Die Ziele der Maßnahme o lassen sich in Ober-, Unter- und operationelle Ziele aufteilen 
(vgl. Tabelle o 9.1). Sie sind an verschiedenen Stellen im hessischen Entwicklungsplan 
und in der der Förderung zugrunde liegenden Richtlinie von 1992 niedergelegt. Des Wei-
teren sind die Ziele der GAK-Grundsätze zur Dorferneuerung berücksichtigt worden. Die 
Ziele wurden außerdem vom zuständen Fachreferat auf ihre Richtig- und Vollständigkeit 
sowie Aktualität überprüft. Änderungen bzw. Ergänzungen wurden nicht vorgenommen. 

Tabelle o 9.1: Ziele der Maßnahme „Dorferneuerung“ 

Oberziele Unterziele Operationelle 
Ziele 

• Erhalt und Weiterent-
wicklung der Dörfer als 
Lebensraum für die länd-
liche Bevölkerung/Erhalt 
und Weiterentwicklung 
der ökonomischen, so-
zialen und kulturellen 
Funktionen der Dörfer 
entsprechend den örtli-
chen Erfordernissen  

• Schutz und Erhaltung 
des ländlichen Kulturer-
bes 

• Verbesserung der Pro-
duktions- und Arbeitsbe-
dingungen in der Land- 
und Forstwirtschaft so-
wie der Lebensverhält-
nisse der bäuerlichen 
Familien 

• Förderung der Umnut-
zung zur Schaffung und 
Sicherung zusätzlicher 
Einkommen außerhalb 
der landwirtschaftlichen 
Produktion sowie zur 
Unterstützung des Struk-
turwandels in der Land-
wirtschaft 

• Weiterentwicklung und Wahrung der Vielfalt dörflicher 
Lebensformen in Lebensräumen mit sicherer wirtschaftli-
cher Grundlage und hoher Umweltqualität 

• Erhalt und Stärkung des individuellen Charakters des 
jeweiligen Ortes 

• Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der 
Umweltqualität durch die Behebung von siedlungsstruk-
turellen Mängeln, vor allem in den alten Ortskernen 

• Erhalt regionaltypischer Bausubstanz und deren Zufüh-
rung zu einer neuen sinnvollen Nutzung  

• Erhalt, Verbesserung und Neuschaffung von Einrichtun-
gen für den Gemeinbedarf und für Dienstleistungen im 
öffentlichen und privaten Bereich 

• Gestaltung der innerörtlichen Straßen und Wege, dass das 
Ortsbild gewahrt, das Wohnumfeld verbessert und die 
Nutzungsvielfalt gewährleistet wird 

• Verbesserung der landwirtschaftlichen, handwerklichen 
und kleingewerblichen Betriebsbedingungen 

• Wahrung ökologischer Zusammenhänge in der Sied-
lungsentwicklung und Einbindung des Dorfes in seine 
Umgebung unter Berücksichtigung von Natur und Land-
schaft 

• Auslösung von Impulsen für wirtschaftliche und kulturel-
le Eigeninitiative auf Ortsebene  

• Gezielte Hilfe an Unternehmen, damit diese Arbeitsplätze 
bereitstellen 

• Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur (einschließlich 
der touristischen Infrastruktur) 

• 40 geförderte 
Dörfer 

Quelle: Eigene Darstellung nach (HMULF, 2000), (Dorferneuerungsprogramm), (DorfRL). 
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o 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext  

Die Förderung der Dorferneuerung ist innerhalb des hessischen Entwicklungsplans für 
den ländlichen Raum einzigartig. Es gibt keine andere Maßnahme, mit der die beschrie-
benen Fördergegenstände in dieser Weise gefördert werden können. Die Förderung der 
Dorferneuerung findet grundsätzlich aber nicht ausschließlich nur mit EU-Kofinanzierung 
statt. Daneben wird die Dorferneuerung auch – und dies in nicht zu vernachlässigendem 
Umfang – mit rein nationalen Mitteln gefördert. Zwischen 2000 und 2002 wurden bei-
spielsweise insgesamt mit der hessischen Dorferneuerungsförderung ca. 6.600 Projekte 
mit einem Gesamtzuschuss von rund 80 Mio. Euro bewilligt. Der Anteil der EU-Mittel an 
diesem Gesamtzuschuss liegt bei rund 21 Mio. Euro. Im Rahmen dieser Halbzeitbewer-
tung werden aber auftragsgemäß nur die Projekte betrachtet, die mit EU-Kofinanzierung 
durchgeführt wurden, was bezogen auf die oben genannten Mittelsummen bedeutet, dass 
bei einer erforderlichen Kofinanzierung der EU-Mittel mit Landesmitteln – grob geschätzt 
– nur etwa jedes zweite geförderte hessische Dorferneuerungsprojekt in diese Bewertung 
einfließt. Bei dem viel größeren Umfang der Dorferneuerungsförderung in Hessen kann 
mit der vorliegenden Bewertung daher nur ein Ausschnitt der Dorferneuerungsförderung 
dargestellt werden.  

Zu anderen Maßnahmen des hessischen Entwicklungsplans, bestehen Synergien, beson-
ders zu den anderen Maßnahmen des Artikel-33-Bereichs. Hier ist zum einen Maßnahme 
n (Dienstleistungseinrichtungen) zu nennen, die – wie die Dorferneuerung – nur in den 
ausgewählten Förderschwerpunkten gefördert wird und damit die Dorferneuerung in ge-
eigneter Weise ergänzen kann. Außerdem bestehen Verbindungen mit der Flurbereini-
gung, mit der die Dorferneuerung mitunter kombiniert durchgeführt wird. Zum Dritten 
fördert Maßnahme s ergänzend zu den Maßnahmen o und n gerade auch in den Dörfern 
mit bzw. nach Dorferneuerung Fremdenverkehrstätigkeiten.  

o 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

Bei der „Dorferneuerung“ handelt es sich aufgrund des Mittelvolumens und der Anzahl 
geförderter Projekte um eine sehr bedeutende Maßnahme, was auch die Schilderung der 
(Förder-) Historie und die Darstellung der Ziele und Fördergegenstände deutlich macht. 

Aus diesem Grund wurden verschiedene Analysen und Untersuchungen durchgeführt. 
Dabei haben sich die ProgrammbewerterInnen für die vorliegende Arbeit nur auf die be-
reits abgeschlossenen Projekte im Zeitraum 2000 bis 2002 konzentriert. Dies erfolgte 
auch vor dem Hintergrund, Ergebnisse und erste Wirkungen nachweisen zu können, die 
i.d.R. erst nach Fertigstellung der Projekte eintreten. Die Anzahl der abgeschlossenen 
Projekte liegt dabei niedriger als die Anzahl der im gleichen Zeitraum bewilligten Projek-
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te, da von diesen erfahrungsgemäß immer einige nicht zum Abschluss kommen bzw. über 
mehrere Jahre umgesetzt werden. So muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
dass mit dieser Zwischenbewertung weniger Effekte erfasst und dargestellt werden, als 
tatsächlich nach Abschluss aller bewilligten Projekte der Förderjahre 2000 bis 2002 ent-
stehen werden.  

Tabelle o 9.2: Überblick über die Untersuchungsschritte im Rahmen der Halbzeitbe-
wertung 

Verwendung bei der Analyse 
und Bewertung von/vom 

Untersuchungsschritte V
ol

lz
u
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O
u

tp
u
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A
d

m
in

. 
U

m
se

tz
u

n
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E
rg

eb
n
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W
ir
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Statistische Auswertung der Förder-/Projektdaten ✔ ✔  ✔ 
Schriftliche Befragung der Zuwendungsempfänger (Stichprobe)   ✔ ✔ 
Untersuchung einer abgeschlossenen Dorferneuerung (Fallstudie)    ✔ 
Begleitung einer neu begonnenen Dorferneuerung   ✔ ✔ 
Schriftliche Befragung der Bewilligungsstellen   ✔  
Länderübergreifende Arbeitsgruppe Dorferneuerung   ✔ ✔ 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die einzelnen Untersuchungsschritte verfolgen dabei unterschiedliche Ziele. Während die 
statistische Auswertung der Förder- und Projektdaten vor allem auf Aussagen zum Voll-
zug und zum Output abzielt, sind die weiteren Bewertungsschritte eher mit dem Ziel der 
Analyse der administrativen Umsetzung und der Erhebung von Ergebnissen und ersten 
Wirkungen durchgeführt worden. Die genauen Vorgehensweisen bei den einzelnen Unter-
suchungsschritten sind im Folgenden aufgeführt. 

Statistische Auswertung der Förder-/Projektdaten  

Die statistischen Auswertungen der Förderdaten basiert auf Projektlisten mit den im Zeit-
raum 2000 bis 2002 abgeschlossenen Projekten. Diese wurden dem Programmbewerter 
durch die Investitionsbank Hessen (IBH) bereitgestellt. In diesen Datensätzen sind Anga-
ben zum Status des Zuwendungsempfängers (öffentlicher, privater), zur geografischen 
Lage des Projektes, zum Kalenderjahr des Projektabschlusses, eine kurze stichwortartige 
Projektbeschreibung sowie die Finanzdaten des Projekts enthalten. Die Übersendung der 
Daten erfolgte gemeinsam mit den Daten zu den Haushaltslinien n und s, die ebenfalls 
über die IBH abgewickelt werden. Bei den Daten ist anzumerken, dass es im laufenden 
Förderzeitraum eine Umstellung des EDV-Systems hin zu einer Abwicklung über SAP-
R3 gegeben hat. Datensätze, die vor dieser Umstellung in das vorherige System eingege-
ben wurden, enthalten keine Angaben zu Gesamtkosten, förderfähigen Kosten und Ei-
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genmitteln, da nur die Zuschüsse von EAGFL und Bund/Land mit in das neue SAP Sys-
tem übernommen wurden. Die förderfähigen Kosten mussten daher aufgrund der Zu-
schüsse geschätzt werden, was die Gefahr großer Ungenauigkeiten birgt und bei der In-
terpretation beachtet werden muss. 

Durchgeführt bzw. erstellt wurden Häufigkeitsauszählungen und Analysen der Mittel-
summen. Die abgeschlossenen Förderfälle der Jahre 2000 bis 2002 wurden bzgl. der Häu-
figkeit von Projekten ausgewertet nach Landkreisen, nach Projektkategorien, nach Pro-
jektkategorien und Landkreisen (Kreuztabellen), nach Programmjahren und nach konkre-
ten Fördergegenständen (Dächer, Türe, Fenster etc.).  

Schriftliche Befragung der Zuwendungsempfänger (Stichprobe) 

Um von den Zuwendungsempfängern, welche Dorferneuerungsprojekte im Rahmen der 
des hessischen Entwicklungsplans gefördert bekommen haben, Aussagen zu erhalten, wie 
diese die Dorferneuerungsförderung erfahren, wurde aus der Vielzahl von Zuwendungs-
empfängern eine Teilmenge (Stichprobe) ausgewählt, die anschließend schriftlich befragt 
wurde. Die Befragung unterschied öffentliche und private Projektträger, für die jeweils 
ein gesonderter Fragebogen erstellt wurde (s. Anlagen 7 und 9). 

Die Ziehung der Stichprobe erfolgte in einem kontrollierten Stichprobenverfahren. Ein 
solches Verfahren ist nötig, um von den Ergebnissen der Stichprobenbefragung auf die 
Grundgesamtheit schließen zu können (Diekmann, 1996).  

Da die Grundgesamtheit gerade der privaten Dorferneuerungsprojekte sehr unterschied-
lich strukturiert ist, wurde sie anhand der Projektkategorien vor der Stichprobenziehung 
in so genannte Schichten aufgeteilt. Schichten sind in sich jeweils sehr ähnlich (Abgren-
zung anhand der Ziffer in der zu Grunde liegenden Richtlinie) und untereinander stark 
unterschiedlich. Durch diese Schichtung wurde sichergestellt, dass Projekttypen, die in 
der Gesamtheit aller Projekte eher selten vorhanden sind, auch in der Stichprobe enthalten 
sind. Durch dieses Vorgehen wird die Genauigkeit der Aussage über die Grundgesamtheit 
erhöht, die Größe der Stichprobe insgesamt reduziert und die gezieltere Auswertung ein-
zelner Schichten ermöglicht. Die Stichprobe wurde im vorliegenden Fall disproportional 
geschichtet, d. h. die Fallzahlen der aus jeder Schicht gezogenen Zufallsstichprobe ent-
sprach nicht dem Anteil der Schichten an der Grundgesamtheit.  

Nach der Auswertung der Befragungsergebnisse erfolgte die Hochrechnung der Ergebnis-
se aus den einzelnen Schichten auf die Grundgesamtheit durch eine Gewichtung. Da so-
wohl die Größe der Grundgesamtheit jeder Schicht als auch die Größe der Stichprobe be-
kannt ist, wurde der Gewichtungsfaktor errechnet, indem die Größe der Grundgesamtheit 
durch die Größe der Stichprobe geteilt wurde. 
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An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine Stichprobe immer nur bedingt die tat-
sächliche Grundgesamtheit wiederspiegeln kann. Bei Ziehung einer neuen Zufallstichpro-
be würden sich leicht andere Ergebnisse ergeben. Daher sollte bei der Interpretation der 
Ergebnisse nicht zu viel Aussagekraft in kleine absolute oder prozentuale Unterschiede 
gelegt werden. 

Die Fragebögen hatten je nach Zielgruppe (öffentlicher oder privater Zuwendungsemp-
fänger) unterschiedliche Inhalte. Die Hauptbereiche sind in Tabelle o 9.3 dargestellt. 

Tabelle o 9.3: Überblick über die Hauptinhalte der Fragebögen der schriftlichen Befra-
gung 

Öffentliche Zuwendungsempfänger Private Zuwendungsempfänger 

• Fragen zur mit EU-Mitteln geförderten Maß-
nahme 

• Fragen zum Dorferneuerungsverfahren insge-
samt 

• Fragen zum geförderten Dorf 

• Fragen zum Förderverfahren 

• Fragen zur mit EU-Mitteln geförderten Maß-
nahme 

• Fragen zu Beschäftigung und Einkommen 

• Allgemeines zur Person 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Untersuchung einer abgeschlossenen Dorferneuerung (Fallstudie) 

Ziel dieser Fallstudie war es, die langfristigen Wirkungen der Dorferneuerung zu ermit-
teln. Sie wurde daher in einem Dorf durchgeführt, welches bereits seit einigen Jahren die 
Dorferneuerung abgeschlossen hat. Dadurch ergab sich, dass das Dorf nicht aus dem hes-
sischen Entwicklungsplan, sondern im Rahmen der vorausgegangenen Ziel-5b-
Programms gefördert wurde. 

Die nachfolgende Tabelle o 9.4 geht detailliert auf die einzelnen Aspekte dieser Fallstudie 
ein. 
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Tabelle o 9.4: Elemente der Fallstudie  

Arbeitsschritt Erläuterung 

Experten-
gespräche  

Durchgeführt wurden Expertengespräche mit an der Dorferneuerung beteiligten Per-
sonen wie dem Bürgermeister, einem Verwaltungsvertreter, dem Ortsvorsteher, dem 
Planer, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Dorferneuerung und einerVertreterin der 
ehemaligen ÄRLL in ihrer Funktion als ehemalige Bewilligungsstelle. 
Die Gespräche wurden auf der Basis eines Leitfadens von einer Bewerterin der FAL 
durchgeführt und bei Einverständnis der Befragten mit einem Audiogerät aufgezeich-
net. Je nach Vorkenntnissen aus zuvor geführten Gesprächen bzw. dem Studium der 
im Vorfeld zugeschickten Informationen (Dorferneuerungskonzept, Informationen 
zum Ort etc.) und in Abhängigkeit der verfügbaren Zeit von Seiten der Befragten 
wurden nicht bei jedem Gespräch alle gelisteten Fragen beantwortet; dies war in der 
Planungsphase der Fallstudie so beabsichtigt worden.  

Ortsbesichtigung Um einen Eindruck von der Situation vor Ort zu erhalten, hat die Bewerterin das Dorf 
mehrfach „durchwandert“. Dabei wurden wichtige bzw. markante Gegebenheiten 
fotografisch dokumentiert und gleichzeitig die Wurfsendungen an die Haushalte ver-
teilt. In einigen Fällen ergaben sich dabei Gespräche mit den Dorfbewohnern zur 
Situation im Dorf und zur durchgeführten Dorferneuerung. Außerdem wurde eine 
Ortsbegehung in Begleitung des Ortsvorstehers durchgeführt, die zu besonderen Plät-
zen/Einrichtungen, wie bspw. dem geförderte Dorfgemeinschaftshaus (DGH) führte. 
So wurde das DGH auch von innen zugänglich. Die geführte Ortsbegehung ergab 
damit weitere Zusatzinformationen und ermöglichte konkrete Rückfragen zu bestimm-
ten Gegebenheiten. 

Schriftliche Be-
fragung der 
Haushalte 
(Wurfsendung) 

Im Rahmen der ungeführten Ortsbesichtigung wurde ein kurzer, 3-seitiger Fragebogen 
an die Dorfbewohner verteilt (s. Anlage 12). Die Anzahl der Wurfsendungen richtete 
sich nach der geschätzten Anzahl der Haushalte, die aus der Einwohnerzahl abgeleitet 
wurde. Landwirte erhielten diese Wurfsendung nicht, da sie zu einem geringfügig 
späteren Zeitpunkt mündlich befragt wurden (s.u.).  

Schriftliche Be-
fragung der Ge-
werbetreibenden 
(Wurfsendung) 

Die Befragung ist vom Vorgehen mit der schriftliche Befragung der Haushalte (s.o.) 
identisch. Verteilt wurde ein speziell auf Gewerbetreibende zugeschnittener 3-seitiger 
Fragebogen mit entsprechendem Anschreiben und Rückumschlag. 

Mündliche Be-
fragung der 
Landwirte 

Um die Dorferneuerung besonders auch aus Sicht der Landwirtschaft bewerten zu 
können, wurden die Landwirte persönlich dazu befragt. Dies erfolgte durch eine Stu-
dentin der Agrarwissenschaften (mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften) von der Justus-Liebig-Universität Gießen anhand eines von dem Programm-
bewerter erarbeiteten Gesprächsleitfadens. Die Landwirte wurden dazu im Vorlauf 
vom Programmbewerter persönlich angeschrieben und benachrichtigt, dass sie zum 
Zweck der Terminfindung telefonisch kontaktiert werden. Die Resonanz zeigt, dass 
diese Vorgehensweise die richtige war. Die Anzahl der erreichen Landwirte war hoch. 

Ankündigungen 
in der Presse 

Um vor Ort die anstehenden Untersuchungen anzukündigen, wurden kurze Meldungen 
an die lokale Presse (Tageszeitung, kostenloses Wochenblatt) gegeben. 

Untersucht wurde das Dorf Mörshausen, ein Ortsteil der Stadt Spangenberg im Schwalm-
Eder-Kreis, für welches das Landratsamt in Fritzlar zuständig ist. Die Auswahl eines ge-
eigneten Dorfes erfolgte in Abstimmung mit der zuständigen Agrarstrukturverwaltung.  

Die ursprünglichen Auswahlkriterien für das Dorf waren: 

– Abschluss der Dorferneuerung zwischen 1995 und 2000  
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– Durchführung von öffentlichen und privaten Projekten  

– Mittelgebirgslage
1
 

– Periphere Lage
1  

– Strukturschwäche
1  

Da nur eine begrenzte Anzahl von Dörfern für die Fallstudie in Frage kam, konnten nicht 
alle Kriterien in Gänze erfüllt werden. Bezüglich der peripheren Lage mussten daher Ab-
striche toleriert werden. 

Begleitung einer neu begonnenen Dorferneuerung  

Um Erkenntnisse über die Dynamik zu erhalten, die mit einer Dorferneuerung vor Ort 
ausgelöst werden kann, wurde eine neu beginnende Dorferneuerung durch ihre Konzept-
entwicklungsphase begleitet. Die Begleitung erfolgte in Form einer teilnehmende Beo-
bachtung, für die ein Beobachtungsprotokoll erstellt wurde. Aus Zeitgründen war nicht 
geplant, alle stattfindenden Termine zu besuchen; stattdessen kam die Programmbewerte-
rin in regelmäßigen Abständen zu bestimmten Veranstaltungen hinzu. Vom Moderator 
der Konzeptentwicklungsphase erhielt die Programmbewerterin aber Protokoll und Teil-
nehmerliste von jeder durchgeführten Veranstaltung. 

Begleitet wurde die Dorferneuerung Todenhausen. Todenhausen ist ein Ortsteil der Ge-
meinde Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis. Zuständig ist das Landratsamt in Fritzlar.  

Die Auswahl eines geeigneten Dorfes erfolgte in Abstimmung mit der IBH als Bewilli-
gungsstelle. Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Dorfes waren: 

– ein Dorf zu Beginn des Dorferneuerungsverfahrens, in dem der Auftakt zur Konzept-
entwicklungsphase noch bevorsteht 

– Lage des Dorfes außerhalb des Großraums Frankfurt und anderer größerer Städte 

– aufgeschlossene(r), kooperative(r) Gemeindevertretung, Bürgermeister(in) und Mode-
rator/Dorferneuerungsplaner 

– interessierte, aktive und engagierte Bevölkerung (potenziell „dynamisch“) 

                                                 
1
  Manche Auswahlkriterien richteten sich danach, welche Auswahlkriterien in den anderen Bundeslän-

dern (Erinnerung: Gemeinsame Zwischenbewertung von sechs Bundesländern) angelegt wurden. Um 
möglichst unterschiedliche Dorftypen abzudecken, wurde in Schleswig-Holstein ein touristisch ge-
prägtes Dorf an der Schlei, in Niedersachsen ein stark landwirtschaftlich geprägtes Dorf im Landkreis 
Cloppenburg, in Nordrhein-Westfalen ein verdichtungsraumnahes Dorf an der Grenze zum östlichen 
Ruhrgebiet und in Hessen ein möglichst peripheres Dorf in Mittelgebirgslage gesucht. 
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Zur Information der beteiligten Personen über den Hintergrund und die Tätigkeit des Pro-
grammbewerters innerhalb der Dorferneuerung Todenhausen wurde ein Informationsblatt 
angefertigt. 

Im Nachgang wird festgestellt, dass die Erwartungen, die mit dieser teilnehmenden Beo-
bachtung verbunden waren, nur zum Teil erfüllt wurden. Mit der teilnehmenden Beobach-
tung sollten Merkmale einer beginnenden Dynamik erkannt und ggf. analysiert werden. 
Da sich aber die Dynamik einer Dorferneuerung über einen längeren Zeitraum entwickelt, 
die teilnehmende Beobachtung aber auf die ersten Monate einer Dorferneuerung be-
schränkt war, wurden hieraus nur sehr wenig Erkenntnisse gezogen. Stattdessen waren es 
besonders die Expertengespräche im Rahmen der Fallstudie, die in Punkto Dynamik 
wichtige Erkenntnisse brachten. Hinderlich für die teilnehmende Beobachtung war auch 
der Umstand, dass nicht alle Veranstaltungen besucht wurden, um von Mal zu Mal Ver-
änderungen feststellen zu können. Erschwerend ist auch der Umstand, dass durch die rei-
ne Beobachtung einer Veranstaltung noch keine informellen Verknüpfungen zwischen 
den Teilnehmen sichtbar werden (personelle Netze), welche jedoch als ganz wesentlich 
für die Initiierung von Dynamik sind.  

Schriftliche Befragung der Bewilligungsstellen 

Die Abfrage von Informationen und Einschätzungen der Landratsämter in Bezug auf die 
Abwicklung und Umsetzung der Förderung - vor allem in Bezug auf die neuen Anforde-
rungen durch das EAGFL-Garantieverfahren - erfolgte im Rahmen einer schriftlichen Be-
fragung der antragsannehmenden Stellen. Dafür wurden den Landratsämtern Fragebögen 
zugesandt. Von diesen kamen 13 ausgefüllte Fragebögen zurück. 

Länderübergreifende Arbeitsgruppe „Artikel-33 Dorferneuerung“ 

Als Informations- und Diskussionsforum wurde eine länderübergreifende Arbeitsgruppe 
„Artikel-33 Dorferneuerung“ eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus Fachrefe-
rentInnen der zuständigen Ministerien und MitarbeiterInnen von nachgeordneten Behör-
den der vier Flächenländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein zusammen. Die Arbeitsgruppe hat sich im Verlauf der Zwischenbewertung zwei 
mal getroffen, um Vorgehensweise und Ergebnisse der Evaluierung zu diskutieren.  

Sonstiges 

– Gespräch mit dem Referat für Dorf und Regionalentwicklung beim Hessischen Mi-
nisterium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 

– Außerdem wurde vorhandene Literatur ausgewertet. 
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o 9.3 Vollzugskontrolle 

Tabelle o 9.5 gibt einen Überblick über die verfügbaren und tatsächlich ausgezahlten öf-
fentlichen Mittel. 

Tabelle o 9.5: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2906 endg. 8,36 10,19 10,49 10,74 11,07 11,36 11,65 76,86
Plan: Änderung 2003 geplant 5,49 9,58 13,53 10,74 8,07 11,36 11,65 70,42
Ist: Auszahlungen (1) 4,17 9,58 13,53

Plan: EPLR K (2000) 2906 endg. 4,18 5,10 5,24 5,37 5,53 5,68 5,83 36,93
Plan: Änderung 2003 geplant 2,74 4,79 6,76 5,37 4,03 5,68 5,83 35,21
Ist: Auszahlungen (1) 2,09 4,79 6,76

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
(1) Ohne Vorschuss in 2000.  
Quelle: (HMULF, 2000), (HMULF, 2003). 

Im hessischen Entwicklungsplan war für Maßnahme o ursprünglich ein EU-Mittel-Budget 
von rund 37 Mio. Euro vorgesehen. Dies entspricht Öffentlichen Mitteln in Höhe von 
rund 77 Mio. Euro. Innerhalb des Artikels 33 der VO (EG) 1257/1999 hatte die Dorfer-
neuerung damit ursprünglich 46 % der verfügbaren Mittel an sich gebunden, was ihre 
große Bedeutung für die Entwicklung und Anpassung von ländlichen Gebieten unter-
streicht. 

Besonders zu Beginn des Programms konnten jedoch nicht alle vorgesehenen Mittel ver-
ausgabt werden. Die zögerliche Umsetzung der Maßnahme resultierte nicht zuletzt aus 
den Unsicherheiten, die mit der Verwaltungsstrukturreform in Verbindung zu bringen 
sind; zum Jahreswechsel 2000/2001 wurde zum Zweck der Zentralisierung die Bewilli-
gung der Förderanträge umorganisiert. An Stelle der Ämter für Regionalentwicklung, 
Landschaftspflege und Landwirtschaft (ÄRLL) ist nun die Investitionsbank Hessen (IBH) 
zuständig. Außerdem wurde ein neues EDV-System eingeführt, dessen Einsatz nicht 
gleich von Beginn an völlig reibungslos verlief und ebenfalls erst einer Eingewöhnungs-
zeit bedurfte.  

Aus diesem Grund wurden die EU-Mittel für die Dorferneuerung um insgesamt 4,7 % 
verringert. Bezogen auf die Öffentlichen Mittel beträgt die Verringerung 8,4 %. Wird 
dem Änderungsantrag 2003 von Seiten der Kommission stattgegeben, werden Hessen 
35,21 Mio. Euro an EU-Kofinanzierungsmitteln bzw. 70,42 Mio. öffentliche Kofinanzie-
rungsmittel zur Verfügung stehen. 
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o 9.4  Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

Unter Punkt o 9.1.3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass mit der vorliegenden Zwi-
schenbewertung nur die EU-kofinanzierten Dorferneuerungsprojekte bewertet werden. Da 
diese aber gemessen an der Höhe der ausgezahlten Zuschüsse nur rund ein Viertel dessen 
ausmachen, was insgesamt in Hessen in der Dorferneuerung gefördert wird, soll an dieser 
Stelle zunächst ein kurzer Überblick über die gesamte Dorferneuerungsförderung in Hes-
sen – die mit EU-Zuschüssen und die aus reinen Landesmitteln – gegeben werden. 

Die nachfolgende Abbildung o 9.1 gibt dazu einen Überblick, in welcher Höhe zwischen 
den Jahren 2000 und 2002 die EU-Fördermittel und die nationalen Fördermittel (GAK- 
und Landesmittel) innerhalb der einzelnen Förderbereiche/Richtlinienziffern (= Ziffern 
gemäß zugrunde liegender Richtlinie) bewilligt wurden.  

Es wird deutlich, dass die Verteilung der Mittel auf die Richtlinienziffern sehr unter-
schiedlich ist. Während der größte Teil der EU-Mittel bei der Ziffer 2.1.4 'Bausubstanz 
mit ortsbildprägendem oder landschaftsbestimmendem Charakter' (Landesprogramm) 
eingesetzt wird, liegen die Schwerpunkte der nationalen Förderung bei den Ziffern 2.1.6 
'Behebung von Funktionsschwächen in der Siedlungs- und Baustruktur' gefolgt von 1.2.7 
'Bausubstanz mit ortsbildprägendem oder landschaftsbestimmendem Charakter'“ (GAK).  

Die EU-Mitteln dienen der Kofinanzierung der öffentlichen Fördermittel. Das bedeutet, 
dass sie bei der Förderung von Projekten zusätzlich zu den Landesmitteln eingesetzt wer-
den. Bei Projekten privater Zuwendungsempfänger beträgt der Anteil der EU-Mittel am 
öffentlichen Gesamtzuschuss 50 %, bei den Projekten öffentlicher Zuwendungsempfänger 
kann der Anteil 70 bis 90 % betragen.  

Projekte mit rein nationaler Förderung können gem. Abbildung o 9.1 also nur aus den 
nationalen Mitteln finanziert werden, die über den Anteil hinausgehen, welcher gemein-
sam mit den EU-Mitteln zur Förderung benötigt wird.  

Bei den Richtlinienziffern, die vor allem von privaten Zuwendungsempfängern durchge-
führt werden, wie z.B. LP 2.1.4, werden demnach die rund 2 Mio. Euro, die die nationa-
len Mittel höher sind als die EU-Mittel, dazu eingesetzt, Projekte ohne 
EU-Kofinanzierung – also rein national – zu fördern. Bei den Richtlinienziffern, die vor 
allem von öffentlichen Zuwendungsempfängern in Anspruch genommen werden, wie z.B. 
LP 2.1.10, ist der Anteil der nationalen Mittel, mit denen Projekte ohne EU-Mitteln um-
gesetzt werden, noch höher. Aufgrund des höheren EU-Anteils an den Fördersummen 
werden hier nur 10 bis 30 % der nationalen Mittel mit EU-Mitteln zusammen eingesetzt.  
Alles was "darüber hinaus geht" wird für die rein nationale Förderung genutzt.  
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Abbildung o 9.1: Eingesetzter Gesamtzuschuss (unterschieden nach EU-Mitteln und 
nationalen Mitteln) in den Jahren 2000 bis 2002 in Mio. Euro auf Ba-
sis der bewilligten Projekte 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Bausubstanz mit ortspräg. oder landschaftsbest. Charakter LP 2.1.4

Behebung v.Funktionsschwächen i.d.Siedlungs- und Baustruktur LP 2.1.6

Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse LP 2.1.10

Bauwerken m.Beitrag zur Gestalt.d. Orts- u. Landschaftsbildes LP 2.1.5

Sonstige Leistungen für DE LP 2.1.2

Dörfliche Nutzungsvielfalt, Zentralfunktion der Ortskerne LP 2.1.14

Dienstleistungen im Vorfeld von Maßnahmen LP 2.1.13

Schaffung von Wohnraum LP 2.1.8

Grünordnung LP 2.1.3

Soziokulturelle Initiativen RE 2.1.7

Dorfentwicklungsplanung LP 2.1.1

Erwerb von Grundstücken für öffentliche Zwecke LP 2.1.7

Bausubstanz mit ortspräg. oder landschaftsbest. Charakter GA 1.2.7

Erhaltung und Gestaltung des dörflichen Charakters GA 1.2.6

Mio. Euro

GAK/Landesmittel

EU-Mittel

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten. 

Abbildung o 9.2 verdeutlich diesen Umstand nochmals über die Darstellung des Anteils 
der Projekte mit EU-Kofinanzierung an allen geförderten Projekten.  

Einschränkend muss hier aber angemerkt werden, dass die Anzahl der abgeschlossenen 
Projekte mit EU-Kofinanzierung auf alle bewilligten Projekte bezogen wurde. Informati-
onen zur Anzahl der bewilligten Projekte mit EU-Kofinanzierung oder zur Gesamtzahl 
der abgeschlossen Projekte lagen nicht vor, daher wurde diese Darstellung gewählt.  

Der Anteil der bewilligten Projekte mit EU-Kofinanzierung dürfte insgesamt höher liegen 
als hier dargestellt, da mehr Projekte bewilligt als abgeschlossen werden. Dies liegt zum 
einen daran, dass bewilligte Projekte nicht durchgeführt werden und zum anderen bewil-
ligte Projekte über mehrere Jahre realisiert werden und noch nicht abgeschlossen sind. 
Trotzdem zeigt die Abbildung, dass bei allen dargestellten Richtlinienziffern die 
EU-kofinanzierten Projekte wahrscheinlich nur einen Anteil von weniger als der Hälfte an 
allen geförderten Projekten ausmachen werden.   
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Abbildung o 9.2:  Anteil der abgeschlossenen Förderfälle mit EU-Kofinanzierung an 
allen bewilligten Förderfällen  

37%

31%

30%

28%

28%

25%

25%

23%

20%

15%

14%

4%

3%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

LP 2.1.4 / Bausubstanz mit ortsprägendem Charakter

LP 2.1.12 / Vorhaben mit Modellcharakter

LP 2.1.7 / Erwerb von Grundstücken

LP 2.1.5 / Erhalt, Wiederherst. und Neuanlage von Bauwerken

LP 2.1.8 / Schaffung von Wohnraum

LP 2.1.2 / Beratungsarbeit

LP 2.1.3 / Maßnahmen der Gründordnung

LP 2.1.14 / Erhalt/Verbesserung der dörflichen Nutzungsvielfalt

LP 2.1.10 / Ausbau u. Gestaltung Straßen und Plätze

LP 2.1.6 / Behebung von Funktionsschwächen der Siedlungstruktur

RE 2.1.7 / Aufbau soziokultureller Initiativen

GA 1.2.7 / Erhalt/Gestaltung land- und forstw. Bausubstanz

GA 1.2.6 / kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen

GA 1.2.8 / Anpassung land- u. forstw. Bausubstanz

Anteil an allen Projekten
 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten.         

Um Missverständnissen vorzubeugen soll an dieser Stelle daher nochmals nachdrücklich 
auf Folgendes hingewiesen werden: Die mit EU-Mitteln geförderten Projekte stellen nur 
einen Ausschnitt der gesamten Dorferneuerungsförderung im Land dar und ergeben damit 
kein repräsentatives Bild der Dorferneuerungsförderung in Hessen insgesamt. Da im 
Rahmen dieser Halbzeitbewertung auftragsgemäß aber nur die Projekte mit 
EU-Kofinanzierung untersucht werden, sind Ergebnisse und Wirkungen der Projekte mit 
rein nationaler Kofinanzierung in die folgenden Betrachtungen nicht einbezogen. 

Bezogen auf die Förderung aus dem hessischen hessischen Entwicklungsplan wurden 
in den ersten drei Programmjahren (bis einschließlich 2002) innerhalb der Maßnahme o 
mit EU-Kofinanzierung 1.308 Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von rund 34 Mio. Eu-
ro durchgeführt und abgeschlossen.  
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Inhaltliche Ausrichtung 

Abbildung o 9.3 zeigt in einer Übersicht die Häufigkeitsverteilung der Projektkategorien 
nach der Anzahl der Projekte und der förderfähigen Kosten innerhalb der Maßnahme o in 
Anlehnung an die Ziffern der jeweils zugrunde liegenden Richtlinien.  

Abbildung o 9.3:  Häufigkeit der Förderfälle und Anteil der förderfähigen Kosten nach 
Projektkategorien (n= 1.308 Projekte, n=34 Mio. Euro) 
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Dienstleistungen, Publikationen, Gutachten usw., LP 2.1.13
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Anteil förderfähige Kosten

Anteil Projekte

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten. 

Bei den Projekten, die am häufigsten durchgeführt wurden und auf die auch der größte 
Anteil der förderfähigen Kosten entfiel, handelt es sich um solche zur Erhaltung von Bau-
substanz gem. Ziffer 2.1.4 des Landesprogramms Dorferneuerung. 42 % aller durchge-
führten Projekte gehören in diese Kategorie. Konkret handelt es sich dabei um Arbeiten 
an Dächern, Fassaden, Fenstern, Türen etc. von Wohnhäusern, Nebengebäuden usw. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Projekte privater Zuwendungsempfänger (in-
klusive Kirchen und Vereinen). 
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Am zweithäufigsten wurden Projekte gem. Ziffer 2.1.2 Landesprogramm gefördert; dabei 
handelt es sich um die beratenden und gutachterlichen Tätigkeiten, die zur Durchführung 
der Dorferneuerung notwendig sind. 19 % der geförderten und abgeschlossenen Projekte 
fallen in diese Kategorie. Der Anteil der förderfähigen Kosten bei diesen Projekten be-
trägt jedoch nur 5 %. Im Vergleich zu den investiven Projekten fallen hier im Durch-
schnitt wesentlich geringere Kosten an. Sie wurden in der Regel in öffentlicher Träger-
schaft durchgeführt. 

Mit 10 % der durchgeführten Projekte und 14 % der förderfähigen Kosten nehmen Pro-
jekte gemäß Ziffer 2.1.5 Landesprogramm die dritthäufigste Kategorie ein. Hierbei han-
delt es sich um die Erhaltung und Neuanlage von Bauwerken. Anders als bei Ziffer 2.1.4 
muss es sich hierbei um ortstypische Bauwerke wie beispielsweise Kirchen, Brücken, 
Backhäuser oder um ortsprägende Gebäude mit „hohem Einzel- und Situationswert“ 
(Dorferneuerungsprogramm) handeln. Obschon es sich um andere Objekte als bei Ziffer 
2.1.4 handelt, sind die ausgeführten Arbeiten sehr ähnlich. Im Gegensatz zu Ziffer 2.1.4 
werden hier aber auch Projekte in öffentlicher Trägerschaft durchgeführt.  

Die beiden Projektkategorien 2.1.4 und 2.1.5 dominiert die EU-kofinanzierte Förderung 
eindeutig. 50 % der förderfähigen Kosten und 52 % der Projekte entfallen auf diese bei-
den Förderziffern. Es wird deutlich, dass etwa jedes zweite mit EU-Mitteln geförderte 
Projekt von erhaltendem oder gestaltendem Charakter ist. 

Neben den drei dominierenden Förderziffern gibt es einige weitere, die zwar nur ver-
gleichsweise wenig Projekte von der Anzahl her beinhalten, aber sieben bis neun Prozent 
der förderfähigen Kosten auf sich vereinen. Hierbei handelt es sich somit um durch-
schnittlich eher kostenintensive Projekte. Die betreffenden Ziffern sind: 

– 2.1.8 Schaffung von Wohnraum, 

– 2.1.10 Ausbau und Gestaltung von Straßen und Plätzen, 

– 2.1.14 Erhalt/Verbesserung der dörflichen Nutzungsvielfalt sowie 

– 2.1.6 Beseitigung von Funktionsschwächen der Siedlung. 

Bei einem Blick in Abbildung o 9.2 wird aber auch deutlich, dass neben den erhaltenden 
und gestaltenden Projekten an Bausubstanz und Bauwerken Projekte in zahlreichen weite-
ren Kategorien durchgeführt werden. Weiterhin fällt auf, dass nur ein vergleichsweise 
kleiner Anteil von Projekten auf Basis der GAK-Grundsätze durchgeführt wird (rund 7 % 
aller Projekte). Die meisten Projekte werden auf Basis des hessischen Landesprogramms 
gefördert.  

Bei der Betrachtung, welche Projekte von privaten und öffentlichen Projektträgern durch-
geführt wurden, ergibt sich folgendes Bild: 
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Abbildung o 9.4:  Verteilung der Projektkategorien (Häufigkeit) auf private und öffent-
liche Projektträger (Gegenüberstellung ausschließlich von privatrecht-
lichen Personen und kommunalen Körperschaften) (n= 1.308 Projek-
te, n=34 Mio. Euro) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Projektdaten. 

Es wird deutlich, dass private und öffentliche Projektträger in sehr unterschiedlichen Be-
reichen tätig sind. Private Projektträger nehmen besonders zahlreich Ziffer 2.1.4 des Lan-
desprogramms in Anspruch. 58 % aller Projekte privater Projektträger fallen in den Be-
reich zur Erhaltung von Bausubstanz. Bei den von öffentlichen Zuwendungsempfängern 
durchgeführten und geförderten Dorferneuerungsprojekten handelt es sich dagegen zu 
einem sehr großen Teil um Beratungsarbeit (46 %). Konkret investiv sind Maßnahmen 
öffentlicher Projektträger im Bereich der Grünordnung (12 %) und beim Ausbau und der 
Gestaltung von Straßen und Plätzen (12 %). Aber auch im Bereich der Bauwerke sind 
öffentliche Zuwendungsempfänger tätig (9 %).  
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Regionale Ausrichtung 

Es sind besonders die nordöstlichen Landkreise, die – gemessen an den Mitteln – sehr 
aktiv in der Dorferneuerungsförderung sind. Die drei aktivsten Landkreise sind der 
Schwalm-Eder-Kreis und der Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit jeweils rund 11 % der 
förderfähigen Kosten sowie der Vogelsberg-Kreis mit 10 %. Auch gemessen an der An-
zahl abgeschlossener Projekte liegen diese drei Landkreise auf den ersten drei Plätzen 
(HR: 13 % aller Projekte; VB: 10 %; HEF: 9 %). 

Auf den nachfolgenden Rängen folgen die anderen nordhessischen Landkreise, die – mit 
Ausnahme des Marburg-Biedenkopf-Kreises – bereits schon im vorausgegangenen Ziel-
5b-Programmgebiet lagen. Weniger aktiv in der Dorferneuerungsförderung sind hingegen 
die südlichen, agglomerationsnahen Landkreise. Hier liegen anteilig weniger Dörfer als in 
Nordhessen. Bezogen auf die gesamte Projektanzahl wurden in den ehemaligen Ziel-5b-
Landkreisen 65 % aller Dorferneuerungsprojekte durchgeführt. Diese Tatsache sollte we-
niger darauf zurückgeführt werden, dass die ehemaligen Ziel-5b-Landkreise bereits Erfah-
rung in der Förderung mit EU-Mittel gesammelt haben, als vielmehr auf den Umstand, 
dass der Norden Hessens ländlicher strukturiert ist und sich hier deutlich mehr Dörfer 
finden lassen als in der südlichen Landeshälfte. Die nachfolgende Abbildung o 9.5 gibt 
einen Überblick über die Aktivität der einzelnen hessischen Landkreise innerhalb der 
Maßnahme o gemessen an der Höhe förderfähiger Kosten (FFK). 

Zielerreichung 

Im hessischen Entwicklungsplan wurde festgelegt, dass für den Programmzeitraum 2000 
bis 2006 innerhalb der Maßnahme o 40 Dörfer gefördert werden sollen (operationelles 
Ziel). 

Dieses Ziel wurde schon allein innerhalb der ersten drei Programmjahre erfüllt und sogar 
deutlich überschritten. Die Zielerreichung hat die Zielvorgabe damit zum jetzigen Zeit-
punkt bereits um das fünfeinhalbfache übertroffen. Bislang wurden Projekte in 259 Dör-
fern gefördert. 
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Abbildung o 9.5:  Anteil an förderfähigen Kosten je Landkreis (n=34 Mio. Euro) 

0,2%

0,3%

1,2%

2,6%

3,3%

3,4%

3,6%

4,0%

4,0%

4,1%

4,2%

4,7%

5,9%

6,1%

6,5%

8,1%

10,1%

10,7%

10,8%

6,3%

0% 5% 10%

Main-Taunus-Kreis (MTK)

Groß-Gerau (GG)

Hochtaunuskreis (HG)

Wetteraukreis (FB)

Odenwaldkreis (ERB)

Gießen* (GI)

Bergstraße (HP)

Limburg-Weilburg (LM)

Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD)

Main-Kinzig-Kreis (HU)

Darmstadt-Dieburg (DA)

Kassel* (KS)

Lahn-Dill-Kreis* (LDK)

Werra-Meißner-Kreis* (ESW)

Waldeck-Frankenberg* (KB)

Marburg-Biedenkopf (MR)

Fulda* (FD)

Vogelsbergkreis* (VB)

Hersfeld-Rotenburg* (HEF)

Schwalm-Eder-Kreis* (HR)

Anteil (%)  
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Projektdaten.  
(Anmerkung: Die mit einem * gekennzeichneten Landkreise lagen in der Gebietskulisse des Ziel-5b-Programms.) 

o 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Innerhalb Hessens kam es in den letzten zehn Jahren zu zahlreichen Verwaltungsrefor-
men, die nicht ohne Auswirkung auf die Dorferneuerung und ihre Förderung geblieben 
sind, da es über einen langen Zeitraum an Kontinuität und Zuverlässigkeit gemangelt hat. 
Die erste wesentliche Reform fand zu Beginn der 90er Jahre (des 20. Jhd.) statt. Zu dieser 
Zeit wurden aus den Ämtern für Landwirtschaft und Landentwicklung 16 neu strukturier-
te Ämter für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft (ÄRLL). Da 
das Prinzip der Dezentralisierung verfolgt wurde, waren diese auf Ebene der Landkreise 
angesiedelt (Schüttler, 1994, S. 254). Diese ÄRLL waren dann bis Ende 2000 die Bewil-
ligungsstellen für die Dorferneuerungsförderung. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte eine wei-
tere Umstrukturierung. Seit Ende 2000 ist die Investitionsbank Hessen (IBH) mit ihrer 
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Niederlassung in Wetzlar zuständige zentrale Bewilligungsstelle. Die Betreuungsfunktion 
der ÄRLL ist zeitgleich auf 17 Landratsämter aufgeteilt worden. Zuständig sind nun die 
Hauptabteilungen „Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung“ bei den Landrä-
ten.  

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass sich in Folge der Landtagswahlen 
im Februar 2003 Änderungen ergeben werden, die in der restlichen Programmlaufzeit 
auch die Verwaltung der Dorferneuerung betreffen. So wird das Referat für Dorf und Re-
gionalentwicklung, welches seit einigen Jahren beim Hessischen Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung angesiedelt ist, zurück in das Hessische Ministe-
rium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) verlegt. Ob und 
welche Auswirkungen diese Umorganisation hat, kann zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch 
nicht im Detail beurteilt werden. 

Auch die Durchführung der Dorferneuerung änderte sich im zeitlichen Verlauf. Wäh-
rend der 90er Jahre (des 20. Jhd.) erprobte man verschiedene Varianten der Durchfüh-
rung. Ende der 90er Jahre unterschied man schließlich folgende Phasen der Dorferneue-
rungsförderung: Nachdem im Vorfeld der Antrag auf Aufnahme in das Dorferneuerungs-
programm gestellt wurde und das Dorf erfolgreich durch das Ministerium als Förder-
schwerpunkt anerkannt worden war, begann die zweimonatige Startphase mit Öffentlich-
keitsarbeit, an deren Ende ein Moderationsauftrag vergeben wurde. Anschließend ging es 
in die 6-monatige Klärungsphase, in der der beauftragte Moderator bzw. Gemeinwesenar-
beiter mit Bürgern und Gemeinde ein örtliches Handlungskonzept erarbeitete. In der fol-
genden ebenfalls 6-monatigen Umsetzungsphase 1 wurde dann ein Fachbüro für Stadtpla-
nung oder Architektur mit der konkreten Planung und Projektentwicklung beauftragt. Das 
Ergebnis dieser Phase war dann das örtliche Entwicklungskonzept. In der letzten so ge-
nannten Umsetzungsphase 2 ging es dann in die konkrete Projektrealisierung. (Schüttler, 
1999, S. 52f). 

Heute unterscheidet man nur noch zwei Phasen: Nach Anerkennung des Dorfes als För-
derschwerpunkt beginnt die 6-monatige Konzeptentwicklungsphase, die durch einen Mo-
derator begleitet wird und die in Fachfragen ggf. durch einen Architekten ergänzt wird. 
Am Ende dieser Phase steht das fertige Dorfentwicklungskonzept; außerdem hat sich aus 
der Bürgerschaft heraus ein begleitender Arbeitskreis Dorferneuerung gebildet. Danach 
geht es direkt in die konkrete Umsetzungsphase. Beide Phasen zusammen dauern längs-
tens 9 Jahre. Die Vereinfachung der Durchführung ist ein Ergebnis der Erkenntnis, dass 
es im Nachhinein nicht als besonders glücklich zu bewerten ist, dass es in der ehem. Klä-
rungs- und Umsetzungsphase zwei unterschiedliche Bezugspersonen gab, so dass sich die 
Bürgerschaft nach nur relativ kurzer Zeit wieder umgewöhnen und zu einer neuen frem-
den Person Vertrauen fassen musste. Die Vielzahl von Phasen führt zudem in Kombinati-
on mit weiteren gängigen Bezeichnungen dieser alten Phasen noch heute zu begrifflichen 
Unstimmigkeiten. 
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o 9.5.1 Informationswege 

Interne Information über die Abwicklung der Förderung 

Bei einzelnen Aspekten des EAGFL-Garantieverfahrens bestanden für die meisten befrag-
ten Mitarbeiter bei den Landratsämtern laut Ergebnis der schriftlichen Befragung Unsi-
cherheiten in Bezug auf die Abwicklungsschritte. Dies betraf vor allem den Umgang mit 
den Sanktionsregelungen, dem SAP-Erfassungsprogramm und der Durchführung der 
Verwaltungskontrolle. Die Weitergabe der für die Abwicklung erforderlichen Regelungen 
erfolgte für rund die Hälfte der Befragten erst einige Zeit nach der Programmgenehmi-
gung, die andere Hälfte gab an, bereits vor oder kurz nach der Genehmigung des Pro-
gramms darüber Kenntnis erhalten zu haben. Allerdings hält die Mehrzahl der Befragten 
noch immer nicht alle Verfahrensfragen für abschließend geklärt; dies betrifft vor allem 
die Dienstanweisung. Diese Dienstanweisung, die bislang nicht alle Punkte bis ins letzte 
Detail regelt, wird jedoch in Kenntnis dieser Umstände derzeit überarbeitet. 

Um Unsicherheiten in der Abwicklung der Dorferneuerungsmaßnahmen abzubauen, wa-
ren vor allem Kollegen und Vorgesetzte aus dem eigenen Landratsamt sehr wichtig. Dar-
über hinaus wurden die Schulung in der Anwendersoftware, die Hilfestellung von Kolle-
gen aus anderen Ämtern sowie interne Fortbildungsveranstaltungen als sehr wichtig beim 
Abbau von Unsicherheiten eingeschätzt.  

Information möglicher Zuwendungsempfänger 

Die Information von potenziellen Antragssteller kann auf ganz unterschiedliche Art- und 
Weise geschehen. Die Landratsämter nutzen hierfür vor allem die Möglichkeit  

– an Informationsveranstaltungen teilzunehmen,  

– im Rahmen von Besuchen zu informieren,  

– den direkten persönlichen Kontakt zu nutzen sowie 

– über Artikel in der örtlichen Presse / im Gemeindeblatt Informationen zu verbreiten. 

Die Gemeinden als Träger der Dorferneuerungsplanung informieren darüber hinaus über 
die Dorferneuerung in extra hierfür durchgeführten Bürgerversammlungen sowie auch 
über Artikel und Ankündigungen in Tageszeitungen und dem Gemeindeblatt. 

Für die befragten privaten Zuwendungsempfänger bei Dorferneuerungsprojekten waren 
dies auch die wichtigsten Quellen für Informationen über die Förderung: die Bürgerver-
sammlung und das Gemeindeblatt. Darüber hinaus wurden häufig direkte persönliche 
Kontakte zu Nachbarn und Freunde genannt (siehe Ergebnisse der Zuwendungsempfän-
gerbefragung, Anlagen 8 und 10). Bei einem integrierten Prozess wie der Dorferneuerung, 
der stark auf die Aktivierung der Bevölkerung der geförderten Dörfer abzielt, erscheinen 
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die gewählten Informationsinstrumente sinnvoll und werden auch angenommen, wie die 
Befragung der Zuwendungsempfänger zeigt.  

o 9.5.2 Nachfrage nach Fördermitteln und Auswahlverfahren 

Die Nachfrage nach Fördermitteln wird laut Ergebnis der schriftlichen Befragung der 
Landratsämter sowohl im öffentlichen Bereich als mittel (mittleres Interesse/mäßige An-
zahl von Anträgen) bis stark (großes Interesse, viele Anträge) und im privaten Bereich 
fast durchgängig als stark (großes Interesse, viele Anträge) eingeschätzt. Daher wird von 
fast allen Landratsämtern eine Aufstockung der Fördermittel zu Ungunsten weniger stark 
nachgefragter Förderbereiche gefordert. Das Fachreferat vertritt hier einen anderen An-
satz. Ein gewisser Überhang an Anträgen gehört zu einem Förderprogramm dazu, mehr 
Geld als eingeplant ist kann nicht eingesetzt werden. Zudem wird im Fachreferat vermu-
tet, dass ein Teil der vorliegenden Anträge aus bereits ausgelaufenen Förderschwerpunk-
ten stammt und aus verschiedenen Gründen noch nicht negativ beschieden wurde. 

Wenn Anträge im öffentlichen Bereich abgelehnt werden, wurde als Hauptgrund genannt, 
dass die Maßnahme den Belangen des Dorferneuerungskonzeptes nicht entspricht. Ein 
weiterer wichtiger Grund sind nicht ausreichende Fördermittel. Dies sind auch im priva-
ten Bereich die wichtigsten Gründe, allerdings mit einer anderen Schwerpunktsetzung. 
Hier gaben fast alle Landratsämter die fehlenden Fördermittel an, einige wenige, dass sie 
den Belangen des Dorferneuerungskonzeptes nicht entsprachen. Formelle Ausschlusskri-
terien wurden auch häufiger genannt, allerdings waren dies ganz verschiedene, über feh-
lende Antragsunterlagen bis hin zum nicht genehmigten vorzeitigem Maßnahmenbeginn.  

Die Landratsämter gehen auch zukünftig nicht davon aus, dass alle Anträge, die den for-
malen Kriterien genügen, auch bewilligt werden können. Als Auswahlkriterien werden 
dann  

– eine Rangfolgenbildung durch die Dienststelle selbst, 

– ein Vorrang für Projekte zur Existenzgründung sowie 

– eine Rangfolgenbildung nach Prioritätenlisten im Dorferneuerungskonzept 

herangezogen – soweit sie heute noch nicht genutzt werden. 

o 9.5.3 Antragstellung, Bearbeitung, Bewilligung und Kontrolle 

Ein Ablaufschema zur administrativen Abwicklung eines EU-geförderten Dorferneue-
rungsprojektes in Hessen ist als Anlage 6 beigefügt. 
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Antragsstellung 

Für die Antragssteller haben sich - was die Antragsstellung betrifft - keine größeren Ver-
änderungen durch die heutige Abwicklung der Förderung nach dem EAGFL-
Garantieverfahren ergeben. Der Mantelbogen für die Beantragung einer Förderung ist für 
alle Maßnahmen des hessischen Entwicklungsplans identisch. 

Antragsbearbeitung und –bewilligung 

In Hessen wurde mit der Umsetzung des hessischen Entwicklungsplans auch eine neue 
Organisationsstruktur für die Abwicklung der Dorferneuerungsförderung eingeführt. Da-
her sind die neuen Anforderungen, die sich durch das EAGFL-Garantieverfahren für die 
Antragsbearbeitung ergeben haben, nicht losgelöst davon zu analysieren. Aspekte des 
EAGFL-Garantieverfahrens waren den Bearbeitern teilweise schon bekannt (z.B. 4-
Augen-Prinzip oder Prüfvermerke). Durch die Trennung von Antragsannah-
me/-bearbeitung und Bewilligung und die Einführung des SAP-Erfassungssystems haben 
sich allerdings Unsicherheiten in den Kompetenzverteilungen und Zuständigkeiten erge-
ben, die immer noch nicht komplett ausgeräumt sind (siehe MB-IX o 9.5.1).  

Bei Gesprächen vor Ort und auch durch Kommentare in den Fragebögen der öffentlichen 
Zuwendungsempfänger wurde deutlich, dass diese bewusste Trennung von Bewilligung 
und Beratung als wenig zweckdienlich empfunden wird; bemängelt werden beispielswei-
se, dass durch die Einschaltung einer Mittlerinstanz die Nähe zum Projekt verloren geht, 
wodurch ggf. Mehrarbeit nötig wird und Abstimmungsschwierigkeiten entstehen können. 
Dies wiederum kann sich ungünstig auf die Motivation der beteiligten Akteure auswirken.  

Insgesamt befindet sich das System der Abwicklung der Dorferneuerungsförderung immer 
noch in der Feinabstimmung. Sowohl am SAP-Erfassungssystem als auch an der Transpa-
renz der Zuständigkeiten auf den verschiedenen Ebenen wird laut Aussage des Fachrefe-
rates noch Entwicklungsarbeit geleistet. Daher kann diese neue Struktur noch nicht die 
erhofften Stärken (Entlastung der Mitarbeiter bei den Landräten, vereinfachte Arbeitsab-
läufe durch ein einheitliches EDV-System usw.) entfalten. Aus Sicht der EvaluatorInnen 
sollte weiterhin daran gearbeitet werden, die Bemühungen um die Feinabstimmung und 
die Transparenz voranzutreiben. Von grundlegenden strukturellen Veränderungen im be-
stehenden System ist aus unserer Sicht eher abzuraten, da dies erneut zu Unruhe führen 
würde und die Transparenz für Mitarbeiter und Zuwendungsempfänger wieder ver-
schlechtern würde. 
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Zufriedenheit der Zuwendungsempfänger mit dem Förderverfahren 

Die Zufriedenheit der Zuwendungsempfänger mit verschiedenen Aspekten des Ablaufes 
wurde im Rahmen der schriftlichen Befragung erhoben. In Abbildung o 9.6 sind die zu-
friedenen und sehr zufriedenen Angaben zu den einzelnen Aspekten zusammengefasst 
dargestellt.  

Abbildung o 9.6: Aspekte, mit denen die privaten und öffentlichen Zuwendungsempfän-
ger zufriedenen und sehr zufriedene waren 
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Quelle. Eigene Darstellung. 

Abbildung o 9.6 macht deutlich, dass die Zufriedenheit mit der Förderung von Seiten der 
Zuwendungsempfänger insgesamt sehr hoch ist. Alle Zuwendungsempfänger, die auf die 
Frage geantwortet haben, waren mit den Aspekten über 60 % zufrieden oder sehr zufrie-
den. Deutlich wird allerdings auch, dass die privaten Zuwendungsempfänger durchgängig 
etwas weniger zufrieden waren als die öffentlichen Zuwendungsempfänger.  
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Am wenigsten zufrieden waren die Privaten mit den Aspekten Wartezeit bis zum Bewilli-
gungsbescheid, terminliche Vorgaben für die Endabrechnung und Beratung durch das 
Landratsamt. Gerade die ersten beiden Aspekte sind auch in den Kommentaren der priva-
ten Zuwendungsempfänger mehrfach noch einmal betont worden. Dies deckt sich auch 
mit den Aussagen aus der Befragung der Landratsämter. Sie sehen ein Probleme für die 
Abwicklung der Dorferneuerungsförderung in der Ungleichzeitigkeit des nationalen und 
des europäischen Haushaltsjahres und im Jährlichkeitsprinzip. Dadurch werden die Zeit-
räume, in denen die Fördermittel frei bewirtschaftet werden können, relativ kurz, z.T. 
umfassen sie nur wenige Monate. Nur in dieser Zeit können sie Bewilligungen vornehmen 
(was dann oft die langen Wartezeiten für die Privaten erklärt). Die Abrechnung von Pro-
jekten auf Basis ausgezahlter Rechnungen erfolgt witterungsbedingt zudem meistens in 
der zweiten Jahreshälfte, so dass es in diesem Zeitraum besondere Anstrengungen erfor-
dert, die verfügbaren Fördermittel vollständig auszuzahlen und gleichzeitig die geförder-
ten Projekte abzurechnen. 

Verwaltungs- und Kontrollaufwand 

Fast alle befragten Mitarbeiter bei den Landratsämtern sehen bei den EAGFL-
kofinanzierten Dorfentwicklungsmaßnahmen einen höheren (aus Sicht des Fachreferates 
vor allem komplexerer) Verwaltungs- und Kontrollaufwand als bei rein national finan-
zierten Maßnahmen oder der vorhergehenden Ziel-5b-Förderung. Dieser wird vor allem 
durch die Installation von vielen Prüfstellen / Prüfverfahren begründet. Sowohl bei der 
Antragsbearbeitung bei den Landratsämtern als auch in der IBH finden solche Prüfverfah-
ren statt, zudem ist durch die Anforderungen des EAGFL-Ausrichtungsverfahrens die 
Vor-Ort-Kontrolle neu dazugekommen. Diese wird für einen festgelegten Anteil von fer-
tig gestellten Projekten vor deren Schlussauszahlung vorgenommen. Für die 
Vor-Ort-Kontrolle der Dorfentwicklungsmaßnahmen wurde ein zentraler Prüfdienst bei 
der IBH eingerichtet. Auch dies hat zu Unsicherheiten bei der Antragsbearbeitung ge-
führt, da für die Mitarbeiter der Landratsämter die genaue Vorgehensweise und die Kom-
petenzen dieses Prüfdienstes nicht deutlich waren.  

Wie dieses Verfahren zu vereinfachen ist, lässt sich aus Sicht der Evaluation nicht beant-
worten. Die vorliegenden Probleme sind zu komplex, als dass einfache Lösungsvorschlä-
ge von außen möglich wären.  

o 9.5.4 Finanzmanagement 

Die Mitarbeiter in den Landratsämtern sehen als wichtigste finanztechnische Probleme, 
welche die Umsetzung der Maßnahme erschweren:  

– die Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre (EU- zu nationalem Haushaltsjahr),  
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– die Haushaltssperre des Landes, 

– die Kürzungen der nationalen Kofinanzierungsmittel sowie 

– kommunale Finanzengpässe.  

Auch von Seiten des Fachreferates im Ministerium werden diese Probleme gesehen. Sie 
führen dazu, dass nur wenige Monate im Jahr (z.B. von Mai bis August) für die Bewilli-
gung und Auszahlung von Mitteln zur Verfügung stehen, da vorher der Landeshaushalt 
nicht freigegeben ist und jeweils zum 15.10. aufgrund des Ende des EU-Haushaltsjahres 
die Projekte abgerechnet sein müssen. Das Jährlichkeitsprinzip führt darüber hinaus dazu, 
dass Mittel nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden können. Im entspre-
chenden Jahr nicht ausgegebene EU-Mittel können somit im nächsten Jahr nicht mehr mit 
eingesetzt werden.  

Der mittlerweile gute Umsetzungsstand zeigt, dass in Hessen Wege gefunden wurden, mit 
diesen Schwierigkeiten umzugehen. Trotzdem führt aus Sicht der EvaluatorInnen vor al-
lem der kurze Bewilligungs- und Abrechnungszeitraum der Projekte zu unnötigen Prob-
lemen. Gerade bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung eines Hauses, lassen sich 
nicht im Detail auf wenige Monate planen und durchführen. Zumal es für den Zuwen-
dungsempfänger schwer abschätzbar ist, wann der Bewilligungsbescheid für die Maß-
nahme eintrifft und dann nur noch wenige Monate bis zur Endabrechnung zur Verfügung 
stehen. Die EvaluatorInnen empfehlen deswegen, die Mittel aus den nationalen Haushal-
ten zu einem früheren Zeitpunkt freizugeben. Zudem sollten - um die Abrechnung zu ver-
einfachen - Anstrengungen unternommen werden, das EU-Haushaltsjahr an das nationale 
Haushaltsjahr anzugleichen. 

o 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Darstellung der Wirkungen erfolgt auf Basis verschiedener Untersuchungen / Befra-
gungen. Zu nennen ist an dieser Stelle besonders die Fallstudie mit ihrem umfangreichen 
Ansatz (vgl. o 9.2). Außerdem geht die schriftlichen Befragung der Zuwendungsempfän-
ger mit ein. 

Grundsätzlich sei auch an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die im Fol-
genden dargestellten Ergebnisse und Wirkungen fast ausschließlich auf die 
EU-kofinanzierten Projekte bezogen sind. Wie in Kapitel o 9.4 und o 9.1.3 aufgezeigt 
wurde, machen diese Projekte nur einen Teil der gesamten Dorferneuerungsförderung aus. 
Eine Bewertung der gesamten hessischen Dorferneuerungsförderung kann im Rahmen 
dieser Zwischenbewertung nicht geleistet werden. 
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Wirkungen auf das Ortsbild 

Die schriftliche Befragung der Dorfbewohner im Rahmen der Fallstudie hat gezeigt, dass 
die Dorfbewohner die Dorferneuerung im Großen und Ganzen als Bereicherung für sich 
und ihr Dorf erleben. Dabei sind es besonders die erhaltenden und gestaltenden Maßnah-
men an Bauwerken und im Straßenraum, die das Ortsbild verbessern und dazu führen, 
dass sich die Dorfbewohner selber wohler im Ort fühlen. Defizite im Ortsbild, bei der 
Bausubstanz und bei der innerörtlichen Verkehrssituation werden von ihnen vielfach als 
störend wahrgenommen, weshalb die Förderung dieser Maßnahmen von den Dorfbewoh-
nern auch sehr begrüßt wird, auch von denen, die selber keine Förderung erhalten haben. 
Durch die Verbesserung des Ortsbildes können neue Leute ins Dorf ziehen, was auch da-
zu beiträgt, dass das Dorf mit neuem Leben erfüllt wird. Dabei sind es besonders die zahl-
reichen privaten Projekte, die sich positiv auf das Ortsbild auswirken. Daneben wurden 
vereinzelt auch öffentliche Projekte gefördert, die in erster Linie durch Arbeiten an öf-
fentlichen Gebäuden dazu beigetragen haben, dörfliche Funktionsschwächen zu beheben. 
Zusätzlich haben sich diese Projekte aber auch positiv auf das dörfliche Ortsbild ausge-
wirkt. 

Wirkungen auf die Dorfgemeinschaft 

Daneben werden auch andere investive Projekte durchgeführt. Hier sind besonders die 
Dorfgemeinschaftshäuser (DGH) zu nennen, die im Mittelpunkt vieler Dorferneuerungen 
stehen. Sie dienen als Begegnungsstätte für die Dorfbewohner. Hier treffen sich alte und 
junge Dorfbewohner; für die Jugend werden oftmals eigene Jugendräume eingerichtet. 
Die DGHs übernehmen häufig die Kommunikations- und Informationsfunktion, die in 
früheren Zeiten der Kaufmannsladen ausgefüllt hat. Außerdem erleichtern sie das dörfli-
che Sozialleben, indem sie beispielsweise geeignete Räumlichkeiten für Feiern und Ver-
einstreffen zur Verfügung stellen. In den Gesprächen mit den Experten wurde dieser As-
pekt mehrfach betont. 

Außerdem erfahren die Dorfbewohner den Prozess der Dorferneuerung als sehr förderlich 
für ihre Dorfgemeinschaft, welche zwar oft schon vor der Dorferneuerung bestand und 
gepflegt wurde, durch den Dorferneuerungsprozess aber häufig aktiver wird und sich von 
einem „harten Kern“ auf einen größeren Personenkreis ausdehnt. Manche Dorffeste haben 
so ihren Ursprung in der Dorferneuerung; aus der feierlichen Einweihung eines geförder-
ten Objektes (Dorfplatzes, Dorfgemeinschaftshaus usw.) werden leicht regelmäßig wie-
derkehrende Ereignisse. Engagement und Zusammengehörigkeitsgefühl halten dabei häu-
fig länger als die Dorferneuerung gefördert oder offiziell betrieben wird. Oftmals werden 
in den Dörfern auch nach Abschluss der geförderten Dorferneuerung neue Projekte wie 
z.B. die Umgestaltung von Gemeinschaftsanlagen, das Aufstellen von Sitzbänken und 
Beschilderung, das Anbringen von Mülleimern etc. angegangen und in Eigenregie umge-
setzt. Dies geschieht besonders häufig vor dem Hintergrund des Wettbewerbs „Unser 
Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft.“ Die geförderte Dorferneuerung 
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greift eng mit diesem Wettbewerb ineinander. Die Umsetzung der geförderten Dorferneu-
erungsmaßnahmen versetzt das Dorf dabei häufig erst in eine siegesträchtige Position und 
ist der Anstoß, sich erstmals am Dorfwettbewerb zu beteiligen. Das erstellte Dorferneue-
rungskonzept dient mitunter als richtungsweisende Grundlage für die Durchführung er-
gänzender Maßnahmen, welche besonders im Rahmen der Dorfwettbewerbs erfolgsver-
sprechend scheinen. Hat ein Dorf erst einmal am Dorfwettbewerb teilgenommen, ist häu-
fig der Ehrgeiz der Dorfgemeinschaft geweckt, bessere Plätze zu erzielen oder gute Plätze 
zu halten. Damit verbunden ist automatisch die eigenverantwortliche „Weiterarbeit“ am 
Dorf, welches die Dorfgemeinschaft weiter stärkt und das Dorfbild weiter verbessert. 
Durch die gemeinsame Tätigkeit erfahren die beteiligten Personen eine Wertschätzung; 
außerdem wird das Verantwortlichkeitsgefühl gestärkt. Die Durchführung vieler Arbeiten 
in Eigenleistung stärkt daher das Gemeinschaftsgefühl ganz erheblich. Neben den befrag-
ten Dorfbewohnern wurde dieser Aspekt auch von den befragten Experten hervorgehoben. 
Damit lässt sich festhalten, dass die Förderung der Dorferneuerung auf dieses Weise eine 
eigenverantwortliche, eigenständige und nachhaltige Dorfentwicklung auf lokaler Ebene 
anschiebt. 

Wirkungen im öffentlichen Raum 

Projekte öffentlicher Projektträger haben dazu beigetragen, die Grünstrukturen im Dorf zu 
verbessern sowie Straßen und Plätzen umzugestalten. Bei den Projekten zur Verbesserung 
der innerörtlichen Verkehrssituation, die rund ein Drittel der öffentlichen Projekte aus-
machen, werden besonders optische Verbesserungen im Straßenbild erzielt. Das Straßen-
begleitgrün wird aufgewertet, Sitzmöglichkeiten werden geschaffen und kürzere Wege 
insbesondere für Fußgänger werden eingerichtet. Außerdem wird z.B. durch Aufpflaste-
rungen oder Verkehrsinseln die Geschwindigkeit an den Ortseingängen verringert, die 
Parkplatzsituation entspannt, der Lärm im Straßenraum verringert und die Aufenthalts-
qualität insgesamt verbessert. Diese Maßnahmen führen auch zu einer verbesserten Ver-
kehrssicherheit. Für die Dorfbewohner sind dies wahrnehmbare Veränderungen, die ihre 
Wohnqualität erheblich verbessern. Allen öffentlichen Projekten ist gemeinsam, dass sie 
neben temporären, konjunkturellen Beschäftigungseffekten keinerlei dauerhafte, struktu-
relle Arbeitsplätze schaffen oder sichern.  

Umweltwirkungen  

Mit den Dorferneuerungsprojekten werden zahlreiche Umweltwirkungen erreicht. Die 
erzielten Umweltwirkungen gehen dabei jedoch deutlich über die Bereiche hinaus, die 
von der Europäischen Kommission mit ihren Bewertungsfragen zum Umweltbereich ab-
gefragt werden. Die tendenziell enge Fragestellung der Europäischen Kommission führen 
dabei an dem breiten Spektrum der Umweltwirkungen vorbei, welche im Land durch die 
Verfolgung des Nachhaltigkeitsprinzips auch in der Dorferneuerung erreicht werden. Da 
die in der Dorferneuerung erzielten Umweltwirkungen also wenig bis gar nicht auf die 
vorgegebenen Umweltbereiche abzielen, lassen sie sich deshalb auch nicht mit den vor-
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gegebenen Umweltkriterien und –indikatoren abdecken. Aus diesem Grund werden sie an 
dieser Stelle genauer dargestellt. 

Die Umweltwirkungen der Dorferneuerung finden sich in erster Linie außerhalb des tech-
nischen Umweltschutzes. Sie resultieren aus einem nachhaltigen Umgang mit den Res-
sourcen und sind daher sehr vielfältig. 

Zunächst einmal wirkt die Dorferneuerung darauf hin, dass vorhandene wertvolle ökolo-
gische Strukturen, wie z.B. eine alte Linde oder eine Trockenmauer, erhalten werden. 
Damit ist sie ein wichtiges Instrument zur Umweltsicherung. Darüber hinaus leistet die 
Dorferneuerung aber auch wichtige Beiträge, den Umweltschutz in den Dörfern aktiv zu 
verbessern. 

In Bezug auf den Schutz der Ressource „Fläche“ trägt die Dorferneuerung maßgeblich zur 
Entsiegelung bei. Dadurch kann Regenwasser besser versickern, was sich förderlich auf 
die Grundwasserneubildung und auf die Abwehr von Hochwasser auswirkt. Außerdem 
können auf den entsiegelten Flächen neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstehen. 

Ebenfalls sehr häufig im Zuge der Dorferneuerung durchgeführt wird die Bepflanzung 
von dörflichen Flächen mit ortstypischen Gehölzen. Dies geschieht zum einen im Rahmen 
der Aufwertung des zuvor angesprochenen Straßenbegleitgrüns, aber auch bei der Gestal-
tung im Umfeld privater und öffentlicher Gebäude. Durch ortstypische Bepflanzungen 
wird häufig auch die Einbindung der Dörfer in den Freiraum erreicht. 

Durch die Begleitung der Dorferneuerung durch einen qualifizierten Planer und fachkun-
dige Mitarbeiter bei den zuständigen Ämtern und Kommunen erhalten des Weiteren viele 
Dorfbewohner eine kostenlose (Umwelt-) Beratung und werden so für Umweltprobleme 
und ihre Lösungen sensibilisiert. Neben der Beratung zur Auswahl umweltverträglicher 
Baumaterialien und zur umweltverträglichen Ausführung der Bauarbeiten bietet die Dorf-
erneuerung den Dorfbewohnern aber auch ein Forum, sich mit ihrem Lebensraum Dorf 
und seiner nachhaltigen Weiterentwicklung auseinander zusetzen. So wurde beispielswei-
se in der Vergangenheit als Folge vorausgegangener Umweltsensibilisierung von mehre-
ren Personen eine Gemeinschaftsweide eingerichtet; diese bieten neben einem geringen 
Pflegeaufwand pro Flächeneinheit auch den Vorteil einer geringeren Flächenzerschnei-
dung. 

Als Erfolg der Dorferneuerungsförderung und der vorausgegangenen Beratung im Um-
weltbereich ist des Weiteren zu sehen, dass oftmals nicht erneuerbare Ressourcen durch 
erneuerbare Ressourcen substituiert werden können. Als Beispiel sei hier der Verzicht auf 
Kunststoff-Fenster genannt, wenn stattdessen Holzfenster verwendet werden. Auch die 
Verwendung von Holzschindeln ist aus Umweltsicht positiv. Bei dem verwendeten Holz 
handelt es sich zudem oftmals um regionale Produkte / Materialien. Die Dorferneuerung 
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trägt auf diese Weise dazu bei, die (regionale) Ökobilanz zu verbessern. In gleicher Weise 
fördert die Dorferneuerung auch den Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. in Form einer 
mit Holzpellets betriebenen Heizung oder in Form von Solaranlagen. Gerade bei Gebäu-
den im landwirtschaftlichen Bereich kommen diese Technologien zum Einsatz und neh-
men oftmals eine wichtige Vorreiterrolle für die weitere Verbreitung ein. 

Wirkungen aus Sicht der Landwirte 

Die Fallstudie hat gezeigt, dass in Hessen zahlreiche Landwirte von der Dorferneuerung 
profitiert haben

2
, indem sie Arbeiten an Dächern und Fenstern von Wohnhäusern und 

Scheunen sowie auch Umnutzungen durchgeführt haben. Dies ist u.a. darauf zurückzufüh-
ren, dass sich die örtlichen Landwirte aktiv in die Dorferneuerung einbringen, beispiels-
weise durch die Teilnahme am Arbeitskreis. Auf diese Weise können auch die Belange 
der Landwirtschaft in der Dorferneuerung verankert werden. Auf Basis der Fallstudie 
wird so auch deutlich, dass die Dorferneuerung bei den Landwirten dazu beiträgt, die Zu-
friedenheit mit dem eigenen Dorf z.T. deutlich zu verbessern und die Lebensqualität ins-
gesamt zu erhöhen. Dabei treten Landwirte in ihrer Funktion als „normale“ Dorfbewohner 
auf. Gestalterische Maßnahmen erfahren vor diesem Hintergrund eine große Akzeptanz, 
auch wenn ein Landwirt selber nicht gefördert wird. Die Möglichkeiten der Dorferneue-
rung werden von Seiten der Landwirte zudem sehr realistisch eingeschätzt; zwar würde 
eine Verbesserung der infrastrukturellen Situation im Dorf die Lebensqualität weiter 
verbessern, sie selber halten dies aber nicht für umsetzbar. Veränderungen hinsichtlich 
der Einkommens- und Beschäftigungssituation treten bei den Landwirten infolge der 
Dorferneuerung nicht oder nur in sehr geringem Umfang ein; einzig durch Umnutzungen 
können Landwirte ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften. Betriebliche Veränderun-
gen sind in der Regel nicht mit der Dorferneuerung in direkten Zusammenhang zu brin-
gen. 

Wirkungen aus Sicht der Gewerbetreibenden 

Laut Fallstudie zählen die Dorfbewohner die Beschäftigungssituation vor Ort jedoch zu 
den vordringlichsten Problemen. Für das lokale Gewerbe, soweit es noch im Dorf vor-
handen ist, ist die Dorferneuerung jedoch von unterschiedlicher Bedeutung. Zum einen 
kann die Dorferneuerung durch die Vergabe von (Bau-) Aufträgen konkret beschäfti-
gungsfördernd wirken (konjunkturell), zum anderen kann sie durch ihre öffentlichen Ges-
taltungsprojekte die Standortattraktivität des Unternehmens für Kunden und Mitarbeiter 
verbessern. In Abhängigkeit verschiedener Faktoren können lokale Betriebe jedoch stark 
bis gar nicht von der Dorferneuerung profitieren. Zu diesen Faktoren gehören beispiels-

                                                 
2
  67 % der Landwirte im Fallstudiendorf wurden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. Zum Ver-

gleich: In den drei untersuchten Dörfern der anderen (Flächen-) Bundesländer wurden z.T. keine, 
25 % oder nur 42 % der Landwirte gefördert. 
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weise der Betriebszweig, die Angebotspalette, der Einzugsbereich, die Außenwirksamkeit 
des Betriebs, die Intensität des Kundengeschäftsverkehrs sowie sonstige Repräsentations-
pflichten. Die optische Verbesserung des Dorfes ist deshalb besonders für repräsentative 
Betriebe wichtig, die viel Kundenverkehr haben. Hinzuweisen ist an dieser Stelle aber 
auch auf den Umstand, dass infolge der Dorferneuerung vereinzelt auch negative Effekte 
auftreten können; wenn beispielsweise durch die Umgestaltung des Straßenraums Kun-
denparkplätze wegfallen, deren Verlust nicht anderweitig kompensiert wird und auch 
sonst keine positiven Effekte beim lokalen Gewerbe auftreten, wird die Dorferneuerung 
vereinzelt in Frage gestellt.  

Neben den gestalterischen Wirkungen sind die Beschäftigungswirkungen der Dorferneue-
rung ein sehr wesentlicher Aspekt. Zu unterscheiden sind konjunkturelle (temporäre) und 
strukturelle (dauerhafte) Beschäftigungseffekte. Grundsätzlich sind im Rahmen der Dorf-
erneuerung besonders konjunkturelle Beschäftigungseffekte festzustellen, die sich z.B. im 
lokalen Handwerk niederschlagen, welches während der Bauphase beauftragt wird. Ähn-
liches gilt auch für lokal ansässige Planer, Architekten und andere Ingenieure, die vor der 
eigentlichen Bauphase mit der Planerarbeitung betraut werden.  

Gründe für die Inanspruchnahme der Förderung  

Die schriftliche Befragung der privaten Zuwendungsempfänger (n=120) ergab, dass viele 
Personen ein Projekt durchgeführt haben, weil sie dafür Zuschüsse bekommen haben 
(64 % der befragten Zuwendungsempfänger) und / oder weil sie meinten, mittelfristig 
ohnehin hätten tätig werden müssen (52 %). Bei den geförderten Arbeiten handelt es sich 
besonders um solche an Dächern, Fenstern und Fassaden. Die Dorferneuerungsförderung 
gibt also den Anreiz, die geplanten Maßnahmen zeitlich vorzuziehen. 43 % der Befragten 
sagten daher auch, ohne Förderung hätten sie ihre Projekte zu einem späteren Zeitpunkt 
durchgeführt, ein Drittel der Befragten gab an, ohne Förderung nur einen Teil gemacht zu 
haben. Ohne Förderung würden die Maßnahmen zudem häufig in einer anderen Ausfüh-
rung gemacht: 20 % gaben an, ohne Förderung andere Materialien eingesetzt zu haben 
und 14 % hätten eine andere bauliche Ausführung gewählt. Die Förderung der Dorferneu-
erung gibt damit einen Anschub, notwendige Investitionen vorzuziehen. Außerdem trägt 
die Förderung dazu bei, eine ortstypische Ausführung zu wählen; so werden oft infolge 
der Auflagen, die mit der Förderung verbunden sind, statt den Fenstern aus dem Bau-
markt orts- / regionaltypische Holzfenster eingesetzt, die von lokalen / regionalen Hand-
werkern hergestellt werden. Neben konjunkturellen Effekten besonders für das regionale 
Handwerk führt die Dorferneuerungsförderung damit auch zur qualitativen Verbesserung 
der Standortattraktivität. Die Dorferneuerungsförderung ist demzufolge eine sehr wichtige 
Anschubfinanzierung; auf die Frage, ob die bereits geförderten Zuwendungsempfänger 
beabsichtigen, noch weitere Maßnahmen durchzuführen, antworteten 35 % daher auch mit 
„ja, jedoch nur mit weiteren Zuschüssen“.  
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Ergänzende Wirkungen aus Sicht der Dorferneuerungsexperten 

Die Befragung der Experten vor Ort bestätigte weitestgehend die Ergebnisse der schriftli-
chen Befragungen und ist damit ein Indiz, dass die vor Ort mit der Dorferneuerung 
betrauten Personen ein gutes Gespür für die lokale Situation entwickelt haben und diese 
richtig einschätzen. Die Experten hoben in den Gesprächen nochmals die große Bedeu-
tung der Dorferneuerungsförderung hervor und machten dies am Beispiel der Gebäude-
leerstände deutlich, die in machen Dörfern nach der Dorferneuerung deutlich, z.T. sogar 
bis auf Null, zurückgegangen ist. Leer stehende Gebäude werden dabei überwiegend zu 
Wohnzwecken, in ausgesprochenen Tourismus- bzw. Kurregionen auch zur Vermietung 
an Touristen und Kurgäste umgenutzt. 

Als die Personen, die am ehesten über einen übergeordneten Blickwinkel verfügen, wie-
sen die Experten besonders auf die dynamischen Aspekte der Dorferneuerung hin: Zum 
einen löst die Förderung der Dorferneuerung i.R. eines Verfahrens häufig vorzeitige 
nichtgeförderte Investitionen aus, so beispielsweise wenn die notwendige Sanierung der 
Wasser- und Abwasserversorgung im Vorlauf zur geförderten Straßenumgestaltung 
durchgeführt wird. Außerdem wird durch das Prozesshafte der Dorferneuerung die Dorf-
gemeinschaft aktiviert, welche während und nach Abschluss der Dorferneuerung viele 
Projekte in Eigenregie verwirklicht. Durch die Förderung von Begegnungsstätten wird die 
Kommunikation innerhalb der Dorfgemeinschaft auf eine nachhaltige Basis gestellt. (vgl. 
Kap. 9.6.4, Frage IX.4-3.)  

Übersicht über die Wirkungen der Dorferneuerung 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass die Dorferneuerung zahlreiche positi-
ve Wirkungen besitzt. Zu den bedeutendsten gehören ihren positiven Wirkungen auf das 
Ortsbild, die Wohnbedingungen für die einzelnen Dorfbewohner, die Dorfgemeinschaft 
und die Funktionsverbesserung der dörflichen Siedlungsstruktur. Die wichtigsten Wir-
kungen  der Dorferneuerung sind in Tabelle o 9.6 stichwortartig zusammengetragen. 
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Tabelle o 9.6: Übersicht über die Wirkungen der Maßnahme „Dorferneuerung“ 

Wirkungen der geförderten Dorferneuerung 
• stößt private Investitionen an, die das Ortsbild verbessern und Wohnraum schaffen oder verbessern; 

ohne Förderung wären diese Investitionen gar nicht, nur zum Teil, in anderer Ausführung oder erst 
viel später getätigt worden 

• stößt öffentliche Investitionen an, die das Ortsbild, die Verkehrssicherheit, die Dorfökologie, die 
Funktionsverbesserung der Siedlungsstruktur u.a. – also die Aufenthaltsqualität im Allgemeinen – 
verbessern; ohne Förderung wären diese Investitionen aufgrund der kommunalen Haushaltslage nicht 
oder erst später getätigt worden 

• mobilisiert durch Synergieeffekte auch ungeförderte Investitionen in anderen Bereichen (z.B. Sanie-
rung der Kanalisation in zeitlicher Abstimmung mit Straßenumgestaltungen) 

• verbessert die Standortattraktivität der Dörfer, so dass sich die Dorfbewohner wieder wohler in ihrem 
Dorf fühlen; neben Verbesserungen des Ortsbildes und der Verkehrssicherheit tragen besonders die 
Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser) zur Zufriedenheit der Dorfbewohner bei 

• verbessert die dörfliche Umweltsituation bzw. Ökobilanz in vielfältiger Weise, z.B. durch Entsiege-
lung, Bepflanzung mit ortstypischen Gehölzen, Schutz und Schaffung von Lebensräumen für  Pflan-
zen und Tiere, bessere Ausnutzung bzw. Substitution nicht-erneuerbarer Ressourcen/Energien, den 
Einsatz von Umwelttechnologien (besonders in landwirtschaftlichen Gebäuden) sowie über den Weg 
der Umweltsensibilsierung und Bewusstseinsbildung durch umweltverträgliche Baumaterialien (z.T. 
regional produziert) und umweltschonenede Bauausführungen etc. 

• verbessert die Standortattraktivität für „repräsentative“ Gewerbebetriebe mit zahlreichem Kunden-
verkehr; die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Rahmen der Dorferneuerung kann zudem durch 
die Förderung von Umbauarbeiten an Gebäuden erleichtert werden 

• stabilisiert vielfach die Bevölkerungszahlen als Folge verbesserter Standortattraktivität; mancherorts 
entwickeltn sich die Bevölkerungszahlen sogar wieder positiv; ohne Veränderungen im Dorf wären 
Wegzüge nicht auszuschließen gewesen 

• stärkt nachhaltig Gemeinschaftssinn und Zusammengehörtigkeitsgefühl der Dorfgemeinschaft durch  
Eigenverantwortung und Eigenarbeit zur Umsetzung von Projekten für die Dorfgemeinschaft 

• wirkt durch den prozesshaften Ansatz auch positiv auf die Integration von Neudörflern 

• führt auf Basis der gestärkten Dorfgemeinschaft häufig zu gemeinschaftlichen Folgeprojekten außer-
halb der geförderten Dorferneuerung 

• greift eng mit dem Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ 
ineinander, was wiederum ergänzende ungeförderte Dorferneuerungsmaßnahmen hervorbringt, die 
sich insbesondere positiv auf des Ortsbild auswirken 

• hat konjunkturelle Beschäftigungseffekte, besonders  für das lokale und regionale Handwerk, den 
Hoch- u. Tiefbau sowie das beratende Ingenieur- und Sozialwesen (Architekten, Planer, Gemeinwe-
senarbeiter u.ä.) 

• erarbeitete Dorferneuerungskonzepte dienen mitunter als richtungsweisende Grundlage für die 
Durchführung ergänzender Maßnahmen (s.o.) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Doch nicht mit jeder geförderten Dorferneuerung werden auch immer alle der hier be-
schriebenen Wirkungen erreicht. Jedes Dorf ist anderes und hat seine eigenen Merkmale 
und Probleme. Außerdem ist der Erfolg der Dorferneuerung von vielen Faktoren abhän-
gig. Die Kombination von dörflichen Merkmalen und Problemen sowie die dorfeigene 
Umsetzung der „Erfolgsfaktoren“ bestimmt die jeweiligen Wirkungen der Dorferneue-
rung. 
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Zu den „Erfolgsfaktoren“ zählen beispielsweise:  

– gute Betreuung durch das zuständige Amt 

– engagierter Ortsvorsteher oder andere Personen, die die Dorfgemeinschaft mobilisiert 
und informiert, der ggf. auch vermittelt („Motor“/„Vermittler“) 

– strategische Vorgehensweise: 
• „Vom Kleinen ins Große“ (denken und handeln) 
• Alle mit ins Boot holen, alle müssen mitmachen und an einem Strang ziehen /die 

Bevölkerung von Anfang an in den Prozess mit einbinden 
• Projekte auswählen und durchführen, die im Interesse möglichst vieler Dorfbe-

wohner sind 
• Fachwissen einholen / gute Planer engagieren 
• Rechtzeitige Einbindung der Kommunalpolitik und der kommunalen Verwaltung 
• Innovativ denken / nicht gleich alles als nicht praktikabel abtun 

Die durchgeführten Untersuchungen ergaben jedoch auch, dass die Dorferneuerung für 
die systematische Schaffung von strukturellen Arbeitsplätzen und auch für die Schaffung 
von Infrastruktureinrichtungen, z.B. zur Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, 
nicht ausreichend geeignet ist. Zwar würde das Vorhandensein von Grundversorgungsein-
richtungen und Arbeitsmöglichkeiten im Ort deutlich zur Verbesserung der Lebensquali-
tät beitragen und es werden von den Dorfbewohnern auch dahingehend Wünsche formu-
liert, ihr Fehlen stößt jedoch bei der Bevölkerung vor Ort in der Regel auf Verständnis, 
auch wenn es als problematisch angesehen wird. So bleibt das Pendeln in die nähere Um-
gebung auch nach der Dorferneuerung meistens ein Bestandteil des dörflichen Lebens. Es 
gilt zu bedenken, dass durch eine Attraktivierung der Dörfer dem Pendeln sogar Vorschub 
geleistet werden kann; wenn neue Personen in die erneuerten Dörfer ziehen, welche dann 
ebenfalls zur Arbeit pendeln müssen. 

o 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Es wird die Empfehlung ausgesprochen, die administrative Umsetzung der Dorferneue-
rung dauerhaft in verlässlichen Strukturen zu organisieren, da die Reformen und Um-
strukturierungen der letzen Jahre zu Untersicherheiten bei der Abwicklung der Maßnahme 
geführt haben. Vor Ort wird dabei die zuletzt eingeführte Trennung der beratenden und 
bewilligenden Stellen als wenig glücklich empfunden. Wichtiger als eine erneute Um-
strukturierung erscheint den ProgrammbewerterInnen jedoch die Tatsache, dass die beste-
henden Strukturen, die sich mittlerweile langsam eingespielt haben, nicht so bald wieder 
geändert werden, sondern die Gelegenheit bekommen, sich mittel- bis langfristig zu 
bewähren. 
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Der mittlerweile gute Umsetzungsstand zeigt, dass in Hessen Wege gefunden wurden, mit 
den finanzierungstechnischen Schwierigkeiten umzugehen. Trotzdem führt aus Sicht der 
EvaluatorInnen vor allem der kurze Bewilligungs- und Abrechnungszeitraum der Projekte 
zu unnötigen Problemen. Gerade bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung eines 
Hauses, lassen sich nicht im Detail auf wenige Monate planen und durchführen. Zumal es 
für den Zuwendungsempfänger schwer abschätzbar ist, wann der Bewilligungsbescheid 
für die Maßnahme eintrifft und dann nur noch wenige Monate bis zur Endabrechnung zur 
Verfügung stehen. Daher lautet hier die Empfehlung, dass die Mittelfreigabe aus den na-
tionalen Haushalten zu einem früheren Zeitpunkt und mit größerer Planungssicherheit 
erfolgen sollte. Zudem sollte, um die Abrechnung der Projekte zu vereinfachen, das 
EU-Haushaltsjahr an das nationale Haushaltsjahr angeglichen werden. 

Der Programmbewerter macht abschließend darauf aufmerksam, dass in den Gesprächen 
vor Ort u.a. darauf hingewiesen wurde, dass das Dorferneuerungsprogramm in seiner der-
zeitigen Ausprägung z.T. als unübersichtlich und in seinen Vorgaben oftmals als sehr 
starr wahrgenommen wird und dass angeregt wurde, das Dorferneuerungsprogramm zu 
überarbeiten und an die Entwicklungen vor Ort besser anzupassen. Von Seiten des Landes 
wird hingegen die Meinung vertreten, dass durch die gewollte Breite der Fördermöglich-
keiten eine größtmögliche Flexibilität vorhanden ist, so dass den Problemen vor Ort indi-
viduell begegnet werden kann. Ein grundsätzlicher Änderungsbedarf von Seiten des Lan-
des wird daher nicht gesehen. 
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s 9 Förderung von Fremdenverkehrstätigkeiten 

s 9.1  Ausgestaltung der Maßnahme 

s 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre 
Förderhistorie 

Die Maßnahme „Förderung von Fremdenverkehrstätigkeiten“ ist in ihrer eigenständigen 
aktuellen Form neu. Allerdings gab es bereits im Rahmen des Ziel-5b-Programms die 
Maßnahme 1.3 „Neue Einkommensquellen“, innerhalb der die Stabilisierung und der 
Aufbau eines regionaltypisch ausgeprägten und ökologisch verträglichen ländlichen Tou-
rismus förderungsfähig war. Durch das Ziel-5b-Programm wurden rund 50 solcher Pro-
jekte gefördert. 

In der aktuellen Fördermaßnahme ist ein breites Spektrum an förderfähigen Gegenstän-
den vorhanden: 

– Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für einzelbetriebliche und kooperative Maß-
nahmen. 

– Schaffung geeigneter Tourismuseinrichtungen, die durch die Verknüpfung touristi-
scher Bausteine, wie z.B. Landschaft, Natur, Landwirtschaft, ländliche Kultur und 
Küche der Weiterentwicklung des ländlichen Tourismus dienen, einschließlich der 
entsprechenden Aktivprogramme (z.B. Bauern- und Winzerhofrouten, Lehrpfade, 
Reitwege). 

– Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen zum Aufbau eines an regionalen Besonderheiten 
und zeitgemäßen Erfordernissen orientierten Landtourismusangebotes (z.B. Ferien-
wohnungen, Gästezimmer, bäuerliche Raststuben, zielgruppenorientierte Freizeitan-
gebote auf Bauernhöfen). 

– Aufbau und Entwicklung von Kooperationen im Bereich der Angebotserstellung und 
-kooperation (z.B. Radlerpackages von Hof zu Hof, Kooperation von Heuhotels, Ba-
bybauernhöfen, Gesundheitshöfen). 

– Entwicklung und Durchführung von projektbezogenen Qualifizierungs- und Schu-
lungsmaßnahmen. 

– Beteiligung regionaler und überregionaler Kooperationen an Informations- und Ver-
kaufsbörsen. (HMULF, 2000). 

Zuwendungsvoraussetzung für die Förderung ist, dass in der Regel nur auf der Grundla-
ge eines regionalen touristischen Leitbildes gefördert wird und dass Antragsberechtigte 
des öffentlichen Rechts nur gefördert werden können, wenn sie Projekte zu Gunsten des 
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Landtourismus entwickeln und durchführen und diese in besonderer Weise der Landwirt-
schaft dienen. 

Zuwendungsempfänger können Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche Personen, 
sonstige juristische Personen und Personengemeinschaften sein. 

Die Zuwendungen erfolgen in Form von Zuschüssen. Sind Gemeinden, Gemeindeverbän-
de oder sonstige juristische Personen Zuwendungsempfänger, liegt der Fördersatz grund-
sätzlich bei 50 %. Natürliche, juristische Personen und Personengemeinschaften des pri-
vaten Rechts werden mit einem Fördersatz von maximal 40 % (höchstens 50.000 Euro) 
gefördert.  

s 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten  

Die Ziele der Maßnahme Förderung der Fremdenverkehrstätigkeit sind aufgeteilt nach 
Ober-, Unter- und operationellen Zielen in Abbildung s 9.1 dargestellt. Sie sind im hessi-
schen Entwicklungsplan für den ländlichen Raum formuliert. Der Unterteilung in Ober- 
und Unterziele wurde vom zuständigen Fachreferat zugestimmt, eine Modifikation der 
Ziele fand nachträglich nicht statt. 

Tabelle s 9.1: Ziele der Maßnahme Förderung der Fremdenverkehrstätigkeit 

Oberziel Unterziele Operationelle Ziele 
• Sicherung und Wei-

terentwicklung des 
Tourismusstandortes 
Hessen. 

• Auslösung positiver 
Arbeitsmarkt- und 
Einkommenseffekte. 

• Stärkung struktur-
schwacher Regionen 
in Hessen. 

• Erhaltung einer lebendigen Kulturland-
schaft als Erholungsraum. 

• Schaffung einer möglichst hohen wirt-
schaftlichen Wertschöpfung als Grundlage 
für die Behebung oder Reduzierung struk-
turpolitischer Probleme/Erschließung neu-
er Einkommensquellen aus den Potenzia-
len der ländlichen Gebiete. 

• Bereitstellung eines an den Bedürfnissen 
und Wünschen der Gäste orientierten Frei-
zeit und Tourismusangebots. 

• Ca. 50 Tourismusprojekte 
unterschiedlicher Art und 
Größenordnung. 

• Steigerung der Übernach-
tungszahlen um 5 % im För-
dergebiet. 

Quelle: Eigene Darstellung nach (HMULF, 2000). 

Für die Landesregierung ist es nach wie vor ein Ziel, den Wirtschaftsbereich Tourismus 
zu fördern (Hessischer Landtag, o.J.). Er wird als wichtiger Faktor für die hessische Wirt-
schaft, insbesondere in wirtschaftliche schwächeren Regionen gesehen. 
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s 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext  

Im hessischen Entwicklungsplan für den ländlichen Raum gibt es keine weiteren Maß-
nahmen, die Förderung in eine vergleichbare Richtung wie Maßnahme s ermöglichen.  

Touristische Förderung ist in Hessen zusätzlich zum hessischen Entwicklungsplan über 
das Ziel-2-Programm möglich. Über dieses Programm sind drei Maßnahmen förderfähig:  

– Investitionen in touristische Infrastruktureinrichtungen, 

– Erarbeitung regionaler touristischer Leitbilder einschließlich Marktuntersuchungen 
sowie 

– Regionale Marketing- und Vertriebsprojekte (jeweils einschließlich konzeptioneller 
und planerischer Vorarbeiten). 

Bisher gibt es laut Aussage des Fachreferates ca. 80 Projekte, die mit EFRE-Mitteln in 
Ziel-2-Regionen gefördert wurden. Die Abgrenzung zum hessischen Entwicklungsplan ist 
durch die inhaltliche Beschränkung des Entwicklungsplans auf Projekte mit landwirt-
schaftlichem Bezug gewährleistet. Eine gute Abstimmung zwischen beiden Fördersträn-
gen ist durch die enge Verzahnung bei der Abwicklung garantiert. Sowohl die Maßnahme 
s als auch die touristische Förderung des Ziel-2-Programms werden über die Richtlinie 
des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung geregelt und die Bewilli-
gung findet bei der IBH statt. Bis zum Frühjahr 2003 war auch die ministerielle Zustän-
digkeit über ein Referat im HMWVL zugeordnet, dieses wurde aber in Folge der letzten 
Landtagswahl geändert. Aktuell liegt die Zuständigkeit für die Maßnahme s beim 
HMULV. 

s 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

Die Maßnahme Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit ist aufgrund ihrer finanziellen 
Ausstattung und auch dem operationellen Ziel von ca. 50 Projekten im Vergleich zu ande-
ren Maßnahmen des hessischen Entwicklungsplans eher als kleine Maßnahme anzusehen. 
In den für eine Untersuchung geeigneten Jahren 2000 und 2001 wurden nur wenige Pro-
jekte abgeschlossen. Eine Bewertung auf der Grundlage von fertig gestellten Projekten, 
die bereits erste Wirkungen entfalten, wäre nur anhand von dieser Einzelprojekten mög-
lich gewesen und erschien daher nicht sinnvoll. Zudem können gerade die wirtschaftli-
chen Wirkungen solcher Projekte noch nicht so kurz nach Ende der Förderung belastbar 
festgestellt werden. Die Bewertung stützt sich daher auf die Auswertung der zur Verfü-
gung gestellten Projektlisten in Verbindung mit Ergebnissen aus der Literatur und Unter-
suchungen in anderen Maßnahmen. 
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Zur Erfassung qualitativer Informationen über die Maßnahme (beispielsweise hinsichtlich 
der Inanspruchnahme und der Verwaltungsumsetzung) wurde ein Expertengespräch mit 
dem zuständigen Fachreferat im HMWVL geführt.  

Datenquelle 

Von der Investitionsbank Hessen (IBH) wurden Datensätze mit Informationen zu jedem 
mit EAGFL-Mitteln kofinanzierten und abgeschlossenen Projekt dieser Maßnahme zu-
sammengestellt. In diesen Datensätzen sind Angaben zum Status des Zuwendungsemp-
fängers (öffentlicher, privater), zur geografischen Lage des Projektes, zum Kalenderjahr 
des Projektabschlusses, eine kurze Projektbeschreibung und Finanzdaten enthalten. Die 
Übersendung der Daten erfolgte gemeinsam mit den Daten zu den Haushaltslinien n und 
o, die ebenfalls über die IBH abgewickelt werden. Bei den Daten ist anzumerken, dass es 
im laufenden Förderzeitraum eine Umstellung des EDV-Systems hin zu einer Abwicklung 
über SAP-R3 gegeben hat. Datensätze, die vor dieser Umstellung in das vorherige System 
eingegeben wurden, enthalten keine Angaben zu Gesamtkosten, förderfähigen Kosten und 
Eigenmitteln, da nur die Zuschüsse von EAGFL und Bund/Land mit in das neue SAP Sys-
tem übernommen wurden. Die förderfähigen Kosten mussten daher aufgrund der Zu-
schüsse geschätzt werden, was die Gefahr großer Ungenauigkeiten birgt und bei der In-
terpretation beachtet werden muss. 

s 9.3 Vollzugskontrolle 

Einen Überblick über die ursprünglich im hessischen Entwicklungsplan 2000 und im Än-
derungsantrag 2003 geplanten und die in den Jahren 2000 bis 2002 tatsächlich ausgezahl-
ten öffentlichen und EU-Mittel stellt Tabelle s 9.2 dar.  

Tabelle s 9.2: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel 

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2906 endg. 2,13 2,19 2,24 2,29 2,35 2,40 2,45 16,05
Plan: Änderung 2003 geplant 0,29 0,00 0,40 2,29 2,95 2,40 2,25 10,77
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,00 0,40

Plan: EPLR K (2000) 2906 endg. 1,07 1,10 1,12 1,14 1,17 1,20 1,23 8,03
Plan: Änderung 2003 geplant 0,14 0,00 0,20 1,14 1,47 1,20 1,23 5,38
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,00 0,20

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

 
(1) Ohne Vorschuss in 2000.  
Quelle: (HMULF, 2000), (HMULF, 2003). 
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In den Jahren 2000 und 2001 lief die Maßnahme sehr schleppend an. Dies hatte mehrere 
Gründe. Es gab grundlegende Veränderungen der organisatorischen Struktur des Förder-
ablaufs mit einer Verlagerung der Bewilligung zur IBH und der Einführung des EDV-
Erfassungssystems SAP-R3 zur Abwicklung der Förderung. Zusätzlich wurde die neue 
Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung erarbeitet und 
trat im Januar 2002 in Kraft. Hierin ist die von Seiten der Kommission geforderte Kon-
zentration auf Projekte verankert, die einen unmittelbaren Bezug zur Landwirtschaft auf-
weisen. Diese Vielzahl von Veränderungen musste in der zuständigen Verwaltung erst 
umgesetzt werden. Trotzdem gab es bereits einige Projektbewilligungen und ab 2002 er-
folgten Auszahlungen, allerdings auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als ursprüng-
lich geplant. Die ursprünglichen Planungen für die Jahre 2003 bis 2006 wurden jedoch 
beibehalten, da mittlerweile die Maßnahme gut angelaufen ist und ausreichend Projektan-
träge vorliegen. Der Mittelansatz für die Maßnahme insgesamt wurde von 16,05 Mio. um 
33 % auf 10,77 Mio. reduziert.  

s 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

Insgesamt wurden bisher 26 Projekte der Maßnahme Förderung von Fremdenverkehrstä-
tigkeit abgeschlossen. 

Projektinhalte 

Die Projekte wurden anhand ihrer Maßnahmenbezeichnung in grobe Kategorien einge-
teilt, um einen besseren Überblick zu gewähren. Die gewählten Kategorien sind: 

– Bewirtung (Projekte, die einen Bezug zur Bewirtung aufweisen, Beispiele: Bauern-
hof- und Gartencafes, Vesperstuben) 

– Übernachtung (Projekte die der Schaffung und Verbesserung von touristischen Ü-
bernachtungsmöglichkeiten dienen, Beispiele: Ferienwohnungen, Heuhotels, Gäste-
zimmer) 

– Reiten (Projekte, die einen eindeutigen Bezug zum Thema Reiten/Pferde in Verbin-
dung mit Tourismus aufweisen, Beispiele: Reithalle oder Reitplatz für Urlaubsgäste, 
Wanderreitstation, Reitstationenkarte) 

– Sonstiges (Projekte, die in keine der vorher genannten Kategorien passen. Hierbei 
handelt es sich um sehr unterschiedliche Projekte, die sich in keiner eigenständigen 
Kategorie zusammenfassen lassen.) 

Die Anzahl der Projekte pro Kategorie und die eingesetzten öffentlichen Finanzmittel 
zeigt Abbildung s 9.1. 
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Abbildung s 9.1: Anzahl von Projekten und öffentliche Fördergelder nach Kategorien 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten der IBH. 

Abbildung s 9.1 zeigt, dass keine der gewählten Kategorien zahlenmäßig übermäßig stark 
vertreten ist, alle liegen zwischen fünf und sieben abgeschlossenen Projekten. Der höchs-
te Einsatz öffentlicher Fördergelder fand in der Kategorie Bewirtung mit rund 180.000 
Euro (rund 38 % der Fördermittel dieser Maßnahme) statt. Da die Anzahl von sechs Pro-
jekten nicht besonders hoch ist, wurde hier bei den Projekten im Durchschnitt höher in-
vestiert als in den anderen Kategorien und daher auch mehr öffentliche Fördergelder ein-
gesetzt. Genau gegenteilig verhält es sich bei der Kategorie Sonstiges. Hier wurden bisher 
sieben Projekte abgeschlossen, aber mit rund 75.000 Euro die geringsten öffentlichen 
Mittel eingesetzt. Die durchschnittliche öffentliche Fördersumme betrug mit rund 11.000 
Euro nur ein drittel der in der Kategorie Gastronomie eingesetzten Mittel. 

Zielgruppenerreichung 

Als Zielgruppe für diese Maßnahme wurden sowohl öffentliche als auch private Zuwen-
dungsempfänger genannt. Die bisher durchgeführten abgeschlossenen Projekte wurden 
jedoch nur von privatrechtlichen Zuwendungsempfängern durchgeführt. Öffentliche Zu-
wendungsempfänger hatten in der Anfangsphase der Förderung Probleme mit dem gefor-
derten landwirtschaftlichen Bezug, den die Projekte aufweisen sollen. Mittlerweile sind 
diese Probleme aber behoben. Laut Aussage des zuständigen Fachreferates im HMWVL 
sind aktuell bewilligte Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger vorhanden und auch 
weitere geplant. 
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Zielerreichung 

Als Hauptziel wurde die Sicherung und Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Hes-
sen genannt. Dies ist insgesamt das Ziel der gesamten Tourismusförderung des Landes 
Hessen mit allen dafür durchgeführten Fördermaßnahmen (Hessischer Landtag, o.J.). 
Durch die geförderten Projekte ist es generell möglich, einen Beitrag zu diesem Ziel zu 
erreichen. Mit den zahlen- und kostenmäßig aber sehr beschränkten bisherigen Projekten 
kann dieses Ziel aber nicht alleine erreicht werden.  

Das Ziel der Auslösung positiver Arbeitsmarkt- und Einkommenseffekte dürfte durch 
einen Teil der bisher abgeschlossenen Projekte erreicht worden sein. Befragungen von 
Zuwendungsempfängern im benachbarten Nordrhein-Westfalen haben ergeben, dass Bau-
ernhofcafes und auch neu geschaffene Übernachtungsmöglichkeiten zu Arbeitsplatz- und 
Einkommenseffekten führen. Bei den Arbeitsplätzen werden vor allem solche für Frauen 
in Teilzeitbeschäftigung geschaffen. Der Einkommenseffekt wurde von den Zuwendungs-
empfängern in NRW bisher als eher gering eingeschätzt. Die Tendenz dieser Ergebnisse 
dürften auch auf die Projekt in Hessen übertragbar sein. Über weiter gehende Effekte, die 
über die bei den Zuwendungsempfänger direkt geschaffenen hinausgehen, lässt sich zum 
aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen. 

Das dritte Oberziel, die Stärkung strukturschwacher Regionen in Hessen wird durch die 
Maßnahme s dahingehend erfüllt, dass die Projekte insgesamt nur in den eher ländlichen 
Regionen Hessens angesiedelt sein können. Dies sind in Hessen auch die Regionen, die 
auch zu den strukturschwächeren zählen. 

Auf die Unterziele wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen.  

Für die Maßnahme s wurden zwei operationelle Ziele formuliert:  

1. Ca. 50 Tourismusprojekte unterschiedlicher Art und Größenordnung. 

2. Steigerung der Übernachtungszahlen um 5 % im Fördergebiet. 

Die Anzahl von 50 Projekten erscheint angesichts der bisher bereits abgeschlossenen 
26 Projekte generell trotz des reduzierten Mittelansatzes noch erreichbar. Allerdings wur-
den bisher nur Projekte privater Zuwendungsempfänger mit vermutlich niedrigeren för-
derfähigen Gesamtkosten als die Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger umgesetzt. 
Wenn also in den nächsten Jahren verstärkt Projekte in öffentlicher Trägerschaft mit hö-
herem Mitteleinsatz umgesetzt werden, ist die Erreichung des Ziel bis 2006 möglicher-
weise doch noch fraglich.  

Eine Steigerung der Übernachtungszahlen um 5 % im gesamten Fördegebiet (gesamt Hes-
sen ohne Rhein-Main-Verdichtungsraum und seinen unmittelbarem wirtschaftlichen Ein-
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zugsbereich) erscheint als Folge der bisher durchgeführten Projekte unrealistisch. Insge-
samt steigt die Anzahl der Übernachtungen in Hessen zwar nach jahrelangem Rückgang 
seit 1997 kontinuierlich an (Hessischer Landtag, o.J.), auf die touristische Förderung im 
Rahmen der Maßnahme s kann dies allerdings nicht zurückgeführt werden. Jedoch kann 
die Maßnahme für den Ort, an dem die konkreten Projekte stattfinden, eine solche Steige-
rung räumlich begrenzt durchaus hervorrufen.  

s 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Der administrative Ablauf eines Förderprojektes von der Beratung über die Antragsan-
nahme bis hin zur Bewilligung ist identisch mit dem Ablauf in der Dorferneuerung (siehe 
MB-IX o 9.5) und wird daher hier nicht noch einmal gesondert dargestellt. 

Allerdings sind einige Besonderheiten bei der Umsetzung der Maßnahme s vorhandenen, 
die im Folgenden dargestellt werden sollen: 

Projektauswahl 

Die Umsetzung der Maßnahme s erfolgt im Rahmen der Richtlinie des Landes Hessen zur 
Förderung der regionalen Entwicklung. In diese Richtlinie sind alle Fördertatbestände 
integriert, die dem Ziel der Bewältigung des Strukturwandels in Regionen mit unter-
durchschnittlicher Wirtschaftskraft dienen sollen. Diese Richtlinie trat 2002 in Kraft und 
vereint Programme wie Betriebliche Investitionen, Regionales Standortmarketing, Infra-
strukturen für die Ansiedlung und Entwicklung von Unternehmen, Tourismus sowie Ei-
genständige ländliche Entwicklung und Lebensqualität unter einem „Dach“. 

In den Einzelbestimmungen zum Tourismus werden die Förderbestimmungen für die 
Tourismusförderung insgesamt (nach Ziel-2-Programm und hessischem Entwicklungs-
plan) geregelt.  

Für die Projekte des Landtourismus ist hier formuliert, dass sie einen Bezug zur Land-
wirtschaft haben müssen. Dieser Bezug macht die Abgrenzung zum Ziel-2-Programm und 
der dort erfolgenden Tourismusförderung aus. Eine solche deutliche Abgrenzung wurde 
von Seiten der EU-Kommission im Programmaufstellungsverfahren gefordert. Für den 
Förderalltag vor Ort war dieser Bezug zur Landwirtschaft laut Aussage des Fachreferates 
jedoch problematisch. Er musste  potenziellen AntragstellerInnen und auch den Mitarbei-
terInnen bei den Landratsämtern vermittelt werden. Dies hat auch mit zur anfänglichen 
Verzögerung der Umsetzung der Maßnahme beigetragen.  
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Finanzmanagement 

Die Verteilung der Fördermittel auf die Regionen erfolgt über eine Bedarfsabfrage der 
IBH. Entsprechend der hier ermittelten Bedarfe werden die Fördergelder auf die Regionen 
und Landkreise verteilt. Eine feste Kontigentierung für die jeweiligen Landkreise / Regi-
onen gibt es nicht, da hierdurch die Umsetzung von weniger sinnvollen Projekten in 
Landkreisen mit noch zur Verfügung stehenden Mitteln im Gegensatz zu nicht zu Stande 
kommenden Projekten in anderen Landkreisen mit fehlenden Mittelkontigentierungen 
befürchtet wird. 

s 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Inanspruchnahme der Maßnahme ist bis zur Halbzeitbewertung hinter den ursprüngli-
chen Planungen zurückgeblieben. Die Ursachen hierfür liegen zum einen in der Umstruk-
turierung der Verwaltung und der Einführung eines neuen EDV-Systems für die Antrags-
bearbeitung zu Beginn der Förderperiode. Darüber hinaus hat aber auch der geforderte 
Bezug der Projekte zur Landwirtschaft verhindert, dass passende Projektideen bei poten-
ziellen Zuwendungsempfängern entstehen und zur Umsetzungsreife gebracht werden. 
Mittlerweile sind diese Anlaufschwierigkeiten jedoch überwunden, so dass sich der Um-
setzungsstand wesentlich verbessert hat. Für die nächsten Jahre wird von Seiten des Fach-
referates eine vollständige Auszahlung der EU-Mittel erwartet. 

Aufgrund der Tatsache, dass in den ersten Programmjahren sehr wenige Projekte abge-
schlossen wurden, sind die darstellbaren Wirkungen der Maßnahme bis zur Halbzeitbe-
wertung sehr begrenzt. Die bisher geförderten Projekte wurden vor allem von privaten 
Zuwendungsempfängern durchgeführt und hatten touristische Einrichtungen wie Ferien-
wohnungen, Vesperstuben, Heuhotel, Gartencafe, Reithallen usw. zum Inhalt. Solche Pro-
jekte führen in erster Linie zu direkten Einkommenseffekte bei den Begünstigten und 
oftmals werden durch sie auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Darüber hinaus machen 
diese neuen Einrichtungen den ländlichen Raum insgesamt für Touristen attraktiver. Der 
Umfang dieser Wirkungen wird sich aber erst in einer Bewertung zu einem späteren Zeit-
punkt darstellen lassen.  
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9.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen 

Die EU-Kommission hat für die Bewertung der Artikel-33-Maßnahmen einen Katalog 
von Bewertungsfragen, -kriterien und -indikatoren vorgegeben, anhand dem die Bewer-
tung stattfinden soll. Dieser Katalog wird in den folgenden Kapiteln abgearbeitet. Im Ma-
terialband erfolgt dabei keine zusammenfassende Darstellung über alle Maßnahmen – 
dies geschieht ausschließlich im Endbericht – stattdessen werden in diesem Materialband 
die Ergebnisse der jeweiligen Maßnahmen den Indikatoren zugeordnet und jeweils 
nacheinander dargestellt.  

Dabei findet sich nicht jede Maßnahme unter jedem Indikator; Aussagen zu den Maß-
nahmen sind stattdessen nur bei den Indikatoren dargestellt, auf welche die Maßnahme 
abzielt bzw. bei denen die Maßnahme eine entsprechende Wirkung entfaltet.  

In dem hier abgearbeiteten Katalog von Bewertungsfragen zu Kapitel IX finden sich Aus-
sagen zu allen EU-Bewertungsfragen in ihrer Originalfassung. Die ProgrammbewerterIn-
nen haben einen Teil der Kriterien und Indikatoren im Rahmen des Bewertungsprozesses 
verändert oder ergänzt. Die Begründungen hierfür finden sich jeweils bei den veränderten 
Bewertungskriterien und -indikatoren.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Maßnahmen zu welchen EU-
Bewertungsfragen und –kriterien einen Beitrag leisten.  

 
Maßnahmenkürzel EU Bewertungsfragen k m n o s 

IX.1 In welchem Umfang ist das Einkommen der ländlichen Bevölkerung 
erhalten oder verbessert worden? 

     

IX.1-1. Erhaltung / Verbesserung des Einkommens aus landwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten 

X   X X 

IX.1-2. Erhaltung / Verbesserung des Einkommens aus nicht-landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten 

X  X X X 

IX.2 In welchem Umfang sind die Lebensbedingungen und das Wohlerge-
hen der ländlichen Bevölkerung als Ergebnis der sozialen und kultu-
rellen Aktivitäten, durch bessere Freizeitangebote oder durch die 
Verringerung der Abgelegenheit erhalten worden? 

     

IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit X  X X  
IX.2-2. Erhaltung / Verbesserung der sozialen und kulturellen Einrichtungen, 

insbesondere für Jugendliche und junge Familien 
X  X X X 

IX.2-3. Erhaltung / Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen in der unmittel-
baren Umgebung, Erhaltung / Verbesserung der Wohnbedingungen 

X  X X X 
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Maßnahmenkürzel EU Bewertungsfragen k m n o s 
IX.3 In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmöglichkeiten in ländli-

chen Gebieten erhalten worden? 
     

IX.3-1. Erhaltung / Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die land-
wirtschaftliche Bevölkerung 

X   X X 

IX.3-2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tätigkeiten konnten wirksamer 
ausgeglichen werden 

     

IX.3-3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt zur Verbesserung der Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für die nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung bei 

X  X X X 

IX.4 In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale der ländlichen Wirt-
schaft erhalten oder verbessert worden? 

     

IX.4-1. Erhaltung / Verbesserung der mit der Landwirtschaft in Zusammenhang 
stehenden Produktionsstrukturen 

X X    

IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktionspotenzial ist vor Naturkatastrophen 
geschützt bzw. nach Schädigung hierdurch wieder aufgebaut worden. 

X     

IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum ist gefördert 
und das Potenzial für eine endogene Entwicklung im ländlichen Raum ist 
aktiviert worden. 

   X  

IX.4-4. Erhalt / Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten X  X X  
IX.5 In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen Raum erhalten 

oder verbessert worden? 
     

IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft haben Umweltvorteile bewirkt. X     
IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzung / Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad 

von natürlichen/nicht erneuerbaren Ressourcen 
X   X  

IX.5-3. Erhaltung / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Sinne 
von biologischer Vielfalt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen 

X   X  

IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltprobleme und -lösungen im ländli-
chen Raum bzw. größeres Bewusstsein hierfür 

X   X  

X = Ein Beitrag wird geleistet. 
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9.6.1 Frage IX.1 – In welchem Umfang ist das Einkommen der ländli-
chen Bevölkerung erhalten oder verbessert worden? 

     

k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.1.1 Kriterium IX.1-1. Erhaltung / Verbesserung des Einkommens 
aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

Checkliste 
   

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.1-1.1. Anteil des auf Grund von Fördermaßnahmen erzielten Einkom-
mens der landwirtschaftlichen Bevölkerung 

a) davon Bruttoeinkommen der landwirtschaftlichen Betriebe (das auf Grund von Ver-
besserungen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten oder auf Grund von Transaktionen 
erzielt wurde, die wiederum auf Beihilfen im nicht-landwirtschaftlichen Sektor zu-
rückzuführen sind) (in % und Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator wurde modifiziert, da Einkommenswirkungen 
nur bei Maßnahme k - und dort auch nur teilweise - beziffert werden konnten. Die ande-
ren Artikel-33-Maßnahmen wirken sich erst langfristig auf das regionale Einkommen aus, 
so dass eine Quantifizierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist. In diesen Fällen 
erfolgt eine Beschreibung. 

k - Flurbereinigung 

Flurbereinigung hat positive Einkommenswirkungen für die beteiligten Landwirte, indem 
sie die Produktionsstrukturen der Außenwirtschaft (Acker-, Grünlandbewirtschaftung) in 
einem umgrenzten Gebiet verbessert und so eine Senkung der Produktionskosten bewirkt. 
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Es können drei Arten von Einkommenseffekten unterschieden werden, die nachfolgend 
dargestellt werden: 

(3) unmittelbare Kostensenkungen durch Bodenmanagement, 

(4) unmittelbare Kostensenkungen durch den Bau gemeinschaftlicher Anlagen, 

(5) mittelbare Einkommenswirkungen durch betriebliche Anpassungsreaktionen.  

Das Bodenmanagement bewirkt direkt und unmittelbar Kostensenkungen, da es die Grö-
ße und Form der bewirtschafteten Schläge sowie deren Entfernung zum Hof günstiger 
gestaltet (vgl. Kap. k 9.4.2). Hierdurch sinkt auf den Betrieben der Zeitbedarf zur Erledi-
gung der Außenwirtschaft, und damit einhergehend nehmen die Lohnkosten und die vari-
ablen Maschinenkosten (Treibstoff-, Reparaturaufwand) ab. Zudem sinken die Aufwand-
mengen an Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und die Naturalerträge steigen, da 
der Anteil der Vorgewende- und Feldrandfläche an der Nutzfläche mit steigender Schlag-
größe abnimmt.  

In der Literatur finden sich zahlreiche, überwiegend ältere Berechnungsbeispiele für diese 
Wirkungen. Jüngere Auswertungen haben folgende jährliche Einkommenssteigerungen 
als Ergebnis: 

– in Bayern im Durchschnitt 118,5 DM/ha für Nebenerwerbs- und 84 DM/ha für 
Haupterwerbsbetriebe (Keymer et al., 1989), zuzüglich unbewerteter Arbeitszeiter-
sparnisse von 5,5 (Nebenerwerb) beziehungsweise 4,0 AKh/ha. Die einzelbetriebli-
chen Ergebnisse streuen zwischen 17 und 274 DM/ha und Jahr. 

– in Baden-Württemberg durchschnittlich 191,52 DM/ha für Ackerland und 134,15 
DM/ha für Grünland (einschließlich bewerteter AKh) (Burgmaier, 1993) 

– in Niedersachsen zwischen 24,61 und 50,46 Euro/ha im Verfahrensdurchschnitt, wo-
bei Einzelbetriebe zwischen 0 und 103 Euro liegen (Klare et al., o.J.).  

Den Ergebnissen gemeinsam ist eine erhebliche Spanne zwischen Betrieben mit sehr ge-
ringen und sehr hohen Kostenersparnissen. Je nach der topografischen Ausgangslage und 
den individuellen Zusammenlegungserfolgen profitieren Landwirte in sehr unterschiedli-
chem Ausmaß von der Flurbereinigung, weshalb Durchschnittswerten in diesem Zusam-
menhang grundsätzlich nur eine begrenzte Aussagekraft zukommt. 

Zum Zweck überschlägiger Berechnungen enthält die niedersächsische Studie Tabellen 
mit variablen Bewirtschaftungskosten (variable Maschinen- und Lohnkosten, Feldrandef-
fekte) bei unterschiedlichen Schlaggrößen, Schlaglängen und Hof-Feld-Entfernungen. 
Diese basieren auf Kalkulationsdaten des KTBL und werden für unterschiedliche Acker- 
und Grünlandfruchtfolgen dargestellt (Klare et al., o.J.). Nach der dort beschriebenen 
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– die Ausgangsgröße der Schläge (je kleiner, umso höher die Ersparnisse: Beispiels-
weise sind die Ersparnisse bei gleichem Zusammenlegungsverhältnis in Laubach-
Gonterskirchen viel höher als in Bad Nauheim-Nord.)  

– die Änderungen der Schlaglängen (z.B. sind die Ersparnisse in Büdingen-Vonhausen 
aufgrund der Schlagverlängerung höher als in Sontra-Breitau).  

Die so quantifizierten Einkommenseffekte liegen zum Teil im Rahmen der aus der Litera-
tur zitierten Ergebnisse, zum Teil aber auch deutlich darunter. Es wird daher nochmals 
betont, dass die Ergebnisse auf den im InVeKoS ein bis drei Jahre nach der Besitzeinwei-
sung ausgewiesenen Schlaggrößen basieren. Veränderte Schlaglängen und Hof-Feld-
Entfernungen, die in der Befragung vielfach nicht beziffert wurden, tragen zu weiteren 
Ersparnissen bei. Es ist auch denkbar, dass sich in den folgenden Jahren innerhalb der 
durch die Flurbereinigung geschaffenen Besitzstücke noch größere Schläge bilden (vgl. 
Kap. k 9.4.2). Überdies sind die Kostenersparnisse einer Zusammenlegung in Grünland-
gebieten (wie z.B. in Mossautal) mit der verwendeten Methode nur unzureichend dar-
stellbar.  

Weitere unmittelbare Kostensenkungen werden mit dem Bau gemeinschaftlicher Anla-
gen erreicht. Auf erneuerten Wegen entstehen Zeitersparnisse, wenn die Tragfähigkeit 
und die Oberflächenbeschaffenheit von bestehenden Wegen verbessert wurden und damit 
die mögliche Fahrgeschwindigkeit erhöht wird. Waren die Wege in einem sehr schlechten 
Zustand, so hat eine Erneuerung auch Einfluss auf die Reparaturkosten der Maschinen. 
Höhere Kosteneinsparungen werden erreicht, wenn durch den Wegebau auf neuer Trasse 
Abkürzungen möglich sind oder Ortschaften und viel befahrene Straßen umfahren werden 
können.  

Ein ausgebautes Wegenetz erleichtert darüber hinaus den Einsatz von größeren Maschi-
nen durch Lohnunternehmer oder Maschinengemeinschaften, die eine weitere Kostensen-
kung der Außenwirtschaft nach sich ziehen (mittelbarer Effekt). 

Sehr umfassende Einkommenswirkungen bringt der Bau gemeinschaftlicher Gebäude mit 
sich. Ein gemeinschaftlicher Milchviehstall, wie er in zwei der untersuchten Verfahren 
gebaut wurde, ersetzt mehrere alte Ställe einzelner Teilnehmer und hat u.a. folgende be-
triebswirtschaftliche Vorteile: 

– ein einzelnes neues Gebäude mit entsprechend geringeren Unterhaltungs- und Repa-
raturaufwendungen gegenüber mehreren alten Ställen, 

– eine zeitgemäße Stalleinrichtung, d.h. enorme Arbeitserleichterungen beim Melken 
und bei der Versorgung der Tiere, tiergerechtere Unterbringung, damit höhere Milch-
leistung, 
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– eine bessere Lage zu den umgebenden Grünlandflächen, dadurch Ersparnisse bei der 
Futterversorgung, Gülleausbringung und beim Weidegang. 

– Durch den gemeinschaftlichen Betrieb ist darüber hinaus eine arbeitsteilige, rationelle 
Bewirtschaftung der Milchviehherde möglich. 

Die gleichen Wirkungen - wenn auch weniger ausgeprägt - haben die gemeinschaftlichen 
Güllebehälter, die in neun der 28 Verfahren gebaut wurden, die Maschinen- oder Mehr-
zweckhallen (in sieben Verfahren) und die Siloanlagen (in zwei Verfahren). Auch Was-
serzapfstellen und wassersparende Waschplätze (in drei Verfahren) führen zu Arbeitser-
leichterung und Kostenersparnissen bei den beteiligten Landwirten. Eine Quantifizierung 
dieser Wirkungen wäre jedoch nur mit Hilfe umfassender betriebswirtschaftlicher Erhe-
bungen bei den Betrieben möglich gewesen. 

Mittelbare Einkommenseffekte entstehen in den Folgejahren nach der Besitzeinweisung 
beziehungsweise dem Bau gemeinschaftlicher Anlagen dadurch, dass einzelne zukunfts-
orientierte Betriebe aufgrund der neuen Bedingungen Anpassungsreaktionen vornehmen. 
Diese entstehen, indem die verbesserte Produktionsstruktur z.B. 

– eine Einführung größerer Maschinen, rationellerer Arbeitsverfahren oder Verfahren 
der überbetrieblichen Maschinenverwendung nach sich zieht, 

– dem Betrieb zu Freiräumen verhilft, die dieser zu betrieblichem Wachstum oder zur 
Aufnahme neuer Betriebszweige nutzen kann, aber auch zu außerbetrieblicher Ver-
wendung von Arbeitskraft und Kapital, 

– dem Betrieb zu einem Standort für den Neubau von Stallungen oder anderen Be-
triebsgebäuden (bis hin zur Aussiedlung) verhilft. 

Solche Einkommenswirkungen sind immer nur für einzelne Betriebe im Flurbereini-
gungsgebiet zu erwarten; sie sind nur langfristig beobachtbar und können zudem nur 
schwer von anderen Einflussgrößen isoliert werden. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Einkommenswirkungen von Flurbereini-
gung auf landwirtschaftliche Betriebe vielfältig sind und sich nur zu einem geringen Teil 
mit den gewählten Methoden darstellen lassen. Unmittelbare Kostenersparnisse aufgrund 
des Bodenmanagements sind berechenbar, insoweit sie die Schlaggröße und –form betref-
fen. Sie sind sehr unterschiedlich ausgeprägt, doch schon auf dieser Ebene sind nicht alle 
Wirkungen erfasst. Eine umfassende Berechnung könnte nur auf Ebene einzelner Betriebe 
erfolgen und würde zu einer breiten Streuung von Ergebnissen führen. Mittelbare Wir-
kungen können stets nur deskriptiv skizziert werden, da der Einfluss der Flurbereinigung 
nicht von anderen Einflüssen isoliert werden kann. 
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s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Landwirte werden als Zuwendungsempfänger bei Projekten der Maßnahme s nicht expli-
zit ausgewiesen. Aufgrund der Projektbeschreibung liegt jedoch der Rückschluss nahe, 
dass es sich bei neun der bisher 26 abgeschlossenen Projekte um Landwirte als Zuwen-
dungsempfänger handelt (Urlaub auf dem Bauernhof, Bauerhofcafe). Befragungen von 
Landwirten in Nordrhein-Westfalen, die Umnutzungsmaßnahmen mit z.T. ähnlichen In-
halten durchgeführt haben, haben einen positiven Einkommensbeitrag durch die durchge-
führten Projekte ergeben. Zudem schätz das zuständige hessische Fachreferat ein, dass es 
sich bei den meisten Projekten bei Landwirten nicht um die grundsätzlich neue Einfüh-
rung der Idee von landwirtschaftlichem Tourismus auf den Betrieben handelt, sondern 
dass vielmehr schon bestehende Ansätze ausgebaut werden, z.B. also zusätzliche Ferien-
wohnungen geschaffen werden (dies lässt sich z.T. auch aus den vorhandenen Projektbe-
schreibungen ableiten). Die geförderten Projekte finden somit auf Betrieben statt, die be-
reits Marketingstrategien für ihre Angebote und wahrscheinlich auch Stammgäste haben. 
Die Auslastung der geschaffenen Einrichtungen dürfte damit vergleichsweise schnell er-
folgen und zu positiven Einkommenseffekten führen. 

b) Anzahl/Anteil von Projekten mit positiven Einkommenseffekten an allen Dorferneue-
rungsprojekten. 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator hieß ursprünglich: „Davon Einkommen aus 
Mehrfachtätigkeiten, die auf Grund von Beihilfen in nicht-landwirtschaftlichen Sektoren 
verrichtet wurden (in %)“. Wirkungen hierzu sind nur bei der Maßnahme o zu erwarten. 
Aufgrund der Langfristigkeit der Wirkungen können Einkommenseffekte bisher nicht 
quantifiziert werden, stattdessen schätzen die ProgrammbewerterInnen die Zahl der Pro-
jekte ab, die solche Effekte erwarten lassen. 

o - Dorferneuerung 

Da bei den Einkommenseffekten nicht klar getrennt werden kann, ob diese bei Personen 
eintreten, die außerhalb der Landwirtschaft beschäftigt sind oder bei solchen, die in der 
Landwirtschaft tätig sind, werden die direkten Einkommenseffekte ausführlicher bei Kri-
terium IX.1-2. (Einkommen aus nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeit) dargestellt. 
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Indikator IX.1-1.2. Verhältnis von {Kosten} zu {Umsatzerlösen} der geförderten, mit 
den landwirtschaftlichen Betrieben in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wurde gestrichen, weil die Förderung von 
„Tätigkeiten“ im gesamten Bereich des Artikels 33 eine völlig untergeordnete Rolle 
spielt. Die meisten Maßnahmen zielen auf eine Förderung von Infrastruktur und Ausstat-
tung, die sich nicht auf bestimmte, abgrenzbare Tätigkeiten bezieht. Um die Frage zu be-
antworten, hätten die ProgrammbewerterInnnen die Umsatzerlöse ganzer Betriebe ermit-
teln oder herleiten sowie die Auswirkungen der Förderung auf die Umsatzerlöse von allen 
sonstigen Einflüssen abgrenzen müssen. Diese Abgrenzung ist nicht möglich. Sofern die 
ProgrammbewerterInnnen Zahlen zu Einkommen darstellen, argumentieren sie aus-
schließlich von der Kostenseite her. 

9.6.1.2 Kriterium IX.1-2. Erhalt / Verbesserung des Einkommens 
aus nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.1-2.1. Anteil des auf Grund der Beihilfe erzielten Bruttoeinkommens von 
nicht in landwirtschaftlichen Betrieben tätigen Begünstigten (Euro/Begünstigter, An-
zahl betreffender Personen) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator bezieht sich auf die Höhe der Einkommens-
effekte, die bei den direkt Begünstigten als Wirkung der Förderung auftreten. Darunter 
sind z.B. Bruttoeinkünfte aus der Vermietung einer mit Fördermitteln geschaffenen Fe-
rienwohnung zu fassen. Damit findet bei diesem Indikator - im Gegensatz zum nächsten 
Indikator (IX.1-2.2.) - eine Fokussierung auf die Einkommenseffekte bei den direkt Be-
günstigten statt. Der nachfolgende Indikator IX.1-2.2. beinhaltet darüber hinaus auch 
Einkommenseffekte für Teile der ländlichen Bevölkerung, die nicht direkt Begünstigte 
sind, aber dennoch positive Einkommenseffekte haben, beispielsweise durch im Rahmen 
der geförderten Projekte neu geschaffene Arbeitsplätze. 
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Die Bearbeitung dieses Indikators mit seinem Fokus auf die Höhe der Einkommenseffekte 
bei direkt Begünstigten macht ausschließlich bei solchen Maßnahmen Sinn, deren erklär-
tes Hauptziel es ist, auf direkte Weise Einkommen außerhalb der Landwirtschaft zu si-
chern und/oder neu zu schaffen. Bei den Artikel-33-Maßnahmen sind dies nur die Maß-
nahmen o (Teilbereich Umnutzung) und s. Nur bei Projekten dieser (Teil-) Maßnahmen 
macht eine detailliertere Erhebung der Höhe von direkt bei den Begünstigten auftretenden 
Einkommenswirkungen Sinn. Bei beiden Maßnahmen wurden bisher jedoch nur sehr we-
nige Projekte abgeschlossen; bei der Maßnahme s waren dies ca. 20 Projekte, bei der 
Teilmaßnahme Umnutzung im Rahmen der Dorferneuerung ca. 69 Projekte. Diese Projek-
te wurden zudem überwiegend erst im Jahr 2002 abgeschlossen, weshalb davon auszuge-
hen ist, dass Einkommenswirkungen bei diesen Projekten bislang in kaum nennenswertem 
Umfang aufgetreten sind. Eine Erhebung von Einkommenseffekten bei dieser vergleichs-
weise geringen Anzahl von Projekten und so kurz nach Abschluss der Projekte erscheint 
daher nicht sinnvoll, so dass dieser Indikator zur Halbzeitbewertung nicht beantwortet 
wird. 

Als Basis für die von der Europäischen Kommission eingeforderte Beantwortung dieses 
Indikators sind grundsätzlich Informationen sowohl über das Bruttoeinkommen der Be-
günstigen als auch über den Einkommensbeitrag, der auf die Förderung zurückgeht, er-
forderlich. Diese Informationen müssten direkt bei den Begünstigten ermittelt werden, da 
keine statistische Quelle vorhanden ist, die entsprechende Informationen beinhaltet. Die 
Erfahrungen der schriftlichen Zuwendungsempfänger-Befragung innerhalb der Maßnahme 
o geben jedoch zu bedenken, ob es überhaupt möglich ist, Einkommenseffekte derart dif-
ferenziert im Rahmen einer (schriftlichen) Befragung zu erheben. Auf die Frage, ob infol-
ge der Dorferneuerungsförderung überhaupt Einkommenseffekte eingetreten sind, hat 
beispielsweise rund die Hälfte der befragten privaten Zuwendungsempfänger nicht ge-
antwortet. Daher kann eine detaillierte Erhebung der Einkommenseffekte zukünftig ver-
mutlich nur über intensive mündliche Befragungen erfolgen, wobei hier bei späteren Be-
wertungen zu diskutieren sein wird, ob ein solch hoher Erhebungsaufwand gerechtfertigt 
ist.  

Indikator IX.1-2.2. Anteil der ländlichen, nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung, die 
Einkommen aus Transaktionen/Beschäftigungsverhältnissen bezieht, welche auf 
Grund von Beihilfen in nicht-landwirtschaftlichen Sektoren getätigt wurden bezie-
hungsweise entstanden sind (Anteil und Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    
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Erläuterung zum Indikator: Zur Beantwortung dieses Indikators wird die Anzahl der Pro-
jekte und der geschaffenen Arbeitsplätze herangezogen, die positive direkte Einkom-
menseffekte hervorgebracht haben beziehungsweise welche entstanden sind. Außerdem 
wird beschrieben, welcher Art diese Einkommenseffekte sind und wie sie zustande kom-
men. Dabei geht es sowohl um die direkten Effekte bei den Zuwendungsempfängern als 
auch um die Effekte bei den Beschäftigten, für die im Rahmen eines geförderten Projektes 
ein neuer Arbeitsplatz entstanden ist oder deren Arbeitsplatz erhalten wurden.  

n - Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung 

Durch die Gründung neuer außerlandwirtschaftlicher Existenzen und Investitionen zur 
Bereitstellung beziehungsweise Sicherung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirt-
schaft werden im ländlichen Raum (außerlandwirtschaftliche) Einkommen gesichert, ver-
bessert und z.T. sogar neu geschaffen. Durch die Förderung von Gutachten, Analysen etc. 
wird die Schaffung beziehungsweise Sicherung regionaler Arbeitsplätze – und damit auch 
regionaler Einkommen – vorbereitet. Der Anteil des auf Grund der Beihilfe erzielten Ein-
kommens außerlandwirtschaftlich tätiger Personen variiert daher stark; im Fall einer E-
xistenzgründung kann er bei 100 % liegen, im Fall einer vorbereitenden Studie bei 0 %. 
Genauere Informationen liegen nicht vor, da aufgrund der geringen Anzahl bislang durch-
geführter Projekte im Rahmen der Halbzeitbewertung darauf verzichtet wurde, detaillier-
tere Untersuchungen durchzuführen.  

o - Dorferneuerung 

Die Förderung der Dorferneuerung kann im Sinne dieses Indikators in verschiedener Wei-
se auf das Einkommen der ländlichen, nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung wirken: 

(1) direkt, als unmittelbare Wirkung der Projekte bei den privat Begünstigten, 

(2) direkt über Einnahmen, die Kommunen aus der Vermietung geförderter Einrichtun-
gen erzielen sowie 

(3) indirekt, über die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen  
 
(1) Direkte Einkommenswirkungen bei privaten Zuwendungsempfängern 

Grundsätzlich verfolgt nur ein Teil der im Rahmen der Dorferneuerung geförderten Pro-
jekte von Privatpersonen das Hauptziel, positive Einkommenswirkungen hervorzubrin-
gen: 

– Zu den Dorferneuerungsprojekten, die unmittelbar positive Einkommenseffekte ha-
ben, gehören zweifelsohne solche, die Umnutzungen zum Inhalt haben und z.B. 
Wohnraum schaffen. Wenn diese geförderten Wohnungen an Dauermieter oder Gäs-
te/Touristen vermietet werden, können Einnahmen erzielt werden. Im Zeitraum 2000 
bis 2002 wurden 69 Projekte zur Wohnraumschaffung durchgeführt, dies entspricht 
rund 5 % aller durchgeführten Dorferneuerungsprojekte.  
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– Daneben gibt es auch andere Projektarten, die einkommenswirksam sein können. 
Hierbei handelt es sich beispielsweise um Projekte zum „Aufbau soziokultureller Ini-
tiativen“ (Ziffer 2.1.7 der Regionalentwicklungsrichtlinie, 4 Projekte, 0,3 % an allen 
Projekten) oder um solche zum „Erhalt oder zur Verbesserung der dörflichen Nut-
zungsvielfalt“ (Ziffer 2.1 das Landesprogramms Dorferneuerung, 37 Projekte, rund 
3 %). Bei den durchgeführten Projekten in diesen zwei Bereichen ging es z.B. um 
Umbau- und Modernisierungsarbeiten an einem Kino, die Inbetriebnahme eines psy-
chosozialen Zentrums, die Errichtung eines Reisebüros, die Anschaffung von Ma-
schinen für einzelne Unternehmen etc. Dies sind Projekte, bei denen sowohl bei An-
gestellten als auch bei Unternehmern Einkommenseffekte auftreten können. Damit 
sind weitere 41 Projekte potenziell beschäftigungswirksam; in erster Linie für die 
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung. 

Um diese potenziellen Einkommenswirkungen bei den bisher geförderten Projekten über-
prüfen zu können, wurden einige Zuwendungsempfänger dazu befragt. Dies erfolgte im 
Rahmen einer schriftlichen Befragung. Dazu wurde eine Stichprobe aus der Gruppe der 
abgeschlossenen Projekte der Jahre 2000 und 2001 gezogen. Innerhalb dieser Befragung 
wurden jedoch nicht nur Zuwendungsempfänger aus den oben beschriebenen „deutlich 
einkommenswirksamen“ Projektkategorien sondern alle Zuwendungsempfänger nach ih-
ren Einkommenswirkungen befragt. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da es durchaus 
möglich ist, dass auch bei Projekten, die auf Grund der bei uns vorliegenden Daten kein 
Einkommensziel vermuten lassen (z.B. bei der Sanierung einer Fassade oder eines Da-
ches), trotzdem Einkommenswirkungen eintreten. Das geförderte Gebäude kann bei-
spielsweise nach der äußeren Sanierung insgesamt neu genutzt werden. 

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der privaten Zuwendungsempfänger haben wir 
daher alle Zuwendungsempfänger der Stichprobe (n=120) gefragt, ob sie infolge der ge-
förderten Maßnahme dauerhafte Veränderungen des Haushaltseinkommens erwarten:  

– Die große Mehrheit der Befragten (59 %) gab an, dass ihr Haushaltseinkommen 
gleich bleiben wird.  

– Rund 20 % der Befragten haben auf die Frage nicht geantwortet.  

– Die Anteil derer, die positive Einkommenseffekte angegeben haben, und derer, die 
negative Effekte verspürt haben, ist in etwa gleich groß; 6 % der Befragten gaben ei-
nen geringfügigen Anstieg, 8 % der Befragten eine geringfügige Verringerungen an.  

– Der Anteil derer, die deutliche Veränderungen des Haushaltseinkommens angaben, 
liegt bei 3 % im positiven und 4 % im negativen Bereich.  

Bei näherer Betrachtung, bei welchen Projektkategorien vor allem positive Einkommens-
wirkungen angegeben wurden, sind es schwerpunktmäßig die Umnutzungen und die Pro-
jekte zum Erhalt beziehungsweise zur Verbesserung der dörflichen Nutzungsvielfalt. Bei 
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beiden Kategorien haben rund ein Drittel der Befragten eine dauerhafte Zunahme erwar-
tet. An den Gesamtprojekten machen diese beiden Kategorien jedoch nur einen sehr ge-
ringen Anteil aus (2000 bis 2002 wurden von insgesamt rund 1.300 Dorferneuerungspro-
jekten 69 Umnutzungsprojekte und 37 Projekte zur Nutzungsvielfalt abgeschlossen).  

Bei der großen Gruppe der befragten Zuwendungsempfänger, die gestalterische Projekte 
gefördert bekommen haben, wurde dagegen von nur ca. 5 % eine Zunahme des Haus-
haltseinkommens, jedoch von rund 15 % eine Abnahme erwartet. Diese Abnahme des 
Einkommens resultiert dabei vermutlich aus der Tilgung von Krediten, die zur Durchfüh-
rung der Projekte aufgenommen wurden, insofern nicht ausreichend Eigenkapital vorhan-
den war. Dieser Abnahme des aktuellen Haushaltseinkommens steht die Wertsteigerung 
des geförderten Gebäudes gegenüber; es gibt Gründe zu vermuten, dass dieser Aspekt 
möglicherweise bei der Beantwortung der Frage von den Zuwendungsempfänger nicht in 
ihre Überlegungen miteinbezogen wurde. Daher muss das Ergebnis an dieser Stelle relati-
viert werden; tatsächliche Einkommensrückgänge spielen daher wahrscheinlich nur bei 
den allerwenigsten Projekten eine Rolle. Einkommenserhöhungen bei gestalterischen Pro-
jekten können sich wiederum dann ergeben, wenn nach Durchführung der Maßnahme 
Mieteinnahmen aus dem geförderten Objekt an den Projektträger zurückfließen und diese 
höher sind als die Tilgung eines möglicherweise aufgenommenen Kredits. Dies ist aber 
nur bei wenigen Projekten der Fall. 

Der Bitte, die erwarteten Einkommenseffekte näher zu quantifizieren, hat ein großer Teil 
der Befragten nicht entsprochen; jeder Zweite machte hierzu keine Angaben. Die Antwor-
ten derjenigen, die auf die Frage geantwortet haben, sind in Abbildung 9.1 dargestellt. Sie 
machen deutlich, dass die positiven wie negativen Einkommenseffekte in einem breiten 
Spektrum angesiedelt sind; diese reichen von Jahreseinkommen, die nach Durchführung 
der Maßnahme um mehr als 2.500 Euro niedriger liegen als zuvor bis zu Jahreseinkom-
men, die mehr als 10.000 Euro über dem ehemaligen Einkommen liegen. 

(2) Einnahmen bei öffentlichen Zuwendungsempfängern 

Die schriftliche Befragung ergab, dass bei vier der 29 befragten öffentlichen Zuwen-
dungsempfänger Arbeiten an einem Gebäude gefördert wurden, aus dem die Gemeinde 
Einnahmen erzielt. Nur bei einem Projekt reichen diese Einnahmen heute und auch zu-
künftig, um die Betriebskosten des Gebäudes zu decken. Damit spielt der Aspekt der Ein-
nahmen bei den öffentlichen Projekten eine untergeordnete Rolle. 

 

(3) Einkommen durch Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Die erhaltenen und geschaffenen Arbeitsplätze in Folge der im Rahmen der Dorferneue-
rung geförderten Projekte werden bei der EU-Bewertungsfrage IX.3 (Beschäftigung) aus-
führlich dargestellt. Die dort ermittelten 165 Arbeitsplätze, die durch die in den Jahren 
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2000 und 2001 geförderten Projekte erhalten wurden beziehungsweise entstanden sind, 
haben für die betroffenen Beschäftigten zu Einkommenseffekten geführt. Über die Höhe 
dieser Einkommenseffekte können im Rahmen dieser Zwischenbewertung noch keine 
Aussagen getroffen werden. 

Abbildung 9.1: Ungefähr erwartete Netto-Veränderung pro Jahr (Antworten privater 
Zuwendungsempfänger) 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Dorferneuerung grundsätzlich 
nicht in besonders großem Umfang direkt einkommenswirksam ist, was aber auch nicht 
zu ihren Hauptzielen zählt. Bei einzelnen Projektkategorien (Umnutzung, Projekte zum 
Erhalt beziehungsweise zur Verbesserung der dörflichen Nutzungsvielfalt) lassen sich 
jedoch verstärkt positive Einkommenswirkungen feststellen; dies sind auch die Projektka-
tegorien, die innerhalb der Maßnahme Dorferneuerung ein Einkommensziel haben. Dar-
über hinaus treten noch Einkommenseffekte bei den Beschäftigten ein, für die durch die 
Dorferneuerungsförderung Arbeitsplätze erhaltenen oder geschaffenen wurden. Über die 
Höhe dieses Einkommens lassen sich aber gegenwärtig keine Aussagen treffen. Einnah-
men durch die Vermietung geförderter Gebäude von öffentlichen Zuwendungsempfängern 
spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.  
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s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Wie bereits unter Indikator IX.1-1.1. dargestellt, ist die Einteilung der Zuwendungsemp-
fänger in Landwirte und Nicht-Landwirte in den Projektlisten nicht enthalten, da diese 
Information bei der Antragstellung nicht mit abgefragt wird. Daher kann nur eine Schät-
zung anhand der Projektbeschreibungen erfolgen. Demnach wären ca. 17 der bisher 26 
abgeschlossenen Projekte von Nicht-Landwirten durchgeführt worden. Hierbei handelt es 
sich zum einen, ähnlich wie bei den Landwirten um Ferienwohnungen, Gästezimmer, 
Gartencafes und ähnliches. Bei diesen Projekten ist ein positiver Einkommenseffekt, wie 
bereits bei den Landwirten unter IX.1-1.1. beschrieben, wahrscheinlich. Bei den restli-
chen Projekten handelt es sich zumeist um kleinere Ergänzungsmaßnahmen, bei denen 
keine umfangreichen Einkommenswirkungen zu erwarten sind.  

Bei den Projekten, die die Schaffung neuer Einrichtungen (Unterkünfte, Cafes) zum In-
halt hatten, ist es möglich, dass zusätzlich zum Einkommenseffekt bei den Begünstigten 
auch Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen wurden. Die Befragung von Umnutzungs-
projekten mit vergleichbaren Inhalten in Nordrhein-Westfalen hat ergeben, dass hierdurch 
dies vor allem Arbeitsplätze für Frauen sind. Genauere Ergebnisse zu diesem Indikator 
können jedoch erst Befragungen und Fallstudien bei einer späteren Evaluation erbringen. 

Indikator IX.1-2.3. Erhalt / Verbesserung des Einkommens der nicht-landwirtschaft-
lichen Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteigerung der ländlichen 
Räume (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wurde neu eingeführt, weil viele Arti-
kel-33-Maßnahmen eine Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raums zur Folge ha-
ben. Dies ist auch ein wichtiges Ziel einiger Maßnahmen, z.B. der Dorferneuerung und 
der Flurbereinigung. Die Artikel-33-Maßnahmen bieten insgesamt ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten, positiv auf die Attraktivität der ländlichen Räume zu wirken, z.B. 
durch 

– die optische Aufwertung des Ortsbildes in den geförderten Dörfern, 

– neue Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung oder des Tourismus, 

– die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse in den Dörfern, 

– die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes, 

– die Steigerung des Freizeitwertes der Landschaft durch bessere Zugänglichkeit usw. 
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Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner 
und interessanter werden und dadurch vermehrt Besucher anziehen. Unter günstigen Vor-
aussetzungen können sich dort sogar neue Einwohner niederlassen. 

Neudörfler und Gäste kaufen im Dorf ein, lassen sich bewirten oder übernachten in Gast-
wirtschaften vor Ort. Als Folge steigender Nachfrage können Preise erhöht und/oder auch 
das Angebot (z.B. an Ferienwohnungen) ausgeweitet werden. Beides führt über größeren 
Umsatz beziehungsweise höhere Umsatzerlöse zu steigendem Einkommen. Auf diese 
Weise vergrößert sich zunächst das Einkommen eines Betriebsinhabers. Möglicherweise 
gibt dieser die Einkommenssteigerung über Lohnerhöhungen oder die Ausweitung der 
Beschäftigung zumindest zum Teil auch an seine Angestellten weiter. Über diese Wir-
kungsketten kann es somit zu indirekten Einkommenseffekten im ländlichen Raum kom-
men.  

Diese indirekten Effekte sind von den direkten Wirkungen der vorgegebenen Indikatoren 
zu trennen. Sie betreffen sowohl landwirtschaftliche als auch nicht-landwirtschaftliche 
Betriebe. Die Effekte können aber nicht getrennt werden und sind daher nur an dieser 
Stelle beschrieben. 

Indirekte Einkommenseffekte treten ein, ohne dass man sie planen oder exakt vorausbe-
rechnen kann. Ihr Eintreffen hängt von Voraussetzungen ab, die lokal sehr unterschiedlich 
ausgeprägt sind. Dazu zählt z.B. das touristische Potenzial und die Aufenthaltsqualität 
eines Orts, das Vorhandensein von Verkehrs- und anderer Infrastruktur, die Nähe zu grö-
ßeren Städten, die regionale Kaufkraft usw. Auch ihre Messung ist schwierig, da sie zu-
meist erst mittel- bis langfristig auftreten und keinen konkreten Förderprojekten zugeord-
net werden können.  

Im Rahmen der Halbzeitbewertung können nur Hinweise und Beschreibungen auf die 
Steigerung der Attraktivität geleistet werden, die wie hier beschrieben indirekt auf Ein-
kommen im ländlichen Raum wirken kann. Gleichwohl wurde von den Fachbehörden in 
Expertengesprächen die Bedeutung der indirekten Einkommens- und Beschäftigungswir-
kungen für die ländlichen Räume hervorgehoben und z.B. für die Dorferneuerung höher 
gewichtet, als die direkten Effekte. Durch die Förderung sollen den ländlichen Regionen 
insgesamt neue Entwicklungsmöglichkeiten und –impulse gegeben werden, die sich dann 
in diesen indirekten Effekten niederschlagen. Daher sollte bei späteren Bewertungen die-
sen Wirkungszusammenhängen nachgegangen werden, z.B. anhand der Untersuchung von 
Fallstudienregionen.  

k – Flurbereinigung 

Der Beitrag der Flurbereinigung zur Steigerung der Attraktivität von Dorf und Umgebung 
ist vielfältig und wird an den entsprechenden Stellen ausführlicher geschildert: 
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– Der Neubau von Ortsrandwegen und gemeinschaftlichen landwirtschaftlichen Gebäu-
den außerhalb der Ortslage vermindert innerorts Emissionen, landwirtschaftlichen 
und gewerblichen Verkehr (vgl. IX 2-3.4). 

– Durch Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung beitragen, wird 
insbesondere in Mittelgebirgsräumen die Kulturlandschaft erhalten (vgl. IX 3-1.1). 

– Das Landschaftsbild wird durch landschaftsgestaltende Maßnahmen positiv beein-
flusst (vgl. IX 5-3.2), und multifunktional nutzbare Wege sorgen für eine bessere Zu-
gänglichkeit der Landschaft (vgl. IX 2-3.1).  

– Auch Flächenzuweisungen können direkt zu einer gesteigerten Attraktivität führen, 
wie z.B. im Verfahren Herborn-Uckersdorf (FB Wetzlar), in dem für den dort ansäs-
sigen Vogelpark ein Parkplatz geschaffen wurde, der spürbar positive Auswirkungen 
auf den Besucherzustrom hat (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003).  

Alle genannten Aspekte, die in vielen der näher untersuchten Verfahren genannt wurden, 
können die beschriebenen indirekten Einkommenseffekte zur Folge haben. Die Wirkun-
gen ließen sich aber durch die bisherige Untersuchung nicht quantifizieren.  

n - Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung 

Durch die sozialen und kulturellen Einrichtungen (Begegnungsstätten, Therapiepraxen, 
Jugendhöfe, Sternwarte, Museen etc.), die erhalten oder neu geschaffen wurden, wird ein 
Beitrag zur Attraktivitätssteigerung erbracht. 

o – Dorferneuerung 

Im Rahmen der Fallstudie wurde versucht, indirekte Einkommenseffekte in einem geför-
derten Dorf herauszuarbeiten. Die Expertengespräche sowie die Befragungen der Gewer-
betreibende und der Landwirte im Dorf führten jedoch nicht zu quantifizierbaren Ergeb-
nissen. Auch in der Literatur finden sich nur relativ allgemeine Angaben bezüglich der 
indirekten Effekte. Kötter verweist beispielsweise auf die verbesserte Standortgunst eines 
Dorfes infolge der Dorferneuerung, insbesondere was die Attraktivität als Gewerbestand-
ort oder als Wohnstandort für Unternehmensangehörige angeht. (vgl. Kötter, 1989, S.145)  

Die Dorferneuerung bietet eine Reihe von Ansatzpunkten für die Attraktivitätssteigerung 
im Dorf: 

– Durch gestalterische Projekte an öffentlichen und privaten Gebäuden sowie im Stra-
ßenraum (vgl. IX 2-3.4) trägt die Dorferneuerung zur Verbesserung der Wohnum-
feld-/Wohnstandortqualität bei.  

– Durch die Förderung von verschiedensten Einrichtungen und Aktivitäten in den Dör-
fern (z.B. Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Spielplätze, Unternehmen usw.) er-
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hält und schafft sie neue Infrastrukturangebote für die ländliche Bevölkerung (vgl. 
IX.2-2.1., IX.2-2.3.). 

– Die Förderung von Wohnraum und Ferienwohnungen im Rahmen der Dorferneuerung 
trägt zu besseren Möglichkeiten zur Ansiedlung und zum Verweilen in den Dörfern 
bei (vg. IX.2-3.2.). 

– Durch die prozesshaften Elemente der Dorferneuerung (Erarbeitung des Dorfentwick-
lungskonzepts unter Beteiligung der Bürger, Anstoßeffekte durch die durchgeführten 
Projekte) wird die Dynamik in den Dörfern gefördert (IX.4-3.1.). 

Alle diese Aspekte werden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. In den Expertenge-
sprächen im Land wurde betont, dass die Dorferneuerung insgesamt zu indirekten Be-
schäftigungs- und Einkommenseffekten führt. In Folge der bis zur Halbzeitbewertung 
durchgeführten Untersuchungen ließen sich diese Effekte aber nicht quantifizieren. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Die bisher abgeschlossenen Projekte wurden von privatrechtlichen Zuwendungsempfän-
gern durchgeführt und hatten zumeist konkrete touristische Einrichtungen zum Inhalt (Fe-
rienwohnungen, Heuhotel, Vesperstube usw.). Diese Einrichtungen erhöhen die Attrakti-
vität des ländlichen Raums vor allem für Touristen, die diese Einrichtungen schwer-
punktmäßig nutzen. 
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9.6.2 Frage IX.2 – In welchem Umfang sind die Lebensbedingungen 
und das Wohlergehen der ländlichen Bevölkerung als Ergebnis 
der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch bessere Freizeit-
angebote oder durch die Verringerung der Abgelegenheit erhal-
ten worden? 

    ❍ 
k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.2.1 Kriterium IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.2-1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte/Unternehmen, 
die Zugang zu geförderten Telekommunikationseinrichtungen/-diensten haben 

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator ist für die (Zwischen-) Bewertung nicht rele-
vant, da bislang keine Projekte gefördert wurden, die Telekommunikationseinrichtungen 
in landwirtschaftlichen Haushalten oder Unternehmen eingesetzt hätten oder ihnen den 
zentralen Zugang zu IuK-Einrichtungen ermöglicht hätten, um auf diese Weise deren ggf. 
periphere Lage zu verbessern. Insofern es sich bei IuK-Einrichtungen auch um internetfä-
hige Computer handelt, hatten sich die meisten landwirtschaftlichen wie außerlandwirt-
schaftlichen Haushalte und Unternehmen ohnehin seit Mitte der 90er Jahre (des 20. Jhd.) 
selbstständig um ihre Ausstattung mit diesen Geräten gekümmert. Ein Bedarf für die zent-
rale Bereitstellung von IuK-Technologien in Form sog. Telehäuser ist daher nicht zu re-
gistrieren. Zum Zweiten muss darauf hingewiesen werden, dass es im europäischen Ver-
gleich in Hessen keine derartig peripheren Räume gibt, als dass Abgelegenheit ein zentra-
les Problem darstellt. 

Indikator IX.2-1.2. Transporte/Wege, die auf Grund von Fördermaßnahmen erleichtert 
oder unnötig wurden (Beschreibung sowie Angabe der Kilometer und/oder Stunden, 
die pro Jahr nicht zurückgelegt werden mussten) 

a) davon Transporte/Wege, die landwirtschaftliche Betriebe betrafen (Beschreibung und 
Angabe der Kilometer und/oder Stunden, die pro Jahr nicht zurückgelegt werden 
mussten). 
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Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔ 
4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

k – Flurbereinigung 

Die für Landwirte eingesparten Transportzeiten sind ein Teilaspekt der unter Frage 1-1.1 
dargestellten Wirkungen der Flurbereinigung auf die Arbeitszeit. Je größer die einzelnen 
Schläge sind, umso weniger oft muss der Landwirt bei konstanter Flächenausstattung 
Wege zwischen Schlägen zurücklegen. Weitere Zeitersparnisse werden durch Wegever-
bindungen auf neuer Trasse, Ortsumgehungen oder Umfahrung viel befahrener Straßen 
ermöglicht. Ferner entsteht Zeitersparnis auch durch die Erneuerung von Wegen auf be-
stehender Trasse, die eine höhere Transportgeschwindigkeit ermöglicht. Eine gesonderte 
Quantifizierung dieser Teilaspekte der Zeitersparnis an dieser Stelle halten wir nicht für 
sinnvoll.  

In der Befragung der Verfahrensbearbeiter wurde in Frage 16 gefragt, inwieweit die 
Landwirtschaft von dem veränderten Wegenetz profitiert hat. In allen 28 Antworten wur-
de auf einer dreistufigen Skala durchweg die höchste Kategorie („sehr“) angekreuzt. 
Hierdurch wird das oben Gesagte eindrucksvoll bestätigt. 

Die Erneuerung von Wegen bewirkt nicht zuletzt auch eine Entlastung der landwirtschaft-
lichen Nutzer, da das Fahren auf alten, unebenen, mit Schlaglöchern besetzten Wegen 
eine starke körperliche Belastung für die Fahrer darstellt und einen höheren Verschleiß 
der Fahrzeuge nach sich zieht. 

b) davon Transporte/Wege, die die ländliche Bevölkerung betrafen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Geändert in „Beschreibung“, da ähnlich wie bei Indikator 
IX.2-1.2. a) weder die eingesparten Zeit- und Wegeeinheiten bereits durch Dritte erfasst 
noch im Rahmen der Zwischenbewertung durch die ProgrammbewerterInnen erfassbar 
sind. Eine potenzielle Erhebung würde mit dem Problem konfrontiert, dass die befragte 
ländliche Bevölkerung geförderte Wege in der Regel nicht identifizieren kann. Außerdem 
gibt es zahlreiche externe Faktoren, die dafür verantwortlich sein können, dass Wege 
bzw. Transporte länger oder kürzer ausfallen als ursprünglich. 
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k – Flurbereinigung 

Im Rahmen der Flurbereinigung werden Wege erneuert oder neu gebaut, die für die länd-
liche Bevölkerung eine Erleichterung ihrer täglichen Transporte bewirken. So wird mit 
finanzieller Beteiligung der Gemeinden auch die Erneuerung von Ortsverbindungswegen, 
die als Schul- oder Arbeitsweg dienen, gefördert. Der Nutzen für die ländliche Bevölke-
rung hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten und Siedlungsstrukturen ab und kann 
daher hier nicht beziffert werden. 

Eine besonders hohe Bedeutung haben Ortsrandwege, die häufig auf neuer Trasse gebaut 
werden, und die eine rückwärtige Erschließung von Grundstücken ermöglichen. Damit 
kann privater Verkehr, aber auch der Transportverkehr zu den ortsansässigen Gewerbebe-
trieben, aus der beengten Ortslage heraus verlagert und beschleunigt werden. Solche Orts-
randwege wurden in acht der untersuchten 28 Verfahren mit einer Gesamtlänge von 9,7 
km gebaut. 

In 13 Verfahren wurden insgesamt 15,9 km Wirtschaftswege auf neuer Trasse gebaut, die 
eine Umfahrung von viel befahrenen Straßen ermöglichen. Solche Wege tragen zur Ver-
kehrssicherheit und Beschleunigung auf diesen Straßen bei, indem das Verschmutzungs- 
und Gefährdungspotenzial sowie die Behinderung durch langsamen landwirtschaftlichen 
Verkehr reduziert werden. Zudem sind die neu gebauten Wege auch für Fußgänger und 
Radfahrer nutzbar, die vorher auch die viel befahrenen Landstraßen nutzen mussten. 

In der Befragung (Frage 16) wurden die Verfahrensbearbeiter gebeten, den Vorteil der 
ortsansässigen Bevölkerung in Bezug auf alltägliche Nutzung der geförderten Wege zu 
beurteilen. Hierbei gaben 14 % der Bearbeiter an, dass diese „sehr“ vom veränderten We-
genetz profitiert. Von 29 % wurde „mittel“ angekreuzt, und von 57 % „wenig“. Vergli-
chen mit der Landwirtschaft, wird der Nutzen für die nicht-landwirtschaftliche Bevölke-
rung also eher nachrangig beurteilt. Rein quantitativ (von der geförderten Wegelänge her) 
ist diese Bewertung nachvollziehbar, sie bringt aber den beschriebenen hohen Nutzen 
einzelner Wege auf neuer Trasse nicht zum Ausdruck. 

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung  

Durch die Ansiedlung bzw. Sicherung und Erweiterung von verschiedenen Unternehmen 
sowie von sozialen und kulturellen Einrichtungen (Begegnungsstätten, Therapiepraxen, 
Jugendhöfe, Sternwarte, Museen etc.) im ländlichen Raum wurden dahingehend Wege für 
die ländliche Bevölkerung verringert, als dass diese und ähnliche Einrichtungen nun nicht 
mehr in dem nächstgelegenen Mittel- oder Oberzentrum aufgesucht werden müssen. Lan-
ge Fahrten bzgl. Wege und Zeit können nun vielfach durch kürzere Fahrten ersetzt wer-
den. Dies ist besonders dann relevant, wenn es sich um tägliche Fahrten zum Arbeitsplatz 
handelt. Aber auch die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Freizeitgestaltung ist dann 
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sinnvoll zu verbessern, wenn es sich um solche handelt, die häufig von der Regionsbe-
völkerung besucht werden, wie z.B. Einrichtungen für Jugendliche. 

o - Dorferneuerung 

Im Zuge der Dorferneuerung wurde insbesondere mit den Projekten zur Verbesserung der 
innerörtlichen Verkehrsverhältnisse erreicht, dass Wege für Fußgänger erleichtert wurden. 
Durch neue Pflasterung und Verbreiterung beispielsweise lassen diese sich besser bege-
hen, was gerade für ältere Menschen ein wichtiger Aspekt ist. Die Trennung von Rad- 
und Fußwegen bringt zudem mehr Sicherheit. Derartige Wege werden häufiger frequen-
tiert als solche, die als unkomfortabel empfunden werden. Außerdem wurden im Rahmen 
der Dorferneuerung u.a. Fuß- und Radwege angelegt, die neue, direkte Wegeverbindun-
gen darstellen und für manche Personen eine Abkürzung gegenüber alten Wegeverbin-
dungen sind. Die Erreichbarkeit von Einrichtungen u.ä. wird dadurch verbessert, weil 
weniger Zeit für den Weg dorthin notwendig ist (vgl. Indikator IX.2-3.4.). Zu den Projek-
ten, welche die Wege für die ländliche Bevölkerung verkürzen, gehören aber nicht nur 
solche, die die Nutzbarkeit der Wege verbessern oder neue Abkürzungen darstellen, son-
dern auch solche, die Infrastrukturen in den Ort holen und auf diese Weise Wege in ent-
fernte Orte überflüssig machen. Mit Maßnahme o wurde beispielsweise der Aufbau und 
die Erweiterung von lokalen Geschäften im Bereich Elektro, Baubedarf, Reisebüro etc. 
vorangetrieben. Außerdem wurden Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens für 
Menschen und Tiere geschaffen, genauso wie Gastronomiebetriebe (Cafés etc.) und Un-
terhaltungseinrichtungen in Form eines Kinos geschaffen bzw. gesichert wurden. Kürzere 
Wege bedeuten dabei häufig auch eine höhere Frequentierung; dies gilt besonders für Ca-
fés und Kinos, die ein wichtiger Bestandteil der Freizeit sind. Die Schaffung derartiger 
Infrastrukturen wirkt sich besonders positiv auf die Lebensqualität der ländlichen Bevöl-
kerung aus. 

Indikator IX.2-1.3. Hinweise auf wirtschaftliche Tätigkeiten, die sich aus der geförder-
ten, verbesserten Telekommunikations- oder Transporteinrichtungen ergeben haben 

Erläuterung zum Indikator: Es gelten die Aussagen wie bei Indikator IX.2-1.1. Der Indi-
kator ist nicht relevant, da aus bereits genannten Gründen keine Projekte durchgeführt 
wurden, die die Versorgung mit IuK-Technologien vorgesehen haben. Aus diesem Grund 
können keine wirtschaftlichen Tätigkeiten entstehen, die auf geförderte IuK-
Einrichtungen zurückgehen. 
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9.6.2.2 Kriterium IX.2-2. Erhalt / Verbesserung der sozialen und kul-
turellen Einrichtungen, insbesondere für Jugendliche und 
junge Familien 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.2-2.1. Anteil der ländlichen Bevölkerung, die Zugang zu sozialen / kultu-
rellen / sportlichen und freizeitbezogenen Aktivitäten hat, die von geförderten Einrich-
tungen abhängen (in %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔ 
4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.1. wurde um sportliche und freizeitbezo-
gene Aktivitäten bzw. Einrichtungen erweitert. Hingegen wurde die ursprünglich in den 
Bewertungsfragen vorgesehene Aufgliederung in (a) Anteil Landwirte, die aufgrund ge-
förderter Vertretungsdienste Urlaub nehmen und (b) Anteil Jugendliche und Jungfamilien 
aufgelöst, da Vertretungsdienste in Hessen nicht angeboten werden und die Berücksichti-
gung der Jugendlichen und jungen Familien im neuen, ergänzten Indikator IX.2-2.3. er-
folgt. 

k – Flurbereinigung 

Flurbereinigung leistet einen wichtigen Beitrag zur Einrichtung oder Erweiterung z.B. 
von Festplätzen, Sportplätzen oder Friedhöfen, indem sie den Kommunen oder Vereinen 
das Eigentum an dafür erforderlichen Flächen verschafft. Diese Wirkung des Bodenma-
nagements geht aus den Antworten zu Frage 2 der Befragung hervor, in der gefragt wur-
de, für welche Beteiligten die Flurbereinigung Eigentumsregelungen getroffen hat. Die 
oben genannten Beispiele wurden bei sechs der befragten Verfahren ausdrücklich ge-
nannt. In vielen Antworten wurde der Zweck der zugewiesenen Flächen aber nicht näher 
erläutert, so dass freizeitbezogene Wirkungen auch noch in weiteren Verfahren vermutet 
werden können. 

Direkt gefördert wird zudem der Bau von gemeinschaftlichen Maschinenhallen, die z.T. 
so erschlossen und eingerichtet werden, dass sie auch als Mehrzweckhallen für Dorffeste 
und Veranstaltungen der Vereine nutzbar sind (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 
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2003). Solche Gemeinschaftshallen sind in sieben der untersuchten 28 Verfahren geför-
dert worden. 

In vielen Verfahren werden kleinere landschaftsgebundene Freizeit- und Erholungsein-
richtungen gefördert, wie z.B. Aussichtspunkte, Grillplätze, Spielplätze bis hin zu kultu-
rellen Lehrpfaden. Beispiele hierfür sind der „Brunnenweg“ im Weinbergsverfahren Elt-
ville-Hattenheim, der restaurierte Denkmäler, Brunnenplätze und Aussichtspunkte für 
interessierte Besucher erschließt, sowie ein Wanderweg mit Schautafeln zu Kulturdenk-
mälern aus der Römerzeit im Verfahren Lich-Muschenheim (HLVA, 2003). 

o - Dorferneuerung 

Wie bereits unter Indikator IX.2-1.2. dargestellt, wurden im Rahmen der Dorferneuerung 
auch Projekte gefördert, die sich unmittelbar positiv auf die soziokulturelle Situation vor 
Ort auswirken und die für die Freizeitgestaltung der Dorfbewohner wichtig sind. Insge-
samt wurden in den ersten drei Programmjahren 44 derartige Projekte durchgeführt. In 
zwölf Fällen wurde mit dem EPLR die Planung derartiger Einrichtungen gefördert, bei 32 
Projekten handelt es sich um konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der soziokulturellen 
Infrastrukturen vor Ort. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich zum weit überwiegen-
den Teil um Arbeiten an Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern. Außerdem wurden ver-
einzelt Jugendräume und Sportlerheime eingerichtet. Aber auch Freizeitgelände und Kin-
derspielflächen wurden geschaffen. Seltener sind Arbeiten wie z.B. die Errichtung von 
Bühnen oder die Modernisierung eines Kinos. In den Orten, in denen derartige Einrich-
tungen geschaffen bzw. ihre Schaffung vorbereitet wurde, leben insgesamt 268.361 Ein-
wohner, welche unmittelbar von der Förderung profitiert haben. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Es wurden bisher keine Projekte abgeschlossen, die die Schaffung von Einrichtungen mit 
einem Angebot von sozialen, kulturellen, sportlichen oder freizeitbezogenen Aktivitäten 
für die ländliche Bevölkerung im Allgemeinen zum Ziel hatten. 

Indikator IX.2-2.2. Anteil der Einrichtungen, die soziale / kulturelle / sportliche und 
freizeitbezogene Aktivitäten anbieten und in Tourismusregionen liegen (in %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.2. wurde neu aufgenommen, da soziale, 
kulturelle, sportliche und freizeitbezogene Einrichtungen nicht nur für die Bevölkerung 
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vor Ort von Bedeutung sind, sondern auch vor dem Hintergrund der Naherholung und des 
Tourismus zu betrachten sind. Ihr Einzugsbereich geht daher vielfach über den Nahbe-
reich hinaus, so dass eine größere Anzahl Personen von der Förderung dieser Einrichtun-
gen profitiert. 

k – Flurbereinigung 

Der Indikator wurde nicht ermittelt, weil die Zielsetzungen der Flurbereinigung innerhalb 
und außerhalb von Tourismusregionen gleichermaßen relevant sind. Daher ist keine dies-
bezügliche Auswertung der Projekte erfolgt.  

o - Dorferneuerung 

Wie bereits unter Indikator IX.2-2.1. dargestellt wurden in den ersten drei Programmjah-
ren 44 derartige Projekte durchgeführt. 26 Maßnahmen (60 %) lagen dabei in Orten, in 
denen auch der Tourismus eine mehr oder weniger große Bedeutung hat. Nur sieben der 
44 Maßnahmen lagen jedoch in touristischen Schwerpunkten

3
, dies entspricht einem An-

teil von 16 %. Damit wird deutlich, dass die Dorferneuerungsförderung nicht auf touristi-
sche Schwerpunktregionen konzentriert wird. 

Indikator IX.2-2.3. Hinweise auf Projekte, die im Besonderen die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen und älteren Menschen berücksichtigen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.3. wurde in Abhängigkeit der Änderung 
von Indikator IX.2-2.1. ebenfalls neu aufgenommen, da er die Bedürfnisse junger Bevöl-
kerungsschichten umfassender abfragt, als dies ursprünglich mit Indikator IX.2-2.1. b) 
möglich gewesen wäre. Zudem erfasst er eine weitere Zielgruppe, deren Bedeutung in 
Anbetracht des demografischen Wandels weiter zunehmen wird: Die älteren Bevölke-
rungsschichten. Durch den Wegzug jüngerer Personengruppen besteht in den ländlichen 
Räumen zudem die Gefahr einer Überalterung; verstärkt durch die Tendenz von ehemals 
städtischen Ruheständlern, ihren Lebensabend bevorzugt im ländlichen Raum zu verbrin-
gen. 

                                                 
3
  Als touristische Schwerpunktgemeinden werden solche definiert, die jährlich mehr als 50.000 Über-

nachtungen aufweisen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in der zugrunde gelegten Statistik nur (gewerb-
liche) Betriebe erfasst werden, die mehr als acht Gästebetten haben. Private Zimmervermieter mit we-
niger als acht Betten werden in der amtlichen Statistik nicht erfasst. 
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n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung  

Maßnahme n trägt dazu bei, dass sich das infrastrukturelle Angebot für junge und ältere 
Personengruppen im ländlichen Raum verbessert. Für Jugendliche interessant und bereits 
umgesetzt sind beispielsweise die Errichtung eines Jugendhofs oder die einer Lern- und 
Fördertherapiepraxis. Für ältere Menschen interessant ist beispielsweise eine Begeg-
nungsstätte, ein Café oder ein  Informationszentrum mit Seminarräumen. Darüber hinaus 
wurden auch kulturelle Projekte (Museen, Sternwarte etc.) verwirklicht. Hingewiesen 
werden muss auch auf den Umstand, dass zahlreiche Studien gefördert wurden, die mit-
telfristig – möglicherweise sogar noch innerhalb der Programmlaufzeit – Einrichtungen 
für die genannten Zielgruppen nach sich ziehen. Zu nennen ist hier beispielsweise die 
Planung für ein „Haus der Generationen“ oder eine Konzeption zur Förderung der Nah-
versorgung. 

o - Dorferneuerung 

Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern stellen ein wichtiges Element dar, junge und älte-
re Menschen zusammenzubringen und in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Indem 
zahlreiche Projekte an Dorfgemeinschaftshäusern durchgeführt wurden, wurden indirekt 
auch für die o.g. Personengruppen Verbesserungen erreicht. Im Rahmen der zuvor ge-
nannten Dorferneuerungsprojekte wurden zudem spezielle Maßnahmen für Jugendliche 
durchgeführt; hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Arbeiten an Jugendräumen. 
Projekte ausschließlich für ältere Menschen sind im bisherigen Programmverlauf nicht 
durchgeführt worden.  

9.6.2.3 Kriterium IX.2-3. Erhaltung / Verbesserung der öffentlichen 
Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung, Erhaltung / 
Verbesserung der Wohnbedingungen 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert. ✔ 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.2-3.1. Anteil geförderter Wege, die einen Beitrag zur Verbesserung der 
Freizeitaktivitäten leisten (km, %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    
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Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.1. wurde geändert, da sein ursprüngli-
cher Inhalt aus Sicht der ProgrammbewerterInnen zu wenig konkret war. Ursprünglich 
hieß es: „Anteil der ländlichen Bevölkerung, die auf Grund von Fördermaßnahmen Zu-
gang zu öffentlichen Flächen/natürlichen Gebieten oder Gebieten mit zu erhaltenden 
Merkmalen/Standorten des ländlichen Erbes hat (in %)“. Dabei war unklar, was sowohl 
unter Zugang als auch unter beispielsweise Gebieten mit zu erhaltenden Merkmalen zu 
verstehen ist bzw. wie diese einheitlich abzugrenzen seien. Da der Indikator so von den 
ProgrammbewerterInnen verstanden wurde, als dass damit in erster Linie auf Elemente 
der (Nah-) Erholung abgestellt wird, haben wir den Indikator entsprechend konkretisiert 
und die Länge der geförderten Wege, die als Zugang zu den Erholungsflächen dienen, als 
zu Grunde liegenden Indikator eingesetzt. 

k – Flurbereinigung 

Die in der Flurbereinigung neu gebauten und erneuerten Wege sind grundsätzlich alle 
auch durch Freizeit- und Erholungsverkehr nutzbar. Bei der Planung des Wegenetzes wird 
auf eine multifunktionelle Nutzbarkeit der Wirtschaftswege geachtet; daran haben insbe-
sondere die Kommunen als Eigentümer der Wege ein Interesse. Die Bevölkerung vor Ort 
kann asphaltierte Wege für Ausflüge mit PKW, Fahrrad oder Inline-Skatern nutzen und 
Wege mit ungebundener Bauweise können auch für Spaziergänger interessant sein.  

Vielfach werden für den überörtlichen Freizeitverkehr kombinierte Rad-/Wirtschaftswege 
eingerichtet. Ein Beispiel hierfür ist der Lahntal-Radweg, ein Bestandteil des überregio-
nalen Radwanderwegenetzes. Im Bereich des Vogelsbergs (FB Lauterbach) wurde der 
Radwanderweg R7 an mehreren Stellen mit Hilfe der Flurbereinigung gebaut, mitfinan-
ziert und ausgewiesen (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003). 

Von den insgesamt 553 km Wegen, die in den 28 näher untersuchten Verfahren gefördert 
wurden, wird allerdings nur ein unterschiedlich großer Anteil – je nach Lage und Anbin-
dung der Wege - für die Freizeitnutzung interessant sein. Daher wurden die Verfahrens-
bearbeiter gebeten, den Nutzen der geförderten Wege in Bezug auf Freizeitnutzung und 
Tourismus zu beurteilen. In 11 % der befragten Verfahren wurde angegeben, dass die ört-
liche Bevölkerung in Bezug auf Freizeitnutzung und Naherholung „sehr“ vom veränder-
ten Wegenetz profitiert, in 79 % „mittel“ und in 11 % „wenig“. Die touristische Nutzung 
durch nicht Ortsansässige profitiert bei 21 % „sehr“, 46 % „mittel“ und 32 % „wenig“. 
Die Angaben lassen allerdings keinen Rückschluss auf die Anzahl und Länge der so ge-
nutzten Wege zu.  

Indikator IX.2-3.2. Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, die 
auf Grund der Beihilfe geschaffen wurden oder sich verbessert haben (Anzahl und %) 

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.2. wurde um den Zusatz „geschaffen 
wurden“ ergänzt, da das Förderprogramm nicht nur die Möglichkeit bietet, bereits vor-



122  Kapitel 9        MB-IX - Lebensqualität 

 

handene Unterbringungsmöglichkeiten zu verbessern, sondern auch neue Unterbrin-
gungsmöglichkeiten zu schaffen. 

a) davon ländlicher Tourismus (Anzahl) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

o - Dorferneuerung 

Innerhalb der Dorferneuerung wurden 69 Projekte zur Schaffung von Wohnraum geför-
dert (5,3 % aller Dorferneuerungsprojekte). Angaben über die Nutzung dieses Wohn-
raums und die Anzahl der Betten bei touristischer Nutzung existieren jedoch nicht. Im 
Rahmen der Fallstudie, die zwar in der Nähe der deutschen Fachwerksstraße, aber doch 
nicht direkt in einem touristischen Gebiet lag, wurde deutlich, dass der meiste Wohnraum 
nicht für Tourismuszwecke genutzt wird. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass 
der Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, der durch die Dorfer-
neuerung für Tourismuszwecke geschaffen wird, nur ein sehr geringer ist. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Die Auswertung der Projektbeschreibungen der bisher abgeschlossenen 26 Projekte ergab 
folgende Anzahl: Acht Ferienwohnungen geschaffen, sechs Gästezimmer umgebaut und 
neu eingerichtet sowie in einem Fall der Betriebszweig „Schlafen im Heu“ erweitert. 

b) davon zur Wohnraumnutzung (Anzahl) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.2. b) lautete ursprünglich „Unterbrin-
gungsmöglichkeiten, die einen Anreiz zum Verweilen / zur Ansiedlung in dem Gebiet 
bieten“ und wurde deshalb geändert, um seine Formulierung präziser auf den Umstand 
auszurichten, dass neu geschaffener Wohnraum („Unterbringungsmöglichkeiten“) nicht 
nur für den Tourismus (wechselnde Belegung) von Bedeutung sein kann (vgl. IX.2-3.2. 
a)), sondern auch auf dauerhafte Nutzung durch nur eine unveränderliche Personengrup-
pe. 
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o - Dorferneuerung 

Innerhalb der Dorferneuerung wurden 69 Projekte zur Schaffung von Wohnraum geför-
dert (rund 5 % aller Dorferneuerungsprojekte). Wie unter Punkt a) bereits ausgeführt 
wurde, muss davon ausgegangen werden, dass der größte Teil dieses geschaffenen Wohn-
raums zur dauerhaften Wohnraumnutzung durch Fremdmieter oder Familienangehörige 
bestimmt ist. 

Zusätzlich können im Rahmen der Dorferneuerung auch Projekte geförderte werden, die 
den Innenausbau von Gebäuden zum Inhalt haben. Hierbei geht es um die Verbesserung 
der Wohnsituation für die Nutzer, z.B. in dem erstmals eine Heizanlage eingebaut wird. 
Durch diese Projekte wird die zukünftige Wohnnutzung der Gebäude sichergestellt. Ins-
gesamt wurden bisher umgefähr 40 Projekte gefördert, die einen entsprechenden Inhalt 
hatten (rund 2,5 % aller Dorferneuerungsprojekte).  

Indikator IX.2-3.3. Hinweise auf Aktivitäten, die den Zugang zu Flächen / natürlichen 
Gebieten mit Freizeitaktivitäten verbessern helfen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.3. wurde hinzugefügt, um damit diejeni-
gen Aktivitäten abzudecken, mit denen die Nutzung des ländlichen Raums zu Zwecken 
der Freizeitgestaltung gefördert werden soll. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Es wurden bisher nur sehr wenige Projekte abgeschlossen, die den Zugang zu Flä-
chen/natürlichen Gebieten verbessern helfen (z.B. Reitstationenkarte, Freizeitführer). 
Dies wird sich vermutlich zukünftig ändern, wenn auch vermehrt Projekte öffentlicher 
Zuwendungsempfänger gefördert werden. Bei diesen Projekten wird wahrscheinlich der 
Inhalt dieses Indikators stärker zum Tragen kommen. 

Indikator IX.2-3.4. Hinweise auf die Verbesserung des Wohnumfeldes bzw. der Wohn-
standortqualität (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   
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Erläuterung zum Indikator: Ebenfalls neu eingeführt wurde der Indikator IX.2-3.4. Hier-
unter fallen all die Wirkungen, die bisher noch nicht unter Frage IX.2 aufgeführt wurden, 
die aber ebenfalls von großer Bedeutung zur Verbesserung der Wohnstandortqualität sind. 

k – Flurbereinigung 

Flurbereinigung hat durch den Bau von gemeinschaftlichen Anlagen und auch durch die 
Bodenordnung in vielen der untersuchten Verfahren zur Verbesserung der Wohnstandort-
qualität in den Dörfern beigetragen:  

Durch den Neubau von 9,7 km Ortsrandwegen in acht der 28 untersuchten Verfahren wird 
landwirtschaftlicher und gewerblicher Verkehr aus der Ortsmitte herausgehalten. Damit 
wird die Lärmbelastung und die Gefährdung von Anwohnern durch den fließenden Ver-
kehr reduziert, und Konflikte zwischen landwirtschaftlichem Durchgangsverkehr und 
parkenden Fahrzeugen, die in vielen beengten Ortslagen ein Problem darstellen, werden 
vermieden. 

In rund der Hälfte der untersuchten Verfahren wurde der Neubau von gemeinschaftlichen 
Ställen, Güllebehältern, Siloanlagen oder Maschinenhallen an geeigneter Stelle außerhalb 
der Ortslage gefördert. Diese Baumaßnahmen bewirken, dass die entsprechenden, Gerü-
che und Lärm emittierenden einzelbetrieblichen Anlagen, die sich häufig in beengter 
Ortslage befinden, stillgelegt werden können. Auch der damit verbundene landwirtschaft-
liche Verkehr, z.B. mit Güllefässern und Futterwagen, wird aus der Ortslage herausgehal-
ten. 

In mehreren Verfahren wurde die Dorflage in das Flurbereinigungsgebiet aufgenommen, 
um Maßnahmen der Dorferneuerung bodenordnerisch begleiten zu können. Häufig schafft 
die Bodenordnung die Voraussetzungen für raumbeanspruchende Projekte im Ort, wie 
z.B. die Anlage von Spielplätzen, Dorfplätzen oder verkehrsberuhigenden Maßnahmen. 

Auch für die außerhalb des Ortes liegenden landwirtschaftlichen Betriebe werden Maß-
nahmen durchgeführt, die die Wohnstandortqualität verbessern. So werden z.B. Hofzu-
fahrten innerhalb der Flurbereinigung gefördert, wenn der betroffene Teilnehmer den Ei-
genanteil hierfür übernimmt (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003). 

o – Dorferneuerung 

Nach Diewald und Zapf (1994) kann die Zufriedenheit der Anwohner mit ihren Wohnbe-
dingungen in drei Bereichen gemessen werden: Als Zufriedenheit mit der Wohnung, als 
Zufriedenheit mit der Wohngegend und als Zufriedenheit mit den Verkehrsverhältnissen. 
Diese Aspekte bilden u.a. die Grundlage für die vorgenommenen Befragungen in Sachen 
Lebensqualität. 
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Nachfolgend wird insbesondere auf folgende Aspekte näher eingegangen:  

– Umfang der auf die Dorferneuerung zurückzuführenden Veränderungen der dörfli-
chen Lebensqualität,  

– Identifizierung der Bereiche, auf welche die Veränderungen zurückzuführen sind ein-
schließlich der Darstellung der wesentlichsten Wirkungen 

– private Baumaßnahmen an eigen- oder fremdgenutzten Wohnhäusern 

– private Baumaßnahmen an Hofflächen, Zufahren, Plätzen 

– öffentliche Baumaßnahmen im Straßenraum 

– Zufriedenheit mit dem eigenen Dorf nach der Dorferneuerung 

– Bedeutung des Ortsbilds und Bewertung von optischen Veränderungen 

Kapitel o 9.4 hat bereits aufgezeigt, dass innerhalb der Maßnahme o sehr viele Projekte 
durchgeführt werden, die das Ortsbild der Dörfer nachhaltig verändern. Maßnahmen zur 
Erhaltung, Gestaltung und Verbesserung der ortsprägenden Bausubstanz und zum Erhalt 
und zur Wiederherstellung ortsprägender Bauwerke sowie solche zur Verbesserung der 
innerörtlichen Verkehrsverhältnisse geben den geförderten Dörfern häufig ein neues Aus-
sehen. Mit den durchgeführten Untersuchungen wurden daher besonders das Ausmaß und 
die Wirkungen der ortsbildverändernden Projekte näher erhoben. 

Die nachfolgenden Aussagen basieren im Wesentlichen auf den schriftlichen Befragungen 
der öffentlichen und privaten Zuwendungsempfänger sowie den Befragungen der Dorf-
bewohner, Gewerbetreibenden und Landwirte, welche im Rahmen der Fallstudie in einem 
hessischen Dorf durchgeführt wurden.  

Die Befragung der Dorfbewohner im Rahmen der Fallstudie hat unterstrichen, was aus 
der Literatur hinlänglich bekannt ist und bei den Expertengesprächen immer wieder her-
vorgehoben wurde: Die Aufwertung des Ortsbildes bringt für die Dorfbewohner eine 
wahrnehmbare Verbesserung der Lebensqualität mit sich. Auch andere Maßnahmen tra-
gen zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität in den Dörfern bei; das Ortsbild 
prägt jedoch den ersten Eindruck von einem Dorf und trägt damit entscheidend dazu bei, 
sich ein Bild davon zu machen, ob man sich im Ort wohl fühlt oder nicht. Dieses Gefühl 
wiederum beeinflusst die Entscheidung, ob Bewohner, Ansiedlungsinteressierte, Gäste, 
Touristen usw. gerne oder ungerne an diesen Ort zurückkehren.  

Das Ortsbild ist deshalb ein wichtiges Kriterium für das eigene Wohlbefinden im Dorf. 
Auf die Frage, welche Bereiche der Dorfbevölkerung wichtig sind, um sich im Dorf wohl 
zu fühlen, antworteten daher im Rahmen der Fallstudie auch 95 % der Befragten mit dem 
ansprechenden Ortsbild. Arbeitsmöglichkeiten im Ort hielten dagegen nur 21 % der Be-
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fragten für wichtig; offensichtlich haben sich viele Dorfbewohner damit abgefunden, re-
gelmäßig zur Arbeit zu pendeln.  

Durch die geförderte Dorferneuerung konnte die Lebensqualität der Dorfbewohner zum 
Teil erheblich verbessert werden, was MB-IX Abbildung 9.2 verdeutlicht. 

Abbildung 9.2: „Haben Sie den Eindruck, dass sich Ihre Lebensqualität insgesamt 
durch die Dorferneuerung verändert hat?“ (Häufigkeit der Nennungen 
im Rahmen der Fallstudie, n = 36) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Befragungsdaten. 

Es wird anschaulich, in welchem Umfang die Lebensqualität der meisten Dorfbewohner 
durch die Dorferneuerung verbessert wurde. Die Veränderungen reichen dabei von einer 
leichten bis zu einer sehr deutlichen Verbesserung. Weiterhin fällt auf, dass von den be-
fragten Dorfbewohnern im Fallstudiendorf niemand eine Verschlechterung seiner Le-
bensqualität erfahren hat, die auf die Dorferneuerung zurückgeführt wird. 

Auf welche Bereiche geht die Verbesserung der Lebensqualität zurück? Da sehr viele Ar-
beiten an Wohnhäusern durchgeführt wurden, haben wir im Rahmen der schriftlichen Be-
fragung der privaten Zuwendungsempfänger (n=120) gefragt, wie sich die Wohnsituation 
durch die Dorferneuerung verbessert hat. Es zeigt sich, dass 84 % der Befragten Verbes-
serungen ihrer Lebensqualität auf die von ihnen durchgeführten Baumaßnahmen zurück-
zuführen. Durch erneuerte Dächer, neue Fenster oder instandgesetzte Fassaden steigt die 
eigene Wohnqualität unmittelbar, beispielsweise durch dichte und funktionierende Fens-
ter, die geringere Heizkosten nach sich ziehen. Neben diesen Arbeiten spielt aber auch 
der Innenausbau eine wichtige Rolle: Hierbei handelt es sich vielfach um Arbeiten an der 
Innenbeleuchtung und im Sanitärbereich. 

[stark verschlechtert] [stark verbessert] 
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Abbildung 9.3: „Haben die (Bau-) Maßnahmen dazu beigetragen, dass sich Ihre Zu-
friedenheit oder die Ihrer Mieter mit den Wohnverhältnissen verbes-
sert hat?“ (n=120) 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Neben dem Wohngebäude oder deren Nebengebäuden wurden mitunter auch andere Ar-
beiten am Grundstück durchgeführt, welche die o.g. Maßnahmen häufig ergänzen. Des-
halb haben wir mit der schriftlichen Befragung der privaten Zuwendungsempfänger ge-
fragt: 

Abbildung 9.4: „Wie haben sich die Hofflächen, Plätze oder sonstige Flächen verän-
dert?“ (n=120) 
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Quelle: Eigene Darstellung. 
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Abbildung 9.4 macht deutlich, dass die optische Verbesserung einen hohen Stellenwert 
hat. Für 15 % der Befragten waren dies die markantesten Veränderungen.  

An dieser Stelle weist der Programmbewerter darauf hin, dass optische Verbesserungen 
jedoch nicht allein auf optische Aspekte zu reduzieren sind; durch Erneuerungsarbeiten, 
die optische Veränderungen zwangsläufig mit sich bringen, wird jedoch in erster Linie die 
Funktionsfähigkeit zuvor maroder Gebäude- oder Grundstücksteile wieder hergestellt. 
Defekte Dächer beispielsweise erfüllen ihre Funktion nur noch bedingt, wenn es regelmä-
ßig durchregnet. Defekte Fenster erfüllen ihre Funktion nicht mehr, wenn es durchregnet, 
der Wind durchzieht oder man sie nicht mehr öffnen kann. Optische Verbesserungen be-
deuten also häufig auch immer eine nachhaltige Wiederherstellung der Funktionalität. 

Neben den optischen Verbesserungen von Zufahrten und Hofplätzen, die zumeist neu ge-
pflastert wurden, hat Maßnahme o dazu beigetragen, die Regenwasserversickerung zu 
verbessern und Hofflächen besser begehbar zu machen. Grundsätzlich haben  grünordne-
rische und andere ökologische Aspekte bei derartigen Projekten im Hof- und Grund-
stücksraum immer einen relativ hohen Stellenwert.  

Außerdem wurden vielfach bei Arbeiten im Hofraum die Abstellmöglichkeiten, die Zu-
fahrt mit KFZ und die Rangiermöglichkeiten verbessert. Bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben haben sich so in geringem Umfang auch die Produktionsbedingungen verbessert. Da 
diese Wirkungen häufig eintreten, ohne das diese primäres Ziel sind, sind sie jedoch vor-
dringlich als sekundäre Wirkungen zu klassifizieren. 

Des Weiteren haben wir die öffentlichen Zuwendungsempfänger schriftlich befragt, ob 
die von ihnen durchgeführten Projekte zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssi-
tuation beigetragen haben. 28 % der Befragten (n=29) bestätigten dies. Die Wirkungen, 
die mit diesen Projekten erzielt werden, werden in der nachfolgenden Abbildung 9.5 dar-
gestellt. 
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Abbildung 9.5: „Leistet die geförderte Maßnahme einen Beitrag zur Verbesserung der 
innerörtlichen  Verkehrssituation? Falls ja, welche der im Folgenden 
aufgeführten Wirkungen treffen zu?“ (n=8) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Befragungsdaten. 

Zu den deutlichsten Veränderungen gehört auch hier die optische Aufwertung des Stra-
ßenraumes, die mit Umgestaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im gesamten Straßen-
raum einhergeht. 50 % der Befragten haben diese Wirkung somit als eine der wichtigsten 
Wirkungen identifiziert. Des Weiteren sind kürzere Wege für Fußgänger, bessere Sitz-
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möglichkeiten im Straßenraum und die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns (je 38 %) 
wichtige Effekte. Außerdem wurden zahlreiche weitere Aspekte genannt, auf die hier 
nicht näher eingegangen werden soll (vgl. Abb. 5). 

Daneben führen öffentlichen Projektträger auch Arbeiten an öffentlichen Gebäuden wie 
z.B. Rathäusern und anderen Außenstellen durch. Diese verbessern zwar u.a. auch das 
dörfliche Ortsbild, in erster Linie aber tragen sie deutlich zur Behebung von örtlichen 
Funktionsschwächen in der Siedlungsstruktur bei und wirken sich daher in dieser Funkti-
on weit mehr auf die Lebensqualität der Dorfbewohner aus, als über ihren Beitrag zur 
Verbesserung des Ortsbildes. Aus diesem Grund stellen derartige (kostenintensive) Pro-
jekte auch einen deutlichen Schwerpunkt des Landes in der Dorferneuerung dar. Jedoch 
wurden diese Projekte in den zurückliegenden zwei Jahren nicht mit EU-Mittel gefördert, 
weshalb auf die bereits angesprochenen Wirkungen an dieser Stelle nicht näher eingegan-
gen wird. 

Zum Abschluss haben wir die Dorfbewohner im Fallstudiendorf Folgendes gefragt: 

Abbildung 9.6: „Sind Sie mit Ihrem Dorf - so wie es jetzt ist - zufrieden?“ (n=39) 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Grundsätzlich besteht nach Abschluss der Dorferneuerung eine große Zufriedenheit mit 
dem Dorf. Neben einer Gruppe, die sehr zufrieden ist (23 %), gibt es eine sehr große 
Gruppe (67 %), die im Großen und Ganzen mit ihrem Dorf zufrieden ist.  
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In den Gesprächen vor Ort wurde deutlich, dass die „Restunzufriedenheit“ mit dem Dorf 
häufig auf Bereiche zurückgeht, die mit der Dorferneuerung nicht bearbeitet werden kön-
nen. Grundsätzlich muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass negative Veränderungen 
der Situation vor Ort häufig auf die Dorferneuerung zurückgeführt werden, obwohl diese 
nicht in Zusammenhang stehen. Schließt beispielsweise ein Laden zeitgleich zur Dorfer-
neuerung, weil der Besitzer in den Ruhestand geht und keinen Nachfolger gefunden hat, 
wird die Verschlechterung der lokalen Versorgungssituation häufig dann auf die Dorfer-
neuerung zurückgeführt, wenn beides zeitgleich geschieht. Im Rahmen der Fallstudie 
konnten derartige Zusammenhänge erkannt werden; die Befragungsergebnisse der schrift-
lich befragten Zuwendungsempfänger hingegen konnten nicht in derartiger Weise hinter-
fragt werden.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Dorferneuerung mit ihren vielschichtigen Pro-
jekten dazu beigetragen hat, den öffentlichen und privaten Raum nachhaltig zu verbes-
sern. Veränderungen des Ortsbildes fallen der Dorfbevölkerung dabei besonders auf und 
werden von dieser positiv wahrgenommen. 
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9.6.3 Frage IX.3 – In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmög-
lichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten worden? 

     

k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.3.1 Kriterium IX.3-1. Erhaltung / Verbesserung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.3-1.1. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, die durch 
Fördermaßnahmen geschaffen / erhalten wurden (vollzeitäquivalente Beschäftigungs-
möglichkeiten [FTE], Anzahl der betreffenden Betriebe) 

a) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch verbesserte landwirtschaftliche Tätigkei-
ten oder durch Transaktionen ergeben haben, die wiederum das Ergebnis geförderter 
nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator wurde in Beschreibung geändert, da keine An-
gaben in Vollzeitäquivalenten möglich sind. Der Teil d) des Indikators, der die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Frauen betrifft, wird nicht eigenständig dargestellt, sondern im 
Rahmen dieses Indikators mit bearbeitet und ausgeführt. 

k – Flurbereinigung 

Beschäftigungswirkungen der Flurbereinigung auf die Landwirtschaft lassen sich eintei-
len in  

(1) hemmende bzw. beschleunigende Wirkung auf den Strukturwandel, d.h. den lang-
fristig unvermeidlichen Abbau von landwirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkei-
ten, und 

(2) den Erhalt von landwirtschaftlicher Beschäftigung in ertragsschwachen Regionen.  
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Bezüglich der Wirkung auf den Strukturwandel können keine eindeutigen Aussagen 
gemacht werden. Einerseits hat Flurbereinigung eine rationellere Bewirtschaftung der 
landwirtschaftlichen Fläche zum Ziel, und damit sinkt die Zahl der für die Außenwirt-
schaft benötigten Arbeitskräfte, so dass ein Betrieb nach der Flurbereinigung mehr Fläche 
in der selben Zeit bewirtschaften kann wie vorher. 

Dies würde darauf schließen lassen, dass Betriebe in flurbereinigten Gebieten schneller 
wachsen können als außerhalb. Auch in der Literatur wird vielfach eine höhere Flächen-
mobilität und eine Verbesserung der Wachstumsmöglichkeiten großer Betriebe festge-
stellt (z.B. Burgmaier, 1993; Henkes, 1998). Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zu ei-
ner Beschleunigung des Strukturwandels im Verfahrensgebiet. Ältere Untersuchungen 
haben sogar eine hemmende Wirkung auf den Strukturwandel festgestellt und kritisiert 
(Hantelmann, 1978). Hingegen kann in einem langfristigen Vergleich von agrarstrukturel-
len Daten zwischen flurbereinigten und nicht flurbereinigten Gebieten (Klare et al., o.J.) 
kein eindeutiger Einfluss der Flurbereinigung auf den Strukturwandel diagnostiziert wer-
den.  

Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen der Landwirtschaft (Senkung der Erzeugerprei-
se, Verringerung der Ausgleichszahlungen) besteht jedoch die Gefahr, dass sich Land-
wirtschaft in ertragsschwachen Regionen künftig nicht mehr lohnt, so dass großräumig 
Flächen aus der Bewirtschaftung fallen oder aber nur noch extensiv mit geringst mögli-
chem Einsatz von Arbeitskräften bewirtschaftet werden. Diese Entwicklung, die in den 
vergangenen Jahrzehnten bereits zum Brachfallen von Grenzertragsstandorten geführt hat, 
wird sich ohne entsprechende Gegenmaßnahmen möglicherweise großflächig ausbreiten 
(Linckh et al., 1997). Hiervon sind vor allem die Grünlandregionen der hessischen Mit-
telgebirge betroffen. 

Hier kann die Flurbereinigung Impulse geben, die den Landwirten die Entscheidung zur 
Aufrechterhaltung des Betriebs im Zuge der Hofnachfolge erheblich erleichtern. Dabei 
können neben den Kostensenkungen (vgl. 1-1.1) und der Bereitstellung einer zeitgemäßen 
Infrastruktur auch die in zahlreichen Verfahren in Hessen geförderten gemeinschaftlichen 
Gebäude von entscheidender Bedeutung sein. Ein Beispiel hierfür sind die in den Verfah-
ren Mossautal-Untermossau und Obermossau errichteten zwei gemeinschaftlichen Milch-
viehställe, die in überregionalen Veröffentlichungen beschrieben sind (Wagner et al., 
1996). Hier haben sich jeweils drei Milchvieh-Haupterwerbsbetriebe, die aufgrund der 
Arbeitsüberlastung in den Einzelbetrieben keine Hofnachfolge gefunden hätten, zu Be-
wirtschaftungsgemeinschaften zusammengeschlossen. Hierdurch sind die Arbeitsplätze 
nicht nur erhalten, sondern auch qualitativ verbessert worden, da die beteiligten Betriebs-
leiter Freiraum für eine Weiterentwicklung ihrer eigenen Betriebe gewonnen haben.  

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Flurbereinigung Beschäftigung in landwirtschaftlichen 
Betrieben sichert, insbesondere in solchen Regionen, die von einem Rückzug der land-
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wirtschaftlichen Produktion bedroht sind. Es kann jedoch nicht quantifiziert werden, in 
welchem Umfang dies der Fall ist. 

b) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch Mehrfachtätigkeiten ergeben haben, die 
wiederum das Ergebnis geförderter nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind (voll-
zeitäquivalente Beschäftigungsmöglichkeiten) 

Checkliste 
   

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  

3. Der Indikator wurde durch weitere 
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 

 
4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. 
 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

o - Dorferneuerung 

Mit der Befragung der Landwirte im Rahmen der Fallstudie konnten die Programmbewer-
terInnen bislang keine direkten Beschäftigungseffekte für landwirtschaftliche Haushalte 
feststellen. Da einem Teil der Beschäftigungsmöglichkeiten, die mit der Dorferneuerung 
verbunden sind, nicht eindeutig zugeordnet werden kann, ob diese von landwirtschaftli-
chen oder nicht-landwirtschaftlichen Personen besetzt werden, wird auf diese Beschäfti-
gungseffekte unter den Indikatoren IX.3-3.1. und IX.3-3.3. näher eingegangen. 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Landwirte werden als Zuwendungsempfänger bei Projekten der Maßnahme s nicht expli-
zit ausgewiesen. Aufgrund der Projektbeschreibung liegt jedoch der Rückschluss nahe, 
dass es sich bei neun der bisher 26 abgeschlossenen Projekte um Landwirte als Zuwen-
dungsempfänger handelt (Urlaub auf dem Bauernhof, Bauerhofcafe). Befragungen von 
Landwirten in Nordrhein-Westfalen, die Umnutzungsmaßnahmen mit z.T. ähnlichen In-
halten durchgeführt haben, haben ergeben, dass zumeist auch die Schaffung von Arbeits-
plätzen (vor allem für Frauen) durch die durchgeführten Projekte stattfand. Dieses Ergeb-
nis dürfte auf die hessischen Projekte übertragbar sein. Quantitative Angaben lassen sich 
allerdings erst nach einer Befragung der Zuwendungsempfänger darstellen.    

c) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung, die jün-
ger als 30 Jahre ist. 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Ausweisung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten eine Vielzahl von methodischen Problemen mit sich bringt 
und nur sehr eingeschränkt möglich ist. Daher wurde auf die noch stärkere Differenzie-
rung der Ergebnisse verzichtet.  

d) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen 

Erläuterung zum Indikator: Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen werden nicht geson-
dert ausgewiesen, sondern jeweils bei den vorhergehenden Indikatoren (wo dies möglich 
ist) mit dargestellt. 
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Indikator IX.3-1.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die landwirtschaftliche Bevölke-
rung erhalten/geschaffen wurde (Euro/FTE) 

Checkliste 
   

1. Der Indikator ist geeignet.  2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. 
 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Da die Zahl der erhaltenen bzw. geschaffenen Arbeitsplätze 
nicht ermittelbar ist bzw. sich von denen der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung 
nicht trennen lässt, wird der Indikator nicht bearbeitet. 

9.6.3.2 Kriterium IX.3-2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tä-
tigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen werden 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet.  2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.3-2.1. Arbeitnehmer, die auf Grund der Beihilfe während der Zeiträume 
mit geringer landwirtschaftlicher Aktivität eine Beschäftigung fanden 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Schaffung von 
Beschäftigung während der Zeiträume geringer landwirtschaftlicher Aktivitäten in keiner 
im EPLR genannten Maßnahme als Ziel aufgeführt ist. Darüber hinaus hat keine der an-
gebotenen Maßnahmen Wirkungen, die auf diesen Indikator abzielen.  

Indikator IX.3-2.2. Verlängerung der Fremdenverkehrssaison 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Verlängerung 
der Fremdenverkehrssaison  in keiner im EPLR genannten Maßnahme als Ziel aufgeführt 
ist. Darüber hinaus hat keine der angebotenen Maßnahmen Wirkungen, die auf diesen 
Indikator abzielen.  
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9.6.3.3 Kriterium IX.3-3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt 
zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung bei. 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.3-3.1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/geschaffene Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind (FTE, Anzahl der 
betreffenden Personen) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Die Teilindikator a) bis d) werden nicht bearbeitet, da die 
Ausweisung von Beschäftigungsmöglichkeiten eine Vielzahl von methodischen Proble-
men mit sich bringt und nur sehr eingeschränkt möglich ist. Daher wurde auf die noch 
stärkere Differenzierung dieser Beschäftigungsmöglichkeiten verzichtet. Beschäftigungs-
möglichkeiten für Frauen (Teilindikator e) ) werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern 
jeweils beim Hauptindikatoren, wo dies möglich ist, mit dargestellt. 

n – Dienstleistungseinrichtungen  

Durch die Gründung neuer außerlandwirtschaftlicher Existenzen und Investitionen zur 
Bereitstellung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft werden 
im ländlichen Raum zahlreiche (außerlandwirtschaftliche) Beschäftigungsmöglichkeiten 
gesichert, verbessert und z.T. sogar neu geschaffen. Durch die Förderung von Gutachten, 
Analysen etc. wird die Schaffung bzw. Sicherung weiterer regionaler Arbeitsplätze vorbe-
reitet (vgl. auch IX.1-2.1.). Ein Teil der geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätze wird 
bzw. ist dabei von Frauen besetzt; gerade Frauen sind im Bereich der Existenzgründungen 
aktiv. Bei anderen Einrichtungen, besonders im sozialen Bereich, ist anzunehmen, dass 
hier auch ein großer Anteil von Frauen beschäftigt wird. 

o - Dorferneuerung 

Grundsätzlich kann die Förderung von Dorferneuerungsprojekten auch zu Arbeitsplatzef-
fekten führen, obwohl dies kein Hauptziel der Dorferneuerung ist. Dabei sind dreierlei 
Arten von Beschäftigungseffekten zu unterscheiden: Direkte, indirekte und konjunkturelle 
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Beschäftigungseffekte. Bei diesem Indikator werden die direkten Beschäftigungseffekte 
dargestellt. 

Nicht alle Dorferneuerungsprojekte sind gleichermaßen geeignet, Beschäftigungseffekte 
hervorzubringen. Der Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen ist aber beispielswei-
se bei der Richtlinienziffer 2.1.14 ‚Erhaltung und Verbesserung der dörflichen Nutzungs-
vielfalt“ formuliert. Hier können unter anderem Investitionen zur Erhaltung oder Neuein-
richtung von wohnstättennahen Arbeitsplätzen in Kleinunternehmen des Handwerks, des 
Handels sowie des Dienstleistungs- und Kleingewerbes gefördert werden. In den Jahren 
2000 bis 2002 wurden 37 Projekte im Rahmen dieser Richtlinienziffer mit EU-Mittel ge-
fördert und abgeschlossen. 

Um die Beschäftigungswirkungen bei den bisher geförderten Projekten überprüfen zu 
können, haben die ProgrammbewerterInnen dazu einige Zuwendungsempfänger schrift-
lich befragt. Aus der Grundgesamtheit der abgeschlossenen Projekte der Jahre 2000 und 
2001 wurde dazu eine Stichprobe gezogen. Innerhalb dieser Befragung wurden jedoch 
nicht nur die Zuwendungsempfänger aus der oben beschriebenen „beschäftigungswirksa-
men“ Projektkategorie, sondern auch Zuwendungsempfänger aus allen anderen (auch 
nicht explizit beschäftigungswirksamen) Projektkategorien befragt. Dieses Vorgehen 
wurde gewählt, da es durchaus möglich ist, dass auch bei Projekten, die auf Grund der bei 
uns vorliegenden Daten kein Beschäftigungsziel vermuten lassen (z.B. bei der Sanierung 
einer Fassade oder eines Daches), trotzdem Beschäftigungswirkungen eintreten. Das ge-
förderte Gebäude kann beispielsweise nach der äußeren Sanierung insgesamt gewerblich 
genutzt werden. 

Auf die Frage: „Konnten nach Fertigstellung der (Bau-) Maßnahme für Sie selbst oder für 
andere Personen neue Arbeitsplätze geschaffen oder bestehende Arbeitsplätze gesichert 
werden?“ haben 10 % der Befragten mit „ja“ geantwortet (n=120). Die Art dieser Be-
schäftigungseffekte stellt MB-IX Abbildung 9.7 dar. Für diese Abbildung wurden die Er-
gebnisse der schriftlichen Befragung, bei der nur eine Stichprobe aus der Gesamtheit der 
Projekte befragt wurde, auf alle Projekte der Jahre 2000 und 2001 hochgerechnet. 

Insgesamt haben hochgerechnet auf die zu Grunde liegenden Projekte der Jahre 2000 und 
2001 165 Arbeitsplätze von der geförderten Dorferneuerung profitiert. 

Es wird deutlich, dass besonders Männer direkte Beschäftigungseffekte infolge der Dorf-
erneuerung hatten. Diese resultieren stark aus der Förderung betrieblicher Investitionen. 
So konnten insgesamt 121 Männer unmittelbar von der Maßnahme profitieren. Für 46 
Männer wurden Vollzeitarbeitsplätze gesichert, für 45 Männer wurden neue Teilzeitstel-
len geschaffen. Außerdem wurden für Männer 14 Vollzeitstellen neu geschaffen und 16 
Teilzeitstellen gesichert.  



138  Kapitel 9        MB-IX - Beschäftigung 

 

Abbildung 9.7:  Anzahl der geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätze (Angaben 
privater Zuwendungsempfänger) 
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Quelle: Eigene Darstellung. (n=120, hochgerechnet auf alle Projekte privater Zuwendungsempfänger in den Jahren 
2000 und 2001). 

Frauen haben zu einem weit geringeren Teil von der Dorferneuerung profitiert. Insgesamt 
wurden 44 Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen gesichert bzw. geschaffen. Besonders 
der Teilzeitbereich hat bei Frauen von der Dorferneuerung profitiert; hier wurden 18 Teil-
zeitstellen gesichert und gleich viele neu geschaffen. Zudem wurden sechs Vollzeitstellen 
gesichert und zwei neu geschaffen. 

Bei der Analyse, welche Projektkategorie besonders beschäftigungswirksam war, waren 
es die Projekte der Richtlinienziffer 2.1.14 ‚Erhaltung und Verbesserung der dörflichen 
Nutzungsvielfalt“ die vor allem bei den gesicherten Arbeitsplätzen zu deutlichen Beschäf-
tigungseffekten für Männer und Frauen geführt haben. Von den 19 befragten Zuwen-
dungsempfängern, die Projekte gemäß dieser Ziffer durchgeführt haben, haben 13 ange-
geben, dass in Folge der Förderung Arbeitsplätze gesichert und geschaffen wurden. Ein 
großer Teil der in Abbildung 9.9 dargestellten Arbeitsplatzeffekte ist diesen Projekte zu-
zuordnen. Bei allen anderen Projektkategorien wurden nur vereinzelt Arbeitsplätze ge-
schaffen. 

Die Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger haben dagegen in der Regel keine struk-
turellen Beschäftigungseffekte. Auf die Frage, ob nach Fertigstellung der Maßnahme Ar-
beitsplätze geschaffen oder gesichert werden konnten, antworteten alle befragten öffentli-
chen Projektträger mit „nein“ (n=29). 

Um die quantifizierten direkten Beschäftigungseffekte besser einordnen zu können, haben 
wir die öffentlichen Projektträger in ihrer Funktion als Gebietskörperschaft gefragt, wie 
sie die Beschäftigungssituation im Dorf einschätzen. Auf die Frage „Welche Qualitätsbe-
schreibung trifft Ihrer Meinung nach am ehesten auf das Arbeitsplatzangebot des Dorfes 
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zu?“ antworteten 52 % der Befragten, dass die Dorfbewohner überwiegend in der näheren 
Umgebung arbeiten. Im Dorf selber arbeitet dagegen kaum noch jemand.  

Vor diesem Hintergrund ist die Anzahl von insgesamt 48 neu geschaffenen und 69 gesi-
cherten Vollzeitäquivalenten (Annahme: zwei Teilzeitstellen entsprechen eine Vollzeit-
stelle) für die lokale Situation in den Dörfern des ländlichen Raums sehr positiv zu be-
werten. Zudem hat sich gezeigt, dass Arbeitsplätze vor allem durch die Projekte gesichert 
und geschaffen werden, die dies auch als Ziel beinhalten und bei denen Unternehmen 
durch betriebliche Investitionen direkt von der Förderung profitieren. 

Abbildung 9.8:  Dörfliche Arbeitsplatzsituation, Einschätzung öffentlicher Zuwen-
dungsempfänger (Mehrfachnennungen inklusive) 
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Quelle: Eigene Darstellung. (n=29). 

s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Wie bereits unter Indikator IX.3-1.1. dargestellt, ist die Einteilung der Zuwendungsemp-
fänger in Landwirte und Nicht-Landwirte in den Projektlisten nicht enthalten, da diese 
Information bei der Antragstellung nicht mit abgefragt wird. Daher kann nur eine Schät-
zung anhand der Projektbeschreibungen erfolgen. Demnach wären ca. 17 der bisher 26 
abgeschlossenen Projekte von Nicht-Landwirten durchgeführt worden. Hierbei handelt es 
sich zum einen, ähnlich wie bei den Landwirten, um Ferienwohnungen, Gästezimmer, 
Gartencafes und ähnliches. Bei diesen Projekten sind Beschäftigungseffekte, wie bereits 
bei den Landwirten unter IX.3-1.1. beschrieben, wahrscheinlich. Bei den restlichen Pro-
jekten handelt es sich zumeist um kleinere Ergänzungsmaßnahmen, bei denen keine um-
fangreichen Beschäftigungswirkungen zu erwarten sind.  
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Indikator IX.3-3.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft tä-
tigen Personen erhalten / geschaffen wurde (Euro/FTE) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

n – Dienstleistungseinrichtungen  

Es können keine Kosten ermittelt werden, da aufgrund der Datenlage keine Verbindung 
zwischen Fördermittelhöhe und Anzahl geschaffener bzw. gesicherter Arbeitsplätze her-
gestellt werden kann. 

o - Dorferneuerung 

Die Kosten pro Arbeitsplatz im Sinne von eingesetzten Fördergeldern oder förderfähigen 
Kosten pro Arbeitsplatz können für die Dorferneuerung nicht angegeben werden, da diese 
Aspekte bei der schriftlichen Befragung nicht mit erhoben wurden. Für die Projekte, die 
im Rahmen der schriftlichen Befragung angaben, Arbeitsplätze geschaffen zu haben, lie-
gen daher keine Informationen zu den Fördergeldern oder zum förderfähigen Finanzvo-
lumen vor. Ein Abgleich zwischen den Projektdaten von der IBH, die diese Angaben ent-
halten und den Ergebnissen der schriftlichen Befragung kann aus Datenschutzgründen 
nicht erfolgen.  

Die Angabe eines groben Näherungswertes ist jedoch möglich, da die Zuwendungsemp-
fänger mit der schriftlichen Befragung gefragt wurden, wie hoch die Kosten für die kom-
plette Baumaßnahme (eingeschlossen mögliche nicht geförderte Arbeiten) waren. Bei den 
Projekten mit Arbeitsplatzeffekten wurden insgesamt rund 1,6 Mio. Euro investiert. Bei 
einer Anzahl von ca. 70 durch diese Projekte gesicherten bzw. geschaffenen Arbeitsplätze 
(Vollzeitäquivalente) ergibt sich eine durchschnittliche Investitionssumme von 
22.500 Euro pro gesicherten/geschaffenen Arbeitsplatz.  

Indikator IX.3-3.3 Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteige-
rung ländlicher Räume (Beschreibung). 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   
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Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator wurde neu eingeführt, weil viele Arti-
kel-33-Maßnahmen eine Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raums zur Folge ha-
ben. Dies ist auch ein wichtiges Ziel einiger Maßnahmen, z.B. der Dorferneuerung und 
der Flurbereinigung. Die Artikel-33-Maßnahmen bieten insgesamt ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten, positiv auf die Attraktivität der ländlichen Räume zu wirken, z.B. 
durch 

– die optische Aufwertung des Ortsbildes in den geförderten Dörfern, 

– neue Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung oder des Tourismus, 

– die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse in den Dörfern, 

– die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes, 

– die Steigerung des Freizeitwertes der Landschaft durch bessere Zugänglichkeit usw. 

Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner 
und interessanter werden und dadurch vermehrt Besucher anziehen. Unter günstigen Vor-
aussetzungen können sich dort sogar neue Einwohner niederlassen. 

Neudörfler und Gäste kaufen im Dorf ein, lassen sich bewirten oder übernachten in Gast-
wirtschaften vor Ort. Die steigende Nachfrage führt einerseits bei den bestehenden Be-
trieben zu mehr Arbeit und Einkommen, und möglicherweise zu zusätzlichen oder erwei-
terten Arbeitsplätzen für abhängig Beschäftigte. Auch Landwirte schaffen unter Umstän-
den mit Direktvermarktung oder Urlaub auf dem Bauernhof einen neuen Betriebszweig, 
zu dem sie Personal benötigen. Letztlich bietet das erhöhte Kundenpotenzial auch den 
Anreiz für Existenzgründer oder größere Unternehmen, ein neues Geschäft oder eine Fili-
ale in dem Ort einzurichten.  

Diese indirekten Effekte sind von den direkten Wirkungen der vorgegebenen Indikatoren 
zu trennen. Sie betreffen sowohl landwirtschaftliche als auch nicht-landwirtschaftliche 
Betriebe, die Effekte können aber nicht getrennt werden und sind daher nur an dieser 
Stelle beschrieben. 

Indirekte Beschäftigungseffekte treten ein, ohne dass man sie planen oder exakt vorausbe-
rechnen kann. Ihr Eintreffen hängt von Voraussetzungen ab, die lokal sehr unterschiedlich 
ausgeprägt sind. Dazu zählt z.B. das touristische Potenzial und die Aufenthaltsqualität 
eines Orts, das Vorhandensein von Verkehrs- und anderer Infrastruktur, die Nähe zu grö-
ßeren Städten, die regionale Kaufkraft usw. Auch ihre Messung ist schwierig, da sie zu-
meist erst mittel- bis langfristig auftreten und keinen konkreten Förderprojekten zugeord-
net werden können.  
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Im Rahmen der Halbzeitbewertung können nur Hinweise und Beschreibungen auf die 
Steigerung der Attraktivität geleistet werden, die wie hier beschrieben indirekt auf Be-
schäftigung im ländlichen Raum wirken kann. Gleichwohl wurde von den Fachbehörden 
in Expertengesprächen die Bedeutung der indirekten Einkommens- und Beschäftigungs-
wirkungen für die ländlichen Räume hervorgehoben und z.B. für die Dorferneuerung hö-
her gewichtet als die direkten Effekte. Durch die Förderung sollen den ländlichen Regio-
nen insgesamt neue Entwicklungsmöglichkeiten und –impulse gegeben werden, die sich 
dann in diesen indirekten Effekten niederschlagen. Daher sollte bei späteren Bewertungen 
diesen Wirkungszusammenhängen nachgegangen werden, z.B. anhand der Untersuchung 
von Fallstudienregionen. 

k – Flurbereinigung 

Der Beitrag der Flurbereinigung zur Steigerung der Attraktivität von Dorf und Umgebung 
ist vielfältig und wird an den entsprechenden Stellen ausführlicher geschildert: 

– Der Neubau von Ortsrandwegen und gemeinschaftlichen landwirtschaftlichen Gebäu-
den außerhalb der Ortslage vermindern innerorts Emissionen, landwirtschaftlichen 
und gewerblichen Verkehr (vgl. 2-3.4). 

– Das Landschaftsbild wird durch landschaftsgestaltende Maßnahmen positiv beein-
flusst (vgl. 5-3.2), und multifunktional nutzbare Wege sorgen für eine bessere Zu-
gänglichkeit der Landschaft (vgl. 2-3.1).  

– Auch Flächenzuweisungen können direkt zu einer gesteigerten Attraktivität führen, 
wie z.B. im Verfahren Herborn-Uckersdorf (FB Wetzlar), in dem für den dort ansäs-
sigen Vogelpark ein Parkplatz geschaffen wurde, der spürbar positive Auswirkungen 
auf den Verkehr hat (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003).  

– Wie in 3-1.1 dargestellt, kann Flurbereinigung zur Aufrechterhaltung der Bewirt-
schaftung von Grünlandflächen in Mittelgebirgsräumen beitragen. Das Offenhalten 
der Landschaft ist die notwendige Voraussetzung für den Erhalt der Kulturlandschaft, 
der Freizeitfunktion und der touristischen Attraktivität der Region, und erhält oder 
schafft damit Beschäftigungsmöglichkeiten über den landwirtschaftlichen Sektor hin-
aus.  

Alle genannten Aspekte, die in vielen der näher untersuchten Verfahren genannt wurden, 
können indirekte Beschäftigungseffekte zur Folge haben. Die Wirkung lässt sich jedoch 
nicht quantifizieren und könnte nur durch einzelne Fallstudien belegt werden.  

o - Dorferneuerung 

Im Rahmen der Fallstudie wurde versucht, indirekte Beschäftigungseffekte in einem ge-
förderten Dorf herauszuarbeiten. Die Expertengespräche sowie die Befragungen der Ge-
werbetreibenden und der Landwirte im Dorf führten jedoch nicht zu quantifizierbaren 
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Ergebnissen. Die zwei Gewerbebetriebe des Fallstudiendorfes wurden z.B. gefragt, ob 
sich infolge der Dorferneuerung für sie neue Beschäftigungseffekte ergeben haben. Beide 
Gewerbebetrieben gaben an, keine positiven oder negativen Beschäftigungseffekte gehabt 
zu haben. Aufgrund der äußerst geringen Zahl vorhandener Gewerbebetriebe sind diese 
Aussagen jedoch grundsätzlich nicht repräsentativ. 

Die Ergebnisse der Befragungen von Gewerbebetrieben in den anderen Bundesländern 
haben jedoch gezeigt, dass die Förderung ländlicher Infrastrukturen, welche das Ortsbild 
verbessern, auch für die Gewerbebetriebe von Vorteil sein kann. Befragungen dort erga-
ben, dass durch die Zuzüge von Neudörflern und steigende Gästezahlen infolge verbesser-
ter Standortattraktivität das Kundenpotenzial lokaler Gewerbebetriebe ansteigt. Mittel- 
bis langfristig kann sich dieses auch in positiven Beschäftigungseffekten äußern.  

Auch in der Literatur finden sich nur relativ allgemeine Angaben bezüglich der indirekten 
Effekte. Kötter verweist beispielsweise auf die verbesserte Standortgunst eines Dorfes 
infolge der Dorferneuerung, insbesondere was die Attraktivität als Gewerbestandort oder 
als Wohnstandort für Unternehmensangehörige angeht. (vgl. Kötter, 1989, S.145).  

Die Dorferneuerung bietet eine Reihe von Ansatzpunkten für die Attraktivitätssteigerung 
im Dorf: 

– Durch gestalterische Projekte an öffentlichen und privaten Gebäuden sowie im Stra-
ßenraum (vgl. IX 2-3.4) trägt die Dorferneuerung zur Verbesserung der Wohnum-
feld-/Wohnstandortqualität bei.  

– Durch die Förderung von verschiedensten Einrichtungen und Aktivitäten in den Dör-
fern (z.B. Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Spielplätze, Unternehmen usw.) er-
hält und schafft sie neue Infrastrukturangebote für die ländliche Bevölkerung (vgl. 
IX.2-2.1., IX.2-2.3.). 

– Die Förderung von Wohnraum und Ferienwohnungen im Rahmen der Dorferneuerung 
trägt zu besseren Möglichkeiten zur Ansiedlung und zum Verweilen in den Dörfern 
bei (vg. IX.2-3.2.). 

– Durch die prozesshaften Elemente der Dorferneuerung (Erarbeitung des Dorfentwick-
lungskonzepts unter Beteiligung der Bürger, Anstoßeffekte durch die durchgeführten 
Projekte) wird die Dynamik in den Dörfern gefördert (IX.4-3.1.). 

Alle diese Aspekte werden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. In den Expertenge-
sprächen im Land wurde betont, dass die Dorferneuerung insgesamt zu indirekten Be-
schäftigungs- und Einkommenseffekten führt. In Folge der bis zur Halbzeitbewertung 
durchgeführten Untersuchungen ließen sich diese Effekte aber nicht quantifizieren. 
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s – Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit 

Die bisher abgeschlossenen Projekte wurden von privatrechtlichen Zuwendungsempfän-
gern durchgeführt und hatten zumeist konkrete touristische Einrichtungen zum Inhalt (Fe-
rienwohnungen, Heuhotel, Vesperstube usw.). Diese Einrichtungen erhöhen die Attrakti-
vität des ländlichen Raums vor allem für Touristen, die diese Einrichtungen schwer-
punktmäßig nutzen. 

Indikator IX.3-3.4. Umfang der Beschäftigung in der Planungs- und Realisierungs-
phase von Projekten (in Beschäftigtenjahren) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Die Darstellung von Beschäftigungseffekten in der Planungs- 
und Realisierungsphase erfolgt auch bei den kapitelübergreifenden Fragen. Die Methodik 
der Berechnung ist daher in Kapitel 10 dargestellt. Da konjunkturelle Beschäftigungsef-
fekte aber bei der Argumentation für oder gegen eine Förderung und in der politischen 
Diskussion immer wieder eine wichtige Rolle spielen, werden sie auch an dieser Stelle für 
die finanziell umfangreichen Maßnahmen dargestellt.  

k – Flurbereinigung 

In jeder Flurbereinigung treten die Teilnehmergemeinschaften selbst als Arbeitgeber auf. 
Das Verfahren ist in der Regel mit der Neuvermessung des Verfahrensgebiets verbunden. 
Die ausführenden Vermessungsstellen benötigen lokale Hilfskräfte, die von den Teilneh-
mergemeinschaften angestellt werden und deren Löhne als Ausführungskosten förderfä-
hig sind. Auch für die eigenen kaufmännischen Geschäfte und für die Baubetreuung 
(Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung) stellen die Teilnehmergemeinschaften vorüberge-
hend (oft verfahrensübergreifend) Angestellte ein. Es wird geschätzt, dass für diese Auf-
gaben pro Verfahren drei bis vier Vollzeitarbeitsplätze für einen Zeitraum von vier Jahren 
geschaffen werden (Wirtschaftsministerium Wiesbaden, 2003). 

Darüber hinaus treten in noch viel größerem Umfang Beschäftigungseffekte bei der Aus-
führung der Baumaßnahmen auf. Diese wurden in der Befragung der 28 Stichprobenver-
fahren untersucht. Um die regionale Herkunft und die Branchen der ausführenden Unter-
nehmen zu ermitteln, wurden die Verfahrensbearbeiter gebeten, die insgesamt vergebenen 
Auftragssummen aller Baumaßnahmen (ohne Planungsleistungen) auf die genannten Ka-
tegorien aufzuteilen. Die Antworten sind in Tabelle 9.2 dargestellt.  
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Tabelle 9.2: Antworten auf die Frage 3: „Woher kamen die Unternehmen, die mit den 
Baumaßnahmen beauftragt wurden, und wie hoch waren ungefähr die 
Auftragssummen?“ (Angaben in Euro)  

Art der Branche aus dem 
eigenen 

Landkreis

aus dem 
eigenen 

Bundesland

von außerhalb 
des eigenen 

Bundeslandes

von außerhalb 
Deutschlands

Tiefbau 7.122.825 6.715.535 439.615 0
Garten- und Landschaftsbau 377.819 630.403 69.355 0
Hochbau 3.265.334 1.396.109 252.893 247.000
Sonstige 81.581 25.339 195.355 0

Summe 10.847.558 8.767.385 957.219 247.000
 

Quelle: Eigene Erhebung (n = 28). 

In den 28 Verfahren wurde eine Gesamtsumme von rund 21 Mio. Euro angegeben, im 
Mittel 744.000 mit einer Streubreite zwischen 119.000 und 1,7 Mio. Euro. Die Ausgaben 
verteilen sich zu 69 % auf Tiefbau-, zu 25 % auf Hochbau-, zu 5 % auf Garten- und Land-
schaftsbau- sowie zu 1 % auf sonstige Unternehmen.  

Diese Anteile an der gesamten Auftragssumme sind die Grundlage für eine Hochrechnung 
der Beschäftigungseffekte, die auf den Umsatzzahlen je Arbeitsplatz für einzelne Bran-
chen basiert (Statistisches Bundesamt, 1996; zur Methode vgl. Kapitel 10 im Endbericht). 
Dabei werden als Ausgangswert die zuwendungsfähigen Ausgaben aller Verfahren nach 
den Angaben der Projektliste zu Grunde gelegt, die eine Gesamthöhe von rund 
17,5 Mio. Euro haben (vgl. Kap. k 9.4.1).  

Das Ergebnis der Hochrechnung ist in Tabelle 9.3 dargestellt. Für die drei Jahre und über 
alle EAGFL-geförderten Projekte ergeben sich als konjunktureller Effekt rund 336 Be-
schäftigtenjahre. Dies bedeutet, dass umgerechnet ein Jahr lang 336 Arbeitskräfte durch 
Aufträge zur Umsetzung der Baumaßnahmen in der Flurbereinigung beschäftigt sind. 
Diese Arbeitsplätze verteilen sich zu 52 % auf Unternehmen im jeweiligen Landkreis des 
Verfahrens, zu 42 % auf weitere hessische Unternehmen und zu 5 % auf deutsche Unter-
nehmen außerhalb des Bundeslandes, wohingegen die ausländischen Unternehmen nur 
mit einem Anteil von 1 % vertreten sind. 
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Tabelle 9.3: Konjunkturelle Beschäftigungseffekte der Maßnahme k, hochgerechnet 
auf die gesamten zuwendungsfähigen Ausgaben (in Beschäftigtenjahren)  

Art der Branche Landkreis Bundesland Deutschland Ausland

Tiefbau 117,1 110,4 7,2 0,0
Garten- und Landschaftsbau 5,7 9,6 1,1 0,0
Hochbau 49,8 21,3 3,9 3,8
Sonstige 1,8 0,6 4,3 0,0

Summe 174,4 141,8 16,4 3,8
 

Quelle: Hochrechnung nach Beschäftigungskoeffizienten aus (Statistisches Bundesamt, 1996), Eigene Erhebung, 
Daten der Fben. 

Da die Hochrechnung auf der Summe der zuwendungsfähigen Ausführungskosten beruht, 
sind die anfangs erwähnten Arbeitsplätze bei den Teilnehmergemeinschaften (die ja eben-
falls förderfähig sind) in dieser Summe enthalten. Die regionale Gewichtung verschiebt 
sich jedoch unter Beachtung dieser Arbeitsplätze etwas zu Gunsten des Landkreises. 

o - Dorferneuerung 

Den 165 Vollzeit- und Teilzeitstellen, die direkt durch die Dorferneuerungsförderung 
durch die EU-kofinanzierten Projekte der Jahre 2000 und 2001 entstanden sind bzw. die 
gesichert wurden (116 Vollzeitäquivalente), sind nun die konjunkturellen Beschäfti-
gungseffekte gegenüber zu stellen. Berechnungen haben ergeben, dass mit der 
EU-kofinanzierten Dorferneuerungsförderung der Jahre 2000 bis 2002 in Hessen kon-
junkturelle Beschäftigungseffekte in Höhe von 670 Beschäftigtenjahren aufgetreten sind 
(zur Berechnung siehe Kapitel 10). Dies bedeutet, dass ein Jahr lang 670 Arbeitskräfte 
durch Aufträge zu Umsetzung der Dorferneuerungsmaßnahmen beschäftigt sind. In die-
sem Zusammenhang weist bereits Kötter darauf hin, dass über 50 % der direkten Beschäf-
tigungseffekte im Baugewerbe und im Handwerk anfallen, so dass je nach Wirtschafts-
struktur vor allem örtliche Unternehmen und ihre Mitarbeiter unmittelbar von den Erneu-
erungsmaßnahmen profitieren. (vgl. Kötter, 1989, S. 147) Dies bestätigen die Untersu-
chungen im Rahmen der Zwischenbewertung, wonach vor allem Dachdecker- und Ma-
lereibetriebe von der Förderung profitiert haben. 

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen auch folgende Aussage in der Literatur. „Für die 
Sicherung der Handwerksbetriebe weist indessen der Anteil der privaten Erneuerungsin-
vestitionen eine besondere Bedeutung auf. Diese umfassen im Wesentlichen Instandset-
zungs-, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an Gebäuden und tragen daher eher 
als Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Bereich gerade auch zur Sicherung qualifizierter 
Arbeitsplätze kleinerer örtlicher Betriebe unterschiedlicher Branchen bei.“  (Kötter, 1989, 
145) 
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Die Befragung der Zuwendungsempfänger bestätigt diesbezüglich, dass ein Großteil der 
beauftragten Unternehmen aus dem näheren räumlichen Umfeld kommt. Abbildung 9.9 
zeigt, dass vor allem von den privaten Zuwendungsempfänger Unternehmen aus dem di-
rekten räumlichen Umfeld beauftragt werden. In allen Fällen verbleibt aber der größte 
Anteil von Auftragssumme innerhalb der Landkreise, in denen das Projekt angesiedelt ist. 

Abbildung 9.9: Antworten auf die Frage: „Woher kamen die Unternehmen, die mit 
den Baumaßnahmen beauftragt wurden, und wie hoch waren ungefähr 
die Auftragssummen?“ (Öff n=29, Priv n=120) 
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Quelle: Eigene Erhebung (PRIV: n=120; ÖFF: n=29). 

Schüttler bewertet die Dorferneuerung daher wie folgt: „Sämtliche Maßnahmen der Dorf-
erneuerung sind in hohem Maße arbeitsplatzintensiv, d.h. es wird im Vergleich zu ande-
ren Infrastrukturinvestitionen ein vergleichsweise hoher Anteil menschlicher Arbeitskraft 
eingesetzt. Dies hat sich auf die Beschäftigungslage des Handwerks und der klein- und 
mittelständischen Betriebe im Hoch-, Tief- und Ausbaugewerbe stabilisierend ausge-
wirkt.“ (Schüttler, 1999, S.55)  

Die konjunkturellen Beschäftigungswirkungen der Dorferneuerung werden jedoch nicht 
von allen durchweg positiv bewertet. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass 
von der Dorferneuerung besonders die regionale Bauwirtschaft (vgl. Herrenknecht, 1999, 
S.43) und die regionalen Ingenieurs- und Planungsbüros (vgl. Henckel, 1997, S.6) profi-
tieren und dass die Gelder, die in diese Wirtschaftszweige fließen, möglicherweise einer 
alternativen Verendung entzogen werden (vgl. Kötter, 1989, S.146f). In diesem 
Zusammenhang sollte jedoch Folgendes berücksichtigt werden: 

– Die konjunkturellen Beschäftigungseffekte sind – anders als zu Beginn der Dorfer-
neuerungsförderung in den 70er und frühen 80er Jahren (des 20. Jhd.) – nicht mehr 
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das Hauptziel der Dorferneuerungsförderung. Sie entstehen quasi zwangsläufig durch 
alle Formen von Baumaßnahmen, die, wie bereits an anderer Stelle ausführlich darge-
stellt wurde (z.B. vgl. Indikator IX.2-3.4.), wesentliche andere Wirkungen entfalten 
(Wohnumfeldverbesserung, soziale Funktion u.v.m.). Die konjunkturellen Effekte 
sind daher nur einer von vielen Effekten der Dorferneuerung. Trotzdem sind sie nicht 
zu vernachlässigen, da sie in ihrer Größenordnung durchaus beachtenswert sind und 
besonders im räumlichen Nahbereich der Baumaßnahme auftreten, und damit die re-
gionale Wirtschaft, insbesondere im kleingewerblichen Bereich, stärken. 

– Die andauernde Kritik der Dorferneuerungsförderung als Konjunkturprogramm wird 
z.T. auch dadurch abgeschwächt, als dass neben den konjunkturellen Beschäftigungs-
effekten trotz allem auch strukturelle Beschäftigungseffekte auftreten, die ebenfalls 
nicht zu vernachlässigen sind. 

– Außerdem gilt es zu überlegen, wie die Gelder, die in die Dorferneuerungsförderung 
fließen, alternativ verwendet werden können. Dabei ist zu fragen, wie viele Arbeits-
plätze die klassische Wirtschaftsförderung mit diesen Mitteln schaffen bzw. sichern 
könnte und wie diese im ländlichen Raum angesiedelt werden könnten. 

Aus Sicht der BewerterInnen sind die zusätzlich auftretenden konjunkturellen Effekte 
daher berechtigterweise ein wichtiger Effekt, um die ländliche Wirtschaft und damit den 
ländlichen Raum zu stärken. 
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9.6.4 Frage IX.4 – In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale 
der ländlichen Wirtschaft erhalten oder verbessert worden? 

     
k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.4.1 Kriterium IX.4-1. Erhalt / Verbesserung der mit der Land-
wirtschaft in Zusammenhang stehenden Produktionsstruktu-
ren 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.4-1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen sich auf Grund 
der Fördermaßnahmen Verbesserungen ergeben haben (Anzahl und % der Betriebe 
sowie der ha) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

a) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Bodenmelioration   

k – Flurbereinigung 

Die Notwendigkeit von Bodenmelioration wird in den hessischen Flurbereinigungsverfah-
ren umfassend geprüft. In jedem Verfahren wird zu Beginn ein Standortgutachten durch 
die OFB angefertigt, in dem auch Meliorationskalkungen für bestimmte Flächen empfoh-
len werden. Nach der Besitzeinweisung entscheidet der neue Eigentümer des Flurstücks 
selbst darüber, ob die Kalkung, deren Kosten bezuschusst werden, durchgeführt werden 
soll. Nach Auskunft der OFB werden für rund 60 % der Ackerfläche Meliorationskalkun-
gen empfohlen und auf 80 % der empfohlenen Fläche nachher auch durchgeführt (Obere 
Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003). 

b) davon landwirtschaftliche Betriebe mit verbesserter Bewässerung (Anzahl und % 
der ha) 
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k – Flurbereinigung 

In den südhessischen Gemüsebaugebieten werden im Rahmen der Flurbereinigung auch 
gemeinschaftliche Bewässerungsanlagen gebaut und gefördert (Obere Flurbereinigungs-
behörde Wetzlar, 2003). In der Stichprobe der näher untersuchten Verfahren ist jedoch 
kein Beispiel für diese Maßnahme enthalten.  

c) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Verbesserungen im Hinblick auf die Be-
triebs/Flächenstruktur (Anzahl und % der Betriebe) 

k – Flurbereinigung 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die zum aktuellen Zeitpunkt Flächen im Flur-
bereinigungsgebiet bewirtschaften, wurde in der Projektliste der Flurbereinigungsbehör-
den im Durchschnitt der Verfahren mit 24 angegeben. Diese Zahl schwankt sehr stark 
zwischen einem und 133 Betrieben. Landesweit werden nach dieser Liste insgesamt ca. 
2.000 Betriebe von den im EPLR geförderten Flurbereinigungsverfahren berührt. Gemes-
sen an 27.429 Betrieben, die im Jahr 2001 im Land Hessen gezählt wurden (Statistisches 
Bundesamt, 2001), sind dies 8,0 % aller Betriebe in Hessen. 

Die von den FBen genannten Zahlen berücksichtigen allerdings entsprechend der Abfrage 
nur die Betriebe mit mindestens 2 ha Grundeigentum im Gebiet. Für zehn Verfahren 
konnte anhand der Auswertung von InVeKoS-Daten die Zahl der Betriebe (nach EU-
Betriebsnummer) ermittelt werden, die für (mindestens) einen Schlag im Verfahrensge-
biet in den Jahren 1998 und 2002 Agrarförderung beantragt haben. Die Zahlen sind im 
Durchschnitt etwa doppelt so hoch wie die Angaben der FBen. Dabei werden allerdings 
Betriebe doppelt gezählt, die (aus Gründen des Steuerrechts oder der Erbfolge) mehr als 
eine EU-Betriebsnummer haben, aber ihrem Selbstverständnis nach eigentlich ein einheit-
licher Betrieb sind.  

Daraus kann geschlossen werden, dass die Zahl betroffener Betriebe einschließlich der 
auswärtigen Pächter in vielen Flurbereinigungsgebieten bedeutend höher ist als die Zahl 
der in der Teilnehmergemeinschaft vertretenen Landwirte mit Grundbesitz im Gebiet. 

d) davon landwirtschaftliche Betriebe mit einer fachlich kompetenteren Betriebsführung 

Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entsprechenden 
Wirkungen oder Zielen angeboten werden. 
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Indikator IX.4-1.2. Geförderte neue / verbesserte Tätigkeiten, die mit der landwirt-
schaftlichen Erzeugung einschließlich der Vermarktung von landwirtschaftlichen Qua-
litätserzeugnissen in Zusammenhang stehen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

m – Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnisse 

Da bisher noch keine Projekte im Rahmen der Maßnahme m gefördert wurden, können zu 
diesem Indikator noch keine Aussagen gemacht werden.  

Indikator IX.4-1.3. Nutzung von Kapazitäten für geförderte nicht-landwirtschaftliche 
Einrichtungen (in %)  

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Zu diesem Indikator wird zur Halbzeitbewertung noch keine 
Aussagen getroffen, da in der bisherigen Programmlaufzeit erst wenige für diesen Indika-
tor relevante Einrichtungen (z.B. Ferienwohnungen, Bauernhofcafes, Dorfgemeinschafts-
häuser) gefördert wurden. Zudem sind die bisher abgeschlossenen Projekte erst ver-
gleichsweise kurz in Betrieb. Eine Wirkung im Sinne dieses Indikator ist daher noch nicht 
in belastbarer Form zu erheben. Die Bearbeitung dieses Indikators wird daher erst zur Ex-
post-Bewertung erfolgen. 

9.6.4.2 Kriterium IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktionspoten-
zial ist vor Naturkatastrophen geschützt bzw. nach Schädi-
gung hierdurch wieder aufgebaut worden. 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  



152  Kapitel 9        MB-IX - Strukturmerkmale 

 

Indikator IX.4-2.1. Anteil bedrohter Flächen, die auf Grund von Fördermaßnahmen 
geschützt werden konnten (in ha und %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔ 
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. 

 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator wurde geändert in Beschreibung, da eine poten-
ziell durch Überschwemmungen gefährdete Fläche nicht ermittelbar ist. Zudem wird der 
Indikator nicht auf landwirtschaftliche Flächen eingeschränkt, sondern für den gesamten 
Raum geprüft. 

k - Flurbereinigung 

Flurbereinigung kann mit Maßnahmen auf mehreren Ebenen zur Vermeidung von Hoch-
wasserschäden beitragen, nicht nur im Verfahrensgebiet selbst, sondern auch in den fluss-
abwärts gelegenen Gebieten, die von einer längeren Verweildauer von Niederschlagswas-
ser im Verfahrensgebiet profitieren. In Hessen ist der Schutz von Ortschaften, die beson-
ders von Hochwasser bedroht sind, mitunter auch der Hauptanlass eines Flurbereini-
gungsverfahrens (Obere Flurbereinigungsbehörde Wetzlar, 2003). (HLVA, 2003) 

Mit Hilfe des Bodenmanagements werden gefährdete Nutzungen aus dem Hochwasserbe-
reich herausgenommen, und im Bereich der Fließgewässer wird Raum für eine naturnahe 
Gewässer- und Auenentwicklung geschaffen. Eine weitere Strategie ist die „dezentrale 
Wasserrückhaltung“, durch die mit kleinen Maßnahmen wie Versickerungs- und Verduns-
tungsmulden, Flutmulden und Meliorationskalkungen eine Reduzierung der Abflussge-
schwindigkeit des Niederschlagwassers erreicht wird (HLVA, 2003). 

In den Weinbaugebieten stellen starke Regenfälle ein besonderes Problem dar, da sie ne-
ben Überschwemmungen in der Vergangenheit auch Erdrutsche verursacht haben. In den 
dort angesiedelten Verfahren der VSt. Eltville wird mit sehr umfangreichen Maßnahmen 
(wie Rückhaltebecken, Fassung von Quellen, Dränagen, Wegeseitengräben) einer zukünf-
tigen Gefährdung der im Tal liegenden Orte vorgebeugt (Amt für Landentwicklung und 
Landwirtschaft Wiesbaden, 1987). 

Indikator IX.4-2.2. Anteil geschädigter Fläche, die auf Grund von Fördermaßnahmen 
wieder regeneriert werden können 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maß-
nahmen mit entsprechenden Wirkungen oder Zielen angeboten werden. 
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9.6.4.3 Kriterium IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer 
im ländlichen Raum ist gefördert und das Potenzial für eine 
endogene Entwicklung im ländlichen Raum ist aktiviert wor-
den. 

Indikator IX.4-3.1. Hinweise auf eine verstärkte Dynamik / ein verbessertes Potenzial 
auf Grund der Fördermaßnahmen (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

o - Dorferneuerung  

Die Befragungen der Experten im Rahmen der Fallstudien, die in den Bundesländern 
durchgeführt wurden, haben deutlich gemacht, dass von der Dorferneuerung ein wichtiger 
Impuls ausgeht, die dörfliche Dynamik anzustoßen und nachhaltig zu fördern. 

Besonders das Prozesshafte und Systematische der Dorferneuerung fördern die Dynamik. 
Von großer Wichtigkeit ist die Phase der Konzeptentwicklung, in der die Dorfgemein-
schaft aufgefordert ist, sich umfassend zur Situation im Dorf zu äußern, Verbesserungs-
vorschläge zu machen und sich aktiv in den Prozess der Konzepterarbeitung einzubrin-
gen. Die Auftaktveranstaltung, zu der das gesamte Dorf eingeladen wird, fördert bereits 
das erste Mal das Gemeinschaftsgefühl. Durch regelmäßige Treffen und die Arbeit in den 
Arbeitsgruppen werden diese Kontakte weiter intensiviert. Die Dorfbewohner lernen sich 
gegenseitig besser kennen und entwickeln ein Zusammengehörigkeitsgefühl. So entstehen 
personelle Netze, welche die Dorfgemeinschaft zunehmend stärken. Auch eine bereits 
vorhandene und funktionsfähige Dorfgemeinschaft profitiert von der Dorferneuerung; in 
der Regel wird sie durch den Dorferneuerungsprozess noch aktiver. Außerdem findet oft 
eine Ausdehnung des aktiven Personenkreises statt. Zu dem „harten Kern“ derjenigen, die 
sich schon immer für das Dorf engagiert haben, kommen neue Personen hinzu.  

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der öffentlichen Zuwendungsempfänger haben 
wir in diesem Zusammenhang Folgendes gefragt: 
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Abbildung 9.10:  „Wie hat sich der soziale Zusammenhalt in der Region/im Dorf durch 
den Prozess der Dorfentwicklung verändert?“ Antworten öffentlicher 
Zuwendungsempfänger (Häufigkeit der Nennungen; n= 29) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Befragungsergebnisse. 

Abbildung 9.10 verdeutlicht noch einmal, dass infolge der Dorferneuerung der soziale 
Zusammenhalt erheblich intensiviert wurde und Kontakte häufiger stattfanden als vor der 
Dorferneuerung. 

Abbildung 9.11 zeigt, dass die Mehrheit der Dorfbevölkerung in diesen Prozess einge-
bunden ist. In etwa jedem zweiten geförderten Dorf beteiligen sind mehr als die Hälfte 
der Dorfbewohner an der Dorferneuerung. Bei 14 % der Dörfern sind sogar fast alle 
Dorfbewohner aktiv beteiligt. 

Ein anderer Aspekt ist die Einbeziehung der Dorfgemeinschaft in die Umsetzung der 
Dorferneuerungsprojekte. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass im Rahmen der Dorf-
erneuerung sehr viele Arbeiten von der Dorfgemeinschaft in Eigenarbeit durchgeführt 
werden; Hintergrund ist oft die Senkung von Projektkosten, um vor dem Hintergrund ei-
nes in der Regel festen Finanzrahmens einer jeden Dorferneuerung „eingesparte“ Gelder 
für andere Projekte im Ort verwenden zu können. Hierbei kommt das ehrenamtliche En-
gagement stark zum Tragen bzw. wird durch derartige Projekte weiter gefördert. Auf der 
Basis dieses gemeinschaftlichen Engagements werden häufig auch nach Abschluss der 
Dorferneuerung noch weitere Projekte durchgeführt. Dabei handelt es sich z.B. um Pro-
jekte, die im Rahmen der geförderten Dorferneuerung aufgrund bereits ausgeschöpfter 
Fördermittel nicht mehr umgesetzt werden konnten oder die zu dem Zeitpunkt noch nicht 
umsetzungsfähig waren. Die Dorferneuerung stößt damit Entwicklungen an, die ohne sie 
nicht, nur teilweise oder erst viel später in Gang gesetzt worden wären. Die Dorferneue-
rung wirkt in diesen Fällen als „Beschleuniger“ und „Initiator“.  
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Abbildung 9.11:  „Wie war die Resonanz auf die Dorferneuerung von Seiten der Bür-
ger?“ Antworten öffentlicher Zuwendungsempfänger (Häufigkeit der 
Nennungen; n= 29) 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Befragungsergebnisse. 

Wird im Rahmen der Dorferneuerung zudem ein Dorfgemeinschaftshaus saniert oder neu 
eingerichtet, setzt dieses maßgeblich Impulse für die nachhaltige Verbesserung der dörfli-
chen Kommunikation und Information.  

9.6.4.4 Kriterium IX.4-4. Erhalt / Verbesserung der Standortfaktoren 
in ländlichen Gebieten 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt. ✔ 

Erläuterung zum Indikator: Dieses Kriterium wurde neu eingeführt. Der Grund für die 
Einführung dieses Kriterium ist in der Vielzahl von Maßnahmen und Projekten zu finden, 
deren Förderung die Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten zum In-
halt hat. Dies sind z.B. Projekte wie  

– gestalterische Maßnahmen an Gebäuden, die das Ortsbild ländlicher Siedlungen 
verbessern, 
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– die Verbesserung der Verkehrssituation in Dörfern durch gestalterische Maßnahmen 
an Straßen und außerhalb von Dörfern durch Verbesserung des Wegenetzes und des 
Ausbaus der Wege, 

– durch die Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für Dörfer durch die Flurberei-
nigung (z.B. wenn in Folge der Flurbereinigung Gewerbegebiete geschaffen werden), 

und somit zu einer Attraktivitätssteigerung für Unternehmensansiedlungen und Touris-
mus führen. Da dieser Zusammenhang in keinem anderen Kriterium dargestellt wird, 
wurde dieses Kriterium neu eingeführt. Die Darstellung des zugehörigen Indikators er-
folgt als Beschreibung eindeutiger Hinweise, da dies die beste Form der Darstellung von 
so vielfältigen und komplexen Wirkungen ist. 

Indikator IX.4-4.1. Hinweise auf Erhalt / Verbesserung der Standortfaktoren in ländli-
chen Gebieten (Beschreibung) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

k – Flurbereinigung 

Die Instrumente der Flurbereinigung dienen der Entflechtung von Nutzungskonflikten 
und der Infrastrukturverbesserung, und können damit durchaus zur wirtschaftlichen Bele-
bung ländlicher Gemeinden beitragen (Henkes, 1998). Gemäß Flurbereinigungsgesetz 
(§ 86.1) kann es auch der Hauptanlass eines Verfahrens sein, Maßnahmen der Siedlung, 
der Dorferneuerung oder der städtebaulichen Entwicklung zu ermöglichen. 

Ein wichtiges Instrument der Flurbereinigung ist hierbei das Bodenmanagement. Kom-
munen und Unternehmen benötigen für ihre Investitionstätigkeiten häufig ganz bestimmte 
Flächen, deren Erwerb auf dem freien Markt mit hohem Zeitaufwand und Preisaufschlä-
gen verbunden sein kann, und die in der Flurbereinigung in einem zeitlich und wertmäßig 
festgelegten Rahmen eingetauscht werden können. Das Bodenmanagement zu Gunsten 
der Kommunen wurde in der Befragung der Flurbereinigungsbehörden erhoben (Frage 2). 
In 17 der 26 Verfahren aus der Stichprobe wurde Bodenmanagement zu Gunsten der 
Kommunen betrieben, insgesamt wurden rund 98 ha Fläche an die kommunalen Körper-
schaften zugewiesen. Darunter werden Baulandumlegungen, Flächen für einen Sportplatz, 
einen Friedhof, einen Lärmschutzwall, Maßnahmen der Dorferneuerung, aber auch Flä-
chen für kommunale Straßen genannt.  
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Einen besonderen Stellenwert hat das Bodenmanagement in Unternehmensflurbereini-
gungsverfahren nach § 87 FlurbG, deren Anlass eine überörtliche Verbesserung der Infra-
struktur ist. Mit Hilfe der Flurbereinigung kann der Flächenbedarf des Großbauvorhabens 
sozialverträglich gedeckt werden, was zu höherer Akzeptanz durch die Betroffenen und 
zu einer Beschleunigung des Bauvorhabens beiträgt. 31 % der im EPLR geförderten Ver-
fahren fallen unter diese Kategorie. 

Auch der Wegebau in der Flurbereinigung trägt zur Steigerung der Attraktivität des 
Standorts für Unternehmen bei. Die Baumaßnahmen zur Entflechtung des Verkehrs – in-
nerorts durch den Neubau von Ortsrandwegen, auf Landstraßen durch den Bau von paral-
lelen Wirtschaftswegen – tragen zu einer verbesserten Anbindung der Gewerbebetriebe an 
das Straßennetz bei und erhöhen den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit auf den 
Straßen. 

Ein weiterer Standortfaktor ist die Berichtigung oder flächenhafte Erneuerung des Lie-
genschaftskatasters, die bei den meisten Flurbereinigungsverfahren zwangsläufig – quasi 
als Kuppelprodukt - erfolgt (Henkes, 1998). Diese führt zum einen zu Ersparnissen der 
öffentlichen Hand bei der Kataster- und Grundbuchführung, da sich die Zahl der Flurstü-
cke durch die Flurbereinigung meistens erheblich verringert. Als Standortfaktor noch 
wichtiger ist die Erleichterung des Grundstücksverkehrs, da die Rechtssicherheit aufgrund 
der Neufeststellung von Flurstücksgrenzen und der Aufhebung entbehrlicher Rechte im 
Grundbuch deutlich erhöht wird. 

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung 

Durch die Förderung von Maßnahme n konnten die Standortfaktoren im ländlichen Raum 
verbessert werden, indem die Ansiedlung neuer sowie der Erhalt und die Verbesserung 
bestehender Infrastrukturen vorangebracht wurde. Bei diesen Infrastrukturen handelt es 
sich sowohl um Unternehmen als auch um soziale, kulturelle, medizinische oder andere 
Einrichtungen, die die Nahversorgung der lokalen und regionalen Bevölkerung verbes-
sern. Die Förderung von Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die länd-
liche Wirtschaft und Bevölkerung zielt damit auf die unmittelbare Verbesserung der Le-
bensqualität vor Ort ab. 

o – Dorferneuerung 

Wie bereits umfassend unter Indikator IX.2-3.4. dargestellt wurde, verbessert die Dorfer-
neuerung die weichen personenbezogenen Standortfaktoren

4
. Die Dorferneuerung führt 

                                                 
4
  Man unterscheidet harte und weiche Standortfaktoren. Harte Standortfaktoren orientieren sich am Ziel 

der Gewinnmaximierung und umfassen im Wesentlichen natürlich-technische und vom Menschen ge-
schaffene Faktoren wie z.B Eigenschaften der Fläche, Arbeitskräftepotenzial, Marktnähe, Verkehrs-
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dazu, dass besonders die Bausubstanz und der Straßenraum im Ort nachhaltig verbessert 
werden. Dies reicht von Aspekten des schöneren Ortsbildes über die Wiederherstellung 
von Funktionalität bis zu persönlichen Verbesserungen der Dorfbewohner im Alltagsle-
ben. Wege sind besser zu begehen, Straßen gefahrloser zu kreuzen, Autos einfacher zu 
parken oder zu wenden, Geschäfte einfacher zu beliefern, Wohnungen angenehmer zu 
bewohnen. Durch die Verbesserung der Wohnqualität wird der Ort attraktiver für poten-
zielle Neubürger und Gewerbebetriebe.  

Um zu erfahren, wie die Wirtschaftsteilnehmen im Dorf die Dorferneuerung erfahren ha-
ben, haben wir im Rahmen der Fallstudie die ansässigen Gewerbebetriebe gefragt, wie 
sich die Dorferneuerung auf den gewerblichen Sektor auswirkt. Es wurde deutlich, dass 
die Attraktivitätssteigerung des Dorfes einen positiven Einfluss auf die Gewerbebetriebe 
hat. Außerdem sind Parkflächen und eine gute Erreichbarkeit für Kunden und Lieferanten 
wichtige betriebliche Faktoren, die die Dorferneuerung positiv beeinflussen kann. Indem 
die betrieblichen Standortfaktoren verbessert werden, vergrößert sich auch der Kunden-
kreis der Gewerbebetriebe; entweder durch den Zuzug von Neudörflern oder durch an-
steigende Gästezahlen. Dies wirkt sich positiv auf den Umsatz der Gewerbebetriebe aus. 
Ein Lebensmittelgeschäft im niedersächsischen Fallstudiendorf formulierte es so: „Wer 
sich im Dorf wohl fühlt, gibt sein Geld hier aus.“ 

Die Expertengespräche haben die Ergebnisse der schriftlichen Befragungen in diesem 
Punkt bestätigt. 

                                                                                                                                                         
anbindung, Fühlungsvorteile, Steuern und Auflagen, Ver- und Entsorgungssituation u.ä. Weiche 
Standortfaktoren unterteilt man in weiche unternehmensbezogene und weiche personenbezogene Fak-
toren. Die weichen unternehmensbezogenen Faktoren sind von unmittelbarer Wirksamkeit für die Un-
ternehmenstätigkeit. Dazu zählen z.B. das Verhalten der öffentlichen Verwaltung oder politischer 
Entscheidungsträger, die Arbeitnehmermentalität, das Wirtschaftsklima und „Bilder“, wie z.B. das 
Image der Region oder Stadt dazu. Zu den weichen personenbezogenen Faktoren gehören die persön-
lichen Präferenzen der Entscheider und die Präferenzen der Beschäftigten. Beides sind subjektive 
Einschätzungen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen am Standort. Es zählen dazu: Der Freizeit- 
und Erholungswert, die zentralörtliche Versorgung, die Qualität des Wohnens und des Wohnumfelds, 
die Qualität der sozialen Infrastruktur, die Umweltqualität, die Bildungsmöglichkeiten und das 
Kulturangebot. (vgl. u.a. Grabow et. al. 1995) 
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9.6.5 Frage IX.5 – In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen 
Raum erhalten oder verbessert worden? 

   ❍  

k m n o s 

 - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

9.6.5.1 Kriterium IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft ha-
ben Umweltvorteile bewirkt 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.5-1.1. Anteil der Flächen, auf denen der Bodenschutz verbessert wurde, 
insbesondere durch eine auf Grund von Fördermaßnahmen ermöglichte Verringerung 
der Bodenerosion (in ha und %) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔ 
4. Der Indikator kann im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.    

Erläuterung zum Indikator: Ergänzt wird der Indikator um die Ermittlung der tatsächlich 
durchgeführten strukturellen Erosionsschutzmaßnahmen, um diese beschreibend aufzei-
gen und interpretieren zu können.  

k -Flurbereinigung 

Von den Flurbereinigungsbehörden wurde für 28 ausgewählte Verfahrensgebiete erfragt, 
welche Maßnahmen zur Verhinderung der Bodenerosion mit welchem Umfang durchge-
führt wurden. Diese Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt.  

Danach wurden in 25 der berücksichtigten Verfahrensgebiete Maßnahmen umgesetzt, die 
dem Erosionsschutz dienen. Die am häufigsten angegebene Maßnahme ist die Änderung 
der Bearbeitungsrichtung (14 Nennungen). Daneben spielen die Kammerung der Land-
schaft durch Anpflanzung von Hecken (12 Nennungen), die Aufforstung erosionsgefähr-
deter Lagen (10 Nennungen), eine Verkürzung der Hanglänge (4 Nennungen) und der 
Erhalt oder die Neuanlage von Terrassen (4 Nennungen) eine Rolle.  
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Nach Schätzungen der befragten Mitarbeiter der Flurbereinigungsbehörden wurde in den 
Gebieten, in denen Maßnahmen umgesetzt wurden (n=25), die Bodenerosion auf 14% der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche des Verfahrensgebietes verringert (Auswertung Frage 24, 
flächengewichteter Mittelwert). In den betroffenen Gebieten handelt es sich hierbei in der 
Summe um 1.832 ha.  

Neben der Umsetzung struktureller Erosionsschutzmaßnahmen ist die Förderung der Bo-
denkalkung im Rahmen der Flurbereinigung als wichtige Erosionsschutzmaßnahme anzu-
sehen. Dabei ist von erheblichen positiven Wirkungen auszugehen, da die geringe Struk-
turstabilität versauerter Böden als eine wichtige Ursache für deren Verschlämmungsnei-
gung und die nachfolgende Bodenerosion anzusehen ist (Frede et al., 1998). Nach Aus-
kunft der OFB werden auf durchschnittlich 48 % der Ackerflächen in Flurbereinigungs-
gebieten Meliorationskalkungen durchgeführt (vgl. Indikator 4-1.1). 

Indikator IX.5-1.2. Verringerte Wasserverluste der Bewässerungsinfrastrukturen auf 
Grund der Beihilfe 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maß-
nahmen mit entsprechenden Wirkungen angeboten werden. 

Indikator IX.5-1.3. Hinweise auf positive Entwicklungen im Umweltbereich, die mit 
den Bewirtschaftungsmethoden und –praktiken sowie der ökologischen Infrastruktur 
oder der Bodennutzung in Zusammenhang stehen und auf Fördermaßnahmen 
zurückzuführen sind 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maß-
nahmen mit entsprechenden Wirkungen angeboten werden. 

9.6.5.2 Kriterium IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzun-
gen/Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad von natürli-
chen/nicht erneuerbaren Ressourcen 

Checkliste    

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.  
3. Das Kriterium wurde modifiziert.  4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.  

Indikator IX.5-2.1. Abfälle/Abwasser, die auf Grund von Fördermaßnahmen gesam-
melt/behandelt wurden 

Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maß-
nahmen mit entsprechenden Wirkungen angeboten werden. 



Kapitel 9 MB-IX - Umwelt 161 

 

Indikator IX.5-2.2. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte, die auf Grund 
von Fördermaßnahmen Zugang zu erneuerbaren Energien haben 

Dieser Indikator ist in Hessen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entsprechenden 
Wirkungen angeboten werden. 

Indikator IX.5-2.3. Bessere Nutzung nichterneuerbarer Ressourcen (Anzahl und Art 
der Projekte, die hierzu beitragen) 

Checkliste    

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert  
3. Der Indikator wurde durch weitere 

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. 
 

4. Der Indikator kann im Rahmen der 
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔ 

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔   

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator wurde neu eingeführt, um auf weitere indirekt 
entstehende Wirkungen aufmerksam machen zu können. Hier sollen Wirkungen erfasst 
werden, die z.B. zu einem geringeren Verbrauch oder zur Nichtinanspruchnahme nicht 
erneuerbarer Ressourcen führen. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
nachgelagert weitere indirekte, positive Wirkungen für die Umwelt entstehen, z.B. trägt 
ein geringerer Öl- oder Benzinverbrauch zur Reinhaltung der Luft durch verringerten 
Schadstoffausstoß bei.  

k – Flurbereinigung 

Wie in Indikator 1-1.1 ausführlich dargestellt, tragen Bodenordnung und Wegebau in der 
Flurbereinigung zu einer Rationalisierung der Feldwirtschaft bei, die auch verringerte 
Laufzeiten der Schlepper nach sich zieht. So führt z.B. die Verdoppelung der Schlaggröße 
von 1 auf 2 ha im Getreidebau zu einer Verringerung der Schlepperlaufzeit von 15,8 auf 
13,5 Schlepperstunden pro ha (Janinhoff, 1999), und damit werden (bei einem Verbrauch 
von 8,1 Liter Diesel pro Stunde für 74-kW-Schlepper, (KTBL, 2002) auch 18,6 Liter bzw. 
15 % weniger Diesel je ha verbraucht. Wegen der vielschichtigen Wirkungen der Flurbe-
reinigung ist eine Gesamtabschätzung jedoch nicht möglich. 

o - Dorferneuerung 

Innerhalb der Expertengespräche wurde darauf hingewiesen, dass innerhalb der Dorfer-
neuerung darauf geachtet wird, dass die geförderten Arbeiten an Bausubstanz energiespa-
rend und ökologisch ausgeführt werden. Diese Arbeiten beziehen sich beispielsweise auf 
eine verbesserte Wärmedämmung, die zu verringertem Heizölverbrauch führt.  

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der Zuwendungsempfänger haben wir daher ge-
fragt, ob Aspekte des umweltgerechten und energiesparenden Bauens berücksichtigt wur-
den. Die Ergebnisse sind in Abbildung 9.12 dargestellt. 
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Abbildung 9.12: Berücksichtigung von Aspekten des umweltgerechten und energiespa-
renden Bauens (ÖFF n=29, PRIV n=120)
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Quelle: Eigene Darstellung.

Gerade bei den privaten Projektträgern, die zahlreiche Arbeiten an Gebäuden durchge-
führt haben, ist der Anteil derer, die Umweltaspekte berücksichtigt haben, mit 55 % rela-
tiv hoch. Es muss dabei bedacht werden, dass nicht alle Projekte privater Zuwendungs-
empfänger Gebäude zum Inhalt hatten, so dass Baumaßnahmen energiesparend und um-
weltgerecht hätten ausgeführt werden können.

9.6.5.3 Kriterium IX.5-3. Erhaltung / Verbesserung nicht-
landwirtschaftlicher Flächen im Sinne von biologischer Viel-
falt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Erläuterung zum Kriterium: Das Kriterium ist geeignet, allerdings wurde es inhaltlich neu
gegliedert. Die neuen Indikatoren beziehen sich auf die einzelnen Schutzgüter, die die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes bestimmen, nämlich Arten- und Lebensgemein-
schaften, Landschaften/Landschaftsbild, Boden, Wasser sowie Klima/Luft.
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Für Arten –und Lebensgemeinschaften werden - soweit möglich - Flächengrößen sowie
Prozentanteile an Verfahrensflächen ermittelt. Die Wirkungen auf die Schutzgüter Land-
schaftsbild, Boden, Wasser und Klima/Luft werden beschrieben.

Grundsätzlich führt die für die Frage 5 vorgegebene Unterscheidung zwischen landwirt-
schaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Nutzflächen zu Bewertungsproblemen, da
eine solche Trennung in diesem Zusammenhang nicht sauber zu vollziehen ist. Nachfol-
gend werden unter nicht-landwirtschaftlicher Fläche auch solche Flächen verstanden, die
zwar landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, die aber nicht primär der Produktion
landwirtschaftlicher Erzeugnisse dienen, sondern deren Nutzung in erster Linie aufgrund
spezifischer Naturschutzziele erfolgt (wie z.B. extensiv genutzte Grünlandflächen im
Rahmen halb offener Weidesysteme).

Indikator IX.5-3.1. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Artenvielfalt (ha)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k - Flurbereinigung

Die nachfolgenden Aussagen zu den Wirkungen der Flurbereinigung auf den Biotop- und
Artenschutz beruhen auf einer Analyse der Wirkungen in 28 ausgewählten Verfahrensge-
bieten. Die Gesamtzahl aller anhängigen Verfahren mit EAGFL-Beteiligung beträgt der-
zeit 80. Aufgrund der großen Heterogenität der Gebiete und der unterschiedlichen Ziel-
setzungen ist eine repräsentative Auswahl von Gebieten nicht möglich. Es wurde daher
darauf verzichtet, die nachfolgenden Flächenangaben auf sämtliche Verfahrensgebiete
hochzurechnen.

Die Hinwendung der Flurbereinigung zum Naturschutz wurde spätestens mit der Auf-
nahme des Fördergrundsatzes „Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltig leistungsfähi-
gen Naturhaushaltes“ in das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe bundesweit endgültig
vollzogen (Kliewer, 1996). Mit der Weiterentwicklung der Flurneuordnung zu einem In-
strument der integrierten Entwicklung ländlicher Räume (Wagner, 2003) wird dieser As-
pekt weiter an Bedeutung gewinnen.

Die große Bedeutung, die dem Naturschutz in der Flurbereinigung heute in Hessen zu-
kommt, wird dadurch verdeutlicht, dass der Naturschutz und die Landschaftspflege in
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nahezu sämtlichen Verfahren (85 % der Verfahren in der Projektliste) als zu bearbeitende
Aufgabe aufgeführt wurde.

Die Bedeutung der Flurbereinigung für den Artenschutz liegt in der Neuanlage und Ver-
netzung von Biotopen sowie in der Bereitstellung von Flächen, auf denen übergeordnete
naturschutzfachliche Planungen umgesetzt werden können. Durch den Flächentausch wird
es ermöglicht, dass Flächen dem Naturschutz gewidmet werden, die aufgrund ihrer
Standortbedingungen oder ihrer Lage von besonderem Wert für den Artenschutz sind und
in besonderer Weise der Biotopvernetzung dienen (z.B. NSG Stollwiese im Verfahrens-
gebiet Reichelsheim-Stollwiese). Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusam-
menhang den bestehenden Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie den Natura-2000
Gebieten zu.

Die nachfolgende Tabelle 9.4 gibt einen Überblick über den Beitrag der 28 ausgewählten
Flurbereinigungsverfahren zu der Sicherung und Neuausweisung von Schutzgebieten
(Frage 19).

Tabelle 9.4: Beitrag der Flurbereinigung zur Sicherung und Neuausweisung von
Schutzgebieten“ (n = Zahl der Nennungen)

Schutzkategorie Beitrag zur Sicherung vorhandener
Schutzgebiete

Beitrag zur Neuausweisung eines
Schutzgebietes / Erweiterung der
Schutzgebietsfläche

Insgesamt ha n = Durchschnitt
Verfahren ha

Insgesamt
ha

n = Durchschnitt
Verfahren ha

NSG 31 4 8 281 4 70

LSG 112 3 37 327 1 327

WSG 7 1 7 398 3 133

Überschwemmungsgebiet 53 3 18 - - -

Natura 2000 74 3 25 300 1 300

Quelle: Eigene Berechnung, n = 28, Mehrfachnennungen möglich.

Die Flurbereinigung lieferte in den untersuchten Verfahren auf insgesamt 1.583 ha einen
wichtigen indirekten Beitrag zur Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen in
Schutzgebieten. Die direkten Wirkungen für den Artenschutz ergeben sich in den jeweili-
gen Schutzgebieten aus der Art der umgesetzten Maßnahmen.

Daneben wurden weitere 411 ha für spezifische Umweltschutzbelange auf größeren Flä-
chen außerhalb von Schutzgebieten zur Verfügung gestellt (Frage 20).

In diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben ist beispielsweise die Anlage von
Biotopverbundsystemen und die Entwicklung von Auenschutzgebieten in den Verfah-



Kapitel 9 MB-IX - Umwelt 165

rensgebieten Hungen-Utphe und Rodheim/Steinheim. Die genannten Gebiete liegen in
dem Auenverbund Wetterau, einem der bedeutendsten Naturschutzprojekte in Hessen.
Einen zentralen Schwerpunkt innerhalb des Auenverbundes bildet hierbei die Horloffaue
mit ihren weitflächigen Feuchtwiesensystemen. Im Rahmen der durchgeführten Flurbe-
reinigungsverfahren wurden u.a. Flachwasserbiotope angelegt und Feuchtwiesenbereiche
wiedervernässt. Ein besonderes Ziel ist hier auch die Schaffung von Nutzungsregelungen
zur Rekultivierung von Braunkohletagebauflächen (Hessische Flurneuordnungsverwal-
tung, 2001)

Biotopgestaltende Maßnahmen mit einem Flächenumfang unter 3.000 m2 wurden im
Rahmen der Befragung gesondert erfasst. In den 28 untersuchten Flurbereinigungsverfah-
ren sind danach u.a. 30 ha Hecken, 36 ha Obstwiesen und 21 ha Sukzessionsflächen ein-
gerichtet worden. Im Durchschnitt wurden in jedem Verfahren 9,5 ha nicht primär land-
wirtschaftlich genutzter Kleinbiotope neu geschaffen. Das macht einen Zuwachs des Flä-
chenanteils naturschutzfachlich wertvoller Biotoptypen von ca. 1,9 % bezogen auf die
durchschnittliche Verfahrensflächengröße aus.

Dem steht ein Verlust von Biotoptypen von durchschnittlich 0,6 ha pro Verfahren gegen-
über (Frage 28, Beseitigung von Laubgehölzstrukturen und sonstigen Biotoptypen). Hier-
bei handelt es sich um die Beseitigung von Biotopen beispielsweise im Rahmen des We-
gebaus, die aber durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen ist. Der reale Flächen-
zuwachs für naturschutzfachlich wertvolle Biotoptypen beträgt demnach im Schnitt ca.
8,9 ha pro Verfahren. Hiervon beruhen im Mittel 4,1 ha auf Kompensationsmaßnahmen
im Rahmen der Eingriffsregelung. Zusätzlich zu der Neuanlage wurden in den untersuch-
ten Verfahren auf insgesamt 44 ha Maßnahmen zum Erhalt, zur Sicherung und Verbesse-
rung naturschutzfachlich wertvoller Biotope umgesetzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Flurbereinigung durch die Neuanlage von
Biotopen auf im Mittel 8,9 ha pro Verfahrensgebiet in erheblichem Umfang zur Struktur-
anreicherung der Agrarlandschaft und zur Biotopvernetzung beiträgt. Die biotopgestal-
tenden Maßnahmen gehen damit deutlich über die nach der Eingriffsregelung vorge-
schriebenen Kompensationsmaßnahmen (im Mittel 4,1 ha) hinaus. Ebenfalls bedeutend
sind die positiven Wirkungen durch den Beitrag zum Erhalt und zur Neuausweisung von
Schutzgebieten sowie zur Erweiterung der Schutzgebietsfläche und durch Flächenbereit-
stellungen für sonstige Umweltbelange.

o – Dorferneuerung

Mit der schriftlichen Befragung der öffentlichen Projektträger hat der Programmbewerter
erfragt, ob die durchgeführten Projekte einen direkten Beitrag zur Verbesserung der Um-
weltsituation im Dorf geleistet haben. 38 % der öffentlichen Zuwendungsempfänger ha-
ben dies bejaht. Als einige der wichtigsten Wirkungen nannten mehr als die Hälfte dieser
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Personengruppe, dass mit der Dorferneuerung der Grünflächenanteil gesteigert werden
kann (55 %); dies wird u.a. sowohl durch die Entsiegelungen als auch durch die Pflan-
zung ortstypischer Gehölze erreicht. 18 % dieser Befragten gaben auch an, dass mit ihrer
Maßnahme naturnahe Lebensräume geschützt bzw. geschaffen werden konnten, 27 % sag-
ten dies in Bezug auf dörfliche Lebensräume für Tiere und Pflanzen.

Indikator IX.5-3.2. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Landschaften (ha)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k - Flurbereinigung

Im Rahmen der Flurbereinigung werden in erheblichem Umfang strukturierende Land-
schaftselemente wie Hecken, Feldgehölze und Sukzessionsflächen neu angelegt. Diese
haben oftmals eine stark landschaftsbildprägende Funktion und entfalten eine weitaus
stärkere Wirkung, als ihrer alleinigen Flächengröße entsprechen würde. Eine zusammen-
fassende Quantifizierung des insgesamt positiv beeinflussten Bereiches ist aufgrund der
Heterogenität der umgesetzten Maßnahmen nicht möglich. Die nachfolgende Bewertung
stützt sich daher insbesondere auf die Ergebnisse einer Befragung bei den Mitarbeitern
der Flurbereinigungsbehörden.

Nach deren Einschätzungen wurden in 18 von 28 ausgewählten Verfahren überwiegend
positive Wirkungen auf das Landschaftsbild erreicht. Für die restlichen Verfahrensgebiete
wird von neutralen Wirkungen ausgegangen. Es wurde kein Verfahren mit überwiegend
negativen Auswirkungen benannt. (Frage 31 „Wie schätzen Sie generell die Wirkungen
des Verfahrens auf das Landschaftsbild ein?“). Bezogen auf die Fläche wurden nach Ein-
schätzung der Befragten auf durchschnittlich 60 % der Verfahrensgebietsflächen (n=28,
flächengewichteter Mittelwert) positive Veränderungen des Landschaftsbildes erreicht
(Frage 32 „Wie groß schätzen Sie den Wirkbereich der positiven Veränderungen ein?").
Dem stehen negative Veränderungen des Landschaftsbildes auf 7,6% der Verfahrensflä-
che gegenüber (Frage 33, flächengewichtetes Mittel).

In Frage 34 wurde versucht zu differenzieren, worauf sich die Bewertung der Befragten
stützt. Hierbei wurde das Schutzgut „Landschaft/Landschaftsbild“ in drei Elemente un-
tergliedert:

– Kohärenz der Landschaft (Natürlichkeit)

– Unterschiedlichkeit der Landschaft (Homogenität/Vielfalt)
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– kulturelle Eigenart

Die Natürlichkeit der Landschaft wird u.a. bestimmt von dem Flächenanteil, auf dem
eine standortangepasste Nutzung stattfindet, sowie durch den Anteil von Flächen, auf de-
nen natürliche eigendynamische Prozesse ablaufen können (z.B. Sukzessionsflächen).
Nach Einschätzung der Befragten entfaltet die Flurbereinigung in 24 von 28 Gebieten
große und mittlere positive Wirkungen bezüglich der standortangepassten Nutzung im
Gebiet. Hinsichtlich der eigendynamischen Prozesse schätzen 22 von 28 Befragten die
Wirkungen als positiv ein (große und mittlere positive Wirkungen).

Die Vielfalt einer Landschaft wird insbesondere von dem Anteil naturraumtypischer Bio-
topstrukturen und deren Vielfalt bestimmt. Daneben spielt die Zugänglichkeit und Erleb-
barkeit der Landschaft eine große Rolle. Da sich der Anteil naturnaher Biotopstrukturen
in den meisten der untersuchten Verfahrensgebieten erhöht hat, sind auch diesbezüglich
von positiven Wirkungen zu erwarten. Dies sahen auch 24 von 28 Befragten so. Die Zu-
gänglichkeit der Landschaft und das Landschaftserleben profitieren durch den Wegebau
im Rahmen der Flurbereinigungsverfahren und durch Optimierung von An- und Verbin-
dungen in der Landschaft. Hier gaben 21 von 28 Befragten an, dass die Flurbereinigung
große und mittlere positive Wirkungen entfaltet.

Obwohl nicht in jedem Flurbereinigungsgebiet Landschaftsbereiche mit kulturhistori-
schen Eigenarten vorhanden sind, gaben immerhin 10 bzw. 16 von 28 Befragten an, dass
die Wiederkenntlichmachung und der Erhalt dieser Landschaftselemente in den von ihnen
betreuten Gebieten eine große oder mittlere Rolle spielten. Als Beispiel kann die Anlage
des „Brunnenweges“ im Verfahrensgebiet Eltville-Hattenheim genannt werden. Im Zuge
der Weinbergsflurbereinigung entstand hier ein kultureller Lehrpfad. Es wurden alte
Denkmäler restauriert sowie Aussichtspunkte und Brunnenplätze neu geschaffen (HLVA,
2003).

Generell ist mit einer Flurbereinigung eine Veränderung des Landschaftsbildes verbun-
den, die ihrem Ausmaß nach von der jeweiligen Zielsetzung des Verfahrens abhängt. Der
Tendenz von kleinräumigen hin zu großräumigeren Nutzungsmosaiken steht die Neuanla-
ge von Strukturelementen mit großer landschaftsbildprägender Funktion gegenüber.

Indikator IX.5-3.3. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Wasser (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔
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k - Flurbereinigung

Die Anlage von Fließgewässerrandstreifen sowie die Beiträge zur Sicherung oder Neu-
ausweisung von Wasserschutzgebieten führen zu indirekten Verbesserungen der Fließge-
wässergüte und der Grundwasserqualität.

– Für die Anlage von Fließgewässerrandstreifen wurden in 24 der 28 untersuchten Ver-
fahren insgesamt 133 ha Fläche bereitgestellt.

– Durch die Bodenordnung und die Lenkung bestimmter Maßnahmen in die Wasser-
schutz- und die Überschwemmungsgebiete konnte in den untersuchten Verfahrensge-
bieten auf 427 ha ein indirekter Beitrag zum Gewässerschutz geleistet werden.

Alle Maßnahmen, die sich auf den Bereich Artenvielfalt auswirken, haben auch zumin-
dest indirekte positive Wirkungen auf das Schutzgut Wasser. Die mit diesen Maßnahmen
verbundenen eher extensive Nutzungen, z.B. durch Nutzungsauflagen oder –einschränk-
ungen in Schutzgebieten und die erhöhten Flächenanteile von nicht landwirtschaftlich
genutzten Biotoptypen haben Einfluss auf die Verringerung von diffusen Stoffeinträgen
und tragen somit zur Verbesserung oder zumindest zum Erhalt der Qualität von Grund-
und Oberflächengewässer bei.

Indikator IX.5-3.4. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Boden (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k - Flurbereinigung

Auf den Flächen, die in eine extensivere Nutzung überführt werden, sind indirekte positi-
ve Wirkungen auf das Schutzgut „Boden“ möglich. Dies betrifft in besonderer Weise die
für die Neuanlage von Biotopen vorgesehenen Flächen, die der landwirtschaftlichen Nut-
zung entzogen werden. Auf diesen Flächen wird der Stoffeintrag, die Bodenerosion sowie
die Gefahr der Bodenverdichtung verringert.

Im gesamten Verfahrensgebiet werden durch den verbesserten Zuschnitt der Flächen die
Anteile, die für das Wenden und Rangieren im Zuge der Bodenbearbeitung und Ernte be-
nötigt werden, minimiert. Das Risiko für die Entstehung schädlicher Bodenverdichtungen
wird hierdurch verringert. Eine genauere Quantifizierung dieses Effektes ist nicht mög-
lich.
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Indikator IX.5-3.5. Erhalt / Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Klima / Luft (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k - Flurbereinigung

In den untersuchten Verfahren wurden keine Maßnahmen mit dem ausdrücklichen Ziel,
das Schutzgut Klima/Luft zu verbessern oder zu erhalten, durchgeführt. Positive Effekte
werden aber erreicht, da durch die Bodenordnung im Rahmen einzelner Flurbereini-
gungsverfahren (z.B. im Bereich Hungen) die Vernässung von Niedermoorgebieten er-
möglicht und hiermit die CO2-Freisetzung aufgrund der Torfmineralisation verringert
wird. Eine Quantifizierung ist nicht möglich.

9.6.5.4 Kriterium IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltprob-
leme und –lösungen im ländlichen Raum bzw. größeres Be-
wusstsein hierfür

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Indikator IX.5-4.1. Die Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum haben den Infor-
mationsaustausch oder den Zugang zu Informationen über umweltfreundliche Tätig-
keiten auf Grund von Fördermaßnahmen verbessern können (Anzahl, %)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

a) davon Informationen über landwirtschaftliche Methoden/Praktiken/Systeme,

b) davon Informationen über nicht-landwirtschaftliche Tätigkeiten
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Erläuterung zum Indikator: Dieser Indikator ist nur für wenige Maßnahmen relevant. Eine
so starke Differenzierung ist daher nicht zielführend. Es wird zusammengefasst nur der
Informationsaustausch und der Zugang zu Umweltinformationen im Rahmen der Maß-
nahme betrachtet.

k - Flurbereinigung

Im Verlauf eines Flurbereinigungsverfahrens haben die beteiligten Grundstückseigentü-
mer in mehreren Phasen die Möglichkeit, sich über umweltbezogene Planungen zu infor-
mieren und eigene Vorstellungen einzubringen. Hervorzuheben sind die Auslage und die
Erörterungstermine des Wege- und Gewässerplans sowie des Flurbereinigungsplans, in
denen Naturschutz und Landschaftspflege einen großen Raum einnehmen. Häufig werden
in diesem Zusammenhang auch spezielle naturschutzfachliche Erhebungen und Planungen
durchgeführt, deren Ergebnisse hier einfließen und veröffentlicht werden.

Von großer Bedeutung ist auch die Vorbild- und Anstoßfunktion, die im Verfahren
durchgeführte Maßnahmen der Landschaftspflege entfalten können. So wird z.B. durch
Gehölzpflanzungen oder Anlage von Gewässerrandstreifen das Bewusstsein der Bevölke-
rung für ein intaktes Landschaftsbild sensibilisiert, und dies kann unter Umständen auch
private Initiativen (z.B. private Pflanzmaßnahmen) auslösen.

o – Dorferneuerung

Im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses, insbesondere während der Phase der Konzept-
entwicklung und bei der persönlichen Beratung potenzieller Antragsteller durch den
Dorfplaner, werden der Dorfbevölkerung häufig umweltfreundliche Alternativen für die
Bauausführung vorgeschlagen und erklärt. Dabei können Umweltaspekte im Vordergrund
stehen oder aber indirekt erzielt werden. Wenn es beispielsweise um die Pflasterung einer
Hofeinfahrt geht, kann vom Planer auf die geringere Versiegelung durch Rasengitter- o-
der Pflastersteine hingewiesen werden. Wenn es um den Einbau neuer Fenster geht, kann
möglicherweise der Hinweis, dass Kunststofffenster nicht förderfähig sind, helfen, einen
Projektträger zur Auswahl von Holzfenstern zu bewegen. Damit wurden Umweltvorteile
erzielt (Substitution von Kunststoff durch Holz), ohne dass diese im Zentrum der Ent-
scheidung gestanden hätten. Der Umfang dieser Beratungsleistungen hängt auch von den
Fähigkeiten des Dorfplaners ab. Seit Programmbeginn wurden mit Maßnahme o bislang
274 Mal Betreuungsarbeiten / Objektplanungen bzw. Dorferneuerungsplanungen geför-
dert. Dies bedeutet, dass bei den meisten dieser Projekte ein qualifizierter Planer tätig war
und die Dorfbewohner in der o.g. Weise beraten hat.
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)UDJHERJHQ I�U 3URMHNWEHDUEHLWHU )OXUEHUHLQLJXQJ �

%XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/�

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH

%XQGHVDOOHH ��� ����� %UDXQVFKZHLJ

'LSO� ,QJ� ,UHQH :ROOHQZHEHU 7HO� ������ �������� LUHQH�ZROOHQZHEHU#IDO�GH

'LSO� ,QJ� DJU� $QGUHDV 7LHW] 7HO� ������ �������� DQGUHDV�WLHW]#IDO�GH

����������	
��	���������������	���	�����������������������	

$QODVV� =LHOVHW]XQJ�

8P GLH :LUNXQJHQ GHU JHI|UGHUWHQ 0D�QDKPH JHPl� GHQ $QIRUGHUXQJHQ GHU (8 EHZHUWHQ ]X

N|QQHQ� EHQ|WLJHQ ZLU ,KUH 0LWKLOIH�

'LH $XVZDKO GLHVHV 9HUIDKUHQ HUIROJWH �EHU HLQH 6WLFKSUREH DXV GHU *HVDPWKHLW GHU JHI|UGHUWHQ

9HUIDKUHQ GHV /DQGHV�

2EZRKO GLH )|UGHUPLWWHO LQ GHU 5HJHO QXU LQ HLQ]HOQH 0D�QDKPHQ RGHU 0D�QDKPHQJUXSSHQ

JHIORVVHQ VLQG� VLHKW XQVHU 8QWHUVXFKXQJVDQVDW] YRU� GLH :LUNXQJHQ GHV JHVDPWHQ 9HUIDKUHQV ]X

EHWUDFKWHQ�

9RUJHKHQVZHLVH�

:LU ELWWHQ 6LH GDKHU� GLHVHQ )UDJHERJHQ EH]RJHQ DXI Ä,KU³ 9HUIDKUHQ DXV]XI�OOHQ� 'LH LQKDOWOLFKH

8QWHUWHLOXQJ EHUXKW DXI NRQNUHWHQ 9RUJDEHQ� )UDJHVWHOOXQJHQ XQG ,QGLNDWRUHQ GHU (8� (V

HUVFKOLH�W VLFK GDKHU I�U 6LH QLFKW LQ MHGHP )DOOH VRIRUW� ZHOFKH $XVVDJHQ GDPLW YHUEXQGHQ ZHUGHQ�

:LU VWHKHQ JHUQH ]XU .OlUXQJ HLQ]HOQHU )UDJHQ VRZLH ]XU (UOlXWHUXQJ GHU +LQWHUJU�QGH WHOHIRQLVFK

]XU 9HUI�JXQJ�

0RWWR YRQ XQV I�U 6LH� /LHEHU DQUXIHQ DOV ]X ODQJH JU�EHOQ�

%LWWH VHQGHQ 6LH GHQ DXVJHI�OOWHQ )UDJHERJHQ P|JOLFKVW SHU (�0DLO ELV ]XP ��� 0lU] ���� ]XU�FN�

'LHVH NQDSSH )ULVW LVW EHGLQJW GXUFK lX�HUVW HQJH 9RUJDEHQ GHU (8� ZRI�U ZLU ,KU 9HUVWlQGQLV

HUELWWHQ�

+LQZHLVH ]XP $XVI�OOHQ GHV )UDJHERJHQV�

x 'LHVHV :RUG�)RUPXODU VROOWH P|JOLFKVW DP %LOGVFKLUP DXVJHI�OOW ZHUGHQ� 'LH JUDX XQWHUOHJWHQ

.lVWFKHQ N|QQHQ HQWZHGHU SHU 0DXVNOLFN DQJHNUHX]W RGHU PLW HLQHP 7H[W EHOLHELJHU /lQJH �ELV

��� =HLFKHQ� JHI�OOW ZHUGHQ� 6SULQJHQ VLH PLW GHU 7DEXODWRU�7DVWH YRQ )HOG ]X )HOG�

x %LWWH EHU�FNVLFKWLJHQ 6LH EHL GHU %HDQWZRUWXQJ GHU )UDJHQ VRZRKO GLH GXUFKJHI�KUWHQ DOV DXFK

GLH JHSODQWHQ 0D�QDKPHQ�:LUNXQJHQ�
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%LRWRSW\S 1HXDQODJH

(UKDOW� 6LFKHUXQJ� 9HUEHVVHUXQJ

�]�%� 3IOHJHPD�QDKPHQ�

3IOHJHQXW]XQJ� 3XIIHU]RQHQ HWF��
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,QVJHVDPW GDYRQ

.RPSHQVDWLRQ

+HFNH

.QLFN

:DOOKHFNH

%DXPUHLKH�$OOHH

)HOGJHK|O] �DOOHV �EHU HLQH NOHLQH

%DXPJUXSSH KLQDXVJHKHQGH

*HK|O]VWUXNWXU�

2EVWZLHVH

/DXEZDOG

1DGHOZDOG

6WLOOJHZlVVHU

)OLH�JHZlVVHUUDQGVWUHLIHQ

)OLH�JHZlVVHU

6XN]HVVLRQVIOlFKH

6DXPVWUXNWXUHQ

$FNHU �5DQGVWUHLIHQ�

5HNXOWLYLHUXQJ Y� :HJHQ�

%HZLUWVFKDIWXQJVDXIODJHQ�

*U�QODQG

0RRU

+RFKPRRU

+HLGH

.HQQ]HLFKQHQ 6LH ]XGHP� ZLH YLHO KD GHU XQWHU GHQ YHUVFKLHGHQHQ .DWHJRULHQ DXIJHI�KUWHQ %LRWRSW\SHQ DXI

$XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKPH �.RPSHQVDWLRQVPD�QDKPH� EHUXKHQ�

)DOOV ,KQHQ ]�%� EHL +HFNHQ QXU GLH /lQJHQDQJDEH LQ NP ]XU 9HUI�JXQJ VWHKHQ VROOWH� NDQQ DXIJUXQG GHU

YRQ ,KQHQ �EOLFKHUZHLVH DQJHZHQGHWHQ %HSIODQ]XQJVVFKHPDWD DXI GLH Pð JHVFKORVVHQ ZHUGHQ�
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:LUNXQJ

.DWHJRULH GHV /DQGVFKDIWVELOGHV�/DQGVFKDIWVHUOHEHQV JUR�H PLWWOHUH JHULQJH NHLQH

.RKlUHQ] GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ )OlFKHQ PLW GHQ QDW�UOLFKHQ�ELRORJLVFKHQ 0HUNPDOHQ HLQHV *HELHWHV

(UK|KXQJ GHV )OlFKHQDQWHLOV� DXI GHP VWDQGRUWDQJHSDVVWH 1XW]XQJHQ

VWDWWILQGHQ �/DXEZDOG� H[WHQVLYH ODQGZ� 1XW]XQJ� 6WUHXREVWZLHVH�

)OLH�JHZlVVHUUDQGVWUHLIHQ� *U�QODQG� :LHGHUYHUQlVVXQJ� 8PZDQGOXQJ

$FNHU LQ *U�QODQG�

(UK|KXQJ GHV )OlFKHQDQWHLOV� DXI GHQHQ

$OWHUXQJVSUR]HVVH�6HOEVWRUJDQLVLHUWKHLW GHU 1DWXU VWDWWILQGHQ NDQQ

�6XN]HVVLRQ� %UDFKH� 5HQDWXULHUXQJ YRQ )OLH�JHZlVVHUQ�

(UKDOW GHU )OlFKHQDQWHLOH� DXI GHQHQ $OWHUXQJVSUR]HVVH XQG

VWDQGRUWDQJHSDVVWH 1XW]XQJHQ VWDWWILQGHQ

/DQGVFKDIWOLFKH 9LHOIDOW� (UOHEQLVZHUW

(UK|KXQJ GHU 9LHOIDOW QDWXUUDXPW\SLVFKHU %LRWRSVWUXNWXUHQ

(UKDOW GHU 9LHOIDOW QDWXUUDXPW\SLVFKHU %LRWRSVWUXNWXUHQ

9HUEHVVHUXQJ GHU =XJlQJOLFKNHLW�(UOHEEDUNHLW GHU /DQGVFKDIW

.XOWXUHOOH (LJHQDUW�KLVWRULVFKH .RQWLQXLWlW

:LHGHUNHQQWOLFKPDFKXQJ NXOWXUKLVWRULVFKHU /DQGVFKDIWVHOHPHQWH

(UKDOW NXOWXUKLVWRULVFKHU /DQGVFKDIWVHOHPHQWH 

.XOWXUKLVWRULVFKH /DQGVFKDIWVHOHPHQWH VLQG ]�%�� 7ULIW� +RKOZHJH� +XWHZlOGHU� 7URFNHQUDVHQ�

+XWHODQGVFKDIWHQ� %ORFNIOXUHQ� :|OElFNHU� VWUHLIHQI|UPLJH *HPHQJHIOXU� :HLQEHUJH PLW 7HUUDVVHQ�

0RRUKXIHQIOXU� 6WHLQEU�FKH� :DOOKHFNHQ� 'lPPH� 6FKQHLWHOElXPH�



)UDJHERJHQ I�U 3URMHNWEHDUEHLWHU )OXUEHUHLQLJXQJ ��

/:��0����	������	�&�%���*&����	
��	������	�*&��!	�%���%���

�����	*���	�+�	����	,������-	



�

���������	
���	��	��
����������	��	
��

)UDJH �� %LWWH QHQQHQ 6LH GLH =LHOH GHV 9HUIDKUHQV

%DG 1DXKHLP 1RUG % �D � 'XUFK GLH )OXUEHUHLQLJXQJ VROOHQ GHU /DQGYHUOXVW� GHU I�U GLH %HWURIIHQHQ LP

JUR�HQ 8PIDQJ GXUFK

� GHQ %DX GHU 2UWVXPJHKXQJ %DG 1DXKHLP LP =XJH GHU %XQGHVVWUD�H % �D

�1RUGDEVFKQLWW� HQWVWHKW�

� DXI HLQHQ JU|�HUHQ .UHLV YRQ (LJHQW�PHUQ YHUWHLOW XQG GLH GXUFK GDV 8QWHU�

QHKPHQ I�U GLH DOOJHPHLQH

� /DQGHVNXOWXU HQWVWHKHQGHQ 1DFKWHLOH YHUPLHGHQ ZHUGHQ�

%HHUIHOGHQ�(W]HDQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNXWXU

� )|UGHUXQJ GHV 1DWXUVFKXW]HV XQG GHU /DQGVFKDIWVSIOHJH

� 9HUEHVVHUXQJ GHV 2UWVELOGHV

� %HVHLWLJXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

%�GLQJHQ�9RQKDXVHQ � =XVDPPHQOHJXQJ GHU *UXQGVW�FNH QDFK EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *HVLFKWV�

SXQNWHQ

� :HJHQHW] LQ /LQLHQI�KUXQJ XQG %HIHVWLJXQJVDUW YHUEHVVHUQ

� )|UGHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU (UKDOWXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIW

VRZLH 6LFKHUXQJ XQG 9HUEHVVHUXQJ GHV 1DWXUKDXVKDOWHV

%�GLQJHQ�9RQKDXVHQ % ��� � /DQGYHUOXVW GXUFK 6WUD�HQEDXPD�QDKPH DXI JU|�HUHP .UHLV YRQ (LJHQW��

PHUQ

� %HVHLWLJXQJ GHU 'XUFKVFKQHLGXQJVVFKlGHQ

� $QODJH XQG $XVEDX HLQHV IXQNWLRQVJHUHFKWHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ :HJH�

XQG *UDEHQQHW]HV

� 'XUFKI�KUXQJ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 0D�QDKPHQ

%XUJKDXQ�/DQJHQVFKZDU] � 9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNWXU

� %HUHLWVWHOOXQJ YRQ /DQG LQ JU|�HUHP 8PIDQJ I�U GLH '%�1HXEDXVWUHFNH

+DQQRYHU�:�U]EXUJ

� 9HUPHLGXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

)UDQNHQEHUJ ,� �� 7HLODE�

VFKQLWW

� � �� )OXUE*� 9HUWHLOXQJ GHV /DQGYHUOXVWHV� %HVHLWLJXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU

6FKlGHQ

� $JUDUVWUXNWXUYHUEHVVHUXQJ

� $XVZHLVXQJ YRQ 8IHUUDQGVWUHLIHQ

)XOGDEU�FN � ) ��� � %HUHLWVWHOOXQJ YRQ )OlFKHQ LQ JU|�HUHP 8PIDQJ I�U 0D�QDKPHQ GHV 9HU�

NHKUV �9HUEUHLWHUXQJ GHU %$% .DVVHO�)UDQNIXUW � XQG I�U 9HUEHVVHUXQJ GHU

,QIUDVWUXNWXU GHU *HPHLQGH )XOGDEU�FN� %HVHLWLJXQJ GHU KLHUGXUFK HLQWUHWHQ�

GHQ ODQGHVNXOWXUHOOHQ 1DFKWHLOH

� 9HUWHLOXQJ GHV DXV GHP %DX GHU %XQGHVEDKQVWUHFNH +DQQRYHU�:�U]EXUJ

HQWVWHKHQGHQ /DQGYHUOXVWHV DXI HLQHQ JU|�HUHQ .UHLV YRQ (LJHQW�PHUQ XQG

9HUPHLGXQJ GHU GXUFK GDV 8QWHUQHKPHQ I�U GLH DOOJHPHLQH /DQGHVNXOWXU

HQWVWHKHQGHQ 1DFKWHLOH

*UHEHQKDLQ�&UDLQIHOG � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV�XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQG�XQG

)RUVWZLUWVFKDIW

� )|UGHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU XQG GHU /DQGHQWZLFNOXQJ

*UHEHQKDLQ�*UHEHQKDLQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV�XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQG�XQG

)RUVWZLUWVFKDIW

� )|UGHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU XQG GHU /DQGHQWZLFNOXQJ

� 1DFKKDOWLJH 6LFKHUXQJ GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ %RGHQQXW]XQJ

$1+$1* � �0D�QDKPH N�
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� (UKDOWXQJ XQG 3IOHJH GHU .XOWXUODQGVFKDIW

*UR�HQO�GHU � $XIEULQJXQJ YRQ /DQG I�U 8PJHKXQJVVWUD�H

� 9HUEHVVHUXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

� %HVVHUH =XVDPPHQOHJXQJ

+DGDPDU�1LHGHUKDGDPDU � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW

� 9HUEHVVHUXQJ GHU ZDVVHUZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUKlOWQLVVH

� 'XUFKI�KUXQJ YRQ ODQGHVSIOHJHULVFKHQ 0D�QDKPHQ

� 9HUEHVVHUXQJ GHU :RKQYHUKlOWQLVVH �2UWVUHJXOLHUXQJ�� (QWODVWXQJ GHV UX�

KHQGHQ XQG IOLH�HQGHQ 9HUNHKUV YRP ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUNHKU

+XQJHQ�8WSKH � 8PVHW]XQJ YHUVFKLHGHQHU |IIHQWOLFKHU %HODQJH ]�%� I�U 6WDGW +XQJHQ� *H�

PHLQGH :|OIHUVKHLP� 6WUD�HQEDXYHUZ�

� %HVHLWLJXQJ GHU 1DFKWHLOH GXUFK GHQ %UDXQNRKOHWDJHEDX

� 9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNWXU� $XIZHUWXQJ E]Z� +HUULFKWXQJ YHUVFKLHGH�

QHU %LRWRSH

� *HZlVVHUVFKXW]� 6LFKHUXQJ XQG $XIZHUWXQJ GHV /6*

.LHGULFK � 9HUEHVVHUXQJ GHU $UEHLWV � XQG 3URGXNWLRQVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW �:HLQEDX�

� 9HUEHVVHUXQJ GHU ODQGHVNXOWXUHOOHQ6LWXDWLRQ� 1XW]XQJVNRQIOLNWHQWIOHFKWXQJ

� 9HUEHVVHUXQJ GHU *UXQGVW�FNVIRUPHQ XQG GHV :HJHQHW]HV

� %HVHLWLJXQJ YRQ 0lQJHOQ LQ GHU :DVVHUI�KUXQJ

.LUFKKDLQ , � 9HUWHLOXQJ GHV /DQGYHUOXVWHV YRQ FD� �� KD /1 SULYDWHU (LJHQW�PHU� GLH I�U

6WUD�HQEDX LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ ZHUGHQ� $QSDVVXQJ GHV OGZ� :HJHQHW]HV

DQ GLH QHXH 6WUD�HQI�KUXQJ XQG 1HXRUGQXQJ GHU)OlFKHQ QDFK QHX]HLWOLFKHQ

EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *HVLFKWVSXQNWHQ�

� =XU 'DPPHUZHLWHUXQJ XQG �VDQLHUXQJ GHV +RFKZDVVHUU�FNKDOWHEHFNHQV PLW

HUKHEOLFKHQ (LQJULIIHQ LQ GDV (LJHQWXP XQG bQGHUXQJ GHV :HJH� XQG *H�

ZlVVHUQHW]HV� %HVHLWLJXQJ YRQ 1DFKWHLOHQ I�U GLH DOOJ /DQGHVNXOWXU� 'XUFK�

I�KUXQJ YRQ 0D�QDKPHQ GHV 1DWXUKDXVKDOWHV XQG ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU $J�

UDUVWUXNWXU

.LUFKKDLQ ,, � 9HUWHLOXQJ GHV /DQGYHUOXVWHV YRQ FD� �� KD /1 SULYDWHU (LJHQW�PHU� GLH I�U

6WUD�HQEDX LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ ZHUGHQ� $QSDVVXQJ GHV OGZ� :HJHQHW]HV

DQ GLH QHXH 6WUD�HQI�KUXQJ XQG 1HXRUGQXQJ GHU )OlFKHQ QDFK QHX]HLWOLFKHQ

EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *HVLFKWVSXQNWHQ�

/DXEDFK � *RQWHUVNLUFKHQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQG� XQG

)RUVWZLUWVFKDIW� 1DWXUVFKXW] �)OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJ I�U 1DWXUVFKXW]JHELHW��

=X]LHKXQJ GHU 2UWVODJH DXV ODQGHVNXOWXUHOOHQ *U�QGHQ� )|UGHUVFKZHUSXQNW

LP 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP ���� GHV /DQGHV +HVVHQ

� 'XUFKI�KUXQJ HLQHU 2UWVUHJXOLHUXQJ

� (UQHXHUXQJ GHV /LHJHQVFKDIWVNDWDVWHUV

/DXWHUEDFK�$OOPHQURG � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW VRZLH GLH )|UGHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU XQG GHU /DQGHQW�

ZLFNOXQJ

� =XVDPPHQOHJXQJ GHU (LJHQWXPVIOlFKHQ XQG 9HUJU|�HUXQJ GHU 6FKODJOlQJHQ

XQG �IOlFKHQ

� $QSDVVXQJ GHV :LUWVFKDIWVZHJHQHW]HV DQ GLH QHX]HLWOLFKHQ %HZLUWVFKDI�

WXQJVZHLVHQ� $XVEDX GHU +DXSWZLUWVFKDIWVZHJH I�U HLQH JDQ]MlKULJH JXWH

%HIDKUEDUNHLW� 9HUEHVVHUXQJ GHV :HJHQHW]HV E]JO� 5DG� XQG :DQGHUZHJH�
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� 0D�QDKPHQ ]XU :DVVHUU�FNKDOWXQJ XQG 9HUEHVVHUXQJ GHU |NRORJLVFKHQ

)XQNWLRQ GHU *HZlVVHU VRZLH GHUHQ QDW�UOLFKHV (UVFKHLQXQJVELOG� 9HUEHVVH�

UXQJ GHU YRUKDQGHQ /DQGVFKDIWVVWUXNWXUHQ GXUFK (UJlQ]XQJVSIODQ]XQJHQ ]XU

(UUHLFKXQJ HLQHU 9HQHW]XQJ PLW |NRORJLVFK ZHUYROOHQ 6WUXNWXUHQ� $XVZHL�

VXQJ YRQ 8IHUUDQGVWUHLIHQ DQ GHQ LQ GHU *HPDUNXQJ YRUKDQGHQHQ )OLH�JH�

ZlVVHUQ QDFK GHP 3URJUDPP )|UGHUXQJ YRQ 0D�QDKPHQ GLH GHU :LHGHUKHU�

VWHOOXQJ QDWXUQDKHU *HZlVVHU HLQVFKOLH�OLFK LKUHU 8IHU XQG $XHQ GLHQHQ

QDFK =LHO �E GHV (8 6WUXNWXUIRQGV�($*)/�

/|KQEHUJ�1LHGHUVKDXVHQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU |NRORJLVFKHQ 6LWXDWLRQ LQ GHU )HOGIOXU

� 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQVEHGLQJXQJHQ

� 9HUEHVVHUXQJ GHV :DVVHUKDXVKDOWV

� 9HUEHVVHUXQJ GHU :RKQYHUKlOWQLVVH

0RVVDXWDO�+LOWHUVNOLQJHQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNWXU

� %HVHLWLJXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

� )|UGHUXQJ YRQ 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH� )|UGHUXQJ YRQ )UHPGHQ�

YHUNHKU XQG 1DKHUKROXQJ

� (UKDOWXQJ GHU .XOWXUODQGVFKDIW

0RVVDXWDO�8QWHU�0RVVDX � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQG�XQG )RUVWZLUWVFKDIW

� %HVHLWLJXQJ ODQGHVNXOWXUHOOHU 1DFKWHLOH

� )|UGHUXQJ YRQ 1DWXUVFKXW] XQG /DQGVFKDIWVSIOHJH

� )|UGHUXQJ YRQ 1DKHUKROXQJ XQG )UHPGHQYHUNHKU� (UKDOWXQJ GHU .XOWXUODQG�

VFKDIW GXUFK ODQGZLUVFKDIWOLFKH 1XW]XQJ

0�KOWDO � 1LHGHU�5DPVWDGW � %HVHLWLJXQJ GHU GXUFK GDV 8QWHUQHKPHQ �8PJHKXQJ % ���� HQWVWDQGHQHQ

1DFKWHLOH

� 9HUWHLOXQJ GHV GXUFK GDV 8QWHUQHKPHQ HQWVWDQGHQHQ /DQGYHUOXVWHV DXI HLQHQ

JU|�HUHQ .UHLV YRQ (LJHQW�PHUQ

� 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEQHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW

� )|UGHUXQJ GHU /DQGHVNXOWXU

1HXHQVWHLQ � 2EHUJHLV � �� %HUHLWVWHOOXQJ YRQ )OlFKHQ I�U GLH 'HXWVFKH %DKQ � $* � IU�KHU 'HXWVFKH

%XQGHVEDKQ � ]XU 5HDOLVLHUXQJ GHU 1HXEDXVWWUHFNH +DQQRYHU � :�U]EXUJ

XQG %HVHLWLJXQJ GHU GXUFK GHQ %DX HQWVWHKHQGHQ 1DFKWHLOH I�U GLH

/QGHVNXOWXU

� �� (LQEH]LHKXQJ GHU 2UWVODJH DXV NDWDVWHUWHFKQLVFKHQ *U�QGHQ� DNWXDOOLVLHUW

GXUFK (UIRUGHUQLVVH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

1LHGHUDXOD )���� � *UXQG GHV 9HUIDKUHQV� 1HXEDXVWUHFNH +DQQRYHU � :�U]EXUJ� 7UlJHU GHU

0D�QDKPH� 'HXWVFKH %XQGHVEDKQ

� (LQOHLWXQJ DXI GHU *UXQGODJH GHV 3ODQIHVWVWHOOXQJVEHVFKOXVVHV QDFK � ��

)OXUE* LQ 9HUELQGXQJ PLW � � )OXUE* ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU DOOJHPHLQHQ

/DQGHV�XQG $JUDUVWUXNWXU

� =LHOH� $XVJOHLFK GHU YRQ GHP 8QWHUQHKPHQ YHUXUVDFKWHQ 1DFKWHLOH� %HVHLWL�

JXQJ GHU =HUVSOLWWHUXQJ GHV *UXQGEHVLW]WHV XQG 9HUEHVVHUXQJ GHU OlQGOLFKHQ

,QIUDVWUXNWXU�

� +LQ]XJHNRPPHQH =LHOVHW]XQJ� 0LWKLOIH EHL GHU 8PVHW]XQJ GHV )XOGDDXHQ�

SURMHNWHV LP PLWWOHUZHLOH VLFKHUJHVWHOOWHQ /DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW $XHQYHU�

EXQG )XOGD�



�

5HLFKHOVKHLP � +HXFKHO�

KHLP�:HFNHVKHLP

� 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV� XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ LQ GHU /DQGZLUW�

VFKDIW� %RGHQRUGQXQJ GHV VWDUN ]HUVSOLWWHUWHQ *UXQGEHVLW]HV� $XVJOHLFK YRQ

1DFKWHLOHQ� GLH GXUFK GHQ %UDXQNRKOHWDJHEDX HQWVWDQGHQ VLQG� )|UGHUXQJ GHU

%HODQJH GHV 1DWXUVFKXW]HV XQG GHU DOOJHPHLQHQ /DQGHVNXOWXU� *HVWDOWXQJ

GHV /DQGVFKDIWVELOGHV� 'XUFK GHQ %UDXPNRKOHWDJHEDX XQG GLH YHUEOHLEHQGHQ

5HVWO|FKHU ZXUGH GDV ODQGZLUWVFKDIWOLFKH :HJHQHW] XQG GLH . ��� EHVHLWLJW

E]Z ]HUVFKQLWWHQ� GXUFK GLH 3ODQXQJ HLQHU QHXHQ 2UWVYHUELQGXQJ ]ZLVFKHQ

:HFNHVKHLP XQG 'RUQ�$VVHQKHLP XQG HLQHV QHXHQ :HJHQHW]HV VROOHQ GLH

1DFKWHLOH I�U GLH %HY|ONHUXQJ XQG GLH /DQGZLUWH JHPLOGHUW XQG GLH (U�

VFKOLH�XQJ GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ )OlFKHQ LQVJHVDPW JHVLFKHUW ZHUGHQ�

$XVWDXVFK YRQ *UXQGVW�FNHQ XQG GLH =XWHLOXQJ YRQ (UVDW]JUXQGVW�FNHQ I�U

)OlFKHQ LP %HUHLFK GHU 5HVWO|FKHU�

� ,P /DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW $XHQYHUEXQG :HWWHUDX XQG KLHU LQVEHVRQGHUH

LP EHUHLWV DXVJHZLHVHQHQ 1DWXUVFKXU]JHELHW %LQJHQKHLPHU 5LHG VROOHQ )Ol�

FKHQ LP 3ULYDWEHVLW] YRQ *UXQGVW�FNVHLJHQW�PHUQ DXVJHWDXVFKW ZHUGHQ� XP

GLH .HUQ]RQH GHV 1DWXUVFKXW]JHELHWHV GHP /DQG +HVVHQ �)RUVWYHUZDOWXQJ�

]XWHLOHQ ]X N|QQHQ� ,P HLQVWZHLOLJ VLFKHUJHVWHOOWHQ 1DWXUVFKXW]JHELHW 0lK�

ULHG YRQ 5HLFKHOVKHLP VROO GHQ *UXQGVW�FNVHLJHQW�PHUQ GLH 0|JOLFKNHLW JH�

JHEHQ ZHUGHQ� LKUH *UXQGVW�FNH DXV GHQ .HUQ]RQHQ GHV 1DWXUVFKXW]JHELHWHV

KHUDXVOHJHQ ]X ODVVHQ� XP GRUW GDV /DQG +HVVHQ DE]XILQGHQ�

� (UULFKWXQJ HLQHU 9RUIOXWOHLWXQJ� 1HXJHVWDOWXQJ YRQ 2UWVUlQGHUQ XQG 2UWV�

UDQGZHJHQ� 8PVHW]XQJ GHV LQ GHQ )OlFKHQQXW]XQJVSODQ LQWHJULHUWHQ /DQG�

VFKDIWVSODQ� $XVZHLVXQJ YRQ 8IHUUDQGVWUHLIHQ�

� *HPHLQGHJUHQ]lQGHUXQJ LP %HUHLFK HLQHV YHUEOHLEHQGHQ 5HVWORFKV� )HVWOH�

JXQJ QHXHU *HPHLQGH� E]Z *HPDUNXQJVJUHQ]HQ LQ %HUHLFKHQ� ZR GLH *H�

PHLQGH� E]Z *HPDUNXQJVJUHQ]H LQ GHU 0LWWH YRQ :HJHQ YHUOlXIW�

6FKO�FKWHUQ�+XWWHQ � =XVDPPHQOHJXQJ GHU *UXQGVW�FNH QDFK EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ*HVLFKWV�

SXQNWHQ

� =XVDPPHQOHJXQJ YRQ (LJHQWXP� XQG 3DFKWIOlFKHQ

� :HJHQHW] LQ /LQLHQI�KUXQJ XQG %HIHVWIHVWLJXQJVDUW YHUEHVVHUQ

� 5HJXOLHUXQJ GHU :DVVHUYHUKlOWQLVVH� (UKDOWXQJ XQG *HVWDWWXQJ HLQHV RUWVW\�

SLVFKHQ /DQGVFKDIWVELOGHV GXUFK ODQGVFKDIWVSIOHJHULVFKH 0D�QDKPHQ� 6FKDI�

IXQJ YRQ $XVJOHLFKVIOlFKHQ I�U UHJLRQDOH (LQJULIIH �$XWREDKQEDX�

6FKZDU]HQERUQ�*UHEHQKDJHQ � 9HUEHVVHUXQJ GHU 3URGXNWLRQV � XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ I�U /DQG � XQG

)RUVWZLUWVFKDIW

� 9HUEHVVHUXQJ GHV ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ :HJHQHW]HV

� 2UGQXQJVJHPl�H (UVFKOLH�XQJ GHU JHPHLQVFKDIWOLFKHQ :DOGZHJH

� %HUHLFKHUXQJ GHV /DQGVFKDIWVELOGHV

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�6HQVEDFK � (UKDOWXQJ GHU 2GHQZlOGHU .XOWXUODQGVFKDIW

� 6WlUNXQJ GHU ,QIUDVWUXNWXU GHV OlQGOLFKHQ 5DXPHV

� 8PVHW]XQJ YRQ 0D�QDKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

� 1HXYHUPHVVXQJ� %HVHLWLJXQJ YRQ =HUVFKQHLGXQJVVFKlGHQ GXUFK :HJHEDX

�EHU 3ULYDWJUXQGVW�FNH LQ GHQ ��HU -DKUHQ

6RQWUD�%UHLWDX � 9HUWHLOXQJ GHV DXV $QODVV GHV %DXV GHU 2UWVXPJHKXQJ %UHLWDX LP =XJH GHU

/DQGHVVWUD�H / ���� �MHW]W % ���� HQWVWHKHQGHQ /DQGYHUOXVWHV DXI HLQHQ

JU|�HUHQ .UHLV YRQ (LJHQW�PHUQ �8QWHUQHKPHQVIOXUEHUHLQLJXQJ QDFK � ��

)OXUE*�

� 9HUPHLGXQJ YRQ 1DFKWHLOHQ I�U GLH DOOJHPHLQH /DQGHVNXOWXU



�

)UDJH �� )�U ZHOFKH %HWHLOLJWHQ ZXUGHQ LP 9HUIDKUHQ (LJHQWXPVUHJHOXQJHQ JHWURIIHQ� XQG ZLH

VFKlW]HQ 6LH MHZHLOV GLH 5ROOH GHV )OXUEHUHLQLJXQJVYHUIDKUHQV EHL GHU /|VXQJ YRQ 1XW�

]XQJVNRQIOLNWHQ HLQ"

$XVZHUWXQJ D�� 5ROOH GHU )OXUEHUHLQLJXQJ

5ROOH GHU )OXUEHUHLQLJXQJ9HUIDKUHQVEHWHLOLJWH

�ELV ]X � 7HLOQHKPHU RGHU *UXSSHQ�

QDFK =LHOULFKWXQJ

$Q]DKO

1HQQXQJHQ
XQHQW�

EHKUOLFK
ZLFKWLJ

ZHQLJHU

ZLFKWLJ

9HUEHVVHUXQJ GHU $JUDUVWUXNWXU �� �� �� �

�� � � �

hEHU|UWOLFKHU 9HUNHKU �� �� � �

� � � �

hEHU|UWOLFKH :DVVHUZLUWVFKDIW �� � � �

� � � �

6WlGWHEDX � � � �

� � � �

.RPPXQDOHU *HPHLQEHGDUI �� � � �

� � � �

1DWXUVFKXW]� /DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ �� �� � �

�� � � �

)UHL]HLW XQG (UKROXQJ �� � �� �

� � � �

$XVZHUWXQJ E�� =XJHZLHVHQH )OlFKH

=XJHZLHVHQH )OlFKH KD9HUIDKUHQVEHWHLOLJWH

�ELV ]X � 7HLOQHKPHU RGHU *UXSSHQ�

QDFK =LHOULFKWXQJ
6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

hEHU|UWOLFKHU 9HUNHKU ����� ����� ���� �����

���� ���� ���� �����

hEHU|UWOLFKH :DVVHUZLUWVFKDIW ����� ���� ���� �����

��� ���� ���� ����

6WlGWHEDX ���� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

.RPPXQDOHU *HPHLQEHGDUI ���� ���� ���� �����

���� ���� ���� ����

1DWXUVFKXW]� /DQGVFKDIWVHQWZLFNOXQJ ����� ����� ���� ������

����� ���� ���� �����

)UHL]HLW XQG (UKROXQJ ���� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����



�

)UDJH �� :RKHU NDPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� GLH PLW GHQ %DXPD�QDKPHQ EHDXIWUDJW ZXUGHQ� XQG ZLH

KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH $XIWUDJVVXPPHQ �%DXVXPPHQ RKQH 3ODQXQJVOHLVWXQJHQ�"

(LJHQHU /DQGNUHLV %XQGHVODQG 5HVWO� 'HXWVFKODQG $XVODQG
$UW GHV 8QWHU�

QHKPHQV
6XPPH ¼ $Q]DKO 6XPPH ¼ $Q]DKO 6XPPH ¼ $Q]DKO 6XPPH ¼ $Q]DKO

7LHIEDX ��������� �� ��������� �� ������� � � �

*DUWHQ� XQG

/DQGVFKDIWVEDX
������� � ������� �� ������ � � �

+RFKEDX ��������� �� ��������� � ������� � ������� �

6RQVWLJH � � � ������ � ������ � ������� �

6RQVWLJH � � � ������ � ������ � � �

)UDJH �� :HOFKHQ 8PIDQJ KDW�WH� GLH ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WH )OlFKH LP 9HUIDKUHQVJHELHW ]XP

=HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ XQG ]XP DNWXHOOHQ =HLWSXQNW E]Z� QDFK GHU %HVLW]HLQZHLVXQJ"

KD ]XP =HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ

$Q]DKO 1HQQXQJHQ 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

�� ��� �� �����

KD ]XP DNWXHOOHQ =HLWSXQNW

$Q]DKO 1HQQXQJHQ 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

�� ��� �� �����

)UDJH �� :LH YLHOH ODQGZLUWVFKDIWOLFKH %HWULHEH DE � KD �%HWULHEH PLW (LJHQWXP LP *HELHW� RKQH

DXVZlUWLJH 3lFKWHU� ZLUWVFKDIWH�WH�Q LP *HELHW GHU )OXUEHUHLQLJXQJ" �6FKlW]XQJHQ VLQG

HUODXEW� LQVEHVRQGHUH EHL ODQJMlKULJHQ 9HUIDKUHQ�

%HWULHEH ]XP =HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ GHV 9HUIDKUHQV

$Q]DKO 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

�� ����� � ��

%HWULHEH ]XP DNWXHOOHQ =HLWSXQNW

$Q]DKO 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

�� ����� � ��

)UDJH �� +DW HLQH �YRUOlXILJH� %HVLW]HLQZHLVXQJ EHUHLWV VWDWWJHIXQGHQ"

$Q]DKO

MD ��

QHLQ ��

1XU LQ 7HLOEHUHLFKHQ �

)UDJH �� %LWWH JHEHQ 6LH GLH GXUFKVFKQLWWOLFKH *U|�H GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WHQ )OXUVW�FNH

YRU XQG QDFK GHU %HVLW]HLQZHLVXQJ �%(� DQ�

$Q]DKO *HZLFKWHWHU 0LWWHOZHUW

9RU GHU %( �� ����

1DFK GHU %( �� ����



�

)UDJH �� +lXILJ EHZLUWVFKDIWHQ /DQGZLUWH PHKUHUH )OXUVW�FNH ]XVDPPHQKlQJHQG DOV HLQHQ

6FKODJ� %LWWH JHEHQ 6LH GLH GXUFKVFKQLWWOLFKH 6FKODJJU|�H DQ�

$Q]DKO *HZLFKWHWHU 0LWWHOZHUW

9RU GHU %( � ����

1DFK GHU %( � ����

XQEHNDQQW ��

'LH $XVZHUWXQJ YRQ )UDJH � ZLUG QLFKW GDUJHVWHOOW

)UDJH ��� :XUGH GLH GXUFKVFKQLWWOLFKH /lQJH GHU 6FKOlJH LP 9HUIDKUHQ HUK|KW"

$Q]DKO *HZLFKWHWHU 0LWWHOZHUW P

-D YRQ B P � ���

$XI B P � ���

QHLQ �

)UDJH ��� :LH JUR� LVW GHU $QWHLO GHU 6FKOlJH� GHUHQ )RUP LP 9HUIDKUHQ YHUEHVVHUW ZXUGH �G�K�

PHKU UHFKWHFNLJH 6FKOlJH DQVWHOOH YRQ XQUHJHOPl�LJ JHIRUPWHQ 6FKOlJHQ�"

$Q]DKO

���� � �

����� � �

������ �

0HKU DOV �� � �

)UDJH ��� :XUGH GLH GXUFKVFKQLWWOLFKH +RI�)HOG�(QWIHUQXQJ GHU %HWULHEH YHUN�U]W"

$Q]DKO

-D YRQ B NP �

$XI B NP �

QHLQ �

XQEHNDQQW ��

'LH $XVZHUWXQJ YRQ )UDJH �� ZLUG QLFKW GDUJHVWHOOW�



�

)UDJH ��� %LWWH JHEHQ 6LH GLH *HVDPWOlQJH GHU ODQG� XQG IRUVWZLUWVFKDIWOLFKHQ :HJH DQ� GLH GXUFK

GDV 9HUIDKUHQ SODQIHVWJHVWHOOW RGHU SODQJHQHKPLJW ZXUGHQ �E]Z� QRFK ZHUGHQ��

.DWHJRULH
$Q]DKO

1HQQXQJHQ

6XPPH

NP

0LWWHOZHUW

NP

0LQLPXP

NP

0D[LPXP

NP

$VSKDOWGHFNH

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV �� ������ ���� ���� �����

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW �� ����� ���� ���� ����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � ���� ���� ���� ����

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV �� ������ ���� ���� �����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH �� ����� ���� ���� ����

%HWRQGHFNH

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV � ����� ����� ���� �����

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW � ���� ���� ���� ����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � � � � �

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV � ����� ����� ���� �����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH � � � � �

'HFNH DXV 3IODVWHU�5DVHQYHUEXQGVWHLQ � NHLQH $QJDEHQ �

%HWRQVSXUEDKQ

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV � � � � �

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW � � � � �

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � � � � �

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV � ���� ���� ���� ����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH � ���� ���� ���� ����

6SXUEDKQ DXV 3IODVWHU � 5DVHQYHUEXQGVWHLQ

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV � � � � �

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW � ���� ���� ���� ����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � � � � �

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV � ���� ���� ���� ����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH � � � � �

%HIHVWLJXQJ PLW K\GUDXOLVFKHQ %LQGHPLWWHOQ

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV � � � � �

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW � ���� ���� ���� ����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW � � � � �

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV � ���� ���� ���� ����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH � ���� ���� ���� ����

%HIHVWLJXQJ RKQH %LQGHPLWWHO

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW �� ������ ���� ���� �����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW �� ����� ���� ���� ����

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH �� ����� ���� ���� ����

XQEHIHVWLJWHU (UGZHJ

*HVDPWOlQJH YRU %HJLQQ GHV :HJHEDXV �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ LP 9HUIDKUHQ HUQHXHUW �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ UHNXOWLYLHUW �� ������ ���� ���� �����

*HVDPWOlQJH QDFK %HHQGLJXQJ GHV :HJHEDXV �� ������ ����� ���� �����

GDYRQ DXI QHXHU 7UDVVH �� ����� ���� ���� �����



�

)UDJH ��� :HOFKH ZHLWHUHQ 9HUEHVVHUXQJHQ ZXUGHQ EHL GHQ :HJHQ HUUHLFKW"

9HUEUHLWHUXQJ GHU )DKUEDKQ

$Q]DKO 6XPPH NP 0LWWHOZHUW

$XI B P .URQHQEUHLWH �� ����

$XI B NP :HJ �� ������

$XI B P .URQHQEUHLWH � ����

$XI B NP :HJ � �����

9HUEHVVHUXQJ GHU (UVFKOLH�XQJVIXQNWLRQ GHV :HJHQHW]HV�

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

8PIDKUXQJ YRQ VWDUN EHIDKUHQHQ

6WUD�HQ GXUFK B NP 1HXEDX

�� ����� ���� ���� ����

8PIDKUHQ YRQ 2UWVODJHQ GXUFK B NP

1HXEDX

� ���� ���� ���� ����

/�FNHQVFKOXVV� 9HUPHLGXQJ YRQ

6WLFKZHJHQ GXUFK B NP 1HXEDX

�� ����� ���� ���� ����

6RQVWLJHV� ��

6RQVWLJH 9HUEHVVHUXQJHQ :HJHEDX�

%DG 1DXKHLP 1RUG % �D %U�FNHQLQVWDQGVHW]XQJ

%HHUIHOGHQ�(W]HDQ 6FKDIIXQJ YRQ QHXHQ 9HUELQGXQJHQ LQQHUKDOE GHV YRUKDQGHQHQ :HJHQHW]HV

%XUJKDXQ�/DQJHQVFKZDU] DOOH *UXQGVW�FNH DXI GLUHNWHP :HJ RKQH 8PZHJH HUUHLFKEDU

)XOGDEU�FN � ) ��� $QSDVVXQJ GHV :HJHQHW]HV DQ %DKQWUDVVH

*UR�HQO�GHU HQWIDOOHQH :HJH ��� NP

.LUFKKDLQ , (UK|KXQJ GHU 7UDJIlKLJNHLW YRQ ����� NP YRUKDQGHQHQ $VSKDOWZHJHQ GXUFK

)UlV�5HV\FOLQJ�9HUIDKUHQ�

.LUFKKDLQ ,, (UK|KXQJ GHU 7UDJIlKLJNHLW YRQ ����� NP YRUKDQGHQHQ $VSKDOWZHJHQ GXUFK

)UlV�5HV\FOLQJ�9HUIDKUHQ�

0RVVDXWDO�+LOWHUVNOLQJHQ 5HJHOXQJ GHV (LJHQWXPV XQG GHU 8QWHUKDOWXQJ� UHFKWOLFKH 6LFKHUXQJ GHU (U�

VFKOLH�XQJ� 6LFKHUXQJ GHU +RO]DEIXKU

0RVVDXWDO�8QWHU�0RVVDX 5HJHOXQJ GHU (LJHQWXPVYHUKlOWQLVVH XQG GHU 8QWHUKDOWXQJ DQ GHQ :HJHQ

0�KOWDO � 1LHGHU�5DPVWDGW (UVFKOLH�XQJ DOOHU *UXQGVW�FNH GXUFK :HJH

5HLFKHOVKHLP � +HXFKHO�

KHLP�:HFNHVKHLP

$XVEDX PLW $VSKDOW ]XU JXWHQ (UUHLFKEDUNHLW GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ )OlFKHQ

� =XFNHUU�EHQDEIXKU � DXI ���� NP�

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�6HQVEDFK $XVEDX� XQG ,QVWDQGVHW]XQJ HLQHV *UXQGZHJHQHW]HV DXI GHP DOOH QHXHQ

*UXQGVW�FNH HUUHLFKEDU VLQG�

)UDJH ��� ,Q ZHOFKHP 0D� SURILWLHUHQ GLH LQ GHU 7DEHOOH JHQDQQWHQ 1XW]XQJHQ YRP YHUlQGHUWHQ

:HJHQHW]"

1XW]XQJ VHKU PLWWHO ZHQLJ

1XW]XQJ GXUFK GLH /DQG� XQG )RUVWZLUWVFKDIW �� � �

$OOWlJOLFKH 1XW]XQJ GXUFK GLH RUWVDQVlVVLJH %HY|ONHUXQJ

�]� %� DOV 6FKXOZHJ� $UEHLWVZHJ� ]XP (LQNDXIHQ����
� � ��

)UHL]HLWQXW]XQJ XQG 1DKHUKROXQJ GXUFK GLH |UWOLFKH %HY|ONHUXQJ � �� �

WRXULVWLVFKH 1XW]XQJ GXUFK QLFKW 2UWVDQVlVVLJH � �� �

1XW]XQJ I�U 1DWXUVFKXW]� XQG /DQGVFKDIWVSIOHJHDUEHLWHQ � �� ��



��

)UDJH ��� :XUGHQ ZHLWHUH JHPHLQVFKDIWOLFKH EDXOLFKH $QODJHQ GHU 7HLOQHKPHUJHPHLQVFKDIW �]�%�

JHPHLQVFKDIWOLFKH %HUHJQXQJ� :DVFKSOlW]H� *HElXGH ���� HUVWHOOW RGHU HQWVSUHFKHQGH )Ol�

FKHQ EHUHLWJHVWHOOW"

MD QHLQ

$Q]DKO �� ��

:HLWHUH %DXPD�QDKPHQ ��

)OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJHQ ��

:HLWHUH %DXPD�QDKPHQ�

%HHUIHOGHQ�(W]HDQ 2UWVPLWWHOSXQNWJHVWDOWXQJ PLW )HXHUO|VFKWHLFK XQG 6FKXW]K�WWH

)UDQNHQEHUJ , � *�OOHEHKlOWHU� � 0DVFKLQHQKDOOH� 7UlJHU� %RGHQYHUEDQG :DOGHFN�

)UDQNHQEHUJ

*UHEHQKDLQ�&UDLQIHOG *HPHLQVFKDIWOLFKH $QODJH $XIVWDOOXQJVJHElXGH I�U 0LOFKYLHK� $XVEDX GHU

*HPHLQVFKDIWVPDVFKLQHQKDOOH

*UHEHQKDLQ�*UHEHQKDLQ 0DVFKLQHQKDOOH� :DVVHU]DSIVWHOOH

+XQJHQ�8WSKH *HPHLQVFKDIWVPDVFKLQHQKDOOH

.LUFKKDLQ , *HPHLQVFKDIWOLFKH 6LORDQODJH XQG *�OOHEHKlOWHU� *�OOHEHFNHQ

.LUFKKDLQ ,, *HPHLQVFKDIWOLFKH 6LORDQODJH PLW *�OOHEHKlOWHU

/DXWHUEDFK�$OOPHQURG � *HPHLQVFKDIWVJ�OOHDQODJHQ

/|KQEHUJ�1LHGHUVKDXVHQ JHPHLQVFKDIWOLFKH ODQGZLUWVFKDIWOLFKH 0HKU]ZHFNKDOOH

0RVVDXWDO�+LOWHUVNOLQJHQ � %U�FNHQEDXZHUNH

0RVVDXWDO�8QWHU�0RVVDX *HPHLQVFKDIWOLFKHV $XIVWDOOXQJVJHElXGH I�U 0LOFKN�KH� � %U�FNHQEDXZHUNH

1HXHQVWHLQ � 2EHUJHLV *HPHLQVFKDIWOLFKH 0DVFKLQHQKDOOH

1LHGHUDXOD )���� � *�OOHEHKlOWHU PLW LQVJHVDPW ���� FEP .DSD]LWlW

5HLFKHOVKHLP � +HXFKHO�

KHLP�:HFNHVKHLP

ZDVVHUVSDUHQGHU :DVFKSODW]� *HPHLQVFKDIWV�0DVFKLQHQKDOOH

6FKZDU]HQERUQ�*UHEHQKDJHQ :DVVHU]DSIVWHOOH� %RO] � XQG )HVWSODW]� 4XHOOIDVVXQJ� '*+

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�6HQVEDFK *�OOHVLOR

6RQWUD�%UHLWDX +RO]ODJHUSODW]

)UDJH ��� /DJHQ GDV 9HUIDKUHQVJHELHW RGHU 7HLOH GDYRQ ]XP =HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ LQ UHFKWOLFK

JHVLFKHUWHQ 6FKXW]JHELHWHQ RGHU LQ 1DWXUD �����*HELHWHQ"

$Q]DKO

MD ��

QHLQ �

:HQQ QHLQ �ZHLWHU PLW )UDJH ���

ZHQQ MD� ELWWH GLH LP 9HUIDKUHQVJHELHW OLHJHQGH *U|�H LQ KD DQJHEHQ �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK��

$Q]DKO 1HQ�

QXQJHQ
6XPPH KD 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

1DWXUVFKXW]JHELHW �16*� � ������ ����� ���� ������

/DQGVFKDIWVVFKXW]JHELHW �/6*� �� �������� ������ ����� ��������

1DWXUD ���� *HELHW � ������ ������ ������ ������

:DVVHUVFKXW]JHELHW �:6*� �� �������� ������ ���� ������

hEHUVFKZHPPXQJVJHELHW �� �������� ������ ����� ������



��

)UDJH ��� *HEHQ 6LH GHQ )OlFKHQXPIDQJ DQ� I�U GHQ GDV 9HUIDKUHQ HLQHQ %HLWUDJ ]XU 6LFKHUXQJ �

1HXDXVZHLVXQJ YRQ 6FKXW]JHELHWHQ JHOHLVWHW KDW��%LWWH VFKlW]HQ 6LH EHL GHQ GXUFKJHI�KU�

WHQ 0D�QDKPHQ GLH )OlFKHQJU|�HQ LQ )RUP YRQ (LQZLUNXQJVEHUHLFKHQ�

6FKXW]�NDWHJRULH $Q]DKO 6XPPH KD 0LWWHOZHUW KD 0LQLPXP KD 0D[LPXP KD

%HLWUDJ ]XU 6LFKHUXQJ YRUKDQGHQHU 6FKXW]JHELHWH

�(LJHQWXPV�EHUWUDJXQJ� 'XUFKI�KUXQJ IUHL�ZLOOLJHU E]Z� .RPSHQVDWLRQVPD�QDKPHQ�

16* � ����� ���� ���� �����

/6* � ������ ����� ���� �����

1DWXUD ���� � ���� ���� ���� ����

:6* � ����� ����� ���� �����

h�*HELHW � ����� ����� ���� �����

%HLWUDJ ]XU 1HXDXVZHLVXQJ HLQHV 6FKXW]JHELHWHV � (UZHLWHUXQJ GHU 6FKXW]JHELHWVIOlFKH

16* � ������ ����� ����� ������

/6* � ������ ������ ������ ������

1DWXUD ���� � ������ ������ ����� ������

:6* � � � � �

h�*HELHW � � � � �

)UDJH ��� +DEHQ � DEJHVHKHQ YRQ GHQ REHQ JHQDQQWHQ %HLWUlJHQ � ZHLWHUH )OlFKHQEHUHLW�VWHOOXQJHQ

�JU|�HU DOV ���� Pð� I�U 8PZHOWVFKXW]EHODQJH VWDWWJHIXQGHQ"

$Q]DKO 1HQ�

QXQJHQ
6XPPH KD 0LWWHOZHUW KD 0LQLPXP KD 0D[LPXP KD

gNRNRQWR�)OlFKHQSRRO � ����� ���� ���� �����

)OLH�JHZlVVHUUDQG�

VWUHLIHQ

�� ������ ���� ���� �����

SULYDWH $UWHQ� XQG %LRWRS�

VFKXW]PD�QDKPHQ

� ������ ����� ���� ������

6RQVWLJH �ELWWH QHQQHQ XQG KD

DXIVXPPLHUHQ

�� ����� ���� ���� �����

6RQVWLJH %LRWRSH�

%XUJKDXQ�/DQJHQVFKZDU] 'HSRQLH I�U *U�QDEIlOOH

)XOGDEU�FN � ) ��� NRPPXQDOH %LRWRSYHUQHW]XQJ

*UHEHQKDLQ�&UDLQIHOG :LHVHQEU�WHUELRWRS

*UHEHQKDLQ�*UHEHQKDLQ )OlFKHQDQNDXI I�U =ZHFNH GHV 1DWXUVFKXW]HV �]�%�%LRWRSYHUQHW]XQJ�

.LHGULFK +RFKZDVVHUVFKXW]

.LUFKKDLQ , )OlFKHQPDQDJHPHQW I�U $XVJOHLFK 6WUD�HQEDX

.LUFKKDLQ ,, )OlFKHQPDQDJHPHQW I�U $XVJOHLFK 6WUD�HQEDX

/DXWHUEDFK�$OOPHQURG 3IHUFKIOlFKHQ X� 6FKDIWVWULHEZHJ DP 16*

6FKO�FKWHUQ�+XWWHQ %LRWRSVFKXW] �EHU )RUVWYHUZDOWXQJ� VRZLH �EHU .RPSHQVDWLRQVNRQ]HSW .LQ]LJ

�$XWREDKQEDX�

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�6HQVEDFK )OlFKHQ LQ GHU 7DODXH GLH GHU 1$%8 LP 9HUIDKUHQ DQJHNDXIW KDW� (QWILFK�

WXQJVPD�QDKPHQ LQ GHU 7DODXH� )OlFKHQ JHKHQ DQ *HPHLQGH XQG +HVVHQ )RUVW

)UDJH ��� /LHJHQ I�U GDV 9HUIDKUHQVJHELHW .HQQWQLVV �EHU GHQ *UDG GHU %RGHQHURVLRQV�

HPSILQGOLFKNHLW YRU"

MD QHLQ

�� �

:HUGHQ GLH .HQQWQLVVH JHZRQQHQ DXV�

$Q]DKO



��

$OOJHPHLQ ]XJlQJOLFKHQ 7KHPHQNDUWHQ ��

(LJHQHQ (UKHEXQJHQ ��

9RUKDQGHQHV :LVVHQ EHLP %HDUEHLWHU �

)UDJH ��� 2UGQHQ 6LH GLH ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WH )OlFKH GHP *UDG GHU (URVLRQVHPSILQGOLFKNHLW

]X �IDOOV YHUI�JEDU��

(URVLRQVDUW 6HKU KRFK +RFK 0LWWHO *HULQJ

:DVVHU ������ ������ ������ ��������

:LQG ���� ���� ����� ��������

6XPPH :LQG�:DVVHU ������ ����� ������ ��������

)UDJH ��� :HOFKH (URVLRQVVFKXW]PD�QDKPHQ ZXUGHQ GXUFKJHI�KUW"

�1HQQHQ 6LH GLH )OlFKHQJU|�HQ� 6FKlW]XQJHQ VLQG ]XU (UPLWWOXQJ GHV :LUNEHUHLFKHV HU�

ODXEW� 0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK��

6WUXNWXUHOOH (URVLRQVVFKXW]PD�QDKPHQ $Q]DKO
)OlFKH�

6XPPH KD

.HLQH GXUFKJHI�KUW �

�� bQGHUXQJ GHU %HDUEHLWXQJVULFKWXQJ DXI +DQJODJHQ �KDQJSDUDOOHO�

��� +DQJQHLJXQJ� � � �� �� ������

��� +DQJQHLJXQJ JU|�HU DOV �� � ������

�� (UKDOW RGHU 1HXDQODJH YRQ 7HUUDVVHQ XQG �NDQWHQ ]XU 9HUULQJHUXQJ
GHU 1HLJXQJ GHU $FNHUIOlFKHQ �:LUNEHUHLFK�

� ������

�� 9HUN�U]XQJ GHU +DQJOlQJH GXUFK 8QWHUWHLOXQJ YRQ $FNHUIOlFKHQ
GXUFK +HFNHQ� *UDVVVWUHLIHQ XQG *UlEHQ �JHVFKlW]WHU :LUNEHUHLFK�

� ������

� $XIIRUVWXQJ RGHU 1XW]XQJVXPZDQGOXQJ LQ %UDFKIOlFKHQ RGHU GXUFK
$QODJH YRQ *U�QODQG� 6WUHXREVWZLHVHQ

�� �����

��� LQ +DQJODJHQ � �����

��� LQ HEHQHP *HOlQGH � �����

�� 0HKUUHLKLJH $QSIODQ]XQJHQ YRQ +HFNHQ �.QLFNV ]XU .DPPHUXQJ GHU
/DQGVFKDIW �JHVFKlW]WHU :LUNEHUHLFK�

�� ������

�� )OLH�JHZlVVHUUDQGVWUHLIHQ
/lQJH XQG GXUFKVFKQLWWOLFKH %UHLWH LQ P

�� �����

)UDJH ��� 6FKlW]HQ 6LH� ZLH YLHO +HNWDU RGHU 3UR]HQW GHU *HVDPWIOlFKH GHV 9HUIDKUHQVJHELHWV YRQ

GLHVHQ (URVLRQVVFKXW]PD�QDKPHQ �)UDJH ��� SURILWLHUHQ�

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW

KD �� ����� �����

� GHU 9HUIDKUHQVIOlFKH �� ��� �����

)UDJH ��� :LH YLHO +HNWDU XQG�RGHU 3UR]HQW GHU LQ )UDJH �� JHQDQQWHQ 0D�QDKPHQ OLHJHQ LQ %H�

UHLFKHQ PLW VHKU KRKHQ ELV PLWWOHUHQ (URVLRQVHPSILQGOLFKNHLWHQ" �:HQQ HV RKQH JU|�HUHQ

$XIZDQG P|JOLFK LVW� GLIIHUHQ]LHUW QDFK *UDG GHU (PSILQGOLFKNHLW�

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW

+RFK KD �� ��� �����

+RFK � �� ��� �����

)UDJH ��� :HOFKHQ 8PIDQJ KDW�WH� GLH *HVDPWIOlFKH GHU QLFKW ODQGZLUWVFKDIWOLFK JHQXW]WHQ %LRWRS�

W\SHQ �]�%� +HFNHQ� )HXFKWELRWRSH���� ]XP =HLWSXQNW GHU (LQOHLWXQJ XQG ]XP DNWXHOOHQ

=HLWSXQNW E]Z� QDFK GHU %HVLW]HLQZHLVXQJ"



��

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

KD ]XP =HLWSXQNW

GHU (LQOHLWXQJ

�� ��� ����� ���� ����

KD ]XP DNWXHOOHQ

=HLWSXQNW

�� ��� ����� ���� ������

)UDJH ��� *HEHQ 6LH GHQ )OlFKHQXPIDQJ GHU NOHLQIOlFKLJHQ %LRWRSW\SHQ DQ� GLH QHX DQJHOHJW RGHU

GXUFK DQGHUH 0D�QDKPHQ GHU )OXUEHUHLQLJXQJ �]�%� )OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJ NOHLQHU

���� Pð� HUKDOWHQ� YHUEHVVHUW RGHU ODQJIULVWLJ JHVLFKHUW ZXUGHQ�

%LRWRSW\S 1HXDQODJH (UKDOW� 6LFKHUXQJ� 9HUEHVVHUXQJ

KD KD

,QVJHVDPW GDYRQ .RPSHQVDWLRQ ,QVJHVDPW GDYRQ .RPSHQVDWLRQ

$Q]DKO 6XPPH $Q]DKO 6XPPH $Q]DKO 6XPPH $Q]DKO 6XPPH

+HFNH �� ����� �� ����� � ���� � ����

.QLFN � � � � � � � �

:DOOKHFNH � � � � � � � �

%DXPUHLKH�$OOHH �� ����� �� ���� � ���� � �

)HOGJHK|O] �� ����� �� ����� � ���� � ����

2EVWZLHVH �� ����� � ���� � ���� � �

/DXEZDOG � ���� � ���� � � � �

1DGHOZDOG � � � � � � � �

6WLOOJHZlVVHU �� ���� � ���� � � � �

*HZlVVHUUDQGVWU� �� ������ �� ����� � ���� � ����

)OLH�JHZlVVHU �� ����� � ���� � ���� � ����

6XN]HVV�IOlFKH �� ����� �� ����� � ���� � ����

6DXPVWUXNWXUHQ �� ����� �� ����� � ���� � ����

$FNHU � ����� � ���� � � � �

*U�QODQG � ���� � ���� � ����� � ����

0RRU � ���� � ���� � ���� � �

+RFKPRRU � � � � � ���� � �

+HLGH � � � � � ���� � �

)UDJH ��� :HOFKH GHU IROJHQGHQ GXUFK .RPSHQVDWLRQVPD�QDKPHQ DXVJHJOLFKHQHQ (LQJULIIH LQ 1D�

WXU XQG /DQGVFKDIW ZDUHQ PLW GHP 9HUIDKUHQ YHUEXQGHQ"

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

NHLQH �

9HUJU|�HUXQJ GHU YHUVLH�

JHOWHQ 2EHUIOlFKH XP����P
� �� ���������� ��������� ������ ���������

%HVHLWLJXQJ YRQ /DXE�

JHK|O]VWUXNWXUHQ P
� � �������� ������ ����� ������

8PZDQGOXQJ YRQ *U�QODQG

LQ $FNHU P
� � ��������� �������� �������� ���������

%HVHLWLJXQJ VRQVWLJHU %L�

RWRSW\SHQ P
� � ���������� ��������� �������� ���������

%HVHLWLJXQJ VRQVWLJHU %LRWRSW\SHQ�

*UHEHQKDLQ�*UHEHQKDLQ %DX YRQ :HJ DXI 0DJHUVDXPVWUHLIHQ �(QWZLFNOXQJ HLQHV QHXHQ YHUlQGHUWHQ %LR�

WRSV�

+DGDPDU�1LHGHUKDGDPDU :HJHHLQ]XJ

.LHGULFK +HFNHQ XQG )HOGJHK|O]

.LUFKKDLQ , *UDVZHJH� *UlEHQ

.LUFKKDLQ ,, *UDVZHJH� *UlEHQ



��

/DXWHUEDFK�$OOPHQURG 6XN]HVVLRQ DP :DOGUDQG� %DX YRQ :HJ E]Z� :VJ� DXI %UDFKIOlFKH E]Z� 0DJHUUD�

VHQVDXP

0�KOWDO � 1LHGHU�5DPVWDGW 6WUHXREVWZLHVH

1HXHQVWHLQ � 2EHUJHLV ([WHQVLYJU�QODQG

)UDJH ��� :LH KRFK LVW GHU ]X HUZDUWHQGH ILQDQ]LHOOH 8PIDQJ DOOHU $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDK�

PHQ HLQVFKOLH�OLFK GHU )OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJHQ"

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

(XUR �� ������������ ���������� ��������� ������

)UDJH ��� :LH KRFK LVW GHU ]X HUZDUWHQGH ILQDQ]LHOOH 8PIDQJ DOOHU IUHLZLOOLJHQ 0D�QDKPHQ I�U

8PZHOWEHODQJH HLQVFKOLH�OLFK GHU )OlFKHQEHUHLWVWHOOXQJHQ I�U 'ULWWH XQG GLH |IIHQWOLFKH

+DQG"

$Q]DKO 6XPPH 0LWWHOZHUW 0LQLPXP 0D[LPXP

(XUR �� ������������ ���������� ��������� ����������

)UDJH ��� :LH VFKlW]HQ 6LH JHQHUHOO GLH :LUNXQJHQ GHV 9HUIDKUHQV DXI GDV /DQGVFKDIWVELOG HLQ"

$Q]DKO

SRVLWLY ��

QHXWUDO ��

QHJDWLY �

)UDJH ��� :LH JUR� VFKlW]HQ 6LH GHQ :LUNEHUHLFK GHU SRVLWLYHQ 9HUlQGHUXQJHQ HLQ"

$Q]DKO

*HVDPWHV *HELHW �

7HLOEHUHLFK YRQ LQVJHVDPW FD����� ��

)UDJH ��� :LH JUR� VFKlW]HQ 6LH GHQ :LUNEHUHLFK GHU QHJDWLYHQ 9HUlQGHUXQJHQ HLQ"

$Q]DKO

*HVDPWHV *HELHW �

7HLOEHUHLFK YRQ LQVJHV� FD����� ��

)UDJH ��� :LH VFKlW]HQ 6LH GLH :LUNXQJHQ DXI GDV /DQGVFKDIWVELOG � /DQGVFKDIWVHUOHEHQ LQ %H]XJ

DXI GLH IROJHQGHQ $VSHNWH HLQ"

:LUNXQJ � $Q]DKO
.DWHJRULH GHV /DQGVFKDIWVELOGHV�/DQGVFKDIWVHUOHEHQV

JUR�H PLWWOHUH JHULQJH NHLQH

.RKlUHQ] GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ )OlFKHQ PLW GHQ QDW�UOLFKHQ�ELRORJLVFKHQ 0HUNPDOHQ HLQHV *HELHWHV

(UK|KXQJ GHV )OlFKHQDQWHLOV� DXI GHP VWDQGRUWDQJHSDVVWH 1XW�

]XQJHQ VWDWWILQGHQ
� �� � �

(UK|KXQJ GHV )OlFKHQDQWHLOV� DXI GHQHQ $OWHUXQJVSUR]HV�

VH�6HOEVWRUJDQLVLHUWKHLW GHU 1DWXU VWDWWILQGHQ NDQQ
� �� � �

(UKDOW GHU )OlFKHQDQWHLOH� DXI GHQHQ $OWHUXQJVSUR]HVVH XQG

VWDQGRUWDQJHSDVVWH 1XW]XQJHQ VWDWWILQGHQ
� �� � �

/DQGVFKDIWOLFKH 9LHOIDOW� (UOHEQLVZHUW

(UK|KXQJ GHU 9LHOIDOW QDWXUUDXPW\SLVFKHU %LRWRSVWUXNWXUHQ �� �� � �

(UKDOW GHU 9LHOIDOW QDWXUUDXPW\SLVFKHU %LRWRSVWUXNWXUHQ � �� � �

9HUEHVVHUXQJ GHU =XJlQJOLFKNHLW�(UOHEEDUNHLW GHU /DQGVFKDIW � �� � �

.XOWXUHOOH (LJHQDUW�KLVWRULVFKH .RQWLQXLWlW

:LHGHUNHQQWOLFKPDFKXQJ NXOWXUKLVWRULVFKHU /DQGVFKDIWVHOHPHQWH � � � �



��

(UKDOW NXOWXUKLVWRULVFKHU /DQGVFKDIWVHOHPHQWH � �� � �

)UDJH ��� :HLWHUH %HPHUNXQJHQ ]XP 9HUIDKUHQ RGHU ]XP )UDJHERJHQ�

%DG 1DXKHLP 1RUG

% �D

� ]X �� 'DV YRUOLHJHQGH 9HUIDKUHQ XPIDVVW LQVJHVDPW � *HPDUNXQJVWHLOH� GLH DOOH PLW � ��

� LKUHU *HPDUNXQJVIOlFKH GHP 9HUIDKUHQ XQWHUOLHJHQ� ,P �EULJHQ LVW GLH )UDJHVWHOOXQJ

YHUZLUUHQG� GD QLFKW NODU GDUDXV KHUYRUJHKW� RE �� � GHU *HPDUNXQJ RGHU �� � GHU )OX�

UHQ JHPHLQW LVW�

� ]X ��� 'LH ZHLWHUHQ KLHULQ JHIRUGHUWHQ $QJDEHQ ZXUGHQ EHZXVVW QLFKW JHPDFKW� GD GLHVH

EHUHLWV PLW GHU 3ODQIHVWVWHOOXQJ GHU %XQGHVVWUD�H % �D XQG QLFKW PLW GHP :HJH� XQG

*HZlVVHUSODQ ]XP 7UDJHQ NDPHQ� 6LH VLQG GDKHU GHP %HVWDQG ]X]XUHFKQHQ�

� ]XP )UDJHERJHQ� %HL GHU (UVWHOOXQJ YRQ )RUPXODUIHOGHUQ EHVWHKW GLH 0|JOLFKNHLW� +LO�

IHWH[WH ]X LQWHJULHUHQ� GLH GHP %HQXW]HU KHOIHQ� PLVVYHUVWlQGOLFKH )UDJHQ RKQH ODQJH ��

EHUOHJHQ ]X P�VVHQ EHVVHU ]X YHUVWHKHQ RKQH GHQ RKQHKLQ UHGX]LHUWHQ 7HOHIRQNRVWHQHWDW

ZHLWHU ]X VWUDSD]LHUHQ� )HUQHU VROOWH PDQ VLFK VFKRQ PDO *HGDQNHQ �EHU GHQ $UEHLWVDXI�

ZDQG PDFKHQ� GHQ GLH %HDQWZRUWXQJ HLQHV VROFK XPIDQJUHLFKHQ )UDJHERJHQV PLW VLFK

EULQJW�

%HHUIHOGHQ�(W]HDQ � 'LH SRWHQWLHOOH (URVLRQVJHIlKUGXQJ NRPPW QLFKW ]XP 7UDJHQ� GD LQ GHQ OHW]WHQ -DKU�

]HKQWHQ GLH $FNHUIOlFKHQ DXV EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ *U�QGHQ LQ 'DXHUJU�QODQG XP�

JHZDQGHOW ZXUGHQ� 'XUFK GLH %HGHFNXQJ GHV %RGHQV PLW HLQHU *UDVQDUEH HQWVWHKW DXFK

LP KlQJLJHQ *HOlQGH NHLQH (URVLRQ GXUFK 2EHUIOlFKHQZDVVHU�

� ]X 3NW� �� VLHKH )UDJHERJHQ 8QWHU�0RVVDX

)UDQNHQEHUJ ,� ��

7HLODEVFKQLWW

� ]X )UDJH �� XQG ��� GLH PLW XQEHNDQQW EH]HLFKQHWHQ $QJDEHQ ODVVHQ VLFK QLFKW RGHU

QLFKW DXVVFKOLH�OLFK DXV YRUKDQGHQHQ 8QWHUODJHQ HUPLWWHOQ� HLQH DXIZlQGLJH ]XVlW]OLFKH

|UWOLFKH (UKHEXQJ ZlUH QRWZHQGLJ

� ]X )UDJH ��� HLQH 6WDWLVWLN I�U GDV 9HUIDKUHQVJHELHW LVW QLFKW YHUI�JEDU� GLH YRUKDQGHQH

6WDWLVWLN LVW JHPDUNXQJVEH]RJHQ� GDV 9HUIDKUHQVJHELHW XPIDVVW MHGRFK 7HLOH PHKUHUHU

*HPDUNXQJHQ� 'DV *URV GHV *HELHWHV LVW ZHQLJ HURVLRQVJHIlKUGHW�

)XOGDEU�FN � ) ��� � ,P %HUHLFK HLQHV .LHV�$EEDXJHELHWHV YHUOLHIHQ PHKUHUH 3ULYDWZHJH� GHUHQ 0LWHLJHQW��

PHU �FD� ��� JU|�WHQWHLOV YHUVWRUEHQ VLQG� 'HU ZHLWHUH %HWULHE GHU .LHVJUXEH ZDU YRP

(UZHUE GHU 3ULYDWZHJH DEKlQJLJ� 'HU (UZHUE ZDU SULYDWUHFKWOLFK QLFKW UHDOLVLHUEDU XQG

NRQQWH �EHU 9HU]LFKW DXI /DQGDEILQGXQJ QDFK � �� )OXUEHUHLQLJXQJVJHVHW] HUIROJHQ �,QI�

UDVWUXNWXU��

� 'LH LP *UXQGEXFK HLQJHWUDJHQHQ %HODVWXQJHQ ZXUGHQ QHX JHUHJHOW� 'DEHL NRQQWHQ YLHOH

HQWEHKUOLFKH 5HFKWH DXIJHKREHQ ZHUGHQ �:LHGHUNDXIVUHFKWH� $OWHQWHLOVUHFKWH� :HJH�

UHFKWH� /HLWXQJVUHFKWH XVZ���

)XOGDEU�FN � ) ��� � )�U GHQ 8QWHUQHKPHQVWUlJHU '% ZXUGHQ QLFKW QXU GLH )OlFKHQ LP )OXUEHUHLQLJXQJVYHU�

IDKUHQ EHUHLWJHVWHOOW� 'DU�EHU KLQDXV HUIROJWH DXFK GLH JUXQGEXFKOLFKH 6LFKHUXQJ GHU

7XQQHO XQG %U�FNHQ�

*UHEHQKDLQ�

&UDLQIHOG

� 'LH YRUOlXILJH %HVLW]HLQZHLVXQJ IDQG QRFK QLFKW VWDWW� 9LHOH 0D�QDKPHQ ZXUGHQ ]ZDU

SODQIHVWJHVWHOOW� DEHU ILQDQ]LHOO QLFKW JHQHKPLJW

*UHEHQKDLQ�

*UHEHQKDLQ

� 9HUIDKUHQ VWHKW QRFK YRU GHU YRUOlXILJHQ %HVLW]HLQZHLVXQJ� YLHOH ODQGVFKDIWVJHVW� 0D��

QDKPHQ N|QQHQ HUVW VSlWHU XPJHVHW]W ZHUGHQ�

+XQJHQ�8WSKH � �$7 QDFK 7HOHIRQDW�� %UDXQNRKOH ZXUGH DXI FD� ��� KD DEJHEDXW� GDYRQ YHUEOLHEHQ �

6HHQ D �� KD� XQG �� KD ZXUGHQ UHNXOWLYLHUW� :HJH [LQG GXUFK GLH )OXUE WDWVlFKOLFK QLFKW

JHEDXW ZRUGHQ�

.LHGULFK � 'DV 9UHUIDKUHQ ZLUG LQ �� � 7HLOJHELHWHQ GXUFKJHI�KUW� ELV KHXWH VLQG � 7HLOJHELHWH QHX

JHRUGQHW� 'LH *U|�H GHU 7HLOJHELHWH EHWUlJW FD� �� KD�ZHOFKH MlKUOLFK ]XU %HVLW]HLQZHL�

VXQJ JHODQJHQ�

.LUFKKDLQ , � 9LHOH $QJDEHQ VLQG GHU]HLW QRFK QLFKW P|JOLFK� GD HUVW HLQ 'ULWWHO GHU JHSODQWHQ 0D��

QDKPHQ DXVJHI�KUW LVW XQG QRFK NHLQH %HVLW]HLQZHLVXQJ HUIROJW LVW� GDKHU HLJQHQ VLFK GLH

9HUIDKUHQ .LUFKKDLQ , XQG .LUFKKDLQ ,, QRFK QLFKW I�U HLQH VROFKH %HIUDJXQJ�

� )UDJHQ VROOWHQ WOZ� JHQDXHU GHILQLHUW ZHUGHQ� ]�%� ZLH JUR� VROOHQ :LUNEHUHLFKH DQJH�

QRPPHQ ZHUGHQ� ��P EHLGHUVHLWV YRQ +HFNHQ RGHU ���P����"

.LUFKKDLQ ,, � 9LHOH $QJDEHQ VLQG GHU]HLW QRFK QLFKW P|JOLFK� GD HUVW HLQ 'ULWWHO GHU JHSODQWHQ 0D��

QDKPHQ DXVJHI�KUW LVW XQG QRFK NHLQH %HVLW]HLQZHLVXQJ HUIROJW LVW� GDKHU HLJQHQ VLFK GLH

9HUIDKUHQ .LUFKKDLQ , XQG .LUFKKDLQ ,, QRFK QLFKW I�U HLQH VROFKH %HIUDJXQJ�
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� )UDJHQ VROOWHQ WOZ� JHQDXHU GHILQLHUW ZHUGHQ� ]�%� ZLH JUR� VROOHQ :LUNEHUHLFKH DQJH�

QRPPHQ ZHUGHQ� ��P EHLGHUVHLWV YRQ +HFNHQ RGHU ���P����"

/DXWHUEDFK�

$OOPHQURG

� 9RUOlXILJH %HVLW]HLQZHLVXQJ LVW QRFK QLFKW HUIROJW

0RVVDXWDO�

+LOWHUVNOLQJHQ

� +LQVLFKWOLFK GHU $XVVDJHQ ]XU (URVLRQ ZLUG DXI GLH $XVI�KUXQJHQ LP 9HUIDKUHQ %HHU�

IHOGHQ�(W]HDQ YHUZLHVHQ�

� ]X 3NW� �� VLHKH )UDJHERJHQ 8QWHU�0RVVDX

0RVVDXWDO�8QWHU�

0RVVDX

� +LQVLFKWOLFK GHU $XVVDJHQ ]XU (URVLRQ ZLUG DXI GLH $XVI�KUXQJHQ LP 9HUIDKUHQ %HHU�

IHOGHQ�(W]HDQ YHUZLHVHQ�

� ]X 3NW� ��� GLHVH 'DWHQ ZHUGHQ QLFKW HUKREHQ� ]XGHP LVW GDEHL ]X EHGHQNHQ� GDVV LP

ODXIH HLQHV PHKUMlKULJHQ 9HUIDKUHQV VLFK GHU 8PIDQJ YRQ %LRWRSW\SHQ DXFK RKQH ]XWXQ

GHU )OXUEHUHLQLJXQJ YHUlQGHUW

0�KOWDO � 1LHGHU�

5DPVWDGW

� ]X ��� NHLQH $QDJDEHQ YRUKDQGHQ � HUPLWWHOEDU

� ]X ��� NHLQH $QDJDEHQ YRUKDQGHQ � HUPLWWHOEDU

1HXHQVWHLQ � 2EHU�

JHLV

� )UDJH �� � XQNODU� ZHVVHQ )LQDQ]HQ KLHU JHPHLQW VLQG

� )UDJH �� 1U� � � VWDWW KD VLQG GLH $QJDEHQ LQ 0HWHUQ JHPDFKW� ZLH JHIRUGHUW

� )UDJH �� � VWDWW 0RRU LVW KLHU HLQ )HXFKWELRWRS JHPHLQW�

1LHGHUDXOD )���� � =X ��� %HL GHQ $UWHQ � XQG %LRWRSVFKXW]PD�QDKPHQ KDQGHOW HV VLFK XP SIOLFKWLJH (U�

VDW]PD�QDKPHQ GHU |IIHQWOLFKHQ +DQG� QLFKW XP SULYDWH ,QLWLDWLYHQ�

� =XVDW]EHPHUNXQJHQ� 'LH YRUDQJHJDQJHQHQ $QJDEHQ EDVLHUHQ ]X FD� ��� DXI EHUHLWV

HUUHLFKWH =LHOH� ]X ��� DXI EHVWHKHQGH 3ODQXQJHQ�GHUHQ 8PVHW]XQJ XQG (UIROJ YRU DO�

OHP LP XQPLWWHOEDUHQ =XVDPPHQKDQJ PLW GHU QRFK DXVVWHKHQGHQ OLHJHQVFKDIWVUHFKWOL�

FKHQ %RGHQRUGQXQJ �%HVLW]HLQZHLVXQJ� VWHKHQ�

5HLFKHOVKHLP � � =X )UDJH �� (V ZXUGHQ ELVODQJ QRFK NHLQH (LJHQWXPVUHJHOXQJHQ JHWURIIHQ

+HXFKHOKHLP�

:HFNHVKHLP

� =X )UDJH �� (QWQRPPHQ DXV GHP WH[WOLFKHQ 7HLO GHV :HJH� XQG *HZlVVHUSODQHV� �6WDQG

����� *HPDUNXQJ 5HLFKHOVKHLP �� ODQGZLUWVFKDIWOLFKH %HWULHEH�GDYRQ �� +DXSWHU�

ZHUEVEHWULHEH XQG � 1HEHQHUZHUEVEHWULHEH�� *HPDUNXQJ +HXFKHOKHLP � ODQGZLUWVFKDIW�

OLFKH %HWULHEH �GDYRQ � +DXSWHUZHUEVEHWULHE XQG � 1HEHQHUZHUEVEHWULHEH�� *HPDUNXQJ

:HFNHVKHLP � ODQGZLUWVFKDIWOLFKH %HWULHEH �GDYRQ � +DXSWHUZHUEVEHWULHEH XQG � 1H�

EHQHUZHUEVEHWULHEH�� *HPDUNXQJ 'RUQ�$VVHQKHLP �� ODQGZLUWVFKDIWOLFKH %HWULHEH �GD�

YRQ � +DXSWHUZHUEVEHWULHEH XQG � 1HEHQHUZHUEVEHWULHEH�

� =X )UDJH ��� 'LH 'DWHQ ZXUGHQ DXV GHP :HJH� XQG *HZlVVHUSODQ HQWQRPPHQ� 'LH

:HJH ZDUHQ WOZ DEHU QLFKW PHKU YRUKDQGHQ� GD LQ 7HLOHQ GHV )OXUEHUHLQLJXQJVJHELHWHV

%UDXQNRKOHWDJHEDX VWDWWJHIXQGHQ KDW� (V LVW QLFKW PHKU QDFK]XYROO]LHKHQ ZHOFKH :HJH

]XU (LQOHLWXQJ GHV 9HUIDKUHQV YRUKDQGHQ ZDUHQ E]Z ZLHGHU KHUJHVWHOOW ZRUGHQ VLQG�

� =X )UDJH ������ 'LH 8PVHW]XQJ GHV JU|�WHQ 7HLOV� GHU LP ODQGVFKDIWVSOHJHULVFKHP %H�

JOHLWSODQ ]XP :HJH� XQG *HZlVVHUSODQ IHVWJHVHW]HQ /DQVFKDIWVSIOHJHPD�QDKPHQ HU�

IROJW QDFK GHU %HVLW]HLQZHLVXQJ� =X )UDJH ��� 'HU $QWHLO QLFKW ODQGZLUWVFKDIWOLFK JH�

QXW]WHU %LRWRSW\SHQ KDW VLFK ZHVHQWOLFK HUK|KW GXUFK GLH 6FKDIIXQJ YRQ 6HNXQGlUELRWR�

SHQ � 5HVWORFKVHHQ � QDFK %HHQGLJXQJ GHV %UDXQNRKOH�7DJHEDXV� *HQHUHOO NRQQWHQ HLQL�

JH )OlFKHQDQJDEHQ QXU QlKHUXQJVZHLVH HUPLWWHOW ZHUGHQ� GD QRFK NHLQH DNWXHOOHQ 'DWHQ

YRUODJHQ � QRFK NHLQH (LJHQWXPVUHJHOXQJ�� =X )UDJH �� %HL GHQ 7LHIEDXPD�QDKPHQ LVW

GHU ZDVVHUVSDUHQGH 0DVFKLQHQZDVFKSODW] HQWKDOWHQ� .RVWHQ I�U %RKUNHUQH XQG $Q]HL�

JHQ VLQG EHL GHQ *HOGEHWUlJHQ QLFKW HQWKDOWHQ� %HL GHQ +RFKEDXPD�QDKPHQ LVW GLH *H�

PHLQVFKDIWV�0DVFKLQHQKDOOH DXIJHI�KUW� 'LH 6WDGW 5HLFKHOVKHLP �:HWWHUDX� KDW GDI�U GLH

|IIHQWOLFK� UHFKWOLFKH 7UlJHUVFKDIW �EHUQRPPHQ�

6FKZDU]HQERUQ�

*UHEHQKDJHQ

� ]X )UDJH ��� (V JDE (UKHEXQJHQ ]X (URVLRQVJHIlKUGXQJ� GRFK GLH .DUWHQ VLQG QLFKW

DXIILQGEDU� *HQHUHOO LVW GDV *HELHW 0LWWHOJHELUJH �.Q�OO� PLW VWHLOHUHQ /DJHQ� VR GDVV

:DVVHUHURVLRQVJHIlKUGXQJ ]X EHDFKWHQ LVW�

� 0LW (UODVV GHV %HVFKOXVVHV IRUWODXIHQG ZlUH GLH $EIUDJH HLQIDFKHU XQG VLQQYROOHU �G�K�

VWDWLVWLVFKH (UKHEXQJHQ N|QQHQ HLQIDFKHU JHOHLVWHW ZHUGHQ� ZHQQ PDQ HV YRQ YRUQKHUHLQ

ZHL���

� ]X )UDJH �� (V IDQGHQ NHLQH (LJHQWXPV � 0HKUDXVZHLVXQJHQ ]XU 1XW]XQJVHQWIOHFKWXQJ

VWDWW

6HQVEDFKWDO� 8QWHU�

6HQVEDFK

� 'LH )OXUEHUHLQLJXQJVYHUIDKUHQ LP 2GHQZDOG GLHQHQ LQ HUVWHU /LQLH GHU 3IOHJH� XQG 2I�

IHQKDOWXQJ GHU /DQGVFKDIW� GLHV LVW ODQJIULVWLJ VLFKHU ]X VWHOOHQ� 9RQ JUR�HU %HGHXWXQJ

LVW HEHQVR GLH )|UGHUXQJ GHU OlQGOLFKHQ ,QIUDVWUXNWXU XQG GLH (UKDOWXQJ GHU ODQGZLUW�
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VFKDIWOLFKHQ %HWULHEH�

� 0D�QDKPHQ GHV 1DWXUVFKXW]HV XQG GHU /DQGVFKDIWVSIOHJH HUKDOWHQ HLQHQ KRKHQ 6WHOOHQ�

ZHUW XP GLH 5HJLRQ DOV 1DKHUKROXQJVUDXP ]X VLFKHUQ�

6RQWUD�%UHLWDX � )�U GHQ %HDUEHLWHU VWHOOW VLFK GLH )UDJH� ZHOFKHV (UJHEQLV GLH (UKHEXQJ JHEUDFKW KDW� GD

PDQ YRQ VROFKHQ (UKHEXQJHQ QLHPDOV HLQ (UJHEQLV HUKlOW� (V ZlUH VFK|Q� ZHQQ PDQ

QDFK $XVZHUWXQJ DOOHU 'DWHQ $XVVDJHQ GDU�EHU HUKlOW� ZHOFKH (UNHQQWQLVVH DXV GHU (U�

KHEXQJ JHZRQQQHQ ZXUGHQ�
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6L+D �6HLWH ��

,QYHVWLWLRQVEDQN +HVVHQ �,%+�� :HW]ODU
3ULYDWSHUVRQ

�SULYDWHU $QWUDJVWHOOHU�
*HPHLQGH� 6WDGW X�D�

�|IIHQWOLFKHU $QWUDJVWHOOHU�

/DQGUDWVDPW� +DXSWDEWHLOXQJ 
5HJLRQDOHQW�

ZLFNOXQJ� .DWDVWHU XQG )OXUQHXRUGQXQJ
�

$EWOJ� 'RUI� XQG 5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ %HZLOOLJXQJVVWHOOH ,QQHUH 5HYLVLRQ

=DKOVWHOOH

�EHLP 5HJ��3UlV�

*,� 'H]� �����

4XHOOH� 6SH]LILVFKH $XVI�KUXQJVEHVWLPPXQJHQ ]XU 'LHQVWDQZHLVXQJ GHU =DKOVWHOOHQRUJDQLVDWLRQ �$XJXVW ������
*HVSUlFK PLW +HUUQ 6FK�WWOHU XQG +HUUQ 5HLKPDQQ LP +0:9/ LQ ������

EHUlW $QWUDJVWHOOHU

VFKUHLEW )|UGHUDQWUDJ
XQG UHLFKW GLHVHQ EHLP
/DQGUDWVDPW HLQ

VFKUHLEW )|UGHUDQ�
WUDJ XQG UHLFKW GLH�
VHQ EHLP /DQG�
UDWVDPW HLQ

3URMHNWDXVI�KUXQJ3URMHNWDXVI�KUXQJ

$QWUDJVSU�IXQJ �9HUZDOWXQJVNRQWUROOH��
3U�IXQJ DXI 9ROOVWlQGLJNHLW� )|UGHUIlKLJNHLW
XVZ�

%HZLOOLJXQJ �=XZHQ�

GXQJVEHVFKHLG�

HUVWHOOHQ XQG YHUVFKL�

FNHQ

9HUZHQGXQJVQDFKZHLVSU�IXQJ
�|UWOLFKH ,QDXJHQVFKHLQQDKPH X�D��

(LQJDQJ 6FKOXVV�
]DKOXQJ

(LQJDQJ 6FKOXVV�
]DKOXQJ

JJI� $QZHLVXQJ YRQ

7HLODXV]DKOXQJ�HQ� DXI

%DVLV EHUHLWV JH]DKO�

WHU 5HFKQXQJHQ

$QWUDJVDQQDKPH� 'DWHQHUIDVVXQJ XQG 'D�
WHQDEJOHLFK PLW 6$3 �'DWXP� 1DPH� 2EMHNW�
EHDQWUDJWH 6XPPH�

.RVWHQ� XQG )LQDQ]LHUXQJVEHUHFKQXQJ

(UVWHOOXQJ $XV]DKOXQJVSODQ

JJI� bQGHUXQJ GHU

.RVWHQ� XQG )LQDQ]LH�

UXQJVEHUHFKQXQJ

JJI� (UWHLOXQJ GHV YRU�
]HLWLJHQ 0D�QDKPHQ�
EHJLQQV

9RUSU�IXQJ GHV $Q�

WUDJV �3U�IXQJ GH�
PLQLPLV�5HJHOXQJ X�D��

7HFKQLVFKH 3U��

IXQJ � 9RU�2UW�

.RQWUROOH

JJI� 2UWVEHVLFKWLJXQJ �YRU %HZLOOLJXQJ�

$QZHLVXQJ 6FKOXVV�

]DKOXQJ

JJI� (LQJDQJ 7HLO�
DXV]DKOXQJ�HQ�

JJI� (LQJDQJ 7HLO�
DXV]DKOXQJ�HQ�

JJI� $XV]DK�
OXQJ YRQ 7HLO�
DXV]DKOXQJHQ

$XV]DKOXQJ
GHU 6FKOXVV�
]DKOXQJ

(LQUHLFKXQJ DOOHU
%HOHJH

(LQUHLFKXQJ DOOHU
%HOHJH

$1+$1* � �0D�QDKPH R�
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)UDJHERJHQ I�U |IIHQWOLFKH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU )%�=(�+(�g))�'(

%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� %� .RFK 	 6� +DUWWKDOHU Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

�������������������������
��	������
�����������
��������� 

�����������	
������

�����������������

��������		��

%LWWH VHQGHQ 6LH GHQ )UDJHERJHQ DQVFKOLH�HQG RKQH MHJOLFKHV $QVFKUHLEHQ LP

EHLOLHJHQGHQ EHUHLWV IUDQNLHUWHQ 5�FNXPVFKODJ RGHU SHU )D[ �)D[�1U�� ���� � ���������

ELV )UHLWDJ� GHQ !"#�$���	�
�%&&% DQ XQV ]XU�FN� %HL 5�FNIUDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK

ELWWH DQ GLH LQ GHU )X�]HLOH JHQDQQWHQ $QVSUHFKSDUWQHU�

+LQZHLV ]XP $XVI�OOHQ GHV )UDJHERJHQV� 'LHVHU )UDJHERJHQ HQWKlOW GUHL $EVFKQLWWH�

� ,P HUVWHQ $EVFKQLWW EHIUDJHQ ZLU 6LH ]X ,KUHU PLW (8�0LWWHOQ JHI|UGHUWHQ 0D�QDKPH�
� ,P ]ZHLWHQ $EVFKQLWW VFKOLH�HQ VLFK )UDJHQ ]XP 'RUIHUQHXHUXQJVYHUIDKUHQ LQVJHVDPW DQ�
� 'HU GULWWH XQG OHW]WH $EVFKQLWW EHLQKDOWHW )UDJHQ ]XU 6WUXNWXU GHV JHI|UGHUWHQ 'RUIHV�

��������������
����'�
������()*���������+
��
����*�,�����

%LWWH EHVFKUHLEHQ 6LH GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH QlKHU�

:DV ZDU GHU $QODVV I�U GLH 'XUFKI�KUXQJ GHU 0D�QDKPH"

6WHKW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH LQ HQJHP

LQKDOWOLFKHQ XQG � RGHU UlXPOLFKHQ =X�

VDPPHQKDQJ PLW DQGHUHQ JHSODQWHQ RGHU

EHUHLWV GXUFKJHI�KUWHQ 0D�QDKPHQ"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ��� ������������������������

MD� PLW JHSODQWHQ 0D�QDKPHQ������������������������ �

MD� PLW EHUHLWV UHDOLVLHUWHQ 0D�QDKPHQ����������� �

:HQQ MD� XP ZDV I�U JHSODQWH RGHU UHDOL�

VLHUWH 0D�QDKPHQ KDQGHOW HV VLFK"

+DEHQ 6LH I�U GLH EHUHLWV UHDOLVLHUWHQ 0D��

QDKPHQ )|UGHUPLWWHO HUKDOWHQ"

QHLQ���������������������������������������������������������������� �

MD� WHLOZHLVH������������������������������������������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �

:HQQ MD� DXV ZHOFKHP 3URJUDPP"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

(QWZLFNOXQJSODQ I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP
�]� %� )|UGHUXQJ GHU 'RUI� XQG

5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ��������������������������������������� �

/($'(5�����������������������������������������������������������

,17(55(*�������������������������������������������������������

=LHO �E �ELV ��������������������������������������������������

=LHO �����������������������������������������������������������������

*$. ����������������������������������������������������������������

$1+$1* � �0D�QDKPH R�
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7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

/DQGHVSURJUDPP 'RUIHUQHXHUXQJ �������������������

'HQNPDOVFKXW]PLWWHO �������������������������������������� �

DQGHUH������������������������������������������������������������ �
XQG ]ZDU�

:R OLHJHQ GLH JHI|UGHUWHQ 2EMHNWH"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

LP DOWHQ 2UWVNHUQ����������������������������������������������

DP 'RUIUDQG�����������������������������������������������������

LQ HLQHP 0LVFKJHELHW����������������������������������������

DQ HLQHU 'XUFKJDQJVVWUD�H����������������������������� �

DX�HUKDOE GHU 2UWVODJH ������������������������������������

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

:XUGH ,KUH 0D�QDKPH LQ YROOHP 8PIDQJ

JHI|UGHUW"

MD �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ��������������������������������

QHLQ �����������������������������������������������������������������

)DOOV QHLQ� ZDV KDEHQ 6LH RKQH )|UGHUXQJ

GXUFKJHI�KUW"

:LH KRFK ZDU GHU ILQDQ]LHOOH 8PIDQJ

GLHVHU QLFKW JHI|UGHUWHQ $UEHLWHQ"

(85

:LH ZXUGH GLH gIIHQWOLFKNHLW �EHU GLH JH�

I|UGHUWH 0D�QDKPH LQIRUPLHUW"

$UWLNHO LQ /RNDO]HLWXQJ������������������������������������� �

$UWLNHO LQ )DFKPDJD]LQHQ�������������������������������� �

,QIRUPDWLRQHQ LP ,QWHUQHW ���������������������������������

)O\HU� %URVFK�UHQ X�l� �������������������������������������

%HULFKW LP 5XQGIXQN ����������������������������������������

%HULFKW LP �/RNDO�� )HUQVHKHQ ��������������������������

LP 5DKPHQ |IIHQWOLFKHU 9HUDQVWDOWXQJHQ �������� �

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

+DEHQ LP 5DKPHQ ,KUHU 0D�QDKPH

$VSHNWH GHV XPZHOWJHUHFKWHQ XQG HQHU�

JLHVSDUHQGHQ %DXHQV HLQH EHVRQGHUH

5ROOH JHVSLHOW" �]�%� 1XW]XQJ 6RODUHQHUJLH�

3KRWRYROWDLN� 8PZHOWZlUPH RGHU $EZlUPH�
:lUPHGlPPXQJ� )DVVDGHQEHJU�QXQJ� 5HJHQ�
ZDVVHUQXW]XQJ� (QWVLHJHOXQJ XVZ��

QHLQ �����������������������������������������������������������������

MD ���������������������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

:DV KlWWHQ 6LH JHPDFKW� ZHQQ 6LH NHLQH

)|UGHUXQJ I�U ,KUH �%DX�� 0D�QDKPH HU�

KDOWHQ KlWWHQ"

:LU KlWWHQ VLH QLFKW GXUFKJHI�KUW����������������������

:LU KlWWHQ VLH QXU ]XP 7HLO GXUFKJHI�KUW����������

:LU KlWWHQ VLH ]X HLQHP VSlWHUHQ

=HLWSXQNW GXUFKJHI�KUW �������������������������������������

:LU KlWWHQ PHKU LQ

(LJHQDUEHLW � 1DFKEDUVFKDIWVKLOIH JHPDFKW�������

:LU KlWWHQ VLH DXFK RKQH )|UGHUXQJ

GXUFKJHI�KUW ����������������������������������������������������

'LH )|UGHUXQJ ZDU PLW $XIODJHQ YHUEXQ�

GHQ� +lWWHQ 6LH GLHVH $XIODJHQ DXFK EH�

U�FNVLFKWLJW� ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ EH�

NRPPHQ KlWWHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

MD� ZHLO GDV *HElXGH

XQWHU 'HQNPDOVFKXW] VWHKW�������������������������������

MD� ZHLO HV RUWVW\SLVFK LVW��������������������������������� �

QHLQ� ZLU KlWWHQ DQGHUH 0DWHULDOLHQ HLQJHVHW]W��

QHLQ� ZLU KlWWHQ HLQH

DQGHUH EDXOLFKH $XVI�KUXQJ JHZlKOW����������������

LFK ZHL� QLFKW ��������������������������������������������������

:DUHQ PLW GHU 0D�QDKPH %HHLQWUlFKWLJXQ�

JHQ YRQ 1DWXU XQG /DQGVFKDIW YHUEXQGHQ"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ����������������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �
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7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

:HQQ MD� ZRUXP KDQGHOWH HV VLFK GDEHL"

9HUVLHJHOXQJ ���������������������������������������������������

%HHLQWUlFKWLJXQJ GHV /DQGVFKDIWVELOGV ������������

%HHLQWUlFKWLJXQJ E]Z�

%HVHLWLJXQJ YRQ /HEHQVUlXPHQ �����������������������

%HVHLWLJXQJ YRQ *U�QVWUXNWXUHQ �����������������������

VRQVWLJHV ���������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

:XUGHQ $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKP�

HQ GXUFKJHI�KUW"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ����������������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �

:HQQ MD� XP ZHOFKH $XVJOHLFKV� XQG (U�

VDW]PD�QDKPHQ KDQGHOWH HV VLFK"

(QWVLHJHOXQJ ���������������������������������������������������

([WHQVLYLHUXQJ

ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 1XW]XQJ ����������������������������

(LQJU�QXQJ ������������������������������������������������������

$QODJH YRQ %LRWRSHQ �������������������������������������� �

VRQVWLJH �������������������������������������������������������� �
XQG ]ZDU�

:LH KRFK ZDU GHU ILQDQ]LHOOH 8PIDQJ GLH�

VHU $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKPHQ"

(85

:RKHU NRPPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� DQ GLH 6LH GLH $XIWUlJH I�U GLH %DXPD�QDKPHQ YHUJHEHQ

KDEHQ XQG ZLH KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH $XIWUDJVVXPPHQ"

$Q]DKO EHDXIWUDJWH

8QWHUQHKPHQ

$XIWUDJVVXPPH JHVDPW

%LWWH :lKUXQJ DQJHEHQ�

DXV GHP HLJHQHQ 'RUI � GHP JOHLFKHQ 2UWVWHLO

DXV GHU HLJHQHQ �6DPW�� *HPHLQGH � 6WDGW

DXV GHP HLJHQHQ /DQGNUHLV

DXV GHP HLJHQHQ %XQGHVODQG

YRQ DX�HUKDOE GHV HLJHQHQ %XQGHVODQGHV

YRQ DX�HUKDOE 'HXWVFKODQGV

:HOFKHV 8QWHUQHKPHQ KDW GLH JU|�WH

$XIWUDJVVXPPH HUKDOWHQ" �%LWWH QXU � .UHX]��

'DFKGHFNHUEHWULHE�������������������������������������������

0DXUHUEHWULHE���������������������������������������������������

=LPPHUHLEHWULHE�����������������������������������������������

7LVFKOHUHLEHWULHE�����������������������������������������������

0DOHUHLEHWULHE��������������������������������������������������

(OHNWUREHWULHE���������������������������������������������������

+RFKEDXXQWHUQHKPHQ��������������������������������������

7LHIEDXXQWHUQHKPHQ�����������������������������������������

*DUWHQODQGVFKDIWVEDX������������������������������������� �

VRQVWLJH��������������������������������������������������������� �
XQG ]ZDU�

)DOOV HV VLFK EHL GHU JHI|UGHUWHQ �%DX��

0D�QDKPH XP HLQ *HElXGH KDQGHOW �]�%�
'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� +HLPDWPXVHXP

XVZ��� +DW GLH *HPHLQGH (LQQDKPHQ DXV

GHU *HElXGHQXW]XQJ"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���D� ���������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �

:HQQ MD� UHLFKHQ GLHVH (LQQDKPHQ ]XU 'H�

FNXQJ GHU %HWULHEVNRVWHQ GHV *HElXGHV"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

JHJHQZlUWLJ QHLQ ���������������������������������������������

JHJHQZlUWLJ MD �������������������������������������������������

]XN�QIWLJ YRUDXVVLFKWOLFK QHLQ ��������������������������

]XN�QIWLJ YRUDXVVLFKWOLFK MD ������������������������������
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7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

/HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ

%HLWUDJ ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU LQQHU|UWOL�

FKHQ 9HUNHKUVVLWXDWLRQ"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���D�����������������������

MD����������������������������������������������������������������������

)DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJH�

I�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

$ RSWLVFK DQVSUHFKHQGHUHV 6WUD�HQELOG�������

% $XIZHUWXQJ GHV 6WUD�HQEHJOHLWJU�QV������� �

& ZHQLJHU /lUP

LP 6WUD�HQUDXP ���������������������������������������

' JHULQJHUH 9HUVFKPXW]XQJ

GHV 6WUD�HQUDXPV �����������������������������������

( PHKU � EHVVHUH 6LW]P|JOLFKNHLWHQ

LP 6WUD�HQUDXP ���������������������������������������

) EHVVHUH $XIHQWKDOWVTXDOLWlW

LP 6WUD�HQUDXP� DOOJHPHLQ ���������������������

* N�U]HUH :HJH I�U )X�JlQJHU��������������������

+ N�U]HUH :HJH I�U 5DGIDKUHU ���������������������

, EHVVHUH %HGLQJXQJHQ I�U )DKUUDGIDKUHU����

- EHVVHUH %HOHXFKWXQJ��������������������������������

. EHVVHUH 4XHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ���������������

/ 9HUULQJHUXQJ GHU *HVFKZLQGLJNHLW

DQ GHQ 2UWVHLQJlQJHQ �����������������������������

0 9HUNHKUVEHUXKLJXQJ 6WUD�HQ��������������������

1 (QWVFKlUIXQJ *HIDKUSXQNWH ���������������������

2 (QWVSDQQXQJ GHU 3DUNSODW]VLWXDWLRQ����������

3 $XIZHUWXQJ GHV g319������������������������������

4 (UOHLFKWHUXQJHQ

I�U GHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUNHKU���������

5 9HUEHVVHUWH $Q� XQG $EOLHIHU�

EHGLQJXQJHQ I�U JHZHUEOLFKH %HWULHEH������

6 VRQVWLJHV �������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

%H]RJHQ DXI )UDJH ���E� :HOFKH :LUN�

XQJHQ KDEHQ VLFK LQ EHVRQGHUHU :HLVH

HLQJHVWHOOW" �%LWWH I�JHQ 6LH GLH YRUDQJHVWHOOWHQ

%XFKVWDEHQ GHU )UDJH ���E LQ HLQH 5HLKHQIROJH� %LWWH
VFKUHLEHQ 6LH GLH %XFKVWDEHQ GD]X LQ GLH QDFKIROJHQGHQ
.lVWFKHQ��

/HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ GL�

UHNWHQ RGHU LQGLUHNWHQ %HLWUDJ ]XU (QW�

ZLFNOXQJ GHV )UHPGHQYHUNHKUV LP 'RUI"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���D� ���������������������

MD�������������������������������������������������������������������� �

)DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJH�

I�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

JHVWLHJHQH =DKO GHU 7DJHVWRXULVWHQ������������������

JHVWLHJHQH =DKO GHU hEHUQDFKWXQJHQ���������������

QHXH JDVWURQRPLVFKH (LQULFKWXQJHQ�����������������

YHUEHVVHUWH

JDVWURQRPLVFKH (LQULFKWXQJHQ������������������������ �

QHXH hEHUQDFKWXQJVNDSD]LWlWHQ��������������������� �

YHUEHVVHUWH hEHUQDFKWXQJVNDSD]LWlWHQ������������

QHXH )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ������������������������������ �

YHUEHVVHUWH )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ���������������������

EHVVHUH $XVODVWXQJ

EHVWHKHQGHU (LQULFKWXQJHQ ������������������������������

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

/HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ

%HLWUDJ ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU 8PZHOWVLWXD�

WLRQ LP 'RUI"

QHLQ �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���D� ���������������������

MD���������������� ��������������������������������������������������� �

)DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJH�

I�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

)|UGHUXQJ � 6FKXW] W\SLVFK

G|UIOLFKHU /HEHQVUlXPH XQG

3IODQ]HQDUWHQ���������������������������������������������������

6FKXW] � $QODJH QDWXUQDKHU

/HEHQVUlXPH���������������������������������������������������

6LFKHUXQJ

VHOWHQHU 7LHUDUWHQ �]�%� )OHGHUPlXVH����������������

6WHLJHUXQJ GHV *U�QIOlFKHQDQWHLOV�������������������

6FKXW] � 9HUEHVVHUXQJ

YRQ )OLH�JHZlVVHUQ���������������������������������������� �

9HUULQJHUXQJ /lUPEHOlVWLJXQJ��������������������������

(QWVLHJHOXQJ YRQ )OlFKHQ������������������������������� �

9HUEHVVHUXQJ GHU 8PZHOWELOGXQJ �

6HQVLELOLVLHUXQJ GHU 'RUIEHY|ONHUXQJ����������������
� � � � � � � �
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7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

.RQQWHQ QDFK )HUWLJVWHOOXQJ GHU �%DX�� 0D�QDKPH QHXH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ RGHU

EHVWHKHQGH $UEHLWVSOlW]H JHVLFKHUW ZHUGHQ"

QHLQ� HV HUJDEHQ VLFK NHLQHUOHL $UEHLWVSODW]HIIHNWH �ELWWH ZHLWHU PLW )UDJH ���F� �������������������������������������������������

MD� HV JLEW $UEHLWVSODW]HIIHNWH� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%LWWH WUDJHQ 6LH GLH $Q]DKO GHU JHVFKDIIHQHQ RGHU JHVLFKHUWHQ $UEHLWVSOlW]H LQ GLH IROJHQGH

7DEHOOH HLQ� �(5/b87(581*� $OV QHX JHVFKDIIHQH $UEHLWVSOlW]H ZHUGHQ VROFKH EH]HLFKQHW� GLH YRUKHU QLFKW

EHVWDQGHQ� *HVLFKHUWH $UEHLWVSOlW]H VLQG $UEHLWVSOlW]H� GLH RKQH GLH 0D�QDKPH DEJHEDXW ZRUGHQ ZlUHQ��

9ROO]HLW 7HLO]HLW

0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ*HVFKDIIHQH

$UEHLWVSOlW]H

9ROO]HLW 7HLO]HLW

0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ*HVLFKHUWH

$UEHLWVSOlW]H

:HUGHQ LQ GHQ QlFKVWHQ � -DKUHQ LQIROJH GHU �%DX�� 0D�QDKPH QHXH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ"

MD� YRUDXVVLFKWOLFK FD� BBBBBBBBBBBBBBB $UEHLWVSOlW]H����������������������������������������������������������������������������������� �

QHLQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

:LH ]XIULHGHQ ZDUHQ 6LH PLW IROJHQGHQ $VSHNWHQ GHU )|UGHUXQJ" �=XWUHIIHQGHV ELWWH DQNUHX]HQ�

VHKU

XQ]XIULHGHQ XQ]XIULHGHQ ]XIULHGHQ

VHKU

]XIULHGHQ

.RQWDNWDXIQDKPH PLW GHQ ]XVWlQGLJHQ 6WHOOHQ

�JOHLFKEOHLEHQGHU� $QVSUHFKSDUWQHU

(UUHLFKEDUNHLW GHV $QVSUHFKSDUWQHUV

=XVDPPHQVWHOOHQ GHU EHQ|WLJWHQ 8QWHUODJHQ

:DUWH]HLW ELV ]XP %HZLOOLJXQJVEHVFKHLG

$XV]DKOXQJVPRGDOLWlWHQ

%HUDWXQJ GXUFK GDV /DQGUDWVDPW

%HUDWXQJ GXUFK GHQ 'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU

JJI� *HQHKPLJXQJ GHV YRU]HLWLJHQ 0D�QDKPHQEHJLQQV

$XIODJHQ I�U GLH )|UGHUXQJ

WHUPLQOLFKH 9RUJDEHQ I�U GLH (QGDEUHFKQXQJ

=XVDPPHQDUEHLW PLW %DXXQWHUQHKPHUQ�+DQGZHUNHUQ

+|KH GHV LQVJHVDPW I�U GLH 'RUIHUQHXHUXQJ

IHVWJHVHW]WHQ )|UGHUUDKPHQV

VRQVWLJHV� XQG ]ZDU�
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%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� %� .RFK 	 6� +DUWWKDOHU Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

:HQQ 6LH GLH IHUWLJJHVWHOOWH 0D�QDKPH LQVJHVDPW EHWUDFKWHQ� :HOFKH 9HUlQGHUXQJHQ VLQG

GXUFK GLH 0D�QDKPH HLQJHWUHWHQ"

��������������
����'���-�
��
����
���.�
���
�����������

:DQQ KDEHQ 6LH LQ ,KUHU *HPHLQGH GHQ

%HVFKOXVV JHIDVVW� HLQHQ $QWUDJ DXI $XI�

QDKPH LQ GDV '(�3URJUDPP ]X VWHOOHQ"

�0RQDW� -DKU�

:DQQ ZXUGH GDV 'RUI DOV

)|UGHUVFKZHUSXQNW DQHUNDQQW"

�0RQDW� -DKU�

:LH LQIRUPLHUHQ 6LH GLH %HY|ONHUXQJ �EHU

GLH 'RUIHUQHXHUXQJ"

%�UJHUYHUVDPPOXQJ ����������������������������������������

,QIRUPDWLRQ LP *HPHLQGHEODWW ��������������������������

,QIRUPDWLRQ LQ 7DJHV]HLWXQJ ��������������������������� �

:XUIVHQGXQJ ���������������������������������������������������

EHL 9HUHLQV� XQG 9HUEDQGVWUHIIHQ ������������������� �

$XVVWHOOXQJHQ���������������������������������������������������

,QIRUPDWLRQVEURVFK�UHQ �����������������������������������

VRQVWLJHV ���������������������������������������������������������
XQG ]ZDU�

:LH ZDU GLH 5HVRQDQ] DXI GLH 'RUIHUQHX�

HUXQJ YRQ 6HLWHQ GHU %�UJHU"

IDVW DOOH VLQG DNWLY EHWHLOLJW��������������������������������

GLH 0HKUKHLW LVW DNWLY EHWHLOLJW�������������������������� �

GLH 0HKUKHLW LVW SDVVLY EHWHLOLJW�

GLH 0LQGHUKHLW LVW DNWLY EHWHLOLJW�������������������������

HV VLQG QXU HLQ]HOQH 3HUVRQHQ E]Z�

.OHLQJUXSSHQ DNWLY��������������������������������������������

:HOFKH $UEHLWVNUHLVH ZXUGHQ JHELOGHW"
�ELWWH QHQQHQ�

:LH RIW NDPHQ E]Z� NRPPHQ GLHVH GXUFK�

VFKQLWWOLFK ]XVDPPHQ"

Z|FKHQWOLFK �����������������������������������������������������

DOOH ��� :RFKHQ ����������������������������������������������

PRQDWOLFK ������������������������������������������������������� �

QDFK %HGDUI� PDO PHKU ± PDO ZHQLJHU ��������������

)DOOV GLH 'RUIHUQHXHUXQJ VFKRQ DEJH�

VFKORVVHQ LVW� 7UHIIHQ VLFK GLH $UEHLWVNUHL�

VH DXFK QRFK QDFK $EVFKOXVV GHU 'RUI�

HUQHXHUXQJ"

MD ���������������������������������������������������������������������

MD� ]XP 7HLO����������������������������������������������������� �

QHLQ �����������������������������������������������������������������

LFK ZHL� QLFKW ��������������������������������������������������

)�U ZHOFKH GHU IROJHQGHQ 3HUVRQHQ�

JUXSSHQ ZXUGHQ EHVRQGHUH $NWLYLWlWHQ

GXUFKJHI�KUW� XP VLH LP 5DKPHQ GHU 'RUI�

HUQHXHUXQJ HLQ]XELQGHQ" �]� %� H[WUD $UEHLWV�

NUHLVH � $UEHLWVNUHLVVLW]XQJHQ� JHVRQGHUWH %HJHK�
XQJVWHUPLQH XVZ��

NHLQH EHVRQGHUHQ $NWLYLWlWHQ

I�U HLQ]HOQH 3HUVRQHQJUXSSHQ��������������������������

)UDXHQ������������������������������������������������������������ �

.LQGHU �������������������������������������������������������������

-XJHQGOLFKH������������������������������������������������������

bOWHUH 0HQVFKHQ��������������������������������������������� �

%HKLQGHUWH 0HQVFKHQ ��������������������������������������

DXVOlQGLVFKH 0LWE�UJHU ������������������������������������

$XVVLHGOHU��������������������������������������������������������

VRQVWLJH���������������������������������������������������������� �
XQG ]ZDU�

:LH KDW VLFK GHU VR]LDOH =XVDPPHQKDOW LP

'RUI GXUFK GHQ 3UR]HVV GHU 'RUIHUQHX�

HUXQJ YHUlQGHUW"

HU LVW LQWHQVLYHU JHZRUGHQ���������������������������������

HU LVW KlXILJHU JHZRUGHQ�����������������������������������

HU LVW JOHLFK JHELHEHQ���������������������������������������

HU KDW VLFK YHUVFKOHFKWHUW�������������������������������� �
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%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� %� .RFK 	 6� +DUWWKDOHU Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

:LH ]XIULHGHQ VLQG 6LH PLW GHP HUVWHOOWHQ

'RUIHQWZLFNOXQJVSODQ"

LFK ILQGH GHQ 3ODQ JXW ��������������������������������������

LFK ILQGH GHQ 3ODQ ]XIULHGHQVWHOOHQG���������������� �

LFK ILQGH GHQ 3ODQ QLFKW VR JXW��������������������������

LFK ILQGH GHQ 3ODQ VFKOHFKW�������������������������������

:HU KDW VLFK DQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ EH�

WHLOLJW" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

$ 2UWVYRUVWHKHU��������������������������������������������

% %�UJHUPHLVWHU ������������������������������������������

& *HPHLQGHYHUWUHWHU������������������������������������

' %�UJHULQLWLDWLYHQ����������������������������������������

( 9HUHLQVYHUWUHWHU����������������������������������������

) .DPPHUQ � 9HUElQGH��������������������������������

* 3ODQXQJVE�UR�������������������������������������������

, /DQGUDWVDPW���������������������������������������������

- 9HUWUHWHU GHU 7HLOQHKPHUJHPHLQVFKDIW

GHU )OXUEHUHLQLJXQJ��������������������������������� �

. .LUFKHQYHUWUHWHU����������������������������������������

/ -XJHQGJUXSSHQ�����������������������������������������

0 /DQGZLUWH��������������������������������������������������

1 /DQGIUDXHQ�����������������������������������������������

2 6RQVW� )UDXHQYHUElQGH�����������������������������

3 +HLPDWSIOHJHU�������������������������������������������

4 VRQVW� (LQ]HOSHUVRQHQ����������������������������� �
XQG ]ZDU�

%H]RJHQ DXI )UDJH ��� :HU YRQ GHQ %HWHL�

OLJWHQ KDW VLFK EHVRQGHUV LP 3UR]HVV GHU

'RUIHUQHXHUXQJ HQJDJLHUW" �%LWWH I�JHQ 6LH GLH

YRUDQJHVWHOOWHQ %XFKVWDEHQ GHU )UDJH �� LQ HLQH
5HLKHQIROJH� 7UDJHQ 6LH GLH %XFKVWDEHQ GD]X LQ GLH
QDFKIROJHQGHQ .lVWFKHQ HLQ��

+DW ,KUH *HPHLQGH LQ GHQ OHW]WHQ � -DKUHQ

DXFK )|UGHUPLWWHO DXV HLQHP GHU IROJHQGHQ

3URJUDPPH LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ"

=LHO � ���������������������������������������������������������������

/($'(5 � �������������������������������������������������������

,17(55(* ,,, ��������������������������������������������������

6WlGWHEDXI|UGHUXQJ������������������������������������������

DQGHUH 3URJUDPPH����������������������������������������� �
XQG ]ZDU�

QHLQ���������������������������������������������������������������� �

$UEHLWHW ,KUH *HPHLQGH LP 5DKPHQ HLQHV

�EHU|UWOLFKHQ (QWZLFNOXQJVSUR]HVVHV
�6WLFKZRUWH� /($'(5� ,17(55(*� 6WUXNWXUNRQIHUHQ]�
5HJLRQDONRQIHUHQ]� ,QWHJULHUWHV (QWZLFNOXQJVNRQ]HSW�
5HJLRQDOHV (QWZLFNOXQJVNRQ]HSW� /lQGOLFKH 6WUXNWXU�
XQG (QWZLFNOXQJVDQDO\VH �/6(�� $JUDUVWUXNWXUHOOH (QW�

ZLFNOXQJVSODQXQJ �$(3� XVZ�� PLW DQGHUHQ

|IIHQWOLFKHQ XQG SULYDWHQ 6WHOOHQ

]XVDPPHQ"

QHLQ���������������������������������������������������������������� �

MD� ������������������������������������������������������������������ �
XQG ]ZDU LP 5DKPHQ YRQ � HLQHU� �3UR]HVVDUW� V�R��

)DOOV ,KUH *HPHLQGH LP 5DKPHQ HLQHV ��

EHU|UWOLFKHQ (QWZLFNOXQJVSUR]HVVHV DNWLY

LVW� LQ ZHOFKHP =XVDPPHQKDQJ VWHKW GLH

JHI|UGHUWH 0D�QDKPH PLW GLHVHP 3UR�

]HVV"

LQ NHLQHP =XVDPPHQKDQJ��������������������������������

GLH 0D�QDKPH LVW LP 5DKPHQ GLHVHV

3UR]HVVHV DEJHVWLPPW ZRUGHQ� �����������������������

GLH 0D�QDKPH LVW LP 5DKPHQ GLHVHV

3UR]HVVHV HQWVWDQGHQ��������������������������������������

:LHYLHOH SULYDWH XQG |IIHQWOLFKH 0D��

QDKPHQ �PLW XQG RKQH (8�)|UGHUXQJ�

KDEHQ 6LH ELVODQJ LQVJHVDPW LP 5DKPHQ

,KUHV ODXIHQGHQ 'RUI�

HUQHXHUXQJVYHUIDKUHQV GXUFKJHI�KUW"
�ELWWH I�OOHQ 6LH QDFKVWHKHQGH 7DEHOOH DXV�

+DQGOXQJVIHOGHU

$Q]DKO

SULYDWHU

0D�QDKPHQ

$Q]DKO

|IIHQWOLFKHU

0D�QDKPHQ

6DQLHUXQJ |IIHQWOLFKHU
%DXVXEVWDQ]

6DQLHUXQJ SULYDWHU
%DXVXEVWDQ]

JHVWDOWHULVFKH
0D�QDKPHQ
LP |IIHQWOLFKHQ 5DXP

9HUEHVVHUXQJ
LQQHU|UWOLFKHU
9HUNHKUVYHUKlOWQLVVH

8PQXW]XQJ
�ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU�
%DXVXEVWDQ]

*HPHLQZHVHQ�
HLQULFKWXQJHQ

GRUI|NRORJLVFKH
0D�QDKPHQ

3ODQXQJV�� %HUDWXQJV�
X� 9RUEHUHLWXQJV�
SUR]HVVH

6RQVWLJHV�

� � � � � � � �
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:LHYLHOH (LQZRKQHU KDW GDV JHI|UGHUWH

'RUI"

(LQZRKQHU

:LH KDW VLFK GLH (LQZRKQHU]DKO LQ GHQ

OHW]WHQ �� -DKUHQ HQWZLFNHOW"

VWDUN DQJHVWLHJHQ ��������������������������������������������

VFKZDFK DQJHVWLHJHQ ��������������������������������������

JOHLFK JHEOLHEHQ ����������������������������������������������

OHLFKW ]XU�FNJHJDQJHQ �������������������������������������

VWDUN ]XU�FNJHJDQJHQ �������������������������������������

:LH ZHLW LVW GDV QlFKVWH 2EHU]HQWUXP

�PHKU DOV ������� (LQZRKQHU� XQJHIlKU HQW�

IHUQW"

ZHQLJHU DOV �� NP ������������������������������������������ �

�� ELV �� NP�����������������������������������������������������

�� ELV �� NP�����������������������������������������������������

PHKU DOV �� NP�������������������������������������������������

:XUGHQ LP 'RUI LQ GHQ OHW]WHQ �� -DKUHQ

:RKQEDXODQG RGHU *HZHUEHIOlFKHQ DXVJH�

ZLHVHQ"

MD� :RKQEDXODQG ���������������������������������������������

MD� *HZHUEHIOlFKHQ ���������������������������������������� �

QHLQ������������������������������������������������������������������

:LHYLHOH /DQGZLUWH �+DXSW� XQG 1HEHQ�

HUZHUEVODQGZLUWH� JLEW HV DNWXHOO LP 'RUI"
�ELWWH WUDJHQ 6LH QDFKIROJHQG GLH =DKOHQ HLQ�

/DQGZLUWH LQVJHVDPW

GDYRQ LP +DXSWHUZHUE

GDYRQ LP 1HEHQHUZHUE

:LH VFKlW]HQ 6LH GLH 6LWXDWLRQ GHU /DQG�

ZLUWVFKDIW LP 'RUI HLQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ

P|JOLFK�

GLH 0HKU]DKO GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ
%HWULHEH ZLUG LQ GHU KHXWLJHQ )RUP

IRUWEHVWHKHQ �������������������������������������������������� �

+DXSWHUZHUEVEHWULHEH ZHUGHQ
]XN�QIWLJ DOV

1HEHQHUZHUEVEHWULHEH IRUWJHI�KUW ��������������������

HLQLJH %HWULHEH ZHUGHQ VLFK QHXH
1LVFKHQ HUVFKOLH�HQ �]�%� LP 7RXULVPXV�

LQ GHU 'LUHNWYHUPDUNWXQJ XVZ�� ������������������������

HLQLJH %HWULHEH ZHUGHQ

LP *HQHUDWLRQHQZHFKVHO DXIJHJHEHQ ��������������

EHL DXIJHJHEHQHQ %HWULHEHQ
ZLUG HV VFKZLHULJ� OHHUVWHKHQGH *HElXGH

]X QXW]HQ ��������������������������������������������������������

EHL DXIJHJHEHQHQ %HWULHEHQ
EHUHLWHW HV NHLQH 3UREOHPH�

OHHUVWHKHQGH *HElXGH ]X QXW]HQ ��������������������

:HOFKH 4XDOLWlWVEHVFKUHLEXQJ WULIIW ,KUHU

0HLQXQJ QDFK DP HKHVWHQ DXI GDV

$UEHLWVSODW]DQJHERW GHV 'RUIHV ]X"

PHKU DOV GLH +lOIWH GHU LP 2UW

ZRKQHQGHQ $UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ

DXFK LP 2UW����������������������������������������������������� �

HWZD GLH +lOIWH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ

$UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ

DXFK GRUW����������������������������������������������������������

ZHQLJHU DOV GLH +lOIWH GHU LP 'RUI

ZRKQHQGHQ $UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ

DXFK LP 2UW����������������������������������������������������� �

VR JXW ZLH NHLQH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ

$UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ LP 2UW� VLH DUEHLWHQ

DEHU �EHUZLHJHQG LQ GHU QlKHUHQ

8PJHEXQJ �XQWHU �� NP�����������������������������������

VR JXW ZLH NHLQH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ

$UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ LP 2UW� VLH SHQGHOQ

JU|�WHQWHLOV �EHU ZHLWH 6WUHFNHQ

�PHKU DOV �� NP�����������������������������������������������

:HOFKH ZLUWVFKDIWOLFKH 5ROOH VSLHOW GHU

7RXULPXV LQ ,KUHU *HPHLQGH �VRZRKO hEHU�

QDFKWXQJV� DOV DXFK 7DJHVWRXULVPXV�"

LVW GHU ZLFKWLJVWH :LUWVFKDIWV]ZHLJ�������������������

KDW HLQH EHGHXWHQGH 5ROOH� DEHU HV JLEW

ZLFKWLJHUH :LUWVFKDIWV]ZHLJH����������������������������

KDW PLWWOHUH %HGHXWXQJ ������������������������������������

VSLHOW HLQH HKHU NOHLQH 5ROOH������������������������������

KDW NHLQH %HGHXWXQJ ����������������������������������������
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$XVZHUWXQJ GHU VFKULIWOLFKHQ %HIUDJXQJ |IIHQWOLFKHU =XZHQGXQJVHPSIlQJHU

)UDJHERJHQ I�U |IIHQWOLFKH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU

��

��

���

��

���

'LH $XVZHUWXQJ YRQ )UDJH � XQG )UDJH � ZLUG QLFKW GDUJHVWHOOW�

)UDJH �D� 6WHKW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH LQ HQJHP LQKDOWOLFKHQ XQG � RGHU UlXPOLFKHQ

=XVDPPHQKDQJ PLW DQGHUHQ JHSODQWHQ RGHU EHUHLWV GXUFKJHI�KUWHQ 0D�QDKPHQ"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ���

MD� PLW JHSODQWHQ 0D�QDKPHQ ���

MD� PLW EHUHLWV UHDOLVLHUWHQ 0D�QDKPHQ ���

)UDJH �F� +DEHQ 6LH I�U GLH EHUHLWV UHDOLVLHUWHQ 0D�QDKPHQ )|UGHUPLWWHO HUKDOWHQ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ���

QHLQ ���

MD� WHLOZHLVH ��

MD ���

)UDJH �G� :HQQ MD� DXV ZHOFKHP 3URJUDPP"

�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

$QWHLO

���

��

��

��

��

��

���

��

��

)UDJH �� :R OLHJHQ GLH JHI|UGHUWHQ 2EMHNWH"

$QWHLO

Q ��

���

���

LQ HLQHP 0LVFKJHELHW ���

DQ HLQHU 'XUFKJDQJVVWUD�H ���

��

��

5�FNODXITXRWH

Q ��

(QWZLFNOXQJVSODQ

/($'(5

DQGHUH

LP DOWHQ 2UWVNHUQ

$Q]DKO IHUWLJJHVWHOOWHU 3URMHNWH

6WLFKSUREHQJU|�H

6WLFKSUREHQTXRWH

$Q]DKO ]XU�FNJHVDQGWHU )UDJHE|JHQ

DP 'RUIUDQG

,17(55(*

=LHO �E �ELV �����

=LHO �

*$.

/DQGHVSURJUDPP 'RUIHUQHXHUXQJ

'HQNPDOVFKXW]PLWWHO

DX�HUKDOE GHU 2UWVODJH

6RQVWLJHV

$1+$1* � �0D�QDKPH R�

6HLWH �



)UDJH �D� :XUGH ,KUH 0D�QDKPH LQ YROOHP 8PIDQJ JHI|UGHUW"

$QWHLO

Q ��

MD ���

QHLQ ���

*HVDPW ����

)UDJH ��

$QWHLO

Q ��

$UWLNHO LQ /RNDO]HLWXQJ ���

$UWLNHO LQ )DFKPDJD]LQHQ ��

,QIRUPDWLRQHQ LP ,QWHUQHW ��

)O\HU� %URVFK�UHQ X�D� ���

%HULFKW LP 5XQGIXQN ��

%HULFKW LP �/RNDO�� )HUQVHKHQ ��

LP 5DKPHQ |IIHQWOLFKHU 9HUDQVWDOWXQJHQ ���

6RQVWLJHV ���

)UDJH �� +DEHQ LP 5DKPHQ ,KUHU 0D�QDKPH $VSHNWH GHV XPZHOWJHUHFKWHQ XQG

HQHUJLHVSDUHQGHQ %DXHQV HLQH EHVRQGHUH 5ROOH JHVSLHOW"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ���

MD ���

)UDJH ��

:DV KlWWHQ 6LH JHPDFKW� ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ I�U ,KUH �%DX��0D�QDKPH HUKDOWHQ KlWWHQ"

$QWHLO

ZLU KlWWHQ VLH QLFKW GXUFKJHI�KUW ���

ZLU KlWWHQ VLH QXU ]XP 7HLO GXUFKJHI�KUW ���

:LU KlWWHQ VLH DXFK RKQH )|UGHUXQJ GXUFKJHI�KUW ��

)UDJH �� 'LH )|UGHUXQJ ZDU PLW $XIODJHQ YHUEXQGHQ� +lWWHQ 6LH GLHVH $XIODJHQ DXFK

EHU�FNVLFKWLJW� ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ EHNRPPHQ KlWWHQ"

$QWHLO

Q ��

MD� ZHLO GDV *HElXGH XQWHU 'HQNPDOVFKXW] VWHKW ���

���

QHLQ� ZLU KlWWHQ DQGHUH 0DWHULDOLHQ HLQJHVHW]W ��

��

LFK ZHL� QLFKW ���

:LH ZXUGH GLH gIIHQWOLFKNHLW �EHU GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH LQIRUPLHUW"

MD� ZHLO HV RUWVW\SLVFK LVW

QHLQ� ZLU KlWWHQ HLQH DQGHUH EDXOLFKH $XVI�KUXQJ

JHZlKOW

6HLWH �



)UDJH ��D� :DUHQ PLW GHU 0D�QDKPH %HHLQWUlFKWLJXQJHQ YRQ 1DWXU XQG /DQGVFKDIW

YHUEXQGHQ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ��

QHLQ ���

MD ���

)UDJH ��E� :HQQ MD� ZRUXP KDQGHOWH HV VLFK GDEHL"

$Q]DKO

9HUVLHJHOXQJ �

%HHLQWUlFKWLJXQJ GHV /DQGVFKDIWVELOGV �

%HHLQWUlFKWLJXQJ E]Z� %HVHLWLJXQJ YRQ /HEHQVUlXPHQ �

%HVHLWLJXQJ YRQ *U�QVWUXNWXUHQ �

VRQVWLJHV �

)UDJH ��F� :XUGHQ $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKPHQ GXUFKJHI�KUW"

$Q]DKO

NHLQH $QWZRUW ��

QHLQ �

MD �

)UDJH ��G� :HQQ MD� XP ZHOFKH $XVJOHLFKV� XQG (UVDW]PD�QDKPHQ KDQGHOWH HV VLFK"

$Q]DKO

(QWVLHJHOXQJ �

([WHQVLYLHUXQJ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 1XW]XQJ �

(LQJU�QXQJ �

$QODJH YRQ %LRWRSHQ �

VRQVWLJH �

)UDJH ��� :RKHU NRPPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� DQ GLH 6LH GLH $XIWUlJH I�U GLH

%DXPD�QDKPHQ YHUJHEHQ KDEHQ XQG ZLH KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH

$XIWUDJVVXPPHQ"

Q ��

$QWHLO

$Q]DKO

$QWHLO

$XIWUDJV�

VXPPH

DXV GHP HLJHQHQ 'RUI �GHP JOHLFKHQ 2UWVWHLO �� ��

DXV GHU HLJHQHQ *HPHLQGH � 6WDGW ��� ��

DXV GHP HLJHQHQ /DQGNUHLV ��� ���

DXV GHP HLJHQHQ %XQGHVODQG ��� ���

YRQ DX�HUKDOE GHV HLJHQHQ %XQGHVODQGHV �� ��

YRQ DX�HUKDOE 'HXWVFKODQGV �� ��

6HLWH �



)UDJH ��� :HOFKHV 8QWHUQHKPHQ KDW GLH JU|�WH $XIWUDJVVXPPH HUKDOWHQ"

$QWHLO

Q ��

���

��

���

��

��

��

���

���

���

)UDJH ��D� )DOOV HV VLFK EHL GHU JHI|UGHUWHQ �%DX�� 0D�QDKPH XP HLQ *HElXGH

KDQGHOW �]�%� 'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� +HLPDWPXVHXP XVZ��� +DW GLH *HPHLQGH

(LQQDKPHQ DXV GHU *HElXGHQXW]XQJ"

$QWHLO

Q ��

MD ���

QHLQ ���

WULIIW QLFKW ]X ���

)UDJH ��E� :HQQ MD� UHLFKHQ GLHVH (LQQDKPHQ ]XU 'HFNXQJ GHU %HWULHEVNRVWHQ GHV

*HElXGHV" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

$QWHLO

Q �

JHJHQZlUWLJ QHLQ ���

JHJHQZlUWLJ MD ���

]XN�QIWLJ YRUDXVVLFKWOLFK QHLQ ���

]XN�QIWLJ YRUDXVVLFKWOLFK MD ���

)UDJH ��D� /HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ %HLWUDJ ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU

LQQHU|UWOLFKHQ 9HUNHKUVVLWXDWLRQ"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ���

MD ���

*DUWHQODQGVFKDIWVEDX

6RQVWLJHV

=LPPHUHLEHWULHE

7LVFKOHUEHWULHE

+RFKEDXXQWHUQHKPHQ

7LHIEDXXQWHUQHKPHQ

NHLQH $QWZRUW

'DFKGHFNHUEHWULHE

0DXUHUEHWULHE

6HLWH �



)UDJH ��E� )DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJHI�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

Q � $QWHLO

$ RSWLVFK DQVSUHFKHQGHUHV 6WUD�HQELOG ���

���

& ZHQLJHU /lUP LP 6WUD�HQUDXP ���

���

( PHKU � EHVVHUH 6LW]P|JOLFKNHLWHQ LP 6WUD�HQUDXP ���

) EHVVHUH $XIHQWKDOWVTXDOLWlW LP 6WUD�HQUDXP� DOOJHPHLQ ���

* N�U]HUH :HJH I�U )X�JlQJHU ���

+ N�U]HUH :HJH I�U 5DGIDKUHU ���

, EHVVHUH %HGLQJXQJHQ I�U )DKUUDGIDKUHU

- EHVVHUH %HOHXFKWXQJ ���

. EHVVHUH 4XHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ ���

/ 9HUULQJHUXQJ GHU *HVFKZLQGLJNHLW DQ GHQ 2UWVHLQJlQJHQ

0 9HUNHKUVEHUXKLJXQJ 6WUD�HQ

1 (QWVFKlUIXQJ *HIDKUSXQNWH ���

2 (QWVSDQQXQJ GHU 3DUNSODW]VLWXDWLRQ ���

3 $XIZHUWXQJ GHV g319 ���

4 (UOHLFKWHUXQJHQ I�U GHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ 9HUNHKU

5 9HUEHVVHUWH $Q� XQG $EOLHIHUEHGLQJXQJHQ I�U JHZHUEOLFKH

%HWULHEH

6 VRQVWLJHV

)UDJH ��D� /HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ GLUHNWHQ RGHU LQGLUHNWHQ %HLWUDJ

]XU (QWZLFNOXQJ GHV )UHPGHQYHUNHKUV LP 'RUI"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ���

MD ���

)UDJH ��E� )DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJHI�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

$QWHLO

Q �

JHVWLHJHQH =DKO GHU 7DJHVWRXULVWHQ ���

JHVWLHJHQH =DKO GHU hEHUQDFKWXQJHQ

QHXH JDVWURQRPLVFKH (LQULFKWXQJHQ ���

YHUEHVVHUWH JDVWURQRPLVFKH (LQULFKWXQJHQ

QHXH hEHUQDFKWXQJVNDSD]LWlWHQ

YHUEHVVHUWH hEHUQDFKWXQJVNDSD]LWlWHQ

QHXH )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ ���

YHUEHVVHUWH )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ ���

EHVVHUH $XVODVWXQJ EHVWHKHQGHU (LQULFKWXQJHQ ���

6RQVWLJHV ���

)UDJH ��D� /HLVWHW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH HLQHQ %HLWUDJ ]XU 9HUEHVVHUXQJ GHU

8PZHOWVLWXDWLRQ LP 'RUI"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ��

QHLQ ���

MD ���

% $XIZHUWXQJ GHV 6WUD�HQEHJOHLWJU�QV

' JHULQJHUH 9HUVFKPXW]XQJ GHV 6WUD�HQUDXPV

6HLWH �



)UDJH ��E� )DOOV MD� ZHOFKH GHU LP )ROJHQGHQ DXIJHI�KUWHQ :LUNXQJHQ WUHIIHQ ]X"

Q �� $QWHLO

���

6FKXW] � $QODJH QDWXUQDKHU /HEHQVUlXPH ���

6LFKHUXQJ VHOWHQHU 7LHUDUWHQ �]�%� )OHGHUPlXVH�

6WHLJHUXQJ GHV *U�QIOlFKHQDQWHLOV ���

6FKXW] � 9HUEHVVHUXQJ YRQ )OLH�JHZlVVHUQ ��

9HUULQJHUXQJ /lUPEHOlVWLJXQJ ���

(QWVLHJHOXQJ YRQ )OlFKHQ ���

���

)UDJH ��D� .RQQWHQ QDFK )HUWLJVWHOOXQJ GHU �%DX�� 0D�QDKPH QHXH $UEHLWVSOlW]H

JHVFKDIIHQ RGHU EHVWHKHQGH $UEHLWVSOlW]H JHVLFKHUW ZHUGHQ"

$QWHLO

Q ��

QHLQ ����

MD ��

)UDJH ��� :LH ]XIULHGHQ ZDUHQ 6LH PLW IROJHQGHQ $VSHNWHQ GHU )|UGHUXQJ"

Q �� ELV ��

VHKU XQ�

]XIULHGHQ XQ]XIULHGHQ ]XIULHGHQ
VHKU

]XIULHGHQ
.RQWDNWDXIQDKPH PLW GHQ ]XVWlQGLJHQ 6WHOOHQ �� �� ��� ���

�JOHLFKEOHLEHQGHU� $QVSUHFKSDUWQHU �� �� ��� ���

(UUHLFKEDUNHLW GHV $QVSUHFKSDUWQHUV �� �� ��� ���

=XVDPPHQVWHOOHQ GHU EHQ|WLJWHQ 8QWHUODJHQ �� ��� ��� ���

:DUWH]HLW ELV ]XP %HZLOOLJXQJVEHVFKHLG �� �� ��� ���

$XV]DKOXQJVPRGDOLWlWHQ �� ��� ��� ���

%HUDWXQJ GXUFK GDV /DQGUDWVDPW �� ��� ��� ���

%HUDWXQJ GXUFK GDV 'RUIHQWZLFNOXQJVSODQXQJVE�UR �� �� ��� ���

JJI�*HQHKPLJXQJ GHV YRU]HLWLJHQ 0D�QDKPHQEHJLQQV �� �� ��� ���

$XIODJHQ I�U GLH )|UGHUXQJ �� �� ��� ���

WHUPLQOLFKH 9RUJDEHQ I�U GLH (QGDEUHFKQXQJ �� �� ��� ���

=XVDPPHQDUEHLW PLW %DXXQWHUQHKPHUQ�+DQGZHUNHUQ �� �� ��� ���

�� �� ��� ���

VRQVWLJHV� XQG ]ZDU� �� �� �� ��

)UDJH ��� :LH LQIRUPLHUHQ 6LH GLH %HY|ONHUXQJ �EHU GLH 'RUIHUQHXHUXQJ"

$QWHLO

Q ��

%�UJHUYHUVDPPOXQJ ���

,QIRUPDWLRQ LP *HPHLQGHEODWW ���

,QIRUPDWLRQ LQ 7DJHV]HLWXQJ ���

:XUIVHQGXQJ ���

EHL 9HUHLQV� XQG 9HUEDQGVWUHIIHQ ���

$XVVWHOOXQJHQ ���

,QIRUPDWLRQVEURVFK�UHQ ��

VRQVWLJHV ���

+|KH GHV LQVJHVDPW I�U GLH 'RUIHUQHXHUXQJ

IHVWJHW]WHQ )|UGHUUDKPHQV

9HUEHVVHUXQJ GHU 8PZHOWELOGXQJ �6HQVLELOLVLHUXQJ

GHU 'RUIEHY|ONHUXQJ

)|UGHUXQJ � 6FKXW] W\SLVFK G|UIOLFKHU /HEHQVUlXPH

XQG 3IODQ]HQDUWHQ

6HLWH �



)UDJH ��� :LH ZDU GLH 5HVRQDQ] DXI GLH 'RUIHUQHXHUXQJ YRQ 6HLWHQ GHU %�UJHU"

$QWHLO

Q ��

IDVW DOOH VLQG DNWLY EHWHLOLJW ���

GLH 0HKUKHLW LVW DNWLY EHWHLOLJW ���

GLH 0HKUKHLW LVW SDVVLY EHWHLOLJW ��

GLH 0LQGHUKHLW LVW DNWLY EHWHLOLJW ���

��

)UDJH ��� :LH RIW NDPHQ E]Z� NRPPHQ GLHVH GXUFKVFKQLWWOLFK ]XVDPPHQ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ��

PRQDWOLFK ���

���

)UDJH ��� )DOOV GLH 'RUIHQWZLFNOXQJ VFKRQ DEJHVFKORVVHQ LVW� 7UHIIHQ VLFK

GLH $UEHLWVNUHLVH DXFK QRFK QDFK $EVFKOXVV GHU 'RUIHQWZLFNOXQJ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ���

MD� ]XP 7HLO ��

QHLQ ���

LFK ZHL� QLFKW ��

)UDJH ��� )�U ZHOFKH GHU IROJHQGHQ 3HUVRQHQJUXSSHQ ZXUGHQ EHVRQGHUH $NWLYLWlWHQ

GXUFKJHI�KUW� XP VLH LP 5DKPHQ GHU 'RUIHQWZLFNOXQJ HLQ]XELQGHQ"

�]�%� H[WUD $UEHLWVNUHLVH�$UEHLWVVLW]XQJHQ JHVRQGHUWH %HJHKXQJVWHUPLQH XVZ��

$QWHLO

Q ��

���

)UDXHQ ���

.LQGHU ���

-XJHQGOLFKH ���

lOWHUH 0HQVFKHQ ���

EHKLQGHUWH 0HQVFKHQ ��

DXVOlQGLVFKH 0LWE�UJHU ��

$XVVLHGOHU ��

VRQVWLJH ��

)UDJH ��� :LH KDW VLFK GHU VR]LDOH =XVDPPHQKDOW LQ GHU 5HJLRQ � LP 'RUI GXUFK

GHQ 3UR]HVV GHU 'RUIHQWZLFNOXQJ YHUlQGHUW"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ��

HU LVW LQWHQVLYHU JHZRUGHQ ���

HU LVW KlXILJHU JHZRUGHQ ���

HU LVW JOHLFK JHEOLHEHQ ���

HV VLQG QXU HLQ]HOQH 3HUVRQHQ E]Z�

.OHLQJUXSSHQ DNWLY

QDFK %HGDUI� PDO PHKU PDO ZHQLJHU

NHLQH EHVRQGHUHQ $NWLYLWlWHQ I�U

HLQ]HOQH 3HUVRQHQJUXSSHQ

6HLWH �



)UDJH ��� :LH ]XIULHGHQ VLQG 6LH PLW GHP HUVWHOOWHQ 'RUIHQWZLFNOXQJVSODQ"

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QJDEH ���

LFK ILQGH GHQ 3ODQ JXW ���

LFK ILQGH GHQ 3ODQ ]XIULHGHQVWHOOHQG ���

)UDJH ��� :HU KDW VLFK DQ GHU 'RUIHQWZLFNOXQJ EHWHLOLJW"

�LQVJHVDPW �� EHIUDJWH *HPHLQGHQ� $QWHLO

Q ��

2UWVYRUVWHKHU ���

%�UJHUPHLVWHU ���

*HPHLQGHYHUWUHWHU ���

%�UJHULQLWLDWLYHQ� ���

9HUHLQVYHUWUHWHU ���

.DPPHUQ � 9HUElQGH ��

3ODQXQJVE�UR ���

/DQGUDWVDPW ���

��

.LUFKHQYHUWUHWHU ���

-XJHQGJUXSSHQ ���

/DQGZLUWH ���

/DQGIUDXHQ ���

6RQVW� )UDXHQYHUElQGH ��

+HLPDWSIOHJHU ���

VRQVW� (LQ]HOSHUVRQHQ ���

)UDJH ��� +DW ,KUH *HPHLQGH LQ GHQ OHW]WHQ � -DKUHQ DXFK )|UGHUPLWWHO DXV HLQHP

GHU IROJHQGHQ 3URJUDPPH LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ"

$QWHLO

Q ��

=LHO � ���

/($'(5 � ���

,17(55(* ,,, ��

6WlGWHEDXI|UGHUXQJ ���

DQGHUH 3URJUDPPH ��

)UDJH ��D�

$QWHLO

Q ��

NHLQH $QWZRUW ���

QHLQ ���

MD ���

$UEHLWHW ,KUH *HPHLQGH LP 5DKPHQ HLQHV �EHU|UWOLFKHQ

(QWZLFNOXQJVSUR]HVVHV PLW DQGHUHQ |IIHQWOLFKHQ XQG SULYDWHQ 6WHOOHQ

]XVDPPHQ"

9HUWUHWHU GHU 7HLOQHKPHUJHPHLQVFKDIW

GHU )OXUEHUHLQLJXQJ

6HLWH �



)UDJH ��E� )DOOV ,KUH *HPHLQGH LP 5DKPHQ HLQHV �EHU|UWOLFKHQ (QWZLFNOXQJVSUR]HVVHV

DNWLY LVW� LQ ZHOFKHP =XVDPPHQKDQJ VWHKW GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPH PLW GLHVHP 3UR]HVV"

Q � $QWHLO

���

���

)UDJH ��� :LH KDW VLFK GLH (LQZRKQHU]DKO LQ GHQ OHW]WHQ �� -DKUHQ HQWZLFNHOW"

$QWHLO

Q ��

VWDUN DQJHVWLHJHQ ���

VFKZDFK DQJHVWLHJHQ ���

JOHLFK JHEOLHEHQ ���

OHLFKW ]XU�FNJHJDQJHQ ���

)UDJH ��� :LH ZHLW LVW GDV QlFKVWH 2EHU]HQWUXP �PHKU DOV ������� (LQZRKQHU�

XQJHIlKU HQWIHUQW"

$QWHLO

Q ��

�� ELV �� NP ���

�� ELV �� NP ���

PHKU DOV �� NP ���

)UDJH ��� :XUGHQ LP 'RUI LQ GHQ OHW]WHQ �� -DKUHQ :RKQEDXODQG RGHU *HZHUEHIOlFKHQ

DXVJHZLHVHQ"

$QWHLO

Q ��

MD� :RKQEDXODQG ���

MD� *HZHUEHIOlFKHQ ���

QHLQ ���

)UDJH ��� :LHYLHOH /DQGZLUWH �+DXSW� XQG 1HEHQHUZHUEVODQGZLUWH� JLEW HV DNWXHOO LP 'RUI"

0LWWHOZHUW

Q ��

/DQGZLUWH LQVJHVDPW ��

GDYRQ LP +DXSWHUZHUE �

GDYRQ LP 1HEHQHUZHUE �

)UDJH ��� :LH VFKlW]HQ 6LH GLH 6LWXDWLRQ GHU /DQGZLUWVFKDIW LP 'RUI HLQ"

LQVJHVDPW ZXUGHQ �� '|UIHU EHIUDJW $QWHLO

���

���

���

���

���

���

LQ NHLQHP =XVDPPHQKDQJ

HLQLJH %HWULHEH ZHUGHQ VLFK QHXH 1LVFKHQ HUVFKOLH�HQ �]�%� LP

7RXULVPXV� LQ GHU 'LUHNWYHUPDUNWXQJ XVZ��

GLH 0HKU]DKO GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ %HWULHEH ZLUG LQ GHU

KHXWLJHQ )RUP IRUWEHVWHKHQ

+DXSWHUZHUEVEHWULHEH ZHUGHQ ]XN�QIWLJ DOV

1HEHQHUZHUEVEHWULHEH IRUWJHI�KUW

GLH 0D�QDKPH LVW LP 5DKPHQ GLHVHV

3UR]HVVHV DEJHVWLPPW

HLQLJH %HWULHEH ZHUGHQ LP *HQHUDWLRQHQZHFKVHO DXIJHJHEHQ

EHL DXIJHJHEHQHQ %HWULHEHQ ZLUG HV VFKZLHULJ� OHHUVWHKHQGH

*HElXGH ]X QXW]HQ

EHL DXIJHJHEHQHQ %HWULHEHQ EHUHLWHW HV NHLQH 3UREOHPH�

OHHUVWHKHQGH *HElXGH ]X QXW]HQ

6HLWH �



)UDJH ��� :HOFKH 4XDOLWlWVEHVFKUHLEXQJ WULIIW ,KUHU 0HLQXQJ QDFK DP HKHVWHQ DXI

GDV $UEHLWVSODW]DQJHERW GHV 'RUIHV ]X"

$QWHLO

Q ��

���

���

��

)UDJH ��� :HOFKH ZLUWVFKDIWOLFKH 5ROOH VSLHOW GHU 7RXULPXV LQ ,KUHU *HPHLQGH"

$QWHLO

Q ��

��

���

���

���

���KDW NHLQH %HGHXWXQJ

6R JXW ZLH NHLQH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ $UEHLWVNUlIWH

DUEHLWHQ LP 2UW� VLH DUEHLWHQ DEHU �EHUZLHJHQG LQ GHU

QlKHUHQ 8PJHEXQJ

6R JXW ZLH NHLQH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ $UEHLWVNUlIWH

DUEHLWHQ LP 2UW� VLH SHQGHOQ JU|�WHQWHLOV �EHU ZHLWH

6WUHFNHQ �PHKU DOV �� NP�

:HQLJHU DOV GLH +lOIWH GHU LP 2UW ZRKQHQGHQ

$UEHLWVNUlIWH DUEHLWHQ DXFK LP 2UW

LVW GHU ZLFKWLJVWH :LUWVFKDIWV]ZHLJ

KDW HLQH EHGHXWHQGH 5ROOH� DEHU HV JLEW

ZLFKWLJHUH :LUWVFKDIWV]ZHLJH

KDW PLWWOHUH %HGHXWXQJ

VSLHOW HLQH HKHU NOHLQH 5ROOH

6HLWH ��
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%LWWH VHQGHQ 6LH GHQ )UDJHERJHQ DQVFKOLH�HQG RKQH MHJOLFKHV $QVFKUHLEHQ LP

EHLOLHJHQGHQ EHUHLWV IUDQNLHUWHQ 5�FNXPVFKODJ RGHU SHU )D[ �)D[�1U�� ���� � ���������

ELV )UHLWDJ� GHQ  !"�#���	�
�$%%$ DQ XQV ]XU�FN� %HL 5�FNIUDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK

ELWWH DQ GLH LQ GHU )X�]HLOH JHQDQQWHQ $QVSUHFKSDUWQHU�

+LQZHLV ]XP $XVI�OOHQ GHV )UDJHERJHQV�

'LHVHU )UDJHERJHQ HQWKlOW YLHU $EVFKQLWWH�

� ,P HUVWHQ $EVFKQLWW EHIUDJHQ ZLU 6LH ]XP )|UGHUYHUIDKUHQ DOOJHPHLQ�
� ,P ]ZHLWHQ $EVFKQLWW VFKOLH�HQ VLFK )UDJHQ ]X ,KUHU PLW (8�0LWWHOQ JHI|UGHUWHQ 0D�QDK�

PH DQ�
� 'HU GULWWH $EVFKQLWW EHLQKDOWHW HLQHQ )UDJHQNRPSOH[ LP %HUHLFK (LQNRPPHQ XQG %H�

VFKlIWLJXQJ�
� ,P YLHUWHQ XQG OHW]WHQ $EVFKQLWW HUIUDJHQ ZLU DOOJHPHLQH $QJDEHQ ]XU 3HUVRQ� +LHU KDEHQ

6LH DXFK GHQ 5DXP I�U ZHLWHUJHKHQGH $QPHUNXQJHQ LKUHUVHLWV�

���������	
���
����&����'
��
(�
���
��

:RKHU KDEHQ 6LH HUIDKUHQ� GDVV 6LH

)|UGHUXQJ I�U ,KUH 0D�QDKPH EHDQ�

WUDJHQ N|QQHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

%�UJHUYHUVDPPOXQJ�����������������������������

GLUHNWH SHUV|QOLFKH .RQWDNWH

]X %HK|UGHQ����������������������������������������

,QIRUPDWLRQ GXUFK 1DFKEDUQ

RGHU )UHXQGH������������������������������������� �

,QWHUQHW������������������������������������������������

,QIRUPDWLRQVEURVFK�UH�Q� ��������������������

)DFKSUHVVH �����������������������������������������

|UWOLFKH 3UHVVH����������������������������������� �

*HPHLQGHEODWW������������������������������������ �

$QVFKUHLEHQ GHU *HPHLQGH������������������

5XQGVFKUHLEHQ�������������������������������������

GXUFK�

VRQVWLJHV� ��������������������������������������������������� �

XQG ]ZDU�

:DUXP KDEHQ 6LH GLH JHI|UGHUWH 0D��

QDKPHQ GXUFKJHI�KUW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

LFK KDWWH GLHVH 0D�QDKPH VRZLHVR

VFKRQ VHLW ODQJHP JHSODQW �����������������������

ZHLO LFK PLWWHOIULVWLJ RKQHKLQ HWZDV
KlWWH PDFKHQ P�VVHQ� XP PHLQH

6LWXDWLRQ ]X YHUEHVVHUQ ����������������������������

ZHLO PHLQ +DXV � *UXQGVW�FN
JHJHQ�EHU GHQ DQGHUHQ

VR XQDQVHKQOLFK DXVVDK ���������������������������

ZHLO 1DFKEDUQ XQG )UHXQGH
HEHQIDOOV 0D�QDKPHQ

GXUFKJHI�KUW KDEHQ �����������������������������������

ZHLO LFK SHUV|QOLFK �JXW� EHUDWHQ
ZXUGH XQG LPPHU HLQHQ

NRPSHWHQWHQ $QVSUHFKSDUWQHU KDWWH �����

ZHLO PLFK GLH 'RUIHUQHXHUXQJV�
SODQXQJ �EHU]HXJW KDW XQG LFK HLQHQ

%HLWUDJ OHLVWHQ ZROOWH ���������������������������������

ZHLO LFK HV ZLFKWLJ ILQGH� GDVV VLFK

P|JOLFKVW YLHOH %HZRKQHU EHWHLOLJHQ �����

ZHLO LFK =XVFK�VVH EHNRPPHQ KDEH �� �

VRQVWLJH *U�QGH �����������������������������������������

XQG ]ZDU�

$1+$1* � �0D�QDKPH R�



��������	���
����������������������
���������������������
)UDJHERJHQ I�U SULYDWH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU )%�=(�+(�35,9�'(

%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� %� .RFK 	 6� +DUWWKDOHU Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

:DV KlWWHQ 6LH JHPDFKW� ZHQQ 6LH

NHLQH )|UGHUXQJ I�U ,KUH �%DX�� 0D��

QDKPH HUKDOWHQ KlWWHQ"

LFK KlWWH VLH QLFKW GXUFKJHI�KUW���������������

LFK KlWWH VLH QXU

]XP 7HLO GXUFKJHI�KUW��������������������������������

LFK KlWWH VLH
]X HLQHP VSlWHUHQ

=HLWSXQNW GXUFKJHI�KUW ���������������������������� �

LFK KlWWH PHKU LQ (LJHQDUEHLW

� 1DFKEDUVFKDIWVKLOIH JHPDFKW����������������

LFK KlWWH VLH DXFK

RKQH )|UGHUXQJ GXUFKJHI�KUW �����������������

'LH )|UGHUXQJ ZDU PLW $XIODJHQ YHU�

EXQGHQ� +lWWHQ 6LH GLHVH $XIODJHQ

DXFK EHU�FNVLFKWLJW� ZHQQ 6LH NHLQH

)|UGHUXQJ EHNRPPHQ KlWWHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

MD� ZHLO GDV *HElXGH

XQWHU 'HQNPDOVFKXW] VWHKW�����������������������

MD� ZHLO LFK HV SHUV|QOLFK VFK|Q ILQGH��� �

MD� ZHLO HV RUWVW\SLVFK LVW ��������������������������

QHLQ� LFK KlWWH

DQGHUH 0DWHULDOLHQ HLQJHVHW]W���������������� �

QHLQ� LFK KlWWH HLQH DQGHUH EDXOLFKH

$XVI�KUXQJ JHZlKOW���������������������������������� �

+DEHQ 6LH LP 5DKPHQ GHU )|UGHUXQJ

HLQH IDFKOLFKH %HUDWXQJ EHNRPPHQ"

MD ��������������������������������������������������������������������

� YRP /DQGUDWVDPW�����������������������������������

� YRP 'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU�������������� �

� YRP 'HQNPDODPW�����������������������������������

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

+DEHQ 6LH LP 5DKPHQ ,KUHU 0D�QDKPH

HLQH :LUWVFKDIWOLFKNHLWVSU�IXQJ GXUFK�

I�KUHQ ODVVHQ"

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

MD ��������������������������������������������������������������������

XQG ]ZDU GXUFK�

:LH ]XIULHGHQ VLQG VLH PLW GHP

HUVWHOOWHQ 'RUIHQWZLFNOXQJVNRQ]HSW"

LFK ILQGH GDV .RQ]HSW JXW ����������������������� �

LFK ILQGH GDV .RQ]HSW

]XIULHGHQVWHOOHQG�����������������������������������������

LFK ILQGH GDV .RQ]HSW

QLFKW VR JXW ��������������������������������������������������

LFK ILQGH GDV .RQ]HSW VFKOHFKW ���������������

LFK NHQQH GDV .RQ]HSW QLFKW �������������������

:LH YLHOH (LQZRKQHU KDW GDV 'RUI E]Z�

GHU 2UWVWHLO� LQ GHP ,KU JHI|UGHUWHV

2EMHNW OLHJW"

FD� (LQZRKQHU

:LH ]XIULHGHQ ZDUHQ 6LH PLW IROJHQGHQ $VSHNWHQ GHU )|UGHUXQJ" �=XWUHIIHQGHV ELWWH DQNUHX]HQ�

VHKU XQ�

]XIULHGHQ

XQ�

]XIULHGHQ
]XIULHGHQ

VHKU

]XIULHGHQ

.RQWDNWDXIQDKPH PLW ]XVWlQGLJHQ 6WHOOHQ

�JOHLFKEOHLEHQGHU� $QVSUHFKSDUWQHU

(UUHLFKEDUNHLW GHV $QVSUHFKSDUWQHUV

=XVDPPHQVWHOOHQ GHU EHQ|WLJWHQ 8QWHUODJHQ

:DUWH]HLW ELV ]XP %HZLOOLJXQJVEHVFKHLG

:DUWH]HLW ELV ]XU $XV]DKOXQJ G� )|UGHUPLWWHO

+|KH GHU )|UGHUXQJ

%HUDWXQJ GXUFK GDV /DQGUDWVDPW
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VHKU XQ�

]XIULHGHQ

XQ�

]XIULHGHQ
]XIULHGHQ

VHKU

]XIULHGHQ

%HUDWXQJ GXUFK GHQ 'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU

*HQHKPLJXQJ GHV

YRU]HLWLJHQ 0D�QDKPHQEHJLQQV

$XIODJHQ I�U GLH )|UGHUXQJ

7HUPLQOLFKH 9RUJDEHQ I�U GLH (QGDEUHFKQXQJ

$XVI�KUXQJ GHU %DXDUEHLWHQ

=XVDPPHQDUEHLW

PLW %DXXQWHUQHKPHQ� +DQGZHUNHUQ

���������	����
����&��)�
��������*+,���������'
��
����,�-������

:RUXP KDQGHOW HV VLFK EHL ,KUHQ JH�

I|UGHUWHQ 2EMHNWHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

(UQHXHUXQJVPD�QDKPH ÄLQQHQ³
�,QQHQDXVEDX� ]�%� %|GHQ�

'HFNHQ� :lQGH� ����������������������������������������

+HL]DQODJHQ XQG GHUHQ %DXWHLOH ������������

(UQHXHUXQJVPD�QDKPH ÄDX�HQ³

�'DFK� )HQVWHU� )DVVDGH XVZ�� ��������������

$QEDXWHQ ���������������������������������������������������� �

1HXEDXWHQ����������������������������������������������������

+RIIOlFKH � =XIDKUW � 3OlW]H �������������������� �

(LQIULHGXQJHQ

�=lXQH� +HFNHQ� :lOOH X�D�� �������������������

*DUWHQ �����������������������������������������������������������

%HWULHEVPLWWHO

�0DVFKLQHQ� *HUlWH XVZ�� ������������������������

7UDQVSRUWHU � 7UDQVSRUWPLWWHO
�/.:� 3.:� $QKlQJHU�

/DGHU X�l�� ������������������������������������������

+DUG� � 6RIWZDUH

�3&� 0XOWLPHGLD XVZ�� �������������������������������

([LVWHQ]JU�QGXQJ DOOJHPHLQ �������������������

*HGHQNVWlWWH ��������������������������������������������� �

VRQVWLJHV ������������������������������������������������������

XQG ]ZDU�

:LH WHXHU ZDU LQ HWZD GLH NRPSOHWWH

�%DX�� 0D�QDKPH �HLQJHVFKORVVHQ

P|JOLFKH QLFKW JHI|UGHUWH $UEHLWHQ�"

FD� '0 RGHU (85 "

�QLFKW ]XWUHIIHQGH :lKUXQJ ELWWH VWUHLFKHQ�

:R OLHJW ,KU JHI|UGHUWHV 2EMHNW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

LP DOWHQ 2UWVNHUQ��������������������������������������� �

DP 'RUIUDQG�������������������������������������������������

DQ HLQHU 'XUFKJDQJVVWUD�H����������������������

DX�HUKDOE GHU 'RUIODJH ��������������������������� �

VRQVWLJHV� ��������������������������������������������������� �

XQG ]ZDU�

6WHKW GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW XQWHU

'HQNPDOVFKXW]"

MD���������������������������������������������������������������������

QHLQ��������������������������������������������������������������� �

QLFKW UHOHYDQW ����������������������������������������������

�GD GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW NHLQ %DXZHUN LVW�
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:RKHU NRPPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� DQ GLH 6LH GLH $XIWUlJH I�U GLH LQVJHVDPW

GXUFKJHI�KUWHQ �%DX�� 0D�QDKPHQ YHUJHEHQ KDEHQ XQG ZLH KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH

$XIWUDJVVXPPHQ" �EH]RJHQ DXI GHQ 2UW GHV JHI|UGHUWHQ 2EMHNWV�

$Q]DKO EHDXI�

WUDJWH 8QWHU�

QHKPHQ

$XIWUDJVVXPPH JHVDPW

�ELWWH :lKUXQJ DQJHEHQ��

DXV GHP 'RUI � GHP 2UWVWHLO

DXV GHU �6DPW�� *HPHLQGH � 6WDGW

DXV GHP /DQGNUHLV

DXV GHP %XQGHVODQG

YRQ DX�HUKDOE GHV %XQGHVODQGHV

YRQ DX�HUKDOE 'HXWVFKODQGV

:HOFKHV 8QWHUQHKPHQ KDW GLH JU|�WH

$XIWUDJVVXPPH HUKDOWHQ"
�ELWWH QXU � .UHX]�

'DFKGHFNHUEHWULHE������������������������������������ �

0DXUHUEHWULHE��������������������������������������������� �

=LPPHUHLEHWULHE������������������������������������������

7LVFKOHUHLEHWULHE������������������������������������������

0DOHUHLEHWULHE����������������������������������������������

(OHNWUREHWULHE��������������������������������������������� �

*DUWHQODQGVFKDIWVEDX������������������������������ �

+RFKEDXXQWHUQHKPHQ������������������������������ �

7LHIEDXXQWHUQHKPHQ����������������������������������

VRQVWLJH���������������������������������������������������������

XQG ]ZDU�

:DUXP KDEHQ 6LH GDV � GLH EHDXI�

WUDJWH�Q� 8QWHUQHKPHQ DXVJHZlKOW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

HV LVW � VLH VLQG DP 2UW DQVlVVLJ�������������

HV � VLH KDWWH�Q�

GDV J�QVWLJVWH $QJHERW�����������������������������

HV � VLH ZXUGH�Q� YRQ )UHXQGHQ RGHU

1DFKEDUQ HPSIRKOHQ����������������������������������

HV LVW � VLH ZDUHQ VFKRQ KlXILJHU

I�U PLFK WlWLJ JHZHVHQ����������������������������� �

VRQVWLJHV�������������������������������������������������������

XQG ]ZDU�

%HDEVLFKWLJHQ 6LH LQ GHQ QlFKVWHQ �

-DKUHQ ZHLWHUH 0D�QDKPHQ DQ ,KUHP

*HElXGH E]Z� *UXQGVW�FN GXUFK]XI�K�

UHQ"

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

LFK ZHL� QLFKW� YLHOOHLFKW �������������������������� �

MD� MHGRFK QXU

PLW ZHLWHUHQ =XVFK�VVHQ �������������������������

MD� DXFK RKQH ZHLWHUH =XVFK�VVH ��������� �

+DEHQ 6LH LP 5DKPHQ ,KUHU %DXDU�

EHLWHQ $VSHNWH GHV XPZHOWJHUHFKWHQ

XQG HQHUJLHVSDUHQGHQ %DXHQV EHU�FN�

VLFKWLJW" �]�%� 1XW]XQJ 6RODUHQHUJLH�

3KRWRYROWDLN� 8PZHOWZlUPH RGHU $EZlU�

PH� :lUPHGlPPXQJ� )DVVDGHQEHJU�Q�

XQJ� 5HJHQZDVVHUQXW]XQJ XVZ��

MD ��������������������������������������������������������������������

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

+DEHQ GLH �%DX�� 0D�QDKPH GD]X EHL�

JHWUDJHQ� GDVV VLFK ,KUH =XIULHGHQKHLW

RGHU GLH ,KUHU 0LHWHU PLW GHQ :RKQ�

YHUKlOWQLVVHQ YHUEHVVHUW KDW"

MD ��������������������������������������������������������������������

QHLQ �������������������������������������������������������������� �

LFK ZHL� QLFKW ����������������������������������������������
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+DEHQ 6LH LP =XJH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

(LJHQOHLVWXQJHQ LQ 6HOEVWKLOIH HU�

EUDFKW"

MD� EHL PHLQHQ HLJHQHQ 0D�QDKPHQ������

MD� EHL 0D�QDKPHQ YRQ

1DFKEDUQ XQG )UHXQGHQ�������������������������� �

MD� EHL JHPHLQVFKDIWOLFKHQ E]Z�

|IIHQWOLFKHQ 0D�QDKPHQ������������������������� �

QHLQ��������������������������������������������������������������� �

)DOOV HV VLFK EHLP JHI|UGHUWHQ 2EMHNW

XP HLQ *HElXGH KDQGHOW� :DV I�U HLQ

*HElXGH LVW HV" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

HLJHQJHQXW]WHV :RKQKDXV�����������������������

IUHPGJHQXW]WHV :RKQKDXV
�GDXHUKDIW DQ HLQHQ

IHVWHQ 0LHWHU YHUPLHWHW� �������������������������� �

IUHPGJHQXW]WHV :RKQKDXV

�)HULHQZRKQXQJ� *lVWH]LPPHU R� l����� �

ODQGZLUWVFKDIWOLFKHV :LUWVFKDIWVJHElXGH�

� 6WDOO������������������������������������������������������� �

� 6FKHXQH����������������������������������������������� �

� +DOOH�������������������������������������������������������

� VRQVWLJHV�����������������������������������������������

JHZHUEOLFK JHQXW]WHV *HElXGH������������� �

G|UIOLFKHV *HPHLQVFKDIWVJHElXGH ��������

*HElXGH PLW VRQVWLJHU 1XW]XQJ

�]�%� DOV 3.:�8QWHUVWDQG� ����������������������

)DOOV HV VLFK XP :LUWVFKDIWVJHElXGH

RGHU JHZHUEOLFK JHQXW]WH *HElXGH

KDQGHOW� +DEHQ VLFK GXUFK GLH �%DX��

0D�QDKPHQ GLH 1XW]XQJVP|JOLFKNHLW�

HQ YHUlQGHUW"

'LH 1XW]XQJ KDW VLFK GXUFK GLH

�%DX�� 0D�QDKPH QLFKW YHUlQGHUW����������

'LH *HElXGH ZXUGHQ YRUKHU VFKRQ
JHQXW]W� DOOHUGLQJV KDW VLFK GLH
1XW]XQJVDUW QDFK GHU �%DX��

0D�QDKPH YHUlQGHUW���������������������������������

'LH 1XW]XQJ KDW VLFK QLFKW YHUlQGHUW�
GDV *HElXGH NDQQ MHW]W QXU EHVVHU
XQG ZLUWVFKDIWOLFKHU JHQXW]W

ZHUGHQ�����������������������������������������������������������

'LH *HElXGH ZDUHQ YRUKHU XQJHQXW]W�
VLH N|QQHQ MHW]W ZLHGHU

JHQXW]W ZHUGHQ��������������������������������������������

VRQVWLJHV ������������������������������������������������������

)DOOV 6LH GDV JHI|UGHUWH *HElXGH

YHPLHWHW KDEHQ� KDEHQ VLFK ,KUH 0LHW�

XQG 3DFKWHLQQDKPHQ LQ )ROJH GHU

�%DX�� 0D�QDKPH YHUlQGHUW"

VLH VLQG EHGHXWHQG DQJHVWLHJHQ������������ �

VLH VLQG JHULQJI�JLJ DQJHVWLHJHQ������������

VLH VLQG JOHLFK EOHLEHQ������������������������������ �

VLH VLQG JHULQJI�JLJ DEJHQRPPHQ�������� �

VLH VLQG EHGHXWHQG DEJHQRPPHQ�����������

)DOOV HV VLFK XP +RIIOlFKHQ� =XIDKUWHQ�

3OlW]H KDQGHOW� :LH KDEHQ VLFK GLH

)OlFKHQ YHUlQGHUW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

EHVVHUH $EVWHOO� � 3DUNP|JOLFKNHLWHQ��� �

EHVVHUH =XIDKUW�������������������������������������������

EHVVHUH 5DQJLHUP|JOLFKNHLWHQ����������������

EHVVHUH /DJHUP|JOLFKNHLWHQ��������������������

VLH VHKHQ RSWLVFK DQVSUHFKHQGHU DXV���

VLH VLQG EHVVHU EHJHKEDU��������������������������

5HJHQZDVVHU NDQQ EHVVHU YHUVLFNHUQ���

NHLQH GHXWOLFKH 9HUlQGHUXQJ�������������������

VRQVWLJHV ������������������������������������������������������

XQG ]ZDU�

)DOOV GXUFK GLH )|UGHUXQJ HLQ

*HZHUEHEHWULHE GLUHNW RGHU LQGLUHNW

SURILWLHUW �]�%� GXUFK GLH )|UGHUXQJ HLQHU

EHWULHEOLFKHQ ,QYHVWLWLRQ RGHU GLH )|U�
GHUXQJ GHV *HElXGHV� LQ GHP GHU %HWULHE

DQVlVVLJ LVW�� XP ZDV I�U HLQHQ %HWULHE

KDQGHOW HV VLFK GDEHL" �%HLVSLHOH�

7LVFKOHUHL� )ULVHXU� 0DVFKLQHQEDXXQWHU�
QHKPHQ XVZ��
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(UZDUWHQ 6LH HLQH GDXHUKDIWH 9HUlQ�

GHUXQJ ,KUHV +DXVKDOWVHLQNRPPHQV

DXIJUXQG GHU GXUFKJHI�KUWHQ �%DX��

0D�QDKPH"

�+,1:(,6� 'DV +DXVKDOWVHLQNRPPHQ LVW
GDV (LQNRPPHQ DOOHU LP +DXVKDOW OHEHQ�
GHQ )DPLOLHQPLWJOLHGHU��

'DV +DXVKDOWVHLQNRPPHQ ZLUG�

EHGHXWHQG ]XQHKPHQ���������������������������

JHULQJI�JLJ ]XQHKPHQ��������������������������

JOHLFK EOHLEHQ������������������������������������������

JHULQJI�JLJ DEQHKPHQ��������������������������

EHGHXWHQG DEQHKPHQ���������������������������

%LWWH JHEHQ 6LH XQJHIlKU GLH HUZDUWHWH

1HWWR�9HUlQGHUXQJ SUR -DKU DQ�

�+,1:(,6� 1HWWR EHGHXWHW QDFK $E]XJ
YRQ 6WHXHUQ XQG 6R]LDOYHUVLFKHUXQJ�

PHKU DOV ������ ¼ ��������������������������������������

����� ELV XQWHU ������ ¼���������������������������

����� ELV XQWHU ����� ¼�����������������������������

����� ELV ����� ¼����������������������������������������

ELV ����� ¼����������������������������������������������������

��� � ¼����������������������������������������������������������� �

ELV ± ����� ¼����������������������������������������������� �

� ����� ¼ ELV ������ ¼���������������������������������

PHKU DOV ± ����� ¼��������������������������������������

LFK ZHL� QLFKW�����������������������������������������������

NHLQH $QJDEH�����������������������������������������������

+DEHQ 6LH LQ GHQ OHW]WHQ � -DKUHQ DXFK

)|UGHUPLWWHO DXV HLQHP GHU IROJHQGHQ

3URJUDPPH LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ"

MD���������������������������������������������������������������������

XQG ]ZDU DXV

GHP $JUDULQYHVWLWLRQVI|UGHUXQJV�

SURJUDPP �$)3� �����������������������������������

GHP =LHO � ± 3URJUDPP������������������������

/($'(5 ������������������������������������������������

,17(55(* ,,, ����������������������������������������

DQGHUHQ 3URJUDPPHQ���������������������������

XQG ]ZDU�

QHLQ��������������������������������������������������������������� �

LFK KDEH )|UGHUPLWWHO HUKDOWHQ�
ZHL� DEHU QLFKW DXV

ZHOFKHP 3URJUDPP���������������������������������� �

.RQQWHQ QDFK )HUWLJVWHOOXQJ GHU �%DX�� 0D�QDKPH I�U 6LH VHOEVW RGHU I�U DQGHUH

3HUVRQHQ QHXH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ RGHU EHVWHKHQGH $UEHLWVSOlW]H JHVLFKHUW

ZHUGHQ"

MD� HV JDE $UEHLWVSODW]HIIHNWH �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

QHLQ� HV HUJDEHQ VLFK NHLQHUOHL $UEHLWVSODW]HIIHNWH���������������������������������������������������������������������������� �
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7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

%LWWH WUDJHQ 6LH GLH $Q]DKO GHU JHVFKDIIHQHQ RGHU JHVLFKHUWHQ $UEHLWVSOlW]H LQ GLH

IROJHQGH 7DEHOOH HLQ�

�(5/b87(581*� $OV QHX JHVFKDIIHQH $UEHLWVSOlW]H ZHUGHQ VROFKH EH]HLFKQHW� GLH YRUKHU
QLFKW EHVWDQGHQ� *HVLFKHUWH $UEHLWVSOlW]H VLQG $UEHLWVSOlW]H� GLH RKQH GLH 0D�QDKPH
DEJHEDXW ZRUGHQ ZlUHQ��

9ROO]HLW 7HLO]HLW

0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ*HVFKDIIHQH

$UEHLWVSOlW]H

9ROO]HLW 7HLO]HLW

0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ*HVLFKHUWH

$UEHLWVSOlW]H

3ODQHQ 6LH LQ GHQ QlFKVWHQ � -DKUHQ

DXIJUXQG GHU �%DX�� 0D�QDKPH HLQHQ

QHXHQ $UEHLWVSODW] I�U VLFK VHOEVW RGHU

I�U DQGHUH ]X VFKDIIHQ"

MD� FD� BBBBBBBBBBB $UEHLWVSOlW]H���������

QHLQ��������������������������������������������������������������� �
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ZHLEOLFK����������������������������������������������������������

:LH DOW VLQG 6LH"

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������

�EHU �� -DKUH ����������������������������������������������

,Q ZHOFKHP %HUXIV]ZHLJ VLQG E]Z�

ZDUHQ 6LH WlWLJ"

/DQGZLUWVFKDIW ��������������������������������������������

+DQGZHUN ��������������������������������������������������� �

SURGX]LHUHQGHV *HZHUEH �������������������������

�(LQ]HO�� +DQGHO ������������������������������������������

*DVWURQRPLH 	 %HKHUEHUJXQJV�

JHZHUEH ������������������������������������������������������ �

VRQVWLJHV ������������������������������������������������������

XQG ]ZDU�

:HOFKHQ %H]XJ KDEHQ 6LH ]X GHP 2UW�

LQ GHP VLFK GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW

EHILQGHW" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

LFK ZRKQH QLFKW LQ GHP 2UW� LQ GHP
VLFK PHLQ JHI|UGHUWHV

2EMHNW EHILQGHW� ������������������������������������������

LFK ZXUGH LP 2UW JHERUHQ ����������������������� �

LFK ELQ LP 2UW DXIJHZDFKVHQ ����������������� �

LFK ZXUGH KLHU LQ GHU 5HJLRQ JHERUHQ ���

LFK ELQ KLHU

LQ GHU 5HJLRQ DXIJHZDFKVHQ ����������������� �

LFK ELQ LQ GHQ 2UW ]XJH]RJHQ�

� DXIJUXQG HLQHU

+HLUDW � 3DUWQHUVFKDIW ������������������������

� DXIJUXQG VRQVWLJHU

IDPLOLlUHU *U�QGH �������������������������������
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� DXIJUXQG KLHU DQVlVVLJHU )UHXQGH��

� DXIJUXQG HLQHU $UEHLWVVWHOOH ����������� �

� DXIJUXQG J�QVWLJHU %DXODQGSUHLVH��

� DXIJUXQG GHU VFK|QHQ /DQGVFKDIW� �

� ZHLO HV PLU KLHU

LQVJHVDPW VHKU JXW JHIlOOW ����������������

� DXIJUXQG VRQVWLJHU *U�QGH ��������������

)DOOV 6LH LP 2UW ZRKQHQ� 6HLW ZLHYLHOHQ

-DKUHQ ZRKQHQ 6LH VFKRQ GRUW"

6HLW FD� BBBBBBBBBBBBB -DKU�HQ�

+DEHQ 6LH $QUHJXQJHQ E]Z� .ULWLN ]XU ZHLWHUHQ 'XUFKI�KUXQJ GHU )|UGHUXQJ XQG GHV

)|UGHUYHUIDKUHQV"

%HPHUNXQJHQ� .ULWLN� $QUHJXQJHQ ]XP )UDJHERJHQ�
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6WLFKSUREHQJU|�H XQG 5�FNODXITXRWH SULYDWH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU
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)UDJH �� :DUXP KDEHQ 6LH GLH JHI|UGHUWH 0D�QDKPHQ GXUFKJHI�KUW"

+H'H
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��

���

���

���

���

��

LFK KDWWH GLHVH 0D�QDKPH VRZLHVR VFKRQ VHLW

ODQJHP JHSODQW

ZHLO LFK PLWWHOIULVWLJ RKQHKLQ HWZDV KlWWH PDFKHQ

P�VVHQ� XP PHLQH 6LWXDWLRQ ]X YHUEHVVHUQ

ZHLO PHLQ +DXV � *UXQGVW�FN JHJHQ�EHU GHQ

DQGHUHQ VR XQDQVHKQOLFK DXVVDK

ZHLO 1DFKEDUQ XQG )UHXQGH HEHQIDOOV

0D�QDKPHQ GXUFKJHI�KUW KDEHQ
ZHLO LFK SHUV|QOLFK �JXW� EHUDWHQ ZXUGH XQG

LPPHU HLQHQ NRPSHWHQWHQ $QVSUHFKSDUWQHU

KDWWH

ZHLO LFK HV ZLFKWLJ ILQGH� GDVV VLFK P|JOLFKVW

YLHOH %HZRKQHU EHWHLOLJHQ

ZHLO LFK =XVFK�VVH EHNRPPHQ KDEH

VRQVWLJH *U�QGH

ZHLO PLFK GLH 'RUIHUQHXHUXQJVSODQXQJ

�EHU]HXJW KDW XQG LFK HLQHQ %HLWUDJ OHLVWHQ

ZROOWH

Q ���

)UDJH �� :RKHU KDEHQ 6LH HUIDKUHQ� GDVV 6LH )|UGHUXQJ I�U ,KUH 0D�QDKPH EHDQWUDJHQ N|QQHQ"

%�UJHUYHUVDPPOXQJ

GLUHNWH SHUV|QO� .RQWDNWH ]X %HK|UGHQ

,QIRUPDWLRQ GXUFK 1DFKEDUQ RG� )UHXQGH

,QWHUQHW

,QIRUPDWLRQVEURVFK�UH�Q�

)DFKSUHVVH

|UWOLFKH 3UHVVH

Q ���

5�FNODXITXRWH

*HPHLQGHEODWW

$QVFKUHLEHQ GHU *HPHLQGH

5XQGVFKUHLEHQ

'XUFK VRQVWLJHV

$XVZHUWXQJ GHU VFKULIWOLFKHQ %HIUDJXQJ SULYDWHU =XZHQGXQJVHPSIlQJHU

*UXQGJHVDPWKHLW

6WLFKSUREHQJU|�H

5�FNODXI

$QWHLO DQ GHU *UXQGJHVDPWKHLW

$1+$1* �� �0D�QDKPH R�

6HLWH �
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)UDJH �� +DEHQ 6LH LP 5DKPHQ GHU )|UGHUXQJ HLQH IDFKOLFKH %HUDWXQJ EHNRPPHQ"

+H'H

���
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���
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���

Q ��� +H'H

-D ��

1HLQ ���

)UDJH �� :LH ]XIULHGHQ VLQG 6LH PLW GHP HUVWHOOWHQ 'RUIHUQHXHUXQJVSODQ��NRQ]HSW"

+H'H

���
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��

LFK KlWWH VLH QLFKW GXUFKJHI�KUW

LFK KlWWH VLH QXU ]XP 7HLO GXUFKJHI�KUW

LFK KlWWH VLH ]X HLQHP VSlWHUHQ =HLWSXQNW

GXUFKJHI�KUW

LFK KlWWH PHKU LQ (LJHQDUEHLW �

1DFKEDUVFKDIWVKLOIH JHPDFKW

)UDJH �� +DEHQ 6LH LP 5DKPHQ ,KUHU 0D�QDKPH HLQH :LUWVFKDIWOLFKNHLWVSU�IXQJ GXUFKI�KUHQ ODVVHQ"

Q ���

QHLQ� LFK KlWWH HLQH DQGHUH EDXOLFKH $XVI�KUXQJ

JHZlKOW

LFK KlWWH VLH DXFK RKQH )|UGHUXQJ GXUFKJHI�KUW

Q ���

LFK ILQGH GHQ 3ODQ JXW

LFK ILQGH GHQ 3ODQ ]XIULHGHQVWHOOHQG

LFK ILQGH GHQ 3ODQ QLFKW VR JXW

LFK NHQQH GHQ 3ODQ QLFKW

MD� ZHLO GDV *HElXGH XQWHU 'HQNPDOVFKXW] VWHKW

YRP 'HQNPDOVFKXW]

MD� ZHLO LFK HV SHUV|QOLFK VFK|Q ILQGH

MD� ZHLO HV RUWVW\SLVFK LVW

QHLQ� LFK KlWWH DQGHUH 0DWHULDOLHQ HLQJHVHW]W

Q ���

MD

YRP 'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU

YRP /DQGUDWVDPW

Q ���

)UDJH �� :DV KlWWHQ 6LH JHPDFKW� ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ I�U ,KUH �%DX�� 0D�QDKPH HUKDOWHQ

KlWWHQ"

)UDJH �� 'LH )|UGHUXQJ ZDU PLW $XIODJHQ YHUEXQGHQ� +lWWHQ 6LH GLHVH $XIODJHQ DXFK EHU�FNVLFKWLJW�

ZHQQ 6LH NHLQH )|UGHUXQJ EHNRPPHQ KlWWHQ"

QHLQ

LFK ILQGH GHQ 3ODQ VFKOHFKW

6HLWH �



*U|�HQNODVVHQ $Q]DKO GHU '|UIHU QDFK *U|�HQNODVVHQ �(LQZRKQHU�

���� ELV ����

���� ELV �����

����� ELV �����

)UDJH �� :LH ]XIULHGHQ ZDUHQ 6LH PLW IROJHQGHQ $VSHNWHQ GHU )|UGHUXQJ"

VHKU XQ]XIULHGHQ XQ]XIULHGHQ ]XIULHGHQ

VHKU

]XIULHGHQ

�� �� ��� ���

�� �� ��� ���
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)UDJH �� :LH YLHOH (LQZRKQHU KDW GDV 'RUI E]Z� GHU 2UWVWHLO� LQ GHP ,KU JHI|UGHUWHV 2EMHNW OLHJW"

�

$XIODJHQ I�U GLH )|UGHUXQJ

7HUPLQOLFKH 9RUJDEHQ I�U GLH

(QGDEUHFKQXQJ

%HUDWXQJ GXUFK GHQ

'RUIHUQHXHUXQJVSODQHU

=XVDPPHQVWHOOHQ GHU

EHQ|WLJWHQ 8QWHUODJHQ
:DUWH]HLW ELV ]XP

%HZLOOLJXQJVEHVFKHLG

:DUWH]HLW ELV ]XU

$XV]DKOXQJ G� )|UGHUPLWWHO

+|KH GHU )|UGHUXQJ

.RQWDNWDXIQDKPH PLW

]XVWlQGLJHQ 6WHOOHQ
�JOHLFKEOHLEHQGHU�

$QVSUHFKSDUWQHU
(UUHLFKEDUNHLW GHV

$QVSUHFKSDUWQHUV

Q ��� ELV ���

$XVI�KUXQJ GHU %DXDUEHLWHQ

=XVDPPHQDUEHLW PLW

%DXXQWHUQHKPHQ�

+DQGZHUNHUQ

%HUDWXQJ GXUFK GDV

/DQGUDWVDPW

*HQHKPLJXQJ GHV

YRU]HLWLJHQ

0D�QDKPHQEHJLQQV

�

� ELV ���

��� ELV ���

��� ELV ����
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��
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��

6HLWH �



)UDJH ��� :RUXP KDQGHOW HV VLFK EHL ,KUHQ JHI|UGHUWHQ 2EMHNWHQ"
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6WLFKSUREHQJUXSSH Q

*HVWDOWHULVFKH 0D�QDKPHQ �� ������

)UHLIOlFKHQ � ������

,QQHQDXVVWDWWXQJ � ������

8PQXW]XQJ �� �������

*HPHLQZHVHQ � ������

5HVW �� ������

)UDJH ��� :R OLHJW ,KU JHI|UGHUWHV 2EMHNW"

+H'H
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)UDJH ��� 6WHKW GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW XQWHU 'HQNPDOVFKXW]"

Q �� +H'H

-D ���

1HLQ ���

8PQXW]XQJ ]X *HZHUEH]ZHFNHQ

*HGHQNVWlWWH

6RQVWLJHV

+DUG��6RIWZDUH

([LVWHQ]JU�QGXQJ DOOJHPHLQ

8PQXW]XQJ ]X :RKQ]ZHFNHQ

8PQXW]XQJ DOV )HULHQZRKQXQJ � *lVWH]LPPHU

(LQIULHGXQJHQ �=lXQH� +HFNHQ� :lOOH X�D��

Q ���

Q ��

LP DOWHQ 2UWVNHUQ

)UDJH ��� :LH WHXHU ZDU LQ HWZD GLH NRPSOHWWH �%DX��0D�QDKPH �HLQJHVFKORVVHQ

P|JOLFKH QLFKW JHI|UGHUWH $UEHLWHQ�"

(UQHXHUXQJVPD�QDKPH �LQQHQ� �,QQHQDXVEDX�

]�%� %|GHQ� 'HFNHQ� :lQGH�

+HL]DQODJHQ XQG GHUHQ %DXWHLOH

*DUWHQ

%HWULHEVPLWWHO

(UQHXHUXQJVPD�QDKPH �DX�HQ�

�'DFK� )HQVWHU� )DVVDGH XVZ��

$QEDXWHQ

1HXEDXWHQ

+RIIOlFKH � =XIDKUW � 3OlW]H

DX�HUKDOE GHU 'RUIODJH

VRQVWLJHV

7UDQVSRUWHU�7UDQVSRUWPLWWHO

'XUFKVFKQLWWOLFKH ,QYHVWLWLRQVVXPPH LQ

(XUR

DP 'RUIUDQG

DQ HLQHU 'XUFKJDQJVVWUD�H

6HLWH �



DEVROXW $QWHLO
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YRQ DX�HUKDOE GHV %XQGHVODQGHV

�� ��

������������ ��

� ��

��������� ��

)UDJH ��� :HOFKHV 8QWHUQHKPHQ KDW GLH JU|�WH $XIWUDJVVXPPH HUKDOWHQ"

Q �� $QWHLO

NHLQH $QWZRUW ��

'DFKGHFNHU ���

0DXUHU ��

=LPPHUHU ��

7LVFKOHUHL ��

0DOHU ���

(OHNWUR ��

*D/D%DX ��

+RFKEDX ��

7LHIEDX ��

VRQVWLJH ���

)UDJH ��� :DUXP KDEHQ 6LH GDV�GLH EHDXIWUDJWH�Q� 8QWHUQHKPHQ DXVJHZlKOW"

+H'H
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���

���
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DXV GHP 'RUI GHP 2UWVWHLO

6XPPH

Q ��

DXV GHU *HPHLQGH�6WDGW

DXV GHP /DQGNUHLV

DXV GHP %XQGHVODQG

YRQ DX�HUKDOE 'HXWVFKODQGV

6XPPH

$Q]DKO

6XPPH

$Q]DKO

6XPPH

$Q]DKO

6XPPH

$Q]DKO

Q ��

$Q]DKO

6XPPH

$Q]DKO

)UDJH ��� :RKHU NRPPHQ GLH 8QWHUQHKPHQ� DQ GLH 6LH GLH $XIWUlJH I�U GLH LQVJHVDPW GXUFKJHI�KUWHQ

�%DX��0D�QDKPHQ YHUJHEHQ KDEHQ XQG ZLH KRFK ZDUHQ XQJHIlKU GLH $XIWUDJVVXPPHQ"

VRQVWLJHV

HV LVW � VLH VLQG DP 2UW

DQVlVVLJ

HV � VLH KDWWH�Q� GDV

J�QVWLJVWH $QJHERW

HV � VLH ZXUGH�Q� YRQ

)UHXQGHQ RGHU 1DFKEDUQ

HPSIRKOHQ

HV LVW � VLH ZDUHQ VFKRQ

KlXILJHU I�U PLFK WlWLJ

6HLWH �
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NHLQH $QWZRUW ��

-D ���

1HLQ ���

Q �� +H'H

NHLQH $QWZRUW
��

-D ���

1HLQ ��

,FK ZHL� QLFKW
��

)UDJH ��� +DEHQ 6LH LP =XJH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ (LJHQOHLVWXQJHQ LQ 6HOEVWKLOIH HUEUDFKW"

+H'H
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���

MD� EHL PHLQHQ HLJHQHQ

0D�QDKPHQ

MD� EHL 0D�QDKPHQ YRQ

1DFKEDUQ XQG )UHXQGHQ

MD� EHL JHPHLQVFKDIWOLFKHQ

E]Z� |IIHQWOLFKHQ

0D�QDKPHQ

)UDJH ��� %HDEVLFKWLJHQ 6LH LQ GHQ QlFKVWHQ � -DKUHQ ZHLWHUH 0D�QDKPHQ DQ ,KUHP *HElXGH E]Z�

*UXQGVW�FN GXUFK]XI�KUHQ"

Q ��

NHLQH $QWZRUW

QHLQ

Q ��

MD� MHGRFK QXU PLW ZHLWHUHQ

=XVFK�VVHQ

MD� DXFK RKQH ZHLWHUH

=XVFK�VVH

LFK ZHL� QLFKW� YLHOOHLFKW

QHLQ

)UDJH ��� +DEHQ 6LH LP 5DKPHQ ,KUHU %DXDUEHLWHQ $VSHNWH GHV XPZHOWJHUHFKWHQ XQG

HQHUJLHVSDUHQGHQ %DXHQV EHU�FNVLFKWLJW"

)UDJH ��� +DEHQ GLH �%DX�� 0D�QDKPHQ GD]X EHLJHWUDJHQ� GDVV VLFK ,KUH =XIULHGHQKHLW RGHU GLH ,KUHU

0LHWHU PLW GHQ :RKQYHUKlOWQLVVHQ YHUEHVVHUW KDW"

6HLWH �
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)UDJH ��� )DOOV HV VLFK EHLP JHI|UGHUWHQ 2EMHNW XP HLQ *HElXGH KDQGHOW� :DV I�U HLQ *HElXGH LVW

HV"

)UDJH ��� )DOOV 6LH GDV JHI|UGHUWH *HElXGH YHUPLHWHW KDEHQ� KDEHQ VLFK ,KUH 0LHW� XQG

3DFKWHLQQDKPHQ LQ )ROJH GHU �%DX��0D�QDKPH YHUlQGHUW"

)UDJH ��� )DOOV HV VLFK XP :LUWVFKDIWVJHElXGH RGHU JHZHUEOLFK JHQXW]WH *HElXGH KDQGHOW� +DEHQ

VLFK GXUFK GLH �%DX�� 0D�QDKPHQ GLH 1XW]XQJVP|JOLFKNHLWHQ YHUlQGHUW"

Q ��

VLH VLQG JOHLFK JHEOLHEHQ

VLH VLQG JHULQJI�JLJ

DQJHVWLHJHQ

'LH *HElXGH ZDUHQ YRUKHU XQJHQXW]W� VLH

N|QQHQ MHW]W ZLHGHU JHQXW]W ZHUGHQ

'LH *HElXGH ZXUGHQ YRUKHU VFKRQ JHQXW]W�

DOOHUGLQJV KDW VLFK GLH 1XW]XQJVDUW QDFK GHU

�%DX�� 0D�QDKPH YHUlQGHUW

Q ��

6WDOO

ODQGZLUWVFKDIWOLFKHV :LUWVFKDIWVJHElXGH�

6FKHXQH

HLJHQJHQXW]WHV :RKQKDXV

IUHPGJHQXW]WHV :RKQKDXV �GDXHUKDIW DQ HLQHQ

IHVWHQ 0LHWHU YHUPLHWHW�

IUHPGJHQXW]WHV :RKQKDXV �)HULHQZRKQXQJ�

*lVWH]LPPHU R� l��

+DOOH

VRQVWLJHV

JHZHUEOLFK JHQXW]WHV *HElXGH

G|UIOLFKHV *HPHLQVFKDIWVJHElXGH

*HElXGH PLW VRQVWLJHU 1XW]XQJ �]�%� DOV 3.:�

8QWHUVWDQG�

Q ��

'LH 1XW]XQJ KDW VLFK GXUFK GLH �%DX��

0D�QDKPH QLFKW YHUlQGHUW

'LH 1XW]XQJ KDW VLFK QLFKW YHUlQGHUW� GDV

*HElXGH NDQQ MHW]W QXU EHVVHU XQG

ZLUWVFKDIWOLFKHU JHQXW]W ZHUGHQ

6HLWH �



+H'H

��

��

��

��

���

��

���

��

��

+H'H

���

'DV +DXVKDOWVHLQNRPPHQ ZLUG�

��

��

���

��

��

)UDJH ��� %LWWH JHEHQ 6LH XQJHIlKU GLH HUZDUWHWH 1HWWR�9HUlQGHUXQJ SUR -DKU DQ�

+H'H

��

��

��

��

��

��

���

��

��

PHKU DOV � ����� (XUR ��

��

���

)UDJH ��� :LH KDEHQ VLFK GLH +RIIOlFKHQ� 3OlW]H RGHU VRQVWLJH )OlFKHQ YHUlQGHUW"

Q ���

����� ELV XQWHU ����� (XUR

EHGHXWHQG DQVWHLJHQ

JOHLFK EOHLEHQ

JHULQJI�JLJ DEQHKPHQ

NHLQH GHXWOLFKH 9HUlQGHUXQJ

VRQVWLJHV

NHLQH $QWZRUW

����� ELV ����� (XUR

����� ELV XQWHU ������ (XUR

NHLQH $QJDEH

EHVVHUH /DJHUP|JOLFKNHLWHQ

VLH VHKHQ RSWLVFK

DQVSUHFKHQGHU DXV

VLH VLQG EHVVHU EHJHKEDU

5HJHQZDVVHU NDQQ EHVVHU

YHUVLFNHUQ

EHVVHUH $EVWHOO� �

3DUNP|JOLFKNHLWHQ

EHVVHUH =XIDKUW

EHVVHUH

5DQJLHUP|JOLFKNHLWHQ

LFK ZHL� QLFKW

Q ���

EHGHXWHQG DEQHKPHQ

ELV ����� (XUR

��� � (XUR

ELV � ����� (XUR

� ����� ELV � ����� (XUR

PHKU DOV ������ (XUR

JHULQJI�JLJ DQVWHLJHQ

Q ���

NHLQH $QWZRUW

)UDJH ��� (UZDUWHQ 6LH HLQH GDXHUKDIWH 9HUlQGHUXQJ ,KUHV +DXVKDOWVHLQNRPPHQV DXIJUXQG GHU

GXUFKJHI�KUWHQ �%DX�� 0D�QDKPH"

6HLWH �



+H'H

��

��

��

��

��

���

��

Q ��� +H'H

NHLQH $QWZRUW ���

-D ���

1HLQ ���

6WLFKSUREHQJUXSSH 0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ

*HVWDOWHULVFKH 0D�QDKPHQ � � �� �

*HVWDOWXQJ YRQ )UHLIOlFKHQ � � � �

,QQHQDXVVWDWWXQJ � � � �

� � � �

*HPHLQZHVHQ � � � �

� � � �

�� � �� ��

6WLFKSUREHQJUXSSH 0lQQHU )UDXHQ 0lQQHU )UDXHQ

*HVWDOWHULVFKH 0D�QDKPHQ � � � �

*HVWDOWXQJ YRQ )UHLIOlFKHQ � � � �

,QQHQDXVVWDWWXQJ � � � �

� � � �

*HPHLQZHVHQ � � � �

�� � �� ��

�� � �� ��

6XPPH

QHLQ

*HVFKDIIHQH $UEHLWVSOlW]H

8PQXW]XQJ

5HVW

*HVLFKHUWH $UEHLWVSOlW]H

8PQXW]XQJ

5HVW

6XPPH

9ROO]HLW

$Q]DKO GHU $UEHLWVSOlW]H �(UJHEQLVVH GHU

%HIUDJXQJ KRFKJHUHFKQHW DXI DOOH

DEJHVFKORVVHQHQ 3URMHNWH ���� XQG �����

)UDJH ��� .RQQWHQ QDFK )HUWLJVWHOOXQJ GHU �%DX�� 0D�QDKPHQ I�U 6LH VHOEVW RGHU I�U DQGHUH

3HUVRQHQ QHXH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ RGHU EHVWHKHQGH $UEHLWVSOlW]H JHVLFKHUW ZHUGHQ"

GHP =LHO � � 3URJUDPP

7HLO]HLW

Q ���

)UDJH ��� +DEHQ 6LH LQ GHQ OHW]WHQ � -DKUHQ DXFK )|UGHUPLWWHO DXV HLQHP GHU IROJHQGHQ 3URJUDPPH

LQ $QVSUXFK JHQRPPHQ"

LFK KDEH )|UGHUPLWWHO HUKDOWHQ� ZHL� DEHU QLFKW

DXV ZHOFKHP 3URJUDPP

/($'(5 �

,17(55(* ,,,

DQGHUHQ 3URJUDPPHQ

9ROO]HLW 7HLO]HLW

GHP $JUDULQYHVWLWLRQVI|UGHUXQJVSURJUDPP

�$)3�

MD� DXV GHP

6HLWH �



$QJDEHQ ]XU 3HUVRQ�

)UDJH ��

Q ��� +H'H

NHLQH $QWZRUW ���

PlQQOLFK ���

ZHLEOLFK ���

NHLQH $QWZRUW NDQQ (KHSDDU� 9HUHLQ RGHU 8QWHUQHKPHQ EHGHXWHQ�

)UDJH ��� :LH DOW VLQG 6LH"

+H'H

���

�� ELV �� -DKUH ��

�� ELV �� -DKUH ���

�� ELV �� -DKUH ���

�� ELV �� -DKUH ���

�EHU �� -DKUH ���

)UDJH ��� ,Q ZHOFKHP %HUXIV]ZHLJ VLQG E]Z� ZDUHQ 6LH WlWLJ"

+H'H

/DQGZLUWVFKDIW ���

���

SURGX]LHUHQGHV *HZHUEH ��

�(LQ]HO�� +DQGHO ��

��

���

+H'H

��

���

���

LFK ZXUGH KLHU LQ GHU 5HJLRQ JHERUHQ ���

LFK ELQ KLHU LQ GHU 5HJLRQ DXIJHZDFKVHQ ��

DXIJUXQG HLQHU +HLUDW � 3DUWQHUVFKDIW ���

DXIJUXQG VRQVWLJHU IDPLOLlUHU *U�QGH ��

DXIJUXQG KLHU DQVlVVLJHU )UHXQGH ��

DXIJUXQG HLQHU $UEHLWVVWHOOH ��

DXIJUXQG J�QVWLJHU %DXODQGSUHLVH ��

DXIJUXQG GHU VFK|QHQ /DQGVFKDIW ��

ZHLO HV PLU KLHU LQVJHVDPW VHKU JXW JHIlOOW ���

DXIJUXQG VRQVWLJHU *U�QGH ��

LFK ZRKQH QLFKW LQ GHP 2UW� LQ GHP VLFK PHLQ

JHI|UGHUWHV 2EMHNW EHILQGHW

Q ���

LFK ZXUGH LP 2UW JHERUHQ

LFK ELQ LP 2UW DXIJHZDFKVHQ

)UDJH ��� 3ODQHQ 6LH LQ GHQ QlFKVWHQ � -DKUHQ DXIJUXQG GHU �%DX�� 0D�QDKPH HLQHQ QHXHQ

$UEHLWVSODW] I�U VLFK VHOEVW RGHU I�U DQGHUH ]X VFKDIIHQ"

Q ���

1XU YRQ � GHU ��� =XZHQGXQJVHPISlQJHU GLH JHDQWZRUWHW KDEHQ� ZXUGH GLHVH )UDJH PLW -D EHDQWZRUWHW�

6LH SODQHQ � $UEHLWVSOlW]H ]X VFKDIIHQ�

)UDJH ��� :HOFKHQ %H]XJ KDEHQ 6LH ]X GHP 2UW� LQ GHP VLFK GDV JHI|UGHUWH 2EMHNW EHILQGHW"

NHLQH $QWZRUW

Q ���

+DQGZHUN

*DVWURQRPLH 	

%HKHUEHUJXQJVJHZHUEH

6RQVWLJHV

6HLWH ��



)UDJH ��� )DOOV 6LH LP 2UW ZRKQHQ� 6HLW ZLH YLHOHQ -DKUHQ ZRKQHQ 6LH VFKRQ GRUW"

$QWHLO

ZRKQHQ QLFKW LP 'RUI RGHU NHLQH $QJDEH ���

��

]ZLVFKHQ �� XQG �� -DKUH LP 'RUI ���

���PHKU DOV �� -DKUH LP 'RUI

Q ���

ZHQLJHU DOV �� -DKUH LP 'RUI

6HLWH ��





��������	���
�������������
�������������������
�������������������� �

����������������������������
��	�����

������������� ��������������������
��	���� ���	�����������	�
����� �
�����
!

���������������� ���
� !� ����������
��	��� !� ��
� ��"� #��"!$
%&� '()*+(,-!(*,,.

	�������/%')%0'')����������
���%

%HL 5�FNIUDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� 5HJLQD *UDMHZVNL� 7HO� �������������� (�0DLO�

UHJLQD�JUDMHZVNL#IDO�GH�

�
������
�1���
��������������

,Q ZHOFKHU :HLVH LQIRUPLHUHQ 6LH �EHU GLH

)|UGHUP|JOLFKNHLWHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

(LJHQH ,QIRUPDWLRQVEURVFK�UHQ������������������������

ZHQQ MD� ELWWH PLW �EHUVHQGHQ

)DFKSUHVVH �����������������������������������������������������

|UWOLFKH 3UHVVH �������������������������������������������������

*HPHLQGHEODWW��������������������������������������������������

5XQGVFKUHLEHQ �������� ����������������������������������������

,QWHUQHW�3UlVHQWDWLRQ����������������������������������������

,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJHQ��������������������������� �

GLUHNWH SHUV|QOLFKH .RQWDNWH��������������������������� �

,QIRUPDWLRQ LP 5DKPHQ YRQ %HVXFKHQ YRU 2UW��

VRQVWLJHV��������������������������� ������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HOFKH DQGHUHQ (LQULFKWXQJHQ LQIRUPLHUHQ

,KUHV :LVVHQV QDFK �EHU GLH )|UGHUP|J�

OLFKNHLWHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

3ODQXQJVE�UR���������������������������������������������������

*HPHLQGH������������������������������������������������ ��������

'HQNPDOVFKXW]EHK|UGH������������������������������������

0LQLVWHULXP����������������������������������� �������������������

,QYHVWLWLRQVEDQN �,%+� ��������������������������������������

6WLIWXQJHQ����������������������������������� ���������������������

VRQVWLJH����������������������������������� ������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NHLQH����������������������������������������������������������������

+DOWHQ 6LH GLH ELVKHULJH ,QIRUPDWLRQVSROL�

WLN I�U DXVUHLFKHQG"

MD ���������������������������������������������������������������������

QHLQ �����������������������������������������������������������������

LFK ZHL� QLFKW ��������������������������������������������������

:HQQ QHLQ� ZR VHKHQ 6LH GLH ZHVHQWOLFKHQ
$QVDW]SXQNWH I�U 9HUEHVVHUXQJHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

DNWXHOOHUHV ,QIRUPDWLRQVPDWHULDO �����������������������

XPIDQJUHLFKHUHV ,QIRUPDWLRQVPDWHULDO ��������������

PHKU ,QIRUPDWLRQVYHUDQVWDOWXQJHQ������������������ �

EHVVHUH 3UHVVHDUEHLW����������������������������������������

EHVVHUH 3IOHJH GHU ,QWHUQHW�+RPHSDJH�������������

PHKU ,QIRUPDWLRQ GXUFK GLH ,%+����������� �������������

LQWHQVLYHUH SHUV|QOLFKH %HUDWXQJ������������������ �

PHKU ,QIRUPDWLRQHQ GXUFK 0LQLVWHULXP������� �������

PHKU ,QIRUPDWLRQHQ GXUFK 9HUElQGH�������������� ���

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1���
��������2�
��
����!
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�
���

:LHYLHOH ODXIHQGH 'RUIHUQHXHUXQJV�

YHUIDKUHQ EHWUHXW ,KUH 'LHQVWVWHOOH ]XU

=HLW"

������������������������������������������������������������������$Q]DKO�

:LHYLHOH '|UIHU E]Z� 2UWVWHLOH KDEHQ LQ

,KUHP =XVWlQGLJNHLWVEHUHLFK HLQHQ $QWUDJ

DXI $XIQDKPH LQ GDV 'RUIHUQHXHUXQJV�

SURJUDPP JHVWHOOW XQG EHILQGHQ VLFK

GHU]HLW LQ GHU �:DUWHVFKOHLIH�"

FD�����������������������������������������������'|UIHU�2UWVWHLOH�

:HOFKH .ULWHULHQ OHJW ,KUH 'LHQVWVWHOOH DQ�

XP HLQ 'RUI RGHU 2UWVWHLO I�U HLQH

$XIQDKPH LQ GDV 'RUIHUQHXHUXQJV�

SURJUDPP YRU]XVFKODJHQ"

�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

.HLQH����������������������������������������������������������������

JHQHUHOOH 6WUXNWXUVFKZlFKH������������������������������

6LWXDWLRQ GHU |UWOLFKHQ /DQGZLUWVFKDIW ���������������

6LWXDWLRQ GHV +DQGZHUNV����������������� �����������������

)LQDQ]ODJH GHU *HPHLQGH���������������������������������

%HGHXWXQJ GHV )UHPGHQYHUNHKUV����������������� ����

$1+$1* �� �0D�QDKPH R�
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/DJH LQ HLQHU DQGHUHQ )|UGHUNXOLVVH

�]� %� =LHO � RGHU /($'(5�������������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*LEW HV '|UIHU�2UWVWHLOH� GHUHQ :XQVFK� LQ

GDV '(�3URJUDPP DXIJHQRPPHQ ]X

ZHUGHQ� YRQ ,KQHQ QLFKW EHI�UZRUWHW ZLUG"

1HLQ����������������� ������������������������������������������������

-D����������������� ���������������������������������������������������

:HQQ MD� ZHOFKHV VLQG GLH *U�QGH"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

)|UGHUPLWWHO UHLFKHQ QLFKW DXV����������������� ���������

IRUPHOOH $XVVFKOXVVNULWHULHQ�����������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LQKDOWOLFKH $XVVFKOXVVNULWHULHQ��������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$����
���������3
��
�������

�������������2�
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4�
���
����RKQH ����� 6FKDIIXQJ YRQ

QHXHP :RKQUDXP XQG ������ (UKDOWXQJ XQG
9HUEHVVHUXQJ GHU G|UIOLFKHQ 1XW]XQJVYLHOIDOW�

:LH VWDUN ZHUGHQ )|UGHUPLWWHO LQ GHU]HLW

ODXIHQGHQ 'RUIHUQHXHUXQJVYHUIDKUHQ YRQ

|IIHQWOLFKHU RGHU SULYDWHU 6HLWH

QDFKJHIUDJW"

LP |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK

VWDUN �JUR�HV ,QWHUHVVH� YLHOH $QWUlJH��������������

PLWWHO �PLWWOHUHV ,QWHUHVVH�Pl�LJH =DKO YRQ

$QWUlJHQ� ���������������������������������������������������������

JHULQJ �JHULQJHV ,QWHUHVVH� HKHU JHULQJH =DKO

YRQ $QWUlJHQ� ��������������������������������������������������

LP SULYDWHQ %HUHLFK

VWDUN �JUR�HV ,QWHUHVVH� YLHOH $QWUlJH��������������

PLWWHO �PLWWOHUHV ,QWHUHVVH�Pl�LJH =DKO YRQ

$QWUlJHQ� ���������������������������������������������������������

JHULQJ �JHULQJHV ,QWHUHVVH� HKHU JHULQJH =DKO

YRQ $QWUlJHQ� ��������������������������������������������������

:HQQ GLH 1DFKIUDJH YRQ |IIHQWOLFKHU RGHU

SULYDWHU 6HLWH PLWWHO ELV JHULQJ LVW� ZDV

VROOWH ,KUHU 0HLQXQJ QDFK JHWDQ ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

QLFKWV����������������� ����������������������������������������������

8PVFKLFKWXQJ GHU )|UGHUPLWWHO LQ DQGHUH

VWlUNHU QDFKJHIUDJWH %HUHLFKH �������������������������

9HUVWlUNXQJ GHU gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW����������������

bQGHUXQJHQ GHU )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ����� �

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(UK|KXQJ GHU )|UGHUVlW]H��������������������� �

:LH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LQWHQVLYHUH SHUV|QOLFKH %HUDWXQJ����������������� �����

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ GLH 1DFKIUDJH YRQ |IIHQWOLFKHU RGHU

SULYDWHU 6HLWH KRFK LVW� ZDV VROOWH ,KUHU

0HLQXQJ QDFK JHWDQ ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

QLFKWV����������������� ����������������������������������������������

$XIVWRFNXQJ YRQ )|UGHUPLWWHOQ ]X 8QJXQVWHQ

ZHQLJHU QDFKJHIUDJWHU %HUHLFKH �����������������������

bQGHUXQJHQ GHU )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ����� �

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

=XU�FNVWHOOXQJ LQ GDV QlFKVWH +DXVKDOWV�

MDKU�������������������������������������������������������������������

(LQI�KUHQ E]Z� 6HQNHQ YRQ )|UGHUK|FKVW�

JUHQ]HQ MH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU �������������������

6HQNXQJ GHU )|UGHUVlW]H��������������������� ������������

ZLH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

XQG ]ZDUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:LH KRFK LVW HWZD GHU $QWHLO YRQ HUVWHQ

$QIUDJHQ� GLH GDQQ GRFK QLFKW ]X

)|UGHUDQWUlJHQ I�KUHQ"

LP |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

LP SULYDWHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBBBBB3UR]HQW
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:LH KRFK LVW HWZD GHU $QWHLO YRQ $QWUlJHQ�

EH]RJHQ DXI GLH *HVDPW]DKO GHU $QWUlJH�

GLH ]XU�FNJHVWHOOW ZHUGHQ"

LP |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

LP SULYDWHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:LH KRFK LVW GHU $QWHLO YRQ $QWUlJHQ� EH�

]RJHQ DXI GLH JHVDPWHQ %HZLOOLJXQJHQ� GLH

DEVFKOlJLJ EHVFKLHGHQ ZHUGHQ"

LP |IIHQWOLFKHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

LP SULYDWHQ %HUHLFK� FD�BBBBBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:HQQ $QWUlJH |IIHQWOLFKHU $QWUDJVWHOOHU

QLFKW EHZLOOLJW ZHUGHQ� ZHOFKHV VLQG GLH

YRUUDQJLJHQ *U�QGH" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ

P|JOLFK�

)|UGHUPLWWHO UHLFKHQ QLFKW DXV����������������� ���������

IHKOHQGH 6WUXNWXUZLUNVDPNHLW ���������������������������

0D�QDKPH HQWVSULFKW QLFKW GHP '(�.RQ]HSW ���

=ZHFNPl�LJNHLW XQG )LQDQ]LHUEDUNHLW LVW

QLFKW JHJHEHQ ��������������������������������������������������

:LUWVFKDIWOLFKNHLW LVW QLFKW JHJHEHQ�������������������

ZHLWHUH IRUPHOOH $XVVFKOXVVNULWHULHQ������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ZHLWHUH LQKDOWOLFKH $XVVFKOXVVNULWHULHQ��������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ $QWUlJH YRQ SULYDWHQ $QWUDJVWHOOHUQ

QLFKW EHZLOOLJW ZHUGHQ� ZHOFKHV VLQG GLH

YRUUDQJLJHQ *U�QGH" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ

P|JOLFK�

)|UGHUPLWWHO UHLFKHQ QLFKW DXV����������������� ���������

IHKOHQGH 6WUXNWXUZLUNVDPNHLW ���������������������������

SHUV|QOLFKH 9RUDXVVHW]XQJHQ VLQG QLFKW HUI�OOW�

=ZHFNPl�LJNHLW XQG )LQDQ]LHUEDUNHLW LVW QLFKW JH�

JHEHQ ��������������������������������������������������������������

:LUWVFKDIWOLFKNHLW LVW QLFKW JHJHEHQ ������������������

0D�QDKPH HQWVSULFKW QLFKW GHQ %HODQJHQ

GHV '(�.RQ]HSWV ���������������������������������������������

ZHLWHUH IRUPHOOH $XVVFKOXVVNULWHULHQ�����������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ZHLWHUH LQKDOWOLFKH $XVVFKOXVVNULWHULHQ��������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:LH VWDUN ZHUGHQ )|UGHUPLWWHO I�U GLH

6FKDIIXQJ YRQ QHXHP :RKQUDXP XQG GLH

(UKDOWXQJ XQG 9HUEHVVHUXQJ GHU

G|UIOLFKHQ 1XW]XQJVYLHOIDOW LQ GHU]HLW

ODXIHQGHQ 'RUIHUQHXHUXQJVYHUIDKUHQ

QDFKJHIUDJW"

VWDUN �JUR�HV ,QWHUHVVH� YLHOH $QWUlJH� �������������

PLWWHO �PLWWOHUHV ,QWHUHVVH�Pl�LJH =DKO YRQ

$QWUlJHQ� ���������������������������������������������������������

JHULQJ �JHULQJHV ,QWHUHVVH� HKHU JHULQJH =DKO

YRQ $QWUlJHQ����������������������������������������������������

:HQQ GLH 1DFKIUDJH PLWWHO ELV JHULQJ LVW�

ZDV VROOWH ,KUHU 0HLQXQJ QDFK JHWDQ

ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

QLFKWV����������������� ����������������������������������������������

8PVFKLFKWXQJ GHU )|UGHUPLWWHO LQ DQGHUH

VWlUNHU QDFKJHIUDJWH %HUHLFKH ��������������������������

9HUVWlUNXQJ GHU gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW����������������

bQGHUXQJHQ GHU )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ����� �

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(UK|KXQJ GHU )|UGHUVlW]H��������������������� �

:LH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LQWHQVLYHUH SHUV|QOLFKH %HUDWXQJ����������������� �����

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ GLH 1DFKIUDJH KRFK LVW� ZDV VROOWH

,KUHU 0HLQXQJ QDFK JHWDQ ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

QLFKWV����������������� ����������������������������������������������

$XIVWRFNXQJ YRQ )|UGHUPLWWHOQ ]X 8QJXQVWHQ

ZHQLJHU QDFKJHIUDJWHU %HUHLFKH �����������������������

bQGHUXQJHQ GHU )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ����� �

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

=XU�FNVWHOOXQJ LQ GDV QlFKVWH +DXVKDOWV�

MDKU�������������������������������������������������������������������

(LQI�KUHQ E]Z� 6HQNHQ YRQ )|UGHUK|FKVW�

JUHQ]HQ MH =XZHQGXQJVHPSIlQJHU �������������������

6HQNXQJ GHU )|UGHUVlW]H��������������������� ������������

ZLH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

XQG ]ZDUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:LH KRFK LVW HWZD GHU $QWHLO YRQ $QIUDJHQ�

GLH GDQQ GRFK QLFKW ]X $QWUlJHQ I�KUHQ"

FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:LH KRFK LVW HWZD GHU $QWHLO YRQ $QWUlJHQ�

EH]RJHQ DXI GLH *HVDPW]DKO GHU $QWUlJH�

GLH ]XU�FNJHVWHOOW ZHUGHQ"

FD�BBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:LH KRFK LVW GHU $QWHLO YRQ $QWUlJHQ� EH�

]RJHQ DXI GLH JHVDPWHQ %HZLOOLJXQJHQ� GLH

DEVFKOlJLJ EHVFKLHGHQ ZHUGHQ"

FD�BBBBBBBBBBBBBBB3UR]HQW

:HQQ $QWUlJH QLFKW EHZLOOLJW ZHUGHQ� ZHO�

FKHV VLQG GLH YRUUDQJLJHQ *U�QGH"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

)|UGHUPLWWHO UHLFKHQ QLFKW DXV����������������� ���������

IHKOHQGH 6WUXNWXUZLUNVDPNHLW ���������������������������

SHUV|QOLFKH 9RUDXVVHW]XQJHQ VLQG QLFKW HUI�OOW�

=ZHFNPl�LJNHLW XQG )LQDQ]LHUEDUNHLW LVW QLFKW JH�

JHEHQ ��������������������������������������������������������������

:LUWVFKDIWOLFKNHLW LVW QLFKW JHJHEHQ ������������������

0D�QDKPH HQWVSULFKW QLFKW GHP '(�.RQ]HSW ���

ZHLWHUH IRUPHOOH $XVVFKOXVVNULWHULHQ�����������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ZHLWHUH LQKDOWOLFKH $XVVFKOXVVNULWHULHQ��������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:LH ZlKOHQ 6LH $QWUlJH DXV E]Z� ZLH Z�U�

GHQ 6LH DXVZlKOHQ� ZHQQ GLH +DXVKDOWV�

PLWWHO NQDSS ZHUGHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ

P|JOLFK�

$XVZDKO LVW QLFKW HUIRUGHUOLFK� ZHLO DOOH $QWUlJH�
GLH GHQ IRUPHOOHQ .ULWHULHQ JHQ�JHQ� MHW]W XQG
ZDKUVFKHLQOLFK DXFK ]XN�QIWLJ EHZLOOLJW ZHUGHQ

N|QQHQ�������������������������������������������������������������

5DQJIROJHQELOGXQJ GXUFK GLH 'LHQVWVWHOOH

VHOEVW���������������������������������������������������������������

5DQJIROJHQELOGXQJ GXUFK H[WHUQH *XWDFKWHU��� �

5DQJIROJHQELOGXQJ QDFK GHU 3ULRULWlWHQOLVWH

LP '(�.RQ]HSW����������������������������������� ��������������

9RUUDQJ I�U $QWUlJH DXV GHP NODVVLVFK ODQG�

ZLUWVFKDIWOLFKHQ %HUHLFK������������������������������������

:LQGKXQGYHUIDKUHQ������������������������������������������

6FKZHUSXQNWVHW]XQJ DXV GHP

SROLWLVFKHQ 5DXP ���������������������������������������������

9RUUDQJ I�U $QWUlJH DXV =LHO ��

*HELHWHQ����������������������������������� �����������������������

9RUUDQJ I�U $QWUlJH DXV /($'(5��*HELH�

WHQ����������������������������������� ��������������������������������

9RUUDQJ I�U $QWUlJH DXV %09(/�

0RGHOOUHJLRQHQ����������������������������������� ��������������

9RUUDQJ I�U 3URMHNWH ]XU :RKQUDXPVFKDIIXQJ���

9RUUDQJ I�U 3URMHNWH ]XU ([LVWHQ]JU�QGXQJ �������

VRQVWLJH $XVZDKONULWHULHQ ���������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�	����������
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*DE HV EHL ,KQHQ 8QVLFKHUKHLWHQ KLQ�

VLFKWOLFK GHU $EZLFNOXQJVPRGDOLWlWHQ LP

5DKPHQ GHV ($*)/� $EW� *DUDQWLH"

QHLQ� ($*)/�*DUDQWLHYHUIDKUHQ ZDU PLU EH�

NDQQW����������������������� �����������������������������������������

MD� ($*)/�*DUDQWLHYHUIDKUHQ ZDU Y|OOLJ

QHX I�U PLFK����������������� ������������������������������������

MD� DEHU QXU KLQVLFKWOLFK HLQ]HOQHU $VSHNWH�������������

)DOOV 8QVLFKHUKHLWHQ EHVWDQGHQ� DXI

ZHOFKH $EZLFNOXQJVVFKULWWH EH]RJHQ VLFK

KDXSWVlFKOLFK GLHVH 8QVLFKHUKHLWHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

8PJDQJ PLW GHQ hEHUJDQJVUHJHOXQJHQ ������������

=XODVVHQ GHV YRU]HLWLJHQ 0D�QDKPHQEHJLQQV��

$UW GHU HUIRUGHUOLFKHQ 8QWHUODJHQ GHV

$QWUDJVWHOOHUV EHL GHU $QWUDJVWHOOXQJ ����������������

'DWHQKDOWXQJ XQG �HUIDVVXQJ����������������������������

'XUFKI�KUXQJ GHU 9HUZDOWXQJVNRQWUROOH������������

,QDXJHQVFKHLQQDKPH ���������������������������������������

%HZLOOLJXQJ ������������������������������������������������������

=XVDPPHQDUEHLW PLW GHU =DKOVWHOOH �������������������

'XUFKI�KUXQJ GHU 9RU�2UW�.RQWUROOH ������������������

6DQNWLRQVUHJHOXQJHQ ����������������������������������������

8PJDQJ PLW 6$3�(UIDVVXQJVSURJUDPP ������������

$QHUNHQQXQJ QDWLRQDOHU .RILQDQ]LHUXQJV�

TXHOOHQ �������������������������������������������������������������

5HJHOQ I�U GLH =XVFKXVVIlKLJNHLW ����������������������

3U�IXQJ GHU GH�PLQLPLV�5HJHOXQJ���������������������

3XEOL]LWlWVYRUVFKULIWHQ���������������������������������������

VRQVWLJH����������������������� ������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:DQQ HUIROJWH GLH :HLWHUJDEH GHU I�U GLH

$EZLFNOXQJ GHU (8�)|UGHUXQJ HUIRUGH�

OLFKHQ .HQQWQLVVH" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

'LH HUIRUGHUOLFKHQ .HQQWQLVVH �EHU $EZLFN�
OXQJVPRGDOLWlWHQ ZXUGHQ VFKRQ YRU GHU 3UR�

JUDPPJHQHKPLJXQJ EHNDQQW JHPDFKW�������������

'LH HUIRUGHUOLFKHQ .HQQWQLVVH �EHU $EZLFN�
OXQJVPRGDOLWlWHQ ZXUGHQ XQPLWWHOEDU QDFK GHU
3URJUDPPJHQHKPLJXQJ EHNDQQW JHPDFKW���������

�

'LH HUIRUGHUOLFKHQ .HQQWQLVVH �EHU $EZLFN�
OXQJVPRGDOLWlWHQ ZXUGHQ HUVW HLQLJH =HLW
QDFK GHU 3URJUDPPJHQHKPLJXQJ EHNDQQW

JHPDFKW�����������������������������������������������������������

8QVHUH 'LHQVWVWHOOH LVW GHU]HLW LPPHU QRFK
QLFKW VRZHLW LQIRUPLHUW� GDVV HLQJHKHQGH
$QWUlJH UHLEXQJVIUHL EHDUEHLWHW XQG DEJH�

ZLFNHOW ZHUGHQ N|QQHQ������������������������� �

6LQG DOOH 9HUIDKUHQVIUDJHQ I�U 6LH

DEVFKOLH�HQG JHNOlUW"

-D���������������������������������������������������������������������

1HLQ �����������������������������������������������������������������

ZHQQ QHLQ� ZHOFKH QLFKW"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:XUGHQ GLH DQIlQJOLFKHQ $QZHLVXQJHQ

VFKRQ JHlQGHUW"

1HLQ �����������������������������������������������������������������

-D���������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� ZHOFKH"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)DOOV HV 8QVLFKHUKHLWHQ JDE� ZLH ZLFKWLJ ZDUHQ I�U 6LH IROJHQGH $VSHNWH� XP 8QVLFKHUKHLWHQ

EH]�JOLFK GHU $EZLFNOXQJ YRQ 'RUIHUQHXHUXQJVPD�QDKPHQ LP 5DKPHQ GHV KHVVLVFKHQ

(QWZLFNOXQJVSODQV DE]XEDXHQ"
�� VHKU ZLFKWLJ ELV � XQZLFKWLJ� ELWWH NUHX]HQ 6LH DQ��

� � � � �

+LOIHVWHOOXQJ YRQ .ROOHJHQ�9RUJHVHW]WHQ LQQHUKDOE GHV HLJHQHQ $PWHV

+LOIHVWHOOXQJ YRQ .ROOHJHQ DXV DQGHUHQ bPWHUQ

+LOIHVWHOOXQJ GXUFK GLH ,%+

+LOIHVWHOOXQJ GXUFK GDV 0LQLVWHULXP

+LOIHVWHOOXQJ GXUFK =DKOVWHOOH

%HVRQGHUH 'LHQVWDQZHLVXQJ GHV )DFKUHIHUDWHV

VSH]LILVFKH (UODVVH GHV )DFKUHIHUDWHV

VSH]LHOOHV ('9�3URJUDPP ]XU $QWUDJVEHDUEHLWXQJ XQG �DEZLFNOXQJ

,QWHUQH )RUWELOGXQJVYHUDQVWDOWXQJHQ

6FKXOXQJHQ LQ GHU $QZHQGHUVRIWZDUH

VRQVWLJHV�

*LEW HV DXV ,KUHU 6LFKW JUXQGVlW]OLFKH 3UR�

EOHPH LQ GHU $EZLFNOXQJ ($*)/�NRILQDQ�

]LHUWHU 0D�QDKPHQ� GLH DXI EHVRQGHUH

5HJHOXQJHQ LQ GLHVHP %HUHLFK ]XU�FN�

]XI�KUHQ VLQG"

QHLQ����������������������� ������������������������������������������

MD����������������������� ����������������������������������������������

ZHQQ MD� ZHOFKH"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*LEW HV DXV ,KUHU 6LFKW ILQDQ]WHFKQLVFKH

3UREOHPH� GLH GLH 8PVHW]XQJ GHU 0D�QDK�

PHQ HUVFKZHUHQ"

QHLQ������������������������������������������������������������������

MD����������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� ZHOFKH" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

+DXVKDOWVVSHUUH GHV /DQGHV����������������������� �����

.�U]XQJHQ G� QDWLRQDOHQ .RILQDQ]LHUXQJVPLWWHO ����

VSlWH 9HUDEVFKLHGXQJ GHV /DQGHVKDXVKDOWHV������
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VSlWH 9HUDEVFKLHGXQJ GHV %XQGHVKDXVKDOWHV �����

8QWHUVFKLHGOLFKNHLW GHU +DXVKDOWVMDKUH YRQ

(8 XQG /DQG������� ���������������������������������������������
*HQHUHOOH $EZHLFKXQJHQ YRQ GHQ $1%HVW�3
E]Z� $1%HVW *N ����������������������������������������������U

XQYHUPXWHWH 0LWWHODXIVWRFNXQJHQ���������������������

$XV]DKOXQJ GHU =XZHQGXQJ LP (UVWDWWXQJV�
YHUIDKUHQ �=XZHQGXQJVHPSIlQJHU P�VVHQ

]ZLVFKHQILQDQ]LHUHQ�����������������������������������������

-lKUOLFKNHLWVSULQ]LS ������������������������������������������

NRPPXQDOH )LQDQ]HQJSlVVH����������������������� �

VRQVWLJH������������������� ����������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:LH VFKlW]HQ 6LH LQVJHVDPW GHQ 9HUZDO�

WXQJV� XQG .RQWUROODXIZDQG I�U ($*)/�

NRILQDQ]LHUWH 'RUIHQWZLFNOXQJVPD��

QDKPHQ HLQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

YHUJOLFKHQ ]X UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ

(U LVW K|KHU DOV EHL UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ

0D�QDKPHQ����������������������� ������������������������������

(V EHVWHKW NHLQ 8QWHUVFKLHG ]X UHLQ QDWLRQDO

ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ����������������������� �����������

(U LVW JHULQJHU DOV EHL UHLQ QDWLRQDO ILQDQ�

]LHUWHQ 0D�QDKPHQ����������������������� ������������������

YHUJOLFKHQ ]X GHQ 5HJHOXQJHQ LP DOWHQ =LHO �E�

3URJUDPP

(V JDE LQ PHLQHP $PWVEH]LUN NHLQ =LHO��E�

3URJUDPP ��������������������������������������������������������

(U LVW JHJHQ�EHU GHQ 5HJHOXQJHQ LP

=LHO �E�3URJUDPP K|KHU�����������������������������������

(V EHVWHKW NHLQ 8QWHUVFKLHG ]X GHQ

5HJHOXQJHQ LP =LHO �E�3URJUDPP������������������ ��

(U LVW JHULQJHU JHJHQ�EHU GHQ 5HJHOXQJHQ

LP =LHO �E�3URJUDPP����������������������������������������

)DOOV 6LH HLQHQ 0HKUDXIZDQG VHKHQ� ZRUDXI

LVW GLHVHU 0HKUDXIZDQG NRQNUHW

]XU�FN]XI�KUHQ" %LWWH QHQQHQ 6LH GLH ZHVHQWOLFKHQ

8QWHUVFKLHGH LQ 6WLFKZRUWHQ�

JHJHQ�EHU UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

JHJHQ�EHU GHP DOWHQ =LHO��E�3URJUDPP

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)DOOV 6LH HLQHQ JHULQJHUHQ $XIZDQG VHKHQ�

ZRUDXI LVW GLHVHU JHULQJHUH $XIZDQG NRQNUHW

]XU�FN]XI�KUHQ" %LWWH QHQQHQ 6LH GLH ZHVHQWOLFKHQ

8QWHUVFKLHGH LQ 6WLFKZRUWHQ�

JHJHQ�EHU UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

JHJHQ�EHU GHP DOWHQ =LHO��E�3URJUDPP

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,P )DOOH HLQHV 0HKUDXIZDQGHV JHJHQ�EHU

UHLQ QDWLRQDO ILQDQ]LHUWHQ 0D�QDKPHQ RGHU

GHQ 5HJHOXQJHQ LP =LHO �E�3URJUDPP� :LH

KDEHQ 6LH GHQ K|KHUHQ $XIZDQG NRPSHQ�

VLHUW" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

%HUHLWVWHOOXQJ ]XVlW]OLFKHU +DXVKDOWVPLWWHO

�]� %� I�U 3&�$XVVWDWWXQJ����������������������������������

$XIVWRFNXQJ GHV 3HUVRQDOV �3ODQVWHOOHQ� ����������

WHPSRUlUH (UJlQ]XQJ GHV 3HUVRQDOV

�$XVKLOIHQ���������������������������������������������������������

SHUVRQHOOH 8PVFKLFKWXQJHQ LQQHUKDOE GHU

'LHQVWVWHOOH� �����������������������������������������������������

=XU�FNVWHOOHQ DQGHUHU $XIJDEHQ �����������������������

9RUKDQGHQHV 3HUVRQDO UHLFKW DXV� XP

0HKUDXIZDQG DE]XSXIIHUQ����������� ���������������������

,QWHUQH 8PVFKLFKWXQJ GHU $XIJDEHQ�����������������

2SWLPLHUXQJ GHU $UEHLWVDEOlXIH���������������� ��������

K|KHUH $UEHLWVEHODVWXQJ EHL JOHLFKEOHLEHQ

GHP 3HUVRQDO���������������� �����������������������������������

VRQVWLJHV����������������������������������������������������������

*LEW HV VSH]LILVFKH 5HJHOXQJHQ LP ($*)/�

9HUZDOWXQJV� XQG .RQWUROOYHUIDKUHQ� GLH GLH

1DFKIUDJH QDFK )|UGHUXQJ QHJDWLY EHHLQ�

IOXVVHQ"

QHLQ������������������������������������������������������������������

MD����������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� ZHOFKH"

8PIDQJ GHU HLQJHUHLFKWHQ 8QWHUODJHQ ��������������

$EUHFKXQJVPRGDOLWlWHQ����������� �������������������������

9HUZHQGXQJVQDFKZHLVSU�IXQJ �������������������������

VRQVWLJH����������� ������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:HOFKH %HUDWXQJ XQG +LOIH ELHWHW ,KUH

'LHQVWVWHOOH GHQ �SRWHQ]LHOOHQ� =XZHQ�

GXQJVHPSIlQJHUQ EHL GHU 3ODQXQJ XQG

8PVHW]XQJ LKUHU 0D�QDKPHQ DQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

%HUDWXQJ KLQVLFKWOLFK %DXDXVI�KUXQJ

XQG 0DWHULDOLHQ ������������������������������������������������

=XVDPPHQVWHOOXQJ GHU

HUIRUGHUOLFKHQ $QWUDJVXQWHUODJHQ ���������������������

,QIRUPDWLRQ �EHU DQGHUH �]XVlW]OLFKH�

)|UGHUP|JOLFKNHLWHQ �����������������������������������������

.HLQH ���������������������������������������������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

ZHOFKH"������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�
������
��	����������������
���2������������+���
��������

0LW ZHOFKHQ %HK|UGHQ�(LQULFKWXQJHQ DUEHLWHQ 6LH EHL GHU $EZLFNOXQJ XQG %HJOHLWXQJ ,KUHU

0D�QDKPHQ ]XVDPPHQ RGHU VWLPPHQ 6LH VLFK DE� XQG LQ ZHOFKHU )RUP HUIROJW GLHVH

=XVDPPHQDUEHLW" �ELWWH NUHX]HQ 6LH DQ��

$EVWLPPXQJ LQ GHU )RUP

MD QHLQ UHJHOPl�LJHU

%HVSUHFKXQ�

JHQ

YRQ DG KRF

%HVSUHFKXQ�

JHQ MH QDFK

0D�QDKPH

GHU %HWHLOL�

JXQJ GHU 7g%

GHU :HLWHUOHL�

WXQJ�.HQQW�

QLVQDKPH YRQ

0D�QDKPHQ

1DWXUVFKXW]EHK|UGH

'HQNPDOVFKXW]EHK|UGH

6WUD�HQEDXDPW

6WLIWXQJHQ

9HUHLQH

,%+

7HLOQHKPHUJHPHLQVFKDIW
GHU )OXUEHUHLQLJXQJ

5HDOYHUEDQG

'RUIHQWZLFNOXQJVSODQHU

*HPHLQGHQ

.UHLV �DQGHUH 'LHQVWVWHO�
OHQ�

VRQVWLJH���

)�KUW GLH $EVWLPPXQJ ]ZLVFKHQ %HK|UGHQ

XQG (LQULFKWXQJHQ GD]X� GDVV ILQDQ]LHOOH

0LWWHO XQG 0D�QDKPHQ DXI EHVWLPPWH 'RUI�

HUQHXHUXQJVYHUIDKUHQ NRQ]HQWULHUW ZHUGHQ"

QHLQ �����������������������������������������������������������������

MD ���������������������������������������������������������������������

,KUH 'RUIHUQHXHUXQJVPD�QDKPHQ ZHUGHQ LP

5DKPHQ GHV KHVVLVFKHQ (QWZLFNOXQJVSODQ

I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP JHI|UGHUW� :LH JXW

VLQG VLH PLW GHQ DQGHUHQ DQJHERWHQHQ 0D��

QDKPHQ GLHVHV 3URJUDPPV YHUWUDXW"

JDU QLFKW�����������������������������������������������������������

ZHQLJ ���������������������������������������������������������������

GLH 0D�QDKPHQ LP *HVFKlIWVEHUHLFK GHV :LUW�

VFKDIWVPLQLVWHULXPV NHQQH LFK JXW ��������������������

JXWHU hEHUEOLFN �EHU GDV *HVDPWSURJUDPP������
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6HKHQ 6LH $QVDW]SXQNWH� 'RUIHUQHXHUXQJV�

PD�QDKPHQ YRU 2UW VLQQYROO PLW DQGHUHQ

0D�QDKPHQ GHV KHVVLVFKHQ (QWZLFNOXQJV�

SODQ I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP DEJHVWLPPW

XP]XVHW]HQ"

QHLQ �����������������������������������������������������������������

MD ���������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� PLW ZHOFKHQ"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6HKHQ 6LH $QVDW]SXQNWH� 'RUIHUQHXHUXQJV�

PD�QDKPHQ VLQQYROO PLW 0D�QDKPHQ DXV

DQGHUHQ )|UGHUEHUHLFKHQ �QLFKW +HVVLVFKHU

(QWZLFNOXQJVSODQ I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP�

YRU 2UW DEJHVWLPPW XP]XVHW]HQ"

QHLQ �����������������������������������������������������������������

MD ���������������������������������������������������������������������

ZHQQ MD� PLW ZHOFKHQ"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ 6LH EHL )UDJH �� RGHU �� �QHLQ� DQJH�

NUHX]W KDEHQ� :DV EHKLQGHUW ,KUHU 0HLQXQJ

QDFK GHQ DEJHVWLPPWHQ (LQVDW] YRQ )|U�

GHUPD�QDKPHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

IHKOHQGH $EVWLPPXQJ ]ZLVFKHQ 9HUZDOWXQJV�

EHK|UGHQ ���������������������������������������������������������

0D�QDKPHQLQKDOWH SDVVHQ QLFKW ]XVDPPHQ ����

XQWHUVFKLHGOLFKH )|UGHUYRUDXVVHW]XQJHQ ���������

MHGH %HK|UGH�(LQULFKWXQJ VHW]W LKUH HLJHQHQ

6FKZHUSXQNWH ��������������������������������������������������

IHKOHQGH �EHUJHPHLQGOLFKH 3ODQXQJVJUXQG�

ODJHQ����������������������������������������������������������������

DQGHUH %HK|UGHQ�(LQULFKWXQJHQ KDEHQ NHLQ

*HOG�����������������������������������������������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

:HQQ VLH EHL )UDJH �� RGHU �� �MD� DQJH�

NUHX]W KDEHQ� :DV I|UGHUW ,KUHU 0HLQXQJ

QDFK GHQ DEJHVWLPPWHQ (LQVDW] YRQ )|U�

GHUPD�QDKPHQ" �0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

�LQWHQVLYHU� $EVWLPPXQJVSUR]HVV ]ZLVFKHQ

%HK|UGHQ�,QVWLWXWLRQHQ �������������������������������������

0D�QDKPHQ SDVVHQ LQKDOWOLFK JXW ]XVDPPHQ ��

NRRUGLQLHUHQGH )XQNWLRQ ,KUHU 'LHQVWVWHOOH��������

LQWHJULHUHQGH )XQNWLRQ GHV '(�.RQ]HSWV����������

JXWH SHUV|QOLFKH .RQWDNWH ��������������������������������

$QNQ�SIHQ DQ HLQH EHUHLWV EHVWHKHQGH

JXWH =XVDPPHQDUEHLW ��������������������������������������

(QJDJHPHQW HLQ]HOQHU 3HUVRQHQ����������������������

TXDOLIL]LHUWH 0LWDUEHLWHU,QQHQ ����������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

.|QQHQ 6LH NRQNUHWH 3URMHNWEHLVSLHOH I�U GLH

JHOXQJHQH .RPELQDWLRQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

PLW DQGHUHQ )|UGHUPD�QDKPHQ QHQQHQ"

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

+DEHQ GLH *HPHLQGHQ PLW ($*)/�JHI|UGHU�

WHQ 'RUIHUQHXHUXQJVPD�QDKPHQ LQ GHQ OHW]�

WHQ ]ZHL -DKUHQ DXFK )|UGHUPLWWHO DXV HLQHP

GHU IROJHQGHQ 3URJUDPPH LQ $QVSUXFK JH�

QRPPHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

/($'(5 ���������������������������������������������������������

'HQNPDOSIOHJHPLWWHO �����������������������������������������

)OXUEHUHLQLJXQJ ������������������������������������������������

=LHO ��3URJUDPP�����������������������������������������������

6WlGWHEDXI|UGHUXQJ������������������������������������������

,17(55(*�������������������������������������������������������

0RGHOOUHJLRQHQ GHV %09(/������������������������������

$QGHUH 3URJUDPPH ������������������������������������������

XQG ]ZDU�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1HLQ �����������������������������������������������������������������

.DQQ VHLQ� LVW PLU DEHU QLFKW EHNDQQW ����������������

�
��������6����������2�
��
!

����
������������

%HVWHKHQ DXV ,KUHU 6LFKW 9ROO]XJVGHIL]LWH EHL

GHU 8PVHW]XQJ GHV '(�.RQ]HSWHV"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

1HLQ �����������������������������������������������������������������

MD����������������������������������������������������������������������

:HQQ MD� ZHOFKHV VLQG GLH *U�QGH I�U
9ROO]XJVGHIL]LWH"

GHP '(�.RQ]HSW IHKOW GLH 5HFKWV�

YHUELQGOLFKNHLW ��������������������������������������������������

9RUKHUUVFKHQ HLQHU DXI )|UGHUPLWWHO DE�

]LHOHQGHQ SDVVLYHQ (UZDUWXQJVKDOWXQJ �������������

NHLQH %UHLWHQZLUNXQJ LQ GHU %HY|ONHUXQJ ����������

6FKLFNVDO GHV '(�.RQ]HSWV LVW

VWDUN DQ EHVWLPPWH 3HUVRQHQ JHEXQGHQ �����������

JHULQJH ILQDQ]LHOOH 0LWWHO GHV /DQGHV EHZLUNHQ
HLQHQ %UXFK ]ZLVFKHQ $QVSUXFK XQG

0DFKEDUNHLW �����������������������������������������������������

NRPPXQDOH )LQDQ]HQJSlVVH ����������������������������

VRQVWLJH �����������������������������������������������������������

ZHOFKH"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:HQQ 9ROO]XJVGHIL]LWH EHVWHKHQ� ZDV VROOWH

,KUHU 0HLQXQJ QDFK JHWDQ ZHUGHQ"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ P|JOLFK�

VWlUNHUH UHJLRQDOH .RQ]HQWUDWLRQ GHU

)|UGHUPLWWHO �����������������������������������������������������

5HGXNWLRQ GHU LQ GDV 3URJUDPP DXI]XQHK�

HQGHQ '|UIHU ����������������������������������������������������

9HUPHLGHQ YRQ �VWHUHRW\SHQ 3ODQXQJHQ
]XJXQVWHQ YRQ '(�.RQ]HSWHQ� GLH VLFK GHX�
OLFKHU DOV ELVKHU DXI |UWOLFKH %HVRQGHUKHLWHQ

HLQVWHOOHQ ���������������������������������������������������������

(UJHEQLVVH GHV '(�.RQ]HSWHV VROOWHQ VWlUNHU

YHUELQGOLFK JHPDFKW ZHUGHQ �����������������������������

VWlUNHUH 2ULHQWLHUXQJ DXI GHQ 3ODQXQJV�
SUR]HVV� LQ GHP GDV '(�.RQ]HSW QXU HLQ $VSHNW

XQWHU YLHOHQ LVW �������������������������������������������������

XPVHW]XQJVRULHQWLHUWHUH 'RUIHUQHXHUXQJV�

SODQXQJ������������������������������������������������������������

VRQVWLJHV ���������������������������������������������������������

XQG ]ZDU"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,Q ZHOFKHP 8PIDQJ ZHUGHQ LQ ,KUHP 'LHQVW�

EHUHLFK (UJHEQLVVH GHV '(�.RQ]HSWHV GXUFK

8PVHW]XQJ LQ |UWOLFKHV %DXUHFKW YHUELQGOLFK

JHPDFKW ZHUGHQ"

hEHUKDXSW QLFKW ������������������������������������������������

0DQFKPDO ��������������������������������������������������������

G� K� LQ FD� BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3UR]HQW GHU

'(�.RQ]HSWH

,PPHU���������������������������������������������������������������

+DEHQ 6LH $QUHJXQJHQ E]Z� .ULWLN ]XU ZHLWHUHQ 'XUFKI�KUXQJ GHU )|UGHUXQJ XQG GHV )|UGHU�

YHUIDKUHQV LP 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ"

%HPHUNXQJHQ� .ULWLN� $QUHJXQJHQ ]XP )UDJHERJHQ�
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%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� 6� +DUWWKDOHU 	 %� .RFK Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

� :DUHQ 6LH �EHU GLH 'RUIHUQHXHUXQJ

LQ ,KUHP 'RUI LQIRUPLHUW"
�0HKUIDFKQHQQXQJHQ VLQG P|JOLFK�

QHLQ���������������������������������������������������������� �

MD� DXV GHU =HLWXQJ������������������������������ �

MD� GXUFK *HVSUlFKH PLW DQGHUHQ���� �

MD� GXUFK GHQ *HPHLQGHEULHI������������ �

MD� GXUFK 9HUDQVWDOWXQJHQ LP 'RUI�� �

MD� GXUFK 0LWDUEHLW LP $UEHLWVNUHLV�� �

MD� GXUFK�

��������������������������������

� ,P 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ZDU

HV P|JOLFK� )|UGHUJHOGHU ]X EH�

NRPPHQ� +DEHQ 6LH VHOEVW DXFK

0D�QDKPHQ PLW )|UGHUJHOGHUQ

GXUFKJHI�KUW"

MD�������������������������������������������������������������� �

QHLQ���������������������������������������������������������� �

LFK ZHL� QLFKW������������������������������������������

��� :LH KDW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ ,KU 'RUI YHUlQGHUW"

��� :HOFKH %HUHLFKH VLQG ,KQHQ ZLFKWLJ� GDPLW 6LH VLFK LQ LKUHP 'RUI ZRKO I�KOHQ"
�ELWWH NUHX]HQ 6LH LQ MHGHU =HLOH %HWUHIIHQGHV DQ�

)UDJH ��� )UDJH ���

'LH 'RUIHUQHXHUXQJ KDW LQ GLH�

VHP %HUHLFK ]X ��� JHI�KUW�

9HUEHV�
VHUXQJHQ

NHLQHQ
9HUlQ�

GHUXQJHQ

9HU�
VFKOHFK�
WHUXQJHQ

,FK
ZHL�
QLFKW

'LHVHU %HUHLFK

LVW ZLFKWLJ�

GDPLW LFK PLFK

LP 'RUI ZRKO

I�KOH�

%HUHLFKH

� R � MD QHLQ

DQVSUHFKHQGHV 2UWVELOG
�*HVWDOWXQJ YRQ 6WUD�HQ� 3OlW]HQ� +lX�
VHUIDVVDGHQ� *lUWHQ XVZ��

YHUNHKUVEHUXKLJWH 6WUD�HQI�KUXQJ

� $EVFKZlFKXQJ YRQ *HIDKUSXQN�

WHQ �]�%� DQ 2UWVHLQJlQJHQ� .UHX]XQJV�

EHUHLFKHQ� hEHUJlQJHQ XVZ��

)DKUUDG� XQG )X�JlQJHUZHJH

9HUNHKUVOlUP �9HUULQJHUXQJ�

3DUNP|JOLFKNHLWHQ I�U .)=

9RUKDQGHQVHLQ YRQ�

� /HEHQVPLWWHOOlGHQ XQG DQGHUHQ

*HVFKlIWHQ LP 'RUI �LQNO� +RIOlGHQ

XVZ��

� 3RVW XQG %DQN LP 'RUI

� bU]WHQ � 3IOHJHGLHQVWHQ LP 'RUI

� *DVWVWlWWHQ � &DIpV LP 'RUI

� hEHUQDFKWXQJVP|JOLFKNHLWHQ LP

'RUI �*lVWH]LPPHU DXI %DXHUQK|IHQ�

*DVWK|IH� Ä+HXKRWHOV³ XVZ��

� .LQGHUJDUWHQ XQG �*UXQG��

6FKXOH LP 'RUI

$1+$1* �� �0D�QDKPH R�
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%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� 6� +DUWWKDOHU 	 %� .RFK Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

� )RUWVHW]XQJ 7DEHOOH �

)UDJH ��� )UDJH ���

'LH 'RUIHUQHXHUXQJ KDW LQ GLH�

VHP %HUHLFK

]X ��� JHI�KUW�

9HUEHV�
VHUXQJHQ

NHLQHQ
9HUlQ�

GHUXQJHQ

9HU�
VFKOHFK�
WHUXQJHQ

,FK
ZHL�
QLFKW

'LHVHU %HUHLFK

LVW ZLFKWLJ�

GDPLW LFK PLFK

LP 'RUI ZRKO

I�KOH�

%HUHLFKH

� R � MD QHLQ

.LQGHUVSLHOSOlW]H LP 'RUI

)UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ � 6SRUWVWlWWHQ

LP 'RUI �%RO]SODW]� 5HLWKDOOH� 6FK�W]HQ�

KDOOH� 6SRUWKDOOH XVZ��

'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ
�'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� -XJHQGKHLP�
VRQVWLJH 7UHIISXQNWH XVZ��

1DWXU XQG 8PZHOW �5HQDWXULHUXQJ
'RUIEDFK � 'RUIWHLFK� %HJU�QXQJV� X� $Q�
SIODQ]XQJVPD�QDKPHQ� (QWVLHJHOXQJ YRQ
6WUD�HQ XQG 3OlW]HQ XVZ��

$UEHLWVP|JOLFKNHLWHQ LP 'RUI

VRQVWLJHV� XQG ]ZDU�

� +DEHQ 6LH GHQ (LQGUXFN� GDVV VLFK

,KUH /HEHQVTXDOLWlW LQVJHVDPW GXUFK

GLH 'RUIHUQHXHUXQJ YHUlQGHUW KDW"
�%LWWH NUHX]HQ 6LH GLH 9HUlQGHUXQJ DXI GHU
IROJHQGHQ 6NDOD DQ� ±� EHGHXWHW ÄVWDUN YHU�
VFKOHFKWHUW³� �� ÄVWDUN YHUEHVVHUW³��

� �

�YHUVFKOHFKWHUW�

� � �

�YHUEHVVHUW�

� 6LQG 6LH PLW ,KUHP 'RUI � VR ZLH HV

MHW]W LVW � ]XIULHGHQ"

MD� VHKU��������������������������������������������������� �

MD� LP *UR�HQ XQG *DQ]HQ VFKRQ���� �

QHLQ� QLFKW JDQ]������������������������������������ �

QHLQ� �EHUKDXSW QLFKW�������������������������� �

LFK ZHL� QLFKW������������������������������������������

� :DV Z�UGHQ 6LH QRFK JHUQH lQGHUQ

E]Z� VLFK DQGHUV Z�QVFKHQ"

� ,P 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ

ZXUGHQ LQ ,KUHP 'RUI JHVWDOWHULVFKH

0D�QDKPHQ DQ *HElXGHQ GXUFKJH�

I�KUW �]� %� GLH 6DQLHUXQJ YRQ 'l�

FKHUQ� )HQVWHUQ XQG )DVVDGHQ��

��� :DV GHQNHQ 6LH� ZHQQ 6LH GLHVH *H�

ElXGH VHKHQ"

LFK KDEH GDV ELVKHU QRFK JDU QLFKW

ZDKUJHQRPPHQ������������������������������ �

LFK ILQGH GDV �EHUIO�VVLJ������������������ �

LFK ILQGH HV JXW� GDVV GLH DOWHQ

*HElXGH HUKDOWHQ ZHUGHQ� DEHU

ELWWH RKQH )|UGHUJHOGHU���������������������� �

LFK ILQGH HV ULFKWLJ� GDVV GDI�U DXFK

)|UGHUJHOGHU HLQJHVHW]W ZHUGHQ��������
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%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK ELWWH DQ� 6� +DUWWKDOHU 	 %� .RFK Â %XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� Â

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/� Â %XQGHVDOOHH �� Â ����� %UDXQVFKZHLJ Â

7HO�� ���� � �������� RGHU ����� Â )D[� ���� � ��������

��� )�U ZLH ZLFKWLJ KDOWHQ 6LH GLHVH

0D�QDKPHQ I�U GDV 'RUI"

I�U XQZLFKWLJ��������������������������������������������

I�U ZLFKWLJ �����������������������������������������������

I�U VHKU ZLFKWLJ� ZHLO ����������������������������

� PHKU *lVWH � 7RXULVWHQ LQ

XQVHU 'RUI NRPPHQ� �����������������������

� PHKU 0HQVFKHQ KLHUKHU ]LHKHQ��� �

� LFK PLFK KLHU MHW]W ZRKOHU I�KOH�����

� ZLHGHU PHKU LP 'RUI ORV LVW�����������

� ZHLO����

� :DV KDW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ DXV ,K�

UHU 6LFKW I�U ,KU 'RUI JHEUDFKW"

�����������	
�	�����	������

�

PlQQOLFK �������������������������������������������������������� �

ZHLEOLFK������������������������������������������������������������

�� :LH DOW VLQG 6LH"

XQWHU �� -DKUHQ����������������������������������������������

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������� �

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������� �

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������� �

�� ELV �� -DKUH �������������������������������������������� �

�EHU �� -DKUH ������������������������������������������������

�� 6HLW ZDQQ OHEHQ 6LH LP 'RUI"

VHLW PHLQHU .LQGKHLW �������������������������������������

VHLW PHKU DOV �� -DKUHQ������������������������������ �

VHLW ZHQLJHU DOV �� -DKUHQ������������������������� �

LFK ELQ LP 'RUI DXIJHZDFKVHQ�

ZDU HLQH =HLWODQJ ZRDQGHUV�

OHEH MHW]W DEHU ZLHGHU KLHU��������������������������

�� :HOFKHU EHUXIOLFKHQ 7lWLJNHLW JHKHQ

6LH QDFK"

$QJHVWHOOWHU � $QJHVWHOOWH���������������������

$UEHLWHU � $UEHLWHULQ�������������������������������

5HQWQHU � 5HQWQHULQ�������������������������������

+DXVPDQQ � +DXVIUDX���������������������������

6FK�OHU � 6FK�OHULQ��������������������������������

6WXGHQW � 6WXGHQWLQ������������������������������ �

6HOEVWVWlQGLJHU � 6HOEVWlQGLJH�����������

$UEHLWVORVHU � $UEHLWVORVH���������������������

�� :LH YLHOH 3HUVRQHQ OHEHQ LQ ,KUHP

+DXVKDOW"

3HUVRQ�HQ�

�����	������	���	������	����������	�������������	��	���	
������
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%XQGHVIRUVFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW

,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG OlQGOLFKH 5lXPH �%$/�

%XQGHVDOOHH ��� �� ��� %UDXQVFKZHLJ

ZZZ�EDO�IDO�GH

7H[W XQG )RWRV� 'LSO��,QJ� 6LPRQH +DUWWKDOHU

2NWREHU ����

$1+$1* �� �0D�QDKPH R�
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8P LQQHUKDOE GHU 6WUXNWXUI|UGHUSHULRGH ���� ± ���� YRQ GHU (XURSlLVFKHQ .RPPLVVLRQ )|UGHUJHOGHU DXV

GHP (XURSlLVFKHQ $XVJOHLFKV� XQG *DUDQWLHIRQGV I�U GLH /DQGZLUWVFKDIW �($*)/� ]X HUKDOWHQ� KDEHQ GLH

%XQGHVOlQGHU QDFK 0D�JDEH GHU 9HURUGQXQJ �(*� 1U� ��������� (QWZLFNOXQJVSOlQH I�U GHQ OlQGOLFKHQ

5DXP HUVWHOOW� LQ GHQHQ XPIDQJUHLFK DXI GLH 0D�QDKPHQ HLQJHJDQJHQ ZLUG� ZHOFKH PLW GHQ (8�0LWWHOQ JHI|U�

GHUW ZHUGHQ VROOHQ� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ � 'RUIHQWZLFNOXQJ VWHOOW GDEHL QXU HLQH 0D�QDKPH YRQ HLQHU 9LHO]DKO

YHUVFKLHGHQHU )|UGHUPD�QDKPHQ GDU�

$Q GLH 9HUJDEH YRQ )|UGHUPLWWHOQ KDW GLH (XURSlLVFKH .RPPLVVLRQ GLH %HGLQJXQJ JHNQ�SIW� GDVV GLH 8PVHW�

]XQJ GHU )|UGHUXQJ � LQVEHVRQGHUH ZDV LKUH :LUNXQJHQ XQG (IIHNWH EHWULIIW � ]X EHZHUWHQ LVW� 'LHV PXVV MH�

ZHLOV ]XU 0LWWH GHU 3URJUDPPODXI]HLW �DOV =ZLVFKHQEHZHUWXQJ� XQG QDFK $EVFKOXVV GHU 3URJUDPPODXI]HLW �DOV

([�SRVW�%HZHUWXQJ� GXUFK XQEHWHLOLJWH 'ULWWH HUIROJHQ�

)�U GLH =ZLVFKHQEHZHUWXQJ GHU R�J� (QWZLFNOXQJVSOlQH KDEHQ VLFK GLH )OlFKHQOlQGHU +HVVHQ� 1LHGHUVDFK�

VHQ� 1RUGUKHLQ�:HVWIDOHQ XQG 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ VRZLH GLH ]ZHL 6WDGWVWDDWHQ %UHPHQ XQG +DPEXUJ HQW�

VFKLHGHQ� JHPHLQVDP HLQHQ %HZHUWHU �(YDOXDWRU� ]X EHDXIWUDJHQ� 1HEHQ .RVWHQJU�QGHQ HUJDEHQ VLFK GD�

GXUFK I�U GLH /lQGHU YHUVFKLHGHQH ZHLWHUH 9RUWHLOH� ]�%� HLQH EHVVHUH 9HUJOHLFKEDUNHLW GHU %HZHUWXQJVEH�

ULFKWH RGHU JHPHLQVDPH OlQGHU�EHUJUHLIHQGH 'LVNXVVLRQVP|JOLFKNHLWHQ� $OV =ZLVFKHQEHZHUWHU ZXUGH LP

+HUEVW ���� GDV ,QVWLWXW I�U %HWULHEVZLUWVFKDIW� $JUDUVWUXNWXU XQG /lQGOLFKH 5lXPH �%$/� DQG GHU %XQGHVIRU�

VFKXQJVDQVWDOW I�U /DQGZLUWVFKDIW �)$/� LQ %UDXQVFKZHLJ EHDXIWUDJW�

'LH 'XUFKI�KUXQJ GHU =ZLVFKHQEHZHUWXQJ GDXHUWH UXQG ]ZHL -DKUH� 6LH HQGHW �YRUOlXILJ� PLW GHU $EJDEH GHU

XPIDQJUHLFKHQ %HZHUWXQJVEHULFKWH DQ GLH MHZHLOV ]XVWlQGLJHQ /lQGHUPLQLVWHULHQ ]XP ���������� ZHOFKH GLH

%HULFKWH GDQQ ]XP �������� DQ GLH (XURSlLVFKH .RPPLVVLRQ QDFK %U�VVHO ZHLWHUOHLWHQ�

/�
�",
�����	����

0LW $XVQDKPH GHU 6WDGWVWDDWHQ QLPPW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ �LQ 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ ZLUG VLH VHLW HLQLJHQ -DKUHQ

'RUIHQWZLFNOXQJ JHQDQQW� LQ GHQ (QWZLFNOXQJVSOlQHQ GHU JHQDQQWHQ /lQGHU HLQHQ ]XP 7HLO VHKU KRKHQ 6WHO�

OHQZHUW HLQ�

$QPHUNXQJ� 'HU .�U]H ZHJHQ ZLUG LQ GHQ QDFKIROJHQGHQ $XVI�KUXQJHQ QXU QRFK YRQ 'RUIHUQHXHUXQJ JH�

VSURFKHQ� DXFK ZHQQ I�U 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ GLH 'RUIHQWZLFNOXQJ JHPHLQW LVW�

%HVRQGHUV LQ GHQ )OlFKHQOlQGHUQ IOLH�W HLQ *UR�WHLO GHU (8�)|UGHUPLWWHO� GLH QDFK $UWLNHO �� GHU 9HURUGQXQJ

�(*� 1U� ��������� I�U GLH $QSDVVXQJ XQG (QWZLFNOXQJ YRQ OlQGOLFKHQ *HELHWHQ YRUJHVHKHQ VLQG� LQ GLH

'RUIHUQHXHUXQJ� 'LH %HZHUWHULQQHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ KDEHQ VLFK GDKHU DXVJLHELJ PLW GHU )UDJH EHVFKlI�

WLJW� ZHOFKH 0HWKRGLN JHHLJQHW LVW� GLH JHVDPWH %DQGEUHLWH GHU :LUNXQJHQ XQG (IIHNWH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ]X

HUKHEHQ XQG GDU]XVWHOOHQ�

(LQ XQYHU]LFKWEDUHV (OHPHQW ]XU %HZHUWXQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJVHIIHNWH VLQG GDEHL GLH 2UWVEHVLFKWLJXQJHQ

JHI|UGHUWHU 3URMHNWH XQG 2UWH VRZLH *HVSUlFKH PLW GHQ EHWHLOLJWHQ E]Z� ]XVWlQGLJHQ 3HUVRQHQ� ,P 6RPPHU

���� ZXUGHQ GDKHU HUVWH 2UWVWHUPLQH GXUFKJHI�KUW� XP 6FKZHUSXQNWH XQG %HVRQGHUKHLWHQ GHU 'RUIHUQHXH�

UXQJ LQ GHQ HLQ]HOQHQ /lQGHUQ NHQQHQ ]XOHUQHQ XQG ]X YHUWLHIHQ� 'LHVH �6RQGLHUXQJVSKDVH� VROOWH ]XP HUV�

WHQ ]HLJHQ� ZHOFKH %HVRQGHUKHLW XQG hEHUHLQVWLPPXQJHQ LQ E]Z� ]ZLVFKHQ GHQ /lQGHUQ EHVWHKHQ� XP GDUDXI

DXIEDXHQG GLH QDFKIROJHQGHQ WLHIHUJHKHQGHQ 8QWHUVXFKXQJHQ EHVVHU SODQHQ XQG GXUFKI�KUHQ ]X N|QQHQ�

1HEHQ GHU VWDWLVWLVFKHQ $XVZHUWXQJ GHU YRQ GHQ ]XVWlQGLJHQ 0LQLVWHULHQ EHUHLWJHVWHOOWHQ )|UGHUGDWHQ XQG

GHQ (UJHEQLVVHQ HLQHU VFKULIWOLFKHQ %HIUDJXQJ JHI|UGHUWHU 3URMHNWWUlJHU JHK|UHQ ]X GLHVHQ WLHIHUJHKHQGHQ

8QWHUVXFKXQJHQ DXFK GLH )DOOVWXGLHQ ± GHWDLOOLHUWH 8QWHUVXFKXQJHQ YRU 2UW�

'LH .DUWH DXI GHU QDFKIROJHQGHQ 6HLWH ]HLJW DOOH '|UIHU E]Z� 2UWH� GLH YRQ GHQ %HZHUWHULQQHQ LP 5DKPHQ GHU

=ZLVFKHQEHZHUWXQJ DXIJHVXFKW ZXUGHQ�

� 'LH JHRPHWULVFKHQ 6\PEROH �.UHLVH� 'UHLHFNH� 4XDGUDW� 5DXWH� PDUNLHUHQ GLH '|UIHU� GLH LP 5DKPHQ GHU

6RQGLHUXQJVSKDVH EHWUDFKWHW ZXUGHQ�

� %HL ]ZHL '|UIHUQ KDQGHOW HV VLFK XP VROFKH� EHL GHQHQ HLQH %HZHUWHULQ ]X HLQ]HOQHQ 6LW]XQJHQ GHU .RQ�

]HSWHQWZLFNOXQJVSKDVH E]Z� GHU 3KDVH GHU 'RUIHUQHXHUXQJVSODQ�$XIVWHOOXQJ KLQ]XJHNRPPHQ LVW� XP ]X

EHREDFKWHQ� ZHOFKH 7KHPHQ EHKDQGHOW ZHUGHQ� ZHOFKH $NWHXUH VLFK EHWHLOLJHQ� ZLH GLHVH PLWHLQDQGHU
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XPJHKHQ� ZLH /|VXQJHQ HQWZLFNHOW ZHUGHQ XVZ� =LHO GHU %HREDFKWXQJHQ ZDU HV� $QVlW]H I�U G\QDPL�

VFKH (QWZLFNOXQJHQ LQ GHQ '|UIHUQ ]X LGHQWLIL]LHUHQ� GLH PLW GHU 'RUIHUQHXHUXQJ DXVJHO|VW ZHUGHQ�

� %HL GHQ PLW HLQHP 6WHUQ PDUNLHUWHQ

'|UIHUQ KDQGHOW HV VLFK XP GLH YLHU

)DOOVWXGLHQG|UIHU� DXI GLH LQ GLHVHU

'RNXPHQWDWLRQ KDXSWVlFKOLFK HLQJH�

JDQJHQ ZLUG�

'LHVH )DOOVWXGLHQ ZXUGHQ VFKOLH�OLFK ]ZL�

VFKHQ 'H]HPEHU ���� XQG )HEUXDU ����

GXUFKJHI�KUW�

,Q MHGHP )OlFKHQODQG ZXUGH ]XYRU HLQ )DOO�

VWXGLHQGRUI EHVWLPPW� ZHOFKHV GDQQ GHWDLO�

OLHUW XQWHUVXFKW ZXUGH�

$XVZDKONULWHULXP I�U GLH )DOOVWXGLHQG|UIHUQ

ZDU� GDVV GLH '|UIHU VFKRQ VHLW HLQLJHQ

-DKUHQ DXV GHU 'RUIHUQHXHUXQJVI|UGHUXQJ

DXVJHVFKLHGHQ VHLQ VROOWHQ� DP EHVWHQ

VROOWH GDV (QGH GHU )|UGHUXQJ ]ZLVFKHQ

���� XQG ���� OLHJHQ� XP VR PLWWHO� ELV

ODQJIULVWLJH :LUNXQJHQ EHVVHU HUNHQQHQ ]X

N|QQHQ� 'LH VR HUPLWWHOWHQ :LUNXQJHQ

N|QQHQ LQ GHU 5HJHO DXI GLH DNWXHOO JHI|U�

GHUWHQ '|UIHU �EHUWUDJHQ ZHUGHQ�

'DU�EHU KLQDXV VROOWHQ LQ GHQ '|UIHUQ 3UR�

MHNWH SULYDWHU XQG |IIHQWOLFKHU 3URMHNWWUlJHU

JHI|UGHUW ZRUGHQ VHLQ� GD GLHVH LQ LKUHU $UW

VHKU XQWHUVFKLHGOLFK VLQG XQG XQWHUVFKLHG�

OLFKH :LUNXQJHQ HQWIDOWHQ�

$X�HUGHP VROOWHQ GLH )DOOVWXGLHQG|UIHU YRQ

LKUHU /DJH XQG 6WUXNWXU P|JOLFKVW XQWHU�

VFKLHGOLFK VHLQ� XP JHJHEHQHQIDOOV YHU�

VFKLHGHQH (IIHNWH IHVWVWHOOHQ ]X N|QQHQ�

6R HUJDE HV VLFK� GDVV

� LQ +HVVHQ HLQ P|JOLFKVW VWUXNWXUVFKZD�

FKHV� SHULSKHUHV 'RUI LQ 0LWWHOJHELUJV�

ODJH JHVXFKW ZXUGH�

� LQ 1LHGHUVDFKVHQ HLQ VWDUN ODQGZLUW�

VFKDIWOLFKHV JHSUlJWHV 'RUI �PLW KRKHP

9HUHGHOXQJVDQWHLO��

� LQ 1RUGUKHLQ�:HVWIDOHQ HLQ YHUGLFK�

WXQJVUDXPQDKHV 'RUI XQG

� LQ 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ HLQ WRXULVWLVFK

JHSUlJWHV 'RUI �P|JOLFKVW LQ 2VWVHH�

1lKH��

'LH HLQ]HOQHQ 8QWHUVXFKXQJVVFKULWWH LP )DOOVWXGLHQGRUI LQ +HVVHQ VWHOOW GLH QDFKIROJHQGH 7DEHOOH GDU� 'LH $U�

EHLWVVFKULWWH ZXUGHQ GDEHL YRQ HLQHU %HZHUWHULQQHQ GXUFKJHI�KUW�

'LH 'DUVWHOOXQJ GHU )DOOVWXGLH EHJLQQW GDQQ DE 6HLWH �� 1DFK HLQHU NXU]HQ $XVI�KUXQJ ]XP 6WHOOHQZHUW GHU

'RUIHUQHXHUXQJ LQ +HVVHQ XQG HLQHP NXU]HQ 'RUISRUWUlW YRQ 0|UVKDXVHQ ZLUG GRUW DXI GLH ZLFKWLJVWHQ (UJHE�

QLVVH GHU 8QWHUVXFKXQJHQ HLQJHJDQJHQ�

'LH (UJHEQLVVH GHU )DOOVWXGLHQ DXV GHQ DQGHUHQ %XQGHVOlQGHUQ ZHUGHQ DQ GLHVHU 6WHOOH QLFKW GDUJHVWHOOW�

.DUWH �� /DJH GHU RUWVEHVLFKWLJWHQ XQG XQWHUVXFKWHQ '|UIHU

(UNOlUXQJ GHU 6\PEROH�

2UWVEHVLFKWLJWH '|UIHU � 5HJLRQHQ

LP 5DKPHQ GHU �6RQGLHUXQJVSKDVH�

)DOOVWXGLHQG|UIHU �HLQHV MH )OlFKHQODQG�

'RUI� LQ GHP GLH (UVWHOOXQJVSKDVH GHV

'RUIHUQHXHUXQJVSODQHV � � NRQ]HSWV

DQ PHKUHUHQ 7HUPLQHQ YRQ HLQHU %HZHUWHULQ

EHJOHLWHW ZXUGH �WHLOQHKPHQGH %HREDFKWXQJ�

6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ

+DPEXUJ

1LHGHUVDFKVHQ

%UHPHQ

1RUGUKHLQ�:HVWIDOHQ

+HVVHQ

%URGHUVE\

%HYHUQ

/HQQLQJVHQ

0|UVKDXVHQ

/DWKHQ

/HKH

/lKGHQ

/LHEHQEXUJ�/HZH

9HUO�.DXQLW]

9HUVPROG�+HVVHOWHLFK

5|GLQJKDXVHQ

3HOOZRUP

7RGHQKDXVHQ

.DVVHEUXFK



1 ���������

$UEHLWVVFKULWW (UOlXWHUXQJ

([SHUWHQ�

JHVSUlFKH

'XUFKJHI�KUW ZXUGHQ ([SHUWHQJHVSUlFKH PLW DQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ EHWHLOLJWHQ 3HUVRQHQ

ZLH ]�%� GHP %�UJHUPHLVWHU� HLQHP 9HUZDOWXQJVYHUWUHWHU� GHP 2UWVYRUVWHKHU� GHP 'RUI�

SODQHU� GHP 9RUVLW]HQGHQ GHV $UEHLWVNUHLVHV 'RUIHUQHXHUXQJ XQG HLQHP 9HUWUHWHU GHV

]XVWlQGLJHQ $PWHV GHU $JUDUVWUXNWXUYHUZDOWXQJ�

'LH *HVSUlFKH ZXUGHQ DXI GHU %DVLV HLQHV /HLWIDGHQV GXUFKJHI�KUW XQG EHL (LQYHUVWlQG�

QLV GHU %HIUDJWHQ PLW HLQHP $XGLRJHUlW DXIJH]HLFKQHW� -H QDFK GHQ 9RUNHQQWQLVVHQ GHU

%HZHUWHULQQHQ DXV ]XYRU JHI�KUWHQ *HVSUlFKHQ E]Z� GHP 6WXGLXP GHU JJI� LP 9RUIHOG

]XJHVFKLFNWHQ ,QIRUPDWLRQHQ �'RUIHUQHXHUXQJVNRQ]HSW� ,QIRUPDWLRQHQ ]XP 2UW HWF�� XQG

LQ $EKlQJLJNHLW GHU YHUI�JEDUHQ =HLW YRQ 6HLWHQ GHU %HIUDJWHQ KDWWHQ GLH ([SHUWHQJH�

VSUlFKH HLQH XQWHUVFKLHGOLFKH ]HLWOLFKH 'DXHU� 'LHVH ODJ LQ GHU 5HJHO ]ZLVFKHQ HLQ XQG

]ZHL 6WXQGHQ�

2UWV�

EHVLFKWLJXQJ

8P HLQHQ (LQGUXFN YRQ GHU 6LWXDWLRQ YRU 2UW ]X HUKDOWHQ� KDEHQ GLH %HZHUWHULQQHQ GDV

'RUI PHKUIDFK ÄGXUFKZDQGHUW³� 'DEHL ZXUGHQ ZLFKWLJH E]Z� PDUNDQWH *HJHEHQKHLWHQ IR�

WRJUDILVFK GRNXPHQWLHUW XQG JOHLFK]HLWLJ GLH :XUIVHQGXQJHQ DQ GLH +DXVKDOWH YHUWHLOW� ,Q

HLQLJHQ )lOOHQ HUJDEHQ VLFK GDEHL *HVSUlFKH PLW GHQ 'RUIEHZRKQHUQ ]XU 6LWXDWLRQ LP

'RUI XQG ]XU GXUFKJHI�KUWHQ 'RUIHUQHXHUXQJ�

6FKULIWOLFKH

%HIUDJXQJ GHU

+DXVKDOWH

�:XUIVHQGXQJ�

,P 5DKPHQ GHU 2UWVEHVLFKWLJXQJ ZXUGH HLQ NXU]HU� ��VHLWLJHU )UDJHERJHQ DQ GLH 'RUIEH�

ZRKQHU YHUWHLOW� 'LH $Q]DKO GHU :XUIVHQGXQJHQ ULFKWHWH VLFK QDFK GHU JHVFKlW]WHQ $Q]DKO

GHU +DXVKDOWH� GLH DXV GHU (LQZRKQHU]DKO GHV 'RUIHV DEJHOHLWHW ZXUGH� /DQGZLUWH HUKLHO�

WHQ GLHVH :XUIVHQGXQJ QLFKW� GD VLH ]X HLQHP JHULQJI�JLJ VSlWHUHQ =HLWSXQNW P�QGOLFK

EHIUDJW ZXUGHQ �V�X��� 'D MHGRFK QLFKW LPPHU NODU ZDU� RE HLQ *HElXGH QXQ YRQ HLQHP DN�

WLYHQ +DXSW� RGHU 1HEHQHUZHUEVODQGZLUW EHZRKQW ZLUG� NDQQ HV LQ (LQ]HOIlOOHQ YRUJH�

NRPPHQ VHLQ� GDVV HLQ /DQGZLUW HLQH :XUIVHQGXQJ HUKDOWHQ KDW XQG ]XVlW]OLFK P�QGOLFK

EHIUDJW ZXUGH�

6FKULIWOLFKH

%HIUDJXQJ GHU

*HZHUEH�

WUHLEHQGHQ

'LH %HIUDJXQJ LVW YRP 9RUJHKHQ PLW GHU VFKULIWOLFKH %HIUDJXQJ GHU +DXVKDOWH �V�R�� LGHQ�

WLVFK� 9HUWHLOW ZXUGH HLQ VSH]LHOO DXI *HZHUEHWUHLEHQGH ]XJHVFKQLWWHQHU ��VHLWLJHU )UDJH�

ERJHQ PLW HQWVSUHFKHQGHP $QVFKUHLEHQ XQG 5�FNXPVFKODJ DOV :XUIVHQGXQJ�

0�QGOLFKH

%HIUDJXQJ

GHU /DQGZLUWH

8P GLH 'RUIHUQHXHUXQJ EHVRQGHUV DXFK DXV 6LFKW GHU /DQGZLUWVFKDIW EHZHUWHQ ]X N|Q�

QHQ� ZXUGHQ GLH /DQGZLUWH SHUV|QOLFK GD]X EHIUDJW� 'LHV HUIROJWH GXUFK HLQH 6WXGHQWLQ GHU

$JUDUZLVVHQVFKDIWHQ �PLW 6FKZHUSXQNW :LUWVFKDIWV� XQG 6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ� YRQ GHU

-XVWXV�/LHELJ�8QLYHUVLWlW *LH�HQ DQKDQG HLQHV YRQ GHQ %HZHUWHULQQHQ HUDUEHLWHWHQ *H�

VSUlFKVOHLWIDGHQV� 'LH /DQGZLUWH ZXUGHQ GD]X LP 9RUODXI YRQ GHQ %HZHUWHULQQHQ SHUV|Q�

OLFK DQJHVFKULHEHQ XQG EHQDFKULFKWLJW� GDVV VLH ]XP =ZHFN GHU 7HUPLQILQGXQJ WHOHIRQLVFK

NRQWDNWLHUW ZHUGHQ� 'LH 5HVRQDQ] ]HLJW� GDVV GLHVH 9RUJHKHQVZHLVH DQJHPHVVHQ ZDU�

'LH $Q]DKO GHU HUUHLFKHQ /DQGZLUWH ZDU KRFK�

$QN�QGLJXQ�

JHQ LQ GHU

3UHVVH

8P YRU 2UW GLH DQVWHKHQGHQ 8QWHUVXFKXQJHQ DQ]XN�QGLJHQ� ZXUGHQ NXU]H 0HOGXQJHQ DQ

GLH ORNDOH 3UHVVH �7DJHV]HLWXQJ� NRVWHQORVHV :RFKHQEODWW� JHJHEHQ�

7DEHOOH �� 8QWHUVXFKXQJV� � $UEHLWVVFKULWWH GHU )DOOVWXGLHQ
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'LH )|UGHUXQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ KDW LQ +HVVHQ HLQH ODQJH 7UDGLWLRQ� (UVWH $QVlW]H YRQ 'RUIHUQHXHUXQJ

]HLJWHQ VLFK EHUHLWV YRU ����� 6HLWGHP ZXUGHQ GLH 7lWLJNHLWVIHOGHU GHU 'RUIHUQHXHUXQJ NRQWLQXLHUOLFK HUZHL�

WHUW� 'LH HUVWH )|UGHUXQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ HUIROJWH PLW GHP =XNXQIWVLQYHVWLWLRQVI|UGHUSURJUDPP DE �����

6HLW ���� ZLUG GLH 'RUIHUQHXHUXQJ LP 5DKPHQ GHU 6WUXNWXUI|UGHUSURJUDPPH JHI|UGHUW XQG VHLW ���� EHWHLOLJWH

VLFK DXFK GLH (XURSlLVFKH 8QLRQ LP 5DKPHQ GHV VR JHQDQQWHQ =LHO��E�3URJUDPPV DQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJV�

I|UGHUXQJ LQ +HVVHQ� $XIJUXQG GHU ODQJMlKULJHQ (QWZLFNOXQJVJHVFKLFKWH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ E]Z� 'RUIHQW�

ZLFNOXQJ JLEW HV LQ +HVVHQ HLQH 9LHO]DKO SRWHQWLHOO I|UGHUIlKLJHU )|UGHUJHJHQVWlQGH� GLH LQ HQWVSUHFKHQGHQ

5LFKWOLQLHQ JHUHJHOW VLQG� 'HU]HLW ZLUG GLH 'RUIHUQHXHUXQJ �EHU GHQ (QWZLFNOXQJVSODQ I�U GHQ OlQGOLFKHQ 5DXP

JHI|UGHUW� ZHOFKHU HLQH /DXI]HLW ELV ���� KDW� 9RUDXVVHW]XQJ I�U GLH 'RUIHUQHXHUXQJVI|UGHUXQJ LVW GLH $XI�

QDKPH HLQHV 'RUIHV DOV VRJHQDQQWHU �)|UGHUVFKZHUSXQNW� LQ GDV 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP GHV /DQGHV XQG

GLH 'XUFKI�KUXQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ DOV HLQ 9HUIDKUHQ� ]X %HJLQQ GHVVHQ HLQ 'RUIHUQHXHUXQJVNRQ]HSW DXI�

JHVWHOOW ZLUG� $XV]�JH DXV GHP 'RUIHUQHXHUXQJVNRQ]HSW ZHUGHQ KlXILJ DOV %URVFK�UH� 3ODNDW� =HLWXQJ RGHU

,QIREODWW YHU|IIHQWOLFKW XQG MHGHP +DXVKDOW LP 'RUI �EHUUHLFKW�

23
��������4�+���-�����������,
�

8QWHUVXFKW ZXUGH GDV 'RUI 0|UVKDXVHQ� HLQ 6WDGWWHLO GHU 6WDGW 6SDQJHQEHUJ LP

QRUGKHVVLVFKHQ 6FKZDOP�(GHU�.UHLV� ZHOFKHU QRFK VWDUN OlQGOLFK VWUXNWXULHUW LVW�

0|UVKDXVHQ LVW HLQ UHODWLY VWUXNWXUVFKZDFKHV KHVVLVFKHV 'RUI LQ 0LWWHOJHELUJVOD�

JH ���� P �EHU 11�� ZHOFKHV YRQ %HUJZlOGHUQ ELV ��� P �EHU 11 XPJHEHQ LVW�

'DV 'RUI KDW ��� (LQZRKQHU XQG OLHJW LP 7DO GHU 3ILHIIH� =DKOUHLFKH NOHLQHUH

:DVVHUOlXIH VLQG W\SLVFK I�U GDV 'RUI� 'LH (LQZRKQHU]DKO YRQ 0|UVKDXVHQ

VWHLJW GHU]HLW OHLFKW DQ� ZDV X�D� DXFK DXI HLQ DXVJHZLHVHQHV %DXJHELHW DP

'RUIUDQG ]XU�FN]XI�KUHQ LVW� 'LH *HPDUNXQJ XPIDVVW LQVJHVDPW ��� KD� 'LH

%DXZHLVH LP 'RUI LVW JHNHQQ]HLFKQHW YRQ YLHOHQ DOWHQ )DFKZHUNKlXVHUQ� 0|UV�

KDXVHQ LVW LQ HUVWHU /LQLH HLQ :RKQGRUI� DXFK ZHQQ HV QRFK HLQLJH +DQGZHUNV�

EHWULHEH� *HZHUEHWUHLEHQGH XQG 'LHQVWOHLVWHU �]ZHL $UFKLWHNWXUE�URV� LP 'RUI

JLEW� 'LH ,QIUDVWUXNWXUDXVVWDWWXQJ LVW YHUJOHLFKVZHLVH EHVFKHLGHQ� +HUYRU]XKH�

EHQ VLQG GDV 'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� HLQ 6SRUWSODW]� HLQ .LQGHUVSLHOSODW] VRZLH

GHU NOHLQH 'RUISODW] �/LQGHQSODW]�� $X�HUGHP VLQG LQ 0|UVKDXVHQ HLQH 3IDUU�

VWHOOH XQG HLQH 5HYLHUI|UVWHUHL DQJHVLHGHOW� %LV ���� EHIDQG VLFK HLQ ('(.$�

/DGHQ LP 2UW� GHU MHGRFK PLW GHP 5XKHVWDQG GHV %HWUHLEHUV VFKORVV� ,P 'RUI

JLEW HV QRFK �� /DQGZLUWH� YLHU GDYRQ EHZLUWVFKDIWHQ LKUHQ %HWULHE LP +DXSWHU�

ZHUE� 6R JLEW HV LQ 0|UVKDXVHQ HLQLJH 'LUHNWYHUPDUNWHU� DX�HUGHP ZLUG GDV

'RUI WlJOLFK YRQ HLQHP IDKUHQGHQ %lFNHU XQG :XUVWKlQGOHU DQJHIDKUHQ� 'LH /D�

JH YRQ 0|UVKDXVHQ NDQQ MHGRFK QLFKW DOV SHULSKHU EH]HLFKQHW ZHUGHQ� GD HV QXU

� NP ELV ]XU .HUQVWDGW 6SDQJHQEHUJ ������ (LQZRKQHU� XQG � NP QDFK 0HOVXQ�

JHQ ������ (LQZRKQHU� VLQG� +LHU DUEHLWHQ GLH PHLVWHQ 0|UVKlXVHU� ,Q 0HOVXQ�

JHQ EHLVSLHOVZHLVH EHILQGHW VLFK HLQH GHU LQVJHVDPW QHXQ HXURSlLVFKHQ

('(.$�=HQWUDOHQ� $X�HUGHP KDW KLHU GLH )LUPD %UDXQ �ZZZ�EEUDXQ�GH� LKUHQ

6LW]� GLH 3URGXNWH XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ LP *HVXQGKHLWVZHVHQ DQELHWHW� (LQ %XV�

GHU ]ZLVFKHQ 6SDQJHQEHUJ XQG 0HOVXQJHQ SHQGHOW� NRPPW LQVJHVDPW �� 0DO

DP 7DJ GXUFK GDV 'RUI� (LQ $XWREDKQDQVFKOXVV DQ GLH $� EHL 0HOVXQJHQ HU�

P|JOLFKW 3HQGOHUQ ]XGHP )DKUWHQ ELV QDFK .DVVHO� ZR 'RUIEHZRKQHU LP 9RONV�

ZDJHQ�:HUN $UEHLW ILQGHQ� 0|UVKDXVHQ OLHJW LQ XQPLWWHOEDUHU 1lKH GHU 'HXW�

VFKHQ )DFKZHUNVWUD�H XQG GHU 'HXWVFKHQ )HULHQVWUD�H $OSHQ�2VWVHH� RKQH MH�

GRFK WRXULVWLVFK JHSUlJW ]X VHLQ� 2EZRKO HV UHODWLY ZHQLJ 9HUHLQH LP 'RUI JLEW ±

ZDV )UHL]HLWDNWLYLWlWHQ DQJHKW RULHQWLHUHQ VLFK 'RUIEHZRKQHU RIWPDOV QDFK

6SDQJHQEHUJ ± KDW 0|UVKDXVHQ HLQH VWDUNH 'RUIJHPHLQVFKDIW XQG HLQH VHKU DN�

%LOG �� 'RUIDQVLFKW�

0|UVKDXVHQ LP -DQXDU ����
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WLYH 'RUIMXJHQG�

0|UVKDXVHQ LP ,QWHUQHW� ZZZ�PRHUVKDXVHQ�GH
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'HU 2UWVYRUVWHKHU YRQ 0|UVKDXVHQ KDWWH LQ VHLQHU EHUXIOLFKHQ 7lWLJNHLW DOV )RUVWZLUWVFKDIWVPHLVWHU KlXILJHU LQ

GHU /DQGHVKDXSWVWDGW ]X WXQ XQG EUDFKWH YRQ GRUW HLQHV 7DJHV DXV GHP 0LQLVWHULXP HLQH %URVFK�UH ]XU 'RUI�

HUQHXHUXQJ LQ +HVVHQ PLW� ZHOFKH HU LQ GHQ 2UWVEHLUDW WUXJ� =HLWJOHLFK KDWWH 0|UVKDXVHQ YRQ XPOLHJHQGHQ

'|UIHUQ HUIDKUHQ� GDVV HV HLQ 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP JDE� ,P 2UWVEHLUDW HQWVWDQG VFKOLH�OLFK GLH hEHU�

]HXJXQJ� GDVV PLW +LOIH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ GLH GHIHNWH .LUFKHQPDXHU VDQLHUW ZHUGHQ XQG � YRQ ZHLW JU|�HUHU

%HGHXWXQJ � GHU NRPPXQDOH 9HU� XQG (QWVRUJXQJVEHUHLFK YRUDQJHEUDFKW ZHUGHQ N|QQH� +LHU JDE HV LQ 0|UV�

KDXVHQ HLQLJH 0lQJHO� 6R IHKOWH ]�%� HLQH .OlUDQODJH� $X�HUGHP ZDU GLH .DQDOLVDWLRQ �YRQ ����� PDURGH XQG

GLH :DVVHUYHUVRUJXQJ VFKOHFKW� $XFK GHU =XVWDQG GHU 6WUD�HQ XQG GHU 7HOHIRQOHLWXQJHQ ZDU XQJHQ�JHQG�

'HU 2UWVEHLUDW KRIIWH� GDVV GLHVH $UEHLWHQ LQ 9HUELQGXQJ PLW GHU 'RUIHUQHXHUXQJ IU�KHU DOV JHSODQW GXUFKJH�

I�KUW ZHUGHQ N|QQHQ �6\QHUJLHHIIHNWH�� 'LHVH hEHUOHJXQJ JLQJ DXI�

1DFKGHP ���� GHU $QWUDJ DXI $XIQDKPH LQ GDV 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP JHVWHOOW ZXUGH� ZXUGH 0|UVKDX�

VHQ ���� DOV VRJHQDQQWHU �)|UGHUVFKZHUSXQNW� LQ GDV KHVVLVFKH 'RUIHUQHXHUXQJVSURJUDPP DXIJHQRPPHQ�

:lKUHQG GHU VRJHQDQQWHQ 9RUNOlUSKDVH NDP HV ]X HLQHU 2UWVEHVLFKWLJXQJ PLW DOOHQ ]XVWlQGLJHQ %HK|UGHQ

XQG bPWHUQ� $QVFKOLH�HQG IROJWHQ LQVJHVDPW ]ZHL %�UJHUYHUVDPPOXQJHQ XQG GLH *U�QGXQJ HLQHV 'RUIHUQHX�

HUXQJVEHLUDWHV PLW �� 0LWJOLHGHUQ� GDUXQWHU 9HUWUHWHU GHU )UDXHQ XQG -XJHQGOLFKHQ� ,QVJHVDPW KDW GHU 'RUIHU�

QHXHUXQJVEHLUDW UXQG �� 0DO JHWDJW� 'HU 'RUISODQHU EHJOHLWHWH GDV 9HUIDKUHQ PLW %HUDWXQJVJHVSUlFKHQ YRU

2UW�
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'DV �3DUDGHSURMHNW� LQ 0|UVKDXVHQ ZDU GDV DOWH 'RUIJH�

PHLQVFKDIWVKDXV �'*+� LQ GHQ 5lXPHQ GHU HKHPDOLJHQ

6FKXOH� 'DV *HElXGH ZXUGH XPJHEDXW XQG HUKLHOW HLQHQ

$QEDX� $X�HUGHP ZXUGH GHU $X�HQEHUHLFK QHX JHVWDOWHW�

.RQNUHW ZXUGH GDV ]HQWUDO OLHJHQGH '*+ X�D� U�FNVHLWLJ PLW

HLQHP EHKLQGHUWHQIUHXQGOLFKHQ $XIJDQJ YHUVWHKHQ� HUKLHOW

HLQHQ JU|�HUHQ 9HU�

DQVWDOWXQJVUDXP�

6LW]XQJV�� $EVWHOO�

XQG .�FKHQUlXPH

XQG HLQHQ VHSDUDWHQ

-XJHQGEHUHLFK PLW

6DQLWlUHLQULFKWXQJHQ

XQG .�FKH]HLOH� 'LH 'RUIJHPHLQVFKDIW KDW GDEHL VHKU YLHOH $UEHLWHQ LQ

(LJHQDUEHLW XPJHVHW]W� LQVEHVRQGHUH GLH %HSIODQ]XQJHQ GHV '*+�

8PIHOGHV ZXUGHQ VHOEHU YRUJHQRPPHQ�

$X�HUGHP ZXUGH GHU DOV 'RUISODW] JHQXW]WH /LQGHQSODW] QHX JHVWDOWHW�

GLH %HVRQGHUKHLW KLHUEHL LVW� GDVV GHU /LQGHQSODW]� GHU VLFK GXUFK HLQH

URWH 3IODVWHUXQJ YRP UHVWOLFKHQ 6WUD�HQUDXP XQWHUVFKHLGHW� YRQ HLQHU

.UHLVVWUD�H ��EHUTXHUW� ZLUG ± HLQ ELV GDKLQ HLQ]LJDUWLJHV 3URMHNW� 'LH�

VH 3URMHNWH ZXUGH LQ |IIHQWOLFKHU 7UlJHUVFKDIW GXUFKJHI�KUW�

%LOGHU � XQG ��

,P ,QQHUQ GHV '*+� *HPHLQGHVDDO �%LOG

REHQ� XQG -XJHQGUDXP �%LOG XQWHQ�

%LOG �� 'DV 'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV LQ 0|UVKDXVHQ



( ������

'DQHEHQ JDE HV ]DKOUHLFKH SULYDWH 0D�QDKPHQ DQ :RKQ� XQG 1HEHQJHElXGHQ� ZLH LQ YLHOHQ DQGHUHQ %XQ�

GHVOlQGHUQ DXFK ZXUGHQ EHVRQGHUV YLHOH 'lFKHU� *LHEHO XQG )DVVDGHQ HUQHXHUW� 'XUFK GLH 1lKH ]XU GHXW�

VFKHQ )DFKZHUNVWUD�H VLQG LQ 0|UVKDXVHQ DOWH )DFKZHUNJHElXGH YRUKHUUVFKHQG� 'XUFK GLH 6DQLHUXQJVDU�

EHLWHQ NRQQWHQ YLHOH ZHVHQWOLFK RUWVELOGSUlJHQGHQ )DVVDGHQ KHUJHULFKWHW ZHUGHQ�

$X�HUGHP ZXUGH SULYDWHU :RKQUDXP JHVFKDIIHQ� )DVW DOOH GHU GDPDOV UXQG �� OHHUVWHKHQGHQ *HElXGH ZXU�

GHQ HLQHU GDXHUKDIWHQ :RKQUDXPQXW]XQJ ]XJHI�KUW� (LQJH]RJHQ VLQG �EHUZLHJHQG 3HUVRQHQ DXV GHP 8P�

ODQG� 7URW] GHU 1lKH ]XU GHXWVFKHQ )DFKZHUNVWUD�H ILQGHW HLQH WRXULVWLVFKH 9HUPLHWXQJ LQ 0|UVKDXVHQ QLFKW

VWDWW� $XFK DXIJUXQG IHKOHQGHU *DVWURQRPLH � GDV '*+ KDW QLFKW LPPHU JH|IIQHW ± LVW GDV 'RUI I�U 7RXULVWHQ

QXU ZHQLJ LQWHUHVVDQW�
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0LW GHQ DOV :XUIVHQGXQJ DXVJHJHEHQHQ )UDJHE|JHQ KDEHQ GLH %HZHUWHULQQHQ EHL GHQ +DXVKDOWHQ XQG *H�

ZHUEHWUHLEHQGHQ DEJHIUDJW� ZLH GLHVH GLH 'RUIHUQHXHUXQJ HPSIXQGHQ KDEHQ�

� 'LH 'RUIEHZRKQHU KDEHQ IROJHQGH 9HUlQGHUXQJHQ ZDKUJHQRPPHQ� �� � GHU EHIUDJWHQ 'RUIEHZRKQHU

EHPHUNWHQ HLQH 9HUEHVVHUXQJ EHL GHQ 'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ� �� � EHWRQWHQ GLH 9HUEHVVHUXQJ

GHV 2UWVELOGHV XQG �� � VWHOOWHQ YHUEHVVHUWH )DKUUDG� XQG )X�JlQJHUZHJH IHVW� �� � ZLHVHQ DXI 9HUEHV�

VHUXQJHQ LP 1DWXU� XQG 8PZHOWEHUHLFK KLQ� $OV ZHLWHUH QHQQHQVZHUWH 9HUEHVVHUXQJHQ ZXUGHQ DXFK GHU

.LQGHUVSLHOSODW]� EHVVHUH 3DUNP|JOLFKNHLWHQ XQG GLH YHUNHKUVEHUXKLJWH 6WUD�HQI�KUXQJ JHQDQQW�

� 1DFK GHQ %HUHLFKHQ JHIUDJW� GLH GHQ 'RUIEHZRKQHUQ ZLFKWLJ VLQG� XP VLFK LP 'RUI ZRKO ]X I�KOHQ� ZXUGHQ

LQVEHVRQGHUH IROJHQGH %HUHLFKH JHQDQQW� 'DV DQVSUHFKHQGH 2UWVELOG ��� � GHU %HIUDJWHQ QDQQWHQ GLHV��

GLH 'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ ��� ��� GHU 1DWXU� XQG 8PZHOWEHUHLFK ��� �� XQG GLH 9HUNHKUVEHUX�

KLJXQJ ��� ��� (V OlVVW VLFK GDPLW IHVWVWHOOHQ� GDVV GLH 'RUIHUQHXHUXQJ LQ GHQ %HUHLFKHQ ]X 9HUEHVVHUXQ�

JHQ I�KUW� GLH DXFK I�U GLH 'RUIEHZRKQHU ZLFKWLJ VLQG� XP VLFK LP 'RUI ZRKO ]X I�KOHQ�

,QWHUHVVDQWHV DP 5DQGH� 1XU �� � GHU %HIUDJWHQ JDEHQ DQ� GDVV LKQHQ $UEHLWVP|JOLFKNHLWHQ LP 'RUI

ZLFKWLJ VLQG� XP VLFK LP 'RUI DXFK ZRKO ]X I�KOHQ� RIIHQEDU KDEHQ VLFK GLH PHLVWHQ 'RUIEHZRKQHU GDPLW

DEJHIXQGHQ� ]XU $UEHLW ]X SHQGHOQ�

� 'LH %HZHUWHULQQHQ KDEHQ DXFK

JHIUDJW� ZLH GLH 'RUIHUQHXH�

UXQJ GLH /HEHQVTXDOLWlW GHU

'RUIEHZRKQHU YHUlQGHUW KDW�

�+DEHQ 6LH GHQ (LQGUXFN� GDVV

VLFK ,KUH /HEHQVTXDOLWlW LQVJH�

VDPW GXUFK GLH 'RUIHUQHXHUXQJ

YHUlQGHUW KDW"� 'LH 'RUIEH�

ZRKQHU NRQQWHQ DXI HLQHU

6NDOD YRQ ���� �VWDUN YHU�

VFKOHFKWHUW� ELV ���� �VWDUN YHU�

EHVVHUW� DQNUHX]HQ� 'LH $QW�

ZRUWHQ GHU 0|UVKlXVHU ]HLJW

GLH QHEHQVWHKHQGH $EELOGXQJ

�� (V ZLUG GHXWOLFK� GDVV GLH

/HEHQVTXDOLWlW GHU 0|UVKlX�

VHU� GLH DXI GLHVH )UDJH JHDQWZRUWHW KDEHQ� GXUFK GLH

'RUIHUQHXHUXQJ GXUFKZHJ YHUEHVVHUW ZXUGH� 'LH 9HU�

EHVVHUXQJ YDULLHUW GDEHL ]ZLVFKHQ OHLFKW YHUEHVVHUW XQG

VWDUN YHUEHVVHUW� (V LVW MHGRFK GDUDXI KLQ]XZHLVHQ� GDVV

� DQGHUV DOV LQ GHQ DQGHUHQ )DOOVWXGLHQG|UIHUQ � LQ

0|UVKDXVHQ QLHPDQG DQJDE� HLQH 9HUVFKOHFKWHUXQJ

VHLQHU /HEHQVTXDOLWlW VHL DXI GLH 'RUIHUQHXHUXQJ ]X�

U�FN]XI�KUHQ�

%LOG �� :RKQUDXP QDFK JHI|UGHUWHU 8PQXW]XQJ

$EELOGXQJ �� (LQIOXVV GHU 'RUIHUQHXHUXQJ DXI GLH SHUV|QOLFKH /HEHQVTXDOLWlW

�� HQWVSULFKW 9HUEHVVHUXQJ� � HQWVSULFKW 9HUVFKOHFKWHUXQJ�

��

���

��

���

���
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9 ������

� 9RQ GHQ EHIUDJWHQ 'RUIEHZRKQHUQ KDEHQ QXU �� � VHOEHU )|UGHUJHOGHU HUKDOWHQ� 'LH JUR�H 0HKUKHLW GD�

JHJHQ HUKLHOW NHLQH ILQDQ]LHOOH )|UGHUXQJ� 'DPLW ]HLJW VLFK� GDVV GLH 'RUIHUQHXHUXQJ DXFK YRQ GHQ 3HUVR�

QHQ SRVLWLY DXIJHQRPPHQ ZLUG� GLH QLFKW XQPLWWHOEDU YRQ GHU )|UGHUXQJ SURILWLHUHQ�

� $XI GLH DEVFKOLH�HQGH )UDJH �6LQG 6LH PLW ,KUHP 'RUI � VR ZLH HV MHW]W LVW � ]XIULHGHQ"� DQWZRUWHWHQ �� �

GHU 0|UVKlXVHU �-D� VHKU�� XQG �� � VDJWHQ �-D� LP *UR�HQ XQG *DQ]HQ VFKRQ��� �� � GHU EHIUDJWHQ

0|UVKlXVHU VLQG GHPQDFK PLW LKUHP 'RUI ZHLWHVWJHKHQG ]XIULHGHQ� 1XU HLQ YHUJOHLFKVZHLVH NOHLQHU 7HLO

GHU 'RUIEHZRKQHU ± HWZD MHGHU =HKQWH ± ZDU GDJHJHQ QLFKW JDQ] RGHU �EHUKDXSW QLFKW PLW LKUHP 'RUI ]X�

IULHGHQ� 'LHVH 8Q]XIULHGHQKHLW NDQQ DEHU QLFKW DXI $VSHNWH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ]XU�FNJHI�KUW ZHUGHQ�

� :LH LQ YLHOHQ DQGHUHQ '|UIHUQ VWHKHQ GLH /DQGZLUWH LQ 0|UVKDXVHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ LQ HUVWHU /LQLH LQ

LKUHU )XQNWLRQ DOV �QRUPDOH� 'RUIEHZRKQHU JHJHQ�EHU� %HWULHEOLFKH 9HUlQGHUXQJHQ LQIROJH GHU 'RUIHUQHX�

HUXQJ NRQQWHQ PLW GHQ GXUFKJHI�KUWHQ 8QWHUVXFKXQJHQ QLFKW QDFKJHZLHVHQ ZHUGHQ� REZRKO VHFKV GHU

EHIUDJWHQ QHXQ /DQGZLUWH )|UGHUJHOGHU EHNRPPHQ KDWWHQ� 'LHVH ZXUGHQ I�U ,QVWDQGVHW]XQJV� XQG 6DQLH�

UXQJVDUEHLWHQ DQ :RKQKlXVHUQ� 6WlOOHQ� 6FKHXQHQ XQG +RIIOlFKHQ JHQXW]W� (LQ /DQGZLUW� GHU PHKUHUH

*HElXGH EHVLW]W� VFKDIIWH LP 5DKPHQ HLQHU JHI|UGHUWHQ 8PQXW]XQJ QHXHQ :RKQUDXP� GHQ HU GDXHUKDIW

DQ 'ULWWH YHUPLHWHW KDW� 'LHVHU %HWULHE ZDU GDQQ DXFK GHU HLQ]LJH� GHVVHQ +DXVKDOWVHLQNRPPHQ LQIROJH

GHU 'RUIHUQHXHUXQJ GXUFK ]XVlW]OLFKH 0LHWHLQQDKPHQ OHLFKW DQJHVWLHJHQ LVW� 'LH %HVFKlIWLJWHQVLWXDWLRQ KDW

VLFK MHGRFK EHL NHLQHP GHU EHIUDJWHQ /DQGZLUWH YHUlQGHUW� $FKW GHU QHXQ EHIUDJWHQ /DQGZLUWH JDEHQ HLQH

SRVLWLYH 9HUlQGHUXQJ LKUHU /HEHQVTXDOLWlW DQ� YLHU /DQGZLUWH JDEHQ DQ� GDVV VLH VLFK HWZDV YHUEHVVHUW KDW�

YLHU ZHLWHUH /DQGZLUWH EHPHUNWHQ HLQH JDQ] GHXWOLFKH 9HUEHVVHUXQJ� 'LH DXVUHLFKHQGH %HU�FNVLFKWLJXQJ

ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU $QVSU�FKH LQQHUKDOE GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ZXUGH YRQ I�QI /DQGZLUWHQ EHVWlWLJW� YLHU

/DQGZLUWH ZDUHQ PLW GHP 8PIDQJ QLFKW JDQ] ]XIULHGHQ� 'DPLW VLQG GLH 0|UVKlXVHU /DQGZLUWH GHQQRFK

PHKU DOV GLH DQGHUHQ /DQGZLUWH LQ GHQ DQGHUHQ )DOOVWXGLHQG|UIHUQ PLW GLHVHP $VSHNW ]XIULHGHQ� ZDV VL�

FKHUOLFK DXFK GDUDQ OLHJW� GDVV HLQ *UR�WHLO GHU /DQGZLUWH 0LWJOLHG LP 'RUIHUQHXHUXQJVEHLUDW ZDU� ,QVJH�

VDPW IlOOW DXI� GDVV GLH /DQGZLUWH PLW LKUHP 'RUI QDFK GHU 'RUIHUQHXHUXQJ VHKU ]XIULHGHQ VLQG� 6LHEHQ

/DQGZLUWH JDEHQ DQ� �VHKU� ]XIULHGHQ ]X VHLQ� XQG ]ZHL /DQGZLUWH VDJWHQ� VLH VHLHQ �LP *UR�HQ XQG *DQ�

]HQ� PLW LKUHP 'RUI ]XIULHGHQ�

� )�U GDV ORNDOH *HZHUEH LVW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ YRQ XQWHUVFKLHGOLFKHU %HGHXWXQJ� =XP HLQHQ KDW GLH 'RUI�

HUQHXHUXQJ GXUFK GLH 9HUJDEH YRQ �%DX�� $XIWUlJHQ NRQNUHW EHVFKlIWLJXQJVI|UGHUQG JHZLUNW� ]XP DQGHUHQ

KDW VLH GXUFK LKUHQ JHVWDOWHQGHQ &KDUDNWHU GLH 6WDQGRUWDWWUDNWLYLWlW GHV 8QWHUQHKPHQV I�U .XQGHQ XQG

0LWDUEHLWHU YHUEHVVHUW�
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� (LQH %HVRQGHUKHLW LQ 0|UVKDXVHQ LVW VLFKHUOLFK GDV JHI|UGHUWH 'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV� ZHOFKHV )UHLWDJ

$EHQG ]XP �.QHLSHQDEHQG� XQG DP 6RQQWDJ 0RUJHQ ]XP �)U�KVFKRSSHQ� |IIQHW� %HLGH 7HUPLQH ZHUGHQ

YRQ GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW VHKU JXW DQJHQRPPHQ� 'HU QHXH 6DDO NDQQ GDU�EHU KLQDXV I�U )DPLOLHQIHLHUQ

MHJOLFKHU $UW DQJHPLHWHW ZHUGHQ� GLH 1DFKIUDJH QDFK GHP 6DDO LVW GHUDUW JUR�� GDVV HU I�U :RFKHQHQGHQ

EHUHLWV HLQ -DKU LP 9RUDXV DXVJHEXFKW LVW� 'DEHL VLQG HV QLFKW QXU 0|UVKlXVHU� GLH GHQ '*+�6DDO DQPLH�

WHQ ZROOHQ� ]XQHKPHQG PHKU /HXWH YRQ DX�HUKDOE ZROOHQ LKUH )HLHUQ LP UXKLJHQ G|UIOLFKHQ 8PIHOG DEKDO�

WHQ� %HL GLHVHQ KDQGHOW HV VLFK YLHOIDFK XP 9HUHLQVNROOHJHQ DXV 6SDQJHQEHUJHU 9HUHLQHQ� GHQHQ DXFK

'RUIEHZRKQHU DXV 0|UVKDXVHQ DQJHK|UHQ XQG GLH �EHU GLH 0|UVKlXVHU YRQ GHP '*+ HUIDKUHQ KDEHQ�

$XFK EHL 'RUIIHVWHQ LQ 0|UVKDXVHQ LVW GHU $QWHLO GHU 1LFKW�0|UVKlXVHU GDKHU UHODWLY KRFK� ± ,P QHXHQ $Q�

EDX GHV '*+ KDEHQ GLH -XJHQGOLFKHQ LKUH 5lXPH� VR GDVV VLH ]ZDU I�U VLFK EOHLEHQ N|QQHQ� DEHU GRFK

MHGHU]HLW LQ GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW LQWHJULHUW VLQG� *OHLFK]HLWLJ EOHLEHQ VLH GDPLW LQ JHZLVVHP 0D�H DXFK

XQWHU VR]LDOHU .RQWUROOH�

� 2EZRKO HV NHLQ DXVJHSUlJWHV 9HUHLQVOHEHQ LQ 0|UVKDXVHQ JLEW� ZDU GLH 5HVRQDQ] GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW

DXI GLH DQVWHKHQGH 'RUIHUQHXHUXQJ VHKU JXW� 'LHV ODJ VLFKHUOLFK QLFKW ]XOHW]W DP 2UWVYRUVWHKHU� GHU DOV

�0RWRU� GHV G|UIOLFKHQ /HEHQV ZLUNW� (U LQIRUPLHUW GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW UHJHOPl�LJ DP �.QHLSHQDEHQG� LP

'RUIJHPHLQVFKDIWVKDXV XQG KlQJW GRUW DQ GHU (LQJDQJVW�U HQWVSUHFKHQGH ,QIRUPDWLRQHQ DXV� $X�HUGHP

VWDWWHW HU GHQ 'RUIEHZRKQHUQ SHUV|QOLFKH %HVXFKH DE� XP YRQ DQVWHKHQGHQ *HPHLQVFKDIWVDNWLRQHQ XQG

QHXVWHQ (QWZLFNOXQJHQ ]X EHULFKWHQ XQG ,QIRUPDWLRQV]HWWHO ]X YHUWHLOHQ� )HUQHU ZLUNW HU GDUDXI KLQ� GDVV

1HXG|UIOHU GLH &KDQFH HUKDOWHQ� LQ GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW HLQJHEXQGHQ ]X ZHUGHQ�

�



* ������

� 'HU 2UWVEHLUDW 0|UVKDXVHQ EHVWHKW DXV I�QI 3HUVRQHQ� GLH LP 5DKPHQ GHU .RPPXQDOZDKO JHZlKOW ZHU�

GHQ� %HL MHGHU 2UWVEHLUDWVLW]XQJ NRPPHQ LQ 0|UVKDXVHQ MHGRFK FD� �� ELV

�� 3HUVRQHQ DOV =XK|UHU� ZDV lX�HUVW XQJHZ|KQOLFK XQG HLQPDOLJ LQ GHU

6WDGW 6SDQJHQEHUJ LVW� 'LH =XK|UHU GLVNXWLHUHQ JHPHLQVDP PLW GHP 2UWV�

EHLUDW� 8QWHU GHQ =XK|UHUQ VLQG YLHOH� GLH ]X =HLWHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ LP

'RUIHUQHXHUXQJVEHLUDW DNWLY ZDUHQ� GDUXQWHU

DXFK YLHOH /DQGZLUWH� $XI GLHVH :HLVH EHVWHKW

GHU 'RUIHUQHXHUXQJVEHLUDW LQGLUHNW ZHLWHU� ,QGHP

UHJHOPl�LJ YLHOH =XK|UHU GHP 2UWVEHLUDW EHLVLW�

]HQ� LVW DXFK HLQH JXWH ,QIRUPDWLRQ GHU 'RUIJH�

PHLQVFKDIW JHZlKUOHLVWHW�

� ,QIROJH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ZXUGH LP 'RUI HLQ

$UEHLWVSODW] QHX JHVFKDIIHQ� (V VLHGHOWH VLFK

HLQ $UFKLWHNW QHX DQ� GHU HLQ +DXV NDXIWH� GHV�

VHQ 8PEDXDUEHLWHQ PLW 'RUIHUQHXHUXQJVPLWWHOQ

JHI|UGHUW ZXUGHQ�

� $XV GHU 'RUIHUQHXHUXQJ KHUDXV LVW GDV -XJHQG�

OLFKHQ�3URMHNW �6SXUHQVXFKH� QHX HQWVWDQGHQ�

)�U lOWHUH 0HQVFKHQ ZXUGH HLQH )XQNYHUELQGXQJ

]XU 6R]LDOVWDWLRQ HLQJHULFKWHW�

� 1DFKGHP GHU /LQGHQSODW] ���� GXUFK GDV )lO�

OHQ GHU JUR�HQ DOWHQ PDXHUXPVWDQGHQHQ /LQGH

VHLQ W\SLVFKHV *HVLFKW YHUORU ± *UXQG I�U GLHVH 0D�QDKPH ZDU GLH (LQI�KUXQJ GHV %XVYHUNHKUV JHZHVHQ

± NRQQWH GHU 3ODW] JXW �� -DKUH VSlWHU PLW GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ZLHGHU VR JHVWDOWHW ZHUGHQ� GDVV HU VHLQHP

1DPHQ (KUH PDFKW� 6R HUKLHOW HU QHEHQ HLQHU URWHQ 3IODVWHUXQJ HLQH QHXH �MHW]W QRFK NOHLQH� /LQGH� 6LW]�

JHOHJHQKHLWHQ VRZLH 6SLHOJHUlW I�U NOHLQH .LQGHU� $X�HUGHP KDW GLH 'RUIMXJHQG DP /LQGHQSODW] HLQHQ

%UXQQHQ DQJHOHJW� 'HU /LQGHQSODW] VWHOOW LQVRIHUQ HLQ 1RYXP GDU� DOV GDVV HU YRQ HLQHU .UHLVVWUD�H JH�

NUHX]W ZLUG� 6HLWGHP GHU /LQGHQSODW] HUQHXHUW ZXUGH XQG KLHU GLH $EVFKOXVVYHUDQVWDOWXQJ GHU 'RUIHUQHXH�

UXQJ VWDWWJHIXQGHQ KDW� ZLUG KLHU MlKUOLFK LP -XQL XP )URQOHLFKQDP GDV /LQGHQIHVW JHIHLHUW� 'HU $QWHLO

�DXVZlUWLJHU� *lVWH LVW GDEHL UHODWLY KRFK� 'LH 6WUD�H ZLUG DQ GLHVHP :RFKHQHQGH JHVSHUUW� $P /LQGHQ�

SODW] DXIJHVWHOOW ZXUGH DXFK GLH 'RUIFKURQLN� ZHOFKH GLH 'RUIHUQHXHUXQJ DOV OHW]WHQ PDUNDQWHQ (QWZLFN�

OXQJVVFKULWW NHQQ]HLFKQHW�

� ,P =XJH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ E]Z� GHU YRUDXVJHJDQJHQHQ 6WUD�HQ� XQG .DQDOVDQLHUXQJ ZXUGH HLQH HLJHQH

.OlUDQODJH I�U 0|UVKDXVHQ JHEDXW �RKQH )|UGHUXQJ PLW 'RUIHUQHXHUXQJVPLWWHOQ�� 'DEHL KDQGHOW HV VLFK

XP HLQ 3LORWSURMHNW� GHQQ HV KDQGHOW VLFK XP HLQH EDXOLFK JHVFKORVVHQH .OlUDQODJH� 'LH JHVDPWH .OlU�

DQODJH ZXUGH LQ HLQHP +RO]KDXV DP 2UWVUDQG XQWHUJHEUDFKW� 'XUFK GLH JHVFKORVVHQH %DXZHLVH NRQQWH

GHU $EVWDQG ]XU %HEDXXQJ YRQ ��� P DXI ��� P UHGX]LHUW ZHUGHQ� =XGHP ZDU GLH (UULFKWXQJ YHUJOHLFKV�

ZHLVH SUHLVZHUW� 'D VLFK GLHVHV 0RGHOO EHZlKUW KDW� ZXUGHQ PLWWOHUZHLOH LQ GUHL ZHLWHUHQ 2UWVWHLOHQ lKQOL�

FKH .OlUDQODJHQ JHEDXW�
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2EZRKO GLH 0|UVKlXVHU PLW LKUHP 'RUI� VR ZLH HV MHW]W LVW�

�EHUZLHJHQG ELV VHKU ]XIULHGHQ VLQG� Z�QVFKHQ VLFK GLH

'RUIEHZRKQHU 0|UVKDXVHQV I�U GLH =XNXQIW LKUHV 'RUIHV

QRFK ]ZHL ZHLWHUH 9HUlQGHUXQJHQ� =XP HLQHQ HUKRIIHQ VLH

VLFK GLH 6FKDIIXQJ YRQ (LQNDXIVP|JOLFKNHLWHQ YRU 2UW XQG

]XP DQGHUHQ GLH (LQULFKWXQJ YRQ 9HUNHKUVEHUXKLJXQJHQ�

LQVEHVRQGHUH DQ GHQ 2UWVHLQJlQJHQ�

%LOGHU � �REHQ� XQG � �XQWHQ��

'HU QHXH DOWH /LQGHQSODW]

%LOG ��

'RUIFKURQLN DP /LQGHQSODW]

%LOG �� 'LH JHVFKORVVHQH .OlUDQODJH YRQ 0|UVKDXVHQ
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8P 7HLOH GHV 'RUIHUQHXHUXQJVSUR]HVVHV EHZHUWHQ ]X N|QQHQ� KDW HLQH %HZHUWHULQ HLQLJH 7HUPLQH GHU 'RUI�

HUQHXHUXQJ LP 'RUI 7RGHQKDXVHQ LQ GHU *HPHLQGH )ULHOHQGRUI� HEHQIDOOV LP 6FKZDOP�(GHU�.UHLV� EHVXFKW�

0LWWHOV WHLOQHKPHQGHU %HREDFKWXQJ ZXUGHQ (UNHQQWQLVVH ]XU %�UJHUEHWHLOLJXQJ XQG ]XU 0RELOLVLHUXQJ HQGR�

JHQHU 3RWHQWLDOH JHVDPPHOW� GLH KHOIHQ VROOWHQ ]X HUNOlUHQ� RE XQG ZLH GLH 'RUIHUQHXHUXQJ LQ GHQ '|UIHUQ G\�

QDPLVFKH 3UR]HVVH LQ GLH :HJH OHLWHW� ,Q GHU JOHLFKHQ :HLVH ZXUGH DXFK GLH QLHGHUVlFKVLVFKH 'RUIHUQHXH�

UXQJ .DVVHEUXFK EHJOHLWHW�
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2UWVELOG

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH ��� �� �� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� �� �� ��

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��

YHUNHKUVEHUXKLJWH 6WUD�HQI�KUXQJ � $EVFKZlFKXQJ YRQ *HIDKUSXQNWHQ

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� �� ��

)DKUUDG� XQG )X�JlQJHUZHJH

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� �� �� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW �� �� �� ��

9HUNHKUVOlUP

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� �� �� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ ��� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW �� �� �� ��

3DUNP|JOLFKNHLWHQ I�U .)=

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� ��� ��

� )RUWVHW]XQJ 7DEHOOH QlFKVWH 6HLWH �
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9RUKDQGHQVHLQ YRQ /HEHQVPLWWHOOlGHQ XQG DQGHUHQ *HVFKlIWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� �� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ ��� �� ��� ���

,FK ZHL� QLFKW �� �� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ 3RVW XQG %DQN LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ bU]WHQ � 3IOHJHGLHQVWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� �� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ *DVWVWlWWHQ � &DIpV LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� ��� �� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW �� �� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ hEHUQDFKWXQJVP|JOLFKNHLWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� ��� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ .LQGHUJDUWHQ XQG �*UXQG�� 6FKXOH LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� ��� ��� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��
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9RUKDQGHQVHLQ YRQ .LQGHUVSLHOSOlW]H LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH ��� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� �� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ )UHL]HLWHLQULFKWXQJHQ � 6SRUWVWlWWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� �� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� �� ��

9RUKDQGHQVHLQ YRQ 'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH �� ��� ��� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ��

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� �� ��

1DWXU XQG 8PZHOW

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH ��� ��� ��� ��

9HUEHVVHUXQJHQ ��� ��� ��� ���

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ �� �� �� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� �� �� ��

$UEHLWVP|JOLFKNHLWHQ LP 'RUI

%URGHUVE\ %HYHUQ /HQQLQJVHQ 0|UVKDXVHQ

NHLQH $QJDEH ��� ��� ��� ���

9HUEHVVHUXQJHQ �� �� �� ��

NHLQH 9HUlQGHUXQJ ��� ��� ��� ���

9HUVFKOHFKWHUXQJHQ ��� �� ��� ��

,FK ZHL� QLFKW ��� ��� ��� ��

DXVJHWHLOWH )UDJHE|JHQ� ��� 6W�FN

5�FNODXI� �� 6W�FN

7DEHOOH �� $QWZRUWHQ DXI GLH )UDJH� � :LH KDW GLH 'RUIHUQHXHUXQJ ,KU 'RUI YHUlQGHUW"� LP 9HUJOHLFK

� )RUWVHW]XQJ 7DEHOOH QlFKVWH 6HLWH �
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� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ VW|�W SULYDWH ,QYHVWLWLRQHQ DQ� GLH GDV 2UWVELOG YHUEHVVHUQ XQG :RKQUDXP VFKDI�

IHQ E]Z� YHUEHVVHUQ� RKQH GLH )|UGHUXQJ ZlUHQ GLHVH ,QYHVWLWLRQHQ JDU QLFKW� QXU ]XP 7HLO� LQ DQGHUHU

$XVI�KUXQJ RGHU HUVW YLHO VSlWHU JHWlWLJW ZRUGHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ VW|�W |IIHQWOLFKH ,QYHVWLWLRQHQ DQ� GLH GDV 2UWVELOG� GLH 9HUNHKUVVLFKHUKHLW� GLH

'RUI|NRORJLH� GLH )XQNWLRQVYHUEHVVHUXQJ GHU 6LHGOXQJVVWUXNWXU X�D� ± DOVR GLH $XIHQWKDOWVTXDOLWlW LP $OO�

JHPHLQHQ ± YHUEHVVHUQ� RKQH GLH )|UGHUXQJ ZlUHQ GLHVH ,QYHVWLWLRQHQ DXIJUXQG GHU NRPPXQDOHQ +DXV�

KDOWVODJH QLFKW RGHU HUVW ]X HLQHP VSlWHUHQ =HLWSXQNW JHWlWLJW ZRUGHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ PRELOLVLHUW GXUFK 6\QHUJLHHIIHNWH DXFK XQJHI|UGHUWH ,QYHVWLWLRQHQ LQ DQGHUHQ

%HUHLFKHQ �]�%� GLH 6DQLHUXQJ GHU .DQDOLVDWLRQ LQ ]HLWOLFKHU $EVWLPPXQJ PLW GHU JHI|UGHUWHQ 6WUD�HQ�

XPJHVWDOWXQJ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ YHUEHVVHUW GLH 6WDQGRUWDWWUDNWLYLWlW GHU '|UIHU� VR GDVV VLFK GLH 'RUIEHZRKQHU

ZLHGHU ZRKOHU LQ LKUHP 'RUI I�KOHQ� QHEHQ 9HUEHVVHUXQJHQ GHV 2UWVELOGHV XQG GHU 9HUNHKUVVLFKHUKHLW

WUDJHQ EHVRQGHUV GLH *HPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ ZLH ]�%� GLH 'RUIJHPHLQVFKDIWVKlXVHU ]XU =XIULHGHQ�

KHLW GHU 'RUIEHZRKQHU EHL�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ VWlUNW QDFKKDOWLJ GHQ *HPHLQVFKDIWVVLQQ XQG GDV =XVDPPHQJHK|ULJNHLWVJH�

I�KO GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW GXUFK GLH hEHUQDKPH YRQ (LJHQYHUDQWZRUWXQJ XQG GDV $EOHLVWHQ YRQ (LJHQ�

DUEHLW ]XU 8PVHW]XQJ YRQ 3URMHNWHQ I�U GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ I�KUW DXI %DVLV GHU JHVWlUNWHQ 'RUIJHPHLQVFKDIW KlXILJ ]X JHPHLQVFKDIWOLFKHQ )RO�

JHSURMHNWHQ DX�HUKDOE GHU JHI|UGHUWHQ 'RUIHUQHXHUXQJ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ ZLUNW GXUFK GHQ SUR]HVVKDIWHQ $QVDW] DXFK SRVLWLY DXI GLH ,QWHJUDWLRQ YRQ 1HX�

G|UIOHUQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ VWDELOLVLHUW YLHOIDFK GLH %HY|ONHUXQJV]DKOHQ DOV )ROJH YHUEHVVHUWHU 6WDQGRUWDWW�

UDNWLYLWlW� PDQFKHURUWV HQWZLFNHOQ VLFK GLH %HY|ONHUXQJV]DKOHQ VRJDU ZLHGHU SRVLWLY� RKQH 9HUlQGHUXQ�

JHQ LP 'RUI ZlUHQ :HJ]�JH YLHOIDFK QLFKW DXV]XVFKOLH�HQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ YHUEHVVHUW GLH 6WDQGRUWDWWUDNWLYLWlW I�U *HZHUEHEHWULHEH LQVEHVRQGHUH PLW ]DKO�

UHLFKHP .XQGHQYHUNHKU� GLH $QVLHGOXQJ YRQ *HZHUEHEHWULHEHQ LP 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ NDQQ

]XGHP GXUFK GLH )|UGHUXQJ YRQ 8PEDXDUEHLWHQ DQ *HElXGHQ HUOHLFKWHUW ZHUGHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ YHUEHVVHUW GLH G|UIOLFKH 8PZHOWVLWXDWLRQ E]Z� gNRELODQ] LQ YLHOIlOWLJHU :HLVH�

]�%� GXUFK GLH (QWVLHJHOXQJ� GLH %HSIODQ]XQJ PLW RUWVW\SLVFKHQ *HK|O]HQ� GHQ 6FKXW] XQG GLH 6FKDIIXQJ

YRQ /HEHQVUlXPHQ I�U 3IODQ]HQ XQG 7LHUH� GLH EHVVHUH $XVQXW]XQJ E]Z� 6XEVWLWXWLRQ QLFKW�HUQHXHUEDUHU

5HVVRXUFHQ � (QHUJLHQ� GHQ (LQVDW] YRQ QHXHQ 8PZHOWWHFKQRORJLHQ VRZLH �EHU GHQ :HJ GHU 8PZHOW�

VHQVLELOLVLHUXQJ XQG %HZXVVWVHLQVELOGXQJ EHL GHU 'RUIEHY|ONHUXQJ I�U XPZHOWYHUWUlJOLFKH %DXPDWHUL�

DOLHQ �KlXILJ 3URGXNWH DXV GHU 5HJLRQ� XQG I�U XPZHOWVFKRQHQGH %DXDXVI�KUXQJHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ JUHLIW HQJ PLW GHP %XQGHVZHWWEHZHUE �8QVHU 'RUI VROO VFK|QHU ZHUGHQ ² 8Q�

VHU 'RUI KDW =XNXQIW� LQHLQDQGHU� ZDV ZLHGHUXP HUJlQ]HQGH XQJHI|UGHUWH 'RUIHUQHXHUXQJVPD�QDK�

PHQ KHUYRUEULQJW� GLH VLFK LQVEHVRQGHUH SRVLWLY DXI GHV 2UWVELOG DXVZLUNHQ�

� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ KDW GXUFK GLH 3ODQXQJ XQG 8PVHW]XQJ GHU JHI|UGHUWHQ 3URMHNWH NRQMXQNWXUHOOH %H�

VFKlIWLJXQJVHIIHNWH� EHVRQGHUV I�U GDV ORNDOH XQG UHJLRQDOH +DQGZHUN� GHQ +RFK� X� 7LHIEDX VRZLH GDV

EHUDWHQGH ,QJHQLHXU� XQG 6R]LDOZHVHQ �$UFKLWHNWHQ� 3ODQHU� *HPHLQZHVHQDUEHLWHU X�l��� 'DU�EHU KLQDXV

N|QQHQ YHUHLQ]HOW DXFK HLQLJH VWUXNWXUZLUNVDPH GDXHUKDIWH $UEHLWVSOlW]H JHVFKDIIHQ E]Z� JHVLFKHUW

ZHUGHQ�

� 'LH LQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ HUDUEHLWHWH 'RUIHUQHXHUXQJVSOlQH XQG �NRQ]HSWH GLHQHQ PLWXQWHU DOV ULFK�

WXQJVZHLVHQGH *UXQGODJH I�U GLH 'XUFKI�KUXQJ HUJlQ]HQGHU 0D�QDKPHQ XQG DOV 6WUDWHJLHSDSLHU I�U

GLH ZHLWHUH G|UIOLFKH XQG UHJLRQDOH (QWZLFNOXQJ�
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'LH DXIJHI�KUWHQ :LUNXQJHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ PDFKHQ GHXWOLFK� GDVV YRQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ HLQ ZLFKWLJHU

,PSXOV DXVJHKW� GLH G|UIOLFKH '\QDPLN DQ]XVWR�HQ XQG QDFKKDOWLJ ]X I|UGHUQ�

� %HVRQGHUV GDV 3UR]HVVKDIWH GHU 'RUIHUQHXHUXQJ I|UGHUQ GLH G|UIOLFKH '\QDPLN� 9RQ JUR�HU :LFKWLJNHLW

LVW GLH 3KDVH GHU .RQ]HSWHQWZLFNOXQJ E]Z� 'RUIHUQHXHUXQJVSODQDXIVWHOOXQJ� LQ GHU GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW

DXIJHIRUGHUW LVW� VLFK XPIDVVHQG ]XU 6LWXDWLRQ LP 'RUI ]X lX�HUQ� 9HUEHVVHUXQJVYRUVFKOlJH ]X PDFKHQ

XQG VLFK DNWLY LQ GHQ 3UR]HVV HLQ]XEULQJHQ� 'XUFK ]DKOUHLFKH 7UHIIHQ �$XIWDNWYHUDQVWDOWXQJ� $UEHLWVJUXS�

SHQWUHIIHQ XVZ�� ZHUGHQ GLH .RQWDNWH ]ZLVFKHQ DOOHQ %HWHLOLJWHQ LQWHQVLYLHUW� *OHLFK]HLWLJ ZLUG QRWZHQGL�

JHV :LVVHQ YRQ HLQHU 3HUVRQ DXI DQGHUH 3HUVRQHQ ZHLWHUJHJHEHQ� 6R HQWVWHKHQ �SHUVRQHOOH 1HW]H��

ZHOFKH GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW ]XQHKPHQG VWlUNHQ� $XFK HLQH EHUHLWV YRUKDQGHQH XQG IXQNWLRQVIlKLJH

'RUIJHPHLQVFKDIW SURILWLHUW YRQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ� LQ GHU 5HJHO ZLUG VLH GXUFK GHQ 'RUIHUQHXHUXQJV�

SUR]HVV QRFK DNWLYHU� $X�HUGHP ILQGHW RIWPDOV HLQH $XVGHKQXQJ GHV DNWLYHQ 3HUVRQHQNUHLVHV VWDWW� =X

GHP ÄKDUWHQ .HUQ³ GHUMHQLJHQ� GLH VLFK VFKRQ LPPHU I�U GDV 'RUI HQJDJLHUW KDEHQ� NRPPHQ QHXH 3HUVR�

QHQ KLQ]X�

� (LQ DQGHUHU $VSHNW LVW GLH (LQEH]LHKXQJ GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW LQ GLH 8PVHW]XQJ GHU 'RUIHUQHXHUXQJV�

SURMHNWH� 'LH 8QWHUVXFKXQJHQ KDEHQ JH]HLJW� GDVV LP 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ VHKU YLHOH $UEHLWHQ

YRQ GHU 'RUIJHPHLQVFKDIW LQ (LJHQDUEHLW GXUFKJHI�KUW ZHUGHQ� +LHUEHL NRPPW GDV HKUHQDPWOLFKH (QJD�

JHPHQW VWDUN ]XP 7UDJHQ E]Z� ZLUG GXUFK GHUDUWLJH 3URMHNWH ZHLWHU JHI|UGHUW� $XI GHU %DVLV GLHVHV JH�

PHLQVFKDIWOLFKHQ (QJDJHPHQWV ZHUGHQ KlXILJ DXFK QDFK $EVFKOXVV GHU 'RUIHUQHXHUXQJ QRFK ZHLWHUH

3URMHNWH GXUFKJHI�KUW� 'DEHL KDQGHOW HV VLFK ]�%� XP 3URMHNWH� GLH LP 5DKPHQ GHU JHI|UGHUWHQ 'RUIHU�

QHXHUXQJ DXIJUXQG EHUHLWV DXVJHVFK|SIWHU )|UGHUPLWWHO QLFKW PHKU XPJHVHW]W ZHUGHQ NRQQWHQ RGHU GLH

ZlKUHQG GHV )|UGHU]HLWUDXPHV QRFK QLFKW XPVHW]XQJVIlKLJ ZDUHQ� $XFK $NWLRQHQ LP 5DKPHQ GHV :HWW�

EHZHUEV �8QVHU 'RUI VROO VFK|QHU ZHUGHQ ± 8QVHU 'RUI KDW =XNXQIW� JHK|UHQ GD]X� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ

VW|�W GDPLW (QWZLFNOXQJHQ DQ� GLH RKQH VLH QLFKW� QXU WHLOZHLVH RGHU HUVW YLHO VSlWHU LQ *DQJ JHVHW]W ZRU�

GHQ ZlUHQ� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ ZLUNW LQ GLHVHQ )lOOHQ DOV Ä%HVFKOHXQLJHU³�

� :HUGHQ LP 5DKPHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ ]XGHP HLQ 'RUIJHPHLQVFKDIWVHLQULFKWXQJHQ VDQLHUW RGHU QHX

HLQJHULFKWHW� VHW]W GLHVHV PD�JHEOLFK ,PSXOVH I�U GLH QDFKKDOWLJH 9HUEHVVHUXQJ GHU G|UIOLFKHQ .RPPXQL�

NDWLRQ XQG ,QIRUPDWLRQ�
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1DFKGHP YHUVFKLHGHQH 8QWHUVXFKXQJHQ XQG 5HFKHUFKHQ GXUFKJHI�KUW ZXUGHQ� VWHOOHQ GLH %HZHUWHULQQHQ

IHVW� GDVV GLH 'RUIHUQHXHUXQJ GDQQ EHVRQGHUV JXW XQG HUIROJUHLFK YHUOLHI� ZHQQ EHVWLPPWH �(UIROJVIDNWRUHQ�

YRUKDQGHQ ZDUHQ� 'LHVH (UIROJVIDNWRUHQ ZDUHQ

��� PLQGHVWHQV HLQH VHKU HQJDJLHUWH 3HUVRQ YRU 2UW� GLH GLH 'RUIJHPHLQVFKDIW JXW NHQQW XQG VLH NRQWLQX�

LHUOLFK PRELOLVLHUW XQG LQIRUPLHUW� GLH LPPHU ZLHGHU ]XU 0LWDUEHLW DXIUXIW XQG GLH JJI� DXFK ]ZLVFKHQ YHU�

VFKLHGHQHQ 3DUWHLHQ YHUPLWWHOQ NDQQ� LQ YLHOHQ '|UIHUQ LVW GLHVH 3HUVRQ GHU 2UWVYRUVWHKHU�

��� HLQH JXWH %HWUHXXQJ GXUFK GDV ]XVWlQGLJH $PW XQG

��� HLQH VWUDWHJLVFKH 9RUJHKHQVZHLVH�

�D� �YRP .OHLQHQ LQV *UR�H� GHQNHQ XQG KDQGHOQ

�E� �$OOH PLW LQV %RRW KROHQ�� 0|JOLFKVW YLHOH 'RUIEHZRKQHU VROOWHQ GHU 'RUIHUQHXHUXQJ SRVLWLY JHJHQ��

EHUVWHKHQ XQG GLHV GXUFK DNWLYH 0LWDUEHLW EHNXQGHQ� 'DPLW VSlWHU DOOH PLWPDFKHQ XQG DQ HLQHP

6WUDQJ ]LHKHQ� VROOWH GLH JHVDPWH 'RUIEHY|ONHUXQJ JOHLFK YRQ $QIDQJ DQ LQ GHQ 3UR]HVV HLQJHEXQ�

GHQ ZHUGHQ�

�F� $UEHLWVNUHLVH VROOWHQ VR EHVHW]W ZHUGHQ� GDVV GLH %HY|ONHUXQJ GDV *HI�KO KDW� JXW YHUWUHWHQ ]X VHLQ�

(V VROOWHQ GDKHU 9HUWUHWHU GHU DQVlVVLJHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ *UXSSHQ JHEHQ LQ GLH $UEHLWVNUHLVH�

]�%� /DQGZLUWH� $QZRKQHU� *HZHUEHWUHLEHQGH� -XJHQGOLFKH� .LQGHU� )UDXHQ� lOWHUH 0HQVFKHQ XVZ�
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�G� (V VROOWHQ 3URMHNWH DXVJHZlKOW XQG GXUFKI�KUW ZHUGHQ� GLH LP ,QWHUHVVH P|JOLFKVW YLHOHU 'RUIEH�

ZRKQHU OLHJHQ� 'LHVH 3URMHNWH VROOWHQ GDQQ ]X HLQHP JUR�HQ $QWHLO LQ (LJHQDUEHLW XPJHVHW]W ZHU�

GHQ� GHQQ MH PHKU 'RUIEHZRKQHU DNWLY DQ GHU 8PVHW]XQJ EHWHLOLJW VLQG� GHVWR JU|�HU ZLUG DXFK GDV

9HUDQWZRUWOLFKNHLWVJHI�KOW I�U GDV 3URMHNW XQG VHLQHQ )RUWJDQJ�

�H� 'LH .RPPXQDOSROLWLN XQG GHU NRPPXQDOHQ 9HUZDOWXQJ VROOWH UHFKW]HLWLJ HLQJHEXQGHQ ZHUGHQ�

(PSIHKOXQJ� 'LH 'RUIHUQHXHUXQJ IXQNWLRQLHUW GDQQ VHKU JXW� ZHQQ DXFK YRQ �K|FKVWHU 6WHOOH� HLQ

JUR�HV (QJDJHPHQW YRUKDQGHQ LVW�

�I� 'LH =XVDPPHQDUEHLW PLW GHU *HPHLQGH XQG GHQ DQGHUHQ %HK|UGHQ VROOWH P|JOLFKVW YRUKHU VFKRQ

HLQPDO �HUSUREW� ZRUGHQ VHLQ �]�%� GXUFK JHPHLQVDPH %DXPVFKQLWWDNWLRQHQ RGHU 0�OOVDPPHODNWLR�

QHQ�� GDPLW VLFK GLH ]XVWlQGLJHQ 3HUVRQHQ VFKRQ NHQQHQ XQG HLQVFKlW]HQ N|QQHQ�

�J� �)DFKZLVVHQ� ]XU 'RUIHUQHXHUXQJ ILQGHW VLFK EHL GHQ ]XVWlQGLJHQ bPWHUQ XQG JXWHQ 3ODQHUQ XQG

VROOWH UHFKW]HLWLJ HLQJHKROW ZHUGHQ�

�K� 'LH HLJHQH (LQVWHOOXQJ XQG 0RWLYDWLRQ GHU EHWHLOLJWHQ 3HUVRQHQ LVW HLQH ZLFKWLJH 7ULHEIHGHU HLQHU

JHOXQJHQHQ 'RUIHUQHXHUXQJ� 'HVKDOE� ,QQRYDWLY GHQNHQ XQG QLFKW JOHLFK DOOHV DOV QLFKW SUDNWLNDEHO

DEWXQ�
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$EVFKOLH�HQG P|FKWHQ ZLU XQV EHL DOO MHQHQ EHGDQNHQ� GLH VLFK ZlKUHQG GHU JHVDPWHQ 'DXHU GHU =ZLVFKHQ�

EHZHUWXQJ EHL 7HOHIRQJHVSUlFKHQ� 2UWVWHUPLQHQ XQG DQGHUHQ 9HUDQVWDOWXQJHQ I�U XQV GLH =HLW JHQRPPHQ
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Anhang 1 - Methodisches zur Programmbewertung

MB-X-Text 1.1 - Grundsätzliche Probleme und Grenzen einer kapite-
lübergreifenden Bewertung

Aufgrund der Programmgenese (siehe Kapitel 2.3.1.1), der verschiedenen Ebenen eines
EPLR (siehe MB-X-Abbildung 1.1) und des vorgegebenen Bewertungsrasters der EU-
Kommission ist eine kapitelübergreifende Bewertung mit grundsätzlichen Problemen ver-
bunden.

MB-X-Abbildung 1.1: Entstehung der verschiedenen Programmebenen und ihre Be-
deutung für die Evaluierung

Abstrakte Ebene, durch administrative Vorgaben 
bestimmt, und aufgrund der Angaben der KOM 
zu untersuchen.
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hinterlegt
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Quelle: Eigene Darstellung.

Bewertung von komplexen Programmplanungsansätzen

Eine der größten Schwierigkeiten besteht bei der Zusammenführung von Zielen der Ma-
kro- und der Mikroebene. Nur in idealisierten Betrachtungen stellt eine Landesregierung
oder ein Ministerium einen kleinen Katalog von Zielen auf und leitet von diesen eine
konsequente Strategie ab. Dies würde voraussetzen, dass die Politiker ein kohärentes Mo-
dell der regionalen Entwicklung in allen ihren Facetten haben müssten. Eine Entwicklung
von Förderprogrammen verläuft jedoch meist eher in multiplen und parallelen Prozessen.
Ausgehend von spezifischen Interessen des Fachreferats (diese liegen auf der Maßnahme-
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nebene), werden Ziele von unten nach oben festgelegt (Schubert, 2002). Dabei sind Zu-
ständigkeiten und Ressourcen zu beachten, aber auch politische Einflussnahme, die Wah-
rung von Planungssicherheiten und Zusagen gegenüber den Fördermittelempfängern. Die
Programmebene an sich hat keine Lobby und induziert keine unmittelbare Betroffenheit.
Diese Ebene ist eher ein „geduldiges“ Artefakt.

Laut EU-KOM liegen die häufigsten Schwächen der EPLR in der fehlenden übergeord-
neten Strategie und in fehlenden oder unzureichend quantifizierten Programmzielen. Bei
der EU-KOM herrscht der Eindruck vor, dass einzelne zumeist bereits praktizierte Maß-
nahmen gut geplant und mit operationellen Zielen hinterlegt sind. Um ausgewogen zu
erscheinen, wurde noch „Beiwerk“ aus anderen Bereichen hinzugefügt und eine breite
Strategie, die alle von unten angemeldeten Maßnahmen abdeckt, herumgesponnen. Dieser
breite Ansatz tritt an die Stelle einer stimmigen Ausrichtung der Förderung auf eine ge-
meinsame Zielrichtung: Statt „Was wollen wir im ländlichen Raum?“ ging es den Län-
dern schwerpunktmäßig um die Förderfähigkeit bestimmter Tatbestände (EU-KOM,
2003).

Das Fehlen von operationellen Zielen auf Programm- und Förderschwerpunktebene macht
es schwierig, einen geeigneten Maßstab zu finden, um die Güte des Gesamtprogramms
und den Beitrag einzelner Maßnahmen zu beurteilen. Auch die kapitelübergreifenden
Bewertungsfragen der EU-KOM sind hierzu nicht geeignet, da diese nicht oder nur unzu-
reichend in die Zielsysteme auf Maßnahmenebene integriert sind.

Bewertungskonzept der EU-Kommission

Das Bewertungskonzept der EU beinhaltet Querschnittsfragen, die als zusätzliche Ziel-
kategorien bei der Evaluation der Einzelmaßnahmen zu berücksichtigen sind. Mit jeder
neuen Zielkategorie müssen neue Wirkungsbeziehungen geprüft werden. Durch die zu
erwartenden Interdependenzen – beispielsweise positive Wirkungen bestimmter Investiti-
onsvorhaben auf die wirtschaftliche Entwicklung versus Inanspruchnahme der Umwelt –
wird der Analyseaufwand überproportional erhöht. Die Gewichtung der Ergebnisse aus
den verschiedenen Zieldimensionen wird komplizierter: Wie viel Umweltbelastung sollte
toleriert werden, um eine Maßnahme im Bereich der Produktionsausweitung als erfolg-
reich zu werten? Solche Fragestellungen wären von den Evaluatoren nur beantwortbar,
wenn diese Querschnittszielsetzungen konsequent in das Zielsystem der Interventionen
auf allen Ebenen integriert wären und ihre politische Gewichtung von den Trägern der
Förderung klargestellt würde (Schwab et al., 2000). Dass dem nicht so ist, wurde in Kap.
2.2 dargelegt.

Makro-ökonomische Zielgrößen und Indikatoren (Verringerung der Arbeitslosenquote,
Veränderungen des BIP) sind aufgrund der marginalen Einflussgrößen des Programms
(siehe allein andere EU Fördermittel, Kapitel 2.2.5, Überlagerung von Einflüssen der ge-
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samtwirtschaftlichen Situation) nicht messbar. Des Weiteren gibt es keine Modelle, mit
denen die Wirkungen der doch sehr heterogenen Maßnahmen des hessischen EPLR in
einer Region oder in Hessen messbar wären. Methoden, die auf makro-ökonomischen
Modellen basieren, sind somit nicht anwendbar. Für die Bewertung der Programmwir-
kungen bleibt allein der Rückschluss von der Mikro- auf die Makroebene durch Aggregie-
rung der Einzelergebnisse.

Diese Zusammenschau wird durch den unterschiedlichen Vollzug in den einzelnen För-
derkapiteln bzw. eine unterschiedliche Datenlage und Bearbeitungsstände erheblich er-
schwert und verzerrt. Ungenauigkeiten und Annahmen auf dieser Ebene werden hierdurch
aufsummiert. Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich durch den teilweise subjektiven
Charakter von qualitativen Einschätzungen, denen zumeist eine rein ordinale Skalierung
ohne äquidistante Intervalle zugrunde liegt.

MB-X-Abbildung 1.2: Problemlage bei der Verdichtung von Untersuchungsergeb-
nissen der Kapitel auf einen Querschnittsindikator

Lieferbare Daten aus 
den Einzelkapiteln:

Betriebseinkommen

Umsatzentwicklung

Deckungsbeitrags- 
änderungen

Veränderungen des 
Haushaltseinkommens 
in Größenklassen

Einkommensbeitrag   
positiv: ja/nein

1. Problem 2. Problem

Geforderter
Indikator : 
Euro / Person 

Bezugsgruppe

+

Quelle: Eigene Darstellung.

Abschließend ist die Problematik der einseitig quantitativen Ausrichtung der Evaluierung
anhand der vorgegebenen Indikatoren (Schwab et al., 2000) zu nennen. Dieser aus dem
Wunsch zur europaweiten Zusammenfassung der Wirkungen geborene Ansatz wird den
multiplen Effekten der sehr heterogenen EPLR nicht gerecht, da es viele Effekte gibt, die
sich gar nicht quantifizieren lassen (Ausstrahlungseffekte etc.). Aber auch bei scheinbar
leicht quantifizierbaren Indikatoren im Zusammenhang mit direkten Wirkungen (Ein-
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kommens- oder Beschäftigungseffekte) können die möglichen Erfassungsgrößen, die den
einzelnen kapitelspezifischen Evaluierungen zu Grunde liegen, stark variieren. MB-X-
Abbildung 1.2 verdeutlicht diese Schwierigkeiten bei der für die Programmbewertung
erforderlichen Zusammenfassung der Ergebnisse der Mikro-basierten Evaluation.

Fazit

Vorrangig dient die zum jetzigen Zeitpunkt vorgenommene Bewertung auf Programme-
bene der Einschätzung der Relevanz der Bewertungsfragen und Kriterien sowie der Ent-
wicklung weiterer Fragen und z.T. von Ersatzindikatoren. In der Regel ist nur eine Be-
schreibung von Veränderungen und bestimmten Sachverhalten möglich, was für die Pro-
grammebene durchaus den Anforderungen der MEANS-Methoden entspricht:

„(1) Simple description of the observable changes,

(2) Comparative study of changes - observation of groups- field studies,

(3) Inductive analysis of causal relations: understanding of the mechanisms of impact
production is required and when numerous interdependencies exist with the socio-
economic context,

(4) Quantitative estimation of impacts.

For an overall evaluation of a program it is just the first level attainable” (EU-KOM,
1999a).

Darüber hinaus werden Hinweise und Erfordernisse für die Ex-post-Bewertung gegeben.
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MB-X-Text 1.2 - Synergieeffekte

Die Erzielung von Synergien ist Sinn und Zweck integrierter Programmansätze (seit
1988). Dabei geht es zum einen um eine größere Komplementarität zwischen den Pro-
jekten (Mitteleffizienz) und zum anderen um die Verstärkung gleichgerichteter Maßnah-
men (Wirkungsmaximierung).

Folgende Effekte können Synergiewirkungen erzeugen:
(1) Effekt der kritischen Masse: ein Projekt allein würde nicht diese zusätzliche Wir-

kung erzielen;
(2) Skaleneffekt: sinkende Kosten aufgrund verschiedener Projekte in räumlicher Nähe;
(3) Beispiel und Vorbildwirkung: Duplizierung von Projekten nach einem Vorbild;
(4) Koordinierungseffekt: verbesserte Koordinierung zwischen verschiedenen öffentli-

chen Akteuren;
(5) Produktivitätseffekt: Lernkurveneffekte innerhalb der öffentlichen Maßnahmen er-

höhen die Produktivität des öffentlichen Sektors;
(6) Befreiungseffekt: die Implementation eines Projektes beseitigt Hemmnisse anderer

Projekte;
(7) Impulseffekt: Stimulation der Entwicklung anderer Projekte (Toepel, 2000).

Synergien werden erst mittel- bis langfristig sichtbar; zum Zeitpunkt der Halbzeitbewer-
tung können daher nur erste Hinweise gegeben werden. Welche Synergiewirkungen ent-
stehen und ob der Programmplanungsansatz tatsächlich dazu beiträgt, mehr Synergiewir-
kungen zu erzeugen als in isolierten Teilprogrammen umgesetzte Maßnahmen, bleibt der
Ex-post-Bewertung überlassen.

Im Rahmen von Programmplanungsansätzen können Synergieeffekte erreicht werden
durch:

– die Bündelung von Mitteln (Kofinanzierung);

– die Entwicklung und Umsetzung sich ergänzender (komplementärer) Projekte und
Maßnahmen in einem (begrenzten) Gebiet bzw. für ein gemeinsames Ziel;

– verschiedene Fördermaßnahmen für dieselben Adressaten;

– Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren (Verwaltungen, Pro-
jektträgern) (Toepel, 2000).

Zu unterscheiden sind externe Synergien (z.B. mit dem Ziel-2-Programm) und interne
Synergien zwischen den Maßnahmen des hessischen EPLR.
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Für Synergie ist interne Kohärenz notwendig, die aus drei Elementen besteht:

– gegenseitige Abhängigkeit der Programmziele (die Ziele sind miteinander verbun-
den);

– Komplementarität von Maßnahmen hinsichtlich ihrer Ziele (verschiedene Maßnah-
men haben das gleiche Ziel bzw. mehrere gleiche Ziele);

– zeitliche und räumliche Koordinierung von Maßnahmen.

Matrix der Synergieeffekte

Synergieeffekte lassen sich mit Hilfe einer Matrix darstellen. Diese Methode ist in den
MEANS-Handbüchern beschrieben (EU-KOM, 1999b). Dabei sind drei Schritte erforder-
lich (siehe auch Toepel, 2000):

(1) Identifikation potentieller Synergieeffekte anhand der Programmdokumente und der
Förderrichtlinien;

(2) Analyse und Systematisierung der Synergieeffekte;
(3) Empirische Untersuchung der hauptsächlichen Effekte anhand von Fallstudien.

Die Analyseebene können Projekte, Maßnahmen oder Förderschwerpunkte sein. Für unse-
re Synergiematrix wurde eine Mischung von Haushaltslinien und Maßnahmen genutzt.

Potentielle Synergieeffekte wurden im hessischen EPLR nur beschrieben und nicht sy-
stematisch über alle Förderschwerpunkte und Maßnahmen versucht abzuschätzen.

MB-X-Tabelle 1.1 enthält die bislang aufgrund von Expertengesprächen und den Befra-
gungen darstellbaren Synergien. Diese können aber zunächst nur als erste Hinweise ge-
wertet werden. Wie schon oben gesagt, bleibt die systematische Untersuchung möglicher
Synergieeffekte der Ex-post-Bewertung vorbehalten.

Bisherige Synergieeffekte werden anhand folgender Skala bewertet:
2 große positive Synergieeffekte,
1 positive Synergieeffekte vorhanden, aber von geringer Bedeutung,
0 keine Synergie,
-1 negative Synergieeffekte vorhanden, aber von geringer Bedeutung,
-2 negative Synergieeffekte, die Anlass zur Besorgnis geben.

Die anhand der vorgestellten Skala vorgenommene Bewertung der möglichen Syner-
gieeffekte hat einen qualitativen Charakter und spiegelt auch die subjektive Einschätzung
der EvaluatorInnen wider. In der Matrix (siehe MB-X-Tabelle 1.1) entsprechen sich die
Werte auf beiden Seiten der Diagonalen mit Ausnahme von asymmetrischen Synergien.
So muss nur die Hälfte der Matrix ausgefüllt werden, da die (grau unterlegte) Hälfte die
gleichen Werte liefert. Asymmetrische Synergien werden in der oberen Hälfte der Diago-
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nalen abgebildet (in kursiv). Ein Beispiel für asymmetrische Synergien ist das Verhältnis
zwischen Dorferneuerung und touristischen Maßnahmen. Die Dorferneuerung schafft
günstige Voraussetzung für touristische Maßnahmen. Umgekehrt bedeuten touristische
Maßnahmen aber nicht zwingend einen Mehrwert bezogen auf die Realisierung von Dor-
ferneuerungsmaßnahmen.

MB-X-Tabelle 1.1: Übersicht über tatsächlich anhand von Projekten „nachweisbare“
Synergien

a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

a1/a2, b 0

c 1

g 0 0

e 0 0 0

f1 0 0 0 0

f2 0 0 0 0 1

h 0 0 0 0 0 0

i 0 0 0 0 0 0 0

k 0 0 0 0 0 0 0 0

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

s1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kursiv:  asymmetrische Synergie.
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Synergieeffekte durch einen landschaftsbezogenen Ansatz

Wie Synergieeffekte aussehen könnten, soll im Folgenden am Beispiel eines landschafts-
bezogenen Ansatzes beschrieben werden.

Das Beispiel beschreibt die Kombination von naturnahen Flächen mit Maßnahmen des
Ökologischen Landbaus (Pfiffner et al., 2002). In einer Untersuchung von Low-Input-
Betriebsflächen wurden die Auswirkungen auf Laufkäfer und Spinnenfauna ermittelt. Da-
bei wurde festgestellt, dass naturnahe Flächen in Kombination mit biologischem Anbau
wesentlich zur Erhaltung von artenreichen Laufkäfer- und Spinnengemeinschaften beitra-
gen. Landschaftsmanagement kann demnach zu einer Systemoptimierung führen. Zur
Verbesserung der Bioanbausysteme, insbesondere zur Effizienzsteigerung der natürlichen
Schädlingskontrolle, muss der Landschaftsausstattung eine höhere Bedeutung zugemes-
sen werden. Neuere Untersuchungen zeigen, dass in Landschaften, die reich an naturna-
hen Flächen sind, Schlüsselschädlinge durch die natürliche Regulation unter der Schaden-
schwelle gehalten werden können (Thies und Tscharntke 1999 in Pfiffner et al., 2002,
S. 29).

Schwedische Untersuchungen ergaben, dass eine reichhaltige Landschaftsausstattung
kombiniert mit Biolandbau die Fruchtbarkeit von Nutzinsekten erhöhen kann. Die in
landschaftlich vielfältigen und biologisch bewirtschafteten Gebieten deutliche erhöhte
Abundanz der Nützlinge kann zu einer verbesserten Schädlingsregulation führen.

Daher sollte die optimierte Einbindung von naturnahen Flächen auf dem Betrieb, ihre
sachgemäße Anlage und Pflege als notwendiger Bestandteil des ökologischen Landbaus
im Sinne des vorbeugenden Pflanzenschutzes begriffen werden.

Regional ausgerichtete Agrarumweltprogramme müssten zudem so ausgerichtet sein, dass
nicht nur punktuell auf Betriebsebene, sondern vermehrt auf der Landschaftsebene unter
Berücksichtigung der Anbauintensitäten die Kulturlandschaft aufgewertet wird.
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MB-X-Text 1.3 - Strukturierung der Bewertung auf Programmebene
(Arbeitspapier)

A Zielanalyse – Tabelle 1 - Methode und Vorgehen

In den Programmen sind Ziele für das Gesamtprogramm zwar genannt, sie stehen aber
ungewichtet nebeneinander und werden nicht mit Zielgrößen oder Indikatoren hinterlegt.
Quantifizierte Zielvorgaben sind, wenn überhaupt, nur auf der Maßnahmenebene vorge-
nommen worden. Insofern kann in diesem Zusammenhang nur von der Mikroevaluierung
bzw. den spezifischen Zielen auf die Makroebene geschlossen werden (EU-KOM,
1999b).

Zur Strukturierung der Bewertung auf dieser Ebene dienen die Bewertungsfragen der EU-
Kommission, die als globale Ziele für Entwicklung des ländlichen Raumes in der EU zu
verstehen sind.

Die spezifischen Ziele der Maßnahmen auf der Ebene der Maßnahmengliederung der VO
(EG) Nr. 1750/1999 sollen diesen globalen Zielen zugeordnet werden. Ziele der Maß-
nahmenebene, die nicht von den genannten Zielbereichen der Kommissionsfragen auf
Programmebene abgebildet werden, sind zu ergänzen, wenn sie für das jeweilige Bun-
desland relevant sind.

Ziel ist es, auf Programmebene zu verdeutlichen:
(1) wie relevant sind diese Programmziele der EU für das jeweilige Landesprogramm,
(2) wie relevant sind einige Fragen und Kriterien des Bewertungsrahmens,
(3) um welche programmspezifischen Ziele und somit Bewertungsfragen muss die

Evaluierung vor allen Dingen für die Ex-Post-Bewertung ergänzt werden.

Quellen hierfür sollen sein:
(1) Auswertung der Programmplanungsdokumente, Förderrichtlinien, Literatur,
(2) Einschätzungen der Evaluierer,
(3) Abstimmung mit den Landesverwaltungen.

Unterschieden werden soll nach:

Hauptziele: hierbei handelt es sich um Ziele der Maßnahmengruppe, die für die Mehrzahl
der durchgeführten Fördermaßnahmen ausschlaggebend sind.

Nebenziele: diese Ziele werden in den verschiedenen Quellen genannt, sind jedoch für
die Mehrzahl der Fördermaßnahmen nur ein unter anderem zu erreichendes Nebenpro-
dukt, das für das Angebot der Maßnahmen jedoch nicht ausschlaggebend war. Hiervon zu
unterscheiden sind jedoch die reinen Nebenprodukte auf der Wirkungsebene, die zum
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Teil nur Mittel zum Zweck sind, um andere Wirkungen im Bereich der Zielsetzungen zu
erreichen (z.B. Einkommenswirkungen im Bereich der Agrarumweltprogramme).

Wichtig ist, dass alle Ziele, die mit Fördermaßnahmen verbunden sind, in dieser Tabelle
„untergebracht“ werden müssen. Dies geschieht, wenn nötig, durch die Spezifizierung der
„Ventilrubrik“ „Sonstige Ziele“.

Ziel ist die Auswertung der Zieltabelle nach Häufigkeiten zur graphischen Darstellung der
Zielstruktur des Programms. Eventuell wird eine Gewichtung der Ziele mit dem einge-
setzten Finanzvolumen für die Maßnahmen vorgenommen.

Diese Zieldarstellung dient auch als Meßlatte oder Maßstab für die Relevanzprüfung der
Programmwirkungen.

B Analyse der Wirkungsströme – Tabelle 2 (a und b) - Methode und Vorgehen

Für die Analyse der Wirkungsströme des Programms werden die 5 themenbezogenen
Querschnittsfragen als Entwicklungspfade oder Wirkbereiche aufgefasst. Diesen sollen
jeweils die Wirkungen auf Ebene der Maßnahmengruppen (analog zu A) zugeordnet wer-
den.

Die Wirkungseinschätzung erfolgt auf der Grundlage des tatsächlichen Förderverlaufs
und des erzielten Outputs der einzelnen Maßnahmen bis zur Zwischenbewertung. Darge-
stellt werden sollen die Nettowirkungen, die ggf. auch negativ sein können!

Wirkungsrichtungen und -stärken:

– positive Wirkungen: geringe (+), mittlere Wirkung (++), starke Wirkung (+++) vor
dem Hintergrund der tatsächlich eingetretenen Wirkung durch den Förderbereich

– zu vernachlässigende Wirkungen: 0

– Negative Wirkungen: geringe Wirkung (-), mittlere Wirkung (--) starke Wirkung (---)

Bezugsgröße für die Einschätzung der Nettowirkungen der Haushaltslinie sind

– die Fördergelder, die mit bestimmten Wirkungen verbunden sind im Bezug zum Ge-
samtmittelvolumen des Maßnahmebereiches (= wirksame Fördersumme), Vorschlag
für eine Vereinheitlichung der Einschätzungen: 0 bis 5 % des Mitteleinsatzes ver-
nachlässigbar, 5 bis 30 % gering, 30 bis 60 % mittel, größer 60 % stark wirksamer
Mitteleinsatz)

– die Einschätzung des Wirkungsgrades (zugrunde liegen die eigenen Methoden und
Parameter der kapitelspezifischen Bewertung, wie z.B. Treffsicherheit der Maßnah-
me, Zielerreichung, Wirkungsanalysen etc.).
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In der folgenden Tabelle sind Verknüpfungsregeln für die beiden Teilaspekte der Wir-
kungsintensität (in Anlehnung an ökologische Risikoanalyse...) dargestellt. Diese sind
auch analog für negative Wirkungen anzuwenden:

Wirksame
 Förder-

summe

Wirkungsgrad

Vernachlässig-
bar

Gering Mittel Stark

Vernachlässigbar 0 0 0 0

Gering 0 + + ++

Mittel 0 + ++ +++

Stark 0 ++ +++ +++

Wirkungseigenschaften:

Unterschieden werden drei Wirkungsfelder:

Ort der Wirkung: direkte Wirkung: Wirkung tritt bei den direkt Begünstigten ein.

indirekte Wirkung: Wirkung tritt jenseits des direkten Adressaten-
kreises auf.

Beginn der Wirkung: kurzfristige Wirkung: Wirkung stellt sich in einem unmittelbaren
zeitlichen Zusammenhang mit der Maßnahme ein (innerhalb von 2
Jahren).

Langfristige Wirkung: die Wirkung stellt sich erst Jahre nach der
Maßnahme ein.

Dauer der Wirkung: befristete Wirkung: Wirkung ist nur vorübergehend bzw. tritt nur so
lange auf, wie Gelder für eine Maßnahme fließen.

dauerhafte Wirkung: Effekt, der über die Dauer der Maßnahme hin-
aus wirkt.

(Definitionen in Anlehnung an EU-KOM, 1999c).

Tabelle 2 a

In dieser Tabelle sollen den Maßnahmen die Wirkungsintensitäten aufgeteilt nach den
jeweiligen Wirkungseigenschaften zugeordnet werden.
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Bei der Wirkungsdarstellung auf Programmebene sollen jedoch nur die dauerhaften,
strukturwirksamen Effekte dargestellt werden. Befristete Wirkungen, wie z.B. konjunktu-
relle Beschäftigungseffekte werden gesondert dargestellt.

Tabelle 2b

Hier geht es um die Gesamteinschätzung der überwiegenden, relevanten Wirkung der
Maßnahme. Zur (stark vereinfachten) Illustration der Wirkungsschwerpunkte des Pro-
gramms, soll eine Gewichtung der Wirkungen durch die Verknüpfung mit der finanziellen
Ausstattung (tatsächlicher Mittelabfluss) der Förderbereiche vorgenommen werden. Ge-
plant ist die folgende Darstellungsart: Eingesetzte Programmmittel mit (+++) bis (---)
Wirkungen auf die Beschäftigungssituation, Einkommen, Umwelt etc.. Berücksichtigt
werden die einzelnen Kriterien.

MB-X-Abbildung 1.3: Beschäftigungswirksame Programmmittel (Beispiel)

0 20 40 60 80 100 120 140

in der Landwirtschaft
außerhalb der Landwirtschaft

Mio. Euro

Positive 
Wirkungen

Negative
Wirkungen

Wirkungen 
zu vernach- 
lässigen

+++

++

+

0

- -

- - -

-

Quelle: Eigene Darstellung.

Erläuterung

Das Ganze dient der Darstellung von Wirkungsbeiträgen aufgrund der sich bis zur Zwischenbewertung
eingestellten Förderrealität! Das heißt, bei der Analyse des Förderbereichs Dorferneuerung z.B. konnte
man ex-ante feststellen, welche Wirkungen aufgrund der vorgesehenen Fördergegenstände möglich sind.
Aufgrund der tatsächlich 2000 bis 2002 bedienten Fördergegenstände (tatsächlich ausgezahlte Mittelan-
teile für bestimmte Fördergegenstände) ist es möglich, die Wirkungsbeiträge an den jeweiligen Berei-
chen „genauer“ einzuschätzen. Anders ausgedrückt, die Einschätzung, ob z. B. Dorferneuerung mit
strukturellen Beschäftigungseffekten verbunden ist, hängt davon ab, wie viele Gestaltungsprojekte und
wie viele Umnutzungsprojekte verwirklicht wurden.

Bei Maßnahmen, bei denen die Wirkungsintensität auch vom Ort der Wirkung (bestimmte Flächen,
Agrarumweltmaßnahmen) oder bestimmten Zielgruppen abhängt, sind Ort der Inanspruchnahme und Art
der Letztempfänger ebenfalls mit einzubeziehen.
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Sonderfall Umweltwirkungen

Für die Darstellung der Umweltwirkungen auf Programmebene wird es eine Besonderheit
geben. Während es sich bei den anderen Wirkungsbereichen um Nettoeffekte, auch im
Sinne von Verrechnungen beispielsweise von positiven und negativen Beschäftigungsef-
fekten handelt, werden die eventuell negativen Auswirkungen von Vorhaben, v.a. Dingen
von Bauvorhaben getrennt dargestellt (EU-KOM, 1999d). Grund hierfür ist, dass eine
Verrechnung von eventuell positiven Auswirkungen eines neuen Stallbaus (Tierschutz,
Klima) mit negativen Auswirkungen auf andere Schutzgüter (Bodenversiegelung, Land-
schaftsbild) nicht möglich oder sinnvoll ist.

Erfassen des Indikators 5-1.3 Anteil der Fördermaßnahmen, die negative Umwelt-
wirkungen mit sich gebracht haben:

– Dieser Indikator wird analog zur ECOTEC-Methode zur Beurteilung der Nachhaltig-
keit von Förderprogrammen (MWMTV, 1999) umgeändert. Hierunter sollen alle
Vorhaben fallen, deren Realisierung mit negativen Effekten verbunden ist, deren
Auswirkungen nicht über das gesetzliche Mindestmaß hinaus reduziert werden (soge-
nannte business as usual Kategorie). Bei diesen Maßnahmen findet die Aushandlung,
gerade im Bereich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, über Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen und damit über den tatsächlichen Grad an Umweltneutralität
im Genehmigungsverfahren statt. Hierfür werden gesonderte Abfragen ausgewertet.

– Da durch die Eingriffsregelung nur eine in der Summe ausgeglichene Bilanz für den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu erreichen ist, finden hinsichtlich der Inan-
spruchnahme verschiedener Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima Luft, Tiere und
Pflanzen) Verschiebungen statt. Dies gilt insbesondere für das Schutzgut Boden, des-
sen erhebliche Beeinträchtigung durch Versiegelung in den überwiegenden Fällen
durch Aufwertungen anderer Schutzgüter (Pflanzungen etc.) ersetzt, nicht aber durch
Entsiegelungen ausgeglichen wird.

– Die Flächeninanspruchnahme gehört jedoch zum Indikatorenset der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung (2001), und deren Reduzierung gehört zu den sieben
prioritären Handlungsfeldern. Aufgrund dieser gegebenen Messlatte für die Auswir-
kung öffentlich geförderter Maßnahmen, wird die Problematik der Bodenversiegelung
durch gezielte Abfragen und Auswertungen exemplarisch dargestellt.

Begründung der Vorgehensweise
(1) Durch die finanzielle Gewichtung wird die Relevanz der Wirkungen hinsichtlich der

Bewertungsfragen der EU-Kommission dargestellt und für jedes Land um spezifi-
sche Bewertungsfragen/Zieldimensionen ergänzt. Aus Zielanalyse und finanziell
gewichteter Wirkungsanalyse lässt sich der weitere Umgang mit den gemeinsamen
Bewertungsfragen ableiten.
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(2) Die Relevanz der Wirkungen wird durch den qualitativen Vergleich der postulierten
Ziele zunächst grob eingeschätzt. Die erzielten Wirkintensitäten werden anhand der
tatsächlich realisierten Mittelabflüsse und Fördergegenstände bewertet.

(3) Folgende Aussagen sind möglich:
• Welche Maßnahmen sind auf welche Ziele ausgerichtet?
• Wie groß sind die Anteile am Gesamtbudget, mit denen bestimmte Wirkungen

verbunden sind?
• Mit welchen Maßnahmearten werden welche Wirkungen erreicht?
• Welche Ziele und Handlungsfelder finden keine oder zu wenig Berücksichti-

gung?
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MB-X-Text 1.4 - Mitnahmeeffekte

Mitnahmeeffekte entstehen, wenn Maßnahmen gefördert werden, die ohnehin zustande
gekommen wären. Es handelt sich um den Anteil der Gelder eines Programms, durch die
keine Verhaltensänderungen induziert wurden (Isermeyer et al., 1996). Die EU-KOM
nennt als Beispiel den Betrieb, der auch ohne staatliche Förderung investiert hätte (siehe
auch (EU-KOM, 1999c, S. 79).

Nach den Ausführungen verschiedener Quellen (EU-KOM, 1999a; BAW, 2000; IflS et
al., 2002) gibt es keine allgemeingültige oder anerkannte Methode zur Ermittlung dieser
Effekte. In EU-KOM, (1999a, S. 113) wird anhand eines anschaulichen Beispiels die
Schwierigkeit, die mit der Herleitung des Mitnahmeeffektes verbunden sind, dargestellt.

Im Rahmen der Evaluierung eines dänischen Programms zur Entwicklung des ländlichen
Raums wurde eine Abfrage durchgeführt, ob die erhaltene Subventionierung für die Di-
versifizierung eine notwendige Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahme war.
75 % antworteten mit ja; daraus wurde ein Mitnahmeeffekt von 25 % abgeleitet.

Anschließend wurde eine Zusatzstudie bei Landwirten durchgeführt, deren Antrag auf
Beihilfen abgelehnt wurde. Alle hatten ihre Projekte auch ohne Beihilfe umgesetzt.

– Interpretation 1: Mitnahmeeffekt somit 100 %

– Interpretation 2: genau diese Farmer bekamen keine Beihilfe, weil sie von dem Aus-
wahlgremium als leistungsfähig eingestuft wurden und somit nicht zu der Zielgruppe
der Maßnahme gehörten. Insofern war dies keine wirklich gleichwertige Vergleichs-
gruppe.

Eine BAW-Studie (BAW, 2000) führt noch andere Argumente auf: Mitnahmeeffekte las-
sen sich nur selten zweifelsfrei nachweisen, da Erhebungen hinsichtlich möglicher
Handlungsalternativen und Wirkungen der Förderung, die nach Abschluss des Vorhabens
durchgeführt werden, zu wenig verwertbaren Einschätzungen führen. Die Angaben sind
eher eine Rechtfertigung der Förderung und bilden nicht mehr die Entscheidungssituation
vor der Förderung ab.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mitnahmeeffekte unvermeidbar sind, dass aber
ihre politische Opportunität aufgrund der zu erreichenden Ziele zu beurteilen und ggf.
auch legitim ist: „the more urgent a problem is to be solved, the more policy has to esti-
mate the deadweight effect as a price to be paid for stimulating“ (EU-KOM, 1999a,
S. 112).
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Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass Mitnahmeeffekte sich nicht vermeiden las-
sen, wenn man Administrationskosten1 und Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit mit be-
rücksichtigt.

MB-X-Abbildung 1.4: Förderinstrumente und ihre Anfälligkeit gegenüber Mitnah-
meeffekten

Anfälligkeit für Mitnahmeeffekte

niedrig hoch

Infrastruktur ZuschussKreditvergünstigung

Umstellung / Verbesserungsmaßnahme Erhalt

Differenzierte Prämie Einheitsprämie

Gebietskulisse Keine Gebietskulisse

Differenzierte Auswahlkriterien Geringe Auswahlkriterien

Hohe Auflagen Niedrige Auflagen

Quelle: Eigene Darstellung.

Es gibt Strategien, die die Anfälligkeit von Maßnahmen für Mitnahmeeffekte verringern.
Diese Strategien sind in MB-X-Abbildung 1.4 dargestellt. So wird beispielsweise der
Kreditvergünstigung eine geringere Anfälligkeit für Mitnahmeeffekte bescheinigt als dem

                                                
1
 Beispielsweise hat sich die EU-KOM selbst im Konsultationsverfahren bezüglich einer Agrarumwelt-

maßnahme in Niedersachsen, die standörtlich differenzierte Prämien anbietet, sehr kritisch zu Fragen
des Kontroll- und Verwaltungsgeschehens geäußert. „Es scheint der Kommission nicht möglich, diese
Maßnahme im späteren Verfahrensgang zu begleiten und zu kontrollieren. Die Kommission bittet
daher, dass diese Maßnahme aus der Kofinanzierung genommen wird“.
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Zuschuss2. Im Bereich der investiven Förderung werden häufig Zuschüsse gewährt. Allei-
ne ist dies auch kein Kriterium der Anfälligkeit für Mitnahmeeffekte, da eine Zuschuss-
gewährung mit differenzierten Auswahlkriterien oder hohen Auflagen verbunden sein
kann. Im Agrarumweltbereich wird eine Prämiendifferenzierung nach Regionszugehörig-
keit, betriebsstrukturellen Merkmalen oder Merkmalen der Produktionstechnik diskutiert
(Isermeyer et al., 1996), ebenso wie eine Abgrenzung von Zielgebieten (siehe auch Kapi-
tel 6) oder nach Biotoptypen. Auch die Nutzbarkeit von Ausschreibungsverfahren kann
unter diesem Blickwinkel für sinnvoll erachtet werden. Hinsichtlich der Effekte gibt es
allerdings noch erheblichen Forschungsbedarf, v.a. bezogen auf die Frage nach den admi-
nistrativen Kosten.

                                                
2
 In der Ex-post-Bewertung der Ziel-5a-Förderung 1994 bis1999 wird beispielsweise gefordert, dass

ausschließlich verbilligte Kredite mit begrenzten Subventionswerten an alle landwirtschaftlichen Un-
ternehmen ab einem höheren förderungsfähigen Mindestinvestitionsvolumen als bisher gewährt wer-
den sollten (Burgath et al., 2001).
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Anhang 2 - Regionaler Vollzug

MB-X-Text 2.1: Beschreibung und Aufbereitung der Zahlstellendaten

Folgende Daten wurden aus der sogenannten Kreuzchenliste für die EU-Haushaltsjahre
2000 bis 2002 zur Verfügung gestellt:

F106 F107 F109 F200 F201 F202a F202B

Betrag Währung Haushaltscode Kennnummer Name Anschrift des An-
tragsstellers

Internationale Post-
leitzahl

Die Nomenklatur folgt der VO (EG) Nr.1884/2002 bzw. den entsprechenden Vorgänger-
verordnungen.

Probleme bei der Auswertung der Daten waren im Wesentlichen Folgende:

Aus der Kennnummer ließ sich der Landkreis nicht selektieren, da z.T. die Vergabe der
Kennnummern nicht nach dem festgelegten Schema erfolgte. Dies betraf im Wesentlichen
die Altverpflichtungen aus dem vorangegangenen Förderzeitraum und Förderfälle aus
dem Jahr 2000. Wenn sich Förderfälle nicht anhand der Kennnummer regionalisieren lie-
ßen, dann wurde mittels der internationalen Postleitzahl versucht, die Zuwendungen zu
regionalisieren. Ein Teil der Förderfälle konnte somit nicht regionalisiert werden.

Einige Auszahlungen sind an Zuwendungsempfänger außerhalb von Hessen geflossen;
diese wurden nicht berücksichtigt.

Ein Teil der Auszahlungen konnte nicht den Förderschwerpunkten zugeordnet werden.
Dabei handelt es sich Rückforderungen, Auszahlungen für die Bewertung und ähnliche
Haushaltsposten.

Bei der Interpretation der Daten ist folgendes zu beachten. Der Wohnort des Zuwen-
dungsempfängers entspricht nicht in allen Fällen auch dem Ort, in dem das Projekt statt-
findet. In der Gesamtbetrachtung dürften die dadurch entstehenden Verzerrungen aber
gering sein, zumal als Betrachtungsebene der Landkreis und nicht die Gemeinde gewählt
wurde.

Da in der Kreuzchentabelle nur die EAGFL-Auszahlungen erfasst werden, wurden die
insgesamt getätigten öffentlichen Aufwendungen mit Hilfe der genehmigten Kofinanzie-
rungssätze berechnet.
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Aus diesen öffentlichen Aufwendungen wiederum wurden die Gesamtinvestitionen mit
Hilfe der in der Programmänderung 2003 genannten privaten Beteiligung ermittelt. Fol-
gender Anteil der öffentlichen Aufwendungen an den Gesamtinvestitionen der jeweiligen
Haushaltslinie wurde zugrundegelegt:

a b c g e f h i f/h-
alt

k m n o s

0,25 0,30 1,00 0,30 1,00 1,00 0,63 0,70 1,00 0,75 0,30 0,75 0,75 0,75

Insgesamt 193 Mio. Euro an öffentlichen Zuwendungen konnten sowohl Landkreisen und
kreisfreien Städten wie auch den drei Förderschwerpunkten zugeordnet werden. Ein ne-
gativer Betrag von 700.000 Euro war nicht den Förderschwerpunkten, und knapp über
1 Mio. Euro waren nicht den Regionen zuzuordnen.



Kapitel 10 Materialband – Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 2 25

MB-X-Abbildung 2.1: Förderintensität nach Förderschwerpunkten - Hessen

Förderschwerpunkt B in Mio. Euro

Gesamtinvestitionen 2000 bis 2002 Öffentliche Aufwendungen 2000 bis 2002

Förderschwerpunkt A in Mio. Euro

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Förderschwerpunkt C in Mio. Euro

Siedlungsstrukturelle Kreistypen
1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8

Förderschwerpunkt A in Mio. Euro

Förderschwerpunkt B in Mio. Euro

Förderschwerpunkt C in Mio. Euro
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Siedlungsstrukturelle Kreistypen:
1 = Kernstädte in Agglomerationsräumen
2 = Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsräumen
3 = Verdichtete Kreise in Agglomerationsräumen
4 = Ländliche Kreise in Agglomerationsräumen

5 = Kernstädte in verstädterten Räumen
6 = Verdichtete Kreise in verstädterten Räumen
7 = Ländliche Kreise in verstädterten Räumen
8 = Ländliche Kreise höherer Dichte in ländlichen Räumen
9 = Ländliche Kreise geringerer Dichte in ländlichen Räumen

Quelle: Eigene Darstellung.
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MB-X-Text 2.2: Das Konzept der „Siedlungsstrukturellen Kreistypen“

Die siedlungsstrukturellen Kreistypen dienen dem intraregionalen Vergleich. Es wird
nach „Kernstädten“ und sonstigen Kreisen unterschieden. Als Kernstädte, die in der Re-
gel den oberzentralen Kern von Raumordnungsregionen bilden, werden kreisfreie Städte
>100.000 Einwohner ausgewiesen. Kreisfreie Städte unterhalb dieser Größe werden mit
ihrem Umland zu Kreisregionen zusammengefasst und in sofern der Situation von ver-
gleichbaren kreisangehörigen Gemeinden und ihrem Umland gleichgestellt.

Die Typisierung der Kreise und Kreisregionen erfolgt - außerhalb der Kernstädte - nach
der Bevölkerungsdichte als generellstem Maß der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten.
Um den großräumigen Kontext zu berücksichtigen, wird nach der „Lage im siedlungs-
strukturellen Regionstyp“ differenziert (Böltken et al., 1997).

Unterschieden werden die in MB-X-Tabelle 2.1 dargestellten siedlungsstrukturellen
Kreistypen (Böltken et al., 1997). Die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte wer-
den ihrem jeweiligen Typ zugeordnet (siehe auch Karte 10.1 und 10.2).

MB-X-Tabelle 2.1: Siedlungsstrukturelle Kreistypen in Hessen

1 Kernstädte Kreisfreie Städte
>100.000 E

Darmstadt, Frankfurt,
Offenbach, Wiesba-
den

2 Hochverdichtete
Kreise

Kreise
>= 300 E/km²

Bergstraße,
Darmstadt-Dieburg,
Groß-Gerau,
Hochtaunuskreis,
Main-Taunus-Kreis,
Offenbach

3 Verdichtete Kreise Kreise
>= 150 E/km²

Main-Kinzig-Kreis,
Odenwaldkreis,
Rheingau-Taunus-
Kreis, Wetteraukreis

Agglomerationsräume
Oberzentrum > 300.000 E oder
Dichte um/> 300 E/km²

4 Ländliche Kreise Kreise/ Kreisregio-
nen < 150 E/km²
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weiter Tabelle 2.1
5 Kernstädte Kreisfreie Städte

> 100.000 E
Kassel

6 Verdichtete Kreise Kreise/ Kreisregio-
nen >= 150 E/km²

Gießen, Lahn-Dill-
Kreis, Limburg-
Weilburg, Marburg-
Biedenkopf, Kassel

Verstädterte Räume
Dichte > 150 E/km² oder Ober-
zentrum > 100.000 E, bei einer
Mindestdichte von 100 E/km²

7 Ländliche Kreise Kreise/ Kreisregio-
nen < 150 E/km²

Vogelsbergkreis,
Schwalm-Eder-Kreis,
Waldeck-
Frankenberg, Werra-
Meißner-Kreis

8 Ländliche Kreise
höherer Dichte

Kreise/ Kreisregio-
nen >= 100 E/km²

Fulda, Hersfeld-
Rotenburg

Ländliche Räume
Dichte < 150 E/km² und ohne
Oberzentrum  > 100.000 E; mit
Oberzentrum > 100.000 E und
Dichte um/< 100 E/km²

9 Ländliche Kreise
geringerer Dichte

Kreise/ Kreisregio-
nen < 100 E/km²

Quelle: Böltken et al., 1997; BBR, 2002.

Als Grundlage für die Analyse wurden die Daten zu den siedlungsstrukturellen Kreis-
typen aus BBR (2002) genutzt.

Das Konzept der siedlungsstrukturellen Kreistypen bezieht als Abgrenzungskriterien die
„Zentralität“ und „Verdichtung“ ein. „Von beiden - vom Zentralitätsniveau und von der
Siedlungsverdichtung in einer Region - hängt das Angebot von Gütern und Dienstleistun-
gen, hängen Größe und Differenzierung des Arbeitsmarktes, hängen aber auch andere
Gegebenheiten ab, die die Lebensbedingungen eines Gebietes, die ‚Lebensqualität‘ aus-
machen“ (ARL, 1993, S. 21).

Im Kreistyp 1 ist der Zentralitäts- und Verdichtungsgrad am höchsten und im Kreistyp 9,
der in Hessen gar nicht vertreten ist, am schwächsten.

Die Gebietstypisierung ist zwar auf Aspekte der Raumordnung und -planung hin ausge-
richtet; durch ihre Anlehnung an administrative Grenzen ist sie aber empirisch gut fassbar
und mit Daten „auffüllbar“.
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MB-X-Text 2.3: Korrelationsanalyse von Förderhöhe und sektora-
len/regionalen Kennziffern

Die nachfolgenden Tabellen (MB-X-Tabellen 2.2 und 2.3) geben die Ergebnisse der Kor-
relationsanalyse wieder, die den statistischen Zusammenhang zwischen der Höhe der För-
derung und bestimmten sektoralen und regionalen Kennziffern untersucht.

Die Analyse wurde mittels des Korrelationsmaßes von Spearman mit einem Signifikanz-
niveau p <= 0,5 durchgeführt. Dabei wurden nur die Kreise betrachtet, während die kreis-
freien Städte aufgrund der starken Abweichung in einigen Punkten und der geringen Be-
deutung für die Förderung aus dem hessischen EPLR unberücksichtigt bleiben.

Zu lesen sind die Ergebnisse folgendermaßen:

– Grau hinterlegt sind die Ergebnisse mit einem Signifikanzniveau p<=0,05, d.h. Er-
gebnisse, die einen statistisch abgesicherten Zusammenhang ausweisen.

– Die absolute Höhe der Korrelationskoeffizienten weist auf die Stärke des Zusammen-
hangs hin: Je näher der Korrelationskoeffizient an +1 bzw. –1 liegt, umso eindeutiger
ist die Beziehung zwischen der Förderhöhe und der jeweiligen Kennziffer.

– Das Vorzeichen gibt die Richtung der Beziehung an.
• Ein positives Vorzeichen bedeutet beispielsweise: Je höher der Anteil der Er-

werbstätigen in der Landwirtschaft an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen ist, de-
sto höher fällt auch die öffentliche Aufwendung (Gesamtinvestition) absolut, be-
zogen auf Einwohner oder Quadratkilometer aus.

• Ein negatives Vorzeichen bedeutet demnach: Je niedriger die Bevölkerungsdichte
ist, desto höher fällt die öffentliche Aufwendung (Gesamtinvestition) absolut,
bezogen auf Einwohner oder Quadratkilometer aus.
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MB-X-Tabelle 2.2: Korrelationskoeffizienten - Gesamtinvestitionen Hessen

Ausgewählte sektorale und
regionale Kennziffern

A B C A B C A B C

MEAN 12.396.706 4.099.156 6.119.662 2.206.711 72 23 36 14 11.672 3.726 5.789 2.186
STD 9.674.426 4.351.637 5.336.391 1.672.843 66 25 36 13 5.855 2.853 3.335 1.486
N 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21

Anteil der Bruttowertschöpfung
(BWS) in der Landwirtschaft 0,3597 0,5208 0,2065 0,3338 0,3779 0,5571 0,2468 0,4117 0,1922 0,4636 -0,0065 0,2818
an der BWS insgesamt 2000

Anteil der Erwerbstätigen in der
Landwirtschaft an den Erwerbs- 0,8156 0,7818 0,7143 0,8338 0,8870 0,8974 0,8260 0,8883 0,7662 0,6312 0,5675 0,7156
tätigen insgesamt 2000

Anteil der Landwirtschaftsfläche
an der Gesamtfläche 2000 in %

Bruttowertschöpfung in der
Landwirtschaft je Erwerbstätigen -0,4933 -0,1956 -0,6318 -0,5531 -0,5525 -0,2951 -0,6838 -0,5388 -0,6175 -0,0572 -0,7423 -0,4927
in der Landwirtschaft 2000

Ertragsmesszahl -0,5934 -0,4663 -0,6195 -0,5380 -0,6312 -0,5628 -0,6815 -0,5549 -0,6710 -0,3684 -0,6762 -0,4610

Gesamtinvestition absolut Förderintensität je Einwohner Förderintensität je Quadratkilometer

Gesamt Gesamt Gesamt

Sektorale Kennziffern

Förderschwerpunkte Förderschwerpunkte Förderschwerpunkte

0,3104 0,4286 0,1740 0,2597 0,2701 0,3000 0,1416 0,1468 0,1364 0,3247 -0,0545 0,0818

Bevölkerungsentwicklung
1990 bis 1999

Bevölkerungsdichte
31. Dezember 2000

Bevölkerungsentwicklung
2000 bis 2020

Arbeitslosenquote Januar 2000 0,7537 0,6277 0,6998 0,6413 0,7362 0,6387 0,7018 0,6719 0,6147 0,4659 0,5289 0,4237

Arbeitslosenquote Januar 2003 0,7492 0,6478 0,6647 0,6342 0,7472 0,6504 0,6823 0,6556 0,5939 0,4750 0,4665 0,3938

Jährliche Veränderung der
Arbeitslosenquote 2000/2003

Gestaltungsquote 0,1124 -0,1787 0,1989 0,0604 0,1066 -0,0429 0,1839 0,1800 0,0637 -0,1417 0,2886 0,2034

Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner

Anteil der Bevölkerung
über 65 Jahre (31.12.2000)

Anteil der Bevölkerung
unter 15 Jahren (31.12.2000)

Frauenerwerbsquote 2000 -0,7087 -0,6060 -0,6996 -0,7437 -0,7957 -0,6483 -0,7970 -0,7788 -0,7230 -0,4170 -0,6307 -0,6255

Bruttowertschöpfung in
der Nichtlandwirtschaft
je Erwerbstätigen in der
Nichtlandwirtschaft 2000

Siedlungsstruktureller Kreistyp 0,8871 0,7879 0,8105 0,8312 0,9011 0,7879 0,8691 0,8045 0,7919 0,5914 0,6314 0,5987

Regionale Kennziffern

-0,1262 -0,0761 -0,0553 -0,1431 -0,1360 -0,1848 -0,1054 -0,1503 -0,1867 -0,0475 -0,0560 -0,0449

-0,8688 -0,7675 -0,8143 -0,8844 -0,9506 -0,8675 -0,9195 -0,9338 -0,8234 -0,5506 -0,6818 -0,7247

-0,7909 -0,6117 -0,7623 -0,6909 -0,7987 -0,6844 -0,7909 -0,7299

-0,5299

-0,6922 -0,4247

-0,5481 -0,3013-0,5948 -0,4831 -0,6195-0,6766 -0,4805 -0,6844 -0,5714 -0,5299

-0,4662-0,6208

-0,3416

-0,2922 -0,3013 -0,2260 -0,4662 -0,4104 -0,4338 -0,3416 -0,5545 -0,3883 -0,2831 -0,2052 -0,6065

0,5533 0,4681 0,5761 0,5449 0,6775 0,5858 0,6652 0,6892 0,5618 0,2646 0,5767 0,3895

0,2857 0,1961 0,3662 0,2909 0,3104 0,1403 0,3519 0,2494 0,2403 0,0831 0,3130 0,2714

-0,6143 -0,5896 -0,5662 -0,6870 -0,7597 -0,6870 -0,4584 -0,5584 -0,6636-0,7052 -0,8130 -0,6558

Quelle: Eigene Darstellung.
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MB-X-Tabelle 2.3: Korrelationskoeffizienten - Öffentliche Aufwendungen Hessen

Ausgewählte sektorale und
regionale Kennziffern

A B C A B C A B C

MEAN 8.710.862 1.156.149 5.928.502 1.655.033 51 6 34 10 8.271 1.063 5.598 1.640
STD 6.817.067 1.309.944 5.222.630 1.254.632 48 7 35 10 4.244 943 3.262 1.115
N 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21

Anteil der Bruttowertschöpfung
(BWS) in der Landwirtschaft 0,2442 0,5065 0,2065 0,3338 0,2909 0,5234 0,2519 0,4117 0,1273 0,4636 -0,0221 0,2818
an der BWS insgesamt 2000

Anteil der Erwerbstätigen in der
Landwirtschaft an den Erwerbs- 0,7597 0,6935 0,7143 0,8338 0,8584 0,8429 0,8208 0,8883 0,7182 0,6130 0,5390 0,7156
tätigen insgesamt 2000

Anteil der Landwirtschaftsfläche
an der Gesamtfläche 2000 in %

Bruttowertschöpfung in der
Landwirtschaft je Erwerbstätigen -0,6051 -0,1261 -0,6318 -0,5531 -0,6461 -0,2827 -0,6721 -0,5388 -0,6955 -0,0429 -0,7377 -0,4927
in der Landwirtschaft 2000

Ertragsmesszahl -0,6306 -0,4167 -0,6195 -0,5380 -0,6860 -0,5510 -0,6632 -0,5549 -0,7310 -0,3645 -0,6586 -0,4610

Sektorale Kennziffern

Förderschwerpunkte Förderschwerpunkte Förderschwerpunkte

0,2338 0,4455 0,1740 0,2597

Öffentliche Aufwendungen insgesamt Förderintensität je Einwohner Förderintensität je Quadratkilometer

Gesamt Gesamt Gesamt

0,1714 0,3325 0,1610 0,1468 0,0714 0,3026 -0,0558 0,0818

Bevölkerungsentwicklung
1990 bis 1999

Bevölkerungsdichte
31. Dezember 2000

Bevölkerungsentwicklung
2000 bis 2020

Arbeitslosenquote Januar 2000 0,7264 0,6368 0,6998 0,6413 0,7044 0,6589 0,6953 0,6719 0,6420 0,4724 0,5302 0,4237

Arbeitslosenquote Januar 2003 0,7109 0,6725 0,6647 0,6342 0,7018 0,6875 0,6823 0,6556 0,6030 0,4802 0,4724 0,3938

Jährliche Veränderung der
Arbeitslosenquote 2000/2003

Gestaltungsquote 0,1521 -0,0793 0,1989 0,0604 0,1742 0,0136 0,1612 0,1800 0,2197 -0,1150 0,2899 0,2034

Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner

Anteil der Bevölkerung
über 65 Jahre (31.12.2000)

Anteil der Bevölkerung
unter 15 Jahren (31.12.2000)

Frauenerwerbsquote 2000 -0,7243 -0,5515 -0,6996 -0,7437 -0,7970 -0,6450 -0,8282 -0,7788 -0,7243 -0,4040 -0,6424 -0,6255

Bruttowertschöpfung in
der Nichtlandwirtschaft
je Erwerbstätigen in der
Nichtlandwirtschaft 2000

Siedlungsstruktureller Kreistyp 0,8751 0,7492 0,8105 0,8312 0,8871 0,8005 0,8751 0,8045 0,7805 0,5748 0,6207 0,5987

Regionale Kennziffern

-0,1067 -0,0885 -0,0553 -0,1431 -0,1197 -0,1776 -0,0833 -0,1503 -0,1776 -0,0761 -0,0501 -0,0449

-0,8494 -0,6870 -0,8143 -0,8844 -0,9377 -0,8364 -0,9234 -0,9338 -0,8104 -0,5351 -0,6662 -0,7247

-0,7961 -0,5922 -0,7623 -0,6909 -0,7909 -0,6896 -0,7792 -0,7299 -0,7195 -0,4312 -0,6195 -0,4662

-0,6688 -0,4169 -0,6844 -0,5714 -0,5727 -0,4429 -0,6091 -0,5299 -0,5792 -0,3000 -0,5286 -0,3416

-0,2455 -0,2688 -0,2260 -0,4662 -0,3766 -0,3909 -0,3545 -0,5545 -0,3195 -0,2883 -0,2091 -0,6065

0,5800 0,4155 0,5761 0,5449 0,6697 0,5780 0,6762 0,6892 0,5657 0,2607 0,5793 0,3895

0,3532 0,1623 0,3662 0,2909 0,3182 0,1558 0,3857 0,2494 0,2429 0,0597 0,3416 0,2714

-0,5974 -0,6117 -0,5662 -0,6870 -0,7545 -0,7234 -0,7260 -0,8130 -0,6636-0,6909 -0,4597 -0,5623

Quelle: Eigene Darstellung.
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Anhang 4 - Querschnittsfrage 1: Beitrag des hessischen EPLR
zur Stabilisierung der ländlichen Bevölkerungszahlen

MB-X-Text 4.1: Zur Relevanz der Querschnittfrage 1 in Hessen
Die EU-KOM unterlegt ihre Frage nach dem Beitrag des Programms zum Erhalt der Be-
völkerung im ländlichen Raum mit den Kriterien „Altersprofil“, „Geschlechterprofil“ und
„Abwanderungsrate“. Dahinter steht die These, dass, wenn Schlüsselelemente, wie z.B.
junge Frauen/Männer, junge Familien, Menschen im berufsfähigen Alter in einer ländli-
chen Bevölkerung unterrepräsentiert sind, die ländliche Bevölkerung insgesamt ihre Wi-
derstandskraft gegenüber einer weiteren Abwanderung und der nachfolgenden Ver-
schlechterung des wirtschaftlichen und sozialen Gewebes einbüßt (EU-KOM, 2000).

Im Folgenden wird zunächst der Frage nachgegangen, ob der Rückgang der Bevölkerung
in Hessen überhaupt ein Problem darstellt, und wie der Altersaufbau und das Geschlech-
terprofil charakterisiert werden können.

Veränderung der Bevölkerung in Hessen

Der Rückgang der Bevölkerung ist ein Problem, das viele Regionen in der EU stark trifft.
Regional betrachtet ist dieser Rückgang v.a. ein Problem im Süden Europas, in den nörd-
lichen Mitgliedsstaaten (Finnland und Schweden) und in Regionen, die vom Niedergang
der Industrie betroffen sind (Ministry of Industry, 2001). Auch die Neuen Bundesländer
können mehrheitlich zu diesen Problemregionen gezählt werden. Dabei geht es nicht nur
um den absoluten Rückgang der Bevölkerung; Auswirkungen auf die ökonomischen
Wachstumschancen einer Region hat auch der Weggang von bestimmten Alters- oder
Ausbildungsgruppen (jung, gut ausgebildet), wobei sich diese Prozesse durchaus überla-
gern.

Als mögliche Auswirkungen von Bevölkerungsrückgang und Alterung werden genannt
(BMI, 2001):

– Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum;

– steigende Staatsverschuldung pro Kopf;

– sinkende Auslastung öffentlicher und privater Einrichtungen;

– steigende Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme;

– Verringerung der gesellschaftlichen Dynamik.
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Die regionale Bevölkerungsveränderung wird durch zwei Einflussfaktoren determiniert:

(1) durch die natürliche Bevölkerungsbewegung als Differenz zwischen der Zahl der
Geborenen und der Gestorbenen und

(2) durch die räumliche Bevölkerungsbewegung als Saldo der Zuzüge in die Region und
der Fortzüge.

Auf Ebene Deutschlands ist sowohl ein Rückgang der Bevölkerung zu verzeichnen wie
auch ein allgemeiner Alterungsprozess der Bevölkerung. Die räumlichen Unterschiede
sind jedoch erheblich.

Aus europäischer Sicht gehört Hessen nicht zu den Problemregionen. Sehr wohl gibt es
aber auch hier regional unterschiedliche Entwicklungstendenzen. Z.Z. findet in Hessen
noch ein gewisser Ausgleich durch Zuwanderung aus anderen Bundesländern und zu ei-
nem geringen Teil aus dem Ausland statt (Schmidt-Wahl, 2003). Bis Ende der 90er Jahre
gehörte Hessen zu dem Typ der Wachstumsregionen, in denen die Geburtenbilanz negativ
und die Wachstumsbilanz positiv ist (Flöthmann, 2002). Für die zukünftige Entwicklung
wird von der BBR (2003) eine Stagnation der Bevölkerungszahlen prognostiziert (+0,1 %
Differenz zwischen 2000 und 2020).

Von einer Bevölkerungsabwanderung sind gering besiedelte Gebiete in besonderer Weise
betroffen. Hessen hat eine überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte mit im Durchschnitt
287 Einwohnern/km², mit starken räumlichen Divergenzen3. MB-X-Karte 4.1 zeigt deut-
lich den dicht besiedelten Süden und die - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dünn
besiedelte Mitte und den Norden. MB-X-Karte 4.2 veranschaulicht die disperse Sied-
lungsstruktur Hessens mit dem Agglomerationsraum Rhein-Main-Gebiet und mit Kassel
als Zentrum in Nordhessen. Rund jeder vierte Bürger lebt in einer der fünf hessischen
kreisfreien Städte. Gut 28 % der Hessen leben in den 51 Städten mit 20.000 bis 100.000
EinwohnerInnen, knapp 50 % in Gemeinden mit unter 20.000 EinwohnerInnen. Dabei
unterscheiden sich Mittelhessen und Nordhessen deutlich von dem südlich gelegenen
Rhein-Main-Gebiet. Gerade der Norden ist mit Ausnahme Kassels zumeist kleinstädtisch
bis ländlich strukturiert, und in Mittelhessen sind außer den vier größeren Städten auch
v.a. kleinere Gemeinden zu finden.

Auch die demographische Entwicklung der ländlichen Räume ist differenziert zu be-
trachten. Schaut man sich die jährliche Bevölkerungsveränderung in Hessen zwischen
1990 und 2000 an, so wird deutlich, dass ein flächendeckendes Problem mit dem Rück-
gang der Bevölkerung nur der Werra-Meißner-Kreis und der Landkreis Hersfeld-

                                                
3
 Damit nimmt Hessen unter den Flächenstaaten hinter NRW, dem Saarland und Baden-Württemberg

den vierten Rang ein (HLUG, 2001).
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Rotenburg hatten (siehe MB-X-Karte 4.3). Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hatten
alle anderen ländlichen Gemeinden Zuwächse zu verzeichnen.

Die Gemeinden, die seit längerer Zeit Einwohner verlieren, liegen auffallend häufig im
ehemaligen Zonenrandgebiet; die Wiedervereinigung Deutschlands hat an der Struktur-
schwäche nichts geändert.

Hinter der Bevölkerungsveränderung verbergen sich unterschiedliche Entwicklungen be-
zogen auf die natürliche und die räumliche Bevölkerungsbewegung (siehe MB-X-Tabelle
4.1).

MB-X-Tabelle 4.1: Natürliche und räumliche Bevölkerungsbewegung nach Kreisen
1995 bis 2000

Geburten / Sterbe-
fälle

Saldo 1995 -2000

Wanderungssaldo
1995-2000

Hessen -6.720 94.156
Darmstadt, Regierungsbezirk 4.093 63.540
Darmstadt, Kreisfreie Stadt -1.221 400
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt -2.712 -3.150
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt 272 781
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt -2.538 6.566
Bergstraße, Landkreis -873 6.274
Darmstadt-Dieburg, Landkreis 2.748 7.458
Groß-Gerau, Landkreis 2.176 4.258
Hochtaunuskreis -422 6.543
Main-Kinzig-Kreis 940 6.714
Main-Taunus-Kreis 2.470 5.468
Odenwaldkreis -560 2.472
Offenbach, Landkreis 2.598 5.403
Rheingau-Taunus-Kreis 748 2.412
Wetteraukreis 467 11.941
Gießen, Regierungsbezirk -607 15.009
Gießen, Landkreis 702 2.879
Lahn-Dill-Kreis -1.063 2.688
Limburg-Weilburg, Landkreis 153 6.368
Marburg-Biedenkopf, Landkreis 1.102 1.617
Vogelsbergkreis -1.501 1.457
Kassel, Regierungsbezirk -10.206 15.607
Kassel, Kreisfreie Stadt -2.274 -4.749
Fulda, Landkreis 2.171 6.214
Hersfeld-Rotenburg, Landkreis -1.984 -469
Kassel, Landkreis -2.226 8.416
Schwalm-Eder-Kreis -1.767 4.142
Waldeck-Frankenberg, Landkreis -1.241 3.098
Werra-Meißner-Kreis -2.885 -1.045

Quelle: LDS, 2002.
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Insgesamt ist die Differenz von Geburten und Sterbefällen in Hessen negativ. In vielen
Stadtumlandkreisen ist die natürliche Bevölkerungsentwicklung hingegen positiv, d.h. die
Geburtenzahl liegt höher als die Zahl der Sterbefälle. Die räumliche Wanderung weist
regional deutliche Unterschiede auf. Ein negatives Wanderungssaldo hatten im betrach-
teten Zeitraum nur die Städte Kassel und Frankfurt am Main sowie der Landkreis Hers-
feld-Rotenburg und der Werra-Meißner-Kreis zu verzeichnen.

Einen Überblick über die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 2000 bis 2020 auf
Landkreisebene gibt MB-X-Karte 4.4. Die Bevölkerungsprognose der BBR geht auf Ebe-
ne Hessens von einer stagnierenden Bevölkerung aus.4 Dabei sind erheblich unterschiedli-
che Entwicklungen auszumachen. In den nördlichen Landesteilen, schon in den zurück-
liegenden Jahren von Bevölkerungsrückgang betroffen, verfestigt sich diese Tendenz. Für
weitere Landkreise nördlich des Rhein-Main-Gebietes wird ebenfalls ein Bevölkerungs-
rückgang vorhergesagt. Die Bevölkerungsdichte ist schon jetzt eine der wesentlichen
Schwächen dieser Landkreise, da ein ausreichendes Humankapital eine wichtige Voraus-
setzung für ländliche Entwicklung ist. Überdies kann es zunehmend zu Problemen auf-
grund einer Unterauslastung von Infrastrukturen kommen.

Altersprofil der Bevölkerung

Heilig (2002) untersucht die Veränderung des Altersaufbaus in Europa. Der Anteil älterer
Menschen (mit 65 Jahren und älter) ist besonders hoch im südlichen Frankreich, in Nord-
und Zentral-Spanien, und in Nord- und Mittel-Italien. In diesen Gebieten liegt der Anteil
der Über-65-Jährigen bei bis zu 28 %. Dieser Anteil wird mit großer Wahrscheinlichkeit
weiter ansteigen. Es ist durchaus denkbar, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten in vie-
len ländlichen Gebieten der Anteil der Über-65-Jährigen auf über 30 % anwächst.

Grundsätzlich hat der Altersaufbau der Bevölkerung Hessens eine pilzähnliche Struktur;
die typische Form einer schrumpfenden Bevölkerung (siehe MB-X-Abbildung 4.1).

                                                
4
 Eine Studie der Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen mbH kommt sogar zu einem Be-

völkerungsrückgang um 4 % (HMWVL, 2003).
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MB-X-Abbildung 4.1: Altersaufbau der Bevölkerung in Hessen 2000

Quelle: HSL, 2003a.

Damit entspricht der Altersaufbau Hessens dem im Bundesgebiet. Die Zuwanderungen
haben zwar zu einer höheren Einwohnerzahl im Bundesland geführt, das strukturelle Pro-
blem - ständig kleiner werdende Nachwuchsjahrgänge - konnte damit jedoch nicht ausge-
glichen werden. Am Altersaufbau ist abzulesen, dass künftig schwächere Jahrgänge in die
Altersgruppe der 20- bis 60-Jährigen heranwachsen und gleichzeitig sehr viel stärkere
Jahrgänge aus dieser Gruppe in die Gruppe der Über-60-Jährigen wechseln werden. Die
Verschiebungen in der Altersstruktur führen tendenziell zu einer zunehmenden Überalte-
rung der Bevölkerung.

Bislang hielten sich die Verschiebungen der Anteile in den Altersgruppen in engen Gren-
zen. Dies lag vor allem daran, dass in den 1990er Jahren die Zahl der Ausländer stark
anstieg, die in der Altersgruppe der 15- bis 65-Jährigen stärker besetzt sind (LAA Hessen,
2003).

In der räumlichen Verteilung sind hier deutliche Unterschiede zu verzeichnen. MB-X-
Karte 4.5 stellt den Anteil der Bevölkerung, die 65 Jahre und älter ist, auf Gemeindeebene
in Hessen dar. Der Anteil der Bevölkerung über 65 ist v.a. im Norden und Nordosten
Hessens hoch. Mit über 20 % ist der Werra-Meißner-Kreis Spitzenreiter.

Schaut man sich MB-X-Karte 4.6 mit der regionalen Verteilung des Anteils der Unter-15-
Jährigen an, so wird deutlich, dass sich Gemeinden mit einem überdurchschnittlichen
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Anteil gleichmäßig im Land verteilen. Auffällig ist nur der hohe Anteil im Landkreis
Fulda, was in erster Linie auf die konfessionelle Prägung zurückzuführen ist.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die zunehmende Überalterung der Gesellschaft
ein generelles Problem darstellt, auch wenn in der regionalen Verteilung der Norden Hes-
sens einen deutlich höheren Anteil von Über-65-Jährigen aufweist. Dieser liegt aber im-
mer noch wesentlich unter der Marge von 30 %, die Heilig (2002) problematisiert hat.

Geschlechterprofil der Bevölkerung

Hessen weist insgesamt einen leichten Frauenüberschuss aus (51,0 % Frauenanteil). Die-
ser Frauenüberschuss ist v.a. in der Altersgruppe der Über-65-Jährigen zu verzeichnen
und erklärt sich darüber, dass die Männer in der Bundesrepublik durchschnittlich 6,5 Jah-
re früher versterben, so dass es im hohen Alter zu einer Verschiebung kommt.

MB-X-Karte 4.7 stellt den Anteil von Frauen an der Gesamtbevölkerung dar. Z.T. überla-
gern sich die Gemeinden mit einem hohen Frauenanteil (> 51 %) mit den Gemeinden, in
denen auch der Anteil der Über-65-Jährigen hoch ist. Gemeinden mit einem niedrigen
Frauenanteil (< 49 %) finden sich über das ganze Land gestreut. Dies deutet darauf hin,
dass die Wanderungsbewegungen nicht so selektiv verlaufen, dass sich die geschlechts-
spezifische Zusammensetzung der Bevölkerung in einer regionalen Betrachtung nachhal-
tig ändern würde.
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MB-X-Karte 4.1: Einwohner je Quadratkilometer in den Gemeinden Hessens am 31.
Dezember 2000

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen (2001).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Gemeindefreie Gebiete sind weiß gekennzeichnet.

Einwohner je km²

<=   50
50 <= 100

100 <= 150
150 <= 200
200 <= 400
400 <= 600
600 <= 800

>  800

Minimum: Hesseneck (25)
Maximum: Offenbach a. Main (2.618)
Land Hessen Durchschnitt (287)
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MB-X-Karte 4.2: Bevölkerung am 31. Dezember 2000 in den Gemeinden Hessens

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen (2001).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Hesseneck (738)
Maximum: Frankfurt am Main (646.550)
Land Hessen (6.068.129)

Bevölkerung am 31.12.2000

646.550,00

200.000,00
30.000,00
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MB-X-Karte 4.3: Jährliche Bevölkerungsveränderung von 1990 zu 2000 in den Ge-
meinden Hessens

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen (2001).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Gemeindefreie Gebiete sind weiß gekennzeichnet.

Minimum: Schwarzenborn (-3,5)
Maximum: Neu-Anspach (3,3)
Land Hessen Durchschnitt (0,6)

Bevölkerungsveränderung %

<= -1,0
-1,0 <= -0,5
-0,5 <=  0,0
0,0 <=  0,5
0,5 <=  1,0

>  1,0
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MB-X-Karte 4.4: Bevölkerungsbestandsveränderung (2000 bis 2020) in den Landkrei-
sen Hessens

Quelle: BBR (2003): Inkar Pro, CD-Rom.

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Werra-Meißner-Kreis (-14,9)
Maximum: Main-Taunus-Kreis (13,5)
Land Hessen Durchschnitt (13,5)

Bevölkerungsveränderung
Differenz in %

<= -12
-12 <=   -8

-8 <=   -4
-4 <=    0
0 <=    4
4 <=    8

>    8
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MB-X-Karte 4.5: Anteil der Bevölkerung 65 Jahre und älter an der Gesamtbevölkerung
in den Gemeinden Hessens am 31. Dezember 2000

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen (2001).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Gemeindefreie Gebiete sind weiß gekennzeichnet.

Minimum: Liederbach am Taunus (10,9)
Maximum: Bad Orb (27,1)
Land Hessen Durchschnitt (16,5)

%

<= 15
15 <= 16
16 <= 17
17 <= 18
18 <= 19

>  19



48 Kapitel 10        Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 4



Kapitel 10 Materialband – Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 4 49

MB-X-Karte 4.6: Anteil der Bevölkerung unter 15 Jahren an der Gesamtbevölkerung in
den Gemeinden Hessens am 31. Dezember 2000

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen (2001).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Gemeindefreie Gebiete sind weiß gekennzeichnet.

Minimum: Marburg (12,3)
Maximum: Ehrenberg, Rhön (21,2)
Land Hessen Durchschnitt (15,5)

%

<= 15
15 <= 16
16 <= 17
17 <= 18

>  18
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MB-X-Karte 4.7: Anteil Frauen an der Gesamtbevölkerung in den Gemeinden Hessens
am 31. Dezember 2000

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen (2001).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Gemeindefreie Gebiete sind weiß gekennzeichnet.

Minimum: Hesseneck (47,6)
Maximum: Kronberg im Taunus (54,2)
Land Hessen Durchschnitt (51,0)

Anteil Frauen an der
Gesamtbevölkerung %

<= 49
49 <= 50
50 <= 51
51 <= 52

>  52
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MB-X-Karte 4.8: Tourismusintensität in den Gemeinden Hessens, 2001

Quelle: Statistisches Landesamt: Hessische Gemeindestatistik (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Vellmar (215)
Maximum: Willingen, Upland (147.681)
Land Hessen Durchschnitt (4.216)

Gästeübernachtungen je 1.000 Einwohner

147.681,00

45.000,00
7.000,00
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MB-X-Karte 4.9: Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche in den Landkreisen Hes-
sens, 2002

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Frankfurt am Main (15,3)
Maximum: Odenwaldkreis (56,3)
Land Hessen Durchschnitt (39,9)

Anteil %

<= 30
30 <= 35
35 <= 40
40 <= 45
45 <= 50

>  50
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Anhang 5 - Querschnittsfrage 2: Beitrag des hessischen EPLR
zur Sicherung der Beschäftigungslage sowohl in den landwirt-

schaftlichen Betrieben als auch außerhalb derselben

MB-X-Text 5.1 -  Arbeitspapier: Bemessung des Arbeitsplatzzuwachses
(kapitelübergreifende Bewertungsfrage 2)

Es werden für die Bewertung drei Beschäftigungseffekte unterschieden:

1. Entstehung von vorübergehenden/befristeten Beschäftigungseffekten gemessen
in Vollzeitäquivalenten ausgelöst durch Fördergelder, die für die Erstellung oder
die Nachfrage einer Leistung eingesetzt werden

Hierunter fallen alle Förderungen, die eine Erhöhung der Nachfrage nach Waren und
Dienstleistungen bewirken und deren Wirkungen in dieser Hinsicht an die Dauer der
Zahlungen/Förderung gebunden sind.

Nach dieser Definition sind auch die Beschäftigungseffekte der Agrarumweltmaßnahmen
hierunter zu fassen, wobei im Bereich der Ökolandbauförderung unter bestimmten An-
nahmen und Bedingungen ein Teil in dauerhafte Beschäftigungseffekte münden kann.

Auslösendes Moment des Effektes ist die durch die Förderung zusätzlich generierte Nach-
frage nach Gütern/Leistungen, der am Ende einer Wirkungskette eine zusätzliche Be-
schäftigung zugeordnet werden kann.

Die Tabelle auf der folgenden Seite fasst die notwendigen Arbeitsschritte für die Erfas-
sung des Erstrundeneffektes zusammen, die mit KB gekennzeichneten Arbeitsschritte
sind durch die Kapitelbewerter zu erfüllen, die mit CC gekennzeichneten Schritte von der
Arbeitsgruppe Cross-Cutting.

Grenzen dieser Methode:

– Linearitätsannahme (keine Berücksichtigung der economies of scale), d.h. keine stei-
gende Arbeitsproduktivität bei Mehrproduktion

– Keine Berücksichtigung einer jeweiligen Unterauslastung
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Effekte Definition und Erfassung der zusätzlichen
Endnachfrage/ der induzierten Produktion

Erfassung/Berechnung der induzierten
Beschäftigung

Direkter Effekt Erfassung der bewilligten Fördermittel durch
Abfrage bei den Bewilligungsstellen (KB)

Erfassung der bereits abgeschlossenen Förder-
fälle

Erfassen des förderfähigen Investitionsvolu-
mens (Aufgeteilt nach Finanzquellen)

Um die Hebelwirkungen von  Maßnahmen (Le-
verage effect

5
) darstellen zu können, ist in diesem

Schritt auch das Gesamtinvestitionsvolumen zu
erfragen (KB). Entweder bei den Bewilligungs-
stellen oder bei den Zuwendungsempfängern
selbst. Für den nicht kofinanzierten Anteil wird
es jedoch nicht möglich sein, die Finanzströme
zu ermitteln. Ihr konjunktureller Beschäftigungs-
effekt wird über Annahmen (CC) abgebildet.

1. Aufgliederung dieser Investitions-
volumina nach bestimmten Güter-
gruppen, bzw. Sektoren (Gliederung
entsprechend der Gliederungen der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung bzw. der Input-Outputtabellen)
(KB nach Vorgabe CC)

2. Zuordnung von statistisch bekannten
Produktivitätskoeffizienten (CC)

3. Erfassung der regionalen Inzidenz
(Auftragsvergabe an im Land ansäs-
sige Unternehmen) (KB)

Indirekter Effekt
(insgesamt CC oder
nach Vorgaben von
CC)

Hierunter ist die Vorleistungsnachfrage für die
Summe der direkten Effekte und der hiermit
verbundene Beschäftigungseffekt zu verstehen
(supplier effect).

6
 Die Ermittlung erfolgt anhand

von Koeffizienten.

Diese Effekte werden nicht direkt erfasst,
sondern wiederum durch Koeffizienten
umgerechnet.

Sekundäreffekt

Hierunter sind in diesem Zusammenhang vor
allem Bündelungseffekte zu verstehen, die in
zusätzlich ausgelösten Investitionen, die mit der
Fördermaßnahme in Zusammenhang gebracht
werden können, bestehen. Abfrage nur bei den
Empfängern (KB) möglich..

Arbeitsschritte wie oben sind nicht oder
nur in wenigen exemplarischen Einzel-
maßnahmen möglich. Zusätzliche Be-
schäftigungseffekte können nur über
Faustzahlen / Koeffizienten abgebildet
werden

2. Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandel-
ter/gesicherter Arbeitsplätze (gemessen in FTE), als Folge direkter betrieblicher
Investitionen

– Sicherung von Arbeitsplätzen durch Erhöhung des Kapitalstocks in einem Betrieb
und damit Sicherung dessen wirtschaftlicher Lage.

Von den Kapitelbewertern vorzunehmen: Definition von bedrohten Arbeitsplätzen,
die durch die Förderung erhalten bleiben.

                                                
5
 Propensity for public intervention to induce private spending among direct addressees. In cases where

public intervention subsidises private investments, leverage effects are proportional to the amount of
private spending induced by the subsidy (EU-KOM, 1999c, S. 86). Nach den Ausführungen der
Kommission handelt es sich um das Verhältnis der Gesamtausgaben der direkt Begünstigten für För-
dermaßnahmen zu Kofinanzierung der öffentlichen Hand.

6
 Secondary effect on companies supplying goods and services to business which are the direct addres-

sees of a public intervention. Input-output analysis is used to estimate all supplier effects in a given
territory (EU-KOM, 1999c, S. 87).
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– Schaffung neuer Arbeitsplätze über die folgende Wirkungskette: Reduzierung der
Kapitalnutzungskosten, Stimulierung des Kapitaleinsatzes und damit der Produktion
und der Beschäftigung.

Problem bei der reinen Kapitalinvestition liegt darin, dass Beschäftigungseffekte nur ent-
stehen können, wenn der damit aufgrund der angestrebten Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit auftretende Substitutionseffekt von Arbeit geringer ist, als der zusätzli-
che Produktionseffekt. Es gilt nach GRW-Evaluierern die Annahme, dass der Substitu-
tionseffekt kurzfristig eher immer überwiegt, dass dieser aber langfristig durch den Pro-
duktionseffekt überkompensiert wird.

Ermittelbar sind diese langfristigen Effekte nur auf dem Wege der einzelbetrieblichen
Wirkungsanalyse7.

3. Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandel-
ter/gesicherter Arbeitsplätze (gemessen in FTE) als indirekte Folge von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Standortattraktivität / des Humankapitals

Diese Wirkung äußert sich in nicht direkt beschäftigungsbezogenen Indikatoren, sondern
indirekt über bestimmte die Produktivität, Auslastung oder Qualifikation beeinflussenden
Größen (kürzere Wegstrecken, zunehmende Gästezahlen etc.).

Wie können diese gemessen werden? - Hier bitte Input aus den entsprechenden Bereichen
(Dorferneuerung, Qualifizierung) für die Vorbereitung einer entsprechenden Ex-post Be-
wertung dieser Effekte!

Bereinigung der Bruttoeffekte

Die drei verschiedenen Beschäftigungswirkungen werden unterschiedlich stark von ein-
zelnen, das Nettoergebnis verzerrenden Effekten überlagert. Diese gilt es nach Maßgabe
der EU-Kommission zu identifizieren und wenn möglich zu quantifizieren.

Verlagerungseffekt: Beschäftigungseffekte einer Fördermaßnahme verlagern Arbeits-
plätze aus anderen Teilen des Programmgebietes (Arbeitsplätzen eines geförderten Be-
triebes steht der hierauf zurückzuführende Abbau in einem anderen Unterneh-
men/Unternehmenszweig gegenüber. Es handelt sich hier um einen eher räumlichen Pro-
zess (interregional), aber auch um Verzerrungen in unterschiedlichen Sektoren (Expansi-

                                                
7
 Eventuelle Quelle: Matching Ansatz der GRW Förderung.
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on in geförderte Gebiete oder Förderbereiche, Rückzug aus nicht geförderten Gebieten
oder Produktionsbereichen).

Problem: über die nicht geförderten Betriebe oder Gebiete liegen keine Daten vor. Hier
sind Rückschlüsse nur aufgrund der konjunkturellen Lage einer Branche möglich.

Substitutions-/Verdrängungseffekte: die EU versteht hierunter die Beschäftigung för-
derfähiger Personen zulasten nicht förderfähiger Personen. Dies ist eher ein Problem di-
rekter Lohnsubventionierungen bestimmter förderfähiger Personengruppen und kommt im
Bereich der Entwicklungspläne für den ländlichen Raum nicht vor. Andere Studien
(BAW) verstehen hierunter den Effekt der Verdrängung von nicht geförderten Konkur-
renzunternehmen im gleichen Wirtschaftsraum/Fördergebiet (intraregionaler Prozess). In
diesem Sinne sollten wir diesen Begriff auch verwenden.

Für die einzelnen Maßnahmen sind diese Effekte zu beschreiben und eventuell an Einzel-
fällen zu quantifizieren.

Mitnahmeeffekte: Allgemein wird hierunter die Förderung einer Maßnahme verstanden,
die auch ohne die Fördergelder durchgeführt worden wäre, d.h. der Zahlung steht keine
politisch gewollte/beabsichtigte Verhaltensänderung des Empfängers gegenüber.

Nach den Ausführungen der EU-Kommission (MEANS), DIW etc. gibt es keine allge-
meingültige/anerkannte Methode zur Ermittlung dieser Effekte (vgl. MB-X-Text 1.4).



Kapitel 10 Materialband – Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 5 61

MB-X-Text 5.2 - Ermittlung der vorübergehenden/befristeten Beschäf-
tigungseffekte

Nach intensiver Diskussion haben wir uns entschlossen, die vorübergehenden/befristeten
Beschäftigungseffekte und deren regionale Inzidenz zu ermitteln, wohl wissend, dass die
Beschäftigungseffekte nicht den hauptsächlichen Sinn und Zweck ländlicher Entwick-
lungspolitik darstellen.

Frankenfeld (2002) führt hierzu aus, dass regionale Wirtschaftspolitik Strukturpolitik ist.
„Sie geht auch mit Nachfrageeffekten einher, die aber gering sind und nicht den Sinn der
Übung darstellen. Natürlich: Wenn man sich der Nebensächlichkeit temporärer und kon-
junktureller Effekte bewusst ist und sie als solche kenntlich macht, können dann auch
damit einhergehend Arbeitsplätze in Evaluierungen aufgezählt werden. [...] Ein Beispiel:
In einem Forschungsprojekt im FuE-Bereich zur Förderung angewandter Umwelttechno-
logien wird für 24 Monate eine wissenschaftliche Mitarbeiterin mit einer vollen oder hal-
ben Stelle zur systematischen Untersuchung der Möglichkeiten der Wollschlammkompo-
stierung eingestellt. Fraglos ein - marginaler - Beschäftigungseffekt, der immer dann zu-
stande kommt, wenn ein Projekt im öffentlicher Sektor durchgeführt wird oder von die-
sem die Personalkosten finanziert werden. Aber wir könnten genauso gut Postboten ein-
stellen oder die Leute Flaschen mit Geldscheinen ausbuddeln lassen, was die temporären
Wirkungen angeht. Entscheidend sind doch nicht diese direkten temporären Beschäfti-
gungswirkungen von FuE-Projekten, sondern das Potential an Innovation, das man bei
solchen Projekten insgesamt erhofft. Nur so rechnet sich das Projekt!“

Für den Bereich der Agrarstrukturpolitik und Politik für den ländlichen Raum gibt es ei-
nige Untersuchungen zu den Beschäftigungseffekten. Hier seien nur zwei herausgegriffen,
die sich mit ganzen Maßnahmenbündeln und nicht nur mit Einzelmaßnahmen, wie z.B.
der Dorferneuerung, beschäftigen.

– Geuenich et al. haben 1981 die Beschäftigungseffekte agrarstruktureller Maßnahmen
untersucht und sind dabei ausschließlich auf die temporären Beschäftigungseffekte
eingegangen, da es sich beim „Programm für Zukunftsinvestitionen (ZIP)“ um ein
klassisches Konjunkturprogramm handelte. Aus solchen Analysen die „relative Vor-
züglichkeit“ von Maßnahmen abzuleiten, ist allerdings wenig sinnvoll. „Die schon
eingangs erwähnte Vernachlässigung der übrigen Nutzenkomponente in der Untersu-
chung birgt bei der Abschätzung der „relativen Vorzüglichkeit“ die Gefahr, dass
Maßnahmen mit hohen Arbeitskosten anderen Maßnahmen überlegen erscheinen. Ein
Beispiel mag diese Gefahr verdeutlichen: Wenn man aufgrund der Analyseergebnisse
z.B. Dorferneuerungsmaßnahmen auf Kosten des Küstenschutzes ausdehnt, könnten
daraus besonders dann hohe Beschäftigungswirkungen resultieren, wenn Schäden von
Sturmfluten beseitigt werden müssen“ (Fasterding, 1982).
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– Tamme (2002) hat die Beschäftigungseffekte agrar- und regionalpolitischer Maß-
nahmen in Österreich untersucht. Der Ansatz zur Ermittlung der Beschäftigungsef-
fekte ist umfassender. Neben den direkten Effekten (z.B. Bau von Wirtschaftswegen)
wird versucht, die indirekten Effekte (soziale und wirtschaftliche Sicherung von Be-
trieben, außerlandwirtschaftliche Nutzung) abzuschätzen. U.E. wenig zielführend ist
es aber, diese beiden Effekte miteinander zu mischen und als Bewertungsmaßstab zu
nutzen, wie es in der vorliegenden Untersuchung in der abschließenden Bewertung
der Einzelfördermaßnahmen durchgeführt wird.

Weil wir die unterschiedlichen Ebenen der Beschäftigungswirkungen nicht mischen wol-
len, begrenzen wir uns in der Darstellung der konjunkturellen Beschäftigungseffekte auf
eine förderkapitelbezogene Nennung. Es wird kein Vergleich angestrebt, weil die Höhe
der Beschäftigungseffekte in erster Linie von der Umsatzproduktivität der profitierenden
Gewerke abhängig ist.

Zusätzlich werden wir ausweisen, wie die regionale Inzidenz der Beschäftigungswirkun-
gen sich darstellt.

Angesichts der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt und der schwierigen Lage im
Bausektor, und dies ist die größte Branche, die von den Fördermitteln des EPLR profi-
tiert, werden wir die ermittelten Beschäftigungswirkungen noch in Bezug setzen zum Be-
schäftigungsumfang im Bausektor.

Methodik der Ermittlung

Die Ermittlung dieser Beschäftigungseffekte erfolgt in Anlehnung an eine Untersuchung
der KfW zu den Arbeitsplatzwirkungen der KfW-Förderungen wohnwirtschaftlicher Inve-
stitionen (Kleemann et al., 1999).

Demnach lassen sich die direkten Arbeitsplatzeffekte durch den Investitionseffekt nach
folgendem vereinfachten Verfahren schätzen (Kleemann et al., 1999, S. 14):

Bd= BB/UB*I

Bd: Direkter Beschäftigungseffekt der Investition

BB: Beschäftigte im Baugewerbe

UB: Umsatz im Baugewerbe ohne Mehrwertsteuer

I: geförderte Investition
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Die Beschäftigten im Baugewerbe sowie der Umsatz im Baugewerbe ohne Mehrwert-
steuer wurden nach verschiedenen Gewerken der Handwerkszählung vom 31. März 1995
entnommen (Statistisches Bundesamt, 1996); zusätzlich wurden Angaben aus dem produ-
zierenden Gewerbe genutzt (Statistisches Bundesamt, 2001). Die Angaben der Hand-
werkszählung wurden aufgrund der Steigerung der Arbeitsproduktivität korrigiert, um die
heutigen Verhältnisse zumindest näherungsweise abbilden zu können. Für Planungs-
dienstleistungen wurde der Wert einer Studie des DIW zu den ökonomischen Wirkungen
der Städtebauförderung entnommen (DIW, 1998).

Welche Gewerke von den einzelnen Investitionen profitiert haben und ob die Unterneh-
men aus der Gemeinde, dem Landkreis, außerhalb des Bundeslandes oder außerhalb von
Deutschland ihren Sitz haben, wurde für einzelne Maßnahmen erfragt.

Zusätzlich zu Befragungen der Förderkapitel (Dorferneuerung, Flurbereinigung - siehe
MB-IX, Forstwirtschaft - siehe MB-VIII) wurden von uns Befragungen im Bereich der
Kapitel I und VII durchgeführt (Fragebogen siehe MB-X-Texte 10.1 und 10.2).

Weitere Informationen aus den Förderkapiteln „Berufsbildung“, „Ausgleichszulage“ und
„Agrarumweltmaßnahmen“ fließen ein.

Kapitel I:

Grundgesamtheit Stichprobe Rücklauf Ausgewertet

196 abgeschlossene Förderfälle
laut Projektliste in den Jahren
2000 bis 2002

50 Projekte per Zu-
fallsstichprobe

25 Fragebögen
(50 %)

20 Fragebögen
(40 %)

Kapitel VII:

Grundgesamtheit Stichprobe Rücklauf Ausgewertet

54 abgeschlossene Projekte in vier
Bundesländern (davon 5 in Hessen)

Vollerhebung 30 Fragebögen (55 %),
davon 2 in Hessen (40 %)

27
Fragebögen

Aufgrund der geringen Grundgesamtheit und der Heterogenität der Projekte in Kapitel
VII wurden alle Zuwendungsempfänger angeschrieben. Diese Befragung enthielt nicht
nur Fragen zur Abschätzung der konjunkturellen Beschäftigungseffekte, sondern darüber
hinaus noch Fragen zu den mit den Projekten verbundenen Umweltwirkungen (siehe MB-
X-Text 10.2). Die Angaben werden nicht auf Ebene der Bundesländer ausgewiesen, son-
dern auf alle Bundesländer übertragen.
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Die Aussagen zur regionalen Inzidenz sind nur eingeschränkt interpretierbar, da wir zwar
die Herkunft des Unternehmens, an das die Aufträge vergeben wurden, abgefragt haben.
Es kann aber nicht zwingend daraus geschlossen werden, dass der Beschäftigungseffekt
auch der Region zugute kommt. Gerade im Bausektor ist die Beschäftigtenstruktur ja sehr
international geprägt (Frankenfeld, 2002).

Die Angaben über die Investitionssummen wurden z.T. aus den gelieferten Zahlstellen-
daten ermittelt. Diese wurden, wie in MB-X-Text 2.1 beschrieben, umgerechnet, um das
Investitionsvolumen zu ermitteln. Teilweise wurden aber auch die Projektlisten der Maß-
nahmen zugrunde gelegt.

Für die Abschätzung der Beschäftigungseffekte wurde das förderfähige Investitionsvolu-
men zugrundegelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt zumeist darüber, so dass die
konjunkturellen Effekte durchaus höher sein können. Des Weiteren ist in der Regel davon
auszugehen, dass geförderte Investitionen auch noch andere nicht geförderte Investitionen
nach sich ziehen. Diese Anstoßwirkung wurde aber empirisch nicht ermittelt und kann
daher nicht zugrunde gelegt werden.

Neben den Beschäftigungseffekten während der Durchführung einer Maßnahme werden
auch die Vorleistungseffekte (oder supplier effct) (2) ermittelt, die dadurch entstehen,
dass indirekte sektorale Produktionseffekte durch die Vorleistungslieferungen entstehen
(Kleemann et al., 1999). Hier wird ein Verhältnis von vorübergehenden/befristeten Be-
schäftigungseffekten (1) und gesamtem Beschäftigungseffekt (Summe aus (1)+(2)) von
1,65 unterstellt. Dieses Verhältnis stimmt nahezu mit dem überein, das das Statistische
Bundesamt für Bauinvestitionen ermittelt hat. Mit diesem Multiplikator lassen sich die
gesamten Arbeitsplatzeffekte abschätzen (Kleemann et al., 1999).

Der Beschäftigungseffekt, der aus dem sog. Einkommenseffekt resultiert, wurde nicht
mehr berechnet. In der Studie des DIW (1998) wurde zur Ermittlung des Einkommensef-
fekts auf der Basis der Summe von vorübergehenden/befristeten Beschäftigungseffekten
und Vorleistungseffekten ein Wert von 0,18 als realistisch unterstellt.
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MB-X-Tabelle 5.1: Übersicht über die Schätzergebnisse der befriste-
ten/vorübergehenden Beschäftigungseffekte in der Phase der Lei-
stungserstellung

Haushaltslinien Hauptgewerke Regionale Inzidenz

Förderschwerpunkt A 1.010 1.667

a/b 941 Metallbau, 1.553 29 % Gemeinde, 34 % Landkreis,  
Elektroinstallation 13 % Hessen, 24 % außerhalb

g 69 Technikkosten, 114 45% Kreis, 27% Hessen, 
Hochbau 19% anderes Bundesland, 9% Ausland 

Förderschwerpunkt B 110 110

e zum jetztigen Zeitpunkt keine belastbare Aussage möglich.

f

i+h 110 44% externe Arbeitskräfte 110 überwiegend aus dem Nahbereich
56% betriebseigene Arbeitskräfte

Förderschwerpunkt C 628 1.049

k 222 Tiefbau 379 52% Landkreis, 42% Hessen, 6% außerh.

m bislang keine abgeschlossenen Projekte

n wurde nicht ermittelt

o 406 Dachdecker, Maler 670 80% im selben Landkreis

s wurde nicht ermittelt

Insgesamt 1.748 2.826

Der ökologische Landbau löst insgesamt positive (befristete) Beschäftigungseffekte aus. 
Diese sind in den ersten Jahren nach der Umstellung besonders deutlich erkennbar und in 
Marktfruchtbetrieben am höchsten. 
Bei der extensiven Grünlandnutzung können positive oder negative Beschäftigungseffekte aus-
gelöst werden, je nach Anpassungsstrategie der Betriebe: a) Viehbestandabstockung, b) Flächen-
ausdehnung oder c) Beibehaltung der extensiven Grünlandbewirtschaftung; damit a) Verringerung 
des Arbeitszeitbedarfs, b) Erhöhung, c) neutrale Wirkung auf den Beschäftigungseffekt.
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden in der Regel nur auf einem kleinen Flächenanteil der 
Betriebe statt, damit ist die Wirkung gesamtbetrieblich vernachlässigbar.

jahren jahren

Direkter Effekt
in Personen-

Gesamteffekt
in Personen-

Quelle: Eigene Darstellung.
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MB-X-Text 5.3: Räumliche Aspekte des Arbeitsmarktes in Hessen

Arbeitslosigkeit

Ein wichtiger Indikator für die Beschäftigungssituation ist die Arbeitslosigkeit (siehe
auch Kapitel 2.3.4). Die regionale Verteilung der Arbeitslosigkeit ist in Hessen höchst
unterschiedlich (siehe MB-X-Karte 5.1). Es ist ein deutliches Nord-Süd-Gefälle zu erken-
nen. Dass in Mittelhessen die Arbeitslosigkeit nicht an das Niveau von Nordhessen heran-
reicht, liegt v.a. daran, dass viele Erwerbstätige täglich in die Rhein-Main-Region hinein-
pendeln. Ohne diese regionale Mobilität der Bewohner dieser Region wäre die Arbeitslo-
senquote vermutlich höher (LAA Hessen, 2003). Im Schnitt lag im Januar 2003 die Ar-
beitslosigkeit in Hessen bei 7,9 % und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt
(11,1 % in Deutschland, 8,8 % in Westdeutschland). An der Spitze lag die Stadt Kassel
mit 14,5 %. Die niedrigste Arbeitslosenquote hatte der Main-Taunus-Kreis mit 4,9 % zu
verzeichnen. Zwischen 2000 und 2003 ist die Arbeitslosigkeit in Hessen im Durchschnitt
um 1,6 % zurückgegangen (siehe MB-X-Karte 5.2). In der Tendenz sind jedoch die Re-
gionen mit einer niedrigeren Arbeitslosenquote stärker von einem Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit betroffen als Regionen mit einer über dem Durchschnitt liegenden Arbeitslosen-
quote.

MB-X-Tabelle 5.2: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten 1990 bis 2000 in %

Region Saldo in % Region Saldo in %

Stadt Offenbach am Main -8,1 Kreis Bergstraße 2,9
Odenwaldkreis -7,4 Rheingau-Taunus-Kreis 2,9
Stadt Darmstadt -6,0 Schwalm-Eder-Kreis 4,3
Stadt Kassel -5,7 Kreis Limburg-Weilburg 4,8
Werra-Meißner-Kreis -4,6 Kreis Marburg-Biedenkopf 5,7
Main-Kinzig-Kreis -3,6 Kreis Waldeck-Frankenberg 6,4
Lahn-Dill-Kreis -2,2 Kreis Kassel 7,0
Vogelsbergkreis -2,0 Kreis Groß-Gerau 7,7
Stadt Frankfurt am Main -0,9 Hochtaunuskreis 8,0
Kreis Hersfeld-Rotenburg 0,3 Kreis Darmstadt-Dieburg 8,6
Stadt Wiesbaden 0,8 Wetteraukreis 10,3
Kreis Offenbach 1,3 Kreis Fulda 13,0
Kreis Gießen 1,7 Main-Taunus-Kreis 30,7
Land Hessen 2,1

Quelle: LDS, 2002.



Kapitel 10 Materialband – Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 5 67

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Im Zeitraum zwischen 1990 und 2000 hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Hessen um 2,1 % zugenommen. Dabei haben tendenziell die Landkreise
gegenüber den kreisfreien Städten höhere Zuwachsraten zu verzeichnen gehabt. In einzel-
nen Regionen war die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten allerdings
rückläufig. Dazu gehören in erster Linie Städte, aber auch einzelne Landkreise (siehe
MB-X-Tabelle 5.2).

Beschäftigtendichte und Pendlerströme

Die Beschäftigtendichte (Anteil der SV-Beschäftigten an den Einwohnern in %) ist räum-
lich unterschiedlich verteilt. V.a. die Städte stellen Arbeitsplätze bereit, während die
Landkreise hier deutliche geringere Werte aufweisen (siehe MB-X-Tabelle 5.3).

Es gibt zwei Zentren in Hessen. Zunächst das Rhein-Main-Gebiet im Süden: In diesem
Ballungsraum konzentrieren sich Wirtschaft, Verwaltung, Verkehrswesen, Kultur und
Wissenschaft. Allein Südhessen mit der überragenden Metropole Frankfurt am Main ver-
fügt über zwei Drittel der Arbeitsstätten des Landes. In den Arbeitsamtsbezirken der
Rhein-Main-Region arbeiteten Ende Juni 2002 64 % aller hessischen Beschäftigten (rund
1,42 Mio. SV-beschäftigte Personen). Den zweiten Schwerpunkt bildet Nordhessen mit
dem Zentrum Kassel. In den Arbeitsamtsbezirken Nordhessens (Bad Hersfeld, Fulda,
Kassel, Korbach und Marburg) übten 2002 rund 0,45 Mio. Personen eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung aus (21 %).

Die unterschiedliche regionale Beschäftigtendichte weist auf intensive Pendlerverflech-
tungen hin. Insgesamt weist die Mobilität der hessischen Beschäftigten seit Jahren ein
hohes und sogar noch steigendes Niveau auf. Diese Mobilität ist offensichtlich als Ant-
wort auf die schwierige Arbeitsmarktsituation zu werten (Klems et al., 1999). Das größte
hessische Einpendlerzentrum ist Frankfurt. Dabei kommt das Gros der Pendler aus den
umliegenden Landkreisen und Städten (Klems et al., 1999). In Nord- und Mittelhessen
gibt es zwar auch Pendlerverflechtungen, aber in einer deutlich geringeren Intensität ver-
glichen mit dem Rhein-Main-Gebiet.

Struktur der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Ende Juni 2002 gab es in Hessen 2,19 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Im
Verlauf der letzten Jahre hat sich eine merkliche Verschiebung in der hessischen Wirt-
schaftsstruktur ergeben. So kommt dem Verarbeitenden Gewerbe als Arbeitsgeber eine
deutlich geringere Bedeutung zu als noch vor zehn Jahren. Im Juni 2002 waren nur noch
23,2 % aller SV-Beschäftigten in diesem Bereich tätig, zehn Jahre zuvor erreichte dieser
Anteil immerhin noch 34,8 %. Auch der Anteil der Beschäftigten in der Bauwirtschaft ist
bis Ende Juni 2002 zurückgegangen auf nur noch 5,2 %. Während der Sekundäre Bereich
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als Arbeitgeber an Bedeutung verloren hat (durch Rationalisierung, aber auch durch Aus-
gliederung von produktionsnahen Dienstleistungen), nahm die des Tertiären Bereichs in
den letzten Jahren zu. Inzwischen arbeiten knapp 70 % aller Beschäftigten im Dienstlei-
stungsbereich, zehn Jahre zuvor dagegen nur 54,3 % (LAA Hessen, 2003).

MB-X-Tabelle 5.3: Beschäftigtendichte (Anteil der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten an den Einwohnern in %) im Jahr 2000

Region
Beschäf-
tigten-
dichte

siedl.-
strukt. 

Kreistyp
Region

Beschäf-
tigten-
dichte

siedl.-
strukt. 

Kreistyp

Rheingau-Taunus-Kreis 21,3 3 Kreis Offenbach 31,5 2
Kreis Darmstadt-Dieburg 21,4 2 Kreis Waldeck-Frankenberg 31,7 7
Schwalm-Eder-Kreis 23,1 7 Hochtaunuskreis 32,1 2
Kreis Bergstraße 23,5 2 Kreis Fulda 33,3 8
Vogelsbergkreis 24,4 7 Kreis Gießen 33,7 6
Wetteraukreis 24,9 3 Land Hessen 35,8
Kreis Limburg-Weilburg 25,0 6 Kreis Groß-Gerau 37,6 2
Odenwaldkreis 25,1 3 Main-Taunus-Kreis 38,0 2
Kreis Kassel 25,1 6 Stadt Offenbach am Main 40,5 1
Werra-Meißner-Kreis 26,6 7 Stadt Wiesbaden 45,0 1
Main-Kinzig-Kreis 27,6 3 Stadt Kassel 47,1 5
Kreis Marburg-Biedenkopf 29,9 6 Stadt Darmstadt 63,4 1
Lahn-Dill-Kreis 31,0 6 Stadt Frankfurt am Main 73,9 1
Kreis Hersfeld-Rotenburg 31,2 8

Quelle: BBR, 2002.

Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft

Der Anteil der in der Landwirtschaft (einschließlich Forstwirtschaft und Fischerei)8 Er-
werbstätigen ist kontinuierlich zurückgegangen und liegt mit 1,6 % unter dem Bundes-
durchschnitt von 2,5 % im Jahr 2000. Während der Anteil der in der LFF Erwerbstätigen
1950 noch bei 23,3 % lag, war er 1970 schon auf 6,3 % abgesunken (Mawick et al.,
2002). Heute weist er deutliche regionale Unterschiede auf, die in MB-X-Karte 5.3 darge-
stellt sind. Am niedrigsten ist der Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft natur-
gemäß in den Städten und in der Rhein-Main-Schiene. Frankfurt am Main hat gerade
einmal einen Anteil von 0,2 %, während der Vogelsbergkreis noch über einen Anteil von
6,4 % verfügt.

                                                
8
 „Die genannten Zahlen bleiben allerdings hinter der Gesamtzahl aller im betreffenden Wirtschaftsbe-

reich im Jahresverlauf voll- und teilzeitlich zu Erwerbszwecken tätigen Personen zurück, weil sie
diejenigen Personen nicht enthalten, die zusätzlich zu einem außerhalb des genannten Wirtschaftsbe-
reichs ausgeübten Hauptberuf nebenberuflich in der LFF beschäftigt sind und durch die amtliche Sta-
tistik nicht erfasst werden“ (Neander, 2002, S. 47).
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MB-X-Karte 5.1: Arbeitslosenquote in den Landkreisen Hessens, Januar 2003

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit (2003).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Main-Taunus-Kreis (4,9)
Maximum: Kassel, Stadt (14,5)
Land Hessen Durchschnitt (7,9)

Arbeitslosenquote Januar 2003
(bezogen auf alle Erwerbstätigen)

<= 6
6 <= 7
7 <= 8
8 <= 9

>  9
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MB-X-Karte 5.2: Jährliche Veränderungsrate der Arbeitslosenquote (Januar 2000 bis
Januar 2003) in den Landkreisen Hessens

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit (2003); eigene Berechnungen.

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Hersfeld-Rotenburg (-8,1)
Maximum: Groß-Gerau (4,2)
Land Hessen Durchschnitt (-1,6)

Jährliche Veränderungsrate
der Arbeitslosenquote

<= -4
-4 <= -3
-3 <= -2
-2 <= -1
-1 <=  0
0 <=  1
1 <=  2

>  2
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MB-X-Karte 5.3: Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft und Anteil der Land-
wirtschaft an der Bruttowertschöpfung in den hessischen Landkreisen,
2000

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Frankfurt am Main (0,2)
Maximum: Vogelsbergkreis (6,4)
Land Hessen Durchschnitt (1,6)

Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft

Minimum: Frankfurt am Main (0,1)
Maximum: Schwalm-Eder-Kreis (2,6)
Land Hessen Durchschnitt (0,6)

Anteil der Landwirtschaft an der Bruttowertschöpfung

Quelle: Eigene Berechnungen nach EASYSTAT (2002).

Anteil der Landwirtschaft an
der Bruttowertschöpfung %

<= 0,4
0,4 <= 0,8
0,8 <= 1,2
1,2 <= 1,6
1,6 <= 2,0

>  2,0

Anteil der Erwerbstätigen 
in der Landwirtschaft %

6,36

2,00

0,30
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Anhang 6 - Querschnittsfrage 3: Beitrag des hessischen EPLR
zum Erhalt oder zur Verbesserung des Einkommensniveaus der
ländlichen Bevölkerung

MB-X-Text 6.1 - Regionale und sektorale Einkommenssituation in
Hessen

Beitrag der Landwirtschaft

Das sektorale Gewicht der Landwirtschaft in Hessen ist gering, nur 0,6 % der Bruttowert-
schöpfung werden hier erarbeitet. Dieser Wert liegt unter dem Durchschnittswert für das
Bundesgebiet (1,2 %) (Mawick et al., 2002).

Die regionale Verteilung ist höchst unterschiedlich (MB-X-Karte 5.3). Der Anteil der
LFF an der BWS schwankt auf Kreisebene zwischen 0,1 % in Frankfurt am Main und
2,6 % im Schwalm-Eder-Kreis. Eine größere Bedeutung hat die LFF noch in Nordhessen,
im Vogelbergkreis und im Wetteraukreis sowie im Süden in den Landkreisen Darmstadt-
Dieburg und Bergstraße.

Die Bruttowertschöpfung in der Landwirtschaft je Erwerbstätigem in der Landwirtschaft
wird für das Jahr 2000 mit 19.800 Euro für Hessen angegeben (siehe MB-X-Karte 6.1).
Damit lag sie bei 35 % der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem außerhalb der LFF.
Verglichen mit Bundeswerten ist dieser Anteil niedrig, was aber weniger ein Ausdruck
der unterdurchschnittlichen Produktivität der hessischen Landwirtschaft ist, sondern eher
die überdurchschnittliche Produktivität der anderen hessischen Sektoren widerspiegelt.

Einkommenslage

MB-X-Karte 6.2 stellt das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in Kaufkraftparitäten für
das Jahr 2000 und die jährliche Veränderungsrate zwischen 1995 und 2000 dar.

Das BIP pro Kopf liegt in Hessen durchschnittlich bei 28.986 Euro mit erheblichen
Schwankungsbreiten. Mit Ausnahme von Frankfurt und benachbarter Städte und Land-
kreise sowie Kassel liegen alle hessischen Regionen unter dem hessischen Durchschnitt.
Frankfurt am Main weist ein durchschnittliches BIP je Einwohner von 66.415 Euro aus;
der Vogelsbergkreis liegt nur bei 16.296 Euro je Einwohner.
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Die Veränderungsraten des BIP zwischen 1995 und 2000 lagen bei jährlich 4,3 % (siehe
MB-X-Karte 6.2). Das geringste jährliche Wachstum hatte der Landkreis Gießen zu ver-
zeichnen (2,9 %), das höchste der Main-Taunus-Kreis (5,6 %), der auch den höchsten
Zuwachs an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hatte (siehe MB-X-Text 5.3).

Die Produktivitätsunterschiede zwischen den Regionen sind ausgeprägt. MB-X-Karte 6.1
stellt auch die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in jeweiligen Preisen je Er-
werbstätigem außerhalb der Landwirtschaft dar. Im Schnitt liegt die BWS je Erwerbstäti-
gem außerhalb der Landwirtschaft bei 57.200 Euro. Groß-Gerau liegt mit 71.900 Euro
deutlich darüber, der Werra-Meißner-Kreis mit 44.200 Euro deutlich darunter. Das Pro-
duktivitätsgefälle zum Rhein-Main-Gebiet ist ausgeprägt.

Die Bruttowertschöpfung in Hessen belief sich im Jahr 2001 auf 175,2 Milliarden Euro.
Auf den Regierungsbezirk Darmstadt (Südhessen) entfielen 71 Prozent, während sich die
mittel- und nordhessischen Regierungsbezirke Gießen und Kassel mit 13 bzw. 16 Prozent
begnügen mussten. Auch dies zeigt deutlich das Nord-Süd-Gefälle der hessischen Wirt-
schaftsleistung.

Die Bruttowertschöpfung je Einwohner lag in Hessen im Jahr 2001 bei durchschnittlich
28.840 Euro. In Südhessen lag dieser Indikator um 15 Prozent über dem Landeswert,
während er in Mittelhessen und Nordhessen um 26 bzw. rund 22 Prozent darunter blieb.
Den höchsten Wert erreichte Frankfurt am Main mit einer Bruttowertschöpfung von
67.680 Euro je Einwohner (HSL, 2003b).

Gestaltungsquote

Einzelne Maßnahmen des hessischen EPLR richten sich an Kommunen als Träger der
Maßnahmen. Kommunen sind aufgrund der Finanzknappheit des Landes auch zunehmend
gefragt, wenn es um die Bereitstellung der öffentlichen nationalen Kofinanzierung geht.
Die kommunalen Finanzen stehen schon seit längerer Zeit in der öffentlichen Diskussion.
Die wegbrechenden Einnahmen auf der einen Seite sowie die von oben verordneten Aus-
gaben auf der anderen Seite machen die Gebietskörperschaften in Folge der wachsenden
Verschuldung zunehmend kommunalpolitisch handlungsunfähig. Der Indikator „Gestal-
tungsquote“ (siehe MB-X-Karte 6.3) ist eine Maßeinheit für diese Situation. Hierbei wer-
den die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände auf die wesentlichen Einnah-
men aus Steuern und ausgleichsorientierten Einnahmen bezogen. Auch wenn die Schul-
den eine Bestandsgröße und die Steuern und ausgleichsorientierten Einnahmen Stromgrö-
ßen darstellen, so zeigt dieser Indikator dennoch den Konsolidierungsdruck auf die kom-
munalen Hauhalte an. Da eine geringe finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen
immer zu Lasten der Investitionshaushaushalte geht, strahlen diese Effekte auf Wirtschaft
und Arbeitsmarkt aus. Immerhin werden rund 80 % aller öffentlichen Investitionen von
den Städten und Gemeinden getätigt (BBR, 2002).
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MB-X-Karte 6.3 stellt die Gestaltungsquote im Jahr 1999 dar. Je niedriger die Gestal-
tungsquote ist, desto größer ist der Gestaltungsspielraum der Kommunen. Im Durch-
schnitt Hessens liegt die Gestaltungsquote bei 100. Die kreisfreien Städte liegen weitge-
hend über dem Durchschnitt, was auf die finanziell angespannte Situation der Städte ver-
weist. In einzelnen Landkreisen ist der Gestaltungsspielraum teilweise größer, wobei be-
achtet werden muss, dass sich gerade nach 1999 Änderungen im gemeindlichen Steuer-
aufkommen ergeben haben, die die Gestaltungsquote sicher noch einmal deutlich verän-
dert haben (siehe Kapitel 2.3.4).
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MB-X-Karte 6.1: Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in jeweiligen Preisen je
Erwerbstätigem in der Landwirtschaft und je Erwerbstätigem, der
nicht in der Landwirtschaft tätig ist, 2000

Quelle: Eigene Berechnungen nach EASYSTAT (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in
jeweiligen Preisen (1000 Euro) je Erwerbstätigem

der nicht in der Landwirtschaft tätig ist
in der Landwirtschaft

71,90

35,00

7,00

Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem
in der Landwirtschaft

Minimum: Odenwaldkreis (7,3)
Maximum: Groß-Gerau (51,7)
Land Hessen Durchschnitt (19,8)

Minimum: Werra-Meißner-Kreis (44,2)
Maximum: Groß-Gerau (71,9)
Land Hessen Durchschnitt (57,2)

Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem
der nicht in der Landwirtschaft tätig ist
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MB-X-Karte 6.2: Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in Kaufkraftparitäten (2000) und
jährliche Veränderungsrate (1996 bis 2000) in den hessischen Land-
kreisen

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Gießen (2,9)
Maximum: Main-Taunus-Kreis (5,6)
Land Hessen Durchschnitt (4,3)

Jährliche Veränderungsrate (1995-2000)

Minimum: Vogelsbergkreis (16.296)
Maximum: Frankfurt am Main (66.415)
Land Hessen Durchschnitt (28.986)

Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner

Quelle: EUROSTAT.

Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner
in Kaufkraftparitäten

<= 18.000
18.000 <= 20.000
20.000 <= 22.000
22.000 <= 24.000
24.000 <= 26.000

>  26.000

Jährliche Veränderungsrate

5,56

1,50
0,25
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MB-X-Karte 6.3: Gestaltungsquote in den Landkreisen Hessens, 1999

1) (Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände 1999 / 
    Steuern und steuerähnliche Einnahmen) x 100.
Quelle: BBR (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Fulda (62)
Maximum: Darmstadt (159)
Land Hessen Durchschnitt (100)

Gestaltungsquote

<=   70
70 <=   80
80 <=   90
90 <= 100

100 <= 110
>  110

1)
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MB-X-Tabelle 7.7: Bedeutungsfelder des Erhaltes und der Verbesserung von Land-
schaften

Erläuterung,
Bedeutungsfeld Indikator Maßnahmenbeispiele

Angemessenheit der vor-
gefundenen Nutzungen
(inkl. Nullnutzung!): Spie-
geln sich in den Flächen-
nutzungen die ökologi-
schen Bedingungen wider
(paust der Standort durch?)

- Flächen mit standortangepassten
Nutzungen

- Flächen mit Schutzmaßnahmen für
den Landschaftswasserhaushalt

- Förderung des Laubwal-
des

- Feuchtgrünlandförde-
rung

- Wiedervernässungsmaß-
nahmen

Erhalt und
Verbesse-
rung der
Land-
schaftskohä-
renz:

Verbesserung / Erhalt der
Natürlichkeit der Wir-
kung von Landschaft durch
den Eindruck von Unge-
störtheit und Fehlen eines
menschlichen Einflusses

- Flächen, auf denen Alterungspro-
zesse / Selbstorganisiertheit der
Natur /Dynamik stattfinden

- Flächen /Projekte, mit denen Re-
naturierungsziele verbunden sind

- Flächen /Projekte, mit denen natur-
nahe Bewirtschaftung verbunden ist

- Erhöhung des Altholz-
/Totholzanteils

- Erhöhung des Anteils
schützwürdiger Biotope

- Erhöhung der Sukzessi-
ons-/ Naturverjün-
gungsflächen

- Gewässerrenaturierun-
gen

Erhalt und
Verbesse-
rung der
Unter-
schiedlich-
keit der
Landschaft

Im Vordergrund steht hier
die landschaftliche Viel-
falt:
- Vielfalt der Flächen-

nutzungen und deren
Gliederung und Ver-
teilung

- Vielfalt der unter-
scheidbaren Elemente
und Strukturen in ei-
ner Landschaft.

- Vielfalt der vorkom-
menden Arten und
Lebensräume

- Landschaft soll vor
einer Vereinheitli-
chung und Verarmung
geschützt werden.

- Zunahme / Erhalt der Vielfalt von
Arten

- Zunahme der Kulturarten/Ausbau
der Fruchtfolge

- Flächenanteil/Fördermittel für die
Verbesserung Schaffung von natur-
naher Elemente in der Kulturland-
schaft

- Erhalt der Vielfalt der natürlichen
Standorte

- Erlebbarkeit des jahreszeitlichen
Wechsels

- Anlage von Blänken,
Hecken etc.

- Blühstreifen
- Förderung des Ökoland-

baus

Erhalt und
Verbesse-
rung der
kulturellen
Eigenart/
historische
Kontinuität/
Harmonie

Das Erscheinungsbild der
Landschaft ist durch die
Erkennbarkeit historischer
Kulturlandschaftselemen-
te im Einklang mit kultu-
rellen, historischen Tradi-
tionen geprägt.
Die Landschaftsgestalt ist
in ihrer historischen Di-
mension und ihrer Maß-
stäblichkeit ungestört und
das Landschaftsbild wirkt
harmonisch.
Landschaft soll vor Über-
prägung geschützt werden.
Erhalt regionaler Land-
schaften im Gegensatz zu
universellen Landschaften
Kontinuität als Gleichge-
wicht zwischen Innovation
und Tradition und nicht als
Konservieren

- Erhalt kulturhistorischer Land-
schaftselemente

- Entwicklung der Verteilungsmuster
von Nutzungen

- Entwicklung der landwirtschaftli-
chen Nutzungsfläche (Flächenauf-
gabe, Aufforstung landwirtschaftli-
cher Nutzflächen, Verteilungsmu-
ster Grünland-Acker, Verwandlung
landwirtschaftlicher Nutzfläche in
Siedlungsfläche)

Erhalt landwirtschaftlicher
Nutzungen in von Aufgabe
bedrohten Gebieten

Erhalt nutzungsgebundener
Lebensräume

Verbesse-
rung des
Erlebniswer-
tes der
Landschaft

Hier geht es um die tat-
sächliche Nutzbarmachung
bzw. Zugänglichkeit von
Landschaft für ruhige
Erholung und damit die
Verbesserung ihres Frei-
zeitwertes.

- Verbesserung der Zugänglichkeit /
Erlebbarkeit der Landschaft

- Erhalt und Verbesserung von Land-
schaften für Erholungszwecke

- Erschließungsmaßnah-
men

- Lenkungskonzepte
- Lernpfade
- Edutainment Angebote

Quelle: Eigene Darstellung nach Wascher, 2000; EU-KOM, 2000; Peters, 2001; Köhler et al., 2000.
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MB-X-Text 7.1 - Landwirtschaft und Klimarelevanz

Im Nationalen Klimaschutzprogramm der Bundesregierung (2000) werden die Rolle und
Ansatzpunkte der Landwirtschaft für den Klimaschutz beleuchtet. Die Interessenlage ist
für diesen Bereich vielschichtig, da die Landwirtschaft zum einen selber zu den Emitten-
ten klimarelevanter Gase zu rechnen ist und zum anderen vom Klimawandel empfindlich
betroffen sein wird. Darüber hinaus können landwirtschaftlich genutzte Flächen sowohl
Senken als auch Quellen für Treibhausgasemissionen sein.

Die Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimaänderungen (IPCC) hat Leitli-
nien für nationale Treibhausgasinventare erstellt. Diese Leitlinien (IPCC, 1997) unter-
scheiden "Landwirtschaft" sowie "Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft" wie
folgt:

– "Landwirtschaft" bezieht sich auf die eigentlichen Tätigkeiten der landwirtschaftli-
chen Produktion, z.B. CH4-Emissionen aus Viehwirtschaft und Reisanbau sowie
N2O-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden.

– "Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft" beinhaltet:
• Emissionen und Entzug von CO2 als Folge forstwirtschaftlicher Maßnahmen,
• Emissionen verschiedener Treibhausgase aufgrund der Umwandlung vorhandener

Wälder und natürlichen Graslandes für andere Arten der Bodennutzung,
• Entzug von CO2 aufgrund der Aufgabe zuvor bewirtschafteter Flächen sowie
• CO2-Emissionen aus dem Boden und Aufnahme in den Boden und in pflanzliche

Biomasse in Verbindung mit Änderungen der Landnutzung und der Bewirt-
schaftung.

Darüber hinaus verbraucht die Landwirtschaft auch Primärenergie im Rahmen der Pro-
duktion. Diese CO2-Emissionen werden jedoch nicht gesondert für die Landwirtschaft
ausgewiesen, sondern entsprechend internationalen Regeln unter anderen Rubriken er-
fasst:

– Treibstoffverbrauch der Traktoren: Verkehrssektor,

– Energieverbrauch zur Herstellung von Düngemitteln, PSM und anderen Produkti-
onsmitteln im Industriesektor.

MB-X-Tabelle 7.8 verdeutlicht den Anteil der einzelnen Treibhausgase an der Klimapro-
blematik und den Anteil der Landwirtschaft am Ausstoß dieser Gase. Insgesamt ist die
Landwirtschaft mit 5,8 %, ohne energiebedingte Emissionen, an den Gesamtemissionen
beteiligt. Nach Geier liegt der Gesamtanteil der Landwirtschaft am Treibhauseffekt bei
8,5 % (Köpke, 2002).
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MB-X-Tabelle 7.8: Anteile einzelner Gase an Treibhausgasemissionen und Beitrag der
Landwirtschaft

Anteil der ... CO2 CH4 N2O
Gase an Treibhausgasemissionen insgesamt
(1998), berechnet nach CO2-Äquivalenten

87 %* 7,2 %* 4,9 %*

Anteil der Landwirtschaft an den Emissio-
nen

Anteil an den energiebeding-
ten Emissionen ca. 3 %*

48 %** 52  %**

*Zahlen nach Bundesregierung, 2000, ** Zahlen nach Sensi, 2003.

Quelle: Eigene Darstellung.

MB-X-Tabelle 7.9 fasst die Reduktionsziele der Bundesrepublik für die landwirtschafts-
relevanten Kyotogase zusammen.

MB-X-Tabelle 7.9: Reduktionsziele der Bundesrepublik Deutschland der für die Land-
wirtschaft relevanten Kyotogase

Klimagase Zeithorizont zur Erreichung des Zieles Reduktionsziel gegenüber 1990 in  %
CO2 2008 - 2012

2005*
21 %
25 %

CH4 2008 - 2012 21 %
N2O 2008 - 2012 21 %

* nationales Ziel

Quelle: Eigene Darstellung.

CO2-Äquivalente oder auch Global-warming-potential

Die verschiedenen Gase sind mit unterschiedlichen Wirkungen pro Erfassungseinheit
verbunden. Als Umrechnungseinheit zur Aufsummierung verschiedener klimarelevanter
Gase wurden CO2–Äquivalente festgesetzt, die dem Treibhauspotential von CO2 bezogen
auf 1.000 Jahre entsprechen. MB-X-Tabelle 7.10 gibt die Umrechnungseinheiten wieder,
die auch der Zwischenbewertung zugrunde gelegt wurden.

MB-X-Tabelle 7.10: Umrechnungsfaktoren für CO2–Äquivalente

Treibhausgas Umrechnungsfaktor für CO2 Äquivalent nach
Bundesregierung (2000)*

Methan CH4 21
Lachgas N2O (Distickstoffmonoxid) 310

* Andere Autoren legen zum Teil andere Faktoren zu Grunde, so Köpke (2002) 11 für Methan und 270 für
Lachgas.

Quelle: Eigene Darstellung.

Senkenfunktion von Land- und Forstwirtschaft

Wald ist in Deutschland eine Kohlenstoffsenke, da mehr nachwächst, als verbraucht wird.
Dadurch erfolgt eine Bindung von ca. 4 % der CO2-Emissionen. Landwirtschaftliche Bö-
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den können je nach Art der Bewirtschaftung zu Senken oder zu Quellen werden. Zur Er-
fassung der Senkenfunktion besteht noch kein allgemein anerkanntes Instrumentarium.
Zusätzlich kann von einer Bindung von CO2 in Holzprodukten ausgegangen werden. Im
Rahmen der Halbzeitbewertung spielen für die Senkenfunktion vor allen Dingen land-
wirtschaftliche Maßnahmen eine Rolle.

Quellen und Handlungsansätze für die verschiedenen Gase

CO2-Quellen und Einsparpotentiale

– Abhängig von der Intensität des Vorleistungseinsatzes führt die Reduzierung des Ein-
satzes von Düngemitteln, Pflanzenschutzmittel, Kraftfutter etc. in extensiven Bewirt-
schaftungsformen zu CO2-Einparungen.

– Bereitstellung von Biomasse und nachwachsenden Rohstoffen für den Energiesektor.
Hierbei ist die Gewinnung von Biogas doppelt wirksam, da sie zum einen andere fos-
sile Energieträger substituiert und zum anderen die Emission von Methan reduziert.

– Flächenbewirtschaftung in der Land- und Forstwirtschaft zur Besserung der Speicher-
fähigkeit, Erhöhung der Vorräte (d.h. humusanreichernde Produktionsverfahren).

N2O-Quellen

– Direkte Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden (94 %) (Sensi, 2003) und aus der
Nutztierhaltung (6 %).

– Indirekte Emissionen als Umwandlungsprodukt der flüchtigen Ammoniak-, Nitrat-
und NOx-Verbindungen, Umrechnungen nicht möglich. Laut Köpke (2002, S. 9) be-
steht aber eine enge Korrelation zwischen emittiertem N2O und Gesamt N-Input.

– Emissionen infolge der Verbrennung landwirtschaftlicher Rückstände.

Methanquellen

– 17 % der Methanemissionen stammen in Westeuropa aus tierischen Exkrementen
(Köpke, 2002, S. 9).

– 60 % aus Nährstoffumsetzung im Pansen von Wiederkäuern, enterische Fermentati-
on. Berechnung erfolgt nach Emissionsfaktoren je Tier, da Emissionsraten vom je-
weiligen Verdauungssystem und der Futteraufnahme abhängen.

– Aus der Düngewirtschaft im Rahmen des mikrobiellen Abbaus von Exkrementen.
Berechnung erfolgt nach erzeugter Menge Dung (Art und Anzahl der Tiere) und An-
teil, der anaerob abgebaut (Klima, Verfahren der Mistlagerung und –behandlung)
wird.

– Größtes Potential zur Reduzierung liegt neben der Lagerungstechnik in der Auswei-
tung der Biogasgewinnung.
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Ammoniakquellen

Ammoniak (NH3) ist zwar kein direkt klimarelevantes Produkt, aber es entfaltet Wirkun-
gen auf Ökosysteme und die Umwandlungsprodukte. Wirkungspfade sind folgende:

– Eutrophierung und Versauerung führen zu Beeinträchtigung der für den Klimaschutz
relevanten Wälder,

– Indirekt klimawirksames Spurengas, da es im Boden zu N2O umgewandelt wird, Kor-
relation von NH3 und N2O nicht möglich (s.o.),

– 93 % der Gesamtemissionen aus der Landwirtschaft, dabei 70 % aus der Rinderhal-
tung, Schweinhaltung und Mineraldüngeranwendung.

Ausschlaggebende Einflussgrößen sind die Ausbringungs- und Lagerungstechnik der or-
ganischen Dünger sowie die Größe der Tierbestände.

Laut Genfer Luftreinhalteabkommen zur Bekämpfung der Versauerung, Eutrophierung
und des bodennahen Ozons (Multikomponentenprotokoll) vom 01.12.1999 ist für das Jahr
2010 eine Minderung um 16 % gegenüber dem Stand von 1996 vorgesehen.

Beiträge der Forstwirtschaft zum Klimaschutz

Schutz bestehender und Ausweisung neuer Waldflächen durch

– Erstaufforstung,

– Verbesserung der Vitalität und Anpassungsfähigkeit der Wälder als Mischbestände
als Voraussetzung zum Erhalt der Anpassungsfähigkeit an die Klimaveränderungen,

– Waldbauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Speicherfunktion der Wälder:
• Zuwachsstarke Baumarten versus langfristige Stabilität, alte Bestände versus

Marktlage (Nachfrage nach Schwachholz),
• zentrale Bedeutung hat hier der Bodenschutz, da mindestens 50 % der Kohlen-

stoffvorräte im Mineralboden, Humus und Streu gespeichert sind,
• Naturverjüngung, Verzicht auf Kahlschlag,
• bodenschonende Walderschließung und Holzernteverfahren,
• vermehrte Verwendung von Holz als Rohstoff und Energieträger im Sinne der

Nutzung der Produktspeicherung,
• Materialsubstitution,
• Energiesubstitution.

Hierbei gibt die Bundesregierung (2000, S. 25) zu bedenken, dass „an die sich aus der
Erstaufforstung in Deutschland ergebenden Beiträge zum Klimaschutz keine zu hohen
Erwartungen gestellt werden dürfen. Das Potential der CO2-Einbindung, das sich aus der
Erstaufforstung für den Zeitraum 1990 bis 2005 ergibt, beträgt bei einer Fläche von ca.
6.000 bis 7.000 ha je Jahr weniger als 0,1 % der jährlichen CO2-Emissionen.“ Verluste,
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die ca. bei 2.000 bis 3.000 ha pro Jahr liegen, können diese Effekte kompensieren, v.a.,
wenn der Abbau organischer Kohlenstoffverbindungen aus dem Waldboden einbezogen
wird.

Im Rahmen der Zwischenbewertung spielen nur die Effekte durch die Erstaufforstung und
den Abbau der forstlichen Ressourcen eine Rolle.

Beitrag des Ökologischen Landbaus

Die flächenbezogenen CO2-Emissionen sind, bei systemüblichen Flächenanteilen einzel-
ner Fruchtarten und Futtermittelzukäufen, beim Ökologischen Landbau um ca. 65 % ge-
ringer (Köpke, 2002, S. 8). Im Vergleich zu konventionellen Systemen, ist dies auf den
geringen Anteil indirekter Energieträger (zugekaufter Betriebsmittel) zurückzuführen.
Der Maschinenanteil sowie Treib- und Schmierstoffe sind im Ökolandbau wiederum we-
sentlich höher, so dass insgesamt mit einem Umrechnungsschlüssel von 60 % Energiere-
duzierung gegenüber der konventionellen Landwirtschaft gerechnet werden kann. Dieser
Umrechnungswert wird auch den Berechnungen der Zwischenbewertung zu Grunde ge-
legt. In ökologischen Systemen wird aufgrund geringerer Erträge als im konventionellen
Landbau weniger Kohlenstoff im Erntegut, dafür jedoch mehr Kohlenstoff in Form orga-
nischer Bodensubstanz gebunden.

Das vergleichsweise geringe Düngungsniveau auf ökologisch bewirtschafteten Flächen
führt vermutlich zu geringeren Lachgas- und Ammoniakemissionen. Allerdings können
Lachgasemissionen infolge des intensiveren Anbaus von Leguminosen im Ökologischen
Landbau steigen (Haas et al., 1995).

Maßnahmen im Rahmen der einzelnen Förderstränge

MB-X-Tabelle 7.11 gibt einen Überblick über die Handlungsmöglichkeiten im Rahmen
eines EPLR zur Reduzierung klimarelevanter Gase.
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Anhang 8 - Zusatzfrage Chancengleichheit

MB-X-Karte 8.1: Frauenerwerbsquote in den Landkreisen Hessens, 2000

1) SV-Beschäftigte Frauen am Wohnort / 100 Einwohnerinnen.
Quelle: Eigene Berechnungen nach EASYSTAT (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Kassel (24,8)
Maximum: Main-Taunus-Kreis ( 33,0)
Land Hessen Durchschnitt (29,2)

Frauenerwerbsquote

<= 25  (2 Landkreise)
25 <= 27  (6 Landkreise)
27 <= 29  (5 Landkreise)
29 <= 31  (8 Landkreise)

>  31  (5 Landkreise)

1)
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Anhang 9 - Umsetzung

MB-X-Text 9.1 - Ergebnisse der Expertengespräche auf Programmko-
ordinierungsebene und in der GD-Agri bezüglich der
Rolle des Begleitausschusses

Einschätzungen zum aktuellen Status

Der Begleitausschuss ist völlig überflüssig. Er beschränkt sich auf rein formale Aspekte
und ist daher eher hinderlich als dass er zweckdienlich ist.

EU-KOM hat auf der ersten Begleitausschusssitzung selbst die Existenz des Begleitaus-
schusses in Frage gestellt. Allerdings werden auf dieser Ebene die Wirtschafts- und Sozi-
alpartner einbezogen.

Die Bund-Länder-Referentenbesprechungen würden eigentlich den gleichen Zweck er-
füllen wie der Begleitausschuss. Das Einspeisen der Änderungsanträge in diesen Beglei-
tausschuss ist eher hinderlich, da kein Bundesland sich tatsächlich mit den Änderungsan-
trägen der anderen Bundesländer auseinandersetzen will, mit Ausnahme von Änderungs-
anträgen, die zu Lasten des eigenen Bundeslandes gehen.

Der Begleitausschuss hat keine Entscheidungskompetenz.

Die Position der EU-KOM in den Begleitausschüssen hat sich gegenüber der Ziel-5b-
Politik deutlich geändert. In den Anfängen hatten die Vertreter der EU-KOM eine größere
Entscheidungskompetenz, was sich in den letzten zwei Jahren dieser Politikphase deut-
lich geändert hat. Allerdings haben die EU-KOM-Vertreter zumindest eine Position
kundgetan, so dass man die Richtung der letztendlichen EU-KOM-Entscheidung ungefähr
bestimmen konnte.

In der Ziel-5b-Verordnung waren die Vertreter der EU-KOM Mitglieder des Begleitaus-
schusses; nach der VO (EG) Nr. 1257/1999 sind sie nur noch Beobachter, und dement-
sprechend ist auch ihr Verhalten im Begleitausschuss. Bezogen auf die kritische Ein-
schätzung des Begleitausschusses durch die befragten Programmkoordinatoren stellte die
EU-KOM heraus, dass der Begleitausschuss keine obligatorische Einrichtung ist, sondern
auf Wunsch der Bundesländer eingerichtet wurde.

Aus Sicht der EU-KOM hat der Begleitausschuss in der jetzigen Form einen geringen
Mehrwert. Er verkommt zu einem rein technischen Gremium, in dem nur Durchführungs-
details besprochen und abgesichert werden sollen. Dafür sind die Vertreter der Unité
nicht die richtigen Ansprechpartner.
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Änderungsmöglichkeiten

Es wurde um eine Einschätzung der im Rahmen der Vereinfachungsdiskussion der
Strukturfonds diskutierten Vorschläge zur Verbesserung der Rolle der EU-Kommission in
den Sitzungen der Begleitausschüsse gebeten (EU-KOM, 2002a): Vorabinformation der
Kommission über zur Entscheidung stehende Themen soll durch vorherige interne Koor-
dination in der Kommission zu verbindlichen Stellungnahmen der Vertreter in dem Aus-
schuss führen bei rechtzeitiger Übermittlung der notwendigen Instrumente.

Dies wurde im Rahmen des Expertengesprächs als nicht praktikabel bezeichnet. Nach
Einschätzung der Programmkoordination kommt die EU-Kommission nicht so vorbereitet
in die Sitzungen, als dass sie Entscheidungen treffen könnte. Die Bearbeitung der Ände-
rungsanträge dauert z.Z. ca. ein halbes Jahr. Der Vorschlag aus dem Strukturfondsbereich
ist auch deshalb nicht praktikabel, weil man die Änderungsanträge dann noch viel früher
stellen müsste. Im Bereich des Ziel-2-Programms wird dies auch schon so gehandhabt.
Dort wird die Einladung mit den erforderlichen Unterlagen mit ca. vier Wochen Vorlauf
verschickt. Trotzdem trifft der EU-KOM-Vertreter in den Sitzungen keine Entscheidung.
Es wird vom Bundesland auch gar nicht erwartet, dass die EU-KOM im Begleitausschuss
endgültige Entscheidungen trifft. Die EU-KOM nimmt aus Sicht des Bundeslandes aber
gar keine Stellung und gibt noch nicht einmal Hinweise zu den anstehenden Fragen.

Der Begleitausschuss und die Arbeitsgruppe der Programmkoordinierungsreferenten sind
gedoppelt in ihrer Funktion. Die Abstimmung, die im Begleitausschuss erfolgt, könnte
auch rein national erfolgen.

Statt technischer Detailfragen sollte der Begleitausschuss aus Sicht der EU-KOM viel
stärker für inhaltlich-strategische Diskussionen genutzt werden, auch in Form von the-
menbezogenen Seminaren. Das Problem dabei ist nur, dass sich alle Beteiligten ungern
selbst „in die Karten gucken lassen“, so dass die Frage ist, ob solche inhaltlich-
strategischen Fragen überhaupt offen diskutiert werden können.
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MB-X-Text 9.2 - EU-Monitoring - eine Chronologie der Ereignisse am
Beispiel der Behandlung der sog. Artikel-52-
Maßnahmen

Phase 1:
Die Bundesländer füllen für das Jahr 2000 die auf der Grundlage der VI/8877/99 erstell-
ten Tabellen aus. Eingetragen werden ausschließlich EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen,
da die Ausfüllhinweise zum Verhältnis EAGFL-kofinanzierter Maßnahmen zu Artikel-
52-Maßnahmen keine Aussage treffen.

Phase 2:
Die EU-KOM erhält aus allen Bundesländern und anderen Mitgliedstaaten Monitoring-
Tabellen und stellt fest, dass die Tabellen in der vorliegenden Form aufgrund unter-
schiedlicher Formate und Inhalte auf EU-Ebene nicht aggregierbar sind. „Bleiben aber die
gemeinsamen Begleitdaten bei den zukünftigen Berichten in quantitativer und qualitativer
Hinsicht auf dem Stand von 2000, dürfte die EU-Kommission kaum im Stande sein, die
Durchführung der EPLR wirksam zu begleiten oder für eine verlässliche Erhebung von
Begleitdaten auf Gemeinschaftsebene zu sorgen“ (EU-KOM, 2002b).

Phase 3:
Ein intensiver Diskussionsprozess der EU-KOM mit den Mitgliedstaaten setzt ein, an
deren Ende überarbeitete Tabellensätze mit ausführlichen Ausfüllhinweisen stehen. In
diesen Ausfüllhinweisen heißt es u.a. (EU-KOM, 2002b, S. 6):

„Staatliche Beihilfen, mit denen zusätzliche Mittel für die von der Gemeinschaft geför-
derten ländlichen Entwicklungsmaßnahmen bereitgestellt und die gemäß Artikel 52 der
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 genehmigt werden (top-ups), sind bei den Begleitdaten
zu den bewilligten öffentlichen Ausgaben einzubeziehen (Hervorhebung von uns) (d.h.
Maßnahmen, finanziert im Rahmen der zweiten Finanztabelle im Anhang zur Kommissi-
onsentscheidung zur Annahme des EPLR, im Falle von Programmen, bei denen solche
Beihilfen vorgesehen sind)“.

Phase 4:
Die Bundesländer überarbeiten aufgrund der neuen Vorgaben ihre Monitoring-Tabelle
2000 und erstellen die Monitoring-Tabellen 2001 und 2002 auf der Grundlage der EU-
KOM (2002b), also einschließlich der Artikel-52-Maßnahmen.

Phase 5:
In einem Schreiben der EU-KOM an die Bundesländer vom April 2003 heißt es bezüglich
der Jahresberichte 2001: „Die Monitoring-Tabellen sollten nur die vom EAGFL kofinan-
zierten Maßnahmen umfassen“.
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MB-X-Tabelle 9.1: Übersicht über die veränderten Regelungen zu Programmänderun-
gen

VO (EG) Nr. 1750/1999 VO( EG) Nr. 445/2002 VO (EG) Nr. 963/2003

Anzugeben sind ...

die Gründe und etwa auftretende
Schwierigkeiten bei der Durch-
führung, die eine Anpassung des
Programmplanungsdokuments
rechtfertigen

gleich gleich

die voraussichtlichen Auswirkun-
gen der Änderung;

gleich gleich

die Auswirkungen auf die Finan-
zierung und die Kontrollen der
Verpflichtungen

gleich gleich

zu genehmigen sind Änderungen, die

Schwerpunkte betreffen, gleich gleich
zu einer Veränderung der wesent-
lichen Merkmale von Fördermaß-
nahmen gemäß dem Anhang ein-
schließlich einer Veränderung des
Satzes der Gemeinschaftsbeteili-
gung führen,

gleich zu einer Veränderung der wesent-
lichen Merkmale von Fördermaß-
nahmen im Sinne von Anhang II
führen
Anmerkung:
Die EU-KOM hat viele wesentli-
che Merkmale (A-Punkte) zu
anderen Informationen (B-Punkte)
verändert, die keine Genehmigung
mehr erfordern
neuer A-Punkt: die allgemeines
Ziel einer Maßnahme

den Gesamtbetrag der Gemein-
schaftsunterstützung ändern,

gleich den Gesamtbetrag der Gemein-
schaftsunterstützung sowie den
Gesamtbetrag der zuschussfähi-
gen Kosten oder der zuschussfä-
higen öffentlichen Ausgaben, die
in der Entscheidung zur Geneh-
migung des Programmplanungs-
dokuments festgelegt sind, än-
dern;

die Mittelzuweisung für eine
Maßnahme ändern, um mehr als
entweder 25 % im Vergleich zu
dem für das betreffende Jahr vor-
gesehenen Betrag für die entspre-
chende Maßnahme, oder 5 % im
Vergleich zu dem Gesamtbetrag,
der für das betreffende Jahr vor-
gesehen ist, was immer welcher
größer ist, wobei die Berechnung
auf der Grundlage des EPLR
erfolgt, das von der EU-KOM
genehmigt wurde

die Mittelzuteilung für eine Maß-
nahme um mehr als 10 % des für
diese Maßnahme für den gesam-
ten Planungszeitraum vorgesehe-
nen Betrags ändern, wobei die
Berechnung auf der Grundlage
des von der Kommission geneh-
migten Programmplanungsdoku-
ments erfolgt

die Aufteilung der Mittel zwi-
schen den Maßnahmen des EPLR
um mehr als 15% des für das
fragliche Programm für den ge-
samten Zeitraum vorgesehenen
Gesamtbetrags der zuschussfähi-
gen Kosten ändern, wenn die
Gemeinschaftsbeteiligung auf den
zuschussfähigen Gesamtkosten
beruht, 20 % des für das fragliche
Programm für den gesamten Zeit-
raum vorgesehenen Gesamtbe-
trags der zuschussfähigen öffent-
lichen Ausgaben ändern, wenn die
Gemeinschaftsbeteiligung auf den
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zuschussfähigen öffentlichen
Ausgaben beruht, wobei die Be-
rechnung auf der Grundlage des
Finanzierungsplans im Anhang
zur Kommissionsentscheidung zur
Genehmigung des EPLR in ihrer
zuletzt geänderten Fassung er-
folgt.

die in Form von staatlichen Bei-
hilfen zusätzlich gewährten Mittel
für eine Maßnahme ändern, um
mehr als entweder 25 % im Ver-
gleich zu dem für das betreffende
Jahr vorgesehenen Betrag für die
entsprechende Maßnahme, oder
5 % im Vergleich zu dem Ge-
samtbetrag, der für das betreffen-
de Jahr vorgesehen ist, was immer
welcher größer ist, wobei die
Berechnung auf der Grundlage
des EPLR erfolgt, das von der
EU-KOM genehmigt wurde

die in Form von staatlichen Bei-
hilfen zusätzlich gewährten Mittel
für eine Maßnahme um mehr als
10 % des für diese Maßnahme für
den gesamten Planungszeitraum
vorgesehenen Betrags ändern,
wobei die Berechnung auf der
Grundlage des von der Kommis-
sion genehmigten Programmpla-
nungsdokuments erfolgt

gestrichen

Maßnahmen mit einer Mittelaus-
stattung von weniger als 5 % des
Gesamtbetrags des Programms für
den gesamten Planungszeitraum
sind ausgenommen

gestrichen

Zeitrahmen
Änderungen sind der EU-KOM in
einem einzigen Vorschlag für das
jeweilige Programm pro Jahr zu
übermitteln
außer, es handelt sich um Ände-
rungen von Gemeinschaftsrege-
lungen

gleich weiterer Zusatz:
gilt nicht bei Änderungen, die
aufgrund von Naturkatastrophen
oder anderen außergewöhnlichen
Ereignissen mit größeren Auswir-
kungen auf die Programmplanung
des betreffenden Mitgliedstaates
erforderlich sind

die Kommission wird rechtzeitig
über die finanziellen Änderungen
unterrichtet, die genehmigungs-
pflichtig sind

die finanziellen Änderungen, die
keiner Genehmigung bedürfen,
sowie Änderungen des Satzes der
Gemeinschaftsbeteiligung werden
der KOM gemeinsam mit dem
indikativen Finanzplan mitgeteilt.
Sie treten zum Zeitpunkt ihres
Eingangs bei der KOM in Kraft.
Die innerhalb eines Kalenderjahrs
kumulierten Änderungen dürfen
die 15 %- oder 20 %-Grenze nicht
überschreiten.

sonstige Änderungen
werden der EU-KOM mindestens
zwei Monate vor in Kraft treten
mitgeteilt

gleich drei Monate
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MB-X-Text 9.3 - Verbesserungsvorschläge für künftige Programmer-
stellungen

Folgende Auflistung stellt eine Zusammenfassung der Verbesserungsvorschläge dar, die
die Programmkoordinatoren der sechs evaluierten Bundesländer im Rahmen der Exper-
tengespräche gemacht haben.

Zeitfahrplan

– Es sollte gemeinsame Fahrpläne Bund/KOM - Mitgliedstaat für die Programm-
planungsphase geben.

– Frühere Genehmigung der Rechtstexte und Durchführungsverordnungen.

– Frühere Genehmigung der Programme, damit nicht über einen so langen Zeitraum
Rechtsunsicherheit besteht.

– Strikter Zeitplan: Ende 2005 Vorlage der Verordnungstexte mit eindeutigen Inter-
pretationshilfen und Angeboten von EU-KOM und Bund mit entsprechendem in sich
stimmigem Begleitungs- und Bewertungssystem, bis spätestens September 2006 Ge-
nehmigung der Programme.

– Für Programmaufstellung und Diskussion mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern ist
nach der Vorlage bereits interpretierter Verordnungen mindestens ein Jahr Zeit not-
wendig. D.h., bereits im Sommer 2005 müssen ausgearbeitete und vollziehbare Ver-
ordnungen vorliegen.

Rahmenregelungen

– KOM soll ausschließlich den Rahmen festlegen und das Ausfüllen des Rahmens den
Mitgliedstaaten überlassen (stärkere Verantwortung der Mitgliedstaaten).

– Bei wettbewerbsrechtlichen Fragen Beschränkung auf eine Rahmenregelung, in deren
Grenzen sich die Mitgliedstaaten bewegen können. Es sollten Schwellenwerte einge-
zogen werden, unterhalb derer es aufgrund der Erfahrungen nicht zu Wettbewerbs-
verzerrungen kommen kann.

– In der VO sollten Maßnahmen weniger detailliert beschrieben und stärker zusam-
mengefasst werden.

– Höhere Konkretisierung von Vorgaben zur Durchführung.

– Weniger konkrete Vorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahmen.

– Begrenzung der Legislativvorgaben: Ausschlaggebend müssten eigentlich nur der
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen und die Grundverordnungen sein.
Ständig neue Leitlinien und Interpretationsvermerke führen dazu, dass man ständig
nachbessern muss.
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Organisation

– In der EU-KOM sollte es einen Verantwortlichen für das EPLR geben, der das „Pro-
dukt“ gegenüber den anderen GD vertritt und nicht nur deren Anmerkungen und Fra-
gen ungefiltert an die Länder durchreicht.
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 Anhang 10 - Fragebögen und Interviewleitfäden

MB-X-Text 10.1 - Fragebogen für Zuwendungsempfänger AFP
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MB-X-Text 10.2 - Fragebogen für Zuwendungsempfänger Verarbeitung
und Vermarktung
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MB-X-Text 10.3 - Leitfaden für Gespräch mit EU-Kommission, DG Agri

Gesprächteilnehmerinnen: Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche
Räume der FAL, Regina Grajewski, Barbara Fährmann, Tel: 0531/596-5217, -5179,
regina.grajewski@fal.de, barbara.faehrmann@fal.de

zuständig für die Halbzeitbewertung der EPLR der Bundesländer Hessen, Hessen, Hes-
sen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg

1. Phase der Programmerstellung

Beschreibung der Zusammenarbeit mit den Bundesländern aus Sicht der Kommission

Unterschied zwischen föderalen Ländern und Zentralstaaten, Unterschied zwischen Öster-
reich und BRD

Wünsche an den Bund in der Phase der Programmerstellung

Bei der Beurteilung der Zusammenarbeit zwischen EU-Kommission und Länder Verwal-
tungen fühlten sich die Länder bei akuten Problemen zwar häufig gut unterstützt

– Aber bei der Informationsweitergabe werden Defizite gesehen

– Größtes Manko Rechtsunsicherheit durch individuelle Auslegungen von unbestimm-
ten Rechtsbegriffen durch die einzelnen Vertreter der Kommission

Gibt es Prozesse der Qualitätssicherung der Stellungnahmen der KOM?

Auch bei den Fragekatalogen große Unterschiede zwischen den Bundesländern, warum?

Anforderungen an die Aufgliederung von Maßnahmen auf den indikativen Finanzplan
Gliederung wurde ganz unterschiedlich gehandhabt (Haushaltslinien unterschiedlich hart
durchgesetzt)? Wie stellt KOM Kohärenz zwischen Programmen her?

Gibt es ein klares Prüfraster, nachvollziehbare Prüfkriterien für die einzelnen KOM-
Mitarbeiter

Eindruck des Learning by doing, Herausbilden von Rechtspositionen im Laufe der Ge-
nehmigungsphase, aber nicht vorab. In Umkehrung des Sprichwortes, wer zu früh kommt,
den bestraft das Leben (Hessen)

Definition des Artikel 33 (sektoral oder auf ländlichen Raum bezogen)

Enge Auslegung des Artikel 33, der nach VO und Fischler Direktiven weit gefasst ist.

Definition, was ist eine Agrarumweltmaßnahme (nordische Gastvögel)

War das Personal, das Ziel 5b umgesetzt hat bei der Erstellung der VO 1257/99 und der
1750/99 beteiligt?
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Kurze Beschreibung des Konsultationsprozesses: wer kriegt wie lange, welche Unterla-
gen? Von Bundesländern wurde Beschleunigung der Konsultationsprozesse angemahnt.

Wettbewerbsrecht versus Maßnahmenvarianz und Ausgestaltung (Muss alles wettbe-
werbsrechtlich geprüft werden oder gibt es die Möglichkeit von Negativlisten)

Problematik der zahlreichen Handreichungen: wer entscheidet zu welchem Themen Leit-
linien, Arbeitsblätter etc,. erstellt werden??

2. Programminhalte

Die häufigsten Schwächen

Diskrepanz zwischen akademischem Anspruch und Wirklichkeit (z.B. bezogen auf Stra-
tegie oder Zielbeschreibung im EPLR)

Regionalerer Ansatz, Gebietskulissen möglich?

Sektorübergreifender Ansatz erforderlich zur Behebung der Strukturschwäche im ländli-
chen Raum, Ziel 2 kann dies nicht leisten

Förderlücken zwischen den Programmen (Kleinstgewerbeförderung)

3. Umsetzungsphase:

Personalwechsel in der Kommission , wie oft? Wird als hinderlich empfunden

gewisse Kontinuität bei den BearbeiterInnen wird als sinnvoll gesehen.

Berechenbarkeit und Transparenz (was ist die Rechtsgrundlage von Kommissionsent-
scheidungen)

Jährlichkeit:

Zeitdruck Mittel loszuwerden, führt zu Verschiebungen der Maßnahmenverhältnisse

Bevorteilt finanzstarke Länder mit finanzieller Manövriermasse, weniger von Mittelver-
fall betroffen

Bei investiven Maßnahmen Steuerungsprobleme

Lösungsansätze (HO und 445 Änderungen)

Wo liegen aus Sicht der KOM Vor- und Nachteile der Jährlichkeitsregelung?

Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre: wie ist das in anderen Ländern, gäbe es eine
Möglichkeit dies an das Kalenderjahr anzupassen?

4. Verwaltungsvereinfachung

Welche Probleme hinsichtlich Umsetzung sind aus Sicht der KOM hausgemacht? Welche
Probleme lassen sich auf Vorschriften und Praktiken der Bundesländer zurückführen?
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Wo werden Verwaltungsvereinfachungen aus Sicht der KOM ansetzen?

Regelungen der des neuen Entwurfs der EU-Haushaltsordnung in der die Kommission im
Bedarfsfall die Möglichkeit eingeräumt wird, bis zu 3 % der jährlich für die ländliche
Entwicklung stehenden Mittel in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen

Bedingungen??

Modulationsmittel können entsprechend Art 50 (445) über einen Zeitraum von drei Jahren
ausgegeben werden

Wäre es aus Sicht der Kommission möglich im EPLR die gesamte Förderstrategie für den
ländlichen Raum festzulegen und dann nur die (finanziell) gewichtigsten in die EU-
Kofinanzierung hineinzunehmen (Fördereffizienz)

5. Sanktionsproblematik

Klärung der unbestimmten Rechtsbegriffe: wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein (Artikel 64) drei Jahre nach Programmgenehmigung.

Sanktionen können aus Sicht der Bundesländer nur auf der Grundlage nationaler Recht-
setzungen verhängt werden (Vorbehalt des Gesetzes bei Eingriffen in Rechtspositionen).
Kein Lex EU-Förderung möglich.

Wie wird von Seiten der Kommission das Problem der Sanktionen bei Investitionen gese-
hen?

Interpretationen von Rechtstexten durch die Kommission über den Star-Ausschuss Mög-
lichkeit der Prüfung der Auswirkungen, gleicher Informationsstand

Kontrollierbarkeit versus Experimentierfreude,

Kontrolle durch die Kommission, Selbstverständnis der KOM im Sinne der Partnerschaft

Nur Kontrolle der Umsetzungsvorschriften und der Organisation der Kontrollsysteme in
den Ländern oder Kontrolle bis ins letzte Detail? Interner Revisionsdienst, Bescheinigen-
de Stelle und Revisionsdienst der Kommission

Da in einigen Programmen (Hessen) nur 25 % EU Mittel enthalten sind, sollte nicht mehr
auf die Zuständigkeit der Länder gebaut werden

6. Programmänderungen

Konsultationsverfahren bei Änderungen beschreiben

Verfahren, doppelte Konsultationen in gesamter Bandbreite oder inhaltlich begrenzt

Neuerungen durch die 445-Änderung, kommt der Entwurf so durch??

Warum müssen Änderungen in einem gesonderten Verfahren angezeigt werden? Wäre
Erhalt einer konsolidierten Planfassung nicht ausreichend?
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Kompliziertes Gliederungsraster  - Lähmt sich die Kommission nicht selber mit aufge-
blähten Antragsunterklagen

Öffnung zu Änderungen einmal pro Jahr, aber zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt
möglich?

Warum zwei Prüfungen für GA und Bundesland, obwohl die gleichen Fördergegenstän-
de?

7. Finanzmanagement

Wie soll mit den Mehr- und Minderbedarfen umgegangen werden und was heißt Fi-
nanzänderungen werden nicht mehr ex-post genehmigt?

Bedeutung der CIRCA-Tabelle

Darstellung der Mittelverwendung anderer EU-Mitgliedstaaten im indikativen Finanz-
plan, Konsistenz der verschiedenen Zahlwerke (Tab. 104, CIRCA-Tabelle, indikativer
Finanzplan)

Definition der Artikel 52 Maßnahmen, Bedeutung.

Verwendung Vorschuss 2000

Verbesserungen: Reduzierung der Haushaltslinien – Informationen über Förderstatistiken
weiterhin gegeben

Wenn Maßnahmen aus der Kofinanzierung (aus verwaltungstechnischen Gründen) her-
ausgenommen werden ansonsten aber inhaltsgleich als Landesmaßnahme bestehen blei-
ben, bedarf es in diesem Fall neben der Programmänderung einer weiteren Notifizierung?

Unterschied zu sonstigen staatlichen Beihilfen. Wie läuft das Konsultationsverfahren bei
rein wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen?

Wenn Maßnahmen auch aus inhaltlichen Gründen aus EPLR herausgenommen werden
(z.B. bedrohte Haustierrassen, wo 5-jähriger Verpflichtungszeitraum und Begrenzung auf
Landwirte als Zuwendungsempfänger ein Problem ist, das Inanspruchnahme vermindert,
warum werden im anschließenden wettbewerbsrechtlichen Genehmigungsverfahren genau
diese Auflagen wieder gefordert?)

8. Partnerschaft

Begleitausschuss: Warum immer weniger belastbare Aussagen der Kommissionsvertreter,
keine Entscheidungskompetenz? Überflüssiges Gremium, wo sehen Sie den Mehrwert des
Begleitausschusses Oft gar nicht vertreten

Bei Ziel 5b wurde dies anders empfunden

Wird von den Ländern als reine Partnerschafts-Formalität empfunden, weder Stellung-
nahmen noch Hinweise
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Konsultationen: Atmosphäre wird als wenig partnerschaftlich empfunden? Wie könnte
mehr Gleichheit entstehen

Bedeutung der WISO-Beteiligung auf Programmebene aus Sicht der KOM

9. Monitoring

Kein Mehrwert, nur Mehrarbeit

Andere Bezugspunkte (Zeitraum, Bewilligungen) für Steuerung nicht zu verwenden und
auch nicht als bloße Förderstatistik

Keine Verwendbarkeit für Evaluierung

Gründe und Sinn und Zweck aus Sicht der Kommission

10. Evaluation

Bedeutung aus Sicht der KOM für Umsetzung

Ex-ante hat im tatsächlichen Genehmigungsverfahren nur eine formale aber keine inhalt-
liche Rolle gespielt. Warum?

11. Allgemeine Strategische Fragen

2. Säule viel zu stark sektoral bezogen, ländlicher Raum steht zu wenig im Fokus.

Warum bleibt zweite Säule in der Garantie? Was bringt die Aufteilung zwischen den bei-
den Töpfen noch?

12. Vorstellungen für die nächste Programmplanungsphase

Großes Anliegen klarer zeitlicher Fahrplan

Rechtliche Sicherheit von Anfang an (sämtliche VO auch Durchführungsbestimmungen
und Leitlinien)
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Maßnahmenspezifische Fragen

Agrarumweltmaßnahmen

Prämienkalkulation: nach (EG) VO 1257/92 ist eine Kalkulation der Prämien mit dem
Referenzsystem „Nutzungsaufgabe“ zulässig. Dies Referenzsystem führt dem Prinzip
nach zu einer höheren Prämie als das Referenzsystem „Produktion“. In einigen Fällen
wurde das Referenzsystem nicht zugelassen. Warum?

Prämienkalkulation: für die Agrarumweltmaßnahmen müssen Prämien kalkuliert werden.
Damit ist ein Ausschreibungsverfahren nicht möglich. (Ausschreibungsverfahren sind
sowohl für den handlungs- als auch ergebnisorientierten Ansatz möglich). Warum ist dies
so? (Anmerkung: indikativer Finanzplan wäre dann nicht möglich)

Ergebnisorientierter Ansatz: in einigen Bereichen wird ein ergebnisorientierter Ansatz als
Ergänzung zu dem handlungsorientierten Ansatz, wie ihn die VO (EG) 1257/99 implizit
für die AUM vorsieht, von den Bundesländern gewünscht. Ist dies möglich?

Verwaltungsaufwendungen als Bestandteil der Prämienkalkulation: die Prämie darf lt.
KOM nur für den Nutzenentgang plus 20 Anreiz kalkuliert werden. Antragskosten dürfen
nicht in die Prämienkalkulation mit einfließen. Bes. bei naturschutzfachlich ausgerichte-
ten Maßnahmen ist die potentielle Antragsfläche je Zuwendungsempfänger i.d.R. klein
und somit die rel. Antragskosten/ha AUM hoch. Dies führt dazu, dass die rel. Vorzüg-
lichkeit von naturschutzfachlichen Maßnahmen oder von Maßnahmen mit Gebietskulisse
sinkt. Ist dies von der KOM so gewollt?

Sanktionen: Die Sanktionierung bei Verstoß gegen die AUM-Auflagen erfolgt entspre-
chend der VO (EG) 445/2002, also entsprechend des InVeKoS. Das InVeKoS und der
damit verbundene Sanktionsmechanismus ist eigentlich für die 1 Säule entwickelt wor-
den. Das Risiko eines Verstoßes bei den AUM ist ein ungleich höheres, da a) eine Viel-
zahl von zusätzlichen Auflage einzuhalten sind und b) eine 5-jährige Bindungsfrist be-
steht. Damit wird ein ungleiches Behandeln zwischen 1. Säule und AUM erreicht. Ist dies
der KOM bewusst? Gibt es Überlegungen, den Sanktionsmechanismus für AUM abzu-
mildern. Wurde über Bagatellegrenzen nachgedacht?

Ordnungsgemäße Landwirtschaft (Einhaltung von Umweltstandards): Die Einhaltung der
ordnungsgemäßen Landwirtschaft wird überprüft. Bei Verstoß ist a) ggf. ein Bußgeld zu
zahlen b) zieht der Sanktionsmechanismus nach VO (EG) 445/2002. Solange Cross Com-
pliance noch nicht obligat sind, (nach MTR ab 2007) setzen sich somit Betriebe, die an
AUM teilnehmen ( und damit einem Beitrag zum Umweltschutz leisten) einem höherem
Sanktionsrisiko aus als Betriebe, die ausschließlich Zahlungen über die 1. Säule erhalten.
Ist dies so gewollt?
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MB-X-Text 10.4 - Interviewleitfaden für das Gespräch mit Programm-
koordinatoren

Wo ____________________________________________________________________

Wann___________________________________________________________________

GesprächspartnerInnen _____________________________________________________

weitere AnsprechpartnerInnen _______________________________________________

Anschrift ________________________________________________________________

Tel.:____________________________________________________________________

Fax: ____________________________________________________________________

E-Mail__________________________________________________________________

EvaluatorInnen ___________________________________________________________

Programmerstellung (Regina)

Halten Sie die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1257/99 bzw. der Durchführungsverordnung
hinsichtlich des Erstellungsprozedere sowie der formalen und inhaltlichen Gliede-
rungsstruktur für sinnvoll?

– Flexibilität gegenüber beispielsweise Ziel 5b-OP-Erstellung

– Aufwand für die Erstellung

– Was hätten Sie weggelassen bzw. anders gestaltet?

– Notifizierung gleich mit Programmgenehmigung erledigt (Vor- und Nachteile)

Abstimmung zwischen Fachreferaten und anderen beteiligten Ministerien über

– strategische Ausrichtung des Programms

– Maßnahmen

– finanzielle Mittelaufteilung

– In welcher Form fand die Abstimmung statt (Gremien, Teilnehmer, Bespre-
chungsrhythmus)

Zuständigkeiten für Programmerstellung

– Gab es eine spezielle Projektgruppe?

– Wurden Sie von anderen Aufgaben entlastet für die Phase der Programmerstellung?

– Beauftragung externer mit der Programmerstellung (Vor- und Nachteile)
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Rolle des Bundes bei der Programmerstellung

(trifft zu / trifft vorwiegend zu / trifft vorwiegend nicht zu / trifft überhaupt nicht zu)

– rechtzeitige Information

– eindeutige Information

– lückenlose Information

– einheitliche Vorgaben

– ausreichende Unterstützung bei Problemen

– ausreichend kompetente Ansprechpartner (Wer?)

Rolle der EU-KOM

(trifft zu / trifft vorwiegend zu / trifft vorwiegend nicht zu / trifft überhaupt nicht zu)

– rechtzeitige Information

– eindeutige Information

– lückenlose Information

– einheitliche Vorgaben (d. h. keine individuelle Auslegung von unbestimmten Rechts-
begriffen durch Mitarbeiter)

– ausreichende Unterstützung bei Problemen

– ausreichend kompetente Ansprechpartner (Wer?)

Wenn Defizite bestehen, wie haben diese sich ausgewirkt?

– Kam es zu signifikanter Mehrarbeit?

– Belege (z. B. wesentliche Kapitel mussten neu geschrieben werden, Fragenkataloge
der EU-KOM sehr umfangreich)

Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie für zukünftige Programmerstellungen?

– hinsichtlich der Konkretisierung der Kommissionsvorgaben

– der Koordinierungsfunktion des Bundes

– organisatorisch
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Wo liegen die Vorteile einer Programmplanung gegenüber maßnahmebezogenen An-
sätzen? Wo sehen Sie Nachteile?

Besteht ein Defizit an geplanter strategischer (mittel- bis längerfristiger) Ausrichtung?

– Wenn ja, welche Gründe sind dafür ursächlich?
• zu wenig Zeit
• zu wechselhafte Entwicklungen im Bereich Agrarwirtschaft
• politische Ebene lässt sich nicht auf verbindliche Strategien ein
• Kirchturmdenken der Fachreferate
• sonstiges ?

Programmgenehmigung (Regina)

Verfahrensablauf zur Genehmigung

– Wie gestaltete sich der Verfahrensablauf zur Programmgenehmigung (zeitlich, in-
haltlich, organisatorisch)?

– Wie fand der Abstimmungsprozess innerhalb des Hauses oder zwischen den Ministe-
rien statt?

– In welchem Gremium wurde die Letztentscheidung sowohl über Maßnahmen wie
auch Finanzen getroffen?

War insgesamt gesehen die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Überarbeitung des
Programms bis zur Genehmigungsreife

(Benotung von 1 – 6))
• bundeslandintern

(Gab es hier deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Fachrefera-
ten/Ministerien und wenn ja, worauf ist dies zurückzuführen?)

• mit anderen Bundesländern
• in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
• mit dem BMVEL
• mit der EU-Kommission

Umsetzung des EPLR (inhaltlich, finanziell) (Barbara)

Aufgabenverteilung innerhalb der Dienststelle

– Wo organisatorisch verankert?
• Stabsstellenfunktion
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• zusätzliche Befugnisse gegenüber den Fachreferaten

– zusätzliche fachliche Zuständigkeiten
• oder wurden sie von fachlichen Aufgaben entbunden?

– personelle Ausstattung (zusätzliches Personal?)

– Gründe für die gewählte organisatorische Lösung

Gibt es eine systematische Koordination/Koordination auf Ministeriumsebene?

– mit Zahlstelle (warum wurde diese verlagert?)

– mit Fachreferaten

– mit anderen beteiligten Ministerien

(�Unterlagen: gemeinsamer Verteiler, regelmäßige Dienstbesprechungen, ad hoc Be-
sprechungen, ....)

Welche Bedeutung haben folgende Gremien bei der Umsetzung des EPLR

(Bedeutung bezogen auf Informationsweitergabe, inhaltlich/strategische Änderungen,
finanzielle Anpassungen)

– Begleitausschusses

– Bund-Länder-Arbeitsgruppe

– Bund

– EU-Kommission

– informelle Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern

Einschätzung der Wichtigkeit der Gremien/Ebenen für die Arbeit und Abwicklung der
EPLR

Einschätzung der Arbeitsfähigkeit der formalisierten Gremien, wie könnte diese verbes-
sert werden?

(⌦ Stichworte Rolle der Kommission im Begleitausschuss: Lösungsvorschlag: Vorabinformation der
Kommission über zur entscheidungsstehende Themen soll durch vorherige interne Koordination in der
Kommission zu verbindlichen Stellungnahmen der Vertreter in dem Ausschuss führen bei rechtzeitige
Übermittlung der notwendigen Dokumente)
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Wo liegen die größten Schwierigkeiten bei der Abwicklung des EPLR? Wo sehen Sie
die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorgängerprogrammen? (v.a. Ziel 5a
oder Ziel 5b) - Konkrete wesentliche Änderungen gegenüber vorher

Verwaltungsaufwand

Kontrollwesen

Was sind hausgemachte Probleme?

Für die Finanzplanung sowohl des Programms als auch des Landeshaushaltes sind
voraussehbare Finanzströme vorteilhaft. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang
die Planbarkeit der Zahlungsströme im bisherigen Verlauf der Förderperiode?

– Erstattungsverfahren – Verbesserung der zweckmäßigen Verwendung der Mittel

– Jährlichkeit

(⌦ Stellungnahme des BMF sparsame Haushaltsführung, Risikominimierung, Finanzkontrolle) Bund
plädiert gegen einen erneuten Wechsel)

Im Zusammenhang mit der EU-Förderung wird häufig eine Verwaltungsvereinfa-
chung gefordert. Wo soll diese ansetzen und wie könnte sie konkret ausgestaltet sein?

– Verwaltungs- und Kontrollverfahren vereinfachen

– Förderbedingungen den Maßnahmentypen anpassen
• Jährlichkeitsprinzip
• Vor- und Zwischenfinanzierung als Problem (Frage nach Artikel 52 der VO

445/2002 zur Vorschussgewährung unter bestimmten Umständen)
• Flexibilität bei langjährigen Verpflichtungszeiträumen (AUM)

– Rückverlagerung von Durchführungskompetenzen an die Länder – Forderungen nach
Politikentflechtung, was heißt dies genau? Keine Kofinanzierung mehr? Einschrän-
kung durch GA nicht größer?

– Genehmigungsentscheidungen der Kommission beschleunigen – momentan 6 Monate

⌦ Stichwortzettel, VO Text

Einige Bundesländer wurden schon von der EU kontrolliert. Was waren die wesentli-
chen Ergebnisse der Kontrollen und werden diese auch Auswirkungen auf die Ver-
waltungspraxis Ihres Landes haben?
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Auswirkungen des Anlastungsrisikos

Spielt das Anlastungsrisiko die "Schere im Kopf" und beeinflusst die inhaltliche Gestal-
tung von Programmen?

Regelungen zu Änderungsnotifizierungen (Art. 44)

– Beschreibung des Verfahrensablaufs

– Ist das Verfahren sachgerecht?

– Sind die Vorschriften eindeutig geregelt?

– Wer entscheidet, was eine Änderung ist?

– Wo liegen die größten Schwierigkeiten?

– Wie könnte das Verfahren aus Ihrer Sicht sachgerechter und flexibler ausgestaltet
werden?

Auf Bundesebene gibt es ein Verfahren der Mittelumschichtung zwischen Bundeslän-
dern? Wie funktioniert dies? Halten Sie dies für sachgerecht und praktikabel?

– Zeitpunkt der Mittelumschichtung

– Hauptströme (Quellen)

Wenn Sie Mittel aus anderen Ländern aufnehmen können, nach welchen Kriterien
entscheiden Sie, in welche Maßnahmenbereiche diese fließen?

Gibt es ein ähnliches Verfahren auch auf Landesebene?

Sind die Mittel dann für die betroffenen Maßnahmenbereiche unwiderruflich verloren
oder bekommen diese im Laufe des Programms auch etwas zurück, d. h. werden die ein-
mal fixierten Haushaltslinien eingehalten? Oder kommt im letzten Jahr die große Ände-
rungsnotifizierung?

Vollzug des Programms (Regina)

Gründe für Änderungen in den indikativen Finanzplänen

Gründe für den unterschiedlichen Mittelabfluss
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Was gehört Ihrer Meinung nach nicht in das Programm? (inhaltlich, verwaltungs-
technisch)

⌦Eventuell Stichworte der Regierungskommission: ... wesentliche Teile der betriebenen Maß-
nahmen sinnvoller Weise in alleiniger Zuständigkeit von Hessen angesiedelt sein sollten, ohne den kom-
plexen Abstimmungsbedarf zwischen Hannover, Berlin und Brüssel allerdings auch ohne Mitfinanzierung.
...Mittelzuweisungen von oben dominieren die sachgerechte Überlegung zur Ausgestaltung

Rahmenbedingungen für die Umsetzung des EPLR (Barbara)

Finanzielle Rahmenbedingungen

– Haushaltssperre

– generelle Mittelkürzungen
• Sind Maßnahmen mit EU-Kofinanzierung generell von Kürzungen ausgenom-

men?
• Spielt das Argument in der Diskussion um Kürzungen überhaupt eine Rolle?
• Wurden aufgrund dessen die Kofinanzierungssätze angehoben?
• Wie wird bei generellen Mittelkürzungen verfahren? Rasenmäher oder Schwer-

punktsetzungen?

Politische Rahmenbedingungen -  Wie wirken sich die folgenden Punkte auf die Um-
setzung des EPLR aus und wie reagiert das ML strategisch mit seinem Instrument
EPLR?

– Agrarwende: Regierungskommission Zukunft der Landwirtschaft (⌦ Stichworte)

– GAK-Änderungen: Handhabbarkeit der Programme, Arbeitsaufwand, Beeinflussung
der Programmkonsistenz

– Midterm Bewertung der Agenda 2000: Was ist Ihrer Meinung nach wesentlich? Was
fehlt?

Wie kann ein auf einen langen Zeitraum ausgerichtetes Förderprogramm auf „schnelllebi-
ge“ politische Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Anforderungen reagieren?

Modulation 2003

– Welche Maßnahmen bieten Sie an?

– Beschreiben Sie aus Ihrer Sicht die Auswirkungen auf die Verwaltung (Einziehen der
Mittel, gesonderte Mittelverwaltung aufgrund anderer Kofinanzierungssätze der GA)

– Warum hat der Bundesrat jetzt nachdem das Gesetz auf dem Tisch liegt ein Gegenge-
setz auf den Weg gebracht? Hauptgründe, Verhalten Hessens
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Begleitsystem - Zeitlicher Umfang zur Erstellung im Verhältnis zur Aus-
sagekraft (Regina)

Das Begleitsystem soll der Steuerung des Programms dienen. Halten Sie das EU-
Monitoring für diesen Zweck geeignet?

– Wenn nein, warum nicht?

Nutzen Sie die Zahlstellendaten für die Programmsteuerung?

– Wenn nein, warum nicht?

Wie steuern Sie aus finanzieller Sicht das Programm?

Was würden Sie sich wünschen für eine Programmsteuerung?

Gibt es Überlegungen, ein einheitliches Berichtssystem aufzubauen, das verschiedenen
Berichtserfordernissen genügt (EU, GAK, Landtagsanfragen, ...)?

Bewertung (Regina)

Was heißt für Sie Evaluierung?

Gründe zur Durchführung einer Evaluation

– Verbesserung des Managements

– Rechenschaftspflicht

– Unterstützung bei der Zuweisung von Haushaltsmitteln

Wo würden Sie den Hauptnutzen sehen? Welche Effekte versprechen Sie sich von der
Evaluation?

Was Evaluierungskultur betrifft, wo befindet sich Ihre Verwaltung z.Z.?

– Beispiele guter/brauchbarer Evaluierungen

– Maßnahmen des Landes zur Verankerung des Evaluierungsgedankens in der Verwal-
tung
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Kohärenz, Synergie (Barbara)

Interne Synergie: Mehrwert des Programmansatzes

Was ist Ihrer Meinung nach der Mehrwert der Programmerstellung und Umsetzung ge-
genüber getrennter Maßnahmenerstellung und Umsetzung?

Einschätzungsfrage

Lassen die Abstimmungsprozesse zwischen verschiedenen Fachreferaten während der
Programmerstellung und –umsetzung (s.o.) darauf schließen, dass

- inhaltliche Ausrichtungen /Zielausrichtungen/komplementäre Projekte

- räumlich und zeitliche Ausrichtungen

- besser aufeinander abgestimmt wurden als vorher?

Sind Ihnen Beispiele für solche Synergien bekannt?

Zum großen Teil handelt es sich um bereits vorher angebotene Fördermaßnahme. Sind
aus Gründen einer „administrativen Bündelung“ andere administrative Einbindungen oder
Zuständigkeiten für die einzelnen Programmbestandteile als vorher gewählt worden?

Hat der Programmansatz insgesamt zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Fachverwaltungen durch Informationsaustausch etc. geführt?

Externe Synergie: Abstimmung mit Ziel-2-Programm, LEADER +

– Austausch bei der Programmerstellung

– Wie erfolgt in der Umsetzung des Programms die Abstimmung mit anderen EU-
Programmen?

– Gibt es Regelungen, dass Anträge aus LEADER +-Regionen vorrangig bedient wer-
den, das Mainstreamprogramm also flankierend zum Einsatz kommt? Vereinheitli-
chung der Vorgaben oder jeder nach seinem Gusto?

– Wo sehen Sie überhaupt die Synergien zum Ziel 2-Programm?

Aktivitäten des Programmkoordinators

Sehen Sie Defizite und Verbesserungsvorschläge für die Zukunft?
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Prinzip der Partnerschaft

Was heißt dieses 2000 verstärkte Prinzip für Sie?

(Zusammenarbeit mit Bund und Kommission s.o.)

Wer sind die Wirtschafts- und Sozialpartner?
Wer kommt auf den Verteiler?

Beschreibung des Beteiligungsverfahrens bei
• Programmerstellung
• Umsetzung
• Evaluierung
• Änderungen

(Wann, wie oft, wie, auf welcher Ebene???)

Wie schätzen Sie die Befähigung der Verbände für eine qualifizierte Beteiligung ein?

Sind Sie mit dem bisherigen Verfahren zufrieden oder könnte es aus Ihrer Sicht besser
laufen?
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